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Vorwort.

Auf den folgenden Blättern ist der Versuch gemacht worden, einer

längst der Vergangenheit ungehörigen Schiffahrtseinrichtuug meiner

Vaterstadt innerhalb der Entwicklung von Handel und Schiffahrt die

Stelle anzuweisen, die ihr zukommt. Ich habe mir hierbei nicht ver-

sagen können, den ähnlichen Einrichtungen anderer seefahrender Staaten

meine Aufmerksamkeit zuzuwenden; das ältere Convoywesen ist noch

fast eine terra incognita. Dafs besonders Bremen in den Bereich der

Darstellung gezogen ist, wird namentlich deshalb nicht unerspriefslich

sriii, weil die Convoyeinrichtungen beider Schwesterstädte in mehrerer

Beziehung erheblich von einander abweichen.

Meine eigentliche Aufgabe aber war die Schilderung des speciell

hamburgischen Convoywesens; was über das bremische Convoywesen,

namentlich aber Über die auf der Elbe verkehrenden Convoyen Hollands

und Englands gesagt ist, kann auf Vollständigkeit keinen Anspruch er-

heben.

Die "Wahl der Methode für die Darstellung: war nirht ^^anz leicht;

eine rein historisch -chronologische Schilderung; war ausgeschlossen bei

einer Arbeit, in der auch Zustande erörtert werden sollten. Ks ist

schliefslich eine theils historische, theils systeinatisclie Darstelluup: heraus-

cekomnien ; ich l)in mir aber wohl bewul'st, nicht alle Klipi)eu vermieden

zu haben; manche Wiederholungen waien nicht gut zu umgehen.

Aller Parallelen mit der Gefrenwart, aller wirthschaftspolitischen

Kombinationen, wie sie ja leider auch in der Geschichtschreibuns des

hamhurLrischeu Handels Mode werden, habe ich mich enthalten, selbst

auf die Gefahr hin, dafs meiue Arbeit dadurch ft\r ^iele an „Tnterosse"

verloren hat, und ihr Leserkreis sich auf 1 »lejeniiien beschränken wird,

die einer sich lediglich an die tlberlieferung haltenden Geschicht-

schreibung den Vorzug geben vor den Phantasien mancher modemer
'Wirthschaftshistoriker.
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VI VorworL

Dagegen habe ich es für richtig gehalten, eine Reihe von Akten-

stücken in extenso abzudrucken. An ihrer Hand ist dem Leser die

Möglichkeit gegeben, selbst zu priiteii : und wenn er in manchen l'imkteu

zu andern Urtheilen kommt, iils ich, so i<t (In Zweck »iieses Abdruckes,

uämlich zum selbständi'jen Untersuchen auzure^ren, erreicht. Gwn hätte

ich ihn aus dem rei h* h Material noch erweitert, doch mulste dieser

Wunscli an dem Kusieupuukte scheitern.

Schlielsiich danke ich herzlich Allen, die mich bei dieser Schrift,

der Frucht von oft mühsam der Berufsarbeit abgerungenen Stunden,

unterstützt haben, insbesondere den Vorständen und Beamten der Ar-

chive, denen ich den grö&ten Theil des benutzten Materials verdanke.

Hamburg, im Februar 1896.

Der Veriasser.
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Einleitung.

Dor Gehraui-h . dals sich Schiffe in gemeinsamer Fahrt zum Schutz

gegen iremeinsohaftliche Feinde vereinigten, ist sehr alt. Schon die

Griechen und Römer übten diesen Gebrauch*). Die Grundsätze des-

selben sind dann übergeganf^en in das Seerecht des Consolato di mare*),

das Statut von Marseille^), das von Genua*), in das arragonisch - cata-

lonische Seerecht "^). Im nordischen Seeverkehr war das Institut der

Adniiralschaft, der gemeinsamen Fahrt, des „samflot" schon im 13. Jahr-

hundert gewohnheitsrechtlich geregelt und wird in den Rechtsquellen öfter

erwähnt*). In den Recessen der Hausestädte 'j, schliel'slich in dem aus

diesen herausirearbeiteten Hamburger Schiffsrecht, das I60ä in das neue

Statut aufgenommen wurde fiodeu wir BesUmmuQgen über die gemein-

same Fahrt.

In allen die.'^en, die gemeinsame Fahrt l)etreffenden Bestimmungen

ist stets nur Lzedacht an eine freiwillige Vereinigung von Schiffern zu

einer Adniiralschaft, an eine gemeinsame Fahrt unter einem selbst ge-

wählten Fahrer, dem Admiral. Aber schon früh haben Obrigkeiten es

als ilu-e Aufgabe angesehen, die Kauffahrteischiffe ihrer Bürger durch

KhegsschifiTe zu schützen. Die Kbodier gaben bereits im 4, Jahrhundert

I) Pardessn«:, CollectioD de lois maritimes J, 18. 42. 60. 219. 226.

«) ebenda II, 98. 329.

) ebenda IV, 277.

ebenda 17, 442C
•) ebenda T, 841.

*) Nncli freundlicher MittheOnng tob Prof. Pappen heim.

') von (Ur Kopp, Hanserecesse m. Nr. 288. § 88. S. 195 nUT\
Lauge nb eck, Anmerkungen. 2. Anfl. S. 94. In dem älteren Harabiuger

bcbiffbrecht, das 1497 redigirt wurde, Üudet i»ich von dieser Materie noch nicbte.

Bft»««li, Hmtnufi Ourcy-achiffalirt. 1
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2 Kißleituug.

vor Christi den Kauifabrem Kriegsschiffe mit*). Die grofsen Seerepu-

büken Italiens sahen sich im Mittelalter yeranlalst, die Frachtfahrer

durch Kriegsschiffe geleiten zu lassen'). In Nordeuropa mulsten die

Engländer schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts den Kauf-

fahrteischiffen Convoyen mitgeben'). Die Niederlande kannten bereits

in der letzten gr&fliehen Zeit, also um 1400, Convoyschiffe*). Mit der

fortschreitenden Entwickelung des Seehandels einer-, der wachsenden

Unsicherheit des Meeres andererseits verschftrfte sich die Nothwendig-

keit, diesen Schutz zu organisieren. Diese Aufgabe fiel dem Staat des

Id. und 17. Jahrhunderts zu.

In Frankreich sorgte die Ordonnance von 1517 ffkr einen Schatz

der Kauffahrteischiffe durch Convoyer*); im 16. und 17. Jahrhundert

wurde das Gonvoywesen weiter ausgebildet; namentlich wurden den

französischen Fischern in Kri^szeiten Convoyer beigegeben.. Mit der

Zunahme der Handelsflotte und der Ausdehnung der Kolonien wuchs

auch die Zahl der Convoyer; die Convoyfahrten nach Westindien waren

nun die wichtigsten; ihr Rendezvous war La Rochelle.

Dänemark-Norwe^n schuf unt» Christian IV. das Institut der

„Defcusions-Skibe** ; in den Jahren 1621—23 wurden mehrere orga-

nisatorische Verordnun.i^en über das Convoywesen eriassen^).

In (leu Niederlanden findet hIcIi die erste Redaktion von Bestini-

mimixen über die Convoyfahrten in dem Plakat vom 25. August 1651 **).

Daun wurden auch in England, das schon lange durch Couvoyschiffe

seine Schiffahrt schirmte, organisatorische Bestimmungen erlassen, näm-

lich 1662»).

>) MacphcrsoD, Aonftls of coimnerce I. 82.

*) ebenda I, SOi. 611 (Qeana, Venedig).

*) ebenda I, 519. 522. — Convoy Ijedt-utet sowohl allgemein Geleit, wie auch

im Besonderen d'-r Sc butzhoiUlrftigcn mitgegebeue Scbttta, mag derselbe nun au Lande

in Soldaten oder zur Stc in Schiffen bestellen.

*) de Jonge, Geschiedcnis v. h. Ncderl. Zeewezen. 2. druk. I,

*) Valin, Nouv. Commentaire sur rordonnauce de la marine. Nouv. (La

Bochelle 1776) I, 691 ff.

*) Schon 1612 heifbt ca in einem Schreiben: ^Den Ufiikkerhed og fare, ^oiu

J udi Oders Skrivnhe om formelder, med Penge udi Vinter at fremsendei kan lettelig

ved en Konvoj torckommcs" fXorske Riirs-Reg'. IV, 477).

') Garde, bfterretningcr om den danske og norske Söeniagt I, 131 flF.

") Groot Plac Boek I, 956. BesUmmuDgen über die C'onvoyabgabe finden sich

Khoo froher, ebenda 2265 ft

Act for thc establishing artides and Orden for the regulating and better

government of Uis Miüesty's naries, ships of war and forces by sea. Anno 13.

biyiiizoa by Google



Einleitung. S

Vhev den Nutzen uim) \V( i th der Coiivoyen für Handel nnd Sehiflf-

fahrt Ix'sitzcü wir imnienllu ii au- dom 17. JaliriiiuidHrt / dilnMrht» Zeug-

uisse und Urtheile von Zeit;ienos>eii. Die HulUiiider, auch liieriu allen

anderen vorausschreitend, ptle'iten das Convoywesen eifrig und mit Be-

dacht. Der kluge de la Court malmte in seinem „Interest van Hol-

land" '), nie die Wohlfahrt der Couvoyen aufser Acht zu lassen; er wies

auf die Hansestädte , EnnlJ^nder , Franzosen. Sjiaiiier und Italiiiner hin,

die den Manjj:el au Convi>yjscliiffen mit schwerem Schaden hüls«m miUsten,

und sah in den Convo\ schiffen stines Landes ein Mittel, „die negotieu

aan Holland t*' koppelen". Der Englander Cliild führte unter Dem-

jenigen, vva> den hoill\ndischen Handel so hoch gpliracht, £,';uiz richtig

auch ihr Convoywesen an^). An(h're en'j:lisphe Sclirift>t* lh>i jpLer Zeit

traten eifrig für die Nothwendi'ik»'it des ('(»nv(»y>cliutzes enr'). Der

Einfluls, den gute Convoys aul tiie Kntwickiuni: des Waaren - Handels

halxui, wurd»' im Jahre 1(390 in einem Aktenstück des Ohci hauses be-

tont^): „And now it happens, hy the Interruption of the geueral trade,

that froni Flanders, Ilollnnd. Hamburg, and the East Country, where
we have more frequeut c uu voys, we import greater quantities

of merchaudise and naval stores thau fornierly etc."

Interessant ist es, wir häufig in den Akten der jungen hrandeu-

burgischen Marine die Convoyen erwähnt werden. Dafs der Holländer

Raule mit dem Convn\ wf seu uud seiner Bedeutung vertraut war, wird

uns nicht Wunder uehuim. In seinem Vorschlag zur Verbesseinug der

Koniiuerzien (U. Febr. 1076) wies er u. A. aucli darauf hin, dafs es noth-

wendißr sei, Convoy nach Spanien, Italien und Tortugal zu geben, damit

die Kaufleute unter dem kurfürstlichen Schutz ihren Handel fortsetzen

könnten**). Wenige Jahre später mahnte er, der Kurfia-bt solle Schiffe

halten^), „Und werden Ew. Chf. Dl. durch liehalteu dieser Schiffe bei

Car. 11. Kur das spätere englische Convoywesen pi luuUegeud bind die „Regulations

and iuätructionä relating to bis Miüe&ty'ä Service ut Sea". 13. ed. London 17U0;

anch MoHoy, De jure maritimo et navali. 8. ed. London 1744. S. 195 ff.

1) Auagube von 1662. S. 61. 62.

*) A new diBCOune of trade etc. 4. ed. S. 4; ^Fiftlily their contrifing and

bailding nf jzreat ahips to aail witb small cbar^fs not above one third of what we
are at, tor sbips of the sanie burthen in Kn^land; and comppHine tlicir said «hips,

being of small force, to satl always in flceta, to which in all time of dangcr they

allow Convoy."

*) So „A diseoone of trade, coyn, and paper credit etc.* (London 1697)

& 145.

*) Manuscnpts of tbe House of Lords 1690—91. London 1892. 8. 206.

^) Schiirk. Brandenbnrg-Preafisens Kolonialpolitik II, 72.

•) ebenda Ii, 7y.

1*
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4 Jbiuiöituiig.

amieien mehr eiitsehon worden: iu Ausehung Ew. Chf. Dl. dadurcli

Daiizi^', Hambui^:, Lübeck uii<i Rostock alk iiial zwin^^eu und bei Krieire

mit Spauieu, Kugellaud, Holland oder Frankreich Ihre Negutnü nach

Dero eigenen Belieben minireu, Ew. Chf. DI. eifrenoUnterthaueu
zur See mit Convojen schUtzeu und allen eins lorniidabpl sein

kuiiiien". Im Fel)ruai- 1080 erinnerte Raule wieder daran, (ler Kurfürst

solle für Convoy und Matrosen sorgen*). Gewifs im Zusammenhang

mit diesen Mahnungen steht es, wenn der Kurlui^t dann in dem wich-

tigen Edikt vom 24. December lobO versprach^): „Däfern auch ein

Krieg zu Wasser entstehen solte: alsdann wollen Wir diese Scijitie mit

gemigbameu Convoyers versehen lassen, damit sie in der Ost - See

auch ferner nach Frankreich und Holland siduu bin- und herfahren

können. Wann auch etwa 20 oder mehr bchiffe beysamnien . wf>h'he

ihren Cours nacher Cadix oder Lissabon iiplunen wollen, so soll selluLien

vor allfMi ainlt rii L^eiiugsame Convoye mit^iegeben werden." ThatsilchÜcb

scheinen ilie biaiidLiitnirLnscheu Kriegsschiffe allerdings nur wenig als

Convov schiffe gedient zu haben Doch wurde stets an die Benutzung

der Kriegsschiffe zu Convoyzwecken gedacht; in dem 1684 /wischen

Brandenburg und der Stadt Emden abgeschlossenen Accord wurde im

§ 10 vereinbart, ciafs der Kurfürst „nach und nach einige von Dero

Kriegesschiffen nacher Emden, sowohl zur Befreiung der See als auch

au Behuif der Convoy auf Spanien, Poitugal und die Levaut traospor*

liiiea lassen"^) werde.

Schon im März 1683 hatte Baule auch auf die wirthscbaftlicbe

Bedeutung der Convoyen hingewiesen, und es ist besonders von Inter-

esse, dafs er das Beispiel Hamburgs dabei heranzieht. „Damit nun,**

meint er, „die Commercien von Ost-Friesland auf diesen Hafen [nämlich:

£mdeu] wieder in ihrea vorigen Vigeur und Luatre gesetzet werdai

mdgen, dürfte man ihnen nur 2 mal Jahres, so wie es die Ham-
barger machen, Convoy auf Spanien und Portugal geben , womit
man sehr viel Gttter aus Silesien und andern Orten bekommen
könte" »).

Noch im Jahre 1705 erinnerte man daran, dafe die brandenburgische

Marine u. A. dem Gedanken seinen Ursprung verdanke, dafe der Kur-

*) ebenda U, 94.

•) MyliuB, Corpus Const. March. V, Abth. 2, Cap. 1, Nr. XUI. Etwas ühcY-

tri^beu nennt Meinardus (Histor. Zoitsdir. N. F. Bd. 30. S. 44Ö ff.) dieses Edikt

sdie Navigationsakt« des Gr. Kiirtuisteu".

'J Schuck U, 10^ wird für 1681 eine solche Convojrrung enrilmt
*) ebenda II, 234. .

•) ebenda II, 169, auch 288.
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Einleitung.

fürst „bei einer Neutralitftt durch Coavoyers ein ansehnliches profitirea

könne'' »).

Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts erhielt infolge der stetig

wachsenden Unsicherheit der Meere, der mit wenigen Unterbrechungen

fortdauernden Seekriege das Convoywesen eine solche Ausdehnung und

Ausbildung, dafe es zu einem wahrhaft wichtigen Faktor in der Entwiek-

long der Seeschiffahrt und des Seehandels watde. IHe Oontoyftlirteft

on einem Lande zum andern^ von diesem Hafen nach jenem, entwiekd-

ten sich zu r^elm&&igen Expeditionen; sie lassen uns die Wege, die

der damalige Seehandel vornehmlich einzuschlagen pflegte, TOrtroiflnidi

erkennen. Die Fahrten der Coitvoyer leiten uns anf die Sputen der

HandelflBddffiihrt, die sonst oft Mangels geeigneten nnd genogenden

Qaellenmaterialfl verloren gegangen oder nur In flfichtigen Andeii>

tungen noch erkennbar sind. So gestatten nns die Gonvoyrerbindungen

Ei^rlanda naeli HelsingOr, Rnfiiland» Holland, der Elbe, dem Mittelmeer,

ttaek Kewfonndland und Island einen Einblick in die regelm&fsigen

Sehiffüirtslinien; die Fakiten der dftnisehen Delensionsschiffe lassen

uns erkennen, auf welche Seeverbindungen Dänemark am meisten Werth

legte: es war die Verbindung mit England, Holland, der deutschen

NordseekQste» Island, aber auch mit Ostindien; und die schwedischen

Convoyer, die meist von Gothenbniig oder Landskrona ausgingen, zeigen

uns, dab mit Portugal, Frankreich, Holland, England ein reger Schiffs-

veikdir bestand. Hollands ausgebreiteter Weltveikebr zeigt sich in der

nngebenren Ausdehnung seiner Convoyfahrten, die nicht nur nach Rufs-

land, Skandinavien, den deutsdien Küsten, Portugal, dem Mittelmeer

und der Levante gingen, sondern selbst nach den ostasiatischen Be-

sitzungen, den Molukken.

Wir brechen hier ab; es liefse sich noch genug anfahren, woraus

die Bedeutung des Gonvoyverkehrs fUr die Erkenntnis der regel-
m&fsigen Schiffahrtsverbindungen sich deutlich ergiebt. Es möge nur

noch bemerkt werden, dafs ohne die Existenz der hamburgischen

Convoysehiffe wir wahrscheinlich Ober die Schiffahrt der Stadt in

jener Zeit ebensowenig wofeten, wie über lange Zeltr&nme vorher: die

Briefe der Convoykapitäne , die Journale der Convoyfahrten, die In-

struktionen, die zahlreichen Convoyakten jeder Art werfen ein helles

Licht auf eine wichtige Periode hamburgischer, deutscher Schifiahrt,

beleuchten so manche Verhftltnisse des Handels und der Navigation

auch aufserbalb des Gonvoywesens; schon aus diesem Grunde können

>) Sebüek II, ft25.
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6 Queileu.

wir unseren wQrdijuen Altvordern sehr dankbar sein, dafe sie Mtthe und
Kosten nicht gescheut und ConToyen haben fahren lassen.

üueHen.

Das von mir benutzte Material ist zum weitaus grOfseren Theil un-

gedrucktes, meist archivalischps. Ftkr die Gaschiehte der hamburgi-
schen Convoyen wurden benutzt das Staatsarchiv und das Archiv der

Handelskammer in Hambung. In dem ersteren lieferten die hauptsftch«

lichste Ausbeute die Protokolle der Admiralität, soweit sie erhalten sind,

und des ConvoykoUegs, femer die allerdings leider nicht vollst&ndig

erhaltenen Korrespondenzen und Journale der Convoykapitäne sowie

sonstige auf das Gonvoywesen bezügliche Akten. Hervorzuheb^ sind

nnter diesen noch die Sammlungen des Rathsherm Johann Beren-
borg und des 1761 verstorbenen Richey; beide Sammlungen zur

Geschichte der Admiralität und Oonvoy enthalten manche werthvolle

Notizen und AktenstQcke; das Meiste findet sich allerdings im Original

in den genannten Protokollen.

Im Archiv der Handelskammer lieferten die Protokolle und Akten

der Koniuierzdeputirten ein sehr werthvolles, die eigentlichen Convoy-

akten des Staatsarchivs glücklich ergänzendes Material.

Eini^T iiii*:e(lnickte Stücke fanden sich tV-rner in der grolseu Man-

dateiisaujiiiluug der KonimerzbiblioLhek , sowie anderen Manuskripten

daselbst.

Endlich verdanke ich <\vu aui der Finanzdeputation betindlichea

alten Käniniereirechnungen einige ergänzende Notizen.

Für das Bremer Convoywesen konnte ich nicht nur das Bremer

Staatsarchiv, sondern auch einige Akten des Archivs der Handelskannuer

benutzen, ebenso in Lübeck das Staatsarchiv und das Archiv der llaudels-

kaninier. Dem Emdener Stadtarchiv habe ich einige Mittheiluugen über

dortige Convoyen entnommen.

Um die Couvoyfahiten zwischen der Elbe und Holland voll-

ständig darzustellen , fehlte es mir an einem Hauptorfordernis, an

eigentlichen Akten über dir-^f 1 .liirten; weder in Amsterdam noch im

Haag hal»e ich solche fmden können ; die alten holländischen Admiralitätü-

akten sind bekanntlich fast giinzlich verbrannt. Den Korropondenzen

der Residenten in Handiuru. den Resolutien der GeneralStaaten und

anderem archivalischen Material des Reichsai-cbivs im Haa^ und des

*) Eine Zosammenstellung der noch vorbandenen Journale vgl. im Anhang Nr. 1.
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Allere Littoratur* 7

Stadtarchivs in Amstefdam habe ich das entnommen, was nnten aber

diese Beziehungen mitgetheilt ist; vieUeieht Iftlst es sich spater vervoll-

ständigen.

Altere Utteratur.

Ober das hambmgische Convoywesen besitzen wir bisher keine

zusammenhängende, geschweige denn zusammenlassende Darstellung.

Die jnristische Seite berOhrt unter Mittheilung einzelner thatsachlicher

Datöi Langenbeck in seinen noch immer Mh&tzbaren »Anmerkungen

Uber das Hamburgische Schiff- und See-Becht" (2. Aufl. Hamburg 1740).

Der Erste, der fttr einen kurzen Abschnitt der hamburgischen Gonvoy-

geschichte archivalisches Material heranzog und verarbeitete, war

O. Beneke'); seine Schilderung des Lebens Karpfanger*s ist eine

der besten Erzeugnisse seiner Feder. Gaedechens') hat in einem

kleinen dankenswerthen Aufsatz eine Übersicht über das gedruckte

Material gegeben. Schliefslich muls ich noch, der Vollständigkeit halber,

erwähnen, dafs aueh R. Ehrenberg dem hamburgischen Convoywesen

eine Darstellung') gewidmet hat; leider ist diese aber so unzuverlässig

und mit so zahlreichen Irrthttmem versehen > dafs seine Mittheilungen

geradezu unbrauchbar sind. Ich möchte es mir ersparen, auf diese Ar-

beit einzugehen, niufs aber doch, da Ehrenberg seine Darlegungen stets

mit groisear Sicherheit vortrügt, Einiges nfther berOhren.

M Hamb. Geschichten und Denkwürdigkeiten. 2. Aufl. S. 175 ff., 471.

-) Mitth. des Y. f. Lainl). Gesch. VIII, II.") fT.

^) In dem von Schräder hcruiisgcfrebenen Buche „Hamburg vor 200 Jahren"

S. 21'6 ff. Infolge der bedauerlichen und peinlichen Erfahrung, die ich in dieser

BiebtüDg gemacht (vgl. meine Schrift: Scbiiferbücher und Elbblockade S. 12 S.) mufs

idi betonen, daTs ich den Plan zn dieser Arbeit gefikftt und die Vorarbeiten begonnen

habe, lang» ehe £. seinen aTorlng*' gehalten besw. TeiOffentlicht hat
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Hambuigi^che Convoyen vor 1662.

Schon lange bevor die Stadt Hanihuig eigene CoüvujsihitTe zum
Schutz ilnor Kauffahrteifahrt auf hoher See und nach fremden Hnfen

hin hielt, war sie genöthi<jt worden, Schiffe auszurüsten zum Schutz der

Nordsee, Elbmündung und Uaterelbe. Auf die Kriegsschiffe, die Ham-
burg gegen Seeräuber und zu sonstigen Kriegszügen vom 14. bis

16. Jahrhundert ausrüstete, gehe ich hier nicht näher ein V; diese Schiffe

waren im Wesentlichen keine Geleit-, keine Convoyschiffe , soiidoru

dienten meist rein kriesrerischen Zwecken. Sie wurden übrigens meist

für jeden einzelnen J'all ^^ künli oder geiniethet und nach Beendigung

des Zuges ihrem friedlichen Gewerbe zurückgegeben. Aber aiuli ledig-

lich zu Convoyzwecken wurden Scliiffe angenommen; im Jalire 1494

mufsti» der Tonnenbou r l\auffahrteischiflfe nach dem Vlie geleiten, im

Jahre 111)7 nach Ikli^'okiud^).

Im 16. Jahrhundert rüstete die Stadt mehrfach Schitie aus, die nicht

nur für kriegerische Zwecke dienten, sondern auch als Convoyen benutzt

wurden^ auch der sogen. Tonnenbojer wurde bereitü 1572 iur den Ge-

brauch als ConvoyschitY vorgeschlagen^).

Seit Anfang des 17. Jahrhunderts besafs die Stadt ein eigenes

„Orloch-Sehiff, das zum Schutz der Elbe diente und wohl auch Schiffe

bis vor die Elbmündung geleitete. Im Januar 1614 wird dies Fahrzeug

als das „neuwe Orloch-Schiflf" in einem Schreiben von Gerd Ilantzau und

') Vpl. Gaedechens in Mittb d. V. f. Gesch. VIII, 115 und die daselbst an-

gegebene LitteraUur, Koppaiauu. ivammeitnrecluj. VIL S. CCLXVIll.

*) Koppmaan III, 628; IT; 294. 468.

TgL unten im V. Abaeknitt
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Hamburgische Coovoyeu vor 1662. 9

OD Ablcf!^ an dPD Rath vod Hamburg erwähnt*). Wahr-

«beiBlIdi ist dies Schiff identisch mit dem „Orlog • Schiff" der Admii-a-

fiUt, das aulserdem auch als Tonnenbojer diente; in den 20er Jahren

dflfi 17. Jahrhunderts war es der „St Jochim^'). Ihn kommandirte

am 1626 Johann von Dunen und von 1632 an Kapitän Klapmütz.

In einem Sclireiben vom 29. April 1628 berichtet von Dunen selbst,

dafe er im Jahre vorher „befehligt worden, mit UDsem damals abfaren-

den Hamburger Schiffen in die See zo lauffen und selbige zu con-
foyren"*); als er es aber »us seiner Ansicht nach triftigen Gründen

nidil gethan hatte, machte man ihm in Hamburg zum Vorwurf, daüs er

„80 verzagt und nicht genung qualificirt were, kein Pulver riechen und

nit fechten wolln**. Im März 1628 erachtete der Rath selbst „weil an

Eriialtnng der Commerden dieser Stadt zum höchsten gelegen*', es für

vronsehenawerth. dafe „auf dem Elbstrohm, insonderheit mederwerts dieser

Stadt, denen trafiquirendeu Kauff- und Schiffleuten eine Sicherheit veiv

fldmlfet werden mögte, und zu dessen Behnef unterschiedene mit
Soldaten undHunition versehene Convoy-Schiffe zur Hand
zu bringen und anf dem Elb-Strohm zu veriegen". Über die Wirksam-

keit dieser „Convoj-Schiffe" hören wir aber sehr wenig. Der Husomer

Banger Daniel Otto beklagte sich im April 1628 bei Herzog Friedridi

von Schleswig-Holstein*), dafs „m kegenwerth des Hamburger Gonfoyers"

ihm auf der Elbe Waaren von einem dftnisdien KriegsschiffiB koafisdrt

worden seien. —
Gonvoyschiffe, Kriegsschiffe, die die hambnrgischen Kauffahrer nach

dem Westen, nach England, PVankreich, Portugal, Spanien und weiter

f^eleiteten, besafs die Stadt Hamburg damals noch nicht Die Kauf
fahrteiscbiife in dieser Fahrt mufsten sich selbst schützen. Um diesen

Schutz sicherer zu gestalten, wurde im Jahre 1623 eine „Admiralschafts-

oidnnng" erlassen und die Admhralit&t gegründet. Die Kauffahrer

fuhren nun nach dem Westen in Flotten von bald mehr, bald weniger

Schiffen und schützten sich gegen die Uberhandnehmenden Seeräuber

dat Kiel 1$. Januar; es hcifst hier: „Nachdeme wir m behnff deir Kftn.

MajL unsere gne<1ipptfn Herren etzlichf grofso Schifftouwcn zu probrauchen vnn

flöhten, und dann in j/laul^iriligL' ertahning gerahtcn, das Ihr derselben zu Enwn-u
Keuwen Orloch fechilie etzliche gefertigeit ligen habeu äoUen, so ihr nun so

eiligh noch nicht m gebraucbea laben und hunitteh woU andere verfertigen lassen

ktanen", so biUen rie, ihnen ftr den König davon gegen BeiaUvng etwasm ttberlassen.

*) Langenbeck S. 337.

«) Nicht »von Dune*', vie Beneke in den Mitth. dee V. t h, Oeich. IX. 108

ilin nennt.

*) Vgi. den Brief im Anhang Nr. 4.

*) Der Hersog sandle am 8. Mai diese Beschwerde an den Hamb. Rath.
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10 üaroburgiscbe Convoyeu vor 1662.

durch stärkere Montienug und gemeinsame Action. Hierüber wird unten

mehr gehandelt werden.

In der Mitte des 17. Jahrhunderts erwies sich aber dieser Schutz

als nicht mehr ausreichend; man niufete zu kräftijreren Mafsrejreln

greifm; das Beispiel anderer Nationen wies den Weg, den man zu

sdaeiteu hatte; Convoyschiflfe wurden jiebaut und ausgesandt.

Convoyschifle unterscheiden sich von Kriegsschiffen dadurch, dafs

erstere wesentlich defensiven, letztere defensiven und offensiven Cha-

rakters sind; femer, daJs erstere ansschliefslich dem Schutze der Kauf-

fahrteischiffahrty also einem im Grunde friedlichen Zwecke dienen, wah-

rend Kriegsschiffe allen kriegerischen Zwecken maritimer Art nutzbar

gemacht werden. Wenn nun auch, namentlich bei den groüsen See-

mächten, die eine offensive Seepolitik zu treiben im Stande waren, die-

selben Marinefahrzeuno bald als Kriears-, bald als Convoyschiffe ver-

wandt wurden, so ward doch ausdrücklieh zwischen beiden Kate^^orien

wohl unterschiedeu. Das uescluih scllist l)ei einer verhaltnisniaJ'sig so

kk'iüt'ii Mal IUI', wie die des (irorsou ivuilursten war; „zu Ausrüstung

seiner Convoyers, Kriegs- und aiidcicr Schiffe" durfte, wie die ostfriesi-

schen Stände sich verpflichteten, der Kiufnrst iu Kmdt n ein Magazin

aufrichten M. Und iiaule führte in demselben Jahre» den Nutzen der

Maiiiii 1k ivui hellend, au'*), dals „man schwedische Kriefiesschiffe, Brenners,

Cüuvoyer, Waugelin und was dessen mehr geuummeu und aufgebracht

hätte".

Die Hamburger Convoyschiffe wurden in der Regel als solche, d. h.

nicht als Krie^'sschiffe i>ezeiehuet. Doch nannte Kaititan (}. Schröder sich

im Jahre 17ii2 einen „Stadt-Krieges-Schitf-Caijitain"', und im Kathsproto-

küil vom 4. November 1737 wird •:e>jnoclien von der Ausrüstung der

„Stadtkriegsschiffe" ; im Juni 1699 spricht der iiath von den Kosten des

„Orlo^-Schiff".

Werfen wir noch, ehe wir an unsere Aufgabe jehen, einen Blick

auf die allgemeine Lage Hamburgs, auf seinen Uumlel und Schiffahrt

Trotz aller Klagen befand sich die Stadt um 1660 in einem Zustande

der Blüthe. Wohl litt der Handel mit dem Innern diiroh 5^ahlreiche

ZoUlteschrankungen, Stapelgerecbtigkeiten , wie durch allerlei Chikanen,

und that dem Verkehr nach der See hin viel Abbruch die allgemeine

Unsicherheit des Meeres. Aber llanibum konnte doch „diis Thor

Deutschlands von der Seeseite genannt werden, durch welches dies

') V. Moerner, Kurbrandenhorgs StaatSTertrftge. S. 445.

*) Schack n, m
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Uambui:gifiche Couvojfen vor 1692. 11

Land alle Lebensbedürfnisse aus den entferntesten Reichen enipfkni?t

und wieder uusführf* ; lliinibui*? war die deutsche Seestadt, die den

ausgedehntesten Seehandel trieb, die grOlste Reederei Ix'sars*). Die

Stadt ealt defshalb auch als die reichste des l{5inischen Reichs -i; ob sie

es wirklich war, wird sich kaum nacli weisen lai>sen. Noch im ersten

Viertel <les 18. Jahrhunderts nennt Huet Hamburg „ville la plus riebe

et la plus florissante tl AUemaane"

ITher die Gröfse der danmlioren Reedereidotte Ilainbur'jrs sind wir

leider zieiulich im Unklaren; tias ist eine sehr bedauerliche Lücke un-

serer Keiuitnis. Der Holländer Ker, der 16B8 schrieb, theilt uns zwar

mit, Haniburg damals 5000 Segelschiffe besessen habe. Schon

Macpherson hat die Richtiirkeit (beser Auirabe bezweil'rlt und,

allerdinj^s erst um 1745, in Londun bei einem Hambur^rer A'ienten Er-

kunriiprungen nach dem wahren Thatbestan(i einu» /otren '^). Dif^s^r iiufserte

sich nun dahin, dais, wenn man alle auf der Klt)e bei iianiburir ver-

kehrenden Flufsschiffe mit hinzurrehnete, wolil 5000 Schiffe sich ergeben
,

würfif'n; die Zahl der wirklichen Se(>schifTe, die Hamburji i^^ehörten, be-

liefe sich aber nicht über 300, von denen ir>o eine Trairfähijjkeit von

200—500 Tons hätten; die übrigen 150 wären Küstenfahrer, namentlich

im Verkehr mit Holland. Machte dies die Reederei Hamburjrs um die

Mitte des 18. Jahrhunderts aus, eine Reederei, die Macpherson als Zeug-

uis eines «numerous shipping*' bezeichnet, bo wird die Reederei 50 bis

80 Jahre früher wohl gerinf^er gewesen sein , wenigstens was die Zahl

der Schiffe betrifft; aber auf 150—200 Seeschiffe, aufser den Küsteo-

fahrera, ist die Reederei Hamburp um 1700 wohl zu schAtzen*).

') So tiiaf Galeuio Onaldo PrionUo 1663 (Zeitscbr. d. V. f. bamb. Geschichte

m, 152).

-) So Putendort (Breslau, Severinus v. MonzaiubaDO § 13, S. 52).

') M^moires s. le commerce des HoUandais. Nout. ^d. Amsterdam 1718. 6. 72.

*) Aanals of commerce II, 680.

•) ebenda IV, 244.

*) Die Vermuthang Ehrenberg's (bei Schräder, Hamburg vor 200 Jahren,

>^ 2>«1), „dafs die Hamburger Reederei, soweit sie (ks Scliiitzcs der Convoyer be-

durfte, schwerlich im ganzen mehr als 50 bis bü Schifte z;ililto", i<t hiUtlos; da

Eiireoberg, wie aus der angegebenen Schrift hervorgebt, nicht einmal orientiert

darüber iit, inwU wdt denn dte hamburgische Reederei „des Schutzes der Con-

io|«r bedoffte" (die Ezisteox der ConYoyidüliihrt nach Holland, die doch auch

bnUntrgischen Sdiiffen diente, ist ihm imbdcaiint geblieboiX so ist jene YermitChiing

Jiitartich noch weniger begrOndet
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Die hamburgischen Convoyen von

1662—1746.

lumn yerbunden mit der Entstehung and Entwicklnng der ham-
burgischen Convoyen ist die Heimsuchung der Schiffahrt durch die See-

räuber der Berberei. Wenn letztere nicht in dem MaHse, wie es thatsftch-

lieh der FaU gewesen« das Meer im Mgemeinen beunruhigt hätten,

so wären, das kann man getrost behaupten, kaum hamburgische Stadt-

eouToyen entstanden, jedenfeHs nicht in dem Um^uige, und sie hätten

auch wohl nicht jene grofse Bedeutung für die hamburgische Reederei

erlangt. Zu der Gründung des hamburfrischou Stadtconvoywesens hat

einzig und allein die Türkentrefalir Vi'ranlassiinfj getreben. Noch im

Jahre 1715, als die Convoyen schon lauge und oft auch anderen Zwecken,

als die AbwehrunL: der Türkengefahr war, gedient hatten, wies der Ehrb.

K.iuliiiann daiaul hin, „dafs unsere Schiffe denen Türkischen Seeräubern

eicht exponirt sein dürften, deroweiren von unser n gottseeligea
Vorfahren die Convoyen antreordnet".

Schon im Jahre IGGO plante man in Hamburg die Einrichtung einer

Convoy, um den nai:h Si)anien bestmunten Schiffen mehr Sicherheit vor

den türkischen Seeräubern zu geben; vielleicht scheiterte die Absicht

an der Schwieiigkeit, die nöthigen Mittel aufzubringen^).

1) Diese Nachricht findet sich in dem Briefe det haUiodiaehen Beeidenttt

Römer vom 21. M.ii KJfjO: „Hier h intii lusip nm oon TonTny te maeckfm roor

haere Scheejit n op Sjianion hamlolende eiuk* tlat voor die pivaer der Turxschen

Boovei's in Zee; dan daer werd eerst gesprocken van dt» midUelen daertoe te vinden".

Und am 1& Juni: „Uier spreckt man veel vao — een Convoy van 8 a 10 Scbeepen

op SjMnieD, aUeen de middeleti daertoe suUen all bvaerlycken «ich mden." (Reichs-
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Die bamborgiscbeu Convoyen von 1662—1746. 18

Als dum aber Im Jmu d« Jahres 1662 acbt^) von der Elbe nach

Spanien bestimmte Schiff» von swei algierisehea Seer&uberu geDommen
imrdeiiy gab dies Ereignis') die VecsnlaBBangj dafe am 16. August in

der Admiialitat darttber berathen wurde, wie diesem Uuwesen 2a steuern

sei. Die Kaufleute trugen ihre Noth vor; weitere 7 Schiffe, nach dem
Weslen bestimmt, lagen in Ladnnjg, und aus Spanien war Zeitung ein-

g^anÜNi, dab die Holl&nder ihre Übermnknnft mit den TOrken noch

weiter verlängert hatten. Über die Kothwendiglceit, die Schiffahrt gegen

letztere su schützen, herrschte nur Eine Stimme; wie sie diesen Scbuta

verstanden, druckten, die Kaulleute in dem Wuoeche aus^ „dab man
ihnen wol ein paar Orlogs-Schiffe a^jungiren mttste". Bath und Ober*,

alt» war» mit dieser Art des Schutzes vollkommen einverstanden,

Der BOrgerschaft wurde am 27. August die Sache vorgetragen; es sei

Jlefder genug behaut und offenbahr, daCs die Türkische Africanische

Corsairen und See-B&uber grofeen und fost unttberwindllchen Schaden

und Naehtheil der gantzen Christonheit verursachen, die sich der*

geetalt gehftuffBt und gestirket, dafs ohne grotse Oefahr die Schiffahrt

nicht SU gebrauchen*; es stehe «Frey- und Sicherhdt der Commerden*!

in Frage. Der Bath deutete femer an, daJs er sich^s »au6 ftuJaerste

angelegen seyn lassen, ob mit andern fremden Kationen zu handeln,

daih die Unsrigen gleich den Ihrigen geschütset wurden'*, meinte

aber, dafe »solches noch ungewife, zudem auch — grolse Spesen und

schwere Unkosten und darzu viel Zeit erfordern wird*'. Inzwischen

kOnne der Handel nicht stille stehen, und eine gute Anzahl von

Schiffai sei bereit, nach Spanien abzufahren. Wie der Ehrb. Kauf-

mann habe der Bath nicht das Vertrauen, dieBO Schiffe ohne Gonvoy

»durdi die See zu bringen'*. Er sei defshalb mit der Ausrüstung von

zwei „wohlarmirten" Schüfen «zu Üeberbringung dieser nacher Hispamen

abgehenden und wieder von dannen zurückkommenden ^hiffe'* einver-

standen. Die Bargerschaft billigte dies ebenfalls und bewilligte die

Kosten, soweit sie nicht von den Kanfleuten allein getragen wurden.

Entsprediend seiner Versicherung gegenftber der Bttigerschaft, ver-

suchte der Bath dodi noch, auswärtige Hlkife zu erlangen. Hierbei

konnten nur Holland und England in Betracht kommen. Die Englander

afdiiv im Haag.) Per Hinweis auf dSa Schwierigkeit, die Miuel zu beschaffe^

Amtet suglMch an, da(s hiar doeh nickt aa eine gewftluilidie Admiialachaft gedacht

worden ist.

1) Steltzner, Versnch einer zuvei lasaijitn Nuchricht etc. III, 813 berichtet irr-

(himiiich voD luut Öchiffea; die Ui'igiualquelleu ueouen uciiU

*) Am 88. Juli kam die Nachricht mit dar holltadiBchen Poit in Ibmlnixg a^
„watehea eine grolse Couaternation unter den Kanflenten aa der B6ne letaete".
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14 hambuiKuchoi ConToyen von 1662—1746.

i5tainiea grade in Unterhandlunjren mit AlLMer; durch die Biitcu

etwas zu errciclicu , war zwar sehr uuwahrsclicinlioh ; aber als grade

(iamals der Hatlisherr Lic. Caspar Westeriiiann nach London gesandt

wurde, um dort in Genieinscliaft mit den Abireordneteii von Lübeck und

Brenieu id)er die Stahlhofssaebe zu verhandeln, wurde ihm aulserdein

noch aufgetragen, die Aufnahme Haniburjs in den englisch-alsrierisclien

Traktat zu betreiben'). Am 10. November srldnfs aber Sir John Lawson

für die Engländer einen \CitiiiL: mit Aider -) ; dif Hortuungen der liaiii-

burger, in diesen ein-t >chl(issen zu werden, gingen nicht in Krfüllunff^).

Auch niU tieu Niederl anib^n knüpfte Hamburg eine direkte Ver-

handlung in dieser Angelegenheit anM, Am 13. September überreichte

Leuwe van Aitzema Namens der iStadt den Geueralstaaten ein Schrift-

stück, in dem dieselijeu gebeten wurden, daftlr zu sorgen, dafs die Hanse-

städte im AllgenuMnen und Hamburg im Besonderen in einen eventuell

von Jenen mit den Seeräubern zu schliefsenden Traktat eingeschlossen

würden. Sowohl mit J unis wie mit Algier schlössen die Niederlande

Ende des Jahres Traktate**); die Hansestädte oder Hamburg wurden

nicht in diese aufgenommen; erst am 21. März 1663 fafsten die General-

staateu einen Bescbluis folgenden Inhalts^): ^ü^burg sei nicht in die

') Koncopt dieser Insti'uktion im Hamb. Staatsarchiv; es ist nndatirt. Ix-trifft

aber ohne /wcitel diej»e .Sendung; vgl, im Anhang' Nr. öb. — Auch der hollaiuliache

Resident liumer berichtete am 29. September von dieser Sendung nach Hause und

da& die luanburgischen und Iftbedrisdiai Abgesandten inatraift ftren, sich nach

Schate flir ihre Flagge umzusehen, oder ob m nicht nOglidi w&re» den mit den

Staaten Algier, Tunis und Tripolis geschlossenen Vertrag umsnstoften (Beichsarchiv

im Haag).

^'i rintair, i'be seourge of Christeudom. Annals of British relations with

Algiers (London 1884> S. 83 ff.

*) Römer am 18. Mai 1663: „in t tractaat met die Algiers ende Thunis be-

greepen te irerden, souden die oonditien all te swaer vallen, oock bnyten dat syn

swaerigheet' hebben daerin te commen" (Reichsarchiv im Haag).

*) Schon am 16. August 1662 schrieb der hansische Resident in Madrid, Gual-

tcnis Dfllirünpe, an den Rath von Lflheck: „Die hn^v /fitung von unseren Schiffen,

so die Türken jnn^'stliiii bey die Harlengas genommen, liat mich und die Kn-unde sehr

betrübet; daran beiudt die Holländer schuldig wegen ihres unzeitigen
Stilstands mit den Türken.^ — Wenn die Geueralstaaten mit den Türken

„vollen ^ustierent were gut, dafs unsere Nation mit eingeschlossen
würde, als Allyrte, wornach im Hage SU trachten; sonsten würde die
Schiffart stetiger Oefahr nnterworffen pleiben^ (Lttb. Handelskammer*

Archiv).

*) Aitzema, Sakeu van Staet en Oorlogh IV. 94:] ff.

•) „Waerop gedelibereert ende geconsidereert webende, dat de Tractateu met de

Steeden van Ajj^en ende Tunis gemaeckt vgn een ooirectie off Yemienwinge van

vooigaende Tractaten, daerin die van Hamburg nojt syn gecomprehendeert geworden,
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Die bamburgischen Convoyen von 1662—1746. 15

Traktate aufgenommen, es habe auch nicht zeitig genug darum An-

Bncbung gethan ; man hatte vorher dar&ber mit Algier and Tunis sieb

einigen mftesen, was unmöglich gewesen, in Anbetracht der weiten Ent-

fernung dieser Staaten und der grolsen Mühen, Sorgen und Kosten, die

von den Generalstaaten schon für sich selbst und die Eingesessenen ihres

Landes in dieser Verhandlung aufgewendet sden etc." Die Hollftnder

hatten auch gar kein Interesse daran, ihre deutschen Konkurrenten an

den Yortheilen dieser Vertrüge theilnehmen zu lassen*). Die harn-

buigischen Schiffer klagten bitter über die von England und Holland

mit den Seerftubem geschlossenen Traktate und erblickten mit Recht in

diesen eine schwere Benachtheiligung der eigenen Schiffahrt"). Handel

und Schiffahrt erfreuten im Allgemeinen sich damals keiner günstigen

Lage. Die hambuigische Reederei lag wahrend des ganzen 17. Jahr-

hundwts in einem Existenzkampf gegen die Konkurrens des Auslandes;

durch obrigkeitliche Mandate versuchte man allerdings, sie in diesem

Kampf zu unterstotzen*). Nun kam mit der Zunahme der euro])äisehen

Kriegswirren zugleich gesteigerte TOrkengefahr. „Unsere Schiffahrt,*' so

erklärte am 20. Juni 1663 der Präses des AdmiralitatskoUegs, „sei durch

die Wegnahme der acht Schiffe im Jahre vorher also aulser Kredit ge-

setzt, dals Niemand fast mehr in unsere Schifie gerne laden will." Und

noizh uock daertoe tydelyck versoeck hebben perloen, dat oock de sa^ckp niet en is

in syn pehfel ende dat alvooren over de voorsz. inclusie met die vorengenoerade

Steden van Algiers ende Tunis moste werden geconvenieert, 't weick onmogelick is,

om met die vene affgelegen Steden ende Natie te tenteren, als men reilexie «il nemen,

ende wat moeyte, «orge ende ezceni?e ernten haer Ho. Mo. voor haer «dveD ende

Toor de onderdanen ende ingeeetenen van dosen Staet met de TOons. Natten hebben

moetfn negotieren, alvooren met die tot conclusie te hebben connen comen: Is goet

gevouden ende verstaen, dat om de voors. redenen 't versoeck van pem. Heeren van

U:jnburg sal werden gedeclineert ende geexcuseert, gelyck bet gedeclineert ende ge-

excoaeert vert mit» desen met presentatie nochtant» om in voomliende occarien een

deaelre Stadt ende de Ingesetenen van dien alle nabnyrlycke vnmthcliap ende behnlp

te bethoonent voer soo vcßl de jegenwoordige tyts gelegentheyt ende conjuiicturc van

saecken sa! connen lijden" (Rosolntien d. Generalstaaten; Heicbsarchiv im Haag).

Kin gleichartiees Gesuch der Stadt Emden wurde ebenfalls abgelehnt.

*) Vgl. de la Court, Intercst van ll<»ll;iiul etc. (Amsterdam 1(162). S. 'S2:

„Sulks zy geuoegsaam in alle bare negotie werden geincommodeert, als nien haar

den doom der Tnrlcse leerooTers in den Toet laat" Daa war erfreuliche Offenheit

'

*) BOmer am 19. Janoar 1668: „vemeeme dat die Schippers hier beginnen

baere gedachten t* laelen gaen over bet Englisch ende HoUaniadi accordt met die

Tan Algiers, dat sulx die zeevaert hier ter plaetse roercklycken sali versetlen ende

beneemen** (Beichsarcbiv im Haag).

') Langenbeck a, a. 0. S. 94.
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16 Die haalMirgiseheii Convoyoi von IMS—1746.

als im Januar 1663 das Gerächt ging, dafe auch Frankreieh mit den

Barharasken verhandelD wollte, wuehaen die Befurchtungen der Ham-
bniger 'Sdüfier, und einige beschlossen sogar die Übersiedelung naeb

Amsterdam').

Doch waren die Traktate sowohl der EnglAnder wie HoUSnder nicht

von langem Bestand. Schon Ende Mai berichtete der Besident Bdmer
aus Hambuig» man habe hier aus ÜTOrno und Marseille Nachricht, dais

weder Algier noch Tums die Yertrftge halten worden, und Börner er-

wähnte, dafs diese Kunde in Hamburg Freude hervorgerufen hnbe; im
Juni gedachte man in der Admiralität des Gerüchts, «dafe es wieder

zur Ruptur kommen wolle**, und am 9. Juli hatte man «Zeitong, dafo

sowol Holl- als EngeUand den Frieden wieder den Türken nidit langer

halten würden"; daran wurde die Ho&ung geknü^rft, dais die Barbaresken

sich nunmehr zurückhalten würden*). Aber das hielt die Hamburger

nicht ab, auf den Schutz ihrer Schiffahrt bedacht zu sein; ein Beschlula

der Admirisfitit vom 20. Jani lautete: «Dals wur Convoye haben müssen,

wofern wir die Schififohrt unterhalten woHen". Thatsichlich wurde der

Vertrag der Holllnder mit Algier noch in diesem Jahrs wieder ge-

brochen ; auch England mulste, da der Frieden von Seiten Algiers nicht

gehalten wurde, den Krieg abermals erkläreu^).

Beide Seemächte sahen sich wieder im Krie^zustand mit den

Barbaresken uud hatten ihre Mafsregeln zum Schutz ihrer Kauffahrtei-

st'hiHahrt deui^'eniafs zu treffen. Wiedenini wandte sich luin Hamburir

au die Geueralstaaten und suchte ^ni Interesse seiner Schiffiihrt eiu ge-

meinsames Handeln mgeu die Türken zu erreichen. Eiule 1GÜ3 über-

reichte Aitzema eine Schnft, iu der an Dasjenige, was Mamburix seit

einem Jahre zum Schulz seiner Schiffahrt gegen die Türken ^ethan, er-

innert und ^reineinsames Wirken empfohlen wunle. Die Geueralstaaten

überwiesen diesen Vorschlag, wie üblich, den Deputirten fiu- die See-

angelegenht iten; am 25. Februar 1064 wurde dann aui" Vortrag der

Letzteren beschlossen"*), erst al>zu warten, bis mit den benachbarte«

Königen uu<l Staaten ein EinversUludnis getroffen sei d^uüber, wie den

Türken entgegengetreten werden könne, um alsdann mit Hamburg zu

Römer, 26. Januar 1663.

*) Aucli Dc'lbrugge schiieli am 21. November 1663 aus Madrid nach Lübeck:

Der Friede der UoUänder mit den Türkeu i»ei gebrochen, „weiches unser hansiecheD

Scbiffaith wohl zu pafB kombt, massen HoUandt nunmehr wider Kriegsschiffe in Sehe

wirdt halten mOasen so Venicbenrng ihrer Commercieii, womit die Fardi wirdt etwa»

gesäubert werden" (Lüb. U.-K.>ArcluT).

') Play fair a. a. 0. S. 87.

*) Resolutien der Generaistaaten (Beichsarchiv im Haag).
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Die bAmbuigiiGben Con?oyeii von 1662—174^ 17

verhandeln, was diese Stadt zur Sicherheit der Schiffahrt in den ge-

fährdeten Gewässern beitragen könne; wenn aber eine Vereinbarung mit

den ^remächten nicht zu Stande käme, dann wollten die GeneralsUiaten

mit Hamburg allein über eine gemeinsame Unterdrückung der Seeräuber

verhandeln. Der Rath von Hamburg möge mittlerweile eine Eröffnung

machen darüber, was er eventuell, sei es in einem gemeinsamen Wirken

mit den Seemächten, sei es allein mit den Niederlanden, für den ge-

dachten Zweck beitragen wolle. — Die Antwort des Kathos auf diese

Resolution konnte Aitzema schon am 18. März den Generalstaateu über-

reichen. Der Rath bot einen jährliehen Beitrag von 50000 Gulden zu-

nächst für drei aufeinanderfolgende Jahre; dafür verlangte er, dafs die iiam-

burgischen Schiffe auf der Fahrt mit Portugal, Spanien und dem Mittel-

ländischen Meer, gehend oder kommend, von den ConvoyschiflFen der

Generalstaateu gegen die türkischen Seeriluber ebenso beschützt würden,

wie die Niederländer selbst, femer dals die Hamburger in einen mit

den Seeräubern etwa zu schliefsenden Vertrag eingeschlossen und seiner

Vortheile theilhaftig gemacht würden, und wenn gegen diesen Vertrag

die Hamburger vergewaltigt würden, dafs die Generalstaateu dann für

sie, wie für Niederländer, eintreten sollten. Die 50000 Gulden wollte

Hamburg drei Jahre lang zahlen, es sei denn, dafs die Generalstaaten

früher zu einem Vergleich mit den Korsaren k&men oder auch weniger

als zwölf Schiffe in See hielten.

Eine bestimmte Antwort auf diese Proposition scheint Hamburg nie

erhalten zu haben. Die Generalstaaten verhandelten mit Frankreich und

England über gemeinsames Vorgehen gegen die Barbaresken, zugleich

al>er dachten sie auch Schritte zu thun, um mit Algier wieder anzu-

knüpfen V). Hamburg aber — und das interessirt mis hier besonders —
sah sich im Wesentlichen doch auf seine eigenen Kräfte angewiesen ; für

die Stadt war es schon ein Vortheil, dals, wenn sie selbst mit den

') Resolutie di i Tuneralstaaten, 11. Apiil IHGJ: „Ende wat belanght die Ouver-

tures van de inclinatie van de Coningt n van \ raiu ktyck ende P^ngellandt successive-

lyck ingcvolge vaji de invitatie van desen Staat gedaan, omme tuet haar Ilo. Mo. te

comen in ondetluindetinge tat beveylinge van de meeimalai genoemde Middelantsche

Zee ende <nnme de Barbertedie Booven te denpen ofte te bedwingen tot baer dewotr

in 't obs< rvt ren van de Tractaten, alber(;yts met deselve gemaecbt ofte 00g te maecken,

Tiiit-ir!i<lers 't geene den Heere Kesidendt Aitsiim nijt den naeme ende van wogen de

Heeren Hnrcrempesters ende Raet der St^(lt Hainhorp hy <lorselver twre distincte

memorien aan baar Uo. Mo. ingedieut den 18. Martü dc^es loopenden Jaars heeft

eiBodrt ei^e gepreseoteert, eiilleii de delibanitien op 't eene ende t mder aea te

stellen, omme vench^e tmportante oonsidentien nog voor eeaige t^t werden opge-

honden ende gediffereert, tot dat Uaere Ho* Mo. snllen sicn bet succes van de boven

gemelte ne^otiatie raet de van Algiers te reuBumeren" (Reichsarcbiv im Haag)^

naa • c b , Hamburgs ConToj-8chi£fabri. 2
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18 Die hamblirgiselien Convoyen von 1662—1746.

Barbaresken keinen Frieden erreichen konnte, auch die anderen 8ee-

miehte, namentlich aber Holland« im Kriegszustand mit jenen standen;

denn einerseits hatte ein Kriegszustand der Holländer und Englander

mit den Barbaresken die natürliche Folge, dafs fbr die Fahrt nach den

gefährdeten GewAssem jene Machte zahlreiche CouToyschüfe hielten, die

schon durch ihre Existenz die Seeräuber in Schach hielten und auch

kleineren Seefahrern, wie den Hambutigem, Schutz gewahrten; anderer*

seits war die Ausschliefsung einer Stadt, wie Hamburg, von einem von

den größeren Seemächten mit den Seeräubern geschlossenen Frieden

gleichbedeutend mit einer commerdellen Benachtheiligung der Hamburger,

einer Benachtheiligung, die auf dem Gebiete dieses Verkehrs förmlich

einer Ausschlieihttng von dem letzteren gleichkommen mufste. Die See-

räuber sorgten aber meist selbst dafür, dafs dies nicht eintrat; die Ver-

tiilge, die sie eingingen, hatten meist nur einen sehr kurzen Bestand

und wurden, auch wenn nicht immer formell gebrochen, doch nur schlecht

gehalten.

Die Hamburger sahen sich also den Piraten gegenüber auf ihre

eigenen Kräfte angewiesen. Diese bestanden im vorliegenden Fall

namentlich in C5onvoyen. Ganz ohne Zweifel, ob dieses Mittel zu er-

LHcifen sei, scheint man aber in Hamburg nicht gewesen zu sein. Die

frenide Kecrlerei, namentlich die holländische, iialim in jener Zeit in der

hamburgischeu Schiffahrt eine derailig hen-schende Stellung ein, die

holländischen Schiffe botrieben einen so betiiiclitliehen Theil der Fracbt-

fahrt im W'ikclii luiL ILtinliurg , dai's es b»\L:reiflirh ist. wenn es Leute

gab, die den Werth hanihurgischer Convoyen bey-weitelteu ' ). konnten

fragen: warum will maii Couvoyeu ausrüsten für Schiffe fremder Nationeu?

finden diese ihren Vortheil in unserer Fraehtfahrt, so werden sie auch

Mittel haben, diehe Fahrt selbst zu schützen. Aber die offenbaren Vor-

theile eigener Convoyen lagen doch zu sehr auf der Hand; eine ham-

burgische Reederei bestand überdies noch; es lag i»n wohlverstandenen

Interesse der Stadt, nicht nur diese Reederei, sondern die gesammte

Sihitialiit Haniljnrus, mochte sie uuü durch Hamburger oder Fremde
betrieix'n werden, zu schütten.

Die Türkengefahr ist in der nächsten Zeit die IIan]>tveranlassuüg

zur Ausrüstung von C!oiivoyeu gewesen. Im Februai* iÜ65 erwarteten

') Komer an (ieiicralst^atPTi. 29. Juni 16(>i: „Otstren is mcii wcdrom tesamen

geweest over het wetliom cquipeeren der Convoyers, dat einige gerne sagheu te ge-

schieden tegens die an daage» alleen andre eclüeiieii waioig moedt aide Irat daertoe

te hebbeo, oock wainig voordeels daeiby te sullen ays oordeelende, initi die Hol-

lantsche .Scheopen hier rast alles weghaelendc ende overbiengen, vaer men hen maer
toe will berrachten^ (ReiduarcbtT im Haag).
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die Kommensdeptttirten Convoy wegen Taiflcengefahr, und im nftchsten

Jabre galt letztere als so grofs, dafs ohne Convoy »keine Hamb. Scbiffe

sich mehr umb die Weste wollen befrachten lassen"; und der Rath
meinte« «dafs man Irey solte durchkommen durchs Canall, d^von wehre
keine Hoflnung zu machen". Der Wunsch nach zwei Convoyen wurde
delishalb als dringend bezeichnet, um so dringender, als, wie es hiefe,

Holland, England und Fraokreich mit den Korsaren Frieden geschlossen

hätten.

Im Jahre 1667 wurden flünf von Lissabon nach Hamburg bestimmte

Schiffe von den Piraten genommen, ein Ereignis, das Veranlassung dazu
gab, dafe im August um die sofortige Ausrüstung des Tonnenbojeis zur

Convoy fUr die acht fertig liegenden Schiffe nach Lissabon gebeten wurde.

In den nächsten Jahren wird in den Anträgen wegen Convoy nicht

ausdrücklich auf die Tflrkengefahr hingewiesen; dab sie dennoch be*

stand und damals als Haupt-, wenn nicht einziger Grund für die fort»

dauernde Aussendung von Convoyen angesehen wurde, geht hervor aus

der BegrOndung, die der Rath am 22. September 1669 seinem Antrage

wegen eines doppelten Grabengeldes in der BOrgerschaft hinzufhgte, dafs

nämlich .die Gefahr der türkischen Seeräuber so grofs, dafs die Kauf-

Isrdey- Schiffe von hier nach Portugall und Spanien ohne Convoy zu

gehen fast furchtsahm.**

Zuerst im Jahre 1668 wird fQr den Wunsch nach Convoy ein an-

derer Grund angegeben, als die Türkengefohr; wir müssen hierauf etwas

näher eingehen. IKe Schiffe, die durch Convoyen geleitet wurden, waren

naturgemäfs bevorzugt, privilegirt vor den Schiifen, die sich nicht des

Schutzes dieser Kriegsschiflfe erlreuten; von einem und demselben Hafen

mit oder ohne Convoy auslaufen stellte in gefäbideten Zeitläuften eine

Alternative dar, bei der das materielle Interesse eine bedeutende Rolle

spielen mufete. Die Frage, ob ein Schiff mit oder ohne Convoy fahren

konnte, beeiniluliBte demgemäfs nicht nur die Schiffahrt, sondern auch

den Handel, und nicht nur die Konkurrenz unter den Schiffahrt- und

Handel-Treibenden innerhalb eines und desselben Hafens, sondern auch

zwischen dem einen und dem andern Hafen: die Convoyen entwickelten

sich zu einem wichtigen Faktor in dem Wettbewerb zwischen benach-

barten, konkunenzfthigen Häfen. Wo die Einrichtung der Convoyen voll-

kommener, regelmäfsiger war, da mufete der Handel, die Schiifehrt und

Alles, was mit diesen Verkehrs^nriehtungen in unauflöslichem, wirth-

schaftlichem Zusammenhange steht, in höherem Malse blühen, als dort,

wo den Convoyen, wo dem Schutz der Schiffahrt geringere Aufinerksam*

keit und Pflege gewidmet wurde und werden konnte. Das muüBte bald

zum praktischen, materiellen Ausdruck kommen, und es wäre wunder-
2*

üiyuizoü by Google



20 IMe hambiugiadieii Gottvayeii von 1662—174^

bar, wenn wir aber diesen iftttarlichen Vorgang nicht urkundliche Zeug-

nisse besftfsen.

Schon im Jahre 1668 zeigt es sich, dafs den Hamburgern klar

geworden,^ dafs das Convoywesen eine Waffe im wirthschaftlichen

Kampfe war. Im April dieses Jahres wurde der Wunsch nach Convoy

begründet mit den Worten: „und aber einige Commissiones obbanden,

die nicht erfolgen solten, da keine Gonvoye auTsginge". Wir sehen: die

Convoy ist nicht mehr nur Schutzmittel ge^en TQrken, sondern in Folge

dieser ihrer ursprünglichen Rolle auch Mittel zur Beförderung, zum
Schutz des Kommissionshandels. Zunftchst ist dieser Grund für eine

Convoyforderung noch vereinzelt; wir werden spllter auf dieses Motiv,

und zwar in seiner weiteren Entwicklung; treffen.

In den TOer Jahren scheint die Türkengefahr etwas geringer ge-

' wesen zu sein. Engländer und Hollftnder traten damals sehr entschieden

gegen die Piraten auf sodann war der groüse europäische Krieg, der

eine Verstärkung der Flotten zur Folge hatte, dem Treiben der See-

räuber nicht günstig. Dennoch gaben im Frül^ahr 1673 die letzteren

wieder den hamburgischen Kommerzdeputirten Veranlassung, den Rath

mit einem Gesuch um Convoy nach Frankreich auzugehen; es sei stadt-

kundig, dafs im verflossenen Jahre die Türken „in der Bucht und im
Canal wol 5 Osterlingesche Schiffe genommen** h&tten ; man habe sichere

Kunde, dals sie im Frfll^ahr wieder kommen würden. Doch kamen An-

fang August 1674 neun Spanienfabrer nach Hamburg ohne Convoy*).

Dagegen hatte Kapitftn Dreyer schon früher darauf hingewiesen^), dals z. B.

die Genueser Kaufleute ihre Waaren am liebsten in englischen Schiffen

verfrachteten, »dieweill sie Friede mit die Türken haben und mit Frank-

reich im guten Frieden stehen''. Das mufste um so mehr dazu be-

wegen, Convoyen einzurichten und dadurch den Vorsprung der Englander

abzukürzen. Bald waren diese allerdings wieder im Kriegszustand, nicht nur

mit den Barbaresken, sondern auch Franzosen; das hatte sogleich die Folge,

dafs Karpfanger, nachdem er die Wegnahme erst eines hamburgischen

») IMayfair S. 108 ff.

^) Über ein Gefecht zwischen einem Uatuburgei* Schiff und einem Seeräuber

vgl. Maatiscripts of S. H. Le Fleming (London 1890) 8. 86: 12. Decembcr 1671

Newsletter: „We hear front Fabnouth of an eog»gement between a Hambturg^er of

14 güDs and a Turkish ship of 30. The Türks boarded with an English glave among
thcm. Up tnrncd and fought apainst the Türks, and urged on the Hambarghers to

fight it out wLeu üiey were yieldiug, aud so drove overboard and killed about 30 of

the enemy; the wind then rose, aud so the Hamburgher escaped."

*) Resident Römer an Generalstaaten 7. Atignst 1674.

*) Aus Cadi« 29. Juni 1673.
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und s|i;Uer eines enf.'lise}ien, auch mit hambnrfrisehpn Gütern lieladenen

Schittes penieidet, warnte * ) : „wird also vor unsere Kaufleute nicht wohl

mehr zu ryscquiren stehen, hinführo in Enprlisclie zu laden" : und der-

selbe Kapitän schrieb dann*): „Aus Holland ist denen Kaufleuten alhier

erpresse ordre ertheilet, vor ihre Rechnung kein guth mehr in Englische

v'^chirte zu laden, weiln die Frnnsen alle dergleidien Schiffe, sn mit hol-

ländischen, flämischen und Hamburo'er Güthern abgeladen, aulhiiniren

und die Güthere confisciren." Der ta]»t* l e Kapitän erkannte wohl, dals

^dieses wirdt vor unsere Schiffe vortheüig seyn, wefsweireu dieselben

umh soviel desto besser zu ihrer völligen Fracht werden uelanuen kön-

nen''. Übrigens kam Karpfanger noch iu demselben Jahre 1676 mit

den Korsaren zu einem Zusammenstols

Um diese Zeit zuerst wurde den Convoyern eine weitere Aufgabe

zugewiesen. Für die Türkenjzefahr waren sie gebaut; dafs sie z.uui Schutz

auch gegen andere Feinde der freien Seeschiffahrt dienen konnten, war

natürlich dadurch nicht ausgeschlossen. iMe Zeitverbältnisse boten Ge-

legenheit genug, die Convoyschilfe auch .regen andere Feinde mobil zu

machen; die 70 Jahre 1660—1730 sind an Krieiien zu Wasser und zu

Lande reich; die TOrkenirefahr pflegte, \ne wir oben sahen, in Zeiten

eines europäischen Seekrieces raeist geringer zu sein, als sonst*): die

Convoyen konnten in solchen Zeiten also, wenn nicht ge^'en Türken ver-

wendbar, crar nicht besser ausgenutzt werden, als zum Schutz gegen die

Kaper fremder, kriegführender Seemächte.

Das erste ausdrückliche ZeuL^is dafür, dals Stadtconvoy Lrewünscht

wurde zum Schutz gegen legitime Kriegsgefahr, findet sich im Jahre

1675. In diesem Jahre wurde gegen die iu dem Reichskriege bisher noch

mühsam bewährte Neutralität Hamburgs energisch, namentlich seitens

des Kaisers, vorgegangen; Hauiburg uiulste den französischen Residenten

ausweisen. Nun wurde das Verlangen laut, durch eine Convoy die

Schiffahrt gegen Kapereien zu schützen. Zunächst waren die Ansichten

hiertlber noch getheilt; die Kommerzd»
]
utirten wollten erst abwarten,

wie Frankreich die Ausweisung des Residenten aufnehme. Als si li al er

bald zeigte, dals Frankreich letzteren Schiitt als Bruch betrachtete,

>) Aus Malaga 7. September 1675 und 17. October 1676.

Aus Malaga 31. October 1676.

•) Beneke S. 185.

*) Das ist zutreffend ausgedrückt in dem Protokoll der kaiserlichen Kom*

miflsion in Harotrarg vom 18. Februar 1711: „So tmentbehrlich dem Oommereio
aowolil in Krieges-Zeiten wegen der feiniUichen Caper als in

Frieden sseiten wegen der Tarkiachen See-Räaber die ConToy-Schiffe

Bind'' etc.
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sclilugen die Konimerzdeputirten , nachdem bereits die Ausrüstiuiu eines

Kreuzers in Anregung gebracht wortieu war, (]ie Coüvoyrunti der heim-

kehrenden hand)iirL'ischen Schiffe durch Kreuzer aus dem Kanal vor.

Dies wurde allerdmgs vom Rath in ili^^em Umfange abgelehnt: die

Kreuzer wünieu alsdann die franzüsi^^('ilen Halfen in Sicht liekonwnen,

die Franzosen dies als ..bravade" anselten und einige Fregatten von

St. Malü dorthin kommandireu. Die Kreuzer sollten nur „für die Hüven

kreutzen'' und die äcbifie eventuell von den Dünkirchener Kapern h-

freien.

Im Jahre 1G76 wünschten die Komnierzdeputirien die Ausrü^^tung

eines Stadtconvoyschififes, das vor der Elbe auf die französischeu Kaper

kreuze.

Hier ist nur von Kreuzen die liede. Wnkiiehes Geleit, Convoy,

zum Zwecke rles Schutzes gegen frenidt? Kaper wurde aber 1677 den

GrfMilandfahrern versproclieu, il. h. „wenn das Werk mit Frankreich nicht

beigelegt werde". Sie erhielten auch ein Convoyschiff, klagten aber doch

später, dafs sie grofsen Schaden durch die frauzöüischen Kaper erlitten

hatten. Defshalb baten im nächsten Jahre, 1678, die Grönlandfahrer

wieder um Convoy') zu demselben Zweck; es ist a])er beinerkenswerth,

dafs sie nicht nur die direkte SchädiLmnu' ihrer Fahrt durch die franzö-

sischen Kaper als Motiv auiührlen, sondern auch einen witlu chaftlicheu

Grund vorbrachten, nämlich: die Holländer würden sicli treuen, wenn

sie, die haniburgischeii Grönlandfahrer, keine Convoy erhielten und so-

mit mittelbar oder unmittelbar geschädigt würden. — Im Herbst dieses

Jahres wurde Convoy nach Spanien , hau})t5äclilich aus wiithschaftlichen

Gründen, bewilligt; der Rath erklärte damals, er habe in Übereinstim-

mung mit Kämmerei und Admiralität die Convoy beschlos.sen, „Uhrsach

dainit das Commercium und die Fahrt nicht von der Stadt abkommen,

auch die Commissiones nicht absreschrieben, suiideru beybehalten werden

möchten''. Namentlich die Kurnausfuhr nach Italien und Spanien kam

in Betracht. Trotz der Convoy sah der Rath die Fidnt doch nicht für

unbedenklich an; „wann das Convoye also der frantzösischen Cust zu

nahe knunnen würde, es nicht ohne Gefahr were".

Im Jahre lt»79 wünschte zunächst der Ehrb. Kaufmann, dafs mit

zwei anderen Schiffen auch eine Convoy ausgerüstet werde, um zwischen

>) Ober den damit ih TerUndniig atehenden Aufruhr der Bootdeate v^.

Gallois, Hamb. Chronik III, 484. Auch der holländische Resident Koysten be-

richtctp (lariiber nach Hause; seine Darstellung, won.icli der Kath ans Furcht vor

weitereu Linuhen der Bootsgesellen io diese Couvoy gewilligt habe, ist wohl nicht

ganz zutreffend.
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Englami und der Elbe zu kieii/tu, ohne Zweifel, um diesen Verkehr

j:ej;en die brandenburtiischen Kaper zu schützen. Der Rath war hiermit

al)er nicht einverstanden, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern

er meinte auch, es „würde Seine Churf. Durcbl. von l^randeiiliurg sich

dadurch sehr offeudiret befinden, dafs man sich zur Gegeiiw* 'nr stellen

wolte; man nmste hierin iiicbt allein das Commercium zu Walser, son-

ilein auch zu Lande consideriren und observiren"'. Doch wurde die In-

dienststellung von Kari)fan;:er*s Convoy beschlossen, und er kreuzte

längere Z(Mt in der N(»r(isee und im Kanal zum Schutze der ÖchiÜahrt,

namentlich der Gruidandfahrer.

Die Art, wie über die spanische Convoy im Jahre 1080 beschlossen

wurde, liiist sehr deutlich den Einflufs erkennen, den rein wirthschaft-

liche Gründe auf das Zustandekouimeu einer Convoy hatten. Als die

Convoy schon beschlossen war, ersuchten die Kommerzdeputirten , mit

dem Anschlag noch zu warten, „masseu, wann keine Schiffe, auch sonsten

in Spannien nichtes zu thun were, man tler Cou\oy-Cai>öa darin ein

J^•ol^e^ einsparen kdnte" ; wenn die nächste Post käme, und man dann

sähe, ^dals etwas in Korn oder sonsten zu thun sein würde, würde E.

Erb. KautTman woll selbst tlarumb anhalten". Als dann Briefe ankamen,

.»welche zwar nichtes gewisses, jedeunoch tiieils eini^-e Hoffnung, dafs

etwas vorfallen möchte, brächten", wurden auf Wunsch einiger Lissabon-

Händler die Convoy detinitiv beschlossen. Nach seiner Ankunft in Cadiz

berichtete dann Karpfanger, dafs gleich nach ihm auch eine holländische

Convoytlotte mit 16—17 Schiffen, fast alle mit Getreide beladen, «m-

gekommen seien; der weifse seeläudische und französische Weizen sei

sogleich von 30 auf 24 Rp" die Ilanega *) gefallen, so da£s der deutsche

Weizen schwerlich 20 Rp* werde halten können^).

Auch im Jahre ICSI wurde Couvuy beschlossen und die AusdeiiuiinG:

der Fahrt nach Italien namentlich delshalb voi gesehen, um „(his Negotium

beyzubehalten". Nicht nm* der Sicherung des haniburgischeu ilautlels und

der Schitfahrt dienten die Convoyen, sie boten auch direkt der Itecderei

Schutz vor tier ivonkurrenz. Schon im August 1678 hatten die Koniiuerz-

deputirten darauf aufmerksam gemacht, dals die Kaufleute der Stadt

I) ppft <M Beal de Flata; Huflga odsr Fanega das spanische Oetreidemafk

H 55Vi UterX
Im Journal über diese Falli t fiiidt t sich am 2'J. Sc'iitf^mb' r in M tl-MM folgende

Benierknn?: „thot 7 öhren doeu kam dar thot Makkon ein grocdie Lidi lteticn, dat

dar vtele iiucisuu imdt Kloesteiti nedeitillen , dar uuder feile Minäclien undt Kindern

mit befiUen» imdt dat nafs helle Stillei dat Bick kein wint hj^iren ladt, und unse

Scbiep dat ginek enae ondtcr die ftedten» dat man dar paft in standen kOnne.* —
Wcjcen dieses Erdbebens „und der schlechten Lahdimg, die daselbst an hoffen",

wollte man Kapt Holste im Winter nicht nach Malaga gehen lassen.
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fremde Schiflfe, namentlich englische, befrnrhtrtoii . und der Rath hatte

dies mit Befremdung vernommen. Der Ehrl). Kauinianu hatte hierauf

versprochen, „dafs sie die hambunrischen Sehilfe den frembden prae-

feriren weiten". Sechsundsiebzip: ^^\hvp vorlier hatte der Rath noch ein

Mandat erlns'^en, in dem er sehr schart tlen Miisbrauch rügte, dals aus-

ländische ^cliiffer hamburdsche Güter nach Spanien und Portupral in

ihre Schiffe lüden, ^ehr und thovor düsser Stadt Si liippere sin befrachtet

und ehre Schepe beladen hel)beu'''). Die Zeiten waren nun allerdiiii:-^

andere geworden ; aber noch 1G60 wurde verordnet, dafs fremde Schitte

auf England und 1« rankreich , die keine Ladung hierher brächten , hier-

selbst auch keine Ladung haben sollten, solange unsere Schiifer nicht

versorgt seien. Doch waren schon damals Klagen der Kaufleute über

die Hand)urger Schift'er laut geworden -). Diese Mandate wurden nun

kaum mehr beachtet; sie hven ;nich nicht im wahren Interesse des

Hamburger Handels. Auch die Convoyen konnten nicht davor bewahren,

dafs die Hamburger, wenn es ihnen gut und sicherer diUd\te. fremde

Schiffe befrachteten. Aber einen gewissen Dnnüii . wenn auch keinen

untilierwindlichen, gesen die fremde lieederei bildeten die Convoyen der

Stadt doch immerhin.

Üi»er die Art des Zustandekommens der Convo\ fahrten D58l>3) und

1683 wissen wir nur woniir*); in letzterer ist der Brand des tonvoy-

schities das wichtigste Krei^^nis. Noch kurz vorher, am 24. S(>i»tember,

hattt^ der brave Karjifanger aus Cadiz geme ldet: Die Schiffer seien beim

Löschen der Ladung, aber ..Teutsch Korn, als Gersten und Weitzen,

wird alhier, weilu auls der Straefs viel berlich Kom angekouuneu, gautz

nicht begeret".

Im Jahre 1684 baten Kaufleute und Schiffer um Couvov nach Spa-

nion nnt der Erklärung: „sie wären gewillet gern in See zu gehen, und
würde ihnen anitzo alles Guht von denen Ausländischen weggenonmien"

;

wenn sie keine Convov erlut ken, würden sie ihre Waaren mit hollän-

discher und en^'iischer Convoy, „welche jetzo alles genössen", fort-

seuden. Die Strllnng einer Convoy bedeutet*» die Erhaltung der Ree-

derei derselben Nationalität: denn am sichersten war ein Schiff und seine

Ladung doch unter eigener, nationaler Convoy, und Hamburger ( iut ver-

traute ein Hamburger Kaufmann lieber einem heimischen als einem

^) Lauge iibeck iS. 141.

«) ebenda S. 94.

*) Die Wegnahme ciues hamburgiscben Schiffes dnrcli die .\lgiorcr in diesem

Jahre berichtet Ducere, Histoire maritime de Hayonne. (Bayonnc 1>95) S. 220.

*) Das Protokoll der Kommerzdeputirten bat zwischen dem 2. August 16S2 und

4. Juli lGä4 eine Lücke.
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fremden Schiffer an: hatte aber letzterer Couvoy uud ei-sterer nicht, so

fiel die Fracht sicher jenem zu.

Auch 1686 hielten Kaufleute und Schiffer um Convoy an
, „damit

ibnen die Nahrung von Frembden nicht gantz vor dem Maule hinweg

genommen wcurde". In demselbeu Jahre findet sich wieder die Tihkeu-

gelahr, die ja gewifs mehr oder weniger immer bestand, direkt als Motiv

ZTi dem Wunsche nach Convoy an{?ejjeben. und zwar begehrte man ein©

solche für die Rufslaudfahrer uud bis nach Drontheim. weil man „eine

Zeitung liber die andere wegen der Tttrkeu-nef^iln- ms Engellaud"* hätte,

und die Rufslandfahrer somit „grofse pericul liefien".

Ebenso wurde 1687, als die Naehricht kam, dafs türkische Schüfe

im Kanal, ja sogar in der Nordsee seien, „und man nicht wissen könte,

wie weit sie streiffen würden" 0, für die rückkehreiulen Grönland- und

Rufelandfahrer Convoy für nothwendig erachtet^). Der Rath hatte sich

zuerst gegen diese Ausrüstung Lrostraubt, indem er meinte, ehe unser

ConvoTschUf fertig sei, würden die HoUftuder schon die Türken vertrieben

haben.

Spanische Convoy wurde in diesem Jahre vom Ehrb. Kaufmann ge- •

wünscht, „damit die Handlung nicht gar von der Stadt gewendet und

Frembden, als KiiLtlischon und Franschen, zugebracht winde". Und ganz

in derselben Weise befürwortete im Friihjahr 1688 der Ehrb. Kaufmann

die Stellung einer Convoy nach Spanien, Portugal und Italien, „damit

die Handlung des Ohrts nicht von der Stadt gewendet würde", und im

Herbst ebenso, ^ damit sie in der Fahrt blieben und nicht alles Guht von

Auislikndischen ihnen weggenommen würde**.

In dieser ganzen Zeit wurde die Entscheidung, ob Convoy gehen

sollte oder nicht, von dem wirthscbaftlichen Gesichtspunkt in erster Linie

abbtogig gemacht Im Jahre 1689 befragten die Kommerzdeputirten den

Ehrb. Kaufinann, ob er mit Convoy einverstanden sei, „damit wir bey

dieser ohnedem schlechten Zeit zu aufhehroung des Commercii in der

Fahrt blieben, ausserhalb die Commissiones angestellet und also besser

nach dieser Stadt gewand werden möchten". Unmittelbar war Convoy

damals wegen des Krieges noch nicht erforderlich; als Grönland- und

Englandfahler deliahalb Convoy wünschten, sah der Rath die Nothwendig-

keit einer solchen nicht für dringend an; för die Grönlandiahrt nicht,

weil dieser keine Gefohr drohe; die englische Convoy hielt er für Ober-

flüBsig, weil ja HoUand und England unsere Freunde waren; «gegen die

') ^gl- ^11*^^ Lange 11 lu ( k S. 297.

*) Eine englische Kitze wurde vorausgeschickt,
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Frantzosen aber Schiffe auszurüsten, der uns noch nichts thäte", meinte

der Rath, sei tiocli nicht zu empfehlen.

Nicht nur die Frage, ob mit vorhandenen ConvoytMi ^Ttahren. sondern

auch ol) die Zahl dieser Convoyen vennehrt werden sullto, wurde damals

eriihtlii'li ( rwoiiPiK mit der Veniiebrung der Zahl der Convuyschiffe mufste

eine Ausdehuua^ ilirer Faiu'ten selbstvorstündlich verlmudeu sein; (h\s

Convoywesen wuchs dadurch au Bedeutung für die haiiiburgische Scliiff-

fahrt. Schon seit 1088 war diese Vermehrung durch ein drittes Cuuvuy-

schiff in Anregung gebracht; wir kommen näher darauf unten zurück.

Und nicht allein finanzielle Bedenken waren es, die lange Zeit den Rath

abhielten, seine Einwilligung zu dem Bau zu ertheilen. Er wies im

Jahre 1089 darauf hin, die haml)uri:ische Schiffahrt sei so vielfachen

Anfechtungen unterworfen, dafs zu befürchten sei, „dafs, da wir jetzt mehr
Schift'e ausrtlsteten, uns solche bt'v diese Conjunctur L^enonmion werden

kunnteu". Das ganze Jahr 1(589 zogen ^ich die Vi ihandluugeu hin. Der

Rath wollte sich aber ..zu garnichts horau>lassen". Von beiden Seiten

wurde aus dersellien Thatsaclie die entgegengesetzte Nutznnwendung l:^-

zogen; wahrend die Kaulmamischaft aus der Unsicherlieit des .Meeres die

• Nothwendigkeit des Baues herleitete, meinte der Rath, dafs <:rade diese

Unsicherheit gegen den Bau weiterer Convoyen si)räche. I>ie Befürchtung,

dafs Holland und England, von Altei'sher eifersuchtig auf jeden in Kriegs-

zeiten Mauiburg erwachsenden kommerciellon Gewinn, ganz besonders

gereizt werden würden, wenn Hamburg durch eine Erweiterung seiner

Convoyflotte dem Bestreben, die Weltlage möglichst zu seinem Vortheil

auszunützen, offenen Ausdruck gab — diese Befürchtung scheint mehr als

finanzielle Bedenken, die namentlich vorgeführt wurden, den Rath ab-

gehalten zu haben, dem Wunsche der Kaufmannschaft sogleich nachm*

kommen. Daher erklärte er im August: „es were ja bekant, dafs wir

gnug gehasset würden, weil wir l)ey der Stadt viele Schiffart betten".

Und die Kommerzdeputirten theilten im September dem Ehrb. Kauf-

mann mit, der Rath wolle nicht zustimmen, „da uns von Holland und

Engelland jetzo, wie vor Augen und jedem bekant, die Schiffart mifs-

gönnet und aufgehalten würde''. Haneburg bietet hier das Beispiel eines

Gemeinwesens, dem, begabt mit wirthschaftlicher Kraft und Fähigkeit«

doch die politische Macht fehlte; die Furcht vor der Mifsgunst weit

Mächtigerer stand seinem wirthschaftlichen Aufschwung im Wege. Selbst

dem Vorschlag, ein grade zur Verfügung stehendes Schiff von 250 Lasten

amsukaufen, wurde nicht stattgegeben, obwohl der Ehrb. Kaufmann mit

Becht bemerkte, ein Kauf werde nicht so viel Aufsehen machen, wie ein

Bau. Thatsächlich bestand in jener Zeit, namentlich bei Holland, ein

nicht geringer Keid gegen das aufstrebende Hamburg; man übertrieb
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dort, wissentlich oder unwissentlich, die Convu}" macht dieser St.uit, lu

eiiK [ 1 lughchiift voll 1689 wird die Zuhl der haniburgisdieu Convoyer

auf liuil oder sechs aniieLioben

Erst im i ruhjalir 1(390 erklärte sich der liath, der vuu der wirth-

scliul'tlicheii Nothwendi-kt it des Baues sicher ebensowohl Uberzeugt war,

wie die Kaufmamischaft, mit ilem Bau einverstanden.

Hill t und weehselvoll war der Kanipi um die Convoy im Jahre 1690.

Politische wie wirthschaftliehe Moiiieiite dienten als Kampfmittel. Die

Hoftnung, in dem Fieichskrieize neutral Ideiben zu können, schwand mehr

und mehr dahin; auch Hamlmi^: mui'ste Farbe hekenneu. Noch am
29. April hatte Kapitän Tamm aus Malaga geschriel)en , ein Genueser

Schiff wünsche unter der hamburgischen Convoy zu fahren; die Kn;.:-

länder und Holländer suchten unser Verderben und hiitien geäuisert,

.,wir sollen mit ins Spiel kommen, oft-) sie sollen unfs thun brechen"^).

So kam es auch bald, und hamburjrische Schiffe und Convoyen galten

nun nicht mehr als neutral. In llamburir wurde zunächst Convoy nach

England und Portugal gewünscht, nicht nur weil man Convoygeld zahle,

ftondern namentlich „were es auch wegen der Wollen-Manufacturen in

England, damit die Handlung nicht gar von der Stadt gewendet und wir

gentzlich drunter verderbet würden". In einem Memorial*) des Henn
Luis, das dem Rath tiberreicht wurde, ward dieser Gesichtspunkt tiefer

begründet. Der Ehrb. Kaufmann beschlofs dann eine Convoy nach Portu-

gal, Spanien und England, „umb in der noch wenigen Fahrt zu bleiben*.

Wegen der Gefahr vor den Franzosen verzögerte sich aber der Abgang

dieser Convoy lange®).

Nun wünschten auch die Grönlandfahrer Convoy, „wegen der hervor-

ragenden biisen Zeiten, dafs Frankreich grofsentheils in See were**. Aber

auch die Englandfabrer, namentlicli die Kaufleute des Court, wünschten

Convoy und erkläiten, „sie hetten Zeitung, dafs die französische Flöte

') £eiiige redenen, waerom tuen by dezeu Oorlogb aan de StaU ilainburgh de

Nentialiteit en de ^rye Commcrcie, Na\igatie en Correapoudentie nijt cn naar Vrank-

rylt niet behooti toe to ituui noeh te conniveren. Amsterdam 1688. 8.20. — In der

Entgegnung hierauf („UnvorgreifUche Wiederlegung etc.") wird dieser Irrdiiun be-

richtigt (Art. 99) and auf die Uosal&ngUchkeit der hamburgisehen Convoyen hin-

gewiesen.

oder.

*\ Audi berichtete er, dals man in Holland das GeiUcbt verbreite, dafs in der

hamboigiaehen Flotte einige Schiffe wiren, die Munition nach Marseille geladen

bitten.

*) Vgl, unten.

t'TlxT die Kapereien der Franzosen vor der Eibe vgl. Gallois, Hamburger

Chronik Iii, 660.
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Bich nach den Wpstoii uozoism^. woL'pfrpn (We Koiiiniorzdeputirteu , sich

auf aiitlf'i'p I^f^n litr -ti(i/fii(l, meiiiteii, die tiauzösische Flotte wäre „stxirk

auf den cngüschen lousteu", und delshalb deu Abgang der Convoy ftlr

nicht rathsam erachteten. Zuletzt kam die englische Convny doch zu

Stande. — Im l!(M-bst wurde um spanische Convoy gebeten „wctjen der

vielen Schilfe aut Spanien und Pürtn'j;il und die noch weni^re Handlung

zu unterhalten" ; in dieser Motiviruug scheint ein Widerspruch ent-

halten: wenn ..viele Scliiffe" nach dem Westen bestimmt waren, düi*fte

von „wenige Handlung" nicht die Rede sein können. Der Ehrb. Kauf-

mann war für die Convoy und meinte gegenüber dem noch zögernden

Bath: „wenn K. Erb. Kauffmann sein guht hazardirte, E. Erb. Raht

mit abgang der Convoy nicht uogerahten finden würde**. Der Rath gr-

währte dann die Convoy.

Nun erschienen die Rufelandfahrer
,

schilderten, wie Kapitän Bart,

der gefürchtete Dünkirchener Kaper, die Grönländer Falirt gesdiädigt,

und dafs Gefahr bestände, dafs er auch die Rufslandfahrer in derselben

Weise behandeln werde; man habe sichere Nachricht „es würde auch

einige Fuiclit in Duynkerken geben, wenn der Ruf dahin käme, dais

dagegen hier Zurüstung geschehe'*. Letzteres wollte der Rath nun aller-

dings nicht zugeben; er hatte eine andere Ansicht von Ruf und Beruf der

Hamburger Gonvoyen; noch vor kurzem hatte er, als Tamm gegen die

vor der Elbe Icreusenden Kaper ausgesandt werden sollte, erklart: Tamm
dttrfe sieb nicht mit den Kapern einlassen, ,}Weil er reich beladen und
solches gefehrlich were; es kdnte eine Kugel solches alles in Gefahr

stdlen**; den Hufslandfahrem antwortete er: es sei ein Irrthum, m^&Is

Herren Deputirte vermeinten, wenn es ruchtbabr waide, dafs der Con*

voyer dazu ausgerastet, es dem Caper noch Furcht brächte'*. Dagegen

vries der Rath darauf hin, dafs Syndikus v. Bosteln berichtet habe, die

Generalstaaten wünschten eine gemeinsame Aktion mit Hamburg gegen

Bart Im Dezember endlich wurden wieder zwei Convoyer nach Spanien

gewünscht, namentlich um der Franzosengefahr zu begegnen. Der Ehrb.

Kaufinann war fOir zwei Convoyer, »weil ein Oberaus grofs Gapitbal !n

dieser Flöte bey so gefthrlichen Conjuncturen steckte". Zwei Convoyer

wollte aber der Rath sehr ungern hergeben, nicht nur, weil man die

Elbe dann ihrer besten Vertheidigungsmittel beraubte, sondern auch, weil

er meinte: «Ein Convoyer k&nte woU bestant in Orlogs-Zeiten , aber

beide in Gefohr seyn", und „wenn es durch böse Leute auskäme, dafs

die Flöte durchs Canal ginge» würde Frankreich stark ausrüsten und

unsem Schilfen Schaden thun, fals sie nicht stark gnug weren, dafs sie

beide verlohren gingen". Es ist sehr bemerkenswerth, dafs die Convoyer

bei aller Werthschätzung, die man ihnen als Schutzmitteln von Seiten
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der Stadt angedeihen lieüs, doch ängstlich gehütet wurden, wenn 68 wirk-

lich einmal galt, sie ernsten Geiahren entgegenzustellen.

Im nächsten Jahre, 1691, erschienen zuerBt wieder die Grönland-

&brer auf dem Plan mit einem Gesuch wegen Convoy; sie wünschten

letztere zum Schutz gegen französische Kaper. Wieder machte al>er der

Rath geltend : «es könten viele Kaper den Convoyer gar wegnehmen".

Weiteren Voi-stellungen der Grönlandfahnr trat dann ein dänisches

Mandat, das allen (ieutschen Städten die freie Fahrt auf Grönland ver-

bot, hindernd in den Weg.

Dann kämm die nuf £ngiand handelnden Kaufleute und begehrten

Convoy. Der Ehrb. Kaufinann trat fiir sie ein und meinte, „das hoch-

nöhtig were, die Handlung noch an einem Ohrt mit Convoy in Flor zu

halten, weil sich auf Enirland Schiffe gnug finden würden". Und nun

wurde zuerst auch die Konkurrenz dtr Bremer mit ins Feld geführt;

die Kommerzdeputirten drängten auf Convoy, »weil die Brehnier schon

ulL Mertz weggehen') und uns sonsten zu weit würden vorkommen'.

Nachdem diese Convoy l^ewilligt und mit Rücksicht auf die Bremer etwas

schneller als üblich ins Werk gesetzt worden war, brachten auch die

AVesthnndler ihren Wunsch auf Convoy an. Auch diesen unterstützte der

Eiirb. Kauänann, da „viele frembde Schiffe hier kämen und uns die

Nahrung wegnehmen; also umi) die Nahrung an der Stadt beyzubehalten'',

sei Convoy nöthig. Direkt bedurfte man Convoy, wie die Kommerz-
deputirten darlegten, „wied(>r den Türken''; bekam man sie nicht, so

ging die Nahnmg von der Stadt.

Anders lag die Sache hinsichtlich des Verlangens, dals Tamm mit

seiner Convoy auf die rückkehrenden Schiffe kreuzen sollte. Der Rath

hielt dies Kreuzen fÄr überflüssig, sowohl weil nicht viel Schilfe erwartet

wüiilen, als auch weil holländische Kriegsschiffe in See seien und die

Gefahr vor französischen Kapern defshalb nicht sehr schlimm sei.

Letzteres bestritten aber die Kommerzdeputirten, und der Klu b. Kaufmann

machte darauf aufmerksam
,

„dafs vergangenes Jahr bey 40000 Thaler

Ton Capern genommen; dafs solche Capitalien gleichwoll ohn sich der

Convoy zu bedienen, von der Stadt bracht würden, zu E. E. Kaufmanns

and der Stadt grösten Schaden Als endlich der Rath mit dem Kreuzen

Tamm's sich einvei-standen erklärt hatte, kam irl» icli darauf die Nach-

richt, dals die Oportofahrer, denen Tamm zu Hilfe hatte kommen sollen,

bereits von Kapern weggenommen seien. Nun kreuzte Tamm, leider zu

spät für die armen Oportofahrer, die den Franzosen und der Saum-

seligkeit der Hamburger zum Opfer gefallen waren.

0 Über die Bremer ConToyen ti^ unteD.
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Im Herbst verlangte man dann spanische ConToy. Der Rath hielt

es für |»ein werk von grolser importance und viel Gefilhrlichheit unter-

worffen, weil Briefle da weien, dafs der König von Frankreich sehr ge-

dreaet, da wir den Kerl aus^reliefert*), alle Hambotiger wegzunehmen**.

Es walteten aufserdem noch mancherlei andere Bedenken ob; finanzielle,

dann wegen Dänemark und der dänischen PSsse. Der £hrb. Kaufmann

liefs diese alle nicht gelten, sondern eiklfirte, er ^kUnte nicht davon

abstehen, wo anders Nahrung und Schiifart bey der Stadt solle bleiben*.

Hierauf kam die Convoy zu Stande. Von den 33 Schiiten, die unter

ihrer Obhut von der Elbe gingen, waren aufser 5 nur nach London

fahrenden Schiffen 4 nach Oporto, 6 nach Lissabon, 6 nach Setubal,

6 nach Cadiz, 5 nach Malaga und 1 nach Sevilla bestimmt Im De-

eerober 1690 waren von den 51 Schiffen, die mit Kapitän Schröder von

der Elbe abfiihien, bestimmt:

2 nach London,

1 n Plymouth,

4 K S.-Sebastian,

3 n Bilbao,

1
1)

den Kanarischen Inseln,

9 n Oporto,

8 n Lissabon,

5 n Setubal,

1 * Viana,

6 V Cadiz,

1 » Sevilla,

2
1» Cadiz und Malaga,

7
i> Cadiz und Italien,

1 a Venedig.

Man sieht aus diesen Zahlen, dafe die Schiffiihrt der Hamburger

nach dem Westen damals so bedeutend war, dafs sie des Gonvoyschutzes

wohl würdig erschien.

Im Jahre 1692 wurde hiusichtlich der Convoy auf England wieder

die Bremer Konkurrenz ins Feld gefülirt. Jakob Brommer stellte dem
Ehrb. Kaufinanu vor: „wenn es nicht solte beliebt werden, würden sie

unter Brehmer Convoy und 1 laueren müssen; dadurch aber", so fügte er

hinzu, „die Nahrung würde von der Stadt getrieben". Deutlicher konnte

man . die Convoy als ein Kahrungbiuittel für die Stadt, ein Mittel in dem

>) Gomeint ist die Auslieferung des Sekretlkn det frttizOsischen Raddeaten an

Brandenburg (Gallo is, Cbromk Ul, 655).
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damals für Hamburg nieht ganz unbedeDklicben Konkorreozkampf mit

Bremen nicht hinsteUen. Wie man damals in Hjimburg bestrebt war»

ans der Convoy naeh England eine dauernde, regelm&feige Einrichtung

zu Kbalfen, werden wir unten sehen.

Auch die Altonaer Konkurrenz, die sich grade damals recht be-

merkbar machte, spielte in dem Kampf um die Convoy eine Rolle. Der
Ehrb. Kaufmann ersuchte in diesem Jahre um Gonvoy nach Westen,

.weil sonsten noch mehr die Fahrt nach Altona mit dftnischen P&ssen

TOn hier und auch nach Bremen abwendig gemacht würde". Wichtiger

aber und geffthrlicher war in der Westiahrt die Konkurrenz Bremens.

Die direkte Westfahrt dieser Stadt war damals allerdings nicht sehr be-

deatend, wohl aber ihr englischer» durch Convoyen gesditttzteV Verkehr;

und dieser letztere hatte für Hamburg namentlich die verhängnisvolle

Bedeutung» dals die Bremer durch ihn» durch die ,|Abladung der Leinen

und andern Wahren uns hier grofsen Schaden bringen" und den

direkten Handel Hamburgs mit Portugal und Spanien» der durch die

ZeitverfaaitnisBe ohnedies erachwert war» abschnitten und beeinträch-

tigten. Als man nun noch dazu im Jahre 1692 in Hamburg vernahm,

dab die Bremer ein Gonvoyschiff nach Spanien bereit machen wollten,

erblickte man hierin eine Verdoppelung des Wettbewerbs der Schwester*

Stadt und drängte energisch auf eine bessere Convoyverbindung mit dem
Westen.

Für den Herbst wurden delsbalb zwei Convoyen nach dem Westen

verlangt; die erste Begründung dieser Forderung seitens des Ehrb.

Kaufmanns ist sonderbar genug; nämlich nicht nur «umb die Handlung

beyzubehalten" — dies Motiv war ja alt —» sondern auch «weil doch

die Convoy-Schiffe da weren". Das war aber doch wohl nicht mehr als

eine Phrase; denn bald erschien derselbe Ehrbare Kaufmann mit ge-

wichtigeren GrOnden; zwei Convoyen, setzte er auseinander, seien be-

sonders erwünscht zur besseren und schnelleren Bedienung der Kauf-

fafarteiscfaiiTe, deren leicht verderbliche Waaren, wie Zucker, Taback und

Rosinen» bei dem langsamen Betrieb mit einer Convoy der Verderbnis

leicht ausgesetzt waren. Und als der Rath nicht recht daran wollte,

kamen die Kommerzdeputirten mit gröberem Geschütz und stellten vor:

Zwei Convoyen seien nöthig, n^eim man in ^er Fahrt bleiben wolle;

einer schütze vor den Franzosen nicht genug*". Die Bedenken des Raths

und der Kollegien wurden nun überwunden und die Convoyen ge-

nehmigt

Die englische Convoy spielte in diesen Jahren eine Hauptrolle.

Für den hambuigischen Handel hatte damals der Verkehr mit England

eine grOlsere Bedeutung, denn je. „Umb die Handlung nicht von der
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Stadt zu wenden", baten delshalb im Frühjahr 1693 Johann Luis und
4 Schiffer um Gonvoy auf England; und der Ebrb. Kaufmann stimmte

bei; „denn das negotium müste verpfleget und bey der Stadt behalten

werden". Der Bremer Wettbewerb im Leinenhandel mit England drftngte

die HambuiK^r zur Convoy; im Herbst dieses Jahres stellten die

Kommerzdeputirten vor: „es würden viele Leinewandten von hier wieder

nach Brebmen gesdiickt» und dort bliebe die Convoy im Gange"; neun

Schiffe lägen in Hamburg in Ladung; man möge ihnen GouToy geben,

„da sonsten hier die Nahrung von der Stadt gewand wQrde*^.

Ganz dieselben Motive, Nahrung und Fahrt beizubehalten, treten uns

im spanischen Verkehr entgegen. Es wurde wieder Ck>nvoy auf Spanien

verlangt; „die Fahrt beizubehalten nöhtig und nicht mit Convoy gar

rockstellig kommen zu lassen, sonderlich wenn die Schiffe von Nova
Spannia da kämen, mflsten unsere Güter herumbgeftthrt und nach andern

Ohrten versand werden*^, so schilderten die Kommerzdeputirten die

Nothwendigkeit dieser Convoy. Ohne eine solche zu fahren ,bey diesen

troubleusen Zeiten**, war, wie der Ehrb. Kaufmann darlegte, unmöglich

;

in den letzten Jahren hatte man genug schlechte Erfahrungen in dieser

Richtung gemacht.

Im nächsten Jahr, 1694, war es nicht besser; ohne Convoy zu

fahren, war wieder „bey diesen beschwerlichen Zeiten" nicht mdglich;

es wurde sogleich , namentlich wegen des schlechten Verhältnisses zwi-

schen Dänemark und Holland, das dem Bruch entgegenzugehen schien,

fttr die Grönlandfahrer um Convoy gebeten.

Während in Betreff englischer Convoy besonders die Frage der

Regelmälsigkeit betont und über die Beiträge der Interessenten ver-

handelt wurde, hielt der Rath eine spanische Convoy für zu gefährlich.

Der Ehrb. Kaufmann erklärte letztere aber für „eine böchstnöhtige

Sache"", denn „wenn die Handlung als die Seele der Stadt nicht solte

unterhalten werden, würde die gantze Stadt danmter leiden". Die

spanische Convoy kam dann wirklich zu Staude, eine besondere englische

aber niclit. im Jahre lüOo erklärte zunächst der Ehrb. Kaufmann so-

wohl en^zlischi' wie auch a^ronländische Convoy ') iiir (li iiigeiid erwimscht^

deun es sei selir uutlnvmdiL:', „heederley Fahrt bei der SUidt zu unter-

halten". Das canze Jahr hindurch wurde über finanzielle Leistungen

und über die llegelmäfsigkeit speciell der englischen Convoyen unter-

handelt. Namentlich die Nordsee war damals durch die französischen

') Am' der Grönlandfahrt dieses Tahres wurde ein hau »burgisches Schiflf von

eiuem frauzosischea Gröulaudfkhrer „unter die sieben i l'sbergen^ verbrannt
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Ksper sehr unsicher')* .Erst im Herbst aber wurde eine Convoy auf

Spanien gefordert; die Kommerzdeputirten stellten vor, es handle sich

um die »Unterhaltung der Stadt Schiflfort, die gar wenig were**.

Auch 1696 stand die englische Convoy noch im Yordeigrund des

Interesses. Den Spanienfahrem versuchten die Kommerzdeputirten

eine Convoy wenigstens bis Portsmouth zu verschaffen, da eine beson-

dere Convoy nach dem Westen nicht beabsichtigt war; sie motivirten

dies Verlangen damit*, dafe es „zum nutzen der Commercien** sei. Ffkr

die rQekkehrendea Schiffe wurde eine Convoy ausgesandt, die vor der

Elbe und bei Helgoland auf Kaper kreuzen sollte, „damit der Seegen,

so Gott vor die Thor schickte, uns nicht entnommen warde*^.

Die grOnlftndischen Interessenten verlangten im FrQhjabr 1697 gleich

zwei Convoyen; wie gewöhnlich betonten sie, daTs „solche Negotie vor

die Stadt hOcbstndhtig* sei, und zwar »insondeiheit vor die Handwerka-

und Arbeitsleute** ; sonst sei hier „wenig Handlung" ; mit einer Convoy

wären sie aber „in ansehung so vieler Schiffe nicht so sicher"* Sie er*

hielten auch gegen ihre Leistungen die Convoyen. Ebenso verlangen

auch die Englandhandler, „weil es eine nöhtifjie Negotie bey der Stadt

were", Convoy. Dann kam aber im April die Nachricht, es seien Kaper

in See^ die unseren Englandfahrem sehr gefährlich seien; neun Posten

aus England kamen nicht an. Unter den Kaufleuten wurde gemunkelt,

„dafe man die Convoy weite ins Feuer schicken", und man wunderte

sich« da& bei solcher Gefahr das Schiff aufs Spiel gesetzt werden sollte.

Schlie&lich ging die Convoy doch ab. Dann wurde wieder eine solche

nach England verlangt, nicht nur „zu Unterhaltung der Commercien**,

sondern auch, wie Ehrb. Kaufmann darlegte, „da die Conjuncturen so

wankelbahr und sowoll hier als dorten 3chiffe legen, ja noch mehr
in Ladung kommen würden''. Als der Rath auf national^engüsche Con-

voy und die Leere der Kassen hinwies, „beschwerte sich* der Ehrb.

Kaufmann „höchstens", dals „er mit der Convoy nicht assistiret wOrde*^,

und drohte mit Verweigerung der Convoygeldzahlung; ihre Schiffe

mOfeten „Sicherheit halben hie und da bis gelegenheit von Convoy warten

und Frembde indessen den Nutzen wegholeten'*. Die Verhandlungen

gingen hin und her. Den finandellen Bedenken der KAmmerei setzten

die Kommerzdeputirten schliefslich die Worte entgegen: „wenn alles

') Kapitän Marinscn schnell am ^. .)uni IG'JÖ atis den Dnwns: „Es ist zu Iieklafjon,

dafs der Kftnig von Engeland und die Herren btatti u von Ilolliuul »li»^ Nonlt-See so

unsicher von die Fraoschen lassen sein;" und ain d. Juni: Alkiu um den Schiffen

oadi d«r Elbe m g^en, sei Uta fhn nicht »thsam; die Nordsee sei „voll von die

v«rflncbt»ii Ceppern beliafUt*'.

B»fts«]i, Haaburgi Convoj^SoliiSUwt. 3
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solle still bleiben, mnsten wir gar verderben und die Nahrung von

Brehmen und andern leider wegnehmen lassen ; hier were periculum in

mora**; es sei bekannt, «dafs Hamburg die Thttre zum Commercio des

fnuitzen Teutschlandes** sei; erhielten sie keine Convoy, so „würden alle

Fkmbde ihre Wabren anderwerts über Teutschland zu versenden anlafs

geben"; dadurch werde auch der Zoll sich vermindern. Ohne Convoy

ginge es nun einmal nicht, da Hambur? noch nicht in den Frieden ein-

geschlossen sei; die Kaper könnten ] »Kindern und Schiffe aufbringen, ehe

sie etwas vom Frieden wüfsten. Dann erhob der Rath wieder die Ein-

wendung, „dais man uns Convoy und Schiffe würde wegnehmen". Auf

solche Art, meinten die Koramerzdeputirten , käme man ganz von der

Convoy ab; die Bremer waren schon wieder fertig, mit ilirer Convoy

abzugehen. Nun war die Kämmerei endlich, nachdem vom 12. Juli bis

22. September verhandelt war, bereit ; den Kommerzdeputirten entrang

sich am 27. September der Stofsseufzer : „sie weren lang genug von der

löbl. Cämerey aufgehalten; betten sie ehe resolvirt, bette es auch ehe

können geschehen". Und die Convoy kam nun doch wieder nicht zu

Stande. Denn nachdem ihre Abfahrt noch einmal heranstrescliohen war,

bemächtigte sich der KJlmmerei die Furcht, es möchte eine Winterreise

entstehen, und sie zou' ihre Einwilligung zurück. Zum Ersatz wurde

eine Privatconvoy gewiilirt.

Im Her])st erscheint zuerst wieder einmal die Türkeugetahr ; wegen

dieser und der Kaperei verlangte man Convoy nach Spanien und Portugal.

Der eben erwähnten Privatconvoy \vur(le auch diese Fahrt übertragen.

Nun war der Krieg zu Ende. Aber Hamburg war defslialb der Xoth-

wendigkeit, Convoyen auszusenden, nidit uberhohen; wennWiuter-
gerst fiamals schriel)M: ^Dann Nveilen es nunmehro Fried war, so fuhr

ein jeder nnch seinem Gefallen ohne Convoy, woliin er verlangte", so

traf dies liir die Hamburger leider niclit zu. Hie Turk^^iiircf^Uir wird

nun wi^'dei zur I^cLcründunp; von Convoyforderungeu vorgeluhrt.

(ileirb wurde Cniivoy nach dem Westen begehrt, «weil anjetzo

die See mit türkischen Seeräubern angefüllet und niclit besser werden

würde"; die Könauerzdeputirteu liezeichneten es als .eine pure Un-

mögligkeit, olme Convoy zu navigiren^ Ebenso wurde im Herbst der

Wuusch nach Convoy begri'indet. Und im Herb-^t 1699 wurde allgemein

dargelegt, „wie so nützlich und zu dieser Stadt und Commercien Be-

foderung und Vermehrung derselben Nahrung und Schiert" Convoy

*) Der durch Euro])aiii laufende, durch Asiam fahrend«» an Americam und
Africam anlaudende and in Ostindien lange Zeit gebliebene Schwabe etc. Memmingen
17 la. S. 171.
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nach Portugal und Spanien im Frühjahr und Herbst sei . im Beson-

deren aber auseinaiider<resetzt, wie „wir jetzo in diesei- Flöte ziemlich

stark und reichlieh beladen sevn" und Convov somit erforderlich, „da-

mit nicht dieselbe in der Türkischen Cai)er und Seeräuber Hände jie-

rahten, die sich ins Canal jetzo aufhalten". Sie, die Kaufleute, seien

„ohiK'dehm. theils in den erlebten Kriegszeiten und Seeunslücken, in

unserer Nahrung sehr cfe?(*hwächet worden, welches theils verbindert,

eini?<>rmassen wieder bey Kräften zu kommen und bey Brod erhalten zu

werden, auch die Unserigen f^hrlich zu emehren".

Hierauf tritt ]:\me Jahre die Tf^rkenfrefahr in den Hintergrund.

Im Jahre ITno Im It der Ehrb. Kautmauu es „zur Facilitining der

Handlung und bchiflart nöhtig, umb Convov nach den Westen an-

zuhalten". Die Gefahr bestand, aber sie war nicht dringend; es mufste

aber, wie die Kommerzdeputirten meinten, „ohnedehm die Schiffart und

Handlung zur gemeinen Stadt Bestes nntprhalten und vermehret werden",

und dann folgte wieder dei- Ehrb. Kniilmann und setzto hinzu: ^damit

nicht fremde Schifte die Ladungen den hiesigen wegnehmen, wie hier

schon ein Frrtnschman und Holländer in Ladung angeleget hätte". — Im
Hi-rbst hielt aber sogar der Ehrb. Kaufmann, was sehr selten vorkam,

eine Convov nach dem Westen für übei-ftüssig, nicht nur, weil t^s zu

spät im Jahre, sondern auch, weil „sich m\r wenig zu laden tünde".

Die Schädigung durch den Wettbewei h tremder Schifte spielte damals

eine Hauptrolle in den Erörterungen ül)er Convov; im April 1701 bat

man um Convov nach dem Webten, und die Schiffer klacrton , ,dafs

ihnen oin t^rols schwedisch SchiflPM vor der Nase lege, auf Lissal»oii zu

Lreheu und eine Convov wolte abgeben, also ihnen die Nahrunu weg-

nehme, da sie doch auch Btlrger uii<l die uechsten dazu weren'". Aber

nicht nur aus solchen ])rotekti(mistischen Gründen bedurfte man der

Convoy; der drohende Krieg verschärfte die Nothweudigkeii solcher

Schutzraafsregeln. Schon im Herbst 1701 wies der Ehrb. Kaufmann

darauf hin, dafs man im Frühjahr „wegen des befürchtenden Krieges"

eine Convoy auf Spanien und Portugal sehr nöthig habe, „da die See

voll Caper und unsicherer würde". Nach langen Erörterumren, und nach-

dem Briefe eingelaufen , die über einen Zusammenstois mit türkischen

Seeräubern berichteten^), kam die Convo) zu Stande.

1) Die Kommendepiitirteii nemien cb „ein groGiM schwedisehM Defentioiu-

schiff*'; es wird ein starte montiactM ffwifffthrteiacliiff gewesen seiiL

^) Die Schiffer Johann Reinbeck und Kaspar Bockwolt waren auf der Höhe von

K^P Maria mit den Seeriabem snMunmeogestofsen; einer der 8chüfar war im Kampf
gefaiiea.

3*
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Im Jahre 1702 zögerte man (iaiin laii^-e mit Convoyen, wie immer,

wenn es noch ungewifs war, wie Ilaiuhurgs Stellung in einem Seekriege

sein würde *). Selbst der Ehrb. Kaufmann meinte im Frühjahr, bei den

ietzis^en Konjunkturen iiitlsse mau eine Entsi'heiduuiz aufschieben. Im

öonimer war die Nordsee sehr unsicher; franzo^iische Kaper trieben hier

mit grofser Dreistigkeit ihr Unwesen. Dicht vor dni Mündunir der

Elbe wurde Anfang Juli ein holländisches, von Amsteniani koHimendes

Schiff von nieiireren kleinen französischen Kapern ^'enomun u nud jze-

plündert; für 550 Speciesthaler durfte der Schilfer sein Eigentlium den

Häuhern wieder abkaufen. Dafs die Spanienfahrer zögerten, ihre

Scliirte zu laden, ist damach begreiflich. Lauere zös:erte man, die Con-

voy zuzu^'estelien. Im September filmte sich das Convoykollei,^ allerdings

„we^^en der periculeusen Zeit" ; es dauerte aber lamje, eh(^ der Eut-

schluis, die Convoy ausgehen zu lassen, in die That umgesetzt wurde.

Am wenigsten Sorge machte in der ganzen Zeit vom Beginn des Erb-

folgekrieges an die Convoyverbinduog mit dem Westen, mit Spanien und

Portugal, d. h. die eigentliche Hauptlinie. Sie ging ein; der Krieg hatte

sie unmöglich gemacht Iq deu vorhergehenden Reichskriegen hatte Ham-
burg, wie wir sahen, einen regen Gonvoyverkehr mit Portugal und Spanien

unterhalten. In diese m Kriege war das defshalb nicht möglich, weil

Spanien selbst in denselben verwickelt, der Schauplatz eines blutigeu

Ringens und endlich meist in den HiUiden der Feinde des Reiches war.

Jedenfalls h&tte die geringe Convoymacht Hamburgs bei Weitem nicht

ausgereicht, um in den iberischen Gewässern die Schiffahrt der Stadt

wirksam zu schützen. Da aber der Handel mit jenen Ländern doch

nicht auch mit dem Kriege aufhörte, so bedurfte es eines Ersatzes für

die direkte ConvoyTerblndung; diesen fand man in der Gonvoyverhindung

mit Holland, namentlich aber England.

Sehr eifrig wandte man sich in jener Zeit der GrOnlandfahrt

su; je mehr die grofee Westfahrt zusammenschrumpfte, um so mehr

widmete man sich jener kleinen Fahrt. Ungefohrdet war diese zwar

'i Kapitän Autonisseu lag im Mai dieses Jahres mit dem „Wapen der Adnii-

ralitär bei Cadu. Am 12. steht im Journal: „des avens Uppen de JSpaunyers

2 Enggelse scbgäppen of met barcken ende maken se pris, want den orlog war ge>

dicklarert, na dat wi gebort bebben**. Am Rande atebt: „Des nacbts alle dütse

bOsen gevissentert^. — Am 13. Mai: „ballen se de 2 Enggäse acbftppen achter di

Puntallen [= nördliche '^pitie der Bai von Cadla]. De Capt. Generali is uns schip

an dag 2 mall gepassert iiu t een barqe, helthcn rund nm vnn de St.it vor hcm jre-

srhotten. ende wi vaufs gelich sallve icyall, ende Numincll Piter^^ kam liiiincn, helihcn

uus altit well parat gehaudeu, want wir wissen nit, ho dat het met uns stuu, of wi

noch irei wwctea of rnt"
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auch nicht; im Gregentheil: die französischen Kaper nahmen die Grön-

landfehrt der Feinde meist scharf auf's Korn. Aber hier konnten die

Convoyen, aaeh wenn ihre Zahl nur gering war, doch mehr nützen und

Sehaden abwenden, als auf der Westfahrt; auf der Grt^nlandfahrt waren

die Sclnffe am Ziel koncentrirt, und der Convoyer konnte delshalb mehr

ansricbten und besser schützen.

Gleich im Frühjahr 1703 kamen die pröuläudischen Interessenten

und baten um Convoy ; in zwei Bittschriften le^ften sie ihre Gründe dar,

und sie draugeu auch mit ihrem Gesuch durch. Dagegen wollte man
Im August auf Convoy nach England nocli nicht recht eingehen; die

„Avocatorien", wonacii der Iranzösische Resident die Stadt verlassen

mulste, waren noch niclit angeschlagen; der Rath fürchtete, dais, wenn

hamhurgische Convoy auf Enirlaud ginire und unter ihr auch , wie es ja

oft vorkam, englische und hollilndische Schiffe führen, dadurch „die

wenige Hoffnung, so wir noch hetten, die Freundschaft xun i rankreich

beyzubehalten , möchte gäntzlich vernichtet werden und also der Kauf-

mann mehr Schaden als Nutzen zu gewarten haben". Der Ehrb. Kauf-

mann wollte diesen Einwand nicht gelten lassen und meinte, „dais bey

iiiiieu auf keiner Neutralität mehr zu reflectiren"; es seien schon viele

Schiffe weggenommen. Und der Ehrb. Kaufmann hatte hierin ohne

Zweifel Recht; die Hoffnung auf Neutralität mulste man aufgeben; der

Rath sah das auch selbst bald ein. — Im Januar 17(4 stellten mehrere

Kaufleute den Kommerzdeputirteu beweglich vor, „sie möchten doch

tiberlegen, vne nöhtig bey diesen schweren Krieges-Conjuncturen annoch

die wenige Schiffahrt und Handlung beyzubehalten were, sonileiiich auf

Grönland und England fori/usetzen , das denn ohne Convoyen nicht ge-

schehen könte". Namentlich die Grönhuider verlangten wieder Convoy;

Neutralitat luillt u sie nun nicht mehr, und es sei um so erwünschter,

dafs ihre Handlung geschui/.t werde, da die Bremer und Holländer ihnen

schon zuvorkämen. Der Ehrb. Kaufiiiami trat warm für sie ein; die

Kommerzdeputirteu hatten im März gehört, dafs „von Bisrayen sollten

woll 15 Schiffe abgehen in See zu Kreutzen", und liioüvirtuii hiermit

die Nothwendigkeit von Convoyen nach Grönland. Doch gelang es den

Interessenten nicht, diese durchzusetzen. Die handjurgischen Giuidaud-

fahrer halfen sich in diesem Jahre derart, dafs sie, was wohl nicht oft

vorgekommen ist, mit den hollandischen Convoyern nach Holland luhren

und sich an die von hier aus nach Grönland iahrenden Convoyeu au-

schlössen^).

*) So bcfichtet der hoUftadische Resident Knysten am 22. April.
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Aber auch englisehe Convoy wurde entschieden befürwortet, und be-

tont, „daJs es mit derselben, als auf den eintzigen Ohrt noch die Hand-

lung were, zum stände käme". Die englischen Gonvoyen kamen denn

auch, nicht ohne Mühe, zu Stande ; namentlich auf die letzte, im Herbst

gewünschte bestand der Ehrb. Kaufonann sehr eifrig und erwiderte der

Kämmmi; ^dafe es hftehstndhtig, die Hamburger Convoy von hier gehen

zu lassen, die Gelder mochten herkommen, wo sie wollten**. Es kam
bei dieser Gelegenheit zu einem ziemlich gereizten Disput zwischen den

Komnierzdeputirten und der Kämmerei. Zwar wurde noch im Anfang

Oktober in der Admiralität erklärt, „dals hiesiges Commercium vermit-

telst göttl. Gnaden Verleihung bey jetziger Kriegszeit noch vor vielen

andern Stätten glücklich gewesen, indem die navigation noch einiger-

massen olin alzu^Mosse Anfeoht\uij? und Turbierunt? fortj^eset^et werden

können'* ; aber im Deceinber heantraute (loch der Rath bei der Bür^zer-

schaft die Bewüli^uiiii; eines weiteren Graben^^eldes „/iiin Behuei" der

( i Iiisoven, ohne welche sonst bey fürwährenden Kriege hiesiges See-

Cornniereium zu iluisersten Schaden der guten Stadt gäntzlich cessii-en

müste". Wirklich wurde das Grabengeld am 22. Jan. 1705 geiiebmigt.

Glücklicher als die Grönlauil- waren die Rulslandfahrer im Jahre

1704. Als man nicht gleich auf ihren Wunsch \veu:en Comoy eindu^%

erklärten sie : „dals es heifs und hart were, ihre Schiffe allein ^^eheu zu

lassen", l)ewilligten, was mau von ihnen verlangte, und erhielten eine

Convoy, die ei'Ste Stadtconvov nach Aichanjjel, die Hamburg gegeben hat.

In den nächstfolgenden KrieL'>jalire!! war du Be,i,TÜndun£! derConvoy-

i'ordernngen ähnlich. Die Grönlandfahrer wünschten Convoy 170n, „weil

sie es voriges Jahr nicht genossen*) und doch eine Contribnlinü beliebt,

damit dals sie nicht irar aus der Fahrt kämen und andere die Nahrung

von hier zögen ' ; sie wiesen auf die Konkurrenz der Holländer hin, die

hier schon W^erbungen anstellten**. Sie erliielten auch Convoy; ebenso

1706. Im Jahre 1707 unterstützte der Ehrb. Kaufmann ihre Convoy-

fordening: es sei dringend nuthwendi?, ..die uhralte Handlung: bey der

Starlt in der GrOnlinidischen Fahrt zu erhalten; denn die Holländer und

Brehmer kämen ihnen zuvor zum Schaden des Kaufmans dieser Stadt".

In den nächsten Jahren wurde den Giöulandfahrern nwht die Fregatte,

also kein ei^'entliches Convoyschiff, zum Schutz mitgegeben, ohne dafs

es ihnen schwer wurde, dies zu eneichen. Als man im Fiilhjahr 1713

Einwendungen machte, stellten jene dar, dafs „sie vielerley Uhrsachen

betten, von ihrem Tempo abzukommen, von den Capem angefochten

0 Es ist also irrig, wenn Lindemau, Arkt. Fischerei der deutschen See-

Btftdte S. 33, schreibt, dafs sich ,1702— 1711 (jUirltchr Gonvoyen von Hamborg
nach Grönhmd nachweisen kssen.
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und verstreuet werden" u. s. w. Später ist nach Grönland keine Convoy

mehr verlangt oder gewährt.

Wichtig sind in dieser Zeit die russischen Convoyen; es ist die

Hauptperiode derselben. Der Verkehr der Hamburger mit Rufsland,

namentlich Archangel, war bedeutend ; neben Holländern und Engländern

nahmen sie eine sehr achtbare Stellung ein. Zur Zeit Peter's des Grofsen

theilte man die fremden Kaufleute in Rulsland in drei Klassen ein:

Engländer, Holländer, Hamburger'). Der nordische Krieg vermehrte

auch in diesen Gewässern die Unsicherheit in hohem Grade und Ter*

setzte die Hamburger, wollten sie nicht auf diese alte Fahrt Verzieht

leisten, in die Kothwendigkeit , auch diesen Verkehr mit Stadtconvoy-

schiffen zu unterstützen. Nachdem im Jahre 1704 die erste Stadtconvoy

dorthin gegangen, wurde im Frühjahr 1705 neben grönländiacher und

engliseber Convoy auch die „auf Muscovien" für „hochnGhtig** bezeichnet;

im Jahre 1707 kam ausschliefslich die russische Convoy zu Stande. Ge-

wünscht wurde eine solche jedes Jahr in jener Zeit; doch waid sie nicht

immer bewilligt. Im Jabre 1715 empfahl zwar der Ehrb. Eaufaiann die

Convoy*), aber nur, wenn sie „ohne praejuditz der Stadt kdntie ab-

gehen^. Der Bath hielt «wegen Schweden und sonsten** diese Convoy

aber fllr zu bedenklich, meinte auch, es wäre besser, „nicht viel Reden

davon zu machen**. Die beiden letzten Convoyen jener Epoche, die

Oberhaupt ausgingen, fuhren nach Archangel. Im April 1717 baten die

Bufslandhindler um Convoy, „umb die Muschovische Handlung bey

dies^ GoiQuncturen fortzusetzen und nicht ans der Handlung zu kommen**.

Die Eommerzdeputirten empfohlen dies Gesuch der Genehmigung, „massen

die scbwedisebe Caperey in See htufig vorgienge** ; sie sahen wohl ein,

dafe es der Stadt „bey diesen Zeiten beschwerlich were, 2 Convoycr

zu geben ; da aber Railand mit Schweden verfeindet und auch hollftn-

B. Cordt bei Ubieubeck, Verslag nang. ecu onderzoek in de Archieven

Rasland S. 261—264, wie aacb bei Uhlenbeck a. a. 0. pasiim. — J. Jael, En
Bqse Iii Rudaad vmAec Tsar Peter (1709-1711). Kebenh. 1893. S. 361. — Le
Brun, Voyages ]>. 1. Moscovie, en Pcrse etc. (Amsterdam 1718) erwähnt I, 3. 6,

II, i n oftor haniliurgische Schiffe im Verkelir mit Arcliaiitrt-l. — Volkart, "R"isen

und Schiffahrten (IJudissin 1785) ?)ericht('t 1719 aus An hangel: ,^Wir kamon 20 Schiffe

allda zusammeo, so wohl Holländer, Engeländer als Hamburger" (8. 62. G7). Die An-

gube bei Savary^ Le parfoit n^gociant (8. ^d.) Amsterdam 1717. I, 413, daTs die

Hambarger jlhrllcli bot 4—5 Sehi£b nach Archangel Bebickten , ist nicht gam «!•

treffend; für eine Reihe von Jahren Ist eine gröfserc Zahl nachweisbar. — Über

die politischen BcziohrnisTpn Hamburgs zu Bufsland wilhrend i<^ncr Zpif vgl. Wohl-
will, Hamburg w ihn-nd ,1< r Postiahrr 1712—14 (Hamburg 1893) b. 27 ff.

^) Auch die iioliiuuler schützten damals mehr denn je ihre russische Schiffahrt

dnrcb Convoyen (vgl. ahleabeck a. a. 0. S. 164).
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disehe und enpliscHe Kriegsschiffe iu See wären, bedurften sie einer

„sicheren Convu} vor ihre Schiffe". Der Rath wollte aber erst anselien,

„wie die Conjunctiiren laufen": die Komraerzdepiitirten selbst sühoii die

Hinreise nach Archanprel ja oticubar nicht so jrefährlich au; wenn die

Zeit der Rückreise kiluie, könne man ja „weitere Resolution nehmen".

Darauf setzten die Koniinerzdeinitirten auseinander, dafs sie die Hin-

reise keinesweprs als iinfrefiihrlich angesehen hätten: man rede viel von

Besetzung des Hafens von (Tdthenburg, auch befänden sich Kaper in

See. Sie ersuchten dringend um schleunige Erledigung der Sache ; er-

hielten die Rufslandfahrer keine Convoy, so ^mOsten sie aller Gefahr

exponiret stehen", ferner ^die Haniiluiiü; von CninDi ssion etc. denen

Holländern, welche Convoy geben", tiberlassen. Die „Muscovisclie Hand-

lung" sei aber „eine mit von den considerabelsten bey der Stadt" uud

müsse erhalten bleiben Diese Convoy wurde nun bewilligt. Doch lag

der Handel liaiuburL^s mit ArchanL'el damals schwer darnieder: Kapitän

Schröder schrie)) am 27. September 1717 von dort, es sei „mit der

Negotie zu ArchauLrel gethan, mafsen ^ar kein Geld unter denen

Russen": auch ^Vaar(n seien nicht zu bekommen; „es hat sich gleich-

sahui luH tl> I llaiulcluiiu in Zeit von 5 Jahren, da jüngstens hier war,

von hellen l au in eine dunckele Nacht verwandelt". Die Schiffer, die

mit ihm seien, hiUten theils für 25 per Last Frachten angenommen;

jetzt böte man ihnen soj^nr uur noch 18 Mark, „sudafs es fast der Mühe

nicht wehrt, dafs ein Kauliuaius Schiff, weniger ein Convoy auf hier

kömbt". Schröder schob die traurige Lage, in der gerade die hambur-

gischen Archangelfahrer sich befänden, besondei-s auf die Konkurrenz der

Holländer. Audi waren von den 11 Schiffen, die nnt Schröder von der

Elbe aus nach Hamburi: fuhren, 7 mit Ballast und nur wenig Stückgut,

1 fast ganz mit Ballast und uur 3 mit Stückgütern und wenig Ballast

beladen, ein Verhältnis, das sehr uuL^ünstig für die Archangelfahrer er-

scheint. Trotzdem oder vielleicht gerade deishalb suchte man 1718 wieder

um nissische Couvtjy nach. Der Rath wollte zwar zuerst nichts davon

wissen, «weil verniuhtlich der Friede zwischen Schweden und Moscau

balde geschlossen werden dürfte und sodann keine Convoy nöhtig seyn

würde"; er leerte defshalb dem Khrb. Kaufmann nahe, er möchte „tlem

Muscov. Kaufman davon dissuadiren". Den Kommerzdeputirten gelang

es aber, den Rath von der Nothwendigkeit dieser Convoy zu überzeugen;

er legte ihm dar, „was vor schlechte Handlung bey dieser guten Stadt

sich jetzo befindet, und es also woll nöhtig, dafs man dieselbe suchete

auf alleihand Ahrt beyzubehalten". Der Handel mit Archangel sei nicht

geling und könne durch ConvoyUnterstützung noch vermehrt, müsse jeden-

falls vor den vielen schwedischen Kapern sichergestellt werden; „bey
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Ennangelimg 4er CoBvoy'' sei für Stadt und Handel, Kauflente und

Assecnradeure viel Schaden zu besoiigen; ja es dttrfte selbst „Ihro Cea*

rische Mayestat dadurch bewogen werden, frembde Sdiiffe mit dero Con*

oy nach Holland und andern benaehbahrten Öhrteru gehen zu laasen";

dadurch werde Hamburg g^anz „von der Handlung abkommen*. Auch

sei der Friede zwischen Rufsland und Schweden wohl so nahe nicht« als

,Bidi woll viele flattiren wollen**. Nach Iftngerer Auseinandersetzung

mit der Kümmeret kam dann diese Convoy zu Stande.

Die Convoyen nach England, die Jahrein jahraus begehrt wuiden,

kamen in jener Zeit auch meist zu Stande; sie waren auch ohne
Zweiiel sehr wichtig für die Stadt Sie bildeten den Ersatz für die

verloren gegangene Convoyverbindung- mit den HandelsplAtzen der

iberischen Halbinsel und theilten sich in diese Rolle mit den hoUfln-

dischen Convoyen. Dieser Ersatz war ein nur nothdorftiger, denn auch

die Convoyverbindung Englands mit Lissabon und Cadiz war nicht un*

unterbrochen. Jedenfalls war — und das ist die Signatur dieses Zu-

standes — der ordentliche Verkehr Hambniits mit dem Westen in jener

Zeit nahezu ganz abhflngiu von den von England und Holland dorthin

fahrenden Convoyen; wenn sie auch nicht mehr an holländische Con-

voyen sich anschliefeen durften, so erklllrten im September 1712 die

Kommerzdeputirten dem Syndikus Sillem, „wQrde die Fahrt auf Lissabon

dngestellet werden müssen, weiln auch die Engl, keine Convoy mehr
dahin geben oder gehen lassen". Denn, das muls hier betont werden,

der direkte Verkehr Hambuigs mit dem Westen war durdi den Krieg

nicht abgeschnitten; es sind zahlreiche Schiffe direkt und ohne Umladung

von Hamburg nach Portugal, Spanien und dem Mittelmeer und zurüd^

in jenen Jahren gefahren; der einzige Unterschied gegen früher bestand

darin, dalls diese Schiffe nun nicht mit direkten Convoyen Hamburg—
Portugal etc. und vice versa fuhren, sondern dafe sie, was früher immer-

hin die Ausnahme war, nun regelmftlsig auf der Ausreise in England

Anschlufs an eine fremde Convoy nach dem Westen suchen und auf der

Bflekreise sehen mufeten, wie sie sicher von Spanien etc. wieder nach

England kamen, wo sie sich dann den hamburgischen oder anzischen

Convoyen, die nach der Eibe selten, anschliefaen konnten.

Wie stattlich doch immer noch in jenen Kriegszeiten der Verkehr

Hamburgs mit dem Westen war, m6ge an dmgen Zahlen gezeigt werden.

In einer der letzten Convoyfiahrten, die Hamburg nach dem Westen ex-

pedtrte, ehe es diese für l&ngere Z^t an|sab, in der im Deeember 1702

von der Elbe abgehenden Convoyflotte, befanden sich 67 Schififo, von

denen 59 hambuigische waren. Von diesen waren 24 nach London,

2 nach Portsmoutb, 1 nach Apsont in England, 1 nach Irland, 2 nach
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den Kanarischen Inseln j 8 nach Oporto, 9 nach Lissabon und 12 nach

Cadiz und Malaga bestimmt; die übrij?eu 8 Schiffe, nämlich 6 Bremer

und 2 Schweden, waren nach Louduu, den Kanarischen Inseln und

Lissabon bestimmt.

Weiter*): Im .Jahre 1703 kamen 37 Schiffe in Hamburg: aus dem

Westen an, nämlich 3 von den Kauaiischeu Inselu, 2o vuu i'uituj.'al,

4 von Cadiz, 1 von Spanien, 3 von Malaga, :i von Livorno. Genua, Ali-

cante. Im Jahre 1705 kamen in dem Zeitraum vom 19. Jnni bi^ Kude

des Jahres 43 Schiffe vom Westen an, davon 37 diesseits iiud 6 jenseits

Gibraltars. Im Jahre 170G kamen 4(3 Schiffe an, 30 diesseits, 10 jen-

seits Gibraltars; 1709 vom 27. April bis ult. December: 43 Schiffe, da-

von 29 diesseits, 12 jenseits Gibraltars. Ferner Ingen in Lacbiug nach

dem Westen im Hainbur^^er Hafen im Jahre 1703: >(3 Schiffe. Von den

24 Schiffen, mit denen (leorg Schiuder 1711 nai'h Kurland fuhr, waren

15 nach dort und 9 nach Liss;Uion bestimmt. Man siebt, der Verkehr

war nicht gering und es wohl werth, daCs man für seine Erhaltung Upier

brachte.

Übrijrens ist der Umstand, dafs in jenen Jaliren national-englische

Convoyen ziemlich re^relmafsi^' die Elbe aufsuchten, nicht ohne Wirkung

gewesen auf die Convoythiltif,'keit HambnrL-s in derselben Ricbtunu. lUifs

nationalen^dische Convoyen damals in anerkenuenswerther Kepelmai'si^keit

auf die Klbe k;iinen, beruht natürlich nicht auf einem Zufall, ist auch

nicht der Ausdufs einer Gefühlspolitik, sondern ist im Wesentlichen eine

Folge des bei dem Court in Hamburg und den in England mit Hamburg

Handel treibenden Kreisen sich bemerkbar machenden Bedürfnisses, ein

sicheres Bindeglied herzustellen in dem Verkehr nicht nur zwischen Eng-

land und der Elbe, sondern auch zwisehen den Gebieten des Westens

und Südens, mit denen England im regen Verkehr stand, und der Elbe,

d. b. dem Innem Deutschlands, das zahlreiche englische Produkte kon-

sumirte.

Schliefslich übte auch die Konkurrenz Bromens und Altonas, nament-

lich aber des ereteren, einen belebenden Einliufs auf den hamburgisch-

englischen Convoyverkehr. Da» ist an mehr als einem Merkmal erkennbar,

und dafür sind viele Zeufmisse vorhanden. Im Mai 1706 stellten die

Komtnerzdepatirten dem Rath vor: „dafs sie täglich Anfodening wegen

') Diese Zahlen sind entnommen den im Archiv der Handelskammer betind-

Ucben Rechnangsbachem über die sog. ^freiwillige Zulage" des Ehrb. Kauhnanns.

Diese Bficher Bind namenflicfa auch dadurch von besonderer Bedeutong, dafs in ihnen

die Werthe aller WaarOB hn Verkehr Sbmburgs ndt dem Westen, Rufsland and
England (aufser dem von dem Court vermittelten Waarenverkehr mit England) ver-

zeichnet sind. Kino voUstftndige Bearbeitung dieser Bücher wird später an anderer

Stelle gegeben werden.
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der Englischen Convoy betten, dafs die Cämerey und Admiralität nicht

consentirte, denn viele Güter von hier nach Brehmen giengeu zu des

Kaufmana Schaden" ; und als die K&mmerei weitere Bedenken erhob,

bedauerte der Ehrb. Kaufmann es schraerzlicb, „dafs sie also mit der

Convoyrung würden aufgehalten, massen die Nahrunge nach Brehmen

und Altona dadurch gezogen würde". Als dann die Convoy endlich be-

willigt war, kamen böse Nachrichten über Unsicherheit des Meeres; die

Kommerzdeputirten warnten, „den Convoyer nicht ins Feuer zu schicken",

und der Ehrb. Kaufmann urtheilte, „dafs es besser woll gelegen als übel

gefahren^. Nach langem Harren ging die Convoy zuletzt mit den Eug-

lAndem ab.

An Convoy nach dem Westen wurde zuerst wieder im Herbst des

Jahres 1710 erinnert; aber die Zeit schien den Yorsichtigen Hamburgern

noch nicht gekommen zu sein; selbst die Kommerzdeputirten riethen

dem Ehrb. Kaufmann davon ab, »weil die Conjuncturen gefährlich und

die Saison verlaufen, auch wegen der grofsen Equipage, so in Frankreich

gemacht würde" ; der Ehrb. Kaufmann lehnte nun die Convoy ab. —
Im Ailgemdnen bestand aber das BedOrfhis, die Scfaiffiihrt durch Con-

Toyen zu schätzen, weiter fort. Im April 1711 beantragte der Kath bei

der Bürgerschaft die Bewilligung eines Grabengddes, da „wegen der

vor Augen schwebenden Gei&hrlichkeiten vor feindlichen Caapem" ohne

Convoyeu „das hey fürw&hrenden allg^ndnen Reiehs-Kriege leyder! schon

sehr verfallene, dieser Stadt so hoch angelegene Commercium gar er-

liegen nifiste*^.

Eine namentlich fbr die Westfahrt bestimmte Ck>nvoy nach dem
Kanal kam 1712 zu Stande; doch hatte der Rath damals, im August,

grofse Bedenken wegen Franzosengefahr; als aber der Ehrb. Kaufmann

darlegte , wie wichtig für Frankreich- und Spanienfahrer diese Convoy

sei, und auch daran erinnerte, dais sie zwölf Jahre lang Convoygeld

entrichtet und nie Convoy gehabt hfttten, erklärte sich der Rath, obwohl

das Convoykolleg die Sadie für sehr geßUirlich ansah, einverstanden.

In den nSchsten Jahren, 1712—14, stand Hamburg unter dem
Zeichen der Pest; obwohl die Engländer und Holländer die ttber Ham-
burg verhängte Schiffssperre nie streng beobachtet und den Schilbv^ehr

mit der Stadt nie ganz abgebrochen fiaben ^), ist von Convoyen damals

in Hamburg doch nicht die Rede. Erst im Mai 1714, als die Nachbar-

staaten Hamburgs die Verkehrssperre allmählich aufhoben, erschienen

auch zwei Kaufleute mit der Bitte, ihnen Convoy nach Spanien zu geben.

•) Wohlwill a. a. 0. S. 99 ff. Das Verfahre» iler Holländer werde ich sputer

eingehend schildern.
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Die Eommerzdeputirten hielten aber die Zeit für noch zu unganstig,

fürchteten aueib, dafo man wegen der erst eben überstandenen grotoi

Epidemie der Convoy in Spanien Hindemisse in den Weg legen werde.

Im nächsten Jahre aber, 1715, wurde eine Convoy nach dem Westen

bewilligt; von Convoy nur auf England, die doch stets als Nothbebelf

angesehen war, war nicht mehr die Rede. Im Rath- und Bürgerkouvent

vom 14, Oktober 1715 wurde die Nothwendigkeit der Convoy bogi üiidet mit

„der groisen Gefahr, welcher die nach Spanien gehende Schiffe wegen der

hiiuffigen See-Iläubereyen, wclclie die Ungläubige in solchen Meeren aus-

üben, exponiret siiul \ Die Konkurrenz der Fremden wurde da,£e^en im

•l.ihre 1716 wieder als Schreckgespenst für den Fall, dafs die verlangte

Convoy nach dem Westen nicht gewährt würde, vorgeführt; es würden

„alle Frembde die Nahrung und Schiffahrt wegziehen". Erhielte man
keine Convoy, so mül'sten, wie der Ehrb. Kaufmann darlegte, die Schiffer

zu Hause bleiben und ansehen, dafs die Schiffer fiemder Nation ihnea

sowohl die hiesigen Ladungen wegnähmen, als auch „die zu Lissabon

erwartendt^ Retouren aus Brasilien nacher Hause bringen". SchlieCslich

wurde die Convoy genehmigt.

Nun folgt, nachdem die beiden schon erwähnten russischen Convoyen

1717 und 1718 ihre Fahrt zurücktrele^'t ( ine laujijiüirijre Pause, in der

von Convoyen nur sehr wenig die Rede i^t, sie aber überhaupt sehr

selten in Thiltigkeit traten. Wir stehen hier an einem Wendepunkt in

der Geschichte des hamburgischeu Convoywesens. Es ist oben gezeigt

worden, in welch' engem Zusammenhang das Colivovwesen mit der

Reederei stand; aus zahlreichen Einzelfällen ist deutlich zu ersehen, dafs,

um (iie specifisch hamburgische Reederei zu schützen, Convoyen gegeben

wurden; diese Reederei wäre zu Gninde gegangen in dem Konkurrenz-

kampfe mit finanziell und jiolitisch weit bevorzugten Seemächten, wenn

ihr nicht durch Convoyen unter die Arme gegriffen worden wäre. Wie
das einzelne Convoyschiff den mit ihm fahrenden Schiffen als Schutz

dienen sollte, so das gesammte Convoyweseu der ganzen hamburgischen

Reederei. Dafs demselben diese Aufgabe zu Theil wurde, ist von vorn-

herein nicht bezweckt und vielleicht auch nicht vorausf^esehen worden;

die politischen A erhiiltnisse, die Seekriege und die Anknüpfungen der

grofsen Seemächte mit den Bai'baresken , zum Theil auch wohl rein

wirtbschafUiche Wandlungen, alles dies trug dazu bei, jene Entwicklung

des Convoywesens zu befördern.

Aber die Convoyen konnten den Verfall der hamburgischen Reederei

nach dem Westen doch nur aufhalten , nicht verhindern. Es lag ja in

der Natur der Sache, ist aber doch bemerkenswerth, dafs die lange, fast

ununterbrochene Kriefifsepoche von etwa 1663 bis 1715 der hambuigischen
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Keederei noch jrünstiper gewesen ist. als die uun fol^iende Fiicdoiiszeit;

wenigstens kuuuit^ .sie sich getvii die Barbareskeu vor dem lotrechter Frieden

not'h besser behaupten, als nach demselben. Nicht nur waren die in Be-

tracht kommenden GewäS5>er Jetzt weniefr von Krie?:s1iütteu civilisirter

Nationen besucht und defslialb besser ge>i hiit/t vor den Seeräubern, es

folgteu auch irleich auf den genannten Friedenssehluls eine R<'ilie von Ver-

triUren mit den Barbaresken, durch welche die hamburgische JSchiftidnt in

jenen (ieLrenden schwer benachtliedifzt werden mufste. Mit Tunis schloüseu

scheu im Jahre 1712, mit Tripolis 1713 die Niederlande, mit Tripolis

und Algier ferner 1716 Grofsbritannien Verträge; 1728 schlols letztere

Macht mit Marokko einen 1 iiedensvertrag, während 1729 Algier und

Schweden sich in einem Traktat aussöhuteu. War aucli, wie schon oben

bemerkt, auf alle solche Verträge mit den Barbaresken wenig Verlal's,

so war ihr Kintiufs auf diejenigen Schitiahrttreibendeu, die in gar k(Mnem

Vertragsverhilltnis mit den i^iraten standen, doch stets merklich fahlbar.

Die traurigsteu und bittersten Eriahrungeu machten in dieser Beziehung

die Holländer. Ihre Verträge von 1712 und 1713 hatten nur geringen

praktischen Werth; die Barbare&ken beachteten sie einfach nicht und

raubten weiter gegen holländische Schiffe. Die Folgen fi\r die holländische

Schiffahrt nach dem Mittelländischen Meer blieben nicht aus. Nicht nur

diese Schiffahrt, sondern auch diejenige nach Cadiz, Portugal und Frank-

reich wurde durch die Seeräuber so gehemmt, dafs, wie es iu einer

gleichzeitigen Flugschrift') heilst, „sothane Schiffahrt grösteu theils an

fremde Nationen gekouunen, die mit den Barbaren im Frieden leben,

und zu besorgen, dafs die Holländer gedachter Fahrt auf Cadiz, Portugal

und Frauckreich endlich gantz verlustig gehen dürften" etc.; und weiter

heilst es hier: „viele Kauf-Leute aus Italien ordouireu heut zu Tage

expresse, in keine Holländer zu laden, um der Getahr von den Türken

zu entgehen, besonders iu englische und frantzösische i^cliiffe, welche in

grosser Menge hier liegen, wodurch die Unsrige an ihrer bchitiahrt be-

hindert werden, zum klaren Beweis, dafs unsre Fahrt in Kurtzen gantz

ruiuirt werden dürfte, daferne nicht beyzeiten defsfals Vorsehung gethan

und das Vorige redi» ssirt werden solt«^". Wenn die Holländer so k]ai:teu

und deu traurigen Zustaud dieser Schiffahrt in so hohem (irade sciiwer

empfanden, so mufsten die Hamburger, denen doch nicht so bedeutende

hnanzielle und kommercielle Huilsniittel zur Verfügung standen, wie jenen,

es noch härter fühlen. Die Klage, daüs andere Nationen den Hamburgern

„Project oder Entwurf von einer Million Gulden, ä 10000 Portionen etc., zu

.\usrottang und Vertilgtuig der Tttrcki&chen Seer&uber aus Algier etc." Aug d.

NieUeri. Hamburg 1721.
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die Ileederei uuiiiüglich machten, ruinirten, war nicht neu; um dies zu

verhindern, hatte man oft genug um Convoyen gebeten. Noch 1717

heifst es in einer Supplik von Kaufleuten, dafs, wenn von der Kaufmann-

schaft um Convoy angehalten werde, dies in der Absicht geschehe, „dafs

bey diesen schlechten und sorgsahmen Zeiten unsere Schiffahrt,

welche sonst gantz und gar erliegen und ersterben würde,
durch mitgegebenes Convoy in etwas wieder ermuntert und aufjgeholfen,

unter andern auch dahin gesehen werde, dafs, weil sonst anderer
Kationen Schiffe die gantze Fahrt alleine an sich nehmen
würden, durch dieses Mittel d^ Convoyfahrens unsere Schiffere und

See-Volk, welche sonst endlich gar in die euserste Armuht und am Bettel-

stab gerahten mOste, soulagiret und zu Fortsetzung ihrer Nahrung ihnen

Gelegenheit gegeben, folglich auch die Schiffe sicher fahren und wieder

feindliche Anfälle gedecket und^geschützet werden mögen". Der Be-

hauptung, dafe der hamburgiscben Schiffahrt der Untergang durch die

fremde Konlrarrenz drohe, steht allerdings entgegen das Zeugnis des

hamburgischen Kaufmannes Höckel, der etwa 20 Jahre später aus seiner

Erinnerung schrieb*) : „dafs gleich nach erfolgten Frieden, etwan 1718,

hier kein eiutziges englisches Schiff nach der Stralse zu bekommen war,

und dafe verscMedene Projecte deawegra meht sum Stande gebracht

werden konnten, weil in denen Haren von Genova noch UvOTno kein

dntzig^r Englischer Capitain zu finden war, der nach der Elbe siegeln

wolle*. Und kurz darauf, 1710, bewilligte man grofse Summen für

den Bau eines neuen Gonvoygehiffes; es bestand also offenbar die Ober-

zeugung, dafe dieser Bau durch das Interesse der Stadt geboten und

dafe die C<onvoj zur Auftdunterung und Unteratlltzung der hambuigischen

Schiffiührt dienlich sei. Aber unglficklicher ist man wohl selten in der

Wahl des Zeitpunktes fttr den Bau einer Convoy gewesen. Als sie fertig

war, erwies sie sich als Oberflttssig. Die Engländer, hatten mit den

BarlMresken Frieden, und die handelnde Welt Hambwigs wandte sich

mit Vorliebe englischen Schiffen zu; nur wenige hamburgische Schiffe

führen nach dem Westen, die Convoy wurde kaum begehrt*). Nur in

den Jahren 1721 und 22 wurde der Wunsch, eine Convoy nach Spanien

u. 8. w. zu erhalten, geftuisert, beide Male aber nicht gewiüirt; 1721

>) Vgl. im Anhang Nr. 45 und 45«.

*) Nach einer AtMchnong im CönToy-KoUegs-Protokoll, 26. Sepdir. 1724.

Bemerkenswerth ist aber, dafs, als am 5. Septbr. 1722. das Convoy-Kolleg die Convoy

besichtigfte und die Takelage in Augenschein nahm, der Convoyhen I>«'ckhofl' befahl,

Wimpel und flaggen wehen 2Q lassen, und dem Kapitän gratnUrte ,mit der An-

wünschuDg, dafs er viele glückliche Reisen damit thun möchte**. Uies Kolleg scheint,

wenigstens damalB» nicht ernsthaft an den Terkanf gedacht za haben.
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aus unbekannten Granden, 1722 wegen der geringen Zahl der Schiffdi

die Bich der Convoy ansddietai wollte, und wäl, der Ehrb. Kauf-

mann meinte, „die spanische nnd boIlftndiBChe Schiffe jetzo Bteets in See

weren".

Dieser Vorgang, dafe nämlich eine Convoy gebaut wurde und dann

als OberflOssig bei Seite gestellt wurde, ist recht lehrreich. Unzweifel-

haft hat man, als der Bau beschlossen wurde , die Nothwendigkeit des-

selben darin erblickt, dafs die hambuigiscfae SchiflUirt nach dem Westen

raeist auf sich angewiesen war, und dafe namentlich die Euglftnder keine

Konkurrenz ?on Bedeutung machten. Höckel hat wahrscheinlich über-

trieben, wenn er meint, dafs 1718 kein einziges englisdiee Schiff von

Hambing nach der Strafse zu haben war; man hielt ihm audi vor» was

er übrigens gar nicht bestritten hatte, dafs schon vorher viele englische

Schiffe nach Hamburg gekommen seien. Viel Wahres wird doch an der

Höckerschen Bemerkung sein; wenn die Convoy nachher als überflüssig

galt, und zwar ausdrücklich defehalb, weil die englische Reederei den

hamburgischen Markt beherrschte, so wird zu dem Zeitpunkt, als

der Convoybau beschlossen wurde, letzteres noch nicht der Fall ge-

wesen sein.

Auch die anderen Gründe, die, wie man 20 Jahre spftter ausführte,

grade in Jener Zeit die Convoy in Müskredit gebracht h&tten, scheinen

nidit durchschlagend. Der Streit zwischen den Kapitänen Tamm und
Schröder 1715, die gro&en Frachten, die die Convoyen mitnahmen, haben

ja gewifs dem Convoywesen manchen Schaden gethan; dafo sie es

minirt, ist nicht zu glauben; es wftre sicherlich ans der Mitte der

Kaufmannschaft Opposition gegen den Convoybau gemacht worden, wenn

ffdas Convoylahren damals w&re gleichsam verabscheuet worden*. Die

Convoyen waren nun, nachdem die Engl&nder den Frachtenmarkt be-

berrscbten, wenn nicht überflüssig, so doch entbehrlich geworden.

Trotz dieser Verhältnisse hielt der Rath als Mittel, der darnieder-

liegenden Sdufiahrt aufirahelfen, die Convoyen noch immer fta sehr ge^

dgnet Er erinnerte im Juni 1725 die Kommerzdeputirten an das

«Elend in Wegnehmung vieler Schiffe von den Türken**, und dafs der

Kaufmann „dadurch leider Gottes! woll erfahret, dafe solche Ge&hr
mehr und mehr grüfser werde als jemahls gewesen" ; mahnt« wie die

Sklaven-Bücher, so h&uflg „in der Stadt hemmbgehen", was dem Kauf-

mann und Bürger doch auch eine Last sei; es sei „ohnedebm viel

Klagen und Seu&en unter dem See-Volk, dafit so wenig Fahrt und Ver-

dienst vor Frau und Kinder". Wollte man diesem Übelstand nicht ab«

helfen, dann «wir gar unter frembde Schiffe und Volk gftntzlich veifftUen

und die noch wenige Nahrung und Schifitdirt nach der Nachbahisdiaft
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weiter wenden'. Diese Mahnung verhallte damals wirkungslos. Aber

zwei Jahre spAter wurde dem Rath der Wunseb nach Convoy von den

Interessenten entgegengebracht Arger denn je sah es mit der TOrkenp

gefahr aus. Die Holländer hatten im Jahre 1726 einen Friedensvertrag

mit Algier gegen Tributzahlung geschlossen. Dadurch verschlechterte

sich die Lage der Hamburger gegenüber den Seer&ubem alleidings sehr

betrachtlich; sie waren jetzt ungQnstiger gestellt nicht nur als die Eng*
Iflnder, die überdies seit der Besitzergreifüng Gibraltars und Port Mahons

sich eine sehr gesicherte Position im Mittelmeer geschaffen hatten, son-

dern auch als die Holländer. Die Kommerzdeputirten empfehlen im

M&rz 1727 eine Convoy, „weil wegen grofser Gefahr von Tttrcken Ren-

contre unsere Hamburger Schiffe auf Portugal und Spanien zu keiner

Ladung mehr kommen können und alle hiesige Schiffs-Rehdere sieh

derohalben höchst verlegen und mit Sehmertzen sehen müssen, wie die

Englischen und Hollftndischen Schiffe itzo mehr als jemahls davon pro-

fitiren**. Die Convoy kam zu Stande. Und im Herbst desselben

Julues, als es sich wieder um eine Convoy nach dem Westen handelte»,

wies auch der Ehrb. Kaufmann auf die Wechs(>lb(v.ieluinL'eii zwischen

Türkenlriedeu
,
Convoy und Schiffahrt hin; es sei notorisch, meinte er,

„wasmassen durch der Holländer jinijist mit den Türken iremachteu

Frieden unsere Schiffe nach den Westen, dnferne selbige ohne Convoy

gehen, der Erb-feinde unverMicytilichfTi Uauli werden müssen"; es sei

schon früher, als Holland noch nicht mit den Seeräubern Frieden ge-

schlossen und holländische Kriegsschiffe in jenen Gewässern stationirt

waren, trotzdem «refährlich (Uiselbst gewesen; jetzt, wo Holland Englands

Vorgehen gefolgt, sei die Fahrt ohne Convoy ganz unmöglich.

Man machte sich kein Hehl daraus, dals es sich dämm handelte,

„die fast gäntzlich verlohren gegangene Navigation unserer National-

Schitfe wiederund) aufzuhelfen und einporzubiingen". Dir Sni Iii (L-^e

hatte sich gepen die Zeit vor 10 Jnhren etwas verändert. In ntu leiztea

Jahren, Mitte der 20er, hatte sich der Handel Hamburgs auf Portugal

in erfreulicherweise i,^(>heben. und zwar dergestalt, wie es in einer Dar-

legung des Khrb. Kaufmann heilst. .Hals es keiner sonderlichen Mühe

braucliet, unterschiedlichen Schiffen Ladung zu wege zu bringen". Leider

kam — und das ist die Kehrseite — dieser Aufschwung am wenigsten

der lianihurgischen Reederei zu Gute THp Engl{\nder und IloUiinder,

stets zur Stelle, wo etwas zu jirontiren war, waren sogleich auf

dem Plan und holten mehr denn je Ladungen aus Haniburti: nach Por-

tugal. Aber die Thatsache des Aufschwunges dieses Handels bestand

einmal; und es war den Hamburgern nicht zu verdenken, wenn sie

schnell die Koiqunktur wahrnahmen; und nach ihrer Meinung konnten
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sie das am besten, indem sie ihre Convoyen ausrOsteten und unter der

Obhut derselben ihre Schilfe nach dem Westen aussandten.

So kamen denn 1727 zwei Convoyen nach dem Westen zu Stande.

Im März 1728 ward wiederum eine solche gewünscht, wegen der fort-

währenden starken „Seerftuberey*. Auch hier wurde wieder darauf

hingewiesen, dafs „der Orten von dieser Stadt starke Handlung zur See

getrieben wird". Dieser Ansicht der Kommerzdeputirten trat nun aller-

dings der Rath insofern entgegen, als er meinte, es sei in Portugal nur

»schlechte Handlung", die ^also nur wenig Lust zum Laden einiger

Kaufmanns-Wahren erwecken könte**'). Da er aber zeigen wollte, wie

..gerne Er zu des Commercii Besten Alles mit contribuire'', so erbot er

sich, die Admiralität zu veranlassen , dafs geeigneten Privatschilfen zur

Errichtung einer Admiralschaft Mannschaft, Geschütze, Munition u. s. w.

auf Kosten der Admiralität gegeben wurden. Davon wollte der Ebrb.

Kaufmann aber nichts wissen, „weil Solches weder der Navigation dieser

Stadt nützte, noch weniger aber die Sicherheit derselben dadurch be-

fodert würde". Auch stellten die Kommerzdeputirten dem Rath vor,

selbst ohne Convoy werde die Fahrt mit hamburgischen Schiffen nach

dem Westen nicht aufhören, Jeder werde dann elten das Risiko laufen;

aber die Folge werde sein, dafe gro&e Kapitalien dadurch der Hamburger

Börse verloren gehen würden ; andere beträchtliche Summen würden der

Admindit&tskasse für den Loskauf von Matrosen aus der Sklaverei ent-

>) Aus Cadis idirieb Xspitän G. Schröder am 2. September 1727: „Hiesiges

Ohrte befindet sieh das Coromereiiim in bedrücktem Zustande, maben der Kdnig

Minoch das gelt, so mit der Flottilla [d. h. von Amerika] gekommen, an sieb biilt,

anch vieles verscbmeltzen uiul Ohiis tnhlers davon schlagen Ihfset, wovon Stück

nur das gpwirht von 1 Stuck von Achten niarfapn. »lazu ' » tbtill an Spiauter [— Zink]

Zusatz haben, dennuisen, wann uiuu sie aui dem iiscbplatt niederschlägt, so springen

selbige in 4 & 5 StQck entswey. Es gehet auch ein discoors, dafs die Hollander,

aaeh Genoesen viel solcher MOntse ins Land bringen thun, welche inwendig Copper

und auCnrendig mit einem dünnen subtilen silbernen platen überzogen seindt; in

«intnnia «iitzet der Winckolir \^ Krämer] in seinem Lähden iintl verkauft oder löset

in einer gantz wochen kein 10 rtbir. wfbrt um gehle ein. (iott lifssjert' die Zeiten." —
Die 13 Schiffe, mit denen Schröder 1727 von der Elbe abtühr, waren nach Oporto,

Lisiabon, Cadi^ Malaga bestimmt — Auch folgende Stelle am einem Brief Schröders

•US Malaga vom 80. September möge hier Plata finden: ^Sonsten ist albie nichts

Vpntnder liches noch Neues, mafsen aSüe die Leute gar unwissent von Staiten-Sachen,

auch daif Niemandt davon raisoniren, zudehme so siiuU die Gemühter so sehr rlnrch

die scharfe Regierung niedei^eschhipzen, dafs fast dir Kinwohner Lebens- Alu t , so

itziger Zeit noch der französischen Mode, degenigen so vor clU Jahreu gewesen, nicht

einmal dessen Schatten presentiret; enfin es siehet alhie last mehr ein morisch schla-

visches, alle ein freyes hispanisches Volk gleich; ein jeder ist fiirditsahm, faltet die

Hände und säuffzet gen Iffimmel."

B«aaeti, Uamborgi C«ttkvoj-SchiffAbrt. 4
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zogen werden. Die Verweigerung der Convoy sei der Ruin der ham-

burgischen Schiffahrt, ,weilen eben frembde Schiffe dadurch angefnscht

werden, hiesige Riviere zu besuchen und denen unsem das Brodt vor

dem Munde wegzunehmen, auch Terursachet der hiesigen Kaufleute

Schiffe Stilleliegen, hingegen durch Frantzosen, Engellftnder und Hol-

länder die nach Spanien und Portugal vorfallende importante Kaufmanns-

wahren geladen sehen mttssen*^. Das sei nicht nur bedauerlich f&r die

Kaufleute, sondern auch für andere Erwerbszweige, da solche fremde

Schiifer den hiesigen Bürgern keine Nahrung und Verdienst gftnnten,

sondern ihre Ijebeusmittel und sonstigen SehiffsbedQrfhisse stets in der

Nachbarschaft kauften. Diese Convoy scheiterte aber au dem Wider*

stand nameütlich der Kftnimerei, worauf die Kommerzdepntirten be-

theuerten, das werde „gar zu gewifs den Ruin unserer Schiffahrt nach

sich ziehen".

Wenige Monate spAter, im Juli, wiederholten aber die Kommerz-

deputirten ihren Wunsch, diesmal für eine Herbstconvoy. Sie stellten

dar, die Verweigerung der letzterbetenen Convoy habe, wie sie ja vor-

ausgesagt, die Folge gehabt, dafe die Fremden „denen hiesigen Schiffen

überall wie hier, also auch auswärtig in Ladung der StflckgOter wttrck-

lieh Eintrag gethan, ja gäntzlich derselben abspenstig gemacht, und

solches noch auf diese Stunde zum empfindlichen Nachtheil unserer

Schiffahrt und aller darbey Interessirten continuiren" ; verweigere man
auch die Herbstconvoy, so werde sich der Zustand immer unerträglicher

gestalten. Diese Convoy wurde dann wirklich schnell bewilligt und ab-

gelassen; sie ist die letzte Convoy alten Stils.

Im September 1729 wurde wieder um Convoy nach Cadiz gebeten;

es ist aber bezeichnend für den geringen Werth, den man Convoyen

beizumessen begann, daJs trotz mehrmaliger Ladung der Ehrb. Kauf-

mann gar nicht erschien; über die Frage kam es daher gar nicht zur

Aussprache, Immer mehr in den Hintergrund trat der Gedanke, durch

Convoyen, obwohl sie vorhanden waren, die Schiffahrt zu schirmen. Im
Juni 1730 hatte der Rath zuverlässige Nachricht, dafe algierische See-,

räuber im Kanal seien; er schlug die Ausrüstung eines Kauf&hrtei-

fahrers, der auf die «Londischen Schiffe* kreuzen und sie convoyiren

sollte, durch die Admiralität vor; von einer Convoy , erklärte er von

vornherein, könne der Kosten wegen nicht die Rede sein.

Noch bemerkenswerther ist dieWandlung innerhalb der Anschauungen

der Kommerzdeputirten, d. h. der Kaufmannschaft. Der Rath, der ja

meist den finanziellen Bedenken der Kämmerei beitrat, war sehr oft

gegen Convoyen gewesen; höchst selten aber die Kommerzdeputirten.

Nun aber scheinen auch diese von den Convoyen sich wenig mehr ver>
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sprochen zu haben. Als im Juni 1731 um CouToy nach Lissabon u. s. w.

fiBbeten wurde, meinten die Kommerzdeputirten , „dafs, da so wenig

Scbiffie, und ob dieselbe gleich vermehret werden möchten, es dennoch

der Stadt und Gammei^ruht zu schwer und kostbabr &Uen wOrde, in*

dehm die Scbifie bey dieser Zeit das nicht wieder einbringen könnten,

was zur Ausrüstung der Conroy erfodert wUrde'. Vor 80—40 Jahren

sprachen die Kommerzdeputirten, wenn ein solcher Antrag ihnen vor-

lag, anders^ wie wir oben gesehen haben; namentlich pflegten sie nie

die finanzielle Belastung der Stadt als Hindernis fbr Convoyen an-

zufllhreD oder die Rentabilität einer Gonvoyfahrt in Frage zu stellen.

Aber der Werth der Gonvoyea für die Schiffahrt hatte sich mit den

Verhältnissen geändert, und wenn dieselben Kommerzdeputirten, die

1690 dies Kolleg gebildet, noch 1731 in demselben gesessen hätten, sie

worden wohl in letzterem Jahre nicht anders geurtheilt haben, wie es

von ihren Nachfolgern wirklich geschah. Diese wurden zu ihrem ab-

rathenden Votum noch auiserdem bestimmt durch den schlechten Zu-

stand der Handlung und die genügen Frachten; auch die fremden

Schiffe, erklärten sie, hätten nur kleine Frachten Der Ehrb. Kaufmann

war aber anderer Ansicht, als seine Vertreter; im Hinblick darauf, dafs

.die Seer&uberey der Algirer und anderer Türken nicht allein immer

fortwähret, sondern auch dieselbe tagtäglich zunimmet und dadurch un-

sere Schiffe nach den Westen ohne Oonvoy zu navigiren abgeschrecket

werden, die Aufhahme des Commercii aber als die Seele dieser Stadt

auch vor allen mit in der Beybehaltung der Schiffarth bestehet und der

Ohrten viele Handlung von dieser guten Stadt durch frembde Schiffe

getrieben wird", empfahl er den Wunsch nach Gonvoy. Die Antwort,

die der Rath hierauf ertheilte, ist interessant Er erklärte, er werde

gewils stets gern in Gonvoy willigen und „noch lieber sehen, wenn an-

statt der voijetzo nur jezuweilen in einigen Jahren ausgehenden Gon*

voien gegen die immerfort in See sich befindenden türkischen See-Räuber

beständige 2 Gonvoien im Jahr von der Stadt könnten ausgerastet werden,

als wodurch ohnfehlbar der Endzweck, unsere Schiffe in der Fahrt zu

behalten und die Waaren nicht unter frembden Flaggen nach Westen

schicken zu döifen, viel besser wikrde befodert, Lust zur Segellatie bey

vielen zu Wege gebracht, die Stadt hinwieder mit guten Matrosen ver-

sehen und fkberall aowoll im Gommerdo als dem gantzen Gemeinen

Wesen nach der zwischen beiden seyenden genauen Verbindung sehr

viel Gutes und NQtzliehes ausgerichtet werden können. Wohingegen,

wann nur, wie bisher, dan und wan eine Gonvoye ausgienge^ solches

nur wenigen, etwa zu der Zeit fertigen Schiffen zum Vortheil gereichte,

und in Betrachtung der ansehnlichen Kosten fast nicht der Mühe lohnte,

4*
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auch daher von vielen nicht geachtet, sondern von denselben ihre Güter

gleichwohl in frenibden Schiffen lieber geladen und transportiret würden*.

Das ist eiue Zusamnieufassuug der Schäden, an denen das Convoywesen

Hamburgs nicht nur in seiner letzten Periode krankte; hemerkenswerth

ist zugleich die klare Kikeuntuis von der Mangelhaftigkeit dieser Insti-

tution.

Wenn man aber hätte erwarten sollen, dafs nun der Uatli rmi Iru

WuubCh nach Convoy eiugegauLren wäre udcr gar den ja sein- vermiiiltigen

Plan einer beständigen Convoyfahrt zur sofortigen Ausführung ge-

bracht oder doch eniiifuhka hätte, so war das leider ein Irrthura. üer

Ifath erklärte, vorläufig könnten hei (lern Zustande der Kämnierei 2 Con-

voyen nicl>t ausgerüstet werden. Wahrscheinlich war die Haltung der

Oberalten in dieser Angelegenheit von wesentlichem Einflufs. Sie er-

klärten nämlich am 22. August, sie konnten nicht ia eine Convoy für

diesen Herbst williL'en:

1. „weil gegen Abfahrt derselben die Türkischen See-HäuU i nicht

mehr in See, foliiliiii die Gefahr nicht vorbanden, warum mau eine Con-

voye hauptsächlich hrauchen will;

2. weil 80 viel Englische und Holländische Scliirte hier liegen, werin

man vor die Hellte Fracht weniger laden kann als in unsern eigenen

Schiffen, und dabey tlberdem auch an der Assurantz ein considerables

profitiret wird".

Von ihrer auf diesen (iiuuden fufsenden Ansicht liefsen sich die

Oberalten auch nicht abbringen, als der Rath ihnen darlegte, wie die

Convoyen nöthig seien, .»damit durch die Verschickung der Waaren unter

frembden Flaggen nicht mit der Zeit unsere Schiffe gantz aus der Fahrt

kommen". Doch hinderte dieser Widei-stand der TU »eralten den Rath

nicht, zu versuchen, ob nicht die Bürgerschaft die fehlenden Mittel für

Convoyen hergeben würde. Während die Oberalten die Bürgei-schaft

^bey diesen nahrlosen Zeiten" nicht mit derartigen Auflagen beschweren

zu wollen erklärten, trug der Rath am 3. September der Bürgerschaft

vor: <'s sei bekannt, wie unsicher die Fahrt namentlich nach Spanien

und Portugal sei. Hierdurch würden Matrosen und Seeleute „auf hie-

sigen Schiffen zu fahren gäntzlich abgeschrecket", da schon so viele von

ihnen in der Sklaverei seien „und in Leibes- und Seelen-Ge&hr gesetzet

worden" ; auch erhöheten die Türken die Ranzionen immer mehr, wo-

durch viel Geld aus der Stadt gezogen werde, „hergegen der Stadt

eigene Schiffahrt täglich dermaisen abnimmt, dafe fast keine Boots- noch

See-erfahrene Leute mehr zu bekommen, alle Waaren in fremden Schiffen

eingeführet, und die Frachten dem hiesigen Kauffmann, wie Beckem,
Brauern und andern von der Navigation subsistirenden Handwerckem
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die Proviantil'ung der Schiffe, mithiu ein giofser Tlieil ihrer Niihiuii^

gäuUlich entzosren ^Yer(^en". Die Büriierschaft lieJs sieh aber durch

diese l)arle*rimj; nicht überzeugeu und lehnte nicht nur die Bewilligung

der geforderten Mittel für die Convoy al». sondern erklärte auch, sie

könne „in die Ausgehun^ der Convoye nicht cousentiren" ' ^^ olaul Jer

Rath erwiderte, er kouiie, „du Erbges. Bürger&chaft den grorsten Theil

der Börse ausmacht und am meisten bei der Regleitung der Convoye

Selbsten interessiret ist. keine Contribution aber zu deren Ausrüstung

bewilligen wollen, deii>elben Ausgehmig voritzo umb so chender suspen-

diren". So kam diese Couvo) nicht zu S lande.

Mehrere Jahre ist nun von Convoy fast gar nicht die Rede. Die

Convoyeu lugen untliatig im ilaltn; die Schiifahrt nach Portugal und

Spanien fiel imuu i mehr fremden Schiften anheim; nur wenige Ham-
burger unternalmien noch diese Fahrt*).

Im Jahre 1734 gab das Verhältnis zu Dänemark wieder Veranlassung,

der Couvoyfrage näher zu treten. Dief^ A'nhiiltnis hatte sirli aus niehr

als einem Grunde wieder einmal stnilv /;;^f spitzt; dänische KriegsM'iuffe

kreuzten in der Nordsee und beumuhi-tt u <lie hamburgische Schiffahrt^).

Schon am 23. August hatten die Kounnerzdeputirten auf die Kunde,

dafs 4 hamburgische Schiffe im Sund angehalten und 2 dänische Kiu gs-

schiffe ausgelaufen waren, dem Ivath voi;:! . i hlageii . zwei Gallioten in

die Nordsee zu senden und „die aus Portugal, Sj)anien, 1 rankiiK Ii und

Engeland, auch die noch aus Grönland ermangelnde zurückkehrende

Schiffe zu warnen, sich davor in acht zu nehmen", während die AjI-

miralitilt zu demselben Zwecke die Beschaffimg eines „Auster 11 ukers"

in Vorschlag: brachte. Aber erst im Herbst, als die Gefahr drohender

wurde, ^ni\^ der Rath ernstlich auf diese Vorschläge ein. Am 1. Oktober

unterbreitete er der Admiralität den Vorschlag, eine Fregatte aus-

zusenden, die »lie Haudjurger Schiffe bis in den Kanal convoyreu sollte.

Mit Recht hcin>t ca hierzu im Convuy-i'rotukoll, ilai'6, wenn von der Bürger-

sebaft „die Coovoy an sich ferüusiret vQrde", hierfür sie gar nicht Icotnpeteot id.

^ Tgl. Yertimnte Schreiben eines zu Amtterdam wohnenden patriotisdh^geeimmten

UaDiiiurgcis an seinen Bruder in Hamburg betr. die wahre Veranlaesung etc. 17)34.

S, 2>'<: .Die Navigation der Stadt [Hamburg] li;it bekanntennassen seit dem t'tiuht-

schen Frieden stark abgenommen, und insoiuKi heit i^t die Fahrt auf Spanien, I'or-

tugal und das Mittelländische Meer, wuhia ehenials wohl 40 bis 50 Schiö'e in einem

Jahre gegangen, anitao, seitdem England, Holland und Schweden Frieden mit Algier

haben, last xollig ans, und wird bis auf ein oder swey Paar Schiffe, so nach Portugal

und Cadix fahren, mit lauter frembden Schiffen geführet- Daher die Convoyers, 80

d«r Sta<]i sn\ ii l st'kostet, unnütze liegen und nicht gebraucht wi rd* ii

*) (ialiois IV, ^ ff.} Holm, Daomark- Norges» Historie under Krisüan VJU

S. 86 ff.
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Die Adniiralitilt meinte, dir alle Convoy eiene sich hieiiur, wülirend die

Koiimiorzdcimtirton ps fiir das BvMv hi»dteu, ein holländisches oder

englisches Schilf zu diosi iu Behuf zu lui'^tlH'n. Die eiuzigen, die viel

Weiterungen machten, waren wieder die Uijeralten. Sie «Tklürten: so

^'ern sie auch „des Klub. Kautimans Sicherheit und Wohltahrt befördert

sehen'*, so fänden sie docli nicht, „dafs die Ausrüstiiui: unserer Convoy

o

darzu ein dienliches Mittel" ; denn erstens seien die Kosten zu ^-rois,

auch dauere die Ausrüstung' zu lan<?e; zweitens: „die hiesijje Kaufleute

doch lieher in frembdiu Schiften laden würden, als in unsere auch mit

Convoye ^?ehenden'' ; drittens könne die Sache nicht so jxeheim gehalten

werden, dafs nicht die Dänen vorher mehr Schilfe schicken könnten;

dadurch würden wir aher viertens „unsere Convoie risquiren", und das

würde fünftens „der Stadt höchst scliiuipflich und Dännemarck mehr

animiren, in den Thätlichkeiten fortzufahren". Der Rath antwortete auf

diese Bedenken sehr eingehend. Er sühe nicht ein, „wie er fast ohne

Verantwortung vor der jetzigen Börse und ktlnftigen Posterität diese

noch in unserm Vermögen seyende Hülfe dem Kaufimattn versagen könnte,

der 80 viele Jahre lior zu den Convoien, ohne deren zu geniesaen, con-

tribuiret hfttte". Die V<Mliin(luni: mit Rufsland sei allerdings gesichert,

wie der russische Minister in Kopenhagen dem Rath geschrieben habe;

dagegen seien die Schiffe im Verkehr mit England und Frankreich vor

den Dänen absolut nicht sicher. Wenn die Oberalten auf die Verladung

in fremden Schiffen verwiesen, so stehe diese ja allerdings offen. ,,£s

kann aber auch wohl kein Betrübteres dann dieses ausgedacht werden

und die nothgedrungene Erwehlung desselben, die man zwar sonst Nie*

mand einzuschränken begehret, würde gewifs der noch übrigen Ham-
burgischen Handlung und Schiffart den letzten Stofe geben.** Von der

Umladung und den Kosten könne hier nicht die Bede sein, denn „E. E.

Raths Augenmerk gehet hierinnen auf das grolse und allgemeine Inter*

esse der Stadt, nicht allein auf die jetzige Convenienee der Befrachter,

sondern auf das künftige Wohl und Obel aller und jeder Commercirenden.

Unter diese gehören ohne Zweifel die noch übrige Rheder der Schiffe

so sehr, als die Eigenthümer und Spediteurs der Güter und jene tragen

die Last und Bürden der allgemeinen Ausgaben so sehr wie diese. Von
jenen suhsistiren auch Brauer, Becker und andre Handwerks-Leute, und
der Nutzen vertheüt sich durch diese gantze Stadf*. Komme es mit

dem Verfall der eigenen Schif&hrt so weit, dals gar nicht mehr an die

Befrachtung der hambuigischen Schiffe gedacht werde, so werde Altona,

wo man schon Schiffe nach Rouen, London und Oporto anlege, „sich

noch immer mehr Meister von der hiesigen Handlung machen'. Es
werde das immer mehr geschehen, wenn „man biois durch die bequem-

Digitized by LiOOgle



Die hamburgischen Convoyen von 1662—1746. 55

liehkeit in frembde Schiffe zu laden von oonvoiiruDg der hieBigen tich

abhalten Uusen wollte**.

Zu der Aasrftetnng der Convoj kam es nun nicht, auch nicht zu

Aussendung von Fregatten. Es wiürden nur zwei Gallioten, S. Philippus

und S. Geihardus, zum Kreuzen vor der £lbe ausgerOstet'). Interessant

ist jene Anregung aber namentlich durch die erwfthnte Auseinander*

Setzung mit den Oberalten; der Bath war noch immer der Tr&ger des

Gonvoygedankens; noch immer war er der Meinung, man könne durch

die AusrOstung einer Convoy den Ruin der hambuiigischen Reederei auf-

halten, ^r werden sehen, dafe er auch noch weiterhin an diesem Ge-

danken festhielt

Im Jahre 1787 erwachte die Gonvoyfrage wieder. Die Anregung

entsprang aus der Mitte der Kaufinannschaft. Ende Juli Uberreicbten

mehrere Kaufleute — ihre Namen werden leider nicht genannt ~ den

Kommerzdeputirten „ein Project wegen Wider- Aufhelffung der fast

gftntzlich verfallenen Schii&rth". Dieses Projekt') kennzeichnet sich

namentlich dadurch, dafe es ganz von eigentlichen Stadtconvoyen absah

und die SchÜieüirt nach dem Westen, ja, wie man hoffte, selbst nach

der Levante durch Fregatten zu schützen vorschlug. Diese letzteren

sollten von Privatreedem ausgerastet werden; doch sollte die Ad*

miralität, je nach der Grölse der Fregatte, mit einem haaren Zuschuib

jede Reise derselben unterstützen, auch Geschütze und Munition her

leiben'). Das ganze Projekt greift also zurück auf die alten Admiral*

Schäften; auch der Gedanke, der der Admiralität eine Unterstatzung der

Privatreeder durch Baarmittel zumuthet, war nicht neu.

Die Kommerzdeputirten begnügten sich nicht damit, dies Projekt

dem Rath nur zu überreichen, sondern sie empfahlen es auch; sie

hAtten, so heilst es in ihrer Erklärung, um so weniger Bedenken,

„solche Proposition zu seoondiren', als ihnen dieselbe „nicht impracti-

cable scheinet". Auliaerdem sei die neue Convoy ja wirklich verkauft,

und sie wAren der Ansicht, „dafs bey Erbauung einer andern Convoy

1) Im beptember 1785 wurde wieder zur Warnung der grönländischen Schiffe

ein gemlcfhetes «n^isdies Ffehneug «nageundt; in der iBStnilctkHi, die dem Sehüfor

Hai» Nefamer gegeben wurde, wird das Schiff „die Tanbe" genannt; Kapitin Oftran

Tranmar fthrte es. Die Charte-Partie kostete 2100 Nehmer, der vom Rath dar-

auf gesetzt wurde, erhielt 300 ^.
*) Abgedruckt im Anhang Kr. 42.

') Die Schiffe der Holländer im Verkehr mit Cadiz, aurser den GetreiUt-schiffen,

gingen frflber aadi meiat ohne Convojr« waren aber adir stark montirt mit GeschOts

ond Itesatznog (Hu et, M^oirea s. 1. commerce des BoUandota. Amsterdam 1718.

S. 106).
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und deren AusrOstimg so viel Avantage ftkr die Scliiffartli mit so erieid-

liehen Kosten nicht zu finden seyn dflrfte, als wohl gewifs zu hoffen

Stande, wenn bewegtes Project K Hochedl. und Hochweisen Rathes

Beyfall erhielte und durch die gesuchte BeyhQlfe von der löbl. Admirali-

taet unterstützet wfirde^. Die Deputirten gaben also offen diesem Fre-

gatten-Projekt den Vorzug vor dem Convoydienst

Bei der Admiralität, der vom Rath dies Projekt zur Begutachtung

vorgelegt wurde, fand dasselbe aber keinen Anklang. Die Admiralität

erkannte wohl die Nothwendigkeit an*), die verfallene Schiffahrt zu

heben, sie bezweifelte aber sowohl die Ausführbarkeit, wie auch die

ZweckmäJsigkeit dieses Projekts im Allgemeinen; im Besonderen stellte

sie es in Frajze, ob sich wirklich Reeder finden worden, die unter den

genannten Bedingungen solche Fregatten ausrüsten wttrden; sie be-

mängelte die Anschläge über die Ausrüstung und Bemannung der Fre-

gatten und hielt sie für unzulänglich gegenüber den jetzt stärker denn je

auftretenden Barbaresken. Auch wies sie hin auf die Gefehren, denen ^n
zugleich als Krie^zs- und Frachtschiff dienendes Fahrzeug ausgesetzt sei.

Femer nützten drei Fregatten der Hamburger Schiffahrt wenig und würden

die Konkurrenz der Fremden wenig beeinflussen. Von der Nothwendig-

keit, eine oder mehrere Convoyschifle bereit zu halten, sei man durch

solche Fregatten doch nicht entbunden.

Der Rath schiefe sich der von der Admiralität gegebenen Darlegung

an'); auch er sah den Schutz durch die Fregatten als nicht ausreichend

an und fDgte hinzu, „dafs dergleichen Dessein nicht verschwiegen bleiben,

sondern von den nie fehlenden Spionen und Emissarien bald nach Algiers

und andern Raubnestem mit allen Umständen Oberschrieben werden

dürften; mithin eben dieses eine Gelegenheit 8e}ii könnte, dab die See-

räuber, da sie von der unzulänglichen Equippirung solcher Schiffe und

deren Untüchtigkeit zur Defension sowohl io Betrachtung der Mannschaft

als der im Wege seyenden Ladung, ja auch von den Orten, wohin ein

jedes Schiff seinen Cours zu richten habe, zum Voraus informiret wären,

soviel mehr gegen dieselbe auf den Raub auslaufen würden und soxiel

leichter dieselbe erhaschen könnten". Alle Gefahren und Schwierig-

keiten, die die Ausrüstung von Privatfregatten mit sich brächte, be-

ständen nicht, wenn man Stadtkriegsschiffe ausrüste; «denn diese wären

eigentlich zur Defension eingerichtet und auf alle Weise versorget; diese

könnten die bey sich habende Schiffe an diverse Oerter bringen und

') „Gedaukcu über das l'rojcct vom 14. August 1737", im Anhang Nr. 4'^

'} Extr. Prot Extngud. 4. Norember 17S7; in denselben sind die Darlegungen

der Admiralität benutzt irorden.
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voü (iainieii wieder abhok u ; bey diesen hatten die Rheder keine Sorge,

ihre Schiffe genommen zu sehen, in weh^her Sicherheit doch ihr einziger

Vortheil bestehen und wodurcli sie allein zur Rhederey bewogen werden

müsstcii. Diese überhoi)en den Kaurtiiiiiiin, eine weitere Aiisrhedung zu

thun, als die von andern freyen Schiffen der mit den Seeinubern in

Tractaten stehenden Puissancen erfordert würde. Diese stiini!<Mi dem-

nach auch, soviel von E. Hochw. Rathe de]iendirte, dem KauiliauLii ji Jer

zeit zu Dienste". Schliefslich erklarte der Ratli sieh bereit, ^deni kuuff-

maun so viel immer möglich mit Convoieu behülflieh zu seyn".

Wenn Rath und Admiralität also noch zu dem Stand jjunkte des

alten Convoywesens sich bekannten, so hätte man von ihnen, die für die

Bedürfnisse der hamburgischen Reederei sicherlich Wohlwollen und

Verständnis hatten, erwarten dürfen, dafs sie wenigstens den Schutz der

Schiffahrt durch Convoyen eifrigst betreiben würden; der Rath hatte ein

Versprechen in dieser Richtung, wie wir eben sahen, auch ertheilt. Aber

weder bei ihm noch bei der Admiralität zeigte sich in dieser für die

Reederei so wichtigen Angelegenheit eine Initiative. Man baute aller-

dings eine neue Convoy, wie schon bei dem Verkauf der alten be-

schlossen war. Aber diese Convoy, deren Bau sich lange verzögerte,

lag unthätig '\m Hafen. Unterdessen ward es mit der Türkengefahr

immer schlimmer; die Zahl der Matrosen, die der Sklaverei anheimfielen

und aus ihr losgekauft werden mufsten, war im Zunehmen, obwohl die

Schiffahrt der Hamburger nach dem Westen in stetem Abnehmen war.

In der Kaufmannschaft war gelegentlich von einem neuen Projekt, diesen

Übelständen abzuhelfen, die Rede. Die KommerzdepuUrten hatten im No-

vember 1 787 die Antwort des Raths den Urhehern des Projekts vom August

mitgetheilt und sie ersucht, sich näher darüber zu erklären. Darauf

reichte im Januar 1788 der Kaofinann Ellermann eine weitläufige

Schrift ein, in der die Erbauung von Fregatten vorgeschlagen wurde. Die

Kommerzdeputirten beschlossen ab^, die Angelegenheit zunächst ruhen

zu lassen, namentlich bis die Kaufleute angeben könnten, wer an der

Erbauung solcher Fregatten Bich betheilig^ wolle. Soldies erfolgte

aber nicht, und das Schriftstück wanderte zu den Akten.

Erst am 80. Decerober 1789 regte der Präses des KommerzkoUe-

giums wieder die Convoyfrage an. Die politische Lage Europa^s schien,

wie er darlegte, „eine günstige Gelegenheit zu Wiederaufhelfung unserer

ScbiiliBrth'* darzubieten; er schlug defshalb vor, beim Bathe anzuhalten,

«da& bey erster Qelegenheit dne Convoy fertig gehalten** werde. Die

zwischen England und Spanien schwebenden Streitigkeiten, die Be-

ftrchtuug, dafe in diese Händel noch mehr Mächte hineingezogen werd^
könnten, wodurch der Krieg im Westen allgemein werden möchte,
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mufisten einea besseren Schutz zur See erforderlich erscheinen lassen.

Dafe femer die Nachbarn mit scheelen Augen die Handlung und Schiff-

fahrt Hamburgs betrachteten, war den Hambui^em wohl bewnfet. Sehlieis-

lich kam die Barbareskengefahr in Betracht. Diese Erwftguugen waren

eSy die bei den Kommerzdeputirten den Entschlois reifen lie^, wieder

mit einem Convoyantrag aufistttreten. Am U. Februar 1740 trugen sie

dem Rath den Wunsch vor, er mdge die Kflmmerei bewegen:

«dafs dieselbe praeliminariter zu effectiver Aussendung der bauptp

sachlich zur Sicherheit und Conservation der hiesigen Navigation er-

baueten und unterhaltenen Convoy (wann der Khrb. Kaufinann etwaa

aufe frühjahr oder weiter hinaus darumb soUicitiren mögte) sich determi-

nirte" und ihren Beitrag zu den Kosten hierzu bewiUigte.

Dieser Antrag brachte eine gewisse Bewegung in die Gonvoyfrage.

Dais sie damals mehr denn je in den Vordergrund trat, dazu gab noch

ein weiterer Umstand Veranlassung. Die im Jahre 1737 niedergesetzte

Kommission zur Berathung der Frage der Übertragung des Convoywesens

auf die Admiralität beendete, was vielleicht im Zusammenbang mit jenem

Antrage der Kommerzdeputirten steht, gerade damals ihre Berathungen

;

und wenn diese auch im Wesentlichen die administrative und finanzielle

Seite de« Convoywesens betrafen, so zeugt es andererseits von dem
Werthe, den man in dieser Kommission den Convoyen beilegte, dab sie

zehn Convoyfahrten innerhalb etwa 6 Jahren in Aussicht nahm'). Am
grandlichsten wurde die Frage der Neubelebung des Convoywesens be-

leuchtet von einem sehr rührigen Mitgliede der Admiralität, von Peter
H 5 ekel. In einem umfangreichen Schriftstttck legte dieser seine „Ge-

danken über die Ausrüstung des neuen Convey-Scfaiffes" ') nieder. Ohne

Zweifel enth&lt diese Schrift manche Irrthümer und Übertreibungen; die

Abneigung der englischen Kapitäne vor der Elbe wird vielleicht über«

schätzt, der Niedergang des Convoywesens nicht ganz klar in seinen

Gründen erkannt, der Werth desselben für die hamburgische Schiffahrt

aber ohne Frage unterschätzt. Mehreren Irrthümem Hückers wurde

auch sogleich damals entgegengetreten"). Aber seine Ausführungen sind

doch sehr interessant Er schlug die sofortige Ausrüstung der Convoy

zu einer Fahrt nach Portugal und Italien vor, glaubte aber offenlMv

selbst nicht an den Erfolg, d. h. daJk eine genügende Anzahl von Schiffen

sich der Convoy anschliefsen werde. Für den Fall, dafs dies nicht ein*

') X'j]. (Ipu Phtii im Anhang Nr. 44.

-,i lui Anhang Nr. 45 abgedruckt.

*) Ebenda Nr. 45a. Doch eDtbdirte anch diete Kntgegnuug wohl nicht der Irr*

thOmer; vgl. oben S. 46 f.
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treffen sollte, o l l im <m- die Umwandlung dor Convoy in ein Kaulialirtei-

schitf vor, das mdi Ladiz und Mala*?a inii KaufniannssrtUern gehen sollte.

Höckel falste sogar, falls eine Folciie Expedition Erfolg gehabt haben

wtlrde, schon weitere 1 ahrU'ii nach der Levante ins Auge. Auch machte

er in Bezug auf tlie Einzelheiten verschiedene bemerkenswerthe Vor-

schläge. Dafs dies Projekt nicht zu Stande gekommen ist, ist niclit so

sehr verwunderlich; durch die ganze Entwicklung des Convoyweseus

sehen wir zahl reiche Vorschlage und Projekte, schliefslich ist nur selten

etwas aus ihnen geworden. Ein recht wunder Punkt der Höckel M-hru

Vorechläge war jedenfalls die Uniwandlung des Convoyschifls zu einem

annirten Kautl'ahrteischitf ; „Convoy mufs Convoy bleil)en und kriu

Kautiardey-lSchitf seyn, welches nicht bey einander stehen kann", so ward

ihm rntgeeengehalten, und nicht mit Unrecht. Ein arnmlt > iv.uuiahrtei-

schitt seitens der Stadt auszurüsten, liatte wenig Zweck ; allerdings wollte

Höckel noch ein zweites Couvoyschit^' neu i>rbaut wissen.

Aber nicht nur aus HöckePs immerhin beachtenswerthen Vorschlilgen

wurde nichts; die ganze Convoybewegung dieses Jahres \ erlief wiederum

im Sande; kaum die Spuren, wie (bis geschali , sind erki uubar. Die

Kommerzdeputirten bestanden nicht auf ihrem Antrag, und aüi>erhalb der

Kaufmannschaft zeigte man kein Interesse an Convoyen. Vier Gründe .

sind es, die im Sejitember des Jahres in dei Admiralität gegen die Aus-

rüstung von Convoyen anu'eführt wuiden; nämlich:

1. Die meisten von liier gehenden Güter wären TransitogUter „und

konnten folglich auf keine Convoye warten".

2. „Es W.Iren von hiesigen SchitVen sehr wenige in der Eahrt, würden

auch aus Mani:el an Matrosen nicht leicht vermehret werden, und also

die Convoye nur zum besten frembder Schiffe dienen".

3. „Solange also der Krie- nicht generell, würden der Stadt ihre

Convoyen mit keinem sonderlichen Nutzen gebraucht werden können".

4. «Das Bauen und die Victualisirung der Schiffe sey allhier zu

kostbabr, sodafs beydes häuffig in hielsiger Kaehbahrschaft geschehe* 0*

Diese Gründe zeigen Folgendes: Erstens ist es klar, dafo das Convoy-

wesen, in der Art und mit dem damals vorhandenen geringen Material,

das nur in einem seetficbtigen Gonvoyschiff bestand, betrieben, nicht von

ersprielslicbem Nutzen sein konnte. Schon dem Vorschlag, zehn Convoy-

fidfften einzurichten» hatten die Convoydeputirten im Juli 1740 entgegen-

gehalten, dab im Kriegsfall zwei, drei oder vier Convoyen, nllmlich nach

Portugal, England, Archangel und Grönland, nOthig sein würden, und zwar

*) Admiralitütsprot- 7. September 1740.
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in einem Jahre, aufserdem eine Fregatte zum Kreuzen. Eine Gonvoy

war 80 gut wie Iceine Convey. Femer:

Der Gedanke, diils Convoyen Hamburg frauz besonders nützten, wenn
der Krieg allgemein war, war j;i ij^anz richtig; in diesem Falle bedurften

die SchiflFe aller seefahreuden Natioueu — nicht nur derjenigen, die

mit den BarlKnt ken im Kriegszustand lebten — des Scliutzes von Con-

voyen; die BevorzuguiiL' der Irenidcn. die Benachtheiligung der ham-

burgischen Flagge kam d;uin in Wegfall; die Güter hätten sich der ham-
burgisclien Reederei wieder zugewandt. Eine andere Frage aber war es,

ob es wirtlischaftlich berechtigt war, und ob es sich lohnte, eine Convoy
nur für diesen Fall zu halten.

Sodann sehen wir, dafs die hamburgische Reederei tief damiederlag

:

die Convoyen, die früher der Reederei aufhelfen sollten, sah man jetzt

sogar als schädlich für dieselbe au. Dabei hatte man immer noch einen

regen Schiffsverkehr mit Portugal, Spanien und dem Mittelmeer* Fttr

einige Jahre besitzen wir für diese Zeit genaue Mittheilungen über die

Schiffiseingänge. Es kamen vou den Kanarischen Inseln, Spanien, Portugal,

Italien und dem Mittelländischen Meer, d. h. dem ganzen sog. Westen,

in Hamburg an*):

Vom 1. Nov.
17H8 bis alt.

Dec. 1739

im Jahre

1740

im Jahre

1741

Schiffe 102 80 70

und «war

Ton diesseite der StrafBe von Gibraltar

kamen hiervoi

37

i

38 24

vom MittcUäudigcbeD Meer 63 47 46

Der \ erkehr mit dem Westen hatte also — das kann auch ohne

Kenntnis der Gröfse dieser Schiffe und ihrer Ladungen sicher behau})tet

werden — gegen die Zeit Anfang des Jahrhunderts beträchtlich zuge-

nommen. Man muis auch nicht etwa denken, dafs alle diese Schitie im

V«'rkehr mit dem Westen Ireuide, namentlich holländische und englische,

gewesen sind. Hesonders nach Portugal fuhren Hamburger Schiffer um
1740 noch immer, eventuell auf schweres Risiko, ohne Convo). Nach

Diese Zahlen sind einigen die eingehenden Schiffe und ihre Ladungen ent-

haltenden liistcn entnommen, die sich im Stadtarchiv von Amsterdam befinden; ich

Teröffentliche sie an anderer Stelle vollständig.
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Spanien bestand allerdings, wie Höckel uns berichtet, schon seit Ende

der 20er Jahre kaum noch eine hambuigiscfae Itoederei^).

Trotz des sehr gesunkenen Vertrauens zu den Ck>nToyen war das

ConToywesen noch nicht bejrraben. Es ist erstaunlich, wie hartnftckig

immer wieder man auf das alte, ausgefahrene Geleise zurückkam. Im
Novembw 1741 legte der Rath dem Ehrb. Kaufmann nahe, „dafs, wo-

feme derselbe gegen künftiges FrUlgahr wegen jetziger Conjoncturen für

nöthig befilnde, der Oonvoy sich zu bedienen, er rechtzeitig darum an-

suchen m<yge". Die Kommerzdeputirten hielten es aber für unthunlich,

dies dem Ehrb. Kaufmann vorzutragen ; im FrQl^ahr ginge, erklärten sie,

doch „keine Ladung nach Lissabon und der Orten** ; es sei besser, man
warte ab, bis der Ehrb. Kaufmann selbst darum anhielte; dann könne

man »gegen das Nachjahr auf Ausredung der Gonvoy bedacht seyn".

Die Admiralität aber meinte wieder: „so lange kein allgemeiner Krieg,

würde die Convoye von keinem sonderlichen Nutzen seyn", und stellte

die Sache aus.

Im Fi ulyabr 1743 wurde die neue Gonvoy der Erhaltung wegen

nach Cuxhaven herunter gelegt; fluchtig ist dabei auch die Bede davon

gewesen, sie eine ordentliche Beise machen zu lassen; es scheint aber

Niemand ein wirkliches Bedürfnis darnach empfunden zu haben. Um
jene Zeit hatte man vor den türkischen Seeräubern ziemlich Buhe; im

Februar 1742 heifst es im Protokoll des GonvoykoUegs: es seien »der-

mablen'^ fast gar keine Sklaven hiesiger Schiffe mehr in Algier, »ange-

sehen auch in mehr als 10 Jahren keine hiesige Schiffe, dem Höchsten

sey Dank, daselbst aufgebracht wären, ausser leider das jüngst d. 4. Dec
1741 von Schiffer Peter Garlef LQders gef&hrete'^. Bei der geringen

Zahl hamburgischer Schiffe im Verkehr mit dem Westen sind die er*

wähnten Thatsachen allerdings verständlich.

Die Frage des Schutzes der Schiffahrt nach dem Westen ruhte aber

nicht, konnte nicht ruhen ; ohne möglichst Alles versucht zu haben, wollte

man nicht die Waffen strecken. Am 22. Januar 174& traten die Kommerz-

deputirten mit einem neuen Plan hervor. Sie sahen nun ganz von Con-

voyen ab, ohne doch ihren Werth zu verkennen; aber, meinten sie^ »es

finden sich desfalls bey jetzigen troubleusen Zeiten so viel und grofse

Schwierigkeiten'*, dak es unpraktisch sei, sich bei ihnen aufeuhalten.

') In Cadix liet (uach Macphtmmiii iV, 20">) im Jahre 1734 je ein bambur-

giscbes und iDbisches Schiff ein. — Vgl. auch Büsch, Versuch einer Geschichte der

hanb. Handlung § 22: „Ks waren deren [sdl. der fremden Schiffe] nicht genug und

nidit ohne ^e hohe Fracht zu finden, so dafa man nodi hnmer bis weit in das

jeteige Jabrhondert mit eigenen Schiffen zn fahren wagte."
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62 Die liamburgischen Couvoyen von 1662—1746.

Dajsegen kamen sie wieder zurück auf das Fregattenprojekt; Kauffahrtei-

schiffe mit fester Back und Schanzen, genügend mit Kanonen, Hand-

gewehr und Munition ausgerüstet, könnten wohl nach dem Westen fahren.

Es stünde aber nicht in den Krttften der Kaufleute, ihre Schiffe so aus-

zurüsten; defshalb sollte die Admiralität jedem zur Vertheidigung fäbijien

Schiifo die Kanons, Munition etc. gratis überlassen; ferner aber sollte

die Hälfte der Mannschaft eines solchen Schiffes Ton der Admiralität

ihre Ga^re bekommen. Endlich wurde anheimgestellt, ob nicht die

Admiralität auch die Lebeusmittel fUr die H&lfte der Mannschaft stellen

könnte.

Im Wesentlichen liefen diese VorsclilüL^«' auf (ien l'lau von 1737

liiiiiius. Der wichtigste riitirschied war, dals nun bt^souderes Gewicht

auf d'iv Ve^theidigun{i^lc^lil^keit der betreffenden Schiffe an sich, ohne

die IJnterstUtzun}: der Adnnralität, gelegt wurde. Letztere erklärte sich

denn auch in der llau])lsa('he einver^taiuieii ; bie befürchtete zwar, „dafs

eine noch so wohl au^ui l ü.sti te Fregatte veiscliicdenen. zugleich auf sie

andringenden Ranbschiffen beh(hiLr zu wiederstehcu nicht venuöLrcnd seyn

dörftc'" ;
alxT, ^wnu geeignete SchiflV von 20—24 Kaiiont'u in Betracht

kämen, wolle sie ihnen izern dcschiitz, Kugeln und ITandgewehr geben:

Pulver sei eine verderliliche Waare, untl tlamit küuue :sie sich nicht be-

fassen. Doch müfste eine solche Fregatte nicht 30, wie die Kommerz-
deputirten angegeben, sondern mindestens 50 Mann haben. Diese

Equip.'iL'e, jedoch Musschlielslirh des SiliitYt is, des Ober- und Unter-

steueiiuanns, wie d'-^ ('liiruriiru. wollte die Admiralität zur Hälfte mit

Matros<Mi • Gage salanreu. Die Bezahlung der Lebeusmittel lehnte sie

jedoch ab.

Dieser IV'schluls der Adiiiiralitiit wurde „als sehr geuoreusc'' vom

Ehrb. Kaulmami mit vielem Dank auerkannt; nur wimschte er, dals auch

die Beköstigung der Hälfte der Mann*=ehaft von der AdrniralitJtt cretra-jen

werde. Der letzteren empfahl der Kath dies Gesuch, und die AdniiraHtät

ging nun auch hierauf ein. Die Sache war nämlich nicht mehr nur eine

theoretische; siiion harrte ein Reeder mit einem ansehnlichen Schiff der

noch in der Luft schwebenden Unterstützung. David Friedrich Klug ist

der Erste gewesen, dem diese Vergünstigung zu Theil geworden ist').

Unter den Bedingungen, wie sie Klug gewährt wurden, haben in diesen

Jahren mehrere Reeder ihre Schiffer nach dem Westen gesandt. Jedes-

mal erfolgte vorher eine genaue Besichtigung des betreffenden Schiffes;

und mehreren Schiffen , die nicht genug vertheidigungsfähig schienen,

Tgl. im Anhang Kr. 46. Das Scbiff hiefs die Jungfrau Katharina
, Eaphln

J. C. LOhring.
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wurde die UnterstOtsung Seiteos der Adiniralitilt versagt — Der Ge-

danke dieser annirteD Kauffahrt^schifFe war gewifo ein ganz guter. Nur

beaafs die bamburgisehe Beederei lange nicbt genügend SehifFe von der

gewQnsditen Stärke. Diesem Übelstand wurde allerdings grade in jener

Zeit dadurch abgeholfen, dals dem Hambuiger Schiffbau erneute Aufinerk*

samkeit zugewandt wurde; er nahm, von der Obrigkeit unterstützt, einen

erfreuliefaen Aufischwung. Aber nichtsdestoweniger konnte die Ausrüstung

von Privatfregatten die Sicherheit der hamburgiscben Schiffahrt nach dem
Westen nicht dauernd und fest herstellen. Und da ist es allerdings

interessant) dafe man doch noch einmal zur Convoy seine Zuflticht nahm.

Im Jahre 1746 wurde ernsthaft eine Gonvoyfahrt in Angriff genommen;

diese in ihrem Austgang, Fortgang uod Ende zu schildern, möge einem

besonderen Abschnitt vorbehalten bleiben.

Das Ergebnis dieser letzten Gonvoyfahrt — das möge hier vorweg-

genommen werden— war eine arge Enttäuschung fbr die Hambur^r;

das Convoyschiff wurde, wo es hinkam, in Portugal und Spanien,

zuvorkommend aufgenommen; auf die Sicherung der hamburgiscben

Schiffahrt nach dem Westen hat diese Fahrt aber gar keinen Einiluis

gehabt

Schon vor Abschluß dieser letzten Gonvoyfahrt findet sich die An-

sicht ausgesprochen, »das vormahlige Mittel, dals ein Kriegsschiff den

Schiffen zur Convoy gegeben worden, ist dermahlen nicht applicable";

ihr die Sicherheit der Schiffahrt sei ein Convoyschiff nicht zulänglich,

und die Nationen, die mit den Räubem Frieden hätten und zu allen

Zeiten sicher fahren könnten, würden die besten Frachten doch weg-

* nehmen ^). Trotzdem war im Frühjahr 1748 noch einmal die Rede davon,

die Convoy ausgehen zu lassen. Als damals der Ehrb. Kaufmann sich

beim Rath erkundigte, ob unter der „Bedeckung**, die dieser den Kauf-

leuten für die Fahrt nach dem Westen in Aussicht gestellt hatte, zwei

Fr^tten — die aber noch nicht vorhanden waren — oder die Convoy

zu verstehen sei, antwortete der Rath, er würde, wenn sich genügend

Schiffer bereit ftnden, veranlassen, „dafs solche unter Bedeckung des

hiesigen Convoy^Schiffes abgehen könnten". Diese Aussicht scheint die

Kaufleute nicbt sehr ermuntert zu haben; ein hamburgisches Convoy-

schiff ist nicht wieder in See gegangen Und wenn man wirklich dies

1) Eingabe von Diedericb Thorbedce und Genossen an die KommerBdepatirten,

6. April 1747.

-) Xocb im r>pccmbpr 175<) innrhto der Kuutniann Tiotcr Krahnicr <\r•]^ Ynr-

ßchlag, ein KriegbbchiÜ zu kaulen, wozu in Emden gute Gele^icnhoit sei. Die Kom-

mensdeputirten uiciuten aber nicht, „dafs es die L uiätunde erlaubten, den Antrag davon

an die Adnünüititt ergehen zu lassen".
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Schiff wieder eine oder die andere Fahrt hätte macheu lassen, es WÄie

das für die Schiffahrt der Stadt unter damaligen Umständen nur von

geringem Nutzen gewesen. Nur eine bedeutende Vergröiserang der

Convoyflotte hätte von wirklichem Einflufs auf die Erhaltung und Aus-

dehnung der Wertfahrt Hamburgs sein können ; diese Vergröfsening wftre

aber verbuuden gewesen mit jedenfalls sehr beträchtlichen Kosten, sie

hätte den Kaufleuten und Reedern Opfer auferl^t, die wohl kaum im
richtigen Verhältnis zu dem £rfolg gestanden hätten.

Das sah man klar ein, \ind defshalb wurde versucht, durch ein

anderes Mittel sich die freie Schiffahrt nach dem Westen zu verschaffen

:

durch einen Vertrag mit Algier. Hierüber wird an anderer Stelle zu

berichten sein.
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III.

Die letzte Stadtconvoy 1746—47

Die letzte Convoyfahrt Hamburgs fand in den Jahren 1746—47

statt Uber keine Convoyfahrt sind wir so genau in allen Einzelheiten

unterrichtet, wie über diese letzte; dieser Umstand in Verbindung mit

der Tbatsacbe, dafe diese Convoy unter ganz besonderen Verhältnissen

und Formen vor sich ging, wird es begreiflich erscheinen lassen, wenn
wir die Geschichte dieser Convoy aus der systematischen Darstellung,

die ihren Vorgängerinnen gewidmet wird, herausgreifen und ihr eine

selbständige Schilderung widmen.

Wir haben oben gesehen, auf welche Weise sich die hamburgische

Schiffahrt, nachdem sie durch Stadtconvoyen nicht mehr geschützt wurde,

Ersate zu verschaffien wnlste ; auch der Projekte, die auf einen besseren

Schutz der Schiffahrt hinzielten, haben wir Erwähnung gethan. Diese

Projekte, die ja theilweise recht weit ausgreifend waren, scheiterten,

wie wir sahen, an gewichtigem Widerspruch. Aber die Frage, wie man
dem unablässig von den Searftubem bedrohten Seebandel einen Schutz

gewahren sollte , der der AusrOstung und Montirung von Prlvatsdiilfen

vorzuziehen war, war mit dem Scheitern jener Projekte doch nicht aus

der Welt geschafft ; und wenn auf die verhAltnismafeig grofsartigen Pläne

von 1740 einzugeben kdne Neigung bestanden hatte, so griff man nun

zurück auf das zunächst Erreichbare.

Seit dem Jahre 1744 war die hamburgische Schifbhrt in erhöhtem

Mafse von den Seeräubern geschädigt worden; mehrere Schiffe waren

') Wahn-nd Gacd e cli e ns (Mitth. d. V. f. liamb. Gesch. VIII, 124) ganz richtig

diesp Cnnvoyfahrt als die letzte erwähnt, schreibt später Kh re n borg (bei bclirader,

Hamburg vor 200 Jahren) S. 21^: „Die bamburgische Convoy bestand bis zum Jahre

1745"

B»»«eh, Himlnufi CoDToy^SeliUfUirt. d
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Iptztereu zum Opfer grfallon. Als im Frülijiilir 1746 wiodor zwei Schiffe

dies Unglück traf, linls der Katli durch den Syndikus Surlaud den Koni-

merzdeputirten nahe lei^t n, sie möchten doch veranlassen, dafs aus der

Mitte des Ehrb, Kaufmauii ein Gesucli um Convoy erdiifro. Als dem Ehrb.

Kaufnumu anzugebende ,Argumente'' bezeichnete der Syndikus folgende

Punkte:

1. Das schöne Schiff müsse einmal in Seewasser gebraucht werden,

„damit es im Süfsen nicht jrantz verrottete".

2. „Es sollte nicht auf den vorigen Fufs damit gehen, da es immer

gewartet, eine Menge Schiffe mitzunehmen, welches der Handlung nicht

convenable; sondern es sollte auf nichts wartende, sobald es segelfertig,

nur (tif ]( ni^eu mitnehmen, die in völliger Bereitschaft l&gen."

3. „Es sollte auch, wie sonst wohl geschehen, gar keine Güter

denen Kauffardey-Schiffen zum Schaden an keinem Orte ( iniiehnten, auch

4. im Mediterranen auf ge\vi<<eii zu bestimmenden Höhen beständig

kieatzen, und, ohne grolse ^oth, in keine Häven rinlauffen, als nur, um
zu sehen, ob Hamburger Schiffe da, die es allemahl, nach Gelegenheit

der Sache, von dem einen zum andern Häven convoyren und mit Vigueur

gegen alle Käuber schützen müste."

5. «Angehend die Sicherheit der Convoy selbst, bey jetzt im Kriege

verwickelten Puissancen, würde E. Ilorhw. Rath dafür durch Vorschriften

alle erforderliche Secoritö m verschaffen trachten/

AuiSser diesen dffimtlidien Punkten filgte der Syndikus noch folgende

„in Secretesse zu verbleibende* hinzu:

1. „Da die Bepubltque annoch, Gott Lob!, in gutem Ansehen in

der Welt wäre, mOste das sehOne Kriegs -Schiff, der Stadt fieputation

wegen, einmahl gebraucht werden/

2. «Wäre die Absicht, den mit Algier seither drey Jahren enta-

mirten Tmctal, n^ttetot dessen man, dureb Nehmung einiger Pässe von

Algier, für hambuiger Schiffe völlige Sicherheit zn obtiniren suchte,

stark zu ftu^itiren i)."

3. „Da das Schiff wirklich zu nichts als zum SchlaL'eu ausgerüstet

werden sollte, denen übrigen lülubem von Saie, Tunis und TripoU eine

nachdrückliche Furcht einjagen können.*

4. „Auch der Schwierigkeit und dem Murren, welches man bey

einigen Kaufleuten an der Börse bisweilen darüber bemerkte, dafs selbige

beständig und so lange Jahre her auf dem Admiralit. ZöHen Cimvuy-

Gelder bezahlen, da die Convoy nicht gebraucht würde, abzuhelfen."

') Uierüber an anderer Stelle mehr.
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5. „Endlii'h auch aus der Beysorj^e, dafs, wenn das Ausgehen der

Cfuivoy so totaliter au die Seite gesetzpt würde, man mit der Zeit iiar

um das theure Privileufiuni, dafs wir auf der P>lbe Kriejxs-ScliitVe halten

durfeu, kouiuieu mÖLiitt^u , als worüber der Herr Syndirus wüste, dai's

sclion mehr als einmahl von einer gewissen Puissance gefährliche Mou-

veiueuts ^a'uuu'ht worden witren. Weil man auch

6. von der Maltheser -Ritter ihrer Freundschaft eines Theils ver-

sichert wäre und andern Theils selbe noch mehr 7\\ cultiviren trachten

würde so würde der Häven von Malta auch zum Dienst unserer Con-

voy frey und zur griM'seru (iefahr der Räuber von Tripoli seyn."

Wir werden später sehen, dafs im Wesentlichen dies Programm für

die Convoy von 1746 als Orundlaue gedient und auch durrhg<>führt

worden ist. Die offputlichen i^uukte beschlossen die Kommerzdeputirteu

dem Ehrl». Kaufmann mitzutheilen ; es scheint aber formell nicht da/u

gekommen zu seiü. Aber am 15. Mftrz, 14 Tage nach jener Eröffnung

Surland's, richteten eine Anzahl juigesehener Firmen ^) an die Kommerz-

deputirteu eine Eingabe^), in der sie ausführten, dafs durch die Fort-

nahme der hamburgischen Si hiife .nicht allein die ansciiciii* Tide Ver-

Biehnmg unserer Schiffahrt und unsere Börse einen groisen Stöfs ge-

litten, S(»udern auch zu befrirchteii stehet, dals die nach Spanien und

Italien gehende als erwartende Schilfe ein gleiches ünizlttck haben

möchten". Dadurch werde aber nicht allein die Stadt, sondern auch

„wegen Lösune: der ?'<|uipage" die Admiralität und Sklaven-Kasse schwer

geschädigt, „ohne einmahl zu gedencktm, dafs es mit denen Scliitfen, so

unter Hamburger Flagge kommen und gehen, gethan seyn wird, und wir

uns von derselben nicht mehr können bedienen, da doch so viele tau-

') Im Admir.-Prot vom 28. September 1745 heifot es: da „ftu&eiiich verlauten

wolle, daft jeteo wQrckUch ein Mahbesisches Schiff auf die Tlircksche See^Rlnber in

der Strafse creutzete, bo stcllete zur E. H> E. Kahts ferneren Ueberlegung löbl. Ad-
miralität anlifira, ob bey dein Grofs-Mcistfr von Malta Jurcli dienliche, mit (icsclienk

b<^gleitf'te Vorstellungen es in iliy Wege gerichtet werden konnte, dafs zur Sicherheit

hiesiger nach dem Westen gehenden Schiffe ein oder mehrere dortiger beständig im

MitteUftndischflii Meere ereateeteB**.

^ Gh waieo: Zimbert Amainek; Hieronymui BunMelar; Herrn. A Jac Ooverta;

C!briBt Hinr. Sdültter; Wilh. Lasstrop-. Peter Voigt & Sohn; Otto v. Döbren; David

Doormann & Söhne; Anthony & Job. Beer; .loh. George Helmcke; Matthes .Todi.

Konow; Joch. Kellingbusen; Hertzer & von Bobart; Joch. Cbristofler Kodatz; Martin

Holle; Berend Roosen} Joacb. Heuscb; Borgeeat & v. Beseler; Jac. Christoph

Lemcke; Jan Afanh. WilUBck; Faul Jbrgen Jofidaa; David Itiedr. Klug; Jodi.

BanueD; Adrian Adriansen; Job. Lndw. DOnien; Job. Gerdcensj Jorgen Henning

Bakke; Pieter Krämer.

^) Ton der Anregung des Raths oder der Konunend^otirten ist in derselben

nicht die Rede.
5*
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send Menschen ihre Xahnm«? und Unterhalt davon liaben" ; wenn mau

nicht auf Mittel bedacht sei, dies zu verhindern, so werde man diesen

Verdienst, zum Mindesten aber die Fahrt nach dem Westen anderen

Nationen üherlafsen miissen. Defsliall) ersuelilen sie, dals schleuni^tst

beim Rathe Vorslelluni: Lreschehe und von diesem Sorire getrofl'eu

werde, dafs die hamburLrisehe Scliit^alirt Sicherheit erliielte, „damit

fiokhü niphr und nielir möge vergröisert werden". Hierzu schlupfen sie

vor, dais die Cuuvoy in Stand Ljesetzt werde, „um die all])er(Mtü per

Poitu{?al, Spanien und Italien unter Hamburger Fla^i«re angesclilagene

oder in Ladimg liegende Schiffe zu couvoyiren und so lange (:oder auf

eine gewisse Zeit:), dafs solche zum Löschen und Laden gebrauchen

mochten, in dem Mittelländischen Meere oder wo es für gut jzeaclitet

wird, zu Kreutzen und denen Türkischen Seeräubern Einhalt zu ihun".

Zum Schluls driickten sie ihre feste Hoifnung aus, dals sich in Kurzem

mehr luunbui>iische Schiffe nach jenen Gewässern finden würden, sodaCs

die Unkosten zum grol'son Theil ersetzt werden würden.

I)i(i Kommerzdeputirten empfahlen dieben Antrag dem Rath aufs

Wilrmste, fügten aber die Anfrage hinzu, ob es nicht moi^lich wäre,

„dafs bey Aulsredung des gewölmlichen Convoyschiffes auch noch eine

Fn>gatte, die wo möglich allenfalls auch zum rudern mit eingerichtet,

ausgerüstet und mitgeseudet wenlen könnte".

Dais der Rath mit diesem Antrag einverstanden war, ist nach dem

Vorsiehenden natürlich; auch die Ausrüstung der Fregatte billigte er.

Dagegen hielt die AdmiralitiU letztere für unthunlich, weil ein solches

Schiff nur auiseihalb Landes und unter vielem Zeitverlust angekauft

werden könne, auch es von den im Kriege beftndlichea Mächten, weil

im Auslande gekauft, nicht als frei augesehen wenlen würde; überdies

werdf' man die Mannschaft dazu weder hier noch auswärts hndeu können.

Mit der alleinigen I bernahme der Kosten für die Convoy, die vom Rath

vorgeschlagen war. war die Admiralität einverstanden, «selbstverständlich

aber nur gegen die Zusicherung, dafs dies für die Zukunft nicht präjudi-

ziren sollte.

Trotzdem sich die Admiralität deutlich gegen die Mitsendnnsr einer

Fregatte ausgesproclien hatte, wiederholte <ler Ehrb. Kaufüiann am
18. April sein Gesuch, ilals noch i-iu Kreuzer von etwa 'M) Stücken aus-

gerüstet werde, der entweder die Convoy ablösen oder in Gemeinschaft

mit ihr kreuz( n sollte. Auch wurde der Admiralität zu diesem Zwecke

ein in Hamburg erbautes Schiff" angeboten; sie lehnte dies aber ab, und

es blieb bei dem einen Convoysehiff.

Es wurde nun nut Eifer an die Vorbereitungen zu der Ausreise der

Couvoy gegangen. Da» Convoy kolleg, dessen Funktionen geraume Zeit
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in nifhts Ainlerom als der Beaufsirhtifjiing der CoiivoyanfiesU'llten be-

standen liatttMu trat Ende A])nl wieder zu rejrerer Thäti'^keit ziisamraen,

imd zwar unter dem Voi.sitz des Seuator Brock es, des bekaiinten

Fh'fhters'). Die Convov ward Anfang Juni (>lha])w:irts nach Twielen-

äeth, dann nach Brockdorl gebracht; am 31. Juli kam sie bei Cux-

haven an.

Einen ständigen Convoykapitän besafs die Stadt nicht mehr; man
mufstp somit einen neuen wählen. An Verkauf der Stelle, wie früher,

wurde nicht gedacht. Als einziger Bewerber hatte sich der Sohn dfis

genannten Senator Brockes, Joachim Wilhelm, gemeldet; er wurde am
22. April vom Convoykolleg gewählt und am 6. Mai in Eid genommen;
66 wurde ausdracklich bemerkt, dafs diese Wahl nur für diese eine Reise

gäte.

Der neue Kommandeur war ein erprobter Seemann; er hatte schon

zu der Zeit, als sein Vater Amtmann in Ritzebttttel gewesen war, be-

sondere Lust zum Seewesen gezeigt, war von dort aus mit dem englischen

XaiMtan Perckins als Matrose nach Lissabon gefahren und hatte dann in

der Marineschule zu London nch gute theoretische Kenntnisse in der

Nautik erworben. Hierauf war er auf Kauffahrteischiffen in der Nord*

we, nach St Petersbuig und den Kanarischen Inseln gefohren und hatte

dann zwei Jahre als Kadett in der britischen Marine unter dem Admiral

Norris und Chevalier Hardy gedient, war 1744 lieutnant auf einem eng-

lischen Kriegsschiff gewesen und hatte dch in einem Gefechte mit den

Franzosen so rOhmüch ausgezeichnet, dafs ihm die Überführung eines

genommenen französischen Sdnffes nach England anvertraut worden war*).

') Aurser diesem safsen damab im CoiiTOykolleg: die Kämmereibürger Job.

Borchers, Bartold Schlebusch, Jochim von den SteenhofT; von dor Admiralität: Job.

Kf'lhnchM^nii. Zimbert Amsinck und der alte Kapt. Andreas Holm. Senator Brockes

starb waun nd der Dauer dieser Convovfahrt.

*) Diese Angaben über den jungen üiocke.s finden sich in einem Brief des Syn-

diku& Klefeker au deu Grälen v. Danne^kiold vom 24. Juni 1746 (KoocepU Hamb.

8t A.X — Der Hamb. ReUtioos- Courier Tom 5. Hai 1746 berichtet von der Gonvoy,

«verraf der Herr Joachim Wilhelm Brockes, ein Sohn des hiesigen berOhmten Baths-

herro, anm Capitain and Conmiandeuri welcher in Englischen Diensten seith eimigen

ri^ren sich mit vielem Ruhm hervorj^ethan hat, erwählet worden". Ebenso Hamb-

lorr. — Die „Neuesten Nachrichten von Staats- und Gf>lehrton-Sachen" 6. Mai 174(j:

,Die Algierer, die Feinde der Christen, fangen einen doppelten Krieg an. Zu Lande

mag dieser oder jener den Sieg behalten; m Wasser aber müssen sie rieb nidit

nasig macben; ^nn der Temflnitige und er&brene Herr Brockes, weldier ebestens

mit dnem bamboigiscben Kriegsecbiflfe in See erscheinen wird, wird diesen Rinbem,

vo rie sich aus ihren LBchem wagen, das Handwerk bald legen."
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WAhrend der kurzen Zeit, in der Brockes seiner Vaterstadt diente,

scheint er sich allgemeiner Beliebtheit erfreut zu haben.

Aus der Instruktion, die dem Kommandeur ertheilt wurde, und den

bei ihrer Feststellung gepflogenen Verhandlungen eigiebt sieh der wesent-

liche Unterschied, der zwisdien dieser Convoyfohrt und den früheren be<

steht Das oben ange&hrte Programm des Raths weist schon darauf

hin; am 13. April machten dann die Komroerzdeputirten den Rath auf

die Bedenken aufmerksam, denen in der damaligen Zeit, wo England und

Frankreich im offenen Kriege lagen, eine Gonvoyrung der hamburgischen

Schiffe nach englischen und französischen Hafen unterworfen sein m&sse;

und sie hatten vorgeschlagen, dafs «mit Hintansetzung des bisherigen

alten Fue&es die Comroy direkt und ohne Einwartuug von Kauffarthey-

Schiffen*^ nach dem Mittelmeer fahre, um „daselbst auf gewifsen vor-

geschriebenen Höhen bestÄndis? zu kreutzen, die nach Portugall, Spanien

und Italien destinirteu Kautfahrer wider die Türkischen Seeräuber yii

schützen und von einem Häven zu dem andern sicher zu bet^leiten,

sonsten aber ohne Noth in keiiuMii Fhivcn sich aufzuhalten". D.iuiit war

der Ehrh. K-iufniunn einverstanden, und der Rath, dessen rrogiaiiiui es

ja ebenialLs tnusjjrach , liefs eine Instruktion für Brockes*) ausarbeiten.

In entschiedenem Ge^iensatze zu den früheren Convoyfahrteu. bei denen

das Geleit die Hauptsache war und man Ileucoutre mit den Feinden als

die Convoy gefährdend zu bezeichnen pflegte, sollte diese letzte Convoy

ein „Kreuzzusf" wgen die Türken sein; die Convoy sollte, nachdem sie

die Kaulfahrer in Sicherheit gebracht, aggressiv gegen die Seeräuber

vorgehen und sie eventuell bis zur Insel Iviza-) veifolgen. Zugleich

convoyrend und kreuzend konnte das Schiff nicht wirken; es sollte defs-

halb auf die Seeräuber kreuzen, wälirend die Kauffahrer in den spa-

nischen Häfen lagen, ihre Ladung löschten, auf neue warteten und wieder

luden.

Mit dem Charakter eines Kreuzers, den man der Convoy zugedacht

hatto. hän^'t es zusammen, wenn mau den Gedanken fafste, dais dieselbe

behuts besserer Erfüllung ihres Zweckes sich an Flotten befreundeter

Mächte auschliefsen sollte^). Früher war das ja auch pescliehen ; aber da

hatte sich beim Convoy ren <lie hamburgisdie Convoy mit ihren Kauf-

Üahrem an fremde Convo> Hotten angeschlossen; hier sollte der Kreuzer

Im Anhang Nr. 47.

3) Die westlichste der Plthyasen^Inselii.

^ Schon am 81* Mftn berichtete der in Altona erscheinende „Beieh^iottreoter*

am Kopenbagoi, ea ginge „allhier die Bede, dafs die nnsrigen mit denselben [den

hambai^^achen; es werden 2 Schiffe angenommen] de Concert agiren werden**.
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sich an fremde Kreuzerflotten anschUefsen. Namentlich falste man Däne-

mark ins Auge, daa gerade einige Kriegsschiffe nach dem BfittellflndiBchen

Meere zum Schutz der Schiflahrt gesandt hatte. Der Rath richtete nnter

dem 23. Joni ein Schreiben an den dftnischen General-Admiral, Grafen

V. Danneakiold-Samsoe, worin er diesem die Absicht der Stadt,

eine Ck>nvoy nach dem Mittelmeere zu senden, anzeigte; da nun auch der

KOnig Ton Dänemark jüngst in derselben Absicht kriegsschiffe dorthin

gesandt habe, so stelle der Bath des Grafen Ermessen anheim, »ob

nicht zu desto bequemerer Erreichung des auf beiden Seiten hiebey in-

tendirten Endzwecks es vortrSgUch seyn mOgte, da6 nnter den Capi-

tainea jetztgedachter drey Königl. D&nischen Krieges-Schiffe und dem
nnsrigen, des Kreutzens halber, eine vertrauliehe Oommunication ver-

anlasset werde**. Der Rath bitte deishalb, dafs den d&oischen Kapitfinen

aufgetragen werde, «den ihnen au&tofsenden Hambnigischen Kauffard^-

Schiffen alle nachdrflckliche Hülfe wider die Algierische und andere See-

rftnber angedeyen zu lassen**; dann werde Brockes in Bezug nuf die

dftnischen Kauflhhrer in entsprechender Weise instmirt werden; auch

solle ihm befohlen werden, die etwa nach der Strafee bestimmten dft-

nisehen Schifie, die sich ihm anschliefsen wollten, von der Elbe aus mit*

zunehmen. Auf dieses in höflichster Form abgefalste und nach dem In-

halt ganz anstofsfreie Schreiben erhielt der Rath von dem Grafen eine

Antwort, deren recht derbe Form vielleicht zu erUftren ist aus dem see-

männischen Beruf des Schreibers. Der Graf benutzte nftmlich diese

Gelegenheit^ um den Rath daran zu erinnern, da& der König von Däne-

mark noch immer die Oberherrlicbkeit Ober die Stadt beanspruchte. Mit

der gröÜBten Verwunderung (»med den atlerstörste Forundring*) habe

er, 80 schrieb der Graf'), den Brief des Raths gelesen, da er nichts

weniger habe vermuthen können, als dafs der letztere bei der Abfassung

seines Briefes so sehr vergessen wtürde nicht nur seine Stellung („Deres

egen Situation og Beskaflfenhed*), sondern auch die Rechte, die der

König Ober die Stadt habe, da die in dem Briefe gestellte Zumuthung

einerseits eine Unabhftngigkeit, die der Stadt von dem König nicht zu-

gestanden sei, voraussetze, andererseits ein Verhältnis zwischen einem

Souverain und einer Stadt als bestehend erscheinen lasse, daa nur eine

Ungereimtheit sein könne. Da also der Brief nicht mit der gebOhrenden

Überlegung geschrieben sei und somit auch dem König nidit vorgelegt

werden könne, habe er diesem nichts davon mitgetheilt Doch glaube

er in Aussicht stellen zu können, dafs, wenn der Bath auf eine schick-

liche Art (,paa een anstondig maade**) sein Gesuch stelle, der König

*) Am 28. Jnli, ans Kopenhagen.
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dem Chef des im Mittelmeere kretusenden Geschwaders Befehl ertheilea

werde, die hamburgische GooToy nebst anderen hamburgischen Schiflfen

«nnder sin Protection" m nehmen, nnd zwar gegen ein mftlsiges Gonvoy-

geld („en billig Conyoy-Penge").— So leicht es nun auch ohne Zweifei

dem Bathe geworden w&re, auf dieses Schreiben, in dem so grund-

verschiedene Dinge, mit einander verquickt wurden , eine Antwort zu

geben, aus der der Graf ersehen haben würde, dafs, ganz abgesehen von

dem Btaatsrechtjidien Verh&ltiiis der Krone Dänemark zu Hamburg, bei

dieser Veranlassung es gewiJs am wenigsten angebracht war, jene alte

Streitfrage wieder vorzubringen: der Bath verzichtete darauf und schrieb

am 5. August dem Grsfen: Er habe „bey unseren Boichs^ und Welt-

kundigen Umständen'^ von All dem» was in des Grafen Brief Btdie, und

dafe dieser ihm eine solche Antwort zukommen lassen werde, nichts ver-

muthen können; er lasse nunmehr die „gemeinnützige Absicht** fallen.

Brockes wurde vertraulich von der Danneddold'schen Antwort in Kennt-

nis gesetzt; der brave Kapitän schrieb dem Rathe: ,Der dänische Brief

hat mich halb rasend gemacht", und „mit einem tiefen SeufTzer, nicht

im Stande zu seyn, die Stadt rächen zu können*, verbrannte er die ihm

gesandte Abschrift des Briefes. Übrigens sah der Rath in demVerfahren
des Grafen keine Gefibr für die hambnrgisehe Convoyfahrt; er meinte,

höchstens würden die Befehlshaber der dänischen Kriegsschiffe im Mittel-

meere und namentlich der junge Graf Danneskiold gegen Brockes „es

höher als es sich gebühret tragen und allerhand ihnen nicht zukom-

mende Vorzüge verlangen*. In Bezug hierauf gab der Rath Brockes

ausführliche Instruktionen, die namentlich dahin zielten, dals ans keiner

Höflichkeitsbezeugung u. dergl. eine «vorzügliche Hoheit in Absicht auf

die Stadt Hamburg könne gefolgert werden**

Erst nach der Abweisung seitens des Grafen scheint Hamburg auf-

merksam geworden zu sein auf die damals schwebende Verhandlung

Dänemarks mit Algier, denn sonst hätte die Stadt wohl kaum am
28. Juni dem Grafen ein gemeinsames Kreuzen gegen die „Türkisclien,

insonderheit die Algierischen See - T^äubcr" anbieten können. Wahr-

scheinlich hat jene Abweisung direkt oder indirekt auf die Verhandlung

hingewiesen; denn wenige Tage nach dem Empfange des Daunoskiold*-

schen Briefes, am 4. August, erörterte der Rath in einem längeren

Der Kath an Brockes am 29. Juli und 4. August 1746, — Konsul Datbe be-

richtete aui 27. September aus Cadiz, der Graf von Damieskiold habe ihm „die

schuldige Hevisite zu geben nidit vor gut befimden; ich geschweige andere Diugo,

wonuM ich efaie «ffbctirte Bistiiictkm, aber keine eonderlicbe Politesee hebe vennef1iiea

kdmen".

biyiiizoa by Google



Die letete Stadtconvoy 174Ü—47. 78

Schreiben an Brockes die etwaigen Folgen, die ein Friedensachlufe Däne-

marks mit Algier f&r die bevorstehende hambargische Gonvoyrdse haben

kOnne. Der Rath hielt ee zwar für nicht unmöglich, dafs Dänemark,

nm einen Frieden mit Algier zu eihalten, dieses mit Munition und Ge-

schütz untersttttzen werde, meinte aber, es sei höchst unwahrscheinlich,

dafe Dänemark mit einem ganzen Kriegsschiff oder gar mit dem ganzen»

drei Schiffis umfassenden Mittelmeergeschwader die Macht derSeer&uber

verstärken werde. Solange die d&nischen Kriegsschiffe, so wurde Brockes

instruift, die dänische Flagge führten, habe er sich der Ordre vom
29. Juli^) geroäfo gegen die Dänen zu benehmen; sollten sie sich aber

unter tQrkiseher Flagge zeigen, so habe er mit ihnen wie mit Piraten

zu verfahren. Letztere Eventualität ist, wohl zum GlQck für bdde
Tfaeile, nie eingetreten; der Vertrag Dänemarks mit Algier wurde aber

gerade in diesen Tagen, am 10. August, abgeschlossen').

Um der Convoy möglichst die Wege zu 'ebnen, wandte sich der

Rath feiner an mehrere der an der Mittelmeerfahrt betheiligten Staaten.

Zunächst an Grofsbritannien. Diese Macht stand damals im Vertrags-

Verhältnis mit Algier, und gerade in dieser Thatsache lag die Befürchtung

Hamburgs begründet, dafs die britischen Gewässer und Häfen der Con-

voy nicht genügenden Schutz vor den Korsaren bieten würden. Lord
Harrington beruhigte aber den hamburgiachen Residenten Ee 1 k i n

g

in dieser Hinsicht, indem er ihn darauf hinwies, dafs die Algerier sich

verpflichtet hätten, nicht vor britischen Häfen zu erscheinen; allerdings

konnte Eelking hierauf daran erinnern, dafs erst kürzlich ein hambur-

gisches» durch Algerier genommenes Schiff nacS Gibraltar aufgebracht

und dort sogar verkauft worden sei*). Der englische Resident in Ham-
burg, Oope, theilte dann am 10. August dem Rathe mit, dals die Con-

voj in nllen britischen Häfen, besonders in Portsmouth, Gibraltar und

Port Mahon, zugelassen werden würde, und dafo sie sich dort mit allen

Bedarfhissen versehen kOnne*), doch unter der Bedingung, dals sie nicht

') Nämlich: „Der Herr Capitain wird diese Nachricht [die abweisende Antwort

des firafen] sich dazu difiicn lasson, d.ifs er sowol in der See die vorberegte daiiisilu'

Kriepcs-iSchiffe als auch aro Laiule die C'omniandem-s dcrsfüifn best thtmlidist , wie-

wol ohne Affectation, evitire; wenn aber die Kencontrirung nicht zu vermeiden, so*

dann mit aller HOflidikeit and Dtference ihnen begegne, jedennodi in seinem Be-

tragen gegen dietetben stets eine besondere Vorsichtigkeit und Circiimspection ob-

mlten las^«'".

Holm, Danmark-Norges historic under Kristian VI. S. 522 (Kjöbeidi. 1894Jl

•) Eelking in London an den Hamb. Rath, 18. Juli 1746.

*) „des choses necessaires" heifüt es in dem Briefe; doch erhellt sm mehreren

Briafen BeUcing's, daft die EilaalmiSt tidi eventadl bi Fort Hahon odt MKMmm
m v«rMliak* woran Hamborg besonders gelegen war, von der britischen Admiralität
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vor Gibraltar oder den Hfifen von Minoica kreuze, was auch den Schiflen

der Barbaresken verboten sei.

Ferner wandte sich Hamburg an Frankreich» Spanien, Portugal; von

allen drei Mächten kam die Erlaubnis für die Gonvoy, in ihren HSfen

zu verkehren^). Wahrscheinlich wäre diese Erlaubnis auch ohne vor-

herige diplomatische Schritte nicht verweigert worden; so schrieb der

Konsul Dathe am 30. August aus Cadiz: Der Zulassung der Convoy

in spanischen Häfen stehe nichts im Wege; „die Gonvoyer anderer

Nationen werden ohne solche [seil, königliche Ordre] gerne zugelassen

und geniessen alle Freyheit, welche sie bedfirfien."

Dafe fremde Kriegsschiffe in allen nicht gerade feindlichen Häfen

verkehren durften, wird man auch in Hamburg gewufst haben'). Alle

diese Anfragen scheinen mehr eine Höflichkeitsform gewesen zu sein.

Endlich kam noch ^ne Mittelmeermacht in Betracht, und der Rath

scheute die MQhe nicht; mit ihr in Verbindung zu treten, was nicht

ganz leicht war, da die Stadt mit ihr konsularische oder diplomatische

Beziehungen bisher nicht unterhalten hatte. Es war dies der Malteser-

orden. Schon früher und zuletzt im Projrranim vom März war, wie wir

sahen, der „Freundschaft" dieser Ritter gedacht worden. Nun wurde

der Grofsnieister des Ordens in einem vom 18. Juli datirteu Schreiben

des Raths ^'eheteu, ilie Malteser-Schiffe zu veranlassen, eventuell die

hauibui^^ifecheu Schiffe und namentlich Broi"kes gejren die Türken zu

linterstützen. Zueloich wurde der Konsul Dathe in Cadiz beuuftrajjt, hei

dem in Madrid resiaiienden maltesisclien Gesandten dies Gesuch zu

unterstützen. Wir kümnieu unten (iarauf zurück.

So glaubte der Rath von Hamburg Alles getliau zu hal)en, um
seiner Convoy eine günstige Aufnahme und Unterstützung zu verschaffen.

Aus Allem gebt hervor, dals Hamburg auf diese Gouvoy groisen Werth

legte.

Das Schiff' lag wohl ausgerüstet hv\ Cuxhaven. Es führtt^ ins-

gesammt 300 Personen als Bemannung und 5U Kanonen. Nachdem der

Terwetgert wurde. Letitere machte gellend, sie habe gelbat Mühe genug, ihren Bedarf

an Masten u. dgl. im Mittellandischen Meer an decken, and wenn aie dies Hamborg

gestatte, könne jede andere befreundete Macht dasselbe verlangen.

*) Hamb. Rath an den König von Spanien, 15. Juli, an den Konsul Stöckeler in

Lissabon am gleichen Tage; an den Könijr von Frnnkit'ith, an dip Residenten in

Madrid und Paris; Manropas in Versailles an J>iigau in Hanilnirü; am 14. August.

^) in einigen internationalen Vertrugen jener Zeit iat aber die Zahl solcher

KriegsscbUfe, die ohne besondere Erlanbnia des betreffenden Sonvevikna in einem

fremden Hafen verkehren durften, besduAnkt wordra; so im Utrecbter Yertrag von

1713 zwischen Spanien und Grarsbritannien.

*) Der Brief ging über Livorno.
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Wind knge widrig gewesen, konnte Brockes endlieh am 2. September mit

seiner Flotte in See gehen; die Zahl der Schiffe steht nicht fest Am
7. September war er bei Dover und sehrieb von hier zuerst nach Hambuigi

Dann setzte er die Reise durch doi Kanal fort. Schon am 13. mufste er

den englischen Hafen Torbay anlaufen, da nach heftigem Winde die Offi-

ciere es verlangt und erklärt hatten* da& das Schiff „all zu rank** wäre

und einem solchen Wetter nicht ausgesetzt werden könne, bevor es nicht

mehr Ballast eiDgenonimen hätte'). Letzteres geschah nun hier, wo-'

durch das Schiff, wie Brockes später schrieb, „zwar etwas steifier*' wurde;

aber «von desselben Geschwindigkeit im See^eln'' konnte er niclit viel

Gutes sauren. Am 24. September verliefs die Flotto Torbay; am 2. Ok-

tober schrieb Brockes auf der Hohe von Cap da Roca% wo zwei Schiffe

nach Lissabon al »schwenkten; am 5. Oktober kam er in Gadiz an. Hier

theilte ihm der Konsul Dathe mit, dafs drei Galeeren noch bei Cap

Maria^) kreuzten. Sogleich machte er sich, natürlich nur mit dem
Convoyschiff, auf. Einmal wurde schon auf ein SchitT, das verdächtig

schien, Jagd eröffnet, und die Besatzuni; machte sich „fertig zu schlagen";

e6 war aber ein englisches Schiff. Bald erfuhr Brockes unterwegs von

einem holländischen Schiff, dafs sechs Galeeren zu Gibraltar gelegen und

dort einen Hainhiirgor und zwei Portiiürieson aufgebracht und an den

Gouverneur verkauft hätten; die Räuber sollten sich schon nach Hause

begeben hal)en. Auch vernahm er nun die Kunde von dem Friedens-

scldufs Dänemarks mit Alirier, und dafs die Dunen den Piraten viel

Geld und Munition cejicben hätten. Nun «-'ab Brockes die Verfolgung

auf und fuhr, seiner Instruktion geniäfs, nach Malaga, wo er am 14.

mit 3 Schiffen eintraf. Es war ihm schon klar, dafs mit dem einen,

noch dazu schwer beweglichen Convoyschiff sich wenig gt^M n die See-

räuber ausrichten lassen werde. Die Macht (ier iJarbaren . schrieb er

aus Malaga, nehme täLdich zu*), und man werde ilmen auf keine an-

dere Art Einhalt thun und unsere Fahrt sicher sttdlen k(innen, als wenn

man ihnen zwei gute Fregatten entgegensetze. Die Convoy sei ..zur

Bedeckung noch einigermafsen gut genug, zum Creutzeu aber und orten-

sive damit zu agiren nicht das geringste taugt" ; am besten sei es, man

>} Die OoDToy ^ing, wie es im Journal beif&t uad wie sich in Torbay seigte,

hinten Ib'/* und vorn IS'/* Fufs tief.

') In den Briefen von Brockes und früher adion meist „Roxent'* genannt.

^ WahndMinlich das ao benaimte tüdliche Yorgebiige von Portugal.

*) „Es aittd aufser den Algierern noch andere vorhanden, die einer unbewehrten

Navigation drohen. Die Salocr sind stärcker zur See als jemals und haben noch un-

längst ein rcichbeladoncs portugiesibrlu's Schiff von Morlaix anhero gehend erbeutet"

(Konsul i>athe in (Jadiz an den hamb. Katli, 20. September 1746)^

Digitized by Google



76 Die letzte Stadtconvoy 1746-47.

verkaufe sie und stelle für den Erlös ein paar lYegatten her; doch

mtksse damit bis zu seiner Heimkehr gewartet werden, da die Hamburger

Schi&bauer nichts davon verstAnden. Der Konsul Bathe vertrat die-

selbe Ansieht und schrieb nach Hamburg Brockes werde die tflrkischen

Kaper schwerlich abfangen können; „zur Behauptung der freien Fahrt"

müsse die Stadt ein Paar armirte Schiffe von 20 Kanonen ausrOsten«

„inniaJsen selbige fertiger im Segeln, an Stärke den feindlichen Galeren

weit flberlegen und den feindlichen Fregatten genugsam gewachsen sind,

anderer Vortheile zu geschweigen".

Seiner Instruktion zufolge sollte Brockes, wenn er die Schiffe nach

Malaga in Sicherheit gebracht, allein mit der Gonvoy auf die Piraten

kreuzen. In Malaga erzählte man ihm, dafs die Räuber von seinem

Küimiieu vorher wohl imtenichtet i?ewesen und sich so^iar hätten ver-

nehmen lassen, die Hainbui^er ,.wol in Empfaiic: zu nehuieu'*. Brockes

machte sicli nun auch frleich aiii, wurde al)er bald durch Sturm pe-

nöthigt, wieder zurückzukehren und zunächst sein Schill' auszubessern.

Dann fuhr er wieder ab und Ivrcuzte bis zum Kap de Gata; eine m lü-

bischen Schiff bot er auf dieser Fahrt seine Beirleitung an; doch ver-

hindf'i'to es das Wetter. Als er dann nach Malajia zurückkelirte, fand

er die /uruckirobliebenen Schiffe nicht mehr vor, aufser einem, dem
Schift' von Nu in in eis. In Mala?a erhielt er die Nachricht von izrolsen

KüstiiiiL'^fMi in Aljrier. Der Ka))itiin benutzte daher das Eintreten einer

niallebischt'ii (ialliote, um an den Grofsmeister zu schreiben und ihm

ein Zusammenwirken der beiderseiti.Lren Schiti'e vorzusdilai^en; liruckes

kam immer melir zu der Ul)erzeu,ii:un!i, dafs er ..bei so übcrlej^rener

Macht dem vor^'esetzteu Ziele allein nicht einmal füglich nahe kom?iien,

geschweige denn solches erreich(Mr* könne. In Malaga war er i'ibi igeus

vorzüglich auf'jenoinineü worden; er konnte defshalb nach Hamburg be-

richten: ,,Ich }ial)e hieseihst viele Ehre und Höflichkeit ^renossen, auch

nicht allein die Herren Consuls und andre angesehene Kaufleute am
Bord bewiithet, sfmdern auch noch viele andre Herren und Dames von

Distinction , welche alle über die jrute Ausrüstung des t^chitis ein aus-

nehmendes Veignügen bezeiiret und l)ekant haben, da& sie desgleichen

noch nie auf ihrer Rhede gesehen hätten."

Am 18. November fuhr Brockes mit Nummels und einem hollän-

dischen Schiff von Malaga ab und lief zunächst Gibraltar an. Hier er-

eignete es sich, dafs das Geschwader Abends im Dunkeln ankam , so

dafe Brockes sich ahnungslos neben eine türkische Schebecke legte. Nach-

dem er dann durch einige an Bord kommende Engländer über seine

*) Am 1. XovQmber.
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Nachbarn unterrichtet worden, verlejrte er aiu Moircn seinen Anker-

platz. Inzwischen hatte zu der einen Schebecke sich nueh eine zweite

gesellt, ßruckes erfuhr, (ial's 3 mit 60, bezw, 50 und 40 Geschützen

versehene Piratenschiffe unweit Gibraltar bei einem holländischen Schiffer

gewesen, und er glaubte Ursache zu der Ansicht zu haben, dafs diese

türkischen Schiffe gegen ihn ausgerüstet seien. Doch konnte er sich

oriäufig nicht auf offensive Unternehmuageu gegen die Piraten einlassen,

sondern mufitte zunftehst NummelB in Sicherheit bringen ; er Tetiiefs mit

diesem und vier holländischen Schiffen am 27. Gibraltar und fiihr nach

LissaboD, wo er am 8. December ankam.

Während die Convoy hier ausgebessert wurde, versuchte Brockes»

den portugiesischen Hof m gemeinsamen Unternehmungen gegen die

Piraten zu bewegen. Es ist nicht ersichtlich, ob der Kapitän hierzu

von Hamburg aus veranlaJst oder autorisirt war^); jedenfalls ist dies

eine sehr merkwürdige Episode innerhalb jener letzten hamburgischen

Cottvoyfahrt; so lobenswerth das Streben der Hamburger war, durch

gemeinsame Aktion mit den Portugiesen den Seeräubern mehr Abbruch

zu thun, als es ihnen allein möglich war, so war nur zu bedauern, dafs

die Macht der Stadt Hamburg und der von ihr ausgerüsteten Marine

nicht derartig war, dafs der Zuwachs, den durch ein Bandnis mit ihr eine

andere Macht erreicht hätte, gegen die Türken ins Gewicht gefallen

wäre. Man muis aber die Sicherheit bewundem, mit der der rührige

Brockes in Lissabon auftrat; hinter sich hatte er nichts als die Stadt

Hamburg, unter sich nur ein Kriegsschiff von mäfsiger Grö&e. Aber

Hamburg war in Lissabon wohl bekannter als Deutschland« und das

Erscheinen eines Kriegsschiffis hat zu allen Zeiten und bei allen Völ-

kern einen imponirenden Eindruck gemacht. Delshalb konnte Brockes

dem portugiesischen Hofe, wie er schreibt, «auf das nachdrücklichste**

Vorstellungen raachen «wegen der Bewegung der Türken"; ja, er er-

suchte um die Ausrüstung eines Kriegsschiffes gegen dieselben und hatte

den Erfolg, dals nicht eins, sondern drei Kriegsschiffe*) und eine Schebecke

ausgerüstet wurden. Nachdem Brockes sich überzeugt, dafs der Rang

der Schiffe nach ihrer Gröfse bestimmt werden sollte, ging er auf das

Anerbieten, sich dem i)ortugiesischen Geschwader anzuschliefsen, ein.

Er kreuzte nun mit diesem vom 25. Decembcr 1746 bis 6. Januar 1747

^) In dein Schreiben Tom 3. Februar 1747 an Brockes billigte der Rath die

Sehritte des Kapittas beim portugiesischen Hofe.

*) In dem Jouraal der Convoy sind ihre Namen genannt : Pater Deo (Commundo-

schiff); Nazaretb: T.ampedotie; letsteres hmüt richtig „Lampadousa" (Hamb. Belations-

Coorier 1747, Nr. 33).
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an der portugiefiiftchen Koste; zwischen Hambuigern und Portugiesen

hernehte ollkommenes EinTemehmen , sowohl materiell wie auch in

den Formalitäten. „Es beweiset dieses zugleich," schrieb Brockes am
10. Januar nach Hamburg, „dals sieh ein Hamburgisches Eri^sscbiff

mit Königlichen auf eine gantz anständige Art conjungiren könne, ob es

schon vom dänischen Hofe verworffen worden.* Oberhaupt sah der

Kapitän sich in Portugal hochgeehrt; er wurde von der Königin Maria

Anna^) und der königlichen Familie in Audienz empfangen, ebenso von
dem Kardinal und Premierminister da Motta; letzterer bezeugte, wie

Brockes schrieb, „alle Achtung für die Republic". Der Prinz von Bra-

silien, der im Jahre 1750 als Josö I. den Thron Portugals bestieg,

schickte gelegentlich einer Lustfahrt auf dem Tajo den Grafen Warrow
zu Brockes, um zu vernehmen, was Neues auf der Reise vorgefallen sei.

Der Kapitän liefs den Prinzen mit 21 Schüssen be^rriilsen, fuhr persön-

lich zu des letzteren Schiff und hatte „die Gnade, ihm die Hand zu

küssen". Kr schrieb nach llanilniiir, er sei „überhaupt so aufgenommen

worden, dafs es der Republic Khre macht

Übrigens blieb das Kreuzen des Brorkes mit den Portugiesen ohne

Ergebnis, und er kehrte bald wieder u i h Lissabon zurück. —
Werfen wir nun einen Üln-k nach Hamburg. Hier wufste man schon

Mitte November, dafs (Mn Hauptzweck der Convoy, das Kreuzen in den

Gewässern von Malaga, so gut wie vereitelt war. Da nun das Kreuzen

auf die Seeräuber während der Monate November und December für

überflüssig gehalten wurde, da in dieser Jahreszeit dieselben doch nielit

die See halten könnten^), andererseits die Ausrüstung der Gonvoy sehr

kostspielig gewesen war, so machten eine Reihe von Kaufleuten, als

deren Wortführer Zimbert Amsinck, Pieter Kramer und Jan Abraham

Willinck auftraten, am 12. November folgenden Vorschlag: die Con-

vovirung der Schiffe vom Mittelmeere nach Lissabon durcli liiockes, wie

sie im Frühjahr stattfinden sollte, müsse der früheren Abmachung ge-

mäfs stattfinden, lirockes aber die Schiffe nur etwa bis Kap Finisterre

geleiten, um dann mit dem Convoyschiff nach der Stralse zurt^ckzukelirea

und „sowohl durcli einen Kreutzzug die Türken in ihre Hafen zu halten,

') Nach seiner Rückkehr nach Hain1>uiü; setzte Brockes u. A. ein Galakl' id auf

die dem Convoykolleg ulxTfichene Rechnunji; und erklärte auf Befragen: er hatte diis

Kleid „nothwendig bey der (ielegeubeit, als er Audience bey der Königin von Por-

tugal gehabt, haben mOssen, wAi« jtar Ehre der Stadt angesdiaifet''. — Der Empfang

des Brodcee tm portiigiesiscben Hofe o. b. w. kun erwUmt auch im Hamb. Relatknup

Coorier 1747, Nr. 13. 18.

^ Im Iliunb. Relatinns- Courier 1747 Nr. 19 {2. Febr.) findet sidi dagegen die

Bemerkung, da£s im December zu Algier vier hambuigische Schiffe aufgebracht seien.
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als auch die in der Strafso uoeh vorliaudeu seyende Hamhuririsclie Sohiffe

sicher wieder licraus zu bringen, auch die zu Cadiz und Lissabon seyende

(falls einijie vorlianden) alsdann nach <ler Elbe oder wenijrstens bis sie

ausser Türken-Gefahr scyn, zu begleiten Mit diesem Antra^ie waren

Kumnierzdeputirte und Klub Kaufmann einverstanden; erstere empfahlen

femer noch die Ausrüstung von einer oder zwei Fregatten. Der Rath

billigte die Ausdehnung der Heise /unächst nicht; er erhielt einige T^ge

später den Bericht des Kapitäns aus Malaga vom 14, Oktober, aus dem
er ersah, dal's die Convoy zum Kreuzen sich gar nicht eignete. Am
23. November stellte er defshalb der Admiralität vor: „da man sulcher-

gestalt des einen Haupt-Endzweckes unglticklicherweiser verfehlet", werde

es „zu kostbahr fallen, dem Capt. B., wann selbiger zufolge des 12. Ar-

ticuls seiner InstructioD, die im Februar aus Italien, FraDckreicb und

Spanien mit FrOcbteo und Weinen in ansehnlicher Menge retoumii'ende

ScMffe bÜs Lissabon werde begldtet haben, annoch um einiger eintzeln

Schiffe willen, der^ Fahrt das gantze Jahr Hindurch dauert, nach der

Stralse zurückkehren u. in der mittellftndischen See, ohne dafs bey einer

so grolsen Etendue solche eintzelne Schiffe von der CouToye sich eines

besondem Schutzes zu versehen haben könnten, noch länger verweilen

zu lassen*. Es sei um so raihsamer, des Brockes Bttckkebr nicht

weiter hinauszuschieben, als man erst nacb derselben über den etwaigen

Bau von zwei Fregatten schlflssig werden könne.

Die Admiralität trat aber dieserÄnsicbt desBatbs entschieden entgegen.

Sie machte zunächst geltend, dals die Seeräuber «furchtsahmer, mitbin

hiefeige Schiffe für dieselbe gesicherter*' wären, solange sich die Ck>nvoy

in jenen Gewässern aufhielte. Femer gii^en im März verschiedene

ScbifiiB von hier ins Mittelmeer, und andere kämen von dort, namentlicb

mit Zucker geladen (,so indessen mit den Flotten aus der Bahia und

Bio de Janeyro ankörnt"). Diesen Schiffen könne Brockes nicht nur

durch Convoyren, sondern auch im Kreuzen ersprieJslicbe Dienste leisten.

Aber auch wenn diese GrOnde nicht obwalteten, sei es doch unthunlicb,

Brockes jetzt sdion zurUekkömmen zu lassen, wo er leicht die Elbe

noch nicht eisfrei finden könne, so dals er genöthigt sein werde, mit

viel Kosten und Mflhe einen fremden Hafen au&ttsuchen. Auch der

Verättfeerung der Convoy trat die Admiralität schon damals näher, in-

dem sie den Bath ersuchte, er möge den Kapitän Brockes veranlassen,

privatim in Cadiz sieh nach Käufern stMues Schiffes umzusehen und es

durch solche besichtigen zu lassen, „damit sie durch den guten Zustand

desselben desto ^nder bewogen werden, zulängliche Ordres zum Kauffe

anhero zu senden* ; auch möge der Kapitän suchen , Zärter von malte-

sischen Fregatten zu erhalten, und nach Hamburg senden.
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Hierauf erklärte sieh der Rath damit einverstanden, dafe Brockes

seine Rückkehr bis ultimo April aufechiebe, Kunmebr aber ersehienen

die Kaufleute mit neuen Vorschlagen. Zimbert Amsinck, Pieter Krämer
und Jochim Kellinghusen legEen sie am 30, November den Kommerz*
deputirten, diese am 1. December dem Ehrb. Kaufmann vor. Diese

Vorschlfige zielten auf Folgendes hin:

* 1. DaTs die Gonvoy sowohl im Februar wie auch nochmals später

im April ihren Sammelplatz in Karthagena haben möge.

3. DaTs ,alle Rheder der im Mediterraneo befindliehen Schiffe sich

der Gonvoy zu bedienen und nicht selbst muthwillig der TOrken-Gefahr

bloß) zu stellen anerinnert werden mögen'.

3. Dafs seitens dos Raths an ein in Genua, Livoruo, Marseille,

Cette, Alicante oder anderen Orten „etablirtes Handels-Gomptoir" Ordre

erlassen werde, „um denen der Orten befindlichen Hamburgisehen SchifliBn

kund zu thun, an welchem Orte und zu welcher Zeit sie die Gonvoy

antreffen konnten und dieselben solcher Gelegenheit sich bey Verlust

ihrer Lösung zu bedienen emstlich zu ermahnen".

4. „AUhio alle Rheder, SchifVer und See-Leute warnen zu lassen,

sii'h in der .MiUellandischeu See der Gefahr der See-Ilauber nicht blofs

zu stellen, zu einer Zeit, da sie unter dem Schutze der Gonvoy gesichert

seyn können
;
widrigen Falles sie gar wenig oder nichts zu ihrer Lösung

zu hoffen h&hen würden."

5. Die Keise der Gonvoy möchte auf uiibefstinunte Zeit und so lange

ausgedehnt werden, dafs sie jidentalls noch „einen vollständigen, neuen

Kreutjzzug wenigstens bils nach Carthagena thäte".

0. „Wenn (lern Gapt. Brockes die erste Reise von Garthagtna nach

Lissabon und wieder zurück wühl eiuschlii;:»-n und bald abgdeget werden

moclile, so glaubte man sehr dienlich zu seyn, dafs er auch währender

Zeit bei Minorca und den llverischen Insuln kreutzte, falls er in Gartha-

gena benachrichtiget würde, dafs er annoch zu Livonio, Marseille oder

der Orten Hamburgische Schiffe wären, die sich seines Geleites bedienen

wollten; zu welchem Ende eine sichere Person zu Garthagena nahmbaft

zu machen wäre, an welche die erforderliche Nachrichten von andern

See-Plfttzen addressiret werden konnten."

Im Allgemeinen erklärte sich der Ehrb. Kaufnumu mit diesen Vor-

schlägen einverstanden; die Hinweise auf die eventuell nicht erfolgende

Lösung aus der Sklaverei in Art 3 und 4 wurden ebenso wie liie Kr-

walniuiii,' der ll\ enhchen Inseln im G. Artikel gestrichen, und betreffs des

dritten Punktes wurde beschlossen, ihn nicht an den Rath zu bringen,

sondern den Reedern zu empfehlen, sich der Gonvoy zu bedienen.
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Der Rath, dem diese Yoracblftge am 5. December unterbreitet wurden,
erklärte, dafe die Ausdehnung der Fahrt bis Mineika der Instruktion des

Brockes und der sich auf sie grandenden Police zuwider sd; auch meinte

er, diese Ausdehnung sei nutzlos, da eine Begegnung der Kauffahrtei-

schiffe auf offener See fast unmöglich sei. Letzterer Meinung schlofs sich

auch die Admiralität an, während sie hinsichtlich der Police die An-
hängung einer Klausel empfahl.

Das Resultat war, dals der Rath dem ersten Antrag von Amsinck
und Genossen vom 12. November folgte und an Brockes schrieb: er

möge, nachdem er Mitte Februar die aus Italien und Frankreich heim-

kehrenden Schiffe von Carthagena abgeholt und nebst denen, die er in

Malaga, Cadiz und Lissabon antrSle, bis Kap Finisterre b^leitet hätte,

nach dem Mittelmeer zurückkehren und dort kreuzen und bei günstigem

Wind und Wetter Mitte April in Carthagena wieder eintreffen und dann
über Malaga, Cadiz und Lissabon mit den dort Torhandenen Schiffen

heimkehren.

Dieser Brief war abgesandt und Alles in schönster Ordnung, als

Ende December der Schiffer Nummels in Hamburg ankam. Dieser war,

wie wir oben sahen, ain 18. November unter der Convoy von Malaga
über Gibraltar nach Lissabon gefahren. Er berichtete von der Seemacht

der Piraten, wie drei ihrer ungewöhnlich stark montirten Schiffe in der

Strafse gekreuzt und nur dmch Windverftnderong von der Convoy und

seinem, des ^'ummels Schifl; abgekommen seien, von dem nachbarlichen

Zusammenliegen mit Piratenschiffen im Hafen von Gibraltar u. a. m.

Dies«' Schilderungen eines Augenzeugen, die noch dazu ganz neu waren,

da der Bericht des Kapitän über diese Vorgänge noch nicht eingetrofieu

war, verursachten einen Umschlag der Stimmung in Hamburg. Der Rath

erhielt durch diese Mittheilungen des Nummels den Eindruck, als ob

die Seeräuber os darauf abgesehen hätten, den Kapitän Brockes sammt

seinem Convoyschiff zu veriiicliteii, um dadurch die Stadt auf lange Jahre

hinaus abzuschrecken, wieder eiü Kriegsschiff gegen sie auszusenden. Der

Rath war allerdings, wie er durch ProtokoHauszug vom 30. December

den Koiiinierzdeputirten auseinandersetzte, der Überzeugung, „dals mau
auf die Bravoure und Geschickliclikeit des Kapitän Brocke und der ihm

zugegeben f'n Officiers sich verlassen könne" ; aber bei der offenbareu

Überlegeulieit der Feinde schien die Convoy doch schwer trefährdet. Es

kam hinzu, dals nach des Nummels Bericht die Widerstamlslahigkeit der

Convoy sehr beeinträchtigt seinen; Brockes konnte, so hiefs es, „nicht

emmahl die unterste Laj^e st-mer Canouen — t-i brauchen". Diesem Sach-

verbalt epL'enüber waren Rath, Admiralität und Koninier/deputirte sieh

darin einig, dafs Brockes sich nicht zu sehr auszusetzen habe, namentlich

B a a 8 c h , Hnniburg« Coavoy-Schiffahrt. 6
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uicht durch Kreuzen, was ja gleichbedeutend war mit einem Aufeucben

des Feindes. Ja, es wurde beschlossen, die ueae Ordre zu widerrufen

uud es bei der alten Instruktion zu lassen, wonach Brockes also mit

den Schiffen, die er im Februar von Carthageiia abzuholen habe, direkt

zurückkehren sollte. Nur mahnte die Admiralität, iu Betreff des Termins

»lern Kapitän nicht zu sehr die Hände zu binden.

Als dann im Januar des Brockes Briefe aus Lissabon eintrafen,

billigte man sein Schreiben au den Malteser Grülsmeister uud das Kreuzeu

mit den Portugiesen ausdrücklich. Der Plan einer gemeinsamen Aktion

mit den Maltesern scheint in Hamburg ganz besonders Eindrufk ge-

macht zu haben; er taucht immer wieder von Neuem aul. im i Ein-

verständnis mit der Admiralität, der hierüber alt»r Stillschweigen auf-

erlegt wurde, liefs der Rath am 24. Februar an das Handelshaus

Schirm er Du Mouliu in Carthagena schreiben und sandte ihnen

einen an den Kommandeur der maltesischen Flotb», Lapparel Ii , ge-

richteten Brief zur Weiterbeförderung. Der Letztere wurde hierin

gebeten, Brockes und die etwa unter seiner Obhut sich betiudliehtu

Kauffalin^r aus dem Mittelmfc(»r durch die StraJ'se bis Kaj) S. Vincent

und e\eutuell noch weiter zu begleiten. Jhockes wurde dies natürlich

mitgetheilt und auch ihm aufgetragen, die Sache möglichst geheim zu

betreiben; so dürfe er nur mit dem Kommandeur unter vier Augen, nicht

in Tregenwart seiner OfficiiMe. dariiljer vtTluuideln. —
Brockes lag unterdessen noch injuier in Lissabon. Er mufste wegen

zahlreicher Todesf^llle auf seinem Schiffe Leute von anderen Nationen

anwerben, namentlich Engländer. Darüber hatte er mit dem dortigen

englisclien Minister einen scharfen Briefwechsel: der Engländer verlangte,

dafs jene Matrosen ihm h(^i ausgegehen würden ; dies verweigerte aber

Brockes, namentlich deswegen, weil er ihnen viel Geld vorgestreckt hal)e:

auch schrieb er dem Minister, (iann möge dieser auch die Herausgabe

aller Hamburger, die auf eiii,'ii^chen Schiften dienten, veranlassen. Als

dann ein englischer Kapitän l)ei Brockes erschieit und ihm die Aus-

lieferung der hamburgischen und Bezahluncr seiner Vorschüsse au die

englischen Matrosen in Aussicht stellte, versprach aucli I»rockes, wenn

dies «rfullt würde, die Letzteren Ii erauszugeben ; uud soweit sie nicht

schon von der Convoy desertirt waren, wurden dann die englischen

Matrosen den Engländern ausgeliefeit, wogegen diese au Brockes einige

französische uud deutsche ül>ergaben.

Ine Ausbessern nti' der ('onvoy nahm längere Zeit in Ans])nich.

Endlich, am 16. Februar, fuhr Brockes allein mit der Convoy ah. Man
warnte ihn in Lissabon, und der dortige Kommandant äul'serte -ich, wie

Brockes später schrieb, gegen einen der hamburgischen Ofticiere, „dafs
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er zwar im geringsten nicht an meiner Courage zweiffeite, micli aber

als einen Freund rabten liels, mich vor zweien ihrer [d. h. der Piraten]

Schiffe in Achte zu nehmen, weil ihm ihre Stärke voIkOmlich bekandt

wUre**. Auch von anderer Seite wird bestätigt, dals die Gewässer um
die Meerenge damals sehr unsicher waren; der hamburgische Konsul

Beetz in Malaga schrieb am 8. Januar an den Rath'): „Bs ist in ein

lange Zeit nicht soviel Gefahr von Türken gewesen als jetzunder, und

alle nnfreje Schiffe laufen grolse Gefahr/ Brockes aber, der schon lange

nach einem emsthaften Zusammentreffen mit den Feinden brannte, liefe

sich nicht bange machen, sondern fuhr über Gadiz, wo er vom 22. bis 27.

lag, durch die StraJse nach Carthagena, wo er am 6. März unbehelligt

ankam. Von hier fuhr er am 18. März nach Alicante, wo er am 19. ein-

traf. Noch bis zwei Tage vor seiner Ankunft hatte hier ein maltesisches

Kriegsschiff gelegen, und der Kapitän desselben hatte dem holländischen

Konsul erklärt, er kOnne nicht auf die Hamburger warten, weil er Ordre

habe, von hier nach Barcelona, Marseille, Livomo und dann heimzn^ren.

Damit war die Hoffnung, mit den Maltesern gemeinschaftliche Sache

machen zu- können, gründlich zerstört worden. Noch der Konsul Dathe
hatte im Januar und Februar in seinen Briefen nach Hamburg mehrfach

di«' »vom Coininandeur der Malthesischen Galoenni vernommene gute

Gesinnung des Ordens in Ansehung der Stadt Schiffahrt'' gepriesen ; der

Kommandeur hatto sich von Dathe gut traktiren lassen, und es <nn^ das

Gerücht, dafs wirklich zwei ham)>ur^ns( he Schiffe von den Maltesern

durch die Strafse geleitet wären. Brockes sah schärfer und war besser

ttber den Werth dieser vermeintlichen ßundesfienossen orientirt; schon

in Lissabon und Carthagena hatte er maltesische Krie^^sschiffe ^'etroffen;

nun schrieb er am 22. Mili'z aus Alicante an den Rath: „wie wenig

diese Ritter ihre Schuldigkeit observiren'', werde er mündlich ihm aus-

einandersetzen, und er führte hinzu: „weil sie nur von einem Ort zum
• andern reisen, um Geld zu holen, bekümmern sie sich wenig, was die

Türken machen."

Nachdem dann Brockes am 2t). März wieder in Carthagena ancre-

komnien war und hier das Schreiben des Syndikus Li p Storp, der ihm

im Nainru des Raths die crenieinsame Fahrt mit den Maitisern empfahl,

vorgefunden hatte, schrieb <ier Kapitän an) 4. A|)ril an Li]>st(M-|i: er

habe den Brief an den maltesischen Kommandeur Lapparelli nicht über-

sandte und zwar aus folgeudeu Gründen:

') Er berichtete am h , dafs das hambuigische Schiff „T)er Prophet Daniel" in

Malaga eir)$;('1aiif*>ii s* i : ili«' Mannschaft hul)t' den Kapitifcn daxtt genOthigt, weil sie

die Meerenge nicht ohne Couvoy passiren wollte.

6*
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1. Weil er wisse, dab Dienste, wie man sie von L. verlange, nicht

ohne grolse Geschenke geleistet würden; und er miyebte diese, weil &l)er-

flttssig, Hamburg ersparen.

2. Wenn L. ein Ehrenmann sei, wofQr B. ihn hielte, so werde er

für alle Geschenke in der Welt nichts thun, was seinen Ordres wider-

spräche, und diese lauteten dahin, so schnell wie möglich nach Malta

zurückzukehren; denn er habe mit allem Nothwendigen sich wohl versehen.

3. Defshalb würde L. die Proposition Hamburgs abgelehnt haben;

und es sei gegen die Ehre Hamburgs, von einem Priviitiuaim eine al)-

schlagigo Antwort zu erhalten („c'est ce qui auroit et6 contre Thoniieur

de la Uöpublique de se voir refuser d'un particulier").

4. Es sei hier kein Kauffahrteischiff angekoiiiiiKMi, um Convoy zu

suchen; die Hülfe des Maltesers sei also überflüssig!, uml du er, Blockes,

nur mit l*ulver iiiui Kugeln geladen habe und in diese Gewässer gesandt

sei, um sich zu schlagen,, so erachte er es als schimpflich für sich, sich

unter Convoy des Maltesers zu stellen, uanieiitlich nachdem er sclion

mit ScliiÜen des Königs von INirtHiial ^rlahreu sei.

5. Er würde ohne Zweifel mit Lapparelli Zwistigkeiten bekommen

haben; denn da er ihn als Unterstützung betrachte, so hatte er ihm,

Lapjjarelli, nicht das Oberkomnumdu , daii jeuer sicherlich beansprucht

haben würde, zugestehen können, ohne seinen Wimpel einzuziehen und

ohne ausdrückliche Ordre vom Senat. —
Zum Schluls machte liioekes dem Syndikus eine kurze Schilderung

von den Maltesern: es seien nicht mehr die HeMeu, von dcuvu wir in

der Geschichte hören; sie fahren jetzt nur uoch von einem Hafen zum
andern, um sich zu amüsiren, und thun, vielleicht von den ilülländern

bezahlt, den Türk» u uiclits zu Leide. Als er, Brockes, von Malaga aus

au den Grofsmeister geschrielien habe, liätten die Malteser es noch in

ihrer Macht gehabt, die Türken mit allen ihren Trisea abzufangen, wenn

sie sidi vor Algier gelegt hätten; statt dessen seien sie direkt nach .

Carthagena gefahren, nachdem sie ein hamburgisches Schiff ruhig vor

ihren Augen hätten stranden lassen, und iu Carthagena hätten sie sich

drei Monate aufgehalten.

Die Hoffnung auf maltesische Hülfe war hiermit endgültig i'Pi !!> ui;

man sciieint auch spf^ter nie wieder auf sie zurückgekommen zu >riu;

gewifs zur Genugthuuu'j; des braven Kajiitau lirockes, dem, nachdem er

einmal die Sachlage h<'sser iiherselien konnte und einen Kinblick in das

wirkliclie Wesen des Maltcsenhums getlian hatte, die ihm zugemuthete

Verbindung mit den Rittern ganz uud gar niclit L'rtiol. Wie im Aus-

lande die lianihurgisch-maltesischen V' rhandluuj- i ii , in nicht verborgen

bleiben konnten, benutzt wurden, uiu dos ganze hamburgische CouToy-
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unternebmen lächerlich zu machen, geht hervor aus einer Notiz in der

tiLondon Gazette" vom 21./24. März: „The Hambourghers have again

lOBt three ships, which are fallen into the hands of the Algerines; and

the ConToy^ wliieh ms fieot out for their protection, is now at Cadiz,

waiting itself for a Maltese Convoy to venture homewards*^

Wie Brocites schon in dem oh&k erwfthnten Brief an Syndilms Lip>

Storp (Punkt 4) schreibt, waren in Garthagena keine Schiffe, die Ck>nToy

sachten. Der Kapitän war hieraber sehr befremdet und berichtete es

am 28. Mbz nadi Hamburg, indem er hinzufi&gte: „ich glaube daher,

dalk sie alle die Strasse glocklich paasiret sind und sich ans ihrer Ordre

nicht viel gemacht; wie rasend und lächerlich mich dergleichen Betragen

macht, kennen Ew. Magnil leicht gedenken.^ Wir auch; denn es mulh

scbmenlich gewesen sein ffkt den thatendurstigen Brockes, der mit seiner

Convoy das Meer hin und her durdiftirchte und sie weder offensiv noch

defensiv recht nutabar machen konnte.

In Malaga, wo Brockes am 14. April eintraf, hatte er ein Erlebnis,

das ebenso wie sein Verhalten in der Malteserlrage ein interessantes

Streiflicht auf den Charakter dieses letzten hamburgischen Convoykm»itSas

wirft Der dänische Konsul Harm sen, ein geborener Hamburger, hatte

die Zeit der Abwesenheit des Brockes benutzt, aUeriei „gottlose LQgen*

sowohl Ober das hamburgische Kriegsschiff, wie auch Ober die Person

seines Kommandeurs zu erfinden, und sie n. A. anch dem dftniBchen Ka-

pitftn Högland erzählt; so sollte Brockes während seines Aufenthalts

vor Gibraltar mit den TOrken ,Unterredungen gepflochten" haben, und

letztere hatten Brockes aufgefordert, vor Gibraltar herauszukommen, und,

als er dies verweigert, mit einer Kugel nach ihm geschossen. Und dies

Selon die Früchte davon, dafe man einen so jungen Menschen, wie

Brocke« sei, ausgeschickt habe; er, Harmsen, sei Oberzeugt, dafs man
ihn nicht wieder verwenden werde. Brockes suchte, als er diese Aus-

Sprengungen zuerst von guten Freunden hörte, „seine Bache zu er-

sticken*, in der Erwägung, seiner Vaterstadt, als deren Vertreter er

hier im Auslande weilte, Verdriefslichkeiten zu ersparen. Er hatte aber

seinen Officieren von der Sache erzählt, und diese, die sich mit belei-

digt fohlten, forderten durchaus Satisfaktion und erklärten, dafs, wenn der

Kjq>itän solche nicht zu erlangen suche, sie es dann selbst thun müssten;

dazu seien sie als königl. schwedische Offidere verpflichtet Darauf be-

t) EelUng tai^ diei» Nolb am 7. April nadi Amborg mit der BemerkuDg

dafii ito gans nnbegrltaidet sei, „imd defikalboi mafk, acUrigea betrelfeiid, scUieläai,

dafs, wer es auch vepi mag, der Bolches anhoo gaachrielMn, keio Freund der bodH
löbl. Stadt Hambnig eeyn kann*.
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nutzte Brockee eine Gelegenheit, wo er sich mit Hannsen attein auf

dem Hafendamm befand, diesen ernstlich zur Rede zu stellen, und zwar,

wie er selbst Bchildert, folgendennafsen: j^dalk wir uns als particulaire

Personen [d. h. Privatpersonen] ansehen mOsten, dafs ich alle Ehrfurcht

vor dem KOnige von Dennemark hegte und hoffte, dafe er dieselbe vor

Einem Hoehweisen Baht hätte; dalk ich ihm die Wahl Hesse entweder

als ein braver Kerl den Degen in der Hand zu nehmen oder auff den

Knien Pardon zu bitten". Harmsen hatte sich gerade filr die letztere,

seinem friedfertigen Geniüth mehr zusagende Alternative entschieden, als

die Beiden, ohne dafs Brockes es bemerkte, eine Wache passirten ; diese

rief Harmsen an, und Brockes, der mit gezogenem Degen dastand, wäre,

da er ihr nicht bekannt war, unfehlbar arretirt worden, wenn nicht

glQcklicher Weise der schwedische Konsul hinzugekommen wäre und jene

Ober die Persönlichkeit des Kapitäns aufgeklärt hätte, worauf sich die

Wache zurückzog. , Hannsen aber lief zum Gouvemeur, klagte ihm sein

Leid, und dafs Brockes ibu habe zwingen wollen, auf den Knien um
Pardon zu bitten; der Gouverneur aber lachte den schwatzhaften Kon-

sul aus.

In Malaga gesellten sich zu der Convoy drei Schiffe, zwei Ham-
burger, die von Livomo, bezw. Cette kamen, und ein Bremer, alle nach

der Ileimath bestimmt. Mit ihnen verliefs die Convoy am 26. April

Malaga und kam schon am 29, in Cadiz an. Hier fügte nocli ein

Bremor Schilt, das von S. Liicar kam, sich zu der Convoy und schliefs-

lieh noch drei Hollitnder. Am 7. Mai verliefs n)it diesen Schiffen die

Convoy Cadiz und en'eichte nach langer, durch widri;:e Winde ver-

zögerter Fahrt am 27. Lissabon. Nur ein Schifi lief mit der Convoy in

diesen Hafen ein, die andern segelten weiter nordwärts; Brockes hatte

sie vergeblich zu überreden versucht, bei ihm zu bleiben; sie hatten

aber leicht verderbliche Früchte geladen und scheuten auch die vielen

Unkosten, die ein längeres Lie^'en bei Lissabon mit sich brachte;

Brockes niuf-ti sie fahren lassen, da er, wie er schrieb, keine Ordre

habe, su? zu //wuigen.

Am 5. Juni war Brockes im üegriti, juit den beiden hamburgischen

Schiffen, die schon fertig waren, abzufahren, in der Absicht, diesp erst in

Sicherheit zu bringen und dann wiedi^r nach Tiissabon zurück/ukehreu

und die erst später reisefertigen Schiffe abzuh ilen, — als ein sehr pein-

licher Vorfall eintrat, der ihn zu einer Abumlerung seiner Dispositionen

veranlassen sollte. An dem genannten Tsige nämlich tiberreichten die

schwedischen Officiere seines Schiffes, Broems, Gyllenhook und

Wugenfelt, die im Range gleich auf den Kommandeur folgten, diesem

ein Schriftstück, in dem sie ihn ersuchten, entweder sofort, und olme auf
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die noch ia Ladung liegenden Kauffahrer zu warten, nach Hamburg zu

fähren oder ihnen sogleich die Entlassung zu geben; sie begrOndeten

diflB Verlangen damit, dafs der König von Schweden ihrer zum Kriege

bedQrfe und Oberdiee die Zeit, fttr welche die hambuigische Admiralitftt

ihrer benOthige, verflossen sei.

Broems, ein Mann, den Brodces bisher stets gelobt hatte war der

Kfldelsfbhrer, der seine beiden Landsleute durch die Vorspiegelung, dafe

ihr König alle seine Officiere hfttte lieimruien lassen, zu diesem Schritt

verleitet hatte, einem Schritt von dem sie sich um so mehr Erfolg ver-

sprachen, als er unternommen wurde in einem Zeitpunkt, wo ihr Kom-
mandeur gerade unter Segel gehen wollte, und dieser Umstand ihn In

eine gewisse Zwangslage gegenüber den Wünschen der Officiere bringen

mulste. Brockes zeigte sich aber auch in dieser Lage ebenso klug wie

kaltblütig. Es handelte sich, wie er schnell übersah, nicht nur um die

drei Officiere; fast die Hftlfte der Besatzung bestand aus Schweden.

Zeigte er sich gegen jene nachgiebig, so h&tte ihm dies ohne Zweifel

seine Autoritftt gekostet; wahrscheinlich aber wären alle Schweden den

Offideren, wenn entlassen, gefolgt. Ganz unvorbereitet traf Brockes

nun der Anschlag nicht, die Führer selbst waren nicht einig; der Lieut-

nant Wagenielt*) machte einige Stunden vor der Übergabe des Schrift-

stücks dem Kapit&n von dem Vorhaben Mittheiluii^, indem er zugleich

erklärte, dafs er, trotzdem sein Name unter dem Schriftstück stände,

nicht daran Theil haben möge und bei Brockes bleiben werde, solange

er es wünsche. Dem Broems liefs Brockes sofort seinen Degen, den

jener, wie er sagte, „vor den König von Schweden trüge", abnehmen

und ihn in Arrest führen; er verbot ausdrücklich, Jemanden zu ihm zu

lassen, weil er „nicht wissen konte, in wie weit das Ding schon mögte

abgekartet seyn" Den beiden andern Unterzeichnero deutete er an,

ihren Dienst auf das Genaueste wahrzunehmen, „oder sich eines gleichen

Tractamentfi zu gewärtigen", wozu sie sich auch willig bequemten,

„nachdem sie gehöret, wie die Klocke geschlagen'*. ^ nächsten Tag,

') Am 14. Oktober 1746 hatte Brockes deoi lUitli liruems als Kommandeur

daer der beiden sn ertMinenden Fr^tteo vorgesdilagen , lindem er ein recht guter

Offlder ist". Der Name des Broems wird in den Akten auch Bromae geachriebeB.
sj Dm enpfiüil Brockes dem Rath, „weil er sich l>ey dieser Gelegenheit als ein

rechtschaffener Officier und ehrlicln r lü rl aufgeführet". Brockes schrieb auch an

seinen Vater, den KchwediBchcn Adniiral Wagenfeit, »um auf alle Art eine Treue, die

mir dazumahl nehr nuhtig war, zu belohnen".
S) Im Schiffi^ooraal heifst es auch an diea^ Tag lediglich : „dato wurde der

Gnpiiain Broema ton den Herrn Commandeor mit Arrest belegt; die Ubrsache dceaen

aber unhemust''. — Die ganze Affairc ist bdUnnt mr ans dem Briefe des Broekes

an den Bath, Lissabon den 20. Juni 1746.
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den 6. Juni, ging Broekes in See und brachte die beiden Schiffs nord-

wftrfa in Sicherheit; am 13. traf er wieder vor Lissabon ein. Gleich bei

seiner Ankunft befahl er Broems, „seine Sachen au&upacken und ab-

zumarchiren". Der Schwede aber hatte in der Einsamkeit des Arreata

sich die Sache überlegt und that nun so demüthig und reuoToll Abbitte,

dafs Broekes ihm veiaprach, ^aeine Aufibbruog auf einige Zeit anzuaehen**;

er möge sieh aber darauf gefafet machen, dafs er ihn bei dem geringsten

Fehler „als einen Meutmacher tractiren würde*. Seitdem acheint der

Kommandeur keine Veranlassung mehr zur Klage über diese Offidere

gehabt zu haben. Er wuDste ttbrigena diesem Vorfisll auch eine gute

Seite abzugewinnen; «es ist mir indessen," so achrieb er nach Hause,

„dieser Aufstand, nachdem alles wieder ruhig und atill, lieb gewesen,

weil ich anitzo deutlich sehen kann, in wie weit ich von meinen Officieren

gefürchtet und von denen Genieinen geliebet werde." Denn, ftlhrt er fort,

es hat „eine greuliche Jalousie unter ihnen geherrschet, indem vielleicht

die schwedischen Officier ihren Landsleuten mehr wie denen Hamburgern

in meiner Abwesenheit favorisiret haben, welches mir leyder nimmer als

von einigen Leuten am Lande zu Ohren gekommen". Dafs es Broekes

bei aolehen Umständen, »zumahl da die Officier schuld daran", recht

schwer wurde, ,rii p vernünftige Harmonie im Schiffe zu erhalten*", wird

man ihm wohl glauben können.

Endlich, am 5. Juli, konnte Broekes in See gehen. Schon in Cadiz

hatte er vernommen, dafs man ihn in Hamburg erwarte, und er hatte

geschrieben, er werde sich möglichst beeilen, nach Hause zu kommen,

,.weil mir durch meine guten Freunden nicht unbekant ist, wie übel die

Herren Kaufleute mit mir zufrieden sind". In Lissabon hatte er ledig-

lich delshalb so lan.u^e liefzen müssen, weil die Kauffahrteiscbift'e, die mit

ihm fahren wollten, noch nicht fertisz mit Ladon waren. Nun wareu

diese, zusammen 5, unter denen ein Lübecker uml ein Danziger, eud-

Hch fertig. Schon gleich am ersten Tage der Fahrt gesellte üch ein

portugiesisches, nadi England bestimmtes Schiff zu der Flotte.

Broekes liatte eigentlich die Absicht gehabt, auf der Tlückreise die

Kauffahrlei'^cliitfe während ein paar Tage zu verlassen und einen ens:-

lisc!i( 11 Kaiialhafen anzulaufen, um dort Kontanten abzulielern. Ai)cr

ais er im Derember voü dieser Absicht dem Syndikus Lipstor]) vertrau-

liche Mittheiiung machte, hatte sich die Admiralität sehr entschieilen da-

gegen erklärt; die des Schutzes der Gonvoy baren Schifte könnten, wie

sie befürchtete, leicht von englischen Kapern aufgebracht und die Zah-

lung des Schadens seitens der Assekuradeure verweigert werden, da die

Police unter der Bedingung des Convoygeleits geschlossen sei. Das An-

laufen in England mit angeblichem Schifiisschaden zu bemänteln, sei
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ancb oicht tfaunlich, da über alles in England ankommende Geld m
dortigen Offentlictien Zeitungen sogleich, und zwar mit Angabe des be-

treffenden Schiffes, Kenntnis gegeben werde. Nun hatte Brockes auf seinen

JPlan verzichtet und drückte in einem Briefe aus Cadiz die Hoffiiung aus,

,dafe die Aufopferung derer 7000 Grusados, so mir in liissabon vor

Fracht nach Hambuig versprochen sind, einigermafsen zeigen wird, dab
mir nichts lieber ist, als meinem Gewissen und meiner Schuldigkeit ein

GenOge zu thun**. Als er dann in Lissabon war. drang man hart in ihn,

zu dem angegebenen Zweck Falmouth anzulaufen, ja man versprach ihm

dafür eine Goldbörse von 10000 ^ Banko; er lehnte aber ab, .nmb
der so schon, wie ich höre, mit mir unzufriedenen Börse zu zeigen, dafe

mein eigenes Interesse bey diesem Ausbleiben durchaus nicht bey mir

regiere, obgleich meine schon längst verzehrten 5000 4^ schon im Fe-

bruario verdient sind und folglich keiner mehr wie ich wünschen kann

auf^'elöset zu werden".

So fuhr Brockes denn, ohne einen Hafen anzulaufen, direkt nach der

Elbe; die Fahrt verzögerte sich wegen widriger Winde, so selbst

Mangel an Wasser und Brot eintrat; erst am 28. August traf die Flotte

vor Cuxhaven ein, am 29. bei Brockdorf; am 1. September fand hier

die Abmusterung der Mannschaft statt. Den drei schwedischen Officieien

wurde „aus bewenden Uhrsachen" zwar erlaultt, an Land zu gehen,

ihree Eides aber wurden sie erst in Hamburg entlassen.
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IV.

Die Verwaltung des Convoywesens

Für die Verwaltung des Coiivo} weseiis als Grundlage zu betrachten ist

der Beschliifs von Rath und Burf^ei-bjchiift vom 27. August 16(52, der dahin

ging, dafs von der Admiralität zwei Convoyschiflfe ausgerüstet werden soll-

ten, und zwar je zur Hälfte auf Kosten der Käninierei und der Kaulmanu-

schaft. Es war begreiflich und eine natürliche Folge des damaligen Ver-

waltungssystems, dafs Diejenigen, die zu einem Institut die Mittel hergaben,

auch die Verwaltung desselben übernahmen. Die Verwaltung des Couvoy-

vesens hätte der Kämmerei und Kaufmaonschaft zustehen müssen ; da aber

letztere damals Doch keine Belbstgewählte Vertretiuig besals, so trat die

Admiralität, in der Ja Mitglieder der KaufiDaannschaft safBen» an ihre Stelle.

Auf Anordnong des Raths wurden aas KAmmetei und Admiralittt Mit-

glieder „zur Convoye deputiret*^ und zwar deputirte die erstere zwei

ihrer Bfirger und den Schreiber, während von der Adminüiät drei Bürger,

zwei Schiifer und der Schreiber abgeordnet wurden; aus dem Rath traten

diesen bei einer der in der Admiralität sitzenden Rathsherren und der

bei der Admiralität iiingirende Rathssekretarius; im Ganzen waren es

also zuerst acht von der Admiralität und drei von der Kämmerei ressor-

tirende Persönlichkeiten'). Später bildeten regelmäfsig ausschlieiis-

Wenn Bencke a. a. 0. 8. 177 schreibt: .»Sofort wurde eine Section des

AdmvalitätcoUegii ab Oonroy^Ueputation eingetetst osd derselben die erforderlichen

ADordnongen aafgetrsgen", so ist das also unrichtig. Richtig dagegen Westphalen«
Hamburps Vorfassung und Verwaltung. 2. Aufl. I, 4-^9.

Die ersten Convo\ Joputirten waren: .der I^atlishcTr Licentiat Dietlerich

Moller, Rathssekretarius Lic. Hiur. ISchrÖtering, die ivaiumereibürger Lorenz Worden-

hoff und Jobst t. Lengerke; von der Admiralität: Herrn. BeDtsel, Joachim Ankel-
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lieb des Ädminilit&tssdireibere, der Protokollführer und Sekretär war,

acht Personen das Kollegium, nämlich der älteste Rathsherr der

Admiralität, drei KämmereihOrger, drei Admiralitätsdeputirte und ein

Schiffer.

Über die Einzelheiten bei dem Vorgänge der Deputirung der Herren

zur Gonvoy im Jahre 1(>62 sind wir leider nur s^r unroUkommen

und lediglich ans späteren, zum Teil wohl nicht ganz tendenzfreien Dar-

stellungen unterrichtet Es Iftlst sich defshalb nicht mehr ganz klar

ttbeiBehen, in welcher Weise sich aus der Abordnung und dem Zu-

sammentritt dieser Deputirten allmählich ein eigenes Kollegium entwickelte.

Die den Convoydeputirten zu$:i:edachte Thätigkeit hing ja eng zusammen
"

mit den Funktionen der Admiralität; mit Convoysacheii hatte diese

bisher auch zu thun; das Neue, was hinzu kam, war die AusrQstung

von Convoyen auf Stadtkosten; erst später trat ^hinzu der Bau von

Stadtconvoyen und in Verbindung hiermit eine Couvoyverwaltun^:. Hätte

man die aus diesen Neuerungen erwachsenden Arbeiten der Admiralität

aufbürden wollen, so wäre der Gescbäftsumfang dieser Behörde stark

vermehrt worden; schon aus cliesem Grunde mufste die Übertragung

dieser Funistionen an ein besonderes Kolleg sich als nothwendig zeigen.

Ob man aber im Jahre 1662, als die Convoydeputirten zuerst zusanmien-

traten, und auch noch einige Jahre später, ihren Zusammentritt betrach-

tete als die Errichtung einer eigenen, selbstnmiigen Convoybehörde und

ihre Funktionen denientsjjreclu'nd auffalste , ist doch mehr als zweifel-

haft. Zuuilchst konnte mau damals noch gar niclit voraussehen, was

für eine Entwickelung das Convoywesen nehmen werde, und man
dachte schwerlich daran, welch' umfangreiche, mühselige und kost-

spielige Verwaltung das Convoywesen mit sich bringen würde. Das

Convoykolleg «oihst gab im Jahre 1715, als ps seine sei) »ständige Exi-

stenz zu vertheidigen hatte, zu, dafs die Mkrl zusammenbtruleue Depu-

tation „nur blofs in Absicht der daniahls beliebten beyden teuiporalen

Coiivoyer gefügct aowest". Ganz zuverlässig ist ein Schlufs hieraus alter

nicht; eine selb t inli-je Behörde könnte man sirli auch für eine he-

sehrilnkte Zeit mal vnn u ganz })estimmt abgegreuzieii Zweck eingesetzt

denken. Eine gewisse Veniusehung der Funktionen der Admiralität und

der Convoydeputirten in Bezug auf die BehanrilnnL' von Convoyange-

legenheiten ist während der ganzen Zeit des Gonvoyweseus bemerkbar;

mann, Georg BeccdeTf die Schiffer Claus Kohlbrand vnd Bereod Jacobscn Karpfanger

;

der KÄmmereischreibcr .loh. Reinbold und der Admiralitätsschreibor Richanl Schröder.

Letzterer fungirfe später bis sa seinem Tode (1686) als Protokollführer, der Convoy-

deputirten.
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scharf getrennt sind die Kompetenzen beider Kollegien in dieser Be-

ziehung nicht; und dies in Verbindung mit der Thatsache, dafs auch

der Bath in manche GonToysacben eingriff, ist vielleicht der beste Be-

weis dafür, dafs das ConyoycoUeg bei seiner Einsetzung nicht als selb-

ständige Behörde gedacht war.

Erst vom Jahre 1680 an kann man Ober die Befugnisse des Convoy-

koU^ einen klaren Überblick gewinnen. Von diesem Jahre an ^nd
nftmlich Ober die Verhandlungen und Beschlösse der Gonvoydeputirten

Protokolle gefohrt und diese erfreulicher Weise auch erhalten. Am
18« Februar dieses Jahres stellte der Präses der Deputirten, Senator

Matfeld^), diesen vor: „weilin schon einige Jahre hero zur Sicherheit

der Schiffartb wegen der TOrkischen CSorsaren zwey Convoye-Schififo er-

bauet, auch zuweilen andere Schiffe zu diesem Dienst weren gemietet

worden, und bey diesen Gescheiten ein und anders vorgefaDen, welches

zu protocolliren und d^ Nachkomiingen zur Nachricht aufieuzeicbnen

woH nötig gewesen, solches aber nicht gesdiehen, und aber diensamb

befunden, dasselbe nach diesem werckstellig zu machen*, und es wurde

nun die Fohning eines ^richtig ProtocoUum'' beschlossen und dieses dem
Admiralitätsschreiber Richard Schröder, „der diese Sachen von AnfSmg

kundig**, übertragen. Diesem Voi^ang legte im Jahre 1715 das Convoy-

kolleg die Bedentang bei, dafs durch ihn „dies Gollegium in eine feste

Ordnung gesetzet ward". Diese „Ordnung" wird nur äufserlich gemeint

sein. Durch das — namentlich in den ersten zwanzig Jahren — sehr

ausführlich und <:\it gehaltene Protokoll sind wir in der Lage, einen vor-

trefilichen Einblick in die Einzelheiten des Convoywesens zu erhalten,

wie auch, was uüs au dieser Stelle besonders interessirt, einen Berrriff

zu bckoninicü von der Kompetenz und den Grenzen der Verwaltungs-

thätigkeit des Kollegiums.

Wir sehen zunächst, dafs, trotz der vielfach hervortretenden Ver-

mischung der Funktionen von Aciniiralität und Convoykolleg, sich das

letztere doch zu einer in den meisten Convoyangelegenheiten selbständig

entscheidenden und handelnden Behörde entwickelte. Dies ergiebt sich

zuvörderst aus dem mehrfach bezeugten direkten Verkehr /wischen dem

Rath und dem Convoykolleg; so wurde dieses vom Rath im Jalire 1687

um seine Mitzustimmung zu einer Couvoyreise befragt; in den nament-

lich dem Convoykolleg unterstehenden technischen Angelegenheiten fand

Id don Kolleg safsen damals aufier llatfeld die Kämmereibürger WUckea
Willcra, jQrgen Hflrirk-p, Hans Simon von Saxa; von der Admiralität: Peter Bur-

mester, Johann BcckMiatiii, Joh. Aug. Yossenbolt (letzterer der Schwiegersohn des be-

kannten Büi^emieisters Joh. Schulte).
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i^r ein direkter MeiniuigiBaustausch zwischen Rath und GonToylconeg

statt, ohne da& die Admiralität als Vermittlerin dieses Verkehrs benutzt

wurde. Und zwar fand dieser Verkehr statt nicht nur durch den Mund
des dem Ck>nvoykolleß Torsitzenden Rathsherm, sondern der Rath sandte

auch gelegentlich direkt Rathsdeputirte an das Kolleg. Zweifellos hatten

die Convoydeputirten spftler, 1715, ganz Recht, wenn sie, auf dieses

Verhältnis hinweisend, daraus folgerten, dafe der Rath sie als selbstän-

dige Bel^Orde anerkannt habe; im Jahre 1684 und später dfiter nannte

der Rath die Deputirten sogar ein «GoUegium". Auch von der Kauf-

mannschaft wurde die Stellung der Gon^oydeputirten in dieser Weise

anfgefafst; sie verhandelte im Jahre 1684 durch Abgeordnete direkt mit

dem Kolleg. Nun ist allein dieser direkte Verkehr nicht entscheidend

üQr die Frage, ob das Kollegium selbständig war oder nicht; ganz kon-

stant war iu dieser Beziehung weder die Praxis noch die Theorie inner-

halb des haniburgiscben Behördenwesens jener Zeit. Aber eine sympto-

matische Bedeutung wird man dem Bestehen jenes Verkehrs nicht ab-

streiten dürfen. Beweiskräftiger ist jedoch die Geschäftsthätigkeit, die

Arbeit des Kollegiums.

Dafe die Convoydeputirten mit der finanziellen Verwaltung der

Convoygelder nichts zu tbun hatten, obwohl man es im üinblick auf

die darauf beruhende Zusammensetzung des Kollegs erwarten sollte, ist

weniger auffallend, w^nn man bedenkt, dafs die Admiralität auch den

sog. Admiralitätszoll, den ebenfalls lediglich die Kaufmannschaft zur

Bestreitung der Kosten bestimmter Schiflfahrtseinrichtungen zahlte, ver-

waltete. Der mit der Zusammensetzung des Convoykollegs erstrebte

Zweck — nämlich den Kontribuenten zu den Convoykosten einen Ein-

flufs auf die Gestaltung des Convoywesens zu wahren — wurde ge-

nügend erreicht durcli die Verwaltungsthätigkeit dieses Kollegs;

denn mit dieser Verwaltungsthätigkeit war eine genaue Kontrolle der

Convoygelder verkniijjft. — Tm Wesentlii iien war die Geschäftsthätigkeit

des Kollegs eine rein technische. Fs beschlofs über die Besetzung und

Ausrüstung der Schiffe, es nahm (ii(^ Musterungen und Abdankungen der

^^annschaften vorV): es srhlols die Kapitulationen und Kontrakte über

(iie Henning von zu Convuyzwecken bestimmten rrivatscIn'fTen; ihm lag

nahezu der ganze amtliche Verkehr mit den Angestellten des Convoy-

^) Als im December 1696 dem Couvoycolleg zu Ohren kam, dafd „ausser wifisen

dieses Coll^ and der Capitäne die \Vachen auf denen Oonvoyen aoUett beetellet

8^*, vernahm es dies „mit Verwunderaag^ und bescUofii, ee solle ,nach diesem

keiner befugt i^Q, er sei anch wer er trollei etwas, es sey Annehmuig oder

Abdanckoog foa Völckem sn unternehmen * anaeer expressen Vorwissen dieses

CoUegü".
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Wesens, vom Höchsten Iiis zum Nicdrijzston. ob; es wahltt' und ernannte

diese Beamten: und zwar in (i«'r J{«^^^el und im Wesentlichen dieses Alles

selbstftndif;, jedenfalls ohne dafs eine Unterordnung: unter die Admiralität

hervorgetreten \SiiM'. Das Kolle? rmpfand os daher als eine schwere

IVMMiitiacliti^uiiü: seiner Autorität, als am U. Au^'ust 1715 die Admnaiität

t iiirn r.cschluiü laiste, uacli welchem sie „zu Verhütung aller Collisionen

und uiinoti<zen Streits" verlan^do, ^dafs ihre Suhdeiiutirte zum Convoy-

wcsen alles was dalicy vorkümi»t (: Kleinigkeiten aus}ienonimen:i nach

allem Gebrauch un<l Herkommen voriränfri? an die Arlmiri.litaet brinfren

sollen, damit die gesamte Admiralitaet darüber deliberiren und eventu-

aliter schliessen od( r auch E. K. Käthe davon part geben könne".

Auf diesen liesclduis, auf (h ssen Veranlassung unten eingegangen werden

wird, antwortete das Convoykulleu' nut einem ausführliclien Promomoria M,

das unterzeichnet ist von seinem Vorsitzenden, dem Rathsherrn Dr. von

Som, lind suchte an der Hand der rmtokcille den von der Admiralität

eihol)eii('n Anspnu'h zu widerlegen: und (hi wir in der Lage sind, selbst

die rrutokuile zu prüfen und auch dem in dem Prometnoria gegebenen

Beweismaterial noch Weiteres hin/uzufUeen , so müssen wir gestc^hen,

dafs unseres Krachtens das Couvon kolleu mit seinem Protest im WesfMit-

lichen im Recht und die Admiralität mit ihrem Beschliii's, bei dessen Ent-

stehung {»ersönliche (jerei/iin it mitgewirkt zu haben scheint, im Unrecht

war. Ks muis namentlich hervorgehoben werden . dals der Ausdruck

„Snbdepiitirte" den die Admiralität den t ouvuydeputirteu beilcL'te,

hier zuerst ei-scheint; vorher ist nie, soweit wir sehen können, diese Be-

zeichnunu' angewandt; es ist stets, auch in dem Protokoll der Admiralität,

nur von Deputirt'^n zur ("onvoy die Rede; und wenn auch, dem Ur-

sprung des Convoykollei^s nach, diese neue Titulatur der Bereclifigung

nicht entbehrte, so konnte (hicii (hirch einc^ langjährige Praxis, an deren

Schaffung auch die Admiralität mitL^eari>eitet hatte, erwiesen werden,

dafö die^se Bezeichnung: mit den Thatsachen nicht im Kinklang stand.

Praktisch hat übrigens d« i genannte Beschluls der Admiralität keine

Folgen gehabt. Thatsilchlich war damals — ^us Gründen, die mit der

VerwaltuuL»^ nicht zusammenhängen, das Convoywesen schon in den

Zustand der Stagnation eingetreten; es wird sich hieraus erklären, dafe

mit der Abnahme der Bedeutung des Convoywesens und der mit ihm in

V'erbindung stehenden Geschäfte auch das Convoykolleg allmählich an
Bedeutung verlor. Als die letzte Convoy ausgerüstet wurde — 1746—

,

I) Dieses Aktenstadc ist eine wichtige Quelle Ar die Oeschidite des Cvowj-
wesensi nunentlich aus da: Zeit vor Fülirung der Protokolle.

*) Er ist dann abergegangen ia die Werke Ton Langenbeck, Westphalen a. s. w.
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war das GonvoykoUog thatsäcfalich nur noch eine Sektion der Admiralität;

letztere beauftragte im April dieses Jahres die „zur Ck>nYoy-DeputatiOD

verordneten Herren und Bürger" mit der AusrOstung der Convoj. Das

Protokoll des ConToykollegs ging schon in den 20er Jahren allmShlich

in das der Admiralität ttber, obwohl beide noch längere Zeit getrennte

ScbriMlhrung hatten.

Einen Einflulig, der Aber die Ausfllhning technischer und administra-

tiver Geschäfte hinausrdchte, hat das Convoykolleg nie gehabt. Aller-

dings wurde dasselbe mehrfach um seine Mitgenehmigung zu Beschlüssen

sachlichen Charakters auffordert So wünschte im Januar 1687 der

Bath auch den .Mitconsens* des Kollegs zu dner Gonvoyreise zu er-

halten, worauf dieses erwiderte: „Weiln Ein Hochw. Raht es geplad-

tiret, auch auf da& ein Ehrbahr Kauiiman «ch nicht zu beschweren

hätte, so wolte man solches sich gefallen lassen, wiewoll die Zeiten

schlecht und wenig dabey zu holen stunde." Auf eine ähnliche Anfrage

Im Mai desselben Jahres antwortete das Convoykollcpr: weil Alle dafür,

sei es auch nicht dagegen. Und im Jahre 1694 erwiderte es: „Weillen

man dieser Ohrten siehct , dafs es fast ununibgänglich und dem Gom-

niercio nützlich, als wird man woll zu der Convoy auf Enpelandt für

einmahl resolviren müssen, edoch mit Consens beeder Coliegia der Ad-

miralität und Cacmerey." Aber diese Anfragen sind Ausnahmen, und

es scheint auch nicht als ob das Convoykolle^ je den Anspruch erhoben,

dafs mau es um seine Zustimmung zu entscheidenden Boj^chlttssen über

Convoyreiseu befrap^e. — Das Kolleg hatte lediglich die Exekutive und

Verwaltung. In solcher Eigenschaft kan) es auch nie in Konflikt mit

dem Rath. Nur einmal, im ^•^]n>' 1700, war ein Mifsvpistnndnis die

Ursache zu einem Zuaammenstois, der, da pt bezeichnend für die Stel-

lung des ConvoykoUegs ist, hier erwähnt werden mag. Arn 4. .Tuni

dieses Jahres liofs der Rath dem Koller niitthoilon , dafs or <'iiu'

stflrkung der Maiinsrhnften der Convoy für ikUIiI«: t-raclitc. Nai-lulem

der Rath dann mit drii ()l)praltpn darüber konlerirt hatte, liel's er in

der Nacht vom 5. aiif den 6. dem Convovkollef: dic^s wiederiiolen, sowie

die Verstärkim^ der Mannschalt aiicii auf d^v nndeni Convoy und <iie

Equipiruiig der Fre'jatte empfehlen. Als das Koileg nun in der Nacht

hierüber nicht sogleicli schlüssiL' werden konnte, sprach am <>. Juni der

Rath demselben seine Verwunderuiii; darüber aus, .dafs dies CoUet^ium

sich demjeniffen wiedersetzten, was E. E. Raht und die Erb. Ol>eralten

vor nützlich und dienlich beftmden, wenn sie liey Tage luid Nacht vor

der Stadt Wolfart sorL'fpItisj: vigiliren, da man tempore belli alle Cu-

rialia nicht ol>.sei viit]) k mte: es were zwar E. E. Raht nicht Willeii.s.

dem Convoy- Coilegio was zu benehmen von ihrer Autoritaet und ller-
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kommen, b&tten auch das Vertrauen 2U ihnen, sie werden sich den

Schlufs E. £. Rahfs und der Oberalten nicht wiedersetisen , dan man
Uiebe bey dem gemachten ScfalofB; protestirte gegen dieselbe und stellete

es zu Ihrer schweren Verantwortung, wo der Stadt dadurch ein Unglück

solte entstehen**. Das Kolleg beeilte sich, zu ersichem, dals es nie be-

absichtigt habe, sich Rath und Oberalten zu widersetzen; da es gar

keinen BeschluTs gefa&t habe^ könne der Rath auch nicht protestiren;

es habe nur über einige Punkte noch Auskunft gewünscht Damit war

dieses Mifsverstftndois erledigt.

Wenn wir uns nun die Frage vorlegen , wie der Organismus des

ConvoyWesens funktionirte, so kann man wohl sagen: im Allgemeinen

gut In einer der Hauptsachen, der Wahrung seiner Autorität nach

unten hin, scheint das Convoykolleg mit Glück und Geschick verfahren

zu haben. Das wurde dem Kolleg manchmal erschwert dadurch, dafs

es zugleich seine Stellung unter dcii mderen Behörden behaupten und
vertheidigen mufste, und dafs offenbar die Unsicherheit seiner Position

nicht ganz ohne Einfluls auf die Disciplin unter den Convoybeaniten

blieb. Namentlich in Bezug auf die ersten Convoybcamten, die Kapitäne,

machte das Kolleg diese Erfahrung. So hatte der Streit, der im Jahre

1715 zwisrhrn Rath, Admiralität und Couvoydeputirten über die Wahl
der Kapitäne ausbrarh, und der zu den» Versuch, die Stellung der letzteren

Behörde herahzndruckcii
,

führte, sogleich d'w Fol^^p, dafs der Kapitiin

Geor^ Sclir()der sich von di'r Autorität des ConvoykollcL's zu einaiu'ipiren

suchte. Schon in seinem Sclireiben au den Rath vom 1. November 1715

hatte Schröder in sehr gerii)gsc]iätzi;.'en Ausdrücken von rleni Convoy-

kolleg gesprochen, was dieses zu einem l'rotest veraulafste Im De-

cember war €»r uua von dw Elbe ab^^efahren, machte altor weder von

seiner Abreise, noch von seiner Ankunft in Portsnunith (iem Kollegium

Mittheilung, sondern richtete seine Schreiben (Urel f an den Rath.

Hierüber beschwerten sich im Januar die Convoydeputirteu bei den

Oberalten^); und als im März der Rutli jenen anzeigte, dafs Schröder

sich wptren Proviant an ihn gewandt hal)(% irioizen sie uiciit darauf ein,

>«<ütiern erklärten: „da Capt. Schröder die Deputirten bishero vurbey

gegangen und gahr nicht kennten wollen, da doch vor diesem alle seine

Antecessores und er selber, wie solches seine vielfältige verbände Briefe

*) Am 20. November wurde im Convoykolleg „dem CRpt Georg SdirOder an«

erinnert, dafs er sich ioskünflig so auffltbrc, dafs man mit ihm friedlich seyn könne,

viedrigenfalls man andfri' Messure«^ nehmen nnd anderes Ortes anbringen würde".

lu einem von dem Licentiat Kursen verlkräteu Promemoria, das sich aber

niebt mehr bei den Akten bandet
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auswtnst'ü, in snlcln n uiul «In _'U'ii"l»eu anderen Be^'i'))enhoiten sich alle-

mahl an die l )r|)iit;iti(>ii aildn xsin l". Nun blieb dem Kapitän, dem

ohne (las Cuuvov ktilltii die materiellen Hilfsmittel versajjten, nichts An-

Ir rt - fibri?, als sich an dieses zu wrndtii; diis Koll(*}iiuiu aber liefs dem

iuii'itau schriUlicli ') sein Hefreiudtii über diese Unbotnii1fsi<;keit uus-

druckeii und tadelte es, dals er „das Convdy-l ulk'^^'iuiji nur blols zur

Zeit rie^ Manu^« Is kennen wolle". K war ja allcrdinps nicht zu leuixnen,

liafs die Ka]titäii<» mindestens ebenso oft an den llath und die Ailmiralitüt

ihre Briefe richteten, wie an die Convoydeputirten , und Schröder hatte

weni'jsteiis nicht jranz Unrecht, wenn er am G. April 171G ihnen schrieb,

(ia^ er nur seiner „alten Vorfahren Usance" befeljre, „dafs iiemlilich E.

Hocli F.dlen und Hochw. Habt ic!i in puncto der Oidit s, di«^ luichpieifsl.

Admiralitet lu puncto Ki i iclit iler Voyafie, auch Tratt< s auf aulslamiischen

laueren Reysen, und das lobl. Convoy-ColleLdum in puin to requisitis beym

Cüuvoy kennen miissen". Diese Trennung' ist aber iii»' -nian einirehalteu

Uü<l war übricrens auch durch keine Vorschrift ir^ieud wekiier Art an-

g».inlii( t. Aiuli stamirii im persönlichen Verkehr die Kapitäne dem

Coüvuykolle«^ am nächsten und liatten zu diesem an) mr-istcn amtliche

Bp?:iphiintreu. Jedenfalls hatte diis letztere in diesem Falle Ursache, sich

utur Zurücksetzuu'j: zu beklatren, und zwar ohne Zweifel, wie sehoa er-

wähnt, in Folge der Angriffe auf sein*' Stellung im Allgemeinen.

Wenn wir, absehen von der Affnire mit demselben Kaj)itiln im Jahre

172s. die zu dess»>n Kassation fiihrle, und die unter anderem (iesichts-

l^uiikt zu betrachten ist, so eischeint nur uocli ein Fall, wo ein Convoy-

beamter, und zwar wie l r ein Kapitän, die Autorität des Kollegs nicht

anerkennen wollte. Im Ajiril 1729 äufserte Kapitän Tamm sich gegen-

über dem Convoyhei rn Senator Coldorf, der ihn mit einer Beschwerde

au (las Kolleg verwies: Er kenne keine Convoydeputation , hätte auch

mit ihr nichts zu thun; er hätte eine Obrigkeit. Darauf beschlofs

das Kolleg, dem Kapitän vorläufig das nächste Monatsgehalt vorzuent-

halten, auch ihn in seiner persönlichen Bedienung, zu der er Convoy-

aü?estellte verwandte, zu beschränken. Das genügte, am den Kapitän

ichflell zur Vernunft zu bringen.

Die regelmäfsige Funktion des Convoyoi^anismus konnte durch

solche gegen die Autorität gerichtete Angriffe nur wenig beeinträchtigt

wenlen. Gegen die rein technische Verwaltung des Convoywesens, die

eiizentliche Geschäftsthritiu'keit der Deputirten, liefe sich wenig einwenden.

Die bei Gelegenheit der üolste scben Wirren nm 1680/81 an den Tag

') Durch den Admiralitätsschreiber Oröpel (Brief Tom 19. MJtn 1716).

B«»9eh, Hamborgs CoDToj-SohiffAlurt. 7
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ffekomnienen Mifsbranche warf u zumeist auf crrobe Nachlässigkeit des

Kapitäus zurückzui'iiiireu ; die Fonlening uacli eiuem „gudt Reglement

in der Coiivay", die man damals erhol), lief im Wesentlirben hinaus auf

den Wunsch der Kommerzdejuitirtcn. jiMii smal rerht/eitig Einsicht in die

Ordres und Instniktinnen für «Ii* K i] itäne zu erhalten. Aber schon da-

mals äulserteii die Vertreter der Kaufmannschaft das Verlangen, „das

löbl. CoUegium derConvoye möchte doch dahin femer arbeiten, dals das

Cüuvoye -Wesen zum nützliehen Gebrauch des gemeinen Commercii eiu-

gi^richtet werden möge". Und dies war wirklich der wunde Punkt

inuerliall) des Convoywesens ; dicsp V<M-wa]tuiig bot, vom Gesichtspunkt

der Nutziuirmachuug der ConvoyeiurR'litungcn für Handel und Schiffahrt

betrachtet, viele Blöisen und war sehr anfechtbar. Aber es darf nicht

verkauut werden, dafs, wenn für da« haniburgische Konimerzium sich

das Convoyweseu zu einer Quelle viel grftfsereii Gewinnes hätte ent-

wickelu können, als es thatsächlich der Fall war, dies verhindert wurde

nicht durch die reine VerwaUungsthitti2:keit des Convoykollegs, die sehr

anerkennenswerth gearbeitet hat, sondern durch die politisch-finanziellen

Grundlagen des Convoywesens. Diese Grundlagen beruhten in dem ge-

meinsamen Zusammenwirken der Kämmerei und Admiralität, zu denen

dann noch als Vertreterin der Kaufmannschaft die Kommerzdeputation

trat Das gemeinsame Wirken dieser Faktoren für eine Institution, die

dem allgemeinen Besten der Stadt dienen sollte, wurde aber sehr er-

schwert dadurch, dafs von der Känunerei fast regelniäfsig ein einseitiger,

fiskalischer Standpunkt eingenommen wurde. Wie die Conyoyen unter

dieser Sachlage litten, haben wir oben gesehen. Diejenigen, die das

nftchste Interesse an einer gedeihlichen, unbehinderten Entwickelnng des

Convcywesens hatten, gelangten denn auch bald dazu, Das auszusprechen,

was sie gewils schon lange . dachten : es sei der Kämmerei der Rinfl^ffi

auf das Gonvoywesen zu entziehen. Schon in den dOer Jahren des

17. Jahrhunderts wurde von Seiten des £hrb. Kaufmanns öfter darauf

hingewiesen, dafs, wenn Convoy ordnungsgemftfs nicht zu erhalten sei^

die Kaufleute privatim sich helfen müssen; im Februar 1694 wies die

AdmiralitAt einen solchen Vorschlag zurück und erklärte, dais „das

Ck>nvoyewesen dem Publico und der Admiralitaet abzunehmen gahr nicht

Gonvenable" sei. Zehn Jahre später war aus jener dodi nur schüchtern-

orgebracbten Drohung der Kommerzdeputirten ein wirkliches Projekt ge-

worden. Am 10. November 1704 erklärten sie ihren Adjungirten, sie seien

auf den Gedanken gekommen, dem Bath und dem Ehrb. Kaufinann vor-

zutragen, die Convoy der Eflmmerei ab- und an sich zu nehmen, „da

die Cämerey so groüse fixcQsen steets hette und der Kaufmann jährlich

Öfters Bollldtiren mOste*. Die Kfimmerei rnttsse von der H&lfte der
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Kosten zur Convoy ln frcit w(M(]»mi, dagetren die Büifierschaft jährlich zu

Convdyzwt'fkon ein ( iralicii^'eltl bewilligen. Am 12. Novo!nl)pr tmsten

die Koinnierz(l»'iuitirten dies den Abgesandten des Raths vor und ver-

handelten lange mit iliiuu darüber; es wurde ein besonderes rrotukoll

irefnhrt. Die Convoy -Verwaltungsbehörde dachten sich die Konimerz-

deputirten so zusammengesetzt: Ein Herr des Raths, drei Admiralitäts-

btirger und auJst rdem zwei von der AdmiralitÄt zu ernennende Personen,

„die nomine E. E. Kaultuaus Alles über sich nehmen". Die Kainnierei,

so belont<>n sie, solle mit den Entscheidungen üi)er Convoyreisen nichts

mehr zu tijuii liaben. Als Yortheile, die mit der Ausschlielsuug der

Känimerei verbunden seien, wurden aufgeftihrt: 1) die „Conunodität",

dafs man sie nicht erst zu befragen habe, was 2) die Ausrtlstung einer

CoQvoy sehr beschleunigen mtisse; 3) man könne selbst Proviant etc.

einkaiüteo; 4) würde man mehr Kommissionen bekommen.

Bedenklieh war die jährliche Bewilligung des Grabengeldes durch

die B&igerschaft, und es war fraglich, ob das Convoywesen sieb hierbei

viel besser gestanden hätte. yorläu% blieb es bei dieser Anregung.

IMe KommendepuÖrten aber, die damals gerade in ziemlich gereizter

Auseinandersetzung mit der Känimerei Aber deren Weigerung^ eineCon«

Yoy zu genehmigen I sich befanden, erklärten den hartnäckigen Finanz-

hatem am 20. November: Kttnftig werde der Ehrb. Kaufmann sich ge-

zwungen sehen, ,die Convoy steets an sich zu nehmen, wann es vorher

mit £. flochw. Baht deliberiret, und nach Gutfinden alsdann in der

Bttigerschaft mochte gebracht werden, damit £. £. Kaufmann desto eher

und fbglicher allemahl, wann es n5htig, mit der Convoy könne gedienet

werden**. Die Kämmerei meinte hierauf, die Kommerzdeputirten thäten

grade so, «als wenn ihnen die Convoy eintzig und allein nur zustendig";

wenn übrigens Bath und BQrgerschait ihr die Convoy «gegen ein Aequi-

valent" abnehmen wollten, so Heise sie es sich gern gefallen.

Am 24. November fafete dann der Ehrb. Kaufmann einen Beschluß

über die Zahlung und Vertheilung der Kosten fbr die Convoy und knüpfte

hieran als Eventualität das Gesuch an den Bath, in der Bürgerschaft es

dahin zu .dirigiren, dafs die Ausreedung der Convoy gegen ein jährlich

Aequivalent, von der Cämer^ praedse zu zahlen, zu der Admiralität

Administration geliefert werde". Die Kämmerei war jedoch eine Macht,

an der andi schon andere Reformen gescheitert waren, und die damaligen

Zeitumstände waren leider nicht zu einer solchen Änderung, zu deren

HerbeifQhrung weitläufige Verhandlungen mit der tief zerklüfteten Bnrger-

schaft hätten gepflogen werden mOssen, geeignet Als im Mai 1706 der

Ehrb. Kaufmann wieder stark drängte und nun drohte, er werde even-

tuell „auf andre Gedanken kommen, wie die Convoyrung Selbsten vorzu-
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100 Verwaltung des Convo} wesens.

nehmen'', erklftrte der Rath, der mit inneren Verfassun&szwisten grade

genug zu thun hatte, es flQr „sehr bedenklieh**, hierüber in der Kftmmerei

zu berichten. So blieb es denn beim Alten. Eist ttber zwanzig Jahre später

wurde die Frago wieder aiipere^rt, diesmal aber vom Rath. Im Oktober

1728 ersuchte der letztere die Ädmiralitut, sie möchte überk^'cn, „ob das

Convoiewesen nicht auf einen andern Fufs «resetzet werden könue, dafe

nenilich die Admiralitaet das Convoiewesen alleine übernehme und wie

solches am fujilichsten einzurichten sey". Der Kilmmerei pereichteu,

wie es heifst, die Convoyverbiiidlichkeiten „zur ;,^iofsen Beschwerde" ; sie

sollte finanziell entlastet, der Eiußuls auf das Couvoywesen ihr entzogen

werdeu. Die Bürger und ^Schiffer der Adiiiiniiität tiateu iu l' ul;:e dieser

Amt iiinir zu eiu« iii Au>scliul.s zusauiiiK u; ferner wurde im Deceuiber

auf \ » ianlassuii;: des Raths zur Erörterung dieser AniueleL'eidu it eiue

Küuiuiission, bestehend aus den fli< i Rathshencn Dr. Stauipelil, Otte und

Amsinck und fünf Adniiralität^liur-eni , Lrel)il(l('t. Am 21. April 1720

legte (iaim die Admiralität (li'iii Ilath eine „INMiioiistratioir V) vor. in

der sie darlegU^ dafs es ihr iiniiio'jlich sei. das ( juivoyweseu allein zu

überneliiiHMi. Die Gründe Maien au>si'hli( Islich linan/.ieller Art; selbst

bei den augenblicklichen Konjunktun ii. wo nur die Türkengefahr Convoy

erfordere, und diese auch nur einmal im Jahre zugestanden werde, sei

eine alleinige Übernahme des Gonv(iyw«^sens für die Admiralität nicht

angängig; sollte Krieg auslneehen und eine Erweiterung der Convoy-

fahrten nöthiir werden, sei sie um so weui^zrr nn btanile, die gewünschten

Leistungen zu thuu. Der Riith kam aber bald wieder auf diese Sache,

die ilim selir am Herzen geletren zu hnhen scheint, zurüi'k. Schon

im Juni 1730 lieanftrau'tc rr mehrere Rathsmilglieder, zu üherle^'n, ,,was

für Anstalten zu Conservirung der Schiffahrt, da die Türken so stark

in der See, vorzukehren, und auf was Art das hiesige Convoy-
Wesen auf einen besseren und der Stadt vortheil-

haftigern Fufs gesetzet werden könne". Als dann im Juli

1731 der Ehrb. Kaufmann um Bewillijunir einer Convoy ersuchte, ant-

wortete der Kath sehr eingehend und setzte auseinand«'?- . dafs die

Ivanunerei nicht melrr im Stande sei, die Hj^lfte der Kulten zu tragen;

der Rath maclitr dejshall' fügende Vorscldäge:

Die Kiunnjerei &t)lh' weder zu den Convoykosten in Zukunft Etwas

beitragen, noch mit d( r Leitung des Convoywesens Etwas zu thun haben,

dagegen sei dir Admiralität dieselbe „bpy 2 jahrlich f*"itzusetzenden

Gonvoyeu'' allein zu übertragen; dalUr sollte der Admiralität die he-

1) Im Anhang Nr. 41.
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Setzung vakanter Kapitänsstellen, die weiterhin nicht mehr verkauft

werden dürften» wie auch die Viktualisirung der Schiffe zustehen. Das

Arsenal, die Schiffe, und was dazu gehüre, sollten der Admiralität ohne

Entgelt zum Gebrauch gestattet werden. Die Dienste des Admiralitäts^

Schreibers und Kampagnemeisters sollten, sobald sie vakant, zum Vor-

theil der Admiralitütskasse verkauft werden. Solange zwei Gonvoyen

jährlich ausgingen, würde die erbgesessene BOrgetschaft der Admiralität

ein „revidirtes Graben-Geld, wie es vor der neuen letzteren Taxirung

von 1730 ausgegeben worden", bewilligen. Den Sold der auf die Gon-

voyen zu kommandirenden Soldaten mttJste die Admiralität in Zukunft

allein tragen.

Dieses Projekt war das Ergebnis reiflicher Überlegung; im ProtokoU

des Gonvoykollegs wird es bezeichuet «sowohl der Cammer zuträglich

als dem Conimercio sehr heilsahm und auch der Admiralitaet nicht gar

zu onereus*. Die Kämmerd schien zuerst ganz damit einverstanden;

dann schlug plötzlich ihre Ansicht in das Gegentheil um, und sie machte

allerlei Schwierigkeiten. Vielleicht aber wAre dieser Widerstand zu be-

siegen gewesen, wenn nicht die Kommerzdeputirten so grofse WeitUUifig-

keiten gemacht hatten. Sie wünschten nämlich, ehe sie sich über das

Projekt äufserten, eine Abrechnung über den Bestand der Convoygeld-

kasse und die Kosten der letzten drei Reisen. Über dies Verlangen

entspann sich dann eine lange Verhandlung zwischen den Kommerz-

deputirten und dem Rath, die sich bis in die Mitte des nächsten Jahres

hinzog. Auf Grund des Art 48 des Recesses vom 13. Oktober 1712

verweigerte der Rath den Deputirten eine Einsicht in die Bücher und

nähere Details, ?ab jedoch im All^emeiiion Mittheiluugcu über die

Convoyfinauzen und sclilug mehrfach eine Konferenz über diese Frage

vor. Die Kouimerzdeputirten wollten von der Verbindlichkeit des Re-

cesses von 1712, der noch nicht einmal publicirt sei, nichts wissen und

beharrteu steif und fest auf ihrem Begehren. Daran scheiterte denn die

ganze Sache ; denn nun gingen die Kommerzdeputirten auf das Projekt

selbst nicht ein.

Aber solange das Convoywesen nicht aufgegeben war, konnte man
sich auch den Fragen seiner Organisation nicht cnt/iehen. Im Jahre

1737, so haben wir oben gesehen, wurde aus der Kaufmannschaft heraus

ein neues Projekt zum Schutz der Schiffahrt vorgebracht, ein Projekt,

das von dem Boden des Convoywesens sich zu entfernen suchte. Unter

den GrQnden, die zu der Abweichung von den Convoyen und zu dem
Fregattenprojekt dieses Jahres führten, stehen nicht an letzter Stelle die

langjährigen Erfahrungen, die man mit der K&mmerei und auch der
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BUrgerscbalt, wenn es sich darum handelte, Convoy zu erhalten, gemacht

hatte. Diese Schwierigkeit war mit der Zeit um so grOlser geworden,

als allmfthlich Ober den Nutzen und die Nothwendigkeit der Stadt-

conyoyen die Ansichten immer mehr auseinandergingen. Der Rath,

welcher von dem Werthe der Convojen noch immer eine günstige

Meinung hatte, konnte sich andererseits der Überzeugung nicht ver-

scfalie&en, dafe die Regelung der Convoyorganisation im engsten Zu-

sammenhang mit der Nutzbarmachung der Convoyen fQr die hamburgische

Schiffahrt stand. Er liefe defshalb am 81. Oktober 1737 der Admiralität

die Nothwendigkeit, die Verwaltung des Convoywesens zu reorganisireo,

vortragen. Es wurde nunmehr eine Kommission eingesetzt, die aus Mit-

gliedern des Raths und der Admiralität bestand. Diese Kommission bat

2 Vi Jahre lang getagt, allerdings aber nur fbnf Sitzungen in dieser Zeit

abgehalten'). Es wurden in dieser Kommission verschiedene finanzielle

Projekte über die Übertragung des Gonvoywesens aufgestellt, Projekte,

die hier zu erörtern viel zu weit führen, auch von geringem Interesse

sein wfirde. Die wesentliche Schwierigkeit, die zu Oberwinden war, lag in

der Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen den am Convoywesen

betheiligten Behörden, der Kftmmerei, der Admiralität und den Gonvoy-

deputirten. Schlielslich gii^ aus diesen vertraulichen Konferenzen im

Mai 1740 der .Plan zur Üebertragung des Gonvoye-Wesens an löbl.

Admiralitaet für 10 Ausrüstungen der GonToye-Schiffe" *) hervor. Hier-

nach sollte die Admiralität «ohne Goncurrentz der Gämerey oder ander-

weitige Geld-Beyhülffe^ versuchsweise zehn Gonvoy-Ausrüstungen nach-

einander beschi^en, dafür aber auch „das Directorium des Gonvoye-

Wesens* allein erhalten. Zwischen Kämmerei und Admiralität wurde

hinsichtlich des Gonvoymaterials eine für die Dauer dieser Ausrüstungen

berechnete Einigung vorgeschlagen.

Aus diesem Projekt wurde, wie aus manchem andern, nichts; wir

haben es schon oben gesehen. — Nach dem endgültigen Abschluls der

Gonvoyfahrten fristete das GonvoykoUeg als solches nur nocb ein kümmer-
liches Dasein. Seine und der Admiralität Protokolle verschmelzen mit

einander; das GonvoykoUeg ist nun wirklich nichts Anderes als eine

Subdeputation der Admiralitilt Die einzige Beschäftigung der Gonvoy-

deputirten bestand nun in der Anstellung der wenigen Convoyleute, der

jährlichen Revision desGonvoyarsenals und Inventars und der Rechnungen.

') Das Protokoll im Staatsarchiv; die Sitznugen fanden statt am 9. nnd IS. No-

vember 1787, am 23. Mai und 4. Auguat 1738 and am Id. Febraur 1740.

*) Abgedruckt im Anhang Kr. 44.
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Der vichtigste Maao im GontoyweseB war Dun der Kampagoemeister.

Nichtsdestoweniger — und das ist charakteristisch fttr die konservatiTe

Scheidung der Behördenkompetenzen — wurde gelegentlich die Grenze

iwiKhen Admiralität und Gonvoykolleg streng beobachtet Als z. B.

im Jahre 1754 der Oonvoyberr Jenequel, wahrscheinlich ahnungslos über

die Tragweite seines Vorgehens, eigenmächtig über die Admiralitfttsyacht

TOiftgte, protestirte die Admiralität entschieden dag^en, und der alte

Senator Jenoquel f&gte sich.
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Vm die Mittel für (iic AufwendiiiiLroii zum Schutz der Schiffahrt

auf/ubriiiL^eii , hat man in H,)inl)iiri: schon früh von den Kniifleuten als

den Uauptiiiteressenten eine licsondere AufluL'«' erhoben. I'nter dor l'ubrik

..a merratoribus*^ be*;ejjuen in den KrunniereirerlininiL'^cn bciuuit'nd*^

iSuiunieu als Beisteuer zu den T^nknsten für die Ikkiunpfun^' di r Stc-

ri\ul>er'). Daneben erscheint Kmlc des 15. Jahrhunderts eine Abj;ube,

die man den ^Rndrn Tolhn" nannte, und die offenbar im Zusaniinen-

hanp: steht mit dem Schutz iler Schiffahrt. Weder über die Zrit seiner

Kntstehunf? noch die Ableilun!? des Namens sind wir nnteirichtet; wahr-

scheinlich beruht dieser Zoll anf derselben Gnindlai^c, wie jene ^den

Kaulleuten" auferlegte Auflafie-). Die eiste Sjiur ih^s „Roden Tollen"

finflet sich im Jalire 1480; Hamburg? und Lidieck hatten sich zum Schutt!

der ihre Stiidte vei bindenden Landstral'srn vereini.ut, ihren Kanfleuten

eine gewisse Auflage auizuerlegen^); in Hamburg geschah dies in der

1) Koppmann, KftninereirecliniuigMi III, S. CXLIV.
*) So venautbet aocb Koppmann a. a. O. TII, S. LXXIX.
') In den Kummereirecbnungen wird der T^>t1ic Zoll erst seit 1500 enrUint.

Im H;tui1)int.'i r Staatsarchiv findet sich unter den Rechnungen über den Zug Regen

OIdenluirj>; 1 l^'i ti". folpende Aufzeichnung: „Item so hrlvben de bon^Pie van l.nlipke

de van dem rude darsulves Meren gesettet den roden toUeu to entfangende, Jare

langh van dem LXXX. Jare an to rekende, alle Jare 100 rinske Gulden entfangen, in

Bommen 1400 rinske Golden sick b<^opende, de de rad «an Hamborgh den boiigereo

van Lubeke vortgescreven beft Tomi^et vor eren sold dar vedder, enjegen bebort

Unsen borgeren to Ilamborch van den sulven XIIII Jarcn ock 1400 rinske Golden,

dr> de rad van Uamborgb erer borger balTen van dem roden tollen weder ent&ngen

schal/
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Fonn des genannten Rotben Zolls. Im Jahre 1494 hören wir, dass von

dem Eltrage dieses Zolls nicht nur bestritten wurden die Kosten „der

beleydinge der wagen twischen hyr unde Odeslo" , sondern uiu !i ^der

uthredint;e eynieli Schepen der Katerine" '). Zwar hatte der huiuhurj^ische

Ilatli in Anbt^tracht dessen, „dat wy grote niergklike SunuiiPii van wegen

rit i uthreiliiige tor Seeward wart verlei'lit hohhcu", Zweifel, ob er diese

Mittel „von sodanem Kodiu teken" erlaij_;' n möchte. Sellen wir schon

hier diese Abgiibe mit der Sicherheit nicht nur der Landstriilsi ii, sondern

auch der Schiflfahrt n. VrrbiiiduiiL' Ltl'iarht, so tritt diese, naihdcni

längere Zeit von dmi Kotliou Zoll nur tliiclitig und nicht in Znsainnion-

hang mit nuiiitiuion Untcrni'lMiiuni^cn die liede ist-;, spater wieder deut-

lich hfTviir. Im .lalirc 1523 \\m\ eines von den Bürgern gegen die

Speniuber ^^ebraurliten Schifff^s erwähnt, das „de rubeo siguo" bezahlt

wur(i('-'). Aus clHnibMiisolbcn Jahre besitzen wir KecbnuiiL'en Uber den

Rolheu Zoll, aus denen wir über dit» \ cranlairung drs lei/teren allerlei

erfahren*). Im Jahre l."»25 hielten im Hinblick auf Knijjhoff und

seine Oenossen die Lübecker die Abschaffung des Rotheu Zolls für

noch uicbt rathsam*), und in den Kämmereirechiuaigen treten von

1525—28 i;\brlich Beträge auf, die als Hother Zoll wegen der RüsLuuuen

gegeu «iie Seeräuber eingesananelt wurden*). Später finden wir diese Ab-

gabe, zu gleichen Zwecken erhoben, noch in den Jahren 1552 und i rjr).

Im letzteren Jahre wurde vom Rath die Ausrüstung von 2 KnoL'«:si }iilTen

zur Coiivoy bewilliL't und zur Bestreifung der Kosten der „lloib? Tollen*

verordnet d. h. aus d( ni Kothen Zoll wurden diese Mittel bestritten;

die Einkünfte dieses Zolls wurden damals schon zu sehr verschiedenen

Bedtlrfuissen verwandt^).

)) Uiunburger Rath an Lübecker Rath 1494, „am «vende GoiiTeralonis Pauli*

(8i Januar). Koacept im Harabai^er Staatsarchiv. Über die ÄusfOstung der n^s^te-

rioe* vgl Koppmann a. a. 0. IV, 257.

Koppmann, VTl, S. LXXIX.
») ebenda V, 208; MI n. .1. f).

*) In der Lade der nöist naltfu auf dem llauibiuger Staatbarcliiv unter der Ue-

zeichnang „Cousemrte Reliquie» eines veralteten Bandes, enthaltend die Einoame

des Roden Tollen 1528', umfassend 115 Seiten, meist sehr schlecht zu lesen. Der

Bind beginnt S. 2 mit den Worten: ,Anuo XXIII Frid. na Letare is begunnen dusse

rode Tollen." Nähfres hierüber gehört in eine Geschichte des hamburgischen Zoll-

wesens. Auf S. 115 diesej B.imh > find. t sich die Abrecl 'umiz. dir K i rch p n pauer,

Die alte Börse, S. 40 f., mittheilt und dir er eiaem Manuskript der Kommerzbibliothek

entoommen hat Vgl. unten S. 106, Auiu. 1.

Kircbenpauer a. a. 0.

*) Koppmann YU, a. a. 0.

Kirchenpauer a. a. 0.

*) Koppmann a. a. 0.

Digitized by Google



106 Cbnvoygeld. Kosten der ConToyen.

Später erscheint der Rothe Zoll nicht mehr in Verbindung mit dem
Schutz der Schiffahrt; hätte ein solcher Zuaammenhansi auch ferner be-

standen, so würde er sich wahrscheiniich aus den die Admiralität be-

treffenden Ordnunfren u. s. w. nacliweisen lassen; in diesen wird der

Zoll nie erwähnt. Im 17. und 18. Jahrhundert bestand er in einer Ab-

gabe, die man vom oberländischen Korn erhob, wenn es austreführt wurde.

Ein Geleitjield oder Convoypeld finden wir ungefähr zu derselben

Zeit, wo der Kode Tollen zulrtzt für Convnyzwprke lienutzt wurde. Im

Jahre 1571 wurden Nvri:«Mi der Unsicherheit in der Nordsee meliieie

Kriep:sschilfe von Ilambur*? ausirorO^-tet : die Schiffr, die unter Couvoy

derselben geleitet wunk n, bezaliltcn hici für eine Abgabe Inj nächsten

Jahre werden in ..bedenken des Kaufmanns wegen Ausrüstung gegen

Seerituber" ^) „Convdvo-ripldor" und „Geleide - Geld" erwähnt, und es

wurde ausdriicklicli betont, dafs auch Güter, die nicht unter Convoy

lulireu, dies Geleitgeld zahlen müfsten.

Später bep'egnet ein „Convoygeld'' im Jahrp l(v28. Am 11. März

dii'scs .lalirt's wurde im Rath- und RnrL'cr-Convt nt eine lifscli werde von

SchitVi rii über Ufhciere vorgebracht, nach der diese den ersteren „un-

gebftlirlich Convoy-Geld abfordern thun"; die Rürgerschaft begelirLe die

Abschartung dieses Geldes. KrkuntliL^uniien ergaben, dass dies Convoy-

geld von den Officiereu der von der Stadt wcupu der Unsicherheit der

Elbe ausgerüsteten Scliiffe nicht gefordert, sonderu gutwillig von den

Schiffern gegeben worden war. Den Olficieren wurde befohlen, selbst

nichts zu fordern, doch freigestellt, ob sie auizehüleues Geld aunehnien

wollten üd( r nicht. Doch hat ein Convoygeld, eine Entschädigungsgebühr

für die von der Stadt zur Sicherung: des Klbverkehrs gemachten Auf-

wendungen , wirklich bestanden; der Husunier Bürger Daniel Otto be-

zahlte im Ai)ril 1628 „das verordnete Confoygelt den Herrn Deputirten

des Rahtes zue Ilamburgh" und verlangte, als ihm dennoch Schaden

geschah, Rückerstattung dieses Geldes^;. Vielleicht erhob man es nur von

nichthamburgiscben Schiffern. Mit dem AdminüitfttszoH, das muis betont

werden, hatte diese Ahgabe nichts zu thun. Wir hOren von ihr weiter-

hin nichts. Erst als Hamhitrg das Convoywesen auf breiterer Basis

errichtete, wurde wieder ein ConToygeld eingeftthrt.

1} In den Manuslcript der KommcRhibUothek „Extract des Alterümmbi" findet

sich S. 211 die Bemerkung: Conroye Crdder: 1571. 5. April wegen Lewe Reinlcene

Schiff unter »Iit Adniiralscliaft zu convoyren bis ins Vliü, entfanirm 20 Tlialer. —
1572. Von 24 ädüffem entüuigea m ^ ü ß 8 Noch von 26 Schifieni 809 J[
5 /? U 4.

") Im Anhang Kr. 2.

*) Vgl. oben S. 9.
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Als man im Jabre 1662 beschlob, der IiamburgiseheD Schiffahrt

Sicherheit durch Convoyen zu gewahren, stand (iic Regelung der Kosten-

frage') naturgemäüs im Vordergrund; Kaufleute haben von jeher die

gute Sitte gehabt, ehe sie an ein Unternehmen von weittragender Be-

deutung gehen, sich über die Deckung der Kosten klar zu werden. Die

in der Admiralität den Wunsch nach Convoy vortragenden Kaufleute

schlugen zuerst vor^), l' o Admiralitätszoll zu geben, d. h. von allen

ein* und ausgehenden Gütern l^/o vom Werthe. Hieigegen wurde

Über Convoygeld im Auslande m^on liier einige kurze Mittbeilimgen Plate

findrn. — In Kngland winl schon im 14. Jahrhundert eine Abgat)c von d Pence

auf 2t) s. vom Werth der Waaren (also 2V2 Proc-pnti lür Convoysdmtz erwalmt (Mac-

pberson I, b86^ Unter Karl I. erscheint Couvoymoney (Calendar of St. l'apers. Dom.

Ser. vol. 1688—S9, S. 151. 475. 492). In Frankreich worde noch 1675 und 1677

iettgesetctt ,qae Una Capitaines on maltm des atsseaux aUant h la pkfae des

monies au banc de Teire-Neuvc etc. paieroient trois livres par tonneau da port de

lenrs vnisseaux poiir etre pniployroH a l'armcment et l'equipement des vaisseaux de

giierre qni seroieiit destines pour l'escorte et la sAret«* do ladite pecbe** ; doch scheint

diese Abgabe späterhin von den Terrcncuvcfahrern nicht mehr erhoben worden zu

weSBt obgleich sie Convoy genoaien. FAr den Genofs def Convoyen nach Westindien

wurde im 18. Jahrhundert eine Abgabe von 8 Procent vom Werth der Ladung für

die ganze Reise, von je 4 Procent für Aus- oder Rückfahrt festgesetzt (Valin, Xouv.

Coramentaire I, 692 ff.
; II, 79f>). — Tu Dänemark setzte die Verordnung vom

26. August 1622 fest: „Ks sollen aber diejenigen, so in der Vlotu durchaus keine

Stocken haben, von jeglicher Last einen Eeidiatbaler in apede odw dessen Werd,

hin- und wiedemmb »irQdce, wann sie — glQcklich wiederumb angelangt, Diigenigen

so aUein aus Hispani«! hereinfolgcn, nur halb so viele geben und entrichten. Dafeme
Bonsten eini«ro unserer eipnen Nation Schiffe 20 oder mehr ptitc Göttling mit ihrer

zubehörnnp; lialit ii. sollen dieselben mit dem Convoy-Gelde verschonet, Diejenigen, so

weniger und zwar bis an 14 Göttling, mit dem was daizu gehöret, halb Couvoye-Geld,

welche sehen and darunter bis an sechs haben, sollen einen halben Beichsordt weniger

als ganlM Gimvoye, Diejenige^ so aedis und danmter, gantae Gonvoye au aahlen

schuldig sein." Also ähnlich wie in der hamborg. Admiralschaftsordnung von 1623.

Die Kenntnis dieser dänischen Verordnung verdanke ich Herrn Dr. Konr. Ilaebler in

Dresden. — In Schweden bestand im 17. Jahrhundert ein Convoygeld von V4 Reichs-

thaler per Last; Ende des Jahrhunderts worden die Sdiilfer von Convoygeld befreit,

die um Sals an holen aassegelten und augleich weder Eisen, Pech oder Theer ezpor^

tirten» sondern dafär Holzwaaren als Ballast führten, insoweit sie nicht offenbar dies

nur thaten, um die Abgabe zu nmpchon fSillon, Svcnska handelns op narinpames

historia V. 103). Später, im Anfjuig des Ib. .lahrhundcrLs, bcwilliirti' die lifgicning

den Gotenburgern Convoy, aber gegeu ein Convoygeld von 2 Proceut vom Werth der

Waaren (Berg, Samlingar tili Gdteborgs historia II, 180). ^ In dem 1684 awischen

Brandenburg und Emden getroffenen Accord wurde festgesetzt, dafs von Waaren

im Vwkehr mit Spanien, Portugal und der Levante ein Convoygeld erhoben werden

sollte, von dem '/« Brandenburg, V« Emden geniefsen sollte; die Höhe der Veran-

lagung wurde in einer Taxe festgestellt (Schuck II, 234)l

') Vgl. im Anhang Nr. 5a.
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geltend gemacht, dals dies nicht auBreiche, auch dals es nicht thnnlich

sei, GQter jeden Verkehrs gleichm&fsig zu belasten. Die Adniiralitftt

beschlofs daher, den Kaufleuten vorzuschlagen , dafs die nach Spanien

nnd Italien gebenden Güter 2 Vs— 3<>/o, die nach England und Frankreich

die H&lfte und die nach Holland und Rufeland den vierten Theil davon

geben sollten. Hiergegen wandten aber die Eaufleute ein,' das sei zu

viel; l°/o wollten sie geben; werde das Convoygeld so hoch angesetzt,

so würden feine Waaren andere Orte aufsuchen. Für die Fahrt auf

Holland, das wurde sofort betont, dürfe überhaupt kein Convoygeld ge-

nommen werden, da schon viele Waaren den Weg über Zwolle nfthmen;

erhübe man für den Wasserweg Convoygeld, so würde das iu noch

gröfscrein Um&nge geschehen. Für die damals zunächst allein in

Betracht kommende westliche Fahrt erklärten sich die Kaufleute bereit,

V ä " u zu geben, wenn sie dafür 2 Convoyen erhielten, und zwar sollte

die Zahlung dauern , solanire sie die Convoyen iiebrauchten. Doch
willigten sie auf den dringenden Wunsch <ier Admiralität , die dies als

den „Ilaui)ti)anct. woferne sichs niclit zersdila^ren soll", bezeichnete, ein,

dafs das Convoygeld dauern solle, bis die Kosten für die Convoyen ab-

petrapren seien. Der Präues der Admiralität erklärte, es solle richtig

Buch «rehalten werden; „sobald die Zulajre soviel wird austragen, als

die Unkosten jrewest, sollen dit Mlbe nicht weiter geben, sondern ab-

fjeschaffet seyn." Hinsichtlich der Höhe des Convoygeldes einigte man
sich dahin, dals von den Waaren im Verkehr mit Spanien 1 "/o, von den

mit Frankreich, Ivijiland und Kufsland • ü^o bewilliijt wurde.

Diese 1 und Procent bilden das ei«;entliche „Convoygeld" ; die

Grundlapre der besonderen, zur ErhalUins; der Convoyen cnhobonen Ab-

gaben. Für die Erhebung dieses Convoygeldes wurde ein Tarif, eine

„Taxa"-) auf;:estellt, aus der ersichtlich ist, in welchem Mai&e die ein-

zelnen Waaren dieser Abjiahe unterlassen.

Sjiäter ist es aber nicht bei (iiesru 1 und *,2^/o geblieben; zuei-st

wurden die Ujiuiland- und Rufslaiififahrer einer besonderen I^esteuerunti

ge;;eu den (i* nuls von Convoyen unterworfen ; wir kunnnen darauf unten

zurück. Für die Westfahrt blieben zimächst jene I und ^ 2^0 mafs-

fiebend. Aber bereiis im Frühjahr 1075 versuchte der Rath, als die

KoninH'rzde)iutii1en um Convoy auf Frankreich baten, eine Stei^'eriing

dieses Satzes, indem er meinte, „Erb. Kaufmann müste auf amiere Mittel

Betreffs der sp&teren Streitigkeiten zwischen Admiralitftt und Konunerz^

deputation, die 1683 noch nicht bestand, aber die Recbnnngsablegtiiig des Convoy-

geldes vgl Kirchenpauer a. a. 0. S. 40. Hier nubor darauf einsngehen, hat kein

Interesse, da der Streit die Convoysache selbst nicht berührt.

^) Im Aubaug Nr. 14.
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gedendceD, auch sodann nach nnd von Frankreich 1 ^/o geben*. Es kam
aber nicht zu der Convoy, und die Erhöhung unterblieb.

Daliegen schlug im Mftrz 1680 die Kommerzdeputatton der Admirali-

tät mit Hinwels auf den guten Zustand der Convoykasse eine Herab-

setzung des Convoygeldes von 1 auf oder V*^/q vor. Damit war

aber die Admiralitilt nicht einverstanden, indem- die Kasse „durch das

viele und theils langwierige Convoyren so erschOpffet were, dais man
E. Erb. Kauflfman anstatt der Erleichterung woU ein mehrers an-

muthen wollen".

In den Wirren des Jahres 1684 kam es zu einer einseitigen Auf-

hebung des Convoygeldes durch den Ehrb. Kaufmann*). Im Sejitemher

trug Joliaun Cordes dem letzteren u. A. vor „ob nicht wegen des be-

liebten ein und V« pro 100 einige Folge zu befßrchten und solches ihnen

ate ein ewiger Zoll aufgebürdet werden mOebte*. Die Adjungirten, die

nun gewftblt wurden und namentlich auch die Holste*sche Sache unter-

suchen sollten, wurden beauftragt, Sorge zu tragen, „die Gonvoye Kosten

zu ersparen ; zu mindern, das beliebte respective ein und ein halb Pro-

Centum auiänikfindigen oder einzuziehen**. Nachdem dann der Ehrb. Kauf-

mann, verleitet durch di€i demagogische Agitation des Cordes und seiner

Genossen, die Einziehung des P/» ^'v Gonvoygeld und die Aufhebung der

Convoy beschlossen hatte, protestirten die Kommerzdeputirten energisch

dagegen. Am 24. September ward dann jener Beschlufs des Ehrb. Kauf-

mann, der ttbrigens auch wegen seiner Einseitigkeit juristisch anfechtbar

war, wieder umgestofeen.

AllmAhlicb wurde es aber immer schwieriger, die Convuykosten mit

dem bestehenden Convoygeld zu bestreiten. Als im November 1690 zwei

Convoyen auf einmal gefordert wurden, meinte der Hath sogleich, dann

mofste auch 1 "^'o statt ^it^lo Convoygeld gegeben werden, und kurze Zeit

darauf, im Januar 1691, mahnte er sehr dringend, es mßchte £. Ehrb.

Kaufinann «der Convoy zum besten contnbuiren, dals die grolse Unkosten

damit möchten gestoppet werden". Während die Kommerzdeputirten

vorschlugen, dafe eine Erhöhung des Convoygeldes von I auf 1 Vs, von

^/t auf */4 und von auf Va vom nAchsten Jahre an eingeführt werden

möchte, lehnte der Ehrb. Kaufmann rundweg jede Erhöhung des Convoy-

geldes ab, «weiln es zu grofeen Abbruch der Handlung dienen wOrde";

auch ward von der Kaufmannschaft daitiuf hingewiesen, dafe wohl noch

andere Mittel zur Verfikgung standen, und zwar „von Stadtseiten, weil

der gantzen Stadt daran gelegen — und man E. Erb. Kaufmann damit

>) Vgl. auch unten.
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allein nii lit besichweren könte" Bei dieser Gelefjenheit wurde eine

Seite iWr Convoygeldfrage berührt. tli<^ frliher nur kurz «restreifi wonien

war: die Excmtinii der Kaufleute des eiiulischen Court vom Coiivoyiield.

Obgleii'h diese Kauflcute von den hamburgisclien Convoyen grofseii Vor-

theil hatten, l)ezalilt(Mi sie kein Convoyyreld , was, abgesehen von dem

finanziellen Gesichtsimukt, auch die Folp* hatte, dafs die nicht der Couit

an;:ehörenden , mit Kndand Handel treiltcnden \m\ h'wviur ConvovL'rld

zahlenden Kanflcute den malktrebeuden Faktoren, namentlich der

Kämnierei, stets sehr wenig Neif^ung fanden, Convoy auf Fln^iland zu be-

willigen^). Im Milrz 1691 frjigten die Kommerzdepiitirten beim Piath

an, ob nicht einmal der Frage näher getreü^n wirdcn könne, dafs auch

die Engländer zu der Convoy beitrügen. Der Kath war ebenfalls der

Ansicht, „dafs man die Engländer anmuhtete zu dieser extraord. Convoy

zu contrii)uiren," empfahl aber vorläufig Geheimhaltung, bis es mit

den KttUeirien besprochen sei; unter der Hand könne man wohl mit

einigen Engländern sprechen und ihnen vorstellen, „dafs sie bey diesen

beschwerlichen Kosten contribuirten, dals die Convoy desto ehe facilitirt

wurde". Den Knglllndern fiel es aber L'ar nicht ein, zu zalden; sie er-

klarten
,

^sie betten keine ordcr dazu, mtifsten erst au ihre Prinfi|talen

darüber srhreil)en". Ihn' liath beklagte dies sehr, im Hinl>lick auf die

betnichtliclieu Unkosten des Convoywesens. Die Exemtion dvr Engländer

fiel um so schwerer ius Cewicht. als, wie der Rath mittheilte, etwa dei'

6. Theil der Ladung englisches Gut war, also der Convoykasse nicht zu

Gute kam. Noch im März 1693 drückte der Rath sein Bedauern darüber

aus, dafs der Ehrb. Kaufmann nichts über die Heranziehung der Fremden

zu den Convoykosten beschlossen habe, und im Mai liefs er die Koramerz-

deputirten wieder erinnern, doch bei den Englischen unter der Hand zu

sondiren, ob sie nicht am Convoygeld sich betheiligen wollten. Alles dies

hatte aber keinen Erfolg; und da, wie wir an anderer Stelle berichten,

gerade von jeuer Zeit an fast re^relmäfsig englische Convoyschitte auf die

Elbe kamen, so scheint man in Hamburg in richtiger Würdigung des

grofsen Werths dieser Art von Unterstützung des heimischen See-

verkehrs auf weitere Versuche, die englischen Kaufleute zum CoQYoygeld

henuizuziehen» verzichtet zu haben* —

•) Vgl. auch die „Calculirung" von 1692 im Anhang Nr. 22.

') Die Courtkanfloiitc waren nämlich nur vom Convoygeld frei für den Verkehr

mit England; als im 8ommer 1668 der englische Schilfer Mathias Repsehavcü-, der

dem Court angehörte, nach den Kanarischen Insielu geladen hatte und kein Convoy*

seid entiichten wollte^ wurde dekretift, daft er dies doch timn mOaee, «denii die

Eni^iidie keine andere frei Zeit ala aof London, wie ihr Conooidaten meldeten,

Jtftnte gestattet werden*. (ZoUafcten des Hamb. StaatsarchiTS.)
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Für Krhdhungen des gewöhnlichen Convoygeldes unter ircrond wolcheu

Formen zei^rte sich auch in der Fulgezeit bei der Kauliiiuüii.scijuft sehr

geriu^re Nfiüim;,'.

Als im September 1<>94 die Küinmerzdfj)utirtcn dein Ehrb. Kaiif-

mauu den liatli crtheilteii, eine besondere Beisteuer behufs Erlan^iung

von Convoy zu bewilligen, erklärte die Kaufmannschaft, dafs auf die

Schiffe nach dem Westen nichts gelegt werden könne, „denn es were ja

das 1 */o da zu zahlen; und würde auch eine übele Consequentz seyn".

Die Kaufmannschaft wurde in ihrer Gesammtbeit wie in den einzelnen

Zweigen gerade in diesem letzten Decenninm des Jahrhunderts finanziell

stark in Anspruch genommen; durch Kriegsnoth und schwere Beliteti*

guugen namentlich seitens Dänemarks bedrängt, mufsten sich zahlreiche

Kanfleute zu nicht geringen Opfern verstehen. Das im Einzelnen aus-

zufllhren ist hier nidit der Ort. Nur eins mufs erwfthnt werden. Im
Januar 1692 liefs der Bath, aufser anderen, einzelne Erwerbszweige

trefienden Kontrihutionen, dem Ehrb. Kaufmann vorschlagen, einen Zu-

schUig von Vi <^/o Zoll auf alle Waarea für die Dauer des Krieges und

längstens auf neun Jahre zu legen* Der Ehrb. Kaufinann bewilligte dies;

doch wnrde nachträglich diese Zulage dahin modifidrt, dals Va^/o anf

den Seeverkehr mit Spanien, Portugal und Italien, und Vs^fo auf den

mit England und Holland gelegt wurde. Als dann aber das Kollegium

der Sechziger entschieden gegen diese Zollerhöhung Einbruch erhob,

erklärte am 15. Februar der Bath, dafs auch er mit dem Kollegium,

das jene Erhöhung als der Stadt sehr schädlich ansehe« einverstanden

sei, dals deMalb die ganze Sache rflckgängig gemacht werden solle.

Dieser Zollaufschlag ist defehalb nie bezahlt worden. Mit dem Convoj-

wesen hat diese ganze Sache nichts zu thun; ich mufs das hier betonen,

da von anderer Seite, ohne Zweifel mit Bezugnahme auf jene beantragten,

aber nie bezahlten und Vs Vo, sogar eine thatsächlich erfolgte Er-

höhung des Convoygeldes um ebensoviel Procente für das Jahr 1692 be-

hauptet worden i8tO>

R. Ehrenberg teilt uns in meiner Schrift: „Wie wnrde Hamburg nprofa?*

1, 24 mit, dafs das Convoygeld für den Verkehr mit Eiij,'laiRl etc. "/s, fär den V«»
kehr mit Spanien etc. 1''4 betragen habe. Diese falsche Angabe erbalt er, indem er

(S. 43, Anm. 1) schreibt: „T/Otztorf^s fdag ronvoypolilj wunlt- dann abor 1692 erhöht*

Eine Erhöhung des Convoygeldes lti92 bat, wie ubeu aubcinaudergeseLct, nicht statt-

fdonden. Wie konnnt denn Ehrenberg aber zu jener Angabe? wird man fragen.

Ehrenhevg hat auf don StadtardÜT em von ihm auch citirtea Aktenstück von 1714

benutzt; in diesem findet sich, nachdem das Convoygeld von V's und 1 <>/o erwähnt

ist, folgende Bemerkung: „Wobey denn femer zu notircn, dafs nebst jenem "5 "/o

noch und nebst dem besagten 1 ®/o noch V4 aus freywiUigcr des Commercii Be-
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Erst zeba Jahre') später, 1702, als wieder ein grofsor Krieg aus-

gebrochen war, wurde es mit der Aufeilefrung einer Steuer, die ähn-

lichen Ursprunffs wie die 1692 nicht zu Stande p:ekonm)eue, \\ irklich

Ernst. Im Juni dieses Jahres beschlofe auf Veranlassunpr des Raths der

Elirb. Kaufmann zur Erbaltuni; der Neutralität und freien Schiffahrt,

dafs diejenijren, die bisher 1 o Convoyf;eld, jetzt aufserdem noch ' 2 "
0,

und die, die bisher V s '^
0, jetzt aufserdem noch V4 " 0 bezalden sollten.

Die einzijie Verwandtschaft, in der diese Zulage mit dem Convoywesen

Steht, ist die, dafs sich dieselbe in ihn i Veranlagung an das alte

Convoygeld anschlofs, und dafs in Foiixc dessen aus leicht begreiflichen

Gründen sie aucli wohl „auSv^erordentliches Convoygeld" genannt wurde;

denn diese Zula^^c sollte weder ausschliefslich oder jrar vornehmlich zu

Convoyzwecken dienen , noch wurde sie, was ja, wenn sie eine einfache

Erhöhung? des Convoy;;eldes darjiestellt hätte, das Natürlichste gewesen

wäre, von ebrn derselben Heliörde oin'jf'normiirn und verwaltet, wie

jenes; vielniclir li(»ls dioso ..frtuwilli^e '/mVahv in eine hnsondere Kasse,

die von den Konmicrzdcputirten vpiwaltct und L^clnu-ht wurde. Wie
locker der Zusammenhau'j dieser Zulaue luit den Couvuyt^i war, geht

auch ans der Art der Aufhebung der enteren hervor. Im Mai 1704.

als aus (iem Ertrairo der Zulage die Vor^^cbOsse der Admiralität an die

Kommerzdeputatinn zuriickuozahlt warrn, wurde vom Klub. Kaufmann

dir Zulauc wieder aufgehoben; von Convoy ist dabei in keiner Wei«*e

die iiede. Dennoch wurde schon damals die Zulage in Verbiaduug ge-

liebong siun Besten desselben von einer Fersohn aus dessen Mittel eingenommen

werde.'' Das las E., und f\\\g^ war die „Combioation" ferti«;; er hatte mal etwas von

V4 nn<\ ®/o im.Ialn t' lf;02 i^» !, >i n. war »her nur bis zu der Beantragung gekommen,

und das negative liosultat derselben war ihm entgangen; defshal!» warf er kühn die

in dem Aktenstück von 1714 erwähnte freiwillige Zulage zusammen mit der von ihm

konstrutrten Krhabung des Convoygeldes von 1692. Die in dem genannten Akten«

stttck erwftbntc Zulage ist aber nicbt von 1692, sondern von 1705 und hat, wie oben

üU8einanderzut>cty.en ist, eine ganz andere rechtliche Grundlafrc wie das Convoygeld,

darf also iiberhaupt nicht oUm' Weiteres mit di»'seni ausaaimengeworfen werden;

von der Zulage von 1705 bat E. aber keine Kenntnis».

*) Kare möge hier nur berührt winden, dafs auch in den Porto-firanco-Yeiluuid-

lungen jener Zeit einmal die Convoy erwähnt wird. Am 12. November 1694 be>

schlössen die Knmmcrzdeputirten , ^dafs alle Güter von oben und unten kommend^

aber was durchgint;«' allein, sie gehf^ret^ n fremden Bürgern, P'inwnhnern oder Contracts-

verwandten zu, mulaten porto franco sein, und were es auch von frembden
Gütern, so mit Convoy führen, zu verstehen" etc. Auch ELrenberg
a. a. 0. S. 32 flkhrt diesen Beschlufs anter Anflkbningszeiehen an; merkwürdiger Wdse
l&fst er aber« ohne irgend einen ersicbtüclicn Grund, den die Convoygüter betraffenden,

oben gesperrt gedruckton I'.isstis vrva:'. Flu dir D;nlegung Ehrenbere's war er nicht

überflüssig, ganz abgesehen davon, dafs solche wiliküriicbe Auslassongea mindestens

sehr bedenklich sind.
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bracht mit dem Convoywesen; sie sollte u. A. für die Erhältimg der

freien Schifiifthrt dienen, und für diesen Zweck waren ja auch die CJon-

voyen vorbanden; es ist defshalb bemerkenswerth, dafs im Juli 1703 die

Aithangelfahrer bei einem Gesuch um Mannschaft zur Verstärkung von
zwei Schiffen erklarten, sie wünschten, wenn ihnen ihr Verlangen nicht

werde, ^dafe man sie des mid ^/4^/o erlasse"; auf den Ursprung der

Zulage kann aus einer solchen Bezugnahme aber doch nur mit Vorsicht

ein Rückschliifs fjemarht werden.

Schon im Juni 1705 kam es zu einer Erneuerung' jener Zulage; zur

Sicherung der freien Handlung auf Frankreich und Spanien wurde vom
£hrb. Kaufmann eine Kontribution, diesmal von *U und ' s ^ o, bewilligt,

und zwar im Übrigen ganz genau unter denselben Modalitäten, wie

1702, und vorläufig nur auf ein Jahr. Von Couvoy ist dabei absolut

nicht die Rede. Dafs bei der Bewilligung dieser Zulage, bei der man
sich ausdrücklich auf die gleichartige von 1702 bezog, gar niclit an

Unterhaltung von Convoyen gedacht worden ist, erhellt am klarsten

daraus, dafs es erst eines besonderen Beschlusses bedurfte, als man nun

endlich im Jahre 170(5 das Bedürfnis empfanfl, aus dieser Zulage Mittel

für Convoyzwrrkr zu oiitnrhnion. Im Friilijahr 170(i verweicrerte die

Kiuiiiiicroi trotz mehrt'aehoii Drängens ihre Einwilligung zu drei Con-

voyen :uis finanziellen Gründen: aurh die Admiralität erkliirte. nicht im

Stande zu sein, die Kosten für f]Tn Convoyen zu bestreiten. Darauf be-

schlofs am 29. März der Ehrl». Küt m uai die Verlängerung der im Jahre

1705 „zu der freyen frausciien ilaudluug" („als mit der es", wie es im

Protokoli lieifst, „allerdings dem Vennuhten nach nicht so reussiren

mochte") bewilligten „IVevwilliuc Zulage des Erb. Kaufmans" von "4 und

V s^o bis ultimo Dcceinljer ; und zwar erklärte sich der Ehrl». Kaufmann

bereit, aus dieser seiner Verwaltunir untersteliendea Kasse der Adniiralitüt

soviel vürzuschiefsen, wie sie bedürfe. Alles aber „ohne des Ehrl). Kaulf-

mans Traejuditz und Consequentz seines ordinairen Convoy-Geldes".

Hiermit waren denn auch die anderen malsgebenden Faktm-en, Käni-

merei und Admiralität , einverstanden. Dufs von einei- F,ilh»liung des

.Convoygeldes" also auch hier nicht die Rede sein kann, ist klar und

geht hervor schon aus dem ausdrückiicii betouten Gegensatz zum „ordi-

nairen Convoygi Id". Es wurde lediglich aus zu anderen Zwecken be-

stimmten Mitteln temporär eine Bewilligung für Convoyen ausgesprochen. —
Lange blieb die Zulage des */4 und V« "/o nicht unangefochten. Schon

im December 1706 wurde sie vom Ehrb. Raul mann n ieder aufgehoben,

„malseu der I'tIi. Kaufnian wenig dabey profitiret", und er blieb auch bei

diesem Beschlufs trotz mehrfacher Mahnungen des Raths. Mit den Con-

voyen wird diese Aufhebung nicht in Verbindung gebracht; der Rath
Baftsob, HMübiirg« Gonvoy-SeliUrahrk. 8
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protestirte nur gegen die Aufhebung, weil man in Folge der Fdedene-

aussiebten doch bald besonderer Mittel bedttifen wttrde.

Eist 1708 führte das Verlangen nach Convoy zu einer wirklichen

Erhöhung des GonToygeldes. Wieder erklärten sich im MArz Kftmmerei

und Admiralität nicht im Stande, Ck>nToy zu geben ohne eine besondere

Zulage. Hierauf beschlois am 28. März der Ehrb. Kauimann, „dala

solche Guter, so an denen Schiffen gebracht; von alle und jede dessen,

die nach dem Westen giengen, V4 l^entum erlegen*" ; dafür bedang er

sieb das ganze Jahr Convoy aus. Die Verwaltung sollte, wie bei dem
'/4 und Va^'o, in Händen der Kommerzdeputirten liegen; die Bewilli-

gung geschah nur bis ultimo December, sollte aber, wenn die Convoy

wider Verfaoffen länger ausbleibe, noch weiter gelten. Im^ December

wurde dies wieder aufgehoben. Schon im April 1709 aber wurde

das V4 und Vs ^/o, wie es 1706 aufg^oben war, wiederhergestellt, und

zwar diesmal lediglich, um Mittel für Convoyen zu schaffen; dafe dies

der ausschliefsliche Zweck war, ergiebt neb daraus, dafe, als die Abgabe

am 11. Januar 1710 wieder vom Ehrb. Kaufmann au^ehoben und nun
vom Rath darauf hingewiesen wurde, ,,dars das Commercium wflrde

künftig zu den Tractaten Geld nöhtig haben", die Kommerzd^utirten

erklärten, dafe diese Zulage nur für die Convoy bewilligt sei, imd
„waTs das übrige angienge, würde seiner Zeit lieym Kauffman davon zu

reden seyn**. Am 30. April bewilligte aber der Ebrb. Kaufmann wieder

die V« und «/o für die Convoyen; ein Antrag der Kämmerei, statt

des V« Vo auch V4 zu geben, wurde nicht bewilligt. Nachdem im

December 1710 diese Auflage wieder aufgehoben, wurde sie im März
1711 wiederhergestellt, Ende des Jahres wieder aufgehoben. Im Fe-

bruar 1712 bewilligte der Ehrb. Kaufmann allerdings wieder jene frei-

willige Zulage von und ^/o, aber diesmal ausdrücklich »zu den
Regalien der Friedenstractaten anzuwenden". Dagegen wandte die Käm-
meret ein, es mOlsten diese Gelder für Convoyzwecke benutzt werden.

Der Ehrb. Kaufmann blieb aber dabei trotz mehrfacher Gegenvorstel-

lungen des Raths, wies auf Bewilligung seitens der Bürgerschaft hin

und meinte noch im Auffust, als die Kämmerei wieder auf die Zulage

drang, man. habe .von 12 Jahren her Convoy-Geld bezahlet und nie-

mahlen Convoy genossen". So wurde denn auch für das Jabr 1713 die

Weiterzahlung der V4 und '*/o nur für die Friedensverhandlungen be-

willigt, ebenso 1714»). Als dann der Friede geschlossen und 1715 end-

>) Aus den im Archiv der HandetBkammer befindlichen Rechnungsbüchen fiber

diese Zulage ei|{ieht sich, da& diese folgende Ertrige gebracht bat:
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Hell dnmal irieder GonYOy nach dem Westen za Stande kam» verlangten

Admiralität und Kftmmerei dafilr, aufser dem gewObnliehen Convoygeld,

nocb die «freiwillige Zulage*^ von Vi und Va *Vo. Der Ebrb. Kaufinann

lehnte dies aber rundweg ab. Im Jahre 1716 trat die Kftmmerei mit

demadben Verlangen an die Genvoy begehrende Kaufinannschaft heran;

die Kommerzdeputirten empfohlen die Bewilligung, um wenigstens die

Convoy durchzusetzen; aber der Ehrb. EauimaDn blieb bei seiner ab-

lehnenden Haltung. FQr Convoyzwecke ist seitdem diese „Zulage"

nie wieder in Vorschlag gekommen; im Jahre 1720—21 wurde sie be-

willigt zum Zweck der Unterhaltung eines Quaiantftnegebäudes.

Wfthrend dieser ganzen Zeit wurde das gewöhnliche Convoygeld von

1 ^/o und V« ^/o ununterbrochen gezahlt; wenn eine Zulage beantragt

wurde, so pflegte man der Ablehnung wohl den Hinweis auf die Zah-

lung des Convoygeldes hinzuzufügen. An eine Aufhebung des alten

Gonvoygeldes wurde, obgleich nach dem Westen Jahre lang keine Con-

voyen gingen, nicht gedacht.

Erst 1725 wurde von Seiten des ^rb. Kaufmanns öffentlich auf-

merksam gemacht auf deu ja allerdings seltsamen Zustand, dafs n&mlich

„der Convoy-Zoll, ohngeachtet man in vielen Jahren sich keiner Convoy

bedienet, noch nach wie vor eingefordert und entrichtet wird". Man fügte

hinzu, dafis „bey denen anhaltenden schlechten Coi^uncturen" diese Zah-

lung dem Handel unerträglich sei. Der Rath wurde, mit Hinweis darauf,

dals diese Abgabe „nur pure und allein zum Behueff der Convoy von

denen löbl. Vorfohren angeordnet worden", ersucht, zu veranlassen, dafs

sie auf die Hftlfte herabgesetzt werde. In seiner Erwiderung betonte

der Rath einerseite, „wie höchst nöhtig und nützfich ein solches Zoll-

Regal zur Stadt-Convoy were**, andererseits und namentlich, wie wir

oben gesehen*), die Kothwendigkeit des Convoywesens im Allgemeinen

und des damit zusammenhangenden Convoygeldes im Besonderen. Auf-

noa: 300U8 > 14 /?,

1704 (2. Jan. biB 19. Blai): 12080 ^ 6 ß,

1705 (19. Juni bis 28. Dec): 15711 ^ 7 A
1706: 17 798 ^ 1 /?,

1708 (12. April bis ult. Dec): 2*2 399 ^. fi

1709 (27. April bis 10. Jan. 1710): U 18*) > 6

1710 (9. iMai bis ult. Dec.): 11 647 14 /T,

1711 (8. April bis ult Dec.): 15350 2 A
1712 (2. Jan. bis ult Dec): 18905 ^ 8 A
1713 (dito): 16 672 ^ 5 J,

1714 (25. Aj»rU bis ulu Dec): Um ^ - fi.

S. 4?.

8*
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gehoben ist denn auch das Convoygeld nicht, sondern es hat das ganze

18« Jahrhundert und die französische Zeit überlebt

Über die Höhe des eingegangenen Convoygeldes besitzen wir leider

nur sehr wenig Kunde. Für die Hauptperiode des Gonvoywesens kennen

wir nur ein Jahr diesen Betrag; im Jahre 1690 trug das Convoygeld

60300 ein. Und im Jahre 1694 brachten 62 Schiffer, die unter den

zwei Convoyem Tamm und Mariusen nach dem Westen in See ^ngen,

neben 7666 / Admiralitätszoll, 7164 # Baakenzoll und 7606 ^ Werk-

zoll als Convoygeld 22068 4^ ein. Das Convoygeld betrug also

in diesem Fall nahezu ebenso viel, wie die drei anderen Zollabgaben

zusammen.

Die Kosten des Convoywesens genau zu berechnen, dOifle

sehr schwer halten. Allerdings sind eine Reihe von RechnungsbOcbern

vorhanden aus denen Ober Kosten und Ausgaben für Becbnuug der Con-

voyen mancherlei Aufechlüsse sich ergeben; aus diesen von verschiedenen

Behörden und nach verschiedenen Gesichtspunkten geführten Büchern

aber eine genaue Aufstellung über Dasjenige, was die Convoyen im

Einzelnen und insgesammt gekostet haben, zu erhalten, dürfte eine

höchst mühsame Aufgabe, vielleicht sogar ganz unmöglich sein. Wir be-

schranken uns somit hier auf einige Einzelangaben über die Kosten.

Im Jahre 1699 ftulserte der Rath, ein Convoyschiff koste pro Tag
100 Thaler, und aus einer Aufstellung von etwa 1780 ergiebt sich, dals

aDein die Gehälter der gesammten Bemannung täglich etwa 180 Thaler

und im Jahre rund 66400 Thaler betrugen.

Im Folgenden geben wir eine Zusammenstellung der Summen, die

von der Kftmmerei von 1662—1748 für Convoysachen ausgegeben sind').

Die Hauptsummen, abzüglich der in Klammern beigefügten, sind meistens

für Löhnungszahlungen , Assekuranzen u. s. w. ausgegeben. Die in

Klammem stehenden Beträge gingen an die Convoydeputirten, die eben-

dieselbe Summe auch noch von der Admiralitilt erhielten. Über die

Verwendung dieser an sie abgehenden Summen, die in die sog. „kleine

Convcy-Cassa** flössen, fährten die Convoydeputirten Buch.

') Vgl. im Anhang Nr. 22.

*) In Betracht kämen die KechnonpbQcher der Kätmnerei, der Admiralität und

des ConvoykoU^, sowie abo* die gfreiwiUige Zulage". Die RechniiQgsbfldier des

Convoykollegs iohlen von 168&»1748; die KassabQcher der Adtninlität sind erst Ton

1728 an vorhanden, also von einer Zeit an, wo sie für das Convoywesen kaum noch

von Werth sind.

") Nach den Kassabücbern der Kämmerei (auf der Finanzdeputation auf*

bewahrt).
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Die Emualuiien, die die Käimnen i aus CnnvovHachen zog, und die

oben hesprochrn worden sind, buchte sie iiutmlich aucli. Zu diesen

gröfsereu EiiinaluiM n ((irönlaiid - Fischgeld
,

Extrazula^f der Rufsland-

fahrer u. s. w.) kaim ii dann nocli die Einnahmen aus den verkauften

Convo) schiffen und MateriaUeu.

Wenn wir die Summen, die die Kaninierci von 1662— 1748 für

Convny aubgab (ciuschlierslicli d(M' an die Couvüydeputirten Lrehenden

Ik'tiägej zusanimenziUilen , so erhalten wir ein Kajjital von rund

4705000 Rechnen wir hierzu, dafs auch <iie Adniiralität in dem

genannten Zeitraum rund 2 Millionen für Convoysai'hen ausgegeben hat,

so kommt als Resultat, dafs das C(invoy\v('>('u, soweit es aus öffent-

lichen Geldern bestiitten wurde, G - 7 .Milliuuen / gekostet hat, d. h.

eine ftir danialiLre Zeiten sehr hetnlchtliche Summe.

Die Kämmerei jjab iür CuuYuysacben aus:

Jahr •

1662 bis 14. Febr. 1663 — 30351 # 12 /(" 9 4,
1663 — 23732 / — (auJser für Tunnenbojer),

1664 — 25 589 „ 6 .
— „ (dito),

1665 — 21490 „ 12 „
-

. (dito),

1666 — 29977 , 15 „
—

„ (<bto),

1667 — 64979 „ 10 „ 6 „ (hiervon 41 116 / 5 6 für den

Bau Schiffe),

1668 " 104347 „ 1 n 6 „ (dito 63122 / %ß 6

1669 — 104438 « — , (dito 50301 ^ 15 ß\
1670 — 49414 , 8 , 6 „ (hiervon lür Ausrüstung und (Jnterhaltang

der Convoyen 18700

1671 — 40757 , 8 „ — « (hiervon 15000-^ fbr Unterhaltung der

Convoyen an die (Donvoydep. bezidüt),

1672 — 25157 ^ "~ » - . (dito 14800

167S — 70876 „ 11 ,
— ^ (dito 18 100 ^\

1674 — 58338 „ u „ — „ (dito 15800 Ä
1675 - 60317 » 6 . - „ (dito 20250

1676 — 39462 „ 12 , — „ (dito 17960 / Uß),
1677 — 74848 , t»

— „ (dito 23048 ^ 1 jfl),

1678 — 58250 « 8 , 6 , (dito 20319 ^ Ibß Q 4),
1679 — 72986 « 15 , — „ (dito 13600 A
1680 — 75599 » 14 ,

— ,M (dito 21310

') üierin cnthulten auch 59.Vi / in ß G ^, die die Kftinmerei aa die Admi-
lalität zur Ausgleichung der bcidcu t'onvoykontcu zahlte.
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118 Convoygeld. Kostoa der Convoyen.

Jahr

1681 — 69898 ^ 10^ — 4 (biervon 18900 ^ für Unterlialtiiiig der

CoQToyeD an die Convoydep. bezahlt),

1682 — 88111
ff

12
jf

6 (dito 10000 ^,
1683 - 47104 m

't
1 fi (dito 21179/12 ß).

1684 — 28647 m 12
ff

(dito 11500

1685 — 43654
})

15 n (dito 7200 /),

1686 — 41 727
j)

15 6 (dito 7872 / 8 ß),

1687 — 63373
Tl

2 n
.,

—

(dito 22835

1688 — 61869
»1 5

r>

—
*1

(dito 28154 / 9/ 6 4),
1689 — 78618 n 1

—
ri

(dito 23 261 / 9 /),

1690 — 88 469 14 *i 3
71
-) (dito 22854 / 13/ 6 4),

lÜOl — 122060 15 Ü
'n

(dito 26100 ^ 5 ß),

1692 — 103662 •i 2 6
9f
8) (dito 27 635 3 ./?),

1693 - 100 0
f) f)

*) (dit(» 12 845 / 11 jj%

1694 — 75 525 6
ff 71 (dito 23440 / 12

1695 — 110 352
Vi

2 3 n (dito 15 203 #2/3 4),
1696 — 69506 2 ^ (dito 23 513 /),

1697 — 99127 1 6 (dito 20 422 / — / 6 4 ),

1698 — 37 676 13
ff

9 (ditü 14 053 #2/9 4),
1G99 — 42380 8 (dito 10145 #2/6 4),
1700 — 48295 15 6 (dito 24 806 / 2 ß),

1701 — 62 495 11 (dito 30 387 / 2ß 64),
1702 — 89008 l 6 (dito 35 378 10 /),

1703 — 74487 14 6 (dito n3 06o / 3 /),

1704 — 98 467
*? 5 n » (dito 40530 /. 3 /),

1705 — 101 »)14
n 5 B (dito 30891 / 12 /0,

1706 — 76S67
r»

7
T»

(dito 39392 # 9 ß).

1707 — 82 380
T»

2 n 6 (dito 27 062 # 3 /),

1708 — 81227 V U n (dito 30576 # 2 /),

1709 — 85715 n 7 » 6 n (dito 27 436 / 7 /),

1710 — 90021 15 9 (dito 41 865 / 3 / 9 4j,
1711 — 114705 » 15 n 6

II
(dito 24629 # 13y;j,

} Enthalt 5004 ^ % ß th Zahlung an die Ädmiralittt fbr das neue Convoy-

schilf; andi 72.'> # „an Johan Thomas w^en der Engl. Kitze, welche die von

Moscovien und r>runlanil kommende Schiffe, wegen der Türken Wahrschauen sollen»

JEU der ramni'y tliLÜ", ohon S. t?5.

•) Darin enthalten OOOU ^ tür die neue Couvoy.

*) Für denselben Zweck hierin enthalten 14 521 ^ 8

«) Ebenso 2485 ^ IS fi S ^,
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.fahr

171 'III»» 103015 J h
171 ^ Ol A 9 »

1711III"* » 8 »

I 1 1 D —

•

A.1 7fi7'xi 1 0 # n 14 n n

i 1 10 — öi 000
1»

15 n » (nicr>ou ^4 O— loyj lui i. iiTcni. (ler

ijODvojen Jiii die vonvojaep. oezaoiij;

1717
i 1 1 f

—
rt

_
n B

^rlifrk Q9 40 l / ^ /?\
( flliO 0- 4:'4 0 /.I

1710
r>

1
1»

^^(IlLÜ OlMi::" / 10 yj/,

1710 0\J Iii
T)

8
»»

MifA '^^ »w i J •> /i'iiniiü —0 ') -(• — /j 1^

r»
3

1)

1721 42 QO*» 7 n
iiV\^^^ 49Q0fi _Z. 7\IUII> •l^.'v» -f» 1 /.I

1 799 Ol \JoS> 1 5
11 r>

/"rlifo '^1 n^9 k \ Ü\iflllO Ol yjiiCi -fi- 0

17Q1R 4 H n 1 1 ( > 1 f u 1 0 -jö 4 y.i 1,

\J\tO » 5
1) n

172.', 22 Qm
n 2 n 1»

(tiitn 99 19^ Jl ^(\ fl\\\\\\.\} CtCi t C'f -if- IV/ Ji )n

179« 1 7 <)im 13
31 n

1727
» 5

?i « Mm 10 1 1 O' " ' )C ^,

172«
»> w

( flitn * 1 7K > y M ll\— 1 1 o_ / 0 /j

1790
n 8

T!
(UHU 1 'J 411 -p- l l JJ )f

1 1 U' '

n 6
!1

(dito 10063 / 6 /O,
17^11101 — n 3 ^ B (dito 12 825 / 3 ß\

1 0 u^u n 15
11 n (dito loOlO / 15 yj),

17<l^
1 lOO — n 7

1» n ») (dito 13 731 / 1 ß\
17Q1 20 234 12 u n (dito 29314 ^ Ö /j)»

17<^ti
l lOO — » 6 0
17<lß
1 lOO 3 M B
1707

n 1 n D B

1 1 \J\J » 5 AV B

1730 — 43 110 6 » 9 » (dito 41 310 ^ 6 /j 9 4),
1740 — 10817 12

11 B

1741 - ir,397 15 B 6 B

1742 — 10 38b n 3
1) B

1743 — 4145S n It
6 B (dito 40140 ^ 8^ 6 4),

<) Für die Jahre 1712^15 üdilen EiluelbOcher, die die Zahlungen an die

CoiiToydeputirten enthalten.

Hierin enthalten 80000 die die Kämmerei der Admiralität noch für die

Convoy von 1727 ücbuldete.

Von hier ab sind, wie einzeln ju aadi schon frfiher, die Zahlungen de

Kiianerei an die Convoydeputirteu ^eich hoch wie die gunsen Ausgaben der ersteren

ftr ConroyBacben; nur 1799, 1743, 1746 nicht
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120 Cüuvoygeld. Kosten der Coavojea.

Jahr

1744 — 28244^ 10^9

1745 - 14850 „ 9 , — ,

1746 — 85113 „ 11 , 6 „ (hiervon 19713 4 IMG 4 für Unter-

haltung der Gonvoyen an die Gonvoy-

dep. bezahlt),

1747 — 10581 „ 9 „ - ,

1748 — 18815 „ 5 ^ — ,»).

^) Das Convoykonto in den Kämmereikassabttchern gelit natltrlich noch weiter;

nur bis hierher haben dieee Zahlen aber Interesse für uns.
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VI.

Besondere Abgaben für die grönländischen

und russischen Convoyen.

A. Die grönländischen Convoyen ünd Ihre finanziellen Verhältnisse.

F4ne eigenartige Stellung dem Gonvoywesen gegentkber nahmen die

GrOnlandfahrer ein, namentlich in finanzieller Beziehung. Ate im Jahre

1662 die Grundlage zum hamliuiigischen Convoywesen gelegt ivurde, war
von der Grönlandfahrt nicht die Rede; sie durch Convoyen zu schützen

kam nicht in Erwägung. Dementsprechend konnte auch eine finanzielle

Belastung der GrOnlandfiihrt auf Grund des Convoywesens nicht in Be-

tracht kommen.

Zuerst im Jahre 1676 treten aucfa die Grönlandfahrer mit dem
Wunsch« an den Wobltbaten des Convoywesens theilzunehmen, hervor;

sie begehrten den Schatz ihrer Fahrt durch Stadtconvoyer «aus der ge-

meinen Cassa". Die Convoy wurde ihnen bewilligt. Das war eine

wichtige Neuerung im Convoywesen; sie war es um so mehr« als auch

die Heranziehung der Interes^ten der Grönlandfahrt zu den Convoy-

kosten etwas Keues war. Das Verfahren, wie es bei den Spanien-,

Portugal- und Englandfahrem befolgt wurde, n&mlich von der Ladung

einen gewissen Procentsatz des Werths als Beitrag zu berechnen, konnte

den Grönlandfahiei n gegentkber nicht gut angewandt werden. Ihre Fahrt

nahm im Scbif&lirts- un(i Handelsgewerlie Ilainltur^'s eine gewisse Aus-

nahniosttiluii? ein; sie hatte jiefieuüber der scharfen Konkurrenz nicht

nur Hollands, sondern auch rieutsdier Seeplätze, zu denen Nachbar-

orte, wie Altona und Harburg, zählten, einen schweren Stand; sie hatte

fiberdies nicht auf sichere Erträi^niss«^ y.u hoffen, sonfleni diese hingen —
mehr , wie es bei anderen Zweigen der Schifi'abrt der Fall war — von
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elemeiiüircn Fiikloicu ab AiulcnMseitR brachte <lie (.irinilaiidfahrt verhält-

iiismAfsicr vielen, namentlich auch kleineren Leuten (iiitki und indirekt

einen Verdienst. Au den iiiMrs;,'el)enden Stellen in llanihurj bp^tmui

defslialb das Bestreben, diesen Krwerbszweii? möszlichst zu schon- ti uml

in der F^ntwickluntr nicht durch iiufsere Einflüsse zn henimon. So ^^au^^eu

die Erträ^rnisse dieser Fahit in Hamburg zolUiri « in: und man L'ewiUirte

ihnen Erleichternnucn in der Accise'). Im Juli U)()^> re^^te aber die

Kfimmerei h(/ini liatlie an, ,,nb nicht rahtsani, dafs die Kauffleute, welche

auf den Walhsehian.üst St-liiffe aulsiusten niifi 'ruht(> llantlluiiLr thun, etNvas

geben müssen". Eine vom Rath hieraut vf-ranlalste l'ntersurhnmr dariil)er,

wie es in Holland damit gehalten winde, ergab, dals doi t eine Abgabe

auf Thran und Barden bestand. Es wurde nun, wenn auch nicht ohne

Widerspruch sowohl innerhalb des Raths selbst wie m\(*h seitens der

(irunlandfahror , beschlossen, auch in Hamburg die Erträgnisse dieser

Pahrt einer Abgabe zu unterwerfen, und zwar ohne Rücksicht darauf,

ob in jedem Einzelfalle ein Gewinn oder Verlust bei der Falirt erzielt

war. Bis es zu einem Definitivum kam, dauerte es doch noch einige

Jahre. Im Oktober 1673 mahnte die KiVmmerei wieder daran, dais die

(irönlandfahrer Zoll geben möchten. Der Rath verhandelte mit letzteren

durch die Zollherren, und im Jahre 1674 einigte man sich schliefslich«

da£s die Grönlandfahrer von jedem Fisch vier Thaler zahlen sollten.

Es war nothwendig, die Entstehung dieses sogenannten Fischgeldes,

die vor 170 Jahren den Behörden wegen des darilber schwebenden

Dunkels viel zu schaffen machte, hier etwas eingehender zu schildern,

da nur dann die Art (U s Beitrages der Grönlandfahrer zu den Gonvoy-

koßten uns vei'ständlich wird.

Als im Frühjahr 1676 an die Kammerei die Fra^e herantrat, zu der

Convoy fQr die Grönlandfahrer ihre Zustimmung zu geben, kuOpfte sie

an letztere die Forderung eines besonderen Beitrags, und dieser schlofe

sich an die bisherige einzige Abgabe, der die Grönlandfabrt unter-

worfen war, an; diese Abgabe war allerdings ein Zoll, hatte also eiora

ganz anderen, wirthschaftlichen Charakter, aber sie^ war. wie wir

sahen, fixirt und vom Wertli des Objekts unabhängig ; an .sie die Convoy-

abgabe anzuschliefsen war somit nicht nur leicht erklärlich, sondern

auch praktisch. Man vereinl»arte, dafs die Grönland fahrer für die ihnen

zugestandene Gonvoy dies Jahr nicht vier, sondern acht Thaler pro Fisch

geben sollten. Im Jahre 1677 gelang es ihnen, die Herabsetzung dieses

Beitrags auf sechs Thaler zu erreichen; dafür bekamen sie Convoy. Auch

*) Langenbeck S. 499; Blanck^ MandateiiBainiiilnng II, 1030. Tgl. auch

Klefeker, Samnlnng der bamb. Gesetze etc. VIT, 52 ff.
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1678 wurde den Grönlandfahrern zwar wieder Convoy bewilli«;t, der Rath

brachte aber nun eine ganz neue Art des Beitrages in Vorschlag, nach

welchem „das Negotium aufif Grönland'', Kftmnierei und Admiralität je

ein Drittel zn den Unkosten hergeben sollten. Darauf wollten sich die

GrOnlandfthrer aber nicht einlasseD; sie bestanden darauf, dafo die Hübe

ihres Betrages abhängig bleibe von dem Ertra^re ihrer Fahrt, und wollten

sechs Thaler Fischgeld geben, während der Rath nun zwölf Thaler ver-

langte; zuletzt eini^ man sich auf acht Thaler. In dem darüber aus-

gestellten Revers 0 werden ausdracklich diese acht Thaler als „Zoll und

Convoy-Geld*' bezeichnet und betont, dafe diese Auflag kttnftig, wenn

sie keine Convoy genössen, „zu keine ferner Consequence oder Nachfolge

(laichen Boll**.

Bei den Verhandlungen dieses Jahres über die Convoy für die

Grönlandfahrt kam übrigens, was hier nicht übergangen werden darf,

zum ersten Mal die Ansicht zum Ausdruck, dafs die Convoyen nicht für

die Orönlandfahrt da seien. Im Rathe fiel am 8. Januar das Wort^ es

seien „unsere Convoye-Schiffe nicht dazu gebauet, daTs sie nacher Norden,

sondern nacher Westen gehen sollen* ; und die GrOnlandfahrer mufsten

sich in einer Supplik, datirt vom 18. Januar, gegen den gleichen, ihnen

von den Spanienhändlem entgegengehaltenen Einwand vertheidigen ; und

sie tbaten das, indem sie u. a. ftufserten, dafe „die Convoyschifie zur

Stadt Besten gebauel' wären. Es ist nicht so sehr merkwürdig, dafs

flieser Einwand überhaupt erhoben worden ist; denn thatsäcfalich sind

die Convoyen nur lür die nach Westen gerichteten Fahrten gebaut worden;

sonderbar ist es aber, dafs dieser Einwand erst erhoben wurde, nachdem

die Grönlandfahrer schon zwei Jahre Stadtconvoyen genossen und dafür

Geld entrichtet hatten. Nachdem man den GrOnlandfahrem einmal Geld

abgenommen und dafür Convoy gegeben hatte, mufste man ihnen gegen

Geldzahlimg Convoy stets bewilligen, natürlich mir. wenn dies überhaupt

möglich war ; die Geldzahlung bildete nun die Voraussetzung und Be-

dingung der Convoy, nicht die historische Bestimmung der letzteren. Wir

mufsten hierauf dpfshalb auch an dieser Stelle, wo von der finanziellen

Seite der grönländischen Convoy die Rede ist, eingehen.

£s blieb auch nicht bei diesem einzigen Mal. dafe den Grönland-

labrem nahegelegt wurde, dafs sie eigentlich keinen Anspruch auf die

^) ..Nachdfhme E. Hochw. !?.ilit sirh belieWn lassen, f'nnvny nacher Grönlflnd

zu vemilligen, so versprechen wir Kodebunterschriebene Dircctores vor uns und

unsere Mit-Interessenten vor dieses Jahr von jeden Wallfisch, so vorgemelte Sdiiffe

nechst Gott anbero bringen werden, an Zoll und Convoy-Geld unweegerlich su be-

zahien aiAt Reichstbaler, jedodi dafs diese ÜH'l»<;t; uns inskünftig, da wir keiner

Convoy genietteD, an keine femer Consequence oder Nachfolge gereichen soll" etc.
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Convoy hatü^n: schon im nächstPii Jahre, 1670, meinte der Ratli. als

jene wieder iim Coiivdv uachsiiclitcn, das CoDvoyschiff sei eifrentlich für

die Fahrt nach (inn W. st( n erbaut, und er füpte dann hinzu, die Grönland-

fahrer trügen am h zu w»Mii? dazu bei ; er verlangte, dafs sie die Convoy

nicht allein versichern lassen und die Assekuranzpräuiie hezaUlen, sondern

auch alle anderen Unkosten bestreiten und dazu auch in Zukunft bei-

tragen niulhten. Es blieb aber bei den acht Thalern Fischpeld.

Mehrere Jahre verjdni;en. ohne dals die Oronlaudfahrer Convoy be-

nutzten. Sie bezahlten die vier Tlialer Fischcfeld natürlich auch in die&en

Jahren; es sclieint aber, als (th wiUireMd dieser Zeit sich in der An-

schauunL' über den Hechtsgrund dieses Fi>>clmeldes ein Wandel vollzog.

Wir hören nämlich 1087. dafs diese vier Thaler. die ja eiLrentlicli eine

Zollabirabe <larstellten, in die Convoykasse flössen. Als 1()87 die (iionland-

fahrer Convey heirelirtpn, erklarte der Rath, dafs sie dann aulser den

viel Thalern, die in die Convoykasse kfimen, noch weitere vier Thaler

/alilen müfsten: scliliefslich zahlten sie sechs Thaler und erhielten Con-

voy, ebenso H)l'l. wo sie dafür acht Thaler zahlten.

Hier ist f\v. Abschnitt in der tinanziellen Beliandiuug der Grüulaud-

fahrt und des >chutz( >. der ihr durch Couvoyen zu Theil wunle. Durch

(hxs Verltdt, wodiircli im Fnilijahr l'>91 der KöniL' von l)an«>inark allen

Nichtdäneu den W;iltisclil'anL' an der .urenlandisclien Küste untersairte, ist,

namentlich da es nicht aufrecht erhalten werden konnte, die (irönland-

fahrt Haiiiburcs \v(»sontlicl! nicht beeinträchtigt worden. Aber dies ^'er-

bot ist von l'-intlurs gewesen auf die finanzielle T.ehandhiiiir d(T HainburL''-

grönländischen (Jonvoyen. Durch Verhandlungen nnt Dänemark eiieichte

Hamburg die freie Grönlandlahrt, miifste aber als Oe«renleistung für diese

und anderes sich zur Zahlung von 400000 # innerhalb neun Jahren ver-

priiehten. Dafs die hamburgischen Grönlandfahrer zu (iieser Suinnie ihren

Beitrag leisteten, war natürlich; merkwtirdig ist hierbei nur wieder die

Verquickung dieses Beitrags mit der Convoysache. Im Noveniber 1(391

erklärten die Direktoren der Grönlandfahrt, sie wollten, wenn die Fahrt

ganz frei würde, 4—5000 Thaler bezahlen, oder wenn sie mit dänischen

Bässen fahren könnten, jährlich einen Betrag; hierzu seien sie aber auch

bereit, wenn sie, wie Andre, mit hamburgischer Convoy fahren könnten

und die dänischen Pässe vennieden; und im Februar 1692 erklärten sie

scbriftUcb, dals sie GOOO Thaler in sechs Jahren bezahJen wollten, ..sie

hingegen mit dänischen P&ssen oder Convoy versehen werden könteu".

Kndlich verpflichteten sie sich zu 9000 Thaleru , aber unter der aus-

drücklichen l?edingung, entweder Convoy oder dänische Pftfise zu er-

halten. Als sich die Erlangung der letzteren schwierig zeigte, und auch

der Rath olticiell nichts dafür thun mochte, erklärten die Grönland£Eihier
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im BISiz 1693 : sie wollten, wenn sie Convoy erhielten, noch aufser den

2000 Tbalenif an deren Zahlung sie nach jener Verpflichtung ^'ebunden

waren, weitere 1—^2000 Thaler fireben; erhielten sie die Convoy nicht,

80 seien sie zu gar keiner Zahlung verpflichtet. Sie erhielten aber

dftoiscbe Passe und bezahlten die 2000 Thaler. Da die Pftsse aber nicht

ToUe Sicherheit gewährten, wünschten sie auch noch Convoy; diese er-

hielten sie auch, aber nur gegen Zahlung von sechs Thaleru pro Fisch.

So hatten die Grönlandfahrer also in diesem Jahre nicht nur für die

PSsse, die sie doch als Äquivalent für Convoy hingestellt hatten, Zahlung

leisten, sondern aiidi Dir die Convoy, wie firtther, ihren Beitra«; geben

mftssen.

Für die Folge blieb es nun dabei, dafs die Grönlandfabrer für die

Convoy einen Gesammtbetrag zahlten. Im Frühjahr 1694 einigte sich

der Rath mit ihnen , dafe sie gegen die Zusicherung einer Convoy ins-

gesammt 5000 Thaler zahlten. Die Pässe, die der Rath ihnen mitgab,

waren, wie er betonte, nichts als Gesundheitsbriefe. Der Rath lehnte es

aber ah, die Eintreibung dieser Gelder, die den (irönlandfahrern nament-

lich der vielen altonaischen Interesseuten wegen schwer wurde, zu über-

nehmen. Von dem bisher für die Gewährung v(m Convov zuirestandenen

Aufschlag auf das alte Fischgeld hören wir in diesem Jahre nichts.

Ebenso iriiiL' es 1605. Die Grönlamlfuhrer bewilliuti ii 5000 Thaler

'

die AdiiiiraliUit verlange auch noch etwas ,fiir die l'ische" ; aufser dem
üblichen Vier-Thaler-Fischsreld scheint aber nichts bewilligt zu sein.

Auch wurde die Zahliuiu jcüer 5000 Tlialrr nur in Aussicht irestellt,

wenn .bdi. ik'ets in Altona, ein llauptiiiteressent an dieser Fahrt, „mit

iüt(le^.sirte". Beets erklilrte sich dazu bereit, wenn er unter liani-

bur^nscher Convoy und Pässen fahren und ^ deren f'rotectie geuiesseu

köDte"*; von dänischen Pässen wollte auch er nichts wissen.

Auch lti9() wurde Convoy gegen 5000 Thaler gewährt, ohne Er-

höhung des Fischgeldes. Im Jahre 1097 waren die Grönlandfahrer bereit,

für eine Convoy wieder 5UU0 Tlialer zu zahlen. Als sie dann noch eine

zweiti^ wünschten, meinte der Rath, die Interessenten sollten diese selbst

ausrüsten und erhalten. Das wiesen (liest* aber zurück. Man einiete

«ch dann, dafs die Grönlandfabrer für beide Convoven zusaumnii

nuüü Thaler zahlten. Dafs eine so beträchtliche Summe hierfiir ent-

richtet wurde, kann wohl als (»in Zeichen von der Pliitbe (ier thunaliu'eii

Grönland fahrt llamliiir.i:> angesehen werden. Die lnteres>enten macliteii

aber bei der Verhandlung den Rath darauf aufmerksam, dafs dies Kapital

') Kitiiirp KotnnicTzdnyxitirton verpflichteten sieb sogar solidarisch, diese Summe
hxi Hude April herbeiauscbafi'en.
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für sie „ein grofses were**; und die KoniinenEde]nitirteii, die meist eifrig

für die Grönlandfahrer eintraten, wiesen den Rath darauf hin, dals er

ihnen früher Pftsse und Convoy versprochen habe.

Erst im Mai 1702 ist wieder von einer Erhöhung des Fischgeldes

als Äquivalent für die Gew&hrung von Convoy die Bede. Die Grünland-

fahrer erboten isich „vor diesmahl nach einhält des von E. Hochw. Rabt

in 1678 den 20. Febr. abgegebenen Decreti die 4 ^ der Admiralitet

und die 4 ^ der O&merey per Fisch zu zahlen*, und darauf kam die

Convoy zu Stande. Mit dieser Art des Beitrags, dessen Hohe von dem
Ergebnis des Fanges abhing, also sdiwankend war, war aber die K&mmetei
wenig einverstanden. Im März 1703 erklftrte sie, „es bette wenig vorig

Jahr per Fisch eingebracht^; de&halb verlangte sie nun wieder einen

festen Beitrag von 200 Thalem per Schiff; und als die Grönlandfabrer

dann ein Fischgeld von acht Thalern boten, verlangte jene zwölf Thaler

;

und die Grönlandfabrer scheinen darauf eingegangen zu sein. Diesen

Satz von zwölf Thalem, von denen acht an die Admiralität und vier an

die Kämnierei fielen, waren die Grönlandfahrer auch 1705 zu geben

bereit. Aber nun deuteten die Komnierzdeputirten ihnen an^ dafs dies

nicht ausreichend sei, und sie „ein Gewisses auf jedes Schiff {jeben müsteu".

Schliefsiich erhielten die Gröiilautlfdhrer eine Privatconvoy und zahlten

für jedes ihrer Schilfo 300 Mark an die Admiralität und 100 / au die

Kämmerei.

Im Jahre 1700 trat die Bilrgerschnft , was nicht oft vfirkani und

schwer zu eiTeichen war, für die (iioniandlahrer ein und iiewilligle am
22. April für eine Convoy ein einfaches Grabengeld. Letztere brauchten

delslialb nur aelit Thaler PMschtreld zu geben. Auch 1707 schlug der Rath

und zwar mit eingehender liegrüudung und unter Vorlegung einer Supplik

der Grönlandfahrer der Bürgerschuit die Bewilliirung eines einfaclien

Grabengeldes für eine gröiilaudische Convoy voi-. Zur Ausrüstung der-

selben seien noch „über das Ordinarium ' öOOO Thaler erfoidei lif'h und

die Grönlandiahrer nicht im Stande, diese Hulzubriugeu. i)ie let/teien

stellten auch vor, dals ihr „Negotium und Schiffahrt" früher frei ge-

wesen, ^hernach mit 4
>f)

von jeden» Fische, so ßefangen, Zoll beleget",

und dann sei lt)7ö hinzugekommen, dafs sie auf jeden Fisch vier Thaler

Ci>nvoygeld hätten zahlen müssen. Die Bürgerschaft lehnte aber das

Grabengeld ab. Ehe dies geschehen war, hatte die Kämmerei für die

Bewilligimg einer Convoy 5000 Thaler und „das ordinäre Fischireld, als

4 ^" verlangt. Dafs die KSmmerei (bes ^onlinäre Fisrhgeld", das doch

feststand, sich noch l»e^oud^•r^ ausbedang, ist bemerkenswerth.

In den Jahren 1709—13 erhielttui die Grönlandfabrer die sog. (iri)U-

fregatt als Convoy; unter welchen Bedingungen, ist nicht immer er-
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sichtlich. Wahrscheinlich zahlten sie stets acht Thaler Fischjreld . wie

es fi)r 1710 feststeht. Im Jahre 1711 machten sie den ersten Versuch,

das Fischgeld, „so sie jiüirlich auf dem Zoll abtragen", herai>zusetzen.

Diis Coüvoykolle?, an das sie sich mit diesem (iesuch wandten, wundeite

sich aber sehr über dies „Aumuhten", da die Abgabe „eini^ie Jahre her"*

wcniiT eingebracht habe: wenn der Fau^r jxut sei, könne sie eher herab-

gesetzt werden. — Nach dem Jahre 1713 ist von den Grönlandfahreru

keine Convoy mehr verlantrt und ihnen auch keine geßjeben. Plötzlich,

im Juni 1723, traten die ( inlnlandfahrer mit der Beschwerde auf, „dals

die vormalds zur Krleichterun? der ("ouvoy willig übernommene Be-

zahlung der 4 //< von jedem famicndeu Fisch annoch daure, da doch keine

Convoy dahin i:ehet " ; sie setzten hinzu, dals der Ertrag aus dieser Al)-

gabe das l>()i)])elte einbrüchtr von demieniLren, was Fremde in Hamburg

au Zoll lüi Thran bezahlteii. Ks wurde nun vom Rath eine Unter-

suchung über den Ursprung des Fischgeldes veranlalst ; am 3. Deceniber

1723 ertheilte der Kath den Grünliindfahrern den Besclieid, dals es beim

Alten zu lassen sei, „unib so mehr, da die Grönl. ScIiilTe kein sonst

L'owöhnliches Lastgeld bezahlen, sondern nur blofs von dem erhaltenen

^St euea contribuiren . Das Fischgeld von vier Thalern sei von jeher er-

le^'t und von der Kämmerei zur Bestreitung von Convoykosteu verwandt.

Die Grünliiiiilialirer liefsen aber nicht locker; und der Ehrb. Kautiiumn,

der das von seinem Stimdpunkt aus hegreifliche Streben hatte, lur die

möglichste Verringerung der auf Handel und Schiftahrt ruhenden Lasten

einzutreten . unterstützte sie und meinte : die Grönlandfahrer hätten so

lange Jahre keine Convoy gehabt, also auch keine Veranlassung, das

Fischgeld zu zahlen. Ja, die Kommerzdeputirten liefsen durch den

Licentiaten und Advokaten Beutzen eine Denkschrift ausarbeiten, die

von Interesse für die Handeli^chichte , in der praktischen Hauptsache

aber, der Beweisfllbning, dafit das Fischgeld eine Gonvoyabgat)e sei, un-

glacklich ist Beutzen scheint auch selbst uieht viel Vertrauen zu diesem

Argument gehabt zu haben; denn er verläfet es bald und geht über zu

einer Darlegung von der Nothwendigkdt, die bedrückte und von allen

Seiten angegriffene Grönlandfahrt von dieser Abgabe zu befreien. Auf

dieses im November 1725 überreichte Schriftstück antwortete der Rath

im Januar 1726 ausführlich; er setzte die Entstehung des Fischgeldes

auseinander; sie sei im Einzelnen zwar nicht ganz deutlieh* aber mit

der Convoy habe es jedenfalls nichts zu thun. Abgesehen davon sei aber

die Kftnimerei zur Zeit nicht in der Lage, auf diese Einnahme verzichten

zu kennen. Der Rath zweifle nicht, dalis die Interessenton „sich dadurch

von dieser nunmehro schon über 70 Jahr eingeführten, nicht weniger

hieselbst als anderer Ohrten sehr begönstigteu Handlung nicht abhalten
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lassen würdrn, als es ohnedem der Billijikeit jjeinas, dafs man auch dem
Publico von (i»'m >^oojjeii, so Oott bescheret, das Seinige inittheile**.

Hierauf inufste Beutzen für die Koinmerzdeputirten norh eine und

noch lÄngere Schrift abfassen ; in dieser wurde behaujjtet, dafs das Fisoh-

'jeld erst 1678 und zwar in Veraulassunj? der damals den Grönland-

fahrem zugestandenen Convoy eiiifierirhtt t worden sei. Diese Behauptung

war, wie wir wissen, irrii:; doch traf der Verfasser allerdings einen

wunden Tunkt in <ler pefrnerischen Position, wenn er sich berief auf den

oben erwähnten Revers von 1678, in dem es ausdrücklich hoiliit, dals

die 8 Thaler Fischtreld nur zum Zweck der Convoy bewilligt seien, und

dafs diese Auflaire mit dem Aufhören (ier Convoyen auch aufgehobm

werden solle. Her Rath aber antwortete hierauf, drr Revers von löTs

beträfe nirlit die L'owöhnb'rhen 4, soiidrin die b Thalcr, und diese seien

insgesammt zur Coiivny hcwilli^t. Mit dieser Antwort des Ihitlis hatte

die Sache ein Knde. Dieser gai» zum Srhluls uocli scineni Zweifel (hirati

Ausdruck, dais Jenuuid dieser ^erinucn Abiiabe wegen Ijeabsichtiüen

könne, „dieses Conunercium anderwei ts iiiii/.tiziehen, als welches unseren

in (fOtt ruiienden Alten nicht einiiiahl zu < ieilanken jiestiejien, geschweige

aus der Feder treflossen sr\ii wurde''. Thatsächlich hat denn auch die

haniburLMM'lie (ironlandlahrt weiter liestandeu, trotz der 4 Thaler Fisch-

^'eld; niid dals tlieses urspriniLdich mit Couvoyeu üichtü zu thun hat,

ist aus obiger Darstellung ersichtlich. —

Dals die \'eri>n)viantirung der Schifte im 1 laiidnirger Hafen nur von

Hauil)iirL; an> erl(d'-ren durfte, war zwar nicht au>drücklich festgesetzt,

entsprach aber tiuch den allirenieineu gewerblichen Grundsiit/(Mi jener

Zeit. Es ist bemerkenswerth , ihUs das Convoywesen Veranlassung ge-

geben hat, diese Regel gesetzlich festzustellen. Und zwar geschah

dies sj^eciell bei der grönländischen Convoy. Den GrÖulandfahrem

wurde nämlich aufser den in irgend eini r l-orm auferlegten Beiträgen

zu den Convoykosten vielfach noch die Bedingung auferlegt, ihren F'ro-

vianL und ihre Ausrüstung ausschliefslich in Handmrg zu besorgen.

Nicht gleich bei den ersten, den Grönlandfahreru bewilligten Con-

voyen, aber schon bei der dritten, im Jahre 1678, liedaug sich der Rath

dies aus, und die Gröulandfahrer versprachen schriftlich, ^dasjenige, so In

dieser Stadt kann gemachet werden, hie zu bestellen und einzukaufien,

jedoch mit der Condition, dafs wir von denjenigen Leuten nicht im Preils

ungebührlich werden übersetzet, mit guter, tüchtiger Wahre versehen

werden, damit nicht Uhrsache haben zu klagen und uns anderwerts ver-

sorgen müssen". Diese Einschrflnkung mufsten sich die Gewerbe gefallen

lassen.
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Die erste Klajte Aber Nicbtbefolgung dieser Bedingung» die voo nun an,

wenn auch nidit immer ausgesprochen, so doch stillschweigend wohl als

anerkannt gedacht wurde, erscholl 1695. Im Marz dieses Jahres drQekte

der Rath sein BedaDem ans über ,,die Providirong derer zu Altona, und

dalis es möchte unsem Bürgern g^önnet werden**. Hierauf erboten sich

die grünlandisdien Interessenten, «alles mögliche hier an Brod und

Bier etc. proviantiren zu lassen» ausser was einige zu Altona wftren".

Trotzdem überging man auch weiterhin bei der Verproviantirung

mehrfach die hambuigisefaen Lieferanten. Der Rath sah sich demnach

veranlaTst, am 17. Marz 1702 ein Mandat^) zu erlassen und in diesem

emstlich zu verbieten , dafs die Yerproviantining und Ausrüstung der

Schilfe Ton anderen Orten aus als Hamburg geschehe, und zwar wird

ausdrücklich die Fahrt nach Grönland henrorgeboben. Als trotz dieses,

im Februar 1703 erneuerten Mandats sich die Brauer und Bäcker be-

schwerten, dafe gegen dasselbe vfnstorsen werde, und sie dadurch stark

geschädigt würdeu, inahnteu im Milrz 1703 die Koiiimcrzdeputirton die

Grönlandfahrer, doch ja Brot und Bier liier zu kaufen. Oer Rath liefs

ihnen Dasselbe vorstellen, und Ehrb. Kaufmann meinte, als man ihm

die Suppliken der Brauer und Bäcker vorlegte: „Das würde ja BOiiger

mit Bürger nicht thun, und möchten sie nur anzeigen , wer diejenigen

weren.** Die Praxis durchbrach aber doch oft genug diese Schranken;

das erhellt schon aus der mehrfach wiederholten Erneuerung des

Mandats*). Wie schon 1678, wurde auch fernerhin von den- Grönland-

fahreru ganz olTen kundgegeben, dafs sie nur bedingungsweise sich dem
Mandat fügen könnten; im Januar 1704 erklärten sie, „dafs sin, was zur

Victualisirung der Schifte nöhtig, sirli allerdings hier aus der Stadt von

ihren Mitbürgern bedienen woUeii, falls sif im Phms nicht übersetzt und

mit guter, des npldes würdiger Wahre versehen würden". Als die

Schmiede im Februar 1705 b^ten, „dafs der Kaufmann doch ilinen die

Arl)eit sowoll von (\vn (Irtuil. als andern Srliiften i:iuiiien möchten, denn

sie es so wollfeil machen wolten als es anderwertö könte gemacht

wffden," antwortete der Ehrb. Kaufmann, „daJs sie alles wollen hier

macheu lassen, wenn sie allt s machen könten, was nöhtig were,

sonsten sie es ja anderswo inülsteu machen lassen".

Namentlich die Bür;j;erschaft machte Bewilligung von (^eldmittelu

zu Convoyen im Allgemeinen und 'grönländischen im Besontien n mehr-

fach von der Verproviautiruugsbediuguug abhängig. Gauz allgemein

') Abgedruckt im Anhang \i

2) 28. Febr. 1703; 28. Febr. liO» a. dfter. Blanck, Sammlung der Mandate,

Bd. II; Langenbeck S. Til? ff.
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wurde am 18. April 1695 in der Bftigeisdiaft bemerkt, dals sie sich

wobl irilliger finden würde, Gelder flkr Gonvoyen aussuwerfen, wenn

man nar in Zukunft alle Lebensmittel und AusrOstungsgegenstfinde fbr

Schiffe in Hamburg selbst kaufe, und die Bttifiiersdiaft lehnte das be-

antragte Grabengeld ab. Im Jahre 1703 machten die Kommensdeputirten

die GrOnlandfahrer ausdrücklich darauf aufmerksam, dals sie durch

Beobachtung des Mandats die Brauer und Backer „künftig besser zur

Gontributions-Bewiiligung kriegen* kannten. Die Bürgerschaft bewilligte

dann mehrere Male Gelder für diese Convoy, aber jedesmal mit Hinzu-

setzung jener Bedingung, für deren Nichteinhaltung sie die ,in unsem
Verfassungen enthaltene Straffe" ^) androhte. Ohne Zweifel hat die Nicht-

befolgun^ der Bedingung «üe Bürgerschaft, in der die Handwoiker eine

wichtige Rolle spielteu * mehrfach bestimmt, die beantragte Bewilligung

zur grönländischen Ck>nvoy abzulehnen.

B. Die Ralhlandfhhrl und ihre flnanzlellen Verhältnisse.

Die Rufslamlfahrt liehortr /u den Zweis^cn der hamburgischen Schiff-

fahrt, um drrcii willen man im Jahie löo2 iii<' Kiiirichtnn? von Convoyen

bescliloiü; s>ie wurde dprshalb auch /u den KusU^u für die Erhaltung

der letzteren lieran^:e/.OL'vn. Warum aucli diese Fahrt, die, wie auf den

ersten ülick sclieinea durfte, mit der Türl\engefahr <lofh nichts y.u tlmn

hatte, an. den Kosten für den Sdmtz gegen letztere hetheiligt wurde,

darüber kann mau ja bei genauerer Erwilguug niiht im Unklaren sein.

l)ie Kuislaudtalut war nur eine Fortsetzung der Westfahrt; die von ihr

nach Ihifs] and beförd* rten (iüter waren zum nicht geringen Theil Waai'en

westlicher Herkunft; die Archangelfahrer waren somit im hohen Grade

interesbirt an lier Aufrechterhaltung, dem Schutze der liamburgischeu

^Schiffahrt nach l*ortugal, Si)anien, Italien.

Die Höhe der Beitragspfiicht der Kulslandfahrt wurde auf ' j Trocent

vom Werthe der in dieser Fahrt verkehrenden Waareu fastgestellt Die

erste nach Archangel geschickte Convoy fällt ins Jahr 1673; zwar war

es eine Privatconvoy, doch ist der Unterschied, Privat- oder Stadtconvo\

.

hinsichtlich des Convoygeldes ja irrelevant. In den beiden nächsten

Jahren ersuchten die Rulslandfabrer um Convoy; im Jahre 1675 wiesen

816 darauf hin« dafs sie nun schon so lange Convoygeld zahlten; sie

wollten nun auch etwas davon haben. Darauf erUftrte der Rath, er sei

nicht berechtig, Convoy auf Rufsland oder Frankreich ohne specielleu

Rath- und BOrgerschluIs anzuordnen. Nun ist es klar: Convoy selbst

'J CoDv. bcn. et Civ. 22. April 1706.
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war den Bulslandfaliiem 1662 nicht garantirt worden; Gonvoygeld be*

zahlten sie oflfenbar*) nicht tta Conyoy nach Bufsland, aondem ftr die

westliche CkniToy, die ihnen mittelbar zu Gute kam. Aber es war doch

auch nicht ausgesprochen, dafo die Ru(Blandfahrer fbr ihr ConToygeld

keine ConYoy haben sollten. Allerdings war man ja der Ansicht, wie

de den GrOnlandfohrem g^enOber wiederholt Yortreten wurde, dafii

nftmlich die Convoyen nur die Weetüahrt da seien. Den Rnfsland-

fahrem aber hielt man, wenn ihnen die Gonvoy nicht gewflhrt werden

konnte oder sollte, diesen Grund nie vor; auch verlangten sie selten

Stadtconvoy, sondern pflegten in der Begel schon von selbst Ausrüstung

on Privatscbiffen vorzuschlagen. Im Jahre 1675 erhielten sie nun aller-

dings Convoy, aber nur nachdem sie sich zu 1 Frocent anstatt Vs Procent

verpflichtet hatten, doch, wie sie sich vorbehielten, ohne Pri^udiz. Hier-

mit hatte die RuTslandconvoy in finanzieller Beziehung die Abmachung
von 1602 verlassen; die Interessenten bezahlten für WesteonYoy das

gewöhnliche Gonvoygeld, fur Convoy von Hamburg nach Archangel einen

Zuschlag. Aber diesen Zuschlag immer für Archangelconvoy zu bezahlen,

konnten sie doch nicht zugeben. Sie erklärten sich zwar 1676 noch

zu «lem l Procent bereit, wenn sie dafür Convoy erhielten. Als sie aber

1677 wieder um Convoy naclisucliteu, äulserteu sie zugleich den Wunsch,

dais es ,,bey den anfangs aufgebürdeten halb Procentum gelassen werden

möge"
;

allerdings begründeten sie diesen Wunsch nicht etwa rechtlich

und historisch, sondern loilidich mit dem Hinweis auf den schlechten

Zustand ihrer Handlung;. Merkwürdig ist es, dafs auch die Kftromerei

sich nicht auf eine thatsäcbliche Beurimdung der höheren Forderung ein-

liefs; eine zu dem genannten Antrage der Rufslandfahrer von der

Kammerei oder Admiralität hinzugefügte Anmerkung ^) macht nur darauf

aufmerksam, dafs selbst das 1 Procent nicht ausgereicht habe, die Kosten

zu decken, auch sei die Convoy-Kasse ,.fast erschöpffet" ; es würde also

»vor der Hand die Einnahme bey dem Alten bleiben müssen".

Aber feststehenc! war das 1 Proceiit doch noch nicht. Nachdem

etliche Jahre die iluiklandfahret Convoy weder gewünscht noch henützt

hatten, emitfjniden sie im Jahre 1086 wieder das Bedürfnis nach einer

8«dehen. Die Kämnierei war dazu liereit, es zu befriedigen, verlangte

aber 1 anstatt des '/a Pi*ocent. Auch im Jahre 1087 wurde Y(»ni iiatli

1 Procent gefordert, wieder nur mit der Motivirung der Kcsteü. „an-

gesehen vor diesem auf der Kuüslaudesfahrer £rsucheu eine Convoy mit

Ausgesprochen findet sich dies aber nirgends.

') „Anmerkung über die von den Arehanglischen Kaufleuten in puncto presuchter

Gonvoy ftbeigebeoes Memorial. Anno 1677" (Manuskript der Konunerzbibliothek).

9*
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grofsen Kosten von E. Hoehw. Raht ausgerastet worden und bemach,

vie es fertig gewesen, sie solche nieht nöhtig gehabt ; damit es nun aber-

mahl so nicht gehen möchte, mOsten sie, da sie vor diesem Vt^/o zur

Convoy gegeben, jetzo ein gantzes Procent geben". Die Rufslandfahrer,

die zwar lieber sahen, dafs „es möchte beym Alten bleiben", boten

hierauf ^ '4 Procent Ob dies Gebot augononimen wurde, ist nicht ersieht-

lieh. Jedenfalls galt als feststehender Normalbeitrag noch immer * 2 ^ 0.

Das bestätigt auch eine im Februar 1692 aufgestellte „Cnlcuiiruug über

die Zoll- und Convoy-Kiniinhnieu von der löbl. Admiralitaet"^), iu der ^ 2^ 0

als Beitrag der liulslandfahrer aiiiregeben ist. Im Jahre 1693 sehen wir

aber, wie sie wieder 1 u zahlten, iiii<i zwar tiofs das aufserordentliche

* 2 Pruceut in die sog. kleine Convoykassp.

Nachdem dann eine zehnjährige Pause in tien russisclien Coiivoy-

falirten verflossen war, liiideii wir die Art des Beitrags zu den Kost«'u

völlig umgewaudelt. Im Jahre Moi erklärten sich die luifslandtahri i,

die dringend Convoy bedurften, bereit, dafür extra 2"u Convoygeld zu

zahlen; doch müfsten die Kontanteu uuil Juwelen von demselben Irei

sein. Werde das nicht zugestanden, so wollten sie insgesammt feOOO Thaler

bezahlen. Man einigte sich dann tulzeiidermarsen : Die Uulslaudfahrer

sollten Convoy haben; und wenn den Sehitlen auf der Hinreise ein Un-

fall zustofsen sollte, derartig, dafs sie nicht wieder in der Be^deitung

der Convoy heiiTd<f hrten, so sollten die Rufslandfahrer 5()U0 Thaler be-

zahlen. Wenn aber die Convoy glücklich und wohlbehalten in Archansej

ankäme und mit den Schiffen v(in dort wieder abfahre, st) wollten die

Rufsland fahren, — die Rückfahrt möge glücklieh oder unglücklich sein ~,
10000 Thaler bezahlen. Zur Sicherstellung der Admiralitiit sollten 2'Vo

ExtnK'onvovLreld von den mit den ISchitfeu der Rufslandfahrer gehenden

und k*)mmenden Waaren auf dem Admiralitätszoll vorläufig eingezosren

werden; der etwaige Uberschuls des Krtracres dieser 2**© über die 5000

bezw. 10000 Thaler sollte den Kulslandfahrern wieder zurückgezahlt

werden. Für den Fall, dafs die 2"o nicht ausreichten, um die 5000

bezw. 10000 Thaler zu decken, verbürgten sich drei angesehene Euüsland-

händler als Selbstschuldner*).

Auf der Grundlage dieses Kontrakts sind auch weiterhin die Bei-

träge der Rufslandfahrer zu den Convoykosten geregelt. Dies* Kontrakte,

von denen der von 1705 im Anhang abgednickt ist, sind defshalb be-

sonders merkwürdig, weil sie die einzigen sind, denen — in aller Form

^) Vgl. im Anhang Nr. 22.

*) Es waren Clacs Woldt, Jürgen <irovp nnd Fnin^ von Som; im Jahre 1707

waren es: Frans von Som, Lucas HeekriKiun, Johan Hinning- im Jahre 1710s die

beiden Letztgenannten und Arnold Verpoorten.
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zwischen einer Interessentengenieinschaft und einer Behörde abgeschl ossen—
die Ikiiutzuiiii von Stadtconvoyschißeu zu Grunde liejrt. (icirenstand

(li(scr Koiitiakte, das ist klar, war die finanzielle HetiPhuiu zwischen

bcideu Kontraheüteu ; Uals diese so formell gescliah, bclieiiit auch

neu gewesen zu sein. Wenn nun aber auch diese Kontrakte zu einer

Benutzung von Stadtconvoyschiffen die Handhabe bieten sollten, so mufs

betont werden, dafs von Stadtconvoyen selbst in den Kontrakten nicht

die Bede ist; es wird nur von „Couvoy" gesprochen. Hätte die Stadt

Kontrakte gesehloasen und in ihnen Stadtconvoyen zu geben sich ver-

pflidit^ 80 wftre dies eine NeaeruDg gewesen, die uns sehr interessiren

würde; davon kann aber, gegenaber dem WortJant dieser Bufslandfabrer-

Kontrakte, nicht die Bede sein.

Auilser den kontraktlich festgesetzten Summen bezahlten die BuJsland-

fahrer stets das Va^/o Convoygeld. Im Jahre 1705 war der Beitrag

wieder 5000 bezw. 10000 Thaler; 1707 : 4000 bezw. 8000 Thaler. Im
MftTz 17090 meinte der Ehrb. Kaufmann: die Interessenten an der

Bttfilandfiahrt mOisten die Convoy unentgeldlieh genieisen; letztere er-

klärten, sie h&tten ^nun einige Jahren her die Last getragen mit dem
Zuschuls zur Conyoy'' ; nun möchten sie »von der Last bey diesen l)e-

schwerlichen Zeiten b^yet" sein. Davon wollte aber der Bath nichts

wissen, sondern forderte sie im Gegentheil auf, ,sie möchten sich

etwas auslassen, dals es besser Nachtruck bette". Es kam nun wieder

eine Yer^nbarnng nach dem Schema von 1704 zu Stande; doch wurden

diesmal nur l«/o und 2500 liezw. 5000 Thaler bewilligt Im nfichsten

Jahre, 1710, eikiftrte aber die K&mmerei den Convoy nachsuchenden

Bniklandfahrem, dafe der Beitrag von 1709 „lange nicht zureichen

wolte**; daran sei auch schuld die Thatsache, dals einige Bußlandlahrer

sich der gröolBiidisehen Convoy angeschlossen hatten. Es wurde nun der

Beitrag auf 6000 bezw. 8000 Thaler mit 1 ^/o Extraconvoygeld festgesetzt

Die russischen Convoyen von 1711, 12 und 17 wurden bewilligt gegen

einftche Zahlui^ von 6000 Thalem.

*) Le Brun, Voyage par la Moscovie, tu Peree etc. (Amsterd. 1718) erzählt

vol. II, 432, dafs er im Anpist 170« eine Flotte von 150 KauffahrteiscliiJieu in Arch-

angei habe ankommeD sehen, „sous Tescorte de 9 vaisseaux de guerre, 5 Angloiss

$ Holhndois et 1 Bamboiugeoia. Elle ^tait oomposte de 68 vaisseux Anglois,

50 HoHaadois, 16 Hunboorgeob, 8 Danole et d'un Hosoovite*. Nadi den hambur-

gischen Conroyakten ist 1706 keine Stadl' oder Privalconroy nacli Afcbangel ge*
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Die Conyoyschifie.

A. Bau, Kauf, Verkauf u. s. w. der ConvoyechMRk

Die erBte Erwähnung eines VoTschlages, dab man eigene Convoy-

sehiffe bauen solle, findet sich im Protokoll der Admiralität vom 4. Juni

1668'). Damals proponirte Namens der Kanfleute Dietrich Vasmer. es

möchte eine Convoy angeordnet und ,,einige Schiflfe bey der Stadt ge-

bauet oder gekauffet werden, so capable sich wieder den Tttrdcen

zu wehren"* Dieser Vorschlag bedeutete einen nicht geringen Fortschritt;

an die Stelle der als Convoyen montirten ^auffahrteisdiifie sollten Stadt-

couToyschifie, Kriegsschifle treten. Bereits am 23. September 1668 schlug

der Rath der erbgesessenen Bürgerschaft vor, »dals zu BeC&rderuog der

Sduffahrt^ CommeFcien und Nahrung dieser Stadt 2 Fregatten allhie ge-

zimmert werden", und verlangte zur Bestreitung der Kosten ein doppeltes

Grabencrolrl Die BOigerschaft genehmifrte beides und beauftragte Ober-

alte und Eämmerd, aus jedem Kirchspiel zwei Personen zu erwfihlen,

die den Bau der Fregatten mit befördern sollten.

Leider sind Einzelheiten ttber den Bau dieser ersten Hamburger

Convoyschiffe so gut wie gar nicht auf uns gekommen. Der Bau ver-

zögerte sich sehr. Ende Februar 1665 mahnten zuerst die Kommerz*
deputirten daran; fast scheint es, als ob er in Vergessenheit gekommen

wäre. Jedenfalls hatte er noch nicht begonnen, als am 27. Juni 1666

die Kommerzdeputiiten wieder an den Bau von ein paar Fregatten er-

innerten. Darauf schlug am 17. Septeni])er der Rath der Bürgerschaft

„auf Anhalten Eines Erbaren Kaufmanns" vor, t^dalis fürs erste 2 gute

*) Hei Ahrenberg (Scbradert Hamborg Tor 200 JftfarenJ S. 274 irrthQm-

lich: 1662.
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Convoy- Schiffe inuiren nn^'eschaffet werdeu". Wieder bewillipfte am
31. Oktober die Bürgerschaft hierfür ein Grabenjreld, setzti' aber vor-

sichtig die liemerkuiif? hinzu, Jedoch nicht eher zu bezahlen, bifs das

Schiflf auf dem Stapel stehet". £rw2Uinen6werth ist ferner, dafs dieser

zustimnieude Bescbluüs der ßüiigerschalt nur durch das Loos zu Stande

^'ekommen ist; zwei Kirchspiele waren dafür, zwei dagegen; das Loos

entschied schliersHcb fUr den Bathsvorscblag.

Im November desselben Jabres mahnten die Kommerzdeputirten

wieder an den Bau, der noch immer nicht begonnen war; im Januar

1667 wiederholten sie die Mahnung, worauf der Bath entgegnete, der

Betrag sei bei der Kämmerei angeworben. Als dann endlich die Ad-

miralität den Beginn des Baues beschlossen hatte, entstand ein end-

loser Streit Uber die finanzielle Behandlung desselben. Während die

Admiralität ihn für gemeinsehafUiche Rechnung von Kämmerei uud

Admiralität ausfahren wollte, bestand der Ehrb. Kaufmann auf der

strengen Beobachtung des Bttigersehlusses vom 17. September 166i3,

wonach eines der Schiffb „von der Admiralität und Kaufmannschaft und

das andere von dem gemeinen Guhte [d. h. der Kämmerei] unterhalten"

werden sollte, inmitten einer Fälle von hin und her gewechselten Schrift-

stocken, die fhr die Geschichte der Kommerzdeputation von WerÜi sind,

uns aber hier wenig interessiren können, machte die Hauptsache, der

Bau der Schiffe^ keine Fortschritte; die Kommerzdeputirten klagten am
15. Februar 1667 dem Bath, dalk sie nun schon drei Jahre lang um
Erbauung der Schiffe anhielten, „weilln soldies zu dieser Statt und deren

Schiffarth undt Conunercien Besten die hohe uuunibgängliche NottuHt

erfoderf*. £s war damals noch keines der Schiffe auf den Stapel gesetzt.

Denn nun bestritt die Käinnierei gar, dafs die Bürgerschaft den gleichzeitigen

Bau beider Schiffe bewillijit habe, sondern meinte, es solle zunilchst ein

Schiff, und zwar auf gemeinsame Kosten, crebaiit werden. l>rr Klirl). Kauf-

mann widersprach entschieden und blieb bei seiner Ansicht, iyne von

den Kommerzdeputirten vorgeschlagene Konferenz schlu«; die Kämmerei

zuerst ans, pnni; aber dann doch darauf ein. In dieser Konferenz vom

23. April 1667 wurde beschlossen, „dafs zwey Schiffe von der Admiralitet

und Cämerey in commnni auffgosetzet, gebauwet und bielfertig gemachet

werden Sölten"; inzwischen könne man sich über Ausrtistunfr u. s. w.

einigen, die bis jetzt ausgesetzt worden, namentlich da die Känimerei

die Bürp:erschaft um weitere Mittel angehen müsse. Die Freude über

diese Einigung dauerte nicht hinge; schon nach wenigen Tagen zeigte

sich, dafs die Kommerzdeputirten den Beschlufs so auffafsten, dafs der

Bau sremeinsam sein, dafs aber, wenn die Schiffe bielfertig, die K;\nimerei

das eine uud die Admiralität das andere an sich nehmen, jeder Theil
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sein Schiff ausrüsten uud erhalten und jeder des andern Risiko tragen

sollte. Die Käninierei aber sah als Inhalt des Beschlusses nicht nur die

Gemeinsamkeit des Baues au, sondeni auch der Ausrüstung uud Krhaltuiig,

und sie erklärte nun
,
gleichsam plötzlich eingedenk ihrer alten Ver-

gangenheit und der noch nicht erfolgten gesetzlichen Anerkennung der

Küuiuierzdeijutatiun, sie habe überlmupL mit dem Ehrb. Kuuliuann nichts

zu thnn.

Welcher Weg für das C(Uivoywesen selbst, für die Zwecke, die mit

ihm verfolgt wurden, vortheillialfer gewesen, liUst sich in Anbetracht der

Komplicirtheit der hamburgischen Behördenorganisation jener Zeit sehr

schwer sagen. Praktischer erscheint der Vorschlag «1er Käinnierei ; bei

der ilarluackigkeit, mit der sie auf ihm bestand, ist allerdings zu ver-

muthen, dals er für die Stadtkasse von besonderem Werth war.

Über den Bau sell)st wissen wir, wie bemerkt, wenii?; er wurd»' «ge-

leitet von einem hollandischen Schiffsbaumeister'). Im Lauft^ des .luhres

1667 wurdf ii beide Convov schiffe bielfertig gemacht^), und /.war jedes

einzeln von jeder Partei. Im Februar 1668 wurde in der Koninicrz-

deputati(ui die genieinsnme Ausrüstung vorgeschlagen, ohne dafs wir er-

sehen koimcn, üb dit >t ni Voischlag Folge gegeben wurde. Es steht aber

fest, dais die eine Convo) nun im Jahre 1668 ganz fertig wurde; der

Rath theilte dies am 27. Se})tend)er der Bürgerschaft mit. Hoch mufs

das Schiff schon im A])ril fertit; gewi'sen sein, da die Kommer/de])utirten

damals um die Ausrurstuni: des alten Schiffs von Kapitän Holste, des

Tonnenbojers, ersuchten, „weilleu das n e u wpe b a u w t e Couvoye-Schiff

am Grund leire, wovon schwerlich zu hoffen, dals es diesen Sommer zur

Convoye gebrauchet w(»r(ien k()nte ". Dies erste bamburgische Stadt-

Gouvojscbiff war der „Leopoldus Primus''^).

Langenbeck 8. 524.

Nur bielfertig, nicht fertig, wie Langenbeck a. a. 0. S. 814 und nach ihm

n ( tlt t hens, Mitth. d. V. f, hamb. Gesch. VIII, 122, angeben; ricbtig dagegen

Beiu ki- a. a. 0. S. 178. Wielfertig ist ein Schill, wenn es biofa im llolzwerk fertig

ist (Rodiug, Allg. Wurierbuch der Marine I, 303).

*) In den 8«miiielband „Schriften die Admiralitüt betreffend** auf der Konunerx-

bibliothek findet eich folgendes handschriftliche „Gedicht" auf diese GonToy:

Die li.uiibu rfiischo Fregatte.

Ibr Edle, ballet Kutb! wie wollet ihr benennen

Dm neuerbaute Schiff? wobejr soll man es kennen,

Wanns andrer Ortheo kombt? Solls der Neptunus sein?

Warumb ein Heiden-Gott V Hin heller Sternenschein,

Wie Ampbora, wiir putli. Aquarin« von gloifbcn.

Allein die Arge wird ja schwerlich diesem weichen.
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im Jaiire (iaraut ward auch das zweite Couvoyßchifl fertijr und „Das

Wapen von Hamburpr'* benannt*). Nunniehr lipsafs die Stadt zwei ^nite

ConvoysrhirtV , wolrl i^eeiimet, der Schiffahrt (Iii- Hauiliiiriror Nutzen zu

kiugeu. Der alte 'INmiienbojer. der von 1CG3 an unter l iilirunir von

Kapitän Holste ("onvuydicnstt' ver>t'iit'ii iiattc. ward N(Mni'r urspriiiiirlichen

Bestiniumng zurüi'ki^r^'clicn ; ihn wiedei- als ("(»nvoyscliirt' aus/.üi u>t('u, wie

im Jahre 1669 von th^n lünnmerzdeputirtcn voi iieschlaj^eu wunh', hielt

Rath uiciit tVir dienlieh, da (his Schill' bantVilliiz und unl)e(|urin war,

,(lais ( s in diesen iH'riculösen Zeiten damit nicht mehr zu wagen** ; einer

Escadre Türken >< i es nicht jrewachsen.

I>ai3 (Midlich*' Zustandekommen des Cmnoy wcrkes . die Vollendunj?

d^^s Bauet» war ohne Fraiie ein ^rolser Fortschritt. Mit berecht iL-fem

Stulze konnten die Kommerzdeputirten , die liau|)ts;ichlich auf den Hau

iieilrungen hatten, zu joner Zeit, als man diuen liie Kxi>tenzbererliti,i!unu;

bestriti. erklaren -i: „Ivs wehre nicht ^uth. dals man ein solch Collei^iuiu

nicht leiden wollte. Es bette seine Lirol^r Nutzbarkeit, uiul weiui es

nicht Lie weisen, mau bette gewiL» diese Stuude noch keine Gouvoye-

Schille -ehabt".

I.iuiu'er als ( in Jahrzehnt bediente sich die hamburgische Schilfahrt

dieser beiden erst(Mi Convoyen . bis 1683 das „Wappen von Hamburg''

auf der Reede von Cadiz verbrannte").

Bald zeiiite sich die Nothwendipkeit , für dies Schill Ereatz zu er-

halten^;; im September 1685 schlugen die Kouimerzdeputirten den Bau

Die führte fünfzig vier, so edell allsuinahl

So rittcrmpssig all. Dis Schiff an filpi<-htT Zahl

Kulirt auch soviel (.eschut/. (hs imüVtc ni;in hearhten,

Dis hat so etwas (inind, doch Ican man weiter trachten,

Za finden einen Nahmen, der herrlicli allen sey«

Der aller Völker FNircht, der dan dift Schiff befrey

Von tTolast, von Verdrufs, so wirds dann heifs<Mi nitissen,

Der Kaiser Leopoldns» dem ich mich leg zum Fafsen.

J. V. S.

Philolmguis.

') Irrig bei Langenbeck a. a. 0.; eine Convoy ,Hamburg" neben dem „Wapen
TOQ Hamiwrg* hat es nicht gegeben; wie Langenbeck auch Gaedechens a. a. 0.

n 18. Febraar 1669.

*) Auf dies Elreignis brauche ich nicht näher einzugehen, sondern kann auf die

eingohende Schilderung Beneke's a. a. 0. S. 195 ff. verweisen. Doch ist letzterem

ein Beitrag zur Gesrtiichte dieses Brandes unbekannt geblieben; er ist unten im .\n-

Ittng Nr. 20 altgedruckt.

*) Aach der Sohn des BOrgefrasiaters Schulte machte seinen Vater auf die Noth-

vcndi^eit dieeee Baues anfinerksam, und der BQigenneister hefikrderte ihn (Briefe

^ BOigenneisters Schalte etc. S. 244).
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eines neuen, kleiueren Coiivoyschifts vor, womit der Ehrb. Kaufinaun

sich einverstanden erklärte. Geplant war der Bau einer Fre^zatte von

80—40 Stücken. Am 21. September trug der Rath die Sache der Büi-ger-

fjchaft vor: auf die Bewilli^ms: eines Grabengeldes fftr den Bau ging

iliese zwar nicht ein, sondern sie erklärte, die Admiralität möge sich mit

der Kiiuunerei über (iie Kosten einigen. Die Nothwendigkeit des Baues

selbst wurde aber nicht bestritten, und der Bau LM'lanirte zur A\isffthning.

VhiT die Kinzeliieiteu dies«'K Baues sind wir [»esser unterriclilet, als

bei den Ijeideu ersten Convovscbitt'en. Er wurde dem Nfeister Gerd
Genies übertragen; die Aufsicht führten die beiden im Adiuiralit it^-

kolleir sitzenden Srbifferalten M. Da die Brixiksbrücke so en<j ^var. dals

ein S(»lcfn Schift' schwerlich durch sie geholt werden konnte, niul'ste der

Bau auf dvm Theerhof vonrenonuucn werde«. Der Ziirter, d. Ii. der Bnu-

kontrakt, wurde den Komnierzflejnitirten zur Beirutachtuntr voigelPL-^r : es

schien ihnen, als ob das Schift /u schwer werden möchte, wührt^nd es

der Kaufmannschaft auf eine leichte Fregatte ankam. Der Ehrl». Kauf-

mann beschlofs hierauf, die Fregatte solb^ 1 10 Fufs Länere und ^^ß Fufs

Breite haben. Trotzdem diis Convoykolleg widersprach und meinte, ..dafs

von dieser Statt so schiechte und unbewerte Schifte führen"^, also eine

stilrkere Convoy erforderlich sei, drang der sehr entschieden L^^'-niFserte

Wunsch des Ehrb. Kaufmanns durch; der ZiLxter ward demgemäls um-
gearbeiter-).

Im Juli 1686 wurde das Schiff fertig und erhielt vom Rath, der

die Benennung der Stadtconvoyen stets selbst vorzuuebuieu pflegte, den

Namen „Das Wapen von Haniburg".

Schon zwei Jahre spSter wurde dem Wunsche Ausdruck gegeben,

ein drittes Convoyschiti" zu besitzen. Kaufleute, die auf England, Frank-

reich, Spanien und l'ortuiral liaudelttMi. äufserten im September 1(388 den

Kommerzdeputirteu den Wunsch, es möclite eine leichte Fn^atte von

etwa 30 Stücken erbaut werden. Der Ehrb. Kaufmann ging sogleich

darauf ein und beschlofs, dals beim Rath darum angehalten werden möge,

d. h. „wenn das Commercium ferner kein Beschweerde davon bette"

;

je eher, je lieber müsse das W^erk in Angriff genommen werden. Offen-

bar hatte man grofse Eile; einige Kaufieute meinten sogar, es sei besser,

Die Bildl>atiernrl>ritfn liekuni ( hristian 1' recht zuertheilt, der auch schon an

den beiden ersten Convoyschiffen gearbeitet hatte. — Gerdes erhielt fOr den Bau

aoooo ^.
Vgl. den Zärter über diesen Bau im .Vnbaog Nr. 21. Eine Beschreibung des

Schiffes findet sich bei Happel, Ordssest« Denkwürdigkeiten der Welt, S. 627 ff.;

seitdem wieder gedruckt von Walther in den Mitth. d. V. f. hamb. Oesdkidite llÜS^

S. 116 ff. und nochmals bei Ehrenberg a. a. 0. S. 277 ff.
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eine solche Fregatte zu kauft n, „weil es mit der Erbainmpr was lanpe

wehren wuKie". Der Rath wollte aber Qberhaiipt von deni Bau nichts

^i>seu und Yerwciirerto seiue Zustimmung? Isur/weg mit den Worten:
,weil bey dieser Zeit die Cäinerey und Adniiralitet sonsten uri^rse Kosten

hette". Das Bedürfnis nach t\upv dritten Convoy war al)er wirklich

driiiLreud in Anbetracht der zunehmenden Kapereien; es war um so

drinj?ender, als der Rath jirade in jener Zeit, wo Hamburg von Däne-

mark Tiiehrfach enisllich bedroht wurde, es für sehr wüuschenswerth

erachtrtt . dafs e i u Convoyschiff immer zu Hause wäre, um eventuell fOr

die Vertheidigimp der Stiidt verwandt zu werden'); im August lÜ8ti hatte

das Couvoyschift' „LeojiDldiis" nnter Tamm's L^itnuL' der Vertheid iixung

HambursTf nicht unwichtige Dienste i'^eleistet'-i. >(» mahnten denn im

.lauuar 1(389 die Archanuellahrer, denen der Khrb. Kaufmann eine Convoy

1
-t schlagen hatte, wieder an den Bau einer leichten Fregatte, die der

Fuhrt nach Rufsland dienen solltf. In» Mai wiederholte der Khrb. Kauf-

mann SPinen Wunsch vom vorigen Jahre, erhicdt aber vom Rath die Aut-

wort, dazu gehöre viel Geld; und als der Khrb. Kaufmann nun auf die

vielfache Benutzung frennler Convoyen durch die Hamburger hinwies und

zudeich meinte, der Verkauf des Dienstes eines Kapitäns werde fast

die Kosten des Baues wieder einbringen, ent'j:egnete der Rath: die Käm-
merei sei erschöpft. Die politischen und wirthschaftlichen Cfrlinde, die

der Rath ^e<ren den Convoybau hatte, babeu wir schon oben (S. 26) aus-

einandergesetzt.

Endlich, im Krühjahr 1690, erlaubte der Rath den Bau; das neue

Schiff sollte zur Fahrt nach London und Portugal dienen. Bis zur

Fertigstellung des Schiffes sollte ein anderes Fahrzeug gemiethet werden.

Aber der Bau verzögerte sich; noch im Juli war er nicht vergeben,

geschweige denn in Angriff genommen. Der Rath hatte wieder Bedenken

und nieinte, die obwaltenden Konjunkturen gestatteten den Bau nicht.

Endlich im August begann das Convoykolleg die Verhandlungen mit dem
sehen erwähnten Meister Gerd es'*), dem der Bau wieder zugestanden

wurde; Admiralität und Kämmerei willigten nun auch ein. Im März 1691

lief das neue Schiff vom Stapel; es erhielt den Namen ,,Die Admiralität

*) 0er Rath an Kapt Schröder nach Cadiz^ 14. Septemher 1688.

«) Vgl. Fleischfresser in Zeitschrift d. V. f. hamb. Gesch. VIII, 98. 104. —
Im September 1687 beschlofs das rnnvnyknllctr auf Veranlassung des Raths, dafs der

-Leopoldtis", -an dem ohrto golcgct s>'y, wu es der iiejT (Jeneral-Majnr zur defension

für gutb befunde und also nicht in den liaffen geholct weiden konnte

*) Er erhielt Ar den Ban 25000 ferner 300 ^ tüt «einen Sohn und „das

fewOtelicbe Recompents Ar seine Frau*, das meiBt in 2 Portngalöseni bestand (1 Por-

iqgiRtaer war 1097: 68 12 A werth).
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von Hamburg^ Diese CoDvoy war zwar kleiner und schwficber, als

die beiden anderen*), aber sie war, namentlich für den Verkehr nach

England, voUstftndig genflgend.

Kun besafe Hambuig dnsi Kriegs- und Convoyschiffe. Man bedurfte

aber für die Fahrt zwischen Hamburg und England, die in den dOerJahren

des 17. Jahrhunderts fast ausschliefsUch auf den Schutz gntmontirter

Fahrzeuge angewiesen war, wie auch zum Kreuzen vor der Elbe noch

eines kleineren Schiffes. Schon im Mai 1692 Aufserte sich ein Baths-

niitglied gesprächsweise den Kommerzdeputirten gegenüber, für eine stete

Convoy in der Hambuig-Knglandfahrt sei vieUeieht der Bau eines kleineren

Siliiffes nothwendijr. Mehrere Jahre hörte uian hiervon nichts mehr. Jbn

Februar 1C97 endlich fra^'te die Admiralität bei deu Kommerzdeputirten

an, ob sie mit dem Ankauf eines Schilfes einverstaudeu seien, das auf

der Elbe getreu Kaper kreuzen sollte. Die Kouiuierzdeputirten hielten

allerdiuj.'s Kauf für besser als Miethe, empfahlen im Übrigen strenjrste

Geheinihaltung; dem Elirb. Kaufmann wurde nichts davon mitjretheilt. Das

Convoykolleg schrieb nach Hollaurl und schickte den Schifferalten Willem

Antonissen nach Amsterdam. Dieser kaufte das schon in Aussicht

genommene Schiff „Die Hoffnung'' oder „Esperanza", für 14 000 Gulden

Es wurde in TIrillan«! ausgerüstet und nach der Elbe geführt.

In Folge des bald darauf erfolgenden allgemeinen Friedensschlusses

hielt man das Schiff' dann für entbehrlich und dachte es zu verkaufen.

Der Elirb. Kaufmann, den der Kath im September 1698 befragte, ob er

mit dem Verkauf einveretandcn, „remittirto" die Fregatte denen, die sie

eingekauft, d. h. der Kämmerei und Adniiralitnt. Auch ging es mit der

Veräufeerung nicht sn schnell ; trotz niehrnialigeu Anschlags, und oligleich

sie „zum Verkauf l»(v 1 trennender Kertze gewesen"*), fanden sich keine

Liebhaber. Nachdem bie bis 1701 unverkauft geblieben, waren dann im

August dieses Jahres Kalb und Admiralität sich einig, dafs „die Ver-

') Einzelheiten über das Schiff sind wonijr lukannt. In der K^üte befonden

f>uh. wie aus einer Notiz in Berenberg's Sammlung hervorgeht, folgende „Sinnbilder

und Devisen'' : Aroicitiae trutina. — Nil ^0 contutorüi jacnndo Mnw amico.

Tempora de tempore. Tempora mututiir et nos matamtir in illia. — Innooentia

uMque tuta. — Mediis tranqiiillus in undis. — Potestas poteatati Bolgecta. — Ne
quid ultra vires coneris. — Justitta est regina omniuni Tirtntmn. — Famam inveniea

in sepulchro.

') Der „Leopoldus'^ wird 1697 „ein Schiti von inehrer DeteuHiün Marienseu'*

<d. h. des Marineen Goiivoy:Wapen der AdmiralitiU) genannt

*) Aus der InatFolction, die Antwiiasen erhielt, uA sn bemerken, daft er beanf*

tragt wurde, sich in Amsterdam an Balthasar von Walbecq zu wenden.

*} Über diesen Brauch vgl. tirimm, Dentache Hecbtsaltertlittmer* 2, Aufl*

S. 611,

Digitized by Google



Die Ck>nToy8chiffe. 141

kauffimg bey jetzigen Conjunctureu uiclit dienlicli" sei. Das Schiff wurde

zu den verschiedensten Fahrten benutzt; einige Male unterstützte sie die

holländischen Convoyen, und auch zur Verstärkung der Flotten nach Grön-

land, Archangel und England wurde sie benutzte. Aber genüirend aus- .

genutzt wurde die Fregatte wohl nicht Defebalb suchte das Convoy-

kolleg sie, um sie nidit an den P£Bblen im sflfeen Wasser verrotten zu

lassen, m Yenuietlien ; eine Verhandlung mit dem bekannten Kaufmann

Jan Harten Ployart, der das Schiff für eine Reise nach den Kanarischen

Inseln chartern wollte, zerschlug sich wegen der Assekuranzbedingungen

Im Jahre 1706 wollte das Convoykolleg das Schiff verkaufen, es kam
aber nicht dazu. Der Kommandeur Jasper Jacobs meinte im Herbst 1709,

es sei „träg und iaul und gantz nicht fort wolte*^. Im April 1716 waren

endlich alle mafsgebenden Faktoren einig, das Schiff zu verkaufen; im Ok-

tober ward es schlieMch bis auf6000-^ herabgesetzt und wohl auch verkauft.

Der „Leopoldus Primus", das älteste der Convoyschiffe, wurde auch

zuerst seeuntüchtig. Beinahe wftre es aber vor der Zeit seinem Element

dauernd entzogen worden. Im Januar 1702 mulste Kapitän Schröder,

auf der Heise nach dem Westen begriffen, durch schweren Sturm und

starke Beschädigung des Schiffes gezwungen, umkehren und Falmouth

anlaufen. Hier wurde das Schiff berichtigt; die Zimmerleute hielten es

derBeparatur nicht fttr werth; denn, wie es im Journal heifst, ,man die

Knicke so lange liesse zu Wasser gehen, dafs sie einniahl sinken mOste*.

Der Kapitän berichtete nach Hamburgs schilderte den Zustand des Schiffes

und sandte die Gutachten seiner Oßiciere ein; nach diesen schien die

C!onvoy allerdings nicht mehr viel werth zu sein. Der Erb. Kaufmann

stellte defsbalb dem Rath und der Admiralität den Verkauf des Schiffes

anheim, „weil es sich dort schwerlieh repariren liesse, sondern es viel

kosten und doch ein altes Schilf bleiben würde".

Als dann der ^Leopoldus" nach Hamburg geholt und hier einer

gründlichen Untersuchunix durcli Sachverständige unterzogen wurde, ging

die Ansicht dieser dahin, dafs die Convoy wohl noch reparaturfähig sei

„und etzliche Jahren noch kan zur Convoyrung der Schiffe gebrauchet

werden"
; ja, von einer Seite wurde diese Zeit auf noch etwa 10 Jahre

^) Als bia iui Summer 1710 uach Kiigland fuhr, kreuzte die Scbnau ;,I)er tlie-

gende Mercurios" an ihrer Stelle vor der Elbe.

*) Mit der Fregatte besafs Hamborg damals 4 Kriegsschiffe; später, 1734, wurde

aber angogchen, fs habe in „vorigem Krieg i'Cinf von 30 bis 52 und 50 ('ammen ge-

habt". AHf'runtprfhäiTi. VorsteUungs - Srhr^ihon an Ihro IJnmi=;che Kais. Majo-^tät von

Bürgermeistern u. Kaliten — von Lübeck, brcmeu u. Hamburg, lö. Marz 1734. Be-

sonders gedruckt (vgl. auch oben S. 27)l

*) Ployart hatte 4500 ^ geboten und wollte auch Ausriistung und Volksheuer

auf eidi nehmen, die Assekuranz aber, wie der Rath Terlangte, nicht bezahlen.

Digitized by Google



U2 Die Convoyschiflfe.

geschätzt. Darauf ward dem Meister Gerdes iür 8150 / die BefNumtur

aufgetragen. Det Rath ab^ Anfeile höehlidi aeu Bflbfiilleii darftber „wie

schändlich die Officialen — den flcfalecbten Zustand des Schiffes berichtet,

so sich bemach gantz anders befunden'', und legte der ÄdiuiralitAt nahe,

die Sache zu untersuchen und die Schuldigen entweder an Geld oder

fiskalisch zu bestrafen.

Daraus ist aber dann doch nichts geworden. Im Jahre 1703 inachte

der „Leopoldus" noch eine Fahrt nach Grönland. Bevor er nach seiner

Rückkehr wieder in Dienst gestellt wurde, holte im Miirz 1705 das

Convoykolleg bei den Officiereu und einein Matrosen Auskunft ein

darüber, wie sich die Convoy auf der Keise fjehaliiii habe. Ein Blick

in die Aussagen ist interessant. Arn ungünstigsten äufserte sich der

Oberzimniermann : bei etwas stärkerem Wetter sei das Schiff nicht mehr
siut genug. Audi der Matruse meinte : ,J)as Schiff sey l>ei stillem Wetter

gut, bey schlechem Wetter verlangte er diiiat nicht zu fahren". Im
Allgemeinen gingen die Aussagen dahin, „dals sie mit dem Convoy-Schiff

Leupoldus Priums begehren zu fahreu". Von einigen Sachvei-stiindi^eu

wurde dem Schiff zwar die Fähi^'keit zu noch 2—3 Reisen nach Eng-
land zugesprochen; andere Zunniermeister meinten dagegen, „dafs sie

das Schiff vor ein Convoy-Schiff auszugeben nicht capabel achteten".

Darauf beschiols das GouvovkoUeg, namentlich auch wolil in Anbetracht

der unverhältnismäfsig greisen Kosten, die eine Reparatur erfordern

würde, im Einverstünduis mit dem Rath, den „Leopoldus"" niclit mehr
in See gehen zu lassen. Hiermit schliefst die Laufhahn des ei-sten

liamburgischen Stadtcunvi>\scinffs, das etwa .lalire im Dienst gestanden

und zahlreiche Reisen für die Stadt zur(ickt,'e]e<:t liatte. Das Schiff

scheint im Hafen abi^ebioclKMi zu sein; man hört nie wieder von ihm V).

Fast ebenso lauge blieb die 1686 erbaute Convoy „Das Wapen von

Hamburg" in Dienst. Im Jahre 1719 fand mau, dafs eine Ueparaiur

<les Schiffes, die sehr nolhwendig war, über 14()00 # erfordern wurde;

da das.sell)e auch sehr ver.dtet war und durch da- in Folire der Reparatur

au ihm verbrauchte neue Holz «'inen viel <:röi>eren liet^'ang als bisher

erhalfen wünb', was seinen Transport idier den böseu Altonaer Sand

sehr erschwert hiitte, so beschiols die Admiralität den Bau einer neuen

Convoy liierzu bewilligte die Bürgerschait am 26. Oktober ein

Grabeugeld

0 Die Vermuthuog Gaedechens' (a. a. 0. S. 124), dafs unter der 1715 ver-

kauften „Fr^atte" der „Leopoldns" ai ventdien sei, ist iirig.

-j Dafs aber auch, wie Gaedechens a. a. 0. angiebt, an diesem Ti^ d> b.

doch wpbl von der Uürgerschafl, der Verkauf der alten Convoy beschlossen wurde,

davon findet sich in den Raths- und Bürgerschaftsverbandiungen nichts. Über die
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Koch einen Blick auf die alte Convoy, ehe wir zu der neuen über-

gehen. Bevor, wie im Jahre 1721 vorgeschlagen wurde, die alte Coavoy

der Schleifung anheimfiel, wurde sie dem GesundheitskoUegiuui auf dessen

Wonsch zu Quarantänezwecken zeitweise «jelieheii uud kig zu «liescm

Behuf im Köhlbrand; dann wurde sie wi<»der in den Hafen gele^'t. und

man suchte einen Käufer. Im Oktober 1722 hiefs es, die Altouatr

wollten den alten Kasten kaufen, „um solches vor Altona in der Elbe

lu sencken**, und in der Admiralität aulsnie maii die Besorgnis, dafs

iladurch „die Fuhrt nach llandjurg leicht könte «jehenimet werdea".

Der Rath empfahl dann, die Convoy voiiaun^' idKihau]»i nicht /u ver-

kaufen, _aus Beysorge, dafs solche in fremde Hände kommon und zum
Schaden der Stadt employret werden lüochte" Die AclmiraliUU -chluü

dann vor, das ihr lästige Schiff nur an einen Hamburger Bürger, der

^^ich auch zur bufortigen Schleihum \erpflichten mtlsse, zu verkaufen,

liiuuit war der lüith einverstunden, und im April 1723 wurde die

Coavoy zum Verkauf angeschlagen. Weiteres ist ^icht bekannt.

Unterdessen hatte man die neue Couvoy gebaut. Sie erhielt wieder

den Namen „Wapen von Hamburg", ist also dio dritte Convoy, die

diesen Namen führte. Der Khrb. Kaulmmu hatte den Wunsch aus-

spinchen, daib das Schiff, ^da die Elbe stets untieflfer würde", nicht

liefer al;» 10 Fufs gt'hen möchte. Unter drei Projekten-) \vurde das-

jenige des Schiffszimmermeisters Jacob Menke *) zur Ausführung an-

penommen. Das Schilf wurde im Jahre 172(i lertiggf^tellt. Aber schon

am 17. Juli 1722 wurde in der Admiralität der Beschluls gefaist, die

neugebaute Couvoy zu verkaufen, und zwar, wenn möglich, mit 10 Procent

Gewinn. Den Grund dieses auffallenden Büschlusies, wonach man sich

eines S h itoK, das erst 2 Jahre alt war und noch in keiner Seereise

seinem /w.rlv gedient hatte, so schnell wieder entäuiseru W(dlte. haben

wir bereits oben dargelegt *
). Da nun das neue, kostbare Schilf in ( lefahr

war, durch dru> Liegen im siiisi'u Wasser in seinem Werth herabgesetzt

zu werden, war der Wunscli, es /n verkaufen, nahelieu'end. Für irgend-

wie mangelhaft gebaut und uelshalli unl)rRuc)d)ar hielt nu^n das Schiff

aber damals nicht Der Verkauf in Hauiburg wurde dann jedoch für

Fic^ttten Prinz Carl FHedrieb und Carl XII., di« Gaedecbens erwähnt, habe ich

nidits finden können; zu Conv«>\ /wecken sind ^Ic offenbar nie verwandt.

^) 900 Thnler waren damals schon von Hamburger Dflrgem geboten; man boffite

sber 1000 zu erhalten.

•) Je eius von den beiden Mrhitiszimiiiennei.stern Gerd Cierdsen jun. und .lacol»

Menke ; dos driUe war mit Zuziehung der Schifferalteu vom ConvoykoUeg eotworien

(Admir.-Prot. 14. November 1719).

*) Mit ifam wnrde accordirt sn 41O0O

*) VgL oben S. 46 f.
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untliunlleh erachtet'), dagegen im Frühjahr 1724 vom Gonvoykolleg in

Vorschlag gebracht, die Convoy als ein Kanffiihrteischiff ausgehen zu

lassen und etwa in Spanien oder Portugal, wo gerade Nachfrage nach

izrofsen Schiffen herrschte, zu verkaufen.

Aus dem Verkauf in Spanien wurde nun allerdinjrs nichts, da,

das Schiff an der holländischen Küste vom Sturm schwer heschädi^rt

und jrezwungen wurde, nach Hamburg zurtickzukehren. Vielleicht ist

dies Mifsgeschick nicht zu sehr zu bekla^ren ; ob das Schiff in Spanien

hätte verkauft werden können, ist mindestens fraulich. Kapitän Taiiiiii

wies vorher auf dif fjfiiuge Aussicht eines solehon Verkaufs hin Doch

wurde der letztere stets im Aujje behalten, und (U'v Treis iu den Jahren

1725 und 1730 auf 100000 / Cour, festge.setzt. Im April 17:?! aber

legte die Adnmalität dem Rathe schriftlich die „Ursachen, warum der

Verkaufl" des neuen Convoie Srliittes ?ar zu bedenklich sey", vor. Das

ei-ste dieser Rfnlenken b<'stan(l iu deni uiedriiren I'reise, der für das Schiff

i:el)oten, niuulich 70000 worin auch der Preis für dixs luveutiir ent-

halten, welch' letzteres doch mindestens 30000 / werth sei. sei

unerhört, ein noch s(» neues Stadtschiff mit so entsetzlichem Verlust zu

verkaufen. Obgleich nändich nicht «releugiiet werden könne, „dafs dieses

Schiff sich vor unser F^ahrwasser in etwas unhequehm sey" , und man
..bey dessen Erbauumr behutsaniei hiUte verfahren mögen", so sei es

doch auch nicht „platteniinizs vor diesem ortlje unbrauclibahr" . da die

beiden von dem Schiff /.unjck^'elemten Reisen das (ieirentheil bewiesen.

Femer müsse jedenfalls vor dem Verkauf der Bau eines neuen Convoy-

schift'es unumstöfslich sicher gestellt sein. Denn wenn auch die alte,

169] erbaute Convoy „Wapen der Admiralität" noch im l)rauchbareu

Zustande sei, so werde docli. wenn man nach dem Verkaul des „Wapen
von Hamhur?" nicht sofort ein neues baue, vom Khrb. Kaufmann gewifs

sogleich die Aufhebung, wenn nicht des ganzen, so doch des halben

M Anrh in Ostfiulp hatte man vfisucht, es zu verkaufen; dif O^tfiidor wollten

aber, „weil der dortigen Hamltilang wclI' ii , iu hjiecie von den lloUanderu 4,0 viele

Bifficulteten gemacbt wurden", vorluuüg keine Schilfe mehr kaufen (vgl. Blanken-
heijm, Oeschiedenis van de Comp. y. Ostende).

*) „Dafii das Schiff in Spanien sollte oder kAnnte Tericanft werden, dasu machte

er sich wenig Hoffnung, denn, (>he das Schiflf dahin kähme, wfirden die Spanier schon

davon Nachricht hal'fn, und könnte leicht geschehen, dafs sie sich zum Kauffen so

bald nicht resolvii tt n. und wüste er Exempel, dafs Schilie 1, 2 bi« ins St» .Tahr da-

selbst gelegen und nicht ohne grofsen .Schaden müssen lorsgcschlagen wertleu. Kr

gebe m bedenken anheini, was es der Stadt kosten wttrde, wenn das Schiff daselbst

mm Verkauf lolte liegen bleiben, und was fUr disrsnome es wQrde für die Stadt teyn,

dafs sie ein Schilf zimmern lassen, so nicht nach willen kdnte benntcet werden"

(Eathsprot 27. M&n 1724).
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CoüYoygddes «aub stttrkste mgiret werden" , wozu er das Recht habe

nach den Beetuninuiigeii, die 1662 und 1667 bei Einrichtung diesefi Zolls

getroffen worden seien; noch 1726 sei die Abschaffung des halben CouYoy-

geUes nur verhindert worden durch den Rath- und BOrgerachlufe, wo*

nach 2 Conyoyen von diesem Oelde gehalten werden sollten. Besser m
es de&halb, den Verkauf vorläufig ganz zu unterlassen, um so mehr, als

der „gftnzliche Verfall'*, d. h. der Finanzen der Admiralität dadurch nur

beschleunigt werden kOnne. Auch auf die Schwierigkeiten, die bei einem

YeAauf die Kontrakte mit den Kapit&nen und die im August 1715 be-

schlossene Vertbetlung der beiden Convoyen unter letztere bieten wturden,

ward hingewiesen.

Darauf wurde der Verkauf wieder ausgesetzt, obwohl mehi^uh Au-

fragen von Liebhabern kamen. Beide Schiffe wurden fortdauernd durch

Reparaturen erhalten. Die alte Gonvoy „Wapen der Admiralität* war

TOD einer Seite 1728 schon fttr nicht mehr seetüchtig erklärt; Kapitftu

Schröder hatte aberdss Gegeutheil behauptet, und sie hatte in diesem Jahre

noch eine Reise gemacht. Als im Frühjahr 1734 von Dänemark Gefohr

drohte, wurde zunächst der Ankauf eines Schiffes, des .Apollo", das zum
Schutz der Stadt dienen sollte» angeregt, vom Rath und der Kämmerei

aber ab{2:elehnt. Dagefion wurden nun auf Vorschlsg des Kommandanten

Generallieutenant v. Albedyil beide Convoyen „an die liammung" ge-

legt, die eine, um im Nothfall beim lieptunus die Elbe bestreichen zu

können, die andere, um dasselbe vom Johannis-Bollwerk zu besorgen«

Endlich, im August 173G, erklärte sich die Admiralität bereit ziun Ver-

kfuif der sog. neuen Convoy ; sie wurde nun bezeichnet als „eine grofse

unbrauchbahre meuble ä Charge". Für 71 000 # erwarben im Juli 1737 ')

Simon Tamm & Söhne das Schiff, wie es scheint, fUr spanische

Rechnung^).

Schon wilhremi (ier V'erhandluiio'eü mit Simon Taiinn über fleu Ver-

kauf hatte das Gonvoykolleg gemahnt, es sei „vorhero festzusetzen, dals

'j Nicht ll'Ai), v.ie Gaedechent» a. a. 0. b. 124 angiebt Dm auf dem Ad*

luiraiitätii-Poitugaloäer von 1736 abgebildete Coovoyscbiflf kann nicht das neue, letzte

CouToyKhUr, Bondem wird das 1737 erinufte gewesen sein. Nacb dem Protokoll

des Convoykollegs vom 20. December 1786 worden dem Maler Wagcnt r, „der die

künstliche Abzeichnunp des Convoy-Scliiffs, po auf don nencn Stempel dos Adminilitaet-

Portugah^sfrs praviret werden solte", 12 Thalcr f^e/ahlt. l>er Mntwurt dieses Portu-

galösers stammte von Proteü&or Hichey, die Gravinuig vom McduiUuur Hessling, dej:

Schlag Tom MOmraeister Job* Hinr. LSwe.

*) Der Kanfkontrakt vom 29. Juli 1787 im Hamb. Staatsarebiv. — Die Übergabe

des Schiffs an Tamm fand statt in Anwesenheit des spanischen Kapit&n Don Geronimo.

Vorher sollte nnfh der VereiiiliHning, der Kiel blofsgelegt werden, was aber nicht

gelang. Tauini ubernahm das bcbiif, nachdem der bchiäsboden für gut befunden war.

Baasuh, Hftiuburgs Couvay-Sohiflakrt. 10
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Bofoith dn anders und beqttftmeres Gonvoy-Scbiff an deaaen Stelle gebanet

werden aolte". Das entsprach auch den in dem oben erwShnten Pro-

memoria vom April 1731 entwickelten Ansichten Yon der Nothwendigfceit

einer Eentinuitftt in dem Bestand der Convoyscbtffis. Gleich nach dem
Verkauf veranlaTste auch der Rath den Beginn eines Neubaues. Dieser

TerzOgerte sich, lediglich in Folge allerlei finanzieller und bautedraiadier

Verhandlungen. Von den drei vorgeschlagenen Zimmermeistem Mencke,

Joen und Vick wurde der Erstere ausgeschieden, weil er «bey dem Bau
des verkauften Schiffs Das Wapen von Hamburg; nicht die nOhtige Vor-

sichtigkeit gebraucht**, und scbliefelich Joen der Bau übertragen. Im

April 1738 berranii derselbe; am 25. Oktober lief das Schiff auf dem

Grasbrook vom Stapel. Ganz fertig wurde es erst im Herbst 1740. Es

erhielt wieder den Namen „Das Wapen von Hamburg*.

Inzwschen hatte man im Herbst 1738 beschlossen, die alte Convoy

„Wapen der Admiralität", die seit 1735 „mit Stengen und Wand** an

der Stadt lag, abzutakeln; sie ist nie wieder anfüctakelt worden.

Die neugebaute Ck>nvoy lag nun still im Hafen. Es sollten mehrere

Jahre vergehen, ehe sie ihrem Zwecke dienstbar geniacht- wurde. Für

die etwaige Vertheidigung der Stadt wurde sie schon im Frühjahr 1741

auf Anordnung des Raths eingerichtet, ebenso wie die alte Convoy. Auch

vom Verkauf war schon im Sommer 1744 die Rede, doch beantwortete

die Adiiiinilität eine dahingehende Anfrnfjp mit den Worten: „bey gegen-

wärtigen rmbstiliiden auf koinerlev Weise".

Im .lalire 1743 wurde die neue Convoy auf eiiii^'e Monate nai-li Cux-

ha^'f*!i 'ii'schafft, um dort im Salzwasser vor dem drohenden Verderl) i^^e-

schüLzt /.u wordt II. NachtleMii sie dann 1746—47 ihre einzige und über-

haupt letzte haniliiir-iscbe Convoyfahrt zurückgelegt, wurde sie au die

I*fähle gelegt. Es darf hier aber nicht übergangen wer<len
, fial's noch

nach dieser Convo\ reise in Hamburg von mehreren Seiten au eiuen Neu-
hau von Convoyeu gwlacht wurde. Srhon Brockes hatte ja von seiner

Ileise aus den Hau von Fregatten emitfoiilen, und der Khib. Kaufmann
hatte diesem \ urschiair sich angeschlossen und mehrfach auf seine Aus-

fühnmg ^'edruu^^eu. T)ie Acimiralität (Tkundigte sich in London nfich

dem Preise solchei- Scliifft;; eiue Fregatte mit Uiemeu und 50U Tuüuüu,

24 Kaiiuiieii luhrend, sollte etwa 5000 Tfund Sterling kosten. Im
Deceuiber 1747 driinirten die ivuinint rzdepuürteu wiederum auf den Bau
von zwei Fregatten von etwa 30 Kanonen; leider war ihr Vertrauen auf

die hamburgische Schiflshaukunst uur gering. Es ist dann später aber

nicht wieder ernsthaft von einem solchen Bau die Rede gewesen^).

) Vgl. auch oben S. 63, Anm. 2.

Digitized by Google



Die CoQvo^scbiffe. U7

Die Gonyoy *) hat nmi noch 80 Jahre lang als Wachtschiff im Hafen

gedient, als einziges übrig gebUebenea GonToyachiff; denn „das Wapen
der Adminlittfc* wnrde im Jahie 1748 ftr 4550 Maik auf Abbrach*) Yei>

kauft. Jene neue Gonvoy wurde noch mehrfhcfa raparirt; im Jahre 1764

war sie in G^nhr zn verbrennen, nnd die GonToylente wurden deCshalb

wegen arger FahrlfisBighelt bestraft. Das SeUff bildete, trotzdem es immer
m^r verfiel und ei&nlte, noch 1770 eine SehenswCürdigkcit , die von.

vornehmen BVemden in Augenschein genommen wurde. Endlich, im
Jahre 1774, schien für das Schiff die letzte Stunde gesehlagen zn haben.

Der Kampagnemeister hatte das Schiff als in so schlechtem Zustande be-

findlich erklärt, dafo es zum Gottesdienst nicht mehr brauchbar sei ohne

vorherige grolse Reparatur. Da die Convoy aber doch kaum noch lange

SU halten war, so beauftragte das Ck>nvoykolleg im Mftrz des genannten

Jahres ihr Mitglied Franz Klefeker , sich in Lissabon oder anderswo nach

einem ähnlichen Sehifle umzusehen. Dais ein solches Schiff nothwendig

sei, darüber war man einig, «sowohl in Betracht der Gerechtsamen, als

aneh einer htehstnOthigen Wacht und besondere zum Gottesdienst der

Seefahienden"*). Klefeker kam mit seinem Auftrag nicht recht weiter.

Zugleich hatte aber der Admiralitätsbüiger Matsen inKngUund sich er-

kundigt; und der allzeit rOhrige dortige Agent und Stahlhofemeister Paul

Amsinck lenkte nun die Aufinerksamkeit des Kollegs auf den Ankauf

eines Schiffes der Ostindischen Kompagnie. Dieser Vorschlag fand manche
Freunde, namentlich Klefeker begeisterte eich für ihn. Doch leistete der

KäiiimereibOiger Garliob Amsinck, der im ConvoykoUe^' safi^, eifrigen

Widerstand ; er war der Einzige, der der Ansicht war, an Stelle der alten

Convoy ein kleines Wachtschiff anzulegen und den Gottesdienst aufhOren

SU lasFpn. Die Kämmerei behauptete sogar, die Convoy könne noch

wobl zehn Jahre dienen, obwohl zwei Sachverständige erklftrt hatten, dafs

das Schift' ^iu so erbilrndichen Zustande, dafs es mehr einem Schwämme
als dem Uoltz ähnlich sähe". Der Senat, der um seine Entscheidung

angegangen wurde, entschied sich nun gegen den Ankauf des Ostiudien-

fahrers, und „die Convoye noch so lange liegen zu lassen als sie liegen

kann'". So geschah es denn. Aber schon am 2. Oktober 1777 wurde die

Convoy so schlecht befunden, dafs sie „ohne Lrrofse Gefahr nicht länger

liegen könte". Nun wnrde am 19. November der Uumpf öffentlich ver-

^) Kapt Broeket gab im Sommer 1748 in einem Brief au« Holland den Rath,

die Convoy an Spanien oder sonst m Terkanffen, bot andi seine Dienste hierfür an.

Mnn ging aber nicht darauf ein.

Kaufer waren Peter Jonas & Co.

*) Über den C!onvov*Gotle8dienst vgl. unten.
10*
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Steigert und mit 3450 Mailc an Peter Jentz verlunift')*

CoDYoy yerlief nicht ohne tngikomisehen Zn&U. Als im Frülqahr 1778

der Rumpf des Schiffes von den Gonvoylenten weggeschafft werden sollte,

weigerten sidi diese, »obgltich ihnen noch ein »Douceor« von 1 Mark

für jeden Mann war versprochen worden**. Erst einige Tage Aufenthalt

in der Boggenkiste hei Wasser und Brot machte die Leute geftigig.

Das ist das Ende des letzten hambuzgischen Convoyscfaifb.

Ein richtiges Docken eines Couvoysehiffes im Aiislauile fiin<l imi vm-

iiial statt. Im Juli 1728 wurde Tamni's Convoy „ Wajien von Haiiibm'-r",

die von Spaniiu kam, iu Portsnjouth im köiiifrlieheu i*u( k gedockt und

ein noiier Kiel untergelegt. Die Krlaubnis hierfür wurde auf Befehl des

RaLhh ilurcli Vermittlung des Herrn Hermann Luis« in London ausgewirkt

Von schweren Havarien auf See sind die Convoyen natürlich nicht

verschont geblieben. Sehen wir von dem Brand der Convoy. bei Cadii

1683, dem einzigen Totalverlust in der hamburgischen Convoygeschichte,

ab, so traf die erste gröfeere Havarie den „Leopoldus" auf seiner Rvise

1685—86 nach dem Westen. Am 18. August 1685 war Holste mit der

Flotte von Cuxhaven in See gegangen. Auf der Rückfahrt von Cadiz

wurde am 9. November ein Leck im Convoyschiff bemerkt; nothdUrftig •

gedichtet, beeinträchtigte es die Schnelligkeit der Fahrt sehr; man muiste

unablässig pumpen. Als dann das Wetter sich noch verschlechterte, be-

schlofs der Kapitän, nach Rerathuni: mit den Officieren, Conina anzu-

laufen. Länf^s der Küste hinfahrend, konnte die Convoy, trotz vielen

Schielsens. lange keinen Lootsen erhalten; sie gini,' nielirfach vor Anker,

hatte aber dabei das Unglück, einen solchen zu verlieren. Am 17. No-

venilMT kam die Convoy endlich im Hafen von Coruna an. Das Leck

wurde so schliini« bpfundeii, dai's die Convoy nicht mehr lan;ie hätte die

See halten können. Nachdem das SchiflF oberflächiicli rp]?arirt wai, ging

es wieder in Ree. Das Leck machte sich bald wieder bemerkbar. Doch

erreichte die Convoy am 12. Deceniber glücklich Plymouth: Kauffahrtei-

schiffe hatte sie mciit mehr bei sidi. In Plymouth wurde das gesammte

Geschütz der Convoy in Barken irela<leu. Daun versuchte man, dmj Schifif

„op toe Winnen", d. h. den Kiei Ireizulegen. Der Schaden wurde viel

gröfeer befunden, als mau erwartet hatte; es wurden in den Eicheu-

pianken mehrere Lecke entdeckt. Über zwanzig Zinnnerleute von der

Convoy, von hambuiigischen und lUbischen, wie auch englischen Schififen

An Stelle der Convo} wurde die ArtiUerie-Jacht als Waclitfichift geiügt.

Digitized by Google



Die CoDToyachiffe. 149

machten sich daran. Am 2. Januar war die Arbeit fertig, und das Schiff

wurde wieder abgewunden.

Bedeutend war auch die Havarie, die auf der ReiRe desselben Schiffes

im Jamunr 1702 verkam. Das Sdiiff, gefthrfc von Kapitän Miebel SehrMer,

wurde auf etwa 47 Grad Breite von einem fbrehteriichen Sturm über-

fallen ; der Grofanast mit seiner Takelage ging über Bord; au&erdem
madite das Scbiff viel Wasser, und Pumpen half nicht viel. Schr5der

wendete de&halb, um Plyroouth anzulaufen, konnte aber des ungünstigen

Windes wegen diesen Hafen nicht erreichen und lief nun Falmoutb an.

Hier wurde das Schiff reparirt und im Frolyabr nach Hambucg geführt

Am 17. September 1724 ging Kapitftn Martin Tamm mit dem neu-

erbauten Convoyschiff „Wapen v. Hambuig^^ das in Spanien veitotuft

werden sollte, und vier Kauffahrteischiffen in See nach Lissabon und
Cadiz. Am 19. wurde die Convoy aber von einem schweren Stnrm über-

fallen, in dem sie den Bugspriet verlor und sonstige Havarie erlitt

Tamm ging zunächst an der holländischen Koste vor Anker und fuhr

dann nach der Elbe zurück, während die Kauffahrteischiffe ohne ihn

ihre Reise fortsetzten.

B. Montlniiig der ConvoyschHfe.

Vergleicht man Hie hanibnvLnscheii Convoyschiffo mit fremden Kriegs-

schiOen '}vnvr Zeit, etwa (teiicu Hollanrls, so kuuueu wir erstere nach

Gröise, Bemannung und Geschützausrtistung als gute Mittel-Kricfrsschiffe

bczeiclinen-). Zu Coiivovf^chiffen wurden meist nicht di** stärksten

Knefjrsschirte benutzt®), und als Convoyen waren die haniburgisclieu recht

stiittli*'h. Man unterschied damals leichte und schwere Convoysrhiffe

;

najueuiiich die Holländer bedienten sich vielfach leichter Fre^'atten zu

Convoyzwecken. Vier schwere rn^lische Convoyen hatten, wie Kapitän

Schröder im Jahre 1712 aui> Archaii'jrel berichtete, je 46—56 Karinncn,

die leichten holländischen Fregatten al)er nur (^twa 30. Die hambur^jischen

Convoyen galten nun als „schwere"*); im Oktober 1602 ersuchten die

Komnierzdeputirten, in der Instruktion „an Staat impi rtante, schwere

Convoy zu setzen, weil die Holländer oft leichte Couvo}er haben". Be-

') Vgl. auch oben 8. 141.

') Vgl. de .longo III, die Bylnpen.

•) in einer Liste der fraiucösiscben KriegsschiflFc zur Zeit ("olbert's ist unter den

Schiffen 4. Hanges eins au%eAüurt „peu fin de voile, propre au ConToy'' und ein

9k Ranges, „n'est propre qu'aox ooBvoiB* (CUnieiit, Lettrai eta dt CcdWt 2.

& my.
*) Aas Cadiz wurde im März 1670 berichtet: „A great Hamburg man-of-war and

ctber sh^ «n rwdy to go*" (CaL of State Pap^, Don. ^er. vol. 1670. S. IM).
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grdfUeh ist aber das Bestreben der GonToyleituDg« die AusrOstiuig und

L^stongsfthigkeit nach answirts hin ate starker hinsnstellen, als sie war;

,dan 68 ist niehts neues,** bäilst es 1690 in einem Brief ans Lübeck,

«daJs solche Convoyer Capitaine nmb die Vtte sich stiieker rQhmen alis

sie in der that beschaffen."

Die hamburgischen Stadt-Gonvoyscfaififo besalsen eine gute Gesehttts-

montining. Sie bildete den wichtigsten Theil der AaarlistuDg; „das

schwere Geschütz müsse negst Gott im VorfoH das Beste thun*, meinte

1680 das GoDvoykolleg. Der „Leopoldns** und das «Wapen von Ham-
burg", das 1683 bei Cadiz verbrannte, hatten je 54 Geschütze^). Das

1686 erbaute neue „Wapen von Hamburg** führte auch 54, das 1690

erbaute ,»Wapen der Admiralität* dagegen nur 44 Geschütze; die 1720

gebaute Convoy »Wapen von Hamburg** fahrte 56 Geschütze. Das letzte

Convoyschiff endlich führte auf seiner einzigen Beise 50 Geschütze. Die

Fregatte, die Kapitän Vofe führte, tmg im Jahre 1702 24 Geschütze.

Die 44 Geschütze des ,Wapen der Admiralität** setzten sich folgender-

maßen zusammen:

4 metallene Achtzehnpfünder,

8 „ Secbspftnder,

2 „ ZwölfpfÜnder,

14 eiserne Zwöli^fünder,

10 „ AchtpfÜnder,

4 „ Dreipfimder,

2 „ Achtpfünder.

Sie hatten insgesammt einen Werth von 45580

Die auf dem »Wapen von Hamburg** im Jahre 1727 befindlichen

56 Geschütze waren:

10 metallene Ac}itzehnpfünder,

8 „ Achtpfünder,

16 eiserne ZwölfpfQnder,

18 „ Achtpfünder,

4 „ DreipftLnder.

Die Geschütze für die Convoyen wurden thoils in Hamburg selbst

gegossen, theils hier oder auswärts gekauft. Im Jahre 1691 bestellte

man neue Schifiskanonen in Schweden; ausZwoUe wurden mehrfach, so

Bine kUiigl. dänische Ordre vom 5. Deceuber 1691 befthl, daTs ConveyediiSe

(„Defensionsskibene") mind(>steDS 24 Kanonen ftihren sollten (Garde, Efterretninger

I, 333). — Über die Ausrüstung? dos so^. Herren-SchiffeB mit Oeschatceo vgl. Gaede-
chens in Zeitscbr. d. V. t h. Gesrb. VUl, 558.
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noch 1722, eiserne CSonvoygesehatze venchriebeu. Zum Bau des „Wapen
Ton HambuiK* lieb man 1<}86 aus Amsterdam 32 GesehQüse («guete fin

spanisdie mit den F an die obren bezeichnet") kommen; als sie aber

aöikamen, be&nd man, dais sie schlecht waren, und schichte sie theilweise

wieder zurQek; ein ArdUeriekoiporal ward nun nach Holhind geschickt

und kaufte dort neue Geschütze.

Im Juli 1727 beklagte sich im Absegeln von der Elbe Kapitän Georg

Schröder bitter aber den Kampagnemeister, dals er ihm unrechte Laifetten

zu seinen Geschützen geliefert habe, femer dafs die Wisdier u. s. w.

nicht zu den Kanonen pafoten. «Wie wQrde es mir ergangen seyn",

fragt er, ^im Fall ich zur Aktion gekommen und meine Stocken nicht

hatte wieder lahden können?*

Kamen die Gonvoyen auf die Elbe, so wurden, wenn sie vorläufig

lüdit wi^er ausgehen sollten, die Geschfttze sofort ausgeladen und an

Land ins Convoyarsenal gebracht; hier blieben sie bis zu weiterer Be-

nutzung f&r eine Convoyfahrt Als im Jahre 1686 Hamburg von den

Dänen belagert und berannt wurde, wurden so^r die ConvoygeschOtze

auf die Wälle geschafft; erst im Mid 1687 ward beschlossen, sie den

Gonvoyschiffen zurückzugeben.

In einzelnen Fillleii, so bei der letzten Convoyreise, hatte aber die

Admiralität nicht nur eigene Geschütze auf der Reise verwandt, sondern

auch solche von der Artillerie entlehnt.

Während der Reise blieben die Geschütze natiirlirh stets auf den

Convoyeii, ebenso das Pulver. Nur im Upcember liibö wurde, als der

-Leopoldus" in riymouth ausgebessert wurde, das Pulver an Land ge-

bracht und dort iu einem Haiise von vier Convoyleuten bewacht.

Sonstige Convoybedürfnisse wurden vielfach aus dem Auslände be-

zogen. Segelturh. „Croiueney", Sununertuch und ..Karltiu'h'' genannt,

wurde 1689 aus Ainstertiun verschrieben. Grofse Auker für die letzte

Couvuy wurden in Makkum nmi Workuni bestellt. Zwei in ersterem

Orte Ji743 bestellte Auker sollten 3600—4000 Pfund wiegen.

Tn Hauihur^^ wurden die Couvoymaterialieu , soweit sie nicht auf

<ieu bchitten waien. im C'tmvoy-Arsenal aufbewahrt; dieses stand unter

<ler AuÜBicht des Kaiupagncmeisters 0*

') Vor 1686 bekleidete dies Amt Jochim Marteos ; 1686 kaufte Johan Cordes den

Dieiitt f&r 7100 Mark; 1690 kaufte ihn Jokann t. Holten ftkr 12000 Mark nnd 1718

Diederich Gerhard Hopner für 6000 Mark. Letzterer starb im Amte 1760, und an

seiner stalle kaufte Ipt: Dienst Job. Peter Bebo. Der Kampagnemei&ter erhielt ein

Juhresgebalt von 1000 Mark.
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Die AnnrOstunfr eines GonveysehifiB, das den Winter über theüwei&e

abgetakelt im Haien gelegen hatte, nahm m^st mehrere Wodien, oft

Uber einen Monat in Anspruch. Als im Februar 1679 der Rath meinte,

mit der Fertigstellung von Karpfanger's Convoy werde es wohl noch

4—5 Wochen dauern, erwiderte der Ehrb. Kaufmann, das sei zu lange,

es fänden sich hierselbst ^untern Hauffen Seeerfahrne Leute, die wollten

es, wenn raans ihnen unter Händen thun wolte, dahin disponiren, dafs

es innerhalb zehen Tagen fertig sein und die Dienste thun solte, so be-

gehret würden". Das bezweifelte aber (1er Rath wieder und enttroLmote,

wenn Jeiuaiid sich anheischig mache, die Convoy in 10 Tagen fertig zu

stellen, so möge er sich doch melden. —

Werfen wir zum Vergleich kurz einen Blick auf die Menüning der

Kauffahrteischiffe.

Über die GeschtttzausrOstung der hamburgischen Kauffahrteischiffe

gab die Admiralschaitsordnung von 1623 genaue Bestimmungen ; dar-

nach wird in einer Admiralschaft kaum ein ganz unmontirtes Schiff ge-

fahren sein, wenigstens nicht Yon Hamburg aus. Am 22. Juli 1663 be-

antragten dann, unter dem Eindruck der Ereignisse von 1662, die Ober-

alten in der Bfliferschaft: „DaTs kdn Schiff in solche Admiralitaetschalt

gienommen werde, so nicht mit 14 bis 24 Stücke Geschfltz gemontiret

sey, davon ein gut theil von 4, 6 bifs 8 ^ Eisen schiessen, auch nach

Advenant von den Rehdern mit behuefiger Gerähtschalt, Bootsvolck,

Ammunition und guten Gewehr wohl versehen sind". Dieser Vorschlag

wurde zwar angenommen, ist aber wenig beachtet worden und hatte,

da er nur auf Admiralschaften , nicht aber auf Convoyen sich bezog,

damals auch geringe Bedeutung. Mehnnals, so 1666 und 1680, ist

davon die Rede, dafs kein wohlniontirtes Schiff oder keines von „Defen-

sion'' in der Flotte war.

Im Jahre 1691 verfügte der Rath, dafs die Convoykapitäne die unter

ihrer Flagge fahrenden haniburgischen Schiffe visitiren „und deren

Stücke und AuimuuiLion aufzeichen solteu'". Die Montirung richtete

sich natürlich nach der Gröfse und Bemannung des Schiffs; die aclit

Haml»urger Kuuliuiirer, die 1602 den Tin Ken zum Opfer fieleü, iuhrteii:

1. 20 Maua und 14 Geschütze,

2.18 ^ 1 w „

3. 16 „ .10
4. 17 , , U
5. 16 „ . 10

6. 14 , „10 „

7. 10 „ «8 „

8 „ „4
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Kapitän Brockes nahm 1747 bei Lissabon 4 Schiffer unter sein

Geleit; ihre Schifle hatten eine Bemannung von 15 bezw. 14, 12 und

11 Mann und 12 bezw. 10, 8 Geschütze; das vierte hatte kein Geschütz.

£b kamen unmontirte Schilfe also auch in dieser Fahrt vor. Schon

Torfaer, im April, hatten ricfa zu Broekes 3 Schiffe, 2 Hamburger und

1 Bremer, gesellt; sie hatten 14 bezw. 13 und 11 Mann und 11 bezw.

10 nnd 6 Stocke.

C. Ladung und Befrachtung der Convoyachiffe.

Einen interessanten Einblick in das Wesen der Convoyschiflfahrt

bietet die Fnu?e der Befrachtung der Conroyen. Kriegsschiffe werden

heute nicht mit KaufmannsgOtera befrachtet, und Ballast mufs das man-

gehide Schwensewicht ersetzen. FOr Frankreich verbot die ^Or-

donnance pour les ann^ navales et arsenaux de marine" von 1089 >)

jedem Kriefssschiffkommandeor »de recevoir sur son bord aucunes mar-

cfaandises» ny de se mdler d'ancun commerce, k peine de Cassation et de

confiscation des marchandises* , und die hollfindischen Generalstaaten

eriiefeen bereits am 8. März 1052 ein Plakat, nach dem den Kapitänen

der Kriegsschiffe der Transport von KaufmannsgQtem und edlen Metallen

untersagt wurde

—

Ein gesetzliches, gegen die Befrachtung der Convoyschilfe gerichtetes

Verbot hat es in Hambuiy nie gegeben*). Nie ist eine obrigkeitliche

Verordnung solcher Art verdflentlicht, wie denn Oberhaupt die Zahl der

das Convoywesen betreffenden öffentlichen Verordnungen sehr gering ist

Von Anfang bis zum Abschluls des hanibuigischen Convoywesens herrschte

in diesem Gebiet eine Art Ungewiisheit Es bestanden Ausnahmen von

einer Begel, ohne dals diese letztere jemals gesetzlich festgestellt war.

Lim I. Titre 7, Art 15.

') Groot-PlacMt-Boek I, 962: da« Verbot ist spiter wiedeiholt erneuert. — Als

im Jahre 1642 die norwegische Regieruiip vernahm, dafs holländische Convoyer in

Norwegen beiralicb Holz als I.»dung einnähmen, «<> «ogleich, dies zu hindern,

da es der Convoyer ^Sache bei, Schiffe zu geleiten und nicht gegen die Verordnungen

de$ Königs za verstofi«!! (deres Bestüling er at conToyere flaaden og ikke gfere iiiod

Tor«t Forordoing"). Norske Rigsr^stranter Till, 203. — Auch Ton engUschen

ConvoykapitAnen heifst es 1670, dafs sie „carry much goods themselves" (Cal. of

St. Pap., Dom. Sfr. vol. 1670, pap. 187). — Dem Kapitän T^ntnd auf dem branden-

burgiscben Kriegssrhift Africaen machte man u. A. zum Vorwurt, dafü er „auch letK

lieh particulier Cargaison auf der Hin- imd R&ckreise mitgeluhret" (1696). Schlick

11, 460.

*) Die alten geroietheten Conroyschifie im 16. Jahflittiidert, ao von 1572, nahmen
Waaren ein; vgl. im Anhang Nr. 2.
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Die gewOhnlidie Fracht der hambuigiscfaeD Convoyschiffe wird anch wohl

in Ballast bestanden haben.

Die eiBte llittheOnng über einen Transport von Waaren auf einer

Convoy finden wir im Jahre 1666; Ka{Htftn Holste wurde damals

instmirt, mit Silber und Kontanten, die er etwa in Cadiz etiiielte, be-

hutsam umzugehen. Dab zum Tran^rt dieser werttivoUen Güter die

Convoy verwandt werde, ward von der Kaufmannschaft gern gesehen,

und als derselbe Kapitftn im Januar 1667 in Cadiz von Kanfleuten auf-

gefordert wurde, solche Güter mitzunehmen, er sich aber zuerst weigexte,

Au^rteii sich jene dahin, dafs sie dieselben in die Kauffahrteischiffe nicht

verladen, sondern dann lieber Ober Italien oder Ostende senden würden.

Zuletzt verstand sieh Holste« »der Stadt und das Commertie zu besten**,

doch dazu'), k\af^ aber, dals er wenig Dank dafür bekommen habe;

»sondern Jacblusia", und f&gte hinzu, „habe ich dann k^ne Kühe,

80 habe ich auch keine Mühe*". Auch die Konnnerzdeputirten in Ham-

burg ersuchten den Rath, dem Kapitftn zu befehlen, .dafs er zu Cadiz

iu diesem Fall dem Kauftnann nicht zuwieder leben undt ihm seine

Schuldigkeit kund <;etban werden möge".

Es dauerte nicht lange, bo veränderte sich die Sachlage, und anstatt

den Kapitänen in dieser Beziehung zuzureden, mufste man sie zurück-

halten. Bereits 16ü8 klauten die unter Kapitän Matthias Dreyer nach

der West fahrenden Schiffer, daüs mit diesem kapitulirt worden sei,

Koutanten und feine Waaren auf der Rückreise einzunehmen; das

sei für sie und ihre Reeder präjudizirlich. Was aus dieser Klage ge-

worden, ist nicht beknnnt. Erst 1673 erklärten die Kommerzdeputirten

dem Rath, es dürfe Dreyer in Cadiz keine feine Waaren einnehmen,

Kontanten aber zu laden sei erlaubt. Was man unter „feinen Waaren"

verstand, erjriebt sich aus Verhandlungen, die im Jahre 1674 über diesen

Gctrcnstaiul gepflogen wurden. Tn Anbetracht des damals zwischen Spanien

und Frankreich bestehenden Krieges hielten die Kommorzdeputirteu es

für zweifelhaft, ob es rathsam sei, die Convoy Silber und Waaren eiu-

') Als im .lahrc 1724 das neue Convoyschiff nach Spanien gesandt werden

sollte, um dort verkauft »i werden, wurde Kapilto Tamm vu dabin iostniirt, das

Schiff für den Fall, dafs der Verkaut' sirh nicht verwirklichen liefse, dort mit Sali

als Ballast zu lichidcn. Dic!>e Fahrt wuidc aber nicht als i'iL't'nlliiho Cunvoyrcise

angesehen; ia der lu'^'d wird der BaUa&t wohl in noch weniger werthFoUen Arükela

alb Salz bestanden haben.

*) Auch Jolm Barckbaid in Ijondon berichtete an den engliedien König aber

„a fleet of 20 or 80 sbips, undar a Hamburg cottv«^, laden wich contraband ailver

for Holland merchants, and other eneniies of His Mäjt><>t}-, which is expected to paas

through thc Channel"; er rieth, das ConvoyschiiF untersuclien an lasien, 16. Mai

1667 (CaL of State Pap., Dom. Ser. vol. 1667, pag. lOaj.
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nehmen zu lassen. Der Ebrb. KaufmanD aber bescfalolB, dals die Cwnoj
wobl Kofita&ten und Silber, nicht aber Waaren mitnebmeii dorfe, und

zwar sollte dies fDr Aus- und Rückreise gelten. Rath und Admiralitftt

stellten sich jedoch auf einen anderen Standpunkt und beschlossen , es

solle .beym alten bleibe" und die Ck>nvoy zwar ausgebend k^ne Waaren,

heimwärts aber Silber, Kontanten und Waaren mitnehmen dürfen.

Als die feinen Waaren, die die Gonvoy laden dQrfe, bezeichnete der

Rath Indigo und Koehenille; er wies darauf hin» da& die Eaufleute diese

sehr werthvollen Artikel ungern in andere Schiffe verladen; es sei dels-

halb im Interesse der Stadt und ihrer Zolleinkünfte; denn andere Kauf-

&hrtei8chifie erhielten diese Waaren doch nicht, und „es doch nur der

Hollfindischen Convoye sonsten zum besten kommen würde*. Als der

Ehrb. Kaufmann auf seinem Bescbluls beharren zu wollen erklärte, er*

innerte der Rath die Kadleute daran, daTs sie selbst ein früheres, dahin-

gehendes Verbot aufgehoben hätten^). Der Rath blieb auch weiterhin

auf seinem Bescheid bestehen, obwohl mehrfach an ihn des Ansuchen

gestellt wurde, den Rücktransport von feinen Waaren auf den Convoyen

zu verbieten. Thattiidilich bekundete hierin ohne Zweifel der Rath eine

weitsichtigere Auffassung, als der Ehrb. Kaufmann ; ßcheiobar vertrat der

RaUi nur das Interesse einzelner Kaufleute, in Wirklichkeit aber doch

das der ganzen Stadt. Modi im März 1678 protestarte der Ehrb. Kauf-

mann gegen den Transport von Waaren auf den Convoyen und ersuchte,

ihn zu hindern; er meinte, man habe noch kürzlich auf den heim-

kehrenden Convoyer von Stade aus geschossen in der Vermuthung, das

Schiff sei ein Kauffahrer. Der Rath aber entgegnete hierauf, es seien

manche Kaufleute doch der Ansicht, dafs der Convoyer wohl Waaren,

wie Knrhenille und Indigo, mitnehmen dürfe, weil sonst diese Waaren

nach Holland und aiiilerwäits gehen würden. Auf den Wunsch einiger

Kaufleute habe der Rath dem Convoyer ausdrücklich befohlen, Koehenille

und Indigo einzunehmen. In dieser Meinung liefs sich der Rath nicht

irre machen durch den Hinweis auf die „übele nachreden", die das Mit-

nehmen von Waaren hervorrufe, auch nicht durch die Äufsenin^; des

Ehrb. Kaufmanns, man hätte schon Nachricht, dafs man in Spanien

bereits auf den Convoyer habe Wache legen wollen. Doch schln-j er vor,

ein Reglement zu machen, damit, „wann capable PchitTe vorhanden, selbe

von der Fracht, so das Convoy niachtp, ])artici|)iren möchten''.

Der lleimwärtstransport von Silber, pegen den überhaupt kaum Ein-

wendungen erhoben waren, wie von Koehenille und Indigo wurde dann

') Was damit gemeint ist, ist Dicht klar; eio Bolcher Beseblufo des Ehrb* Kauf-

manna ist mir anbekanot.
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weiterhin nicht angefochten; er galt als legitim. Die Ck>Dvoyer tnms*

portirten Silber in grofsen Quantitäten; doch fiel ihnen diese Fracht

nicht allein 2u, auch Kauifafarteiscbifie luden Silber^). Doch veistummten

die Klagen nicht» dals die Kapitilne noch andere Waaren mit den Con-

oyen beförderten, und zwar nicht nur beimwärta, sondern auch auf der

Ausfobrt Bereits im Mftrz 1678 hatte der Ebib. Kaufmann sich be-

schwert, dafe der Convoyer Ton hier Kaulmannswaaren mitnehme; der

Bath erklärte darauf, davon sei ihm nichts bekannt, er wolle ee aber

verbieten; doch lügte er gleich hinzu: ^dafs auch der Convoyer woU
ein Cargason vor sich selbst mit nehme, vermeinte E. Hochw. Baht, dab

selbig gebräuchlich were". Die regelm&bige Benutzung der Convoyen

zur Güterbeförderung wird der Bath hiermit aber wohl nicht babeu

befürworten wollen; denn ald 1682 einmal das OerQcht ging, Kapit&n

Karpfanger lade viele Kaufmannswaaren und StOckgQter, forderte der

Bath von ihm die Einsendung eines genauen Verzeichnisses der mit der

Convoy geladenen Güter. — Die Kiiufniaimschaft war aber stets in dieser

Bichtung S(>hr mifstrauisch gegen die Kapitäne. Als im November 1688

Tamnrs Cdiivoy zieinlifh tief im Wasser lag, witterte man sogleich

Ilnrath und beschuldigte den Kapitän, er mOsse KaufmannsgütcT geladen

haben. Tamm wies diesen Vorwurf sehr energisch in einem Schreiben

an den Rath zurück; es sei ihm nicht eingefallen, das ihm vom Kath

„anvertraute Convoy-SchiflF mit gütern belemmert" zu haben. Aus der

Specifikation der geladenen Güter, die er einsandte, ergab sich, dafa diese

nur „einige Stühle, Flaschenkellers und einige wenige Kleinigkeiten von

Regalien, vor gute Freunde mit überzunehmen'* waren. — Bei dieser

Gelegenheit zuerst wurde gegen die Befrachtung der ConvoyschifTe ein

Grund anpeführt, der si)i\tprhin noch öfter angezogen wurde; durch die

Befraclitunir, meinte man, werde die Vertheidigungsfähiskeit der Convoy he-

eintrilrhtiL't, und man warf Tainiii nun vor, dafs er durch die Beladung

„sich zur uohtii^en defension incapabel gemachet haben wUrde"

Mit Tamm lag man über die Frage der C()^^ nvbefraehtung öfter

in Streit. Schon 1687 war von Genua aus geschrieben, dais Tamm da-

*) So berichtete der hollaiulische Sekretär Floris, Ilamluirg 19* Juli 167fis l)i6

Schiffe aus Spanien hätten viel Silber nntt;« In aclit: der noch erwartete Gonroyer

Höhte soUe auf»erdem vieU> Rarren bei sich halien.

*) In den Anmerkungen zu dem Antrug der Rufbiandfahrer vom Jihre 1677

heifst es: „auf ein ohlmontirtes Schiff» insonderheit veno man Feiade verarahtet,

Abret der Delierlauf ledig und fienit nm Frcbten". Dies ist ans den Akten die

einzige Notiz allgemeiner Art, die die Befrachtung mit der YerUieidigung in Ver-

hindung bringt Der Überlauf ist das Deck (vgl. auch Lnngenbeck a. a. O.

S. »4J.
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selbst nach Hambuig bestimmte Güter zur grolseii Beeiutrftchtiguug der

KaqflMirteischiflfe in die ConToy laden lasse Als er dann im nächsten

Jabre heimkebrte, ward er wirklich ttberfobrt, 108 Sack Beis gdadcn

za haben; zwar entschuldigte er sich, dals er dies gethan, «wegen das

Schiff sieiffer za ballaateo* ; auch habe er nicht seinen Profit , sondern

den Nutzen des Schiffes dabei gesucht; 80 Saek gehörten übrigeos den

Offideien. Er wurde aber genöthigt, die Tolle Fracht filr diese Ladung

zu zahlen. — Im Februar 1691 sah sich das ConToykolleg veranla&t,

Tamm emsUich vor einer weiteren Übertretung zu warnen'); im Wieder-

holungs&Ue solle es betrachtet werden «als ein Punct, worin er seiner

Gapitulalion und Eid zuwieder gelobet". Als Tamm nun bat, ihm doch

zu gestatten, «etwas Weniges fOr sieh mitzunehmen'* , erklärte ihm der

Prftses: «Wan es in der Billigkeit bestünde, hatte mau nichts dagegen,

allein es mulste moderate geschehen, und dazu für Niemand weiter,

weder seine Kinder oder wer es sonst sein möchte''. Trotz dieser

Warnung lief im nAcbsten Jahre von Cadiz die Klage ein, dafs man dort

die Waaren an Tamm's Sohn konsiguiren mafste, weil dieser sie in die

von seinem Vater geführte Convoy verladen könne. Hieraus ist zu ent-

nehmen, dafs der Kapitän sich nicht mit einer gelegentlichen Mitnahme

von Einzelgütern ])Ci[mügte, sondern eine Art regelmälsigen kaufmännischen

Geschäftsbetrieb in Scene setzte. Die Kommerzdeputirteu gat>en diest m
Treiben den richtigen Namen, wenn sie meinti ii, es „mOsten denn die

Capitaine dabey ihr marchandiren lassen". Wenn aber, was auch «ge-

schah, die Convoykapitäne auf Kauffahrteischifien, die unter ihrer Obhut

fuhren, Waaren für eigene Rechnung verluden^), so scheint man hierin

nichts Unerlaubtes gesehen zu haben.

Am hiuiti*rsten kam in jener Zeit (iiitertraiisjjort auf Convoyen in

der westlichen Fahrt vor, einzeln auch in der Archantrelfahrt und dem

Convoyverkehr mit Knjiland. Kapitän Peter Schröder führte mehrfach

Juchten in seinem Gonvoyschilf von Arciiaugel nach Hamburg^), und im

') bitst* Klage wurde am 8. Oktober im (Jonvoykolleg vorgebracht von

den Herren Gerhard Möblmann, Dirk Uillebrantsen, Cordt van Geidcm und Genossen.

Tmm tollte dabei untentQlzt wordeu sein von einem gewitaen Job. N. Pootman,

««elcher sich alda die ConsulschnTt annmssete und zugleich Makeler agirte*.

*) Am 1. Sept<.'niber 1G91 bi'schldfs das Convoykolleg die AlKinlnunc von zwei

Mitgliedern auf das lioitiififkclntt' und lici Wittenbeiircn liefr»"ii(ir ( jinvoysfhift'; sie

sollten u. A. „alle mögliche Uiligentz anwenden, umb zu ertahreu, ob auch Jemand

Wabren im ScbifiS» geladen habe, es aey der Capitain oder Gemeine*.

*) So deklarirte KapiOn Antonissen im Mira 1703 avf dem ZoU 100 F&bchen

Rosinen^ die auf des Mathias Leuwerck Schiff von Cadiz angekommen waxeni iwd ent-

richtete hierfür die Extra-Zulapf.

*} Kassabucb über die „treiwillige Zulage"*, 7. December 1705 und öfter.
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Juni 1711 wurde deinselben Kapitftn nach seiner Rückkehr TOn Rnlkland

angedeutet, „dafe er künftig keine KBuffimanBchaften von FVembden in

seinem Convoy-Schiffaanebme*.— Der genanoteKapit&n führte, wie ausdem

Reehnungsbuch über die «freiwillige Zulage** hervorgeht, im Jahre 1709

mehrfseh Kaufmannawaaren in dem ConToyschiff nach und von Englaad

Sobald die Convoy&hrten wieder aufgenommen wurdmi, tanchtim

auch die alten Klagen auf. Im September 1716 klagte der Ehrb. Kauf-

mann bitter Ober den ungünstigen Erfolg der Fahrt der Hamburger nach

dem Westen, da ihnen die meisten Frachten von den Fremden weg-

genommen würden; darüber kOnne man sich nicht wundern, „zuniahlen

wenn auch der Capitain selhsten weife, nach destinirter Hiuuntersieire-

lung der Kauffardey-Schiffe nicht allein seine mitgebrachte Stlu-k-GüIiter

zu löschen, sondern auch über 70 Kisten Zucker zur Fracht wiederein-

Zunamen". Ginge das so weiter, so werde der „meiste Nutzen einer

Convoye^ dem Kapitän zufliefseu und den Kauffahrteischiffen entzogen

werden. Als diese Klage, wie es scheint, ohne Wirkung verhallte, wandte

sich nunmehr im Juni 1717 eine Anzahl von Kaufleuten und üeederu^)

mit einer aiisführliihen Supplik an den Rath: es sei nun zum zweiten

Mal geschehen, dafs die von hier mit Convoy ahfahrenden Schiffe, obwohl

an Zahl nur gering, auf der Rückreise nicht volle Ladung hätten erhalten

können, sondern zum T}w\\ mit Salz, theils mit Fautfracht oder Drei-

viertel-Liulung hätten zurückkehren müssen ; liingofren sei von den Cou-

voyen die den Kauffahrtei schiffen reehtnKirsig f^ebührende La/lung lieran-

gezogeu und ülieruoumien worfieii. Im vorigen Jahre habe Kapitän

Schröder 80 Kisten Zucker von Lissabon mitgeuomnien und sie auch

öffentlich am Zr>ll angegeben. Wieviel Stückgüter j» t^t Kapitän Tamm
mitgebracht haln , erhelle klar daraus, dais er einige backen nicht

habe bergen kuiuieii. Dieses alte Couvoysrhiff sei so schwer mit Zucker^)

beladen gewesen, dais der K;ij>itiln einen niHleren Schiffer uberredet habe,

in Stade 145 Kisten, als ol» hie in des letzteren Schill ji-ljnlen wrina,

auf dem Zoll anzugeben u. s. w. Ferner setzten die Supplikauleu aus-

>) So 20. and 21. September, 4. December 1709.

^) Es wuea: Henrique Wever, .lobst Detleff Bretting, Andreas lÜDStmann, Isaac

Henckell, Philipp de Dobbelcr. A. Verpoorten, Jaspar Jacobs, .lohan Dunt, D. Volckenr,

Gerdt Bumiester, Rudolf Anisinck, Henrich Neukircb, David Geysmer, Hinricb Bur-

mester (Ilinrich Sohn), Jorge ^ lltnrique Jencquel, Job. Caspar Wever, Martin Weber,

LoreDts Thiell, Jomi BrandeDburg, Henrich ^nioriad«, Oorttd Gejsner, Berend Boy,

Peter BraudoiÄnug, Andrea« Beckfaoff» Jlilaltb. Ltttkena und Sohn, Eberhard nnd
Jobann Pell.

') Später, 1740, wurde behauptet, es waren ca. 400 Kisten gewraen; Ygl. im An*
bang Nr. 4öa.
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einander, dab man am Convoy angdialten liab€^ um die darmederiiegende

Setiiffiüirt der Hamburger wieder etwas zu beben und sie gegen fand-

liehe AnfiÜle sieber zu stellen. Beides werde yereitelt» wenn die Con-

oy^ den Kanflabrteisdiiffen die beste Ladung Torwegnäbmen, so dafs

diese entweder meist leer oder nur mit SaJz und Holz beladen fahren

mOllBten, wibrend andererseitB die Convoyer durch ihre grolhen Ladungen

gefecbtBontllcbtig würden. Ferner aber «der Stadt es eine gar schlechte

Ehre ausserhalb Landes ist, ^Imeihr zu grofaem Despect geieiehet, dafe

die CouYOy-Schiflie gleich denen Eauflarthey-Leuten daselbst in Ladung

liegen und Gfiter auf Fracht einnehmen, ja die Conyoy-Schiffe selbst

durch Einnehmung solcher schweren Güter an ihrem Gasoo sowoll» als

Tauweik, Takellage und übrigen Gereelsdiaften merldicben Abgang und

Schaden beiden". Es sei aber im Interesse Aller, der Stadt, des

Gommereiumf der Schiffsreeder, Schiffer und Schififoleute, „als welche alle

dem Privat Nutzen eines oder des andern billig vorzuziehen sind", diesen

MiüsBtand abzustellen. Schliefslich ersuchen sie um gründliche Unter«

Buchung, und dafo „die Capitaine dahin, dafs sie mit denen conccdireten

und erlauheten als pretiosis, Passagiers und sonst ihnen znfliebenden

Benefidis sieb vergnügen und keiner Stück-Gühter sich anmassen müssen,

angewiesen und dazu mit einem Eyde jede Reise verhuinlen werden".

Aach eine Anzahl Schiffer richtete au demselben Tage (18. Juni) an die

Kommerzdeputirten eine Supplik ^ die kürzer ist, im Wesentlichen aber

dasselbe sagt. Die Kommerzdeputirten vertraten dem Rath gegenüber

den in den Suppliken eingenommenen Standpunkt und fafsten die aus

dem Verfabreo der Kapitäne zu befürchtendenKonsequenzen kurz folgender-

Diafeen zusammen:

1. Die Portugiesen würden die Hanibur<:er Convoyschiffe künftig

den Kauffahrem gleich behandeln und ihn(^n die Zuniuthung macheu, sie

wegen der vielen Ladung mit einem Wächter zu bele,2:en.

2. In Kugland möchten die Convoyer angehalten werden, gleich den

Kauffahrern das Feuergeld zu entricbteu, von dem sie bisher frei ge-

wesen.

3. Von der Kegierun^^ zu Stade dürfte beansprucht werden, dafs

auch die Convoyer ihre Ladung angäben.

4. Ks wiTiic aul>!'rbalb Landes „raisunnements" geben, dals unsere

Convoyer „so ungescheuet" mit Gütern auf Kracht anfüllen.

5. Die ConvoytT wurden liun-h tiie ijrülse PYacht bebiniicrt, ihre

„rechte force" zu gebrauchen, und wt^nu das bekannt werde, misenn

Feind „recht der Muht anwachsen würde, solches anzugreifen; und der

Respect. so sie bishero vor der Hamburger Convoy gehabt, umb ein

merkliches wegfallen würde".
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Die Antwort, die Tamm auf diese Kligeii ertheilte, befriedigte die

Kommerzdeputirten sehr wenig; dringend ersuchten sie den Ruth, er

möchte dem Kapitän streng die Mitnahme ?on StüchgOtem auf Aus- und

Rückreise verbieten. Auf mehr&rhe Mahnungen und Erinnerungen er-

klärte der Bath endlich im FrOluahr 1718, er wolle .die Gaintaine an-

deuten lassen, sich vorzusehen, daüs das Commercium keine gegrftndete

Uhraache zu klagen habe". AufAnordnungen, die in Einzelh^ten eingingen,

liefe sich der Batii aber nicht ein; vielleicht sah er selbst die Frucht-

losigkeit scdcber Bestimmungen ein. Die Ursache der Klagen der Kauf*

leute bli^ unablässig bestdien; im Mai 1718, im November 1719 wieder-

holte der £hrb. Kanfinann seine Mahnongeu, ohne dals etwas darauf

erfolgt wäre. Am 29. Oktober 1719 fügte sogar die BOrgerschaft der

Bewilligung eines Grabengeldes zum Gonvoybau die Bedingung hinzu^

„dafs denen Capitidns untersaget werde, andere Waaren, als welche

ihnen bey Verkauffung ihres Dienstes erlaubet und zugestand^ worden,

einzunehmen." Es ist aber, wie bemerkt werden mufs, nicht erkennbar,

ob überhaupt etwas und was den Kapitänen beim Kauf ihres Dienstes

in dieser Hinsicht erlaubt worden war.

Kiiii^^e Jahre darauf ward wieder einmal dem Bedürfnis, diese An-

geleLrenheit durch ein Ke^Meiiu'iit zu ordnen, Ausdruck gegeben; es war

die Adiiiwalitiit, die am 11. Februar 1723 ein derartiges Gesuch an den

liath zu iichteu heschlofsV).

Das Gesuch blieb resultatlos; und nun, am Ausgan'^i des Couvoy-

betriebes, wäre ein solches Reglement auch vou wenig Werth mehr

gewesen.

Aber bei jeder Convovfahrt mufste die Sache wieder berührt werden.

Im Jahre 1727 wurde sowohl Tamm wie Schröder vor der Mitnahme

') „Dafs wegen der beyden Schifts-Capitains ein Reglement pemachet wonion

möge, da Ts ^io Muf ihren Reisen keine Kaufrnanns-Gühter in ihre Schiffe laden sollen,

und wie sie weyen der ('intjenommenen Contant(>n oder frino Waareu sich zu ver-

halten haben". — Kapitän Schröder erwähnte noch 172*2 in seiner, durch den Ah"

bmcb des CbaToywasens veniilAfsteii „Antwort und RenMHUtratbn* die Befrachtong,

that aber gerade so, als ob er von den Klagen der Kaoflente jetzt erst bOre: „Da

ich auch unverhofft eraebmen müssen, ob währe ich dem Ehrb. Lis;^ 0 Duischen

Comercio scliüdlich gewesen in (ihi'rhrinpintr einiger wenigen Kisten Suckcr. (hi ich

es doch nicht heimlich, sondern unter Angcbuug zu Stade, uucli aul denen ZoUeu

dieser ätadt und also öffentlich getrieben und dem Kaufmann gedieuet habe. Will

es Ebrb. Kanffiaan nnn so nicht «dur, sondern es anitn anden ?enlliid«ii babcn,

wollen icb bin «ofHeden, ond Isoll von mir, so lange ich lebe, keine Kiste Sndcer

von Portugal, so da Kauffleuten zngehöret, mehr anf Hamburg' eingenommen und her»

gebracht werden; so ^\I^d ja diese nichtige Excttse, daTs danunb iceine Gonvojen

iahren sollen, auch ein Unügen geschehen sein."

Digitized by Google



Die Convoyschiffe. 101

Ton Kaufmannsgatem gewarnt Ersterer wollte sich dem Verbot nicht

durchaus uaterwerleo, sondern beanspruchte die Erlaubnis des Trans-

ports einer „Ftkhrung von 7000 4^**^ eine Neuerung, die ihm vom Rath

aber kurzweg abgeschlagen wurde.

Noch bei der letzten hamburgischen Convoyfabrt wurde die hier

besprochene Frage flüchtig gestreift Unter den Punkten, die im Februar

1746 Syndikus Surland aufgesetzt hatte, und die nach seiner Ansicht beim

Ausgehen des Convojschifis zu beobachten w&ren, war auch dieser:

»Es sollte, wie sonst wohl geschehen, gar keine Gühter denen Kauf-

fiirdey-Schiflen zum Schaden an keinem Orte einnehmen.*^ Über Brockes

sind Klagen in dieser Richtung thatsäehlicfa nicht verlautbart; er mufste

sich selbst des Transports von Kontanten aus äufseren Gründen ent-

halten'); grundsätzlich hatte gegen diesen wohl Niemand mehr etwas

einzuwenden.

Man hat spftter, 1740 2), in dem überhandnehmenden Waarentransport

durch die Gonvoyen eine der Ursachen erblicken wollen, wodurch das

Convoywesen untergraben und in Mifskredit gebracht worden ist. Ohoe
Zweifel haben die Gütertransporte der ConToyen bei manchen Reedern

fiel Milsniuth und Unwillen erregt; und derartigen Milisständen, die ge-

ei^et sind, eine dem Allgemeinwohl dienende Einrichtunf? zu schfldigen,

ist sicher stets mit Energie entgegenzutreten. Dies ist offenbar in Ham-
burg nie geschehen: man diobte und schalt, aber man griff niemals

zu einer durchgreifenfl» n Malsrep^el. Das ist mit Recht von manchen

Interessenten bedauert und beklagt worden. Es ist aber gewifs zu viel

gesjigt, wenn diesem Mifsstand die Schuld an dem T^nterjranp: des iranzen

hanibur?ischen Convoywcsens zugewiesen wird; dieses ist nicht an einem

so einfachen, immerhin doch leielit lieilharen Gebrechen dahingesiecht,

sondern an tieferen or<.'aniscben Leiden; der Waarentransport war nur

eine sekundäre Erscheinung. —

Einige Worte müssen wir noch der Frage der Frachtkosten ^vl(lluen.

Über die Beförderung der Güter, deren Transport als legitim galt,

legten die Convoykapitäne nach ihrer Heimkehr dem ConvoykoUeg Rech-

nung ab®).

Interessant ist die Art der Vertheihing der Frachteinkftnfte. Kapitän

Holste hatte 16ü7 vom Silber IV a l'roceut Fracht genouiuien; hiervon

>) Vgl. oben S. 881
*) Vgl. im Anhang Nr. 45a.

Karpfanger Irpto im Mai 1681 eine „Frachtrochnung über Indigo, Silber und

Coiitanten", dif* or mit der Conroy nvt'. '"niiz mitgebracht hatte, ab; die Fracht &a
die 33 Kisten Indigo betrug 302 die tur bilber und Koatanten 594

Bfts««1i« Hunborga CooToy-Sobiffahrt. 11
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durfte er V« Fvocent bebalten« während er 1 Procent seinen Kommittenten

aussub&ndigen hatte. Im Jahre 1678 verlangten die Kommerzdeputiften,

dais Kapitän Dreyer 2 Procent^ wie die Holländer, nehmen, und dalk hiervon

1 Fment den mit ihm fahrenden Schiffern, l Procent aber der Admiralität

und Kämmerei zufallen sollte. Durch die Betheili^og der unter der

Gonvoy &hrenden Schiffer an- dieser Einnahme sollten offenbar diese mit

der Bevorzugung der Convey, die sich in der Befrachtung derselben aus-

drfiekte, auagestyhnt werden; der Anspruch der Kämmerei und Admiralität

auf diese Einnahme begründet sich darin, dafs diese Behörden die Con-

voyen im Wesentlichen unterhielten und bezahlten. DerConvoykapitau, der

doch die Verantwortung f&r den Transport dieser werthvollen Güter in

erster Linie trug, wäre darnach leer ausgegangen. Schon im Jahre darauf

sehlugen die Kommerzdeputirten, wiederum mit dem Hinweis auf den

Grebrauch in Holland, vor, dals von den 2 Procent je Procent der

Kämmerei, der Admiralität^ dem Kapitän und den Schiffern zufallen mOge.

Damit waren aber die letzteren nicht einverstanden, indem sie, und

zwar auch mit Berufung auf „die Goustume in Holland", die halbe Fracht

begehrten und dem Kapitän nur eine „Verehrung" zukommen lassen

wollten. Die Admiralität brachte dann In Vorschlag, dafs die Schiffer

bekommen, die ttbrigen '/s der 2 Procent aber zwischen Kämmerei,

Admiralität und dem Kapitän getheilt werden sollten. Dabei scheint es

geblieben zu sein ; wenigstens findet später Uber diese FVage keine weitere

£rdrterung statt

Mehrfach kam es aber vor, dafe die ConvoykapitAne einen Theil der

legitimen Convoyfracht anzugeben vrnniedon und somit die Frachtspesen

sparten. RpchtmiU"sig war dies alUMdiiiizs nicht, und wenn ?! Ii bei der

Ablegung der Ptechnung ergab, dafs der Kapitän zu wenig Fracht an-

^e^eben, wurde die Rechnung rectificirt; man scheint aber von den

iüipitänen es kaum anders gewohnt gewesen zu sein, als dafs ihre Fracht^

rechnungen nicht ganz stimmten; als dem Kapitän Tamm im Oktober

1695 nachgewiesen wurde, dafs er 16 Kisten Indigo, die er für sich mit-

gebradit, nicht Ix rechnet habe, erklärte das Convoykolle^ zugleich mit

einer gewissen freudigen Verwunderung, dals seine übrige Rechnung »so

1) Am S. Januar 1696 wurde im ConvoykoUeg vorgebracht, dafs Kapt. Mariiiseil

eine Partie gemünztes GoUl fiir dit" Jutlfn Vimn y Vfl.isco nruli London gebracht

und diese habe wis«t'n hissfii, ilafs er nur 2 Etiual läcgetagc auf der Kllic habt»; da"

Gold sei aber nicht abgeholt, und die Juden hütten beim llath suppiicirt, dafs ihnen

Utr Gold ohne Fnchtberecbnung ausgeliefert werde; Käinnierei and Adminlititt

hätten Anspruch nnf swel Drittel der fYacht £ wurde dann Tom Batit bestimmt^

dafo die Juden gegra Einliefcrung der beiden Konnossemente von jedm PoBten ihr

Gold empfengen« hingegen die Fracht j,iD& Landt** bezahlen sollten.
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räsonabel gestellet und alles denuaisen gespecificiret, wie man fast für

diesem nicht gewohnet". Nur wenn es eiiiuial zu stark wurde, zeif?te

man ein ernsteres Gesicht. Als derselbe Kapitän Tainiii im Früiijalir

1691 hoch und heilig betheuert hatte, dafs er keine Kontanten mitgehaiit,

sich nach näherer Untersuchung aber das Gegentheil erwies, bezeichneten

die Kommerzdepnürten dies Verfahren, und mit Recht, als Untreue. —

Der Transport von Passagiergütem — «o&er dem Gepäck der mit-

falneDden Passagiere — wird nur ^nmal erwähnt Im April 1680 bat

der Marques de Grana, ein spanischer Diplomat, man mOehte seine

Bagage auf dem „lieopoldas" nach Gadiz mitnehme. Als man aber

hOrtOi dals diese Bagage in mehr als 70 PadGen und Ballen bestand und

u. a. auch mehrere Kutschen und sehr viel Raum beanspruchende Gegen-

stände enthielt, erklärte das Gon?oykolleg nch gegen die Mitnahme alter

dieser Sachen; ein, 2wei oder drei Packen, worin Pretiosen, wolle man
mitnehmen. —

FQr jede Fahrt wurde eine bestimmte Summe auf das betreffende

CouToyschiff vernchert.

Im Herbst 1691 wurden auf des Mariusen Convoy für die Fahrt von

der Elbe bis auf die Reede von Malaga 85000 Gulden versichert und

auf Tamms Convoy von der Elbe nach Cadiz 80000 Gulden; im Frilh*

jähr 1604 auf den »Leopoldus'', nach Grdnland, 60000 ^ und 1605 auf

dasselbe Sdiiff, audi nach Gri^nland, 36000 ^. Auf zwei Convoyen nach

Grönland wurden im Jahre 1697 venlchert 150000 ^. Im Jahre 1702

wurden auf das „Wapen von Hambuig'^ für eine Nordreise 86000 -9^

versichert, im Herbst desselben Jahres auf dasselbe Schiff nach dem
Westen 75000 / und im Mai 1704 nach Archangel ebenfalls 75000 ^.
Im Jahre 1716 wurde auf „Wapon von Hambuig" nach und von Lissahon

37500 ^ versichert, im Jahre 1717 auf „Wapen der Admiralität" nach

und von Archanfrel 30 000 / . Im Jahre 1727 wurden auf das „Wapen
der Admiralität" nach dem Westen 90 000 / versichert. Als ira Jahre

1743 die neue Convoy von der Stadt nach Cuxhaven gebracht wurde,

um hier im Salzwasser zu liegen, ^nirde das Schiff für 25000 Thaler

Bnncf> versichert. Für die letzte Convoyfahrt 1746—47 wurden auf

das Convoyschiff versichert 200 000 ^ Baneo.

Es ist bemerkenswerth, dafs erst bei dieser letzten Convoyfahrt die

Frage aufgeworfen wurde, ob es überhaupt nöthig sei, die Coiivoy-

srhiffe zu versichern. Der Rath erklärte nitmlich damals (5. Juli)

der Admiralit.tt
, „das an keinem Ohrt wo Krieges-Schiffe*, die so-

wohl defensive als offensive ausgingen, gebräuchlich wftre, einige ver*

11'
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deherung darauf zu thun^. Die Admiralität bestand aber darauf dafe

das Schiff versichert werde, da sie andernfalls das Risiko nicht über-

nehmen wollte, und auf die CouToy wurde eine betiftchtlicfae Summe
zu sehr hoher Prftmie ersiehert

Die Assekuranzprämie wurde je zur Hälfte von Kämmerei und Ad-

miralität getragen» während die Bestimmung Uber die Hdhe der Yer-

sicherungssumme meist dem Ck>nvoykolleg zustand. Im Jahre 1746

zahlte übrigens die Kämmerei aulser der Hälfte von 12 Procent noch

weitere 2 Procent, zusammen also 8 Procent, indem sie erklärte, sie zahle

diese 2 Procent „nur umb der Sicherheit derer Assecttradeurs*. — Ein-

mal, es war im Sommer 1679, stellte der Katb an die Grönlandfahrer

das Verlangen, dafs diese das Convoyschiff, das sie so dringend begehrten,

versichern lassen und die Prftmie bezahlen sollten. Er scheint aber mit

diesem Verlangen nicht durchgedrungen zu sein.

Die Assekuranzprämie schwankt sehr. 1691 betrug sie nach Malaga

7 Procent} nach Cadiz 5 Procent; ersteres galt für sehr hoch; 1694 nach

Grönland betrug sie 6 Proeent, ebenso 1697, und man ging darauf ein,

„weilten es unmIlgHch zu weniger praemy zu erlangen*. Im Jahre 1717

betrog sie nach Archangel ebenfalls 6 Procent, im Jahre 1727 nach dem

Westen 5 Procent, 1743 nach Cuxhaven aber nur IV« Procent Dagegen

zahlte man 1746 nicht weniger als 14 Procent Prämie.

Die Policen waren stets taxtrte, d. h. der Versicherungswerth des

Schifies wurde auf eine bestimmte Summe festgestellt, und die Taxe war

fta diesen Werth mafsgebend^); die auf das Schiff versicherte Summe
war meist geringer als der taxirte Versichcrungswerth. So wurde 1694

der Versicherungswerth des »Leopoldus" auf 100000 ^ taxirt, während

60000 ^ darauf versichert wurden; 1697 der Versicherongswerth beider

Schiffe 160000 ^, Versicherung aber 150000 -fi; 1702 Veisicherunp-

wertb 80000 ^, Versicherung 36000 ^.

Die Versicherung wurde vorgenommen entweder in Hamburg oder

in Holland ; in der ersten Zeit scheint es meist in Holland geschehen zu

sein. Im Herbst 1691 beschlols man, in Amsterdam versichern zu lassen

und zwar das „Wapen von Hamburg* bei Jean Bälden Wittwe u. Sohn

und das „Wapen der Admiralität" bei Adrian van Aldewerelt. Als

erstere Firma eine Courtage berechnete, weigerte man sich in Hambuig,

diese zu zahlen, da es nicht flblich sei, und schrieb nach Amsterdam,

dafe man sich in Hamburg sehr Ober solches Verlangen wundere; letz-

teres Jus künftige vieleicht verursachen könte, sich Ihrer in dergleichen

) Anderseu, Die Seeversicherung, S, .>3 (Hauibuig ISSö).
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Sachen zu ent5hDip:en''. Noch 1727 liels die Känimerei die Convoy in

Holland versichern*).

Die Versicherung wurde geschlossen entweder sofort für die ganze

Reise („gehende iind kommende") oder zuniichst nur für die Ausreise;

in letzterem Falle wurde die „Zmiirk-AssecurauLz" geschlossen, sobald

der Xenniu der Kückreise feststand.

Und twat tat folgende Bedinguagen: „Voor rekening Fh. de D. Philipp

de Dobbcler] van MaUaga en alle circim|faceiitien mn dien off tot Hambiug toe, niits

den Capitain vryhj't heefl, om te cyleD ab GoDToyer 0. W. Z. en N. [Ost, West,

Süd, Nord], als mcede overal en alorame te moogen aenloopen, lossen en laeden

ma Tolkoomen goedTinden en beUeren" (Notiz in der Berenberg'schen Sammlnng).
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Das Convoypersonal.

A. Die Convoykapitäne.

Malsgebeud für di(? StelluuL^ der Convoykapitäne war die Art, wie

sie zu jener gelangten, kurz, ihre Ernenaimf: oder Wahl.

Auf den beiden Schiffen, die im Jahre 1662 zur Begleitung der nach

der West bestimmten Schiffe von der Admiralität gemiethet wurden,

kommandirten die Kapitilne Albert Ilillebrantsen Grotte^) und
Matthias Dreye r. Die Reeder beider Schiffe hatten diese nur unter

der Bedingunii für den bestimmten Zweck venniethet, dafs die genannten

Kapitäne die Führung übernahmen bezw. behielten. Von einer freien

Wahl oder Ernennung dieser Kapit&ne seitens der Admiralität oder sonst

einer öffentlichen Behörde war also nicht die Rede. Dafs beide aber

dennoch ftir diese Fahrt als im Dienste der Stadt stehend betrachtet

wurden, eigiebt sich aus der Thatsache, dafs sie einen Eid als Convoy-

schiffkapitftne ablegen mufisten; diesen £id mufsten aber alle Kapit&ne

Yon PrivatschiffiBn leisten, die auf Kosten der Stadt oder Admiralität

Cionvoyzwecken dienten.

Das damals einzige StadtschifE^ das als Convoy benutzt werden konnte

und in den ersten Jahren auch benutzt wurde, der groiSse Tonnenbojer,

wurde von Kapitftn Martin Holste geführt; seit wann dieser in Stadt-

diensten war*), ist ebensow^ug bekannt, wie die Art seiner Ernennung;

Er war früher im holländisehen Schiffsdienst gefahren (Römer an ticneral-

staaten, 6. Oktuber 1662).

) Ein Carsten Holste wird 1653 als Komnumdear des sog. HeRens^i& ge-

wumt; er wolmte in Hamburg auf der ,»HeRliclikeit" (Hamk Stadtaicbir).
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wahncheinlich ist er einfach yon der Admiralität in sein Amt gesetzt

worden. Er erhielt dann später das neue StadteonToyschiff „Wapen von

Hambarg'** Den oben genannten Dreyer finden wir 1668 als Komman-
deur des ersten hamburgischen StadtconvoyseluffeB .Leopoldns Primns'

;

wie sich dieser Übergang vom Kapitän eines Privatreeders siun Führer

eines Stadtkriegsscbifis voHzogen hat, wissen wir nicht Nachdem Dreyer
am 11. Januar 1674 gestorben war, trat an Beine Stelle Karpfanger,
wahrscheinlich durch Wahl oder Ernennung des Convoykollegs; doch ist

ein gewisser Einflufe auch seitens der Kommerzdeputirten wahrzunehmen;

diese mahnten nämlich, „doch einen solchen zu erwehlen, der dazu be-

quehm, damit die Stadt Ehre, Ein Erb. Kaufiman dienste davon bette

und seine Unterhabende mit ihm, wie mit dem Sehligen [d. h. Dreyer]

vergnttget würden".

Nach dem Tode Karpfanger*s (10. Okt. 1688) entstand eine Art

Interregnum in der Convoykapitänscbaft Es war die Zeit der Holste^schen

Wirren, die an anderer Stelle unten zu besprechen sind; hier, wo es sich

um die Ai t der Wahl oder P'rnrnunng der KapitHne handelt, interessilt

uns nur Folgendes. Zunächst die Tbatsache, dais wieder die Kommerz-

deputirten den Wunsch aussprachen, es möchte ein neuer Ka[)itiin zur

Convoy erwählt werden. Schon vor Karpfanger's Tode, im Mai 1683,

hatten sie das Convoykolleg um die Ernennung eines neuen provisorischen

Convoyführers an Stelle Holstens, mit dem man nichts zu schaffen haben

wollte, gebeten. Als dann im August 1684 das Convoykolleg wirklich

einen neuen Kapitän wählen wollte, win fk* es hinsichtlich der Persönlich-

keit von zwei Seiten bestürmt. Am 19. August wurde ihm eine Supplik,

unterzeichnet von sechzig Kaufleuten und Schiffern*), überreicht, die

Kapitän Tamm empfahlen, während andere sechzig, nicht weniger be-

) Da dieee Namen, wie auch die der für Schulte eintretoideii Penonen wohl die

beaten Vertreter der damaHgen Hamburger Börse darstellen, iUhre ich sie alle au. Es

waren: J. H. Wontzanl v*?: Ploynrt, Lucas Ediiigs enior, Jacob Otteii, Cail Liilibers, Allx rt

Lütmnnn. Paul Ik'irki'iiholt, .lohan de Harttiphe, (irrhart Ileufs, Hans Eichey, Cort

Jastrani, Curneiiui» von Jerusalem, Job. Kt^luierb, JUrgen v. Leogerke, Gort Burdorf,

Balthasar de la Camp, Peter und IMonia Baylie, Ruloff Bardewisch, Bardioloniaeiu

Moll, Hans Barckhasen, Michel vom Schilde, Hinricb Lfltgena, Hans Lambrecht, Joh.

Ahrens, Franz v. Brempn. Mattheis Locher . Hans Georg Bnstclman, Wolter de Har-

toge, Gujitaff Dimtc, liiilip Vcrporten, Abraham v. Beseler, Jacoh Behiu", Herrn Beh-

rvns, Gert Dunte, .Isack Kaufs, Carl Frieilrich Ltthbor«?, Hans Paulus I)uriiptel, .loban

Baillic, Joh. Vreede, Andres de Dobbeler, Gert Hurmans Baiker, BaithoM Jeackel,

Jenwimoa Sehnitger, H^rm. Krogmann, Octavio Beltgens, 0. Detabiatrafae, Hinrich

Gerckens, Albert Staphorst, Friederich Bautzen, Luder Nateler, Carl de Flieger, Harm
Gertsen Backer, Hinr. Belau, Jochim Jarchaus, Martin Stmkfleth , .Tohan v. Hecken,

Uiar. Martens, Tobms Dreyer, Michel iSchröder, Jan bchnering, Peter Buhrmester.
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kannte Eaufleute und Schiffer^) am nächsten Tage eine Johann
Schulte empfehlende Supplik Obeiipiben. Am 22. August wftblte das

Kolleg dann einhellig Schulte, „das Schiff Leopoldus Primns auff ietz

bevorstehende Reise f&r Convoye-Capitain zu commendiren*. Er wurde

also gewählt nicht als eigentlicher Nachfolger Karpfanger% der fest an-

gestellter Stadtconvoykapitftn war, sondern nur zur einmaligen FQhrung

eines Stadtconvoyschifis ernannt; das hätte nicht ausgeschlossen, dais er

später in eine feste Stellung gekommen wäre. Wie gering die Ver-

bindlichkeit dieser Wahl f&r die Wählenden war, wird genügend gekenn-

zeichnet durch das, was nun folgte. In der Bürgerschaft widersprach

man nämlich der Wahl Schulte^ die Differenz mit Holste ward ge-

' schlichtet, und Sehulte*s Wahl ward einfach als ungeschehen betrachtet*).

Diese ergebnislose Wahl war zugleich die letzte ihrer Art. Denn
nun trat an Stelle der freien Wahl seitens des Gonvoykollegs der Ver-

kauf des Dienstes eines Convoyschiflskapitäns. Dieser Wechsel steht nicht

etwa im ursächlichen Zusammenhang mit den zum Theil recht unerquick-

lichen Vorgängen der Holste'schen Wirren und der Schulte'schen Wahl;

es wurden vielmehr im Jahre 1685 alle Stadtdienste regulirt und meist

verkäuflich gemacht, so auch der Dienst eines Convoykapitäns. Die

inneren OrOnde dieser Mafsrej?el zu untersuchen, kanu hier nicht der

Ort sein. Was den uns hier allein interessirenden Convoykapitänsdienst

betriflt, so widersprach der Rath, als die Deputation zur Regulirung der

Ämter diesen Dienst zum Verkauf angeschlagen hatte» diesem Vorgehen

*) Es waren: Marcus KtiDcke, Pedro Halmys seL Witwe, Job. Baptisto de Hartoge

der Elter, Jacob Jantzen, Ham de Hartoge, Jan de Hartoge, Florian Gobel, Daniel

TnneqMfr. Franz Srl>lo\ er. .Teronymus de DnisinR. flinr. de Dotilielei'. Joh. Jacob Hiebner,

Wiliö Eckhoü, Heniiiiiie llonigbrincque, Henrich Poorttu, (auiliiani Vegesack, Martin

Werltzer, Wilbelm Wulpman, Joh. Arnold Funcke, Erasmus Funcke, Mxircus Funcke juu.,

Gerit Bahnnester, Hinrich Krobnenbeig, Job. Bredendorff, Panl Paaelsen, Hinr.

V. Som Dirckfs, Henning Busch, Jorge Kröger, Christoff Anthon Luttt rlohe, Dietrich

Vafsmer, Hans Herrn. Rose. Octavio Beltgens, Jc»n (Jerli. nenr>, .lf>li:iii IJaptista und

Wühehn de Hartofre, Jacob de Greve, Peter de llaitojie, (itinlter dr Hartoge, Doiiii-

nicus Juncker, Andreas Muldener, Hans Hinr. Behrenberg, Marlin Hrhart, Hinr. Jürgen

Httller, Hieronymus Sylm, Jan van Overbeck, Job. Warner, Jürgen Bdirens, Jürgen

Jaena, Lucas van Sprekelsen, Brauns Zell, Rudolf Ambeingk, Paul Ambsingk,

Peter Heafa, Jan Corvinus, Abraham van Beseler, Philip Verporten, Jacob Milig,

Da?id Otten, Samuel von Schmettau, ]<:yv\ T.olirs, rornelio Walter Mahuys.

Wie ersicbtlirb, finden sich mehrere tarnen unter beiden Schriftstücken, so:

Abraham v. Beseler, Phil. Verporten, Octavio Beltgens.

\'g|. Bürgermeister Scbnlte an seinen Sohn, 3. Oktober 1684 (Briefe S. 197):

„Unteidessen thuet dem guten Capt Joban Schulte der Schimpf sehr webe, daft, da

er zu dieser Keiso ernennet und erwehlet, anjetzo zurücke stehen mnfs, wie er mibr

dan aolchefs üsat mit weinenden Augen gekiaget bat.*'
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uud machte geltend, dafs dies Amt eine Militärcharge sei^). Die

Eommerzdepatirten stimmten dieser Ansicht zu, und der £brb. Kauf-

mann meinte: »Es werde der Stadt gar schlechte Ehre aiiswerts geben,

wenn diese Charge als ein Militair-Offidnin solte Yeifcauft weiden**.

Diese Einwendungen fruchteten aber nichts. Am 80. December 1685

erstand Kapitän Caspar Tamm, der vorher den Auslieger fcommandirt

hatte
I
durch Kauf die Chaiige als Gonvoykapitän. Es war eine Ironie

des Schicksals, dafs* derselbe Tamm, der ein Jahr vorher in der freien

Wahl das Amt nicht hatte erlangen können, nun durch bares Geld sein

Ziel erreichte.

Von jetzt an sind die Chargen der fest angestellten Convoykapitftne

stets verkauft worden. Es ist natarlich nicht müglich, darüber zu ent-

scheiden, ob durch den Verkauf dieses Amtes die Qualität seiner Triger

herabgesetzt worden ist oder nicht; gehoben hat der Verkauf das Amt
sicherlich nidit; anderersdts dfirfte er letzteres auch nicht erheblich be-

nachtfaeiligt haben. Denn lediglich vom Gelde hing der Verkauf doch

auch nicht ab. Sehen wir einmal, auf welche Eigenschaften bei der

freien Wahl Werth gelegt wurde. Kapitän Tamm wurde in der oben

erwähnten Supplik empfohlen als „ein Mann von solchen Qnaliteten, alls

dazu etwan erfohdert werden mOchte, womit £. E, Kauffinanne u. SchiiTer

woU gedienet sein wttrde, ttberdehme derselbe von vielen Jahren her

dieser Stadt Borger u. Alte der Schiffer-Geselschalt gewesen, auch andere

bfligerliche CHficia mit Verseumnufs u. Hintansetzung seiner eigenen Ge-

schefte bedienet u. nicht geringen Sehaden bey der Sdiifforth gelitten,

daneben dieser Statt Onera solange Zeit mitgetragen u. also defsfalfs auf

ihn nicht unbillig zu reflectiren". Fflr Kapitän Schulte aber wurde

SQgeAlbTt, dals er «als Convoyer von dieser Stadt mit Ruhm geconvoyrt,

n. eine Person, die ausserhalb Landes bey allen Potentaten bekant und

in Estimo, auch bifshero in seiner Function eine gute Conduite zu Jeder-

mans Contentement geführef".

Kann man annehmen, dafs in diesen beiden Empfehlungen im All-

gemeinen etwa Das enthalten ist, was man bei dor freien Wahl von

einem Convoykapitänskandidaten verlangte, so wurden 1686 die an den

Meistbietenden zu stellenden Anforderungen folgendermaisen fixirt:

1. Er mu& «der ungeenderten Augspnrgischen Confession zuge-

than* sein.

1) Als es sich im Februar 1704 u. A. um den Verkauf des Dienstes ehies

Kapitftiia bei der Nachtwache handelte, machte der Rath geltend: „Es ist von allen

Potiticis jcJcsmahl d&f&r gehalten \rorden, dars keine Chaigen, weldie eine besondere

WisaenadiafI erfordern, verkaoffet werden sollen."
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2. Zehn Jahre dieser Stadt wirklich Bür<?er gewesen Bein, sein

BQiigergeld vdl bezahlt haben und den Zettel hierüber vorzeigen können.

3. «Ein Mann gutes Nahniens und Leumuths und kein muhtwiüiger

Falüf* sein.

4. „Nicht allein zur See gefahren und davon Erfahrung haben,

sondern aueh der See Schlachten verstehen und wirklich in solchen

Actionen mit gewesen und also das Commando zu führen geschickt seyn'^.

5. «Der Hispanischen Sprache zu reden, schreiben kündig, und im

Übrigen von caiter Conduite und Capassitö seyn, mit greisen Herren

umbzugohcn \md seiner Charge gemäls sich zu bezeigen, damit die Stadt

Ruhm und Ehre davon habe*'

Mit geringen, unwesentUcken Änderungen') sind diese Erfoxdemisse,

die in solcher Weise jedesmal in dem Anschlag eines Convoykapitflns-

dienstes verÖff<^ritlicht wurden, stets dieselben geblieben. — Man hat

nun auch nach der Einrichtung der Verkäuflichkeit dieses Dienstes nie

ganz unfähige Kapitäne angestellt; und dals auch bei freier Wahl eine

Persönlichkeit das Amt erlansen konnte, an der man wenig Freude er-

lebte, lehrt das Beispiel des Kapitän Holste*^). Aber die Befürchtung,

dafs durch den Verkauf einmal ein unfähiger Kapit&n ins Amt izelangen

könnte, wurde doch gelegentlich ausgesprochen ; so im März 1711, als

die Grönlandfabrer Convoy wünschten und dabei ersuchten, „dafs dem
Capitain gratis der Dienst möclite gegeben werden, der capabel were

zu dieser Reise, da sonsten durch Verkauf ein incapabler dazu kommen
könnte".

Die Erfordernisse sub 1—3 wurden beim Verkauf aller Stadtdienste

gestellt*). Dafs der Kapitän der spanischen Sprache mächtig war, war

sicher erwünscht; oh so streng darauf gesehen wurde, mag dahingestellt

bleiben. Die ForderunL', dals sich die Kajiitäne als Geutlenien hetragen

sollten, entsprach ihrer Würde. Aus ihren Briefen, so unorthograpbisch

') Bei Laiijzeabeck a. a. 0. S. 314 nicht gtiuz vollständig. — Die „Oriiou-

naace de Louis XiV." von 16Ö9 bestimmte (Livre V, Tit. 1, Art, 2): „Au contraire

qtiand il sera question de convois, leg plus jeuneB Capitainea seront ddtaches les

pfemim, autant que les oecasinns le pcrmettront, et qua les vaisaeaox qa*ils mon-
teront, scront propres ponr ces detachemcns."

-') So heifst es in dem Anschlage von 1711 sub 4: „nicht allein "ir See go-

faliren und davon ertiahruug habe, sondern auch in solcher Actionen geweseu, dals

er das CoiMUtdo stt fikbren imd etDem Feyndt »i begegnen geschickt sey".

*) Za den verschiedenen Pflichtwidrigkeiten t die man ihm vorwarf, kam hinn,
dafs er entschieden Pech hatte. „Der Mau ist in seinen Reisen langsahm und an*

glücklich," charakterisirte ihn Bürpermpi^ter Schulte (Briefp S. 233),

*) Bezüglich der Forderung des Bürgerrechts fehlt aber oft die Bestimmung der

Zeitdauer.
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sie auch meistens abgefaJst sind, geht liervor, dafe die Herren Iceine

ungebildete Hinner waren; man findet in diesen SehriftstOcken mancli*

treffendes Urtheil über Land und Leute; und ich habe mir nicht ver-

sagen können, solche Äußerungen, auch wenn sie nicht direkt mit dem
Convoywesen im Zusammenhang stehen, gelegentlich wiederzugeben.

"Dm Erfordernis, daa offenbar am wenigsten mit der Beftbignng

zum Gonvoykapitftn su thun hatte, nftmlich die Vorschrift des Bekennt-

msses, kann uns nicht so unbegreiflich ersehenen, wenn wir die da-

maligen schroffen konfessionellen Gegensätze, wie sie namentlich zwischen

Lutherischen und Beformirten bestanden, in Betracht ziehen. Und diese

Bedingung war kein leerer Buchstabe. So schreibt der hoUlUidische

Resident Kuysten am 2. Juni 1702 : der Kapitän Vofs sei zum Komman-
deur der Fregatte ernannt worden; darQber seien Viele und aueh einige

der SchiftVraltcn sehr mifsvergnüiit, namentlich weil er nicht dem lutheri-

schen Bekenntnis angehöre. Als Vois dann einige Jahre darauf gestorben

war, seil rieb derselbe Resident am 9. April 1706, man habe jenen, weil

er reformirten Bekenntnisses, nicht zum ordentlichen Convoykapitflu

machen wollen, trotzdem er sich des Bufes eines sehr erfahrenen Seemanns

erfreut habe^). — .

Für den Con?oykapitftnsdienst sind folgende Summen bezahlt

worden^):

im Jahre 1685 bezahlte Kaspar Tamm: 24100 /,

„ „ 1688 , Michel Schröder: 38000 /s),

„ , 1690 , Claus Marinseu : 42 600 /,

„ , 1700 , Willem Autoiiissen-*): 24000

, , 1702 , Peter Schröder: 35 100 / (für M. Schröder),

, „ 1705 „ Martin Tamm: 43 300 (für Antoiiissen),

, , 17U , Georg Schröder (Sohn M. SrhnHU rs): 46000^
(für P. Schröder).

Fincresetzt zum Verkauf wurde der Dienst 1685 und 1688 mit

6000 #, später mit 12000

') Reichsarchiv im Haag. — Beim Kapitän der Fregatte, för den jenes Erfor-

deniis mch galt, aeheint man also ein Aage mgedrOckt an haben.

') Nach den Conroyakten und einem Manuksript der KommecBbibliothdc, betitelt

.Verkauf der Di.'nste von 1684—1749".

3) Falsch bei Galinis, Hamb. Chronik ITT, S. 642.

*) Er war, ebenso wie Karjjiauger, vorher als Schiffer Mitglied der Admiralität.

Vielleicht iat er identiicli mit dem 1676 enriUmten holländiachen Kommifsfiüirer

^dieD Nameni (de Jenge II, 670).

•) Falsch bei Gallois a. a. 0. III, S. 808.

Über diesen niedrigen Einsäte hielt sieb der Resident Knyaten in einem

Schreiben Tom 27. Januar 1705 auf.
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Eb ist merkwürdig, dafe in den Anschlagen des GonToykapit&ns-

dienstes nie von dem Gebalt, das der Kapitfln bezog, die Bede ist

Dieses scheint so festgestanden zu haben, dafs an ein RQttehi daran

nicht gedacht wurde. Das Gehalt der Kapitäne ist stets— ausgenommen

von Brockes — das gleiche geblieben; es betrug 150 ^ monatlich, wenn
der Kapitän in See war; 75 wenn er in Hamburg im Hafen lag;

aufserdem 6 tägliche Zulage, „wenn er draussen im Lande liegt* ')> —
Mit dem Kauf des Dienstes und der Bezahlung des Preises, welch*

letztere sofort oder innerhalb zwei Tagen stattfinden mufete'), war der

Betreffende im Besitz des Amtes. Er wurde dann beeidigt Die Beeidigung

erfolgte vor dem GonvoykoUeg; doch beanspruchte im Jahre 1688 der

Rath, dafe sie vor seinem Forum zu geschehen habe^ „zumehr weiln alle

Bediente den Eid an E. Hochw. Rath ablegen mflssen'*. Schliefslich gab

der Rath nach» behielt sich aber für die Zukunft dies Recht vor. Der

Kiq»itftn erhielt nach Ablegung des Eides vom Convoykolleg — einmal,

1702, merkwürdiger Weise von der Kämmerei — einen Degen mit

silbernem Handgriff') verehrt
^

,welchen er zu der Stadt Honoer tragen

möchte**, später auch einen Kommandostab. Im April 1601 «beklagte"

sich Kapitän Tamm, dais er seinen Degen verloren habe, und bat das

Convoykolleg um ein^ neuen. Letzteres meinte, es habe wohl denken

können, „dafs er den Degen, so ihm von der Stadt anvertrauet, besser

in Acht genommen", und dafs er selbst einen neuen kaufen könne,

schenkte ihm aber endlich doch einen Ersatz. —

Wahrend denjenigen Convoyinanuschaften, die in Schiflbarbeit oder

im Kampfe verletzt (ulor untauglich zu weiterem Dienste wurden, nach

§ 45 des Artikelbriefes iMitschiidigung seitens der Stadt verheifeen war,

war für Wittwen und Kinder im Convoydienst ums Leben Gekommener

nicht gesorgt^). Ein Recht auf Unterstützungen dieser Art bestand nicht;

') Nach dem genannten werthvollen Manuskript der Koramerzbibliothek.

*) In dem Ansclilap hiefs ps: „Wer dazu Relieben tragt, kann sich an selbigem

Tage bey der Cämerey augtbeu, wubey zu wissen gefüget wird, dafs der Meist-

Biethendc das Geldt, so er bieten und dafür ihm der Dienst gelassen wird, enfe*

weder ateobaldt boer bey seinem Bodt in allbJer guiglNÜmii Merckstadmi oder

DAnischen Cronen entricbten, oder aber dafür, dafs solches inn i li <!] swey Tagen

erfolgen soll, zwo prnnp'^ahmc bokiuidt«' I5ürp;pn mif stelu nden Fufs stellen, wiedrigen-

fallfs «ein hoih ungültig sein und er wei;«-n schiiT ^'(MI^^s«ienheit alsobald in Arrest

genommen und andern cum Exempel gestratfet werden soll/

*) In Jahre 1728 kettele der Kapittn Paulsen gesebenkte Leg/tau 4ß 2 fi^ im

Jahre 1748: 45-46 ^.
*) Früher war es anders; Tgl. die Beetallung von Kapitän Jorgen Tanune Ton

im (Anhang Nr. 4a).
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wo etwas gegeben wurde, geschah es aus Gnade und Bannherzigkeit. Es
ist bekannt, wie die Kinder Karpfanger's nach seinem Tode um Entschä-

digung einkommen muJsten; es wurde nach England und Holland ge-

schrieben, um die dortige in solchen Fallen flbliche Praxis zu erfahren,

und schliefslicb den Supplikanten 800 Thaler ausgezahlt'). Vielleicht

ist dieses traurige Schauspiel für spätere Convoykapitäne der Änlafe

gewesen, besser für die Zukunft ihrer Kinder zu sorgen, namentlich

aber sie in hdberem Grade unabhängig zu machen Tom obrigkeitlicben

Gnadenbrot. Die Kapiti&ne Anfonissen und Peter Schröder waren, wie

Langenbeck") erz&hlt, gewohnt, für ihre Reisen ihr Leben zu Tersichem

und damit ihren Kindern ein Kapital zu gewährleisten.

Als Kommandeure auf der Fregatte „Esperanza" werden genannt:

1697-.1700 Willem Antonissen*),

1702—1706 Adrian Vols,

1700—1712 Schwertmann,

1709 Jasper Jacobs,

1710 Jochim Pandorf«),

1713 Peter Hilke.

Auch dieser Dienst wurde verkauft ; Schwertmann zahlte 1706 daftkr

240 Mark pro Monat*).

Nicht festangestellte CouToykapitäne waren die Kapitftne Paulsen,
Holm und Brock es. Paulsen*) wurde im Jahre 1728 anstatt des

Kapitftn Schröder die Ck>nvoy&hrt nach dem Westen au^setragen, Holm

>) Beneke S. 202.

•) S. 410.

•) Als ihm 1697 dieser Dienst angeboten wurde, wrtii^diti' er zunächst fine Er-

klärung Olter den Antheil an der etwaigen Bptite. Danuit wollt«' dor Kath aber nicht

eingehen; er ulicrnahm danu doch das Amt. Sikiki- wurde er l'onvoykapitiin.

JUun wurde 1711 ein Abzug vom Gehalt gemacht, weil man an der Börse uiit

seinen Kreosen vor der Elbe nidkt Wilfrieden gewesen war.

*) Yfl. Amsinck'sche Chronik bei Am sinck. Die Familie Anwinck I. S. CXLV.
•) Im Frülyahr 17'?9 überreichte er dem Ttath eine Supplik des Inhalts, «dafs

er nach Copcnhagen vrrlan'jr't wiM'I»'. ^IikIi im-lir bdirVien lültte, alhif in seinem

V-if.'rI;iiiilf «'in \lriu\ zu surlini. ut nn t r t < mir uotbdürJtig mit den .Seiiiigen finden

koute, so mehr, da ihm vor diesen bereits der Stadt Coovoy-Scbifl' anvertrauet ge-

wesen; bfthte also um obrigkeitl. Vorspräche bey der 15bl. Admiralität, seiner bey

vorfoUaiden vacansen eingedenk zu seyn — Da der Rath es ungern sah, „dafs

dieser tiichtige und erfahrene Seemann, der schon zur Convoy vormahls gebraucht

worden, einer bfnaclibarten l'ni>snnce künfti'/ tlicne'', liefs dir AdmiralitÄt ihm eine

Unterstuteung zukommen. starb Ende 174U oder Anfang 1741.
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fohlte 1743 das neue Oonvoyschiff von der Stadt nach duchaven, lag

daselbst einige Monate and iDhrte es wieder zurQck; er hatte ausdrück-

lich ausgemacht, dafs er nicht weiter aJs Cuxhaven zu gehen brauchte,

da seioe Jahre und Gescbftfte es nicht erlaubten. Brockes endlich wurde

im Jahre 1746 zum FQhrer der Ck>nvoy auf der Reise nach dem Westen

erwählt Bei allen drei Mftnnem wurde die Ernennung bezw. Wahl nur

fbr die betreffende Beise vorgenommen. Doch wurde im Obrigen Jeder

behandelt wie ein richtiger festangestellter Convoykapitan; sie erhielten

jeder den üblichen silbernen Degen, mulsten auch den Ck>nvoykapitäns-

eid^) ablegen; nur bei Holm, auf dessen Funktion dieser Eid schlechter-

dings nicht passen wollte, wurde in dieser Beziehung abgewichen und

ihm eine anderslautende eidliche Verpfliditung auferlegt Auch bekam

Holm kein Monatsgehalt , sondern eine Pauschalsumme von 2000 Mark
und 2 Portugalöser als Donceur fQr seine Gattin.

Dagegen erhielten die Kapitäne von mit Unterstützung der Stadt

ausgerüsteten Privatconvoyen') keinen Degen von der Behörde. —

Der Ki^tän erwarb sein Amt auf Lebenszeit, doch mit der Fin-

schr&nkung, „woferne er sich pebuhrlich verhalten wird". Grobe Dis-

ciplinarverpeheu konnten also die Dauer des Amtes auf Lebenszeit auf-

heben; bei Georg Schröder traf dies ein, und bei Holste, der das Amt
allerdinjxs nicht gekauft hatte, war es nahe daran. Doch scheute man
Fohr vor einem solchen Schritt zurück; der Rath war 1683 absolut nicht

zu brwegon, „wie man Capt. Holsten also von seiner Charge abstofsen

könne" ; und selbst die auf letzteren sehr erbosten Kommerzdt jiutirten

erstrebten aufscr der Bestrafung doch nur, dafs Holste „sich des Con-

vdirens enthalten niuste, bis seine Sache völlig abiiethan wehre und er

bezahlet liette, was er schuldig wehre", also keine wirkliche Absetzung'.

Krankheit war offenbar kein Giiind , die Anitsi inkünfte und die

Charge zu entzieheu. Als Holste gera(b^ voi- dem Antritt einer Heise

lOSi) (Mkrankte, und zu seiner Vertretung sich Kapitän Hans Boock

meldete und u. a. die r)('(lingung stellte, „dafs er Versicherung haben

möfhte, kiniftiL! bey dieser Charge zu bleiben", erklärte das ConvoykolleL'.

davon konue nicht die Rede sein; solange Holste lebe, könne sein Amt
niemandem Andern übertragen werden.

Aus ihrer Thätigkeit als ConvoykapitUne schieden diese entweder

Gedruckt bei Langenbeck S. 340> Aufser der AUegung des Eides bei

Alltritt des Amtes worden die ConToykapitAiie dfter an den Eid ^erinndt", meist bei

Empfang der Gnge.

') Über diese vgl. unten.
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durch dvii 1 (hK wie Karj)faiiL:<T, Michel und Peter Schröder, oder durch

(üscipliüarisohe Bestrafunjr, wie Gvoi]i Schröder, oder durch rensioninin.r,

wie Martin Tamm. Wann Mannten ') irestorbeii, ist genau nicht erbicht-

lich; Antonissen starb im Hi rbst 1704.

Nicht ganz klar ist auch die Art des Ausscheidens von Kaspar Tamm
aus lieiu CoovoydieusL Im Jahre 1685 hatte er seinen Dienst jrekauft

UDd dann eine Reihe von Convoyreisen zurückgelef^t. Im Frühjahr 1696

wurde er nun, als Bich vor der ElbmUndun? ein französischer Kaper

sehen liefs, mit der sog. Herren-Jacht, die eine stärkere Bemannunjr als

gewöhnlich erhalten hatte, hinuntergeschickt 0ie Jacht hatte aber das

ÜDjzlück, im Sturm gänzlich verloren zu jrehen, wobei der Verlost von

23 Mensehen zu beklagen war'). Für diesen Unfall scheint man nun

Tamm besonders verantwottlich gemacht zu haben. Was ihm spedell

TOii^worfen wurde, ist nicht ersichtlich. Eine „gütliche Gomposition*,

die man versuchte, kam nicht zu Stande; es wurde spiter Tamm seihst

hieran Schuld gegeben. So kam es zu einer gerichtlichen Untersuchung.

Diese dehnte sich lange aus; als am 4. März 1699 Tamm das Gonvoy-

koU^ nach dem Stande der Sache fragte, ward ihm zur Antwort: weil

mit der Angelegenheit einmal die Gerichte befafst seien, mOsse sie auch

dort ausgetragen werden. Im FMIbjahr 1700 ist dann Tamm gestorben'),

ohne da& die Sache beigelegt war. Ganz klar ist aber die ganze An-
gelegenheit nicht.

*

Nur ein Kapitän ist auf dem Disci])linarwege aus seinem Amte ge-

schieden, nämlich Georg Schröder. Das vullzu^ sicli auf fol«rende Weise.

Am 13. Autrust 1728 ward dem Kapitftn, dem eine Heise nach dem
Westt'ii auf^'t'trafzen war, seitens deö Cuuvo) licrrn Senator Coldorff ein

B«5»<'hlufs initi^etheilt, wonarb <b'r KapitAn die zur licisc uothwenditren

Lt-lx'nsinittel nicht von Frouideu, sondern vou lIainl)urL2er lUu^cni und

rnterthauiui kaufen sollte. Das that der Kajiitini drun aucl»; er mufs
si<'li al.er wohl über einige Bemerkungen des <:('iuuintpu Ivathsherrn und
über allerlei Anordnungen des CnnvoykoUegs . die er als Eingriffe in

seine Rechte ans;ih. sdiwer geärgert liaben. Kur/ und gut, (uidlieh am
^- November richtete er an den liath einen schhfUicheu Bericht, ein

') Im Brief Kapitän Schröders vom 6. April 1716 ist voa ihm als efaism Ter-

Menen die Bede.

*) Gallois m, S. 700.

*i Im Vict Dep. Com. Tom 24. Mai wird er als verstoriien bexdchnet, wifarend

aa & April ebendaselbst toh ihm als einem Lebenden die Rede ist
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Aktenstack, in dem er «shwere Beschuldiguxigeii gegen das Convoykolleg

und den Rathsherrn Coldorff im Besonderen erhobt wobei er zugleich

allerlei Bosheiten mit einflocht Von dem Gonvoykolleg meinte er, die

Herren wftren nichts Anderes, als Aufteher Ober ihn. Auf die Borger-

Schaft und die Verwaltung gofis er seinen ganzen Zorn aus; er war sehr

schlecht auf sie zu sprechen; „es ist soweit in Hamburg gekommen,**

meinte er, ^^dafs da nunmehro die BOrgerschaft nur aus 200 Persohnen

bestehet, welche fast alle bey denen Offidis die Aufsicht — haben, auch

sich einer den andern wehlen thun, forthin ^ch Brttder heifsen und also

den Ball von Hand zu Hand spiehlen, ja sich theils bey etlichen Offidis

über ihrem horisont streckende Authoritaet an sich nehmen, was com-

mandiren wollen, das sie nicht einmabl verstehen, weniger Kenntuifs vod

haben, massen sie niebmals zur See gewesen, weuifjer die meisten davon

Scliiflfsparten gehalten und dennoch nach ihrer sich selbst eingebildt'teu

Authoritaet sich was anmafseii wollen, welches laut ihr sreleistetes Ki i

(worauf mancher pochet und saget, dafs er ein Mann ist, der auf s»'iu

Eid sitzet) jiiwohl sitzet: Es wäre zu wünschen, dafs sie den Eid stets

vor Auj^en luni m Hertzen hätten und niciit darailf sitzen tliiiu ü, so

würde ihnen die eingebildete Authoritaet von Praesessen sirh nennende

Bürger bald vergehen" u. s. w. Daun wendet er sich bpeciell ge^?en

Coldorff; von diesem, einem 'je!>oreiieu Bremer, schreibt er: „es scheinet,

dafs uns ein Jirenier Mann will neue Ehren-Titnls machen. Ich bin so-

wohl Bürger als er und habe mehr duicli micli und die Meinigen in der

Stadt Cassa gelegt, als er sein Lebtag legen wird". Er apostropbi rte

dann die Herren vom ConvoykolleL: mit etlichen Fragen, die stets begannen

^Wer hat Euch die Macht gegeben"? und „wo stellet in Eurem Eide,

dals ? u. s. w., klagte bitter, dafs man ihm einen „versolit ucn. zudiinir-

liclieij Struermann" octroyirt habe, beschwerte sich ül)er Bevorzugung

des Kanipagnemeisters u. a. mehr. Auf diesen mafslosen „Bericht" hin

veriügte der Rath am 12. November, den Kapitän Schröder, sobald er

an P>onl s( iiK-s Sdiiffes käme, zu verhaften. Dies geschah, zugU'icli

wanl(> ihm das Konniiando der Convoy entzogen. Es wurde dann gegon

ihn ein fiskalischer Prozels auLicstrengt und auch nicht niedergeschlagen,

obwohl Schröder mehrfiicli in jetzt sehr demüthigen Suppliken darum

bat. Das Gonvoykolleg wollte nichts davon wissen, und der Rath verbat

sich alle aufsergerichtlichen Schriftstücke von Seiten Schröders. Endlich

kam es im Sommer 1730 doch zu einer gütlichen Beilegung. Am 29. Juli

that Schröder feierlich in der Rathsstube Abbitte in Anwesenheit von

zwei deputirten Rathsherren, ferner des Rathsherrn Coldorff und von je

drei Kämmereibüiigern und Convoydeputirten. Dem Kapitün wurde ein

jährliches Gehalt von 800 Thalem bewilligt; bei dieser Summe blieb es;
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als der Rath sie auf 1000 Thaler erhOheo wollte, widerBptaeh das Convoy-

kolleg. Jeglicher amtlichen Funktionen wurde Schröder^) enthoben.

Zweimal ist es in der Geschichte des hamburgiscben Convoywesens

vorgekommen, dafs Convoykapitäne auf der Reise gestorben sind. Im
Oktober 1683 kam Kapitän Karpfan^er in dem Brand seines Convoy-

Schiffs ^Wapen von Hamburg:'' in der Bai von Cadiz um. Wir können

in Betreff dieses traurigen £reigniaseB auf die Darstellung Beneke*s')

verweisen.

Sodann starb am Abend des 12. Febr. 1702 im Ilafeu zu Falmouth auf

seiner Convoy „Kaiser Leopoldus Primas" der Kapitän Michel Schröder.
Während der Tod K ii rpfanger's namentlich beDierken55werth ist durch

die Tragik des Geschicks dieses wackeren Mannes und durch die Eigenart

der Umstände, unter denen er sein Ende fand, bietet der Tod Schröders

nichts Besonderes. Der Kapitän war schon längere Zeit kränklich ge-

wesen: die Convoy war bekanntlich im December auf der Reise nach

dem Süden Sturmes halber umjxekehrt und lap: nun bei Falmouth. Hier

bekam, wie das Journal berichtet, am genannten Tau'e der Kapitiin

„einen innerliclien SchlafjÜiü's" und starb. Besser als bei dem Tode

Karpfanger s sind wir aber bei Schröder's Ende unterrichtet über die

gleii'b (birauf foltionden Vorgänge; dif^e an der Hand der vorhandenen

Journale zu schddern, dt^rfte nicht nutzlos sein.

Gleich nm audern INIortren liels der Lieutenant alle „Üfticiait n" iu

die Kajüte befehlen, stellte sich hinter den Stuhl des verstorbenen Kapi-

täns und hielt au jene eine Ansprache: Da der Kapitän gestorl i n sei.

so entspräche es ileni Befehl des Raths, dafs der Lieutenant au s- iiK

Stelle tn^te^) und m des Letzteren Amt eine qualificirte Persönlichkeit.

Hierauf entfiegneten die Officiere, dafs sie keinen andeni als ihn, den

Lientenaiit, als Stellvertreter des Kapitäns anerkennen würden, erklärten

sich auch bereit, auf ihreu vor der Obrigkeit iu Hamburg abgelegten Eid

seinem Kuriimaudo zu gehorchen, den Artikeln getreulich nachzuleben

und ihm nicht weniger Respekt zu erweisen, als dem seligen Kapitän.

Der Schiffer wurde als Lieutenant, der Oberstcuermanu als Schiffer, der

') Kr gcricth später in trauri;?r' \'('nn()i?pnsvprhältni8se und erhielt 1747 gegen

Abzug von seinem Gehalt ein Darlehen von der Admiralität

*) a. «. 0. & 195 ff.; vgL dam nntea ha Anhang Nr. 20l

*) Artikels Brief. Art 1: solte aach einer oder aoder too ihnen an sterben

kommen oder im Gefechte bleiben, sollen die ein oder andon nachgesetzete in ihrer

Ordnung aufitreten und also pinandcr in officio folgen" u. s. w. Doch enthielt aiicli

die Special-Instniktion , «lie bei jt-der Convoyfahrt gegeben wurde, eine solche Be-

stimmung; vgl. die Insuaikliou von 106^, Art. 14 (Anhang Nr. 9).

B«aa«h, Hambiufa C«aToy<S«1iUrftlixt. 12
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TJnterateuermaiiii als Obenteaennann, ein Bacbsenschfitze als Untereteuef-

tnaim und ein Matrose als BQehaenflchütze anerkannt

Am 14. Februar wurde die Leiche des Kapitftns sedrt („geanate-

nnret*), was der Oberbarbier mit sdnen Geholfen („unBere Meisten yom

SchifiT') besorgte.

Es ist merkwOrdig, dab erst 10 Tage nach dem Tode des KapitAns

der Lieutenant sich der Mannschaft und ihrer Ergebenheit versicherte.

Am 22. Februar las der Lieutenant und jetzige Vicekapitfln in Anwesen-

heit aller Officiere dem versaininelten Volk den Artikelsbrief wie auch

die Instruktion vor. Hierauf befragte er die Mannschaft, ob sie ihn als

Kapitftn und die Officiere, so wie sie jetzt im Amte seien, anerkennen

wollten, solange bis der Rath andere erii iiint habe. Die Mannschaft

antwortete hierauf nur mit Stillschweigen. In Folge dieses auffallenden

Verhaltens befahl der Lieutenant auf den Nachmittag die Officiere in

die K^jOte; das Resultat der Berathung war, dafs einige ^Unter-Offi-

cialen" und Matrosen herbeigeholt und befragt wurden, ob sie den

Artikelshrief und iVw Instruktion, die ihnen Yorgelesen seien, gehört

hatten. Einige b^jabeten, andere verneinten es; mehrere aber bekannten,

dafe sie von Genossen durch Drohungen genöthigt seien, nicht Ja zii

sagen. Diese Aufhetzer, drei Mann, wurden sofort, „unib solchen Aufruhr,

so leicht daraus entstehen konte, vorzukommen", in die Boye gesetzt;

am 25. folgten ihnen dahin zwei weitere Matrosen. Als sich der

Vicekapitän so Gehorsam und Respekt verschafft hatte, wurde an das

Begräbnis des Kapitäns geeancren. Nachdem am 23. die Leiche ge-

kleidet und in einen bleiernen Sarg gelegt war, berieth am 25. der

Vicekapitän mit den Officiereu über die Beisetzung. Am 28. fand dann

diese in feierlicher Weise statt. Morgens holte die grofse Schaluppe die

Personen vom Laude ah, die an der Feier aufsiM- der Scbiffsbemannung

Theil nahmen. Ks waren dies ein Bürgermeister von Fahuouth, der

dortige Kaufmann Hill, an den die Convov ( inpfnhlen war, sodann ein

Notar. Später kamen auch die Kapitäne der auf der Reede liegenden

fünf holländischen Schiffe und ein Danziizer Kaj>itän. In Anwesenheit

dieser Personen, der ganzen Mannschaft und der Ofticiere, die lrt/Tri>

jeder einen schwarzen Flor und schwarze Strumpfe trugen, wurde nuu

von dem SchitTsi)rediger die Leichen predigt gehalten. Darnach wurde

der Sarg unter dem Geleit des Vicekapitäns und der Officiere liiiiauf

nach der „ÜUtte" getragen. Hier wurde der Sarg ins Meer versenkt';.

*) Merkwürdigerweise wird das in den beiden Jonmalen nicht genau aasge-

sprochen; in V. heifst es: „Nach Vollendigung der FrpiJiL't wur»!»' der Torpor — hin-

auf nach der UUtte gebracht undt unser Flagge nebenbt Wunipel halber steog
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ImwiBehen wehten Flagge und Wimpel ludbstoek; die übrigen bei Fal-

moatb liegenden Schifle folgten diesem Beispiel. Vom ConToyschiff

wurden 27 Trsaerscb&SBe zn Ehren des Verstorbenen abgefeneit; jedes

der andern Schifle folgte mit ebensovielen Schüssen. Dann wurden von

der Convoy als Dank hierfür wieder 11 nnd zuletzt 7 Schüsse abgegeben.

Hieranf begaben sich die 0£Bciere und ihre Gftste zu einem auf dem
GonToysehiff angerichteten Begrftbnisschmaus; wfthrend desselben wurden

mehrere Geaundhdten ausgebracht, zuerst auf den Landesherm, den

KDnig Ton England, dann die Generalstaaten, den Bürgermeister und

die Kaufniannschalt von Falmouth und zuletzt auf den Hochweisen Hath

on Hamburg und die hochldblichen Herren des Convoykollegs. Als die

Gflste dann nach geendetem Mahl von Bord fahren, wurden sie von der

Ck^nvoy aus mit 9 Schüssen salutirt, worauf yon den andern Schiffen

mit ebensoviel geantwortet und das Schieisen von der Convoy aus zu*

letzt mit 7 Schüssen abgeschlossen wurde. Damit war die Bestattungs-

feierlichkeit zu Ende. — Am darauf folgenden Sonntag richtete der

Schifisprediger nach dem Gebet (Vw Mahnung an die Mannschaft, da&
sie den Vicekapitftn und die steUvertretenden Ofiiciere so ^estemiren

undt in Comando pariren" sollte, wie den verstorbenen Kapitän u.s.w.,

damit „keine Klage bey Zuhauszkompt über sie mochte kommen". Auch

bezog der Pastor zum ersten Mal «nach unser Schiffinnannier'* den Vice-

kapitän in srin Gebot ein.

Am 24. März kam dann mit dem Convoyschiflf „Wapen der Ad-

miralität" Kapitl\ii Aiitonisscn aus Ilamburp: vor Falmouth an; an P ird

dieses Sehifies befand sich auch Georg Schröder, der Sohn des ver-

storbenen Kai)itans. Kr hatte vom Rath die Erlaubnis erlialten, den

„T/'op<*ldiis" nach Hamburg zu führen. Nachdem er dem Vicekapitän

die Urfire des Raths gezeigt, gratuiirte dieser ihm und übergab ihm ^mit

ererbiddiggeit ende respeck de platz van sin S. H. Vatter". Dif^ Ge-

schütze vom „Leopoldus" wurden auf die „Admiralität" geschafft, ebenso

die Mannschaft; und Antonissen fuhr mit seiner Convoy und einigen

Kauffahrteischiffen nach dem Westen, während der „Leopoldus" nach

Hamburg segelte. —

Ijuls /^^ (M hunibui fische C^onvoyschiffe eine Fahrt gemeinschaftlich

machten, kaiu dreimal vor. Im December 1090 sollten Tamm und

vAete' etc. Und in VI: «setlen min sei. H. Capptein achter np die Compannie ende

hillen bie grof ans flag hdfer ttoek* elc. Sidierlidi ist also der Saig Tom Hinter^

tht'il des SchiflFes hinab versenkt Wenn das Begräbnis am Lande stattgefunden

hatte, wiirdeti diese JounuUe, die grade sehr ausföhrlich sind, sicher da?oa Mit«

theiluog machen.
12*
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Schröder gemeinsam von der Elbe nach England bezw. Portugal fahren,

im November 1691 fuhren Tamm und Mariusen zusammen nach dem
Westen und im December 1692 Schröder und Marinsen zusammen eben-

dahin. Zu Schwieriglceitpn hinsichtlich des Kommandos kam es vor

Antritt der erstgenannten Heise. Tamm, der der Ältere war, wurde das

Kommando aufgetragen; Schröder aber schrieb deshalb an den Rath,

und schlug, weil er meinte, dafs „solches mir ein Dispect solte sein",

vor, dafe das Kommando wöchentlich abwechselnd bei jedem der beiden

Kapitftne aein sollte. Der Rath wollte davon aber nichts wissen, sondern

erkl&rte, es bleibe bei dem, was er befohlen habe. Schliefslich fuhren

sie fKUT nicht einmal zusammen von der Elbe, sondern Tamm wurde

durch seine Leute daran verhindert Auf den beiden anderen Beisen,

die ttbrigens nur theilweise gemeinsam waren, scheint es nicht zu Mifsp

helligkeiten izekommen zu sein. —
Die Bestimmung darftber, welches CouToyschiff und welcher Kapitiu

eine gewisse Reise machen sollte, hing im Wesentlichen von praktischen

Erwftgungen ab- War nur ein Convoyschiflf im Hafen und eine Fahrt

beschlossen, so ward letztere selbstverständlich diesem Schiff abertragen.

Waren, wie es ja mehrfach der Fall war, mehrere Ck>nvoy8chiffe daheim,

und zugleich mehrere Fahrten in Aussicht genommen, so entsdiied in

der Regel das Convoykolleg oder auch wohl der Rath ttber die Ver-

theilung der Fahrten unter die Convoyschiffe. Doch fbhrte diese Ver-

theilung einige Maie zu Erörterungen und Streitigkeiten, deren Einzel-

heiten uns manchen interessanten Einblick in das Ck>nvoywe8en ge-

währen.

Sehr schndl erledigte sich die Frage , wer die Convoy zu fahren

hatte, im Jahre 1688. Dem alten Kapitto Holste wurde vom Convoy-

kolleg die Frage vorgelegt, ob er die Reise nach Spanien annehmen

wollte; Holste erklärte dem Rath, dafs er gegen allerlei Bedingungen

gern dem Kapitän Tamm die Reise „fUr diesmahl*' abtreten wollte. Auf

die Bedingungen *) ging der Rath aber nicht ein, sondern verlaugte eine

Erklärung, „ob er entweder pure resignireu oder auch die Reise accep-

tiren wollte". Tamm erhielt dann die Reise und Holstens Convoy.
Dieser Vorgang ist insofern eine Ausnahme, als Holste alt war, und man

ihn ofl'eiibar gern zur Verzichtleistung bewegen wollte.

lu der Verwendung der Kapitäne und Coüvoyeu wurde namentlich

') Er wollte das Kommando auf dem sog. Auslieger oder Tonnenbojer für sich

behalten; auch beaosprucbte er den dritten Theil des Geldes, das der Dienst künftig

einbringen werde.

Digitized by LiOOgle



Du CooToypeisoiiaL 181

das Priucip der Reiheufolge, der Abwecbseliiiig Iteohaclitet. Im September

1(590 liefs der Rath dem Coüvü} kollejr mittbeilen, dals er besclilossen

habe, dals Kapitau Schröder mit dem Schiffe Leoixddus ccmvoyreu sollte,

„weiln erstlich die Tour an ihm und pro secundo das Schiff

auiioch mit aller (ieretbchalt zu Wittenber^eii le-c und besser zur

Pteise könte gepraepariret werden". Im Februar 1697 wurde Tamm
die Reise nach Grönland aufgetragen, „weiiln die Ordnung würcklich

an ihm ist".

Waren zwei Kapitäne „in einem, ^ado", d. h. pleidizeiti^' ab^'efahren

und znrttckirekümmeu , und war nur eine IJeise zu verireben, so wurde

Wühl bestimmt, dafs sie loosen sollten i so war eb im Januar IGl'O, als

es sich um eine Grönlandfahrt handelte; es wurde, nachdem Tamm und

Mariusen gütliche Einigung abgelehnt, geloost, und Letzterer erhielt die

Reise.

Wenn zugleich eine leichte und eine schwere Heise bevorstand, und

sowohl nach dem Zustand der Couvoyer als nach der Reihenfolge die

schwere Reise den Kapitän c:etroffen haben würde, der erst kürzlich von

einer gleichartigen I alirt Ii inut kommen war, einigte man sich schnell;

so ersuchte 1709 Kujutan Schiödei-, der im Jahre vorher eine „beschwer-

liche"* Reise gehabt hatte, ihm diebinul die Reise nach England zu vcr-

statteu und zu diesem Zwecke einen Tausch der Convoyschiffe vorzu-

nehmen; die Admiralität war damit einverstanden, und nun fuhr Tamm
nach Archangel. Im März 1694 wurde im Convoykolleg bestimmt, dals

Tamm, „massen er das vorige Jahr nicht weiter als London gewesen",

nun nach der West fahren, wahrend Schröder, „welcher ihm im Hang

[d. h. im Dienstalter] sacoedierel;' die grönUndisehe Betse untemehmeD

sollte.

Sonst galt aber die Abwecbselimg beim Kommando, wenn auch ge-

setslich dieser Grundsatz nicht ausgesprochen war« doch fOr so fest-

stehend, dab es grofse Schwierigkeiten kostete, wenn aus irgend welchen

GrQnden davon abgegangen werden mufsto oder sollte. Als im Frfilgahr

1710 der Rath mit lülcksicht auf die englische Begierung nicht gestatten

wollte dafs dem Kapitftn Peter Schröder die Beise nach England auf*

getragen würde» fafiste die Convoydeputation durch ihre bttigerlichen Mit-

glieder den Beschluls, „dals, weil Oapit Schröder der erste^ der von die

') Was Schröder eigentlich verbrochen, oder wessen man ihn be8chuUlip;tc, ist

nicht ganz klar. Aufser dem oben erwähnten Brief des englischen llesidenten an

Bürgermeister von Bostel ist mir Jniiie Infserang bekannt, die aber diese Sadie mehr

Anftchliifi geben tcftnnte.
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beyden GapiUiiue zu Hause gekommen wäre*), man ihm mit Fug die

Reise nicht versagen könnte, soatlern vielmehr auftiapeü nittfste, zu-

mahleu man genug benachrichtiget, dais derselbe wegen dessen, womit er

beschiildiLTt werden wollen, sich genugsahm exculpiret". Und alb der Ilath

dann die Miiüjeilung von einem Brief des englischen Kesiiieiiteu machte,

in dem dieser „seine Verwundci unir be/eip^te, dafs ein Mann, welcher

mitten iin Königreich Kegeu der K(»iiigiü Iriteution und Verboth gehandelt,

so kühn seyn wolte dahin zu gehen, und sich deüsfalls so opiuiatre und

brusque bezeigte", erklärte das Convoykolieg, „dafs sie nicht absehen

könten, dals mau, ohne dem Capitain höchstens zu verungUmpflTen, selben

zurück und von der Heise, die ihm der Gewohnheit nach gebührete,

abhalten solte, weil er sich in aller Menibrurum praesence genugsahm

disculpiret und, wann er Unrecht hatte, sein Leben dabey zusetzen wolte,

versproclien". Der Rath befahl dann, dals Kapitän Schröder zu Hause

bleiben sollte, indem er zugleich dem Convoykolieg erklärte, dals er ihm

seine „Jura in diesem Passu nicht disputiren" wolle, es aber darauf auf-

merksam mache, „dafs sie der gantzen Stadt und der Admiralität Bestens

zu obsernren geschworen hätten". Der Rath trug nun Tamm die R^se
auf, nachdem das Convoykolieg seinem Prftses, Senator AukelmanD, der

Tamm Namens des Kollegs beauftragen wollte, „unanimirter wider-

sprochen" und erklärt hatte, Das sei nun Sache des Raths. Diese Hart-

nAckigkeit des Convoykollegs zeugt um so mehr von der Bedeutung, die

man dieser Abweichung von einem alten Grundsatz beimafs, als daa

Kolleg nur bOcbst selten eine von dem Bathe abweichende Meinung zu

haben oder auszusprechen pflegte.

Von gröfeerem Umfang und widitigeren Konsequenzen war eine

Streitigkeit Uber die Leitung der Gonvoy im Jahre 1715. Wie wir

oben (S. 94) gesehen, machte sich in diesem Jahie das Bestreben inner-

halb des Raths bemerkbar, die Stellung des CkmvoykollegB zu einer Sektion

der Admiralität herabzudraeken. Mit diesem Bestreb^i hing es offen-

bar zusammen, wenn am 24. September der Rath dem Convoykolieg

mittbeilen liefs, dab er fbr die Beise nach dem Westen Kapitän Geoig
Schröder erwählt habe. War es nun schon seltsam, dals der Rath diese

Wahl, die in der Regel vor dem ConYoykolieg stattfimd, vorgenommen
hatte, so war es um so auffallender, als dem Rathe, der 2 Mitglieder im
Go^voykoUeg sitzen hatte, es wohl bekannt sein mufste, dafs letzteres

liar.gpnhock a. a. 0. S. ni5 schreibt: „Ao 1695 ist von E. Ilochw. Eaht
die Kogul festgesifllel, dafs wer von unsem Convo) - Gapitainen am ersten zu Mause
kommt, auch aui ersten wieilei abgehen solle.^ Ich habe für dies Jahr keine solche

BestuDiniuig finden kOmien.
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\me\ts am 15. Juli dem Kapitän Tamm die betreffende Reise auf-

getra^'eu hatte.

Der liatli inachtt' auch keiu Hehl daraus, dafs ihm das bekauut war;

e« hatto üämlicli schon am 17. Juli Kapiti\n Schröder, der sich durch

Tauim iS Wahl zurückgesetzt glaubte, sich klagend au den Rath f^owandt.

Wenn nun auch diese Streitsache ohne Zweifel durch die Verfassun|?8-

tra^eu, die durch sie aufs Tapet geltracht wurden, über ihre eigentliche

Bedeutung hinaus aufgebauscht worden ist, so ist sie doch auch an sich

für die uns hier interessirenden Fragen nicht unwichtig. In der Zeit zwi-

schen (ieni 17. Juli und 24. September, am 23 August nämlich, hatte die

Äthuiralitiit beschlossen, ^dafs pro futuro derjenige Capitain, welcher am
ersten von seiner Rückreise auf die Elbe konuut, es sey dessen Volck

ihres Eydes erla.ssen oder nicht, vor den anderen die ktUiftige Reise

wieder haben soll"^). Diesen Beschlufs hatte der Rath bestätigt Es

wftre mm sehr seltsam, wenn dieser Beschlufs, der im Admiralitätsprotokoll

PM unvennittelt auftaucht, mit dem vorliegenden Streitfall nicht in

einem gewissen ursächlichen Zusammenhang gestanden haben sollte. £in

solcher ist ohne Zweifel nachweisbar.

Wie wir oben sahen, hatte das Conyoykolleg schon früher, nament-

fieb zuletzt im Mai 1710, den Gr.undsatz vertreten, dais der zuerst

rarOckkehrende Kapitän auch zuerst wieder abfahre sollte, und zwar

hatte das Kolleg diesen Grundsatz dem Rath gegenüber verfochten. Nmi
hatten die letzten Convoyfahrten im Jahre 1712 stattgefunden; Geoiig

Sehröder war zuerst von Arcbangel, dann Tamm von England heim-

kehrend auf der Elbe enchienen; die Abmustening der Mannschaften beider

Sduffe war jedoch in der umg^ehiten Reihenfolge vorgenommen worden.

Eapttftn Schröder hatte neh aber schon danuds von dem Prfises Herrn

von Som die Versicherung geben lassen, dafs ihm letzteres für die Zukunft

siebt i»rSjttdidrlich sein solle*). Hiemach ist jener Admiralitätsbeschluls

m 23* August 1715 veistilndlich. Ais malsgebend für die Prioritftt des

Ankommens — der Zeitunterschied in der Ankunft konnte ja gelegent-

lich nur sehr geringflQgig sein — ist früher der Zeitpunkt der Abmusterung

betrachtet worden; das erhellt aus dem „pro futuro* jenes Beschlusses,

ein Ausdruck, der sich nur auf die Klausel, «es sey dessen Volck ihres

Ifydes erlassen oder nicht" beziehen kann; denn dafe der erstankommende

KapitSn wieder zuerst abfahren sollte, daraber bestand kein Zweifel, und

») Vgl. Langenbeck S. 315.

*) l>irser Vorgang von 1712 nach dem Schrcih» n Schröder's an den Rath vom
1. November ITlo; aus den übrigen gleichzeitigen Akten von 1712 ergielit sich nichts;

die .\jigaben Schröder's werden den Thaisucben entsprechen; jedenfalls läi aie g^ne-
tiidie Snte ihnen nie «Dtgcgeugetreten.
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die VerletzuiiLT dieijes riiuci})« im Jahre 1710 beruht auf lieHondereu

Umständen. >iuu konnte der Rath sich allerdings auf dici^en Besciiluls

der Admiralität in dieser Sache nicht berufen; denn er war nach der

im l'l)iiiien ordnunt^sjemiU's vom Convoykollepr vollzo-^euen Wahl Tamm's
gefaibt worden, konnte von Kechtsweiien auf diese also Mi('}it mehr an-

pewandt werden ; der Rath hat auch v ermieden, auf diebeu Beschiuls sich

damals zu beziehen; er sollte „pro futuru'" gelten.

Eine weitere Foljre dieser Wahl des ronvoykolleirs war eine Aus-

einandersetzung der beiden Kapitäne über ihre Hechte auf die Führung
der Convoy, Während in den Protesten der Kämmerei und Oberalten,

die auf die durch den Rath erfoljjte Wahl Schröders sogleicli folfrten,

wie auch in der Vorstellung des ConvoykoUegs selbst wesentlich die

Frage, ob der Rath überhaupt berechtigt war, eine eiomal vom
ConvoykoUeg vollzogene Wahl umzustofsen, betont wird, wurde in

den Äuiserungen der Kapitilne naturgemäfs mehr die praktische

Seite der Frage behandelt Tamm, der am 16. Oktober an den

Rath ein Schreiben richtete, wies darauf hin, dafs ihm beim Kauf
seiner „CapitLiinschaft'' und zwar sowohl nach dem öffentlichen An-

schlage wie in seiner Bestallung, zugesichert worden sei, „dafs ich

denselben Dienst ebenso wie meine Vorwesere zu geniessen haben

soUe*^. Es sei aber unbestreitbar, daiis keinem seiner Vor^Uiger,

wenn ihnen vom ConvoykoUeg eine Reise aufgetragen worden, dann

zugemuthet worden sei, diese Reise aufzugeben und das Schiff einem

andern Kapitän zu überlassen. Das könne ihm um so viel weniger zu-

gemuthet werden, als „es nicht allein jederzeit also gehalten worden, dafe

das grö/siste Schiff vor den ftltisten Gapitain gewest, sondeni ich auch

dasselbe mit grofeer Mühe wegen defs Gampagne-Meisters Unpftslicfakeit

selbst zimmern lassen und über dafs Altonaer Sand gebracht, auch dar-

bey alles benöhtigte angesdiaffet und in Summa dasselbe im voll-

kommenen Stande also gesetzet habe, dab es auch bereits seine Reise

begonnen und nach Grauer Ohrt hinunter geleget hat*. Weiter führt

er aus, dafs es „bey keiner Seefahrenden Puissance erhöret und kehl

Exempel zu finden ist, dafe ein Schiflis-Capitain, wenn er das Schiff so

weit gebracht, darvon gehen und es einen andern übergeben müssen*;

das würde ihn bei fremden Nationen „dermafisen in Miscredit setzen, daJs

idi auch hinfQhro so woU E. HochEdi. u. Hochw. Raht als dieser guten

Stadt u. zumahlen dem löbl. Commercio die erforderte Dienste zu leisten

nicht mehr capabel seyn möchte". Das letzte Bedenken ist ohne Zweifal

etwas übertrieben; am meisten berechtigt war jedenfalls die Beschwerde

Tamm's, dafs ihm etwas entzogen werden sollte, was ihm bereits ver-

liehen war und ihm seiner Ansicht nach auch zukam, und zwar zu
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Gunsten eines jüngeren Kollegen; letzteres betonte Tamm in einem

weiteren Schreiben vom 16. November >).

Auch Schröder, der dem Rathe am 1. November eine „Ver-

Üieidigungsschrift" , d. h. eine Erwiderung auf die ihm mitgetheilten

Schrdben Tamm*», ttberreichte, bat^), daJs er „als ein dem Vaterlande

getreuer und £. K anfrichtiger Diener durch Wieder-Abnehmung des

Anschlags zur Beyse nicht an mein Nahm und Ehre geschimpfet noch

TeruDglimpfet werde" ; wie jener bezog er sich darauf, da& er nach An-

schlag und Bestallung den Dienst genau so wie sein Vorgänger zu he>

anspiuehen habe. Und zwar folgerte er aus diesem Anspruch» dafe auch

zu seinen Gunsten die Convoydeputirten den Grundsatz, dals dem erst-

ankommenden Kapit&n auch wieder die erste Beise zustehe, vertreten

mOfeten, ebenso wie sie es 1710 bei seinem Vorgänger Peter Schröder

gethan. Er, Georg SchrOder, sei auf der letzten Reise frQher als Tamm
auf der Elbe angekommen, habe also, da er in die Rechte seines Vor^

gftngers eingetreten sei , und zu diesen Rechten die Beobachtung jenes

Grundsatzes gehöre» den Anspruch auf die erste Ausreise; die spatere

Abmusterung könne hieran nichts ftndem. Er bleibe bei diesem Anspruchi

sonst werde sein Kaufkontrakt ungültig. Am liebsten, erklllrie er am
8. November, nehme auch er seinen Kaufpreis zurttdc und resignire.

Tamm hatte nftmlich einige Tage vorher kurzweg seine Kaufeumme zurück-

geforderti wenn er nicht die Fahrt erhielte.

Die Auffassung des Raths eiifdobt sich aus der Äufserung, die er

am 6. November den Kommerzdeputirten zukommen Heb, und die dahin

ging, dals er „denen Rechten und aller Billigkeit nach** befunden, daÜB

dem Kapitän Schröder diese Beise zustehe. Am nftchsten Tage drückte

der Rath sein Bedauern über die Verzögerung der Abfahrt aus, die ver-

mieden worden wäre, wenn man es „bey der bisher üblichen Usance"

gelassen habe „und beide Capitains nach Recht und Billigkeit, nicht

aber nach faveur tractiren wollen". Ob dieser harte Vorwurf gegen das

Convoykolleg berechtigt gewesen, läfst sich auf Grund des vorhandenen

Materials nicht beurtheilen; die rechtliche Frage war jedenfalls mindestens

^) Auch an das Kollegium der 60er wandte er sieb mit einer Eingabe; er nennt

Bich hierin „wie Ton der ganüsen Stadt, so in spccie ein Diener vom CniiMiiercio*.

- Eint"' zTi timfangroirlu' Schrift Schroder's war diesem vom Rath wieder zurück-

gegeben mit d<'r Wf'i!>ung, sich kiirzi-r /u fassen tind «ich eines Advokaten s^n be-

dienen; letzteres verweigerte bchröder aber: „kann auls gegründeten einsicbten in

dieter memtr wicbtigen AfiMre midi nidit anter eine« Advocaten Defemion in dieser

Sache bedienen, sondern nnh E. Edl. als meine Obri^eit meine Sache selbst vor*

tragen'^. Tamm offenbar ein Eechtsgelehrter zur Seite gestanden; seine Eingaben

sind voll Ton juristischen Wendungen und lateinischen Citaten.
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zweifelhaft. Doch hätte dw Kath wohl nicht sohliefslich doch üacii-

ge^eheu, wenn er nicht bei dt n bürgerlichen Kollei^ien, die jeden wirk-

liclien oder vermeintlichen Eingriff des Raths in die Kompetenzen iru( nd

einer Behdrde mit Argwohn verfolgten, so energische Opposition gefunden

hätte, (lelüst wurde der Knoten zuletzt durch den Beschlufs des Raths,

„die Sache Gott und dem Loiise auheim zu stellen". Am 13. November

fand iu Gegenwart von zwei Rathsherren, zwei Olteralten, vier Convoy-

deputirten (d. h. je zwei Kämmereiverordneten und AdtniralitiltshürErern)

die Loosung statt; die beiden Kapitäne, obwohl eingeladen, erschienen

oicht*). Das Loos fiel auf Schröder.

Üb die-ünauzielle liegelung zwischen den beulen Kapitänen wirklich

stattgefunden hat, ist nicht ersiclitlich. Die vermittelnden Rathsberren

hatten nämlich bei den Verhandlungen Yorgeschlnizcii, dal's der Kapitän,

dem die Reise zuertheilt werde, dem anderen • I lialer Entschädiguntr

zahlen sollte; der Rath hatte sieh, im Fall durch das Loos entschieden

würde, damit einverstanden erklärt. Eine soldie Zahlung scheint aber

nicht stattgefunden zu haben; Schröder liatte die Annahme einer Kut-

schädigung schon am 1. November abgelehnt, und Tamm nur defshalh

darauf eingehen zu wollen erklärt, um zu zeigen, „wie genie ich alle

Weitläufigkeit verhtltet sähe". Merkwürdig und bezeichnend für die Auf-

fassung von dem Dienst eines ConvoykapitAns und von der Führung einer

Convoy ist es aber, dals überhaupt die Zahlung einer Entschädigung in

Vorschlag kommen konnte.

Durch den erwähnten Beschlufs der Admiralität vom 23. August 1715

war die Frage, welchem Kapitän eventuell die Reise zugestanden werden

sollte, endgültig geregelt Trotzdem kam es im Jahre 1724 wieder zu

einer Auseinandersetzung. Bekanntlich sollte damals die neugebaute

Convoy mit einer Holzladung nach Spanien gehen und dort verkauft

werden. Tamm meldete sich sogleich bei der Admiralität und legte

dar, er habe gehört, dals „man einen Anderen darauf setzen weite, der

das Schiff dorthin bringen solte". Er wolle nicht hoffen, dafs man ihn

„darunter beschimpfen würde**. Die Admiralität erklärte sich auch für

Tamm. Schröder aber setzte in einem Schreiben vom 14. April dem
Rath auseinander, er habe zuerst gemeint, dals das Schiff «ohne einen

Stadts Orlogs Capitain", also auch nicht etwa unter Kapitän Tamm aus-

gehen wurde; dabei habe er sich dann beruhigt, „mafeen mir sodann

in meinem jus nichts abgienge, sondern wie Yorhin b^behalten wQide'.

Nun höre er aber, dafs Tamm doch die Reisen machen solle; .hieraus

findet sich nun sonnenklahr, wie es Gapt Tamm gemfintzet, nemblicb

>) Tbmm behanptete am 15., die Lomtiebuog Mi ohne sein Wissen gttchduo.
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liais er mir wieder durch Unorduuiii: einen Vor8])ruuck thuu will". Das

widerspräche dem Beschliüs von 1715 über die Reihenfolge. Er pro-

testirte feierlichst gegen die Wahl Tamm's für diese Reise und meinte,

er wollte lieber seinen Dienst quittiren. Man schenkte aber dieser Vor-

stellung Schröder's, die von Brotneid eingegeben und mit Bosheit gespickt

war*), keine Beachtung, sondern ttbertrug kurzweg Tamm die Rräfle.

Thatsächlich aber wurde — darin hatte Schröder Recht — der Grundsatz

von 1715 in diesem FaUe nidit eingebalten. Ob das geschah, um Tamm,

der bei der Loosung von 1715 den Kürzeren gezogen, dafür zu ent-

flchfidigen, oder delshalb, weil die neue Gonvoy an Stelle der alten, bifl-

her von Tamm geführten gebaut worden war, ist nicht ersichtlich;

vielleicht konkurrirten beide Gründe^ und kam endlich noch in Betracht,

dab diese Reise gar nicht als eigentliche GouToyfahrt angesehen wurde.

Es bestand ein enger Zusammenhang zwischen dem Gonvoykapitfin

und dem ihm einmal Qbergebenen Convoyschiff. Im Allgemeinen blieb

ein Kapitän bei und auf dem Schiff^ das er von Antritt seines Amtes an

gehabt, und nur wenn dies Schiff nicht mehr dienstfUiig war, trennte

er sich von ihm und erhielt das an Stelle des alten neu gebaute. Doch

kamen einzelne Fftlle vor^ wo ein Kapitftn auf eines Koliken Schiff als

Kommandeur kam; so fähr Karpfanger auf seiner letzten Reise, 1688,

nicht auf seinem dten „Leopoldus Primus**, sondern auf dem „Wapen

von Hamburg", das der damals in Untersuchung befindliche Holste ge-

führt hatte. Im Jahre 1709 vertauschte Kapitftn Schröder, der Usher das

,Wapen von Hamburg" geführt, dies mit dem ,Wapen der Admiralität",

das Tamm geführt hatte, und dieser übernahm Schröder's Convoy.

Erst am 23. Auoust 1715 beschlofs die Admiralität, „dafs einem

jeden Capitain das Schit!', welches er jetzo hat, nendich Capitain Tamm
das grosse und Capitain Schröder das kleine Schiff übergelassen seyn

soll, damit ein jeder an seinem Ort auf seines Schiffs Besten ein Auge

haben könne. Verstürbe aber der älteste Capitain, soll der jüngste

wieder sothanes Schiff antreten, jedoch bleibet Senatui, Cämerey und

Admiralitaet, falls der Sachen Umbstände es hauptsächlich erfodem

sollten^ ein anderes zu disponiren bevor".

Es ist ja begreiflich, diifs ein Kapitän Werth darauf legte, auf dem
Schiffe, das er seit längerer Zeit kommandirte, zu bleiben, und einen

Wechsel nicht gerne sah. Gegen seinen Willen hat man nie einen Kapitän

So ichrieb er Ton TMnm« „Der Uaim hat ee nfltig, er lebet gadint, binet

ein giofim Hans, hat grorse Conisuiiiption in ein und andent*; „die TaiDin*«chen

Bedmnngen anf dar Admiralit&t bekandt sindt" etc.
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von ciurr Convoy auf die uikIcic versetzt. Und wie rürksichtsvoll die

Behoidtii in dieser Hinsicht eiueru Kupitän pegCMiüber veiluhren, lehrt

das Beispiel {l«*s Kai)it:ui Tamm im ,lahrp 1715. Wie olieii (larMcleiit,

sollte über die Fra^^e, wer die Fahrt im Heri)st dieses Jahres übernehmen

sollte, das Leos zwischen Tamm und Schröder entscheiden. Ehe dies

geschah, hatte Tamm sich vom Rath, den Oberalteu, der Känimerei und
<ler Admiralität für den Fall, dais ihn das Loos nicht treffen sollte, das

Versprechen peben lassen, dafs er bei seinem Convoyschiff „Wapen von
Hamburg" 1)leihen dürfe; „denn ich von meinem Schilfe üieht abgehen
könnte", schrieb er an den Rath*). Als nun das Loos gegen Tamm
ausfiel, sah der Rath sich in der peinlichen Lage, beim Convoykoileg für

die Erfüllung dieses Versprechens einzutreten. Praktisdi mufste letztere

nämlich zu grofsen Weitläufigkeiten Anlals geben; denn das «Wapen
von Hamburg'*, das bereits von dem mit jenem Versprechen ganz un-

bekannten Convoykolleg für die Reise bestimmt war, lag weit unteriialb

bei Grauerort, während das „Wapen der Adnnralität" sehr viel un-

bequemer, noch oberhalb des Altonaer Sandes, lag. Das Convoykolleg

verlangte für allen durch die Hinunterschaüung letzteren Schiffes etwa
entstehenden Schaden Sicherheit, die aber von den Oberalten nicht Ober-

nommen wurde. Der Transport fand nun ohne Beschädigung des Schiffes

statt, und der Rath hatte Tamm gegentlber sein Versprechen gehalten.

Die Folge war aber, dals das „Wapen von Hamburg*', nachdem es bei

NeumQhlen erst im Sand und dann im Eis stecken geblieben war, den
ganzen Winter über dort liegen bleiben mulste, ein bisher unerhörtes

Ereignis, das leicht den Verlust des Schiffes hätte verursachen können.

For das gegenseitige Verhältnis zwischen den Behörden und dem
Gonvoykapitän ist diese ganze Episode sehr bezeichnend. —

Gegenüber dem grolsen Streit zinschen Tamm und Schröder im

Jahre 1715 wie auch den Bewerbungen der Kapitäne um Gonvoy&hrten

liegt es nahe, die Frage aufzuwerfen, was denn eigentlich dem Kapitän

eine solche Reise so begehrenswerth machte. Sicherlich spielte Eifersucht

eine gewisse Bolle; kollegialisch- freundschaftlich scheint der Verkehr

zwischen den Kapitänen selten gewesen zu sein. Aber der Kapitän hatte

sein Amt, er bekam ein jährliches Gehalt Nun haben wir aber oben

schon gesehen, dafe der Unterschied zwischen dem Gehalt fUr die Reise

und Ihr den Hamburger Aufenthalt sehr betiitehtlich war; nnd dals das

materielle Interesse, das der Kapitän an der Entscheidung, ob er eine

Reise zu machen habe oder nicht, für ihn sehwerwiegoul war, ist natür-

) Am l'>. Movember 1715.
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lieh; begreiflich ist es namentlich auch, wenn man erwägt, dafs der

Kapitftn fQr »einen Dienst eine für daiiialiLro Zeiten recht beträchtliche

Summe pezalrlt hatte, und dafs die Einkünfte aus diesem Dienste gleich-

sam die Verzinsung dieser Summe darstellen mufsten; je geringer diese

Einkünfte waren, um so mehr muiste der Kapitän bedauern, sein Kapital

dieser Anlage anvertraut zu haben.

Namentlich in der späteren Zeit der hamburgischen Convoyen er-

tönten defshalb die Klagen der Kapitäne Uber die geringe Ausnutzung

ihrer Arbeitskraft auf dem Felde, das ihnen am einträglichsten war, der

Seefahrt Kapitän Georg Schröder wies im November 1715 darauf hin,

daJs er in einer Dienstzeit von vier Jahren und zwei Monaten insgesamrat

nur 7V2 Monate navigirt und in dieser Zeit also 375 Thaler verdient

habe, die gaiizo übrifre Zeit aber auf Wartegeld angewiesen gnwosen

sei. Till April 1724 konnte (lersell)O Kapitän anführon, dtiis er in den

12' 2 Jahren seines Dienstes nur 21 Monate nuvif^iit habe. Zwei Jahre

vorher schrieb er: es seien die Kapitäne „mit dein Stiliiiegen der Schiffe

doch Laiup troubliret". — Anch der mehrfach von den Kapitänen hervor-

gehobene Gegensatz zwischen „befrönstigten Revsen'' und „mageren

Voyagien und Touren" kam bei der Schätzung der materiellen Vortheile

einer Convoyfahrt in Betracht. Sowohl die Ausdehnung wie auch das

Ziel der Reisen bewirkte jenen (ie^ensatz. Je blnirer die Reisen, um so

vortheil hafter waren sie für die Kaiiitiine; erstens bezoL^en sie läni^pre

Zeit das für die Heise angesetzte höhere Gehalt, lerner m ho-h u sie

länger die für sie nnzweifelhaft aus der Beköstigung der Mannschaft sich

ergebenden pekuniären Voitheile. Dann galten die Reisen nach dem
^Vesten ft\r einträglicher, als die nach Archangel und namentlich die

Gröulaudtuhrten ; bei ei-steren war aus den Frachten und der Tassagier-

beförderung allerlei Gewinn zu ziehen, der bei den nordischen Fahrten

viel geringer war oder ganz in Fortfall kam. —

Zu nicht unerheblichen Weiterungen gab die allniahiiehe Auflösung

des Convoywesens W r.iu lassung. Dafs die Kapitiine, die ihre Chargen

für theures Geld ^'ekauft, nicht nur mit Wehmuth, sondern auch in dem
Bewulstsein, materiell dadurch geschädigt zu werden, dem Abbruch des

Convoywesens zusahen, ist verständlich; den mafsgebenden Behörden

raufs man das Zeugnis ausstellen, dafs sie in dieser etwas peinlichen

Angelegenheit das Interesse der Kapitäne thunlichst berücksichtigten.

Als am 22. Januar 1722 vom Convoykolleg die Abtakelung beider Convoy-

sebiffe, die in den neuen Rummelhafen oder einen andern wohlgelegenen

Hafen gebraeiit werden sollten, und die weitere Herabsetzung der Zahl

der ConToymaimBcliaften bescbloia, wurde biuBichtlich der Kapitäne
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festgesetzt: „Damit auch die beiden Gapitäne in Begard, weil sie ihre

Dienste gekauft, um die Schiffe zu oonvoyren, in etzlichen Jahren aber

E. E. Kaufman keine Ck)nvoy begehret, so wird man mit den ehesten

bedacht seyn, ein Reglement zu verfertigen, damit selbiger animiret

werde, wenigstens alle Jahr am eine Convoy anzuhalten*. Ob sich das

Kolleg wohl finnz klar gewesen, was dieser sonderbare Beschlufs be-

Untete? Weil die Convoykapitäne einmal da waren nnd ConToyflotten

führen miifstcn, sollte der Ebrb. Kaufmann ConTOyen fahren lassen,

Mittel und Zweck worden hier verwcchsi lt. Natürlich knimto man die

Kapitäne mit der in diesem Beschlufs hingestellten Aussicht aHein nicht

befriedigen; es wurde bestimmt, dafs jeder Kapitän für jeden der zwanzig

abgedankten Mannschaften 4 / täglich liahen sollte, was täglich 5 ^
nnd im Jahre 1825 ausmachte. Dies sollte als Entschädigung dienen

dafQr^ dafs keine Convoy führe. Aiüserdem bekam jeder KapitAn 840 /
jährliches Gehalt.

Weder Tamm noch Schröder beruhigte sich bei diesem Beschlufs;

beide reichten Kinjzaben ein. „Was soll," so schrieb letztei'er in seiner

„Antwort und Ueinoiistratioii", „was soll ein Stadt-Krieges Schiff-Caintain

hinkünftig mehr bedeuten, wenn demselben Coinniando. Authoritaet und

Houor abgenommen und der Kauf-Contractus von den Herren zur Convoy

denen Cajjitainen nicht mehr gehalten wird!" Das Beste sei, „dal's die

Herrt II \ erordnete zur Convoy auch nur künftighin die Capitains Stelle

vertreten und sodann verfolgHch auch die Touren und Revsen über sich

nehmen können". Crenen die Herabsetzung der Mannsch;ift auf der

Convov erklärte Schrödi i , das verstofse gegen seineu Kaufkoiitrakt; denn

wo lileihe „des Capitains Houör in-Annehmung und Resm-uiii]: der Mann-

schaft" ; und gegen die (lehaltsbestuniuuui!* n machte er Folgendes geltend:

„Die in Gott ruhende Ehrenrülimbche Voilahreu am Convoywesen müssen

nach der heutigen, so oft veränderliehen Methoden kerne so kluge und

disintressirte Plinsichten als die jetzigen gehabt haben, sonsten hätten

sie auch Neurungen gemacht, die Coutracteu überm HaufTen geworffen,

4 Schilling per jedem Mann umbsonst wegen 20 Mann Abgang gezahlt,

denen Capii.iiiieu des itz wenig gnug geniessenden Soldes oder Stückkiu

Brodts im Maull gezehlet" u. s. w. „Aber," fuhr er fort, „es liebten die

in (Kftt lulieiiddi Vorfahren Ordnung und keine Predominence, hielten

Wohrt bey ihren Contracten und wüsten von so vielen schädtlichen Neu-

rungen nicht, welche alle unter dem Schein der Sparsahmkeit occultiren."

Nachdem der erztlmte Kapitän ^ und noch in längerer Au.-cmaiuler-

setzunu' den Herren vom Couvoykolleg ebenso deutlich wie derb die

Leviten gelesen, brach er schliefslich ab mit den Worten: „doch halt,

es will ja nicht alles gesagt sein, dan Redlichkeit und Wahrheit üudet
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gtihr wenig Brüder in der Welt". Zum Schluß verlangte er dann Ersats

llkr die Sehftdigong, entweder in Form einer Leibrente von zwölf Procent

des von ilim seiner Zeit eingezahlten Kapitals zasammen mit der Land-

gage oder Bfickzahlnng des Kapitals ^mit einer billigen börsenm&ffflgen

Intresse" Man liefs in Anbetracht der Sachlage, und da die KapitSne

nicht ganz ohne Grund sich benachtheiligt sahen, sich diese derbe

Sprache gefiillen; BOigermeister Sil lern erhandelte mit beiden Kapi-

tftnen weiter, und traf mit ihnen ein Äblcommeii dahin, dals auf jeder

Oonvoj 15 Mann bleiben und diese vom Kapitän gespeist werden

sollten, wofür er 7 / til;;lieh pro Mann erhalten sollte. Auikerdem sollte

jeder Kapitän 100 Thaler monatlich „frey Geld" bel<ommen ; wenn aber,

so wurde festgesetzt, künftig die Mannschaft einmal vermehrt werden

wttrde, so sollte der Kapitän für jeden Mann mehr allerdings 7ß Kost-

geld erhalten, doch sollten ihm dann onf den 100 Thalem (— 300 ^)
Uta jeden Mann mehr 15 ^ 5^s/ abgezogen werden. Am 1. Mai 1722

wurde dies Abkommen durch den Rath sanctionirt.

Später machte, nachdem Kapitän Schröder auf disciplinarischem

Wege beseitigt war und nun nicht mehr in Betracht kam, nur Tamm
noch allerlei Schwiprigkeiten. Yx weigerte «?ifh im Jahre 1729, die vom
Convoykolleg gewählten Mannsehaften in die Rolle einzufügen, was vom^

Kolleg als eine „Caprice" l)ezeieluiet wurde. Im März 17:^0 reiehte er

eine „Speeles facti" ein, in der er sich bitter beklagte, dals man ihm

das Komniando über sein Schiff genoinni»Mi und es dem Lieutenant und

Oberbootsniaim übertragen, dafs das Kolleg ihm zwei seiner Leute kassirt

habe u. s. w. Alles dies war aber nur geschehen in Folge seiner Wider-

spenstigkeit. Seit 18 Monaten hatte man ihm dejslialb Ii ^eln Gehalt

vorenthalten und zahlte es ihm erst aus, als er sicli lügte und liaü Lärmen

unterliefs. Übrigens plante man damals im Rath, die Convoykapitän-

schaft •ranz (angehen zu lassen, da, wie es im Rathsprotokoll vom 1. Sep-

tember 1780 heifst, „wann keine Schiffs-Capitains, die Convoy um die

Hälfte woileilei auszurüsten seyu würde". Syndikus Kh^eker wurde

neben den andern zur Verbesserung des Convoywesens dej iitirten Herren

beauftragt, Tamm „wegen Niederlegung seiner Charge zu suMliren*.

Daraus scheint aber nichts geworden zu sein. Dagegen wiederiiolten

sich die kleineren Reibereien mit dem alten Seebären Tamm fortwährend.

Bald benutzte er in unerlaubter Weise Mannschaften von den Convoyen

zu Privatgeschäften; und als man ihm dies untersagte, erwiderteer, man
möge ihn in Ruhe lassen „und nicht aus der schon von so langen Jahren

habender Possession bringen, massen es ja mit seinem Dienst, da keine

Etwas inartoVoUer gehalten ist die Tamm'sche Eingabe.
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CoDVoy ausginge, ohnedem schlecht ^enuDg beschaffen"; ein ander Mal

kam es ans Licht, dafs auf dem „Wapen von Hamburg" fremdes Bier

geschftnlct und damit an Sonn- und Feiertagen Gäste für Geld bevirthet

wurden; das Convoykolleg tadelte das hart, weil es nZum despect der

Stadt gereiche". Übrigens kümmerte sich Tamm um das, was auf den

Couvoyen geschab, sehr wenig. Doch kaiii er immer wieder auf seine

alten Forderungen zurück; und im Juli 1737, als der Verkauf der altini

Convoy bevorstand, nahm er sich einen Advokaten, dea Dr. Dresky*)

und stellte durch dessen Vermittelung folgende Forderungen : man möge
ihm sein ganzes eingezahltes Kapital von 43000 zurückzahlen, femer

ein Gratial ertheilen, „wie aller Orthen gebräuchlich", für ihn als den Ka-

pitän <ies verkanfton Schiffs, endlieh aber Ersatz für den Schaden leisten,

den er dadurch, dafs die Convoy so lan^o Jahre nicht gefahren wilre,

erlitten hal)e. Das (iratial hezilTerte er selbst auf etwa H'OO Pistolen

(=. Louisd'or). Bald darauf suchte Tamm dann um seine Entlassung nach.

Man verhandelte nun mit ihm und kam im April 17:^9 endlich zu dem

Resultat, dafs ihm aufser einem Monatsgehalt von 500 Mark noch eine

„Recreation** von 5—600 Dukaten bewilligt wurde, letztere aber, wie

es in\ Adiniralität»sprotokoll heilst, ..in Ansehung der von denen Herren

Coniniiüsarien so lauge angewandten ilenmhung und deren Vorsprache,

nicht aber der Verditniste des Cajjitaiiis wegen gegen das Convoy-Colle-

giuni". Darauf ertheilte im Apiil der Rath dem Kapitiln seinen Al>-

sdiied, (loch behielt er den Titel und die „Inmiuuität von Contnt)utionen",

wurde aber verpflichtet ,&eine Wohnung hieselbst zu contiuuireu". Tamm
starb im März 1745.

B. Die Officiere.

Als Offieiere, „Officialen'' oder „Offidanten*' weiden 1700 der Do-

mine, der Lieutenant, Schiller, Schreiber, Oberbarbier, Mittel- und Unter-

barbier, Ober- und Untersteuermann, Zimmermann, Feuerwericer, BOchsen-

schaut, Unterküper genannt; ein Verzeichnis Ton etwa 1729 nennt als

Olficiere, filr die das höhere Kostgeld von I2ß entrichtet wurde, Lieutenant,

Schiffer, Domino, Kommandeur der Soldaten, Ober- und Untersteuermann,

Schreiber, Hauptbootsmann, Oberzimmermann, Obertrompeter, Ober-

meister (— Oberbarbier). Sie waren es, die der Kapitfin bei besonderer

Gelegenheit versammelte und um Rath befragte. — Die Wählen der

Officiere geschahen im Allgemeinen durch das Convoykolleg; doch übten

die Kapitäne hierbei einen gewissen Einflufs aus. So schlug Tamm im

I) Waide 1741 SaOiaherr; vgl. Hamb. Sclviftttellttiadkoii II, Nr. 880.
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Jahre 1687 zwei Kandidaten für die Lieutenantsstelle vor, und einer von

ihnen wurde gewählt Im Mai 1727 prSsentirte KapitAn Schröder zur

Wahl eines Schiffen nur eine Person und antwortete, als man ihn fragte,

warum er nicht mehrere prftsentire: es sei nie anders gebrftuchlieh ge-

wesen; auf Verlangen mufete er „aufsein Honeure und Cavalliers^Parol**

ersichern» „dals weder von der zu Schiffern^ imgleichen allen Unter

Of&cires nicht mehrere vor diesem vor ihme wehren vorgestelt^ aUs nur

einer**. Hierauf bestätigte mau alle von ihm vorgeschlagenen Personen

in ihren Chargen. Das konnte allerdings, wie sich das Protokoll aus-

flrOckt, „keine Wahl heilsen**, sondern es wurde „nur in des Gapitiün

Verlangen consentiret". — Bald trat hierin aber ein Wandel ein; schon

im Herbst 1728 nahm das GonvoykoUeg mehrere Emennungen von Offi-

deren auf Schrdder^s Gonvoy vor, ohne diesen zu befragen und sich um
seinen Protest zu kümmern ; ebenso 1730 auf Tauim's Convoy.

Die techiiische (Qualifikation eines Officin s fiii sein Amt wurde festr

gestellt durch eine vor den Schifferaltcii abzulegende Prüfunpr; erwähnt

wird dies nur einmal: als nämlich im April 1687 vom GonvoykoUeg die

Wahl eines Schiffers für das neue Convoyschiff vollzogen werden sollte,

wurde diese Wahl „eiogestellet, bifs das Wilcken Appel sich durch die

Schiffer Alten examiniren lassen". Einige Tage später konnte dann

Kapitän Michel Schröder auf die Frage, ob Appel jüngst „im examioe

capabel were befunden worden, umb die Schiffer-Charge auf der Convoy

zu betreten", antworten, ^dafs er in den Befragungen, so ihm die Schiffer-

Alten irothan hätten, bestant befunden were". Nun wurde Appel, der

nicht di r einzige Bewerber war. irewählt. Bei scmst gleicher Qualifikation

mehrerer Kandidaten 'j:alt als (irund für eine Bevorzu'iiing u. A- vor-

lieritie (iefani;enscliaft in der Sklaveiei; so heilst es im November 1728

von dein zum Untersteuermann eninnnten Siemsen, dal's er „wegen seiner

lUjiVhrigeu Slaverey in Algier, wälireud welcher er als Steuennann denen

Türken ;uich dienen müssen. Mitleiden und auch den Vorzug für andern

verdienete".

Allgemeines Erfordernis aller Convoyofficiere war in der Ilaupt-

l>eriü(ie des hambui^schen Convoyw(>sens , dals sie Hamburger warfMi.

Als im Sommer 1683 von mehreren Seiten behauptet wurde, dafs der

Schiffer auf einem Convoyschiff, Peter I'eterssen, kein Hamburger, son-

dern ein Altouaer Bürger und in Altona vvolinhaft sei, wurde sogleich

der Kapitän beauftragt, Petei-ssen zu befragen und von ihm ein Attest

zu verlangen, wonach „er kein Bürger in Altona sey". Peterssen konnte

hieran! nachweisen, dals er Hamburger Bürger sei, allerdings aber in

.\ltona wuhue. Dabei beruhigte man sich» drückte aber den Wunsch
Baaseh. HambniKi ConToy-Sehtfffthrt. IS
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aus, (lafe er nach seiner ROekkehr aueh seineii Wobnplatz in Hamborg
nekme.

Spntor. naroentlich aber bei der letzten Convoyfahrt, ist hierin schon

ein Wandel bemerkbar. Man verschrieb sieh mehrere „sehr woU ver-

suchte und erfahrene O^rs'' aus Schweden. —

Au£9er dem Couvoykapitftn und später dem Domine war kein Officier

der Convoy fest angestellt; von Fahrt zu Fahrt wurden die W;^!i]en

wieder neu vorjrenommen, oft dieselben Personen wieder angestellt, aber

ebenso oft auch nicht. Keiner hatte defshalb auch Anspruch auf Warte-

geld. Als im März 1682 der Lieutenant Beermann vom „Leopoldus"

um Wartegeld für die Zeit bat, ,.wann er hier bey Lande". — „in Con-

sideratinn, wann dafs Schiff an dem Wall k'fze. er alfsdaiiu p:antz nahr-

lols sefsc ", wurde ihm das abfreschla^en, weil es „eine böse ('oiisecjiicutz

nach sich ziehen^ wttrd(\ Auch spater blieb mau hierbei und verstieg

sich liöchsteijs zur Uairoichu]!^ einer „Discretion". Der Lieutenant

Petersen forderte defshall) 1695 Sü;:leich seinen Abschied und erhielt ihn

auch. Dorh bliel)pii die meisten Lieutenants Jahre lang im hamburgi-

scheu Couvoydienüte. Der Lieutenant Hai tliold Hoidmann. ein tüchtiger

Mann, erhielt 1689 sogar die Auszeichnung eines sill>erüeu Degens.

Der Lieutenant trat, sobald <ier Kapitän vorhindert war, in alle

Funktionen des letzteren ein. Dafs aber schon von Hamburg aus die

Fahrt eines Convoysrliit^s von dein Lieutenant geleitet wurde, jieschah

nur einmal: im .luli 1711 wurde Kapitiin Srliröder *). der nach Kngland

fahren sollte, krank und empfahl seinen Lieutenant iM ich Daniel zum

Stellvertreter. Der Ratli iilxMtrug wirklich letzterem als „pro tt lapuie

substituirtem Commandeui die Führung des Cunvoyschiffß lUr div^e

Reise. Convoykapitün wurde Daniel aber nicht*). Anders war die

Sachlage im .lalire 1702. Damals erklärte sich Georg bchrüder, der

Sohn des in Falmouth auf dem ^Leoitoldus" verstorbenen Kapitäns, be-

reit, die Lieutenantsstelle auf der Fahrt dieses Schiffs von Falmouth nach

der Elbe „ohne eintziges Entgelt" zu übernehmen und das Schiff herüber-

zuführen. Man gestattete ihm dies; er erwarb dann nachher die Stelle

seines Vaters und wurde Kapitän.

Der einzige „Officiale", bei deflsen Wahl auch zQnftlerische Einflösse

geltend gemacht wurden, war der Oberbarbier. Im Juni 1702 wühlte

M Kr üUurb gleich diuuuf.

-) Vgl. fth«r leioe Eodtusung unten S. 224.
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(la> CiiiivoN k!)li»',ir in dies Amt auf dem ,Wapen von lianiliui.: .liinjen

Burcliei-s, einen aulserhalb des Amts der BarbicrL' stehenden Heilküustler.

Darüber war das Amt sehr erbost. Seine Alten und Meist« r hatten

schon vor der Wahl mündlirh und scluiftlidi \ onstelluugen ^eniactit und

ihren Anitsjienossea Asnms Helberg, der viel Unglück erlitten zu haben

scheint, empfohlen. Nun, da Borchers, der schon frühe!- nnf Convoven

gpfaliren war, die Wahl L'etreffen, (Tschieu der Anitsnieisler vor dem

Kolleg und erklärte, „dais es ihnen höchst befremhde einen aul'^er dem
Ampt so ihren Anipts ColleLrrn ninl alten Bilrfiern vorzuziehen, sie woltea

CS zu seiner Zeit wissen zu ahnden". Diese Drohunir sollte wohl so viel

bedeuten, als dafs das Barbieramt in der Blirgerschaft sich in Zukunft

gegen Convoven erklären würde. Das Kolleg liefs sich a]>er nicht ein-

schüchtern, sondern forderte den Zunftmeister auf, sich doch deutlich

auszudrücken, „was sie denn wulten ahnden^.

Dabei blieb es deuQ. Im Herbst (b^sselben Jahres aber baten die

Barbiere wieder, man möge doch Helberg zum Oberbarbier auf der

Ckntvoy ernennen. Nun wurden mit letzterem die beiden anderen Kon-

kurrenten auf die Wahl gesetzt und Helberg »vor dieses mahl*" und »in

CoDsideraUon seines viel erlittenen Unglücl»'' gewählt; es wurde aber

betont, «dafs solehes keine Gonsequens sein soll, sondern dies CoUegium

wird allemahl darauf bedacht seyn, entweder aus dem gantzen Barbierer

Ampt oder ausser dessen eine qualificirte Persohn zu Wehlen*^.

Für die Zeit, wo die Cunvoyschiflfe an den Pfählen im UaniburL'^er

liaiLU lagen, wurden eine Reihe von besonderen Bestinnnungen erlassen.

Eine ^Oidonnance, wonacli sich beede Lieutnanten am ( h logk-Schiff. die

Admiralitaet genant, an der Stadt Pfählen liegend, zu achten", vom C. .Juli

1714 ist im Anhangt) abgedruckt. Eine spätere Verordnung, ^Artikeln

für die Officiei-s und Matiosen auf der Convoye und Adiairalitätü-Jacht",

stammt aus einer Zeit, in der an Convo\ tahtten gar nicht mehr szedacht

wurde und Convo^kapitäne nicht meiir vorhanden waren; sie ist von

1761, den 30. Movenilter*).

Solche Verfügungen wurden vom Convoykolleg lie/w. Uatk erlassen;

als im Jahre 1722 Kapitän Georg Schröder ohne Vorwissen des letz-

teren ein Mandat, das die Nachtwache auf dem Gonvoyschiff und anderes

') Nr. 38.

^Oedrockt in Blanck's SammluDg der Mandate, Bd. V, 2518 ff. — Be-

uerkenawerdi ist noch, d&6 die Convoymaiinschallan in sp&tarer Zeit Tom sog. Kopf»

idd befreit waren.

18*
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regelte, hatte anschlagen lassen, wurde dasselbe anf Anordnimg des

Kollegiums sofort abgenommen.

Das Kommando auf den Gonvoyen hatte, als sie dauernd im Hafen

lagen, ein Lieutenant; der Convoykapitftn hatte so gut wie nichts damit

zu thun. Als aber 1739 der Lieutenant Zobel auf der alten Convoj
starb, wurde die Stelle vorl&nfig nicht wieder besetzt, sondern der Boots-

mann und der Boutelier übernahmen das Kommando. Später war aber

wieder ein Lieutenant an Bord; doch scheint, nachdem 1761 der Lieute-

nant jQiigensen gestorben, die Stelle wirklich nicht besetzt gewesen

zu sein.

C. Die Mannschaft.

Über die toelmische (.lualitüt der ^^amlRehaft ') ira Allgemeinen lAfst

sich schwer ein Urtheil bilden. Eiiii-rc Male hören wir Klagen. Im
Sommer 1693 beschloß lias Convoykolleg , auf Tamm's Gonvoy noch

10 Soldaten mehr anzunehmen, „weilo viel schlechte Matrosen mit

unterlaufTen** ; das ist zugleich bezeichnend für die Stellung der Soldaten

auf der Gonvoy. Kapitän Schröder beschwerte sich 1696, dafe er „viel

unbefahren Volk habe"*, und bat, „zum wenigsten 50 ä 60 Man zu ver-

enderen mit gutten seefahrenden Leutten**.

Von geringerer Güte scheint die Mannschaft der Convoyen in der

Zeit gewesen zu sein, wo diese unthätig an den Ffilhlen lagen, und nur

wenige «Lieger*' die Besatzung bildeten. Als Mitte Juni 1741 die Herren

der Admiralität, Syndikus Klefeker und Senator Poppe an ihrer Spitze,

auf der Herrenjacht nach RitzebQttel fuhren, bemerkten sie mit grolsem

Mifsfallen „ abermahl auf der Heise, dals die Convoy-Schiff-Leute theils

ungeübt, theils unachtsahm, ja gar woll untüchtig bey und zu denen anf

der Jacht und Schiupen habenden Verrichtungen, wovon man denn hey

deren Gebrauch nicht nur Verdriels, sondern auch Schaden zu besorgen

hätte, zugeschweigen , dals man sich desfals fQr Fremde, so es sehen,

deren zu schämen hätte*^. Es wurde dann die Annahme tüchtiger Leute

beschlossen.

Die beiden 1662 ausgerüsteten Convoyscbiife unter Hillebrantsen und

Dreyer hatten je 91 Personen Bemannung, wovon 46 bezw. 42 Matrosen

waren. Viel stärker bemannt und auch wohl gröfser waren die spätereu

eicentlichen Stadtconvoyschiffe. Der alte Tonnenbojer, den Kapitän Holste

1666 und in den folgenden Jahren als Convoy führte, hatte 140 Mann

*j Den Eid der Matrosen and Soldat^ vgl. im Anhang Nr. öS.
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an Bord. Für dio kurze PuMse nach En^'land hielt man 1(503 eine Be-

inaDDUDfj von 180 Mann (140 Matrosen und 40 Soldaten) für ausreichend,

und auch als Tanio) dairepen einwandte, dafs „es trefÄhrliehe Zeiten und

mau im Rescontro mit dem Volcke das Schiff defeudiren müste", blieb

luan dabei. Im Jahre voiher hatte Maiinsen filr dieselbe Reise nur

löO Mann erhalten (110 Matrosen und 40 Soldaten). Dairegen wurde

im April 1697, als Gefahr von Kapern zu hefiirchten stand, vom Rath

bestimmt, dafs Marinsen für die Fahrt nach Englaad noch 20 Grenadiere

und 20 Matrosen „swir securitet der Intressenten und KaufFleute" er-

halten sollte, zusammen also wohl 190 Mann. FOr weitere Ileisen wurden

die Convoyen auch stArker bemannt; und zwar war die übliche Zahl

220 Mann, Im Jahre 1682 verlang aber Karpfanger 250 Mann, weil

die Reise vermuthlich bis nach Italien aussfedebnt werden würde. Und
1694 eiinelt Tamm 230 Mann vom Convojkolleg zugebilligt; sofern aber

der Rath es wegen der ge&briicfaen Konjunkturen für gut finden würde,

»Ute er 2S0 Mann erhalten. Im Herbst 1680 wollte der Rath Holste

zu den 220 Mann noch 10 Mann hinzugeben, vorzüglich delshalb, weil

Kfar viel unbefahrene Leute dabei seien, es eine Winterreise wäre, und

die SehiflGß sehr schwach montirt seien. Das Convoykoll^ trat dieser Be-

gründung aber sehr entschieden entg^n; und da die Sache Eile hatte,

blieb es bei den 220 Mann. Antonissen erhielt für eine grönlAndische

Heise im Jahre 1703 : 230 Mann, und ebensoviel, nämlich 180 Matrosen

tmd 50 Soldaten, wurden Schröder für eine Fahrt nach dem Westen im

Jahre 1715 gegeben. Schröder verlangte zwar 250 Mann; das Gonvoy-

lioUeg beschlofe aber, .weilen seine Vorfahren damit gefahren, als hat

€8 bey 230 Mann sein Verbleiben; auf 4 a 6 Mann mehr komme es

nicht an". Dann verfügte jedoch der Bath, „es in die Wege zu richten,

dals, da Capt Schröder als eintziger Gonvoier die Schiffe zu convoyren

mitgehet, sein Schilf mit 200 tüchtigen und nicht unerfahmen Matrosen

besetzet werden voX^e^, Bichtig wurde das Schiff mit 250 Mann besetzt,

obwohl sich das Convoykolleg darüber beschwerte und meinte, es habe

alte Matrosen auf ihre Tüchtigkeit unteisuchen lassen und nur einen für

Ufiaehtig befundm.

Im Jahre 1727 verlangte Kapitün Tamm für die Heise nach dein

Westen gar 300 Mann; der Ratb entschied aber auf 250. Am stärksten

war die Bemannung auf der letzten Convoyfahrt, 1746—47, nftmlich

ins^^esammt 300 Mann, davon 51 Soldaten.

Die Fregatte ^Esperanza" hatte 1703 eine Besatzuiiu von 90 Ma-

trosen und 30 Soldaten. —
U\\iei\ die Cuuvoyeu iia Haniburgei Hüten, so wurde die l^rsatzuu?

meist sofort herabgesetzt. Im November 1693, als alle drei Convoyen
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^an die Wall" lafjen, wurde die Bemannuug fUr jedes Sclnfi .lul 20 Köpfe

festgestellt, im Oktober 1695 aber auf 12 und zugleich bestinmiU daXs,

im Fall diese Zahl überschritten würde, es auf des Kampagnemeisters

Rechnung gehen sollte. Eode 1696, als wieder alle drei Convoyschifie

im Hafen lagen, wurde, in Aikbetracht der Feuersgefahr und sonstigen

Risikos, diese Zahl auf 16 Mann erhöht; eingeschlosseil in diese waren

Schiffer und Lieutenant Spftter, da die Convoyen lange Jahre unthäUg

an den Pfthlen lagen, wurden 15 sogenannte „Lieger" auf jede Convoy

gelegt.

Im Frtthjahr 1741 wurden beide Convoyen im Hafen mit je 60 Maua
belegt, um eventuell zur Vertheidigung der Stadt zu dienen. —

Wenn eine Convoyfahrt beschlossen war, wurde folgender Anschlag

gemacht „Es wird einem jeden der Belieben traget zum GonToye-Dienst

unter Capitain . . umb die West sich bestellen zu lassen kundt gethan,

dalis die Annefamnng der Völcker erstkommenden . . wird seyn der .

.

Tag Monats . . . umb . . Uhr praecise auff dem vorgenommen

werden soll» wonach sieh ein jeder zu richten und zu erscheinen wissen

wird. Hamburg den . . Anno ...

Auff Obrigkeitlichen Befehl.''

Die Annahme geschah meist auf dem Bauhof, und zwar in Gegen*

wart der Gonvoydeputirten. War die Mannschaft hier angenommen, und

hatte sie Handgeld, d. h. die Gage auf 2 Monate im Voraus empfangen,

80 wurde sie vorlftu^ entlassen. Sobald aber— und zwischen Annahme
und Musterung lagen meist nur wenige Tage - der Termin zur Ab-

fahrt iest" und diese nahe bevorstand, wurde folgender Anschlagt)

gemacht:

Ob kurz vor Abgang der Convoy noch eine Art ron mtlitftrisctier Ankündigung

stattfand, ist nicht klar. Ein Vorgang vor der letzten Convoy&lut spricht fikr die

Annahme. Am 18. .luli 1746 berichtete der voraitzende BQrgermeister im Rath, „die-

s(>n»cn liälton mit nicht geringer Bpfr^mbdun^ vernehmen müssen, <l!if!', nnffeachtet

wtilei Ihnen noch auch dem Herrn Oberstlieutenant Rasch de^lali8 die geringste

Anzeige geschehen, ein Tambour von hiesigem Hegimente heute frühe zwischen 7 und

8 Uhr in der Stadt umbergetrommelt. Der ftnsserlichen Si^ nadi sollte die Trommel
deswegen gerühret seyn, weil die Convoye in seegel fertigen Süui li läge and eheste

Tagen von der Elbe abgehen wiinle". Der Ilathsherr Brockes als ( onvoyberr er-

klärte hierauf, „daf-^. wie iinm ihm liprirliten wollen, so sey von ifher es dor

Gebrauch gewesen, dafü einige Tage zuvor, eiie die Convoy würklich abginge,

durch öffendidMm Trommelschlag quüai kund gemadiet würde, dafs die Manaterong

gehalten werden sollte^ doch wisse er nichts von einem Befehl an den Tambour u. s. w.

In dem I^athsbeschlufs wurde die Sache, falls sie von dem Kampagnemeister a«s-

gegangen sein sollte, als „Unfug** bezeichnet.
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„Es wird einen Jeden, der ndi jangsthin unter Capit . . . zum
Gonvoye-IHeDSt bestellen laasen, hiemit nnbefoblen, da& er sieb moiigen-

des Tages, wird wyn der . . Tag lau£fonden Monats . . . nach Boort des

Convoye-SehiilB mit denen dazu bestelleten Schmacken, so am Baum
praedse am . . Uhren sich fertig halten werden, veifQgen soll. Würde
Jemand sich bieiinnen säumig bezeigen, der soll eine Monatb-Gage ver-

lehren haben und tiber das emstlich angesehen werden. Womach sich

ein Jeder zu richten und fttr Schaden zu baten. Hamburg den . .

.

Anno * . •

AuiT obrigkeitlichen Befehl/

Auf dem Convoyschiff fand dann sogleich die Kfustorung statt; hierbei

pflegte das CoiivoykoUeg vollständig vertreten zu sein. Im Juni 1710 erhob

sich bei dieser Gelegenheit ein kleiner Konflikt. Der Kftmmereischreiber

Jobann Klefeker erklärte nämlich damals, .,das er allemahl bey der

Munsterung mit gehöre", fuhr, obwohl der erste Admiralitätsbttrger

und Convoydeputirte Gerhanl Guhl heftig opponirte, mit au Bord und

wohnte der Musterung auf Tamm's Convoyschiff bei. Guhl aber wollte

solchen „Eingriff nicht zugeben, blieb zu Hanse und brachte in der

DÄchsteu Sitzung der Admiralität dieses Novum vor; die Admiralität

aber beschlofs am 3. Juli: ^dafs dieses CoUegium Johau Klefeker nicht

befugt finde, weder bey der Musterung praesent zu seyn, noch auch die

Anschaffung der Victualien zu besorgen, sondern dafs solches, wo er

ferner darauf hpstehen solte, der Gebühr nach erwiesen werden ninsse".

Als dann wenige Tage darauf auch auf Schröder's Convoy Musteiunp:

sein sollte, verwahrte sich (iuhl schon vorher gc^^'eii die etwaige An-

wesenheit des Kümmereischreibers. Der Präses des Convoykollegs,

Senator Ankelmann, redete Klefeker zu, „vor dieses nmhl, ohne Ver-

lierung seines Rechtes zu Hause zu verbleilien, dfi die Sache auf K. E.

Raht Ausspruch ankomme". Nun blieb Klefeker zu Hause und verzichtete

stübchweigeud auch späterhin auf diese Wasi>erfahrten. —

Die Soldaten auf den Cnuvoyen wurden ininicr aus der stehenden

Besatzunu der Stadt irenonimen. Sie wurden auf Verlangen des Kaths

vom Stadtkonmianduutea dazu koniniandirt. Im .Tuli 1703 befragte man
diesen, „ob sie von der Stadt genusset werden konten", worauf er er-

klärte, sie müfsten .,so lange von der Fortification genommen werden,

und andere wieder dabey die «iienste thäten". Bei der Auswuiil sah

man darauf dafs „die hurtigsten und geschicksten " genommen wurden;

als im Juni 1710 der Generalniajdr von Druehtleben die Stellung

von Soliiaten für die Convoy ver\vei;.iert hatte, „weil er sonst die Posten

nicht behörig besetzen kiuite", sah das Convoykolleg sich veranlafst, aus-
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drOddich darauf hinzuweisen , dafs die ConvoyBeliiffe „mit der besten

Mannachaft besetzet" werden mofsten; es sei .der Sefartii auch höchstens

daran gelegen, daTs Leute coromandiret werden, so in vorfallender Action

zur See völlige Dienste thun können indehm es nöhtiger zur See
als zu Lande*".

Die Ernennung des Kommandeurs*) Uber die Soldaten wfthrend der

Fahrt scheint in der ersten Convoyperiode dem Kommandanten zuge-

standen zu haben, wenigstens wurde 1680 von letzterem auf Veranlassung

des Convoykollegs „ein bequemes SubjeGtum** ernannt Später ward
dies anders. Denn als im Mai 1700 der Kommandant itlr die Conyoy
nach Spanien selbständig einen Kommandeur bestimmen wollte, protestirten

die Convoydeputirten dage^^en, indem sie geltend machten, dafe sie „alle-

mahl die freye Wahl unter sieb gehabt". Der Rath trat der Ansicht

des KolleiriumB bei, und der Generalmajor mufste schliefslich nachgeben

;

hierauf benannte das ConvoykoUeg dem Rath eine fjeeignete Persönlich-

keit, der Rath jrenehniigte und der Kommandant kommandirte sie. Ein
fester Modus bestand aber nicht. Im Jahre 1727 sandte der Genoral

V. Albedyll drei Kandidaten auf das Ratliliaus, uiul iIms Convoykolleg wählte

unter ihueii einen aus: ebenso im Oktober dpssoll)eu Jahres. Der Wider-

spruch des Kapitän Tamm, dei belinii] !* t* , ihm stehe das Recht der

Präsentation der Kommandeure zu, l)lu !i unheachtet.

Als Koiiimautieure vvurd(Mi wohl mei^t Sergeanten genommen; 1727

Nvuide hei der Wahl ein „Laudtipassat" zwei Sergeanten vorgezogpii.

Auf der letzten Cunvoylahrt 1746— 47 war der Fähnrich Schultz:

Kummaudeur; unter ihm befehlitrten ein Sergeant und ein Korporal die

48 Soldaten. Schult/, ^vl^,i m der iSchiti'^li.ste als Lieutenant aufgeflihit;

er wurde während der Keibe kindisch, und der Kapitän legte nun dem
Sergeant den ^Titul als TJeutenaut" bei.

Wenn die Uuiivoxen im Hamburger Hafen lagen, waren keine

Soldaten an Bord; oi>;t 'iiwv/. s])ät, von 17(30 an, wurde es nöthig be-

funden, einen Lnterofücier und 4 Mann von der Garuisou aui die Con-
voy zu legen. —

In der lilüthezeit des hamburgischen ConvoyWesens scheint für die

Bekleidung der Mannschaft nicht die Stadt, sondern jeder Einzelne für

sich gesorgt zu haben; Uniformen trugen nur die Soldaten. Erst im

Juni 1718 wurde im Convoykolleg, nachdem eine Convoyfahrt nach

>) Semen Eid ?gL im Aabang Nr. $2.

*) Von lanco spemte — Halblanze (vgl. Jahnst Geachtchte der Kriegswissen-

Schäften I, 702).
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Arfhan«:«'! genehmigt war, beschlossen, 25 Deckt n und lUO Hemden tur

die Soliiäteu und Matrosen anzuschaffen; diese Kleidungsstücke S((llteu

(\m rnterlieutenant in Vei wahnini: izegeben werden, damit dieser sie

(ieii l'M'dürfti^'eii reiche: nach vollendeter Heise sollte den Betreffendeu

der b( trau von ihrem Gehalt «jjekürzt werden.

Als dann die Convoyen lanire Jahre im Hafen lagen, geriethen mit

den Fahrzeugen auch ihre Bemannungen in eine gewisse Verwahrlosung;

die Matrosen, die auf den Cnnvnyen Wache hielten, waren „in schlechter

und fast bettlerischer KUndung", ja, sie hatten nicht einmal ein „Schies-

irewehr"* , um ein Zeichen damit zu geben. Im Mai 1742 wurde im
Convoykolleg hierauf aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen, wie

wenig wUrdig dieser Zustand wäre, und wie auch der Respekt leiden

müsse, der jenen Leuten bei „Verdriefslichkeiten" , die auf fremden

SchiiTeii vorkämen, sehr nothwendig sei. Es wurde beantragt und auch

genehmigt, dafs jeder Matrose eine neue eigene Montur erhalten solle,

die er, wenn er zur Wache ziehe, tragi^n müsse; monatlich sollten ihm

MOx 8^ am Gehalt abgezogen und alle zwei Jahre die Montur erneuert

werden; ebenso wurde hinsichtlich der Unterofficiere beschlossen : diesen

sollten 12 ß monatlich dafür gekürzt werden. Auch wurden letzteren

Kommandostäbe und Hirschfänger, die aber nur im Kommando zu be-

nutzen waren, verliehen. Die Mannschaften waren hiermit sehr zufrieden

and bedankten sich. Diese Monturen waren folgendermaßen zusammen-

gesetzt:

Die beiden Bootsleute trugen roten Rock mit Hose, blaue Strumpfe

nid einen ledernen, mit dem Wappenschild versehenen Hut; die beiden

Zimaierleute ebenso, auiserdem noch ein nBosserun^e'* >), mit Schififehose

TOS Segelleinen. Die Matrosen trugen rothe Wftmser und Hosen, blaue

Strumpfe, lederne Hote mit Wappenschild, ein „Bosseruntje" und segel*

leinene Hosen. Zwei Beservemonturen fbr Jeden lagen im Arsenal.

Zur Bekleidung der Soldaten auf der letzten Gonvoyfahrt wurde ein

besonderes Konto in^ Rechnungsbuch der Kämmerei angelegt; an Job.

Hinr. Wolff wurden am 20. August 174ü für 120 Ellen Terklenbuiger

Leinwand zu Kitteln Air die Soldaten 30 ^ 9^ gezahlt.

Hatte eine Convoy in einem fremden Hafen längeren Aufenthalt, so

voide der Mannschaft gestattet, ans Land zu gehen, um „sich zu diver-

tiren** ; natOrlich gingen nicht Alle auf einmal, sondern in Abiheilungen.

So wurde im August 1680 vor Malaga den Leuten „frey quatere" (Frei-

quartier) gegeben, in der Weise, dafs des Obersteuermanns, des Unter-

Die Bedeutung dieses Wortes ist mir unbdcaiiot
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>

ijUiueni!aiiii> uurt des Schift'ers ,^Quater lolck" je einen Tag ans Land

gelassen wunien. —

T^her den < W^simdheitiszustaud auf d»'n Couvoyen wissen wir &ehr

wpiiii:; dies Weiiiiie beschränkt sicli aul l iiLdiicks- und Sterhcfalle. Alle

diese MittheiluD'ien entstaninien den Jounialen und haben, da diese über

solrhe Beirebenheiteu otfenbar sehr ^{enau berichten, den Vorzug statisti-

scher Gcnaui'rkeit.

Auf der lieise KarpfanuMT's 1681 fiel ein Bootsmann von der Raa
über Bold und ertrank; zwei Bootspvscdlen waren schon vor Antritt der

Reise auf der Kll)e ^'estorl)en. Auf der Reise 1685—86 stari) nur der

Profofs und ein Matrose. Wälirend der Arehanpelfahrt 1710--11 starb

ein Bootsüfesell an den Folgen eines Sturzes von der irrofsen Raa. aufser-

deni nocli 7 von der Mannschaft und ein Passagier. Sehr viel gröfser

war die Sterblichkeit auf der letzten Convoyfahrt 1746—47. In einem

Monat wurden nahezu 90 Mann krank ; durch Unglücksfall kam nur der

zweite Steuermann um, der ertrank; auliserdem starben aber 60 Mann.

Über das auf der Convoy befindliche Gut verstorbener Matrosen

wurde nicht ganz gleichuiAfsig verfQgt Die Effekten der auf der

Archangelfahrt 1710—11 Verstorbenen wurden vom Lieutenant an dessen

Maat übergeben, damit dieser sie in der Heimath an die Angehörigen aus-

liefere*). Anders war es 1746—47; dreimal während der Reise erwfthnt

das Journal) da£s über die nachgelassenen Sachen einer Reihe verstorbener

Matrosen „eine öffentliche Auction" abgehalten wurde. Über den Vei^

bleib des Erlöses, der wohl nachträglich den Angehörigen abgeliefert

wurden findet sich nichts verzeichnet. —

Dafs die Besoldungsverhältnisse innerhalb der 80 Jahre des stadti-

schen Convoywesens nicht stets dieselben geblieben, ist begreiflich : nicht

nur die allgemeinen Preisverhättnisse haben sich in dieser Zeit verändert»

auch manche Amtsstellungen, deren Bezeichnungen stets dieselben ge-

blieben sind, haben einen Wandel ihrer socialen Bewerthung erfahren,

und das konnte natürlich auf die Besoldung nicht ohne Einfluis bleiben.

Im Jahre 1662 bekam Kapitftn Hillebrandsen fdr die Führung der

Convoy monatlich 50, Kapitän Dreyer 45 Tbaler. Später erhielt der fest-

angestellte Convoykapitän für die Dauer der Reise 50 Thaler 150

am Lande 75 Der letzte Convoykapitän, BrockeS; bekam mouatlicb

beifüt es aiu 2. .iuimar 1711: Des Mattosen Ilunssen ,^ien naegclaateiu-

Plannen heelt de Lieutenant an sien Maat g^Iaaten* die bet bewaaren sande".
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60 Thalei ; für den Fall, dafs er auf der Fahrt in der Ausübung seines

Dienstes eine ernstliche, daueiiul untau<j;lirh machende Verwuuduiif»

erhielte, wurde ihm „ein standefeiuaisiges jährliches Gehalt" ver-

sprochen.

Aus zwei Listen, von denen die eine die erste Convovfahrt von

1662 unter Kapitän Hillebramlscu betrirtt, die andere aber etwii aus

dem Jahre 1720 stammt, ergiebt sich am besten die monatliche Be-

soldung der Mannschaft:

1729 /
150 Capitain .... 150

54 Lieutenant .... 75

100 Schiffer 90

GO Obersteuermann . . 54

Uutersteuermann. , , 4b Untersteuermann . 45

42 Doinine 36

Hauptbootsuiannsmaat • • 21 llauptbootsiuautt . . 36

Constabel .... 36

45 Schreiber .... 30

24 Schimmana . . . 36

27 Boddelier .... 30
-

21 Koch 30

36 Bootsmanns-Maat . 18

2 Cöiistabt^l . . , . jeder 30 Schimmanns-Maat . 18

8 hüssenschutter . ,. jeder 21 Constabels-Maat . . 18

Ober - Zimmermaim

.

» • • 48 Boddeliers-Maat . . 18

Mittel- „ * • » 45 Mund-Koch , . . 21

Unter- ^ 36 Kochs-Maat , . . 18

2 Segelmacber . . jeder 21 Ober-Knper . . . 18

Koch 30 rnter-Küper . . . 15

Kochjimaat .... • • « 13 Oheruieister seu Cliirurgus . 45

Boddelier .... • • • 30 2 Untermeister . . • je^ler 18

4 Quartienneister . jeder 21 Ober-Tronipett^r . . 30

Trompeter .... :m\ 4 Unter-Trompeter

.

. jeder 15

21

[ 15

3 Quartienneister .

Ober-Zunniciiuumi .

. jeder

• • •

18

45

') Hierbei steht: ^anssordem 1 Unterbclii>iber oder ContraroUeur , wird alhie

nicht gezehlet, noch gemusteit, sondern stehet unten unter der Soldatesca, bat die

Monat 5 ^ 15 ^
'j Hierbei stallt: aufserdem „auff der Kiste 1 Monat Gag«, so bey der Wieder*

knnft soll decorturet werden*.
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1662 ^ 1729 4£

46 Matroseu oder schlechte Mittel-Ziiunienuaim ... 36

Bootsleute, wovon 2 ä 12 rntrr-Zinniiermaim . , - 31*

10 ä 15 Segehuaeher 18

34 ä ir> Schnridrr 18

2 Cajütenwächter . .

.[ ^ ' ^^^T
5 Ptttters, . . wovon 1 12 Glaser \ jeder 15

2 ä 9 Maler

1') 6 12 Büssenschtttter .jeder 16> <

15 Jungens . . , „ 7'

«

133 Matrosen pp. . . 15

Commaodenr der Soldaten 30

Corporal »1, lÄ

48 gemeine Soldaten, dar-

unter 3 Gefreite, jeder 12

Äbniieh wie die Rolle von Kapitän Hillebrandsen ist die aus der-

selben Zeit stammende von Kapitftn Matthias Dreyer. Beide umfassen

91 Personen ; aufser dem schon erv^hnten Unterschied in dem Kapitäns-

gehalt sind noch folgende Abweichungen: Der Schifier bekam 54 es

sind vorhanden 4 Köche mit 30, 15» 12 und 12 Gehalt, dagegen Dur

8 Quartiermeister. Der Trompeter bekommt nur 24 ; es kommt hinzu

aber ein Tambour mit 12 ^. Matrosen sind nur 42 vorbanden, dafür

aber 8 Kajatenwftchter, einer mit 12 # und 2 mit je 9 / Gefaalt

Scblielslich 6 Jungens mit je 9 ^.

Die 91 Personen auf des Hillebrandsen Schiff erhielten monatlidi

2088 4^ ^ß, die auf Dreyer s Schiff 1975 Die 200 Mann auf der

Rolle von 1729 erhielten 12584 ^ , die Soldaten 621 ^. Lassen ^ir

letztere aufser Betracht, so kommen auf jeden der 91 Mann von Hille-

brandsen 22,95 von Dreyer 21,70 # und der 200 von 1729 : 62,67 ^.

Dieser ijrofse Unterschied erklärt sich namentlich durch die bedeutende

Zunalime der hoher bezahlten Charsren. Denn in den Gehältern selbst

uaiiu iitlich der niederen Leute, ist der Unterschied Lrerinp und oft

vielleicht zufällig durch persönliche Gründe hestiuimt. Ijiteresi^ant ist

aber — und in dieser Kateu'orie ist vielleicht am ersten ein Verjileich

zulässig — die geringe Differenz in der Heuer der Mali usen ; auf jeden

der 46 Matrosen von 1662 kommen durchschmtUich 15,9 ^ ; auf jeden

der 133 Matit)seu auf der 1707 nach Archangel fahrenden Convoy koninieu

') Bei diesem »U'ht: „soll die Mouat 2 ^ {= Ü ^\ habeu, der (JapiUiiu al»er

soll Ihme freye Kost ludten". Patters » Sebift'sjungen.
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14.5 ; aiit jeden dvv Mutlosen von 1729: \b ^. Aiiffallpiid huch war

die Heuer auf der Arcliangelfahrt von 1708; von 133 Matruscu erhielten

daniRls 107: 18 18; 15 ^; 4: l6Va 1: 13»/» 3: 12 ^;
Durchschnitt: 17,4 A.

Ziemlich koiistaut war aucli die Lohiimig der Soldaten. l)ie Komman-
deure erhielten stets 30 ^, Auf den Convoyschiflfen von U)62 erhielten

(He Koi-])orale je 1^. die Gefreiten je 15 und die Genieinen je 12 /.

Von den 46 Soldaten, die KarjjfanLTor 1679 erhielt, hezo'jen 4: 15

und 42: 12 tA. Auf der Archanpelfahrt 1707 erhielten von 49 Soldaten

3: 15 / und 46: 12 /; auf der Archaugelfahrt 1708 von 49 Mann
4: 15 / und 45: 12 ^ M.

Die Heuer der Matrosen richtete sich naturgemäis nach Angebot

und Nachfrage. Als 1694 im Sommer Mannschaften rar waren, beschlofs

aafAnreKUuu der Kommerzdeputiiten das ConvoykoUep, .,umb die Völker

willi«rer zu finden, dafs beyin Anschlajje gemeldet würde, einem jeden

beeren Mann 6 Thaler per Monath zu peben". Im Frübjahr 170G wollte

niao ^wefjen der Kilfertigkeit der Reise" und wegen „Scbarsheit des

Volks'* den besten Leuten sogar 7 Thaler geben. Dagegen wurde im

Jahre 1080 vielen Mannschaften nur 4 Thaler Monatshouer gezahlt, nicht

etwa, wie ausdrQcklich bemerkt wurde, weil sie „nicht so deucbtige see-

6Jirende Leute seyn BOlten, allsdie welche die Monath 5 Thaler gewunnen",

sondern lediglich, „weilin es jetzo eine nahrlose Zeit und wenig Scbiff-

ftfth getrieben warde** , nnd die Matrosen defshalb firob gewesen seien,

fbr 4 Tbaler angenommen zu werden. Es wurde andi itomals erklftrt,

dals dieses nichts Nenes sei, „beBondem man hätte alle Reisen Yer-

wbiedene Manschait, welche noch nicht lange umb die West oder auf

Geschfitt-Schiffen gefohren, für weniger Lohn, als die befahrenste Leute,

oiit^eDommen, umb denen, welche nach eignen Willen das Monathgeldt

tfeigeren und erzwingen wollen, eine Furcht dadurch einzi^agen, dals sie

ach zur Billigkeit besser anschicken mOssen'*.

Auf der letzten Convoyreise 1746—47 war Bemannung und Be-

aotduDg die folgende:

Kapitftn Brockes eiiiielt 180 der Sekondekapitfin 120 -^^ der

Oberiieutenant 90, der Sekondelieutenant 72, der Schiffer 100, der Ober-

straennann 54 die Gebälter des Unter-, des 3. und 4. Steuermanns

nnd nicht bekannt; der Domine 30, Schreiber 45, Unterschreiber 24

') Vgl. die Soldverhältnisse des hanlburfri^l In n Militärs Ixn (iaedecb*»ns,

Zeitschrift d. V. f. h. Gesch. VIII, 489 ft". — Kiiu> Kcihv von Ilolli'H der ronvoy-

Pannschaft finden sich in dem handschriftlichen Sauimelband der Koinmerzbihliothek

«^Schriften die Adnindittt betr.".
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Die 55 Cadete erfaielten 45—12 ^, der MittelämmennaiiE 42, der

Uaterzimmermaiin 89 der Hauptbootsmann, der Obermeister und

Obertrompeter je 86; der Koeh 80, die Kochmaate 12; der Tambour 16,

der Profofs 18, der Pilot und der Konstabelmaat je 27 4^. Die 4 Quaitier-

meister yon 80—24 ^; 8 BfisaenaehOtter von 24^27 /; Matrosen von

12—21 —

Als die GonToyen meist im Hafen lagen und die Zahl ihrer Be>

mannung stark redudrt war, wurden auch die Gehilter herabgesetzt Im

Juni des Jahres 1714 wurde beschlossen; dafe der Oberlieutenant und

Schiffer je 80, der Unterlieutenant, Ober- und XJntersteuermann und

Schreiber je 18, der Hauptbootsmann, Konstabel und Schimman je 15 /
haben sollten. Im Jahre 1718 wurden diese Gehftlter weiter verringert;

es bekam nun jeder, ob Officier oder Gemeiner, 12 4^ und freie Kost

Vom Mai 1719 an aber erhielten Ober- und Unterlieutenant 24 bezw.

18 Später (1746) bekam der Lieutenant und Kommandeur auf dem

„Wapeu der Adiniralitäf 30 monatlich.

BelohiiuiiLren für bcsou'lers tapfere und tüchtige Thaten kamen selten

vor : Rcpubükeu sind karg mit Ehrenerweisimgeu. Karpfauger erliielt zur

Bololimiug für das tapfere Gefecht gegen die französischen Kaper im

Jahre 1(578 eine Verehiiing von 300 Thalern*). Als Tamm und Vols im

Spaüitihst 1705 vor der Elbe einen französischen Kaper Lienonjmen

hatten-), erhielt Tamm 1000 mid Vofs 500 Thaler von der Admiralität:

jedtm ^>üldaten wurden 2 Thaler und den Matrosen eine halbe Mouats-

gage geschenkt^). —

Es verdiente einmal eine besondere Schilderung di<' Stcllunir Ilam-

burirs als einps intcrnationnlfMi Werbeplatzes sowohl für Soldaten wie

auch für Matrosen; Her Soldaten- und Matrosemnarkt liamburgs nament-

iin 17. und 18. .laluiumdert steht in seiner Grofsartigkeit gewifs nirht

hinter dem Waarenniarkt zurück*). Die ronvoyakten gewälin ii cmeu,

wenn auch bei Weitem nicht Alles aufhellenden Einblick in die Ver-

hältnisse der MatrosenwerbuQg.

») Beneko S.

«) Gaüois III, .m
^) berichtet der holländische Resident Kuysten am 29. December 1705 nach

Hauae (Haager RcichsarchivX

*) Vgl. The trade» increave (London 1615) S. 24: ,,Hambrough and MicUUe-

brough alwaies have been oonnted tbe ancient mountainea of marrinen for the atatta

aerrice od all occaaioDs, belog ready at band".
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Die Haltung von Ck>iivoyen mu&te natürlieh das BedOrfius nach

guten Matrosen för Hambnig selbst erhöhen; die Konkonenz vennehrte

sich dadurch, die Preise stiegen. Wenn delshalb, wie im FMl^ahr 1696,

dänische und schwedische SeeofBciere in Hambuti; ankamen und um £r-

laubuis ])aten, ihre Fahne auszusteckeu, d. h. zu werben, so machte'der

Ehrb. Kaufmann den Vorschlag, diese freradm Werbungen so lange zu

verhindern, „bis unsre Grönländische und Englische Convoy erst mit

nöhtieen Volk versehen, und ihnen lieber Wartgeld gegeben werden

inödite". Wirklich ersuchte der Rath den d&nisdieQ und schwedischen

Besidenten, vorerst noch mit der Werbung zu warten. Das nOtzte aber

nii'ht viel; die Werbung für die grönländische Convoy ging wegen der

fremden Konkurrenz ilul'serst lai^aiTi vorwiirts. Lediglich aus diesem

Grunde verzögerte sich in diesem Frühjahr der Abgang dieser Convoy

um mehrere Monate. Auch im nächsten Frühjahr konnte das Convoy-

koUeg keine Völker erhalten, und es wurde geklagt, dafs man sie in

Fol'_'e fler freiiidt u Werbungen „mit grofsem gelde auffwegen müste".

Im FrUhjalir 1700 baten die Kommcrzdeputirtoii
, frühzeitig doch für

Convoynianijschatt zu sorgen
,
„dafs sie hernach in andere, als dänische

und schwedische Dienste nicht verlaufen wt ren '.

Andererseits nahm die Stadt aber auch auf die Werbungen der

Hamburger Privatreeder Rücksicht und suchte thunlichst eine Schädigung

(lerselluMi durch städtische Convoywerbungen zu vermeiden. Als im

Fnihjalir 1743 die nenn Convoy herunterfrclogt werden sollte, waren

Matrosen schwer zu beküiuujen; das Convoykollei: wollte defshalb Anwer-

bungsanscliläge anschlagen lassen; das wollte aber der Rath nicht, „iimb

denen nach Grönland fahrenden Schirtern keine Ui'sache zur Beschwerde

zu geben".

D. Die Convoyprediger.

Von Alter-s lier sind ijrade auf Seesrhift'en religiöse Formen besonders

hoch gehalten wurden; der Schiffer, der auf weitem Meere einsam dahiu

fuhr, nur den Himmel über sich und von dem feuchten KhMutnt nur

durch wenitre Planken getrennt, mufste in noch höherem iMaise als der

Landbewohner das Bedürfnis eines reli<jriöRen Anhalts empfinden.

Für unsere hamburgischen Couvo\ schifte bestimmt schon der Artikels-

brief, tlafs der Kommandeur „alle Morgen und Abend auf seinem Scliiff

zu Gott dem Allmachtigen sein Gebet thun" soll, und „soll sich ein

Jeder tlarzu zu bestimmter Zeit bereit halten" bei Geld- und Freiheits-

strafe. Auch war Strafe festgesetzt gegen den, „der sicli im Lesen Gött-

liches Wortes oder unter dem Gebete mit Lachen, Plaudern oder sonsteu

ungebärdig u. ungebührlich' bezeiget".
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lu der ersten Zeit des haiuliur^nschen Convoywesens wurde die

Vorlesunjr aus der Heiligen Schrift und das Sprechen des Gebets voll-

zogen von einem ^Vorleser". Als solcher erscheint auf der Convoy

Holstens 1660 ziu i-st Carl Gerliart Poterus; er erhielt „wegen des ver-

richteten Gebets uud Lefsens" 15 y& ; juich 1670 und 1671 wird unter

Holste ein „Vorleser", der jedesmal deu eluui ^zeuannten Betrag erhielt,

erwähnt. Auf Kapitän Dreyer's Schiff erl»ielt tler „Vorleser" 1669:

30 1(370: 15 / und 1671: 13 / 8 ./. '.)

Oh diese „Vorleser" geeignete Personen der Benianuunir waren,

denen für diese nufserhjilh ihrer DieustverpHichtung liegende Funktion

jene Entsehjtdigung gegeben wurde, oder ob diese Vorleser ihrem Amt
nach identisi'li sind mit den späteren „Domine" , mnfs dahingestellt

bleiben; doch neige ich mehr der crstereu Ansicht zn. Die Bezeichnung

Domine für die jene Funktionen ausübende Persönlichkeit begeLinet zu-

erst im Jahre 1674; dem „Domine Johannes" auf Kapitän Karpfanger s

Schitf werden damals 12 gegeben und dieselbe Summe im Januar 1675

noch einmal Diese Bezeichnung ist dem holländischen Seewesen ent-

nommen ; sie wurde gebraucht für Predikanten» die auf den holländischen

Flaggschiffen geistliche Amtshandlungen vornahmen^). Ordinirte Geistliche

waren die Domine auf den hamburgischen Convoyen zunächst nicht,

sondern wohl manchmal Kandidaten der Theologie^). Da wir nicht für

jede Convoyfahrt genau das Personal der Bemannung kennen, so ist mit

Gewifsheit auch nicht zu sagen, ob auf jeder Reise ein Domine anwesend

war. Holste hatte auf seiner Convoyfahrt nach Italien 1678—79 als

Domiue Johannes Blohme an Bord; Karpfanger 1679 ebenso Ulricus
Schreck*^). Beide erhielten 8 Thaler Monatsgehalt. Auf seiner letzten

Reise hatte Karpfanger einen Domine mit sich; er hiefs „Peridon Pageu-

top", gehörte mit zu den Geretteten bei dem Schiflsbrand in Cadiz und

hielt seinem verstorbenen Herrn daselbst die Leichenrede*); fiDir die

V) Dieses nach den Kämmereikassabücbern (FiuanzdeputatioD, Hambwig).

2i Ebendaselbst.

Vgl. de Jonge a. a. 0. I, 701, 702. Der Domioe auf dem Sdiiff „de Spiegel"

(1664, 65) nahm auch sakrameotale Haodlungen vor (Jonraal, gahouden op'B Landts

Sehip ilc SpicgeL Amsterdam 1665, S. 17).

Vgl. .lansson, Auslulirl. Nachrichten über die sänimtl. evang.-prot Kirchen

und Geistlii lien der iVeyen und 1 Iimse.-t;iilt IliiinburjLi (Hamburg 1826), Ü. 153 flF. Von

den Schiffspredigern vur 1715 tiudet bich bei J. so gut wie nicht«.

Beides ergiebt sich aus den ScbiffsroUen in dem Sammelband der Komment-

bibUothek; Schxiften, die Admiralität beCreflend.

Vgl* «Traurige Zeitung aus Cadix in Spanien", von Beneke a. a.0. orwAbst;

das von mir benntste Exemplar findet sich in dem ofcn erwähnten Sammelband.
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Biickreise vou Aiustenlam wurden ihm von der Admiralität 8—10 Tlialer

bewilligt

Wir haben schon liemorkt, dafs die Dninine auf den liaiiihuiLn i hon

Gmvnvni /ini;ii'h<f nirht ordinirte Geisilicht' waj on ; das heil. Abendiuahl

au'^thpileii (hultoii sie nicht: sie waren nichts nx'lir als Vorleser und

rrMlikauteu. Difsrni Man-fcl ahzuhelleu, wurde Ende <ler 80er Jahre

(He Anrefjung gefrehea. Ob hollUndisrhes Vorltild oder mr das Bei*jpiel

Kurbrandenbur^rs . in dessf n Mariue schon It')"^! ein I'reditier augestellt

und 1684 ein Marinr|)rpdiL'er L'enannt wird^), hier mitL'ewirkt hat, ist nicht

ersichtlich. Am 10. Februar 1687 wies der P.ürirernieister Lennuerniann

in H»r Admiralität auf die Nothwendiiikeit hin, „dafs ein jreordinirter

Priester aul unserem Convoy-ächitt'e fahren möchte"*. Als Gründe hierfür

fiihrte er an:

1. „dafs seihiges gröfsere Andacht bey den seefahrenden Leuten

cansiren wurde";

2. „köate solches in anterschiedlichen ZufiUlen, die sich auf der

Reise begeben können, woU zu statten kommen*

;

3. „würde es für denen Leuten in Spanien wohnend, so der Evan-

jielischen Religion zugethan, eine sonderliche Freude sein, dafs sie noch

an Bort unserer Gonvoy-Schifle durch Hörung des Worts Gottes und

Geniefsung des hochwürdigen Abendmahls ihre Seelen laben könten**.

Von diesen drei Gründen ist der letzte jedenfalls der bemerkens-

wettheste. Dem hamburgischen Convoyprediger war hier eine Mission

zngfidacht, die Zeugnis ablegt von dem Gefühl der innigen Zusammen-

gehörigkeit der Deutsehen in der Heimath mit ihren Landsleuten in

finem fremden, streng kathcdischen Laude. Das Convoyschiflf sollte den

lutherischen Deutschen in den Hafenstädten Portugals und Spaniens nicht

nur als Schützer materieller Interessen, sondern auch als Träger und

Vermittler rein geistii:eii, icliLiftsen Genusses erscheinen.

Die Anr»-Lruii^r Lemmermann's wurde von der Admiralität geldiligt

und dem ConvoN kollcir üiierwicsen. I)ii's suchte uuii fand .ein becjuemes

^vili)r,nuui". Mit iiiesem, das nameutiich nicht genannt wird, verhandelte

'1er l'tiötor Hinckelmann zu St. Nicolai; es verlangte ein „LoL^uiirnt a

parte" und „dafs er sich nach si iucm Aufsatz — binnen Schiris-Koort

ti-ulipren möchte". T)i(' Kutscht itiimg hierüber ward dann ausgesetzt,

mA CS vergingen iüut Vierteljahre, bis man <ler Sache wieder näher trat.

Im lirübjahr 1688 traf vou Kaufleuteu lutherischen Bekenutnisseä in

^ AdnüraUtätsprotokoU, 6. Dec 1683.

*) Schftck a. a. O. II, 106. 239.

BA«i«h, HAmburgt Convoy-Hchiffikhrt. 14

Digitized by LiOOgle



210 Dts CoDvoypenonal.

Lissaboii an den Senior Pastor Klug') ein Brief ein, in dem sie an-

fahrten, dafe der Kurprinz von Sachsen kOrzlicb dort gewesen und
einen „PrieRter** bei sich gehabt hätte, von dem sie nicht aHein „in ihrer

BeUgion getrOstet, sondern auch zu eriialtung ihres Glaubens mit dem
hochwürdigen Abendmahl gestftrket weren". Da sie nun «zur Unteriialtnng

eines so hohen Werkes hertzlichen verlangen*^ und diesem Wunsch GeoUge
geschehen kftnne, wenn auf der Gonvoy ein ordinirter Geistlicher sich

befäiido, so ersuchten sie, dafs dafür Sorge getragen werde. Das Gonvoy*

koUeg, dem dieser Brief am 13. Juni vorgelegt wurde, bescUolk darauf,

sich nach ordiuirten Geistlichen umzusehen. Die Personenfra^e war aber

nicht so leicht zu lösen. Im Oktober erklärte der Rath, man habe keinen

„festen Mann'', und es sei nicht thunlich, einen anzustellen, den man
nicht kenne, „malsen derselbe sich ausserhalb Landes einige Disputation

oder dergleichen anmafsen könte, woraufs einige Gefahr zu besorgen

stunde". Er empfahl defshalb auf dieser Reise - es handelte sich um
die Fahrt des Kapitiln Tamm —^ dafs „ein Lector, wie j^ebriluchlich",

mitginge; inzwischen wolle man sich nach einer geeigneten Persönlichkeit

umsehen.

Im April 1689 wurde wieder, diesmal von den Kommerzdeputirten,

an die Anstolhinj: erinnert. Wenn auch über diese selbst sich in unseren

Akten keine Mitibpiluni:: findet^), so mufs doch unjieföhr in jener Zeit

ein ordinirter Schiftspredisrer wrniL^stons auf einer Convoy gewef^on sein.

Wenn im Mai und Oktober 1681» mit «lern Kapitän des „Loopoldus" über

die Bpknsti'iuiiK des „Dnmine'* verhandelt wird, so ist hieraus uoi-h nicht

mit Sicherheit auf einen ordinirton Geistiieheu zu. schliefsen. Aber ohne

Zweifel ist ein solcher Christian Ontt fi ied Reinhard gewesen.

Ausdrücklich in den Akten wird dieser erst uu September 1692 ironannt:

damals begehrte er ..für Domino auf einem der Convoy-Scbitle zu fahren".

Er nmls aber schon früher dies Amt versehen haben, denn im Mai 1693

heilst es von ihtn, dafs er mit hamburgischen Convoyschiffen „unter-

schiedtliche Reisen nach Hispanien verrichtet hat". Düs Convoykollefr

hatt(* nTunlich schon 168^ als ^grundsätzliche Hedin^'nni: liinfj:estellt., dafs

die Ansiellnnir des Doniine jedesmal nur für die gratie hovorstehende

Heise gelten Mille, womit die Schaffung eines festen Amtes vermieilen

werden sollte. Dafs Keinhartl mehr als ein gewöhnlicher Lektor war,

geht, abgesehen davon, dafs er Magister der Theologie war, aus dem

Abgangszeugnis hervor, das er sich im Mai 1693, als er wieder in seine

') Dieser starb im April desselben Jahres (Janssen a. a, 0. S. 61).

') DIp Kn«'<'al)uclier des (Jonvoykolleg^« , aus deoen sich uncweifelhaft hierüber

etwas ergeben wurde, fehlen leider von IGSä an.
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Heimath wollte, vom CouvoykoUefj ausstellen liefs; in diesem Dokument
ward ihm bestätigt, „dais er auf vorbesagten Reisen Gottes M'onlt alle

Zeit rein und lauter gelehret, die heyl. Saciauieuten woll ge-

admiuisti i ret, auch seiner Gemeine im ohristl. Leben und Wandel
allso vorganiren uudt zur Nachfolge angeniahnt t, wie einen Evan^'elischeu

Trediirer •xezieniet und gebühret" Schon im nächsten Jalne wurde

Reinhatti auf sein Ansuchen wieder als Prediger angestellt, und zwar

aiü Taniurs Schiff.

Auf desselben Kapitäns Reise 1691—92 war der aus Ulm gtibürtige

Daniel Reuse h „Feld und See-Prediger dt r Cnnvov Ob der Ma-

gister W i Id eshausen^), der im Mai lt393 zum Dumme erwShlt wurde,

identisch ist mit dem unbenannten Domine auf Kapitftn Schruder's Scliitl,

der im September 169<> um seineu Ahsehied bat, „weiln er die See nieht

vertragen kann", mufs dahin gestellt sein. Wildeshauseu ist der erste

Sehifisprediger, von dem zugleich bekannt ist, dafs er Kandidat des ham-

hurgisrhen Ministeriums war. Im Fridijahr 1693 wird als Domine auf

Mariusens Convoy .Tohannes Reise genannt. Auch er scheint zu

üei?tlirhen Handlungen berechtigt gewesen zu sein, denn es ist die Hede
voD dem ihuj „anvertrauten Priester-Ampt".

Im Mai 1700 erscheint als Domine auf Marinson's Convoy Heino
Hiiirirh (i r ü n e n l>e rg e r ; er hatte schon vorher eine Reise auf der

Convoy zurückgelegt Genau unterrichtet sind wir über den Domine

Peter Titze, der 1701 mit Kapitän Schröder die Reise nach dem
Westen unternahm, dann aber von Falmouth zurückgeschickt wurde*). Er

war, wie aus den ausführliehen Mittheilungen der Journale hervorgeht,

m. geistlichen Handlungen voll berechtigt. Als er dann zurückgeschickt

wurde, ward der Schreiber Johann Hoppe interimistisch mit der Aus-

obuDg „des Domine Ampt in Vorlesung göttlicher Schrift auf dem Schilf^

beaufti-agt und erhielt hierfür zehn Thaler.

Im Jahre 1704 wurde auf Kapitän Schröder's Convoy Johann
Wichmann*) als Domine angestellt Die Archaugelfahrt von 1707 hat

V) Über Ileinhani vgl. Ihuuli. Srhriftstellerlexikdii VI. 2P;. Nr. 3144. Wenn
Janssen a. a. 0. meint, die ersten Domine seien aus der /abl der Kandidaten der

Theologie gewäJhlt, 80 madit R. jedenfi&Us eine Ausnahme; er war vorher sdion Fre-

ier in Sadiaen gewesen.

^) Dieser ist mir nur bekannt aus einer «jedruckten Predigt vom 6. December

1691 (Sammelband ^Schriften, die Admiralität betretend'' auf der Kommenbibliothek);

tx fehlt im Schriftstellerlexiknn.

') Über ihn Hamb. Schriftitelkilexikuu VIII, 42, Nr. A'iSl.

*j nW<^ea übel Comportcment*', wie es im Convoyprotokoll hcifst.

*} Wahisdieinlidi der spätere Köster von St Katharinen; v|^. Hamb. Schrift-

itellerlexikoD VIII, 1&
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kein Domine mitgemacht'); auf deijenigen von 1708 wurde Heinrich
Friese in dieser Eigenschaft mitgenommen; an der England&hrt Tamm's

im Mai 1708 nahm Detlef Petersen a]s Domine Theil. Aueh die

Convoyfahrt 1710—11 nach Archangel machte ein Prediger mit; er wird

im Journal erwähnt, doch nicht namentlich. Ob auf den GrOnlandfahrten,

die in diesem ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhundeits grade sehr hflnfig

unter Convoy stattfanden, auch Domine mitgingen, ist nicht bekannt; fOr

diese Fahrten liegen keine Schiilsrollen oder sonstige Nachrichten vor.

Da ja, wie oben bemerkt, die Anstellung eines Gonvcypredigers oder

Domine stets nur eine Reise betraf, so konnte man annehmen, dals auch

nur in den Fällen, wo aus dem Convoyprotokoll eine solche Anstellung

nachweisbar ist, ein Domine wirklich mitgefahren ist Diese Schluis-

folgeruug ist aber nicht berechtigt, da 2. 6. tkher die Betheiligung eines

Domine auf der Archai^lfohrt 1710—11, die sich aus dem Journal er-

giebt, das Convoyprotokoll nichts berichtet Das beste Zeugnis fOr das

Mit^'phen oder Nichtmitgehen eines Domine biet^ die Schif!sroIlen; von

diesen siu(i über nur wenige vorhanden.

Erst im November 1715, als eine Couvoy nach dem Westen fest-

jiesetzt war, wird wieder die Anstellung eines Convoypredipers vom

Ehrl). Kaufiuaiui uuyerefft, und zwar diesmal lediglich mit der MotiviniiiL%

^daiiiit unsere sich alda befindliche Religions Verwandte sich von ihmu

bedienen können, weil von dorttu darüber viele instance ihaii und vor

diesen sfhoii ut'^t•heh('I^^ Auf Unterstiitzuniz <los t>van.L:elischen Gottes-

dienstes in Lissabon war aus dieser Staiit in (icu letzten Jahren mehr-

fach und uuabhängij? von dem Convoyweseu {iedruu^eu worden; die

Dienstleistuntr eines Convoy])redijrers konnte selbstverständlich nur als

ein notluluittiger Ersatz fUr einen regelmäfsifjen Gottesdienst aufgesehen

werden. Vbrip:ens liatte die Anrejrunsr des Ehrb. Kaufmanns sofortijren

ErfoliZ"). Si liou am 22. November wurde Iii nr ich Koch zum Doniine

erwählt. Er erhielt die jrewöhnliche Gage, zehn Thaler monatlicii, uud

es wurde ausdnu klich ausifpinaclit, dafs sein Amt mit Abschlufs der lieise

aufhöre, und sich die Couvoydeputatiou die Freiheit ftlr eine eveü-

^) Diese wie auch die fol inenden beiden Angaben ergeben sich aus den Schiffis-

rollen in 'lern SuinincIIiand der Koinnieizbibliothek ^Schriften, die Admiralität be-

tretfoiK)*'. Tn dr r 1?oI!p vnn 1707 ist das Wort „Domine" durchstrichen und dafür

der ^'aniL' eim-s MatioM'ii gt-sctzt.

Nach Janssen u. a. 0. S. 150 ward ^ic. liernli. Kyb»? „zu Anfang des

Jahres 1715 oder schon früher zum Schiß'sprcdiger erir&hlt, hatte aber noch keine

Ordines'' (er wurde am 28. Juli Diakonos an S. Jacobi)* Woher J. diese Nachricht

hat, (tiebt er leider nicht an; in den Convoyakten wird Eybe nicht als Schilbprediger

erwähnt.
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tuelle NeuanstelluniT vorbehielte'). Der Uiitersehied ge^ieii Hie frühereu

Aüstelluncen von Schiflfspredi^'ern bestand bei dieser Wahl darin, dals

Koch vom freistlichen Ministerium ordinirt wurde-), was bei den früheren

I'reriigtTü nicht der Fall jxewesen war. Schon ein Jahr nach seiner ersten

AjistelloDLr supplicirte Koch an das Couvoykolleg wegen einer Auderung

io seiner Stellung*}. Da die Prediper bisher nur ftlr die Dauer einer

Reisi' augestellt waren, so ergab sich daraus die Folge, dals sie nach

Ablauf derselben oft ohne Existeir/iiiittel waren. Das Convoykülleg be-

J^hlofs defshalb am 20. Oktober 171G, dafs, wenn die Con?oy nicht auf

der Heise sei , auf derselben ein Matrose weniger gehalten und dessen

(it'halt dem Prediger zugetheilt werch'u sollte ; wenn aber die Convoy

wieder ausginge, solle Koch wieder mit fler ConToy reisen, „es wahre

dum, dafs er indessen anderwerts hin vociret werden solte". Damit

bitte die Anstellung des Koch den Charakter einer festen und dauernden

erhalten. An demselben Tage ersuchte auch das Gonvoykolleg den Rath,

dab „der Studiosus Johan Friedrich Borcks auf demselben Fufs auf Capt.

Tarn sein Schiff möge angenommen werden, weil Commercium sehr darauf

dringe) dals ein ordinurter Prediger mit der Convoy ausgehen möge*".

Der Rath war auch hiermit einverstanden. Borcks wurde am 30. Oktober

ia der St MichaeliB-Kirche ordinirt. Trotz dieser Ordination wurde aber

tm gleichen 'Tage im ConvoykoUeg beschlossen, beiden Schiffspredigem

aozndeuten, „alle Copulationen, Kindertauffen, das heil. Abendmahl zu

Richen, und aller Acta Ministerii sich zu enthalten**. Mit Dorcks wurde

dies dann ausdrQeklich vereinbart*), wftbrend es in Betreff Koches nicht fest-

steht Aofiallend ist namentlich das Verbot der Austheilung des Abend*

uaUs; frohere Schiflbprediger, über deren Ordination nichts bekannt ist,

«ie der wenig würdige Titze, haben das Abendmahl ausgetheilt; und

wir sahen oben, dafs die Beutschen im Auslande nicht am wenigsten,

m za dem Genuls des ht Abendmahls zu gelangen, auf die Anstellung

') Unrichtig bringt .Taiisst-n a. a. 0, 8. IM die Ordination mit der Dauer, für

' • iie Anstellung ge.schah, in Zusammenhang: die früheren Sthiftsprediger . schreibt

iäc, waren ..nndi nicht ordinirt, sondern dii<^ Amt oinos Predigers nur bis zti ihrer

Röckkeiir bdütlten, und daher nicht namentlich bekannt i»ind''. Koch war ordinirt

doch zunächst nur für jedesmal eine liei^e ernaiiDt.

Am November.

*) Die SiippiiK seihst, die um J'J. Oktober 1716 im ConvoykoUeg verlesen Murde,

findet sich nicht bei den Akten; das Wesentliche ergiebt sich aber aus dem darauf

erfolgenden Bescblufa dea Kollegs.

*) «Wan er desfida mit Grunde der Wahrheit übenriesen begangen xu haben,

haa ttma Dienatea und seine Gage verlustig «i aeyn".
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eines ordinirten Coiivoypredigers gedniugen hatten. Es beschränkte sich

dieser Schiffsprediger Thätigkeit also auf Predigt und Lehre.

Dorcks scheint nicht lange in seinem Amte ausgehalten zu haben;

für die Arehangelfahrt 1718 wurde unter drei Bewerbern der Kandidat

Pafsmann gewftUt Koch blieb dagegen Convoyprediger bis 1727,

er tum Ptfitor an St Qeatg erwlOilt wurde; an fieine Stelle trat der

Kandidat Jobann Andreas Geisin er'). Im Oktober desselben Jahres

wurde für die andere Convoy Abraham Borchers zum Domine ge-

wählt und ebenso wie Geismer ordinirt. Sowohl von Borchers wie von

Geismer steht fest, dafs sie das hl. Abendmahl auszutheilen befugt waren

;

ja, dem Kapitftn Schröder wurde im Kovember 1728, nachdem Geismer

sich in dieser Richtung Uber ihn heklagt hatte'), ausdrQcklich ange-

deutet'), Kdafs, wan aufserhalb Landes sich einijre Lutherische Beligionfi*

Verwandte auf dem Ihme anvertrauten Gonvoie-Schiffe der Sacrorum be-

dienen wolten, selbige daran nicht zu verhindern, sondern vielmehr allen

möglichen Vorschub zu thun, und, wan er darum ersuchet wird, denen-

selben dazu die C^jQte zu vergönnen".

Als im Mlirz 1748 beschlossen wurde, die neue Convoy nach der

TJnterelbe zu fahren, wurde Borchers, der noch immer im Amt war,

bestimmt, das Schiff zu begleiten; da er aber krank wurde, wlUilte man
einen Stellvertreter, und zwar unter sieben Bewerbern Friederich
August Seile ^). Dagegen betheiligte Borchers sich an der letzten

Convoyfahrt 1740^47*). Bei der Feststellung der Instruktion f&r den

Kapit&n schlu^n die Komm^iEdeputirten lediglich defshalb eine Aus-

dehnung der Liegetage in Lissabon vor, „umb denen allda befindlichen

Lutheranern Zeit zu gehen, bey dem Convoy-Prediger communiciren zu

könnten". Thatsächlich ergieht sich aus den tlber diese Reise erhaltenen

Mittheilungen, dals die Lutheraner in verschiedenen von der Convoy

angelaufenen Häfen den Besuch des ordinirten Geistlichen freudig be-

grtifsten. In Lissal)on predigte Borchers am 13. Decemher 1746, wie

Brockes schrieb, am Lande „mit vielen Applausie". Brockes hatte vorher

>) Vgl. Hamb. Schriftstellerlexikon V, 648.

Vgl. im Anhang Nr. .S9.

3) Admiralitätsprntoknil, 10. Nov. 172H.

*) Kr wurde am 2S. Mai, nachdem der Kath die be-^tätipt hatte, in der

St Michaeliskirche unter Assistenz von 10 Geistlichen oidiiurt; vgl. auch üamb.

Schrifbtellerlexikon VII, 152. Geffcken, Die grofse St. Michaeliskirche, S. 45.

Die Angabe bei Janssen a. a. 0. und darnach andi bei Sillem, Die

Matrikel des .Akad. Gymnasiums in Hamburg, S. 91, wonach I5orcht rs 1743 gestorben

s«>jn soll, ist irrig. Noch 1748 ist davon die Rede, dafs er abwechselnd mit Seile die

Betstunde abhalten solle; dann war er im Bohestand und starb 1762.
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dem Rath von Hambarg gesdirieben, er werde bei Beiner Ankunft in

liBsabon ,den alda befindlichen Beligions -Verwandten allen Vorschub

thun, ihren Eifer und Treue für den Gottesdienst ein 6enttge zu leisten*.

In Malaga, so schrieb Brockes am 18. AprU 1747, dehnte er u. a. defi>-

halb seinen Aufenthalt aus, um ,der hiesigen Kauffmanschaft, welche

vorigen Sontag den Gottesdienst bey mir angehöret, den Gennls des

hl. Abendmahls zu verstatten". Am 16. April kamen auch .einige firembde

Hemm am Boordt, welche die Predigt anhöreten**. Dagegen verspürte

er in Cadiz »sehr wenig Lust zum Gommunidren bey der — Kauflfman-

Schaft" und konnte sich defehalby wie er schrieb, bald »von hier paclien'.

Von der Behörde festgestellte Regeln Qber die äu&erliche Anordnung

des Gonvoygottesdienstes scheinen in der Hauptperiode des Gonvoywesens

nicht bestanden zu haben. Der Pastor Geismer fe.nd 1727 eine solche

Verordnung vor, ohne dafe es klar ist, von wem diese erlassen war; sie

lehnte sich im Allgemeinen an die Ordnung in den hambnrgischen Kirchen

au. Als aber während der AnitsfOhrung des genannten Geisroer Zwistig-

keiten zwischen diesem und seinem vorgesetzten Kapitän über die An-

ordnung des Convoygottesdienstes entstanden 0, nahm man seitens der

Behönle Veranlassung, eine bindende Verordnung zu erlassen. Im Wesent-

lichen wird durch sie Das, was bisher Brauch gewesen, festgelegt worden

sein. Diese am 10. November 1728 von der Admiralität bezw. dem

ConvoykoUeg erlassene Verordnung lautet:

»1. Soll alle MoiYJien umb 7 '/« Uhr und des Abends um 5 Vi Uhr

der Anfeng zum Gebeth gemacht werden, damit nachgehends bey vollen

Glasen das Volk zum schafiien') kommen könne, ausgenommen am
Donnerstage, da nach verrichteter Betstunde ein Cathechisnms Examen
anzustellen, welches biÜB gegen 9 Uhr anhält.

2. Am Sontag aber soll zum erstenmahl umb 9 > 2 Uhr zum Gottes-

dienst geläutet und praecise umb 10 Uhr der Anfang damit gemachet

werden, es wäre dan das einige fremde Confitenten es in etwas tardirten,

damit das Volk umb 12 Uhr schaffen könne.

3. Wan das Schiff im Hafen lieget und das Volk frisch Wasser

hoblet, auch andere Arbeit zur Rückreise verfertigen mufs, alfs soll der

Gottesdienst nur am Sontage und Donnerstage observiret werden.

4. Alle 4 Wochen soll nur öffentliche Communion auf dem Convoie

Schiffe in der See gehalten werden, welche eini?p Tage vorhoro zu noti-

ficiren, und hat der Capitain, umb zu confitiren, des Sonnabends sein

Zinuner einzuräumen."

>) Vgl. im Anliang Xr. 89.

') Schaffen bedeutet in der Schifi'üsprache: essen.
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Die Beobachtung dieser Bestimmungeu scheint b^gonneo zu haben
jedesmal mit dem Zeitpunkt, wo die Gonvoy von der Elbe aus in See

ging; so heilst es 1701 beim In-See-Gehen: „thaten auch zum ersten

mahl unser Abendfgebeth**. Nur in besonderen FiUIen ging man von

diesen Bestimmungen ab; im Journal der Archangelreise 1710—11 liest

man einmal an einem Sonntage : „het weyde soo hardt, datt onsse Bomine
geen Predig banden coste**; am nächsten Tage aber: „wie hielden de

Predig ?an gesteren." *)—
Die Stellung des Convoypredigers auf dem ConveyschUT war eine

/ ganz eigenartige. Im Allgemeinen unterstand er, wie Jeder auf dem
Schilfe, dem Kapitftn und dessen Befehlen; doch wurde ihm entsprecheud

der Würde seines fjeistlicheii Amtes bierin eine gewisse Konnivenz zu

Theil. Nicht jeder Doniine zeigte sich dessen würdig; wie der Pastor

Titze sich im AUj^enieinen und Besonderen aulfiilntc, wie er nit iit üüi

seine Anitspflii'hteu ^^röblich verlct/t«, sondern auch den Gottesdienst

benutzte, um i>Pi'sönlielien llankuiH ii Luft zu hchalfen, das kam» nmii in

den unten inugetheilteu Journalauszügen nachlesen^). Das Benehmen
Titze's ist als eine Ausnahme anzusehen; die meisten Convuvprediger

scheinen Manner gewesen zu sein, die ihr Amt nach besten Kräften ver-

walteten. Aufser Titze, der abgerufen und abgesetzt wurde , ward
ernstlich geklaLrt nur liber Johannes lieise. Dieseu wollte Kaijitiln

Maiinsen im Jalire lt)l*3 „lols .s«Mir , da er „sich nicht seines Amptes
gemäfs cuniportiere*. Syndikus von Bostel, der sich doch grade in Eng-

land befand, wurde beauftragt, die Sache zu untersuchen , und zwar
namentlich auch in der Richtung, „dafs nicht etwan durch falschen an-

geben übeler (iesinneten (: au denen e> oidinarie auf den Schitten nicht

zu fehlen jjflcLjet : ) vv ein härteres lieschuldiuet werden iinjgte, alfe sich

in der That befunde. und dadurch deivelbe umb seine Wollfarth ge-

bracht \verd<^ AVas Ueise eigentlich verbrochen, ist nicht ersichtlich;

er niufste sein Amt niederlegen'*).

Dals die Kapitäne nicht iuuner übenuäl'sig rücksichtsvoll mit den

M Von gedruckten Predigten der Convoyprediger ist mir nur die oben S. 211

Amn. 2 erwähnte des Daniel Keusch zu Gesicht gekommen; die gedruckte Predigt

Keinhard's fv^I. Hamb. JSchrift>tiIIeilexiknn VI, 21C befindet sich nicht in <ler

Kununer/Iiililiothckj auch iu der ätadtbibliotkek ist sie, wie mir mitgetbcüt wurde,

nicht vorhanden.

*) Anhang Nr. 80. Dieser Auszug aus dem Joumtl bietet zugleich ein gutes

Betspiä von der Form und Spnicbe, in der die meisten Journale abgefiüiit sind.

^) Ihm wurde geschrieben: man habe erfahren, dafij „Ihr Euch in dem aaver*

trauten l'riester-Ampt — denuafsen verhalten, dafs ein solches weiter xn verrichten

Euch nicht anvertrauet werden kann**.
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Con¥oygei8tlichea lungingen, eigiebt sieb ans dem Zwist Geismer's mit

Kapit&n Schröder. —
Der Prediger Horchers ist der erste, von dem feststeht ^ dafs er

auf der Gonvoy auch dann Gottesdienst abhielt, wenn sie im Hamburger

Hafen lag. Im November 1737 wurde hierüber vom Gonvoykolleg, trotz

der Einwendungen des Borchers, festgestellt, dtS& er jeden Donnerstag

von 9—10 Uhr eine Betstunde auf der Convoy halten solle. Dies war

eise Nenerong; bisher hielt der Pastor nur Sonntags eine Predigt

Seile wurde 174S verpflichtet, wenn die Convoy an den Pfilhlen liege,

Sonntags von 10—11 Uhr eine Katecfaismuspredigt oder von 9—10 Uhr
eine Predigt aber das Evangelium, wie auch Donnerstags die Betstunde

zu halten; auch sollte er, ^wann von denen Convoyleuten einige krank

seyn oder in anderen betrübten Umständen sich befinden, solche fieissig

besuchen und in ihrer Kttmmernirs trösten, überhaubt aber sich eines

;;otts( liireu und nüchternen Wandels befleissigen". Diese Einrichtung

blieb auch fernerhin bestehen.

Um endgültig die Ordnung des Convoygottesdienstes festzustellen,

wurde im März 1750 vom Convoykolleg eine Verfügung erlassen \) und

zugleich das Gehalt des Predigers auf 480 Mark im Jahr erhöht, wahrend

noch Borchers 300 Mark erhalten hatte

Im December 1741 wurden auf das Gesuch des Pastor Borchers

30 Gej^aiigbücher, mit Nummern versehen, für den Convoygottesdieost

angeschafft, feiner im April 1750 fünfzig Exemplare des vom Prediger

Seile verdffentlichten Katechisums für die Betstunde erworben. In dem
letztgenannten Jahre beschlofs die Admiralität die Anstellung eines

^ordentlichen Vorsängers" mit eiiirm Jnhresgehalt von 25 v^^). Dagegen

wurde die von Pastor Köster im Jahre 1766 angeregte Beschaffung einer

kleinen Orgel einstimmig vom ConvoykoU^ abgelehnt. Eine „halbe

Cantzer wurde im Jabre 1751 hergestellt

Um den Gottesdienst einzuläuten, befand sich auf dem Convoyschiff

eine groÜBe Glocke. Als im Jahre 1750 die grofse Michaeliskirche ab-

gebrannt war, wurde verordnet, dafs die giofsi^ Convoyglocke stündlich

angezogen werden sollte. Im April 1755 befahl aber der Rath, diese

Glocke den Juraten von S. Michaelis auszuliefern; auf der Convoy könne

mit der kleinen gelftutet werden. Dagegen erhoben aber die Anwohner

*) Im Anhang Nr. 48.

«) Schon 1753 wurde des Pastor Seile Gehalt auf 600 Mark erhöht; Putor

Köster bekam von 1769 an 700 Mark.

^) Als im März I77k der Vorgänger aturh, wurde der Kustos vom JohAnueum,

Kibcke, als solchei* angei>telU, mit 50 > Jahresgehalt.
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an den Voneteen und Unigegeud EinBpmch, indem sie behaupteten , die

kleine Glocke könnten sie nicht hören. Die AdmiralitAt liefe nun der

Convoj ihre grofee Qlocke und veranlalste auf eigene Kosten den Gufs

einer Glocke von ca. 270 Ffünd; diese wurde in dem Notbthurm auf

dem G&nsemarkt au(gehAngt

Was endlich den Besuch des Convoygottesdienstes betrifit, so um-
fiifste dieser, wie 1774 erwfthut wird, gewöhnlieh 1—200 PeisoneD.

Mehrere Mitglieder der Admiralitftt waren flbrigens der Ansicht, dafs

manche Leute «mehr aus Neubegierde, als um sich auf dem Wasser zu

erbauen", diesen Gottesdienst besuchten.

Bis zum Abbruch des letzten ConToyschife, im Herbst 1777, hat

der Gottesdienst auf demselben bestanden; er wurde fortgesetzt auch

auf dem an Stelle der Convoy gelegten Wachtschiffe, obwohl im Jahre

1787, nachdem Pastor Köster gestorben war, im Convoykolleg Stimmen

ibr die Abschaffung dieses Gottesdienstes laut wurden. —

In der ganzen eigentlichen Convoyzeit, d. b. solange Convoyen

Oberhaupt gefahren sind, geschah die Wahl der ConToyprediger aus-

schliefslich vom Convoykolleg; das geistliche Ministerium seheint ohne

jeden Einflufs auf diese Wahl gewesen zu sein. Spfttci zuf^rst, wie es

scheint, 1760'), wurde dem Ministerium vor der Wahl der Aufsatz

unterbreitet. Iin Jahre 1765 führte die^e Formalität zu einem kleinen

Konflikt. Das Convoykolleg setzte damals die Predigtamts-Kandidaten

SteeUf Martini, Köster und Scriba auf den Aufsatz. Als nun mit diesem

der älteste Admiralitäb^bürger Hankor bei dem Senior Hauptpastor

Goeze erschien, erklärte dieser sogleich, „Rev. Ministerium möchte gegen

den Herrn Scriba') wohl etwas einzuwenden haben, weil derselbe eins-

mahl einen irriiren Lehrsatz atif der Cantzell vorfrotra^icn, darüber er

von ihm wäre zur Kode fXf^stcllet und zum Wipder-ruff ermahnet worden;

allein statt solches zu tliiin, hätte er ihm eine hoclimUhtige Apologie

dieses Trr-Satzes ijbergeben und in derselben sich zw;ir auf irrofse

Männer, aber auch auf 2 von der reformirten Religinn berutien" ; dies

sei bis!) er dem Ministerium noch unbekannt, jetzt müsse er es ihm aber

mittheileu.

Das Convoykolleg war aber ni^bt der Ansicht, einem etwaigen, auf

Änderung des Aufsatzes hinzielenden Annimhen des Ministeriums F\il*:e

ZU leisten; unter der Hand liels dasKoUeg dem Ministerium sagen, dais

*) Gewählt wurde damals HiVpfner; Ober diese späteren ConvoTprediger vgl.

Janssen a. a. 0.

*) Vgl. über ihn Hamb. ScbrifUtdlerlcxikon Yll, 141; er erschofs sich 1774.
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mau auf Scriha und Martini — aiu'h pogen diesen bestand Abueigunc

bei Goeze — wahrscheinlirh nicht die Wahl richten würde. Daraufhin

riclitetP Oneze am ^. Mai an das Convoykolleg ein selir voi-siehtig und

niäfsip ^'ehalteues Schreiben, worin auseinandergesetzt wurde, dafs man
L'egeu Köster und Steen nichts einzuwenden habe, „dafs sich aber in

Absicht auf die Übrigen beyde solche Bedenklicbkeiten und schwere Um-
stände hervorgethan hätten, welche Tiev. Ministerium überzeugten, dafs

beyde noch nicht in der Faswmg stünden, welche Candidati haben

milsten, wofeme ihnen das heili<re und hochvn fitiiie Lehr-Amt mit Freudig-

keit und ohne für die Ehre desselben und für die Erliauung sehr nach*

teilijre Folgen befürchten zu müssen, anvertrauet wei den könte"; das

Ministerium hoffe, dafs das Convoykolleg darauf Rücksicht nehmen

werde. Dies that denn auch das Kolleg, das in dem Goeze'schen Brief

nichts fand, was seiner Wahlfreiheit priyudicirlich sein konnte, und wählte

KMer.

E. DIscIplin auf den ConvoyschHTen.

Ob die Disciplin auf den hamburgisrhen Convoyen besser oder

Kfalechter als die Disciplin auf irgend welchen anderen Convoyen ge-

wesen ist, darüber kann hier kein Unheil abgegeben werden. Die Be-

stiiTimungen des Artikelsbriefs'), auf deren Abfassung die auswärtige

I'raxis wohl nicht ohne Einflufs gewesen ist, waren streng und nmfsten

sbsebreekend wirken. Die am häufigsten in Anwendung gebrachte Strafe

war das Setzen in die Boje, das meist verbunden war mit dem Zu-

ttnunenschliefsen der Beine Wenn Leute sich gesehlagen hatten,

Venn sie ohne Erlaubnis Nachts am Lande geblieben, wenn sie un-

gebührliche Beden geführt, wenn sie sieb betrunken hatten oder wider*

spenstig gezagt, oder bei sonstigen leichteren Vergehen, kamen sie in

die Bojje. Damit verbunden oder für schwere Vergeben angewandt wurde

die Prügelstrafe; sie bestand entweder darin, dafs der BetreiTende »mit

derKatt"*), d. h. einer Peitsche, geschlagen oder von einer Anzahl

'1 Ihc ultesttn liiuiihurgischen Bestimmungen dieser Art in der bisher unbe-

kannten « »riionnanz von 151)1, die im Anhang Nr. 3 abgedruckt ist Vgl. damit den

«Beridirten Articuls • Brief" bei Langenbeck S. 107 C Gaedecbens hat sodann

a Zctechr. d. V. t h«mb. Gesch. VIII, 514 die ,,Artikelii vam Erb. Bade der Stadt

Bjtrolmrcb den bofdiideii und schepesvolcke, de Tor Krigeslude angenamen syn» ge-

jWen und togestPÜet" al»gedruckt

') So .lounial III (1685—86) „en quam een van onse volck in de Boye, om dat

en ander geslaetrn hadde, en woerdt an beyde Been geslooten".

') VgL Grimuj, Deutsches Wörterbuch V, 291.
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Matrosen (dem Quartier oder auch „vod allen Schifisvölckem") „ge-

leerset''*) wurde. Ob letztere Strafe, wie Beneke") meint, «eine Art

Spitzruthenlaufen" sewesen, mufs dahingestellt bleiben.

Von EinzelfilUen bebe ich folgende hervor. Auf dem „Leopoldus"

wurde 1702 ein Soldat 3 Tage in die Boje gesetzt, der dem Jungen

des Lieutenant verbieten wollte, diesem mitzutbeilen, wenn „unordent-

licke dingen int schip vorvallen'^, womit der Ueutenant den Jungen

beauftragt hatte.

Auf der Archangelfahrt 1710—11 wurde ein Soldat, weil er keine

Fische hatte klopfen wollen, auch „füle Worden" geäulsert hatte, „von

den Mast gesett en met Watter begoeten en kreg enige Slagen". Auf

derselben Convoy kamen ein Matrose und zwei Soldaten zusammen in die

Boje; ersterer hatte von dem Kapitän auf dem Halbdeck mehr Wasser

verlangt, letztere aber gegen einige Matrosen geäufsert, diese wAren

Hundsfötter, weil sie nicht vom Kapitän mehr Wasser begehrten. Als

der Kapitän das hörte, sagte er dem Kommandeur der Soldaten: Eure

Soldaten sind mir von unserer Obrigkeit gegel)en, „datt sie sullen Re-

bellion weereu", aber grade sie sind es, die die Matrosen aufhetzen.

Auf der l<>tzten Convoyfahrt kam einmal ein Matrose in die Boje,

weil er ohne Erlaubnis Narhts am Lande geblieben, sich arg betrunken

und „sich an einem andn ii Schilfe verheuert hatte" ; einem And^^rn ge-

schah dasselbe, weil ei Tabak verkauft hatte. Auf derselben Convoy

wurden einmal 14 Soldaten in die Boje geschlossen, weil sie wider-

flpenstig gewesen, und nachher körperlich gestraft.

Diebstahl scheint selten vorgekommen zu sein; es wird seiner niu"

zweimal erwähnt. Auf dem „Leoijoldus" wurden 1Ö80 dem Steuennanu

Nachts 14 Mark und ein Paar seirloiip Hosen aus seiner Kiste gestohlen,

und 1746 wurden 2 ^fatrosen weLrcii Dieberei „mit der Katt gestiatt*.

Wegen eines eifreiiartigeu Vergehens wurde 1746 auf des Brockes

Convoy ein Matrose bestraft. Dieser hatte, wahrend die Convoy noch

bei Cuxhaven laLr, mit eines dortigen Dürgers Toi-hter unerlaubten Um-
ganL' i:ept1og»'u. Als er sich nun dessen noch lühmte und dazu ver-

sicherte, „dafs unter dem ganzen daselbst befindlicheu weililirbeii (ie-

schlechte sehr wen II^ anzutreten wären, die ihn r Khre sich noch nilnm u

könten". verklagte ihn der Vater des Mädchens heim Amtsvei vvi ht

von liitzebüttel, und dieser verlangte von Brocke» die Ausliefenuiu de?

Missetliäters. Der Kapitän lieferte diesen aber nicht aus, da ihm die

>) Der Atisdmck erscheint sehr oft, so anch in dem Artikelsbrief. Im Journal

von 1746 beifst es einmal „behuett geleerset".

«) a, a. 0. S. 17y.
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Gerichtsbarkeit über iba zustände. Der Matrose wurde zunächst ^we^^ea

eini|i;er io EitsebQttel ausgestofeenen sehändlidien Beden wieder das

Fraoenzimmer*^ in die Boje gesetzt; sodann wurde er kriegsrecbtlieh

verartheilt, nicht allein dem Kläger eine 'schriftliche Ehrenerklärung zu

tbun, sondern auch mit 40 Schlägen „geleerset zu werden".

Auf der CouToyfahrt 1701 wurde einmal ein Bttchsenschtttze in die

Boje gesetzt, weil er irrthttmlicber Weise einen SalutschuTs zu viel

abgab.

Auf Desertion stand strenge Strafe. Nach Beschlufs von 1668 sollten

die Namen der Matrosen, die von der Convoy entlaufen waren, an den

Galgen geschlagen werden'). Der Artikelsbrief bestimmte in Art 11,

daüB ein Deserteur „sei einen Monat Sold verwOrcket haben, an seinem

Leibe gestraiTet, oder ihm als einem Schelm nachgeschrieben werden***).

Wie stark die Desertion von hambuigischen Oonvoyen gewesen, lä&t

sieh schwerlich nachweisen. Im Journal der Convoyfahrt des ,Leopoldus'*

1701—2 liefen in Falmouth insgesammt 6 Mann weg, darunter der

Kochsmaat. Auf der letzten Convoyfahrt 1746—47 erwähnt das Journal

zwei Fälle von Desertion; einer der Deserteure, ein erst eben in Gar-

thagena angemusterter Spanier, wurde von dem Scboutrbei-Nacht wieder

eingefangen, „so<^leich Ubers StQck gesetzt und durch Ordre von unsem
Capitain sogleich wieder pardoniret''. —

Zweimal geschah es, dafs die gauze Mannschaft eines Convcyschiffes

sich jrepen den Belehl des Kapitäns auflehnte. Zuerst im Aujrust 1600.

Kapitän Tamm war von der Reise nach dem Westen zurückgekehrt und

lag bei Cuxhaven; er hatte Refehl erhalten, noch nicht aufwärts zu

fahren, sondern auf die heimkehrenden (ininlandfabrer zu kreuzen. Als

er nun hierzu Anstalten machte und Onire gab« die mitgebrachten

Waaren zu löschen und dageuren Wasser in Fässern einzunehmen, murrte

das Volk und weifrerte sich, es zu thun. Tamm berichtete dies sogleich

nach Hamburp:. In Folge dessen wurde im September eine Abordnung

des Convoykollegs unter Leitung des I^athsherrn Dr. Langermann auf

die Convoy presandt, von ihr eine p^imiie I^ntersnchun? augestellt und

Mann für Mann oinein Verhör unterworlen. Naturlich wnfstPii die Meisten

von nichts, einii^e aber sajrten. sie hiltten sich geweigert, in See zu

gehen wegen mangelnder Kleidung. Einer, ein Feuerwerker Namens

>) Langenbeck a. o. 0. 8. 526.

*) Ebenda S. 109 f. — Als von dem Schiff des Claas Wielikr, einem Privat-

convoyer, F.Ol rmla*- Bnntsteute wegliefen, wurden sie spater in Hamburg ihrer Gage

verlustig erklärt uud je auf zwei Monate ins Zuchthaus gesteckt.
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Timm, sairte aus, das Volk babe dem Kapit&Q auf seine Frage, warum
sie keiu Wasser holen wollten, insgesammt geantwortet: ^a, H. Capitain,

wan nur 2 oder 3 Tag respit gegeben wird, nmb Kleydung bey zu

schaffen, sonsten kdnten sie nicht in See gehen". Worauf der Kapitftn

ihnen erwiderte: ,Gy Hunden und Beesten, gy solt mit my in See gabn,

al solde gy oock barsten.* Darauf hatten jene entgegnet: »Wir können

nicht ehe in See gehen, bet dy wy verfasehung hebben." Die Unter-

suchung ergab nichts weiter, „als dafs sie wegen Mangel der Kleidang

sich entschuldigtet hätten, wieder in See zu gehen*. Aber dies und

nameutlich die Form, in der es geschehen, war strafbar; und der Rath,

als Gerichtsherr über die Gonvoyschiflfe, verfdgte, dafs die Ofiicialen

allesanimt ;;etadelt („perepreinandiret'*) werden sollten; die Matrosen,

die an Bord gewesen, sollten je um ^« Monatssold für die Seefahrenden

Annen gestraft werden. Die Soldaten aher, „weiln dieselbe in ge-

doppelten Eyd gestanden und deshalben mehr gepecciret", wurden so-

wohl mit Monatsga^ie «lestraft als auch samnitlich kassiit. Ein be-

sonders Gravirter wurde 14 Tage auf Wfisser und lirot in die Frohnerei

gesetzt Der Kapitän aber wurde ermahnt, „küuftit: auch civiler mit.

dem Volk umzugehen, weil er solche was unhöfFlich tmctiret'.

Ein paar Monate darauf fand auf demselben Schilf und wieder gegen

Tamm eine neue Massenwidersetzlichkeit statt. Er sollte im December

zusammen mit dem Convovschiff Schröders eine Flotte nach dem Westen

geleiten und lag bei Wittenberßen. Am 7. Dernmbpr mm schrieb er von

dem Schiff aus: als der Admiralitatsschreiber Paul Schröder doui Volke

habe die Moiiatsiraup aiis/ahlcii wollen, hätten 11'» Mann sich geweigert,

dieselbe anzunelinicu, auch t rkliirt, sie wollten die Reise nicht antreten.

Als er, der Kapitän, dann die ganze Mannschaft versammelt habe und

ihnen erklart, tlals sie in Cadiz eine weitere Monatsgage erhalten sollten,

hätten si(^ „iu (Joutubiun und <lnn-|i einander geruffen : Nein, nein".

Dann sei jeder einzeln in ilie Kajiiie gerufen und hefrairt, „ob sie vor

wie nach der löbl. Obrigkeit dienen" und vorläutij eine MonatS£?a?e an-

nehmen wollten, und nun hiltten jene llü .Mann sich 'jeweigert, einige

wegen J«U I m- Kleidung", Andere weuen Krankheit I i Ihrigen, noch

Andere, sie \sollten nicht auf spanische Reisen gehen, weil sie nicht

dazu gelK'uret seien. ScluÖder habe sie darauf aufmerksam gemacht,

dafs sie vom liath nicht bedingungsweise, sundern ..für eine oder mehr

reiben"* angenommen seien. Es habe aber Alles nklii> geholfen: bie

wollten kein Geld nehmen. Er selbst werde sehen, da.s Volk im Schiff

zu halten. Fa.st Alle wünschten Urlaub von 1—2 Tagen, um in Ham-
burg Kinkilufe zu machen; er rathe, dies zu bewilligen, um sie ge-

fügiger zu raachen.
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Wfthrend der Rath in diesem Fall der Ansicht war, dafs man anderes

Volk annehmen mflsse, meinten die Kommerzdeputirten, erentoell habe

das allerdings zu gesdieheu ; zugleich aber schlagen sie vor, zwei be-

eidigte Personen an Bord des Conyoysehiffes zu senden und die Sach-

lage zu unteisuchen; sie trauten nAmlich dem Kapit&n nicht recht und

erinnerten an den Vor&ll vom August, wo die von Tamm angegebene

Bebellion sich schliefelich als eine verhftltnismftTsig harmlose Sache her^

ausgestellt habe. Der Ehrb. Kaufmann beschlois sogar, dem Kapitlln

einen notariellen Protest zuzusenden. Die Kommerzdeputirten eikl&rten

sich zwar principiell gegen diesen Beschluls, doch kam er zur Ausfhhrung

und hatte zugleich die Folge, dafe eine Menge Beschwenlen gegen den

Kapitän einliefen. Die Sache selbst verlief jedoch im Sande. Tamm
konnte nicht abfahren. Wahneheiniich hat man neue Mannschaft an-

genommen.

Hftuiiger gaben Streitigkeiten zwischen den Kapitftnen und ihren

Offideren zu Weiterungen Anlafe. Ein in den Akten ausführlich dar-

gestellter Fall lehrt uns, wie es bei solchen Gelegenheiten heiging.

Mit Jakob Pet^sen, der 1695 Lieutenant auf seinem Schiflfe war,

konnte Tamm sich nicht vertragen. Dieser suspendirte den Lieutenant

auf der Beise. Nach der Rückkehr ward, wie das Üblich war, zunftchst

des Lieutenants Guthaben an Gehalt ihm nicht ausgezahlt. Beide reichten

sehliefslich eine Darstellung der Sache ein. Tamm erhielt am 7. Oktober

vom ConvoykoUeg einen „scharfen Verweis*', dafs er „den Leutenandt

nicht allein (:wie man woU mercken könte, aufs picanterie, weiln er

ihm von Anfang nicht ^uht gewesen:) geeospendiret, besondern die stelle

auch nicht durch Jemandt anders ersetzet, welches bey feindlichen

Rescontren oder andern Todesfällen, so dem Capitain hatten ttberkomuien

können, sehr scbwehr zu verantworthen , jiestanden, massen dadurch

Schiff und Volck hätten periclitiren künuen**. Auch wurde Tamm er^

mahnt, „künftig mit seinen Officieren humainer umb zu gehen und sie

nicht Jan Hagel gleich zu tractiren". Petersen ward befohlen, sich des

schuldigen Respekts gegen seinen KapitAn zu befleifsigen, ihm auch

12 Tlutlei vom Of^halt zu Gunsten des Waisenhauses abgezogen. Damit

erklärt das Kollei; die Sarho für erledigt, „weiln sin sich beide diesem

Cüllegiü geäubiiiittiret" ; sie vertrugen sich und gaben sich zum Zeichen

dessen die Hiludo.

Dafs pin Kapitän und sein Lioiitciiaiit sich iii'*bt vertra;ieu kouüten

und defshalb ;:('tronnt wurden, kam öfter vor. In i-olge (ies erwähnten

Vorfalls vom Auuust H)<»0 kam Tamm s Lieiitfiiaiit. Baithold Heidmann,

um seine Versetzung auf ein anderes >i'hirt »'in, was um des lieben

Friedens willen genehmigt wurde. Im Jahre 1728 wollte Kapitän
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Schröder den Lieutenant Zobel wetren Streitigkeit, die er mit ihm jre-

habt, nicht wieder initnehmen; Zobel wurde dann auf Tamm's Schiff

versetzt, während Tamm's Lieutenant zu Schröder kam.

Die am hiuitiL^sten erscheinende und f?etadelte böse Eigenschaft

unter der Besat/unu: war die Ti unki-nlieit Im .luni 1692 heiM es

im Protokoll des Conroykolletrs, also in einer amtlichen <>uelle, ,dals

Capit. Tamnien Schiff diefsmahl sehr ril>el mit Officiren veisehen gewesen,

so gahr dafs sie von Leuteuaiidt bils den geringsten fast alle Ta.re toll

und voll gewefsen". Vhpr Tiiuikenheit ihrer LieuUianUs klaeeii die

Kapitäne mehrfai h; im Mai 1 700 wurde auf Kapitän Marinsen's SchiH der

Lieutenant Peere an'jenommen, aber nur „nach Anlobung, von der

Tninckeulidt ali/usteht ir ; wenn er sich nicht besseni wUrde, solle der

KapitSn viillige Macht haben, ihn ab- und einen Andern an seine Stelle

zu set/f'u. fTber die Trunkenheit des Lieutenant Kricli Daniel h^tte

Kajtitrni (ieorg Sclintdci- sich schon mehrfach beschwert; im April 1712

deutete man delshalb dem Lieutenant an, dafs num seiner Dienste nicht mehr

bedürfe. — In einer T^ntersuchuntr. die im Sommer 1«)02 ulier Verstolse

Tamm's gegen s« mk Instruktion geführt wurde, niufste Tamm erklaren,

dafs bei dem Autenthalt in Cndiz ..die Leute alle Tage truncken ire-

wesen". Der Präses des (^onvoykoUegs bekam durch die AussRiren der

Leute den Eindruck, dals der Lieutenant und der Schifter „sich nicht

allzu woll com]i(>itiret und schrecklich gesotien" hätten. Dem Lieutenant

wurde, da er in Cadiz ohne l'ilanl) an Land gegangen, die halbe Gage

gekürzt Auf der Archangelfahrt 1710— 11 war der Volontär Friederich

eioes Abends in der Trunkenheit unbotmüfsig gegen den Oberlieutenant

gewesen, hatt«^" vor ihn auf den Tisch geschlairen und „füele Worden"

gegen ihn gebraucht, auch der Weisung des Kapitäns, in seine Koje

zu geben , nicht gehorcht; er erhielt am nAchsten Tage vom Kapitän in

Anwesenheit der Officiere einen Verweis.

Ein Streit, der 1608 während der Reise auf M n insen's Schiff statt-

gefunden, wurde im Januar 1699 vor dem Convoykolleg entschieden.

Der Lietitenant beklagte sich über den Konstabelmaat , dafö er ohne

Ordre Feuer gegeben und, als er ihn darob zur Rede gestellt, grob ge-

worden sei. Der Maat erklärte hingegen, der Konstabel habe ihm Befehl

zum Feuern gegeben und darauf der Lieutenant ihn sofort ^Hund'' ge-

scholten; worauf er, der Maat, geantwortet, „er wäre kein Hund, sondern

sey von Christen-Menschen gebühren*'. Der Konstabel meinte aber, der

Lieutenant habe zuerst Feuer beordert Das Convoykolleg entschied nun

folgendermaßen: Der Lieutenant wird, „weilin er seinen Respect nicht

besser in Acht genommen , seine Autoritaet nicht recht verstanden und

nicht behörend vermanteniret'', zu 2 Thalem, der Konstabelmaat, weil
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er den lieatenant „ii^uriret", ebeDfalls zu 2 Thalern, und der Konstabel,

weil er obne Ordre habe achieHseii lassen, zu 4 Thalem verurtheilt.

Ein fichweres Vergehen kostete im Januar 1696 dem Lieutenant

Daniel Straetmann seinen Dienst Er war, als Marinsen im Herbst auf

der Unterelbe lag, um abznfiüiren, ohne Uriaub bei der St5r ans Land

gef&hren nnd die ganze Nacht hier geblieben. Die Gonvoy war dann

abge&hren und hatte die Reise ohne ihn zmrfickgelegt. Die von ihm

vorgebrachten Entschnldignngen wurden f&r «frivor erachtet, ihm vor-

gewoilen, er habe „durch seine Abwesenheit, im Fall dem Gapitain was

solte aberkommen sein, das staetliche Pfandt des Schiffies in grofsen

lisico ohne Gommendo gesetzet*. Doch ward er i^getinde" bestraft und

nnr seines IMenstes entlassen; sein Guthaben fiel an die Seefahrer-

Armen.

Ein einzig dastehender Fall war folgender. Auf der Rlkckreise von

Archangel im Spfttherbst 1712 fuhr auf der Hohe der Shetland-Inseln der

Lieutenant Moraht, der Nachfolger des schon erwähnten Erich Daniel,

Ton der von Kapitän Georg Scfar5der gefilhrten Gonvoy mit der Schaluppe

nach einem Kauffahrteischiffe, das flta ein hollftndischer Shetlandfahrer

angesehen wurde. Als dann Schröder ihn durch ein Signal zur RQckkehr

anflforderte, folgte er diesem Befehl nicht sofort, sondern liels sich von

seinen Leuten ganz zu dem f^^emden Fahrzeug rudern. Dieses entpuppte

sieb dann aber a]s ein französischer Kaper, der sich sofort der Schaluppe

und ihrer Insassen bemllcbtigte. Die Mannschaft wurde nun zwar zurück*

geschickt, den Lieutenant aber nahm der Kaper mit nach Dünkirchen.

Doch wurde er von hier aus bald wieder freigelassen. Im Convoykolle«r

vor die Alternative gestellt, „ob er verlangte, dai's die Sache dem Fiscali

zu überleben, oder ob er sich des Collegii gütlichen Schlüsse wolle unter-

werflfen", zog er letzteres vor. Er wurde seines Guthabens für verlustig

erkl&rt und nur auf Bitten ihm dO Tbaler gegeben.

Von Vergehen auf der Convoy, wenn sie an den Pfählen im ham-

burgischen Hafen lajr, werden folgende genannt. Im December 1704 ent-

deckte man, dafs Etliche von Kapitän Schröder's Convoy Nachts, wenn

der Baum verschlossen, doch in die Stadt gekommen seien. Die Misse-

thater wurden „wegen ihres Verbrechens" abgedankt und ihr Guthaben

zurückbehalten. —

Die Strafen für Vergehen wurden rntwedpr sofort auf dem Convoy-

schiff diktirt und vollzogen, oder ürtheilsiuTchuni2: und Strafvollzug er-

gingen ei-st nach Abschluls der Reise. In ersterem Falle wurde das Uitheil

entweder von dem Kapitän allein gefilllt oder von diesem in Gemeiusrhaft

mit den Üfficieren. Meist scheint der Kapitän allein die btrafen verfugt

B«Aseb, Hamburgs C'ouvoy->Schi(rahrt. 15
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zu haben. Im März 1702 berief jechich der stellvertretende Kapitän a\if

dem bei Falmouth liejrenden „Leo|)(>ldus" die „Offisiallen" und berieth

sich mit diesen nhpr die Strafe für t iiii^e MissethätiT. Und im Journal

von 1746—47 ist lut hrfach die Kede davon, dafs .Kriegesredit^ fjehalteu

wuide, was auf ein Kollegium von leichtern hinweist. Aus dem Artikels-

brief ist auch nicht ^'enau ersichtlich, was ^'(Wtzlich hierin vollschrieben

war. Während nämlifb der 13. Artikel für ein bestimmtes Verdrehen die

Strafe in die . l^f^lif 1 uiiij: des Capitäas" strllt. imd der 44. Artikel ein

anderes Verbot ausspm^ht „bey Poen von (iem Capitaiu darüber tiestrafft

zu werden", ist im Artikel 28 und 51 die Ylvdo von Strafe, die „zu des

Capitaios und Officierer Beliebung gestellet wird". Die Schwere und

Art der Vergeben kann mit diesem Unterschied nichts zu thun haben,

denn es ist nicht ersichtlich, warum fdr das Gehen an Land ohne Urlaub

oder das Trinken von Tabak im Kabelraum dem Kapitän allein die

StrafverfQgunpr zmftehen sollte, während ein Kollegium die Strafe ans-

zusprechen hatte, wenn Jemand die Zeit verschlafen oder sich hatte ,,ge-

lOsten lassen, von der Schtkssel, woraus er essen soll, aufzustehen und bey

einer andern zum Essen sich wieder zu setseD« einige Speise zn nehmen

und wep;zu8tecken*.

Es ist anzunehmen, dafs ebenso willkürlich, wie im Artikelsbrief die

Vorschrift getroffen ist, auch die Praxis gehandhabt wurde. Unter jedem

Kapitftn wird diese je nach Temperament und VerantwortlichkeitsgefnU

desselben ach anders gestaltet haben.

Für gewisse Vergehen schrieb der Artikelsbrief ausdrOcklich vor, dato

die Abnrtb^iung in Hamburg geschehen mOsse. So mufete der KapitSn

die, welche beim Aussegeln der Schiffe ausblieben, bei seiner Hdmkelir

„der Adminditit zu gebührender Bestraflung" anmelden (Art 81). Wer
einen Anderen todtstach oder schlug, sollte in Eisen gesetzt «und mit

anhero zur verdienten Strafe gebracht werden*^ (Art. 41). Für mehrere

Vergehen, Widerstand g^n den Profols und sonstige Insubordination,

war „Erwartung fernerer E. £. Rahts schwerer Geld- und Leibes-Straffe"

festgesetzt (Art 6. 7). Dies waren also die schwersten Vergehen und

Verbrechen.

Es ist aus den Akten nicht ernchtlich , ob diese Veigehen jemals

voigekommen und zu Bestrafung in Hamburg Veranlassung gej^eben haben.

Nur ein einziges Mal wird im GonvoyprotokoU ein leichter Fall erwfthnt

Ha Matrose auf des Mariusen Gonvoy hatte im Jahre I7Q0 anf der Beise

einem Kollegen „in Spanien an Landt ins Gesicht geschnitten'. Die Sadie

kam vor das Gonvoykolleg, und dies verurth^te den MIssethAter zu einer

Bube von 6 Thalem an den Beschädigten. —
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Die Behaadlung der Mannschaft seitens ihrer Vorgesetzten seheint

im Allgemeineii nicht strenger gewesen zu sein, als auf Kriegsschiffen

iUmate Ohlieh. Ka^tftn Tamm wurde, wie wir sahen, 1690 ermahnt,

etwas „dviler* mit dem Volke umsugehea; und im September 109$

wuden im CJonvoykoUeg der Lieutenant, der Scbiffer und die Steuerieute

von Kapitftn Scbrtder^s Gonvoysdiiff Toigefordert und ilmen vorgehalten,

dab Klage eingelaufen sei, „wie dab das Volck rOde auf der Beise ge-

traetiret worden" ; sie wurden gewarnt, „künftig sich dafür zu haten%

und ermahnt «zu allen treuflissigen Vorsorge".

Übrigens war es, wenigstens in der späteren Zeit derConvoyen, —
aas der Hauptperiode liegen keine Zeugnisse daftkr vor Qblich, dab
bei der Abmusterung der Priises des Convojkollegs die Mannschaft be-

fragte, ob sie etwas gegen ihren Kapitftn vorzubringen hätten. So geschah

es 1748, als Eapitto Holm abtrat, und 1747, als Broekes zurOckkam.

Beide Ifale meldete sich auf diese Frage Niemand, Die Leute wurden

dann gefragt, ob sie mit dem Herrn Kapitän zufrieden gewes^. Darauf

antworteten Alle mit Ja. —

Frauen wurden auf den Convoyschiffen während der Fahrt nidit

geduldet. Als der „Leopoldus" im Kovember 1701 segelfertig war, wurde

bei Freybuig „die Frau Capiteinse nebenst dessen Kind" an Land gesetzt,

und 1746 wurden vorher „alle Weibesleute an das Land gesetzef«

Artikel 43 des Artikelsbriefes verbot allen Bootsleuten, „ihre Frauen zu

Schiffe zu bringen'' ; das Mitbringen fremder Weibspersonen war dagegen

unter schwere Strafe gestellt (Art 54).

F. Beköstigung.

Die Beköstigung der Mannschaft auf den Convoyen war im Allge-

meinen den Kapitänen überlassen. Diese bezogen vom Convoykollef]:

hierfttr eine Vergütung, die sich nach der Kopfzahl der Mannschaft

richtete. Vor 1686 hatte dies Kostpreld den festen Satz von I ß taplich

für den Mann; als aber in dem genannten Jahre der Kapitänsdienst zum

Verkauf anjrescIilaLTn wurde, benutzte das Convoykollei: diese Gele/j:euheit,

in dieser Kinrichtunfj Wandel zu scharten, und bi'schh:)fs, an Stelle des

festen Satzes das KostLreld von Fall zu Fall, „nachdelune die Virtunllie

iiuetkauf oder teur", anzusetzeu. Gleich dem ersten Kapitän, »1er nach

diesem Beschlufs eine Reise antrat, Holste, bot man anstatt 7 nur 5 ß.

Hier*re.i:en sträubte sieh dieser aber enerj,ns(*h uud verlangte 6*s_/?;

zuletzt einiirte man sich auf 6 ß. Als nh^r im nächsten Jahre dem

Kapitän Tamm, der den Dienst Karpfauger ö gekauft hatte, auch nur
15'
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6ß bewilligt wurden, berief er sieh darauf, dab er nach Bejnem Kauf'-

kontrakt «dasjenige, was Gapt Karpfanger genoBseD, anch solUe zu ge-

warten haben". Auf die Bestimmung dea Kostgeldes wollte aber das

Convoykolleg diesen Satz nicht Anwendung finden lassen und lieb auch

SfAterhin den mehrfachen Berufungen der Kapitftne auf das, was Vor-

güiiger hinsichtlich des Kostgeldes LnT!nc(.eii hatten, kein Gehör, sondern

regelte die Kostgeldfrage ausschliei'slich nach Mafsgabe der jeweiligen

Lebensmittelpreise, ein Standpunkt, der jedenfalls nur zu billigen ist;

denn wenn dem Kolleg aueh wobl bekannt war, dafs fttr die Kapitäne

die Beköstigung eine gewisse Kinnahmequelle bildete, und man principiell

ihnen diese gewifs nicht abschneiden wollte, so sollten die Kapitäne doch

auch nicht aus den oft sehr starken Schwankungen der Lebensmittel-

preise grofsen Gewinn ziehen.

Übrigens kam man schon bald wieder auf den alten Satz von 7 ß
zurück. Tamm bezog 1687: 6, 1688: 6' >./?; Schröder 1689: 6V4 ß,
im Herbst 1689 wurden Tamm 6

' 2 ß bewilligt, dem Sdiifler Claus

Wiebke, der im Jahre 1690 als Convoyer die Rufslandfahrer beprleitete,

schon 7 ß. In der nj^chsten Zeit wurden stets 7ß gegeben ; im Sommer
1707 versuchte mau, Kapitän tschrütler für die Archangelfahrt wieder

auf 6 oder 1 ß herabzudrücken, er setzte aber 7 /? durch, doch imr

„den umbständen nach" und nachdem er vorfrestellt hHtt(\ .dafs er eine

schwere lieise umb die Nord vor sich hette und an bpeise melir auf-

ginge als umb die West''. Nun blieb es bei Iß. Bei der letzten

Convoyfahrt übernahm aber nicht der Kajjitilu, somicrn der Kampapne-

meister die Beköstigung, und zwar für 4 ' ü ß \ dafür nahm die Admiralität

die Assekuranz des in diese Viktualien presteckten Kapitals auf sich.

Übrigens erhielt der Kapitän niclit nur für die Matrosen und Soldaten

Kostgeld, sondern aucli für sich selbst uud die Officiere, die mit ihm an

der Kapitänstafel speisten. Dies letztere scheint immer festgestanden,

nämlich für den Kapitän 3 für Jeden Offtcier VI fi betragen zu haben.

Nach einer Zusammenstellung von etvvu 1729 war die tägliche Beköstigung

der Miiunschaft finanziell fol^endermafsen geregelt:

') l'ur den Domine wurden bis 1689 nur 6' j ß Kostupld bezahlt, er also hierin

wie ein Matrose behandelt: im Mai dieses Jahn s wurden aber auch für ihn 12 ß
auiigeworlen, und der Kapitun versprach, „denselben in der C^'ute an seiner Tafiel zu

qpeiwRi*'. ~ Kapiuin Pauben berediDete sich 1729 toi^ 14 Ar den DvmiiM^

Kai)itan 3 #
Lieutenant 1

Schiffer
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Kommandeur
Obersieuermaim

Untenteadimann

Sdiceiber

Hanptboot8iiiaiin ^ ^

ObenimmennaDn
Obertrompeter

Obermeister

188 Matroeen und 49 Soldaten kljS,
Zusammen kostete diese BekOstigaDg monatlidi 8448 4^

Das Kostgeld wurde vor der Reise und mit BerQeksiditigang der

ermutUkben Daner derselben festgesetat; dehnte sieh diese weit Uber

Erwarten aus» so dafs die Kapitäne geswungen waren, sich ganz im Aus-

lande au verproviantiren, so wurde dies bd der naehtrllglidien Abrechnung

bertteksicfatigt; so hatten sich im Jahre 1694 die Kapitäne Marinsen und
Schröder fbr die Zelt nach Ablauf der ersten sechs Beisemonate das

Koetgdd mit 12 ß per Mann berechnet; in Anbetracht des theuren Ein-

kaufe im Auslände wurde ihnen das bewilligt.

Den Werth der Viktualien erfahren wir auch einige Male; im Jahre

1707 hatte Kapitän Schröder vor Antritt der Archan Freifahrt zum Ein-

kauf von Viktualien 9—10000 ^ an-^elejit: imd die Viktualienrecbnung

Schröder's») beUef sich 1728 auf 13—14000 Um seine Ck)nYoy

proviantiren zu können, erhielt ein Kapitän vor Beginn der Fahrt auf

Wunsch einen angemessenen Vorschufs aus der Convoykasse. Dagegen

pflegte sich das Convoykolleg nicht auf die Beantwortung der Frage eines

Kapitäns, für wie lange Zeit er sich verproviantiren sollte, einzulassen,

sondern überliefs dies seinem eigenen Urtheil. —
Hinsichtlich der Beköstijrunp: der Passapnei-e hören wir nur, dals

die Schweizer Emigranten, die Marinsen 1(392 an Bord nahm, etwas

Proviant mitbrachten: der Kapitän meinte aber, er werde sie „mit den

«letrencke unterhalten müssen , auch vielleicht , daferne der Windt auf-

helt, mit Lebensmitteln". Üblich war in jener Zeit sowohl, dafs die

Schiffspassa Giere •^ich selbst veri)flegten, d. h. ihre Lebensmittel mit-

brachten . als auch dafs sie beim Kapitän sich in Kost gaben oder von

ihm Lebensmittel kauften^). —
>) Im Anhang Nr. 40.

') Vgl. Marp erger t Mentor oder des reisenden Telemacbi kluger HofineiBteri

S. o9: Der Passagier solle sparsam mit seinen Lebonsinitteln umgeben, sonst .^stünde

leicht zu erachten, dafs ihn hernach der Mangel sehr incomwodiren wiinle. wiewohl

man auch bei den^ meisten Schiffern die Gelegenheit haben kann, sich entweder hej

Umeo die Briie aber in die Kost xa verdingen oder doch von ihnen das benöthigte

GeMnek und Victaalieii «tf den Schiff vor Geld *a bekoaunen".
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Die (,)iialität der Heküstiguuj^ aui den hflniburp:ischen Convoyeii wird

ihi Allgemeiueu iiicliL besser und nicht schlechter gewesen sein, al.s SchitTs-

kost nun einmal überhaupt ist; die Worte des Schifischinirp^en Volokait*):

„AVas die ordinaire Sehiffs-Kost anbelauget, so ist dieselbige im Anfange

der Heise noch ziemlich, im Mittel schlecht und am Ende erbärmlich; —
je litnjjer die Reise währet, je übler \\irfl die Schiffs-Kost~, di(»se Worte

werden auch auf die hamburpischen Couvoyer zutreffen. Die Mannschaft

bekam dreimal am Tage wann zu speisen-); nach einer Notiz von 1696

erhielt damals wöchentlich jeder Mann vier Pfund Brut und acht Mann
zusammen sechs Pfund Butter; für jede Mahlzeit wurden 270 Pfund

l?'leisch verbraucht, und „Puttöpeise, so viel sie nur p:eniesser> könten"*

Bepreiflich aber ist es. dafs auch Klairpii über dif llpl^Ostiiiung zu

hören waren. Wenn der buhu des Bflrgenii" i^ter Schulte, ;i]s(f ein vor-

nehmer Passagier, über die Verpflegung' auf Holstens Schiff 1 orter klagte*;,

80 ist dieser Beschwerde weniger Gewicht beizulegen ) ; dals dem ver-

wöhnten Sohne tiiios I lamtnirger Patricierhanses dir Schiffskost nicht

mundete, ist ven?t;iudlich. ATnfs^pI riiii sind die Urthcüe des Schiffevolks.

Und aus diesem heraus ertönten mehrfach Klagen. Dafs Holste schlecht

beköstige, darüber klagten auch die Matrosen"). Im Januar 1691 ward

dem Kapitän Tamm die Aussage von Soldaten, „dais sie auff der Her-

reise Hunger und Kummer gelitten"*, vorgehalten. Im September 1696

vermittelten die Kommerzdeputirten an den Rath Klagen von Bootsleuten

und Soldaten über Kapitän Schröder, „dafs sie nicht satt zu essen kriegt,

sondern mit schlechte Butter und Saltzwasser elend tractiret worden,

dafs sie auf solclie Ahrt, Gott bewahr vor Unglfkck, in Zeit von Angiiff

nicht capabel weren, sich zu defendiren". Die Kommerzdeputirten drangen

auf strenge Untersuchung, meinten, das Essen sei so schleeht gewesen,

jjdafs kaum 2 Soldaten recht gesund". Es wnrden Proben von Speisen

Torgebncht, „die nicht vor Menschen gesund zu essen** ; die Butter habe

') Reisen und Schiffahrt (liudissin IW)) S. 42.

•) Vgl. Höckel's Denckschrift von 1740 (Anhang Nr. 45).

*) Anf der nasaauiBchen Flotte (1628^26) betrag die Sdiifintion: 4 Pftmd

Butter und 7 Pfhnd Küse wÖchentUeh tta 7 Haan; 2 Fleiscbtago wr)chentiich und

zwar för 7 Mann 7 Pfund pro Tag; an einem Tage (Dinstags) Speck, und zwar je

mr 7 Mann 5'
'4 Pfnnd; nn 4 Taqen je !*' T^fiind Stockfisch ftlr je 7 Mann (Diumal

und bistorisclie Beschreibung, übersetzt von A. Decker. Straf&bnrg 1629| S. 1).

*) Briefe des Bürgermeisters Schulte etc. S. 8.

') Der Bürgermeister hat seine Drohimg anch wohl nicht so emat gemeint; als

Holste »itüekkommti erw&bnt er nichts mehr daron, sonden traktirt ibn.

«) Brief des Sekretlr Floris an GeneralstaaleD, 2& Jidi 1676 (Belchsaichiv i«

Haag).
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Behleehten Geiuefa, und die Erbsen seien ungeniefsbar. Das Convoykolleg

untersuchte nun selbst die Lebensmittel auf der bei Freyburg liegenden

Convoy, luid aber Alles gut und erklärte, ^dais sie solches alles auf ihr

Gewissen so befunden, wie es ein Bürger in seinein Hause seinem Volk

speisen könte". Auch die Aussagen der Mannschaft lauteten günstig;

der Quartienneister erklärte z. B., er wünsche, „dafs ers niemahlen aufm

Couferdey Mann schlechter haben mOgte". Doch empfahl das Kolleg

dem Kapitän eine gute Beköstigung. Die Klagen scheinen auf Über-

treibung beruht zu haben.

Im Januar 1700 wurde wieder Beschwerde über die Beköstigung

auf Schröder's Convoy erhoben; mehrfache Erkrankungen auf derselben

wurden von Einigen dem Geniifs verdorbenen Stockfisches zugeschrieben,

wahrend der Oberbarbier dem widersprach und eine „ansteckende Spnche"*

annahm, die er auf Konto des ^überfleissigen Essen von Früchten" in

Spanien setzte. Der Kapitiln wurde aber tretadelt, dal's der Stockfisch

nicht gut gewesen sei. Das nächste Mal wurde Schröder bei der Be-

willigung des Kost<re1des anbefohlen, das Volk auf der Heise so zu

speisen, dafs keine KlaütMi hierüber laut würden.

Erst 172^ h()rtr luau wieder von schlechten Lebensmitteln. Im
November dieses Jahres veranlafste der Gonvoydeputirte Mutzenheeher

auf dem Convoyschiff Schröder s, das nun aber Paulsen führte, die Weg-
nahme mehrerer Tonnen stinkenden Fleisches, die dann Schröder, der

es augeschaflfl, ins Haus gesandt wurden. Darauf übernahm für diese

Reise die Stadt die Verproviantinmg; und als das Schiff zurückkam, fand

das Convoykolleg „die Mannschaft durchgehends wegen guter Speisung

sehr content". Vor der letzten Convoyfahrt erhielt Kapitän Brockes freie

Hand, für den Fall, dafs die Lebensmittel schlecht seien, andere dafür

auf Rechnung des Kampagnemeisters, der die Verproviantirung dies-

mal übernahm, anzuschaffen und überdies ihn eventuell in Strafe zu

Dörnen.

Wurden auf der Fahrt einmal die Lebensmittel knapp, so mufsten

natürlich die Rationen herabgesetzt' werden. Auf der Archangelfahrt

1710—11 wurde z. B. einmal die Wasserration auf eine Flasche täglich

pro Mann ermäfsigt; und auf der letzten Convoy reise wurden 1747 im

Mai zwischen Cadiz und Lissabon nur zwei Mahlzeiten gehalten und im

August in der Nordsee jedem Mann nur eine halbe Flasche Wasser und

dem Keeh ttberiumpt kein frisches mehr gegeben. Wollte man frlaebe

Fische haben, ao mtrde, wenn die Witterung es ezlaahte, wohl ein Boot

ausgesetzt und gefisdbt Auf der erwähnten Arehangelreise fing man an

einem Tage 8—0 Kabliau; und auf der letzten GonToyfahrt wurde in

der Nerdsee mehiiaeh das Netz ausgeworfen.
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La": eine Convoy im Ilamburijer ITafen, so war die Beköstiß:ung

etwas anders gere;,'elt. Im Februar 1687 besrhlofs das Coüvo}kolleL'.

dals die 24 Mann auf dein „W:q»eii von lianiburg", solanjxe dies Si hiti

sich im Hafen befände, joder 20 nionntlich erhalten und sie sich dafür

selbst beköstigen sollten; erst wenn das Si lud hinunter -eh ;:t i

solle der Kapitän die Beköstigung übernehmen. Hiergegen erhol) aber

Tamm Einspniel), da es „ihm dispectirlich und auch höchstens i^chädlich

were**. Das Kulleg blieb aber im Wesentlichen hei mein Beschluls.

Als das Schiff ai)er im Herbst wieder an die Stadt kam, und das Kolleg

jene Einrichtung abennals einfübn^i wnUte, geling es Tamm, dasselbe

uniziistinimen; es beschlofs: „In Cuusideration , dafs dadurch besser

Gosenio im Schiffe gehalten wird, so soll die Speisung für des Capt.

Rechnung biuth jedoch mit appiuhation E. E. liuchw. Rahts/ — Auch

sahen die Kapitäne eifersüchtig darauf, dals sich Niemand von dieser

Speisung ausschlofs. Im Auuaist 1698 beklagten sich Tamm und Scbiuder,

dals der Lieutenant, Scliilter und Ol^ersteuerniann sich selbst beköstigten,

„welches ihnen zum grofsen Nachtheir ; wuraul das Couvoykolleg an-

ordnete, dafs auch diese drei Officiere mit von den Kapitaijen gespeist

werden sollten. Der Otficierstisch utnlalste im Uuleii ;icht rersonen.

Später hatte der Kanipagnemeistcr die Beköstigung auf den im Hafen

liegenden Convoyen; im März 1743 wurde ihm, als Kapitän Holm die

Convoy nach Cuxhaven führen sollte, aufgetragen, er solle auch für dessen

Tisch sorgen „und solchen fein manierlich einrichten*'.

Selbstverständlich war das Kostgeld im Uafeu niedriger; es schwankt

zwischen 4 und 6^. —

Beini Aufentbalt in eiB€in fimden Hafen wurde frisches Wasser

regelmäfsig, oft aber auch Ijebensiuittel eingenommen. Bei Reisen, die

Aber die geplante und vorauszusehende Dauer sieb ausdehnten, war

letzteres ganz gewöhnlich. Schröder verproviantirte sich Ende 1715 für

die Reise nach dem Westen auf sechs Monate, was ibr eine normal ver-

laufende Fahrt wohl als ausreichend betrachtet werden kann. Ver-

proviantirung in fremden Hftfen wurde der theuren Preise wegen sehr

gescheut Holste schrieb im December 1677 aus Malaga: es sei Zeit

zur Heimkehr, denn nslle die Vietuali gehet auf ; es sa hier fftr kein

Geld etwas zu haben; 100 Pfund Schiflbbrot mOsse er mit neun harten

mexikanischen Stück von Achten bezahlen. Mariusen klagte im April

1695 in einem Brief aus Vigo: „wir warten allhier mit schmertzen, denn

die Fictualy von alle die hier liegende schiffe gehet zimblich auff und

können allhier vor kein geldt etwals bekomen.'* KapitAn Geoiig Schröder

wollte 1716 sich fSa die Weiterreise Proviant von Hamburg nach Ports-
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moiith kommeD laasen; in Engknd und Portugal mOne er »fut über

Oento Pro Gento thenrer M In Hamburg einkaitfliBn'' ; auch sei jedem

«Handelsman bekandt, dab in Engelandt gar kein Stockfiaefa zu erkalten,

in Lissabon noch weniger, maisen in der Fasten-Zeit Alles consomiret''

;

das Übrige müsse mit dem Tier&dien Preise bezahlt werden.

Auch Tamm klagte 1718, als bei einem Sturm auf der Reede von

Archangel das Seewasser in seinen ProTiantraum gedrungen war und

viele Lebensmittel verdorben hatte, sehr darüber, dafe er nun dort frisdie

anschaffen mülste. Im Herbst 1685 liefe sich Kapitän Holste, der in

Flymouth lag^ Lebensmittel von Hamburg nach dort schicken; sogar Brot

wurde hingesandt

Für die lange Dauer der letzten Convoyreise, 1746—47, konnten

natürlich die mitgenommenen Lebensmittel nicht ausreichen, sondern

Brockes mufste sich in den fremden HSfen mit Mundkost versehen. Der

Konsul Dathe in Cadiz hatte vorher in Aussicht gestellt, dafs man für

die in den spanischen Hflfen eingenommenen Lebensmittel Zollfreiheit

erlangen könnte, eine Hoffnung, die sp&ter nicht in Erfüllung ging.

Für besondere Ausgaben in der Kajüte, namentlich Beköstigung

und Traktirung von GSsten u. s. w., pflegten die Kapitäne eine separate

Rechnung aufinistellen. Karpfanger hatte hinsichtlich dieser Fkage viel

Unannehmlichkeiten und Äi^er; er drang mehrfach auf Erhöhung der

ihm für Reprftsentationszwecke ausgeworfenen Summe Als man ihm

1682 alle von ihm in seine Rechnung aufeenommenen Posten für Spen-

dagen, Wein und Provision in der Kiyttte streichen wollte, erid&rte er,

dab »Ihme solches zu nahe sey* ; er wies darauf hin, „dafe den Gonvoye-

Capitainen in HoUant ein erkleckliches bey der Ciqüte zur Providirung

derselben gegeben wirt**, und veranlafste, dafe über diese Angelegenheit

in Holland Nachricht eingeholt wurde. Kar^anger hat allerdings mehr
denn jeder andere Kapltftn Gel^nheit gehabt, Güste an Bord zu be-

wirthen und das Kigütenkonto zu beschweren.

Zu welchen Ausgaben ein Convoykapitiln in fremden Hftfen kommen
konnte, lehrt die Kostenrechnung, die 1712 Kapitftn Schröder über seinen

Aufenthalt bei Arehangel aufetellte'). Aber man sehdnt doch damals

keine solche Sdiwierigk^ten gemacht zu haben, wie früher zu Kar-

pluiger*s Zdten. Die mafsgebenden Behörden waren wohl zu der Ein-

sieht gekommen, dafe zu der würdigen Vertretung der hamburgisdien

') Vgl. Beneke a. a. 0. S. 186. 190. 192.

^ Ygl. im Anhang Nr. 87.
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Interesaen, die man von einem Gonvoykapitfln foiderte, auch eine den

Veriiflltnissen der Stadt angemessene ReprAeentation gehörte.

Doch wnrde 1718 KapitSn Tamm ennahnt, „in denen Traktinmg

nnd Regalien bestmöglich sn menachiren" ; nnd als Kapitän Paul Paulsea

1729 seine Abrechnung vorlegte, fimd man VeranlasBung, ihm seine

»splendide Aufinthrung" vorzuhalten. Niemals, so hiefis es, habe ein

Kapitän eine so grofee Reehnnng gemacht; er habe ^^die Nation nnd

£deUeate sonntäglich an Boort tractiret* s. w. Panlsen erkUrte abor

knrzw^, er habe «Alles zur honnear der Stadt gethan*. Sehlielslieh

erhielt er doch nahezu Alles, was er berechnet

Meist ivurde vor der Reise den Kapitänen an Getranken Einiges

besonders bewilligt; im Oktober 1689 beschlofs das ConvoykoUeg, dafe

Tamm für dies Mal, „weiln kein Zerbster Bier zu bekommen, ®/a Ohm und

* * Ohm Rein Wein zur regalirung freinbder Schiffe mitge^rebeii werden;

jedoch soll dies iiiskünftige keine Consequenl^ machen'*. Ebenso be-

kam Schröder 170'J lui ilio Reise nach P'ngland * 2 Ohm Rhciuweiü und

ebensoviel Sekt. Für die lironlaiidfahrt war diese Dotimn? anders zu-

sammengesetzt; 1694 erhielt KapitUn Schröder drei Oxliolt Branntwein

und ein Oxhoft Wein für das Volk, dagegen für die Kajüte zwei Ohm
Rheinwein oder Sekt.

G. Die Paasafliere.

Passagiere an Bord derGonyoyen waren hebie Seltenheit Wie

Kontanten nnd besonders werthvoUe Waaren, so wählten auch Passagiere

vorzugsweise die Convoyen als Befi^rdemngsmitteL

Fast auf jeder Gonvoyfahrt, Ober die wir Journale und sonstige

nflhere Nachrichten besitzen, werden Passagiere erwAhnt. Des Bürger*

meisters Schulte Sohn fuhr als Passagier auf Kapitän Holste*8 Convoy im

Jahre 1680 nach Lissabon. Karpfanger hatte 1689 mehrere Passagiere

an Bord; ebenso 1681 solche, die nach Ussabon wollten und dann,

da die Convoy nicht diesen Hafen anlief, auf der Höhe von Lissabon an

eines der dorthin bestimmten Schiffe übergesetzt wurden. — Mariusen

tkbemahm 1692 auf der Elbe eine Anzahl von „Refugirten aufs der

Schweitz" und versprach dem Rath, „sothane Persohnen nach mOglicb-

keit zu accommodiren".

Auf der Falirt nach Archangel 1710— 11 gingen von der Elbe

acht Matrosen^) als Passagiere mit; die ein Schiff daselbst abholen

>) An etnen von diesen Passagieren halte ein Lakenkritaner Hiniicfa von Rftnnen

in Hamburg Geldansprüche ; er fuhr nach Cuxhaven zur C<mvoy und einigte Sich hier

mit dem Passagier; so berichtet das Jonraal (VII).
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wollten. In Aithaogel Inmen dann wieder drei Passagiere mit auf die

Rackfalirt; äner Yon ihnen starb vor Cbristiansand, und zwei verlielaen

hier die Gonvoy, um aber Iiand nach Hamburg zu rcnsen. In Cbristian-

sand kamen aber vier Flensbuiger an Bord, die mit der Convoy nach

Hamburg fuhren.

Als Antonissen 1702 mit dem „Wapeu der Admiralität" zur Heimath

gerostet vor Cadiz lag, kamen , wie das Journal berichtet, eine Reihe

deutscher und enj^scher Kaufleute — 85 oder 86 an der Zahl — an

Bord und ersuchten den Kaintftn um Passage; das war wegen des

Krieges, der gerade ausgebrochen war; wie der holländische Resident

am 28. Juli meldet, hatte Antonissen .veele passagiers van daer sich

retirerende meede gebracht*.

Auf der letzten Convoyfahrt werden dreimal Passagiere erwähnt;

in AUcante kam im Hftrz 1747 einer an Bord und zuletzt vor der Heim-

reise in Lissabon ein „Kaufimanns-IMener" Lemcke und ein Engländer,

James Bolltock, die nach Hamburg wollten.

Über Paasagekosten u.dgl. erfahren wir nichts; wahrscheinlich war

dies, wie bei den Kontanten, Sache des Kapitäns, der die Passagiere

beköstigte und das Kostgeld so berechnet haben wird, dals er vhien

Gewinn daraus für sich ziehen konnte. Wir haben schon oben (S. 159)

gesehen, dnfs die Mitnahme von Passagieren zu den „Benefiden** der

Kapitäne gehörte.

Während die Leichen von auf der Fahrt oder in fremden Häfen

verstorbenen Matrosen der Convoy sehr formlos in die offene See bezw.

jenseits der Reede ins Wasser gelassen wurden, ging man mit Passa-

gieren säuberlicher um. Als im Februar 1711 ein aus Ltibeck stam-

mender Passagier auf der bei Christiansand liegenden Convoy starb,

ward die Leiche mit der grofsen Schaluppe an Land gebracht iiiid unter

groüser Betheiligung beerdigt; fbnf Schüsse wurden dem Verstorbenen zu

£bren abgegeben.
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IX.

Vorbereitimgen und Zustandekommen der

Convoyfahrt

Die Anrejrniicr zu einer Convoy fahrt geschah rc Lflmilfsig

von Seiten der Kaulniajiuschaft, und zwar entweder von der Gesanimt-

kaufiiiaimsohaft, d. h. dem Ebrl». Kaufmann, oder ibror Vortretung, d. h.

den Kommerzdeputirten, oder von einer specu Heu liit( ressenvereinigung,

d. h. den Direktoren der Grönlandfahrt, den Kn^flandfahreru, den Rufs-

landfahrern u. s. w. ; oder endlich von einzelnen Kanfleuten und Schiffern,

die nur für sich sprachen, nicht aber für eine Gesaninitheit. Letzteres

galt aber, namentlich wenn das Gesuch nur von Wenigen ausging, als

nicht ausreichend; so setzten im Jahre 1691, als einige Schiffer um
Convoy nach London ge])eten hatten, die Kommerzdeputirten die Ent-

scheidung darüber noch aus, „weil noch keine Interessenten, sondern

nur blofs die Scbilfer angehalten" ; und als 1693 ein Kaufinaan tmd
vier Schiffer um Convoy auf England baten, meinten die Kommerzdepu-

tirten, „dafs es auf Ei-such einer Person nicht anzusprechen, sondern,

wenn mehr Kaiifl iite drumb anhielten, man es nach den ordentlichen

E. Erb. Kaufmann vortragen möchte". Im Jahre 1701 erwiderten

die Kommerzdeputirten den Convoy nachsuchenden Schiffern : die Heeder

und Befrachter müfsten es selbst nachsuchen; und als 1722 drei Schifier

Namens ihrer Reeder die Kommerzdeputirten um Convoy ersuchten, er*

widerten diese, es sei Herkommen, dafs ein solches Gesuch von deo

Kanfleuten ausginge.

Dals Convoy YOm Baüi voigeschlagen wurde, geschah nur siAtea,

und dann zielte eine solche Anregung nicht auf eine spedelle ConYoy
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hin, sondern war, wie iu der letzten Periode des Gonyoywesens, ganz

aUgem^ii.

In jedem Fall ^jinpr eine Anregung zu einer Convoyfahrt stets durch

die Vermittelung des Khrb. Kaufmanns oder ihrer Deputirten. Versuche

von lüteressenten, Convoy direkt von der Admiralitilt oder dem laiihe

zu erhalten, wurden regelniäfsig von diesen zurück- und die Betreffenden

an die Kommerzdeputirten verwiesen. Als im Jahre 1677 einige Uuls-

landfahrer die Adminilitftt um Convoy angegangen hatten, erklärte der

Ehrb. Kaufmann, als er dies hörte, es möge diesmal so hingehen, der

Bath sei aber zu ersnchen, dab es in Zukunft mit Convcy so gehalten

werde, wie Mher, „neodich mit Vorwisseii des Eanfimeiis*^. Diesem

Wmisclie wurde seitdem auch entsprochen; als z. B. im Herbst 1698

hei der Admiralitilt 16 Schiffer am GonToy nachsuchten, erwiderte sie:

„dalls solches ja ordenilicb von den Dep. Com. wflrde zu suchen seyn^.

Hatten die Kommerzdei)utirteu und der Ehrb. Kaufmann*) über

die Convoy entschieden, so theilten erstere das Resultat dem Rath mit;

dieser verwies die Sache dann au die Kollegien, d. h. an die Kämnierei

und Admiralität; in einzelnen Fällen wurden auch die Oberalten und

das Convoykolleg befragt, und mehifiicli war auch noch die Bflnger-

schalt, wenn auch nicht zu prindpiell« Zustimmung, so dodi behufii

finanziellerBeisteuer anzugehen. DieEntseheidung desRaths erfolgte m^st

schnell und war oft zustimmend; er hatte politische und finanzielle Be-

denken. Dagegen war die Zustimmung der KiUnmerei, die ganz von finan-

ziellen Erwägungen abhing, meist schwer und auch langsam zu erreichen.

Am wichtigsten war neben der Entscheidung der über den Geldbeutel

verfüigenden Kfimmerei die Stimme des Ehrb. Kaufmanns. Es ist keine

ConToy ohne seine Zustimmung zu Stande gekommen; mit ganz wenigen

Ausnahmen hat er Jeden Antrag betreffend Convoybewilligung genehmigt

und empfohlen; wenn die Convoyen nicht öfter ausgingen, als es that-

sachlich geschah, hat es jedenfidls am wenigsten in seiner Schuld ge*

legen. Wenn, wie es einige Male vorkam, Convoyen delshalh nicht zu

Stande gekommen sind, weil der Ehrb. KauMann der Aufforderung der

Eommerzdepntirten, zur Beschinisfassung zusammen zu kommen, nicht

t| Ah*>r nirht die Küiniiierzdeputirttsn allein! Sie waren nur die I>eputirten

des Kbrb. Kauimuiiui» und haben, wenn es sich um Convoybewilligung handelte, nie

etwas cntaebiedeOf olme den BSobafea Kanfinann lu firagen; im Jahre 1705 eridSrteii

sie den RiiAlandliftildleni, sie rnüfsten ihre Supplik um Convoy erst dem Ehrb. Kauf»

mann Tortrageo, denn ^sie betten schon Kxempel, dafs K. Hnchw. l'aht Herren Depu-

tati gefragt, ob die Sache wegen Convoy nicht erst den £brb* Kaufmann vorgetragen

worden".
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FoIß:e leistete tind sich nieht varBaminelte'), so darf man vielleicht an-

nebmen, dafs dann wirklich kein allgemeines Bedürfnis für Convoyfahrteo

vorgelegen hat, und (hils dieselben dann doch auch von der Kämmerei

nicht {jenehmifrt worden waren.

Nur ciiiiiial geschah es, dal's der Ehrb. Kaufmann eine bereits von

ihm bewilligte Convoy wieder rückgängig maciite. Doch waren die Um-

stände» unter denen dies geschah, so eigenartig, dais man diesen Fall

wohl als eine Ausnahme bezeichnen kaiiü. Es war im Jahre 1Ö84-)

und eine recht unruhige Zeit in der Stadt Hamburg. Die Meurer'sche

Angelegenheit erregte die Gemüther. In der KaulmaimöclKdt liaiio die

Sache des Kapitän Holste viel Mifsmuth hervorgenifen ; man hatte defs-

halb den Kommerzdt putirteu acht Adjungirte hinzugefügt. Der geistige

Führer dieser letzteren, Johann Cordes, veranlafste sie nun, dafs am

18. September eine Versaujiiiluu^ df s Ehrb. Kaufmann berufen wurde,

und dafs von dieser di<' frülior orduuiigsiuälsig beschlossene Convoy, die

Ende September al)gfJien sollLf. rOckiiilugig gemacht wurde. Als (Iruud.

wefshalb die Convoy nicht abgehen sollte, wurde angegeben: weil es spät

im Jalui' und wenig zu verschirten sei. Der Beschluis war um so auf-

fallender, als dieselben Adjungirteu noch am 12. rSeptember in Gemein-

schaft mit den Kounnerzdeputirten den li.ith ersucht hatten, es möge

die Convoy rechtzeitig abgehen. Gegen den Beschhifs selbst wandte sirh

auch der liath, indem er erklärte, ,.dars es sehr i>e8chwerlich und nach-

denklich würde seyn, dafs man die Convoy wolte gantz aufhel>en. es

würde aufserhalb Landes viel seltzame reden geben, weil es schon allent-

halben hingeschrieben, dals Convoye solte gehen und E. E. Kaurtuianu

selbst Convoye urgiret hette''. Die Kommerzdeputirten aber protestirten

nicht nur feierlich gegen das Vorgehen der Adjungirten, sondern er-

klärten auch, „dafs solches Gesuch E. E. Kaufman und dem gantzen

Commercio, auch dieser guten Stadt höchst schädlich". Am 24. Sep-

tember kam es dann in der Versammlung des Ehrb. Kaufmanns zu einer

sehr erregten Verhandlung. Der Schifferalte Hinricb Martens erklärte,

als Cordes gegen die Zulassung der Schiffer zur Yersammlung sich

äuiserte, sehr energisch: „weil er gehöret, daJs die Convoy abgeschaltet

werden solte und Sie^ die Schiffer, gleichwol dabey interessiret, ja Leib

So im Uerbst 1700. Dar Ehrb. KaufroaDD hatte Convoy scbou einmal ubge-

lobnt; die Scliiffer wandtai sich darauf an den Rath; dieser erklärte: erst mUsse

das Commerciain einwOligen. Der Ehrb. Kaufinann, nochmals von den KonuaefidepQ-

tirten gefordert, erscltiai nicht; nun erklftite der BaA: „weil der Kanftnann

darumb sollicitirt bette, 8o bliebe es aurüdc*.

>) Vgl. auch oben ä. 109.
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und Leben wagen mMeii, als wftren sie nngefordert eisdiienen und
kOnten absqne Decreto Senatne nicht aingeedikMBeii 1rafdell^ Ancb
eriangten dhh alle SduffBr zu imen, wer deijenige sei, der die Convoy

nicht gehen lassen wollte, traten alle au Ciordes hin und «also atarfc an
SU reden fangen, da& Niemand sein eigen Worth und anch also ich

[d. h. der Protokollfbhrer] das ihre nicht hftren kdnnen". Schlielslich

wurde auf Antrag der Kommerzdeputirten Ehrb. Kanimann be-

flcUoesen, wieder um Con?oy beim Rath nachzusuchen. Damit war die

Sache erledigt.

Durehgeheads TOiliefea die Verhandlungen ttber die Convoyfrage

sehr friedlich, fnedUcher, als man in Anbetracht dessen, dafe die Geduld

der Betheiligten oft auf eine recht harte Probe gestellt wurde, hfttte er-

warten dürfen. Wenn im Februar 1691 die Rulalandfrdirer, als der

Ehrb. Kaufinann sich anschickte, ihnen die gewQosehte Convoy abzu-

schlagen und sie den Gr5nlandfiüirem zu bewilligen, aufrtanden und im
Zorn sich ehtfemteo, «sagend, sie könten nimmer die Miyora kriegen,

welches zu greulich were", so ist dies Verfahren nicht als typisch zu

betrachten*). Aus dem Studium der langen Reihe der Convoyverhand-

lungen gewinnt man im Gegentheil den Eindruck, dafs sie durch Sachlich-

keit und Unparteilichkeit sich auszeichnen. Dafs bei der Entscheidung

darüber, in welche Fahrt eine Ccnvoy eingestellt werden, oder in wel-

cher Beihenfolge der Genuls der Convoyen in einem Jahre den verschie-

denen Bewerbern zukommen sollte, es zu kleinen Reibereien kommen
konnte, ist bei dem in Rede stehenden grofsen Interesse sehr begreiflich.

Meist wurde jede aufkommende Eifersucht schon im Keim erstickt. Als

im Juni 1713 die Grönlandfahrer den über Holland rückkehrenden

lissabonfahrem die Fregatte, die ersteren zur Convoyrung zugestanden

war, für die aufserdem disponible Zeit nicht überlassen wollten, waren

die Kommerzdeputirten sehr „verwundert, dafs einige wenige sich woiten

obtiniren, da das Convoy-Fregatt zu aller Dienste'*. —

War endgültig über den Abgang einer Convoy entschieden, so wurde

dies öffentlicli verkündet. Die Verkündigung geschah in der ersten Zeit

manchmal durch öffentlichen Ausruf des Bdisenknecbts in der BOrse;

Üo scheint Ehren berg bei Schräder, Hamburg vor 200 Jahren, S. 274, den

Vorfall an&a&fisen, da er ans der gßuaim Folie dfls Material» nur Um herausgreift.—
Auch die BeuMricnng Ehrenberg*« S. 275, dala die ^IntereBien derer, wdche nnr

bis Spanien und Portugal fuhren, schwer zu vereinigest waren, mit denen, welche die

Strafs« nach Gibraltar pa,ssircn wollten", ist bei crrinvllirbem Studium der Akten

nicht aufrecht zu erhalten, sondern eine unzulässige Veraligemeiu^ung.
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später, seit den 70er Jahren, regelmftlsig durch Anschtag ebendaselbst

Dieser lautete etwa folgendermalseQ:

„Ein Ehrt». Rabt thut hiemit Einem Ehrb. Eanfiiaumn, SefaÜfem und

mihiniglicben, denen daran gelten, notiildren, dals das Convoy-Sdiiff,

so dieses Jahr denen nach Westen abgehenden Schiffen zugegeben werden

soll, Medio Mail in Gottes Geleit Yon der Elbe gehen soll. Womaeh
sich ein jeder zu richten." ^)

Mehr und namentlich nähere Bestimmungen in den Anschlag auf-

zunehmen, war der Rath stets abgeneigt; als im FlrQhjahr 1698 die

Kommerzdeputirten wfinschteni dafs die Bestimmung, wonach die nach

Malaga fahrenden Schiffe keine nach Cadiz bestimmten Guter mitnehmen

sollten, dem Anschlag möchte einverleibt werden, weigerte sich der Rath,

„weil es nie gebreOchlich" ; schon früher, 1681, hatte er es abgelehnt,

in den Anschlag eine Bestimmung aufzunehmen, wonach die Schiffer, die

einmal Guter eingenommen hätten, auch mitfahren mOlsten.

t^brigens verbürgte auch ein geschehener Anschlag noch nicht den

wirkliehen Abgang einer Convoy * ). Mehrfach war der Anschlag ja, wie

offen ausgesprochen wurde, nicht nur die Mittheilung, dafo die Convoj

dann und dahin abgehen sollte, sondern eine Aufforderung an die Schiffer,

sich zu melden; wiederholt wird betont, dafs, wenn nur erst der An»

schlag geschehen, sieh schon Schiffer melden würden. Aber nicht allein

von diesem Gesichtspunkt aus maogelte dem Anschlag der Charakter

einer unabänderlichen, positiven Festsetzung. Es ist mehr als einmal

vorgekominon, dafs. auch wenn die Convoy vorher fest beschloj^seu war,

und pjenüuond Sohitter schon vor dorn Ansrlilair danim nachgesucht hatten,

trotz des Anschlages die Convoy nicht zn St^uuie kam. So war im

Herbst 1(1^17 liinsichtlich der Convoy auf England. Und im Novimlier

lt)93 kostete ein solcher Fall der Convoykasse noch Geld; Kapitän

Tamm h»'klaute sich damals: jüngst sei vom Rath und CouvoykoUee

Convoy nuf London bewillijrt und auch wirklich 14 Tage an der Boi-se

angeschlai:en gewesen: or habe (hMshalb mancherlei Proviant t'^knuft

und dadurch Scliadtni i i littcn. Kr erhielt dafür 400 / Entschädig' un^'.

Mit (h'ni Anschhiii wurde ott sehr lani^e üe/.öirert ; und niclit selten

stand (Iii- Convoylahrt lau.u&t fest (»der wurde doch sichor erwartet, ohne

dais ein Anschlag stattgefunden hatte. Der Kaulmanu aber, dessen

In dieser l una geschah der An&chlag am 21. Februar und 8. Mai 1671:

weicnllich ist sie nie geändert worden.

*) IMe Zeitdifferenz swischen Anschlag und Abfalirt ist Terscldoden and icliwa&lrt

zwisihen wenigen Wochen und Monaten: wenn Ebrenberg (bei Schräder i Hamburg
vor -?tio .Tahr«n) S. 274 kurzweg schreibt: »einige Monate^ so iBt dan ohne £ui-

scbrankiing nicht richtig.
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Unternebmiuigea auf der CJonvojfahrt basirten, mufete in jener Zdt, ia

der es weder Telegraphen noch Dampfschiffe gab^ Bchon froh seine Dia-

pedtioiien treffBn, konnte defishalb den Anschlag oft nicht abwarten.

Dieser verlor dadurch betrichtiich an Werth und Ansehen; und es ist

begreifUehy wenn im Mftrz 1696 die Konunerzdeputarten ihr Gesuch, die

Convo7 nach England möge endlich angeschlagen werden, damit moti-

virten, „weil der gemeine Mann so genan auf den Anschlag nicht gebe,

sondern vom Kauffinan anJserhalb Landes wegzuscbreiben were".

Auch die Rückfahrt der Gonvoyen, wie aberhaupt jede wichtige

ihre Beisen betreflfende Verfügung wurde durch Anschlag kundgemacht

Ein solcher, eine Kaipfiinger'sche BeiBe betreifender. Anschlag lautete:

aK. E. Baht tbut menniglich dem daran gdegen notificiren, dafe

Capt. Behrent Jacobfeen Carpfiinger beordret worden, säne Rfickreilse

ans Hiqpanien mit dem ehisten zu nehmen und in der Insul Wight ein-

zulaufen, die daselbst ach befindende Hamburger Schifte, so nach Por-

tugal und Hi^tanien woUen, unter seine CouToye zu nehmen und nach

besten Vermögen in gute Sicherheit zu bringen. Wird demnach denen

Schifferen, so willens seyn, nach Portugal und Hispanien zu gehen, hiemit

kundgetban und angezeiget, dals sie ihre vorhabende Eeise auf ultimo

dieses, da es Wetter und Windt leidem will, nach Wight fortsetzen

sollen« damit Capt. Carpfanger seine lieise von dorthen unauifgehalten

weiter fortsetzen könne. Wornacli sich ein Jeder zu richten.''

Auch über die Fahrten fremder CouYoyen, die auf der £lbe ver-

kehrten, wurden Anschläge gemacht So namentlich über die so wich-

tigen englischen Convoyen. Ein solcher, im December 1709 vom Rath

veranlafster Anschlag lautete:

„Weil zwey Orlog-Schiffe Ihrer Königl. Mayt von Groüä-Britinnien

glttcklich auf die Elbe angekommen, umb die von hier nach England

destinirte Schiffe zu convoyren, nach solchen Schiffen aber nicht zu

warten, besondoin, wann Wind und Wetter dienete, wieder zurück zu

gehen beordert seyii: als wird solches der Khrb. Kaufmansrhaft hiemit

communiciret, damit alle bey den von hier nach Eugelland destinirten

Schiffen interessirte sich darnach zu achten wissen und diese vor dem

annähenden Winter nicht weiter zu hoffende Gelegenheit nicht ver-

säumen." —

Wir haben schon oben in unserer Einleitung bemerkt , dais die

Convoyfahrten gewissermafsen die regelmäfsigen Schiffahrtslinien vor-

stellen; die Convoyen bilden die festen Krystallisationspunkte, um die

sich die Kauffahrer sammelten. Wenn aber eine Einrichtung im wirth-

achaftlichen Leben eine Zeit laug mit einer gewissen Regelmaisigkeit
Baa«ch, Hambuiga CoiiToy-SohiA«brt. 16
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geübt wordeu ist, Bo gewöhnen sieh, wenn sie einem wirklichen Be-

darfiiis entspricht, die IntereBsenten schnell an flie; sie machen ihre Be-

rechnungen mit Rtkchsichtnahme auf sie, sie hauen auf sie ihre Pläne,

sie fügen sie ein In alle Kalkulationen. So war es auch mit den Oon?oy-

lahrCen. Liefe Hambun; Gon vi j\ schiffe fohren, so wurde das „fort-

geschrieben" nach London, nach Lissabon, nach Malam, nach Genna,

und wo sonst der Hambniger Kaufmann seine Korrespondenten und Ge-
schäftsfreunde hatte. Allmählich gewlkhnte sich die Geschftftswelt an
diese Convoyeui wie sie sich gewöhnt hatte an die Englands und Hollands;

40 Jahre lang eischienen fsst jährlich eine oder mehrere hambuigiscbe

Convoyen in den Häfen Portugals, Spaniens, mehriaeh auch Italiens.

Bald rechnete man auf diese Flotten, die doch meist auch zu ungefähr

denselben Zeiten im Jahr eintrafen; man rechnete auf sie^ mochten sie

nun, was ja wohl meist geschehen war, durch Privatbriefe vorher an-

gekündigt worden sein oder nicht Und nicht nur die Kanfleute in

Porto, Cadiz u. s. w. rechneten auf die oder jene Convoy, auch C!on-

voyen verschiedener Nationalität rechneten gegenseitig auf ilire Ankunft;

es entwickelte sieh ein Ansehln&system. Wenn z. B. eine englische

ConvoyHotte von England in Cadiz ankam, um von hier weiter nach

der Levante zu fahren, so hofften diese Schiffer, in Cadiz mit anderen

Convoyflotten zusammenzutreffen, deren Waaren sie dann weiter nach

dem Orient schaffen konnten. UihI täuschte diese Hoffnung, so wartete

mau wohl eine Zeit lang mit der Abfahrt; denn die oder jene Convoy
mufste ja bald aukoniraen; die Kaufknito hatten es schriftlich, und
aufserdem kam die Convoy ja rejitelmäJ'sif; jedes Jahr. So schob eine

spanische Flotte, 27 Schiffe stark, im März 1690 über drei Wochenlang
ihre Abreise von Cadiz nach Italioti auf, die Hamburger Convoyflotte

abwartend, „umb noch von unsere Hamburger GQter zu genieÜBen'' . Als

die Hamburger aber gar nicht kommen wollten, fruchteten auch die

Vor8teUunj[^n der Schiffer und Kaufleute nichts mehr; die Flotte

fuhr ab. Einen Tag nachher kam Tamm mit seiner sehr starken Flotte

an; ftlr seine Schiffer war es nicht weniger ärgerlich, als fllr jene; „ist

ein grofser Schado für unsoro Statt und Nrpocianten", schreibt er, „und
können itzunder nicht ein stück guht verkaufTon" Defshalb war man
auch in Hamburg sehr schwiericr damit, wenn eine lierpits erlassene und
fortgeschrif'lu 110, drn Kui-s dor Convoyen betrettende Ordre nachträglich

nocli ueandert wenion sollte; dadurch mufste stets T^nsichcrhoit in die

Berechnungen der Kaulleute u. & w. kommen; der Üath warnte im

') ÜbtT (Ii»' Anschlüsse der hanilnii irischen Convoyen an den SchübteilEeiir flUt

Amerika vgl. Festsdxrilt der bamb. Amerika-Feier (löd2j i, 2$ £

Digitized by Google



Vorbereitungen und ZusUmdekonunen der ConToyfahrU 243

November 1691 vor Änderung der Ordre, „als inöcljteii sie es bey sich

ferner überlegen und die Sachen so disponiren , dal's es künftig vou den

Converdey-Sdriffien besser nachgelebt werden möchte; denn so oft die

Order sn verendern, gebe ausserhalb Landes schlechte
Nachrede, da man in Mangel der Gonverdey-Schiffe auf-

gehalten".

In diesem Zusaminenliaii'j; wmi es becrreiflicli soiii, dafs aucli Pro-
Ion <: a t i o n e n der Abfahrt von Convoyeu von einer nicht geringen

Bedeuttin waren.

War der Termin ftlr den Abgang eiiu r ('(invoy festgesetzt und durch

Anschlag verkündigt, so war damit die Kiulialtung dieses T* nnins ddch

noch nicht ^resichert. Eine Hiuausscliiebuiip: der Al)fahrt, eine i'rolougation

des Termins war nicht selten, v^iirde aber allerdings noch öfter beantragt

als bewilligt.

Die Gründe, die zu Gesuchen um Prolongation Veranlassung gaben,

waren verschiinlener Art. Am hiluti^'steu waren es elenx'utare Hinder-

nisse, die pünktlicher Einhaltung des Termins entgegenstanden. — So

wii'seu im Frühjahr 1089 eine Anzaid von SchifTern in ihrem Gesuch um
Aufschub darauf hin, dals nur ein Schill, das d(Mi ganzen Winter hier

gelegen, fähig sei, zur rechton Z<'it abzugehen, „andere Schiffe hingegen

bey diesen steets wehreudeu reguicliten windigten Wetter nicht bearbeitet

werden können". Und „bey so anhaltenden, schlimmen, stünnichten

Re'jcnwetffr" seien ,.wej;en der bösen ticffen Landwege die sr!desischen

und andere Wahren, so mit nach Spanien inüsten. kaum in iH*rliii " und

wiirfieii erst in mindestens 5 Wochen hier sein. Auch weu;en bestand igen

<J.>twmdes und defshalb einL^etretenen Wassermangels, wodurcii die Be-

frachtung der Schitie verhindert wurde, jitlrgte man um Pndongatiou

uachzü>uchen. Ini Oktober 1691 ward ein solches (iesuch motivirt.mit

dem andauernden Nebel, der das Laden verhindert habe.

Oder es sind vn Ic Festtage in dieLadezf'it lalleu, und die Prolonga-

tion wird damit begründet. Endlich wird auch um Aufschub gebeten,

weil andere >i lntle schon di«' Padungen weggeii Dinnien und für die

Coüvoytiotte erst ikmic aus dem Liinnenlande erwartet winden; so war <'s

V^99 im Mai, als viele Schitier klagten, was sie deiin mit den lecrea

Schiften sollten; sie hätten „schon genuLT gesehen: es hetteu die gr^r-e-teu

Schifte si huii die besten Ladungen weggenommen; sie müsten nun nach-

sehen und warten, bis mehr guht aus Teutschland käme".

Im Allgemeinen waren die maistrebenden Faktoim durchaus geiien

solche Prolongationen. Die Käuuuerei erklärte mehrfach ihre Abneigung
16*
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gegen Verlfingieniiig, weil sie befürefatete, dab dann aoB der Beise eine

Winteireise werden wttrde.

Der Ebrb. KaufiDami meinte im April 1^7, dals „es' Iceinra Credit

amserlialb Landes geben wflrde, wenn die Convoy nidit nadi den An-

schlag abgienge, da es weggescbrieben were*, wahrend der Rath vieUadi

betonte y man dürfe nicht iidem publioim im Ansehlage breehen, oder

.publica fides daran hienge, der Anschlag öffentlich gemacht, die Assecu-

rancen darauf geschehen, und wann ein Unglack kommen solte, wttrde

es grolse Querelen bey denen Assecnratoren vemhisachen*'. Im Jahre 1689

erklärte der Bath die Hinausschiebung des Ab&hrlsterminB für unthun-

lieh, »damit man nicht ausserhalb Landes Ihr N61er und Dr&teler an-

gesehen und gehalten werden möchte'^, und ein ander Mal: Ehrb. Kauf-

mann müsse einen festen Termin setzen, „zum reapect der Stadt und

Commercii besten, und selben ja nicht Andern, dals man ausserhalb

Landes Ehre davon bette*^.

Dennoch ward die Prolongation nicht selten gewfthrt, allerdings nicht

immer ohne Widerspruch von Seiten des Raths. Im Jahre 1689 wider-

strebte der letztere der Prolongation, w&brend der Ehrb. Kaufmann

geltend machte, es sei besser, 7—8 Schiffen noch mit fortzuhelfen, als

dafs die Oonvoy nur mit einem abführe, und meinte, es könne nicht

„E. Hochw. Rahts respect durcli 14 Tage Prolon^'aiidii laediret werden*.

Auch im Jahre 1699 trat der Ehrb. Kaufmann für die Gewährung des

Wunsches der Schifler nach Prolongation ein, indem er äulserte, „dals

zwar nicht olme were, dafs die Convoy möchte praecis abgehen; es mOste

aber ein das andere nach denen Zeiten reguliren; denn man damahlo

nicht gewust, was man nun wüste, in ansebun<; der gröfsesten Schifte die

besten Ladungen weggenommen und voigegeben in Martio zu siegeln,

aber nun erst neulich Weggängen" etc.

Meistens gelang es den von der kaufmännischen Seite ausgehenden

Vorstellungen, den Widerstand des Raths und der Kämmerei zu über-

winden. Nur einmal führte die Prolongationsfrage zu einer etwas ge-

reizten AiisoiTinTif!('i'setzun,£r zwischen dem Rath und dem Ehrh. Kaufmann.

Im Juni druckten die Koninierzdeputirten den Wunsch ans, die

Cnnvov von SrhriH^rr möge nicht abfahren, ohne den Schiffer Karsten,

der mit seinem Schiff bei Stade angehalten worden war, niitzunehmcu.

Das Schiff kam fftr diese, nach dem Westen hestininite Convoy besonders

in Betracht, weil <'s Waaren für di(* köniirlicli portugiesische Kompagnie

enlhjolt. Als der Knth lüit einem Hinweis auf die groisen Kosten der

ConvoN unii die bedeutemli ii, in den unter ihr lahrenden Schiffen ruhen-

den Kapitalien die Prolougutioii ;ihlehnie, wünschte der Ehrb Kaufmann

Berufung der liürgerscbaft. Dies vernahm der Kath mit ^ungemeiner
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Befiremdiing, da selbiges dock nielit allein irieder dieser guten Stadt all-

gemeinea, soadem des Geniiiiereti Bestens angenscheinBch laufe, auch

das Postnlatam hiesigen Veiteungen and Herkommen znwieder*. Ancfa

die Oberalten waren fDr die sofortige Abfahrt der ConToy. Nadi langen

Verhandlongeu fuhr sehlieMch letztere ohne das in Rede stehende Schiff,

das erst später freigegeben wurde, ab.

Doch war die Kanfmannsehaft nur ftr Prolongatioa, wenn diese im
Interesse von Handel und Schiffidirt zu sein schien; aneh die Eaufleute

sahen die nachtrflgliche Änderung eines einmal Mgeaetaten Termins

nngieni'), und im Jahre 1728 emp&hlen die Kommerzdeputirten aller*

dings die Genehmigung eines solchen Gesuch^ zugleich aber auch, ffdafB

ea eben so nicht edatiren, noch in dem Anschlag geendert werden möchte".

Ebenso sahen die Kaufleute sehr wohl die Nothwendigkeit ma, die Schiffer

durch einen gewissen Zwang zur prompteren Einhaltung der Convoy-

termine anzuhalten. Schon im Friügahr 1681 schlugen die Kommerz-

deputirten dem Rathe Yor, dais dem die Convey TeikQudenden Börsen-^

anscUag ein Anhang beigefilgt werde, wonach ,,die||enige Schiffere, welche

mit GouToy angesdilagen und druff Kanffinansgflteij eingenommen, sie

weren halb oder voll geladen, mit abgehen oder antworten mflsten**.

Diesen Anhang mit anzuschlagen, trug nun allerdings der Rath Bedenken,

indem er meinte, es sei Sache des Ehrb. Kaufmanns, dies mit den

Schilfern abzumachen. Im Jahre 1689 kam aber der Rath selbst wieder

auf jenen Vorschlag zurück und meinte, „dafs deijenige Schiffer, so mit

Convoy anp:pschlagen , aus seinen eigenen, nicht aber aus der Reedern

Mitteln, 100 Thaler Bürgen stellen oder bey der Admiralitet deponiren solte,

desfals er sich nicht auf bestimpte Zeit bey der Munsterung und Convoy

liielte, selbe zur Strafe verlustig seyn und nicht mit Convoy gehen würde".

Hiermit war der Ehrb. Kaufmann einverstanden; als aber bald darauf

die Kommerzdeputirten auch für die Convoykapitäne eine solche Strafe

einzolUhren anregten, konnte sich der Ehrb. Kaufmann darüber nicht

einigen. Die von den Schiffern zu stellenden Kautionen, mit denen Die-

jenigen sich einverstanden erklärten, die noch in demselben Jahre Pro-

longation nachsuchten, wurden nunmehr eingeführt.

Yerzöjxerunjjen in der Abfahrt der Convoyflntte fanden natürlich auch

statt, ohne dafs formell eine Prolonj,'ation ausjiesprocheu worden wäre.

Meist waren diese Verzögerungen nur von geringer Zeitdauer. SebUmm

1) In (Imd «DiBomina of trade, o^yn, and paper credit, «nd of irtys and meam
to gain and letain riebcs" (London 1607) heirst es S. 146: „Protraction of time for

the departure of Convoys, whether occasiontnl by Merchant -Ships or Convnyg not

being readj hath occasioned great losses, and should be prevented if possible".
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war es eigenflich nur einmal. Mitte December 1715 wollte Kapitftii

Schröder nadh England und dem Westen ^ren. Als er nnn bei Gox-

hSLvea Ug, Bdirieben ihm sechs noch bei Glflckstadt liegende Sehiflkr, dal^

sie Eisgangs halber nicht weiter konnten, nnd baten um Mittheilong des

RendezTOUsplatzes in En|^d. Darauf schrieb Schröder ihnen am
15. December einen geharnischten Brief, in dem es heilst: er sehe ans

ihrem Schreiben „mit Verdmfs Eure Nefi^gence, so Ihr Leydtwesen

nennet; enfin, Ihr mdget es sehen, für Eure Herren Rehders und £än-

lahdere zu verantworten, wann Ihr nur könnet**. Sie hatten ihm, ftbrt

er fort, wohl folgen können ; «schlecht ist die ExcQae von Eyfiigang, mafaen

man ja selbst mit seinen Augen aHes in obserrans genommen. Ich be-

dauere nur das löbl. Commercium unseres Vaterlandes, alfe welche durdi

Euer Proceduren von Ihre Coiyunctnren der Handlung verlustig gemacht

werden"' Er müsse abfahren, und „nun stehet die Ai am Baum".

Wiridicli hatte das Zurückbleiben der Schiffe die Folge, dafs Schröder

längere Zeit in Portsmouth liegen und auf sie warten muJste').

Im Sommer 1727 verzögerte sich die Abreise Kapitän Schröder*s

von der Eibe; er klagte damals bitter über die Saumigkeit und Rück-

sichtslosigkeit der Schiffer; ^der eine setzet sich aus ignorance an Grundt,

der andere, obscbon weise genug, bleibet mit ein högst interessirtes Schiff

auf der Elbe aufwerts liegen und anckert hinten aufe in der Flotte, in

Hoffenung, es soll noch eine Schmacke voll StQckguth geben, dahen) er

dann in selbiger Zeit , womit ich alfs der fernste Mann mit der Fbbe

durcharl>eiten, er mir nicht folp(Mi könnte'*. In Summa, so resumirt der

Convoykapltftn seine Unschuld an der Verzögemng, „es kommen so vielle

Difficultaten, welche sieh ein Kautfahrdeyman selber macht, vor, daJs

einem Convoyor, welcher der gantzen Börse dienen soll und dessen Vor-

uhrtel und Nachrede unterworfen ist, die Ohren gellen und schellen thun,

wenn er bey sich betrachtet, wie wunderlich es mit dem UhrtelMlen

gehet, wann er selbst siehet, dafs 1—2 k 3 Stück frembde Schiffe ab-

gehen, doch ohne favorablen Windt und nur mit beyhülffe der Ebbe,

(luer und dwars ab zur See arbeiten , obschon dais in See doch nichts

benützen können".

Vor Antritt der Heise ward dem Convoykapitan eine Instruktion

') Der Rath behielt älch, als er von der Sache bSrte, „die etwanige Ahndung*
vor; (loch wünschten die Kommerzdeputirten, dafs nichts gegen die Schiffer nohne des

E. Kattt'mans Consens möge vorgenommen wenlcn". Später meinte dpr Ehrb. Kauf-

mann, die Sache hätte sich wohl vermeiden la^isen, wenn Schröder gleich nach der

MuateruDg abgefiabren wlkre.
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fiber aeineii Kurs, die HAfen, die er anzolanfen babe, die Liegetage in

6m einzeineii Hfllen und andeces EiiuehUlgige gegeben. Diese Lutruktion

wurde festgeatellt duieh Übereinkunft und YerhandJung zivisehen dem

Rath, der ElUnmerei, der Admiralit&t und den Kommensdeputirten.

Namentlich letztere brachten meiat AbftnderungBvorachlilge fBat den Ehrb.

Kauimann ein'). IHe Hittheflung der Instruktion an die Kommerz*

deputirten mnfete aber von diesen mehrfach erat verlangt werden; von

einigen Reisen hat die vorherige Mittheilung Oberhaupt nicht stattgefunden,

80 von den Reisen 1678, 1680—81; doch meinte der Rath im Oktober

1689, es stünde einer Mittheilung nichts im Wege, »weil es allezeit ge-

schehen*'. Wenn der Rath mehrfach zOgertOi die Instruktion den

Kommerzdeputirten zu unterbreiten, so schont daa. aus Furcht vor In-

diskretion geschehen za sein; er empfahl deßhalb stets „Seeretesse'* und

liefe im Jahre 1727, nachdem zuerst den Kommerzdeputirten überhaupt

kein Einblick in die Instruktion hatte gestattet werden soUen, ihnen

schliefslich nur eini^^e Artikel vorlegen.

£s sind zahlreiche Instruktionen erhalten. Von derjenigen für die

erste Convoyfahrt 1662 allerdings nur die Geheimartikel), von der

Convoy im Herbst 1663 aber die ganze Instruktion'). Im Wesentlichen

enthält jede Instruktion dasselbe.

Die Einhaltung der Instruktion war nicht immer so strikt, wie es

gewünscht wurde. Bald tadelte man die Ausdehnung der liegetage,

bald eine Abweichung von dem vorgeschriebenen Kurs u. a. mehr^).

Über kleine Verstölse wurde hinweggesehen, ebenso wo gröfsere

Abweichungen von der Instruktion stattgefunden hatten, und die Folgen

nicht in irgend einer Weise sich schädlich erwiesen. War das aber der

Fall gewesen, so erlolgten Proteste, Kla^ani und daran auschliefsend Ver-

warnungen an den betreffenden Kapitän ^'). Kein Gonvoykapitän ist von

>) Die voa 1666 vgl. hn Anhang Nr. 12.

<) Vgl im Anhang Nr. 8.

") Vgl. im Anhang Nr. 9. >

*) So wurde Kapitän Tamm im August 1689 FolfiMidfs vorgehalten: ^1) dafs in

CaUix auf der Herreise 9 Tage die Convoy zu lauge gelegeu (biebey stellet zu obser*

viren, dafs die Liegetage zn Cadix in 12 Tagen bestehend gar zu kurts und fast un-

mOglicfa nachsokommeo). 2) zu Marselin 12 Tage wa Tiel gd^oi» 8) zo Livonio

8 Tage zu viel. 4) In der Rückreise hat er in allcns 9 Tage zu Marsella gelegen,

wovon sich nichtes in dw Instrnkfion befindet, mufs also der Capt. dnrrh Brieff*^ von

E. K. Hochw. Haht da8eU)st aii> nlmfon beordert seyn. 5) In der HiukreisL' ist er

ebenfalls zu Alicanten angeiuulen and 2 läge daselbst gelegen, wozu er in der In-

stmetkni nicht beordert gewesen. 6) Zu Gadiz in der BAdireise 14 Ti^ zu viel

gelegen".

*) So liefs der Rath am 14. September 16*^>t an Kapitän M. Schröder nach

Oadiz Bcihniben: £r habe vemomitten, dafa ,U)r Peter Labfaö zu GefeJlen, weil der^
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solchen Dinjren verschont gebliehen; ob mit eigenem Verschulden oder

nicht, läfst äsieh im Einzelfall schwer nachweisen. Karpfauger luacbte

man 1081 heftige Vorwin-fe weudi mehrerer Verstöfse gegen seine In-

struktion; Proteste wurdeu in Aussicht gestellt, aus denen, wie derConvoy-

heiT Matfeld sich ausdrückte, man „sehen könte, wie absolut die Capi-

taine der Convoye ausserhali» Lan<les verfahren^. Fast an den Kragen

Nv;ue es aber Kapitän Holste gegan.i^en. Er hatte schttn Manches auf

(1(11! Kerbholz und sclion öftere tlbertretuntren der Instruktion sich zu

Schulden koniuieTi Inssen. So hatte er im Sonmier 1676 vor der abgelaufene»

Zeit die grönländischen Gewüsser verlassen und eine Anzahl von Sc|iit[cii

im Stich gelassen, was die Interessenten der letzteren ihm zum schweren

Vorwurf machten*). Sehr ernst wurde es aber, als Holste in den

Jahren 1680—Hl gegen die Instniktion trrob verstofsen hatte. Nunient-

lich vfuri man ihm vor, dals er 153 Tage über «eine Ordre ausireblicbeu

sei; allein in Livorno habe er 51 Tage langer gelesen, als ihm vorge-

schiieben. l)iese AusdehniniL^ r^er Reise kam der Convoykasse und den

betheiligten Kaufleuten natürlich, direkt und indirekt, theuer zu stehen.

Als unmittelbai- durch die lange Ausdehnung der Reise für die Convoy-

kasse erwachsene Kosten berechnete man dem Holste die stattliche

Summe von 28498 # 14 ß. Aufserdem aber behielt sich der Rath die

Strafe, die Holste dafür, dafs er die „Ordre nicht pariret", und der

£hrb. Kaufinajin die Kosten deoBen, „was derselbe wegen des Schadens)

BO Ihm wegen dieser Tardanze venihrsachet worden, zu fordern bette",

vor; endlieh wurde aber auch die Berechnung der Kosten für zwei Schiffe,

die man wegen des langen Ausbleibens Holstens hatte ausrüsten mOaaen,

diesem in Aussicht gestellt. Diese Angelegenheit zog sich sehr lange

hin. Die Kaufmannschaft war in hohem Grade über Holstens Über*

tretnngen erbittert'); sie hatte um so mehr Ursache dazu, als Holste

sogar eine Rechnnng aufgestellt hatte, die weit über das ging, was ihm

— ganz abgesehen von den Extrakosten — zukam. Deliahalb wollten

die Kaufleute von einem Vergleich, wie ihn der Rath vorgeschlagen,

lange nichts wissen, sondern sie verlangten strikte Zahlung der ange-

machten Rechnung oder strengen fiskalischen Prozefe g^n ihn, sammelten

selbe Emern Beriebt nach in den beiden beorderten und veifönneten Liegetagen mit

Entladung Affiner bey sich habenden Güter und Wahren sobald nicht fertig werden

k«>nnpn. bifs auf dvu 27. August Icngor lüu-h daselbst anfgriialten habet**. Er habe

künttig sicli strikte an die Instruktion zu halten.

l-'loris an Gcneralstaaton, 8. September i67t>.

') Vgl. auch Hriefe deb Burgenneisters Schulte an seinen Sohn, S. 187; Holste

sei, so schreibt Schulte, „bei den Kauffleuten in schlechtexR Credit und ganiicht be-

liebet*. Kurs erwähnt wird die Angelegenhdt atich von Beaeke & 198»
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aofh eifrisr immer mehr cre^^en Ilolt^ies Vf^fabren sprechende I'.eweis-

mittel sowohl von dieser fieise als auch von Irüheren Fahrten (l(»s KapitÄns.

Besonders stiMiiiiten sich die Kaulh ute daprepreu, daüs dem Kapitnn ein

DPUPs Coüvöykommando ^e^elHu wenie, ehe nicht die trarizc Sat lje

erledigt war. Der Rath empfahl im Mai 1688 im 1 ( rstandnis mit

der Admiralität, dals manHolstedie bevorstehende Reise ailerdinfj;s machen,

den Prozefs aber ruhipr seinen Forteanpr nehmen lassen sollte, wojrepeu

Holste Kaution zu stellen haben würde. Eine Convoy wurde ihm nun

vnriAiifie doch nicht gegeben; noch his Knde 1(584 verhandelte man.

Der Kapitän hatte aber das GlUck, der Schwiegervater des holsteinischen

Vicekauzlers Micken zu sein, eines Mannes von groi'sem Einflufs. Der
Rath befürchtete deshalb, dafs, wenn man Holste zu scharf anfasse, der

Eidam das in den zahlreichen Angele<renheiten , in denen Hamburg aaf

ein Entgegenkommen der holsteinischen Kegieninp zu reehnen hatte —
so betreffs der Helgoländer BlQse, des Lootewesens u. a. m. — , vergelten

könne. Als endlich die ganze AfTaire so lange gedauert hatte, dafs,

sollte nicht daraus eine schwere Schädigung des Convoyweseng, und somit

des Handels und der Schiffahrt erwachsen, sie notwendig erledigt werden

mufste, forderte die Bttrgerschaft — am 1. September 1684 — den Rath

auf, -Kapitftn Holsten Sache fordersaniBt zur Richtigkeit zu bringen und
derselben ungesäumt abzuhelffen**. Damit war der Rath einverstanden;

die Borgerschaft setzte einen Ausschufs von 8 Kaufleuten und 2 SchiffBrn

ein Diese in Gemeinschaft mit Depuürten des Raths sebloBsen einen

Veigleich*) mit Holste, den die Bfirgmchaft am 25. September be-

fltttigte. Damit war diese sehr unerquickliche Sache ^ die das GouToy-

«oea in jenen Jahren schwer gescfaftdigt hat, beendigt. Holste scheint

is der IntnEen Zeit, die er noch auf Convoyschiffen fuhr, der Hofihungy

die der Rath vorher aussprach, „well er einmahl angeloifen, er werde

wb desto besser halten*, entsprochen zu haben.

Ein derartiger krasser Fall von InstruktionsQbertretung ist In der

ginzen Geschichte des bamburgischea Gonvoywesens sctnst nicht voige-

lommen. Er war aber die Veranlassung, dafs der besseren Regelung

des Instruktionswesens nfther getreten wurde. Bereits im Juli 1680

kitten Deputirte des Ratt» den Kommerzdeputirten gegenüber geäufsert,

dtfe es w^l nöthig sei, «dais man ein gudt reglement in der Convoy

Vh(r den lobalt (lit>es Vergleichs ist einzige Quelle Bürgermeister Schulte in

«inem Briel an seinen Sohn (S, 194): «Nun ist die Sache dieser Tape in Güte ab-

gethan und dahin verglichen, dafs nicht allein seine vermeintlich geiorderle 10000 ^
^iBv^alieii, beeondem dafs er dana der CflmeFcy und Adminlitftt aufs seinen

ägiaeD Mitteln noch 10000 ^ entrichtet und beEahlet"; eben» 8. lOT.
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machen möchte". Int März 1681 traten daon die Convoydepiitirteu mit

letzteren zu einer Konferenz zusaniiiKii; diese bezweckte zun u list nur

eine Erörterung darüber, wie „die iiiinistfiiiren Aufsgaben und läshero

eingeschlichene Mifsbräuehe soviel iiiilfjlich al)«ie.schaft'et werden möchten".

Die Kommerzdeputirten gaben aber nun speciell dem ^^ ansehe, die In-

struktionen und Journale der Kapitiuie von den letzten Reisen zu sehen,

Ausdruck. Das wurde ihnen b(*willij?t. Von einer generellen Oriranisatiou

des Tnsti uktiou-\s ( s* ns ist nicht die Rede; für die Instruktidiifn allge-

meine Regeln aul/uhtcllen wnr auch kaum möglich; hier muiste von Fall

zu Fall Vereinbarung getioiVen werden, tiauz richtig erklärte auch im

Oktober 1681 der Rathsherr Matfeld , der Vorsitzende im Couvoykolleg,

^es würde kein ander Reglement ertolcen oder können gemacht werden,

als dafs die Instructiones von die Capt"^ fleissiL' beobachtet würden,

imgleichen die Zeit der Abfahrt, dann auch wepeu Krieg und Frieden

die Sache sich unterschiedlich verenderte". Damit war die Kouimerz«

deputation vollkommen einverstanden.

Wesentlich blieb es dann so wie früher; das Verhalten der Kapitäne

gab zu Reformen auf diesem (lebiete keinen Aulals. Von fiskalischem

Procefs gegen einen Kapitün wegen Übertretung seiner lustniktion ist

nur noch einmal die Rede; im Jahre 1691 hatte Kapitiln Schröder Schiffe,

die er in Porto hatte abholen sollen, nicht mitgenommen; die Interessenten

verlangten nun, „dafs der Rath dekretire, dafs Capt. Schröder fisea-

liter belangt werde". Es blieb aber bei diesem Verlangen.

Ein merkwürdiger Fall ereignete sich im September 1708. A1&

man damals erfuhr, dafe Kapitän Tamm Portsmouth angelaufen sei, was

gegen die vorher von allen Faktoren getroffene Abrede war, stellte es

sich heraus, dafs der Schreiber die Ordre falsch abgeschrieben habe.

Der Ebrb. Kaufmann fand sich hierdurch „höchst beschwert^; und der

Rath versprach, dafs in Zukunft die Ordre stets vorher den Kommen-
deputirten zur Kontrolle mitgetheilt werden solle.

Über den Werth der Instruktionen bestanden nun Übrigens ebenso

wie daraber, wie weit die Kapitäne zwingend an sie gebunden waren,

Zweifel. So meinte der Ehrb. Kaufinann im November 1690, die Gonvoy

solle eventuell nach des KapitAos und ^sftmptlicber bey sich habender

Schiffer Gutfinden ihre Reise verfolgen, was die Migora geben**. Der

Rath hielt aber doch für sehr bedenklich, .unter der Schifoe disposition

es zu lassen'' y und er meinte, es wäre besser, man g&be „eine gewisse

Ordre, umb allen Vorfall zu yerfaindem*. Sicherlich entsprach aber die

Ansicht des Ehrb. KaufioQaDns mehr dem praktischen Bedürfnis; er wies

darauf hin, dafs ^Capitain und Schiffer am nfthesten dort weren, die

Coiyuncturen zu erfahren; und würde ein Jeder woU sidier zu werk
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geben, nerl ihre woUfahrt, ja Lebensgefahr mit dran hinge". Hierauf

lieft der Bath eB sidi ge&llen, vfinsehte Glttek dazu, meinte aber, es

«möchte ein jeder Interesaent s^nen Schiifer ermahnen, dabey sein bestes

zn thun und Torsichtig zu Werk zu geben*. — DaDa die CknivoykapitftDe

in Anbetracht der meist scharfen KontroUe, der nach Ablauf der Reise

an der Hand ihrer Journale die Beobachtung der Inatrulction unterzogen

zu werden pflegte, mögliehst deutliche Instruktionen zu eifaalten wansditen,

ist auch begreiflich; im Oktober 1692 ftulserten sie diesen Wunsch» „damit

sie nicht heniach besprochen wflrden'*. Aber die Kommerzdeputirten

wollten davon nichts wissen; «ein erÜahren und redlich Capitain*^, so

entgegneten sie, „mOsse selbst ja wissen, den besten Seemansstiel in

Noht zu gebraueben; denn sichs ohnmö^ch so positive vorschreiben

liesse, weil man jetso nicht wissen k6nte^ wie kOnftig Wetter und Wind
würde dazu fttgen". Und als im December 1701 Kapitftn SebrOder

Sturmes halber mit seiner Gonvoy wieder umkehrte und auf die Elbe

kam« ward ihm, als er um Ordre bat, entgegnet, „dals er als ein alter

erlshmer See-Capitain würde wissen, wann ihm Wind und Wetter dienen

will, sich von der Elbe wieder ab und in See sich zu begeben*.

Andererseits hatte noch kurz vor jener im Oktober 1692 gefallenen

Att&erung, nftmlich im Juli, der Ehrb. ganfanann gemahnt, dals

die Kapitäne .ihre order stricte nachleben* mOftten, und die Kommerz-

deputirten waren derselben Ansicht. Dagegen beantragten im Januar

1707 die Kommerzdeputirten selbst, dafe in Kapitän Tamn^*8 Ordre die

Klausel eingeflQgt werde, dals er eventuell «nach Seemansstiel'' ver-

fahren solle.

Tbatsftchlich hat man auch über kleinere Übertretungen der In-

struktion, namentlich wenn sie durch die Umstünde sich rechtfertigen

Uelsen, meist hinweggesehen.

In einzelnen Fällen wurde jreheime Segelordre vorgesehen ; nament-

lich bei der nordischen Fahrt kam solche in Betracht Dafs die Wahl

des Rendezvousplatzes geheim gehalten wurde, war ja im Interesse der

Sicherheit der Grönlandfahrer sehr wichtig. Im März 1694 beantragten

die Letzteren sellist, dafs, damit der Rendezvousplatz den Kapern ver-

borgen bliebe, der Convoyer die betreffende Ordre erst „auf einer ge-

wissen Höhe" Offnen dürfte. Tin .\pril meinten die Grönlandfalirer aber,

dals es nicht gut sei, wenn die Schiffer den Sammelplatz erst auf hoher

See erfuhren, denn es sei schwierig, dafs sie so nahe bei einander

blieben; sie wünschten dtlshalb, dafs jedem Schiffer eine versiegelte

Ordre gecreben werde, und versprachen strengste Diskretion; wenn ihnen

„was feindliches solte begegnen'', wollten sie die Ordre „mit ein Loht
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oder Kogel dran* in See werfen. Das liielt der Bath aber fOr den Goii-

YOjer Är zu gelähriieh; es blieb dabei, dafe nur dieser die Ordre

bekam >). Doch hatte noch im Mftrz 1691 der Rath seihet darauf hin-

gewiesen, dals, wenn der Kapitftn die Ordre, in der das RendesvouB

Teraeichnet sei, erst auf See Offne, wieder kein Schiffer wisse, wo das-

selbe denn eigentlich sei.

Ganz YOtsichtlg war man 1605. Im BHai dieses Jahres sdilugen

einige ArehangelhSndler vor, man mOge einem Schiffer, Dirk Nantes,

einen Yerschlossenen Brief zur BelMemng nach Archangel mitgeben;

öffnen dOrfte er ihn erst anf See; drei Kaufleote sollten dann später

darDber Zeugnis ablegen, ob das Siegel des Briefes nicht doch froher

er&ffhet gewesen wftre, „damit alles bOse evitirt würde". Es sollte

dadurch verhindert werden, dafs auf dem Laadwege die Meldung

von der Route der Flotte froher an die Feinde gdangte.

Anf der Fahrt nach dem Westen finde ich versiegelte, geheime Ordre

nur einmal erwähnt; nämlich 1669, wo der Rath von der versiegelten

Ordre ffir die nach Alicante bestimmten Holste und Lau nicht abgehen

wollte.

0 Aach 1695 bekam KApitio Schröder geheiiM Ordre aber den 8emtiie1|ililt>
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Die Convoyer auf der Fahrt und in

fremden Häfen.

A. Verhältnis der Cenvoyer zu den mit Ihnen fahrenden

KaufüihrtelecbM^n.

Die P'rage, ob in Hamburg für Schiffe bestimmter L ahi t eine Verptlieh-

tung bestanden hat, unter Convoy zu fahren, ist w t ni^^er leieht zu beant-

worten, als es auf den ersten Blick scheint. Die Admiralschaftsordnuni:

von 1623 machte, wie unten darpele^jt wird, für die Westfahrt die geuiein-

saroe Heise in der Adniralscbait obligatorisch. Nun haben zwar spater

die Stadteonvoyen die AdmiraMiaften grölstentheils verdrängt und ttber>

flfifiBig gemacht; fhatsfiddich ist aber das Falirea unter der Stadtconvoy

OH dem Fahren unter einem gewfiUten Admiral nicht Tersebiedeii, und

das Stadteonvoywesen ruht seerechfHch auf der Grundlage der alten

Admiralsebaft. Auch ist jene Bestimmung der Admiialscbaftsordnung von

1623 zur Zeit der ConTOywirthsehaft nicht aushoben worden. Theo-

retisch lie&e sieh also die Annahme, dafe jener grundlegende Satz der

Admiralsehaltsordnung von 1623 auch fbr die Fahrt nnter den Stadt-

eonvoyen gttltig gewesen wäre, wohl verfechten. Der Mangel an einer

allgemdnen GonToyordnnng Iftfst uns hier im Dunkeln tappen. Aber

piaktiBcb ist jene Annahme kaum wahrscfaeinlidi. Man konnte wohl be-

fehlen, wie es 1628 geschah, dafs sich mindestens je sechs Schiffe zu-

sammenthun und gemeinsame Fahrt mach^ sollten; sechs Schiffe gleicher

Bestimmung &uden sich in Hambuig leicht zu etwa derselben Mi zu*

sammen. Dagegen war es unihunlich und undurchführbar, den Schiffen

Toizuschreiben, sich einer Stadtconvoy zu bedienen; wollte man das, so

wftre bierfbr die unauslftfsliche Vorbedingung die Gewüsheit regelma&iger
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CoDToyexpeditionen gewesen; auch h&tCen diese häufiger stattfinden

mOfisen. In Holland, vo diese Bedingungen besser erfiUlt wurden» konnte

man delsbslb den Kauffahrteischiffen die Fahrt unter GouToyen zur Vor-

schrift machen^). Aus den Verhandlungen, die in Hamburg Ober die

Convoy&hrten gepflogen wurdeui ersieht man aber, wie in den meisten

Füllen die Schiffer lange Zeit in Ungewifsh^t Ober die Frage^ ob Convoy

fahre oder nicht, gehalten wurden, und wie nicht selten nach langer

UngewÜsheit die Convoy schließlich nicht einmal zu Stande kam. Bei

solcher Sachlage mulste man den Schiffern freie Hand lassen; man durfte

sie weder nOtfaigen, unter Stadtconvoy zu fahren, noch abhalten, hemie
Convoyen in BreiueD, Holland, Endand aufEUSUchen. Und thatsächlich

ist denn auch davon niemals die Bede gewesen; ein Zwang fikr ham-
burgische Schiffer, unter CouYoy, — Stadt- oder PrivatconToy —, zu
fahren, hat in der Convoyepocho nicht bestanden.

Hatte sich aber einmal ein haniburgisches Schilf einer Stadtconvoy

angeschlossen, so hatte es sich einer bestimmten Ordnung zu f&gen.

Hieruber soll im Folgenden die Rede sein.

War fiiie Cüuvoy beschlossen und ancreschlapren , so meldeten sich

die Schiller, die mit ihi* fahren wollten, und legten um die ft^sftfpRetzte

Abfahrtszeit ihre Sehitle an den Ort, wo die Convor lag. Dieser war

selten Cuxhaven, von wo die Convoyflotte schliefslich in See irinjr, sondern

nieist eine der oberhalli heie^eneu lieeden. "WiUenlM i -on , Fievlnusj,

Brunshausen n. s. w. Waren die Schiffe alle um ihn m i^Miiiiiielt , und

st»nd die Al)tahrt nahe bevor, so steckte der GonvoykapiUiü em Siiinal auf,

das die Schiller zu ihm rief; dann wurde „Admaalschaft" gemacht, d. h.

jeder Schiffer erhielt und unterschrieb deii Admirals- und SiLnnilhrief

Bei den alten Privatadmiralsciiafteu und noch den ConvuN lahm ii von

1Ö62 geschah dies in Anwesenheit der Scliifferalteu, die auf Anorduunfr

der Admiralität dies Geschäft beaufsichtigten^). Bei den Fahrten der

Stadtconvoyen scheint dies ohne Assistenz von Seiteu der Schifferalteu

oder sonst Jemandes bicli vollzogen, namentlich scheinen die Couvoy-

*) Groot-Plac-Boek I, 95611: PUkat vom 25. August 1651, Art 1; doch seiet«

Art. 6 einige Ausoahuicn fest. — Über den in spaterer Zeit in England für gewisse

Fnlutt'ii vor^pschriobonen Convoyzwang vgl. Abbott^ A treatise of the law rei to

merchiiiii bhips and -camen. 12. ed. S. ff.

) ^0 auch in der spanischen Ordenanzu von 1748, Tit V, Art, 27; hier wml
dem Kommandeur eines Kriegsscliiffes voigeadurieben: »Quando hnWore de eaooltar

algun Coniboy. distribuifi ii las embarcadoneB, que le compoogan, antes de salvi del

Puerto, las ordenes, senales, y derrotero, que deban fieguir".

^1 Vgl. im AnVinng Nr. 7. Über die alte AdmiraUchaft Tgl. unten im Abschnitt

über die Privatcon^oyen.
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kapttttae die Feststellang der Artikel des Admiralsbriefe selbfitftndig be*

Borgt zu Iiaben').

Mit der EanhSiidigung und UnterzeidmuDg des Admiralebriefee war

eine Fftnnliehkeit yerbunden, dnreh die der Cioiivoykommaiulear unter

den SehiffiBm einen zum Vicekonunandeur und einen zum Scbout-bei-

Kacht') ernannte. Viel mehr als eine FOnnlidikeit scheint dies aber

nicht gewesen m sein; sie wird in den Jonmalen nnd auch sonst im

hambaigisehen Gonvoywesen nur selten erwähnt Die Ftthrer der im

Herbst 1662 ausgehenden GonvoTflotte werden in der vom Bath ihnen

auflgefertagten «Legitimation'^ als «Gommandeur'* und j^Vice-Gommandeur*

bezeichnet, wfthread die Chronik') denselben Peisonen die Benennung

Admiral und Viceadmiral beilegt Ans dem uns erhaltenen Admirals-

biiel Oftr die Reise KarjKfonger's nach dem Westen im Jahre 1676^) er-

giebt sich, da& sowohl ein Vieekonmiandeur wie auch ein «Sehonbenacht*

ernannt wurde. Auf der Ck>nYoyTei8e 1691—^92, bei der zwei Convoyen

zusammen fuhren, theilte der Oberkommandeur, Tamm, die Flotte in

drei Eseadres, von denen er selbst eine, Marinsen die zweite und der

„Schoubenacht" Frese die dritte föhrte^). In diesem Falle hatte bei der

GrOise der Flotte, und da zwei Convoykapitftne, die sonst ulei(h( n Raug

hatten, bei derselben waren, diese Ei nennnnp: wohl mehr als eine blol's

formale Bedeutung. ~ Im November 1701 machte beim Antritt der Fahrt

des .Leopoldus" der Kapitän den Peter Laher zum „Yietzs-Commandeur"

und Cornelius Lübbers zum „Schaubienacht*. Übrigens wird ein Vice-

admiral schon in der Admiralsschaftsordnung von 1623 erwähnt, und

in dem erhaltenen Ältesten Rechnungsbuch der Admiralität') werden

Admiral, Viceadmiral und „Schubenacht" mehrfach genannt. In den

Admiralsbriefen von 1712 und 1746 erscheint weder der Scbout-bei-

Nacht noch der Viceadmiral. —
Für das Verhältnis zwischen der Leitun-j dns Convoyschiffes und den

Kauffahrteiscbiffisn, aber auch für da^enige unter letzteren gab die Bicbt-

1) Das Bchliefse ich aus der von Langenb eck S. ISS mitgetheilten Thatsache.

dals die KoDimandeuie die Ädmiralsbriefe nach ihrem Gutfiaden änderten.

^ Über die Bedeutung und den Unprong dieser Bezeichnung vgL de Jonge

1, 296 ff.

"J Chronik des Jauibal und uacii ihm Gallois lU, 292; die Namen Alttt

Hildebrand und Jacob Meier Bind aber &lseh; es waren Albert HiUebrandsen und

Ibtthiaa Drey«r.

*) Druck, in der Mandatensammliitif,' tler KommerzbiUiothek.

Brief Tamm's vom 13. November 1691.

•) Langenbeck S. 332. 334.

Im Hamb. StaatsarchiT.

Digitized by Google



856 Die Convoyer auf der Fahrt und in fremden Hllen.

schnür der Adniiralsbrief. Das A"ertra<]fsverhriltnis, das sie alle mit einander

einfringen , indem sie sich zu einer Admiralschaft vereinigten , fand in

den Restimmunjjen des Adrairalsbriefes seineu Ausdruck. Aulser dem

Adniiralsbrief kamen dann noch als nial'sgebend in Betracht der Eid und

dio Instruktion des Convoykapitäns und die allgemein gültigen Bestim-

muimen des hambuiL^iM iien Seereclits.

Der Hauptzwe<*k (h r gemeinsamen Convoyfahrt war der ge^enst'UiL'e

Schutz gegen Gefainen jeder Art; die Coiivoyen hatten einen lediglich

defensiven, protektiven Charakter; sie sollTt u den Feind nicht aufsuchen

sondern venm i t u und nur im Nolhlall von den Waffen Gebrauch

machen. Der Zweck iles Schutzes könnt«» nur erreicht werden, wenn

alle möglichst zusanimeiiliii Iten. Ohne bewulstes Zusaiimienwirkeu aller

Theile war eine Convoyfahrt tiherhaupt nutzlos. Für Fälle unfreiwilliger

Trennung, die durch ebMueutare Ereignisse, Sturm, Nebe!, T>iuikelheit,

herbeiseführt werden k< malen, traf der Admiralsbrief vers* )nt dene Be-

stiiiiimmgen ; sie finden Anwendung sowohl auf das Coiivuyschitf als

auch die Kauffahrteischiffe und sind wei>entlich von nautischem Interesse.

Aber auch das freiwillige, unmotivirto Verlassen der Flotte nuilste ins

Auge gefal'st werden. Ftir den Couvitykaijitilu konnte dies kaum in Be-

tracht kommen; er war Beamter der Stadt; er hatte in seinem Eide*)

geschworen, dafs er, ,,bey denen meiner Admiralschaft und Defension

anbetrauten Schiffen, wie ein redlicher Mann getreulich handeln und

stehen, Fhr, (luht und Blüht bei ihnen auffsetzen uud iiu'lit verlassen*

wollte. Sicher hätte ihn Schimpf und Schande daheim erwartet, wenn

er seine Flotte absichtlich in Stich gelassen"). Hinsichtlich der Kauf-

fahrteischiffe war dies anders. Ihre Führer hatten ein Interesse, bei der

Flotte zu bleiben^ nur so lange, als es ihrem und ihrer Reeder Vortheil

entsprach; das Convoyfohren war für sie nur Mittel zum Zweck; palste

es i^nea nicht mehr, mit der Flotte zu segeln, so lag die Neigung, sieb

den Yerpfliehtungen des Admiralsbriefes zu entziehen, sehr nahe. Schon

im alten hamburgischen Schiff- und Seeredit heifst es: ^Dieweil ml

') Defshalb hfifst es in den „Principes de Colbert**: „Lor des capitatnes

oUiieut charges d'estoiter th-s convois. il lenr rpromman(l;ut de itiL' r plutdt k les

mettre en süretö qua coiiibatUe les euneuiiä" (Clemeiu, Letires, lustructioDS etc.

de Colbert m, 2 S. 780).

*) Langenbeck S. 340.

*) Die französische Ordonnance ron 1689 bestimmte Line IV. Tit II, Art 98:

„Celuy qui sera chargt' de l'escorte ou convoy de vaisBeaui marehands et qoi lea

abandonnem, scrn pnni de mestne" (d. h. „de mort oonune deserteur*)* Über die

gegenseitige Vertheidigung vgl. uaten.
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AdmiralBchaft (^macbt Werden und doeh wenig gehalten'' Dilsbalb

sind die BesthnmuDgen des Adminlsbiiefes, die den Schiffern Ver-

pfiiehtunm in Bezug auf die gemeinsame Fahrt auferlegen, sehr viel

iriehtiger und inteiesBanter, als alle aadereu; sie bild^ den ^genttichen

Kernpunkt des Yertragsveitaaltnisses. Durdi keine Bestimmung des

Admiralsbriefes wird dieses klarer beleuchtet, als durch den 19. Artikel.

Er lautet'): «So ein oder mehr Schiffe, so zu dieser Admiralschaft ge-

hören, in Zeit der Koht, oder sonsten zur Unzeit, und an unbehörlichen

Orthen, sieh von der Flotte separiren, und dieselbe verlassen vQrd^;
obgleich keine Sehwerigkeit oder Schade daraus entstehet, so ihnen zu-

gemessen werden könte, sollen sie zu einer Strafe 1500 Marek Lttbisch

geben, dafbr ihre Schüfe anbrüchig seyn sollen'* ; d. h. unmotivirtes Ver-

lassen der Gonvoyflotte war strafbar. Im hollSndischen Convoyrecht*),

noch strenger aber in der französisehen Ordonnance von 1689*) finden

sich fthnliche Bestimmungen. Die Bedeutung des Artikels 18 besteht

darin, dals durch ihn die Zussrnmengehdrigkeit der Ck>nvoyflotte recht-

lich fixirt wurde. Es widersprach nicht nur dem Geiste der in dem
Admiralsbriefe getroffenen Vereinbarung, es war auch widerrechtlich, sich

ohne triftigen Grund von der Convoy zu trennen. Die Unterzeichnung;

des Admiralsbriefes begründete also dne obligatorische Verpflichtung,

deren Nichteinhaltung eine öffentliche Strafe nach sich zog.

Sehr viel schwieriger ist dagegen die Frage, ob den Schiffern, die

durch Vernacblässi^mg der Bestimmungen des Admiralsbriefes seitens

anderer Mitfahrenden irgend welchen Schaden erlitten, ein privater, dvil-

rechtlicher Anspruch gegen diese letzteren zustand. Im Art. 41 des

hamburgischen Schiff- und Seerechts heifst es: „wer nun die Admiral-

1) Langenbeck S. 94.

*) Ebenda S. 129.

*) Plakat vom 25. August 16ol, Art 3 : :,Dat geene KoopTaerdyescheiien haer
r^nvoy ofte Compagnift suUen nioirt n verlaten, soo lange sy niet en zijn op bare ge-

destineerde Plaetsen, ofte alsbc luette selvo eene cours suUen können seylen, 't zy

om wat redenea sulcks mochte wesen, maer gehouden zyn by de vloot tc blyven" etc.

(Groot l1accalbo«k T, 968)l Die dAnische „Terordnnng wegen der GoaToye auf Hiipa-

den" Ton 1C22 bestimmte dagegen: |,Jedoch soll einem icJcn entweder invor, her^

narher oder iilsdann vor sich selbst, wann er sein eitren SdiitT und Gut wagen will,

mit dieser austrückligen Condition, das er sich von der Ylote abhalte,

zu siegelen freystehen".

*) Livre IT, Titre II, Art 38: „Si le capitaine du Taisseao marchand qui sera

mis BOOS reeootte 8*en separe saus raison Intime, il sera condannd aux
gatdres." Die späteren Bestammungen in dieser RicÄitang vgl. bei Valin, Nouv.

Commenfnitp 1, 693 f. Schon das Statut von Marseille TOn ca. 1254 setst Strafen auf

da^ Vetia>>en einer Convoy (Fardesbus IV, 277).

BaKRch, Hamburgs CooToy-äehiS&hrt. 17
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Schaft bricht und darober jemand genommeii würde, 80 soll der Schiffer,

80 die AdmiraSschaft gebrochen hat» schuldig seyn, den Schaden von dem

S^niifen zu bezahlen; hat er das an Oelde nicht, so soll er nach Er-

mässigung willkQhrlich gestraft werden.*' Hier, im Stadtbiieh von 1908,

war also eine civilrechtliche Haftung des Schuldigen ausgesprochen. Das

stand im Kinklaiip: mit der juristischen Auffassung von der Admiralität

als einer Societiit, d. Ii. der lllioreinkiinft mehrerer I^ersonen über eine

Vereiüigung von Leistimjren zu gemeinschaftlichem Zwecke. Und ohne

Zweifel bestand auch noch zu unserer Zeit , zur Zeit der Stadtcon vor-

fahrten, für oftenbare Verschuldungen von Schaden durch Veniachlilsslfniu^:

der eingegangenen Veri>tlichtuugen die gegenseitige Haft bai keil der Schiffer:

in dem bereits angezogenen Artikel 13 des Admiralsl)riefes heifst es ja

auch: obgleich keine Schweriffkeit oder Schade daraus entstehet, so

ihnen z u g e ui e s b e u werden könte". Auch Langen link nimmt

auM, „dafs. wann einer seinen Pflichten nicht nachkäme, er dennoch

gehalten hh jhet, den Schaden, welchen die« andern dadurch gelitten, ntit

zu vergüten". Allerdings wird es im Kinzelfall meist sehr schwer nach-

weisbar gewesen sein, oh Jemanden ein Verschulden traf; konnte aber

Niemand iür (li'u Schaden haftbar fremacht werden, so muiste der Ge-

schädigte den Verlust selbst trafen; so bestimmte Art. 12 des Admirals-

briefes; das Princip der reinen Societät war dadurch schon durchbrochen,

und von Verthcilung einer Havarie-grosse Über alle Unterzeichner konnte

z. B. nicht mehr die Bede sein

Untersuchen wir nun im Anschluß an diese allgemeine Erörterung,

wie denn in der Praius die Bestimmungen des Admiralbriefes geband-

habt wurden, wie namentlich sich das Verhältnis zwischen der Convoy-

leitung und den Kauffahrteischiffen bewährte. Wenn wir auch nicht im

Stande sind, für alle im Admiralsbrief angezogenen F&lie erläuternde

Beispiele ans der Wirklichkeit anzuführen, so beleuchtet doch schon

eine Beihe von einzelnen Vorfällen das Gesammtbild der gemeinsamen

Fahrt

Dafs die Schiffer oft Ober die Kapitäne und diese ebenso oft über

die Schiffer klagten, ist begreiflich; Widerspenstigkeit und Unfolgsamkeit

auf dieser Seite, böser Wille auf jener Seite werden als Grund zu Klagen

angegeben. Kapitän M. Schröder muiste im Jahre 1GB9 entgegen seiner

Instruktion Gartagena anlaufen, da die beiden Schiffer, die er geleitete^

sich weigerten, länger zu kreuzen. Holste schrieb im Jahre 1665 ans

Cadiz: .mit witerwertichkeit von einige von unseren Schiffern ist die

») S. 97.

3) VgL Langenbeck S. 96.
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R^ifse anpefangeu; darnach sich auch h;it allediuck geregulleert ; wau
von uiib eii:ue Convoy durch meine Edl. Hochgeehrte Herren wertlt iiut-

gebeii, so wirdt es nicht geachtet, und ein jeder macht sich selber

meister, und wau sie unter andere fremde Convoy fahren, wissen sie

nicht, wie sie sich schicken sollen". Bitter bekkigte sich Kapitiin Tamm
In einem Schreiben vom 15. Dezember 1718 über zwei Schiffer, die, wie

aie auf der Ausreise Yonätzlich von ihm fortgesef;elt seien, nun wieder

venuiM würden
; „so zweifele nicht, sie werden wiederum h Dessein von

mir abgegangen seyn, welches sehr gottlos und vor dem Assecuradeur

anch sehr verdrid'Blieh ist, indehm man mit kleinen Segeln nach sie

wartet und dadurch die ganze Flotte aufhilt". Tamm wies mit Recht

auf den 18. Artikel des Adminüsbriefes hin, der bei 500 Thalor Strafe

Jedem verbot, sieh Ton der Convoyflotte zu entfernt

Kapitftn Geoig SehrOder febte in einem Brief Yom 26. Juli 1727

sein Urtheil Ober die unter ihm fahrenden Schiffer und das Verh&ltnis

des ConvojerR zu diesen allgemein zusammen: wenn &o ein Schiffer

etwas kohn sei und Toreilig nautische Chancen auszunotzen suche, so

hei6e es: „dieser Schiffer ist ein vigilanter Mann, dagegen ein Orlogs

Mann mit seiner unteriiabenden Flotta mufs ein negligenter geheilsen

wenlen, obwohl er seiner Schuldigkeit nach mehr Sotge Tag als Nacht

vor sich und seiner Flotte triget, weiln er zur Verantwortung stehet,

davon der Kaulbihrer nichts empfindet noch weifs und nach gethaner

Keyse seinen Behdem weilis macht, wie es ihm am besten beliebig ist".

Wobei nicht aulser Acht zu lassen ist, dals Georg Schilder ein etwas

galliger, mifsgonstiger Herr gewesen zu sein scheint

Dagegen beschwerten sich 1667 dieKommerzdeputirten aber sehlechte

Begleitung der nach Portugal geschickten Schiffe duith die Convoyer,

von denen die nach Spanien bestimmten Schiffe bevoizugt und jene

nicht ganz an die portugiesische Küste herangebracht worden wären.

Aus den Journalen ersehen wir andererseits, mit welcher Sorgfalt die

Gonvoyen in solchen F&llen verfuhren; so heifet es am 22. Februar 1686 im

Journal des „lioopoldus" : ,,onse by hebbende ßcheopen, soo naer Ussar

bon giengen, deeden haer Best, om onder de Wall [= Küste] toe comen

;

en wy leepen met naer de Wall, om toe sien, ofite ock eenige quaede

Sebeepen onder de Wall waeren, maer custen niet met all sien'*. Auf

ni anfrei n des Zusammenhalten der Flotte endlich ging eine Klage von

Kaufleuten im Januar 1690, dafs „bey letzter Ausgang des Convoyers

die convoyrende Flöte Schiffen von ihm zerstreut worden, dafs der meiste

theil der Flöte noch zurück und von ihm blieben were" ; sie ersuchten

den Rath, zu veranlassen, „dafs solcher Unordnuns; des Convoyers vor-

gebauet wttrde'*. Jedenfalls war es, das ergiebt sich ja schon aus diesen

17*
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Beschwerden, keine Kleiniirkeit für den Convoykapitän. ^p'mo Schiffe zu-

sammenzuhalten; bei NeUel. Sturm, Nachts niufstc er immer auf alle

aufpassen und sie durch Signale im Kurs und bei üich festhalten; eiu

jedes einzelne Schitf hatte daireL^en die sehr viel einfachere Aufgabe,

sich nur nach der Convoy zu rii liten. Wie mühsam und schwierig meist

die letztere es hatte, lehrt deutlich eiu Studium der Journale.

Wie sorgsam der Convoyer die seiner Obhut anbefohlenen Schiffe

hütete, und zwar tlber die ihm durch den Admiralsbrief direkt gemachten

Vorschriften hinaas, erhellt auch daraus, dafs, wie sich aus den Journalen

ergiebt, die Convoy nie mit ihren Schiffen bei Nacht oder Dunkelheit

aus einem Hafen auslief. Ausdrücklich betont wird dies einmal in dem

Journal der Heisedes „Leopoldus" 1685—86; gegen 5 Uhr Abends, so

heifst es hier zu Lissabon, lief der Wind nordwestlich, also günstig,

„ntaer dtrrea niet eventttren, met en floet Scheepen tegen de Nacht fit

toe loepen".

Bmndere Regeln fiber Qualifidrung der Kanffahrtefsdiiffi» für die

Fahrt unter Convoj waren nicht aufgestellt, eine Art Klassifidrung gab

es nicht'); es war namentlich nichts fiber eine gewisse Minimalgr&Tse der

Schiffe, die sich einer Convoy anschliefsea wollten, bestimmt Man hat

auch wohl kaum daran gedacht Die Verschiedenheit der 6r06e, Bauart

und Segeleinrichtungen der Kaufiahrer mulste nun aber das gemeinsame

Fahren unter C!onvoy sehr erschweren. Der Bath wies im Feliruar 1696

einmal darauf hin, dafo doch die Schiffe ja im Stande sein möchten, die

Beise mit Convoy auszuhalten und den Wind nicht zu versäumen. Der

Ehrb. Kaufinann antwortete hierauf: Er könnte „nicht allemahl Roh*

Siegel auf so eine Reise, da die Frachten nicht grofs, gebrauchen, und

Hesse sich solches sonderlich mit fremden Schiffen nicht zwingen, die

sich unserer Convoye bedienten**; fibrigens werde £. £3irb. Kaufhiann

schon selbst „zusehen, seine Gohter nicht in alte Pndel zu wagen". Nur

die verschiedene Segel-Schnelligkeit war im Admiralsbrief berticksichtijrt.

Dieser bestimmte, dafs der Kommandeur sich alle Zeit „nach dem un-

bese^elsten Schiffe von der Flotte roLruliren" sollte^). Doch wurde diese

Anordnung; so ausgelegt, dafs, wenn der am schlechtesten besegelte Schiffer

nicht Segel nach Möglichkeit einsetzte, er selbst die VerantwortunL' für

etwaigen Schaden zu tragen habe^). Diese Frage wird mehrfach berührt

Kupiiän Hülste klagte 1685 aus Malaga über einen Schiffer , der ihm
" •

Vgl. auch oben S. IS2 f.

*) Dersbalb liefs die GoiiToy oft die Schifie TorauBsqielii und blieb ,bey de

achterste man" (Journal Kiupfanger's, 1680). Den vome an der Spitse der Flotte

segelnden SdnflT. r nnnnte man den aFubrmann".

Langenbeck S. 125. 136. .
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.mit seineu Siegeln'' viel Verdnifs iremacht liabe: im Journal vou

1710—11 begegnen mehrere Falle, wo Schiffe, wie der Joui'iialschit iher

aimiiiimt, nicht ihre Schuhii^rkeit in dieser liiclituug tinin; „de schecpen

iü^ewagt, want Lorentz Tycksrn niaackte pans ge<'n Seyls" heilst es

am 1., und „deese helle wagt Lorentz Tycksen lugewagt, want hy

maackte ireiMi Seyls'' aui 2. November; und ebenso: ^onsse Scheepen

quaüieü alle off, bettalven Lorentz Tycksen, die bleett' te lowart lijriren".

Am 4. ward es dem Convoykapitän aber zu toll : „wie riepen Lorentz

Tycksen toe, waerom hy sien brst niet deede, off hein its mancqueerde".

Am 10. December seufzt der Schreiber, es seien „de beyde «rottloose

Kerrels intewagten als Schomacker & Möller". Als 1747 ein Lübecker

Schiffer auf das Signal, mehr Segel zu machen, nicht reagirte, liels

Brockes auf ihn einen scharfen Schüfe abseben. Konnte ein Schiff ein-^

mal wirklich nicht dem Tempo der Flotte folgen, fio nahm die Conyoy

dasselbe in Schlepptau; namentlich unter lirookes geschah das öfter.

Betrifft das Vorstehende im Wesentlichen direkt die Hauptaufgabe

für alle Convoytheilnehmer , nämlich zusammenzubleiben, BO waren mit

der BetbMigung des Strebens^ diese Angabe bestmöglichst zu lösen, doch

die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Convoyleitnng und den Kauf-

iUirteifichiffien nicht erschöpft*). Wie sich bei einem Zusammenstols

mit dem Feinde dies Verhältnis gestaltete, schildern wir an anderer Stelle

(Sw 282 ff.). Es gab aber doch eine Reihe von ftulseren Beziehungen, deren

Etistenz im engen Zusammenhang stand mit der Stellung» die dem
€on?oyer als dem Patron gegenOber den Kauffabrem als seinen Schutz-

MUenen zustand. Diese Stellung wird durch mehr als ein Merkmal

eekemizeichnet. Zunächst wurde dem CouYoyer eine gewisse Ranges-

nperioritftt vor den Kauffabrem zugebilligt Der Convoykapitän war

sidit Primus inter pares, wie das wohl der Fall war bei dem gewählten

Admiral der alten Admiralschaft. Schon in der unten näher erwähnten

Veränderung des Namens drfickt sich dieser Wandel aus; au Stelle des

«Admirals** trat der „Kommandeur''. Dieser nahm kraft seines Amtes

ab wohlbestallter Stadtconvoykapitän eine Vorzugsstellung gegenüber den

iUuern der Kauffahrer ein, eine Vorzugsstellung, die über den Rahmen
der ihm durch den Adniiralshriet verbürgten Rechte hinausging und sich

besonders kenntlich machte in den Formen der Signale, der Salute u. s. w.

Ein Patron, ein Schutzherr mufs aber anders .uediit wrrden, als ein

Schutzbefohlener. Wirklich materiell offenbarte sich aber das Patrouats-

') Dafs der Convoykapitän, wie Ehrenberg 'bei Schräder, Hamburg vor

200 Jahren) S. 276 meiDt, „unbeschrtakter BefeliUhaber der ganzen Flotte'' gewesen

sei, ist umichtig.
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verhiiltuis des Convoykapitäns zu seinen Sfhutzbefohleueu nach zwei

Richtungen bin; erstens als Aufsicht, zweitens als 1 ürsorge.

Ais Aufsichtsbehörde war der ConvoykapitHii insofern thätiLr, als er

laut Adniiralsbrief und Instruktion verbunden ^var, streng' auf die den

Schitieiü auferlegte Verpflichtung zu achten, ihre Fahrzeuge genügend

mit Mannschaft, Munition und anderen Bedürfnissen zu versehen M. Noch

im Oktober 1691 beschlofs der Katii, den Convoykapiläueu „anzudeuten,

dafs sie die unter ihrer FlaL'cre habende Hanilnn'jer Schiffe visitieren

und deren Stiifke unil Ainimiuiiioii auf/eiciieu sulLen''*). Übrigens

kommen Klagen in (iieser Bezieiuing selten vor. Mehr allgemein gehalten

ist die Beschwerde des Kapitän Holste, riri im Januar 1685 von Malaga

aus liber einen bchirter folgendermafsen schreibt: „Auch hat er — die

,11 Wochen iil)er, dafs er in Kngelandt gelegen, das Schiff nicht einniahl

unten rein gemacht, undt ist ein solches Schiff, woferne es sich nicht

bessert, mit Gompagnie zu gehen nicht werth, kann auch wohl zu Zeiten

eine gantze Flotte in Unglück bringen". In diesen letzten Worten liegt

zugleich die Motivirung für den Convoykapitän, dafs er diese Angelegen*

heit überhaupt zum Gegenstand einer Beschwerde macht; denn um jede

Ideine Veinachlafisigiuig auf jedem Kauffahrer wird er sich nicht ge-

kümmert haben ; nur wo das Interesse der ganzen seiner Obhut Qber-

gebenen Flotte in Betracht kam, hatte er einzuschreiten.

Doch finden w ir einen Fall, wo dem Convoykapitän auch hinsichtlich

der Ladimg der Kauffahrer ein Einfluß und gleichsam eine Oberaufsicht

zuerkannt wird. Im Jahre 1666 wird von den Kommefzdeputirten vor*

geschlagen, Holste zu instmiren, mit Silber und Kontanten, die er etwa

in Cadiz einnehmen wflrde, behutsam umzugehen und «auch den andein

Schiffern solches fleissig zu obaerviren, von Ihme ernstlich angedeutet

werden möge*^. Weder in den Instruktionen noch den Admindsbrlefen

wird die Berechtigung oder Verpflichtung des ConToykapitftns zu solcher

Kontrolle erwähnt.

Die FttiBoige eines Patrons gegen seine Schutzbefohlenen hatte der

CouToykapitän aufder Reise namentlich dann zu bethitigen, wenn letztere

in irgend einer Weise hOlisbedtkiftig waren. Das konnte ja nicht nnr

der Fall bei Feindesgefohr sein, sondern es gab Gelegenheiten anderer

Art genug. Gegenseitig sich zu untentfitzen waren alle verpflichtet;

das entsprach dem Zweck und Geist der getroffenen Abrede zu gemein-

samer Fahrt; im 9. und 4. Artikel des Admiralsbriefes wird es noch

ausdrQcklich ausgesprochen, ohne daüs dem Convoyschiff eine besondere

Langenbeck S. 132; vgl. unten im Anhange Nr. 9.

') Protokoll des CouToykoilegs, Iti. Oktober 1691.
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Bolle hierbei zuertheilt wuide. Sie fiel dieflem aber ganz von selbst

zu, denn es war das leistungifiÜiigBtey bestbemannte Schiff von alten.

Erlitt eins der Schiffe wflhrend der Base irgend einen Schaden, der

hdlbar war, oder war an der Takelage oder den Masten etwas in Un-

ordnung« so wurde von der Gonvoy auf Wunsch sofort thunlichst HQlfe

geteistet durch Sendung von Ziminerleuten, Schmieden') und Material;

galt es, einen Anker, der im Hafen verloren war^ wieder zu holen, so
|

sandte die Gonvoj ihre Leute zur MifhQlfe. Beim Loschen und Laden
|

in den fremden Hftfen lieh nun von der Gonvoy sehr oft Unterstützung. I

Bedurfte man auf einem KaufTahrtäschiff ftiztlicher Hülfe, so fuhr der

Obermeister hinüber und that, was in seinen Krftften stand. — Auch das

fällt in die Bubrik der Fürsorge des Convoykapitäns für seine Schutz-

befohlenen, dafs er die strengere Disciplin, die auf dem (Tonvoyschiff

waltete, den Kauffohrteischiffen zur Verfügung stellte, um ihre unbot-

mftfsigen Matrosen zu zähmen; für solche diente das Couvoyschiff als

Korrektionsanstalt. Schon 1666 schlugen die Koromerzdeputirtcn eine

dahin zielende Bestimmung zur Aufnahme iu die Instruktion für Kapitän

Holste vor*). Später fügten die Convoykapitäne aus eigenem Antriebe

eine ähnliche Auor(iuun«r dem Admiralsbrief hinzu Auf der letzten

Convoyfahrt 1746—47 nahm Brockes mehrfach solche Matrosen auf, z. B.

einen, „w^ er seinem Schiffer viel Rumor gemacht hätte" ; dem Kauf-

fahrteischiff wurde dann aus der Bemannung des Convoyschiffes Ersatz.

Und nicht nur wahrend der Reise, auch noch nach Ablauf dei-selben

sollte von der Convoy in Nothfillleu den Schiffen werkth&tige Hülfe ge-

leistet werden. Als im December 1695 im Eisgang der Unterelbe zwei

mit der Convoy soeben surückgekehrte Schiffe iu Gefahr geriethen, ordnete

das ConvoykoUeg sofort an, beiden Schiflen „alle mögliche Assistent^

mit unsem Convoye-Völckem'* zukommen zu lassen ; man solle sie beim

Löschen unterstützen, evi^ntuell einen Theil der sehr werthvollen

Ladung in die Ck>nvoy übernehmen.

Zur Schlichtung von Streitigkeiten unter den Schiffern war dem
Convoykommandeur die Rolle eines Schiedsrichters zugewiesen. In den

bekannten Admiralsbriefen ist davon allerdings nicht die Bede; aber

') Als im Oktober 1710 vor Archangel auf einem hambui^oben Schiff ein

Schaden vorfi^ vermebte der Coavoykapitän Schröder, in einer nuKlickeo Schmiede

den Sebad«! aosbefiaem zn Uueen ; n wollte «her „de gotüooee IUaa|je het eelft vor

Gelt ntet maaken", so dafs man die bescfaildigten Stücke durch die Scbmiede der

ConToy nothdürftig ausbessern laaien ma&te.

«) Vgl. im Anbang Nr. 10.

Langenbeck S. 136, Art 38.
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Art. 9 der Instruktion von l*)tj3 enUiiilt hierüber oine interessante Be-

stimmung V). Aus der Praxis sind keine hier einschlagenden Fälle bekannt.

Schliefslich möge noch Ivemerkt werden, obwohl es nach dem Vor-

stehenden ei'jentlich selbstvei-ständlich erscheinen dürfte, dais nämlich

die ST i lti iivoykapitHne von den unter ihrer Obhut fahrendon S^chifferu

keinerlei V eri,nitung zu fordern berechtigt waren ; es srlunnt das üegeu-

theil auch nie vorgekommen zu sein Die Iranzusisehe Ordonnance von

1689 vorbot den Convoykapitäuen ausdrücklich die Annahuie von (xiati-

fikalutuen Kni^lische Convoykapitäne haben sich für Convoy bezahlen

lassen^), doch untersagte die bekannte Akte Karl II. voo 1662 streng

jede Forderung von Vergütungen für Convoy*).

B. Fahrn yntor fremden Convoyen.

1. Schiü'e unter iremder Convoy.

Wie das offene Meer einen internationalen Charakter trägt, so auch

gevissermafsen der Kaufmann, der friedliche Schiffer, der es befi^rt Es
liegt in demWesen diesei Tnternationalität der gegenseitige Schutz gegen

gemeinschaftliche Feinde. Wohl nirgends in jener Welt d(>s 17, und
18. .Jahrhunderts offenbart sich sowohl der internationale Charakter wie

die feste Solidarität des Handelsstandes der £rde anschaulicher, als iB

dem Sceconvoywesen.

Eine Convoy diente natürlich in erster Linie dei\jenigen Schiifen zum
Schutz, für die sie ureprünglich bestimmt war; das waren die Schiffe,

mit denen sie aus der Heimath abgefahren war, oder mit denen sie von

dem Ziel aus die Heimreise antrat. Sodann schlössen sich sehr oft mitten

auf der Fahrt Kauffahrteischiffe einer Convoyflotte an und fuhren unter

dem Schutz des oder der KriecrsschifFe. Bei dem Anschlufs an eine Con-

voy . mochte er nnn in dem A\is*:anjzsliafcn oder dem Ziel der iranzen

Reise oder niitton auf dein Meere sich vollziehen, wurde in der Regel

nicht nach der beiderseitigen Nation;ilit;it Lrefra^rt: nur in Kriegszeiten

war es selbstvei-stilndlicli , dafs sich nicht das Schiff einer Nation an ein

Kriegsschiff einer feindlichen auschloi's; sonst herrschte aber in den

>) Vgl. im Anhang Nr. 9.

*) Livre I, Tilre V, Art „Luv dtfend de recevoir aacune gratification sous

quelqttr pi^texte que ce goit, des vaisseaux marchands qn'U e»coiteni k peine de

Cassation".

•) Cal. of St. l'ap., Dom. Ser., vol. 1670, pag. 187 (27. April 1670): „that tlie

captaioB are higbly rewarded for couvoy".

*) Vgl oateo S. 269 und 286 Anm. 1.
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Coftvojflotten eine bunte Internationalitftt. Einige Beispiele bieifbr aus

unBerem bambui^schen Material.

Kapitän Dreyer hatte 1673 bei seiner Abftbit von Malaga aufser

Hamburgern einen Schweden, einen Venetianer und einen Lübecker

bei sich. Holste kam 1679 von Livomo in Alicante an mit bambnrgi-

sehen, hollAndlaehen and englischen Sdiiffien, „so in unser Comp* ge-

bohren^. Kapitän SehrOder kam 1691 mit hambuiigischen, dänischen,

holländischen und englischen Schiffen in Malaga an. Im Winter 1702

hatte die Convoj von Cuxhaven aus 6 Brem^ und 2 schwedische Schiffe

bei sich« Tamm verliefe 1717 Lissabon mit hamburgischen, holländischen,

norwegischen und portugiesischen SchifliBn. Diese Beispiele werden ge*

nflgen, um von der Buntscfaeckigkeit dieser Flotten einen Begriff zu

geben. In der Begel wird bei ihnen, sofern sich nicht mehrere mit ein-

ander vereinigt hatten, die Nationalität des Gonvoyschiffes quantitativ das

Übergewicht gehabt haben. Kapitän Schröder ging allerdings 1690 in

See mit mehr Dänen als Hamburgern; doch ist es hier fraglich, ob diese

Dänen alle Nationaldänen waren oder nicht vielmehr Hamburger, die,

wie in jener Zeit oft geschah, dämsebe Pässe genommen hatten.

Natürlich fuhren andererseits auch hamburgisehe Schiffe unter fremdem

ConvoyschutE und — bei der im Voiiäitnifl doch nur geringoi Zahl der

hamburgischen Convoyen — wahrscheinlich noch öfter, als unter ham-

burgischem. Es würde zu weit ftihren, wollte ich alle aus den Akten

sich ergebenden Fälle hier anführen; namentlich unter holländischen und

englischen Convoyen, die für Nordeuropa ja auch die wichtigsten wareUi

fuhren Hamburfrer ?»'hiffe oft.

Doch zog ohne Frage ein jedes Schiff eine Convoy eigener Natio-

nalität vor; wurde es wirklich einmal Ernst, und drohte akute Gefahr,

80 schützte die Convoy natürlich in erster Linie ihre Lancisleute; das

war ihre Pflicht. Es ist defshalb begreiflich, wenn Kapitän Holste im

November 1677 ans Malaga schreibt: zwei seiner Schiffe seien in Gibraltar

liegen geblieben, „diewelch es nicht haeben ebenthOren M wollen, unter

ander Conffoy [seil.: als hamburgischer] zu siegeln". Hier wird mit

kurzen Worten dasjeniire aiis^redrückt , was 15 Jahre früher die Ham-
burger bewoeen hat, eiiieiiP Convoyen zu srhaffon.

Ks pib aber für einen Convoyer auch Orihide. sich der Mitnalnne

fremder, nicht seiner Nationalität angehörifzer ^Scintln nliüeneit-'t y.u zei^ren.

So klar wie kaum in einem andern Punkte selien wir hier die ^ ( rwandt-

schaft der alten Admiralschaft mit (b r s])Mereu Convoy. fechou 1572

hatte der £hrb. Kauinianu vorgeschlagen: „Unsere Schiffe sollen keine

^) wageo.
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frembde Schiffe in ihrer Admiralschaft beachützen, auch keine nolreje

Guter eingeschiffet werden^)". Ganz bo streng war man sp&tor nicht

Feindliche Schiffe waren natürlich von der ConToy anogeachleesen. Al>er

ancfa schon Schiffe, die einem im Kriege befindlichen Staat aagehdrten^

wurden von fremden Couvoyen oft nicht gern mitgenommen; namentlich

wenn diese einer Kation angehörten, die neutral war. Als im Herbst

1702 die Herren des Court beim hamburgischen Rath anfra^rten, ob ihre

Schiffe sich an die hambuigische Convo^ nach England anschliefsen

könnten, wollten die Kommerzdeputirten zuerst gar nichts davon wissen»

dafs den finglandem bamburgische Signalbriefe gegeben würden; aUer^

dings könne man ihnen ja nicht verwehren, unter hamburirischer Convoy

zu fahren; aber dem Rath wurde ans Herz gelegt, „das Commercium

bey der Xeutralit&t zu erhalten**. Nun mufste Hamburg allerdings in

solchen Fällen ganz besonders vorsichtiir sein. Noch weniger gern nahm

ein Convoyer Schiffe mit, die nach feindlichen Plätzen bestimmt waren

oder von solchen kamen. Durch solche Begleitung konnten leicht Müs-

helligkeiten und Schwierigkeiten entstehen.

So verlangte im Jahre 1703 der englische Court in Haniburf: eine

Liste aller der Schiffe, die unter der eiiL'lisrlu'n Convoy mitfahren wollten,

um zu erfahren, „ob mich welche darunter auf fi imil. nhrter'*; und zur

selben Zeit machte di r hollandische TJesident in Hamburg, Kuysten, der

fjehitrt hatte, dafs hier i)»ehrere Schitfe befrachtet wurden, niii unter

enp'li'^rher und holländisclier Convoy nach Portugal zu taiiren, »it u Vor-

sciil.iLj dafs die liollandischen Convoyer die unter ihrer Obhut segehii]» u

fr> III 1 n Schiffe, die hierher bestimmt seien, auf ihre Herkunft visitireo

mocliten.

Bemerkenswert] 1 ist aucli foltreuder Fall. Im Sommer 1712 hörte

mau plötzlich in Haiubur^% dais die lloUänder keine Irenulen Schiffe mehr

unter ihre Convoy nehmen wollten*) und hambui-gisciien Schiffen defs-

halb die SijTnalbriefe vorenthalten hätten. Man fragte bei dem Residenten

an: dieser wul>tt noch nichts davon, erklärte aber, dafs die Admiralität

von Friesland zur Zeit der F'.lbwirren die Wattconvoyer angewiesen habe,

keine dänische oder schwedische Schiffe unter ihr Oeleit zu nehmen,

damit nicht auf irgend eine Weise die holländischen Schiffe liadurch

') Im Anhang }iv, 2,

2) Kuysten an Goienlaiaatei), 16. Oktober 1703 (Rddnwdiiv im Haag).

*) Aucb ia Bremen wurde an 12. August in der Witthelt. beriditet, „dafs die

H. H. Staaten verboten, keine Hamburger und Bremer Schiffe unter ihre Convoy

nehmen wolten"; hier wollte mnn skh eventuell an die Königin von England wend» n

und l^le^(• crsuclii n, ^oh di« Ihe iiit ht bei dem Krtnis? von Franckreich zum Besten

der iiaudiung i ai>porte auäUriugeu kunte" (Bremer btaatsarchiv).
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Schaden eriitteQ>). VieUeidit sei es auch der Grund, wefsbalb man
keine hambnrg^en Scfaifie mitnehmen wolle^ weil die Dänen diese fort-

nahmen^ daa Itönne aber den heUSiidiBehen Convoyem nicht gleichgoltig

sein, denn wenn ein Schiff oder Schiffe unter Convoy angegriffBii worden,

mOsse diese sie auch vertheidigen'). Hier finden wir den Gmndsata

der ersten Pflicht einer Convoy klar ausgesprochen, zugleich aber anch

einen Gmnd, wefshalb man sich der Nothwendigkeit, dieser Pflicht genügen

zn mOasen, entziehen konnte. Übrigens verlief die Angelegenheit schliefi*

lieh günstig fOar die Hamburger. Der Rath richtete, gestützt auf eine

Benksehrift der Kommerzdeputirten, am 13. September ein Schreiben an
die Generalstaaten*), in dem er sich bitter Aber diese Maferegel, nament*

lieh im Interesse des dadurch aig geschftdigten Handels nach Portugal,

beschwerte; er begreife, so setzte er auseinander, anch nicht, wie Holland

„dero nach Portugal gehenden Convoyen, bey welcher Fahrt die rencontre

der Schwedische und Dftnisehen Armateurs nicht zu beflirchten, zu Yer>

sagen geneigt seyn werden". Im November erging dann ein hollftndisehes

Plakat, mit dem die Hamburger zufrieden waren. Ende Mai des nfiehsten

Jahres kam die gute Nachricht, dafe die hamburgischen Lissaboniahrer

mit holländischer Convoy gefahren seien

Dafs Schiffen der Schutz einer Convoy, d. h. das Fahren im Bereich

und Geleit derselben — sei es nun bei der Abfohrt von der Elbe aus

oder auf offener See oder von einem fremden Hafen aus —, ohne triftigen

Grund vorweigert worden, kommt selten vor. Im April 1690 beklagten

sich auf England fahrende Schiffer bei den Komnierzdeputirten, dafs die

holländische Convoy sich weigere, die hambuigischen, in London beladen

liegenden Schiffe „unter ihrer Flagge zu nehmen", ohne dafe ein Grund

dafilr ersichtlich ist. Dafs Hamburger Schiffe auf den Schutz ihrer Stadt-

convoy, selbstverständlich unter Voraussetzung der Erfüllung der gesetz-

lichen Bedingungen, (Ane Weiteres Anspruch hatten, scheint unbestritten.

') Aiinliches vermuthete man auch in Hamlnir|T: in der Denks« hrift der Kommon:-

deputirten heifst es: es seien Briefe aus Amsterdam gekommen, „die berichten, dals

io dem Haag ein Scblufs gemacht were, ihre Gonvoyer zu untersagen, forthan Hamb,

oder Hansee-StSdtisehe Schiffe unter ihre Flaggen m n^mem nmb von der dänischen

and Mfawedischen Yiiitiniiig excusirt zu sein". Der Rath theilte am 23. Septembtt

mit, *>r vemuitho, dafs, so lange der Krieg zwischen Dänemark and Schweden dauere,

Hollaiid die Hamburger wohl nicht couvoyren werde.

-) „want dat wanneer men een Schip oft Scbeepeu onder syn Convoy imm, dat

neu deielve moeete defendaren* (vaa den Bosdi an GcneraistMteOt 9. ^eptbr. 1712.

ReicbsarduT im Hm^
Reichsarchiv im Haag.

*) Protokoll der Kommendepntirten.
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Dagegen scheint es zweifelhaft, oh fremde Schiffe, die sich einer ham-

burgischen Convoy anschlössen, damit den Schur/, dfn hanibiirgische

Schiffe vüu ihr i^enosst u, m seinem ganzen Um i an ^^e beanspruchen

konnten. Brockes betont es einmal in einem Schreiben^), dafs er ein

Bremer Sdiiff „dieselben Rechte, wie unsere Schiflfe, habe ireniessen

lassen" , indem er ihm einen aufsätzigen Matrosen abgenommen und

dafür einen der seini/^^en ^eprebeu habe. Derartisre intime Dienste der

Convoy gegen nichtbamburgische Schiffe scheinen doch Ausnahme gewesen

zu 8ein.

Wollten fremde S^'hiffe, namentlich schon von der Elbe aus, die

hamburgische Convoy benutzen, so konnte das in allen Fällen, auch

wenn es der Stadt keinen Heller einbrachte, dem hamburgischen Interesse

nur dienlich sein; dafs dem Rath das wohl bewufst war, <reht daraus

hervor, daf^ er Molste 1685 im August selbst darauf aufinerksam machte,

dais ein Schiff mit Khipholz-Ton Riga und eins mit Weizen von Danzig auf

die Eibe gekommen seien, am mit der Convoy nach Portugal und Spanien

zu segebi. Holste antwortete darauf, er habe nichts dagegen.

Der Anschlufs an eine fremde Convoy geschah unter Beobaebtung

einer gewissen Form. Schlofs sieh ein fremdes Schiff an eine Convoy

schon bei der Abfahrt von der Heimath an, etwa ein schwedisches an

eine hamburgische Convoy auf der Elbe, so fand der Anschlufe in der

Regel unt^ denselben Formen statt, wie sie beobachtet wurden von

Schiffen, die gleicher Nationalität mit der Convoy waren, d. b. durch

Übernahme und Unterzeichnuns des Admirals- und Signalbriefes. Auf

offener See erfolgte der Auschluis oft wohl .uich ohne diese Fonnalität;

in dem Gebrauch der Signale waren auch damals schon gewisse allwmeine

Nonnen gültig, so dafs ein Signalbrief zur Noth entbehrlich war. AI »er

man zog doch Convoy mit Signalbrief solcher ohne densell)eu vor. Im

Frühjahr 1706 erinnerte mau in Hambur«; daran, dafs der holländische

Admiral Alamonde „zwar einige Hambiu^Tr Schiffer mitgenommen, aber

keinen Sein-Brief i^ej^eben hette'' : die Kommerzdei)Utirten knüpften hieran

die Nutzanwendung, es sei ^.schlecht, dals wir unsere Schiffe nicht selbst

unter Convoye versehen". In einzelnen Fällen wird auch ausdröcklich

erwähnt, dafs Schifl'er, die sich der Convoy anschliefsen wollten, einen

Signalbrief vom Convoykapitän erhielten; so traf die hambiuT'isfhe Convoy

auf der Archanprelfahrt 1710 einen holländischen Ostindienialirer; dieser

bat darum, „bie ons te blieveu'', und der Hamburger gab ihm einen

>) 25. April 1747 aus Malaga.
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Signalbrief. Meistens heifst es kurz: ein Schiffer „versochte deu H. Capt.

om Companie'' oder „sochte an onfs Couvoy" oder „vüi*soekten by ons

toe hieven" oder „be?ab sich imtcr unser Bedecknnsr". Doch hatte Kupitän

Schröder 1712 bei seiner Abfahrt von Archantrd u. a. drei Schifte „ohne

Seinbrief" bei sich; und 1681 beifst es: 12 LissaboDlalner hatten die

Convoy verlassen; „de ein hefft ons uiet an bort gewesen, d' nahm on-

bekant". Trotzdem war dieses Schiff tagelang unter der Convoy ge-

fahren ; ob diese steh ernstlich f^r dieses Schiff bemüht haben würde, ist

allerdings wohl fraglich.

Im Übriifrn wird das Verhältnis zwischen einem Convoyer zu Schiffen

fremder Nationaliuit nirlit \iel anders gewesen sein, als dasjenige zwischen

Convoy und Schiften 'gleicher Nationalitiit. Nur einmal, iranz am Schlüsse

der für unsere Darstellunj^ in Betracht komuienden Zeit , imav ich eine

Bemerkung hierüber. Als im April 1745 sich die Bremer wieder an den

eii-lischeu Residenten Cope in Hamburg wandten und ihn ersuchten,

dafür Sorge zu tragen, <lafs auch ihre Schiffe sich an die englische,

zwischen der Elbe und England fahrende Convoy anschliefsen dürften,

schrieb Cope am 18. April u. a. : „Mais il convient, Messieurs, que

pour ne plus donner lieu h des plaintes pareilles & Celles, que vient de

m'aporter le Capitaiie Taylor du Fowey, que tous fassiez ordonner aux

mattres de tos navires, qui veulent profiter des Convois
,

quMls ayent ä

ae eonfonner absolum^t aux ordrea de TOffider du Roi, qui commaude

]e GoDToi, k observer ses Sifi^naux etc. et de ne pas prendie sur eux,

de faire route selon leur bon plaisir, jusques k ce que le Capitaine juge,

qu'ils aoient bors de tout risque , et qu'ils puissent faire leur port en

toute seuretö, k moins de quoi il lui sera totQOuis impoBsible de r^pondre

des cons^uences/

Eine Vergütung oder Bezahlung für die Benutzung einer fremden

Convoy scheint nidit Qblich gewesen zu sein')- Nur einmal begegnet

die Erwähnung einer derartigen Forderung. Im November 1694 klagten

Hamburger Sdüffer, die unter bremiaelier Convoy ton London gekommen

waren, dafs der Convoykapitftn ihnen ein Convoygeld von ^/s Procent

abgefordert habe, wttbrend die Bremer doch frei unter bamburgischer

Convoy ftüiren. Der Bath schrieb hierauf nach Bremen und erhielt von

dem dortigen Rath die Antwort: Das Convoygeld sei allerdings verlangt

worden, und zwar zur Deckung der hohen Kosten, die die Convoy er-

fordere; doch habe der Rath verfügt, dafs solches in Zukunft nicht iqebr

»/ Vgl. oben S. ütH.
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geschehen solle, ,zur beforderimg der Commerden und nachbahrlichen

Vertraulichkeit". —

Dafo Kauföihrteiseiliiffe sich an GooToyen befreundeter Nationalitit

anscbloflsent hatte zunftchst einen rein privaten Charakter; ea war ganz

natürlich, dafa ein Schwächerer eich auf der See an den St&rkeren an-

schlofs, um dadurch gegen gemeinsame Feinde besser gesichert zn aein.

Es bedeutete aber einen wichtigen Fortschritt in der Entwickelung des

ConYoywesens, als dieser private Boden veriasaen und das Geleit unter

fremder Convoy zu einer Materie des Völlcerrecfats gemacht wurde. Das

früheste diesen Schritt kennzeichnende Zeugnis finde ich für die hier in

Betracht kommende Zeit in dem im April 1654 zwischen England und

den Niederlanden abgeschlossenen Vertrage zu Westminster, dem ersten

Vertrage zwischen dies^i Mächten, nachdem 1648 Spanien die Unab-
hängigkeit der Niederiande anerkannt hatte. Im 21. Artikel heilst ea

daselbst ^)

:

„It^ quod naves praesidiariae seu bellicae alterutrius Beipublicae

quamcunque in man iiavein aut naves niercatorias, quae ad alteram

vel alterius populum aut iucolas aut ad uUos sociorum, hoc foedere

comprebensos, pertinuerint, quae eundem cuisum tenuerint, idemve iter

fecerint; obviaui habentes aut assequentes, iis 'praesidio esse easque

defendere tenebuntur, qnarridiu cursum tenuerint, coutra onmes et siuguloSi

qui eas vi artorientur". Diese Bestimmung ist dann weiter aufgenommen

in den Friedensvertrag zwischen Frankreich und England von 165' - i

in den Vertrag, den England und die Niederlande 1667 in Breda

schlössen^), ferner in den englisch-dänischen Bündnisvertrag von 1669*).

Auch in den Entwurf dos Vertrages zwischen England und Frankreich,

wie er 1(360 aufgesetzt wurde, fand jene Bcstininning Eingang*^). Sie

nia.!^' sii'h noch in einem oder dem anderen hier nidit erwähnten Ver-

trage finden; es niufs aber lietont werden, dafs sie (hirchaus nicht in

alle zwischen seefahrenden Nationen in jener Zeit abgeschlossenen Ver-

träge anfixenonimen ist. Der Vertrag von Westnnnster |171G) enthält

den Artikel noch'"'); ftlr die Zwischenzeit ist zu erwähnen, dafs auch in

seinem „L'rojet de trait^ de marine avec TAngleterre" vom 12. März 1691

•) Du Mont, Corps uiiivcrsel diplomatique VI. 2. S. 70.

*) FXenda VI, 2. S. 122. Es ist der inU-ressaote Verüa^r, in dessen 24. Artikel

ilainburg zum Schiedsrichter zwischen beiden Staaten ernannt wurde.

*) Ebenda Vn, 1. 8. 47.

*) Ebenda Vn, 1. & 129.

Clement, Lettre« etc de Colbert II. 2. S. 811. 825.

*) Martens, Suppl^ent an recueil etc I, 118.
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der braudeulmreische Goueral-Mariiiediiektür Raule einen Artikel auf-

üahm des Inhalts „Wann es sich zuträgt, so in Kriegs- und Friedens-

Zeiten, dafs brandenburgische SchiflFe irgendwo in See, Bayen, Häven

oder auf Strömen und Rheden, ein Englisch oder Niederländisch Convoy

antreffen, welches eben dabin oder des Wegs hinaus gedenket, da ge-

dachte Brandeobuigische Schiffe hindestinirt oder ihren Ours richten

mOfisen, ao aoUen de unter demoelben Convoy, da ea T^rlanget wird,

nüt angenominen imd als eigen d^Bodirt werden mOssen", was hn

Wesentlichen mit dem Vertrag von 1654 Obereinstimnit Auch in dem
Entwuif des Traktats zwischen Riifsland und den Geneialstaaten von

1715, der nie zn Stande gekommen ist, findet sich ein ftbnlicher Artikel

dem noch die Bestimmung hinzugefügt ist'), dafe die beiderseitigen

Convoykapitane den resp. Kau&hrteiaehiflen gegebenen Falls Signal-

briefe ertheilen sollen. Es ist nachweisbar, dafo praktisch Bestimmungen

dieser Art sehr oft in Anwendung gekommen sind. GonTOyrechtlich ist

es nun weniger interessant, dals sich Oberhaupt Gonvoyen betreffende

Bestimmungen in internationalen Verträgen finden — das zu würdigen,

ist Sache Deijenigen, die sich mit der Entwickelungsgeschichte des Völker-

rechts beschäftigen; für das Convoyrecht sind jene Bestimmungen inhalt-

lich von hohem Interesse. Denn in ihnen einzig und allein wird der

Grundsatz ausgesprochen, da& unter gewissen Voraussetzungen Kauf-

fehrteischiffe ein Becht anf den Anschluls an fremde Convoyen und ihrm
Schutz haben. Die Voraussetzungen, unter denen dies Recht Kauffahrtei-

schiffen zustand, lagen begründet in den betreffenden Vertragen; es

hatten nur KaufiSuhrteischiffe der vertragschließenden oder in den Vertrag

eingeschlossenen Nationen Anspruch auf den Schutz der Gonvoyen eben

derselben Nationen. Dafe der Schutz und dss Geleit sich beschr&nkte

nur für die voigeschriebene Beute der Gonvoyen, war ja eigentlich selbst-

verständlich. In diesem durch jene Bestimmung ausgesprochenen Grund-

satz lie^rt aui h zugleich ihre Motivirung. Anschlufe an Convoy fand ein

Kauffahrteischit) ja oft genug; aber es gab, wie wir gesehen haben, doch

Är Gonvoyschiffe viele Gründe, die jenen die Convoyrung fremder Schiffe

weniger angenehm erscheinen liofs und ihnen nahelegte^ sich dieser Auf-

gabe zu entziehen. Hierin Wandel zu schaffen und dem Geleit durch

finemde Gonvoyen eine vertragsmäfsige Basis zu geben, wurden die ge-

nannten Bestimmungen getroffen bezw. in Vorschlag gebracht.

') Schuck U, 376.

2J Du Mont VUI, 1. S. i78. Vgl. oben S. 41.

*) ^AtQne ut id fieri potMt, PraefectuB illarnm belUaumin nafiuni pmebebit

ntgistris seu praefectie onenriarutn lilx llum continenteni signa accedeodi, recedendi

,

et navigandi» qnalon nam praetoriae dare solent reliqnia, quibos praeBuot.*'
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Die Generalstaaten waren, wie wir Bahon, au der vertraorsmäfsigeD

Regelunf? der firegensoiti^'on Convoyrung ^ranz besonders betheiligt; sie

hauptsächlich scheinen Werth darauf ,Lielep:t zu haben, dafs ihre Convoyer

nur solche Iremde Schiffe unter ihren' Schutz nahmen, denen peLrenüber

sie durch vertragliche Ahniachunir dazu verpflichtet waren. Als im April

1672 in der VersammlunL' der Generalstaaten über dt n Schutz der sehr

lebhaften Beurtse.hiffahrt zwischen Amsterdam und lianibur^^') verhandelt

wurde, kam zur Sprache, dals ein früherer Beschlufs der Staateu die

Hamburger Schifle von dem Schutz der holländischen Convoyen aus-

schliefse, da unter diese letztere man nur Schitfe von Verbündeten zu-

Uefse, die man auf Grund besonderer Verträge zu schtltzen verpflichtet

sei. Mit Hamburg bestand ein Vertrag mit derartiger Bestimmung nicht;

da aber der Verkehr zwischen Amstenlam und Hamburg geschützt werden

mufste, und man hierbei auf die Mitwirkung der letzteren Stadt rechnete,

so autorisirten die Generalstaaten das Amsterdamer Adi^nnditätskoUeg,

das Nöthige zu veranlassen, dafs auch die Hamburger Schifte in diesem

Verkehr sich den holländischen Convoyen anscbliefsen dürften; zugleich

sollte die Stadt Hamburg thunlichst bewogen werden, ebenfedls zwei

CkmvoTScliiffe filr diese Fahrt einzurichten und mit diesen auch die

boUftndiBchen Schiffe zu schützen'). Dieser Beschlufs ist insofera inter-

^) über diese werde ich an anderer Stelle berichten.

2) Vpl. auch untpn. Diese inten^ssante Resolutie (vom 8. April) lautet wörtlich:

„D' aenwesende ileeron (iLi ommitteerile uyt bot CoUegic tcr Admiraliteyt tot Amster-

dnm residerende hebben ter vergaderinge gerepresenteert , dat by de jegenwoordige

toestüiit van tyden die Smack-Schepen, die tusscben Amsterdam ende Hambiug varen

ende alt beurtschepen geconndereert werdende, door eenige Jachtenw Oorlogh in

het YoetBchreven wmnitet wierden geconvoyeert ende alsoo van veertien dagen tot

veertien dagen soodanige sdiepen soe ^vt i van de eene als de andere Stadt haer

prcsentrordm, ende tlat hy vorige haer Ho. Mo. resnlntif de voorschreven
H am Ii u I h s che schepon ooder de voorschreven Convoyt'u iiiet souden
cüuuen wtirden geadruitteert, dewyle onder soodanige Convoyen alleen

kunnen werden gecomprehendeert schcpen van Geallieerden, die meu
nyt erachte vaa apeciael Tractnat schnldigh ia te defenderen, dat de

gemelte Heeren Geconunitteerden haer Ho. Mo. derhalven in bedencken haddea

moeten geven, off onder de vooiigeroerde Ck>nvoyen de voorschreven Hamburg
smfickcn oftc klevnc lloeyer Scheepyens iriot mpde jreadmitteprt Kniub n kunnen werden.

Waerop gedelüx-rrfit syniic ts goet gevoinlcii ende verstaen, mith dcscn te autboriseren,

hoe gemelte Collegie U.i Adiinraiiteyt, oni de uodige ordres te stellen ten einde de

voorschreven Hamburger smacken ofte Boeyer Scheepiens mede onder de voorschreven

CoBTOyen worden geadmitteert Des dat het gemelte GoBegie alle maeat iceiaditige

dewoiren aal aenwenden, ten einde de regieringe van Hamborg mede gediaponeert

mach werden, om diergelijcke cquipages van twee Jachten van oorlog mede te doen

i-m\p de Smack Scbepen v»n dosen Start insgei^jcx onder het CoUYOy van da^?e
Jachten te admitteren" (Keicbsarchiv im Haag).
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enant und steht in seiner Art einzig da, als sieh ans ihm eigiebt, dafe

die Generatetaaten fremde Schiffe unter ihre Convoyen nur zulassen

wollten, wenn sie vertragsm&feig dazu verpflichtet warem Aber derselbe

Beschlub zeigt ja auch schon, dafe sie es nicht so ernst mit dieser Be*

schrftnkung meinten; sie hoben letztere sofort auf, da es in ihrem Inter*

esse lag. Auch späterhin ist von jener Ausschliefsung nicht mehr die

Bede; hamburgische und andere Sdiit^'e sind unter holländischer Ckmvoy

gefahren, ohne Unterschied, ob sie sich auf ein Vertragsrecht sttttzen

konnten oder nicht. Überhaupt scheint es, als ob jener Convoyartikel

der Vertrftge mehr theoretischen als praktisdien Werth gehabt habe.

2. GemeinBune Fahrt von Convoyflotten versehledener
NationaUtät.

a) Allgemein.

Nicht nur unter der Convoy oder den Convoyen fuhren Schiffe ver-

tschiedener Nationalität, "^fnid* i ti aucli lU'anze Convoyflotten versrlnodpner

Nutioualiialen veieiniuten sich. Wie viele kleine Bäche eines htaiken

Stromes Plrzeuuer sind, so wird aus vielen kleinen Convoyflotten eine

grofse, uniil)erwindiiche Armada. Es war ganz natürlich , dafs von den

kaufmännischen Behörden und Interessenten daheim wie von den Convoy-

kommandeuren und Schiffern auf Anschiuis ilirer Convoy an andere,

desseliien Weges ziehende Convoyen stets grofser Werth gelegt wurde.

Dafs einer hauiburgischen Cenvo} der Anschlufs an eine fremde

empfohlen wird, finde ich zuerst 1600; es wird damals vom Ehrb. Kauf-

mann der Kaj)itän Schröder beauftragt, im Kanal sich nacli englischer

oder boUäudischer Convoy umzusehen, „sich davon zu liedienen und zu

conjungiren". Namentlich für die Passage durch den K iu.il, der in

Seekriegszeiten eine recht unsichere Koute war und ist. wurde der An-

schlulk an fremde Convoyen empfohlen; die Convoyfahrt heinnvärts soll,

80 wird 1692 bestimmt, Norden umfahren, „es were denn, dafs eine im-

porLaute Convoy von 3 a 4 englischen oder holländischen Oriog-Schiffen

sich alda [in Lissabon] fünde, — binnen durchs Canal oder Norden

umb zu gehen , mit denen er sich könte conjungiren undt die schöne

Gelegenheit, die Schiffe in Sicherheit zu bringen, nicht ausschlagen''. Ja,

der Werth des Anschlusses an groiise fremde Convoyflotten wurde so

hoch gesch&tzt, dafe mehrfach die Gonvoykapitäne instruirt wurden, wenn

Aussicht zum Anschluß vorhanden sei, lieber mehrere Wochen in einem

fremden EUifim darauf zu warten, ate allein zu fahren; so war es z. B*

1698, als man im April Nachricht bekam, dafe selbst die englischen und

hoUlodischen Handelsflotten nicht absegeln wollten .aus Furcht vor der

BAftsob, BtmbaTB« Coitvoy-SohiCblirt. 18
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fraozösisehen Kriegsflotte; die Kommerzdeputirten mdnten mm, «dab

unsere Flöte es soviel weniger mit einer kleinen Ck>mpagnie mQste wagen,

sondern liegen bleiben, bis die gro^ Flöte wttrde abgehen*^. Drei oder

vier Wochen, so hatte vorher der Ehrb. Kaufeiann besehlossen, sollte

die Gonvoy auf den Abgang der großen fremden Convoyen warten. —
Mariusen wurde 1694 instniirt, wenn englische und boll&ndtsche Kriegs^

schiffe in Lissabon seien, könne er seine Reise darnach einrichten und

etwa 4 Wochen darauf warten oder seine Liegetage verkQrzen.

Dafs die Hambuiger Convoyen, wenn sie sich an grOlsere Convoy-

flotten anschlössen, sich möglichst nach diesen richteten, ist begreiflieb;

Kapitftn Mariusen wurde 1694 ausdrücklich in diesem Sinne iastruirt

Dafür erwartete man, dals von jenen die hamburgischen Schiffe ,in alle

Wege Bo protectiret werden, wie ihre eigenen" (1693).

Solche Anschlüsse der hamburgischen Convoyen an fremde Convoyen

fanden auf allen üluThaupt von den erstcron ])(>fahrenen Routen statt;

namentlich natürlich im Verkehr mit dem Westen. Aber auch nach

Grönland hin; und zwar waren es hier die holländischen Convoyen,

mit denen eine Koojjeration der Hamburger in Betracht kam. So theilten

im Frühjahr 1696 die grönländischen Direktoren mit, dafe die Admiralität

in Amsterdam ihnen geschrieben, dafe sie zwei Convoyen nach GrOn*

land ausrüste, und zugleich vorgeschlagen habe, „ob nicht unsere Convoy
sich mit 2 der ihren vor dem Eise conjungiren möchten". Der Rath
schrieb darauf an die ^renannte Admiralitilt; thatsächlich kam ein gemein-

sames Wirken der beidei-seitigen Convoyen in Grönland zu Stande. Auch
1697 knüpften zu diesem Zweck die Haniburger (Irönlandfahrer Unter-

handlungen an , und Kapitän Tamm berichtete nach seiner Rückkehr von

Grönland'), wie er atif der Ilinreise mit einer holläudi?^rh-;?rr)nli\ndischen

Convoyflotte zusanimeiiL'etroffen sei; er sei mit dem Kapitän Schröder

zusammen an Bord »les holländischen Convoyschiffs, das Kniiimandeur

Cornils de Witt geführt, üefabren; dort hätten sie ihre Orcires ver-

glichen und sich 'jeirenseitit: Abachrifteu derselben ueLiel)en, wie es beider-

seitig vorpfesrlirielieii -gewesen; dann hätten sie .,niit lünander in iruter

Couforniiteyt'' 'gemeinschaftlich gekreuzt. Als dann noch mehrere hollan-

dische OrldL'sciiiffe hinzugekommen wären, halie de Witt über alle zu-

sammen, auch die Hamburger, das Küiumaudo Ulieruoiiinien.

Im Jahre 170;} kam die Narlrricht , dafs vier iMnikircluM- „Cupital-

SchiflFe" nach Grönland .u'efahren seien; die Kuniinerzdeputirten schlugen

ciarauf Vereini'j:unif des Hanii)urL'f'r mit den hnlläudischen Couvoyern vor;

doch fand der iiath, wohl aus politischen Gründen, das nnicbt gerabten*.

') Brief Tamm s, 17. September 1697, bei Krautsaad.
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Im nAcbsten Jabre, 1704» hatten die grOnlfladiflchen Interessenten Nach-

richti dalk zwei hoUftndisehe Oonvoyen nadi GrSnlaad gingen, eine Naeh-

richt, durch welche die Kftninier^ bestimmt wurde, ConToy zu bewilligen.

Dann kam aber die Meldung, dafe jene holländischen Gonyoyen nicht

fuhren; nun zog die Kftmmerei ihren Konsens zurttdL

Auch auf der Archangel&hrt scheint gel^entlich auf gemeinsame

Fahrt gerechnet worden zu sein. Im Juni 1717 wünschten die Bußland-

fahrer, die Musterung noch ein paar Tage aufgeschoben zu sehen, da

von Amsterdam die Meldung gekommen sei, dafs dort die Convoy einige

Tage Prolongation eibalten habe; so möchte denn auch die hiesige Con-

voy Ordre erhalten, mit den Schiffen ult. September wieder abzugehen.

Über die Formen, unter denen sich eine Gonvoy an die andere an-

flchlois, ist wenig bekannt Convojren befreundeter Nationalitftt werden

sich ohne viel Förmlichkeiten zusammengefunden haben, namentlich wenn

das Zusammentreffen und Zusammenfahren sich zuftllig machte. Fuhren

Gonvojen verschiedener Nationalität gemeinsam von einem Hafen nach

einem und demselben Ziel, so pflegte vorher eine Art Verabredung statt-

zufinden; wir sehen das unten nfiher im Verkehr mit der Elbe. Auf

hdbßr See bot man sich wohl gegenseitig Oonvoy an ; so boten im M&rz

1690 drei französische Fregatten an der portugiesischen Koste der ham-

bnigischen Convoy unter Tamm Convoy bis Cadiz an

Am wichtigsten für den hainhurgist lun Handel waren die gemein-

samen Gonvoyfahrten im direkten Verkehr mit der £lbe.

b) Von der Elbe aus.

Im Verkehr von der Elbe aus haben mit hambuiigiscfaen Convoyen

gemeinsam gewirkt eigentlich nur oiglische Gonvoyen; nur für zwei

Falle, die unten erwähnt werden, habe ich Unterstützung der holländischen

Gonvoyen durch hamburgische nachweisen können. An dem gemeiusameu

Verkehr der englischen und hamburgischen Convoyen lassen sich somit

auch am besten die der Gemeinsamkeit der Gonvoyfahrt allgemein an*

haftenden Merkmale stu liron.

Ein iremeinsanies Wirken der hamburgischen und englischen Con-

voyen im Verkehr zwischen der Elbe und England wurde beiderseits

erstrebt und auch durchgesetzt, so gut es den Verhältnissen nachgingt).

Bereits als Kapitän Schröder im Juli 1690 nach Grönland fithren

1) Tamm an dcti hamb. Rath, Cadiz 17. M&rz 1690.

-I f^ber den Verkehr englischer Convoyer aul der Elbe aberbaupt vgl. unten

Abschnitt XIV.
18*
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und unterwegs auch die aach England bestfannten Scliiife in Sicherheit

bringen sollte, ist Ton einem gemeinaaiBeii Wirken mit den Eaglindm
die Rede; der Rath schrieb am 29. Joli an den Ka|rftfla: Der Court

habe ihm mittheilen lassen, dafs die englische Kitze sich gerne SehrOder's

Ordre unterstelleu nnd die Schiffe „mit in Sicherheit zu hringen bereit

sein wolle" ; der Rath wies Schröder an, »desfalls alles mit ihm [d. b.

dem englischen Kapitän] zu überlegen und die ben6htigte GonToyrang

in guter VerstendniJii zu Terricbten".

Erst spater kam es zu einem mehr geregelten Zusammenwirken.

Im Mai 1696 wurde auf Veranlassung des Ehrb. Kaufmanns der Court

ersucht, auf den englischen Convoykapitän dahin einzuwirken, dafs er

seine Abfahrt verzögere, bis er gemeinschaftlich mit der hamburgischen

Convoy abfahren könnte. Der Court wie auch der Resident gaben hleniul

dem englischen Kapitän solche Verfügimg wie auch die Instruktion, mit

dem „hiesigen Stadts-Capitain eine gute Verst&ndnils zu pflegen, seinen

besten Fleifs anzuwenden, die Flotte zu schützen und in Sicherheit nacher

England zu begleiten, auch von derselben soweit sich nicht zu entfernen,

dafs selhi^e dadurch einigen Naclitheil machte zustofsen können**. Es

wurde aber noch hin/AieefÜL^t, dal's, im Fall der englische Kapitän sollte

„über Verhotfen sich von die Flöte separiren", es dann würde „der löbl.

Cnnii»a^'nie sehr lieh seyn, das hiesiirer St:ults Capitain seine Reise mit

derselben fortsf'tzte, sie beschützte und seinen besten Fleifs anwende, sie

in vftlliLTf Sicherheit zu bringen". Diese Worte dor Tnstrnl^tion sind als

die Grundlage jeder genieiusamen Cnnvoyfahrt zu heirachten. —
Im August 1703 stellte der Elirh Kaufmann dem Rath vor, ob nicht

dieser „nmchte mit die Kngl. Court reden lassen, ob unsere Convoy sich

nicht mit ein Kngl. Convoy zu conjuuuiren • Der englische Resident

schriel) dann m\ den Grofs-Admiral Prinz iu-nv-' und hat um Convoy,

die sich mit üvi It.imbunrischen veieini^reii konnte. Und im April 1704

theilte der Court iin TJecptafie der eben augekomnieneii englischen Con-

voy mit, ..in der lloliuuuL', es werden dieselben dahin coo|)eriren. dais

vorgedachtes dieser Stadt ( )rlog-Schirt" iu solcher Zeit werde fertig beyu

zu mehrer Sicherheit der von liiiinen nach England destiuirten Flöte nvit

abzugehen"*). Der Rath erklaiie sich bereit, aufs Äufserste daruut zu

dringen, „dafs die Convoy möchte conjunctim wieder mitgegeben werden".

In diesem Jahre fanden mehrere gemeinsame Convoyfahrten hin und lier

statt Als (ianu im Spätherbst der Ratii .^eine Convoy nicht wieder in

( ieuieinschaft mit der englischen Convoy zum Geleit für eine starke Flotte

gehen lassen wollte, protestirte der englische Resident dagegen, ,dais

') Vgl. im Anhang Nr. U2.
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aller Schade, so daraus entstünde, iiian an denen erhohlen wolte, die

Uhrsach, (iais die Hamb. Couvuy nicht ^lieiige Der Rath aber richtete

au den englischen Groisadmiral I'nuz Georg am 18. November einen

Brief*), in dem er die Gründe — Tod seines Kapitäns Antonissen und
Eisgefahr auf der Elbe — darletj^te.

Auch im Januar 17()5 baten „die mch Kntrland Xeprotiirende*' wieder,

„dafs das daher kr niüiende Coiivuy niüclite conjunctini mit der Enjjlischeu

Convoy dieses Jahr wieder jjeheu". Im Sommer konnte dann der Resi-

dent mittheilen, dafs auf sein Ansuchen „die Stadt daliin were gratifiziret

woitltü, dafs ein Kriegs-Schirt" von 50 Stücke, Nordwitz genant, darauf

Capit. Wutkins(m, destiniret und beordert were, das izmitze Jahr durch

unsere Schiffe von Engellaüd nach der Elbe und von dar wieder zurück

nach England conjunctim mit erster Hamburger Convoy zu
convoy reu"; zu<rleich ersuchte aber der Rt^dent, daiSs man in Ham-
burg dafür sorwu möchte, „dafs unsere Convoy uud Schiffe jederzeit

parat weren", damit die englische Convoy nicht aufgehalten werde. —

') „Cum non ignoremus, Regiae Serenitatis Vestrae gratia clementissima factum

esse, quod linctr-ntis i[Ui\c ex Anplia huc tendunt eoque liinc remeant mercatoriae

naves contra vim et insidias hostium tutamine et ductu uiox unius, mox binanim

naviiuB bdlicarnm Britannicaram mnnitae faerint, oon possumuB non humillimis hisce

Uierit teatari, quam devota et innacurtaU ingee» inde In marcatoi'eB non mfaiiit nosto»
quam Anf^tcanos totamque bane civitatem redondana beneftdnm agnoacamna fratitodine.

Interim quemadmodum inemores simul sumus. quam non solum pro eo quodnostra-

tibus internst, seil et ex promisso teneamur, trajectionibns bis navinm mercatorianun

praesidiariam quoquc nostrum jüngere, prout huc usque factum est; ita

boic dabito naqoe hac vice ddntinri €Mimas, qua iteram ex Anglia merartoiianm na^nn
classis hodiemo die felis adfeirit, et qna« eam äna com pnuaidiaria noatra eondtalnr

bellica Änglicana illas qiias hic paratas inveniet protinus in Angliam reduccre jussam

esse comperimus. Quoniam antem prasidiariae üli nostrae praefectus Capitanciis hoc

ipso itinere in Anglia vita defiinctus est, et secundum leges civitatis hujus angustia

temparia ImumI patiatiir, ut soccessio in hoc munere tarn propere alü conferri poUierit,

nppi«pbiqnatta pra«terea hyen» flumini Albi, sinnil ac ab Oriente aat aeptentrione

venti denoo ingraent, trajectui abhinc in Angliam aoU pnpitii, anbditanemn getn

minetetur, quo conglaciatis bis aquis ne piaesidiariae nostrac per menscs intogros

redituf. i»riU.'cliulatiir, metnendum rst. Snboritur ex bis aliisque causis praegnantibns

nobis inipedimentuni, quominus rc-nieaturac illi ad Angliam navi beliicae praesidiariam

noatram vioa hac onica jüngere possimus
,
quem deüKtnm nt 8eranitaa Teatra Regia

«c addnctta rationiboa non solum gratioaiaBime nobia eondoaare, aed et meicatoriia

naribus illis, quae cum bis in Angliam modo tendentibus ad Lusitaniam destinatae

sunt, ab ostio Tamisis iisiiue ad portum Porthsmonthanum secnnim iter, ne hostilibus

ora illa insectantibus praedae cedant, clypeo val bujuä, quae ipsas hinc comitabitur,

Tat altarioa alicotiu ad id non imp&ratae navis belUcae pra(stare veiiti submisse

rogamna.* (Hamb. St^A.)
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8(1 laiiilt n in rlipspiii wie in den nächsten Jahren, 1706') nnd 1707,

niflirlai'h i^oimiiivaine Convovtahrlen statt, nicht ohne dafs über Auß-

dehniuiL (in Lie^etaire für die englischen Couvoyer fast jedesmal längere

Erörterun^ren sieh erhoben.

Nun hatte man aber in Hanibur^^ mehrfach schon, wenn endische

Convoyen gekommen waren, die eigene Convoy ziirftck?ezo,c:en und jenen

das Geleit der englischen wie der hamburgischen Schifte überlassen. Die

englische CoDVoy allein konnte zwar den Hamburgern oft auch nur

wenig nützen; sie hatten dann wohl eine Convoy von der Elbe aus,

wofsten aber nicht, ob sie auch auf Rückkonvoy reebnen konnten. Als

im Oktober 1693 zwei englische Convoyen Itamen, erklärte der Rath*

nun fiele hambnrgische Convoy auf England von selbst weg, während

die Koramerzdeputirten darauf hinwiesen, dafs die Unsrigen dann wegen

der Rackfabrt in Verl^nheit sein wQrden. Im Frühjahr 1706 warnten

die Kommerzdeputirten : i^wenn wir keine Convoy ausgeben Hessen, die

Königin es mödite übel nehmen, dafe wir künftig selbe nicht würden

kriegen". Trotzdem zeigten sich im nflcbsten Jahre die Hamburger Con-

voyer in ihrer Pflicht Ifissiger denn je; als im November der englische

Resident anfragte, oh „vorigte Abrede gemftTs* die bamburgische Convoy

bereit sei, mit den zwei englischen abzugehen, erklärte das Convoykolleg,

die Volker seien abgedankt, das Schiff schon, bei Neumühlen. Kurz, die

Convoyfahrt war nnmüglich; das ganze Jahr ging kdne bamburgische

Convoy nach England'). Im März 1708 mahnte der Resident wieder,

da die Ankunft von zwei englischen Convoyen bevorstehe, „als möchte

alhie veiglichenermassen eine Convoy fertig gehalten, die coi^unctim mit

abgehen könne**. Und als im April der £hri>. Kaufmann die Hofihung

aussprach, dafs „die Königin die Gnade würde der Stadt erweisen, auch

eine Convoy zu freben", erklärte endlich der Resident, „dafe die Köiii^^iu

geschrieben, dafs Sie nicht würden künftig Convoy geben können, wem
Sie nicht vorher wüste, dnfs die Stadt ihre Convoy mitgebe, umb mit-

einander conjunctini zu convoyren Ohne Zweifel wurde hierdurch der

gute Wille der Hanilmr^rer ani^espornt dazu, sich in Tliateu umzusetzen,

und ihr Couvoyer fuhr ia diesem Jahre wiederholt gemeinsam mit den

') Eine dieser pcmeinsamen Fahrten wat- rs, die in der Schrift Brandeuburg-

Prfufsfcin auf der Westküste von Afrika, vertaf-t vom (ir. (jcneralsUbe'* (Berlia lÖÖö)

8. 53 erwähnt wird; irrtijümlich umü aber iu dem lieiicht die Angabe von dr6i

bambuigisdiai Orlog-Schiffen «ein.

*) Ehrb. KaafinAno klagte Ende Män 1708 sehr darfibcr, man habe »in nreen

Jabren keine Convoy auf England genossen". Das war allerdings nicht genau; Tamm
war zuletzt im Marz 1707 von England zurackgekominen » was die Kftnimerei nidtl

verfehlte» dem Ehrb. Kauänaoo zu erwidern.
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Eugläüdera. Im Oktober 1709 wurde sogar auf Wunsch des Court zu

den beiden englischen KriegsschiflFen und der haraburKisch< u Coiivoy noch

die sog. GrOn&egatt für ein- und dieselbe Reise hinzugefügt; und zur

selbeD Zeit, am 81. Oktober, schrieb der Schatzmeister der in London

Beßhaften «^Company of Meidiant Adventurers of England David Foxley,

an den Kapitiln SchrMer, der das „Wapen der Admiralität" befehligte:

,,it 18 our eamest deaire", doch ja nicht ohne die Begleitnng des zur

Cionvoy bestimmten englischen Kriegsschifih »Hampton Court* abzusegeln

;

es sei das im Interesse des ,,publick good and security".

Die hambnrgischea und ensliscben Conveyer scheinen sich bd ihren

zahlreichen gemdnschaltlichen Fahrten auch ganz gut vertragen zu haben;

Uneinigfc«t oder gar Streit scheint nicht Toigekommen zu sein. Nur
ganz im Anfang, im Juli 1696, waren der hambuxgische Kapitän Michael

Schröder und der englische Convoykapitäu Robinson verschiedener Ansicht;

der erstere, vie dieser bei Cuxhaven liegend, stellte an letzteren das Er-

suchen, mit ihm Admiralschaft zu machen und gemeinsam die Kaufihbrtei-

sehüfe nach England zu geleiten. Damit war Robinson auch einverstanden,

verlangte aber Von Schröder, dals er sich schriftlich verpflichte, mit

ihm zu fahren. Darauf wollte letzterer aber nicht eingehen; scbiifUiche

Abmachungen zu gemeinsamer Convoyfahrt waren Qberhaupt, wie es

scheint, nicht gebranchlicli- Schlie&lieh fuhren beide auch ohne scbriffc-

liehe Verpflidituttg friedlich zusammen ab.

C. Convoy und Zahl der Kauffahrteischiffe.

Die Zahl der Schiffe, die unter einer Convoy fuhren, stand zu dieser

letzteren selbst nicht nur in einem äulserlichen Verhältnis, es bestand

auch ein gewisser innerer Zusammenhang. Das Zustandekommen einer

Convoy ist wiederholt abhilngig gemacht worden von der Zahl der

Schiffe, die sich für dieselbe gemeldet hatten. War ein Gesuch um
Convoy an den Rath und die Kumnierei gelaugt und die Zahl der Schiffe

nicht schon angegeben, so pflegten beide Erkundigungen darnach zu er-

heben. Im Jahre 1678 bestand der Rath auf vorheriger Mittheilung der

Zahl der Schiffe; im Jahre 1684 hielt er es nicht für thunlirh , Convoy

anzuschlagen ohne vorherige Specifikation der Schiffe; im Jahre 1688

wies der Rath darauf hin, er müsse die Zahl \vi88en, um zu sehen, ob

es sich auch lohne u. s. w. Wenn auch die Kommerzdeputirten, an die

solche Aufforderung erging, dann meist einwandten, man möge nur erst

die Convoy bewilligen, namentlich aber öffentlich anschlagen, so nmfsten

sie schliefslich doch mit der Zahl ans I.icht kommen; mancher Reeder

und Befrachter mag dadurch zu schnellerem Entscbluis bcRtimmt worden
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sein. Demi wenn dir Zahl der Schiffe dem Rath und der Kämmerei zu

gering erschieu, so wuriie nichts aus der Convoyfahrt: so war es z. B.

1722. Nicht selten kamen noch nach dem Anschlag der Convoy zu den

bereits au^^enieldpten Schiffen weitere hinzu.

Eine Minuiialzaiil von Schiffen, bei deren Vorhandensein (ine Con-

voy gegeben werden niufste oder auch nur tre^eben zu wenleu priofzte,

war nicht anerkannt; nach <ler alten AdniiralschaftsordnunfZ von 1623

bildeten mindestens sechs Schiffe eine Admiraiscliaft'): auf das Convoy-

wesen ist formell dies(^ Bestinnmuitr wohl nicht angewendet; that^ach-

lich ist wohl nie eine hamburLnsclie Couvoy von der lilbe aus mit nur

sechs oder wenijzer Schiften al)y:efahren.

Ich lasse liier eini^M» An^'aben über die Gröfse der hamburirischeu

ConvoyHotten , wie sie sich aus den Brieten der Kapitäne und anderem

Material er^^^eben, fol^zen.

Von der Elbe nach dem Westen (Portui?al u. s. w.) giu«: Karpfauger

im Jahre 1680 mit 20, im nächsten Jahre mit 24 Schiffen, Holste 1685

mit 16, Schröder 1690 mit 51, Tamm 1691 mit 33, Schröder 1701 mit

13, Tamm 1727 mit 9, Schröder in demselben Jahre mit 13 Schiften^).

Von der Elbe nach Archaugel {imfo, Schröder 1710 mit 9 Schiffen,

derselbe 1717 mit 11»), Tamm 1718 mit 7 Schiffen; in leUterem Falle

wurde die Flotte als „sehr klein" bezeichnet.

Von der Elbe nach Grönland fuhr Karpfanger 1679 mit 44 Schiffen,

Schröder 1694 mit 40 und 1695 mit 37 , derselbe 1697 mit 67, Tamm
1697 mit 58 Schiffen.

Femer kam Holste 1679 mit 21 Schiffen Ytm livorno in Alicante

an; Karpfanger verliefe auf der Heimfahrt 1680 Gadiz mit 16 und 1681

Diese Bestimmung wurde von der Admiralität in Hamburg genau beobachtet.

Als im FrOl^iabr 1626 der Schiffer Hans Lohne und seine Reeder und Befrachter

sich an den Rath wandten und ihn für eine Bdae nach der «StnJke" um «ConToy*

baten» wies die Admirallt&t die BittsteUer ab, weil sie nur Convoy stelle, wenn sieh

mindestens sechs Schiffe zusammentbäten rRoichsarchiv im Haag). Unter „Conroy"

ist in diesem Falle wohl nur der Schutz, den die Admiralität im Sinne der Admixal-

schaftsordniing von 1623 j^ewahrte, zu verstehen.

*) Die Angabe Khrenberg's (.bei Schräder, Hamburg vor 200 Jabreu)

S. 281, dafs die Cmivojrflotteii -nach Spanien und dem Mittehneer „regehnäfsig nor

8—12 Schiffe'* umfafst hitlen, ist hiemach richtig m stellen; ebenso die Bemerkung

S. 295: „Durchschnittlich beschäftigte dieser Handelssweig [Handel nach Spanien and

Portugal] nur 8-12 Schiffe mit 200—800 Mann Besatzung.'' Es ist Oberhaupt sehr

iiiMlenklich, von .,dttrfh5:chnittlich'' m sprechen in einem Falle« wo so wenig Einsel-

zahlen uns ztir Vcifuiuniiig stehen.

'j Hier sind uns die Grufgenverbältni^e der ächiffe bekannt; es hatte ein Schiff

200, swei 160, f&nf 150, eins 140, eins 120 und «oa 110 Iiasten.
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mit 11 Schiffen; Holste fuhr 1686 mit 17 Schiffen und Schröder 1710

mit 16 Schiffen von Lissabon heimwärts; Antonisseu brachte 1703: 14—15

Schiffe mit auf die Elbe>); Sdiröder verliefs 1711 Archangel mit 7 und

1712 mit 24 Sehiffm.

Im Verkehr mit England waren die Convoyflotten oft recht stattlich.

Im Somrow 1696 kamen, wie Knysten berichtet, auf einmal 11 Krieg»-

aefaifle als Convoyer auf die Elbe; die Flotte wird entsprechend grois

gewesen sein. Im nftchsten Sommer kamen einmal 7 englische ConToyer«

von denen drei 80, zwei 72, einer 60 Gesehfitze führte. Mit etwa

50 Schilfen fuhren im Herbst 1704 die Convoyen nach England. Im
August 1705 brachte eine Convoy 28 Schiffs nach Hamburg*); im
November desselben Jahres führten die englischen Convoyer nur 5-6
EsuflUirer heran; dagegen liefen 60 Schiffe mit den Convoyen nach

England ans. Wie Kuysten schreibt, wurde im November 1706 die

Flotte nach England auf 130—140 Schiffe geschätzt, und nur zwei Con*

voyem waren diese anvertraut'). Im M&n 1707 brachten zwei Convoyer

ca. 30 und im November 16 Sdiiffe. Im Juli 1711 geleitete eine engli-

sdie Convoy 86 Scbiffo auf die Elbe. Endlich pasBirte im August 1746

eine englisdie Convoy mit nur 6 Kauflbhrem Cuxhaven aufwtoCs.

Diese Zahlen, die sich noch vermehren Kelsen, werden genfigen, um
«in Bild von der grolsen Verschiedenheit solcher Flotten zu gehen. Oft

schlössen sich dieselben ja noch an andere Convoyflotten an; aber aus

den Journalen ergiebt sich, da& lange, gefiUirliehe Beisen von hamburgi-

sehen Flotten nur unter dem Schutze eines Convoyschiffes unternommen

und zurfickgelegt wurden. Dem gegenüber ist es immerhin zu bewundem,

dafs 80 wenig Unglttck vorkam. Im Allgemeinen kann man wohl sagen,

dals alle Kauffahrteiflotten jener Zeit zu grols waren im Verhältnis zu

dem ihnen durch Convoyen gewährten Schutz. In Hamburg schwebte die

interessirte Kaufmannschaft wohl in jedem Fall, wenn eine Gonvoyflotte

erwartet wurde, in Ängsten; das erjiiebt sich aus zahlreichen Zeugnissen

guter Beobachter*). Nur ein Beispiel: Im Sommer 1705 erwartete man
in Hamburg Ober England groise Massen von Gfitem aus Lissabon; die

So berichtet der holländibclie Ueäident Kuybten aui 3. Auguät.

•) Amsinck, Die Familie AmsiMk 1, S. CXLV.
*) Der Court hatte Tor Abgang dieser Flotte dem Rath mitgeteilt, dafs eventuell,

wenn es fbr die Flotte mit diesen beiden Convoyen allein abziigeluMi m gefährlich

«Hl. _(lifselhe so lange üep^Pn sollten, hifs eine stärkere Convoy angelan^jt-t'*. Die

üamburgiäcbe Admiralität entschied sich aber tur baldige Abfahrt. Vgl. unten S. 2^2

Aam.2.

^ Im AnlMuig Nr. 28 Ist die Speeillkation einer SchiSMadimg nach dem Mittel-

meer von 1692 abgedruckt; der Geaanuntwert der Waaico, loweit dersdbe angogeben

iit, betragmm ^.
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ganze BOrse war daran intereasirt; allein etwa 14000 Kisten Zacker)
sah man entgegen ; Alle aber waren, wie der holländische Besident Ka]r8ten

nach Hause schreibt, ,»in de grooste becommemisse^, denn so zahlreiche

' Schiffe wurden durdi nur vier Convoyschiffe geleitet.

Auch bei anderen Gonvoyflotten als den specifisch hambnrgischen

wurde oft Uber das MUsverhUtnis, das zwischen der Zahl der Kauffiihrtei*

schiffe und der Convoyen bestand, geklagt Im hamburgisch-hollftndiBchen

Gonvoyvetkehr wurde mehrfach hieraberBeschwerde geführt. Der Besident

BAmer yeranlabte im Jahre 1673, als mit dem Wattconvoyer allein die

vielen Schifiie nicht fahren wollten, einen seeländischen Kommis&hrer,

dem Convoyer zu helfen, die Schiffe in Sicherhat zu bringen. Sein Nach-

folger Kuysten schrieb im März 1689: die Convoy sei zu schwach; es

sei wohl wfinschenswerth, im Interesse der Admiralität wie dem der

Sicherheit so vieler niederländischer Einwohner, dab zwei grftfsere und
wirksamere (»süffisanter") Convoyer gestellt wfirden. Im August des-

selben Jahres äufeerte sich der Gesandte der Generalstaaten, van Heems-

kerk, in einem Schreiben an seine Begierung: es sei unbegreiflich, daüs

von Louteo, die wOMen, was for kostbare Waaren aus den Niederlanden

nach Hamburg und vice versa gesandt würden, solch' reiche Flotten dem
Geleit eines Couvoyers von 12 StQcken und 80—40 Mann anvertraut

würden; es sei sehr zu befürchten, dafs, wenn diesem Miisstand nicht

abgeholfen würde, einmal grofser Schaden daraus entstehen würde.

Auch in England erschollen ähnliche Klagen. Als im Jahre 1666

die Holländer den englischen Kauffahrern viel Schaden zufügten, klagte

man in den englischen Hafenplätzen bitter Uber die zu schwachen Con-

voyen; ein Kriegsschiff für 50 Schiffe, so meinte man, genüge nicht;

noch zehn Kauffahrteischiffe seien in solchen Zeiten zu viel für &a
Kriegsschiff^).

D. ZusammenstöltM mit dem Feinde.

VcrliiUtuiisUialsig weui^i kuuueu wir ])erichttMi Uber oino Thätigkeit

der Coüvoyeu, die mau geneigt sein möchte als ihre wichtigste zu be-

') So berichtet Kuysten; nach der Amsinck^ächen Chronik kam am 8. Angnst

von Torto und Lissabon über Entbind eine Convoyflotte mit 9Ö0O KisteD Zucker; et

wird ditbelbe Flotte geweben s>eiu, vou der Kuysten berichtet.

Cal. of St. Pap., Dom. Ser., vol. 1666—67, pag. 266. — Im August 1706 be-

kam man in Hamburg Briefe taa London, die bericbteten, dafs dort von der Admi>

ralitit swel Convoyen nach der Klbe bestiiimit >< im: „allein das Commercimn helle

solche nicht suiBsant genug gefunden**; wieviel Kaufikiuer in Betracht kamen, wird

nicht angegeben.
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tnditen, n&mlich Ober ZusammeiiBtOi^ mit dem Feinde. Sollen wir es

dem gatbn Bnfe der bambuigiBehen Gonvojrselfiife mscbreibeiiy äer die

Feinde davon abhielt, in ihre Kfthe zn kommen? Oder ist es ein Zufall?

Zum Theil wird sie}) jene Thatsache erklären dureh den rein defensiven

Charakter der bamburgischen Convoyen. Der Unterschied swisctten einem

Kriegsschiff, einem Kreuzer einer* und einem Ck>nvoy8chiff andererseits

ist ja hauptsächlich der, dafs letzteres wesentlich defensiven, das reine

Kriegsschiff aber wesentlich offensiven Charakters ist Und grade bei

den hamburKischen Convoyen wurde ihre Eigenschaft als Vertheidigungs-

'

und Geleitschifle streng und ängstlich gewahrt^). Das geschah sicheriich

nicht ohne Grund. Erstens führte Hamburg selbst nie Krieg; als kleiner

Handelsstaat hatte es weder dazu den Beruf noch die Fähigkeit; wenn

es also Convoyschiffe hielt nnd verwandte, so wollte es damit ausschließ-

lich seine merkantilen Interessen schützen. Sodann war der Schutz, den

die hamburgischen Convoyen ihren Flotten gewahrten, meist sehr noth-

dttrfdg und reichte kaum zur Vertheidigung aus; einer Offensive fehlte .

also die materielle Basis.

Bei den wenigen ZusammenstOlsen, die nun wirklich zwischen den

hamburgischen Convoyen und den Feinden stattgefunden haben, haben

sich die Hamburger nicht nur korrekt benommen, sondern sie sind sogar

aus einigen Gefechten mit Ehren hervorgegangen. Das ist um so

bemerkenswerther, als ja die eigentliche Veranlassnog zu der Begrfindung

dea Convoywesens im Jahre 1662, die Wegnahme von 8 Schiften durch

die Türken, ein nicht allzu pünstijres Licht auf den Muth der hamburgi-

sehen Besatzung geworfen hatte. Man machte damals in Haiiil)urf; den

Schiffern offen den VoiAvurf der Feigheit; als die der Gefangenschaft

entronnenen Matrosen im August des Jahres an der Hamburger Börse

erschienen, wftre es ihnen beinahe ans Leben gegangen ; auch versuchte

man, ^kh processualisch an sie zu halten'). Das Hamburger Seerecht

enthielt hierüber bisher keine Bestimmung; die Admiralschaftsordnung

von 1023 versprach im 14. Artikel nur denjenigen in der Flotte, die

») Vgl. oben S. 22. 28. 33.

^) So berichtet der boll&ndische Besident Börner am 11. August 1662: „Eenige

dtf Sdiippers ende Matrosen der 7 scheepen by den Tnrck genoomen hebben baer

gistren bier ontrent de beurse uen loeten, ende, Indien bet niet «tcfe bdett, Sooden

eyn trcassassinot it worden van eenige Rorjrere niot ontredult over haor inpfnompn wegen

schaeüen, door haer versuviii ende Godtloosheet, soo als .sv i|irpecken, hon tiH treltracht.

Meo is QU besig dieselve Schippers ende Matrosen te cxaiDiniueeren, elck een, raupt

men, behoorde sy op te bangen andren tot een exetnpelL* Und am 25. August:

„Eenige der Schippers die beere Scheepen van die Turcken soo hebben laeten neemen,

heeft men gesocht in arrest te neemon ; alleen syn niet te vinden , soo dat bet schient,

men op haere goedren sali gaen procederen.*^ (Reichsarcbiv im Haag.)
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„für andern sich im Fechten tapfFer und woll bezeiget, eine besondere

Belohnung. ; ;ui Strafen für Feiiih(nt war nicht gedacht Das Ereignis

von 1662 •j:ih nun al)er A Liaulasbuiig , dai.^ am 7. Juli 1663 der Präses

des Admiralitatskollegs u. a. anregte: „dafs eine feste Atlmiralschaft

gemachet werden mttste und Verl) rech er an Leib und Leben ge-

straffet werden'' , und ^niüstcu fechten bis auf den letzten Mann und

soviel immer thunlich" "Wahrschemiich im Zusammenhang: mit dieser

Anregimp: beantragten dann am 22. Juli die Oberalten im iiath- und

Bürgerkonveut

:

1) „dafs die SchiiVt i , so mii Tlispanien und Portiigall gehen wollen,

eine }iiite und beständi«ie Adniiralschaft unter sich auffrichten und sich

mit einem leiblichen Ejde verbmtien müssen, dats sie feste bey einander

stehen und halten und sich bifs aul den letzten Mann defeudiren und

wehren wollen"*.

2) ^dafs diejenige, welche solche Admiralschaft und Eyd nicht halten

würden, wenn sie wiederum auhero gelangen, nach Befindun? an Gut.

£hr, ja Leib und Leben ernstlich und unauisbleiblich sollen gestraffet

werden".

Beides wurde damals von der Bürgerschaft genehmigt. Es ist seit-

dem nie wieder eine Klage über „schlechte Defendirung"* vorgekomnMn;

allerdings» das darf nicht vergessen werden, wurden die Vertheidigongs-

mittel mm auch andere. Stadtconvoyen unter tftchtigen Kommandeuran

schützten die Privatschiffe. Eine grOlsere Anzahl von Schiffen ebne

OooYoy fuhr nicht mehr zusammen aus, und Ereignisse wie das von

1662 wurden schon dadurch unmöglich. ^
Gehen wir nun ttber zu den einzelnen ZusammenstöüBen der Ham-

burger mit den Feinden, soweit sie auch in ihren Einzelheiten bekamit

sind. Wie sich die Affure von 1662 abgespielt hat, war, wie ee scheint,

I) Das holländische Plakat vom 2d. Äufust 1651 gebot im 7. Artikel, dafs alldii

itelirende Schiflfei die von Seerftnbern angefriffen worden, sich matbig and treu (»eoii-

ragieusemck ende getrouwelök") bis zum Äufsersten vertheidigen sollten, drohte even-

tuell mit Leibesstrafen und sprach den durch solche Feigheit geschädigten Inter-

essenten civilrechtliclie Ansprüche ge^ren die betroffende Schiffsmannschaft zu (Ornot

Placaet-Boe< k I. U^i9). Die dänische .,\'orordnung wegen der Convoye auf liispanien"

vom 26. August 1622 bestioimle dagegen: „Damit auch der Kauffieute Schiffe

desto williger zur defeusion sich zu gebrauchen haben mügeu , soll die gantxe Ykrtr

den sdiaden, so ein Kanihnans Schiff im Fechten bekommen, in repariren vei^flicfaMt

seyn, dafeme es dem Feinde nacfasetset, einen Anden in der Vlote an «ecnndiND.

Dann würde es sonsten vom Feinde angegriffen, also dafs es sich zu wehren ge-

nötiget, wird ihm dfrwvpfffii kein Schade erstattet. .Tedorh «ollen «ie !i11p. in*;ondpr-

heit die Convoyer, gegen alle und jede i so die Vlote augreülen wollen, beistand zu

leisten verpflichtet seyn."
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bisher mcbt bekannt; im Eingang des Protokolls des Convoykollegs be-

findet sieb aber ^ne Darstellung dieses Ereignisses« Damaeb waren die

acht Scbifie^) am 27. Mai 1662 von der Elbe abg^hreo. Am 22. Juni»

zwei Meilen von den BerlingSrlnseln (zwischen Mondego- und Tigo-

Mündung), näherten sich ihnen zwei algierische Korsaren, ^worunter der

berfthmte Beuber der Jute", mit je 800 Mann Besatzung und 82 bezw.

34 Stocken. Die Hamburger thaten sogleich ihr Bestes mit Segeln, um
sich unter das auf den Berlinga-Inseln befindliche Kastoll zu retten.

Aber ein kontrftrer Wind verhinderte das, so dafs die Türken nlher

kamen und Jochim Mündt und Steifen Goldtbecks Schifib wegnahmen.

Appel und Wever veisuchten, noch das Kastell zu erreichen, kamen aber
*

nicht mehr in den schützenden Bereich desselben und lie&en ihre Anker

fidlen. Als Appel den Türken auf sich zukommen sab, bestieg er mit

seinem Sohn und dem Bootsvolk das Boot und flüchtete auf das Kastell.

Ebenso machte es Wever, doch blieb ein Bootsmann im Schiff. Lindeman

flüchtote auch mit seiner Mannschaft ans Land, nachdem er Anker ge-

worfen; Meyns flüchtete ebenfalls, liefs aber sein Schiit' in See treiben.

Die Eiiizicif n . die sich mit ihren Schifien unter das Kastell retteten,

waren Hinrich Meyer und Hinricb Pape. Ersterer nahm alles aus den

anderen Schiffen gerettete Volk bei sich auf und ging dann mit Pape

noch am selben Abend wieder unter Segel; als sie aber iftngs der Küste

fuhren, wurden sie um Mitternacht wiefler von zwei Piraten crejatrt. Pape

setzte nun sein Schiff auf den Strand, so dafs es scheiterte; Meyer aber

gelang es, nach Cascaes an der Tajomündung zu entkommen, von wo er

die Mannschaft von den verlorenen Schiffen nach Lissabon schaffen liefs.

Er selbst fuhr dann weiter sttdwj'irts, wurde aber zwei Meilen von

Kap Ksiiii'hel-) wieder von zwei Piraten vorfoltrt, und da der Wind für

ihn unLrünistig war, und er «in Stieltf triebe", ward er ^renüthigt , sich

mit seiner Mannschaft ans Land zu retten und das Schiff treiben zu

lassen, ..und wo der dunkele Abent nicht darüber were eingefallen,

würde er schwerlich mit dein Botlie entkommen seyn". So waren fipnrt

eins iiach dem andern alle acht Schiffe in den Iliinden der Seeräuber.

Kine Kaiastroplie wie diese war in der haniburgischen Seegeschichtc

unerhört; die Konnnerzdeputirten meinten wenige Jahre später, dafe

„dadurch der gute Farn und lieuomie üleseti oiirtes höchlich geschwecbt*

Sduflort Woblert Wever (so anch in der Janilmreeheii Chronik; (Jallots

nennt ihn Wilmert WernerX Steffen Goldtbeck, Michel Appel („ein eindeckt SchÜfX
Jochim Mündt, Hinrich Meyer, Hinrich Meyns, Jacob Lindeman, Uimich Pape. —
Ainier (bei Janibal) oder Allmier (lii i Gallois) finde ich hier niclit.

^} Im Original heirtit „Cabo de Spickel oilur 8t. Ilubei» Uueck".
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worden sei, und erst als, wahrscheinlich im Jahre 1666, der Hamburger

Schiffer Jürgen Tamme sich in einem Bencontre mit den Türken sehr

wacker benahm, dabei allerdings sein Schiff in Rauch auf^en sehen

muTste, waren die Kommerzdeputirten der Meinung, dadurch sei der ge-

schädigte Ruf Hamburgs „restituiit''.'

Gegenüber dem traurigen Ereignis von 1662 machen sich die späteren

Thaten der ConToyacbiffe besser. Die militärische Disciplin, das Beispiel

tapferer, uneischrockener Kommandeure, die bessere Ausrüstung und

gröfsere Stärke der Stadtconvoyschiffe thaten das Ihre, um dies zu be-

wirken. Artikels- und Admiralsbriefe setzten Strafen für schlechtes

' Fechten und mangelnde gegenseitige Unterstützung fest. Für die Convoy-

mannschaft selbst liestimmte Artikel 46 des Artikelsbriefes: „solte nun

Jemand . . . nicht fechten wollen, wann es die Noht erfodert, der soll am
Leben «lestraffet werden" V\ während der 11. Artikel des Admiralsbriefes')

verfügte: ^So es sich bep:ebe, dafs einige Raub-Scbiife, oder sonst eine

andere Macht von considerablen Schiffen verspfibret würden, soll die

gantze Flotte sich hey einander verfügen, und sieb in Positur und

Defension stellen und schla^'ferti^r machen, auch in der That, im Fall sie

angerennet, vernnglimpfet oder beschwehret werden Sölten, einander hertz-

hafti^ bestehen und bis aufs äuserste detendiren, auch einer den andern

nicht verlassen, bey Straffe, dais nicht allein die Officier und Bohts-

Völcker von den streitsilunnp:en Schiffen ihre verdiente Monat-Gelder

verliehren, sondern Uber das durch Urtheil imd Recht als Meineydig,

nach Gelegenheit der Sachen, vermöge des Articuls-Briefes, gestraffet

werden aollen. Und sollen die verdiente Monat- oder Haur-Gelder von

^) Langenbeck S. 118. — Die ^Act for the establishfaig atticles «ad Orders

for the reguIaÜDg and better governmoit of bis Mi|es^*s naviei, ships of war, and
forws bf 8ea* (1662) bestimmte im 13. Art.: „The rajitains, Ofikoa and Seamen of

al! Ships, appointed for Convoy and Guard of Merchant Ships, or any otber, shall

dihgently attend upon that Charge, without delay, according to tlicir instnictions in

tUat hehalf; aud whosoever 8ball be faulty therein, and sball not iaitUfully perturm

the same, and defend the Shipe and Goods in their Convoy, witbout eitbar diTOting

to oUier parte or occasions» or refusing or neglecting to figbt in their defenoe, if Uiey

be sct upon or a^sailod, or ninnina; away rriwardly, and submitting tbose in their

Convoy to Hazard ainl I'oiil, or sball deinniul and oxart any Money or otber Roward
lioui any Merchant or Master, lor coovoying of any such bhips or otber Vessels be-

longing to Hi« M^jestj'a Subjects , ihall be conderaned to make Reparation of the

Damage to tbe Mercbantg, Ownerst and others, ae the Court of Adniralty Bhall ad-

judge, and also be punished crirainally, according to the Quality of their OfTences, be

it by pains of Deaüi, or other Punishment, according ae shaii be atÜndged fit by tbe

Court Martial."

*) Laugeubeck S. 127.
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denen Rhedern solcher Schiffe der AiiiuiialitÄt zu Uamburg überliefert

werdeu, um au die Völckei »ierjeuigeu Schiffe, so sich wohl und getreu-

lich gehalten, aus^etheilct werden." —
Die ersten Falirten der Studtconvoyea scheinen ohne Zusammeustois

mit Feinden vorlHiifpu zu spiii
^

Am iiieisieu Ziisaiiiiiieü>U!ist* mit F< !ii(lon hat Kapitän Karpfan^er

gehabt. Im Jahre 1(574 traf er bei Kap S. Vincent drei türkische See-

räuber, die jedoch der Hamburger Flotte nuswichen, „weil der Kaiser

Leopoldus ein gar zu emsthaftig Gesieht machte, und sie keine Weit-

Sfbiehtigkeit mit ihm befahren wollten". Auch auf der Heimreise sah

er Korsaren, kam aber nicht mit ihnen zum Konflikt-). Auf seiner

Reise im Mittelmeer 1676—77 gelang es Karpfanger, den Korsaren ein

schon auf den Strand gesetztes Schiff seiner Flotte wieder zu entreifsen

Mit französischen Kapern ans Dünkirchen hatte aber Karpfanger im Jahre

1678 bei der Rückkehr von Grönland einen erfolgreichen Kampf zu be-

stehen. In zwölfstOndigem Treffen, in dem die Kaper von den Kanonen

des „Leopoldus" arg zugerichtet wurden, schlug Karpfanger die Feinde,

denen zwei Schiffe in den Grund gebohrt wurden, rühmlichst surttck,

ohne dais er einen wesentlichen Schaden erlitten hatte

Wahrend einer dieser Reisen Karpfonger's in den 70 er Jahren nrals

ssch jener Kampf stattgefunden haben, der mit sein^ Namen eng

?erbtmden ist Die yon Amerika zurQckkehrende spanische Silberflotte

wurde unfern Gadiz von Seeräubern angefallen und hart yon diesen

liedrftDgt; da kam Karp&nger mit seiner Flotte hinzu und griff so

') Eine Bepepnung fninzösischer Kaper mit «^inor hamburgischen Convoyflott«'

berichtet dpr Kapor .Ipan Doublet in seint'in .lournal (jiuM. p:ir Vh. Bröard, l'ans

1SS4, S. 54;. Im Spätherbst 1Ö73, „etant aur Ic baim aux Dugies» i^Doggei santlj, noiis

«TiiMmes deuz faisMMis mr lesquels doos donnasmes la chaase, et en itäat aproch^es

IMS leg reoonounes estre les convois de Hamhourg avec leaqoels nous arions auasi

gaerre. Vun avait 66 canona, Tautre 54. — M., notre oomtnandant n'avoit que

36 Canons sur la Droite et nos autros frcjgates 80 et 24 et nous 18; les forces cHoit nt

fort iDf^jraür«, ft particulierement !a mer quiotoit agite6, noiis m pouvion? les aborder

i>ans mu& bri.>i'r (.omme 1p pot cnntic W rn( her, copendaut nous les suivions hors

1^ portees de canous esperant uvoir plus de calme, et ils nous conduisirent en

teim lenr nmte Jusqu'ä Tentr^e de la riviäre d'Elbe, Tenträe d'Hambouxg**. Dreyer

km Eade Noircmber 1673 von Portugal zurOck; doch war bei der Flotte nor eui

CoaroyBchiff, der „Leopold uä'\ dessen GescbützanarQstung 54 Kanonen betrag; eine

ronrny mit 66 Geschützen hat üambuxg nie besessen; yielleicht war es ein englisches

KhegsscbifT.

') Beneke a. a. 0. S. 1Ö4.

«) Ebenda S. 185.

*) Ebenda 3. 186 f.

Digitized by Google



288 Die ConToyer auf der Fahrt und in fremden Uäieo.

glücklich in den Kampf gegen die Kftnber ein, dab diese sieb tiald aus

dem Staube machten

EmBte ZusammeoBtöfae der anderen Gonvoykapitäne haben nnr aehr

aelten atattgefunden ; die Piraten Udten aich meist in aehtongavoUer

Entfernung von dem Convojachiff, und dieses hatte in der Regel nur die

Au%abe, zu Terfatlten, dab die „Hunde", wie man die Türken ganz

allgemein titnlirte, unvorsichtige oder langsam segelnde Kauffabrer ab-

fingen. Die einzige emsthafte Bocjegnuuir mit Feinden hatte Kapitän

Michael Schröder im Jahre 1693. Kr segelte im Juni dieses Jahixs mit

seinen Ivaulfahrteiscliirten in (iesellscbaft einer ^Tolken, mit einer statt-

lichen Zahl von en^jlischen und hollandischen Kriegsschiffen versehenen

Gonvovtiotte von Portsmouth nach dem Süden. Auf der Höhe von Kap

S. Vincent wurde diese ganze Escadre von einer groüsen französischen

Krieirsflotte überfallen und zersprengt; eine grol'se Menge englischer,

holländi-scher und auch hamburgischer Kauffahrteischiffe fiel in die Hände

der Franzos^Mi Sciiröder behielt mir ein liamhuruisches Schiff bei

sich. Er blieb bei den Enj^liuidern, die zuei-st ihren Kurs nach Madeira

nahmen, und fuhr dann mit ihnen nach Irland, wo er in dem Hafen

Kinsale Anker warf. Die Heise galt als verloren.

Die Fregatte Esjjerauza hatte, als sie, eben für llamlairj: augekauft,

im Juni 1697 von Holland nach der F^lbe übergeführt wurde, vor der-

selben ein Hencoutre nüt zwei trauzösischeu Kapern, die sie aber mit

ihren Geschützen tapfer abwies.

Auf der Archangelfabrt 1710—11 traf im März 1711 die hambur-

gische Convoy mit einem schwedischen Kaper zusammen, der aich aber

schleunigst davon machte, als er von der Convoy beschossen wurde').

') Benekc S. l'JO ; Steltzner III, II?'». Die Vmauthung Beneke's. daf?

diese Aktion in die Convoyreise von 1681 falle, ist irrig; von letzterer besitzen wir

das Journal, und dieses «rwahnt den Vorftll in keiner Weise.

*} Tgl. aber diesen Zusammenstors de Jenge HI, 951 ff.; Yonge, The history

of tbe British Navy. I, 113 ff.; Quirin» Histoire maritime de France II, 76f. Nur

Yonge erwälint die Betheiligong der Hamburger; irrthUinlich ist seine Angabe, dafs

di<'sp KriofrscrhifTo verloren hitton. Vgl. auch den bei Sylvins, Ven-oln:h v. sakrn

en ooriogh (1698), abi^tdriKlvti'n Bericht de«? hollftndissrhen .\dmirals Kooke, in «l»'ni

auch ein bamburgiscbeb iv;iuii'ahrteischift en^ahnt wird (S. 91). Zur eigenüuiu n

aktiven Betheiligung scheint die hambui^sche CooToy nicht gekommen ni sem; vgl.

den Bericht Schrdder^s ira Anhang Nr. 25.

^1 Journal (Nr. VIH) 8. Wknii Es war starker Nebel, „en mits en wenig doer

klaerdc, wurden den Kaaper gewaer an backborti gedachte van de Scheppcn an bort

t' leggen, en kfim ons te naer dat hij nicht vermnden was, en scbooten van 't

halve deck en in (U- Kull [
~ Oberdeck zwischen IJai k und Schanze] op het deck

dapper op hem, en hij drejüe overstaghs en kreeg de älup voor de boogh en buxerde

wc^ en sIOQgb weer dick toe, kustenn hem nwt wen Int geiidit kriegen*.
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Auch auf der letzten Convojfahit 1746—47, auf der Hroekes die

Türken wirklich aufsuchte (vgl. oben S. 70. 75), hielten sich diese meist

ia achtungsvoller Entfernung.

Nicht näher gehe ich hier auf die eigentlichen Prisen ein; sie ge>

hören nicht zum Convoywesen, auch sind Convoyen bei diesen Prisen-

fahrten nicht betheiligt gewesen. Über ae werde ich an anderer Stelle

beriehten.

L Navigiruim. tovinala.

Über die Art der Navigatiou u'eben die besten Aufsehlüssje die

Journale. Auf Einzelheiten kann hier natürlich nicht einjzei^aiiL'eti werden.

Über die NaNigiruniJ einiger Convoykai)itäne liet^en Klagen vor. So

war im Frühjahr 1681 dem Kath zu Ohren ^'ekonimen, dafs die von

Kapitän Holste geführte Ci)Uvoy auf der letzten Reise bei den Scilly-

Inseln „ins verkehrt Canaal gekommen** ; es wurde sofort eine Unter-

suchung angeordnet. In dieser ergab sich, dafs man von der Convoy

aus die Scilly-Inseln gesehen, diese aber für die Casquets (westlich vom

Kap de la Hague) gehalten hatte ein recht ^^rober Irrthum, der nicht

besser wurde dadurch, dafs er durch die Angabe eines französischen

Schiffers veranlafst worden war. Die Untersuchung blieb aber ohne

Folgen; doch hat vielleicht auch dieser Vorfall^) zu der schon damals

bemerkbaren Abneigung eines Tbeils der Kaufmannschaft gegen Holste

beigetragen.

Im Juni 1692 klagten zwei Schiffer beim Gonvoykolleg, dals auf

der Beise nach Spanien auf Kiq[»itän Tamm*s Schiff »der Coura der-

misen Terstellef* und die richtigen Signale nicht erfolgt seien, Bodaüi

tk ihre Schiffid „Teisegelt*, und wenn Hans Doormann nicht in der

Notb vier Schttsse gethan, wäre die ganze Flotte verloren gegangen. Es

vorde sofort hierQber eine Untersuchung angeordnet Tamm erklärte,

jene hätten ihre Schiffe vorsUzlich an den Strand gesegelt; scfaiefsen

hätte w nicht dflrfen, wenn er nicht die ganze Flotte hätte in Ver-

«irrang bringen wollen. Andere Schiffer meinten dagegen , ,dals die

gaotze Reise Obel geconvoyret worden, und dafs sie, wofern es noch ein

') Der Lieuten.'int Beennan snnte mis: _Sir hctttn die Sorlings [ Scilly-

las^ln] für die KiTskasten anpcschfn", und der .Scbiticr Heins: .Ks were eine grofso

Vt-rhlt-ndmig gewesen, t»ie hetten die SorUngs geät^lieu, aber die Kilskasten zu sein

^ Anch der holländische Resident Kuyftten erwähnt seiner in einem Schreiben

««iild.Mei.

B«tseh, HamtmrBt OonTOj-SeUflUiit. 19
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quartier Kacht gewesen, die gantze Floht auf Ikisaiult ') versegelt

hätten". Es wurden nun die SchiflFeralten und unparteiische Schiffer

als SachverstÄndifie befragt. Die Verhandlung zo^ sich lange hin; als

man von einer Seite versuchte, die Sache todtzuscbweigen, erklärte zwar

der Rath, „dals es keineriey weise mit stillschweigen vorbey zu gehen,

besondem dafit die Sacbe weiter gepousiret nnd Er, der Captän, per

Fisealem belanget werden solte" ; trotzdem verlief die Sache resultatlos

im Sande.

Im Januar 1700 wurde im GonvoykoUeg darttber verhandelt, dafs

sich aus den Journalen und »der gemeinen Rede nach** ergebe, dafs das

Convoyschiff ScfarOder*« am 25. Juli 1699 durch Versehen .auf die

flamischen Bancken' gesetzt worden sei. In der Untersuchung wider-

sprachen sich die Aussagen. Es wurde defehalb „ein jeder gestalten

Sachen repremandirvtt", namentlich aber der Obeisteuermann, welcher,

wie es im Protokoll heisst,* «meistens Schuld an diesem Versehen ist**,

ermahnt, „dals er sich der Nttchterkeit befleissigen und sein Ampt
künftig besser in acht nehmen soll** ; sonst werde man ihn kassiren.

Ein wenig günstiges Licht auf die Navigirong werfen auch einige

Episoden im Journal über die Archangelfahrt 1710>—11; doch ist es

gewagt, hieraus Schlüsse zu ziehen; es möge hier nur angeführt werden,

dafe man auf der Rückreise einmal bei Ansicht von Land nicht wulste,

ob es die Shetlandiuseln waren oder Norwegen. —

Ist auch im alten hainburgischen Schiflfs- und Seerecbt, dessen Funda-
mentalsätze im 17. und ]^ .^ ihrhundert in Geltui^ waren, von einem
Schiffsjournal nicht die Kede, so war doch ans anderen Seerechteu

der Gebrauch der Joumalführuny: wohl bekannt und wurde auch wohl
in der hamburfdschen Kanffnlirtoiflrttto viel geübt*). Ob auf den ersten

Reisen der Convoyen Journah^ aiiLrefcrti^rt worden, ist nicht bekannt,

aber wnbfscheinlich. Es war •.\hvr noch ni("ht Sitte und Vorschrift, dafs

die .Iiiurnale nach Beendiguniz der Reise der Convoylx^liörde ausgeliefert

wurden. Im Okto>>er des J ihres lOSO wurde im Convoykolleg anjierogt,

dafs in Zukunft dem Schreiber auf dem Convoyscliiff ein Kid nh^jp-

nouinjen werde, in deni u. a. enthalten sei, „dais dersilhe forth nach
alijielf^L'tcr Heise ein Journal der verrichteten Reise in triplo" aushan-

digen solle, und zwar je ein Exemplar au das ConvoykoU^, die Admira-

'j Ouessaat, an der französischen Westküste.

*) So werden allgemein die geffthrKdien Sandblake aa dtt Nordküste Frank-

reichs und Belgiena swischen Calai« nnd Kaditnd geiuaiiit

Langenheck a. a. O. 8^51. 92; die ftltere Litteratur vgl Wagner, Hand«
buch des äeerecbts 1, 392.
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lität uu(i die KäimiK rci. hifse FAOmplare sollten aiiL^etertigt werden

je vom Schreiber, be/w. Lieutenant und Schiffer. Hiclitij^ ist auch in

die Eide dieser drei Anits]iiM <ont'u M die VerpflichtiinL', ein Schiffsjournal

zu führen, aufsrenommeu v miIh. Das iiiteste vorliaudene Journal, von

ItibO, ist dajiegeu noch vuni Steuermann anselerti^rt ; und Karpfanser

erklärte im Mai lOHl, als nnin ihm die Journale der letzten Reisen ab-

lonlerie: „Seine Steurleute und Schiffer hielten das Journal". Als er

sicli weigerte, die Herausgahe der Journale zu bewirken, beschlofs man,

ihm so lansre sein Gehaltssuthabeu vorzueuthaiteQ , bis er seine Pflicht

erlüilt habe.

F. Salutiren. Signale.

Zu mamlu 11 Weiteiuufien jrab das Salutiren Aulais. Sahitirt wurde

sowohl durch Kauuaenseiiiiif?sf' als auiii durch das Auf- und Abziehen des

Wimpels. Die Becri^fsunjr durch Kanonenschüsse stand in jener Zeit in

hoher Biuthe. nicht am wenifisten )»eim ('(uivoyfahren. Fuhr die ham-

burirische Convoytlotte von Cuxhaven al>, so he^rül'ste das Couvoyschitt

das Schlols Kitzebüttel, als den letzten siclitbaren Funkt hambur^ischer

Obri'ikeit, nut 7 Schüssen. Vicekommandeur und Schout-bei-Nacht liefsen

im Jahre 1701 bei der Abfahrt von tier FJbe zur Khrumx der Convuy

ihre Wim[)el nieder und wurden von letzterer dafür mit je 3 Schüssen

bedankt. Scliloi?sen sich noch weitere Schiffe auf der Fahrt der Convoy

an, so begrüfsten sie diese in der Regel mit Schüssen. Dasselbe geschah,

wenn sich Kauffahrteischiffe von der Convoy trennten. Doch war die

Zahl der Schüsse, mit denen die Convoy sich für die He^ridsuni: der

Kauliahrer bedankte, stets ueringer, als die der von den letzteren ahge-

gebeneu Schüsse. Mit jedem begegnenden fn^uden Schiffe befreundeter

Nationalität wurden Begrttfsungsschüsse gewechselt; denn dafs das Con-

voyschiff solche P^hrenbezeugung erwiderte, war .selbstverständlich. Hohe

Feste, wie Neujahr, wurden ebenso begrüfst ; auf dem „Leopoldus" wurde

der 1. Januar 1702 mit 15 Kanonenschüssen imd 3 Gewehrsalveu ein-

geweiht. Da außerdem auch noch zu Signalen viel ge.scho88en zu werden

pflegte, ist es begreiflich, daJs eine Convoyfabrt viel Pulver kofttete.

Kapititai Karpfanger hatte viel Vorwurfe Aber unnfttzes V^knallen von

Polver bei Salntsehassen zu h6ren'). Im Oktober 1695 beschlofs man
im Convoy-KoUeg, kQnfüg die Pulver-Rechnungen der Convojen genau

nadizuBehen und die Journale, in denen ja die einzelnen BegrQlsungen

n. s. w. aufgezeichnet wurden', damit zu vergleichen. Im September

') Vgl. im Anhang Nr. 49-^1.

*i Beneke 8. 186.

19»
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1696 wünschte Kapitän Schröder Ersatz an Pulver, weil „durch vieleo

Salutiren in Enfrelandt schon über 30 Centiier Pulver verschossen".

Kapitän GeorL,' Schröder nahm 1715 auf der Fahrt nach dem Westen

92 Tonnen Pulver mit. unter denen 34 Tonnen Musketen- und 4 Tonueu

feines Schiolspulver waren.

Kint' besondere Praxis bestand hiusichtlich des Salutirens der Convoy

vor den Herren des ConvoykolleL^s. Näherte sich die Adniiralitätsjacht

mit letzteren dem auf der Unterelbe liejzeudeu Convoyschiif, so be;^rülste

letzteres jene mit 7 Schüssen und erhielt als Geeengrufs von der Jacht

5 Schüsse; bei der Abfahrt der letzteren war es ähnlich. Oft wurde

aber auch mehr bin und her geschossen: im Juli 1746 worden bei

dies» Geleg^heit nidit weniger als 109 Sehosse geweebselt Und die

Herren Tom ConvoykoHeg waren bei aller stadtväterlichen Sparsamlceit

doch sehr eiferaachtig auf die strenge Beobachtung dieser Form. Als

die Gonyoy im Juni 174S bei Brockdorf lag, und das ConvoykoHeg binab-

fohr, um sie 2U besichtigen, verabs&omte Kapitftn Holm es» die Heeren

mit Geschatz zu begrfillaen, sondern sandte ihnen nur die Schaluppe mit

einem Quartiermeister entgegen, um sie abzuholen. Die ConToyberren

Uelsen sich aber einen solchen Mangel an Form nicht gefallen, sondern

sandten die Schaluppe zurück, indem sie dem Kapitftn andeuten Uelsen,

„dafs man nicht ehender» bis er sdne Pflicht in Acht genommen, kommen
wflrde^. Hierauf besann sich Holm schnell eines Besseren, bewillkommnete

die Vorgesetzten mit U und erhielt nun von der Jacht den Gegengmfo

mit 7 Schüssen. Dann fahren sie an Bord. Dem KapitSu Holm aber

drückte der Rathsherr Brockes das Milkfallen desKoUegii aus; und Holm
versprach, es spftter besser machen zu wollen. —

Die Frage der Begrüfsung ist ja im Wesentlichen eine Etikettefrage;

die Geschichte der begrüfsuncrcn auf See und im Hafen bildet einen Ab-

schnitt in der Geschichte der Höflichkeit Aber diese Frage läfst sich

doch nicht ganz von politischen Erwägungen loslösen, namentlich nicht

wo Kriegsschiffe in Betracht kommen. Es mag nur daran erinnert

werden, dafs es eine Zeit gegeben hat, wo England geradezu es als eine

Forderung hinstellte, dafs alle anderen Schiffe die endische Flagge

zuerst irrüfsteu*). Zu der Zeit, die für nns in Betracht kommt, wurde

diese Forderung allerdings nicht mehr aufrecht erhalten. Auch dail" man
aus Eiu/elOilleu nicht gleich allgemeine Schlüsse ziehen; am wenigsten wenn,

wie hier, das Verhalten von Kapitänen in Betradü kommt; drifs diese

Männer, K(»ni.:e auf ihren P)r(>ttern, in Zeiten mit mangelhaft ausgebil-

detem öffentlichen RechtsgefUhl zu willkürlichen Handlungen neigen,

*) de Jonge I, 406.
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18t ja leicht begreiilich. Wir wollen bier, was vielleicht auch ganz lehr-

reich ist, Daiyenige naher betrachten, was uns das hamburgische Material

Uber diese Seite des Convoywesens berichtet

Dais Hamburg keine Pifttenslonen in Bezug auf Salutirtwerden haben

konnte oder wollte, liegt auf der Hand. Allzuviel Werth legte die Stadt

nicht auf diese Formen. Eine dftnisehe Jacht wurde 1685 vom ,|Leopol-

dus" mit 5 Schossen begrO&t, die Jacht antwortete mit 3 SdiOssen.

Zwei englische Kriegsschiffe begrttbte dieselbe Convoy kurze Zeit darauf

mit 7 Schossen, und die Englftnder antworteten mit derselben Zahl.

Der Unterschied in dem Verhalten der die Oberhohdt über Hamburg
beanspruchenden Danen und dem der befreundeten Engl&nder liegt auf

der Hand. Letzteren gegenüber bewahrte ein hamburgischer Convoy-

kapitan aber auch seine und seiner Stadt Würde; als im AprU 1690 im
Hafen von Malaga der englische Kriegsschiffkommandeur Chilton von

Tamm verlangte, dals dieser ihn zuerst besuchen sollte, lehnte der Ham-
burger dies kurzweg ab.

Dafs 1697 die Fregatte Esperanza, die ein schwedisches Kriegsschiff

mit 7 Schüssen hegrtifst hatte, von diesem nur mit 4 Schüssen wieder

beehrt wurde, erlclärt sich wohl daraus, dais die Freiiattp nicht als voll-

gültiges Kriegsschiff angesehen wurdo
; Antonissen, der Fahrer der Fre-

gatte, hatte (las selbst vorher dadurch zugegeben, daJs er den Wimpel

vor dem Schweden eingenonmien hatte. Dafs der Viceadrairal von

Spanien, den die Convoy beim Einlaufen in die Bai von Cadiz mit II

Schüssen hegrüfste, mit nur 5 dankte, worauf auch die Convoy nochmals

mit 5 antwortete, ist iin Hinblick auf den spanischen Stolz hegreiflich.

Brockes liels sich iiber im Oktober 1716 von den Si)anieru eine

solche Behandlnnir nicht gofiillen. Als er vor ^lalaga ankam, begrüi'st©

er das Kastell mit 13 Schüssen , erhielt aber nur 7 als Gegenleistung.

Bei dem Besuch, den er hierauf dem Gouverneur machte, stellte er ihn

wegen dieser Zurücksetzung zur Rede, worauf der Sj)anier sofort ver-

anlafste, (h\t< die fehlenden 6 Schüsse noch hinzugoL-^elien wurden; dies

war nämlich das dort übliche, auch anderen Kriegsst'hiffen oregpni!)>er

eingehaltene BegrüisunL'sverhäitnis. ~ Die portugiesischen Knegsschitfe

und die hamburgische Convoy behandelten sich dagegen im Jabr<^^ 1746

in Bezug auf das Gruiseii nls ganz -gleichstehend , iiSnilich lie^jenseitig

mit 13 Schüssen. Kbensn beirruisten sich eine holländisdie Fregatte und

die hamburgische mit j«^ 3 Schüssen und letztere und ein englisches

Kriegsschiff mit je 9 Scliusseu. Dals al)er L>r<H'kes, der wohl Jeden nach

Verdienst zu behandeln verstand, einer königlich dänischen Freiratte,

die der hamburgischen Convoy in Cadiz einen Grul's von 1 1 Schüssen

zukommen liefs, nur mit 9 Schüssen autwoitete, war im Hinblick auf daa
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Verhalten des Grafen von Daoneskiold (vgl. oben S. 71 tf.) dem braven

Kapitän Brockes nicht zu verdenken. Auch von den Engländern lieüs dieser

sieb keine Anmafsungen gefallen* Als ihm beim Eingang zum Kanal ein

englisches Kriegsschiff begegnete und dessen Kapitftn veriangte, dafe die

Hamburger ihr Bramsegel streichen sollten, schlug Brockes dies rundweg

ab und nahm nur den Wimi>el ein, ,weil ich glaubte, ihm dadurch Ehre

genug zu beweisen". Der Englftnder wiederholte darauf seine Forderung»

indem er seinen Lieutenant zu Brockes schickte. Dieser schickte den eng-

lischen Lieutenant sofort zurttck, dafür aber seinen eignen auf das eng-

lische Kriegsschiff; nicht aber etwa um sich zu entschuldigen, sondern

er liefs sich nur nach dem «Prätendenten'* Stuart erkundigen und dem
englischen Kommandeur versichern, „dais die Kepublic [Hamburg] gro&en

Antheil an der Ausrottung dieses rebellischen Schwarms nehme**. Darauf

liefe der Engländer ab, und der hartnäckige Brockes behielt sein Bram-

segel oben. Wenn man hiermit eine knrbrandenbur^sche Instruktion

von 1082 vergleicht, in der es heilst: ^Wenn in See pekrönter Häupter

Schiffe rencoutriret werden, soll man bei Zeiten die Mast-Segel
streichen, und 3 Schüsse thim^ so ist jene Weigerung des Kapitäns

der Stadt Hamburg um so bemerkenswerther.

Aul der linterelbe veranlafste die Begrüfsun^^stram zwischen Ham-
biii'^'(^rii und Dänen mehrfach Diffrrenzeu. So im Jahre löbS. Als im

April dieses Jahres Kapitän Schröder mit dem „Leopolduß" elbabwärts

und bei Altona vorlieiluhr, muthete man ihm von der vor dieser Stadt

liegenden Häiiiselien Jacht aus an, den Wimpel einzuholen. Da dies aber

bisher nieiit Lrel»r;uiclilich gewesen, es auch als für Niemand «präjudicir-

lich" angesehen wurde, wenn der Wimpel unter dem FHiiel. d. h. der

Wetterfahne, wehte, so wollte Schröder nicht ohne Weiteres Ii den

Danen lugen. Kr beirairtc das Convny-Kolleg und dieses dm Rath.

Dieser berieth sich sogleich mit den ( Hieralten, und es wurde heschliisi>eu,

„dal's keine Neuerung solte gemaclit werden, simdiTU dals man hey der

alten (iewohnheit und Gebrauch bleiben soll und dals man, im hall was

anders wolle von dänischer Seiten getentiret werden, Gewalt mit Gewalt

vertreiben soll". Daiint war auch das Convoykolleg einverstanden, und

Schröder erhielt Befehl, „dals er oder die Person, so das Conmiando im

Schiffe führete, keinen Wumpel einnehmen, sondern alter Gewohnheit nach

denselben alle Zeit wehen lassen solte, und wann ihm im Gegentheü

etwas wolle angemuhtet werden, so solte er Gewalt mit Gewalt ver-

treiben**. Der „Leopoldus^ ging nun abwärts; sowohl von Altona wie

auch von Glttckstadt aus schössen die Dänen nach dem Wimpel; auf

*J Schui k II, lo2. — Das Streichen der Flagge galt aber ida nuch mehr als

das Segelstreichen. Allard, Niewe Hollaudse Scheeps-liouw I, S. 33 (Amsterd. 1705).
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dem Convoyscbiff aber benahm man sieb gegen diese SchQssey wie ein

veraOofüger Menscb g^en einen klaffenden Hmid; man liefs die Dftnen

vorbeischießen, machte die abliebe BegrOfeunji: und fuhr weitor. Noch
im Deceiiiber desselben Jahres bestätificte der Rath den oben erw&hnten

Beschluß nochmals.

Bei dieser Gelegeuheit wurden auch die Kapitftne Holste uud Tamm
über die Usance hefhi^ Ersterer berichtete: es sei kein Brauch, auch

habe er rs nie gethau ; eiumal nur wäre ihm in einem englischen Hafen,

in dem .ein Englisch Wumpehnann" gelegen, von diesem sehr höflich

nahe gelegt worden, den Wimpel einzunehmen, weil es nicht üblich sei,

dal's, wenn „ein Königs Wümpelmann" im Hafen läge, ein anderes Schiff

neben ihm den Wini)>(-1 wehen lieüse. Er, Holste, habe dem Engländer

dann geantwortet, „dals er zwar gerne darin weichen wolte, allein er

protesirte, dafs es nicht der Stadt zur Verkleinerung und Nachtheil an-

i^osehen seyn würde**. Bald darauf sei ein holländisches und ein französisches

KriegssrhifT in den Hafen gekommen, die auch ihre Wimpel hätten ein-

nehmen iriusscii. Auch Tamm scheint gelegentlich den WMmpel vor

fremden Kriegs>cliirten oinizenoinmen zu haben. Aber diese Fälle niaehten

den hamburgischen Rath nicht wankend; er blieb bei seinem oben an-

geführten Beschlufs, ^weil umb eines Mannes versehung man nicht die

Sache vor gut heilsen könte, viel weniger dieselbe zu dieser Stadt prae-

juditz ferner continuiren". Hemerkenswerth ist es aber, dafs bestimmte

Vorschriften für <lie hamburgisehen Convoyschiffe in der Frage des Salu-

tirens, wie i^ie in anderen Marinen bestanden, nicht vorhanden waien.

I i ii.iüdelte ein fremdes Kr!»'L'<^<*!iitl" mler ein Kastell eine hani-

liurgixiie Convoy nicht nach rleiu iiiinidsat/ der Gleichberechtignntx, so

iiels sich mit (lewait dagegen nichts Ihun, und es hätte dem Interesse

der Stadt sein lern gelet'en, wegen einer solchen Etiketteirage mit eint r

auswärtigen Macht in einen Konflikt zu gerathen. Dagegen war zwischen

einem hamburgisehen Convoyscbiff und hamburgisehen KauflahMi isc Iniien

das Verhulinis derartig, dafs nun die B«Lrülsung aufhörte, eine Frairo

der Höflichkeit zu sein, sondern den Charaklt r des Zwangs annalui!.

Gesetzliclie NOrschriften bestanden auch hierin nicht; das handmrgische

Seerecht enthalt knu^ rlei r>estiniiuüji,i.'en dieser Art. Al)er es war alter

Brauch, dafs Kaufl'ahrteischiti'e ilire Interioritiit vor Kriegssehirieu «lurch

iiuiserliche Zeichen deutlich kundgaben. In der (Jeschichte unseres Ham-
burger Convoy Wesens begegnet uüs ein Fall, der dies Verhältnis sehr

klar beleuchtet.

Ende Januar und Anfang Februai' 1717 lag Kapitän Martin Tamm
mit dem Convoyschiff „Wapen von Hamburg'' bei Lissabon vor Anker.
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Neben ihm lagen u. a. zwei bambnigische Schiffie, geführt von Hans
Stoekfleth und Jai^en Kröger. Am 81. Januar bemerkte nun der

Lieutenant Paul Paulsen vom Convo) schiff aoa, wie auf dem „groften

kahlen Topp" von Stodcfleths Schiff ein Wimpel wehte. Penisen

Wulste sofort, dafs dies, weil es in Gegenwart des Stadtconvoyschifis ge-

schah, „wieder Orlogs-Rechten und Gewoehnte" verstiefs. und meldete

es dem Kapitän Tamm. Dieser sandte Paiilsen zu Stocktktli und liefs

ihm sagen, er möge ^per Respect unsei-s all hie liegenden Stadt-Schiffes*

und ^laut Seerechten" seinen Wimpel vom grolsen Top einnehmen;

hahe er Freunde und Interessenten an Bord, so möge er von allen drei

Masten einen Winii>el wehen lassen, nicht aber von deui Grofstop allein,

„welches einem Orlog-Schiffe alleine zustünde". Stockfleth

fügte sieh sofort und liefs von allen drei Masten Wimpel wehen. Auch

Schiffer Kr^irer that so. Beiden aber scheint ihre Fügsamkeit bald leid

geworden zu sein; denn am nächsten Tage Uelsen sie wieder mu*

vom top iliren Wim]>el wehen. Wieder wurde Paulsen zu ihnen

gesandt. Doch wollten sie diesnud nicht gehorchen , sondern sie er-

klärten: sie liefsen ihre Wimiiel wehen nns Respekt vor ihren Princij)alen.

Abgesehen davon, dafs dies auch noch nicht zu jener Anmalsung berech-

tigt haben würde, war es aber notorisch, dals sich keiner ihrer Trincipale

bei ihnen an Bord befand. Paulsen wurde zum zweiten Male zu den Schiffern

gesandt, diesmal, um sie zu ermahnen, ihre W^impel selbst einziehen zu

lassen, widiigenfalls werde man dies durch Leute von derConvoy ausführen

lassen. Während nun Kröger erklArte, er wäre zufiieden, wenn die

Gonvoyleute seinen Wimpel einzögen, antwortete Stoekfleth: „der Erste,

der in seinem Schiffe überkähme, wolten sie Armen und Beinen in

Stocke hauen". Die Sache schien also ernst zu werden, und Kapitän

Tamm berief defshalb alle seine Officiere zur Berathung, fragte sie ,ob

Jemand jemahlen wohl dergleichen erlebet hätte''. Jeder sprach nun
seine Ansicht ans; es wurden viele Beispiele fthnlicher Situationen vor-

gefahrt, und man kam zu dem Schluä, „dafs dieses eine unerhörte Sache,

so nicht gebräuchlich, auch niemahls geschehen wAhre, auf zweymahliger

gttthiger Warnung sich so zu opponhren, nicht darauf achten und daran

kehren wollen*^. Lieutenant Paulsen wurde nun zum dritten Male zu

den widerspenstigen Schiffern mit der Aufforderung, die Wimpel zu

streichen, gesandt. Als Krieger sich weigerte, erklärte Paulsen : ,,So wfll

ich ihn holen lassen.*^ KrOger aber rief sein Volk zusammen mit den

Worten: «Manne, griept thoot Gewehr.'* Hierauf entblOfete Pauleen

seinen Degen, ergriff Kröger, liefs den Wimpel herunterholen und

schleppte beide, den Schiffer und den Wimpel, auf das Convoyschiff. Hier

stdlte Tamm in Anwesenheit seines Schiffers und Lieutenants Kröger zur
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Rede und fragte ihn, wanim er trete dreimaligen Ersuchens seinen

Wimpel nicht eingenommen habe. Darauf ericl&rte KrOger: ,Er thäte

es per Respect seiner Principalen, er hätte groiken Bespect vor dem
Herrn Capitain und der Stadt, weite aber seinen Wimpel nicht einnehmen**.

Im Übrigen war er in Allem gestftndig, namentlich dab er seine Leute

gegen Paulsen aufgeboten habe.

Letzterer wurde sodann nach Stockfleth's Schiff geschickt, und zwar

in Begleitung des Kommandeurs der Soldaten und zehn von diesen.

Stodcfleth hatte, als er die Herabnahme von KrOger*s Wimpel bemerkt,

auch seinen Wimpel gestrichen) denselben aber, sobald des Lieutenants

Schaluppe abgefahren war, wieder gehifst Als der Lieutenant mit sdnen

Begleitern an 8tockfleth*s Bord kam , fanden sie dort auf dem halben

Deck hinter dem Besanmast einige geladene Flinten und Biunition liegen;

die Bonannung erhob aber keinen Widerstand. Stockfleth selbst war an

Land gefahren, und einer von seinen Leute beeilte sich, den verhftngnis-

Tollen Wimpel eiuzuzielien, und ttbergab ihm den Convoyleuten. Der

Steuermann Stockfleth*8 erklärte dem Lieutenant Paulsen, dafs er nichts

gegen die Convoy befohlen hätte. In dem ausführlichen Bericht, den

Tamm über diese Begebenheit nach Hause schickte, beklagte er sich

bitter ti> t (lie beiden Schiffer. Dafs ein Kauffahrteischiff neben einem

Kriegsschiff den Wimpel streiche, sei „das oiiiige Zeichen^ woran man ein

Schiff, 80 mit Patenten vom Könige oder Regenten von Kepubliquen

distingiert" ; auf solche Art würden, meinte er, die Privilegien, die die

hamburgischen Convoyen „bifshero allhier wie andere Krieges-Schiffe in

Eugelandt und an jedem Orthe gehabt, grofse Gefahr laufen".

Einige Tsge darnach fuhren die beiden Missethäter von Lissabon

ab; jeder gab noch sieben Schüsse zum Abschied, womit, wie Tamm
meinte, ,,sie genug am Tage peleget ihr Leydtwesen ihrer begangenen

Absordit^". Er liefs den Schiffern aber nicht von der Convoy aus mit

Geschütz danken, indem er sich den Anschein gab, als ob jener Grufs die

Convoy nicht anginge, sondern ein daneben liegendes englisches Kriegs-

schiff; „dann wie könte man es sieh von solchen Leuten vorstellen, dafs

Gebrauch und Höflichkeit observiren wollten". Der Kn?l;inder bedankte

sich aber auch uicht, weil er den Grufs nicht auf sich hryn^^. Doch war

(lies die einzige Strafe für ihre Unhöflichkeit. Gerichtlich waren sie

dafür nicht zu belangen.

Keinen so langen Bericht sctirieb Brockes liber einen ähnlu hi ii Vor-

gang; aber im Journal ist n- vpr/eiclniet. Im Aujzust 1746, als er bei

Cuxhaven If^?, kam aus dem dortiutni Hafen ein Schiff mit aufgesteckter

Flagge und ^VunI)el. Man vermuthete auf der Convoy zuer;;t, dals der

Kathsherr Scheie sich auf demselben befände, um nach Hamburg zu
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fahreu , und gab deshalb neun Scbfisse ab. Als man aber merkte, dafs

Scheie nicht auf dem Schiffe war, wurde ein Lieutenant mit der Seba*

luppe letzterem nachgeschickt, um ihm den Wimpel abjeunehmen ; mit

diesem als Trophfte kehrte der lieatenant auf die Convoy zurück. —

Über die Sif^nale, die dem Verkehr zwischen der Convoy und den

ihr anvertrauten Schiffen zu dienen hatten, giebt der Adminü»- und Sein-

(Sienal-)Brief nähere Anweisungen. Signale etfolgten durch Zeigen von

Flaffgen, durch Trommeln, Kanonenschüsse und Lichter, und zwar je

nach dem Zweck in den verschiedensten Variationen. Das hamburpische

Signalwesen scheint sich nicht viel von dem der HoUftnder'J und Eng-

Ulnder unterschieden zu haben.

Am Tage boten Flaggen das hauptsächlichste Signal. Die blaue

Flagge benutzte der Convoykommandeur, um die Schiller zu benach-

richtigen, dafe die Abfahrt bevorstand'); vor Cadiz wehte einmal im

Jahre 1686 die blaue Flagge fünf Tage ununterbrochen, und nur elemen-

tare Hindernisi^e standen der Abfahrt entgegen. — Mit der weifsen

Flagge dag^en berief der Convoykommandeur die Schiffer zu sich an

Bord'), sei es nun, um Admiralschaft zu machen, sei es zu einem

andern Zweck. Diese Auffordern nir wurde wohl noch durch Kanonen-

schüsse verstärkt Die „Fassitur-Flag" *), die Brockes 1746—1747 mehr-

iach «zebrauclite, wird blau oder weifs gewesen sein.

£ine rothe ^^estreifte Fla?<;e wurde aufgesetzt, um den SchitTeu an-

zuzeigen, dafs sie voraus laufen sollten; mit dieser Flagge identisch

war wohl die Bremer Fiajijje, mit der Brockes (Miinial die Schiffe auf-

forderte, vor (Inn Wind zu bleiben. Um die Auffoidt nintr an die

Schiflfer, vor Anker zu gehen ^ kundzugeben, wurde eine rothe Flagge

benutzt

Bei trübem Wetter, Nebel, Dunkelheit traten als Signale Lichter,

KanouenschUsse, Trommelwirbel in Thätigkeit

>) Cber die ältesten holländischen Signale vgl. de Jonge I, 96 ff. 786 ff. ood

im Raster.
-1 V;:!. I. a iigrnbfok S. 127. IMI. ül>er die Maue Flagge vgl. auch Mitlb. d.

V. t. \mnh. (mxIi. V. HS. VI, !«. 1">*». Die blaue FIulm;«- .\\- Signal zur Abfahrt

vgl. z. B. in »li'H: ...liiiii n.ii'l jjrhomlt'n op's Landfs-Srliip de >i)ii-;:el'* etc. f Anj<tf>nlaiQ

16iiü) S. Ö uud y. Euie /usiuiiiiaiistelluiig der iaggen aul der Convoy vou ta. ITuO

im Anhang Nr. 29.

*) So auch in dem genaDnlen holländiecbea Joonul S. 9, 10.

*) ^ I'itsjahrs- Flagg«; (vgl. Röding I, o91). Di - Version „Pajisiar*' ist vohl

nucli dem Schwedin hm „l'asc har-Flag'^ gebildet, was &ich daraus erkliUrt, dad mehrere

SchwedeD in bubcren i >tticiurstelleD auf dir Convoy waicn.

^) Laogenbeck S. 184.
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Übrigens werden auTser den im Admirals- und Seinbrief verzeich-

neten Signalen auch noch PrivatsigBale erwähnt, allerdings nur bei der

letzten Gonvoyfahrt; sie wurden vor Antritt der Reise den Schiffern

mitgetheüt

6. Besnche auf den Convoyen.

BegejrDete eine hamburgische Convoy auf der See oder in einem

Hafen einem fremden befreundeten Kriegsschiff, so blieb es mehrfach

nicht bei dem üblichen Salut, sondern man it ^alirte sicli auch ize^en-

seitigr mit allerlei Leckerbissen und (leschenken. So Ijeu^riilste Karplau-ei

im Juli 1()75 während der Fahrt durch den Kanal die englische Flotte,

auf der der König und der Herzog von York waren, fuhr an Bord des

königlichen Schiffes, bot ihnen Geschenke an und speiste mit den Fürsten *).

Als Tamm im Januar 1690 mit einer grofsen englisch-holländischen Flotte

fuhr, sandte er dem englischen Admiral, auf dessen Schiff die ^könig-

liefae Bravt von Spanien" sieh befiind, den Lieutenant an Bord, „mit ein

gattes Regal an Beinsche Weinen, Schineken, Gerftucheit Fleisch, Ossen-

Zungen und einige HoUftndische Kese etc.** Ebenso regalirte Marinsen

im Oktober 1698 vor Malaga den französischen Admiral d'Estr^ mit

Zucker» Bier, Wein und Schinken; als Gegengeschenk sandte der höf-

liche Franzose ihm seinen Degen, „welchen er biishero an der Seite ge-

tragen**, mit der Aufforderung, „dafo ich denselben seinetwegen an meioer

Seite hangen und auch stets seine Gunst und Gnade darbey versichern

sollte^. In einem Besuch, den Marinsen dem Admiral hierauf machte,

hat er diesen, „sie mogten doch unser Stadt und Kauffinanschaft bei

Ihro KönigL Mayestät in unvorenderte Gnade setzen".

Wie in unserer Zeit Kriegsschiffe daheim und in fremden M&fen der

Anziehungspunkt für Besucher, neugierige und sachverständige, zu sein

') llcni kf S. ]x-'k Iu dem Brieit; Kai platiger's (datirt ( adi/ .Iiili 1675)

hein»t es: „um deu i^^»» dieses Ihro König). Maytt. von Engellaudt liCbbt dero U.

Brnder den Duc de Yorck im Canael hey Bebersee Pevensey?], kommendt

von Boftmoyen Porttmoulb] und nach London geilenkend, Ton 14 ^cbiflon und

Gali&ssen begleidet, rencontriret (: welchen mit Salveschieftm von unst-rn Sthitie ge-

hfthrniefsige Ehrrrbiedung erwiese:), zu pfdnrhter Köni«?), Mayt. und dero Hn. Bruder

an Boort fuhr, mit deuenselben vou einen und andern sprach, und Ihnen im Nahmen
£. H. W. Rahts and unserer Stadt einige liegales , welche allen ansehen nach yor

sehr angenehm gebalten wurden, offerirte, gieichenBarsen mir hiengegen alle Ehre

und von Ihro Königl. Mayt. selbt^ten mit zutrinkung die Wohlfahrt der Stadt Ham-

hm^ angetbaen und erzeiget wurde".
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pfie<fen, ebenso war es auch schon vor 200 Jahren. Wohin unsere ham-

burpischeii Convoyen kamen, wurden sie l»esiu-ht und besichtiprt und nicht

selten wurde damit ein Gelape verbunden. Einen luisUichen B(\':iieh er-

hielt Karpfan^er am 12. Oktober 1680 in Malaga; ein Sohn des Königs

von P^nsrland besichtigte hier den „Leopdidus".

Im Mai 1702 war kurz vor der Abfahrt von Malaga „de helle dtitse

natie" uu Bord des ConvoysoliitTeR. Als im Winter 1711 die Convoy

lange bei Christian^ami lag, bewirtliete einmal der Kapitiin eine grolse

Gesellschaft an Bord: den Gouverneur ..met sien Liefste uu<l den Bischof,

auch mit „sien Liefste" und den Koiuuiandanteu vom Kastell Friedricbs-

holm und andere Herren.

Im Hamburger Hafen liegend war das letzte Convoyschiff einmal

Gegenstand einer ftiretlichen Besichtigung. Am 25. August 1744 wurde

sie fjem Kurfürsten von Köln als Sehenswürdigkeit irezeigt und von ihm

in der Kajtlte ein Inibifs eingenommen. — Vor dei Abfahrt der Convoyen

von der Elbe wurden sie, namentlich in der guten Jahreszeit, meist sehr

stark vom Publikum aus Hamburg und den Elborten besucht ; die „Speel-

jachten", die ^'eugierige an Bord brachten, werden oft in den Journalen

der Kapit&ne erwähnt.

H. Die Convoyen in fremden Häfen.

Eine wichticre Rolle in den Briefen der Convoykapitäne in die Hei-

math spielt die Frage des Lösehens und Ladens in fremden Iliifen. Der

Convoykapitäu hatte ja direkt mit diesem Geschäft wenifz oder irar nichts

zu thuu; da aber die Länge des Aufenthalts in einem Halen durch seine

Instruktion vorgeschrieben war, es doch aurh dem Zweck der Convoyschiflfe

nicht «'iitsiirach, wenn diese ohne Rücksit^ht auf die Kauffahrteischiffe sich

nur an ihre Instniktion gehalten und jenen die Sorge, ob sie rechtzeitig

zur Abfahrt mit den Convoyen fertig waren, überlassen hätten, so ist es

natürlich, dals die Convoykapitäne dem Lösch- und Ladegeschäft im

fremden Hafen ein lebhaftes Interesse zuwandten. Es mala bei diesem

Geschäft, namentlich in den portugiesisch-spanischen Häfen, manchmal

recht sonderbar hergegangen sein. „Es gehet nunmebro," schreibt

Schröder 1689 aus Cadiz, „i^l^ici' in ^^^^^ Länder SO wunderlich zu, dafs

kaum ein ehrlicher Mann mit seine Schuldigkeit kan compliren*' V). Die

Schwierigkeiten beim Löschen und Laden waren mannigfadister Art Am

Vielleicht zielt hierher auch die Aulbeiuitg, ilie Ilolate im Mai-z 1667 einmal

naeht: ,|tiiicfa wandert noch zum Höchsten, dafs KanfTlente sich noch nntersteheit,

bey difser Zeit zu negotieren, so nel rauben und Stelen als hlnimb gehet*.
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häutiirsten war der Mangel an Barken, (i. h. Leichtern, diesem Geschäft

limderlich.

So schrieb Holste iui Miirz 16ö7 aus Malaga: es seieii keine Barken

zum Löschen verfügbar gewesen, zunächst we^eii schlechten Wettei-s, dauu

aber „haben uns die Galleyoneu [d. h. die kouigl. Schifie) auch viel

aufgehalten, dieweil das des Königes Werk ist und vorgehen müste'.

Im Juni 1078 konnte Dreyer die Liegetage in Cadiz nicht einhalten,

«weil die floU nach Nueva Espanya aufif ihr Furtreck [= Abfahrt] liget

and die Eauflente dels wegen viell zu thun haben, auch die Barcken

gdnbaiigert sieat nmb die Volker alfe Viclitiialy an defs Koninp von

Spanien Amad Sdiiffe — za bringen". Und SehrOder klagte ebenso im
Juii 1689, daJk die spanischen GalHonen und ArmadaBcbiHiB alle Barken

in Anspruch nahmen.

Im Juli 1716 schrieb Geoi^ Schröder ans Lissabon, die Befrachtung

sei langsam gegangen ; der KOnig von Portugal habe in den letzten vier-

zehn Tagen sechs Kriegsschiffe und einen Brander gegen die TOrken

ausgerastet, »za dessen geschwinde ansrOstung dann alle Baiqaen

employret, die Arbeits-Lente mit Gewalt von denen Strafeen genommen,

dadoich dann dem Kaafman die Absendnng der Wahren nach denen

Sehiften gehemmet worden**.

Aach ranbte die Zollabfertigung viel Zeit; «die Herren im Zollen",

sehreibt Schrdder 1691 ans Cadiz, « sollen sich auch nicht allzuviel

Mflhe anfbttiden, weswegen man denn leider beyderseits tribulirt wird".

Und im August 1696 schreibt derselbe Kapitftn aus London, von den

dortigen Schiffen seien wenige fertig mit Loschen, „wegen der scharsitat

[aa Seltenheit, Mangel] des Geldes, so alhier ist, dadurch die Kauf«

leuten mit den Zollen nicht können abereinkommen".

Hinderlich fQr die schnelle Abfertigung waren auch die zahlreichen

Festtage in jenen katholischen LAndem. Im Februar 1685 berichtete

Holste aus Malaga, er habe «damit auch die heylige Tage, welche denn

in diese Lftndem viel einfallen , auch gleicbfoils zum Laden möchten

amployrt werden", den Bischof daselbst gebeten, auch nn diesen Fest-

tagen arbeiten zu dürfen, und die Erlaubnis erlangt; ,weiU aber% fahrt

er fort, ^der Gemeine Man und Arbeytere sich dagegen obtinirten und

nicht arbeiten wolten, haben mit groüBer Leydwefiwn mttssen patien-

tiren".

Im Frühjahr 1695 konnten Tamm's Flotte und andere Kauffahrtei-

schiffe in Malaga nicht laden, weil die Uberreichlichen Regen den Strand

unzugänglich gemacht hatten. Auf Ersuchen des Gouverneurs der Stadt

halfen die Hamburger äufserst thätig mit, dies Hindernis zu beseitigen,

worauf dann das Ladegeschäft vor sich gehen konnte.
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Während in den si)anisch<'u und portugiesischen liäfen meist über

laiijisame Erledipung der HafengescMfte von den lianilmrgischen Convoy-

kapitänen gekln?Tt wurde, wurde Marseille in dieser Hinsicht sehr ge-

lobt. Kai»itän Michel Schröder schrieb am 20. August 1688: „Es ist

zwahr dieser Orth berühmt in geschwinder Entladung, wie auch Ein-

ladung der Gütber", er fügte aber hinzu, dafs das nur der Fall sei, ^d&-

ferne Wetter und Wind darzu dipnli( h : dafeme aber im Gegentbeil der

Windt mit Ungestfihm — aufs den Nordwesten wehet, ist es unmöglich,

dafs Fahrzeuge umb m entladen ans den Stadt Häven können kommen".

Aach bemerkt Schrl^er, dafs es hier nicht möglich sei, .Licentz von

dem Bischoff, die Gttther zu entladen, zu erlangen, wie bilkweileii wohl

in spanischen örthem kann geschehen**.

Über einen eigenartigen Grund, der das Löschen verhinderte, be-

richtete Kapitfin Holste im Jahre 1674 aus Cadiz; er schrieb am 7. März,

weder seine noch die holländischen Schiffe hätten bis dato — er war

am 20. P'ebruar dort angekommen — löschen können ; Ursache sei, dafs

man den Hansestädten und Holländern wie auch anderen Nationen nicht

mehr den Genufs ihrer alten Privilegien verstatten wolle; die Spanier

wollten es wieder so haben, wie vor der Zeit jener Traktate; sie wollten

die Schiffe visitiren und Zollwächter darauf legen; und wenn die Schiffe

die Bai verlielsen, sollte jedes 2000 Dukaten als Bürgschaft stellen

dafQr, dafs sie nicht vor der Bai kreuzen und kein Silber einnehmen

wollten, „und derer mehr andere lohse Historie, die fiieht einzugehen

seindt'* ; weder die Hansestildter noch die anderen Nationen wollten aber

bierein willigen, .und arbeiten mit allen Fleifs daerin, umb zu sehen, ob

die Sache durcli geldt oder Recompans können beylngeii"; „denir, so

schliefst Holste seinen bericht, „so es erst nach Madrid compt, soll es

sehr lanckvveilig zugehen".

Auch GrünHi' rein wirtlischaftlicher Art hatt( ii auf die Bestiuiniung

über die Zeit der Abfahrt l iiitiui^. So iiiulsten sich naturgemäfs die

Schiffe danach richten, wenn die Weinernte später als gewölmlich

stattfand; dies wird im llerlist 1(575 nis (rrund für die Vorziii^erung der

Ladung nngepcben. Noeli öfter kDininen Wiiarenkoiiiuiiktuien in Be-

tracht. Wenn Kapitän Dreyer im pt* mber 1071 ans Malaiia berichtet,

^Sonsten kommen wir albie in eine sriilechte Zeit, indem alle Früchte

gar tlKUir. auch allem ansehn nacli weni'J davon naeher Hambunr dürfte

geladen werden und über 1 oder 2 Schitl'e nicht von hie in meiner

Compagnie bekommen ni(»clite". oder Holste im Tebniar 1670 aus Cadiz

scliriel), dafs Kochenille und Anil so theuer seien, dafs kein Kaufmann

etwas kaufen wolle, ^also dafs für unfs weinig zu laeden für fallen

wirdt", so mufsten solche und ähnliche Verhältnisse selbstverBtäudlich
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eine prompte Exj»«nlition verzögern. Andererseits ist aber aucli von

gegeiitlieilip;en Verhältnissen die Rede; so schrieb Karpiaug<'r im Sep-

t^»inber 1(>75 aus Malaa:a: ^Gegeuwertig finde alhier nocli keine Schiffe

ohne nur einige wenige Englische, dannenhero verhotfe, ob es werde

unseru Schiffen zu beforderung geschwinder zurückreise au guthen Frachten

nicht ermangeln".

T'al's die Schiffer in den spanisch-portugiesischen Häfen lanue auf

lie^'^ere Ladung warten und zuletzt mit Salz sieh begnügen niui^tm.

kcntimt oft genug vor. So zeigte üolste im März 1681 den Schiffern in

Lis ation an, wenn sie diese \Vo<)ie nicht ihn» Ladungen bekämen,

müfsten sie mit Salz laden. Tanuii schrie!» im Mai 1695 aus Cadiz:

.Bevinden alhier unsere schlechte Schiffe mit schlechte Ladung, alls Saltz

und wenig ander wahren." Und Salzladungen nach Hamburg waren

wohl noch weniger werth, als nach Holland; von den Salz ladenden

iioil.iudern schreibt W i ntergerst «Wann solche Geld-Igel Saltz

laden, so haben sie es fast unisonst: in Holland hingegen gilt es ihnen

wohl."

lu Kufsland gab es wieder ganz eigenartige Hindemisae für die

prompte Expedition. So schrieb Kajjitiiu Georg Schröder am :J7. Sep-

tember 1717 Folgendes: „Die Hollanders haben in Hollaudt bey Ihro

Tzaarische May" auch ihren Vortheil gespiehlet, indehm sie bey Ihm

ausgebeten, dafs die ei-sten von Moscau abkommenden Juchten in ihrer

Nation Schiffe, so Zartepa rty [= Certepartie] von Lasten mit dem Tzaaren

gemacht, zuerst möchten gelabden irerden. Wdln nun Ihro Tzaarisdie

May^ dieses Jahr alle Juditen in Pacht oder Beschlag vor sich selber

haben will, so kommen die Rassen so trüge und spahrsahm rar Laeflfe-

rung damit herunter auf Archangel , und was denn noch ankömbt, da

gehen die Hollandischen Schiffe zuerst mit durch; so auch haben die

Holl. Gapitaine eine secrete Ordre bey sich gehabt, umb erst ra sehen,

wie es mit der Lieferung der Juchten abjdenge, affigirten sie demnach

zuerst ihre abreyse auf 30**" Septembris st novi gleich mir an, und wie

sie sahen, dafe die Juchten vor dem Tzaar so spahrsahm und wenig

abkahmen, auch die Lasten, so zu Hollandt und Hamburg per Sarteparty

geschlossen, nidit mit Jachten, wie sie versprochen, geliefert werden

können, veriknderten sie ihren Anschlag vom neuen Styl auf 30. Sept.

alten Styl, sodafs sie alle Juchten-Packen denen Hambuigem vor die

Kase wegnehmen und in ihre Schiffe lahden thun/ Und als die Gonvoy

mit ihren neun Schiffen endlich am 30. September abfahren wollte, was

1) a. a. Q. S. 175.
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schon spät genug war fQr Hie dortigen Witterungsverbältnisse , trat

wieder ein Hindernis dazwischen ; denn der allmächtige Czar hatte nun

durch eiut'ii Kommissar alle Juchten mit Beschlag gelegt, was iu Rufs-

laiid etwas ganz Gewöhnliches war; iu Verbindung damit wurden alle

Schitie auf sechs Tage festgehalten, und Niemand durfte auslauft^n. In-

zwischen wurden dann die Juchten des Czareu in die hau»burgischen

Schiffe geladen; erst dann konnte die Convoy abfahren^). —

Eine besondere Rolle in dem Verkehr fremder Schiffe in den Häfen,

namentlich der pyrenäisclien Halbinsel, spielte die „Practica'*, d. b. die

seitens der Behörde zu ertheilende Erlaubnis, in einem Hafen frei ver-

kehren, löschen, laden etc. zu dürfen. Die „Practica" war eine Ein-

richtung, die namentlich aus Quarautänerücksichten , aus Gründen der

öffentlichen Gesundheit in Übung war. Es waren mit ihr manche lästige

Schwierigkeiten verbunden. Holste schrieb im Januar 1664 aus Cadiz:

er hätte schon nach fünf Ta<:en Practica erhalten dank des Geaondheits-

briefes, den er sich noch in England von guten Freunden verschafft

hätte; Kapitftn Dreyer aber und viele üoUänder warteten nun achon

Wochen lang; keiner dtlrfe an Land oder von Land zu ihnen kommen.
Natürlich erregte diese Bevorzugung Holstens bei den Hollftndem «eine

gro&e Jalusie". Bald darauf aber wollte mau die Holste bereits ertheilte

Practica wieder durch Ordre von Madrid aufbeben; den einen Tag hatte

er nun freien Verkehr, den andern nicht, ein Zustand, dem erst ein Ende

gemacht wurde, als die Eaufleute Bich zusammenthaten, eine Summe
Geldes von 400 Stück von Achten aufbrachten und sie dem betreffenden

Beamten als Geschenk überreichten. In Malaga ging es ebenso; der

Gouverneur mufete aber erst nach Madrid schreiben; „denn", schreibt

Holste, „es scheinet woU, da& ein jedes Landt seine besondere Regierung

hier hatt''.

Fast in jedem Briefe der Kapitäne erscheint die Frage der Practica.

Karpfanger hatte 1681 viel Schwierigkeiten damit Als er im September

vor Malaga ankam, erschien der Konsul bei ihm an Bord und erklärte^

Practica würden sie wohl nicht erhalten können. Das Schiff muiste auf

der Reede li^n bleiben ; der Grund war, weil es von Cadiz, wo Seuche

herrBchte, kam.

Im Frühjahr 1716 durfte Kapitän (ieor^^ Schröder soüar nicht in den

Hafen von Lissabon einfahren, sondern niuisLc aufserhaib des Kastells

') Ober die Monopolien des Czaren auf gewisse russische Wuien vgl. Mar
perger, Moecowit Kauämann S. 219.
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li^n bleitm. Die gelltaditeii Waaren standen unter strenger Quarantftne-

aoftidit; als man aber diese endlieh aufhob, waren die Waaren meistens

gestohlen. —

Nicht nur mit seiner Instruktion, mit Wind- und Wetterverhältnissen

nnd den KauffiihrtäscfaiffiBni hatte ein ConvoykapitAn im fremden Bafen

jsn reehnen und darnadi seine Bestimmungen über Abfiihrt zu treffen,

er hatte aber diese auch mit den kaulin&nnischen Interessenten in jedem

Hafen nieht selten Verhandinngen und langen ErOrtenmgen sieh zu unter-

gehen. So versammelte im März 1671 Holste in Malaga die interessirten

Kaolleute und gab ihnen zu verstehen, „dafe es quadtlichen zu ver-

antworten siebet, daTs so eine Convoy mit so grofse Unkostung so lauge

auf ein Schifif liegen und warten müste*'. Kapitftn Dreyer drückte schon,

als er im September 1671 von Falmouth aus nach Hause schrieb, die

Befürchtung aus, dafs die Kaufleute in Malaga ihm „zosprseheo'' würden,

„dafo ich eine Zeitlang bey ihnen verbleiben solle". Tamm lehnte im

Februar 1695 das Begehren von Kaufleuten in Malaga, mit seiner Con-

voy länger dort liegen zu bleiben, rundweg ah. Als im November 1668

Holste die Abreise von Malaga seiner Instruktion gemäfs beschleuni<ien

muiste, war die Folge ein schriftlicher Protest dortiger Kaufleute, aber

auch von Schiffern Dieser, datirt vom 20. November, führte folgende

gegen die schnelle Abfahrt sprechende Gründe an:

1. Drei Monate habe die Beise gedauert, und noch sei nicht ganz

gelüscht

2. Es sei schon so spät im Jahr, dafs die Elbe kaum noch in diesem

Jahr erreicht werden könne.

3. Die Vertrustung auf die nächste Convoy, die die Schiffer abholen

könne, sei nicht sehr ermuthigend; dieser Convoy könne alles Mögliche

ZUStofsen.

4. Die Assekuranzen widersprächen der beschleunigten Abfahrt

5. Das Schii&volk würde ohne Convoy sich weigern, von hier zu

gehen.

Holste scheint sich aber nieht durch diesen Protest in seinem Vor-

haben haben wankend machen lassen.

Die Kaufleate waren: Rodrigo Glera, Mekber Joeotte, Juan EÜi^off, Juan

BombMitt, Mignd Pcffer, Pedro ?aa StutereD» Jnui Binsbaqiie» Jtuui Baodsla vaa de

Gros, Joan Le Gonte, George Möller, Juan Wittenberg, David Huiiqne, Luis Creque,

Estevnn Gartse. — Meiit deutsche und hollindische Familieananiai mit hupanisiiteD

Vornamen.

B « a 8 c h
,
Hamburg« ConToy-Sohiflabrt. 20
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Kapitän Paul Taulsen, der im Mai 1729 mit dem „Wapen der

Admiralität" in Lissabon la;;, wurde dort von Schiffern und Kaufleiiten

schwor bestürmt, (^twjis länger lie^ren zu bleiben. Die Scliiflfer erklärten

schriftlich, sie wollt^Mi nlh' Verantwortung auf sich nehmen und Namens

ihrer Heeder alle ihre Schitie deswep^cn veri)fAnden: die Kaufleute

gaben Paulsen ebenso einen Revers. Auf diese Dokumente gestützt

blieb Paulsen noch langer, bat aber das Convoykolleg, es möchte ihm

„dieses nicht vor übel aufnehmen ; denn es ist Bestens halben gescheheo,

umb unsere Schiffiabrt zu befördern und das Commercium zu dieneD".
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XI.

Besonderes über die einzelnen hambur-
gisehen Convoyen.

A. Coiivoyfiihrt auf Enflland.

Im Convoyverkehr mit Euglaud sind technisch und wirtbschaftlich

einige Besonderheiten anzumerken. Allein in der Convoyfahrt auf Eng-

land tritt ein Moment auf, das im Verkelirswesen von srofser Bedeutung

ist und immer einen ^rewissen FurLsehiitt darstellt: du- Hegelmäfsigkeit.

Der Convoyverkehr mit dem Westen ist ja zeitweise ein ziemlich regel-

niälsi'xei ;,M'\vesen, doch war die.-,c liegelu)drsi;^'keit eine unbewufste; im

Hinblick aut die ^'rolse Entfernung, lange r)auer und die ijroisen Kosten

dieser Fahrt dachte man kaum daran, sie regelmiUsig, etwa zu < iüer

ReibeCahrt zu gestalten. Anders lag es bei der Knglandfahrt. Ent-

fernung, Dauer und Kosten gestatteten wohl einen regelmäüiigen Betrieb.

Eb kam aoeh hinzu, dafe die Englandfahrt oft nicht Selbstzweck war,

Bondem nur den Theil einer gidliseren Fahrt repr&sentirte. In England

liefen mdatens die nach dem Westen bestimmten Schifie an; hter fanden

sie häufiger als anderswo Anschluls an Convoyen. Deishalb war eine

Convoy nach England filr die Hamburger oft Ersatz für «ne nicht za

Stande gekommene Convoy nach dem Westen. Wenn Convoy anf Eng-

land gegeben werde^ meinte der Ehrb. Kaufmann 1695, kdnne man auf

Convoy nach Spanien verzichten; englische Convoy» so heiM es 1704,

Bei s^r nothw^ig „vor sftmptlichen Commercio, sowoU wegen der nach

Port als London wollende Schifren*' ; in der englischen Convoy sei «die

Fahrt umb die West mit begrilfen*, lesen wir 1705; und 1706 erklärte

der Ehrb. Kaufmann, „unter der Englischen Convoy denen Schiffisn umb
20*
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der West zum theil mit gedienet*. Ohne Frage lag in dieser Eigen-

schaft Englands als eines Ausgangspunktes für den Convoyverkehr ein

wichtiger Grund, um der Verbindung grade dieses Landes mit Hamburg
einen renr^lniftfsigen Convoyschntz angedeihen zu laftsen.

Die Idee, die Convoy nacli luiglaini re^eliuiilsiu zu gestalten, erscheiut

natürlich nicht unvermittelt. Vom Jährt U)89 au auf etwa zehn Jahre

tritt (He englische Convoy stark in den Vordi r^rund. Im Jahre 1689

verlan'jten die EniilaiuifahnT Cunvov; sie hätten lange Jahre Convoy-

geld bezahlt, uie aher Couvo} jieuosseü. Der Rath hielt duinals die

Gewährung dieses Verlangens ftir unnöthig. Im uächsteu Jahre aber,

1690, traten die Englandhändler entschiedener auf. Den Handel mit

englischen Wollmanufakturen an Hamburg zu fesseln, für diesen Zweck

muisten in jener unruhigen Zeit Convoyen dringend erforderlich schönen.

An&ng April legte der Kaufinann Luis den Kommeizdeputirten „Puncta

wegen Convoy, wann selbe von hier auf Engelland und andern Ohrten

gehen würde**, vor. Diese sehr interessanten Punkte lauteten also:

1. „Würde die Comiui^uif (<l. h. der Court] verhoffentlieli durch

dieses Mittel zum Convoy-ZoUeu 'j aüf^i^LhuuRt werden".

2. „Würde Frankreich darüher keine Jalnusit> fassen können, weilen

dadurch das uurhristliche Rauben und Si)oliireü der 8eeläuder uud

anderer Caper gesucht wur.ie zw heniim ü, und dafs man dadurch suchte

das freye Commercium zugleich auf lernere Häven und Ströhmen zu

maintenircn".

3. Wann ein Convoy zu geben verweegert würde, wCirden dadurch

die preise ^'cthaiieu Uukosten und Mühe, die freye WollhandluiiL' zu

Weirc zu brin^'cn, an unsern Bür^t-rn zu nichte «^ehen uiid dt'n liiviiiuem

zum besten seyu, woselbst sie dann eine ^loiäQ und kieiiie Convoy haben,

damit sie auf England fahren".

4. „Zudehni ist bekand, was Unlust da,s hiesige Connnercium von

der Court gehaltt und nocli hat; wann nun unsere Bürger die frey-

geticbene Wollhaudluu^^ mit eii,'euer Convoy treiben könten, würde es

nicht si liweer seyn ( : hevorab da die Engl, vor ilire Wahren an der

Court ein grofses geben mt^ssen : ) ihnen nicht allein (Jen Kopf zu bieten,

soudeni durch Gottes Gnade uar aus den Wollhandel zu setzen, wodurch

dieser gute n Stadt und deren Bürgern, nicht weniger den Zollen, eiu

grolser Vortheil würde zuwachsen".

5. «Dafe von vielen Jahren her (jonvoy-Geld auf Eogelaud unii

') y<m don die Coortiauifleate bdouinüicb befreit waren. ?gl. oben S. 110.
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Andern vieleii Öhrtern bezahlet wordeu, auf welchen mau hergegeu keiue

Convoy genossen".

6. ,Waim unsere SchiflFe mit den kleinen Holländischen Convnyer

erst nafli Tessel [
— TexelJ und von da nach Ehl'IuikI geben müssen, sind

seihe nicht nur nicht bewahret, sowull weiren ilnvr schlechten forc* und

defeusioü, als auch, dafe sie veruiulitlich mdii einmahl ordre hüben,

hiesige Schiffe nach En'jland wollende unter ihren Schutz zu nehmen,

sondern durch «las Ein- und Auslaufen in denen Häven der Gefahr und

CTofsen Unkosten unterwu; feu ; überdehni wird die Reise dadurch tar-

din't. und wann noch lin i /ukäme, daCs sie von Fransche sülten attaquiret

UQii erobert werden, wurden sie als unter feiudl. Convoy befunden und

eoBfiseabel seyn".

7. „Ist sehr nachdenklich die neulich vürLreiranirene Action mit

diesen neulich ankonmien HoUftndischon Convf)yen , als dadurch die

fof'bh^ssen des Convoy dem Eransclien desto mehr hekant worden, und

sie vertolglich auch mehr Muht machen wird, ins künftige mit mehrere

force sie anzugreifen und zu tiberwältigen, und da solches über Ver-

hoifeQ, 80 Gott in Gnaden abwende, sncoedirea sollte, würde unserer

KaafoiADflehaften dadurch wiederumb aufs neue erschrecklicher Schade

lawacheen, weilen die auf England gehende Schiffe, wie bekant, von

grober importance seyn.

Über welche argumenta, so viel deren bis jetzt beygefalleu, noch

fiel andere foeyzubringen weren; da man nicht zweifelt, obige werden

lelerant gnug seyn.**

Diese Grttnde sind allerdings deutlich, klar und, was die Haupt-

«adie, auch triftig. Am meisten bemerkenswerth ist der vierte Punkt;

der Court und seine monopolsOchtige Herrschaft war allerdings l&ngst

im hohen Grade unbeliebt; sie mit Hälfe einer hamburgischen Convoy

lu storsen war eine Idee, die unser Interesse in hohem Grade wach-

nien muls; leider sind wir nur Ober den Court und seine wirtbschafUiche

Stellung noch zu wenig unterrichtet, um den Werth dieser Idee genflgend

Mh&tzen 2U können. Das, was nun in der Folge in der hamburgischen

Convoy nach England geschaffen wurde, hat die Stellung des Court

jedenfalls nicht erschüttert; doch ist nicht zu vergessen, daib neben den

hamburgischen auch nationalenglische Convoyer diesem Verkehr dienten.

Diese Punkte des Herrn Luis sind aber sehr wichtig ; sie sind nftmlich

die Grundlage geworden für die Entwickelung dieses ConvoyVerkehrs mit

England. Von nun an hat fär eine Reihe von Jahren der letztere un-

anterbroehen stattgefunden. Dafs die haraburgisch-onglische Convoy regel-

mälsig sein müfste, davon erwähnte Luis in seiner Aufstellung^ ausdruck-

lich allerdings nichts; aber es scheint mir doch, aiä ob dieser Geiiauke
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zwischen den Zeilen zu lesen wäre. In einer Sainnilun^r von Briefen^),

deren Veiiasser leider nicht sicher feststeht, ist crenau zur seihen Zeit-)

davon die Rede, dafs der Verfasser es ,,zu Wejze ^'ebracht, dafs die jzute

Stadt Hamburg eine Convoy iifT costy [d. h. auf Eogland] conti nne
mögen zwischen ^ehen lassen"

;
allerdings schrieb er schon weniL'e Taue

darauf^): ^Ich hatte mihr herliche Dinge schon vorgestellet, so aufs der

beständig zwischengehenden Convov sr>lte dem Herrn in spetie zu

giithe erwachsen" etc.; „aber itzt ist leider allefs gutb^' zu Wasser niihr

gemacht". Und wenn au<*b nicht öffentlich, so waren insgeheim doch

diejenigen m Hamburg, die ein Interesse an der Stetii^keit dieser Convoy-

verbiüdung hatten, sehr thätiL', um sie zu erreichen. Am 24. Juli 1G91 schrieb

der genannte Briefschreiber nach England, seine Fnninde in Hamburg

hätten ihm raitgetheilt, dafs sie dortige Obrigkeit angegangen wären,

„dafs Eine Convoy möchte stettcs zwischen costy [d.h. England] und

Hamburg gehen, damit VAn Khrbar Kauiliium könne sowoll wecen hin-

gehende alfs auch insonderheit wegen von costy kommeu(ie waiinm in

ertheilung der Commissionen des Einkaufs seine Handelung undt Dis-

position mit gutein fondament führen". Der Hamlmiger Rath („die

dortige liebe Uhiigkeit") habe aber geantwortet, .,dafs sie solches von

Hertzen gerne thun undt einein Khrbahrn Kaulimaü zu helffen willig

wehren", — es ergäbe sich aber aus ihren Zolllisten, dafs dem Ham-
burger Bürger im Waarenhandel mit England nicht der vierte, ja kaum
der zehnte Theil von dem, was der Court hierin betriebe, zustünde*).

Der letztere sei kürzlich „bittlich in aller Freundlichkeit" ersucht worden,

bei „itzigen schwehren Krieges-Läufilen" das Convoygeld wie die Bürger

') II;m(lsohriflIicher 8animelband, betitelt ..Eiitilisclior Court in Hamliuif;" (in

der Koinmerzbibliothek) , «ntbaltend Abschritten von brieten aus den Jabreu l^^if

bis 16(tö. Der Adressat ist meist Job. Martin Kiking in London. Ueschrieben sind

sie meisteitt in Lttbeck. — Eine Noits auf einem beigehefteten Zettel lautet: „Ich

glaube, die mäuresten Briefe und too d. H. Lniesen geschrieben, weil ich sie aus
td. H. Dr. Luisen Auction erstanden." Im Hinblick auf die Stetlang des oben ge-

nanntf II Luis gegen den ( ourt und in f 'onvoypachpn , dio in dieser Sammlung oft be-

rührt werden, jjewinnt tbes,© Notiz besonderes» Interesse; ibre Kichtigkeit nadizriweiscn

bin icb nicht im .Stande. Der Schreiber der Briefe aus Lübeck scheint ein Verwandter

des Luis so sein» jedenfidls ist er ein Fteond dessdben; einnt solchen nennt er ihn

mehrfach.

') Am 22. April.

Am 2r.. April.

„dalb ihre Burger nicht bey weiten den vierten Theil, ja woll kaam den

10. Theil per costy undt von costy negotiirten als die Court"". In einem Brief vom
2&. April 1680 heilst es: ,es haben ja die Glieder hiesiger Court vihl mehr «Is die

'/tte, woU den *}% theill der wahren in diesen schiffen gdaden".
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ZU bezahlen; die Kaufleute (ios Court hatten es aber abgelehnt und ge-

antwortet, sie könnten für sich liierin nichts thun« sondern sie mülsten

es ai^ ihre Principale in England schreiben. Der Briefschreiber fügt

hinzu: „als hemmen solcher frestalt diese Leuthe die gantze nef^otia von

uudt auch urt i-osty, zum höchsten praojuditz der •xantzen nation". Am
11. Aufaist erwäiint derselbe Schreil)er die iSai-he nochmals. Der Rath

habe die Courtkaufleute wiederum gf^beten, dal's sie zu der Convoy mit

beitrajjen möchteu, er wolle dann „stettes eine Convoy zwischen London

undt Hambur • lm Immi lassen** M. Aber „diese neidische Menschen" hätten

•blofs zu deui Ende, weil sie wissen, dafs theils von d»'n Ilamburfiern

undt anderen, auch Engländern, wollene MunulaL*lureu kommen lassen",

davon nichts wissen wollen, „da es doch iliueu selbst eine vortrefliehe

vortheilhaifte sarho wehre , allein wals thut nicht der verfluchte Neyd;

dan sie suchen nur, dais die Z^-it des privilegii veitrelicn soll undt be-

sorgen Me sich, dafs bey anoiilium^ ( iner beslendigeu Couvoy andere

ehrliche Leute in die Handelun^' kummeu ludchten". Wir sahen, es ist

derselbe Schlufs und dassellie Ziel, wie es sich in doni vi(>rlen Tunkt

des Herrn Luis ausgedrücki badet : die re;;elmärsi<ie Cnnviiy sollte als

Sturmbock dienen gegen die Alleinherrschaft des Court ; der Court wider-

strebt der steten hamburgischen Convoy defsbalb nur aus Gründen

der Selbsterhaltung. Gegen Convoy an sich hatu« der Court natürlich

nichti?; doch lag es unzweifelhaft mehr in seinem Interesse, wenn die

Convoy im Wesentlichen von Leuten seiner Nationalität abhing, eine eng-

lische war, und die hamhuitiisch-englische Convoy nicht zu selbständig

wurde Im Mai des niu hsten .lahres. 1692, machte dann der mit den

Konimerzdeputirten verhandelnde llathsherr diesen iresprächsweise die

Mittheilun«: , „dals die EultI. sieh erklehrt, wenn h. Hochw. Kaal t iue

besten<ligr englische Convoy wolte halten, sie sich zum Zu^>chul's er-

klehren weiten'". Ks könnte zweifelhaft sein, wer mit diesen „Engl.",

wie es im Protokoll des Kommerciunjs lautet, gemeint ist; ich glaube

aber nicht, dafs man an die Courtkaufleute denken darf; diese haben

in dieser Frage nie eine Konzession gemacht, und wenn sie sie gemacht,

wäre das sicher nicht nur durch eine diskuraive Mittheilung eines Raths-

berm bekannt. Die „Engl/ sind die bamburgischeii, mit England im

*) In den eigeutlichen CMnrojrakteo . findet sich Ober diese Verhandlungen 1690

und 1691 nichts. VgL nur oben S. 110.

*) Das wird beloiiclitct dOTCh einen Passus in einem Bremer Akt«'nstiick aus

dem Deceralitr ItVjO. in diin es heifst: „die Convoy ;nif ^»^r Elbe blofs /nf itliL' ist,

weilen dicst lh*' in Kiii^ulaiul mufs aiis^elseten werd* ii, und nnr zu wollKeiei;ener Zeit

?on der Adunraiiut td. b- der englischen] gestattet wird, blofts und) die Handlung des

En^Jischeii Court zu beförderen".
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Verkehr stehenden Kmfleute, Beeder und SefaiffiBr^). Ülnri^ens ist dies

die erste Erwähnung einer steten Convoy auf Eng^d, die tdcfa in des

ConToyakten findet Nun ersuchten am 1. Juli Namens des Ebrb.«Kauf-

manns die Kommerzdepatirten den Bath, „dals die Convoy anff England

steets möchte in der Fahrt bleiben, weil es durch die WoUen-Manuftetorai

. den ZoUen ein groDses wQrde Anbringen''; sie sehhigen vor, einen Ver-

such damit zu machen. Zunftchst ging der Rath der greisen Kosten

wegen Uerauf nicht ein. Als dann im September die Bremer kamen
und die Einrichtung einer gemeinsamen Convoy auf England in Vor-

schlag brachten*), wollten die Koniiiiprz(loj)utii'ten hiervon nichts wissen;

es wäre besser, „dals E. Ilochw. Raiit alhier bestendig Convoy auff

London neehstes Vorjahr gebe, unib alsdenn der Brehmer gesuchten

Convoy abzuschlagtn, weil uns solcht nach Zeiten nicht vortheiilialt

schiene"; man mtlsse es aber \veiU*r aberleiren, „weil der Stadt Flor

daran hienge und also mit eigen Ochsen i>tiü;:en könte". Immer und

immer wiesen die Kommerz(ieputirten auf die Nothwendijkeit hin, die

englische Convoy regelmüi'sicr zu machen; der Khrb. Kaufmann schlofs

sich Sieles riiesen Mahnungen an und hielt es fUr das Beste, ,dalb wir

einer eontinuiriichen Convoy auft England versichert würden".

Der Kernpunkt der Sache blieb doch die ünanzielie Regelung. Am
22. April 1693 rückten die Kommerzdeputirten mit einem Plan hierzu

heraus. Jedes Schiff, so meinten sie, müsse 100 Thaler für die Aus-

und 100 Thaler fOr die Heimreise geben. Die Schiffer könnten es auf

die Schiffsparten vertheilen und dann ja höhere Frachten berechnen;

dami aber müsse man «steets Convoy haben*^. Wiildich gelang es, auf

diesen Vorsehlag sogleidi elf Schiffer zu verranigen'). Sie verpflichteten

sieh nicht nur zu der genannten Geldsumme, sondern auch dafe ^wir

nichts in unseren Schiffen wollen laden, so nicht aus dieser Stadt ge-

kommen und verzollet, auch imgleicfaen zu London nichtes einnehmen,

was nicht directe auf Hamburg destiniret, und keine andere Gognosse-

menten zeichnen, als auf dieser Stadt Hamburg, damit die Stadt den

Sie werden sonat wohl beieichiiet: »Engl* NegotiaBten'.

•) Die beiderseitigen CoDvoyer sollten abwechselnd die Fahrt machen , jeder auf

4 Monate ; der Bremer Convoyer sollto die Hamburger Schiffe voa der Elbe und der

Uambui^er die Bremer von der Weser holen.

Als der Schiffer Albf rs sich woTp:f'rte, 100 Thakr t'ur sein Schift" zu zahlen, •

indem er erklärte, dasselbe habe nur 30 Last und sei nicht so grofb, wie die

anderen, wollte der liath Jieti nicht gelten lassen; es beieu auch (lir Schiffe unter

20 Last 100 Thaler m. sahlen; wolle er nicht aaUen, eo werde er nicht anter die

Convoy nitgenommen.
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Zoll davon mag geniesflen und mit diesem aUem fiemer contiiuiinii, bo

ofte vir solch Convoy bey diesen Krieg werden gemesaen'*. Auf diesen

Bestxnimungen hatte der Rath bestanden, „wiedrigens es mit der Convoy

zorttckgienge*. I^e Convoy kam nun auf diese Weise zu Stande. Als

aber im Herbet desselben Jahres wieder um Convoy auf England gebeten

wurde, und der Bath verlangte, die Schiffer sollten uSich erst herauslassen,

was sie wolten bahr geben*", erkl&rten die fünf Schiffer, die nach Eng-

land wollten, dals sie sich auf die 200 Thaler nicht einlassen kannten;

sie hätten mm Theil nur kleine Scbifie, auch das vorige Mal nur Schaden

davon gehabt. Während man noch hin und her verhandelte, kamen
englische Nationalconvoyer, worauf der Rath erklärte: nun fiiUe die

hambuigische Convoy weg, die SchiiFer wollten ja aucb doch nicht zahlen.

Aber der Gedanke der hamburgischen .steten Convoy'" war damit

Dicht gefallen. Im Jahr lOOi lebte er wieder auf. Im Mai wurde um
Convoy auf England gebeten, und zwar um stete, ,»wenn es auch nur

könte 2 maM im Jähre seyn*. Hau sieht, es wurde mehr Gewicht gelegt

auf die Stetigkeit, Begelmäfeigkeit dieser Convoy, als auf die Zahl ihrer

Fahrten. Die Kommmdeputirten schilderten es als „eine sehr ntttzliche

Sache , steets Convoy nach England zu liabon , umb die Handlung der

Wahren als Wollen-Manufacturen und Westpßüilischen Leinen in bessern

Flor zu halten und nicht nach Brehmen gehen zu lassen**. Der Ehrb.

Kaufmann schlofs sich diesem Verlangen ganz und voll an, und der

Konomerzdeputirte J a c n b B r o nun e r , dem wir schon oben begegnet sind,

hvtc in einem ausführlichen Schreiben dem Rath die Gründe für „eine be-

stendige Convoie dar" V). Sowohl Kämmerei wie auch Admiralität sahen

die Nothwendigkeit der Fordening ein, beide B^mr wiesen ihre finanzielle

Noth vor. Der Rath bezeichnete nun eine höhere Belastung mit Convoy-

geld als nothwendig, wenn man stete Convoy halten wolle ; hiervon w^ollte

der Ehrb. Kaufmann aber nichts wissen, denn dann „würde gewife solche

negotie von hier noch mehr frowand und von frembden Schiffen wej;-

genommeu werden, in ansehung von vielen ( )hrten bey dieser G(^leg('nlieit

die uegotie (lei)eiidiiot und die Nepfotiauton iuteressireu". Die Kollegien

machten dago^^eu jj;t'lteu(l , dafs es wohl ^profitabel" wäre, die Coiivov

zu Stande kommen zu lassen, fiir den Zoll wäre es sicher eiutrfiL'lich

;

der Ehrb. Kaufmann müsse aber etwas ^nach advenant der Schilde zu-

schiessen," geschehe das, so werde dadurch die „Engl -Court aniniiret

werfieu"
,

d. h. auch zu Beiträgen. Aber so hart drängte der Ehrb.

Kaufiuann, dals der Hnth endlich erklirrte, er habe nicht vernuitiiet, dafs

Jener „so hart geätauden" ; er bedauere seine geringe Willfährigkeit, denn

1) Im Aahaog Nr. 26.
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^es hette unter vieten wenig gemacbl^ da dann grobe und Meine Schifie

nach advenant ktoten zahlt haben". Der Rath bewilligte nun allerdings

Convoy, ibgte aber hinzu, sie m »nur vor diÜBmahl — zu verstehen'*.

Worauf die Kommerzdeputirten ihre Meinung dahin äulserten, ,dafs

ihnen auf einmahl nichts mit der Gonvoy gedieuet, wo
sie selbe nieht vorerst stets dismahl kriegten*^. Schlielsliefa

nahm der Ehrb. Kaufmann doch die eine Gonvoy an, verzichtete aber

damit nicht auf die Forderung einer regelmftfsigen Gonvoy, sondern

wiederholte jene noch im November dieses Jahres durch die Kommers»

deputirten, erhielt aber vom Rath die Antwort: „wegen steeter Gonvoy

were das tempo jetzo nicht, sondern sp9X im Jahr**.

Principiell war aber der Rath absolut nicht f?egen eine beständifje

englische Convoy. Im Februar 1695 antwortete er den Konimerz-

deputirteu auf ihre Denkschrift in Sachen des l'orto fram'o u. a. mit

dem Voi'schlai;, m.m müsse auf Mittel und WVjre bedacht sein, wie eiue

hestilndipe Couvt)) zwischen England uii<i Hamburg einzuricliten sei.

Den Kommerzdeputirten war dieser Vnrschla? natürlich sehr willkoiuni» u,

sie bedauerten nur, dafs er nicht scliou zu Anfang des Krieges zur Aus-

führung gekommen sei'').

Gleich im Frühjahr 1695 wurde nun wieder Convoy auf En^dand

begehrt, und die Kommerzdeputirten antworteten den IVtonten: sif stellteu

nicht in Abrede, „dafs die En;!lisrhen Xe^'ofiantpii vt isprucheu -j , be-

st< inliue Couvov zu haben", die crbnlilndische Convnv • rlitte alier keinen

Verzug; doch möchte, wie der Khrb. Kaufmann meinte, die erste von

Spanien heimkehrende Convoy ^besten dit; auf Fnizland und zurück

zugeh'gt werden und nicht mahl heraufkommen, und) lieedertheilen boch-

nühtij?e Nepotie fortzusetzen, weil es a)iers(>its Interessen nützlich, und

würde auf solche ahrt eine Convoy auf Spannien ersparet werden". Der

Rath mit der Känmierei verlangte jedoch für eine englische Convoy

wieder besondere Beiträge und willigten erst nach langem Str&uben ein,

ohne auf letztere zu besteben , dodi nur in der Erwartung, dafe die

*) Vgl. Ehrenberg, Wie wurde Haiubuig grofs? 1, S. 41. Die Bemerkiingon, Jie

£. hterm in der Anmerkuiig rnftcht, sind allerdinp theitweise irrig. Es ist ftiUch,

wenn E. schreibt: ,Der Rat erUirte stets, es sei kein Geld dafikr übrig.** Eine

schiefe Benierkong ist es ferner, wrnn E. schreibt „auch wurde die Sache aus poU-

tischen Gründen widerraten". Aus politischen Gründen ist die „regelmärsige" Convoy

nie widorrathen; in lin/flnpn Fällen, so z. B. 1708. zo£rortp flrr Rath mit fonvoy

nach England, weil er tui(hf< tr, dafs, wenn unter der Convoy aucli enplisili»- titid

hollandische Schüfe gingen, iiankreich dies Qbel nehmen werde. Mit der ,.,Kegd-

nü^fsigkeit" hnt dies nichts zu thun.

') d. b.: dafs den Englischen Xegotianten versprochen sei.

Digitized by Google



Besondtifca ttbcr die eimelneii hamburgischen Convoyen. 315

€k>BToy naeh dem Westen in dieBem Jahre ausfalle. Mit letzterem er-

klArten die Kommeizdeputirten sich einveistanden, knöpften aber auch

eine Bedingung daran, nftmlich dafs sie nun aneh best&ndige CouToy

auf England erhielten. Davon war aber immer noch nicht viel zu spfiren,

jai die „Bestftndigkeit" wurde immer noch als etwas Besonderes hin*

gestellt; als im FrUlyahr 1690 die Kommerzdeputirteu dem Rath vor-

tru?:en, dafs es gut sei, in diesem Jahre die englische Convoy „continuir-

ych zu belieben", denn Convoy nach dem Westen werde nicht verlangt,

und es ^ausser Landes zu Unterhaltung der Stadt Commerden mOchte

eelatireu" , da erwiderte (U i Rath
, ^continuirlich dies Jahr were was

neues", das müsse er erst den Oberalten vortragen. Convoy wurde nun

zwar bewillifrt, aber sich auf ihren steti/ren Gang zu binden, darauf liefs

der Rath sich nicht eiu. Aber thatsächlich ist in diesem Jahre die Fahrt

der hamburgisch-englisi-hon Convoy ziemlich regelmflisig gewesen; die

Kommerzdeputirten betonten sogar im September: „da nun das Engl.

Convoy dies Jahr continuirlich vom Kauffmann beliebt, als müste sie im

Gange bleiben, da Michaeli vor der Thür".

Von nun an ist aber von steter Convoy auf England nicht mehr viel

die Kede. Im Jahre 1G97 erinneiten die Kommerzdeputirten den Rath

nochnjals tlaran, dafs dieser selbst ..die steete Ciuivoy auf England in die

Sehritt von I'orto Franco vom Monat Februariü lÖ9o beliebt liette".

Der Ratii Lring aber gar nirl^t mit diese Malniuup ein; Convoy kam aller-

dings zu Stande, aber ohne die gewünschte Regeluuiisiglieit.

Dann kamen einige 1 1 iedensjahre , in denen man Convoy auf Eng-

land nicht bedurfte. Nachdem der Kritu' aber wieder ans<jehro( lien und

Convoy erforderlich wurde, verlangte der Ehi b. Kaulinann im Aul'usI 1703

eine sob-he
, ..continiurlich hin und her zu geiien, sobmge es die Con-

junctureu leiden und E. Ehrl). Kaufmann dienlich findet", und zwar ver-

stand er unter „continuirlich" etwa alle acht Tage von Uamburir etc.

Diedegenhedeuken des Raths richteten sich nicht gegen das „continuirlich".

Zuletzt erscheint die Forderung der „beständigen Convoy" auf England

in den Jahitn 1708 und 1709, und zwar aU Bedingung für die vom

Ehrb. Kaufmann dagegen gewährte Dewjüigung des und V»^ o. (Vgl.

oben S. 114.) —

Übrigens war der Schift'sverkehr von der Elbe mit England in jener

kriegerischen Zeit nicht nur ein direkter, sondern er ging vielfach auch

Ober Kulhmd , lials Srlnlti' ans Kn^laiid nach Texel fuhren, sich hier an

die englischen Convoyen anschlössen und mit diesen über die Watten

(\, binnen door" j fuhren, kam öfter vor. Auch Luis erwähnt dieses Ver-

kehrs. Dafs eine haniburgische Convoy zwischen England und der Elbe
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aber Texe] {refahren ist, finde ich nur einmal; im Juli 1695 fuhr M»-
rinsen von den DownB über Texel nach der Elbe.

In den eisten 80 Jahren des hamburgischen OonTOyweeens haben

die Convoyen der Stadt eigentliche Fahrten nur nach und von England

nicht untemonunen; wenn hambuii^scbe Gonvoyen damals englisclie

Hafen anliefen, so war das nur im Yorbeipessiren; der Aufenthalt war

in solchen Fällen meist nur ein ganz kurser; etwas langer war er

höchstens dann, wenn der Abgang anderer Oonveyen zu gemeinsamer

Fahrt abgewartet werden sollte^), oder wenn Wind und Wetter die Ab-

fahrt verhinderten. Angelaufen wurden in dieser Weise auf der Fahrt

nacli dem Westen meist die Downs, d. h. die nördlich von Dover belegene

Reede; es war eine Ausnahme, wenn Holste hier iui Jahre 1670 etwa

vierzehn Taj^e liegen uiulste. Hier in den Duwns oder, wie mau in

iiauiburg meist schrieb, ,.Dnyns" fand Tamm 1690 unzählige holländische

und englische Kriegs- und J\;inrtdhrteischiffe liegen. Auf der Rückreise

wurden, wenn sie überhaupt durch den Kanal ginir. die Downs nur sehr

selten angelaufen. Galt es auf der Heise nach dem Westen Englandfabrer

im Passireu in SiciierheiL zu bringen, so wurde es mehrfacl» nicht fftr 'ge-

nügend gehalten, wenn die Convoy diese Schiffe in den Uowns ab^tt/ie,

sondern mau wünschte dann wohl ein Geleit bis North-Forehmd bei

Margatc (\,vor Marieu-Gadt bey >*ordlorland'*); erst hier» so nieinteu

1697 die Schiffer, w^ren sie ,,uechst Gott sicher". Meist bliel) es aber

hei der Absetzunix in den Downs. — Nächst den let^^tereu war die Insel

Wight für die Westfahrer der hau])tsachhchste Kendezvousplatz. Hier

warteten die hamburgischen Convoyen uiehrfach auf Nachzugh'r von der

Elbe; auf der Rückreise wurde hier in (h r Regel nicht angelaufen.

Seltener wurde Plymouth als Rendezvous gewählt; im Jahre 1689

wurde ausdrücklich darum gebeten, weil einige Schiffe dort warteten.

Für den Fall stünnischen Wetters wurde 1698 Plvmouth als Nothhafen

orKeschrieben. Holste mu£Bte diesen Hafen 1685 auf der Rnckreise einer

Havarie wegen anlaufen.

Noch seltener ist Falmouth berührt worden; 1671 lief Dreyer

hier ein, und 1701—2 lag längere Zeit hier der „Leopoldus".

Nur einmal lief eine hambuigiache Conyoy Hui 1 an. Am 29. Juli

1690 segelte M. Schröder von der Elbe ab; am 2. August traf er ein en^-

>} So lag Tamm 1690 mehrere Wochen in Pljmouth. — Die Verhandlung^

über die Routen auf den Convoyfabrten , namentlich den englischen uuJ westlichen,

nehmen in den Akten einen sehr breiten Raum ein; ich iuhre hier nur das Wesent-

lichste an. Die leute (Jouvoyiahrt, die oben eiugeheud behandelt ist, findet hier

keine Berücksichtigung.
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Usches Kriegsschiff, dessen Kapitän ihm ein Schreiben der „Englischen

Sodetäf^ mittheilte; er hielt es nun ibr gerathen, Hnll anzulanlsn, nm
Näheres aber die franzOsisehen Schiffe zu eifBdiren*

Der irische Hafsn Kinsale mnde eben£Edls nur einmal, 1693, als

Nofhhafen angelaufen.

Am häufigsten berOhrt, namentlicfa in der späteren Zeit, ist von

hamburgischen Convojren wohl Portsmoutb. Dieser Hafen kam naroent-

lieb delshalb in Betracht, weil er der Hauptansgangspunkt der groisen

eng^Bcfaen Gonvoyflotten war. Liefen schon delshalb, um sich diesen an-

zuscfalietai, die hamburgisehen, nach dem Westen bestimmten Gonvcyen
mehrladi Portsmonth an, so wurde dieser Hafen in späterer Zeit, als die

hambuigischen Convoyen nur nach Enfi^bnd fahren, öfter das Kndzid
Ihrer Fahrt. Hierhin brachten die hambuigisctaen Convoyer die WesU
fiihror von der Elbe; hier holten sie die nach Hambuig bestimmten, aus

dem Westen kommenden Sdiiffe ab. Es wurde mehiftch darOber di»-

Irotirt, ob ee nicht gmtfigen würde, wenn die Ckmvoyscbiffe die West&hrer

nur etwa bis nach den Downs brächten; doch wurde das meist fikr nicht

ausreichend erachtet; nur fbr den Fall« so wurde im Jahre 1708 bestimmt,

dafo der Convoyer die grofse englische Convoyflotte noch auf der Themse
voifände, solle er seine Westfahior nicht nach Portsmoutb bringen; dann
konnten sie ja bequem mit den Engländern ffthren.

Waren die hamburgisehen Convoyen nur von der Elbe nach England

und zurück bestimmt, so wurden die eigentlichen England fahrer bis auf

die Themse gebracht. Nach London selbst scheinen die Convoyen nie

gekommen zu sein; in den wenigen Fällen, wo es heilst, die Convoy

8<dle nach London gehen, ist hierunter wohl nur der Flufe von London

zu verstehen. Am meisten als Ziel und Rendezvous genannt wird

Queenborough oder „Boyenord"* einmal, 1704, wurde bestimmt, dafs,

wenn der Convoykapitän fürchten sollte, Eises halber die Elbe nicht mehr

erreichen zu können, er bis Chat h am aufgehen und hier das Ende des

Frostes abwarten solle. Dafs die Convoyen nicht weiter die Themse

hinauf fuhren, la«; schon darin beirründet, dafs sie meist erst noch die

Wpstfahrer nacli Portsmouth bringen nuifsten und ihr Aufenthalt in Eng-

land überhaupt sehr b^^srhränkt war. Kamen sie zurück von Portsniouth,

so liefen ait^ nieist noch einmal kurz die Themse au, um die heimwärts be-

stimmten Schiffe al»zuholen.

Aufser nach der Themse wurden die Kuglaudfahrer nur einmal uocli

nach einem anderen Hafen direkt von der Eibe aus convoyrt, nämlich

Vi (1. h. die Nore-ßuoy vor der MOndun? 'l<>s Medway; auf der Karte vomEaMK
von Morden und Pask heilst diese Boje: »Buoy in the Nore^.
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im Jahre 1691 nach Harwich. — Im Soinnier 1712 machte der l\hvh.

Kuuliiiaiin drn Vorschlag, die Couvoy nach „Olfersueis" und zwar durch

„Schletwjg iiaoli des Könips-Diep, wie wüU vor diesen geschehen , und

dann nach Londini oder Mary träte gehen zu lassen; unter ,.01fersners"

ist zu vei*stehen ( »rlurd-Xess, nordlich von Harwich, und „des Königs-

Diep'' hiefs die nordliche Themseeinfahrt';; was ,Schletwig" hier be-

deutet, weifs ich nicht.

B. Die Fahrt naeh dem Westen.

Eine der wichtigsten der die Fahrt nach dem Westen betreffenden

Fragen war die, olj die Convoyflotte durch den Kanal oder „Norden um",

d. h. um Schottland herum, falnen sollte. In Zeiten eines Seekrieges,

etwa zwischen Kiigland, Frankreich, Holland, wurde nicht selten letzterer

Route vor ersterer von Seiten der Convoy der Vorzug gegeben*). Im

Jahre 1666 bestanden die Kommerzdeputirten sehr energisch auf der

englischen Route für die Rückfahrt des Kapitän Holste; im Jahre vorher

wie auch 1667 wurde diese Route gewählt- Dagegen meinte im Sommer
1672 der Ehrb. Kaufmann: „So E. E. Rath für abgangk der Schiffe

keine Nachricht hette, dafs zwischen Spannien und Franckreich der Orlog

publicirt wehre, bedeucbt Ihnen best zu seyn, dafs das Convoy mit den

Schilfen binnen durch siegeln möchte". Namentlich in den 90er

Jabren des 17. Jahrhunderts spielt die Frage, Norden um oder binnen

durch, eine grofse BoUe. Meist wurde damals für die Ausreise Kanal-

fahrt und die Heimreise Nordfahrt gewählt, erstere namentlich auch

delishalby damit die hanihuiigische Convoyflotte eventuell in einem engli-

schen Kanalhafen sich an eine englische Convoyflotte anschlielsen konnte.

I>och galt auch die Nordfohrt nicht für ungefthrdet;. und im December

1694 meinte der Ehrb. Kaufmann, Kapitän Mariusen solle durch den

Kanal heimkehren, „mafsen man mehr Gefahr bey Norden umb sowoU

wegen der franschen Esquadres als Kapern sich zu befürchten hette, als

im Kanal , allwo die Engl. u. Holländer stark kreutzen » und also von

franschen Esquadres sich wenig zu befahren, viel wenige von dergleichen

Capem, massen sich die Flöte aldar besser zusammen halten könte, als

bey Korden England, da es in so früher Jahreszeit ordinair viel Stum

und ungestühm Wetter machet und also die Flöte groJse Gefohr, wenn

') Vgl. Deecke in Neuen lüb. Blättern 185R, S. 886.

-) Schuck a. a. O. II, 96. lubtruktion für Kapitän Bartelsen, imcU Ahika be-

btimmt: „Wann die Heise voUebracht, soll er sich befleissigen zuruckzukaounea

Nordsaten Irlands um, weil die Swsben in der Weh geOhrHch stehen" (1680jk
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flotehe zerstreuet werden möehte, you den Capem zu lauffen, haben

wOrde".

Die Fahrt ^Norden um* galt in nautischer Hinsicht als yeihaltnia-

mftlsig schwierig und war ja auch länger als die Fahrt ^binnen durch*

;

in «ner der uns Torliegenden Instruktionen (von 1666) wird delshalb

vorgesehen, dals Matrosen, die nicht fbr die nördliche Fahrt geheuert

seien, eventuell eine Verbesserung der Heuer haben sollten.

Weiter als Spanien sind die (Üonvoyen selten gegangen. Doch ging

schon die Gonvoy von 1667 nach Genua. Ende 1672 fOgte der Ehrb. Kauf"

mann seinem Wunsch w^en Gonvoy nach Portugal und Spanien hinzu,

eventuell luöpce dieselbe auch nach Genua und Livomo gehen. Der

Rath aber erkl&rte, „mit nach Genua und Livomo zu gehen, das wehre

was neues". Im Januar 1673 kam er aber selbst auf jenen Wunsch

zurlkck, allerdings mit dem Hinweis: „wenn dem Convoy ein Unglück

zustoikete, welches Gott wolle abwenden, man nicht sagen solle, wer

dieses so geregirt bette**. Der Ehrb. Kaufmann bestand aber darauf^

und so kam die Coüvoy nach Genua — Livorno wurde fallen gelassen —
zustande. Im Jahre 1674 hatte der Ehrb. Kaufmann schon beschlossen,

daTs die weiter als Cadiz und Malaga, d. h. nach Italien, bestimmten

Schiffe von der Convoy bis nach der Pithiuseninsel Ibiza geleitet werden

sollten; zu Stadtconvoy dorthin kam es aber nicht. Die 1681 nach

Italien bewilligte Convoy lief aber aufser Genua auch Livorno und vorher

schon Marseille an. Eine lange Erörterung über die Fahrt nach Italien

brachte das Jahr 1687. Einiize Kaufleute wünschten, dafs die Convoy

auf Italien nicht nur auf Genua und Livorno, sondern, „da doch der

Schiffer die meisten Güter auf Alifauten und Mar-ilien geladen", auch

auf diese Hflfen gehen möchte. SrhlieJslidi erkl;itte ein Schitier sich

l)''irit. in >fnr«(i]1e zu bleiben und die nach Genua und Livomo he-

stiniüitcii (iiit r „auf seine Kosten in Barquen, weil solches wenig

kostete, ilalnnfnhren zu lai>sen, damit er sowol als der Convoyer dadurch

nicht aufgehalten würde". Das wurde dauu L'enebmigt; die Convoy

sollte diesen Schiffer von Alicante nach .Marseille brinjzen und nicht nach

Genua und T^ivorno i:ehen. Auch 1689 wurde Marseille aniii l iut>n.

Im Jalire 16Ö8, 16Ö9, 1695, lt)97 sind noch Convoyen nach iUlien

gegangen.

Die lasel Malorka wurde einmal angelaufen, nämlich im Oktober

1688 von Michel Schröder, aber nur wej^eu widrigen Windes, nachdem

er von Genua bis dort 15 Tage unterwegs gewesen war.

Als hauptsaciiiich bei der Westlahrt in Betracht kommende Häfen

Digitized by Google



320 Besonderes über die eianelnen htmtmrgiadieii CoKvoyeii.

galten LiBsabon, Cadiz und Malaga. Lissabon und Cadiz wurden

nahezu in allen Convoyfahrten angelaufen.

Die Fahrt nach Malaga und Alicante auszudehnen, war insofern stets

yon besonderer Bedeutung, als damit natnrgemäfs ein Passiren der

Strafse von Gibraltar verbunden war; diese aber galt, wie die zwischen

ihr und Malaga liegenden Gewässer, als besonders von den Seeräubern

gefährdet. Es kam debhalb mehrfach zu lebhaften Erörterungen dartlber,

ob die Fahrt der Convoy auch nach Malaffa und Alicante, d. h. ins Mittel-

ländische Meer, gehen sollte.

Im Jahre 1668 hielt der Rath es für bedenklich, die Fahrt nach Ali-

eante auszudehnen ; die Gefahr bei der Rückkehr sei ?a\ ^rofs. Die Kommere-

deputirten wünschten aber, dafs die noch in der „Straise" in Ladung liegen-

den Schiffe bis Alicante geleitet würden ; und 16H9, als Coiivoy bis Alicante

oder Caho de St. Martin fzewiiuscht wurde, willigte der Rath erst nach

längerem Zöt:erii ein, aber „absqiie praejuditio des künftigen Falls". Die

Konimerzdeputirten bestanden auf Alicante, weil sie verniutbeten , dafs

daselbst zwei hamburgische Schiffe lafjen. — Im Jahre 1694 bifit der

Rath die Fahrt der Convoy von Cadiz nach Malaga für nicht enipfehlens-

Werth, weil es in d(M- Stralse trefübrücb und es auch zu spät im Jahre sei.

Der Khrb. Kautmauu bestand aber auf iMülaLia, nicht nur weil die Malaga-

händler auch Convoygeld gezahlt hätten, sondern auch weil sie wegen

des Fruchthandels nach jener Stadt dringend Convoy bedürften. Sehliefs-

lich gab der Rath nach, obwohl er die Franzosengefahr in jenen Ge-

wässern fürchtete M. — Doch ist Malaria verbiUtnisniäfsig oft von ham-

buiuiM-hen Convoyen besuciil wonien, und zwar nicht nur auf der Fahrt

nach oder von lUilien , auf der es meist am.'t'laufen wurde, sondern

auch als Endziel einer Convoyreise ; als solches wurde Malaga bestimmt

in den Jahren 1665, 1668, 1674, 1676, 1087, lt>89, 1690-1692, 1694,

1698—1702, 1715, 1727. Seltener wurde Alicante in den Fahrplan

aufizenommen; aufser 1668 und 1669 nur 1681, 1687, 1688, 1697.

Dücli war dieser Hafen nie Endziel.

Direkt nach Malaga, ohne vorher einen anderen Hafen der Halb-

insel an/.iilaui( n. wurde 1002 eine Convoy expedirt; das war aber eine

Ausnahme; meist liefen die bis in das Mittelländische Meer bestiaimten

Gouvovflotteu vorher « inen der atUuitischen II itt n au.

Der Hafen der i>yreuäischeu Halbinsel, der aul der Ausreise gewöhnlich

zuerst ani^elaufen wurde, war Lissabon; doch fuhren mehrere Male die

Convoyflotten auch direkt nach Cadiz; die etwa nach Lissabon bestimmten

Schiffe wurden in solchen Fällen bis auf die Höhe dieses Hafens gebracht

Tgl. aach oben S. 239 Amn. 1.
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Eine mericwordige Bolle spielte Oporto, damals meist Port-a-P<nt

.

genannt Sein Name erscheint beinahe in jeder Verhandlung ttber ConToy-

hhnea und jeder Instruktion; aber niemals ist dieser Hafen von einer

hambuiigiscben Convoy angelaufen worden. Die »Barre von Port" war

sebon damals berüchtigt und liels das Einlaufen so grosser Schifie» wie

die GouToyscfaiffie waren, nicht zu. Auf der Ausreise wurden die dorthin

bestimmten Scbiffb . und soldie waren fast regelmftfsig vorhanden —
von den Convoyem bis vor die Barre geleitet Anders war es auf der

H^mreise. Da fiodiren die Oportoibhrer meist, wenn sie geladen hatten,

nadi dem etwas weiter nördlich gelegenen, besser zug&nglichen Vigo,
und hier holte der heimwärts bestimmte Gonvoyer, nachdem er in

Ussabon^) sich erlnindigt hatte, ob in Oporto bezw. Vigo Schiffe auf

ihn warteten, me ab. In einzelnen Fällen erschien das Anlaufen des

spanischen Vigo allerdiugs unthunlich; so hielten 1689 die Kommerz-

deputirten es aus politischen Gründca für nicht empfehlenswerth; und

im Herbst 1690 ineiute der Rath, es käme ,vor der Hand nicht in

Consideration" , dals die Convoy nach Vigo ginjge, „wegen Gefahr

der Franschen"; Vigo wäre Frankreich zu nahe. Auch 1G93 wurde das

Anlaufen von Vigo für nicht geeignet gehalten, und der Ehrh. Kaufmann

meinte sogar, die Convoy könne vor der Barre von Oporto auf die Porto-

fshrer etwa 6—8 Tage warten ; dem Kapitän Mariusen, der ein Kreuzen

mit so vielen Schiffen vor der Barre für äul'serst gefahrlich ansah, wurde

entgegnet, bei Sommerszeit sei das nicht so schlimm; es sei dort ein

Kastell, „davon er könte protectiret werden". Im Jahre 1695 lief

Marinsen auf der Rückreise Vigo an und umüste hier über vierzehn Tage

auf Nachricht von Oporto warten; er ging vor der Barre von Oporto

vor Anker.

Auch 1701 wollte der Rath nichts davon wissen, „nach Vigos

expresse zn gehen" ; die Oportnhändler beanspiui-hlen damals mit I*echt.

pdals ja ein Kautfman so woll als der andre der Convoy in der Fahrt

j:;esi('liert seyn niüstr"" Im Jahre 17 Ii) wurde das Anlaufen sowohl der

Barre von Porto wie auch Vigos des Krieges we»ieu unterlassen; im

Jahre 1728 wurde zuletzt noch bestimmt, dafs Vigo nicht auLielaufen

werden solle, da es um des einen iu Betracht kommenden iSchüfes

für y.u gefiihrlii'li ^alt.

Coruna wurde nur einmal, im November KiS'), von Holste an-

gelaufen, aber nicht heiwillig, sondern um eine Havarie der Convoy

auszubessern.

') Als im Juli 1698 der Rath Schwierigkeit «egen Ordre an Marinsen machte,

zeigton die Kommcrzdeputirtfii dvn Ratbsherren auf der Landkarle, »Wie nahe die

Ohr^r [nämlich Lissabon iniii 0|Hirtn] und keine tiefahr da".

Baasch, Hamburgs Convojr-Schiffaltrt. 21
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Nur eiuuuil wurde Setubal von den Convoyeu anirelauleu. Hier

wurde meist ausschliefslich Salz, d. h. ein Massen- und ßallastartikel,

geladen. Im Jahre 1679 wurde auf Wunsch des Ehrb. Kaufmanns auch

Setubnl auf der Rückreise angelaufen, doch nur „mit den Schiffen, so

Saltz laden wollten" ; es war das ein Zugeständnis an Scbiifer, die sonst

ledig hätten zurückkehren müssen.

Sonst fuhren die Salzschifie, die von Setubal nach Hamburg wollten,

nach dem ja nahe gelegenen Lissabon and koiint»! von bier aus sSch der

bamburgischen Convoy bedienen.

Nur ein einziges Mal bat eine hamburgische Convoy einen afrikani*

sehen Hafen angelaufen. Im Jahre 1682 bekam Kapitiln Karpfanger,

da die spanische Regierung den Hamburger Schiffen den Zutritt zu ihren

Häfen verboten hatte')« die Instruktion, zunächst Rota, einen kleinen,

nördlich von Cadiz gelegenen Hafen, anzulaufen tmd sich hier zu er-

kundigen, ob die hamburgischen Gflter wirklich mit Beschlag belegt

seien; eventuell sollte er dann weiter nach Lagos (in Portugal) oder

nach Tanger gehen «.und sich daselbst reteriren*'. Karp&nger fuhr

nach Tanger und lag hier einige Zeit, bis sich die spanischen Hilfen

den Hambuiigem wieder öffneten.

Vor Reisen, die einen Winter itber dauerten oder auch nur tief in

ihn hinein sich erstreckten, vor „Winterreisen* hatte man eine besondere

Abneigung. Der Borgermeister Schulte') tadelte es im Jahre 1680

ernstlich, „dafs unsere Leute ohne unterscheid, es sei Sommer oder

Winter ihre Schiffarten verüben", und meinte: „Unsere Vorfahren sein

so vermessen nicht gewesen, sondern haben ihre Schiffe auf Martini an

den Wall geleget Es sind dann auch mehrfach Gonvoyreisen deshalb

nicht zu Stande gekommen, weil man befürchtete, dafs sich daraus eine

Winterreise entwickeln werde. So scheiterte im Herbst 1697 eine nach

England bestimmte, schon bewilligte Gonvoyfahrt an diesem Bedenken.

Im Herbst 1704 und 1707 wurden der Bewilligung von Convoyen nach

England aus demselben Grunde grofse Schwierigkeiten gemacht Im
April 1708 wollte die KAmmerei Convoy nach England nur zugestehen,

wenn sie nicht »lenger als bis Martini gehe, und falls dieselbe alsdenn

zu Hause were, nicht wieder ausgehen mfifste", und der Ehrb. Kaufmann

Vgl. Beueke a. a. O. S. 191.

*) Briefe 8. 7. — Im älteren hamb. Schifikrecht Art 13 heifst es: „Na Sonte

Mertmesdaghe ne scal och neu scbiphere to der Bbe Mgbeleti to der Trochtlode

willen**; rbenso im SchifilBrecht ?on 1497, Art 14 (Lappenberg, Hamb. Recbtsalter-

thOmer 1, 7& 309).

Digitized by Google



Besonderes über die eiiuelnen hamburgischeD Convoyen. 323

mülste sich, wollte er nicht uaiiz auf die Coiivny verzichten, dif^ser Bedingung

unterwerfen. Im Jahre 171! w unie aus ^ionl^f'1^)ou Gninde Convoy ganz

abireschlagen. Dals der Termin der Abfahrt einer Convoy bestimmt

wurde mit Berücksichtigung des ünistandes, dafs eine Wiuterreise auf

jeden Fall vermieden werden müsse, kam wiederholt vor. Dennoch

fanden, wie aus der Chronik über die Convoyfahrten zu ersehen ist,

jtalüieiche Winterreisen statt; bei den Reisen ins Mittelnieer liefsen sie

sich aus merkantilen Gründen kaum umgehen, während sie bei den Nord«

fahrten überhaupt nicht in Betracht kamen. Die Abneigung gegen diese

Fahrten stützte sieh sowohl auf finanzielle wie nautische (irttnde, die in

Kausalverbindung zu einiinder standen: weil nautisch diese Fahrten

schwieriger und gefährlicher waren, fürchtete man eine Schädigung der

Qmoy und als Folge davon gröfeere Unkosten. Von nautischen

Gfttnden wnrde bald angeführt, dafs im Frühjahr die spanische Küste

gefthriich zu besegeln sei , bald die Gefahren der Elbe zur Winterszeit;

ün Jahre 1689 verantwortete sich Kapitän Schröder wegen Instruktions-

flbertretung o. a. damit, da& er bis Mitte Januar bei Cadiz gelegen,

,uinb nicht gegen dem Eyse anzulaufen, mafsen bekant, dafs umb die

Elbe anzusegeln man nicht gern bis ultimo January (alten stiel) aus

Spanien lauft*'. —
Wie lang die ganzen Reisen der westlichen C!onyoyen waren, kann

man ersehen aus der Chronik der Convoyfahrten ; die Dauer richtete sich

natürlich nach der Ausdehnung, den in der Instruktion gegebenen Be-

stinmiungen und zahlreichen, oft vorher unberechenbaren Zuftllen.

Auch die Fahrten von Hafen zu Hafen waren, wie begreiflich, sehr

verschieden long. Die Fahrt von Hamburg nach Lissabon und vice versa

konnte in 11—12 Tagen zurückgelegt werden; die Admiralität äulserte

174(i, (las käme öfters vor; doch nunm sie wohl nur Einzelschiffe;

Coüvo\ flotten brauchten doch etwas längere Zeit. Kai^ilaiiLiii liilir 1680

am 27. Mai von Cuxhaven ab, bei den Dowus hatte er nur kurzen

Aufenthalt, am 29. Juni war er in Ciidiz; auf der Rückreise gebrauchte

er von Cadiz nach Plymouth die Zeit vum '2S. ( )\{U)hvr bis 6. December.

Holste fuhr 1680 am 7. Derember von Cuxhaven al) und kam schon am
2»>. in LissaViou an; das war eine sehr schnelle Heise; ein Exprefsbrief

vou Lissabon nach Hamburg bedurfte dauifils die Z(>it vom 3. Januar

bis 4. Februar^). Derselbe Holste fuhr 1670 am 29. December von den

Downs ab und kam am 18. Januar in Tndiz an; 1671 fuhr er am
29. December von den Downs und war um 18. Januar in Cadiz; 1674

verlieüB er am 4. Februar Wigbt und erreichte Cadiz am 20. d. M- Da-

*) Boigenneister Schalte, Briefe S. d. 12. la.

21*
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gegen gebrauchte Holste im Jabre 1685 von Lissabon bis Cuxhaven tiie

Zeit vom 29. April bis 2. Juni, wiijj als sehr lanire ?alt*), Marinseu

fühl am 30. Mai 1693 von rorUsiiiouth ab und war am 20..hiiii in Lis,s.il mhi
;

ferner fuhr er am 20. Mai 1695 von Porto ali und war am 3. .luui lu

Portsmouth. Eine sc)iiu^Ile Reiso hatte auch Antouibsen 1702; er fuhr

ain 3. April von Fahiiouth al) und war schon am 16. bei Gadiz.

Diese Beispiele werden genügen, um die grofse Verschiedeoheit in

der Thiupv der Fahrten auf derselben Route <! uzulegen; diese Ver-

schiedenheit Äufsert sich auch auf kleineren Strecken, so namentlich der

oft befahrenen Route Cadiz* Malaga, fUr die bald zwei, bald sechs bis

sieben Tage verwandt wurden.

C. Grönlands- und Arcbangelfahrt

Nicht nur wirthflchaftlich und finanziell, sondern auch nautisch nimmt
die grönländische Convoyfahrt eine besondere Stellung ein. Bei der

Convoyfahrt nach Kn^'land , nach Portugal, Spanien, It4ilien können wir

von testen Routen, von regelniäfsigem l^esuch einzelner Häfen sprechen.

Anders bei der Fahrt nach Grönlau»!. Hei dieser bestand die Aiifirabe

der Convoyen nicht darin. Kauffahrteischiffe nach fremden Iliiten zu

leiten, hier zu warten und dann mit deuseihen oder andern Sciiiffen

die Heimreise zu vollenden; die Grönlandfahrt war Fischerei; die von

den Convoyen in jene nordisrlien (iewässer geleiteten Schiffe wollton

sich dort dem Walfischfanc hin^elxMi, und sie bedurften ebenso selir

während dieses ihres Gewerlies als wahrend der Aus- und Heimfahrt

des Srluitzes der Convoyer. T^nd da die \Valfisclitam:er während des

Fan.ires nicht immer still lairen. soniiera hin und her fuhren, so konnten

ihnen die Convuyer nur diinu wirklich von Nutzen sein, wenn auch sie

in der Nähe ihrer Fan^plätze kreuzten. So bemerkten im Juli 1593

die Grönlandfahrer, wenn die „Convoy ?ar zu weit ab^ririi^^e, kont«» es

ihnen nicht helfen, möchte soviel möglich in der Nähe bleiben". Doch

erhob sich wiederholt grundsätzlicher Widerspruch gegen das Kren/»»n

der Convoyen in jenen hoben Breiten. Im Jahre 1601 wollte der Jiath

allerdings zulassen, dals die Convoy die Gröulandfahrer nach Grönland

geleite und auch wieder abhole, aber von Kreuzen wollte er gar nichts

wissen; die Kommerzdeputirten wiesen jedoch darauf hin, dafs Kar-

pfanger im Jahre 1678 auch bei Grönland gekreuzt habe. Thatsflchlirh

iiefs man auch die Convoyen meist eine Zeitlang kreuzen, wobei Werth

) liiugermeister Schulte, Briefe S. 233. 235.
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darauf polocrt wiirdr, (lafs dies ]f\nirs dos Sauiiios des Eiso.s lescluih' ); die

flöhe, in der die Convoy kreuzen sollte, wurde itii Jahre 1694 mit etwa

74 Grad bezeichnet, und für die Rückfahrt wurde dann ein Sammel-

plati bestimmt, wo die Convoy die Grönlaiidfahrer, die mit ihr zurück-

fahren wollten, erwartete. Auch gegen diese Einrichtung, jregen das
*

MniTPre Stillliegen der Convoy, erhob sich einmal one Stimme; KapitiUi

Schröder widersprarli im Jahre 1695 den» Stillliej?en an einem Rendez-

vous, ^weil es da kalt, das ihm viel Volk erkranken würde, wenn sie

«ich nicht moviren selten". Die Festsetzung von Sammelplätzen war

aber doch zu wichtig, am durch einen solchen Einwand angehoben zu

werden.

Die Hamburger Convoyer geleiteten die Grönlandfabier entweder bis

2Qr Sfldbai von Spitzbeigen oder bis zum Nordkap oder bis nach den

Sheüand-Inseln, einzeln sogar nur bis Drontheim. Ate Rendezrousplätze

werden genannt: Smeerenberg» Maakelijk Oud (Maackelau), Nordvoiland»

Orttne Hei1)erge, Klock - Bay, Sttd-Bay, Behoude-Haven ^ alle bei Spitz-

bergen'). Das entspricht der bekannten Thatsache, daTs die Hamburger

iD Jener Zeit beim Walfischfang namentlich Spitzbergen, wo derselbe am
eintriis^ichsten war, bevorzugten; die ganze Fahrt hiefe aber GrOnland-

&hrt; auf Karten jener Zeit wird oft Spitzbergen mit Grönland

bezeichnet. Einige Male lief die Convoy auch die kleine Insel Loppeu,

ueht weit von Hammerfest, au, so im Jahre 1677. Im nftchsten Jahre

klagten aber die GrOnlandsfahrer, dafs die Convoy in jenem Hafen ge-

legen habe; es sei besser gewesen, wenn sie nach der Südbai gegangen

wtoe. Im Jahre 1705 lief die Convoy Loppen an, um dort Wasser

zu holen, was von den Grönlaudfahrern später sehr beklu^zt wurde,

indem sie darauf hinwiesen, dafs Wasser auch in Grönland oder Spitz-

bergen zu haben gewesen wäre.

Alle RendezvousplSt'/e mufsten so gewählt sein , dafs sie zu der

Zeit, wo ilie Walfischlauirer sich dort zur Heimfahrt zu versammeln

ptie)iten, d. Ii. um die Mitte August, noch eisfrei v„ii('ii.

I''ür die Kückfahrt kam es den Walhtvclifaugern oft nicht so sehr

darauf au, von den Fang- oder üblichen Sanuuelplätzen an durch Vou-

voyer in Schutzgeleit genommen zu werden, als darauf, dalis die Nordsee

'i So hpjfst es in einnm *^chriflstück drrllamburger Grönlandsfahrer vom Januar

1706: „Sonsten ist auch hiclit y zu ciinneni, das bey der jährifrrn Convov vermöge

Accord die Zusage gewesen, dafs der Comniendcur, wehrender Fischerey, laugst den

Soon von den EjBe kreatsen aolte, mnb die Gefiihr dftdarcb, bo ein und andern ana^ EjBe kommenden SchUTe ziutorseM möchte^ m entgehen."

*) Zd diesen Ortsnamen vgl. Zorgd rager, Groenlandsche Vischery (Register).

Femer HnUer, Oeschiedems der Noordache Compagnie (Utredit 1^4) S. 427 ff.
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gesicbert wufde. So wurde 1675 der WniiBch auagesprochen, dafs zwischen

Elbe, Doggersand und den Shetlandinseln zwei Schiffe auf die Nordland-

fahrer kreuzen möchten; 1676 sollte Holste zwischen ElbmQudung und

Skagen kreuzen; 1718 baten die GrOnland&hrer, dafs die Fregatte bei

• Doggersand kreuzen mOge.

Aber auch dann wurde dies Kreuzen gewünscht, wenn, wie es öfter

geschali, NacbzOgler unter den Gröulandfahrem den Sammelplatz erst

erreicht hatten, wenn der Convoyer mit dem Gros der Flotte schon ab-

gese^'elt war. Oder endlii^li, man liefs kreuzen, um «Frübscbiffe'* sowohl

aus Archaugcl *) wie aus Grönland in Empfang zu nehnieu; von den

Orönlandfahrern meinte der Ehrb. Kaufmann im Mai 170G, dafs sie ,bey

jfrtthzeitigen Fang oft unverhoA't /n Hause zu kommen pflegten".

Nur einmal machten sich auch die Shetlandfahrer in Verbindung mit

dem Convoywesen bemerkbar. Mit den Shetlandinseln standen die Ham-
burger seit langer Zeit im Verkehr^). Im April 1696 wünschten <lie „auf

iiitland fahrende", sechs Schiffe stark, mit unter die grönländische Con-

voy gmoniniPii /.n werden. Die Grönlandfahrer wollten dies allerdings

gestatten, wie das anch schon früher gesrhrhen sei; doch müsse dies ^i>}me

Hind(Tung ihrer lieise seyn" , und e> dürft« n dio Schiffe der Slietland-

fahrer nicht zuvor ^iti <alvt)- jeliracht werden, wodurch die Sicherheit

der Grönlandfahrcr in i rage gestellt werdrn könnte. Der Rath erklärte,

er könne „nicht weiter consentiren, als es zugänglich were und Wetter

und Wind dienete". Damit snlltp wohl nur -esagt sein, dafs keine be-

sondejen Umstände mit dt n l.indfahrerii .L:eniaclit werden sollten;

im ( l»rif;en wurden die Shetlaudiubelü wohl meist von deu Gröulaud-

fahrern passirt. —
Die Convoyen nacli Arcliangel hatten in der Kout<' kaum eine Wahl.

Die Fahrt ging meist in ziemliclier Nähe der Kl^ste .Norwegens; die

Dronlbeim- und Sjianienfahrer, die sich mehrfach dieser Convoy an-

schlössen, schwenkten unterwegs rechts bezw. links ab. Kapitän Oeorg

Schröder fuhr 1710 am 1. August von der Elbe, passirte am 9. August

die llorini:sbüsen, sah am 10. die Shetlandinseln, am 9. September das

Nordka]». i)ashiM(' um die Fischer-IIalbinsol und die Insel Kildin'^),

die im Journal „Kildwin" genannt wird; um 22. Sejitemher war die

Flotte bei „den 7 Ey landen", erst am 28. bei Kap Orlow (.Ürlognees');

am 29. passirte sie „Crütz-Eylaudt" , jetzt Sosnowetz genannt; am 30.

Als »Frühschiffe'' in der Archangelfahrk galten die Schiffe, die im April m
Hamtmig q. s. w., als l^fttschiffe, die im Juli abftahran (Marp erger, Moseov.

Kauffm. S. 162).

«) Zeitschrift .Ivs Vor. 1. hanil). Cr-^h. IX. S. VA2.

Vgl die Karte bei Rae, The White äea Teuiiisula (London löSl).
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kam sie vor dor Harre von Archanfrel an. Diese Reise war, weil fliirch

wi(lrii?e Winde verzÖL^ert, sehr laut;. — Im nächsten Jahre sejzelte der-

selbe Kapitän mit seiner Flotte am 21. Juli von der Klhe ab; am
16. August bekamen sie Troinsö in Sicht, am 17. d;ts Norilkaj), am 18.

Vardö (Waavhuvs), am 21. Kap Orlow, am 22. „Grawen llueck" Am
24. war die 1- lutte vor Archangel. Die Dauer dieser letzteren Keisie ent-

sprach der gewöhnlichen Zeit von vier Wochen^).

V) Auf einer englischen Karto jcnpr Zf it bczeiclioet mit Blew or üroy Point,

auch Catsnose, an der OstkUste des Weil'sen Meeres.

*) Vgl. Marperger, Moscow. KtuAaUMB, S. 162.
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xn.

Ersatzmittel für die Conyoyen: Asseku
ranzen; fremde Fasse.

Aus zahlreichen ZeugniRSPn pririebt sirh, dafs die Unterhaltung der

Convoyschiflfe von der Stadt lluinburg uüd denjenigen, die in erster Linie

zu den Kosten beisteuerten, als eine grofse Last empfunden wurde. Als

Motiv gegen die Bewilligung von Convoyen wurden am häufigsten finan-

zielle Bedenken angeführt. Bald erklärte die Kämmerei kurzwesr: sie

habe kein Geld; bald: sie sei nicht gruiui satzlich gegen Convoy, aber

wisse nicht, woher das Gold nehmen. Oder: von vorigen Reisen seien

den Kapitilnen noch nicht ihre Auslagen ersetzt. Ein Urtheil ciarüber^

inwieweit di(\se Kiuwaiule, die ja auch anderen kommerciellen An-

forderungen gegenüber oft genug cntgegLugL halten wurden, begründet

waren, nmls aufgeschoben werden, bis wir eine eingehende, kritische

Finanzgeschichte Hamburgs besitzen. Die anderen Gründe, die gegen

Convoy angeführt wurden, treten hinter dem finanziellen zurück.

Dreimal wurde die bauliche Beschaffenheit der Convoy als Hindernis

angeführt (1669« 1679» 1698); dann die sp&te Jahreszeit 0671, 1674,

1694, 1700). Femer: dafe der Sdiutz der Elbe nöthiger sei, und die

Convoyen defishalb daheim bleiben mOfsten (1697); dann: die Furcht,

Brandenborg m enOmen, und andere Bedentai von geringoem

Gewieht

Es ist begreiflich, dals diesen zahlreichen Einwftnden gegenüber man
bald auf Ersats für die Convojen bedacht war, auf Sunogate, die nament-

lich den Vorzug der Billigkeit vor jenen hatten. Unter diesen Ersats-

mitteln sind besonders zu nennen: die Assekuranz tmd die fremden

Fftsse.
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A. Convoyon «nd Assekuranz.

Eine Seeassekuranz schliefet man defshalb ab, um sich für eventuellen

Seeschaden Ersatz zu sichern; die Convoyen wurden gebaut und ver-

wendet , um Seeschaden zu verbttten. Das Faliren unter einer Convoy

verminderte also die Nothweadigkeit , eine Veiriclierung abzuschlieüsen,

wftbrend eis ohne Convoy fahrendes Sehift der Sicherheit einer Assekuranz

in erhöhtem Mabe beduifte. Gewissermafeen trat also die Convoy an

die Stelle der Assekuranz. Dieser Zusammenhang zwischen beiden tritt

mehrfach henror^); so erklärten im Mftrz 1696 die GrOnlandfiihrer, die

eine Vereinigung der hamburgiscben mit den holländischen Conroyen

empfahlen, dals, «wenn solche Gonjunction geschehe , die Aasecuratores

weniger Premie zeichneten'. Femer meinte im Jahre 1701 die Kämmerei,

sie habe kein Geld für Convoy, „dazu ja die Assecurantien dem Kauffman

zum besten geschehen , ohn 6>nvoy abzusiegeln**. Der Ehrb. Kaufmann

erhob aber hiergegen Einspruch; es sei doch „der jetzt geschehenen

Assecurancen wegen die Convoy nicht nachzulassen, weil viele Schiffe

mehr werden anlegen**; und im Jahre 1717 erklärten die Kommerz-

deputirten, dalSi wenn die Rufslandfahrer keine Convoy erhielten, sie

„aller Ge&hr ezponirst stehen mosten und mit schweren Praemien per

Assecuiance, so die Handlung anitzo nicht ertragen kann'' *).

Es konnte deGshalb wohl der Gedanke aufkommen, die Convoy ganz

durch die Assekuranz zu ersetzen. Bemerkenswerth ist, dals gleich beim

Beginn des städtischen Convoywesens diesem Gedanken Raum gegeben

wurde. Im Jahre 1662 waren die ersten Stadtconvoyen eingerichtet;

damit hatte die Stadt sich bereit gezeigt, der Reederei , die für gewisse

Fahrten keine Assekuranzen mehr erschwingen konnte, diese Last zu er-

leichtern. Schon im nächsten Jahre, am 9. Juli 1668, wurde in der

Admiralität angerejjt, dafs die Kilmmerei die „Assecurantz der Quoten

der auf Spanien gehenden Schilfe auf sich nehme'', und darauf machten

in der Raths- und Bürcrerversaiiiitilun? die Oberalten den Vorschlag, an

Stelle der Convoyen feste Admiralschaften zu setzen , das Convoywesen

auf den Tonnenbojer zu beschränken, zugleich aber die Kämmerei zu

') So heibt n auch in t. IlKen's Denkschrift über die afrikanische Compagnie

(1722 1: „Der Krieg fing auch umb selbige Zeit an, bei wt klieiii kein Commercium

TUT See ohne Convoy oder schwiTO Assurancien anders als mit dem gröfsten

Hasard geMiret werden kami" (Schuck Ii, 5^3).

*) Trotz der Ck)nvoyen warm die AaadramasprSmiai imuer noch meisk sdir

hoch; als der Ehrt». Xadmann im Septetnb«' 1094 auf die grofeen Lasten der Reeder,

u. A. die FMinieii, himries, äufserte der Rath sein Erstaunen, dafs man so grofse

Prämien für Fahrten mter der Codtoj lahlen mOase,
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erpfiichten, dafB sie „dem, der es von ihr begehret, auf GQter,

80 in allen solchen anfs^erttsteten Schiffen in der Flotte

unter Convoy des Tonuen-Boyers, dafern derselbe bequem
und in dieser Admiralschaft gehet, in Gottes Nahmen so-

wohl in der Hin- alfs Her-Reise assecuriret seyn möge**'),

d. b. die K&mmerei wollte die Assekuranz für die unter der Convoy des

Tonnenbojers gehenden Kaufinannsgttter übernehmen» wahrscheinlich in

der Erw&gung, dafs diese Assekuranzkosten ftkr die Stadtkasse leichter

zu tragen seien, als die Kosten einer weiteren Ausdehnung des Convoy-

Wesens. Auf diesen Vorschlag ging die Bürgerschaft aber nicht ein,

sondern sie erklärte: „Die Assecurantz von der Cftmerey ist nicht dien-

lich befunden, und mag ein jeder sein Schiff und Gut verassecuriren

lassen, wie er bestens kan und will."

Seitdem scheint an die Übernahme der Assekuranzen auf unter

Convoy fahrende Güter durch die Stadtkasse nicht wieder gedacht za

sein. Für letztere wäre die Übernahme der Assekuranzen auf jeden Fall,

mochten nun Convoyen fahren oder nicht, eine schwere Belastung ge-

wesen , und auch wenn die Stadtkasse die nöthigen Mittel gehabt hätte»

so wären doch Schiffahrt und Handel ohne Convoyen schwer geschädigt

worden; der Ersatz der letzteren durch städtische Assekuranz wäre ein

verhängnisvoller Fehler gewesen.

Wie grols der Unterschied der Assekuranzprämie bei Fahrt mit oder

ohne Convoy war, darüber fehlen für Hamburg leider alle Angaben,

doch wird es nicht viel anders als in Bremen gewesen sein; hier aber

bOren wir im Jahre 1690, die Prämie unter Convoy sei 2Va^/o, dagegen

8—lO^/o ohne Convoy').

B. Convoyen und fNmdo PSsso.

In riueiu eii^cnliiuiniiclion Verhältnis stand die Convoy 7\i den Spi^-

pAsstMi der KaiiflFahrteischiffe. beepässe waren OokTimento. in denen die

Natiomilität des Schitfors und des Schiftes beurkundet wurde. Nun war

es in jener Zeit , wie auch noch viel sjiiiter, ein uanz gewöhnlicher

Gehrauch, dols Schitier, die unter ilii (M- ^'iu'Mien Nationalität ans prewissea

Gründen niclit fahren wollten, ^il•ll Seepa^se ii.ucnd einer anderen Nation

vt'^^l'llat^'teu und nun unter diesen fuhren. Alb Hauptzweck [)»mu

erhüllte Sicherheit zu Grunde. Lag Frankreich mit England und dem

') Schon L a III,'
I.' n tterk S, 372 weist hit-raul hin.

-> für 100 Julire spater, 1782, findet sich eine vergleichende Übersicht der

Asseknranxpr&mien für Schiffe mit oder ohne Convoy bei Anderson« Histoiy and
chron. deduction uf the origin of commerce IV, 441.
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Reich in Krieg, so naliinen die Hamburger wohl entweder dänische,

d. h. neutrale Pftsse, oder sie fuhren auch mit französischen Pässen u. 8. w.

Namentlich in den Seekriegen zur Zeit Ludwigs XIV. bildeten diese Pafis-

angelegenheiten einen wichtigen Gegenstand für die Schiffer aller Nationen,

am meisten natOrlich der kleinen, die in Enuangelung einer starken

Marine sich solcher Hülfsinittel nothwendig bedienen muDsten. Ein

Holfemittel zum Schutz der Schiffahrt waren aber auch die Convoyen;

fremde Seepässe und eigene Convoyen ergänzen sich somit

Dafs es dem hamburgischen Rath im Allgemeinen nicht sehr lieb

war^ wenn die heimiBchen Schiffer fremde Pässe nahmen, ist begreiflich;

im Anfanj^ der 90er Jahre entstanden, als zahlreiche Hamburger Schiffer

dtoische Pässe genommen hatten, dadurch ärgerliche Schwierigkeiten ; der

Bath warnte damals, „dals keine mit fremhden Pässen geben und unsere

Schiffe gefebrdeten''. Schon Mber, im Sommer 1678, hatte der Rath

in den strengsten Worten sein Miisfallen darüber ausgedrückt, dafe Schiffs

mit franztelacben Päasen führen. Wenn hamburgiflche Schiffe ohne Oonvoy

flieh fremder Pässe, namentlich von kriegführenden Nationen, bedienten,

drOckte der Rath wohl ein Auge zu; wenn es aber geschah von Schilfen,

die unter hamburgischer Gonvoy fuhren, nahm die Sache ein sehr viel

ernsteres Gesicht an; dann waren nicht nur die Kaufiabrteisdüffie, also

Privateigenthutu, gefthrdet, sondern, was für die Obrigkeit noch schwerer

wog, die Convoy, also ikffentlicbes £igenthum, war der Oefohr, wenn
nicht der Kon^skation, so doch peinlichster Unannehmlichkeiten ausgesetzt.

Gegen diesra Mifsbrauch wandte sich defehalb der Rath stets sehr scharf,

doch nntersttttzte im Jahre 1678 sogar der Ehrb. Kaufmann die Duldung

der franzOsiaeben Pässe, „niassen die jetzigen Conjunctiiren sehr schwer

weren und ohne derselben Pässen die Schiffe nicht abgehen kOnten,

sondern miklsten zu ihrer Sicherhdt selbige mitnehmen**. Obrigens wurde

von Schiffern, wenn sie einmal vor dieser Alternative standen, gute
Convoy stets fremden Pässen vorgezogen.

Andersartig war das Verhältnis der Convoyen zu den fremden See-

pässen, wenn es galt, erstere zu sparen und an ihre Stelle die letzteren

zu setzen. Wenn keine Gonvoy zu erhalten war, griff man wohl zu

fremden Seepässen, natHrlidi denjenigen, die am vortheilhaftesten waren.

Als die Archangelfahrer 1678 keine Convoy erhalten konnten, nahmen

sie französische und spanische Pässe'). Die Grönlandfohrer bezeichneten

1692 das Nehmen dänischer Pässe geradezu als gleichwerthig mit Convoy.

Der Ehrb. Kaufmann nannte zwar 1677 diese Art des Schutzes als

dem Kommercium präjudicirlich, aber aus mehreren Zeugnissen ersieht

*) Brief Koysten'B, 8. Juli 1678 (Reichsarcbiv im Haag/.
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sieh doch, dafs von den Behörden dieses billige Surrogat ftr die tbeure

CoQToy oft nicht ungern gesehen irorde. Als im Jahre 1679 die

KommerzdeputiTten fttr die Grönland&hrer, die meistens schon die Itee
von Celle-LQnebttrg genommen hatteii, auch noch Convoy verlangten»

erklftrte der Rath letztere mit dem Hinweis auf die PSase fttr Ober-

flflssig; uuigd^äirt beseblois im November 1715 der Ehrb. Kaufmann«

von der Convoy nach Gadiz nnd Malaga sei abwehen, weil die Schiffe

dahin sich schon mit hollindischen Itaen versehen hfttten; der Rath

aber behielt sich doch noch Convoy vor, weil verlautete, dab nicht alle

Sehlife mit solchen Vtaaea versorgt wAren.

Am meisten scheinen in der für uns in Betracht kommenden Zeit

in den 90er Jahren des 17. Jahrhunderts die Hamburger fremde Passe

genommen zu haben. Von 40 Grönlandfohrem führten 1694 12 Schiffe

hamburgieche Päase, dagegen 26 danische und 2 schwedische Pftsse; im

Jahre 1695 hatten von 37 Qr5nlandfahreni 34 hamburgische und 3

dänische Pfisse, im Jahre 1697 von 56 GrOnlandfahrem 3 danische Pftsse,

je 1 einen rigischen und schwedischen Pafe. Von 25 Schiffen, die 1696

mit der englischen Convoy in See gingen, führten 20 hambuigische,

2 Bremer, 2 Stader Itee, 1 TOnninger Pafe. Leider liegen zu wenig

Zahlen dieser Art vor, um sichere allgemeine Schlosse zu gestatten.
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XIII.

Privatschiffe als Convoyen.

Von den alten Admiralflchaften ist oben schon öfter die Bede ge-

wesen: hier mtlssen wir sie nun noeh etwas nfther betrachten.

Die am 16. August 1623 vom Rath erlassene «Admiralschafts-Ordnung

und Fundation der loblidien Adntiialitftt*'} hat eine zwiefaehe Bedeutung

:

zunächst diOi dals nun eine fbr SchiffidirtBaDgelegenheiten bestimmte Be-

hörde eingesetzt, sodann aber und besonders, dals das Institut der

Admiralschaften nunmehr organisirt wurde. In letzterer Beziehung muls

uns die Admiralschaftsordnung von 16^ hier namentlich interessiren.

Eine Admiralschaft war eine Vereinigung von Schiffern behufe ge-

meinsamer Fahrt unter Führung eiues, gewöhnlich des gröisten und b«it-

montirten Sdiiffes'). Solche Admiralschaften wurden schon vor dem Jahre

1623 gesdilossen'). Das Nene aber, was die. Ordnung von 1628 schuf,

,

war, dals nun ftir eine bestimmte Fahrt die Einrichtung der Admural-

schaften obligatorisch gemacht wurde. „Nacbdeme die tflgliche Erfehning

bezeugt," heilist es in der Einleitung, „dals nicht allein durch TOrdrischen,

sondern auch andern streiffenden See*B&ubem den allgemeinen Com*
merdis und Trafiquen greiser und mercklicher Eintrag und Schade ge-

schiebet, und demnach wohl von Nöhten, dafs in dieser guten Stadt eine

beständige^) Admiralschaft angeordnet werde."

Die Fahrt) für welche die Admiralschaft pflichtmälsig gemacht wurde,

wird im Art 4 augegeben: «Alle Scbiffere, die von hier ab westwerts

und von dannen hieher fahren, es seyn Bürger oder Frembde, auch die-

>) Gedruckt bei Langen beck tu a. 0. S. 330 ff.

Vgl. (He Erklärung bei Langenbeck S. 95.

) Vgl. im Anhang Nr. 2.

* Uiit^T ..lu~t;indig" ist zh verst»»hpn: feststehende, ordentliclif Aihniralschafl,

im Gegensatz zu der nicht durch eine „Ordnung'' geregelten Admiri^lbchalt.
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selbe 80 von ungefehr zu der Admiralschaft stoJseo und deroselben ^e-

messen, sollen verpflichtet seyn, dieser Ordnung sich gemftls zu ver-

halten/

Von jetzt an waren also die nach dem Westen bestimmten und von

da kommenden, d. h. mit Frankreich, Spanien und wohl auch jenseits

der Stralse verkehrenden Schiffe verpflichtet, Admiralschafben unter ein-

ander zu machen. Da aber die Admiralität zur DurchführunK dieser

Mafsregel Geld bedurfte, so machte sich die Kaufmannschaft zur Zahlung

einer Abgabe — in der Folge Admiralitätezoll genannt — in der Höhe
von *U Procent von allen aus- und eingehenden Waaren verbindlich;

aufserdem wurde eine an die Admiralität zu entrichtende Gebühr eingeführt,

die von der Zahl der auf jedem Schiffe befindlichen Geschütze abhing

und um so geringer war, je höher diese Zahl sich belief; ein acht oder

mehr Geschütze fahrendes Schiff war von dieser Gebühr frei. Von einer

Gegenleistung der Admiralität, etwa bestehend in der Heigabe von Ifann-

schaften^ Geschützen und Munition, ist in dieser ersten Admiralschalts-

ordnung nur ganz allgemein im 5. Artikel die Rede, wo es heiM, die

*U Procent sollten „zur Montirung und Verstärckung dero Adminüs und

Vice-Admirals, wie auch erheischender Gelegenheit nach der andern Schiffe

angewendet und gebraucht werden". Sollte aber von der Admiralität

befunden werden, dals zum Schutz der Flotte mehr Volk und Geschütz

ndthig sei, so wurde die Beschaffung dieser Bedürfnisse d» Admiralschaft

zugewiesen (Art. 9). In welchem V^erbältnis die Mittel der Admiralität

und die der Admiralschaft zu solchen Ausrüstungen herangezogen wurden,

darüber fehlt jeder Anhaltspunkt selbst zu einer Vermuthung.

Näheres über die Unterstützung, die von der Admiralität an die

Admiralflchaften wie auch ausnahmsweise an einzelne Schiffe gewährt

wurde, findet sieh in den Artikeln vom 13. Juni ld32^), die eingehend

von der „Ausleihung der Stücke und dazu gehörige Gerähtschaft von der

Admiralität** handeln. Diese Artikel belehren uns auch, dab unter der

Fahrt „nach dem Westen**, für die allein die Admiralschaft obligatorisch

war, verstanden wurde die Fahrt nach Portugal und Spanien bis Malaga

„und weiter nicht**, also nicht nach Italfen.

Für die Darleihung von Geschützen und Munition forderte die

Admiralität von den Admiralschaften und einzelnen Schiffen keine Ent-

schädigung'). Doch ist das Verhältnis der Bestimmungen von 1632 zu

der Admiralschaftsonlnuug von 1628 etwas undeutlich.

*) Langen heck d42 ff.

*) £iD6 gewisse Bevonugung der Scbiffier, die eigene GeechUtae hAtten, vor

denen die solcl^e von der Admiralitikt entliehen, bestand aber doch. Im Oktober
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Wie sich in der Praxis diese Verordnongen bewfthrten, femer in

welchem Umfange von diesen Einrichtungen Gebrauch gemacht wurde,

darüber sind wir bis jetzt leider YoUkommen Im Dunkeln ; die Protokolle

der Admiralität, die hierOber Aufischlufs geben mnlsten, sind erst von'

1672 an vorhanden; Ober die ersten fttn&ig Jahre des Bestehens dieser

Behörde sind wir nur höchst unvollkommen unterrichtet Im Zeitalter

der Stadtconvoyen aber ist von den alten Admiralschaften nicht mehr

viel Obrijr. Der Name Admiralsehaft selbst wird selten in der Praxis

gebraucht und meist durch die Bezeichnung Convoy eisetzt; letztere wird

gebraucht ebensowohl für das Geleit unter einem Stadtkrlegssehiff wie

für daqenige unter einem montirten Privatschift Der Gonvoykapitfln

macht allerdii^ mit den Schifiem, die unter ihm fahren wollen, eine

«Admiralsehaft", aber jeder Einfinfe auf Wahl des Admirals, der nun

stAdtischer Beamter, und des Admiralschifls, das nun Stadtschiff ist, ist

den Schiffern entzogen; an die Stelle der freien Admiralsehaft ist die

gebundene getreten; das »unter sich eine Admiralsehaft machen'' wird

verdrftngt von dem «unter einer Convoy fahren" ; die Gonvojen sind im

Besitze der ständigen AdmiralBchafU Das Gonvoywesen, nach militärischen

und administrativen Principien geordnet, hat der alten Admiralsehaft ihren

Boden entzogen, fuTst zwar auf ihren fiänrichtungen hat sie dann aber

weiter ausgebaut Die reinen Privatadmiralschaften, die ohne oder doch

nur mit sehr geringer Inanspruchnahme Öffentlicher Mittel ausgerüstet

wurden, verschwinden nun beinahe ganz. Ob überhaupt noch reine Privat-

admiralschaften zustande kamen, ist zweifelhaft, aber unwahrscheinlich;

Langenbeck*) schreibt : «Es werden jetziger Zeit Privatadmiralschaften

wenig gebraucht" Das war eben die Folge des Bestehens der Stadt-

convoyschiffie, die Privatadmiralschaften in der Regel Oberflüssig erscheinen

Uelsen. Wo aber die Stadtconvoyen, deren es doch gleichzeitig höchstens

nur drei gab, nicht ausreichten, um der hamburgischen Schiffahrt, die sich

über den ganzen Norden und Westen Europas erstreckte, den nöthi^en

Schutz zu gewährleisten, da griff man wieder zurück auf das Institut

1743 wurde hierüber in der Admiralität verhandelt, und es stallte si( h Folirt iidt^s

heraus: Es sei seit langen Zeiten hpr „Gebrauch, dafs dir ScUifiV, die um die W est lahren,

wenn sie 10 Canonen haben, « bpecies und 1 (Jour. vor die Last weniger Zollen

aU andere bezahlen. Man bat hingegen, obgleich niemals ein Condusum
darftber ausgefertigt worden, denen Schiffern obiges erwehnte Bene-

ficium nicht wollen infliossen lassen, wenn .^ie selbige von der Admi-
r a Ii t e t g e 1 i e h e n" . Die nach Frankreich Ehrenden üehiSe waren aber von diesem

i^teneficium'* ausgeschlossen.

') Das sieht nmn namcnüich bei einem Vergleich der (jonvoyeinrichtungen mit

dem im Anhang Nr. 2 mitgetheilten IN^iiment von 1572.

*) a. a. 0. S. 96. So auch schon in der ersten Auflage (1727).
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der alten Admiralschafl; ein Privatschlff wurde mit Heranziehung von

Öffentlichen Mitteln auflgerostet oder gechartert« um als Gonvoy benutzt

zu werden; die Einrichtung der Admiralschaft diente als Ersatz fQr die

•Stadteonvoyschiffe. Da wir, wie schon bemerkt, yon der Praxis der

Admiralschaften vor der Zeit der Stadtconvoyschiffe so gut wie nichts

wissen, so sind wir auch nicht im Stande, den zahli^dien Nachrichten»

die wir über die PrivatconYoyen , die als die direktmi Nachfolger der

alten Admiralschaften zu betrachten sind, besitzen, im Einzelnen dne

entwickelungsgeschichtliehe Grundlage und Erklärung zu geben. Dennodi

wird manche Erscheinung in dem Privatconvoywesen auf die oben er-

wähnten Admiralschaftsordnungen zurückgeführt werden können; defe-

halb mufste auf diese auch etwas näher eiü*,'e;j:aüj;en werden.

Wenden wir uns zunächst der Frasre zu, inwiefern die Privat-

COnvoyeD als Ersatz und Krizünzung für die Maiitfonvoyeu dienten.

Die Epoche der 8tadte()nv(t\ en wird geuieini^'licli datirt vom .lahre

1662; eigentlich mit Unrecht, denn von Stadtconvoyschiffen ist dniials

noch gar nicht di<^ Rede; erst 1663 wird von einem P)au gesproclim,

und erst 1668 ward das erste Schiff fertig. Im Jahre l(i»)2 fand al>er

die Aus!usluuLr von rnelireren l'rivatschiffen zu Convoyzwecken >tatt; und

wenn man in diesem iL,reigni> dtii lUizinn des hamhurgisciien Stadt-

convoywesens nicht nur jetzt sieht, sondern auch schon damals sah, so

ist hierin unhewufst und vorgreifend schon die Stellung dieser Privat-

couvoyen als zun» Ersatz für die Stadtcenvoyen dienender Fahrzeui:e an-

gedeutet. Solauge keine Stadtconvoyen da waren, mufste man Privat-

schifl'e für den in Rede stehenden Zweck benutzen; als jene gebaut

-waren, nahm man nur im Nothfalle zu ihnen seine Zuflucht Es wird

delshalb meist zunächst um Stadtcouvoy gebeten und erst in zweiter

lÄnie um Privatconvoy. So baten im Jahre 1674 die RuTslandfahrer um

Convoy, oder dafs ihnen die Adnnralität auf ein neues SebÜf etliche

Völker und Geschütz geben nidchte. Im Juli desselben Jahres schlug

der Ehrb. Kaufinann yor: „dafey weilen die ordinari Convoye nicht mit

nach Italien gehen kdnte, angesehen es auch zu späte im Jahre weie",

zwei Schiffe stärker bemannt werden möchten. — Privatconvoyen dienten

aber nicht nur als Ersatz, wenn Uber alle StadtcouToysehiffe veifllgt war,

sondern unter Umständen auch, wenn und trotzdem ein solches vor-*

banden war. Wenn die Convoy im Herbst schon an die Stedt gekommen

war^ und es grofeer Schwierigkeiten bedurft b&tte, sie wieder über den

Altonaer Sand und elbabwärts zu bringen, dann wurde wohl eine Privat-

convoy mit Heranziehung städtischer Mittel eingerichtet; so war ob

z. B. im Herbst 1697, als Marinsen mit seiner Convoy schon hennf-

gekommen war.
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Die Pnvateouvoyen liieiitrn aber ItHÜglici» als Krsatz, nie zur Unter-

stützuu^ der Staiitconvoyeu ; wenn eine Stadt^'onvov für eiwe Iveise l>e-

willifrt war, so wurde nicht etwa lur dieselbe iieise und nehen dvv Stadt-

coüvuy üoch eiue „Partitnilier Coiivoy" srewährt; nur in den ersten I Iik ii

nach 1662, als noch keioe ei^entlulieii Stadtconvoyschift'e bestanden,

wurde mehrfach an Schiffe, die unter der Convoy des Tonnenbojers

fiihren, noeh Verstärkung an Mannschaft verlieben. In dieser ihrer

Eigenschaft als Krsatz fllr die Stadtconvoyen siml die Privatconvoyen

also unter demselbrn Gesichtspunkt zu betrachten, wie die Assekurauzeu

, und die iit nideu l'iisse, deren wir oben gedacht haben. —
Übei haupt bestand in der ganzen Zeit des Stadtconvoywesens eine

gewisse grundsätzliche Abneigung gegen die Ausrtlstiing von Privat-

convoyen. Diese Abneigung entsprang Motiven yerscbiedener Art» Das
Verhältnis der Stadt- aar Privatconvoy war ja im gewissen Sinne ein

feindliches, jeden&dls gegensätzliches. Die Privatconvoy entsprach meist

mehr dem Interesse einer MinderzaU, namentlich von Grofsinteressenten,

^rend die Stadtconvoy einem gröfseren Kreise von Betbeiligten zu

gate kam. In IlambniK ist dieser Gegensatz weniger zum Ausdruck

gekommen, als in Bremen, wie wir unten sehen werden; aber er bestand

in Hamburg doch auch, und gelegentlieh Anfeerte er neh in Worten. So
z. B. im Herbst 1675; es waren damals die Ansichten darüber, ob eine

Convoy nach dem Westen gehen sollte oder nicht, getheilt; die Einen

waren dafbr, die Andern meinten, die Gefahr vor den Franzosen sei zu

gro6. Da liefeen nun, wie es im Protokoll der Kommerzdeputiiten heilst,

ESnige die Befürchtung hören, „ob etwa ein Eigennutz darunter steckte,

wann die Gonvoye zu Hause bliebe, und alsdan einige^ so grolse Schiffe

betten, bey der Admiralität umb Soldaten auf dieselbe anhielten, welches

nicht geschehen mUste". Hier sehen wir die Abneigung gegen die Privatr

eomroy eingegeben von dem Gegensatz zwischen kleineren und grOlseren

Intei^nten. — Die Stadtconvoyen hatten aber auch besondere Vor-

zöge, die jene Abneigung begreiflieh erscheinen lassoi.

Zunächst hatte man den Kapitftn einer solchen Privatconvoy nicht

80 in Hftnden^ wie einen Stadtconvoykapitän ; er „bette kein ander vor-

nehmen, als ein freyer Mann zu bleiben", erklärte Kapitän Hans Schröder

im Jahre 1695, als man mit ilnn Uber Mietlie seines Schiffs verhandelte;

in diesen Worten priii^t sieli der Unterschied aus; das konnte und durfte

ein festauj;estellter Convoykapitäu, der die Stellung eines öffentlichen

Beamten einnahm, nirht sjigen. Und wenn auch dw iuhrer einer Privat-

convoy durch keiitr ik'liclie Abumeliung und eidliche Verpflichtung nach

Möglichkeit gebunden wurde, das Interesse seiner Auftraggeber waluzu-

B»«8ch, Bamborgs CooToy-äebiffabrt. 22
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nehmen, so gab es doch HinterthOren genu^, uni sich dem zu entziehen.

In dem Moment der Zuverlflssigkeit, das mit der FOhrung einer Flotte

durchweinen 8tadtconToykapitftn verbunden war, lag es auch begründet,

wenn die Schiffer einem solchen den Vorzug gaben. Es sei weder ihnen

noch dem Kaufmann dienlich, „andere Sehiflfe als Gonvoy mit Soldaten

ssu belegen*, meinten im Februar 1699 die GouYoy nachsuchenden SchiiTer,

indem sie darauf hinwiesen, dals die Flotte unter Kapitftn Hans Schröder

noch in England aul^ehalten und zerstreut sei; eigene Convoy sei besser.

Diese Bevorzugung der Stadtconvoy- vor Privateonveykapitilnen durch die

Schiffer ist um so -höher zu sch&tzen, als letztere doch auch über die

Stadtconvoykapitftne, wie wir an anderer Stelle sahen, nicht selten zu

klagen Ursache hatten. %
Es standen aber femer die Stadtconvoyschiffe in höherer Achtung,

als die Privatconvoyen, und auch hierauf befindet sich ein Vorzug der

ersteren. Die Stadtconvoyen waren Kriegsschiffe und genossen alle Bechte

solcher; sie stellten ein Stttck städtischen Bodens dar, und sie repiflsen-

tirten die Staats- und völkerrechtliche Stellung des Raths und der Stadt.

Der Rath konnte noch so vielen Privatschiffen stAdtische Mannschaft,

stadtische Greschütze und von ihm beeidigte Kommandeure geben, es

blieben doch immer Privatschiife, denen nur für den bestimmten Fall

und vorflbeigehend die Ausübung der Rechte und die Stellung eines

Stadtconvoysehifies Übertragen war. Praktisdi, d.h. dem Feinde gegenftber

hatte dieser Unterschied natoHich wenig zu bedeuten; denn da kam nur

in Betracht, ob ein Schiff stark und widerstandsfiUiig war oder nicht.

In Kriegszeiten standen aber auch befreundeten Mächten, die sieh im
Kriegszustand befanden, Mittel genug zu Gebote, um den neutralen See-

handel zu belästigen; so die Durchsuchung oder gar Arrestirung neu-

traler Schiffs. Kriegsschiffe konnte man der Durchsuchung nicht unter-

ziehen, es sei denn, dak Kampf und Überwältigung stattgefunden hatte;

wohl aber lag die Gefiihr nahe, dafe auf Frivatschiffe, die als Kriegs-

schiffe, wenn auch nur zu Zwecken des Geleita» ausgerastet waren, dieses

Recht angewandt wurde. Eine hamburgische Privatconvoy, die von Glaee

Wiebke geführt wurde, belegte man sogar in Korwegen im Jahre 1691

mit Beschlag; es wurde damals bitter darüber geklagt, ^in Ansehung

es ein Convoysehiff und eilige Wahren darin weren, so wegen des langen

Liegens viell Leccasie [= Leccage] wflrden veruhrsachen, dadurch dan
den Interessenten grofeer Schade zuwüchse**. Der Rath erwiderte den
Kommerzdeputirten, die für die Geschädigten eintraten^ kurzweg: er

wisse den Giund des Arrests nicht, es sei eine Privatsache. Anders da-

gegen, als Stadtconvoyschiffe angehalten wurden; das ist, soweit ich

seile, nur einmal vorgekommen.
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Denn dafs im Oktober 1689 Kapitftn Michel Schröder bei Livomo

den Besuch des Lieutenants eines französischen Kriegsschiffes erhielt,

der anfragte, ob die Kauffahrteischiffe hollilndiscbe , englische oder

spanische Güter führten, kann kaum als ein Anhalten bezeichnet werden.

Der Convoykapitän gab dem Franzosen prompte Antwort, worauf dieser

«ich entfernte, „welches", wie Schröder schrieb, „mir wohlgefiel, weil

nur Zeitversäumuug causirt wird".

Aber im Deoember 1692 wurde die unter zwei hamburgischen Con-

Yoyen segelnde Flotte bei den Downs von englischen Kapern an- und

Ifingere Zelt festgehalten. Damals wurde Ifimmel und Erde in Bewegung

gesetzt, an Könige und Kurfürsten Briefe geschrieben und zuletst auch

die Frdlassung erwirkt 0* FOr die unter der Ck>nvoy üsbrenden Sebiffe

war es jedenfalls, was die Sicherheit vor Durchsuchung u. s. w. betraf

«ehr viel mehr Yorzuziehen, daf« die GonToy eine Stadt- al« dafs sie eine

PrivatcouYoy war. Allerdings war das Recht der Befräung der unter

neutraler Ckiavcy segelnden neutralen Kauffohrer von der Burchsnehung

noch lauge nicht allgemein anerkannt'); aber Frivatconvoyen wurden

doch noch weniger respektirt Letztere rdzten ttberdie« Feind und

Freund am so mehr, als sie meist schwer und reich mit Kaufmanns-

gQtem beladen waren*).

Es ist somit begreiflich, wenn der Ehrb. Kaufmann in Hambuig im

Herbst 1700, als der Rath wieder eine Privatconvoy ausrasten wollte,

die Befbrehtung ftu&erte, adals wenn soviele Convoyen gemacht würden,

möchten sie bey d^en Spaniern nicht so respectiret werden als hiesige

Stadt-Capitaine , wie denn auch unsere Stadt^chiffe möchten gebraucht

werden; denn die andern der Visitation würden unterworffen seyn^.

Diesen Nachtheilen, die in dem Wesen der Privatconvoy begründet

lagen, und die dem Rath einmal, 1701, das Bekenntnis entlockten, er gebe

lieber eine eigene Convoy, „als mit andern capituliren wolte", diesen

Nachtbeilen stand eigentlich nur ein wirklicher Yortheil gegenüber, der

nicht ganz unwesentlich war, der Vorzug der Billigkeit, den die Privat-

vor den Stadtconvoyen hatten. Im Jahre 1678 setzte Kapit&n Schulte,

Indem er sein Schiff zur Privatconvoy em])fahl, auseinander, dafs die

Kosten sich kaum auf die Hftlfte von demjenigen beliefen, was die Reise

einer Stadtconvoy kosten würde; ebenso führten 1<>95 die Kommerz-

') Vgl. den Bericht aber dies Ereignis im Anhang Nr. 24.

Vgl. Kaltenborn, Grunds&tze des pnüctischen enropAisehen Se'erecbte

n, 461 fr. Von Frivatconvoyen spricht er nicht Überiiaapt wird zwischen BtaatHchen

und privaten ronvoyen selten scharf geschieden.

^) So wurde des Kapitän Hans Scbrödcr's iSchiff als „reich beladen" bezeichnet

(16yö).

22*
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depudrteD die Billigkeit als Grund flkr die Bewilligung einer Pri?at-

convoy an. ^
Untenuchen wir nun, unter wekhen Formen recbtlieher und

finanzieller Art Prhatschiffe zu Convoyzwecken benntst wurden, weldie

Grundsätze bei der Auswahl dieser Schiffe man befolgte, welche An-

sprüche man an sie a priori stellte, endlich in welchem Umfange sieb

die Ausrüstung der Schiffe zu Convo> zwecken voUzojar.

Die reclitlichen Foiiiien, unter denen l'rivatschitfe zu Convoyen l>e-

nutzt wurden, sind nicht in allen FsUen j?enau erkenuliar; es liegen

nicht für jeden Fall die Vereiultaran^'enj Kontrakte vor; ob stets fönn-

liche Kontrakte abgeschlossen sind, ist auch zweifelhaft; aus kurzen An-

deutungen ist nicht immer mit Sicherheit auf die Art des Kontraktes zu

sehliefsen. Doch bieten die uns vorliegenden Kontrakte die in er-

freulicher Klarheit abgefalst sind, genügendes Material zur BenitheilunL'

Selten kam die einlache Miethe eines Schitles zum Zweck der Be-

nutzung als Convoy vor. Eine Miethe fand statt im .Jahre 1664, als

der dänische Guineafahrer „Friedrich III." von der Stadt mit 150 ^\^m

belegt wurde. Das Merkmal der Sacbniiethe erblicke ich nanientluh

darin, dafs die Stadt die ^ranze Benumnun^^ inkl. Kapitän stellte und

somit von den Kiirenthüniern des Schiffs nur die Sache, das Schiff, und

keine sonstige Leistung miethete. Die Stadt niiethete damals das Schiff

für monatlich 2700 Mark und hatte für 190 Tage 17100 Mark £
entrichten.

Dagegen fallen alle anderen Convoykontrakte in das Gebiet der

Werkverdingung; diese Art der Kontrakte zu Convoyzwecken ist jeden-

falls die im Allgemeinen übliche gewesen. Die Stadt bezw. Admiralült

oder das Convoykolleg schlofs mit den Reedern eines Schiffes einen

Kontrakt, nach welchem die Beeder dieses Schiff zur Verwendung all

Convoy zur Verfügung stellten; wohlRemerkt, sie stellten es zur V^*

fügung nicht aberhaupt» sondern nur zu Ck>nvoyzwecken. Sie befaielteD

>) Im Anhang Nr. 13, 15—17, 19. 27, 28, abgedrucJct. - Wohlgcmerkt: hier

ist nur von den Convoyrung betreffenden Kontrakten die Rede: atifser zur ronvoy-

mng wurden jn mich zu anderen Zwecken Schiffe fremiethet. li li lliliic nur i ineo

Fall an. Im Fruhjabr l(Jö7 wurde ein kleines Fahrzeug gesucht, da.s die (jrronluod-

ftbrer n. b. w, warnen sollte. Diric ffiHebrantsen hatte eine englische Kitce tm
,Kreutzen unb die Noort** befrachtet Mit ibm wurde nun abgeschlosKo. Doch

fand das Convoykolleg es Itir gut, zwei Steuerleute als „sobrecargos" auf das SchÜF

zu setaen; sie bekamen je 30 Tbaler per Monat Als die Kitze Anfang September

zurückkehrte, und sich erjrab. da Ts sie nicht \m zu dem Rondezvous gefahren spi. whI

ihr der Proviant an*;'r»^üariy«'n
, zog das Convoykolleg dem Kapitän einen Theii »ies

bedingten Lohnes ab, weil er seine Reise nicht ordentlich vollführt habe. — Von Con-

voyrung ist bei diesw Fahrt nidit die Bede.
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die Lf'ituug iles SchiftVsM und die Aii^luhruu': des Werke??, zu dem

sie (las Schift" verd u ultpu hatten, selbst in Hiiiulon: verdun^fcii wurde

die Befrleitung. I^i''^ is^t das ^enieinsauie Gruiidmotiv aller dieser

Convoyverträte : vorscliiedtn sind nur die Bedin>^uugeü und gegen-

seitigen Leistungen im Einzelnen.

Betraditen wir zuuiu'hst die Leistuntion . zu denen die Stadt hezw.

ihre Behörden i^kh in den Ctuivowertrilgen verpfficbtften. Diese

Leistuniren bestanden suwolil in <ler Stellung von Soldaten und Geschützen

als in (ield/aldunsten. Die in der Stellung von Soldaten und Geschützen

he^^tellende Leistunir der Adnuralität zum Schutz der Scliiflahrt lag in

der alten A imiialschaftsordnung begründet, war also nichts Neues.

Auch auf Stadtconvoyeu legte die Stadt ja Soldaten; indem sie auch

auf Privatcouvoyer Soldaten legte, befolgte sie nur ein Gebot der

Gerechtigkeit, wenn sie auch Solche, die keine Stadtconvoy erhalten

konnten, des Schutzes der von der Stadt unterhaltenen Soldateska theil-

haftig werden liefs. Im Übrigen bestand kein Unterschied zwischen

beiden stAdtischi^n Leistungen, da die Bek(»sti^ung der Soldaten auch

auf den Privatconvoyen in der Regel von der Stadt getragen wurde.

Die Anzahl der Soldaten, die den Privatcoiivuven von der Stadt

gegeben wurde, richtete sich nach der Gröise der Schiffe. Seltener als

Stellung von Soldaten erscheint die Verstärkung der Privatconvoyen mit

Geschütz seitens der Stadt. In den vorliege nden Kontrakten verpflichten

sich meist die Eigenthümer des SchiflFs zur Ausrüstung mit Geschützen

;

nur in der Kapitulation • mit Hans Dorniann, 1675. vers](iarh die Stadt

die Ergänzung der fehlenden Stücke^). Die grofsen, als l'rivatconvoyer

überhaupt in Betracht kommenden Schiffe scheinen meist schon selbst

stark montirt gewesen zu sein. Im Übrigen entsprat Ii die Unterstützung

von Kauffahrteischiffen mit Geschützen der Admiralität den schon er-

v;tIiMTi'n Artikeln von und wenn das betrcttende Schiff als Convoy

dii'üt n sollte , niuCste es um so mehr Aufgabe der Admiralität sein, mit

Geschfitzen aiu^/ulielfen; an nicht als Convoy dienende Kaullalirteischiffe

lieh sie fortdauernd Geschütze aus. Die Artikel von 1632 Im .blanden

zwar noch immer zu Kecht; als im Jahre 1702 Geschütze für eine Reise

nach lialieu trbeten wurden, beschlofs die A(iuiiialit< t, lur diesmal sie

allerdings herzugeben, „lu.skuiiftig alter stricte nach der Ordnun.^ von

Anno :52 zu verfahren und keine Stücke weiter als auf die darin be-

merckte Ohiter [d. h. bis Malaga] auszuleihen"; dennoch erhielten

^) Nur in d« m Kontrakt mit Jastram 1675 wurde aufmacht, dafs der Rath

den Kapitän emeDoen sollte.

') Lücke erhielt lö7H auch 6 Geschütze.
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Privatconvoyen auth Geschütze für die Fahrt nach Archaogel, so iiu

Jahre 1673 Lücke sechs Stücke, obwohl jene Artikel nur von der Aus-

leihung von Geschützen „nach dem Westen, als Portugal und ilispanieu

bifs auf Mallaga" handeln.

Die Stellung vun Tulver und Munition war meist niit der der

Geschütze verbunden; doch scheint die Stadt die erstere Leistung in er-

höhtem Malse uhernonimen zu haben.

In zwei Kontrakten, denen von 1675, verpflichtete sich die Stadt

endlich auch zur freien Stellung von Lootsen.

Anderen Charakters als jene Lcistun'jeu waren die Geldzahlungen

der Stadt für Privatconvoyen. Wir haben zwei Kategorien solcher Geld-

zahlungen zu unterscheide]). Nach der einen zahlte die Stadt den

Reedeiü der Trivatconvey eine ^Suninie, die ausdrücklich als Entschädigung

für die Beköstigung der auf das Schiff gelegten Soldaten galt; nach der

anderen erfolgte eine Geldzahlung der Stadt ohne Beziehung und Bück-

achtoahnie auf die BeköstiL^ing, die Ton den Reedern getragen wurde.

Die erstere Art der Geldleiatung finden wir in den Kontrakten von 1667,

1674, 1681 und 1095, ^vif' auch offenbar in den Verträgen mit den

Bulislandfahrem 1676 und 1677 Die Beköstigung und die dafür fest-

gesetzte Zahlung wurden aher nur fOr eine bestimmte Dauer der Reise

Yen der Admiralität übernommen, während für die diese Daner über-

sehreitende Zeit die Bektetigung und Salarirung auf Kosten des Sebifii»B

ging. Doch waren Rath und Convoykolleg in diesem Punkte naehsichtigi

wie z. B. die gfitliche Erledigung eines Falles im Jahre 1687 beweist').

Andererseits veranlafste aber gerade diese Frage der BdcOstigung und

der ftquivalenten Leistung der Stadt meist längere Verhandlungen. Im

Jahre 1667 wollte die Admiralit&t zuerst den Reedern das Kostgeld auf-

bürden , wogegen diese sich aber energisch strftubten. Im Jahre 1678

>) Auch mil Glaus Wiebke aecordirCe 1690 das Convoykolleg die Zahlung des

Kostgeldes } sonst ist aber den damaligen Eontrakt nichts bekannt

^) Im Juni dieses Jahres supplicirten die Reeder von Carsten htm beim llath,

dafs ihnen für die Zeit, die der Srhitter länger als 10 Monate ntis qrewei^en sei, K'ost-

nnd Monatsgeld tür die Soldaten ersetzt werden mOi;«. Nach dem Kontrakt, der

hierüber geschlossen, war das Convoykolleg hierzu nicht verpflichtt't. Der Rath em-

pfiüil gütliche Auseinandersetzung, die im September erfolgte. Die Reeder bateut

„dabey in Conatderation su ziehen, dafs es nicht in ihren Binden gestanden, das

Schiff wegen der dänischen Troublen ehe anhero zu bringen nnd dafo sie nnf^dch

gröfsem Schaden mit dem grofsen Schiffe in diesen elenden Zeiten erlitten hätten**

Das Convoykolleg bowilligte ihnen einen Ketmiy. dnch ohne Konsequenz ft^r die Zu-

kunft. |(ic<,aTi tlt'nselt»en Carsten Lau wurde lf>7 nach P. IV, Art. 11 des Statuts

vuu IGUo verfahren} vgl. Der Stidt Hamburg Gerichts-Ordnung und Statuten, Uaub.

im, S. 525.)

*
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erklärte Kapittn Schulte sich bereit, einrai Theil der ihm zu bewilligenden

Mannschaft auf eigene Rechnung zu verpflegen.

In den Kontrakten von 1675, 1698 >), 1699, 1705 erscheint die

städtische Geldleistnng als von der Bektetigung der Soldaten unabhängig.

Bocb unterscheiden sich einige dieser Kontrakte untereinander wieder sehr

weeentlich. Während nämlich der Kontrakt von 1705 und höchst wahr*

flcheinlich auch der von 1675 die Stellung der Soldaten der Stadt zu-

wiesen, fiel 1698 und 1699 den Reedern bezw. Kapitänen der betreifenden

Schifie die Stellung der Soldaten zur Last; aus welchem Grunde, werden

wir unten sehen. Es ist delshalb sehr begreiflich, dals in diesen letzteren

Kontrakten von einer Beköstigung der Soldaten seitens (1er Stadt, die ja

mit ihnen nichts gemein hatte, nicht die Rede sein konnte; es war selbst-

veiständlich , dafs Reeder oder Kapitän ihre Soldaten beköstigten, und

dies wurde im Kontrakt gar nicht erwähnt. Dagegen wurde im Kontrakt

von 1705 ausdrücklich die Beköstigung der Stadtsoldaten den Reedern

zugewiesen. Wenn nun auch aus diesen Kontrakten formell eine Be-

ziehung der Geldleistnng zu der Beköstigung sich nicht erweisen läfst,

so seheint eine solche bei der Abmessung der Geldleistung doch bestanden

zu haben. Das erbellt u. a. daraus» dalh im Jahre 1698, als es sich um
die Gonvoyrung durch Kapitän Hans Sehröder handelte^ im Ehrb. Kauf*

mann voigescblagen wurde, dals dem Kapitän „soviel Geld möchte ge-

geben werden, was sie [d. h. die Soldaten] an Salarium und Tractamenten

kosteten", und dals derselbe Schröder bei den Verhandlungen seine erste,

sehr hohe Forderung damit begründete, er führe 160 Mann mit 60

Stacken „und kriegte noch mehr Voick ein; er were willig dazu, wolte

sich in alles schicken und davon fallen lassen, was möglich were; es

were jetzo alles theur, vermeinte auf 6 Monat den Mann 1 ß Tag**.

Hier wurde also die Geldzahlung der Stadt in Verbindung gebracht mit

der Beköstigung nicht von Soldaten, die die Stadt stellte, sondern Mann-

schaften, die mit der Stadt in keinem Verhältnis standen.

Endlich kommt aber bei ei n em Schiffahrtszweig noch eine besondere

Leistung der Stadt in Betracht, eine Leistung, die allerdings nur zwei*

mal berttfirt wird. Die Schiffe, die zu Privatconvoyzwecken verwandt

wurden, waren Kauffahrtdschiffe; sie machten die Reise, fbr die sie als

Convoy benutzt wurden, in erster Linie als Kauffahrteischiffe. Nun
hatte aber ihre Einrichtung zu Convoyzwedcen die natflrliche Folge, dals

die LadungsflLhigkeit ftür Kauftnannsgater durch die grölsere Bemannung,

stärkere GeschatzausrOstung und größeren Proviant beeinträchtigt wurde.

V) Der Kontrakt Ton 1698 ist in förmlirlicr Anilerü^'unj; nicht vorliamlcn
; aus

den Protokollen ergiebt aich aber, dalä er iich wesentlicli nicht von deui von 16^9

DOtttvdiied.
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Den hierdureb entstehenden Ausfall nannte man: WanlasfeenV), d. h.

fehlende, mangelnde Lasten. Im Jahre 1676 beanspruchten die Rufsland*

fahrer, dafs den SchilFera ftir diese Lasten eine Kntschädifnint: seitens

der Stadt geleistet Wierde, und der Kath meinte, die V« iiiulunu für (ien

ledigen Raum habe von (kr Admiralität zu geschehen. Üb aber ein

solcher Ersatz stattgefunden, ist nicht ersichtlich. Im nächsten Jahre

wird in einem von den Rufslandfiilircru gestellten Antrag, betreflFend zwei

Privatcouv(iyschiti(\ gewünscht, dals für den lodisen Raum die Admiralität

den Schifften zwei Drittel der Fracht bezahlen möchte, während das

übrige Drittel die nach Rufsland Handlung treibenden Kaufleute auf sich

zu nehmen heri^it waren; inul zwar gab man den ledinen Kaum auf

40 Lasten an. Ks wurde ihnen erwidert, dafs auf der Hinreise srhwi i lu*h

so viel y\\ l;vlön sein werde, dafs man ledige Lasten berechnen könne:

es duilteii höchstens 20 Lasten bereciinct werden. Auch hier ist das

Ergebnis nicht l)ekannt. — Als lOfO die Rufslandfahrer wieder vorstellten,

dafs sie gehalten seim. dem Schit^'er Wiphke, der die Convoy übernehmen

sollte, volle Fracht zu geben, er aber „wegen einnehmum: des Volks keine

volle Lariung einnehmen" könne, und um Vergütung dafür nachsnchten.

wollte der Rath nichts davon wissen. Ein fester Gebrauch scheint sich

hierin nicht herausgebildet und eine Vefiiflicbtong der Behörden za dieser

Leistung nicht bestanden zu haben.

Den Leistungen der Stadt gegenttber verpfliehteten sich auch die

Reeder zu gewissen Leistungen. Von diesen war die wichtigste und

bildete den Kernpunkt des ganzen Convoyvertrages die Verpflichtung,

das Schiff als Gonvoy dienen zu lassen. Diese Verpflichtung ist in den

Kontrakten zwar nur allgemein bezeichnet, aber doch deutlich erklärt;

das Kfthere bestimmte der Admiralsbrief. Da die Sache aber einmal

zur Sprache gekommen isti mufe hier b^erkt werden, dais der Privat-

convoyer die ConvoyTerpflichtung übernahm , ebne ein Anrecht auf eine

seitens der unter ihm segelnden Schiffer zu zahlende Veigfitung zu er-

werben. Nnr einmal wird geklagt, dafs ein Ck)nT07er solche Forderungen

gestellt habe; im Juni 1668 beschwerten sich die Eommerzdejjutiiten bei

der Admiralitftt, dals die im Jahre vorher nach dem Westen bestimmten

Schiffe, die mit Soldaten von der Admiialitfit verstärkt worden waren,

«denen anderen Schiffen, so unter ihre Admiralschaft sein wollen, jeden

ein Stock Geldes zum Nachteil des Kanffmans abgenommen*. Wider-

rechtlich war dies, weil die Kaufimannscbaft ja schon ein Gonvoygeld be-

zahltOi und aus diesen und anderen Öffentlichen Geldern die Mittel sowohl

') Vgl. Schiller- Liibbfin, Mittehiifilerdleutsches Würterbuch 8. v. Wan. —

-

Rechtlich sind die Wanlasten der jeuigeu ^Fauttrucht^ sehr ähnlich.
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ftlr Stadt- als Privatconvoyeii zu bestn itpu waren. Ks scheint in der

flpoche der Stadtconvoyen nicht einmal die Darreichung einer Art von

Gratifikation oder Verehnmsr an die Privatconvoyer , wie sie wohl bei

dea alten Adrairalschaften 8itte war*), Brauch gewesen zu sein.

Die übrigen Verpflichtunsen ergeben sich aus den oben dargelegten

liBistungen der Stadt und betreffen die Montirunp, Bemannung, Ver-

pflegung und Salarirung. Nur ein Punkt möge hier noch berührt werden.

In den meisten Kontrakten wurde angegeben, wieviel Mannschaften die

Privatconvoyer führen sollten; in zwei Kontrakten aber, in denen von

1674 und 1681, wurde ausdrücklich bestimmt, dafs, wenn die Privatconvoy

weniger Seeleute führte, als festgesetzt, den Kapitän dafür ein Abzug

an der für die Soldaten zu zahlenden BekösUgungssamme treffen solle.

Wiegen wir die beiderseitiiren Leistungen gegen einander ab, 80 ist

es bemerkenswerth, dafe die Reeder bezw. Kapitäne der PrivatconToyer

offenbar nur eine geringe Entschiidigung für die ihrerseits Obemommene
Verpflichtung erhielten. Wo dieser letzteren Baarzahlungen gegenüber-

standen, waren diese, wie wir sahen, im Wesentlichen als Ersatz für die

Beköstigung anzusehen. Bei dieser liefs sich nun allerdings wohl ein

Gewinn herausschlagen, sehr bedeutend wird er aber nicht gewesen soin.

Es bestand aber offenbar bei den Behörden die Auffassung, daüs Air die

Übernahme einer Privatconvoy es an sich keiner besonderen VeigQtung

hedttrfe; so suchten im Jahre 1608 bei den Verhandlungen mit Kapitän

Hans Scliröder die Kommerzdeputirten ihr Angebot^), das weit unter

seiner Forderung stand, ihm dachncli annehmbar zu machen, dafs sie

ftufserten: „es were ja sein Weg dahin und Hesse sichs mit vorlieb-

nehmen" , wogegen Schröder geltend machte: „wenn er alle Schifle auf

alle Platsen solte ein- und ausconvoyren . niüste er grofee Kosten thun*'.

Oar keinen Eindruck mufste es überdies auf Schröder machen, als man ihm

vorstellte, das Geld käme ja nur von Privatleuten, und die Ladungen der

Schiffe seien schlecht. Und im .Tahrc 1690 wiesen die Kommerzdeputirten

den Rath, der dem Schiffer Rode zwar Mannschaft, aber keine Ent-

schädigung für die Beköstigung geben wollte, selbst darauf hin, dais der

^) in der Instruktion für die AdmiralitutäLiurger vom 24. Mäi'z 1629 heifat es,

ffiflte Utten «die Sdiiffere der beat-montirteii Schiffe mit bequemen Beden dahin m
diiponin«, dafs, wism sie Ton der Adminlitftt ca Adminün and andern Officien aa>

genommen und confirmiret wttrden, sie solches der ScIiifTalirt su gute willig gegen
eine bilHcro Verehrung zum Gedächtnifs auf sich nehmen wollen** ^Langen«
beck S. 386).

*) Dies Angebot war 3000 ^, wakrcad .Schröder vou «einem Keedtr, i'reden-

hagen, Ordie hatte» 8000 ^ ta fofdem.
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Schiffer aus der Übernahme der Convoyrung „nur, da er dazu die Schiffe

an sich halten solle, Verdruis haben wttrde'*.

Wenn nun auch direkt aus der Übernahme der GouToy wenig

materieller Gewinn für den Reeder zu endelen war, so waren dodi einige

indirekte Vortheile, die nicht zu unterschätzen waren, mit der Übernahme

verbunden. Zunächst war das Convoyschiff selbst jedenfiiUa vor feind-

lieben Angriffen in erhöhtem MaTse geschützt, und weil es das war, wird

äeh ihm die werIhToUste Ladung zugewandt haben; filr den Reeder, der

dadurch die besten Frachten verdiente , war das natOrlich ein wichtiges

Motiv, sidi um die Convoyrung zu bewerben. Auch war das Sdüff,

wenn auch nicht immer, so doch meist vor Zollplaekereien und anderen

Belästigungen mehr geschätzt« als andere Schiffe, die heinea beBonderen

Passes sieh erfreuten. Endlich wird auch wohl beim Reeder und Kapitän

ein gewisser 'Ehrgeiz, ein Convoysdiiff zu besitzen bezw. zu fthren, mit-

gewirkt haben, und dies stolze Bewußtsein mag beide Ober manche damit

verknüpfte Sorge und Mifehelligkeit getrOatet haben. —

Was die Auswahl der zu Convoyzwecken benutzten Privatsehiffe be-

triff;, so ist es bemericenswerth, dafe gleich bei den ersten Privatconvoyeu,

im Jahre 1662, eine wichtige nationale und wirthschaftlidie Frage zum
Austrag kam. Als man damals der Einrichtung von C«onvoyen näher

trat, war bekanntlich von einem Kauf solcher nicht die Rede; man wollte

Convoyscfaiffe miethen. Und da fOr Schiffe Holland mit sdnem boch-

entwidcelten Schiffbau und seiner weit ausgedehnten Reederei der beste

Markt war, so ist es nicht zu verwundem, wenn seitens der Admiralität

geplant wurde, die Convoyschiffe in Holland zu miethen. Drei erfahrene«

sachverständige Männer, der Kämmerei bezw. Admiralität angehdrig,

Georg Becceler, Matthias Bartels und Herman Stubbe, wur-

den beauftragt, nach Amsterdam zu reisen und „daselbsten oder der ehrten

herumb sich nach zwey der besten, grossesten undt bequemsten Confo\ e-

Schiff, so zu bekommen sein, bestes Fleisses bewerben" *)« Der hansische

Resident im Haag, Aitzema, sollte den Abgesandten in Allem hülfieich

zur Hand sein'). Aber noch ehe die letzteren abgereist waren, wurde gegen

dies ganze Verfahren Einspruch erhoben. Am 4. Sept ersuchte Namens
der Kaufleute und Schiffer Jürgen Schrötering in der Admiralität,

»bey unsem Landes-Leuten zu bleiben und denen die Nahrung zu gOnnen*.

Es habe, so legte er dar, „groise perplezitaet an der B5ne verursachet

^) Lhe (luulatiit* ) Instruktion vgl. im Anhang Nr. C.

-) Koucept ileü (ebeuliiils undatirtäu) Briefes des Ilaths an Aitzema im Hamb.
Stadtarchiv; ist wohl nicht abfesandt.
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dajs num die Schiflfe in Holland iniethen wolle. Zugleich legte er ein

MeiiioriaP) vor, in dem die Wuuscho uähor auseinandergesetzt waren.

Nun erwiderte zwar der Präses der Admiralität, dafs Rath und Kftmnicrei

defehalb die Wahl holländischer Bchitie beschlossen hätten, weil sio izröiser

seien und irrüfseres Geschütz führten, verniutldicl» auch eher fertig sein

konnten; namentlich aber seien die hiesigen Schifler theurer. Schrötering

aber bestand für seine Auftraggeber auf dem Verlangen; er wies darauf

hin: ^es seyn daraussen auch unterschiedliche Ämter, so mit vortreten

und bitten wollen, d&ils man nicht soviele tausende den Holländern zu-

jagen mögte''. Ja, er erklärte offen, es seien viele Kaufleute, „die lieber

ihr Schiff ohne Convoye gehen lassen wollen, als von den Hollftndem

convoyret** zu werden. Diese Abneigung der Hamburger gegen die

Holländer ist erklärlieh, wenn man bedenkt, wie empfindlich damals die

Konkurrenz der letzteren von den ersteren empfimden wurde. Den
Gründen Sebidterin^^'s nnd Genossen konnte sich auch die Admiralität

nicht venchliefsen, und schon am 5. September beschloß sie, „dals zwey

Hamburger {genommen werden soUen**. Thatsächlich wurden nun, wie

such in den nächsten Jahren, hambuigische PriTatschiffe neben dem
Tonnenbojer, einem städtischen Schiff, zu Conyoyzwecken verwandt Nur
ganz selten wurden fremde Schiffe hierzu benutzt; im April 1664 wurde

der GuineaMrer ,Friedrich m.*^, der dänischen Guinea-Kompagnie

gehörig, gemiethet, doch erhielt dies Schiff einen hambuigischen Kapitän.

Sonst wurde nur noch 1698 ein dänisches Schiff zur Convoy benutzt und,

wie wir sehen werden, sehr gegen den Willen des Baths.

Selbstverständlich mu&ten es verhältnismäßig starke und groilse

Sdnfie sein, die zur Convoy benutzt wurden. Im Jahre 1698 erkundigte

sich der Rath, ob denn das vorgeschlagene Schiff von Hans SchrOder „als

Convoyschiff beschaffen, dafs man seiner versichert were; denn das Geld

hinzunehmen und die Schiffe nicht nach Nohtturft zu convoyren were

nicht rahtsahm". Unter „4 der capitalesten" Schiflfe, wünschten 1667 die

Schiffer, sollten Soldaten vertheilt werden. Auch auf das Alter des Schiffes

wurde i^'esehen ; auf ein ^neiies*" Schilf begehrten 1674 di«» Rulslandfahrer

Volker und (leschülz. Im ] i rihjahr 1728 empfahl der luith anstatt einer

Stadtcunvoy die Admiralschalt unter einem rrivatschiff. Der Khrb. Kauf-

mann aber land weder das vor^^escldauene, nocli sonst ein anderes

KauffahrteischilT „capabel zur Adnnral;>rliaft'* und befürchtete, dafs

^solt hes mit denen aiaioru Schiffen also Pericul lieffe, in der Türken

Seeräuberey zu gerahten".

Wie bei den öchiiieu, so machte auch bei den Kapitänen die

') £s ist nicht mehr vorlianden.
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Nationalität Schwierigkeiten. Im September 1698 war das Schilf von

Kapitän Hans Schröder als zur Convoyrung nach dem Westen geeignet

in Vorschlag gebracht worden. Der Rath aber wollte Schröder, weil er

dänischer Unterthan war, keine Soldaten auf sein Schiff geben, überhaupt

amtlich sich mit ihm nicht einlassen, sondern stellte den Kommerz-
deputirten, d. h. einem Kollegium von damals sehr geringer amtlicher Fftr-

bung, anheim, mit jenem zu unterhandeln; doch möchten sie dem KapitiUi

erklären, „dafs es sich Niemaiu! von Stadt waa annehme, sondern nur

particuliere mit ihm darüber traetirten". Die Deputirten verliandeltefli

nun mit dem Dänen und kamen mit ihm zum Abschlnls. In diesem Falle

ist offenbar die Art des Convoykontraktes, die wir olwn behandelten, be-

dingt worden von der Nationalität des Schiffers.

Weniger klar ist es dagegen, warum man im Jahre 1699 zögerte,

sidi mit Kapitän Peter SehrOder ntiier Anzulassen. Mit diesem, so sehlug

im Herbst des Jahres der E3irt. Kanfinann vor, sollte „zu einem geringen,

aber leidlichen Aeeord" eine Gonvoy vereinbart werden. Als aber der

Bath das Convoykolleg auiforderte, dem Kapit&n „Patenta" zu ertbeilen,

wie aueb die Mosterung und Eldldstong vorzonehmen, widersprach das

Kolleg „ans vielen erheblichen Ursachen , dafe dem Capitain auf keine

Art und Weise Patenta zu geben seyn'' ; auch mit Musterung und Eid-

leistang, „so zum groTsen Despect der Stadt seyn würde", wollten sie

nichts zu thun haben. Worin diese erheblichen Unacben bestanden, ist

nicht zu erkennen; sonst sind oft Kapitäne von Privatschiffen zur Führung

von Convoyen seitens des GonvoykoUegs in Eid genommen, und demselben

Schröder waren 1695 sogar Stadtsoldaten bewilligt worden. Übrigens zeigte

sieh letzterer bereit, „als ein Farticnlierer ohne Pätenta etc*^ zu fthcen,

nnd ge^en eine Zahlung von 6000 4^ übernahm er die Gonvoyrung.
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XIV,

fremde Gonroyen imVerkehr auf der Elbe.

A. Englische Convoyen.

Schon lange ehe es hauibuinriBehe StadtcoiiToyscbiffe gab, kamen

englische Ck^nTOyschiffe auf die Elbe. Im 16. Jahrhundert, namentlich

seit der Court Beinen Sitz in Hambuig hatte, sind sie öfter nachweisbar.

Namentlich seit den zwansiger Jahren des 17. Jahrhunderts zeigte sich

das Bedürihis, den so wichtigen Verkehr zwischen En^cland und Hambuig

durch Conyoyer zu schützen. Die Lakenschifie von London und HuU,

die KoUenschife von Kewcastle, Frachten von bedeutendem Werth, haben

Tie! Convoykrftite verzehrt; aber aach Schiffe von Lynn und anderen

HSlen bedurften der CJonvoy').

Nicht ununterbrochen sind englische Convoyen in dieser Fahrt unter-

halten worden; es kamen ruhigere Zeiten, in denen sie nicht erfordert

wurden. Sdt 1649 haben allerdin^ mit nur geringen Unterbrechnngen

stets Convoyer die englischen Kauffahrer im Verkehr mit der Elbe ge-

schützt Die Gesuche der Merchants-Adventurers in England legten den

englischen Behörden die Fürsorge für diesen Schutz in wannen Worten

h&ufig wiederholt ans Herz'). Schon damals wurde geklagt, dafo „the

northem parts suffer much for want of a constant convoy fiom London* *),

CaL of State Pap., Dom. Scr., passim«

*) Tgl. State Pap., Dom. Ser., vol. 1650 8. 874; vol. 1652-63 8. 280,

24. Man 1658 Petition der Kaufleute um Convoy „for their sLips with wooUen
inantifartiircs to Germany aiul to bring home returas". Hatten seit 12 Monaten kein

Schiti nach Hamburg gesandt „on account of tbe danger in the seas"; 1656—57

S. 271 und öfter.

*) Ebenda voL 1652-58 8. 546.
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und für jede „gute ' Coiivoy iiacli Hamburg war man in den betreffenden

Kreisen Enpilands sein daiikbar \). Nöthijr waren diese Convoyen aller-

dinj?s im bulieu (iradc, denn auf den Verkehr Englands mit Hamburg,

der zum {rrofseren Tlieil in den Händen Engiaiids la«r, hatten die Feinde

des letzteren, die Holländer, ein panz besonders wachsames Aui^o-i.

Auch mit der Bef?ründung des hamburgischen Stadtcouvo> wiscns

horten die eii^'lisciien Convoyen nicht auf: es vergingen lange Jahre, ehe

die hamburgisclieu Convoyen dem speciell hamburgisch-en?lischen Verkehr

dienstbar gemacht wurden (viil oben S. 31(3). Wshrend der nur durch

wenige Friedensjalire unterl)r()ehencn Krieijsperiode in den vier letzten

Jahizclinten des Jahriiunderts sind fast ausschliefslich englische Convoy-

ßchiffe in dieser Fahrt gewesen; ganz besondere in der Mitte der sech-

ziger Jahre, als England mit Holland im Kriegszustand war, gin<; es

nicht ohne Convoyen®). Die hamburgischen Convoyen kanien damals

nur insoweit in Betracht, als sie, wenn nach dem Westen bestimint,

auch Schiffe, die nur nach England wollten, mitnahmen'*).

Es ist bemerkenswerth, dafs in den hamburgiscben Convoyakten wie

aucli den Protokollen der Kommerzdeputiiten von englischen GonToyen

die Bede ist erst kurz vor der Zeit, als aucb hamburgische Convcyen

für den Verkehr mit England in Wirksamkeit traten. Dies Zusammentreffen

ist natürlich nicht zuftllig. Als die Hamburger in erhöhtem Mabe Be-

') Ebeuda vol. 1658—59 S. 305 „the mercbants are very Uiankhil ior baviog

so good ft convoy".

«) Kluriula vol. 1651—52 S. 474.

*) Einige Mittbeiitmgeu über solcbe fahrten inögeu hier l^latz tiiiden. Ende

Oktober 1657 berichtet der boUftndische Reudent Itftmer: EogliBCbe Laken- und

EobleDscbiffe seien mit 2 Gonvoy«ti au Eäigland angdcommen. — Ende Mai 1660

derselbe: 2 englische Lakeaschiffe mit 1 Co&voyer angekommen. — Bütte Juli 166-S

derselbe: Engländer entarteten Convoy; diese solle vom Herzop; von York gefülui

werden. — März 1666 derselbe: Englische Convoy zum AMioImji der Schiffe ange-

lioininen. — Im .Inn! 1666 hoif^t es: 9 Schifl'e, die KiclK'njiluiiken von Hatnlnir» nach

England schatten sollten, konnten nicht überlahreu „for waut ol convoy; aud none

was sent, th<Higb a ahip of 12 gtms woold have snfficed* CCal of S. P. Dom. Ser.

oL 1670. Addenda 8. 874). SpiUer im Jahre: »The foor Hamborg b(Nind>8hip8 vill

foUow under two convoys etc" ; — „the Convoy sent for the Hamburg sbips can bring

bome thox' tlicre already laden for England*^ (ebenda vol. inCG—67, S. 21. 45). Im

April 1667 aus Holl: „tbe Hambmg fleet bas sailed witb two men of war*" (ebencU

toL 1667. S. 551

*) So heifst es einmal im November 1666: „A Hamburg ship laden witb ])iiH

staves uiet iio vessels during tbe four dayä she vras in comiug, and says Eugltsb

tessels are in tbe Elbe, waiting convoy, protected bj tbe city of Ham-

burg" (ebenda vol. 1666—67, S. 244)l
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dürfuis nach eiuer Coiivoyverbindunp: mit Enerland ompfnnflpii , cewaim

aurli die englische Convoy für sie mehr lutereissp. Im .laliie 1689

wüiischteu die haiiihurcrisehen Londonfahrer Cnnvov auf England und

begründeten dieses Gtsiu'h u. a. damit, dals „die Kul:!. amii kttnftisj

keine Convoy zu{:el)en wolten". Krst lt)92M abei- wird in den Akten

der Kommerzdeputirten ' einer englischen Convoy, die auf der Elbe sei,

Emähuung gethan. Auf England fahrende Schiffer stellten im Juni den

DepatineD vor, „dafs einige andere Schiffer sich wolten der Englischen

Convoy, so hier auf der Elbe mit die Irren kommen*), bedienen, weil

sie fertig damit abzugehen Seitdem tritt das englische Gonvoywesen

in eine gewisse nAhere Beziehung zu dem hamburgischen*).

In dem Zeitraum von 1694—1697 und 1702—1712 sind jährlich

mehrere englische Ck>nvojer auf die Elbe gekommen; und zwar geschah

das meist jedes Jahr zwei- oder dreimal. Folgende Angaben für die

Jabre 1703—1712 werden ziemlich vollständig sein^). Es kamen eng-

lische Convoyschiflfe auf die Elbe:

1703 im Mai: 2 Schiffe,

j, „ Oktober: 2 »

1704 , .
April : 2

u „ Juli: 1 Schiff,

„ „ December: 2 Schiffe,

1705 , Juni: 2 «

^) Im Jahre 1090 kam nur eine ensIUche Convoy von England nach der Elbe

(Httubdurift ,Eii|^. Coart in Hambmf Brief vom 16. Januar 1691« Konunen-

bibliothek. Vgl. oben .s. 310 Anm. 1).

«) Vgl. Tl.o Maimscripts of tlip House of Lords 1692- 93 (London 1894) S. 22:.:

5 Schilfe „hirt'd at Üi Utol, to carry 2'"m)0 Irrsli to üambiir^, saüpd tn Milford 12 Ajuil"

(1692). Sdion im Frühjahr 1689 war eine i^unvov mil irischen Sultlatcn vuu England

nach Hamburg gekommen (Mauuscripts of the House ot Lords. London 1889,

8. 175. 119).

*) Über die gegenseitige Benuteung der hamburgischen und englischen ConToyen

^ eben S. 275 IL

*) Für das Jahr 1703 und Anfang 1704 enL>tanmu n diese Angaben den sehr

nnirehenden Berichten des liollandischtMi Hoidenteii Ku>>ten in Ilamburp (Reirh«;-

anluv im Haag), für spater aus diesen Heri<hten und dem Ka'ssabnch der Kommerz-

deputirten, in dem die Geschenke u. s. w. an die englischen Kapitäne genau aufge-

ftüit sind. Dafs diese Fahrten 1712 vorläufig endigten , geht aus dem KaBsabuch in

tWemstimmnng mit dem Protokoll der Kommendeputiiien hervor; die Angaben des

Idsteren stimmen mit dem Kassabuch in Betreff der obigen Zahlen im Wesentlichen

Übmuij sind nur nicht ganz so vollständig.
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1705 Im AnffUBt: 2 Schiffe,

n « December: 2 «

1700 , Jimi: 2 ^

« « NoTember: 2 „

1707 , Mta: 1 Schiff,

, , Oktober: 2 Schiffe,

« , November: 2 „

1708'). Juni: 2 .

» ff
November: 4 ^

1709 „ Juni: 2 .

, „ December: 2 ^

1710 , Juni: 2 „

„ ^ November: 2 „

1711 „ Juli: 1 Schiff.

1712 „ Juui: 2 Schilie.

In diesen Jahren ist der Verkehr also ein ziemlich regelmäßiger

gewesen^. Dann kommt eine lange Pause, in der hier nie von eng-

lischen Gonvoyen die Bede ist

Da& diese englischen Gonvoyen nadi der Elbe kamen, wurde ver-

anlafet bald von dem englischen Court und dem Residenten in Hamburg,

bald von den Interessenten in England selbst; aber nicht nur diesen

beiden Interessentenkreisen la^ an eiiicin Convoyvorkthr mit P'>iiL'land,

auch die nicht dem Court ungehörigen KimlautllKiiulk r wie Midi viele

Westhändler leerten Werth auf englische Convoyen uiul ])ewogen

defshalli niehrf;irh den Rath, dafs derselbe durch den Court oder

den englischen Residenten die Sendung englischer Convoyen bewirken

möchte.

In EnL^land war ein eifriger Beförderer der Convoyen nach der Klbe

der hansische Agent, der meist auch Stahlhoftneister war. Theodor

Henry Jacobsen, der in den neunziger Jahren des 17. Jahrhunderts dies

*) In dem geiiaunteu Kassahucli «siud lur Oktober und Xovembtjr l^O? und No-

vember 1708 die Nttneii der engliacben Kiq[»ittiie angegeben; im ersteren Jahre weren

es Philip Booysen ond Batye Kajsen, in lefarterem John Aldred, Mich. Semsoiii

Charlanger Ogle^ Jonas Spane.

^) Kuysten berichtete am 6. Mai 1704: Ber engÜBche Resident habe dem Rath

mitgetheilt, ^dat haerc Mayt geresolveert had, tot welvaert en bevortleriiig deser

Stadts en haere omlerdanon Commercien continueel een Oorlogschip van Engelond

nach (lese llevier tot b*'s( herwinge van de Coopvaerdy-Scheepen over en weer te

lateü varen". Vgl. oben 5>. 276 f.
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Amt bekleidete, bat sich um die Convoyen nicht uQverdient gemacht^).

Aa ihn wandten sich auch die bambuigischen Convoykapitiino; die nach

England kamen, und liefsen durch ihn an der Börse in London ihre

Ankunft und Abfahrtszeit bekannt machen; auch vermittelte er zwischen

den Kaufleuten in England und den hamburRischen Gouvo} ka[)itänen.

Aufser den Gesuchen um eusrlische Convoy hatten der Rath und die

sonstiireu in Betracht koiniiKMidcii lnuiiburprischen Behörden auch we^en

lYoloUiTation dieser Couvuy mit doii I ii^^lciiKitiu viel zu verhandeln; bei

deu meisten natioualeuulischrii Coiivoyon jener Zeit wurde von II;uiil)ur|i

aus uni Herausschicbuim (ici Atiiaiiitsfrist yebeten. Moist ^'iugeu ili(se

Verbandlunjjen durch Veniiittehing des Court; als 1G95 der Math ersucht

wurde, den englisdien Resi(hMiten um Verlängerung der Liegetage anzu-

drehen, erklärte jener, es sei niclit thuiilich, „bei einem königl. Minister

deswegen sich zu engagireu"; es sei liesser, privatim den Court anzu-

gehen, ^deim es sonst einig jiraejuditz nach sich ziehen möchte**'.

Um ihrer Dauk])nrl<f'it für die sehr wcrthvoUe SeuduiiL' der eng-

lischen Convoyen einen klingenden Ausdruck zu geben, ytiegte man in

*) Jaoobsen an Kapitän M. Schröder, 2. Soptemher 1693: habe ,meine Bediente

henimb jresandt unter drnen biefsigen auf ITainburg Negozierenden, auch an dieselbe

Mfrkclcrn und ankündigen lasKtn, ilnfH der Herr mit seinen ürlop- Schiffe l.poyioldus

in Duiua gelanget, wegen contiari wiudes aber nicht olmo grof-c I )itli( iilt('t aut liiefsige

Revier vennüge die Ordre von Seiner Obrigkeit komuim, koute derowrgo«, falls einige

Sdliffe, Bo nach Hamburg destiniret mit ihren Labduog fertig und d. H. Conroy
rarfangten, ftie «ich schleunigst mit diesem Winde nacher Dayns zu dieselbe begeben

nwditen, worauf die einhellige Antwort bekommen, alft noniblich dafs biedert jQngste

für tJtijTpfehr 14 dagcn atiut-lahih ne und unter Convoy einer Königl. Fregatten nach

der Eibe abgesip<reIton Sdiirten sich anitzo drey Hamburger, noch andere auf Hamb,

beiahdene ScliilVc altiin- lictaiultrn, anssor S Friesen und ein Brehmer SchitT, die aber

SDaoch nicht zu geUhdeu wegen Jvluiigel dem .Suecki^r, so noch erst aufs dehnen

Buliadocben SchUTen rottste geloschet, gelandet und dann wiedemmb abgeschiffet

werden, womit es noch waft Zeit anftiehmen dürfte , gegen dessen ihnen eine ander

biefsige Fregatt zum Convoy versprochen worden .
— Jacobsen an Mariusen, 10. Juni

1695: ^baben wir unfs beulte an der Beurse umbgethan einigen der Vornehmsten von

ifT Engl. -llami». Company zn sprechen, wie mimIi mit dem hollandschen Cnnsul,

alleine weil es Moiitagk und dieselb*- nei h von liueü Lustli( iifsern nicht zu Häufte

gekoDuueu, aber allererst morgen erwartet werden, alfs niufs man solches bil's so lange

ihuSbea." Er werde dann mit ihnen reden „und swar mit denen der principalaten

von hiefsiger Company und dieselbe zu engagiren, dafs, nachdem mahlen allhier

diverse Schilfe auf Hamburg in I^abdung, worbey sie grofse Interesse, dieselbe neben
mir bei denen Lords von der Admiralytet anhalten mügen, umb ein oder mehr Ohr*

loffh Schiffe .... zu conjnnpiren. nmb diese allhicr iiecjende Schiffe mit nach der

Elhe zu convoyrcn und die ant' (h'i Mlhe ^rn-ciit li('t:rn(lr >( liiffe wirdi'niml) per an-

hero zu bringen"; werde auch huren, was der holiaudische Konsul „prestireu kan'^.

(Bsmb. St'A.)

Bat•eh, Hamlniigs CoDv»y-6e1iiff«htt. 23
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Hambum die Führer der englischen Conyoyschiffe aDgemessen zu rega-

liren. Schon im Kassabuch der K&mmerei>) von 1665 findet sich unter

dem 6. April die Buchimg: „Dem Engl. Gapitain, so mit seinen Ohrlog-

Schiffe uf der Elbe lieget — 120 und am 10. M&rz 1666 ist eine

Verehruuu an die „EnL'l. Admiralen*^ erwähnt Später ging diese Rega-

lirUQg von der Kaufmannschaft aus.

Tm Jahre 1702 'Am die Anregung hierzu aus von den Hamburger

A^^ekula(ieuren, und »i« r Khrb. Kaufmann fand es billig, ,,zur Be-

daiu'kunix der befdeii Knul. Cuuvüyeni wogen Couvov ruug der llainhureer

ScbiffV so mit ihiit ii aiihero gekommen", ihnen ein Geschenk zu machen.

I)a.s letztere beisUiud für jeden KapiUlu iu einem mit dem Haiüliuii:.'!

Wa])]ten versehenen Silbergeschirr im Werth von ziisaunnen lUÜO

Im nächsten Jahre erliielt jeder Kajntän ein Gesdieuk von lU«) Thalern

und eine Mahlzeit im Weinkeller. Im Jahre 1705^) erhielt in einem

Falle jeder v'ui Sili)ergeschirr von 500 / und ein Ohm Rheinweio:

hinsichtlich des er^iteren wurde ausrlriicklicli empfohlen. _dafs sie ircht

gut Silber und kein Augspnrger Arbeit dazu nelimen möcnten, weit her

denen Enudischen so nicht an.:enehm were''. Im Jahre 1744 erhielt jeder

50 Dukaten^), 1762 aber Ohm Kheiuweiu.

») In der Finauz-Deputatioii.

*) Im l\;iss;ilm(ii der Kommerzdeputirteii ist iu diesem Jalire verzeicimet für

B^aliruDg der englischen Kapitäne:

2 Beutel \2 Ji — /3

100 Dttkaten 731 ^ —
Wein 426 ^ - /ff

Nach dcii Vorsetzen 20 bringen . . t # —
.

2 silb. Kaunen 936 2

Wein 426 / - /?

Tractimn(T 105 Jl .5

100 hpecies Ducateu 731 ö /?

Wein m^l - ß
2 gestrickte »sackies* tat die Dacaten 12 ^ — fl

Gastirung im Katskeller .... . 93 # 2

im Juni»

im August,

> im Deoember«

393:^ ^ 14 /?.

^) Aus (lein ohen erwähnten Kassahucli der Kfiriniifrzdepatiiten ergiebi sich,

da Ts (lie?e für üeschenke uiid ÜewirtiiuDg der engUsclieu Convoykapitaue ausgaben

im Jahre:

1704: 1139 / - A
1705 : 3938 ^ 14 A
1706: 1237 41 15 fi,

1707: 3798 ^ 7 A
1708: 3435 /' 14

Kiiysten crwälmt dnmul (1706): die Kapitäne seien ,uiagmficq getracteeit eo ge-

regaleert". —

1709 : 2705 # - A
1710: 2537 ^ 13 ß,

1711: 691 / 14 Ä
1712: 751 ^ 3 A
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lu i der Hölie des Hejjals wurde die Anzahl der iSchiffe, die von den

Couvoyeru fzelcitct wurden, in Anschlag irebracht. Im Jahre 1707 wollten

dii' Koinuierzdeputiiteu eventuell nur mit Wein re^^aliren, „da wenig

Schiffe weren" : im Jahre 1708 wurde das Regal defshalb so angesetzt,

„weil sie viele Schiffe anhero bracht und, wann es nicht geschehe ^ sie .

es übel d IM Ifen und nicht so affectionirt künftige Zeit seyn möchten,

unsere Schiffe zu convoyren". Im Jahre 1709 wurde mit in Betracht

gezogen, dafs der betreffende englische Kapitän die hambnigischen ScbiiTe

bereits von Portugal nach England geleitet hatte.

Die Kosten für die Regale wurden zuerst, 1702, auf die einzelnen

Schiffer vertfaeilt; da diese aber sehr säumig in der Entrichtung ihres

Beitrages waren, wurden die Kosten später aus der Kasse des Korn-

merdums bestritten.

Die Regalirung der Kapitäne wurde mehrfach vom englischen Resi»

deuten dringend empfohlen; auch dieser erhielt für seine Convoy-

beinflhungen mehrfach Geschenke^). Übrigens beschenlite auch der

Court die englischen Convoykapitäne regelmäßig.

Die R^[ale der Stadt an die Kapitäne wurden betrachtet als der

Ausdructr des Dankes an den englischen Monarchen; im November 1708

beschlofs der Ehrb. Kaufmann, ^dafs Ihro Mayt. die Königin von Eng-

land vor die der Stadt erwiesene Gnade der 4 Convoyer unterth. zu

bedanken und zu respectireu mit denen reuralien au die 4 Ca|)itiüne".

Es muls hier aher bemerkt werden, diils, so sehr von den Ham-
bui-gern danldiar die Sendung tler ('n,L'li"^«'heii Cimvoypii anerkannt wurde,

sie sich doch wohl bewufst waren, dais die Knirliinder dies nicht so sehr

im Interesse Ilamburzs als in ihrem eigenen thaten. Gute Kaufleule,

wie die Hanil'iirirer waien, werden das aueii unr nicht anders erwartet

haben; aus S( nimientalitüt schickten die Hrileu ihnen nicht ilire tlieuren

Kriegsschifi* . Delsludh ist es sicherlieh wahr, wenn der Stahlhofs-

mpister Tlieodore Henry Jacobsen in London am 13. Jimi 1605 an

den liambnrL'isflien Kai)it;ui Marinsen, der ihn ersuclit liatte, liei der

britischen Adndialität um Sendung weiterer Cunvoven nach der Elbe

sich zu bemühen, schrieli, dafs ^.schwerlich eine Convoye allhier würde zu

erhalten seyu, wan nicht die Englischen sonderlich darbey interessiret*".

Werfen wir auch einen Blick auf die späteren englischen Convoyen,

M Tm Jahre 1704 licilVt os, der enpliscbc Kesiib'nt liabe die ihm im Ainil ver-

ehrten luO Sstübcheu W ein „zvm regal an den engl. Grofs-Ailniiral wieder angewandt**.

Im nlduten Jahre wurde der Resident regaiirt , well er «der Stadt ein so nützlicher

HattOt Bonderlich bej den Convoyen ond der bevorstehenden Handlung auf Frankreich

trolfes Katnn schaffen könte^.
23*
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die auf die Elbe kamen. Aub Akten des Bremer Staatsarchivs erhalten

wir ttber diese einige Aufklärung. Vollständigeres wird sich wohl eist

aus englischen Quellen ermitteln lassen.

Im Juni 1744 kamen die englischen Kriegsschiffe ^The Fox" und

„The Hind" als Convoyer auf die Elbe; sie hatten Ordre, von der Elbe

nach der Mflndung der Themse und Hüll zu laufen. Im November

kamen ttGibraltar** und „Furnace" ; sie fuhren An£uig Decemher wieder

ab. Anfang April 1745 kamen „Gibraltar'* und „Shoreham", Ende

August „Gibraltar*. Mitte Decemher kam die „Bridgewater* auf die

Elbe. Mitte Mai 1746 erschien die „Syren** als Convoy, im August die

nMercuiy*'), im Decemher die „Swallow*^. Im April 1747 kam die

„Flamborough", Mitte Juli die „Arundel**, Anfang Decemher die „Sheer-

ness". Mitte April 1748 ist auch eine Convoy, deren Name nicht an-

gegeben ist, auf der Elbe gewesen.

Nun kommt eine Pause, die sich auch ganz richtig durch den 1748

abgeschlossenen Frieden zu Aachen erklärt. Als dann 1756 England

wieder mit Frankreich in Krieg gerieth, erscheinen auch die Convoyer

wieder auf der Elbe. Im Juli 1756 kam die „Cruizer" als Convoy und

ging bald darauf wieder ab nach Hull und London. Im April 1757 kam

die „Badger'', im Juni 1758 die „Experiment", im August 1758 die

„Delphin", endlich im August 1759 die „Postilion*. Damit schlieJsen

diese Aufzeichnungen. Im Sommer 1760 gab die drohende Stellung

Frankreichs gegen Hamburg den Engländern wieder Veranlassung, eine

Convoy auf die Elbe zu senden; die Kommerzdeputirten hielten es für

ftberflOssig. Auch 1762 wurde eine englische Convoy angekündigt; man

legte in Hamburg nun aber wenig Werth mehr auf ihr Geleit.

B. Holländische Convoyen.

Fahrzeufje, bestimmt, die ref:o Srhiflfahi t zwiscluni Hamburj? und d« o

NiHerlnndm zu bpschützm, worden scIkiu früh erwiilint. Eine nieder-

deutsche Chronik-) nennt für da^ Jahr 1542 „secuuditeii" in dieser Fabrtr

die daliei „Lfrot ;.'elt unde trut" verdienten.

In (h'u I>es('h1r)<seu (Kesoluti(Mi) (h r (i(^neral>taateu wird tücliou

Knde des 16, Jahrhunderls mehrfach betont, dals mau die Fahrt ri;irh

uud von der Klbe und Haniburi: srhtUzen inüi^so, und Convnyschitte werden

dazu bestimmt. Später, namentlich in den zwanziger Jahren des 17. Jalir-

') hu Joiiriud der letztea bauib. Convoyfahrt tiiulct sich aiu ^M. Antust 1746

die Eintragung: ,,,Kine engUsche Couvoi von 24 .Stucken ging mit 6 Kautiardeischitica

uoB vorbei nach Hamburg." Man begrafete skdi gegenseitig mit nenn Schasflen.

*) Lappenberg, Hamb. Chroniken in niederdeutscher Sprache» S* 189.
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hunderts, in denen ja die Schiffuhrt in der Nordsee durch krie;j:t^rist'he

AVirren vielfach gestört und gefährdet war, werden holländische Con-

voy(n. die Schiflfe von und nach der Elbe geleiten» Öfter genannt. Es

scheint aber damals in diesem Convoyverkehr sowohl noch an Regelmäfsig-

keit wie auch an einer Organisation gefehlt zu haben. So schreibt der

hollilndische Resident Isaak van Belle im Juli 1(U2 aus Hamburg an die

Generaktaaten : mehrere Kaufleute hätten sich bei ihm beschwert über

die grofse Unordnung („groote disordre") unter den Convoyern, indem

die Schiffe bald mit , bald ohne Convoy nach den Niederlanden fÜldireD,

»naer baer eyj^en welgevallen*. Der Besident ersuchte um eine den

Convoyern zu ertheilende Ordre, wonach sie nicht alle gleichzeitig,

sondern etwa in Abstünden YOn 10—12 Tagen abgehen möchten, und

iries auch hin auf die an einen froheren Residenten ergangene dies-

bezügliche Ordre der Admiralität

Erst mit dem Ausgang der fUnfziger Jahre werden an dem durch

Gonvoyen geschütztenVerkehr zwischen der Elbe und den Niederlanden die

Metkmale einer organisirten Institution, n&mlich Dauer und RegelmftJlng-

keit des Betriebes, erkennbar. Wir können nunmehr drei Arten von

CoDYoyeni In diesem Verkehr unterscheiden:

1. Die Gonvoyschiffe, die der Fahrt zwischen Amsterdam und der

Elbe dienten und von der Admiralititt in Amsterdam ausgerüstet waren;

sie werden holländische oder grofse Convoyer, auch wohl „Convoyer der

Geiu ialstaaten" oder „des Landts Orlogs-Schip" genannt.

2. l»it' zwischen Friesland und der Elbe fahrenden Linivoyer,

„hiesisohe" genannt, von der friesischen Admiralität in Harlingen aus-

gerüstet*).

3. Die kleinen iibor die Watten fahrenden Cuuvoyer, Wattroiivoyer

geiiamit ; sie waren theiis friesische, theils Ambterdamer, theils seeläiidiische

Convoyer -

ArisiKihiuswrise wurde wohl ein gerade bci'eit liegender Konmiislahier

mit als L(tiivoy benutzt : so veranlafste der Resident Römer im Min/ l(i73

(ieii seelandisfhen Komnuhlahrer Goris .Taspars, der bei Neumfihleu lag,

die zahlreichen bolliindischf^n Schiffe, die dem Amsterdamer Wattconvoyer

allein sich nicht anvertrauen mochten, mit zu geleiten.

Auch vereinigten sich gelegentlich die Convoyer jener drei ver-

') Am 27. Februar IfiOT schroiht dir AflmirnHtat in TlarUngen an den l'reiner

Rath: aufaer den 2 Wttttconvoyern habe sie 2 Fregatleu zu je 22 Stücken aN T'nifen

Convoyers tot beveilinge der Güsten ende het Convoieren naer llauiluirg baiiiLU

9 a Zweiten geequipeert''. (Bremer St«A.) Vgb unten S. 887.

*) Diese Wattenfiilirt der Holländer wnrde aodi „Navigatie op Klein Oosten*

genannt (ao Ii. v. Aitzema und VTestemiattn an Gleoeralataaten, 19. August 1665X
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schiedeni'u Kateeoripu mit ibreii Schiffen zu theilweise genieinschaltliclier

Fahrt, wie aiKieieiseits sich Schiffe verschiedonstor Bestimniuu«; unter

ei nem Convoyer zusamnu uiliiUen; denn nicht iuiuier war für jedes End-

ziel eine Convov vorhanden.

Übricrens wnrd nicht stets mit Coiivoy gelahii-n, aucli nicht in jrefähr-

lii'iien Zeilen. Tä^^lich , schreibt der Resident liointT im Februar 1675,

kämen und fxingen Schiffe von und nach Amsterdam, alle ohne Convoy.

Im Januar 1676 khigte der hollandische Convoykajjitän , dafs vun dea

300 Schiffen wohl etwa 100 Nachts die Convoyer verlassen und dafs ülter-

haupt nur 52—53 Signalbriefe von den Convoyern genomuien hatu u.

Doch faf^ten am 21. Juli 1674 die Oenoralstaaten den lieschluls, (hifs

die Admiralitäten zu Amstenhini und in 1 in'sland anordnen sollten, dal's

sowohl bei der Aus- wie bei der Iliakführt der Wattconvuyer ordentlich

Admiralschaftcu abireschlossen \sunieu, (iainit die Kauffahrteischiffe so ^iel

wie nutuiich gegen alle feindlichen Angriffe gesichert seien und der iiandel

keinen Abi>ruch leide.

Der Convoyverkehr zwischen den Niederhünl» ii und Hamburg wunle

ledijj:licb von (b'n erstereu aufrechterhalten. Nur einmal findet sich ein

Zeuuaiis dafür, dals seitens der Generalstaaton auf die Nuthwendi^keit,

aiicli Hamburg möge sieh au der Sicherung dieses Verkehrs betheiligeu,

hingewiesen wurde. Am 8. Ajiril 1»)72 beauftragten sie die Admiralität

von Amsterdam damit, den Hamburger Rath geneigt zu machen, dafs

auch er zwei „Jachten van Oorlosx** für diesen Verkehr einstelle'), ^^ede^

aii> den liamburgischen noch di'u Indländischen Akten ergiebt sich aber

Weiteres. Jedenfalls ist seitens Hamburgs nichts Dt rartiges geschehen.

—

Doch darf mau aus der Nichtbetlieiliuunu li.niiburgs an dem Schutze

dieser 1 altrt nicht etwa scidiefsen, dals diese Stadt sich nicht für diesen

Verkebi' iuteressirte; für eine Stadt, die zalilreiche und ansjresehene

niederländische Kaufleute bei sich aufgenommen ballt , wäre dies schon

unwahrsche inlich Lrenuj:; des Werthes einer regelmäfsigen
,
ungestörten

Veibiüduu^ mit den Niederlanden, mit tlem Lande, (bis in .jeni'r Zeit

der Auscrangspunkt zahlreicher überseeischer Verkehrsron ten. dt r MiUel-

l*uijkt eiius groi'sen Kolonialreichs, der Stapelplatz für eine ung(4ieure

Menge fremdländi.^cher Troduktt» war — ibt ses Werthes wird man sich in

Handmri. uuld hewnlst gewesen sein. Hah in llambuig nu nials. soweit

ich sehe, eine ordentliche Betheiligung au dem Schutze dieses Verkehr^

am:er« L't, nie zu Staude gekommen ist, liegt wohl einerseits daran, dals

allerdings das H au p tinteresse an tlieser Schiffahrt auf Seiten der

) Ile^lutiun der tieiieralstaateii (.Keicbsurchiv im Haag); vgl. auch oben S. -td.
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Hollilnder lag; denn dieselbe scheint zum gröfseren Xheil in den Händen

der letzteren gelegen zu haben; andererseits waren ja auch die Holländer

materiell eher im Staude, dir Schiftahrt zu scliiriiicn, als die Hamburger.

Übrigens schickte ja auch Dänemark oft ('onvoyscbiffe auf die Elbe,

ohne dafs jemals davon die Rede ist, dal's Hambur:: an dem Schutz der

d&oisch-hamburgischen Küstenschiffahrt sidi betheiligen sollte^)

Das Interesse der hainburgiscben Kaufleute an dem Schutz dieses

Verkehrs durch Convoyen erhellt aus mehrfachen Vorgftn^en. So er-

Uftrten im Herbst 1675 dem holländischen Residenten Kuysten mehrere

bambnrgische Kaufleute die Nothwendigkeit, dafe hinsicbtlich der Signal-

briefe und Admiralschaften der hoUflndiscben Convoyen eine gute und

feste Ordnung heri^estellt werde'). Hamburger Kaufleute drückten aber

auch dem Residenten den Wunsch nach Convoy aus; so im Herbst 1709,

wo sie noch eine fri&Msche Wattconvoy begehrten, um den Transport von

Getreide in vermehrtem Umfange zu ermöglichen'). Im September 1712

kamen mehrere bamburgische Kaufleute zu dem Residenten van den

Bosch theilten ihm mit, dafe sie gehört, dafs die grolse holländische

Convoy dies Jahr nicht mehr auf die Elbe kommen werde, und dafe die

Wattconvoy bald aufgelegt werden solle, und baten ihn, die Admiralität

von Friesland zu veranlassen , dals die grofse Convoy doch noch einmal

auf dio Elbe kommen möge; zahlreiche Güter und namentlich Getreide,

meist i;um'(*sfssenen der Niederlande gehörig, liaiifrn der Verschiffung;

andererseits erwarteten sie aus ihiUand vif^le K.'uitiiKiniisirUterj wie auch

holländische Heringe zur Versorgung von Norddeutsi iiiaiid ii. a. m. Ohne
Convoy befün li toten die Schiffer, nicht im Staude zu sein, diese Trans-

porte auszuführen.

K> si'lieinen aber. ja au.-h be^'reillicli ist, solche Gesuche von

Hambu)-"! aus nur gesieüL zu sein in der Zeit, wo grofse Mnsseu-

vtrsciHluugen aufserordentliche Verkehrsniittr] ei torderlirh machton : in

tien.ialuon vor und nach 1710 scheint die (ietreideausfuhr von der Elbe

aach Holland zeitweise einen grofsartigen Umfang gehabt zu haben.

Doch darf zur Beurtheilung der Stellung Hamburgs zu der Coiivoy-

verbiodung mit Holland nicht aufser Acht gelassen werden, dafs in

M Vgl. Garde, Efferretninger, passim. Eine regelnuäfsige dänische Convoy*
Verbindung mit der Elbe, wie die zwischen Holland und der Elbe, hat aber nie be-

standen; übrigen- tatTf^n j;» in d« i ncL'el dänische K'riegsscbiHe bei GlttckStadt, von
üeueo nicht inmifi fcst^U'lit, ol) ^ic auch Convo\'zw<'tKon dienten.

Kuysten an Generaistaiiten, lö. November ItjTö (Heirbsan liiv im Haagi.

') Besident yan den Bosch an Generalstaaten, 22. t)ktolur, 1. November,
t December 1709 (ebenda).

*) Derselbe an Oenenlsataten, 27. September 1712 (ebenda).
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Hamburg eine gewisse Abneigung bestand, uacli dem Westen den See-

weg über Holland zu nehmeu. Namentlich im Herbst und Fnihjahr galt

die Fahrt nach Texel und anderen hollilndischeu IliÜeu für beschwerlich:

die Reeden daselbst waren goföhrlich; endlich aber auch, weil „von der

Elbe und auch vou Tessell einerley Wind zum Auslauffeu dient, da dann

sich öfters begeben würde, dals, wenn unsere vScbiffe von der Elbe

giengen, undi von tler holläiulifechen C'onvev sich zu bedienen, sie in

Tessell konunend, das leere Nest finden und ibre Sehirte und (Inter zum
höchsten Schaden und Nachtheil unserer Kautieute und Scliiftöreedere

daselbst auf ein ander Couvoy liegen und warten müssen". So setzten

im Jahre 1G89 die Kommerzde]iuiii len dem Ilath auseinander, als

tlieser sich erkundigt hatte, waruuj denn die SiliitVei nicht an hollän-

dische ConvüN nach dem Westen sich anschlössen. W'ouu man auch

diesen Gründen nicht zu viel (iewicht lieiiness<'n darf, so sind sie

doch nicht ganz nicbtiu'. und e.s ist wohl meizlicb, dals auch sie ilazu

beigetrasren haben, clii' llcrstrllung einer hamburgischen Convoyverbindung

zwischen P^lbe und Holland /.u verhindern.

Dafs von den llollandmi die Thatsche, dafs sie allein den Schutz

der Schitlahit mit der Ellu durcii Cuuvoyen besorgten, gelcLrentlich den

Hamburgern als ein Veidienst hingestellt wurde, das wohl einer Gegen-

leifetung bedürfe, jedenfalls aber auerkennenswertli sei^), ist sehr be-

greiflieh. Docii darf nicht unerwähnt bleiben, dafs man auch in Hani-

burg einen» Wunsch, der auf Schutz der holländi.schen bchifl'e abzielte,

bereitwilligst Erfüllung gewaint hat. In dieser ganzen hamburgischen

CouvoyPeriode finde ich allerdings nur zwei Fälle, wo ein solcher

Wunsch gen u Isert wurde. Im Juni 1710 schlug der holländische Convoy-

kapitän Guitct dem Kehideuteu \an den Bosch vor, dafs dieser den Katb

um TJnterslüt/ung bei der Convtiyrung gegen die fünf französischen

Kaptr bitten möae. Der Resident bat den Rath um zwei Schiffe, die

Fregatte von 24 und eine Schuau von zwölf Stücken, zum Geleit bis

*) Es ist interessant, dafs dieselben Gründe xiun Thcil mit den gleichen Worten
aiifjfeführt sind in der schon ermähnten „rnvorgreiffliche NViederlegnng der in Druck
ausgelassenen Motiven" etc. (Hamburg 16SD) Art 39. >fo1irine der hier gegen den

Anschlufs an die hoUandisclien Convoycn aulgeführten (»runde lassen sich allerdings

gegen den Auschlufs an jede fremde Couvoy anhiliren, so die Abhängigkeit von diesen,

die Prolongationen u. s. w.

-) Am 22. April 1712 Überreichte der Resident van den Bosch dem Hamburger
Hath ein Promemoria über die Zollplackereien etc.; darin wird u. A. dem Rath zu

Gemüth»' pi'führt, „dat den Staat alleen d<^ jrroote on klcyne Convooyen tot beveylinp

van de Comraercie tussen dese Sud ende Landen van den Staat foumeeit^

(van den Bosch an GeneraUtaaten, 22. April 1712, Hcicksarchiv im Haag).
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auf die Hohe tler Watten ; er motivirte sein Gesiuii mit dem LTofscn Inter-

esse, das die Hamburger an dieser Flotte hätten. Der Rath hcwillijzte

dies Gesuch sofort. Ebenso erklUrte im Juni 1712 derselbe Kaj)itän dem

Residenten, er könne es wetren der französischen Kaper nicht wagen, mit

den zahlreichen, kostbar i>eladenen Fahrzeugen nach Holland abzufahren.

Der Resident bat den Rath um die gerade vor der Elbe kreuzende

Fregatte von 24 Stücken zum Geleit für die Flutte bis nach Langeoog

oder Wangeroüg, wo sie auf die Watten käuie und sicher sei. Auch hier

ward das Gesuch soji^leich genehmigt^). -~

In einem eigenthündichen Verhältnis standen die holländischen Con-

voyer jeder Kategorie zu dem Residenten in Hand)urg. Der letztere

Yermittelt an die Kapitäne sehr oft die Befehle der betreflFenden Ad-

miral ituten ; die Kapitäne holten sicli auch wohl Rath und Hülfe vom
Besideuten, aber es fehlte diesem doch an der Autorität, die oft nOthig

gewesen wäre, um gegen Kapitäne oder deren Schifi'svolk das Interesse

des ConvoyVerkehrs und der Schiffahrt gentlgend zu vertreten. Römer
beklagte sich 1672 dartlber, dafe Ka]iitän Philipsen abgefahren sei, ohne

YOn ihm Abschied zu nehmen, was frülu^r nie geschehen sei. Namentlich

aber Resident Kuysten klagt oft über die Schwierigkeiten, die ihn» in

dieser Hinsicht in den Weg gelegt wfirden. Üt>er Ordres der Admirali-

täten an die Gonvoyer, di(> von diesen strikt zu befolgen waien, be*

Schwert sich van den Bosch einmal im Jahre 1712; letzterer war der

Meinung, besBer als die Admiralitäten die Bedürfnisse des bamburgisch-

boU&ndisdien Verkehrs beurtheilen zu können, und ^h manche An-

ordnungen über die Convoyfahrten als sehr nachtheilig für jenen Ver-

kehr an.

Wie oft die verschiedenen holl&ndi8ch(*n Convoyer im Jahre bin-

nnd herfuhren, ist genau nicht anzugeben. Die Zahl der Expeditionen

richtete sich naturgemäfs nach dem Bedürfnis und dieses nach der poli-

tischen Lage und den Konjunkturen von Handel und Schiffahrt. Als um
das Jahr 1709 die Versendungen von Getreide von der Elbe nach Hol-

land in be<l(^utendem Ma^e zunahmen . verfügte die Admiralität von

Amsterdam, dals die Convoyer mögliehst schnell expedirt werden solltc^n,

um öftere Fahrten zu ermöglichen. Der Resident van den Bosch lobte

diesen Bescbiuis sehr als „confonn het interest van de commertie" *X

Manche Convoyer mOgen wohl 6—7 Mal im Jahr hin und her gefahren

1) van den Bosch an GenenlslBaten, 8. Juni 1710; 10. Juni 1712 (ebenda); andi

im Protokoll des Convoykollegs.

') An GenenÜBtaateD, Id. Oktober, 1. November 1709.
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sein; vou der iVicsiiäclieu Coüvoy heilst es, dafs sie „sehr viele" Reisen

iiu Jahre über die Watten zurücklese

Aus den Bonchten der hulliiinlischeu Residenten läföt sich doch im

Einzelnen ein zieiulich genaues Bild von diesem Verkehr iiewiiiueu.

Natürlich war derbelbc in jedem Jahre verscliit ileu. Betrachten wir

einmal die Jahre 1702—4. Der Resident berichtet:

1702.

20. Juui: Friesische Wattconvoy mijiekommen.

23. j,
2 Convoyen der Generalstaatt n angekoinmeu.

25. Juli: Friesische Wattconvoy ant:ekomraen.

1. August: Convoyen der Generalstaateu angekommen.

8. „ Friesische und Mnulenei -
) Convoyen angekommeu; Amster-

damer Convoyen wieder abfjefahren.

25. a Friesische Convov ani:ekommen.

29. ^ 2 Convoyen iler üeu ral Staaten angekommen.

30. Oktober; Convuven der Geueraistaat^n (von Amsterdam) an^se*

kommen.

31. „ Friesische C.onvoy an^n^koumien.

14. Novbr. : Eiudener Convoy abgefahren.

28. „ Convoy von Mnidc n, 2 friesische Convoyen und die Con-

voyen der (Jeneralstaaten abgefahren.

15. Decbr.: Gouvoyen der Generalstaaten augekonimen.

1703.

5. Januar: Convoyen der Generalstaaten wieder abgefahren.

9. MArz: Emdener Convoy an^okoramen.

2. April: 2 Convoyen von Amsterdam angekommen.

13. „ Convoy der Generalstaaten , die seit langer Zeit aul der

Elbe geleiit^n, wieder abgefahren.

20. „ Die zwei Amsterdamer Convoyen und die friesische Convoy

ab;;efahren.

1. Mai: Friesische Convoy angekommen.

11. 2 Convoyen der Geueralstaaten von Amsterdam angekonioieu.

5. .luni: Convoy aus Holland aniiekommen.

13. Juli : Friesische Convoy angekommen.

IB. Septbr. ; Friesische Convoy an'j'f^koninirn,

21. „ Con\(»y nach Holland abgefahren.

16. Oktober: 2 holländische Convoyen augekommen.

21. „ Dieselben abgefahren.

') Kuvstcn an Generalstaaten, 1'». Juli 1704.

-) Uber diese vgj. unten 396 f.
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1704:

S.Januar: Die holländischen Convcycn ahuclaiHeii (es waren dies Con-

voyeii, die mit «'iiier Flotte aub Kiilsland kamen und in

die Elbe Stui um lialher einlaufen niulsten ; es schlössen

sieh aber die Heiirttahrf^r von der Flbe ihueu an).

14. März: 2 Convoyer der (ieneralstaaten abjjefahren.

8. April: 2 Convoyer, je einer aus Frieslaud und Amsterdam, auge-

kommen.

22. „ Holländische Convoyer abirefahreo.

16. Mai: Holländische Convoyer abgefahren.

16. „ Friesische Convoy anRekommen.

10. Juni: Holländische und friesische Convoy angekommen.
27. ^ Friesische Convoy angekommen.
15. Juii: Friesische Convoy ansrekonnnen.

29. y Enidener und friesische Convoy angekommen; ebenso die

holländischen Convoyen von Amsterdam.

15. August: Friesische Wattconvoy angekommen.

26. , Dieselbe wieder abgefahren. Zwei Convoyen von Amster-

dam angekommen.

7. Oktober: Convoy aus Amsterdam angekommen.

24. „ 2 holländische Convoyen angekommen.

U. Novbr.: Friesische Convoy abgefahren.

18. „ 2 holländische Convoyen aus Amsterdam angekommen.

Die Convoyschiffe im Verkehr zwischen der Elbe und den Nieder-

landen dienten in nicht geringem Umfange der Personenbefdrderung,

oamentlich dem Transport von Soldaten und Bootsleuten von Hamburg
nach Holland und des Werbepcrsonals von Holland nach Hamburg. Aber

auch Einzelreisende benutzten diese Gelegenheit, die meist sicherer und

weniger umständlich war, als die Landreise; so reisten die holländischen,

m Hamburg eingesetzten Residenten sehr oft mit Convoyern; im FrOh-

jabr 1676 kam mit dem Wattconvoyer sogar der spanische Resident in

Hamburg an.

Eigentliche Ladun;.', d. h. KaufniannsdUer, scheinen diese kleinen

Convoyer nicht ^irführt zu haben, doch übeniahnien sie für die hollän-

fils-cheu liesidenteii den Trausport ihrer KtVekten, Möbel, Betten u. s. w.;

die Residenten holten sich aber st« ts hierzu wie aucli für ihre eiL'eiie

Person erst die Erlaubnis der betretleudeu Adudralitüt ein Aucii für

Am 6. September 1675 wird ein dahingehendes Gesuch Kuyaten'a in der Ver-

sammlting der Goncralstauten v« rissen (Re>oliitien der Generalstaaten). Dann auch

Kaysten an die Generalstaaten, 1. August 1702.
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Pulverversi'uduügen wurden die Cuiivoyor verwandt; im Juli 1678 be-

richtett^ Kuysten, dafs mit der letzten Convo} au^ Holland 2000 Falschen

Pulver für den Kurfürsten von BraiKicnlmri: ani^ckdiniiien seien.

Die mit den holländischen Cünvoyorn fahrenden l lntN n waren natiir-

lich sehr viel gröfser «ils die, welche unter den liambur;,"isehen Günvoy<'m

nach dem Mittelmeer oder Archanjrel fuhren. Ganz genaue Aniralten

finden sich selten; oft heifst os nur kurzweL': ..sehr viele Schilfe". Im

Decen»l)rr 1702 kamen mit der hollaiulisrlieu Convoy 10—12 Schifte an,

gleich darauf mit dersellieu 2J Sciiift'e. In demselben Jahre kamen ein-

mal ca. 80 Schüfe mit (b in friesischen Wattconvoyer an, einige Wochen

später wieder ca. 50 Segel, dann wieder 90. Mit der Wattconvoy gingen

im Jahre 1665 einmal 50 Kagen ab und im Oktober 1675 250 Schiffe;

ca. 200 Schmacken u. s. w. fuhren im Herbst 1676 unter zwei Convoyen

von (h r Elbe ab, und im Juni 17.02 verliefsen einmal 160 Schiffe mit

zwei Convoyem den Strom. Im Mai 1704 gingen 150 und im Juni

200—250 Schiffe mit hoUilndischer Godtov ab. Diese wenigen Beispiele

werden genügen, um ein Bild zu geben von dem Umfang und dem

Charakter dieeeB Verkehrs. Es waren meist wohl nur kleine Fahrzeuge

von 10^20 Lasten 0. W&hrend die Wattconvoyer meist 10—12 Stocke

führten'), hatten dagegen die gröfseren holländischen Convoyer, die mit

der Elbe verkehrten, etwa 24—26 Stfieke. Sie gingen auch tief. Von

den beiden im Oktober 1704 auf der Elbe erscheinenden Gonvoyeni

hieis es, sie gingen 19 Fufs tief^ und im Januar 1710 mufste eine gro&e

Flotte ohne Convoy abgehen, weil für diese nicht Wasser genug vor-

handen war. —
Ziel der nach derElbe bestimmten hollftndischen Convoyflotten war nicht

nur Hamburg, sondern auch die anderen Hafenorte des Stromes, nament-

lich Glockstadt und Altona. Die holländischen Convoyer selbst scheinen

nur ausnahmsweise nach Hamburg herauf gekommen zu sein; meistens

blieben sie bei Glttckstadt, wo sie mehrfach auch überwinterten. Convoy

nui bis zur Elbmtindung galt in kriegerischen Zeiten nicht für genügend;

Kuysten schriel) iini 4. Oktober 1686, die hollilndischen Convoyer könnten

der Srhiffalirt Hambnriis nur nui/lich sein, wenn sie bis iiluckstadt und

Stade aufkämen, ^'on liier aufwiuts war die Fahrt ja meist sicher: nur

selten bedurfte man weiter Convoy; am 14. Februar lü7G schrieb aber

der bekretür Fioris, in Gluckstadt seien zwei Schifte von Ainstenlam

1) Die Zahlen, die steh in meiner Schrift ,Hambuip Seeschiffahrt und Waareo-

handel vom Ende des 16. bia zur Mitte des 17. Jahrhunderts* (Hamb. 189S) S. 16. 38

Ihr die erste Hidftc dt ^ 17. .labrliundoiis finden, werden wohl auch fhr die hier ia

Betracht kommende i'eriode im ^Vesentiichen noch antreffen.

Über die geringe Starke dieser Convoyen vgl. oben S.
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nocekommen, könuten aber ohne geuUgeude Gouvoy nicht aufwärts

üahren.

Doch war der ei{?entliclio Mittelpunkt dieses Convoyverkehrs Ham-
Imrg. Hier au tl«'r Röii?e wurden re^eluuilsig die Auscldii'ie über die

Ahfahrten der C(»nvo>er, die Äufforderung zur Admiralschait angeheftet,

aiuh wenn dii> Cdnvoyer, — was die Reir(d wnr — , auf der Stör lagen;

hier kamen die Seliiffer zusammen un'd ordneten ihre Frachtgeschäfte;

ja die Convoyer selbst verproviautirten sich im Kotbfall in ilambuig,

auch wenn sie bei GlUckstadt la^ea^). —

Trotz deir Ck>nvoyer war die hollftndiscbe Fahrt oft nicht imgefthr-

M. Um Ostern 1678 griffen Dtknkirchener Kaper die nach Holland

segehide Convoy an und nahmen ihr vier Schmacken fort*); im Juli

desselben Jahres kaperte wieder ein DQnkirchener mehrere friesische

Schmacken, die so unvorsichtig waren, sich von den CouTOyem zu

trennen*). Dagegen gelang es im Juli 1703 dem friesischen Watt-

convoyer Guitet, einen kleinen französischen Kaper zu nehmen^). Im
Kovemher 1704 kehrten der Emdener und der fHesische Gonyoyer aus

Furcht vor ostendischen Kapern wieder auf die Stör zurftck ; im Sommer
1705 ging in Hamhurg das Gerücht, dafs eine holländische Gonyoy bei

Wangeroog von Kapern auf den Strand gejagt worden sei. Im Früh-

jahr 1707 machte ein kleiner Kaper die Küstenfahrt zwischen Weser

und Elbe unsicher.

Im December 171 1 hafte einer der holländischen Convoyer das

Mifsgeschick, an der Elluiiiinduiiir festzuireratlien und total auseinander-

zubersten, doch wurde die ganze Mannschaft gerettet^). —

Als holländische Convoykapitäne finde ich folgende namentlich

genannt.

Vom Watti'onvoyer (ohne nähere Bezeichnung):

im Jahre 1665: Schutte,

, , 1672: Jacob Philipsen«).

van den Boseh aa Generalstaaten, 24. Januar 1710: die KapiOne «hier om
te Tictualien^n jzckompn zijndn".

°) Stültznor III, hg:?.

•) Kiiyistou an tlie Gencnil^t^iaten, 29. Juli ir>7^*: or berichtet zugleich, dafs der

Kaper auf oldenbnrgischem (iebiet gelandet würe und sich dort verproviantirt hätte.

«) Kuysten 13., 17., 27, Juli 1708.

van den BoBeh an Genenüstaaten, 11. December 1711.

Tieih icht identisch mit dem Kapitän Jacob Phiüpaa» den de Jonge a. a. 0.

II, 1dl erwähnt.
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Vom friesischen Wattcouvoyer

:

im Jahre 1676: Jentjeina,

^ y, 1702: Lauteubach,

„ , 17<>3 mid später: Guitet.

Vom hollÄndischeD WattcoiU(»>ei

:

im Jahre lö75 uud s|)äter: Pesser»

r, . r PelHcom.
Von der grofsen holliuKlischen Convoy:

im Jahre 1676: Coot.

„ „ 1702: van Koyen,

» t, n Jan Francq,

^ ^ 1703: de Jongh»),

, , 1706: Taelman»),

„ „ Vlooswyck.
Namen der Convoy schüfe finde ich nur zweimal erwähnt: des Kapt.

Jan Francq „Oorlog-Sehip" hiefs „de Cniytbeiig'' und Guitet's

friesische Wattconvoy „Hennaerderadeel^.

M Heide vieUcicbt idpntipih mit den ^Icirlinaiuigen, bei de Jonge a. a. 0. ifli

Register auftrefühitcti li<illaiiilii^i hen Seeüilicieren.

') Ein so betKimite«» hoUaiuliscbes Kriegbchifi, zur Escadre der Nordsee ge-

bdnod, bei de Jougc III, 748.
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XV.

Das Convoywesen Bremens').

I. Convoy nach £iioland.

' Ebenso wie Hamburg hat auch Bi^eu schon frtthseitig Schiffe aus-

gerastet, um seinen Strom und die Schiffahrt auf demselben vor See-

fftnbern und sonstigea Feinden zu schätzen. Auch hat der Bremer

Hath froh schon zum Geleit bremischer Schiffe Gonvoyen veranlalst

Am 22. Juli 1589 gab der Rath dem Kapitän Albert Harri es eine

Instruktion, in der es heilst : «Nademale dorch allerhandt plackerie

ende frigbuterie den gemenen hanterenden Sehefarenden und Kopman,

sowol langes de fressche [= friesische] side als np der Jade ende

Wesser ein tidtlaug anhero grot schade togefogt ende wedderforen is**,

so habe, hierdurch veranlafet, der Kath „na rade der witheit eue
ordentliche Gonfoie mit swaren Unkosten de schepen henaver in

dat Füg [=s Flie] ende wedder an desse side tho conyoyeren anstellen

laten" ; Schiffer und Kaufleute, die „vermetentlich ungeachtet der gefhar

Up ihre egene gelede foren unde foren laten**, werden defshalb gewarnt

Harries mulste, wie es in einem Aktenstock vom 16. Juli 1593 heilst,

die Schiffe auf der Weser schätzen und in See geleiten, „so widt idt de

notuifb erfordert".

Weiter als bis Holland einer- und zur Elbe andererseits ist diese

CoBTOyfahrt damals aber nie gegangen, und die Bremer Schiffahrt nach

diesen beiden Biehtungen zu schotzen, daiftr reichte, namentlich in un-

*) Einige Nutizeu über Bremer Convoywesen tinileu »ich bei L>uutze, (ie-

sdiidite der freten Stadt Bremen IV, S. 288. 289; sie sind aber nicht frei von Irr-

thOmem. Meine Duatellung beniht ftst gßsm auf dem Bremer Staatsarchiv.
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TubigeB Zeiten, Das, was Ende des 16. Jahrhunderts an Convoyeinrichtang

bestand, al)8olut Dicht aus. Als im Herbst 1590 die nordwestdeutBche

Küste und in Folge dessen auch die Schiffahrt durch das Herumstreilen

entlaufener Soldaten in hohem Grade unsicher geworden war, erklärte

der Bremer Kath dem Rath von Amsterdam in einem Sdireiben vom

6. November, dab er es nicht auf sich nehmen ktone, den Wesenttom

„zu entblolsen und die in Holland ligende Schiffb anhero zu convoyeren",

stellte defshalb das Gesuch, dafs von Holland aus den Bremer Schiffen

^ein guetes wolvorsehenes Gonvoyschiff mittgetban** würde. Der Bremer

Bath fügte 9och hinzu, dafs er um so weniger im Stande sei, den Schiffen

zu Hilfe zu kommen, ,da wir auch die Korn-Schiffe von und nadi der

Elbe itzo zu bellten [= begleiten] pezwuujren werden*.

Noch Ende des Jahrhunderts bitten einmal Bremer Schiffer um Ge-

leit von der Weser nach Holland durch „Orlorh-Schepen".

Im Wesentlichen bestand aber der Zweck der im 10. und während

des irröfsten Theils des 17. Jahrhunderts von Bremen gehaltenen \md

ausgerüsteten Kriegsschiffe in dem iSoliutz der Weser; in den Bestallun^'eu

der KapiUlne ist nur vom Schutz der Weser und des bremischen Ufers

und der mit Brcmru v( rkclu i inlen Schiffo auf drin Flufs die Rede. Als

im ISommer 1G05 die Admiralität von Frieblaud dorn Rath nahe legte,

Brenipn möchte „ein Confoy zwischen Blexen und dem Fegesack" an-

legen, lehnte der Rath dies ab, weil die 8tadt genügend Sorge trage für

die Sicherheit der Weser. Im Jabro 1618 boschlofs aber der Uath, zu

diesem Behuf auf eigene Kosten ein Schill, das als „Convoy" bezeichnet

wird, auf die Weser zu legen; im Miirz 1036 wird der Touneubojer,

der schon im 10. Jahrhundert genannt wird, g(geii Dünkircher Frei-

beuter ausgesandt und mit Soldaten belegt. Im Jahre 1671 lagen zwei

bremische Schiffe zum Schutz der Weserschiffahrt aut dem Flufs.

Wenn nun auch diesen Fahrzeugen schon mehrfach der Name

Gonvoyschiff beigegeben ist, und sie auch wohl gelegentlich als Geleit-

schiffe verwendet werden, — zu einem ordentlichen Convoybetrieb kam es

in Bremen doch erst im letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts. Es ist

aber bemerkenswerth, dafs dieser Schritt in Bremen nicht, wie in Ham-

burg, Yon städtischen und öffentlichen Behörden ausging, sondern zu-

nächst von Privatleuten. Im Jahre 1689 n&mlieh thaten sich eine Anzahl

von Kaufleuten zusammen und kauften auf gemeinschaftliche Rechnung

in Emden ein Schiff: „Der goldene Löwe*. Die Älterleute der Kanf-

mannschaft betheiligten sich hieran mit '/to, wAhrend die übrigen ^Vso

von anderen Bremer Kaufleuten übernommen wurden. Das Schiff filhrte

20 Kanonen, 50 Mann Besatzung und ward kommandirt von Kapitftn

CSomelis Neuvell. Der Zweck des Schiflb war, „bey gegenwärtigen ge-
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fiihrliolu'u Lciutteii zu ilibto bessern und ^reruhigeni F'ortsetzunp; der

Hainlluu'i von und nacher London" zu dienen. Wer unter dem Geleit

diest'S Srhilb i.utej- vei-beuUen wollte, hatte einen Proceut ..Het:hituu^^b-

?el(l" vom Werth dieser Gtiter an die Direktion zu entrichten. Dn«;

Schiff hat dann im irenaimteii Jahre eine oder mehrere t'ahrtea nach

London zurttckgelvLit ' i.

Ks zeiixte sich ali<r bald, dafs dies «"iiie Schiti' ch'ü Tk'dürfuisscn

nicht genii^'te : die j^chitiahrt Bremens nach Kniiland, der die Convoy zu

dienen hatte, war damals so bedeutend, dais mit einem Schiffe, wie der

.Goldene Löwe" war, sie zu schützen im Hinblick auf den damals

tobendeu Seekrieg nicht möglich war. Es mag hier zunächst kurz er-

wähnt werden» dals man zur Sicherung der bremischen Schiffahrt damals

an eine Unterstützung durch Brandenburg gedacht hat. Dem Kurfüi-st

Friedrich wurde -— von wem, ist mir nicht bekannt — der Vorschlaj?

unterbreitet, dafs während des Krieges die Bremer KauffahrteischiflFe von

Brandenburger KriegsschilTen geleitet werden sollten; damit dies an Ort

tmd Stelle besser beaufsichtigt werde, sollte ein gewisser Meyer, Bruder

eines halberstftdtiscben Regierungsraths, in Bremen als brandenburgischer

Adminlitätsrath funktioniren. Der Kurfürst liefe hierüber am 18./28. Mftrz

an die «zur Admiralität unserer Africaniscben C!ompagnie Verordneten

Praeddenten und Rftthe in Embden'^ schreiben und drückte die Hofihung

aus, ,dafs diese Gonvoynmg zu einem ingress und anfang dienen solle,

ans mit bemeldter Stadt Bremen der Commercien halber allmäblig der-

gestalt zu setzen, wie Wir aUdort mit Embden getban**. In ihrer Ant-

wort erkl&rte die Afrikanische Kompanie sich allerdings gern bereit,

sich mit Bremen in dieser Sache zu einigen, aber sie ftuJserte zugleich

ihr Bedenken, dafe nftmlich Bremen Nebengedanken dabei habe und nur

Schutz gegen Schweden suche.

Weiter ist von diesem Projekt nicht die Rede. Ob die Bremer nicht

auch bei reiflicher Überlegung eine brandenburgische Unterstützung lieber

vernueilen hätten, mag dahingestellt sein. Sie halfen sich vorläufig selbst.

Der Zustand des Handels, so stellten am 3. Februar UH'ü die Direktoren

des Fre^'attschit^'s „Der goldene Löwe" dem Rath vor, sei durcli den

französischen Krieg sehr traurig, aber ^vivero non est necesse, sed ua\ i-

gare neccsse est"; mit der Berufung auf diesen alten iSpruch l)aten si»^

um Abordnung von Herren des Raths, die mit ihnen gemeinscluifilit ii

darüber verhandeln möchten, wie mau Wandel schaffen könne in den

M Fn dem uoten za enr&luiendeD Projekt der Direktoren ist nur davon die

liede, dafs der „Goldene Ldwe* eine Flotte von 6 Schiffen glttcklich bin nnd aurück

gelehrt halic.

Baaiicb, Hamburgs Convoy-äohiüaUrt. 24
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bi kkigciisvvei then Schiffahrtszustiiiulen ; sei es nicht möglich, dafs Bremen,

wie Hamburp, von Frankreich die Neutralität erhielte, so sei eine

Organisation tles Couvoywesens in Erwämmu: zu ziehen , da das „von

I'iirticul.iren eingerichtete Def(Misi ii - S( liiff (j(>r iriildono Low jzenandt

allein nicht ^^nugsaiii zu bcilcitunu; aller unserer SchilTe p^eurtlieilet wird".

Zuirleich überreichten die Direktoren ein Projekt „wegen eines Defeusions-

Srliiffes auf Engeland". In diesem wnrden zunächst di(> wirthschaftlichen

Vtutheile, die eine Convov Itriu'je, und die schon der „(ioldene Linvo''

gebracht, dargelegt; die Handlung auf London sei durch dieses Schiti

erhalten worden. Wie werthvoll aber diese Convoyrung zu erachten sei,

ergebe sirh schon daraus, wie sie von den ^ auswertigen Assuradeurs in

Holland und Engeland consideriret würde"; diese hätten nämlich die

uDter der Convoy fahrenden Güter gegen eine sehr geringe Piäinie, wie

sonst in Friedenszeiten üblich, zu versichern sich. erboten, „auch in Be-

weifs solches erbietens jüngst mitten im Winter gegen o von Loaden

hieher versichert, da doch im Gegentheil ohne Convoy 8 bis 10 vom

Hundert sind bezahlet worden". Diese Herabset^ng der Spesen habe

denn auch schon die Folge gehabt, dafs verschiedene Ballen und Fässer

schlealsdie Ijeinwand von Leipzig, wie auch andere kostbare Waaren aus

Italien hierher auf dem Wege seien, denen grölsere Partien folgen sollten.

Dafs Bremen sehr viel daran gelegen sein müsse, ,,wan wir bey gegen-

wertigen Zustandt und nunmebro wiedererhaltenen transport der Manu-

facturen aufs Engeland nacher gantz Ober Deutschlandt unserem West-

phälischen den Schlesinger Linnenhandel und Italianische Spedition\konten

beyfügen und was vor ansehnliche Vortheilen dieser Statt insgemein und

vielen Particularen insbesondere daraus bey folgende Friedenszeiten

würden zufliessen hönn^", das sei begreiflich. Nun habe sich die Un-

sicherheit auf der See noch vermehrt, sowohl durch die französische!.

Kaper und Kriegsschiife wie auch den drohenden Besuch der Türken in

der Nordsee, während andererseits der bremische Handel doch driiiL^^nd

„die Correspondentz und Scliiflarth auf der Oostsee, wie dau auch per

Schottland zu continuireu'*, erfordere; so sei es unmöglidi, „ilafs alle

diese Vortheile zusahuien durch ein und zwar nur mit 30 Canonen be-

setztes I>efensioiis-S('liifT, wie da» zugelegte Fregat-Schiff ist, kuulen er-

halten uiul .soviele ])eLdeitungen gebührend versehen werden". Ks möchten

defsliall) aus der Couvo} kasse die zur Ausrüstung eines zweiten, stärkeren

Schifles nöthigen Gelder bewilligt und beide Schilfe dann unter gemein-

samer Reederei verwaltet wer» N u.

Der Ehrb. Kaufmann erklarte seine Zustiuiuiung zu der Ausrüjitung

eines zweiten ('en\oyschiffs, und zwar mit dem ausdrücklichen Bemerken:

^zu bcgleitung der Kauttmausschiffe nicht allein uacher Kngelaud, soud^a
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auch nach ertoril»mder Geles:enheit auflf allen anderen Haflfen". Nach-

dem auch die Wittheit am 5. November sich mit dem Plan einverstanden

«rklärt und der l^atli seine Zustininmng gegeben hatte, kam am 17. De-

cember ein Recefs zu Stande hehufs Anordnung einer Convoy „zur Be-

deckung der Schiffe". Im 1. Artikel wurde festgesetzt, dafe ,,fQr der

Hand und bis dahin man die Convoye zu vergrOssem ffir nöthig befinden

virdt, nur ein, jedoch tüchtiges und zur defension capables Schiff ehistens

erkaufet und angeschaffet" werden solle. Die Convoy war (Art 4) «haupt-

süeblich zur Sicherheit der Engelschen negotien** bestimmt, und das Schiff

sollte „zu keinem andern Zweck, wodurch jener [d. h. der Hauptzweck]

anigerroallMn verhindert oder troubliret werden kann, gebrauchet und

employret werden**. Doch hatte schon der Ehrb. Kaufinann in seinem

Gutaduten über das Projekt eine Verwendung der Conyoy nicht nur auf

London, Hull, Newcastle und Schottland, sondern auch nach der Ostsee,

nach Bergen und Amsterdam vorgesehen; und im d. Artikel des Recesses

wmde die Eventaalitftt, da& die Convoy ^auch andere nach dem Sund,

Bergen etc. gehende und daher kommende Schiffe zu begleiten ver-

hoffentlich Zeit und Weile izeimt: haben" werde, ins Auge gefal'st und

bestimmt, dals die Direklureii auf eine dahin zielende rechtzeiti'jr An-

zeige seitens der Interessenten Rücksieht zu nehmen hiltten. Die ultri^en

Artikel dieses wichtigen Recesses enthalten VerfttgUDgen über die Ver-

waliuii'j und Finanzen der Convoy.

Von dem „Goldenen Löwen" ist in diesem Recefs nicht die liede;

man scheint schon damals ent.schlossen trewesen zu seui, dies Scinff zu

verkaufen; der Verkauf faini thaisuhlich statt am 29. Decemlier, und

zwar für 4650 Thaler. Ein neues, uritlsiTes Schilf, das „Wappen von

Bremen", wurde ausi:erüstet ; aus Holland vei*schrieb der Rath achtzehn

Zwölfpfünder und anderes Geräth*). Kapitän Jürgen Bake^; wurde

Führer des Schiffs.

rianz ohne Widerspruch, das mufs hier erwähnt werden, kam der

Rerefs von nicht zu Stande. In einer „Voi-stellun*; wegen Beförde-

rung der Negotien und in specie der Confoi auf Engeland" vom 11. No-

vember wurde der Vorschlag gemacht, ob es nicht sicherer sei, zunächst sich

hollandischer Convoy zu bedienen, auch ward hier ganz offen angeregt,

^) SehidheB des Raths on BroBoi ao die GoDeralsteateD Tom 18. Mftns 1691.

— Die Anfpibe Dantxe's a. a. 0., dafs das „Wappen von Bremen" 1086 gekauft

Vörden sei, ist irrig.

*) Bake war damals Dodi im Dienste der Stadt Amsterdam} der Eath bat defs-

halb durch Schreiben vom 25. Febmar den Ratb von Amsterdam, jenem seine Enfe-

lassoDg zu geben. Bake beanspruchte und erhielt 60 Thaler Monatsgebalt.

24*
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ob man nicht unter der Hand bei England oder Braiulenburii: um eine

Convov anhalten kininc; es wurde ausdrücklich betont, dafs dailurcU

zwischen P^nuland uiid Brandenburg eine Harmonie lierhei'^t'führt werden

könne, die für den Westiliaudel nur vortheilhaft sein würde. Diethe

Vorschläge bedeuteten keinen ernsthaften Widerspruch ^t^V-^'" ^^'^^^ Convoy-

projekt; gewichtiger war der am 10. December erhobene Protest einer

Anzahl von Bürgern und Kuuileuten; sie meinten, dais diese ^zii er-

richtende höchst praejudicirliche Convoy dieser guten Statt und dem

gantzen Khrsanum Kaniiiii,in nicht alleine sehr kostbahr, sondern auch

über kurtz oder lanu höchst schädlich fallen werde". Man scheint zu-

nächst diesem Protest weniL' P»eaehtung geschenkt zu haben. Wenige

Jalire jspitter aber erhob sich die Opposition wieder; sie ist um so be-

merk ni verther, als in llambuii, /ur Zeit der Blüthe des Convoywesens

auch nicht die Spur von einer solchen walii/ünehmen ist; wir müssen

del'shalb bei der Opposition und der Vertheidiguug etwas ausführlicher

verweilen. Die Bedeutung des Convoywesens uns klar zu machen, ist

gerade ein Einblick in diese Diskussion sehr geeignet.

Gegen die Stadtconvoy wurde namentlich eingewandt: erstens die

Schädigung, die durch sie den bremischen Stadtfinauzen erwachse, und

zweitens, dafs Bremen seinen Handel auf England auch ohne dieses Schiff

mit llandauger, enL^lisclien und holländischen Convoyen fortsetzen könne.

Ersterer Behauptung konnte man später den offenbaren Nutzen, den die

Convoy für die bremischen Schiffer und Reeder gehabt, entgegenstellen V).

Was letztere Ansicht betrifft, so wurde von den Anhängern der Convoy

Folgendes ausgeführt : Es sei „impracticabel", mit den fremden Convoyera

die „Commercia zu coutinuiren" , denn, wenn keine Convoy von der

Weser zur Verfügung stehe, so werde Niemand W^aaren über Bremen

senden; erstens, weil die Versicherung der Schiffe nach der Elbe und

Holland wenigstens 1'/« bis 2 Procent betrage, und zweitens, weil man
nie sicher die Überkunft der Güter unter fremder Convoy berechnen

könne, denn die Convoy über Holland gehe sehr langsam, sowohl von

Bremen über Holland wie auch aus Texel und dem Vlie. Auf die Con-

voyen von der Elbe nach England sei nie sicherer Verlafs, da sie von

der englischen Admiralität nur zu Gunsten des Court in Hamburg ge-

geben würden, und die Stadt Hamburg, deren Kasse aus den englischen

Gütern keine Einnahme zuflösse, nur selten eigene Ckmvoy nach London

gäbe. Auch auf die geringe Zuverlässigkeit dieser englischen Convoyen

im Geleiten fremder Schiffe wurde hingewiesen. Ohne eigene Convoy sei

überhaupt kein Eigenhandel und kein Kommissionshandel denkbar;

') Vgl. im Anhang Nr. 54.
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letsterer werde wieder ganz nach Hamburg gehen , wie er frtther ganz

dort gewesen; luil»e man aber keine Rommissionen, so könne audi der

Eigenhandel nicht bestehen, denn mit Eigeugütem allein liefse sich die-

Fahrt nicht aufrecht erhalten, da „die Menge der Gtthter die fertige

Ladung verursacht". Dies gelte ebensowohl für den Einfuhr- wie fbr

den Äwfohrverkehr; erstrarer werde sich, wenn Convoy ^le, wieder

nach Holland und der Elbe wenden. „Auf die Ahrt," heilst es in der

BcbrifUichen Widerlegung der GrOnde der Opponenten, „verliehren wir

dann vor jetzo auf einmahl, worüber so lange Jahren mit grolsen Kosten

in Engelandt ist geiirbeitet worden, undt alfsdan ist der Flohr unserer

Handlung weg, mafeen die Englische Negotie, wie erklfthrliefa zu erweisen

Bdn wOrde, mehr al& ein gantzes Drittentheil der Handlung am Weser-

strohm an Capital importirt" Werde der Handel nach England unter-

bunden, so wurde audt der Zofiufe von Geld nach Bremen sehr abnehmen

und der Wecbselverkebr mit der Ostsee, Rufsland und anderen Gegenden

bedeutend erschwert werden.- SehliefsUcb habe „allen vernünftigen muht-

mafsungen nach" der Name und Ruf der Bremer Couvoy „die Capere

lntimidiret",-8o dals sie die Weser gemieden hAtten; der Bestand der

ConvoyschifEB bedeute also die F^ibeit des Weserstroms wfihrend des

Krieges >).

Ebenso schlug man den die finanzielle Seite berührenden Angriff der

Opponenten siegreich ab; die zu diesem Behuf aufgestellte Kalkulation

vgl. im Anhang.

Auch von aufsen her erhob sich Widerspruch; der Kurfürst Emst
August von Hannover beklagte sich in zwei Sdireiben, vom 10. Mai 1696

und 2. Juli 1697'), beim Rath über die Erhebung des Gonvoygeldes,

ohne dals diese Klagen Veranlassung gaben zu Änderungen des Convoy-

•wesens.

Es scheint nicht, als ob durch die Einwftnde der Gegner der Be-

stand der Bremer Convoy je emstlich in Frage gestellt worden ist.

Ohne Zweifel hat diese Convoy dem bremisch-englischen Handelsverkehr

') „Dann wir in widrigenfall uns keiue Sicherheit der .Schiffe bis hiiiti r Blexum

wurden gctrösteii Können, geschweige kein Fahi'zeug diu Jade und Watten mit Secu-

riteit befahren ktaneii, maf«ea dte tniurige EifUmmg in vorigen Zeiten gelehrt hat,

dals «och die Schiffe luudi der Jede und Hoeckiiel wollend von Heben Weg bait

uBter dem Wall öfter sind weggenommen worden." So heifst es in dem .Iktenstück

des Bremer Archivs, das für obitre Aiisftihninpfn benutzt ist, und das in einer

Abschrift des Kecesses von 1Ü90 und der Widerlegung der Gründe der Uppositioa

besteht

*) Abedtriftm dieser Briefe sandte sein Nachfolger OeoiK Ludwig noch am
m. August 1704 an den Rath von Bremen.
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vortreffliche Dienste geleistet Das am schwersten wiegende Zeugnis

hieifUr ist wohl das der Hamburger-, was diese seit Jahren erstrebten,

n&mlich eine bestfindige, von England unabhängige Convoyverbindiing mit

diesem Landen das bcsaTsen die Bremer, und darin erblickten einsicbtige

Hamburger einen nicht zu unterschätzenden Vorsprang der Schwesterstadt,

der materiell sich recht fühlbar machte; „durch die Brehnier bestendige

Couvüie," so meinte im Jahre 1696 der liaiiil>ur.:isohe Kaufmann Jacob

Brom m er, i4 die westpfahliehe Leinen Ilaudelung fast gäu^ilich

llaiiibüi-: « iii/ogeii worden."

Die wichtigste Aufgabe der Couvuy bestand in dem Geleit der Schiti'e

z\vi>rheu der -VVeser und Kno^land, doch wurde sie auch zu anderen

Zwet'ken benutzt; so befahl der Rath im September 1692 dem Bake,

g(^geii den die Weser unsiclier machenden französischen Kaper zu fahren,

ihn zu überwältigten und aut/ubriniren.

Es darf al)er nicht vergessen werden, zu erwühiicn, daCs die Bremer
sich nicht selten auch der hamburgischen Convoy 1 ( (In ntCD. wie es auch

umirekehrt vorkam. So kamen im Mai 1697 I>riele aus I^reiueu iiacli

Hamburg, in denen die Bremer baten, man möge ihre Schitie mit unter

hamburgische Convoy nehmen; wahrscheinlich ist damit doch die Convoy
nach England gemeint.

Bis '/mn Herbst 1697 hat die Convoy die bremisch-englische Schiff*

fahrt beschirmt *), Am 24. Oktober dieses Jahres erklärten die auf Kug-

land handelnden Kaufleute, sie bedürften, da nun Friede sei, der kost-

baren Convoy nicht länger, und stellten sie zur VerfüLrunf?. Im Marz
1698 wurde das Schilf zum Verkauf eingesetzt; trotzdem der Preis bis

auf 11500 Thaier herabgesetzt wurde, fand sich kein Käufer. Im Mai
1698 erbot »ch der KapitAn Bake, es zu kaufen, doch wurde nkfatb

daraus. Nachdem im Februar 1699 in Hamburg der Anschlag, dafe das

Schiff zu Kauf stünde, nicht zugelassen worden war, üuid es endlich im
Mai dieses Jahres für 6000 Thaler einen Käufer. Bake wurde im Sep-

tember 1698 abgedankt und auf Wartegeld gesetzt; er fuhr nun gelegent-

lich iQr Privatrechnnng.

Aber schon wenige Jahre später nahm die Stadt seine Dienste wieder

in Anspruch. Der ausbrechende grofse £rbfolgekrieg brachte auch das

Convoywesen in Bremen zu erneuter Wirksamkeit Schon 1702 ward

innerhalb des £hrb. Kaufmanns der Wunsch, wieder Convoy nach Eng-

land zu erhalten« rege. iSine noch von der vorigen Convoy herrObrende

Schuld von 18000 Thalern und die Hofihung auf englische und

') Noch mit der letzten Falut im Herbst wurdeu auch die Uaauburgcr bcbilfe

ubergolulirt
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holländische Convoyen hielten zuufichst noch yod einer Verwirklichung

dieses Wunsches ah. Wo aber der Bestand des ganzen Handels in Frage

gestellt war, konnte es auf Schulden nicht ankointnen, und auf fremde Cm-
voyen war v,'vi\\<s Verlafs. Ein Bremer, nach London bestimmtes Schüf,

so klagte Ende 1703 der Rath den Generalstaaten sei im August nach

Texel gefahren, um hier holländische Ck>nvoy zu erreichen; hier habe

es bis November warten mflssen, sei dann noch von der Convoy ab-

gekommen und von einem osteudischeu Kaper genommen. Üherbaupt

hatte man, wie der Bath später dem König von Preufeen schridi der

holländischen Convoy «sich ganz nicht zu getrösten, und mit r Eng-

lischen verzögerte es sich so lange, bis die beste Zeit im Jahn vt i lotfea

und man nach versäumtem gutem Markte bey spüterm Herbst die Waareu
allererst abschiffen miUste'' etc. Ohne Convoy zu fahren, war aber mehr
als Leichtsinn; französische und spanische Kaper Ixdrohten die ganze

Schiffahrt nach Norden und Osten Der ,auf England trafiquirende

Kaufiiiaiin" wandte sich defshaU) Anfang Januar 1704 mit einer Supplik

an die Wittheit, in der um die Kinsetzuug einer Kommission zur Aus-

rüstung eines Convoyers nach Eiiüfland gebeten wurde. Die alte Kom-
mission trat wieder zusammen und besichtigte mehrere Schiffe; ein den

Herren Riesselmann & Sanders zugehöriges wurde für geeignet befunden

und für 20000 Thaler angekauft; es trug den Namen „de Ruland van

Bremen". Die Wittheit bestätigte den Kauf am 26. Februar. Der Rath

stellte 50 Soldaten auf das Schiff. Bake wurde wieder Kapitilu und

blieb es bis zum Januar 1706, als er wegen „Leibesschwarhheit" die

Entlassung mit einem monatlichen Guadengehalt von zwölf Thalern er-

hielt*). Sein Nachfolger ward zuerst Kapitän Timme und, als dieser

gleich darauf erkrankte, Wulssen, der bisher die Wattconvoy geführt

hatte; nach dem Verkauf der Convoy 1708 erhielt er fünf Thaler monat-

lich, durfte aber noch als Schifler faliren.

Die „Conditiones, auf welche ein Convoy-Schitt auf England anzu-

legen", datirt vom 29. Februar 1704, enthalten zunächst die Bestimmung,

') Brief vom 26. 1 )0( iinber ITüÜ (Kciclr<;irchiv im Ha;i2\

Hnth von Brtnun an den König von i'ieufsen, 16. S('j>t<'mli<T 1704.

Das schildert der Kath in seinem Schreiben an die GenuruUtaaten vom
21. Man 1703 (Reichsarehiv im Haag.)

*) Noch kurz vorher kam er in Konflikt mit den englischen Beliöi^en. Er
wurde im Herbst 1705 in Englaud verklagt unter der Beschuldigung, er Ii :! f während
des vorigen Krirges verbotene Wr'.irf'n. Leinwand, Schinken, Wein, iJranutwein,

Kattune u. s. w., eingeführt. Er konnte nur gegt-n fiin; Kaution von Thalern \ü<-

kommen« Der Bremer Rath schrieb am 21. Oktober an die Königin uud erklärte,

Boke Bei unschuldig, sein Ankliger Wilhehn MoUer ein verkommenes Sigel. Damit
scheint die Sache erledigt gewesen zu sein.
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dafe «noch zur Zelt dieses Gonvoy-Schiff nur hauptsächlich zur Sicherhdt

der Englischen negotle Bbziehlef" ; es solle daher »auch zu keinem andern

Zweck, wordurch diese Intention verhindert würde, gebrauchet und

employret werden*.

Auf einiire Bestimmunpren dieser ^Conditiones" mufs aber etwas

nillier einpegaiiiien werden, denn diese Punkte berühren Kernfrafren der

bremischen Handels- und Convoypolitik uud sin*! * l>en dcfshalb nicht ohne

Opposition jzebliolxMi. Kb wurde iiiimlich bestimmt, dafs Niemandem die

Haiitllimtr von der Weser auf Kniiland verstattet sein sollte, als nur

pepen Entrichtuup der für die BeiiutzuuLr der Convoy festpesetzten Ab«

pabe von IV2 Procpr.t, ob er nun die Convov wiiklidi Ix'iiiitzte odor

uielit. Ferner .sulltfii üucli dir Wnnrpn. die von d< r ^V(^ser nach London

und vice versa pinpea, al)er den Wep üIkt tlic Kllx- od» 1 Holland nähmen,

einer Convoyabpabe von oinein Procent mitiTwoHcn S(nn . obuleicli sie

Bremer Convoy niclit liciiossen. Die Waarcii il 1. -lio zu Wasst-r oder

per Achse nach Stade «Hier Buxtehude von der W (»ser pinpeii, sollten

hierzu eines von drr Convoykasse auszustellenden Freizettels bedürfen.

Betrachten wir zunächst die erste dieser Be^tinnnunpen ^ ). Neu

war sie nicht. Schon in den Recols von 1690 war der Artikel auf-

penommen, wonach die auf England „tratiquirende Kaufleute" sich ver-

pflichteten, „von allen dahin „entweder mit oder ohne diesen
Convoyer gehenden und wieder kommenden Güthem P4 ProceuU

nach don wahren wehrt" entrichten zu wollen. Diese Verfügung hatte

zum Zweck die finanzielle Sicherstellunp der Convoy im Interesse der

Allgemeinheit. Es war nicht möglich, die Convoy aufrecht zu erhalten,

wenn nur ein Theil des Waarenverkehrs der Weser mit England der

Convoyabgabe unterworfen wurde. Die Convoy war nur ftkr Zeiten der

Noth, der maritimen Unsicherheit eingerichtet; ihre Erhaltung kostete

vi^l Geld; sie war eine Institution nicht nur im Interesse einiger gro.ker

Kaufleute, sondern in demjenigen des Gesammthandels, der Gesammt:

wohl&hrt eines ganzen städtischen Gemeinwesens; diese Einrichtung zu

erhalten, wurde allen mit England handelnden Kaufleuten eine Abgabe,

ein Convoypeld, auferlegt» mochten sie sich nun der Wohlthat dieser Em*

richtung theilbaftig machen oder nicht Die Stadt zwang Niemandem

ihre Convoy auf, aber sie hielt sie bereit fhr alle mit England Handel

Treibenden. Ftir dies Bereithalten — so map die rechtliche Auffassung

uud Erkhiruup peweson sein — konnte sie auch von Allen eine Abgabe

verlangen. Wenn durch diese Bestimmuiip zugleich ein sekundärer Zweck

') Vßl. andi das im AQüang Nr. 56 abgedruckte Aktenstück, das wahr&cheiaiicb

aus die&er Zeit ätammt
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'erreicht werden pollto, nämlich zu verhindern, dafs der Verkehr mit

England in dm IliiiKien weniger grofser Kaufleute vcroiuifirt werde, so

kann man ja iült idings zweifelhaft sein, ob eine ()bn}j:k<'it die Aulgabe hat,

durch eine Vorordnung ein solches Ziel zu ei-streben; im Interesse des

Handels ist, mit gewissen iVusnahmen, dies Streben siclierlich. Aus den

vom Rathe zur Vertheidigung des Reglements verfafsten Schriftstticken

ersriebt sich deutlich, dafe bei der Feststellung jener Bestimmung dies

IMotiv mitgewirkt hat. Ks sei unniftglich, schreii)t dei' Ilath einmal an

den Kurfürsten vou llauuuver, „dals der eine KautTmau ueheu dem andern

bestehen konte, wan der eine V '2 " 0 von seinen Gtlhtern liezahlen mülste,

und der andere solche zu ei-spahren Gelegenheit behielte", und ein ander-

mal : Die (iegner der Coüvoy in Bremen hiitten „ihr Absehen mehr auf

ihren 1'rivat-Ki.rennutz, als das gemeinsame Heste gerichtet, indehni sie

ohne Convoy die Handlung fast alleiiie an sich zu halten und die Wahren,

absonderlich das Linnen, so aufs dem Oberlande von hier nacli Engelland

gehet, in viel geringerem Preifse zu erhandlen mögen verhuffet haben,

da dennoch die Handlung dem l'ublico viel ertre l*^! icher

fället, wan ein jedweder sieh derselben zu bedienen Ge-
legenheit hat, als wan etliche wenige ihrem ei;4en nutze
darunter alleiue nachgehen". Bemerkens weil h ist, dafs schon

zur Z<'it der ersten Stadtcouvoy sich Stimmen erhoben hatten gegen die

monopolistischen Absichten Solcher, die sich von der Convoy emancipirten

;

bereits im März 169G hatten eine Reihe von Kaufleuten auf gewisse

Mifsbräuche im Convoywesen hingewiesen und verlangt, dafs keine Waaien

nach England abgesandt oder von dort kommend in den Verkehr ge-

bracht werden dürften, wenn nicht Zettel von der Convoykammer dar-

über ausgestellt seien; ebenso dafs kein Schift zur Ladung nach England

zuirelassen werden dürfe , es sei denn , dafs es von allen nach f^nglaud

hamli Inden Kaufleuten „zugeleget und bequem gefunden". Offen war

damals darauf aufmerksam gemacht, dafs gewisse Kaufleute, anstatt die

Convoy zu benutzen, „ndt genügsamer Manschaft und Gewehr, selbst

Canons, versehene Schitl'e zur Lahdung auf Engeland lassen anlegen**

u. 8. w. Der Rath hatte sich damals nicht auf eine Änderung der Be-

stimmungen von 1690 eingelassen. Aber gewifs werden jene Erfahrungen

bei der Neuregelung von 1704 verwerthet worden sein.

Die zweite den Verkehr nach England über die Elbe und die Nieder-

lande betreffende Bestimnmng war neu; sie findet sich nicht in dem

Recefs von 1690'. Sie verdankt Erwägungen der Billigkeit und Gerechtig-

keit ihre Entstehung und war das Produkt von P'.rfahrungen , die mau
während der vorigen Convoyi)eriode gemacht hatte. „Dieses ist," so

schrieb der Rath am 27. September 1704 au König Friedrich von
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Preufsen, f^das ärgste Schlupfloch, dessen jene eigennützige Leute sieh

vorhin bedienet haben; nehmlicfa wenn de Gonvoy von der Elbe ver-

mutheten, so liessen sie vorhin ihre Guter per Aze nach der Altona

(nicht nach Hamburg, weil bey dasigen Unkosten gar kein Vortheil zu

finden) abgehen, practisirten alsdan ihre GQter heimlich in die Hamburgi-

schen Schilfe, weil sie öffentlich nicht angenommen werden, und gaben

sieh damit bey der Gonvoy von der Elbe, oder sie nahmen woll gar die

Zeit wahr, wann unsere Gonvoy von der Weser abzugehen beordert,

fügten sich bey denen auf der Elbe fertig liegenden Schiffen, so unter

unserer Gonvoy mit abgingen" Aus dieser Darstellung sehen wir klar,

was den Bremer Rath zu dieser Mafsregel bewog; sie sollte die „Defrauda-

tionen'* verhindern, sollte es verbaten , daTs Bremer Güter, nachdem sie

in Bremen das Gonvoygeld umjsangen, von der Elbe aus Gonvoy un-

entgeltlich erschlichen, „wan andere trewgesinnete Bürger defsfals so

schwehre Kosten tragen müssen". Dals dies der einzige Zweck der Be-

stimmung war, und dafs sie nicht etwa auf eine gegen Hamburg gerichtete

Konkurrenzniafsregel hinauslief, erhellt schon aus obiger Darstellung.

Denn wollte Jemand Güter von Bremen per Achse nach Hamburg und

von hier unter Gonvoy nach England senden, so waren die Kosten der

Landfi-acht und des in Hamburg zu zahlenden Gonvoygeldes zusammen

80 bedeutend, dals mau bei Zahlung der IVs Procent Gonvoygeld in

Bremen sich vortheilhafter stand. Es war defshalb die fernere Verftkgung

getroffen, dals dasjenige, was für Hamburger Rechnung von Bremen auf

Hamburg versandt wurde*), vom Bremer Gonvoygeld befreit war. Wenn
die Hambuif^er Einrichtungen defshalb nicht geeignet waren, illoyale Um-
gebungen der Bremer Gonvoykosten zu begünstigen, so war das um so

mehr der Fall in Altona und den übrigen unterelbischen Plätzen, nament-

lich Buxtehude; „unter allerhand praetexten" verstand man es, von hier

aus sich der Gonvoyeinrichtungen zu bedienen, ohne dafür zu bezahlen.

Man kann nicht umbin, von diesem Gesichtspunkt aus die bremische

') Abnlicb in einem Sobrcilicn il<>s Dr. Kaniionjriessor in Hroinen an Syndikus

V. Bostel in Hamburg vom September 1704 illamb. Htadtaichiv, /oUsacbcn).

*) Um dies genau festsustelleu, war den Betreffenden die Ablcguog eines Eüdes

vorgeschrieben; dieser lautete: „—, dafs die . . . Pack Linnen, worüber ich ein Frei*

zettul veHange und die icb heut oder morgen von liier aus sende, mein eigen propre

jruht , dufs icb uucii dieselbe zu der < uinoy X;u1iflu'il iiii lit tiif Altona oder sonijt

«imn andpm Ort an der KIbe als allein iida ikk.'Ii Ihimhurg versend»', nnd ?w,ir

allein vor meine Kecbuuug, obne dafs ein Bremischer Bürger dabey intresisiret

icb auch bey derselben Verkauf keinem Bremischen Bürger weder directe noch in-

directe partieipiren zu lassen gedenke. Alles getreulich und ohne Gefehrde. So wahr
helfe mir Gott"
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Maßregel als wohlbegrOndet aozusebeD; dem KurfÜnteD von Hannover

schrieb der Bath am 19. November 1704 ,
jener w^e es dodi nicht

billigen wollen, „daJs wir zur defraudation unserer sowoU, aUs der Harn-

bttrger Gonvoy den weg nach der Altona frei lassen solten**.

Die Opposition, die sieh, wie früher, gegen die Convoy erhob, richtete

sich im Wesentlichen gegen die hier erwühnten neuen Bestimmungen des

Begleroents. Zunächst erhob sich in Bremen selbst der Widerspruch.

Vierzehn Kaufleute — Johann Jobst Vogel, Matthias Thorbecke, Fried-

rich Emst Droop, Arend thor Specken, Gerd Meyer, Herman BOsching,

Garsten Krevet, Joban Bouwe, Berend Brockman, Hieronymus Grelle,

Hieronymus Jos. Schulte, Helmers Ibbeken, Barthold Reusch —, alle, wie

der Rath spftter meinte, „neuwe Ankömmlinge aus der Frembde", legten,

nachdem sie das Zustandekommen der Cionvoy nicht hatten verhindern

können, Protest gegen diese ein, ja sie gingen sogar, — damals aller*

dings nichts Ungewöhnliches, — mit einer Beschwerde an den Kaiser.

Ihre Klage ging zuvörderst dahin, dafs sie nie ihre Zustimmni« zu der

Convoy gegeben, focht also die rechtliche Wirkungskraft des Rfi^lements

an. Dann drückten sie die Befürchtung aus, dafe leicht ans den 1^/s ^^o

drei werden könnten, eine Befürchtung, wie sie ja sehr oft bei Auferlegung

von Abgaben ausgesprochen wird. Außerdem wandten sie sich gegen jene

neuen Bestimmungen und meinten schliefslich , dafs bei den schlechten

Handelszuständen aus England nach Deutschland kein beträchtlicher

Waarenverkehr sein werde, so dafs die C!onvoy „nohtwendig crepiren

mnste**. Gegen diese Einwände der Protestler richteten die Gonvoydepu-

tirten am 18. Juni ein Schriftstück, unterzeichnet von Jacob von Berchem

und Simon Post, in dem sie jene einzeln widerlegten. Daiä die Convoy

mangels an Gütern nicht bestehen könne, sei irrtbümlicb ; im Gegentheil

sei, sobald mau in Deutschland und England erfahren, daifs eine Convoy

hier angelegt habe, „es dahin gediehen, dals vornehme Kauffleuthe in

Engeland und Teutschland express begehrt haben, nicht eins, sondern

2 Schiff von hier nach Hull zu schicken, welche dort ihre völlige Ladung

an lauter Tücher, Kirsey und andern feinen Manefacturen anhero werden

erhalten und wenigst 180 Pack dergleichen, wo sie Gott behalten finhren

lest, werden anhero bringen" ; ein solches „Capitall und reiche Ladung**

sei wohl in langen Jahren auf einmal nicht hierhergekommen „und kein

eintzig Stück were anhero gekommen, wan man nicht habe Versicherung

können geben, durch unser Convoy die Schiff von Hall anhero zu be-

gleiten**. Und mit dem Verkehr mit London werde es ebenso sein,

„davon die Ezempell noch in frischer GedächtnuTs sindt von voriger

Convoy**. Der Rath richtete am 2. Juli eine „Remonstratio'* an den

Kaiser, und zwar suchte er das Interesse, das der letztere an der
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finanziellem Seite der Sache haben mülate, zu wecken. An der „Bey-

behaltung des Gommerdi'*, so setzte der Bath auseinander, sei nicht

allein der ganzen Stadt Wohlfahrt, sondern auch „Tieler Tausend mittel-

mälsiger undt geringer Leutte Leben und Unterfaidt gelegen** ; vornehm-

lich aber würde die Handlung zur See in Bremen ganz aufhören mosseo,

wenn die Convoy „cessiren" sollte, „aUadan aber folglich durch die

publique revenues als Acdse und dergleichen, so von einkommenden u.

aufsgehenden Gtithem bezahlet werden, gautz ermangeln undt eben dar

durdi die Stadt nicht im Stande bleiben, ihre ordinaire publique Lasten

zu tragen, viel weniger dafe sie die erforderte Reichs- und Grayfs-steuren,

Caiinnerzerter und dergleichen, imsonderheit auch die schweren Reichs-

IlülfFgelder , womit die Statt bey führwehrenden blutigen Ileichskriene

von Ew. Kayserl. May. beleget, nicht bezahlen können, sondern sie würde

allein liiedurch Ew. Kayserl. May. und <lein gantzen Hevl. Rom. Heich

gantz imitil wenb'n, wn sie nicht wohl gar drüber verluhren u. dem

Reich also eine consiilerable Frontier-Stadt al),i;elien niüste". Welchen

EHoliT dieser Appell an das kaiserliche Geldbediirfnis gohubt, ist uns

niclit iM'kanut. Die Bremer Protestier draniren nnt ihrem Willen dncli

nicht durch. Naeluiem die \Vitth«'it am 11. .bili i>eschb>f«sen, dafs es hei

der Convoyning bleiben solle, wei.uerteu öicli
i<

ii< . Convoyi^eld y.ii zahlen:

darauf wurde auf di*' HiUer, die sie verschilien oder eiiii)fanL'en wollten,

Arrest uelegt. Die Saetie ging dann ans Kammergericht na«'li Wetzlar:

doch ehe sie hier entschieden wnide, was wohl recht lan«:e hütte daueni

können, versuchte man einen Vergleich; dieser kam iiD Eebruar 1705

zu Stande und wurde von der Wittlieit genehmigt. —
Doch blieb es nicht bei dieser inneren Opposition ; auch von aufseo

erhob sich Widei-stand gegen die neuen Convoybestinunungen. Da l>e-

sehwerte sidi ein hannöverscher IJnterthan, Hermann Droop aus Lemförde,

' ein Bruder des gleichnamigen Bremer I^rotestlers, bei seinem Kurfiii^tea

ttbrr die BnMuer, die ihm , ah er die Ablegung der vorgeschriebenen

eidlichen Erkläning verweigert V» seine Waaren, die über die Elbe nach

England gehen sollten, mit Beschlag belegten. Dann, sandte derselbe

Kurfürst eine Beschwerde der MOndener nicht nur über die beiden neuen

wichtigen Bestimmungen des Gonvoyreglements , sondern auch über die

Erhebung eines Gonvoygeldes überhaupt Das alte Gonvoygeld, das von

Bremen erhoben , aber zur Convoy nicht verwandt werde, belaufe sieb

schon „biseinijie Tonnen Goldes", und davon könne die neue Convoy sehr

wohl ausgerüstet und erhalten werden. Sie deuteten auch auf Hamburg

hin, wo die Frage, ob Kri^ oder Frieden, auf die Hühe des Gonvoygeldes

') An 8. Oktober 1704 legte Droop scbliefBlicb doch diesen Eid ab.

Digitizcü by Google



Das Convoywesen Bremeos. '

381

gai)z ohne EiüHufs sei, während ^zu Breraeu solche Gelder iiiemahls darzu,

wozu sie colligiret worden, emi)loyit't oder davon den Coiiiniercirenden

etwas zu Gute gerechnet, sondern woU was durch die zu der i\üiiuilinie

bestellete oder sonsten schaden causiret ist. von dem Kaulnian durch

solche Auflagen wieder erpresset worden". Mit Bezuj? auf die neuen

Bestimmungen aber lueiiiten sie, sie würden dadurch irehindert, Güter

„mit der weit süffisanten llainburger und Euj^lischen Convoy Uh<'r Bremen

nach Londen flehen'" zu hissen. Auch könnten sie ihre Waaren wohl

von Münden über Hutbergen nach lianibur;^ und von da nach London

versenden, und zwar wurde dieser Transport trotz der kostspieli-jen

Landfuhr von Hutbergen bis zur Elbe gar nicht theurer kommen, als

der Transport direkt über Bremen nach London; lästig an diesem Land-

transport sei lediglich, dals die Waaren auf den Wagen mehr der

Witterung ausgesetzt seien, als in Schiffen; auch beeinträchtige dieser

LaDdtniDSport die unterhalb Hutbergen liegenden lUneburgiscbeu Zoll-

Bt&tten.

Auf diese Beschwerde der MQndener, die von allen einlaufendeu

Klagen die ausführlichste war, antwortete der Bremer Rath dem Kur-

fürsten sehr eingehend in mehreren Schreiben^). Er begründete die

Nothweudigkeit der Convoy selbst, die nicht nur für Bremen, sondern

auch für die kurfürstlichen Unterthanen dringend sei, sowie des Ck>nvoy-

geldes; er charakterisirte den Protest der Bremer Opposition als eigen-

nfttzigen Beweggründen entsprie&end. Die Behauptung der Mttndenw^

dafe das Convoygeld gro&e Überschüsse erziele, wird zurQekgewieseo*

Das Beispiel Hamburgs sei fttr Bremen nicht maßgebend; dort werde

auch in Friedenszeitra Convoy nach dem Mittelmeer, Spanien, Portugal

gegeben und davon duzefagehends l^/o bezahlt; auch fUr Convoy nach

England weide dort stets V*Vo bezahlt; dort rdeht^ diese Betrftge aus,

so dafii man in Kiiogszeiten «keinen absonderlichen Zuschuls'' bedürfe;

Bremen habe in Fdedenszeiten für Convoy keine Eännabme. Die MQn-

dener selbst würden bitter klagen , wenn man ihnen in Friedenszeiten

Convoygeld abfordern wolle. Der Bath setzte Angehend die Motive aus-

einander, die zu den angefochtenen Beglementsbestimmungen geführt

Die Mttndener könnten ja ihre Güter versenden, wie sie wollten, auch ohne

Convoygeld zu zahlen, wenn nur die Kollusion mit den Bremer Büngern

zum Nachtfaeil der Convoy verhütet werde. S&hen sie die hamburgische

Kleiner Ort an der W» st r, nahe der Mündung der Aller, westlich von Verden.

^ 4. beptember, 7. September, 19. November 1704. Die Schniben des Knr-

ftür»tem in denen.auch die Brächwerden derMandener enthalten aind, vom 21. Augnst,

2S. Oktober, 28. Oktober.
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Convoy für „Milüiicutri'' an, so möjjte das wohl der Fall sein; Biemeu

sei zufrieden mit seiner Convoy und hoffe sie zu bewahren, freue sich

auch, (lais sie diesmal bt i jijrer Kiickkehr aus Kntrhuid DOCh neun ham-

burgisehe Schiffe neben den Bremern Itepieitet habe.

Weitere I'esch werden mngen ein vom Herzog Genrjr Wilhelm vtin

Braiinschweig-Lüneburg ^) , vom Bischof von Münster -j, von der osiia-

bnlckischen Regierung^), endlich vom König von Preufsen. Letztere

bedarf einer besonderen Erwähnung. Nachdem durch Schreiben vom
16. September sich d("r König nach dem Grunde des Convoygeldes er-

kundigt hatte, setzte der Hath in seiner Antwort vom 27. desselben

Monats die Sache eingehend auseinander, berichtete über sfMue Kor-

respondenz mit Hannover und wies schliefslich auf den Schaden hin, den

bei Aufhebung der Convoy die preufsischen Weserzölle erleiden würden*).

Unter den Antwortschreiben der verschiedenen Beschwerdelf&hrer ist das

des preufBischen Kdnigs das einzige, das auf die Absichten der Bremer

mit YoUem Verständnis einging. Unter dem 21. Oktober erging nAmlteb

KOnig Friedrich*s Antwort: ^Gleichwie Wir nun selbige [d. h. die ftr

die Einführung der Convoygelder angegebenen Beweggründe] gar erheb-

lich finden, als fehlet es so weit, dafs Wir unsere Unterthanen von dem

angefahrten Gonvoy-Geldt eximiret haben weiten, dab wir vielmehr schon

wissen werden, auch des Churfarsten von Braunschweig Lbd., dafein

Dieselbe dieser sacbe halber weiter an Uns etwas solte gelangen laaseD,

zureichende Remonstrationes zu thun, damit Sie gleichmfissig ihrer Unter-

thanen halber keine weitere Schworigkeit machen möge." Auf diese Zu-

sicherung gestOtzt, konnte der Rath dem Kurfürsten von Hannover, der

am 25. und 28. Oktober wieder Klagen vorbrachte, am 19. November

schreiben, ^andere Puissances*' hätten versprochen, ihre Unterthanen zur

Bezahlung des Convoyjjeldes anzuhalten.

i li.itsächlicli ist denn auch das Convovre^^lenient so, wie es erlassen

war, in Übuuij: |,'el>li«'li(Mi ; der Ilath (Mwies sich fregenülter den Au-

lüclitunu'en. die das Reuleinent naiiieatlieh von Seiten des Kurfur^ttu

von Hannover t rlulir, standhaft.

Leitier zeijrte sich nur haUl. wiv uiizuliin^rlich die eine Couvü} war.

Im Jahre 1707 wurden den Breuieru mehrere Schiffe, die unter der

^) Am 5. September 1704; Antwort des Raths 21. Sqitember.

«) Am 2;l Oktober.

») 3. Oktober.

*) üm IT'M hitt. l'nLursf'ii 4 Zollstellen an üer Weser (Spannagel, MiiideD

und Ravensberg unter bnindenb.-preufs. Ilerrscbaft 1648— 1719. Uannova:- Leipzig

1894. S. 6, Ann. 1; anch 8. 186 ft).
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GoDvoy fuhren, vod feindlichen Kapern weggenommen, ja es b&tte nieht

yiel gefehlt, so wäre die Ck>nvoy selbst ibrl^ominen worden^). Der
Ehrb. Kaufmann beschlols im November dieses Jahres, es mOdite bei

der Königin von England angebalten werden, dafs sie im nächsten Jahre

zum Schutze der Bremer Fahrt einen Oonvoyer stelle. Am 30. November
gab die Wittheit hierzu ihre Einwilligung; am 15. December schrieb der

Rath an die Königin und stellte die Schwierigkeit dar, die Sdiiflahrt aufrecht

zu erhalten'), einerseits wegen der französischen Kapereien, andererseits

wegen der gro&en Kosten, die schon die bisherige (üonvoyeinrichtuDg der

Stadt auferlege; die Kaufleute hätten diese Kosten getragen, seien aber

jetzt nach dem grolsen Verlust, den sie durch die Franzosen erlitten,

dazu nicht mehr im Stande. Der Rath bat defshalb um den Schutz der

SchilTahrt durch englische Convoyer*). Auch an den Kurffirsten von

Hannover ward geschrieben*) und er um Unterstützung des Gesuchs bei

der Königin gebeten; die kurfürstlichen Lande, so meinte der Rath,

„insonderheit deren Stat Münden und Hameln an der Weser in diesen,

insonderheit am Linnenhandel an verschiedenen Orthen beym Englischen

Handel zimlich hoch interessiret seyn, und uns bekandt, dals Ew. Cburf.

Durch], gnädigste recommendation bey Ihrer Königlichen Majestät zu

GroCs-Britannien Oberaus sehr viel vermögen**. Am 25. April erfolgte die

Antwort der Königin Anna*), dahin gebend, dais sie dem Kommandeur
ihrer mit Hamburg verkehrenden Convoyer Befehl gegeben, die nach

') -Noll Uintum onerariac cum nierrilms in ultima cletltii tinne jacturain fecerunt,

reruin ipsa »lotluctrix navis in periculo direptionis tuit.*' (Katli von Bremen an die

Königin von England, 15. Deceiuber 1707.)

*) „NtTigattonem prosequi haad painimtn, etianisi magniB impendiis naves de-

doctrices &bricaverimtii eanunqae opera aliqua saltem securitate onenuias nostras

in Angliam transfrptantrs seciirns mlilere conati simus, venim hnc ratione pcriculum

pf»rictiln a<ltloiitc> non t.intuiii mifiaiiarum, scfl instippr dortuctriccs iiostrac in Angliam

pcrilitiontui sitigulia tiaiibtretutiouibus tiiuuitnus, qtiare in tantis angtistiis et impendiis

ansnis oppido gravibus, qiiae ad continuandum bellum in Imperio Gennanico conf«-

reada Bont, overi Impares, dedncttonem in mercatovea noetros devolvere coacti Bümiu,

qiii huc nsque qnidom in ea perstitcniut , ob danma autem et impotentiam in eo per-

gere et perdurare nou jiossunt amplius."

') „deductrices Anirltanae naves, vulgo Convoyer, noatris majores et poteutiores

secure nostrates huc comitcntur."

*) Am IS. December 1707.

*) mNob eqaidem eom pronae eemper commercü incremeota undiqaaqiie prpmo>

V I Ulis, tum potissimum amicae et confederatae Civitatis (Ifsideriis multum dcferro

voluimas, atqnf* (Icdm tricinm nostranim Hamlmruonsium Praefecto in maiulatis dari

jussimus, ut onerarias quaacunque Bremani destinatas sub stia tiitela tt praoüidio

reciperet et in trtyectu yenm Uamburgum in fluminis vestri ostium tuto dcduceret

itidemqne intor refertendum narlgia inde conqnirer^ qnae mstracla parataque forent,

et ut in Thamesim defeberentor operam eedulo daret"
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Bremen bestimmten Schiffe unter seinen Schutz m nefameu, bei der

Fahrt nach Hambur«? an der WesermOndung sicher abzusetzoii und bei

der Rückfahrt die dort vorbandeneo, nach der Themse bestimmten Fahr-

zeuge wieder abzuholen. Diesen Anschluls an die englisch- hainbuii:! sehe

Convoy hatte schon der Rath in seinem Schreiben au den Kurfürsion

von ilauiiovpr vorgeschlafen, „insonderheit weil doch die Convoinnii: der

Hamburger Schiffe vorbey uusern rivier die Weser ihren Cours nehmen

müsseu".

Im .luiii 1708 nahm zuerst eine englische Convoy unter Kapnan

Walter Uedley aucli bremische Schiffe von EiiLrland aus mit; gleich diests

erste Geleit war allerdiuixs undUeklich ; zwischen Kujs und Weser kamen

iu der Nacht die Bremer von der Convoy ab und erreichten ohne die

Convoy die W^eser. Der Engländer aber, der seinen Auftrat: ausführen

und zunächst nach der Weser fahren wollte, licfs sich von Helgoländer

Lootsen berichten die Wesermünduug sei nur vierzehn Fufs tief, und

fuhr flefshalb direkt nach der Elbe. Der llath schrieb in Folge dessen

an den Prinzen Georg, schilderte ihm die Sachlage und die thatsächlichen

Tiefeverhältnisse der Weser und bat ihn, den Bremern den Geuuis der

zugesagten Convoy auch fernerhin zukommen zu lassen. Das acbeint

denn auch geschehen zu sein ;
genauere Angaben Uber den Umfang dieser

Convoyrungen vermag ich vorläufig nicht zu geben.

Bereits im Mai 1708 beschlofs die Wittheit den Verkauf der 1704

angekauften Convoy, der auch wirklich ei-folgte.

Damit hatte die eigentlich bremische Gonvoyfahrt ein Ende. Wenn
es erforderlich war, wurde in der Folge der hremisch-englische Verkehr

durch die englischen, mit der Elbe verkehrenden Gonvoyer geschützt

In welchem Umfange dies geschah, ist nicht ersiditlich. Für die Jahre

1744— 59 ersehen wir aus Akten des Bremer Archivs, dals der An-

schlufs der Bremer an diese Convoyen ziemlich oft nachgesucht wurde.

Siebzehnmäl zusammen in dieser Periode wird dem Bremer Rath officiell

aus Hamburg — vom englisdien Residenten — Mittheilung gemacht Uber

Termin der Abfahrt und Namen der englischen Convoyer*).

') „ab invidis Ulis insulae inhalntutoribus pilotis falsam profimditatis pdagi

quatuordecim pcdimi nicnsnrnm in ostm nostri?-. stiggerentihns decoptiis lianilmrjrnm

cum suis il< ii!u ti irihn* ju nrxit t r a nuvtiaiiini navinm doductionc abstiüuit" (Uatb

von BremüQ au den i*rinzen Georg von lirur»ljritaiinien, 23. Juui 1708).

*) Der RaUi habe Redley iaformirt, „per ostAa Visuigis non quatuordecim, sed

viginti quinque et qaod excurrit pedom proAmditatem parem cum Albi flovio osqaa

ad locam quem vulgo Flath voeant uaiper occurrere, ut maxima etiatn navigia cum

ODere sine periculo transire possent, id qnod mappae liydrograpliicae inspectae lestad

nobiscnm pos^^nnt".

3) Vgl. oben S. aöö.
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II. Wafteneonvoy.

Selbst die für Bremen sehr wichtige Fahrt über die Watten war ia

Kriegszeiteu gefährdet und bedurfte defshalb des Schutzes. In den neuB'

ziger Jahren des 17. .Tiihrhunderts wuchs die Unsicherheit dieser Küsten-

gewflsser m eTSchreckendem Mafse. Nabe dem Strande wurden Fahr-

zeuire fortj?euommen ; im Jahre 1695 drancren Kaper auf die Watteu

und den Weserstrom ; die Bremer sahen den Verkehr nach der Elbe und

den Niederlanden schwer bedroht, der Rain namentlich der Schiffahrt

nach Holland stand vor Augen; der ganze kleine Verkehr mit den hol-

isadischen, oetfriesischen und unterelbischea Vorlanden war in Frage

gestellt, wenn hier nicht etwas geschah.

Im FrOlgahr 1696 einigte sieh deishalb der Rath mit der Wittheit

und dem £hrb. Kaufmann, «noch ein, doch klein Gonyoy Schiff oder

Kreutzer zu Bedeckung der Hollandischen und von der Elbe und negst

gelegeuen Eyhinden herkommenden Sebifbn anzuordnen*^. Hauptsfiehlich

sollte dies Schiff dienen der „Sicherheit der Schiffahrt und Kaufitnann-

Schaft, so nacher undt aus Holland, Frieslandy Jeverland, Elbe und

demnegst herumbliegenden Eylanden abziehlet**. Es sollte zunächst „ein

tüchtiges und zu einem Watt-Gonvoyer capables Schiff' angekauft werden.

Die Kosten des Kaufr sollte die alte Gonvoykasse tragen. Dagegen ver-

pflichteten sich „die der orten trafiquirende Kaufleute", vom Werth aller

Waaren in diesem Verkehr ''s Procent zu jrebeu ; wer den Werth seiner

Waareii nicht richtii^ iuij:ebe, sollte als Strafe den zehnfachen Werth

bezahlen. I)as neue Schiff „Der Roland" erliieli /um KapiUln Hinrich
Lose her; es wurde aus dem Zeughaus mit Geschütz, nämlich zwei Sechs-

[lUiiiilini und zwei Serpentinen, und Munition versehen. Am 28. April

trüieiiie der Rath dem Loscher einen Kommishrief: er solle „die Osterbche

Watten bis an Amelaud und weiLerliiu, stxiann l)is zur Elbe bekreutzen

und die Schiffe bis dahin in Sicherheit geleiten".

Mii der Einrirlituiiu' eines Wattconvoyers folute Bremen nur dem
Beispiel, das andere interehstutfti an der Nordseekusieulahrt bereits

gegeben hatten. Wir haben oben ^^eseben, wie die Hollander schon

seraume Zeit vorher mit einer gewissen Ke^'elmiifei^'keit einen Wattcouvoy-

(lienst län^^s der Küste bis zur Elbe liin eiuLrefülirt hatten. Auch Emden
schützte seine Interessen durch Wattconvover. Da alle diese Schifte

denselben Zweck verfolgten und gegen einen gemeinschaftlichen Feind

dienen sollten, so Ia? der Gedanke nahe, diese Einzelkräfte zu oigani-

siren und dadurch ihren Nutzen für die einzelnen Interessenten zu er-

) Vjirl. oben S. ST', Anm. !.

Baase b, Uamboxga CooToy-Schiflahrt, 25
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höhen. Schon im Mftrz 1696 sandte die Admiralität von Friesland, die

in Harlinjien ihi*eu Sitz hatte, zwei Deputiite nach Emden uu(i liefs durch

diese den Vorschlaf» einer p:emeinsamen Fahrt der Harlincrer und Emdouer

Schiffe nnter dem Schutze der beiderseiti^ron Convoyer, deren die Har-

liuger drei besalsen, machen*). Der Emdener K;itb hielt zwar eino

cremeinsame Fahrt für nicht immer thuuiieh^), billigte es aber sehr. ^\>'nu

eine „croede harmonie" zwischen den beiderseiti'jen Schiffern bestände und

aufrecht erhalten werde, sowie gegenseitiger Schutz und Unterstützung,

eventuell durch gemeinsamen Kriegsrath.

Am 2. Mai schrieb nun der Bremer Rath an den von Emden, theilte

ihm die Ausrüstung eines für die Wattenfahrt bestimmten ConvoyschifTs

mit und ersuchte um Nachricht über die, wie er höre, mit der Admiralität

zu Harlingen zu gemeinsamem Vorgehen abgeschlossene Vereinbarung.

Zugleich schrieb der Bath an dir genannte Admiralität^ drückte dieser

die Überzeugung aus, »daüs durch Vereinigung der benachbahrten

diesem Unheil [d. b. den Kapereien] besser konte voigebauet uod ab-

geholfen, auch die Begleitung leichter gemachet werden, wan sie unter

die Benachbahrten vertheilet und verglichen würde, wie einer dem

Anderen bey erheischender Noht zu Hülfe tretten solte*^, und knüpfte

hieran das Ersuchen, ihm, dem Bath, die Meinung der Admiralität über

diese Angelegenheit zukommen zu lassen.

Zunächst sicherten die drei Interessenten, Bremen, Emden und Har-

lingen, sich im Allgemeinen gegenseitigen Schutz, wie Emden es mit der

Admiralität vereinbart hatte, zu. Der Bremer Bath aber, in der Über-

zeu^rung , dafs damit nicht genug gethan sei , schlug der Admiralität in

Harlingen eine Eintheilung des in Betracht kommenden Küstengelnetes

unter die einzelnen GouToyer vor^), und zwar in der Weise, dafe das

bremische Convoyschiff die von der Weser und Elbe nach Holland

gehenden Schiffe bis Delfzyl geleiten, von hier aber bis Harlinjien oder

weiter der lluiiin^jer oder, wenn er verhindert sei. der Emdener Convoyer

das Geleit übernehmen sollte; der Bremer Convoyer sollte dann in iH lizvl

• die von Holland konunenden Schiffe in iMiiptan^i nehmen und nach der

Weser und Elbe geleiten; wenn er aber in Delfzyl weder eine Harlinger

noch eine Emdener Convoy vorfände, so solle er die weiter westwärts

bestimmten Schiffe bis Harlingen bringen, während inzwischen die est-

') Resolutien von nui(;ermeifter und BatI) der Stadt Emdeo, l$.MilR 1596 (ab>

SChrifllich im TliTiiirr Archiv).

') ^dat de ( heopvaert van deese Stadt uiet wel ea soude toelaaten, altoos by

off omtrmit malkaruier te syn".

^) Katli von Bremen an Admiralität von I'rieäland, ü. Juni
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wärts bestimmten Schiffe von der Emdener oder friesischen Convoy nach

der Weser zu fuhren wftren. Gleichzeitig empfand man auch in Emden
das Bedürfnis fQr ein engeres Zusammenschliel'sen der Convoykräfte.

Iii Düakirclieii, s(» horte mau, wurde ein neues Kai>erschiff ausgerüstet,

das speciell dazu bestmtait war, die Watten zu befahren und sich

der dort verkehrenden Convnyer zu beiiiächtiueu ; es ging nur vier Fiifs

tief, hatte aber zebu und niehr Stücke uinl 80— 100 Mann Besatzung;

aufseillein sollten daselbst drei andere kleine bchiffe pebaut werden zur

Beobachtung der hei deu Cuuvoyern befindlichen Schiuackscbiffe. Auf

diese Nachricht wandte sich der Emdener Rath an den Bremer llath ^)

und schlug die Verabredung eines RendezvouBi)latzes vor, au dein sich

mindestens zwei Convoyer zu treffen hätten, um dann mit ihren Schiffen

desto sicherer die Fahrten fortzusetzen. Darauf eingeheini iiaiuiie der

Bremer Ilath *) als Rendezvousplatz eine Stelle \m der Insel Waugeroog;

hier könnten sich dann auch die liamburgischen und Bremer Schiffe ein-

finden; zweiter Rentlezvousplatz sei d inn Delfzyl. Mit dieser Organisa-

tion waren alle Betheiligten einver t;iiii[en. Im Wesentlichen bat sie in

den nächsten Jahren so bestanden und .sich bewährt. Im Herbst wurden

die Convoyen in den Winterhafen gelegt, im Frühjahr rüstete man sie

v»ie*lei aus. Die IlaiiuiL^ r AdmirulUat erschien nun mit zwei Watt-

convoyern auf dem Plan , aufserdeni mit zwei mit je 22 SLucken aus-

gerüsteten Fregatten, die „als Buiten-Convoyei's" für den Schutz der

Küsten und zur Convo.Mung nacii iiambuig dienen sollten^,). Auf Ver-

anlassung des Bremer Raths wurde insofern eine kleine Änderung in

der Organisation vuiui iiuiuinen , als das Bremer Convoyschiff nunmehr

von der Weser nach Delfzyl und zurück, von Dollz}! wcitt^r nach Har-

lingen aber die Ilarlinger oder Enidener Convover das (iflcMt übernehiiicii

sollton. Zu diesem Voi-sclila;^, nnt dem die Kindener und Ikulinurr ein-

verstanden wann, bestimmte die Bremer die Krw^iLuiiL', ..damit unsere

Küste, dar.iuf die frantzösische Caper laureu, uiciiL zu iang ohne Hülfe

und Schiffe bleiben"**).

Mit dem Frieden wurde die Bremer Wattcuiivov , wie dio Wittheit

am 16. März 1098 beschlols, eingezogen und als Au-^liotier hi uutzt; in

dieser Kigeiischaft diente das Schiff bis 1702. Dann wurden die Küsten-

gewasser wieder unsicher; die Franzosen verübten im Frühling dieses

') Schreiben vom 9. Juni 1696.

-) ScluL-ilien vom VA. Juni.

') AdminiliUit m iiarimgon au Bremer Kaüi am 27. Februar 1697.

*) Bmaet Balh ao die Adminditit, ft. Uta; Rath von Emden an Bnmer Batb»

12. Mta.
25*
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Jahres mehrfache Kapereien gegen Hamburger und Bremer; im Mai l>e-

schlofs defshalb die Wittheit, den kleinen Couvoyer auszurüsten. Auf

Antrag' des Elub. Kaufmann wurde beschlossen, dafs evontueii die Con-

voy auch Schiffe nach Haniburg ^^eieiteu (iurfte; auch l)pwill}«^te er einen

Beitraf? zu den Kosten. Das halbe l'rocent vom AVertli wunle wie<ler eiu-

geluhit. Mit Emden uud dvr Admiralität in Harlingen trat man wieder

in Verbindung. Die Ausrüstung verzögerte sich aber trotz mehrfachen

Drängen? der Kauflente; erst am 27. Juli ward sie endgültig bcschlosseu.

Ob der Wattconvoyer aber noch in diesem Jahre in \Virksaink(*it ,i:e-

treten ist, ist unwahrscheinlich. Denn der Rath hoffte damals noch immer,

dafs die Stadt in dem Krieg gegen Frankreich neutral bleiben könne,

und suchte delsbalb jeden Anlafs, als ob sie sich gegen Frankreich feind-

lich verhielte ; zu vermeiden. Im Februar 1703 drängten jedoch die

Kaufleute erneut auf die Einstellung des Wattconvoyers ; Ende Mai wurde

von Emden und von der Admiralit&t in Harlingen angefragt^); letztere

hatte wieder zwei Wattconvoyer ausgerüstet. Erst am 18. August er-

widerte der Rath beiden: Er habe nicht eher sich zu einer Antwort

entscblielsen können, da alle hiesigen Schiffe abgesegelt seien, und zwar

meistens in IranzOsiscben Hj&fen sidi be&nden oder die Bestimmung nach

solchen h&tten ; jede Feindseligkeit Bremens gegen Frankreich oder Spanien

sei deishalb fibr diese Schiffe sofort verhflngnisvoll. Nun aber, wo Bremen

die Avokatorien anschlagen müsse, sei die Stadt auch genöthigt, ,,zu be-

freyung der Weser und der Wadden** das Gonvoyschiff wieder aus-

zurttsten. Zwischen den drei Interessenten wurde nun wieder eine Ve^

einbarung getroffen, die derjenigen von 1696 entsprach').

In den nächsten .labren wurde der Watteuconvoyer „Roland" rei^el-

riiiiJ iij in diesem Dienst verwendet; bis 170(3 führte ihn Kapitän

Löscher^); dann trat Jakob Profoes an seine Stelle.

Zweimal in diesen Jahren wird der Wunsch ausüesprochen, dals der

^Uoland" auch Scliitl'e nach der Fibe ireleiten sollte; einmal im WAn
1704 zum Anschluls an die von der Elbe aussiebende Convny nach Eng-

land und dann im Juni 1711 zu demselben Zweck. Beide Male wird

dem Wunsche
I

der von den nach Fjigland handelnden Kaufleuten aus-

ging, willfahren; in letzterem Falle wird noch bestimmti dafe die Assekura-

deure vorher darüber befragt und dem Kapitän ,,ein gewisser Coun an-

1) Schrdbea des Raths von Emden, 23. Mai 170S; der AdniinditSt, 99. Mai 170&

*) Die „VerordnuDg der Watten«CoiiToy* ist vom 5. Augost 1705; sie entspridit

im Wesentlichen deijenigen von 1096.

Den för diesen ausgestelllen „Ordonnantie en Zeyn-BrieS" vgl im Anhang

JJr. 67.
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gewiesen werden" solle. Diese Besuuiinung steht im Zusammenhang
damit, dafs die Wattconvoy nielit in die oflFene See »rehen durfte; als im

Juli 1704 in der Wittheit berichtet wurde, dals Kapitän Loscher sich

mit dem „Roland" in die ofiene See jiewafjt und „also in ziemliche

Gefahr sich exponiret". beauftragte die Wittheit die Convoy-Herren, daJs

sie dem Kapitän „sub poeua remotionis bedeuten sollen, hinfdhro nicht

Nieder die order zu handeln, dabei auch dem Lieutenant order zu f?eben,

dals, wann der Capitaiii wider ordei sollte handeln wollen, er das

Commando führtn solle". Waren doch selbst die Wattconvoyer nicht

sicher; im Juli 1705 sollte ein Gonvoyer, wahrscheinlich ein Holländer»

bei Wanfreroo^r von Kaptrn auf den Strand .creiai^t sein').

Ganz re^jelmillsi-r sclieint von 1707 au schon die Wattconvoyfahrt

nicht mehr gewesen zu sein; dip Kiistengewässer waren damals ruhig

und ziemlich sicher; doch beriditete der holländische liesident in Ham-
burg noch am 1. April 1707 nach Hause über „een kleyn Capertie tussen

de Wes(M- en Elve", die auf die holländischen Schiffe kreuze"). Bereits

im Mai 1707 ersuchieu die Kaufleute um Erlais der Wattconvoy beider,

was sie doch nur thun konnten, wenn die Convoy nicht in Thätigkeit

war. T><>r letzte Komniisbrief für den „I^ohmd'' ist von 1711; im August

dieses Jahres machte das Schiff, nachdem es in Vegesack ausgebessert

worden, eine Fahrt nach Holland. Wie der Ratli der dänischen Regie-

rung in Oldenburg, die ihn vor einer WeirnahiiH' der Convoy durch

die Schweden gewarnt Itatte, am 14. August schrieb, soiite das Schiff

nach seiner Rückk^lu- mitten in den btrom, d. h. sicher vor dea Schwe-

den, gelegt werden.

III. Sonstige Convoyen.

Städtische Convoyen hat Bremen, wie wir sahen, nur für die J\ n-r» n-

und Englandfahrt gehalten. Nun hielt die Schiffahrt der P.reiiier sich

aber doch nicht in diesen ensren Grenzen, und wenn sie aucli nicht in dem
Umfange, wie die Tlandiuru'er, die Fahrt nach dem Westen und dem
Mittelländischen Meer betrieben , so schlössen sie sich doch von dieser

nicht ganz ans. M(Mst verfüLrteii sie sich, wenn es nöthiir war, auf dieser

Fahrt wohl unter HainburLa'r. eiiLrlische und holländische Convoy. Einige

Male aber versahen sie auch rrivatschille mit den erforderliclien Schutz-

inalsregein; vielleicht fand dies öfter statt, als uns l)ekauut ist.

<) Vgl. auch ob«ii 8. 365.

*) van den Bosch m Generalstaatcn (Reicfaaarchiv im Haag).
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Chronologisch an erster Stolle ist zu nennen das „Frecrat- oder

Convoy-Schiff , das die au der Fahrt nach Grönland betheiligten

Interessenten ausrüsteten, und das im Jahre lOP^ erwähnt wirdM. Per

Path gab ihnen zu diesem Behuf Geschüt^p. Ferner rtlstetcni im Herbst

1695 eine Anzald von Kaufleuten, an deren Spitze Peter Loning und

Jakob von Berchem standen, die Fregatte „die Wahrheit" zur 1^ ahrt nach

Genua und ins Mitteimeer und zurück nach Bremen aus; da sie aber,

wie es in dem betreffenden Dokument heifst, „sich bey diesen gefähr-

lichen Zeiten befürchten musten, dafs dieses Schiff im Meer feindsehli?

mochte angegriffen und erobert werden", so armirten sie es „naehNotduift'*

mit Munition und Mannschaft: dafür baten sie den Rath, dafs er zum

^iCapitain und Commandanten" auf diesem Schiffe den Hermann Wulssen-),

„dessen Bequehmbeit ihnen wohl bekant wäre'*, ernennen möge. Der

Bathy in der £rwflgaiig, dals «dieses unser BQiger Sueben zur Befodernng

der Gonmierden und eibaltung ihres Schiffes Labdung und Intention

mercklich gereichet*^, ertbeilte hierauf im November einen Kommisbrie^

ernannte Wulssen 2um Kommandeur des genannten Schiffes und ver-

pflichtete ihn, das Schiff ^211111 Besten der Interessenten gouveniren» bey

allen feindseUigen Anftllen männlich defendiren und was er durch gdtfe-

liehe Htdfe von ihm an&llenden feindlichen Schiffen erobern konte, ver-

handeln und vereulsem*' etc. Von der Stadt wurden ein Eoiporal, ein

Gefreiter und Soldaten auf das Schiff gegeben").

Im Sommer 1704 rüsteten die Kaufleute Daniel Meinertzhageii}

Conrad Grelle, Peter Löning, FHedrich Harloch und Genossen die alte

Vgl. Liudeutau, i>ie ai kusche l ischerei der ileutücLen Seestädte 1620 bi&

1868. Gotha 1869. (Erg. Heft 26 m Petemuum'» MittheUuDgen) 8. 32. Zu berick-

tigen iBt hier das von L. gegebeooWort „Koparden^; es heUbt im Origüul: „tMuAlt

denen Laveten oder Roparden, wie sie im Schiffe dienlich''. Roparrlen - Laffctten;

vgl. riaedechens. Das liainli. Milit;ir bis 18U (Zeitschr. d. Y. £ bamb. Gegch. YIIQ^

S. öo2 tf., wo „RapiTten" auffretührt worden.

Er fiilirtc spater die Wattconvoy, dann die '/r-ifM' ( onvoy.

•'J
An den Korporal und »eine Leute erliefsen am ib. Febmwr 16y7 die Kriegs-

konm^Mre von Bremen eine Ordre: „Demnach oni einige Khigen vorkommen* alt

wen Ibr der Ordre des Eucb voigestelten Capitahis Hemum Wulssen und seiner

nacbgeset/cten Officiren nicht allemahl pariren , noch Euch dessen Commando jeder

Zeit gebührlich unterwerfFen soltet, unter dem Vorwand, als wan Euch, dem Corporal,

das Kommando der von hiesipem Kefruuent alige^ebcnen Leute anverfrauet wär^ und

aber hieilurch viel imlieil «ai leifhtlich entstellen konte". so Ideljieri sie dein ("<»r-
|

poral, dem Gefreiten und ^deueu hannlicbeu Gemeinen, Mann tur Mann, hiemit eiust-
j

lieb, von solchem miainn ainnsteben, hingegen in allen Stödten dem C<wimando des 4

vorervebntmi Capitaina Heiman Wulfsra und der nacbgesetsten Qfflders nadmleben, 1

Each auch sonsten dergestalt nüchtern und wohl zu verhalten', dafs keine Kbigen

deswegen erfolgen mfigen*.
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fVegatte .Das Wappen von Bremen**, die im Jahrzehnt vorher der Stadt

als Convoy gedient hatte, und die von ihnen dann käuflich erworhen war,

aus zu einer Expedition naeh Cadiz, Malaga, AUcante u. s. w. Sie

armirten das Schiff selbst zum Schutz gegen Seer&uber und baten den

Rath nur um die Erlaubnis fbr den damals auf Wartegehl gesetzten

KapitAn Balte, dies Schiff zu fuhren. Das erlaubte der Rath und erthdlte

Bake einen Kommisbrief). Schon früher, im November 1699, hatte

Bake eine Fahrt nach Spanien angetreten und der Rath auf Wunsch der

Interessenten ihm einen Kommisbriel ertheilt

IV. Verwalfang, Convoygeld u. s. w.

Was die VerwaltuiiiEj des Bremer Couvos v^e^ells botnlit, so tiiuit* ich

eiue Convovholionio zu('r^t erwähnt im Jahre 1671; dama1<i setzten „die

zur Convoy verordnete Herren Adniinistratores'^ in Genieiuscliat't mit den

„beputirten Conuuissariis" aut Befehl des Rüths die Ausgaben für die

ConvoysphitTe fest.

Die Au^riistunf? des Convoyschiffs von 1689 ^^ab sogleirh iiiüMchtlich

der Verwaltun^s namentlich der Finanzen, zu Meinungsverschiedenheiten

Anlals. Wahrend die Direkteren der Convoy, d. h. Kauflente, die aus

eijfeuer Initiative den Convuyphui pefafst hatten, in einem Aktenstück

vom 22. AuLTust betonten, „dafs die Hebung der desfall> v( n denen

unterm ^releit obgedachten Schiffes hin nacher EnL^eland ^'ehentU n und

von dannen anhero kommenden Wahren beliebten Gelder, wie auch da-

von die Cassa am Hause Schutt in;; sein solle", d. h. dem Einflafs

des Vorstands der Kaufmannschaft nicht entzogen werde, sprach ein

gleichzeitiger Beschlui's der Wittheit erade das Gegentheil aus, nündich

„dafs zu praecaviren, damit die Hebung und andere jura niciit an dem
Schütting gezogen werden, sondern die intressirte Eltcrleute qua

privat! dahei traittiret, der Capitauie auch ab Anno in seinen P)ürger-

und S(il(iaten-Eid j,'enommen werde". Die Einrichtung von 1689 war von

zu kurzer Dauer, als dals diese Differenz zu einer Auseinandersetzung

fuhren konnte. Dm 1 lau von IGOn sah sogleich eine Betheilinung des

Raths vor. Der Ehrb. Kaufmann schlug vor, ^dafs zu denen Dirt ctoribus

über diese Schiffe, welche E. Edl. Hochw. Riith aus dero ansehnlichen

Mitgliedern >tellcn möchte, von dem Collegio der Elterleute zwey und

dem f.hrs. kautiiuiu vier Ihres Mittels ernennet un<l denenselben als Mit-

Directoren beygefüget werden mochten und, wan es solte geschehen, dals

von ohpedachten Elterleuten oder des KauHmans Jemand von Stand ver-

iiuderen oder durch Todt abgelten mochte, dafs dessen Stelle durch dem

»J I>en 11. Juli 1704 in der Wittheit verlesen.
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Collej^io der Elterleute, wan es einer ihrer Mitglieder ist, und durch dem

Collegio der Directoren, wan es ein Kaufnian ist, aus deren Mittel wieder

möchte suppliret werden". Darauf beschlofs am 5. November 1690 die

Wittheit, dafs das Direktorium über die Convoy frebildet werden sollte

aus zwei Ratbsberren , einem Ältermann und fünf Kaufleuten. Die im

Jahre 1690 dies Direktorium bildenden Männer waren : aus dem Rath

:

Dr. Ck>nrad Meyer und Herr Dietrich Ter Hellen, der Ältermann:

Albert Schumacher und die Kaufleute: Conrad Mene, Franz Dreyer,

Benrieb Klujrkist jun., William Willet und Ditrieh Rissehnann. Ihnen

wurde zunächst aufgetragen , dafe sie „das Schiff bestmüglichst kaufen,

nachgehends in allem mit Ammunition, Victualien und tOchtigeu See-

fahrenden Schiff- und Bootsleuten woU versehen und nach eufsersten

Vermögen dabin tischten sollen, dafs das bill^mAfsige Absehen zu dieser

guten Stadt Beste und Aufiiahme der Commerden erreichet und erhalten

werden möge". Ea sollten je drei IMrektoren, d. h. ein Batbsbcrr und

zwei Kaufleute, in der BOrse „in einem darzn aptirenden Logimenf^

wöchentlich dreimal oder, „wann es nöthig, mehnnahlen** , nämlich

Dienstag Morgens von 9—11 Uhr, Donnerstag und Sonnabend Mittags

von 2—4 Uhr, sitzen und die Convoygelder in Empfang nehmen, wie

auch „pro rc nata, der Sachen Bescbal^heit und Wichti^eit nach, ent-

weder allein oder mit Zuthuung der übrigen Herren Directorum secundum

pluralitatem Votomm die Nobtdurft beobaditen und sehliessen". — Mit

der Auftakelung und £quipirung des Schilfe wurde einer der Direktoren

beauftragt; die Annahme und Bezahlung des Volks, der Ankauf von

Geschützen, Pulver, Ankern, Segeln und anderer wichtiger und im Werth

l Tha]er obersteigender Gegenstände sollte tUber auf der KImmerri io

Gegenwart und mit Zuthun der anderen Direktoren geschehen, auch von

diesen die Bezahlung erfolgen.

Ein Schreiber wurde angestellt« ferner eine Lade mit drei Schlüsseln

angeschafflt.

Über den Ersatz etwa abtretender Direktoren wurde bestimmt dals

die Zurückbleibenden dem Rath zwei Kandidaten präsentiren sollten,

aus denen dieser dann einen zu ernennen hätte.

„Was nun," so heifst es in dem Recefs, „diese obiger Gestalt

handeln und sehliessen werden, solches soll allemahl für stett, fest und

sie desfals für Jedermann schadlofs gehalten werden.**

Doch hatten die Direktoren lediglich die finanzielle und technische

Verwaltung ; in allen grundsätzlichen Fragen entschieden Rath, Wittheit,

wie auch die Kaufinannscbaft.

Diese Verwaltungsonranisation wurde auch ftlr ' die späteren

bremischen Convoyen nach England beibehalten. Das 1704 erneuerte
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Direktorium enthielt die Rathsherren Dr. Werner Köhne iinti Albert

Löninp, die Älterleutc Hermann butker und Eberh. Knühel, die Kauf-

leute: Peter Lönin*?, Daniel Willet, Jakob von Berchem, Simon Post,

Hinrieh Kuknkanip, P'riedrich Harloch.

Nahezu dieselbe ( )rü:auisatiün wurde 1696 fÖr das Wattconvoywesen

geschaffen. Die betreli'eude Verordnuu{4 des Raths ist fast gleichlautend

mit dem Hecefs von 1690. Hier wurde eine Direktion von zehn Pei-sonen

(zwei Rathsherren und acht Kaufleuten) {gebildet; sie hatte dieselben

Funktionen wie die Direktion der englischen Convoy. Doch sollte ein

Mitglied der Wattconvoydirektiou täglich Morgens von 9—11 und Nach-

mittags von 2—4 Uhr sitzen. —
FAa „Reuter-Geld'' wird achon 1590 erwfthnt und über dasselbe ein

Proklam eriassen. Als im Oktober 1600 der Bremer Rath in Folge der

Drohungen der Generalstaaten ein Schiff auf die Weser legen wollte^ um
Unordnungen zu verhindern, und der bierf&r sonst wohl benutzte Tonnen-

bojer nicht zur Stelle war, wurde an die iüterleute der Kaufinannschaft

das Verlangen gestellt, 4 oder 5 Grote „Beatter- oder Convoy-Geld** von

jeder Last zu geben, damit aus dem Ertrage dieser B^teuer man ein

anderes Schiff sich verschaffe. Die Älterleute lehnten diese Forderung

aber ab, da es sidi nicht um Schutz des Handels, sondern um Privilegien

der ganzen Stadt handle'). Im Jahre 1625 aber finden wir eine Liste

und Taxa des Convojgeldes, eine Abgabe, die die Stadt von dien Schiffen

auf der Weser bezog, und deren Ertrag zur Bestreitung der Kosten für

den Schutz des Stioms verwandt wurde. Eine Beschwerde der Emdener

Uber diese Abgabe blieb unbeachtet Den Charakter derselben verlor man
in Brem^ ebensowenig aufser Augen, wie ihren Werth; am 26. Januar

165d beachlofs die Wittheit: „Ob es zwar woll kein continuirlichs und

ein die Gommerda beschwerendes mittel, so wehre es dennoch besser,

das noch zur Zeit die Erhebung der Convoygelder im gange bleiben

solle, in ferner betrachtung, dafs man sich des juris protegendi Visurgim

Dicht begeben kOnne''. Doch ward am 15. Mftrz desselben Jahres die

Herabsetzung des Convoygeldes auf die Hälfte beschlossen, „damit die

Commercia von dieser Statt nicht abgewandt werden mochten". Ja, man
sah sieb nicht viel spftter veranlagt, filr einen einzigen wichtigen Handels-

artikel die Erhebung des Convoygeldes zeitweise ganz aufisuhebeu, Die

Interessenton der Zuckerraflinerie setzten es durch, dafe am 17. September

1669 vom Rathe verordnet wurde, „dafs in respect dieser .hier neuw-

eingeführten Handlung, jedoch ohne Praejudiz und Consequenz in andern

Dingen oder bey andern Personen, wie auch vorbehSUtlich der gewöhn-

Archiv der Bremer Handelskammer.
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«

lieben velli'j-pn Acrisp von dem raffinirten und auis^ehenflen Zucker

selböteu, m deiwu uvi'hAvn ^t rlis Jahren der Supplicanten heiTinln in^zende

newe Zucker, wie auch aulsgciieude Syrupen von eutiichtuug der ordi-

nairen Convoy-nelder L'äntzlieh >)efreyet — werden sollen".

Wie die finanzielle Belastun-^ (iurch die sjuiterrn Convoyen sieb ge-

staltete, haben wir oben gesehen. Es luiv^ hier nur noch daraut hin-

gewiesen werden, dais, wie mit jeder Erneuerung der Convoy eine Er-

neuerung der Convoyahgabe verbunden war, auch jedesmal von den

Bewilligendeo eifrig darauf gedrungen wurde, dafs mit dem Zwecke der

Bewilligung auch die Zahlung der Abgabe aufzuhören habe. In dem

ReceJs von 1690 wurde stipulirt, „dafs durch diese neue Convoye nur

die Secarit&t der Schiffe und Wollfahrt der Commerden einzig und aileiB,

keinesweges aber denenselben ein perpetuum onus auf-

zubarden gesuch et werde", und die Direktoren wurden ermächtigt,

nach dem Kriege und wenn keine Convoy mehr nöthig, die Abgabe

aufzuheben und „wie vorhin, den freyen Lauif denen Commerden, ohne

desfalls etwas mehr einzufordern, gönnen und lassen mttgen**. IHe

Kaufmannschaft wu&te wohl, warum diese Bestimmung dem Reeeis ein-

verleibt wurde. Sie hatte kurz vorher allerdingB ihre Bereitwilligkeit

zu der Convoyabgabe ausgesprochen, dabei aber, »weil durch ablauf
der Zeiten und Ver&nderung der amRuhder und Regiment
sitzenden Herren solche extraordinaire und nur auf ge-

wisse Gelegenheit und Zeit gewilligte Zulagen öfter in

immerwehrenden verändert warden, wovon auch in dieser

guten Stadt und im noch wehrenden Seculo verschiedene Exempel vor

Augen", den Rath ersucht, dafs die zu eraennendeu Direktoren sich eid-

lich verpflichten sollten, die Abgabe nicht länf^er zu erheben, „als nur

vor der jetzigen Zeit und solange (li(^ \vuikliche Convoy währet"". Die-

selbe Bestimmung wie im Recefs von 1690 findet sieh in der Veroidaung

für die Wattconvoy von 1696. Da man aber durch die Erfahrung merkte,

dals die Gonvoyab^'abe nicht hinreichte, um die Kosten der Convoy

während der Daner ihrer Verwendung als solche zu he>trtiten, so mulste

Vorsorge getrotfen werden, (h\\'<, im Fall die Conv i\ plötzlich nicht mehr

benutzt wurde, Mittel vorhamhn waren, die Sclml lf ii /u decken. Im

Jahre 1704 verpflichtete sicli d< Tsiialh fler Fnglische ivaulinauii, flafs. wenn

naeli dem Fried enspchlnfs noch M'hulden mit dfr Convov halteten, die

Com '
>;ih^'abe, die vitdleicht dann schon herahLresetzt sei, so lange weiter

zu entrichten, bis alle anLieliehenen Kajiitalien l)ezahlt wfiren. That-

sächlich ist die englische Convoyabgabe auch noch lange nach der Auf-

hebung der Convoy bezahlt worden. Im Mai 1708 ward der Verkauf

der Convoy beschlossen. Im nächsten Jahre drängten die Herren
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Sanders & Riesselmann noch auf Zahlunjr des Restbetrages für den 1704

erfolgten Ankauf dieser C(»!ivoy. Es ist somit begreiflich, dafe einem

Antrag der auf England haudeludeu Kaufleute, ,die Convoyungelder

nunmehro aufzuheben", im Januar 1710 widersprochen wurde» da das

Kapital auf die Coovoy noch nicht abgetragen sei. —

Eine Eigenthamlichkeit des Bremer Ck)nvoybetriebe8, die hier noch

©rwähnt werden mag, bestand darin, dafs der Convoyschutz auf Schiffe

von einer gewissen Grölse beschränkt wurde.

Bei der erstell Convey, der on 1689, mufsten die Direktoren des

Fregattsduft sich verpflichten, „dals keine andere als freye Bremer und

neutrale Sdiilfe, so alhier geladen, hey ihrw Begleitung zu fahren sollen

admittiret werden", und wenn man auch der sogenannten „Englischen

Compagnie" ihre Frdheit „in denoinlnatiim ihrer Scfaiflfe per Londen'' in

keiner Weise beengen wolle, so hätten doch alle Schiffer sich gewissen

Bedingungen zu unterwerfen. Yoa einer Aussefaeidung Yom Schiffen nach

ihrer Gr&fee ist hier noch nicht die Bede. In der Periode der grofsen

Convoy „Wappen von Bremen* wurde das anders. Es wurde nun fest-

gesetzt, dafe unter der Convoy nur groise Sehiffe mit drei Masten &hren
dürften. Der Orund dieser Anordnung war, wie das später erwähnt

wird, die Besorgnis, dalh die kleineren Scbmacken „die See nicht halten

könnten*, und sie als lästiger Ballast der Ckmvoyflotte led^ch Gefahr

zu brii^en geeignet seien. Wann diese Euirichtung getroffen wurde, ist

genau nicht ersichtlich; wahrscheinlich war es 1697, denn erst im Sep-

tember dieses Jahres beschwerten sich eine Anaahl von Scbmackschiffem

bei der Wittfaeit darttber; sie stellten vor, dafe sie dadurch mit ihren

kleinen Schiffen von dieser Fahrt, die sie bisher, wie die grolsen, ein-

gehalten, ausgeschlossen worden, oder man nöthige sie, „mit G^dir und
Kosten* sich nach fremder Convoy umzusehen. Weder Engländer noch

Holländer oder Hamburger machten einen solchen Unterschied, und Bake
nähme defehalb auch kleine Schiffe dieser Nationen mit unter seinen

Schutz, während er ihnen, Bremer Borgern, gegenttber Ordre habe,

„sich nach uns nicht umb zu sehen noch umb unserntwillen das Ruder
zu wenden*. Die Wittheit ging aber auf diese Klage nicht an. üfilder

sah man später die Sache an. Als im Februar 1706 die bei der eng-

lischen Convoy interessirten Kaufleute beantragten, „dafe hinfobro keine

Schmecken unter Convoye muchten mitgenommen werden*, verfügte die

Wittheit, „dafe die Schmecken unter- der Convoje zwam mitfahren

muchten, jedoch auf deren Ge£ahr, welche solches verlangten, der Con-

voyer aber nach dieselbe zu warten nicht gehalten sein sollte*.
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Emdener Convoyen.

über die Emdeiun Convoyen können wir uns kurz fassen. Im AU--

gemeinen trifft hier Vieles zu, was schon bei den ttbrigen Convoyen,

namentlich den bremischen und holländischen, crosa^ worden ist.

Schon Ende des 16. Jahrhunderts wird in Kniden d'w Einrichtung

einer Convoy erwähnt. Am 27. Oktober 1585 oiiiefs Graf Edzard eine

„Ordinatie der Confoyt nn oder Ruder-Tollen" ; hiemaeh wurde auf eine

Reihe von Waaren bei einkommender Convoy ein Zoll gelegt; hei aus-

fahrender Convoy wurde das Doppelte entrichtet. Schon bald erhob

sich Opposition ?egen diese Abgabe, die, wie wir das ja auch ander-

wftrts gesehen haben, erhoben wurde, aurh wenn koino Convoy mitfuhr.

Im Juli 1633 richteten mehrere Schitier eine Einu'abe an don Rath,

klagten über das Convoygeld, und dai's durch die bei der Ausfuhr statt-

findende Verdoppelung desselben die Kaufleute des Stifte MüDSter sich

veranliifst sähen, ihre Waaren über ZwoUe zu versenden. Sie ersuchten

delsbalb dringend um Abschaffung „der unnötigen westerschen Collfoy^

In einem kaiserlichen Mandat an die Stadt Emden vom 2. März 1602

wird mehrfach der Admiralitäten und Convoyen, die die Stadt halte, ge-

dacht und den „Privat-Convoyen" entgegengetreten M. Aus demselben

Jahre haben wir ein Aktenstück, das über die Thätigkeit eines Emdener

Convoyers Licht verbreitet. Der Convoykapit&n Pieter Abels wird :ud

15. Oktober vom Rath beauftragt^), zusammen mit dem Kapitän Casper

Ringh sich nach der Jade zu begeben und sich hier mit zwei anderen

£mdener Kapitänen zu vereinigen; diese vier sollten die Schi0e, die von

') (BrPiiu e ysen), UsÜncsiscbe iiistoric und Landes-Verfassung. Aurich 1720.

II, 282 S. (§§ 22. 25. 39).

*) Emdener St-Archb.
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Haiiibiir^' und BrtMiien kSrnrii und nach Emden bestininit seien, in Em-
pfau^^ nehmen und uiit ihnen nacli dem „Smale Wasser oder Wnrsten-

wat"* fahren und hier so lanf,'e lifueu MeibeD, bis alle Schili'e bei eniaiiilor

und sie dann „fry und unbeschiidij^t an die^e Stadt** mit .aHe ^^er unsere

bestalte ( iliriochscheppn pon\oyeren". Ursache dieser Mafsregel war, dafs

mau in Erfahrung gebracht hatte, dafs Kriegsschiffe des Grafen von Ost-

friesland den voD Hamburg und Bremen kommendeu fimdener Schiffen

auflauerten.

Sowohl nach Osten wie auch nach Westen, nach der Elbe und nach

Holland hin bestand in den unsicheren Zeiten des 17. Jahrhunderts und

ins 18. Jahrhundert hinein stets Convoy von Emden aus^); namentlich

von den 1670er Jahren an scheint ein regelm&lsiger Convoyverkehr von

dieser Stadt aus bestanden zu haben. Er ging Hand in Hand zunächst

mit den verschiedenen holländischen Gonvoyen, später auch, wie wir

sahen, mit denen Bremens. Der holländische Resident Römer in Ham-
burg berichtete schon am 12. September 1678, der Emdener WattconToy-

kapitän sei bei ihm gewesen und habe seine Geneigtheit erklärt, stets

mit den holländischen Gonvoyen „eene goede ]ntel|igentie tot alle voor-

Valien te willen onderbouden''. In den Berichten des holländischen Resi-

denten wird der Emdener Convoyer von nun an oft erwähnt. Die Thätig»

keit des Emdener Convoyer mag eine Zusammenstellung ^) beleuchten, die

sieb im Emdener Stadtarchiv befindet Es wurde Pulver verbraucht von

dem Emden-Hamburger Convoyer im Jahre 1689: 1390 0, 1690: 1350 ^,
1691: 1270 1692: 1280 1693: 1045 1694 : 890 1695:

1120 «, 1696: 1260 «f, 1697 : 682 Ä Auf dem Emdener Convoyer in

der Fahrt nach Holland wurde in denselben Jahren verbraucht: 660,

bezw. 550, 540, 540, 520, 350, 630, 893, 559 Ä

^) In dem „Joumael, gehoudea op Landt's 8chip de Spiegel** 1664/65 (Amster-

dam 1665) heifst es S. 82: 15. Aug. 1665 segelten die Commissare der Admiralität

TOD Del&yl »met de Wal-CoDToyer naer Emden". Ob dies hollAndiaGhe oder Emdeaer
OooToy war, ist aleht zu erkennen. V^, aoeb oben S. 962 £ 885 IT.

*) Um 1700 erscheint dfter als Kapittn nauftn Convoyer amb die Oist nacber

Hambug^ Eonielis Verbeeck.
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Lübecker Convoyen.

Aueh Qber iQbische CoiiToyer ist nicht viel zu sagen. Zn Beginn

des 17. Jahrbanderts hielt Lübeck mehrere Kriegsschiffe imd Jachten

zum Schutz der Schiffahrt in der Ostsee; im Hai 1612 erliefe der Rath

eine Ordnung iür die Of&ciere und das Dienstvolk „auf die zur Vorsoig

und nottorft angeordente Schiffe**

Wdter aussehend war in den siebzif^er Jahren desselben Jahr-

hunderts die Convoybeweping in Lübeck. Die Stadt hatte von Altere-

her sich ja nicht nur der östlichen und nördliclK'u Schiffahrt ^'ewiduiet,

sondern auch Fahrten nach dem Westen, nach rortusral und Spanien

untemomraeii. >o spürtt man denn auch hier die Folgen des Seekrieges,

der Unsicherheit des Meeres. Im Herbst 1675 falsten defshalb einige

Kaufleuto den Eiits -lilui^, einige CouvoyschitTc „nach der Westsce'" aus-

zurüsten, und /wai ^zu vortsetzung handels und wandels" und ..der all-

gemeinen Stadt zum Besten" ; sie baten „zu erleicht4?runu der t^rofsen

Spesen" den Rath um otwa 20 Geschütze und 72—100 Sohlaten. Am

3. November 1675 liefs der Rath dies dj'n KompaLrnieu nnd Züufteu,

d. h. den Vertreteni von Handel und Gewerbe, vortragen, inciem er darauf

hinwies, „wie da.-^ die gute Stadt von Alteiohero auf dem Commercio

gewidmet und bev diesen martialischen , nahrlosen und künimerliclieii

Zeiten gahr nicht erhalten werden könte, wann K. Hochw. Ralit und die

ehrliebende Bdrirerschaft nicht aliermogligsten tleilses herlieytriigen. wii<

zu vortsetzung des Commercii könte dien- und ersprieislich gehalten

werden". Der Rath empfahl die Genehmigung des Gesuchs „zu d^^r

trafifiquirenden Borger Notiiurft und Sicherheit". Die Ältesten der Schiüer-

^} Im Labecker Staatsarchiv finden eicb bierOber nmfimgreiche RechnoDges, sb«

aabesa gar keine Aktenatacke.
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kompagole erklärten sogleich ihr Einverständnis und fügten nur noch die

„Erinnerung" hinzu, dafs die ConvoyschifTe und die darauf fahrenden

Schiffer verbunden sein müfstcn, alle anderen lubischen „unbeweinte"

Schiffer, die in England entweder in den Downs oder bei Wight sich

Tersammelten , „umb in einer Compagnie über See fortzugehen", stets

„nach eufserster uiüglichkeit wieder die TOrkischo Seeräuber zu defen-

diren". Die Ämter waren mit dem Antrag grundsätzlich einverstanden,

wollten aber die Soldaten nicht aus der Stadtkasse erhalten, sondern

diese Ausgabe von der spanischen Kollekte und andern aus dem Handels-

stand fliefsenden Einnahmen bestritten wissen. Doch scheint hieran die

Sache selbst nicht gescheitert zu sein. Ob solche Unterstützung für die

Westfalirt später noch öfter vorgekommen, ist nicht ersichtlich. Im
Oktober 1678 klagten die Interessenten und Heeder von zwei Ifibischen

Schiffen, deren Kapitäne Peter Nau und Jochim Sägers gewesen waren,

dals diese beiden Schiffe auf der Rückfahrt von Spanien von den Fran-

zosen genommen worden seien. —
TJm der Schiffahrt auf der Ostsee Schutz zu sichern, verhandelte

der lübische Rath 1676 mit den Kaufleuten. Schon 1676 waren einige

Schiffe mit Geschütz und Soldaten versehen und nach Travemünde ge-

legt^). Nun drängten 1676 die Kaufleute wiederholt auf Ausrüstung

eines Kriegsschiffes. Der Rath wies zwar auf die greisen Kosten einer

solchen Ausrüstung hin, erklärte aber am 22. November, dafs er wohl

einverstanden wäre, wenn ein Schiff von 30—40 Geschützen oder auch

zwei zu je 20 Geschützen ausgerüstet würden. Letztere und Soldaten

wollte der Rath gern hergeben; die Munition, die Matrosenheuer und

sonstigen Kosten müfsten die Kaufleute selbst bezahlen. Auch mit einem

Lastgeld war er einverstanden; doch erklärte er ausdrücklich: „Es soll

aber solche Ausrüstung keinen andern Zweck haben als die Rheyde zu

defendiren und unsere ankoüimende Schiffe bey diesen finstem Tagen

über die Plate zu helffen." Schliefslicb beanspruchte der Rath die ganze

Direktion der Sache, namentlich die Unterstellung der Kapitäns und der

Leute unter die Krieiskommissare des Baths. Ob es zu dieser Aus-

rüstung gekommen, ist nicht ersichtlich.

Als aber im August 1678 ein französischer Kaper sich auf die Reede

von Travemünde letzte und „allerhand raubereyen und iusolentien" ver-

übte planten Rath uii(i Kaufleute die x\usrttstung von Cniivovcrii: zwei

von ihnen sollten zur Couvoyfahrt dienen und einer zur Wrlheidigung

des Hafens und der Reede von Travemünde. Die Kosten wollte man

1) Becker, ünntftndliche Gesch. d. freyen Stadt LQbeck. m, S. 103. (Lttbeck

im,)
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400 Lübecker Convoyen.

aufbilDgen durch die Erhebung einer Abgabe von Procent on dem

Werth der Guter auf alten dn- und ausgehenden Schiifen. Doch be-

anspruchten die Bergenfabrer, die meist mit französischen Pässen und ja

auch in der Nordsee fuhren, die Befreiung von dieser Abgabe. Der Rath

erliefs am 30, AiiLjust ein im Allgemeinen diese Einrichtung bestätiprendes

Dekret; dtii BLigenfuhrern Freiheit von der Abgabe zuzugestt^licii. kuimte

er sich nicht entschliefsen; das Convoygeld sollte von Allen entrichtet

werden, «sie bedienen ^'wh der Convoyc oder nicht". Doch erklärte der

Rath, um iille Befürchtungen zu zei^treuen, am 11. September feierlich,

„dal's (las neu bewilligte Cuüvoyegeld nicht lf»nirer irehoben werden «^oll

alfs di(*se ünrulie wegen der frantzosischeu Cupereyen in der Ost- See

dauret und die i^chulden, so defswegen gemacht, bezahlet seyn". Am
meisten gegen die Convov und die Abgabe sträubten sieh die Schnnen-

fahrer; sie nuiisten sich alter fiigen. erklärten jedoch am G. November,

„dafs wir nicht geschehen lassen k(>nuen, dals die Convoye weiter alfs

in der Oostsee und bis an den Belt die Schilfe begleite". Für alle

schlimmen Folgen, Schimpf und Schaden, die etwa aus weiter gehender

Convoymng entspringen könnten, wollten sie keine Verantwortung tragen*

Der Rath erliefs am 23. Septeml)er 1678 eine Ordnung^), „wornach

sich der Capitain und Lieutenant des Convoy-Schiffs der Hirschbock ge-

nannty wie auch alle andere Schiffer und Seefahrende, so mit diesem

Gonvojer in der Ost-See, in dem Beldt, auch bila in den Sundt und

wiederumb nach dieser Stadt Reide oder in Travemünde zu siegeln ge-

meinet« verhalten sollen*^. Fahrer des „Hirschbock** war Hinrich Knese;

er erhielt ein Monatsgehalt von 60 Mark. — Übrigens hatte der Rath

sieh schon am 15. September an den Kurfürsten von Brandenburg ge-

wandt, ihm die Absicht der Stadt, durch ein Defensionssdiiff die Sebiff-

fahrt zu schützen, mitgetheilt und eventuell auch um ünterstatzung

seitens der kurfürstlichen Kriegsschiffe gebeten. Durch Schreiben vom

4. Oktober liels der Kurfbrst dem Rath anzeigen, dafs er schon vorher,

„Sebalde Wir vernommen, dals sich einige Capers vor Eurem Haffen be>

ftinden, einige unserer Fregatten, selbige aufzusuchen und wegzunehmen

beordret*' habe. — Nach Herstellung des Friedens wurde auch der

„HirBchbock** zurückgezogen ; am 21. März 1679 verftkgte der Rath die

Abschaffung des Gonvoygeldes.

Damit scheint das Ittbiache Convoywesen sein Ende erreicht zu

haben.

*) Druck im Lüh. St-A.
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XVUI.

Chronik der hainburgisclien Convoyfahrten

In ilci nachfolgenden „Chronik" sind alle die Convoyfahrten aul-

Kefiihrt, die mit Sicherheit aus dem Torhandenen Material nachweisbar

sind. Die Liste ist aus diesem letzteren von mir aufgestellt, wobei für

die meisten Fahrten die Angaben aus mehreren Quellen zusammen-

gesucht werden mufsten. Es ist nicbt ausg^chlossen , dafs noch eine

oder die andere Convoy fahrt mehr stattgefunden hat; namentlich trifft

(lies zu lui die kurzen Eogland&hrten im ersten Jahrzehnt des 18. Jahr-

hunderts.

Für die ersten Convoy&hrten liefert einiges Material die Amsinck'sche

Chronik

1662. 9 Schiffe erhielten zusammen 80 Mann Verstärkung; anlserdem

wurden 2 Schiffe gemiethet und auf jedes 130 Mann gelegt.

Kapitäne: Albert Ilillebrandseu Groot, Schiff „St. Bernhard".

Matthias Dreyer, Schiff „Die Sonne^ Abfahrt: 25. Oktober.

Nach dem Westen.

1663. 4 Schiffe erhielten je 5 Mann zur Verst&rkung, außerdem der

Tomienbojer „Wapen tod Hambnig" als Convoy, nuter

KapitAn Martin Holste. Nach dem Westen.

1664. 1) Das dänische Schiff „Friedrich HI." mit 150 Mann belegt,

unter Kapitän Albert Hillebrandsen Groot, als Convoy, nach

dem Westen. Abfahrt: im Juli. Rtickkehr: Ende November.

2) Im Oktober: 4 Schiffe erhielten je 8 Mann, 2 je 6, 3 je

4 Mann Verstärkung. Kommandeur der Flotte: Matth. Dreyer.

Nach dem.Westen.

C Amsinck, Die uiederlAod. und hamb. Fandü« Amsiock. I, S. CXXI £
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402 Chronik der bambui:giscben ConTaytabrten.

1665. Tonnenbojer ^Wapen von Hamburg?" unter Kapitän M. Holste

als Couvoy nach dem Westen. Abfahrt: 5. September.

Rückkehr: ?

1666. Tonneiibojer unter Ka^tftn M. Holflte als Conyoy nach dem
Westen. Abfahrt im Oktober.

1667. 1) Tonnenbojer unter Kapitän Holste als Convoy nach dem
Westen. Abfahrt: im Oktober.

2) 3 Schife erhalten je 15 Soldaten rar Verstärkung. Nach
dem Westen.

d) Friyatconvoy unter Jorgen Tamme mit 20 Soldaten ausge-

rastet, nach dem Westen.

1668. 1) Tdiiut iibojer unter Kapitän M. Holste als Convoy nach dem
"Westen. Abfahrt: im Mai.

2) Stadtcouvoyschitt „Leopoldus Frimus" unter Kapitän M. Breyer

nach dem Westen. Abfahrt: 12. November.

1669. 1) StadtcoüvoyschiflF „Leopoldus Primus" unter KapUau M. Dreyen

uacli dem Westen. Abfahrt: 7. Juli.

2) Stadtconvoyschiff „Wapen von Hamburg" unter Kapitän

M. Holste nach dem Westen. Abfahrt: 11. December.

1670. 1) StadteonToysdiiff „Leopoldus Primus* unter Kapitän Dreyer,

nach dem Westen. Abfahrt: 24. Juli.

2) StadtconvoyscbiiT „Wapen von Hamburji% Kapitän Holste,

nach dem Westen. Abfahrt: 4. December.

1671. Stadtoonyoyschiff «Leopoldus Primus", Kapitän Dreyer, nach

dem Westen. AbfiEihrt: 12. Juli.

1672. 1) Privatconvoy unter Peter Tamm, mit 26 Soldaten ansgerOstet,

nach Archangel und Italien. Abfahrt: 22. Juni.

2) Stadtt'onvoyschiff „Wapen von Hamburjr", Kapitän Holste,

nach dem Westen. Abfahrt: 15. Juli. Bttckkehr: 16. Mai

1673.

1673. 1) Stadtconvoyschiff „Leopoldus Primus", Kapitän Dreyer, nach

dem Westen. Abfahrt: im Mai. Rückkehr: 30. November.

2) Privatconvov unter Hinrich Lücke, mit 3i) Mann verstärkt^

nach Archaugei und Italien. Abfahrt: 1. Juli.

3) Stadtconvoyschiff „Wapen von Hamburi:
., Kapitän Holste,

nach dem Westen. Abfahrt im November.
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1974^). 1) StadtconvoYScbiflf „Leopoldus Primus", Kapit&a Karpfanger,

nach dem Westen. Abfahrt: 16. Juli.

2) Privatconvoy unter Joh. Schulte und llim. ilecht, mit 50 Sol-

daten aus^^erüstet , nach Italien. Abfahrt: 20. Juli. Back-

kehr: 30. Juni 1675.

3) StadtconvoyschiflF „Wapeu von Hamburg", Kapitän Holste,

nach dem Westen. Abfahrt: Ende December. Rückkehr:

2. August 1Ö75.

1675. 1) PriTatcoBvoy unter Jasper Jacobsen, mit 22 Soldaten ausgo-

rOstet, nach Archangel. Abfahrt: im Juni. Rackkehr:

19. November.

2) PrivatconToy unter Hinr. Locke und Hans Dormann, mit

104 bezw. 84 Mann auagerOstet, zum Kreuzen auf die Ruls-

landfidirer.

8) Stadtconyoyscbifif gLeopoldus Primus*, Kapitftn Kaipfanger,

nach dem Westen. Abfahrt: im Mai. Rückkehr: 28. De-

cember.

1676. 1) StadtcoüvoyschifT „U aiien von Ilanihurg", Kapitän Holste,

nach Grönland. Abtahrt: im April. Rückkehr: 8. Sep-

tember.

2) Privatconvoy unter Joh. Schulte und Hinr. Henschell, mit

je 40 Soldaten verBtarkt, nach Archangel. Abiahrl: Anlang

Juli.

8) StadtconvoyBchiff „Leejpoldus Primus", Kapitän Kaq>fi\ni?er,

nach dem Westen. Abfahrt: Anfang August liückkelir:

6. April 1677.

Aulserdem 3 Schitie mit je 25 Soliiaten verstärkt

1677. 1) PriTateouToy unter Dieterich Hillebrantsen, mit 48 Soldaten

erstftrkt, nach Grönland und dem Westen.

2) StadtcouToysdiiff „Leopoldus Primus'*, Kapitän Karpfeager,

nach Grönland und Arcbangel. Abfiihrt: im Juni.

8) Stadtconvoyschiff ^Wapen von Hamburg**, Kapitftn Holste,

nach dem Westen. Abfohrt: im Juni.

4) StadtconToyschiff «Leopoldus Primus**, Kapit&n KarpfiEugiger,

nach dem Westen. Abfahrt: im September.

*) Nach Lanpenbeck S. 530 ist in diesem Jahre „einigen Privatia eiue Fre-

gatte vüQ 50 StUckeD, IUI) auf die Türcken zu krcuizüu, ipsorum periculo zug«-

ttandea". Id den Akten findet sich darftber niehti.
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404 Chromk der hinnburgischen Convoyüalirteo.

1678. 1) Stadtoonvoyschilf „Leopoldus Primus*, Kapitän Kaipfanger,

naeh Grdnland. AbÜRbrt im April. BAekkebr: 18. September.

2) Stadtconvoyschiff „Wapen von Hamburg^ Kapitftn Holste,

naeb dem Westen. AMabrt: im Oktober. Raekkebr: 22. No-
vember 1679.

1679. 1) Stadtconvoysehiflf .Loopoldus Primus'*, Kapiülu Karpfanger»

Bach Gröiiluiul, Nuidsee und Kanal. Al)ta]irt:- "21 . April.

2) Privatcouvüy unter Peter Neunifiini und Joli. Kusttr, mit je

150 Mann besetzt, zum iüeuzeu aul' die Gröulaudfabrer.

Abfahrt: im August.

1680. l) Privatconvoy unter Garsten Lau, mit 40 Soldaten verstärkt»

naeh dem Westen. Abfahrt: im Februar. Rttckkehr: 24. No-
vember 1680.

2) Stadtconvoysebiff „Leopoldus Primus", Kapitän Kaipfanger,

naeh dem Westen. Abfahrt: 27. Mai. Rttckkehr: 6. Märs
1681.

3) Privateonvoy unter Job. Schulte, nach dem Westen. AbMrt:
im September. Rückkehr: 12. Juni 1681.

4) Stadtconvoysebiff „Wapen von Hamburg", Kapitän Holste,

nach dem Westen. Abfahrt: Ende December. Rttckkehr:

21. Juni 1681.

1681« 1) Stadtcouvoyüciiiff ..Leupoldus Primus'*, Knpitftn Karpfausrer,

nach dem Westeu. Abfahrt; 27. Juni. Kuekkehr: 21. No-

venilier.

2) Privatcon\u} unter Joh. Schulte, mit ßO Soldaten verstärkt,

nach dem Westeu. Abfahrt: im Herbst

1682. Stadtconvoysebiff «Leopoldus Primus", Kapitän Karpfanger, nach

dem Westen. Abfahrt: im März. Rttckkehr: Anfang De-

oemb^.

1683. 1) Stadt<!onvoyschiff „Wapen von Hanihur^'", Kapitün Karpfanger,

nach dem Westen. Abfahrt: im Juli. Brand bei Cadiz. Okt

2) Privatconvoy unter Job. Schulte, nach dem Westen. Abfahrt: ?

Rückkehr: im Mai 1684.

1684. StadtconvoyschiiT „Leopoldus Primus", Kapitän Holste, .nach dem
Westen. Abfahrt: 19. ^November. ^

1685. Stadtoonvoyschiff „Leopoldus Primus"*, Kapitän Holste, nach <teoi

Westen. Ab&hrt: 18. August Rttckkehr (nach Plymouth>

:

12. December.

^
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1686. 1) Stadtconvoyschiff „Leopoldus Prinms", Kapitän Holste, nach

dem Wösten. Abfahrt von Plymouth: 10. Februar. Rück-

kehr auf die Elbe; 13. Mai.

2) StadtconvoyschifF J.»ojfoldus Primus", Kapitän M. Schröder,

auf Höhe von Dioutheiin. Abfahrt: im Sommer.

1687. 1) Stadtconvoyschiff «Leopoldus PrimuB", KapitAn M. Tamm,
nach dem Westen. Abfahrt: im Juni.

2) Stadtconvoyscblff „Wapen von Hambuig*, Kapitän Holste,

nach GiOnland.

1688. 1) StadteonvoyschiiT „Leopohius Primus", Kapitän M. Schröder,

nach dem Westen. Abfahrt: im April. Bückkehr: Ende
November.

2) StadtconvoyschifF „Wapen von,Hambui*g'*, Kapitän Tamm, nadi

dem Westen. Abfahrt: Ende November. Rückkehr: Anfoog

August 1689.

1689. 1) StadtconvoyschiflF „Leoiioldus Primus", Küpitän M. Schröder,

nach dem Westen. Abfahrt: im Juni. Rückkehr: Ende
Februar 1690.

2) Stadtconvoyschiff „Wapen von Hamburg'*, Kapitiiu lamm,
nach dem Westen. Abfahrt: im Deeember.

1690. 1) Stadtconvoysehiff «Leopoldus Primus", Kapitän M. Schröder,

nach England und Grönland. Abfahrt: 29. Juli.

2) Piivatconvoy unter Claes Wiebke, mit 25 Soldaten und

8 Stücken verstärkt, nach Archangel. Abfahrt: ? Bückkehr:

Ende Deeember 1691.

8) Privateonvoy unter Herrn. Bode, mit 40 Mann verstärkt, nach

dem Westen.

4) Stadtconvoyschiff «Leopoldus Primus**, Kapitän M. Schröder,

nach dem Westen. Abfahrt: im Deeember. Rückkehr:

Aujmst 1691.

1691. l) Stadtconvoysrhiff „Wapen von Haniburfi", Kapitän Tamm»
nach England. Al)fahrtr ? Rückkehr: t5. Juli 1691.

2) Stadtconvoyscliirt „Wa])pu von Hamburj];", Kapitän Tamm,
na(^]i dem Westen. Abfabrt: 13. November.

3) Stadtconvoyschiff „Admiralität von Hamburg", Kapitän Mario-

sen, uacb dem Westen. Abfahrt: im November. Rückkehr:

Anfang Mai 1692.
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iW. 1) StadtooDToyschiff „Wapen toh Hambmg'*» Kai»tftn TanuDt

nadi England. Abfalirt im Juli.

2) StadtconToyscbiff »Leopoldus Primus**, Kapitftn M. SehrtMler»

nach dem Westen. Ab&hrt: An&ng Deoember. Bttekkehr:

An&og September 1098.

3) StadteonToyschiff »Adminüitftt von Hamburg**, Kapitän Ma-
rinsen, nadi dem Westen. Abfedirt: Anfiing Deceraber.

1693^ 1) Stadtconvoyscbiff „Wapen von Hamburg", Kapitäa Tamm»
nach England. Abfahrt: im Mai. Rückkehr: Ende Juni.

2) Stadtconvoyschiff „VVapen von Hamburg", Kapitäu Tamm,
nach Grönland. Abfahrt: im Juli. Bttekkehr: im September.

UH, 1) StadtcoDToyscblff ,Leopoldns Primus", Kapitän M. SdirDder,

nach Grönland. Abfidirt: 20. April. Rüekkdir! tfitto Sep-

tember.

2) StadteonToyschiff «Wapen yon Hamboig", Kapitftn Tammt
nach dem Westen. Abfohrt: im Heibst RUddcebr: Ende
August 16ifö.

3) StadtoonToyschiff ^Admiralität von Hambnig**, KapitSn Ma-
riasen, nadi dem Westen. Ab&hrt: ? Backkehr: im Juli

1695.

1095. 1) Stadtconvoyschiff „Leopoldiis Primufi", KaiJitan M. Schröder,

nach Grönland. Abfahrt: 27. April. Rückkehr: im Septeml)er.

2) Stadtconvoyschiff „Adniiiulität von Hamburg", Kapitän Ma-

rinstii, nach England. Abfahrt, mi August, Rückkehr: An-

fang December.

8) Privatconvny unter I*eter Schröder, mit 50 Soldaten verstärkt,

nach dem Westen. Abfahrt: im December.

1696* 1) StadteonToyschiff „Admiralität von Hamborg'*) Kapitftn Ufa-

rinseUi nach Grönland. Abfahrt: im April.

2) Stadtconvoyschiff „Leopoldus Primus", Kapitän M. Schröder,

nach England. Abfahrt: 25. Juli. Bttekkehr: Anfang Sep-

tember.

8) Stadtconvoyschiff „Leopoldus Primus", Kapitän M. Schröder,

nach England. Abfahrt: Ende September. Bttekkehr: Ende

Oktober.

M97. 1) StadteonToyschiff .Wapen von Hamburg", Kapitän Tamm,
nach Grönland. Ab&hrt; 17. April. Bttekkehr: 17. Septembet.

2) Stadtconvoysehiff »Leopoldus Primus", Kapitftn M. Schröder,

nach Grönland. Abfahrt: 17. April. Bttekkehr: 17. September.

/
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3) StailiüoiiVdysülurt' ^Admiralität von Hamburg", Kapitän Ma-

rim>eu, Dach England. Abfahrt: im Juni, liückkehr: im Juli.

4) Privatcouvoy J*ro])het Daniel", Kapitän Peter Schröder, mit

50 Soldaten verstärkt, nach dem Wehlen. Abfahrt: im

November.

1) StadteoDTOyBchiff »WapeD voo Hamburgs Kapitftn M. Schrtder,

nadi Grtaliiul.

2) SUdtcoaToyadiiff „Admiralität yon Hamburg", Kapitftn Mar

rinaeiii nach dem Weeteo. Ab&hrt: im Jnni. BOckkebr:

Mitte December.

3) Privatcoavoy, mater Kapitftn Hans Schröder, nach dem Westen.

Abfahrt: im Herbst

1699. 1) Stadtconvovs4'hiff .Leopoldus Primus", Kapitän M. Schröder,

nach dem Westen. Abfahrt: Aiifanq: Juli.

2) Privatconyoy ^Prophet Daniel'', Kapitän Peter Schräder, na^ch

dem Westen.

1) StadtconToyschilf „Wapen von Hambnig*» Kapitftn Marinsen,

nach dem Westen. Abfahrt: im Juni. Rückkehr: im

December.

2) Privatconvoy, unter Kapitftn Peler Schröder, erhftlt 180 Mann,

nach dem Westen. Abfahrt: im December.

1701. 1) StadU'uuvoyschiff „Admiralität von Hamburg", Kapitän Anto-

nissen, nach dem Westen. Abfahrt: im Juli.

2) Stadtconvoyschiflf „Leopoldus Priimis", Ka]ntan M. Schröder,

nach dem Westen. Abfahrt: lo. N,ovember. Kückkehr:

wegen Sturm nach Falmouth zurückgekehrt

1702. 1) StadteouToyschiff .Admiralitftt von Hamburg"", Kapitftn Ante-

nissen, nach dem Westen. Abfahrt: im Mftiz.

2) Stadtconvoyschiff «Wapen von Hamburg", Kapitftn Peter

Schröder, nach dem Norden. Abfohrt: im Juni. Rückkehr:

im September.

8} Stadtconvoysehiff „Wapen von Hamburg", Kapitftn Peter

Schröder, nach dem Westen. Abfehrt: im November. Rück-

kehr: finde Juli 1708.

n03. 1) Stadtconvoyschiflf „LeopolduB l'iimus", Kapitnii Antonissen,

nach Grönland. Abfahrt: im April. Rückkehr: Aulaiig Aufnist.

2) Die beiden Schiffe von Dirk Laber und Areut Billit mit

je 30 Soldaten verstärkt, nach Archangel. Abfahrt: im

Sommer.
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1704 1) StadUioiivoyscliiff „Adiuiralitftt von Hambui^", Kapitim Aüto-

nissen. Zweimal uarh und von England.

2) StadU'onvoyschiflf „Wapeu von Hambur?;'*, Kapitän P. Schröder,

nach Arcliant;el. Alifahrt : ? Rückkehr: AntauLT Nttvrinhr r,

3) Stadtconvoyschiff „Wapen von Hamburtr", Kapitän P. Schräder,

nach England. Abfahrt: im Deceniber.

1705. 1) Stadtconvoyschiif „Wapen von Hambuig", KapitftD P. SchrMer,

nach Arehangel.

2) Stadtconvoyschiff »Admiralität von Hamburg'*, Kapitän M.Tanim,

zwei- bis dreimal nach England (von einer Fahrt am 8. AugoBt

zurück),

8) Privatconvoy „Prophet Daniel'^, unter Pirk Laber, nach

Grönland. Abfahrt: im April,

1706. 1) Stadtconvoyschiff „Admiralität von Hamburg", Kapitän Tamm.
Zweimal nach England. RQckkehr zuletzt erst Anüuig 1707.

2) Stadtconvoyschiff „Wapen von Hambiirfr", Kapitän P. Sdiröder,

nach Grönland. Rückkehr: AntanLr Sept('nil)er.

1707. Stadtconvoyschiff „Wapeu von Hamburg", Kapitiüi l\ Schröder,

nach Archangel. Rückkehi : im November.

170& Stadtconvoyschiff „Admiralität von Hamburg'*, Kapitän M. Tamm,

Zweimal nach England. Abfahrten : Anfang Juni, im September.

Bttckkehr: Ende Juli, Mitte November.

1709. 1) Stadtconvoyschiff »Wapen von Hambuig*', Kapitän M. Tamm,

nach Archangel. Abfahrt im Mai. RQckkehr: ?

2) Stadtconvoyschiff .Admiralität von Hamburg", Kapitän P.

Schröder, dreimal nach England, davon zweimal in Bereitung

der „Fregatte*.

8) Fregatte „Esperanza'', KapiUln Jasper Jacobs, zweimal nach

Grönland und den Shetlandinseln.

1710. 1} Ötaiitconvoyschill „Wapen von Hamburg'", Kaijitiin P. Schröder,

nach Archangel. Abfahru i. Au.uubL. Rückkehr: 21. März

1711.

2) Stadtconvcytichiff ^Admiralität von Hamburg"*, Kapitän M.Tamm,

dreimal nach England.

3) Frt'Lrait«' „Esperanza", Kapitän J. Pondorj», nach Euglami

und Grönland. Abfahrt: 1. August. Rückkehr: ?

1711. 1) Stadtconvoyschiff „Wapon von Hambui-g", Kapitän M. Tamm,

nach Archangel. Abfahrt: ? Rückkehr: im December.

2) Fregatte „Esj^eranza'^, Kapitän Schwertmann, nach Grdoland.

Abfahrt: ? HUckkehr: Ende August.
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3) Stadtcoiivi)\schift „Admiralität von Hiunhurg", Lieutenant Erich

Daniel, nach England. Abfahrt: V Rackkebr: Mitte Sep-

tember.

4) Stallte uiivoyschiff . Admiralität von Hamburg", Kapitän G.

Schröder, nach Eugiand. Abfahrt; im Oktober. Ruckkehr:

Mitte December.

1712. 1) StadtcoDvoyBchUr „Wapen von Hamlmiig'', Kapitän G. Schrdder,

nach ArchangeL Abfährt: 21. Juli. Rockkehr: 2. December.

2) StadtcoBvovscbiff „Admiralität von Hamburg*", Kapitän M.

Tamm, dreimal nach England.

8) Fregatte „Esperanza", Kapitän G. Scfawertmann, nach Grön-

land. Abfahrt: ?

niä. Fregatte „E8peranza% Kapitän P. Hilcke. Abfahrt: Ende März.

März. Rückkehr: Ende September.

1114. — - - — -
ni5. Stadteonvoyschiff „Ailmiralität von Hamburg", KapiUiu G. Schröder,

nach dem Westen. Abfahrt: 14. December. Rückkehr; An-

fang August 1716.

1716. Stadteonvoyschür „Wapen von Hamburg*, Kapitän M. Tamm,
nach dem Westen. Ab&hrt: im November. Rttckkehr: im

Juni 1716.

1717. Stadteonvoyschiff '„Admiralität von Hamburji Kapitän G. Schröder,

m\c]\ Archangel. Ablahrt: 28. Juli. Rückkehr: Anfang

December.

1718. Stadteonvoyschiff „Wapen von Hamburg", Kapitän M. Tamm,
nach Archangel. Abfahrt: 17. August Rttdckehr: 15. De*

cember.

1719-23. —
1724. Stadteonvoyschiff „Wapen von Hambunr", Kapitän M. Tamm,

nach dem Westen. Abfahrt: 17. September. Rückkehr:

2d. September (an der holländischen Küste umgekehrt).

1727. 1) Stadtcoiivoyschiff „Admiralität von Haiiiljur^'", Kapitän G.

Sehl oder, nach dem Westen. Abfahrt: 26. Juli. Rückkehr:

23. December.

2) Stadtcouvoysehiff ..Wapen von Hambursr". Kapitän M. 1 ;iiiiin,

nach dem Westen. Abfahrt: 19. December. Ruckkeiir:

23. Juli 1728.
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1728. StadtcoliToyBdiiff «Adminlttftt von Hunbuig", Kapitän Panl F^id-

seil, nach dem Weeten. AUabrt: 4. Deeember. Rfickkehr:

24. Juni 1729.

1729-45. — —
1749. StadteoDvoyächiif „Wapen von Hamborg^ Kapitin J. Brockee,

nach dem Westen. Abfahrt: 2, September. Rückkehr:

28. August 1747.

DigitlZCü by Google



Anhang.

1.

Verselöhnls der im Hambariarer Staatsarchiv
vorhandenen SehifliBiJoimiale.

1. ^Ordinali vaD dat Scbip Leopuldus von Hamborg mit Capitdn
Benit Jacobsen Karb&oger die reise von Hamborg bei nae Gadis undt
nach Malthen paasireDt ifs von Anno 1680 ady 6. Mai unter Krad't-

Sant«
Sprache ein Gemisch von Niederdeutsch und HoU&adisch.
Beginnt 6. Mai 1G80, endet 11. März 1681.

Am Schlufs steht als Unterschrift: Stüer-Man Jan Krauss.

Tl. „Journal ^rohalteu op het Schip Leopoldus Primus worop Capp^
Berhardus Jacobsen Carfüemger, het selve dor mien geholden, als Onder
Stnnnan Hans Rusch, int Jahr 1681.**

Sinsche wie I.

Begiimt 7. Mai 1681, endet 25. November 1681.

in. ^Anno 1685 Jonnael gehenden op't Schip Leopoldna Pirimna

door myn Hans Bommolinan, Schriever» omier Gommando van den man-
hafiten Heer Capp*" Martin Holste.''

Sprache : Holländisch.

Beginnt 11. Juli 1685, endet 13. Mai 1686.

IV. „Journael van Hamborg aulf der lieyse, umb zu Greutzen met
der Fregatt de Ksperansa, soo Godt bewahre."

Anf dem Rfiekennmsehlag : ,Joumael von Wilhelm Anfhonaen''.

Sprache: Hochdeutsch.

Beginnt 17. Juni, endet 8. August 1697, scheint aber unvolIsOndig^

da es mit Helgoland emligt

V. „Jomal van heett Schip heett Wappen genand, sage Keyser
Leopoldus Primus, wehr op commandierendf^ Capp. Michel Schröder,

ende dee Revse gedesteneret, so Gott vor helpe, nahr Cadix et Mallaga,

A» 1701, d/3. Novembr."
Sprache: Hochdeutsch.

Beginnt 3. November 1701 und endet (in Fahnonth) 26. März 1702.

Als Motto steht zu Beginn: Ora et Ubora.
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VI. „Jornall \imi Hanibor^er Convoie Schgip Leopoldus Primus,

war Up kommauilirt Capt. Micliatll Schröder, gedistenert nae Cadix eu

Mallaga, Tan de mant November 1701/
Sprache: Gemisch von Hoch- und Niederdeutsche
Sehr schlechte Ortho{i(raplile.

Enthält zwei A^tlhMhiniron: die erste geht vom 3. November 1701

bis 2. April 1702 (ui Falmmitli); die zweite trägt die Übemchrift:
„Joniall vant Haniliorupr Convoie Schsip genomt het Wappent de

Adniiralletet von liuinbur^i, war up cummandirt de H. Cap. Willem
Anttosen*' und beginnt Falroouth 2. April 1702, endet K Juli (Kap
Spiegel), ist also unvollständig. Die ente Abtheiiung ist unterzeidmet
von „Gasper Dt tloff*' , der Lieutenant war. Die Darstellung der Reise
ist etwas ausführlicher, als diejenige derselben Reise in Y.

VIL »Jouraael gehauden door my Schriver Emanuel Mtttzauw op
deese Reyso naar Arohangel uyt en te huys, waartoe den Almoogende
sienne genade will verlrc iion om Jessu willen.

"*

Sprache: Ht)lläii(ii»ch.

Beginnt 17. Juli 1710 und endet 13, März 1711.

VIII. ^Journal auf ein Gott gebe behaltene Reise nacher Archaugel.
Anno 1710 en 1711."

Aul dem Umschlag steht: »Hanfs Flindt", wahrscheinlich der
Lieutenant

Beginnt 17. Juli 1710, endet 21. Märx 1711.

Ausfilhrlicher als VII.

IX. „Journal , dafe Godt bewaer, op en reis v. Hamburg nar Ar-
changel, met het Covoey Schip het Wapeu v. Hambuiir, war op coman-
deert de Heer Capp" IMeter Schröder, bcfronnon in't Jaer 1710 den
17. July, gehouden dor my Schipper Hinrieh Stoffers."

Sprache: Holländisch.

Beginn und Kude wie VIII.

X. " „Journaal-

Buch
auf

Dem Hamburgischen Admiralitaet und
Orlog-Schiff, genannt das Waapen von Hamburg

Comniandirend von den
Uoch-B^dlen-H£RRKN-Capitain und Gomandeur

Herrn

H"^? Joac h i III - Wilh elm- Brockes
iioführet von (U'sson

Schreii)er Aui^ust - Gabriel - Kaane
vom 19.*^" July 174(5 bifs den 14'*» Octob^ A° 1746

und von dessen Nachfolger

Johann - Gottfried - Ebersbach
vom 14*»" October Anno 1746 l)ifs

den Anno 1747 Femer continuiret''

Sprache: Hochdeutsch.
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2.

1572. Bedenken des Kauftnanns v/egen Aua«
rüstuns: gresren Seeräuber 0*

h DaCs £. K. ivauiuuiuu möge den Tuuueu-Bujert und uoch 1 Schiff

aamt der Pinke mit Geschfitz ond Mannschaft ausrQsteu, jedoch selbe

mit schwere Wahre, wovon ordentlidi Fracht den Unkosten m Hlüfe

gefi^ben, zu ballasten; hiezu will E. E. Kaufinan das Tonnen- und
Bakenpold doppelt geben, welches die Zollherren einnehmen sollen, bis

der Ciinierey diese und vorige vorjfp^Thnvsciie Convoye-Gelder wieder

bezahlet worden. Wan auch auf kuiilti^eii Ausee-Tag Trinitatis von
deueu Ausee-StiUlten eiu anders solte bewilliget werden zu dietieu Un-
kosten, so solle dieses Geleide-Geld aofhOren.

2. Müste man uoch 8 a 10 f(ute Schiffe, die zugleich zur Wehr aus-

gerastet, befirachteii.

3. MQssen diese befrachtete mit den andern Orlog-SchilG&n eine

Admiralschaft machen nnd sich verbinden, ein ander nicht zn verlassen.

4. Müssen unsere Schiffer und Volck niemand aaf der See oder in

Hafen Uhrsach zu Streitigkeiten ^ben, und wenn sie schon etliche Frey-

benter ins Gesicht bekähmen, nicht sofort scliiessen.

5. Unsere Schiffer sollen keine fn inlnlo Schifft' in ihrer Admiral*
Schaft beschlUzen. auch keine unfreye- ) eingeschitlet werden.

6. Jeder Kaufnian nnifs von den Giltem eine Certificatie vor den
Verordnetoi) V. Kanfnianiis L't'l)en.

7. K. K. Kauhnaun möge einen gewissen Mann zn certificiren setzen«

8. ist eine Jagt nöhtig, welche den Freyluutern die Pslsse und
Certificationes zeigen könne, damit sie sehen können, daJs keine nnfreye

Güter sich bey der Floote befinden, sie auoh keinen Vorwaud zu visitireu

haben.

9. Welten die Freybenter doch die Schiffe visitiren, so mOssen die

nnsrigen sich wehren, wo sie ihnen gewachsen.

10« Dafe zu diesen Unkosten das Lakengeld, so vordehm ein-

gesamlet, zu gebrauchen.

11. Keine freye Gflter in andere Schiffe, als in die, so ordentlich

cTf frachtet, einzusdiiffen, auch von unfreyen eine Certification zu
machen.

12. War»' CS nöhtig Geld auf Rente zti nehmen, so will E. E. Kauf-
man die iiente aus dem künftigen Geleide-Geld yu litizahleu willigen.

13. Alle unfreye Güter, oh sie schon nicht beleitzoget (convoyret)

werden, doch auch das Geleide Geld geben.

>) Aas; Maowkript .Extract des Alterditimhs*' in der KonniieiibiUiodidr,
8. 457 ff.

-) SU ergänzen: GcUer.
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3.

Anno 1691 adl den 17. Aprlll >)•

Ordeuanc) undt Artieull Eiues Erbareu Hocbwisemi Rades der Stadt

Hamborcb, wo idt up de Inn nndt utth liggende Schepe, also up de
hoeyc Utth Liggersz ofte Tonnenboger inn allen pnnctcn schall erenst-

licbon <^^f hnldf ii worrlf ii woF nba sick ein Jeder tno riditeii wetth undt
vor bchaiieü thu wai-hteu.

Wir Burgeaiester uudt Radtt der Stadtt Hamborch dhon hir mitt

allen undt ideren kundt undt tho weten, datt wy Juw Einen Capetein

undt BefelteUiebbOT bebben verordent undt bestellet, alse der Erbar
Manbafticb Wilbadt Moller Capetein« de wille idt den bochnodich i&,

dat inn unsem schepen gude Ordenanci inuif i,Mitt Fepement 'joht^lden

wert, also hebbe wy nha oldeni gebruck undt ^t^wanheidt dusse uiiatolgen

AnicuU vorfatet, wor uba sick Eine Ider in wat beschedt he sick holden

fsehall undt aick hir nba tbo richten wete.

1. Anfencklicb schall der Capitein undt alle Offiseres undt alle

schepes Volck Rick beflitii^en, dat ae den Khanien Gottes nicht Mifsbnick

ock Sick defs floeckeii nndt swrren erenstlichen endtholden undt mitt

liffliken Eide besweieu alleuth watt folgedt in Puncteu undt Ärticulen

erlich undt truwelich to holden, ock sick sullen kanilick in allen dingen

hir nha weten tho richten, wo den sulekea erieibede Capetein Befelhebber

undt Bofslude will egen undt geboren.

2. So schallen unser Kapetein undt vorordente befelhebber fliti<re

upsendt hebben, dat de perofany^) tho ider tydt nha up gedaner Maltidt

woll vorwaret undt nicht vorunradet werdt, idtt schall ock Nemandt he

8j woil iio will Sick tho vordristen Einefs Erbaren Radeis Vitalie, idt sy

an beer edder ander Nodttrofft, Iho verachten odder Torunraden, woll dar

jegen handelt schall erenstlich gestraffett werdenn.
3. Idt schall sick ock nenihandt vordristen vatte, talloren^^i, drinck-

geschir undt minder d;\rt(> fiehorde Xodttroft tho <iln»^n<je odder tlio breken

bey penne .q^eborhcke strafle, in pelick schall sick ock Iveinandt itiher

brudt suideu oder Botter undt ouder Vitalige hemlicke odder uiieuüich

nicht by aick nhemen alse he thor maltidt upeten mach, ock woll mher
Beher spilleth also he mit der handt beslaen*) kan, alles by geboer-

licher straffe.

4. Idt schall sick ock Nemandt vordristen Einem anderen etwefs

tho eüdtferdigen an fudtt. triitt oder watt nhanieu idt hebben uiai'h, üi-hIi

vhell weyniger sine Kistt'ii, tuunen edder watt Packen is up tho brekeu,

wen dar jegen deitb undt bandelt, schall so idt baven S ß de werde is

in datt Bochspredtt up geliangen weiden, so idt averst darunder is,

schall he dar nha he vordeneth hefit erenstlichen gestraffst weiden.

Miinuskiipt in der '/r if-* rj nicist handscLriftlirhen) MandatensaiBBllOBf döf
Konuaerzbibliothek. (iieicbzeitige äckhit. Vgl. zur Sache oben S. 219.

•) Proviant
») Teller.

*) äpilleu = verschütteui bcslaeu = bedecken.
Bugspriet
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5. Wörde «ick Jemaiidt imder nhemen in Quadtbeidt*) up einen

Anderen ein Swert, Messer, BilP) odder andere mordtliche wehre tho

tende de schall luoth einem Meste doreh de liandt ahnn datt grothe

holdt^) angeslagen worden, welches er denn sulvest wedder uth riten

schall, worde averst de wher bescedicen dntt Jeniandt schaden dar van
bequeme, so schall idt ghauu haudt uuime hauudtt Lyff umiue LyS.

6. Idtt 8Gha]l Nhenuindt wen sine tidt tho wakende ife, idt sey klein

fte ffiote, de wacht voraitimen ock Nemandt voor sick waken laten, idt

sy den datt he ahn niner p:esundtheidt ^reswecket oflft gekrencket odder
Ehern sunsten ettwafe anders van dem Capite} n befalen where, woll dar
aver befundenn schall ahne alle (lenade gestraffet werden.

7. Worde ock Jemaudt befunden, dem tle wacht undt schildtwucht

befhalen ife, dat be np de wacht fllauen woide edder datt sunfiten de
waebt unÜitiGh in acht hadde, de schall ann dem Live ahne Genade fce-

straffet werden.

8. Wörde ock Jemandt Ein dem Anderen inn sine Ehre undt irude

genichte tasten, dat he Ehm vor ein Erlosenn Mhann schulde, de suMw
schall vor Einen Uumhaun*) geholden werden undt iiha vordenste ue-

straffet werden.
9. Wen datt schip under sei^els ils, schall sick Nemandt vordristen

iiin dem schepe tho süiiten oddrr ropen. sunder den Capiteynn gutt gehör
geveu, alleis hry vonnidin^ geborlike straffe.

10. Wen de wacht äff gesbi'i'ui ifs, schall sick Ein Jder nha syner

Lager stede maken und sick dar in still orholdeuu undt bliven, ahne
jenig flokent undt swerenth, woll darjegcuu deith, schall erenstlichen ge-

BtniffiBt werden.
11. Effte idt Sick peborde oflte begeve, dat men thor weher gripen

iinistp
. so schall Ein Ider dar he hen bo^^tollet wert thnr stor^p hliven

undt ahne hetent des Capiteins nicht van dar wyken, beth idt aliels up
gehaven ifs, by Lyvefs Straffe.

12. Idt schall sick ock Nemandt vordristen upror odder jenige parl-

mendt*^) ahn tho richten noch jennig vorbundtnisse under ander maken
jegen nnsen Capitein, woll dar jegen handelt schall ahne jenige genade
ahn dem Live gestraffet werden.

18. So sdiall ock Nemandt mit unsenn wedder deell") jennige Com*
pacth odder vorbnnttenisse hebben noch schrifTtüch odder mundtliche,

hemliche oder öffentliche mit en gemenschop holden, noch dntt e:eringeste

von unseren auslegen apenbaren, woll dar aver gefunden wen schall in

dat Bochspret gehenget werden.

14. Wy willen ock erenstlichen Ur mit vormanet und befalen

hebben, dat sidc Nemandt vordriste an Landt tho bliven odder ahm
schepe tho fiuren nha smmenschin, ock nicht b^ Nachte uth dem schepe

*) Bosheit, hier wohl Zorn.
•) Beil.

*) Orofsmast
Unmensch.
BesprechuDff, Zusammenkunft» hier woU: Verschwörung.
Oflgner, Feuid.
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tho bliven, he bebbe den vorloff van dem Capiteiii: woll dar jegen deit,

schall ahne genade gestiaffet werden.

15. So balde datt schip up dem Strom licht undt segelredt*) is, so

schall sich Nemandt understaen oflFt vordristeu van dem ßchepe tho blivpii,

he sy Bussenschutte, Bofsman etlder sunsten ander befhellhebber, besouder

ein Jder sick tho scbepe maken undt syne geborlike toch undt wacht
holden nha older gebruck, woll dar jegen ahne Befehell des Gapiteyns

don werde, de jenige schall an synem live gestraffet werden.

16. Wen de wachtmester de wacht äff geslagen hefft, schall sick

Nemandt vordristen beer tho tappen laten, woll dar av^ ddtt de jennige

schall in straffe genhamen werdenn.

17. Der hemliken gemake^) schall Neniandt unronlirhe makeii, odder

dar idt unvorsendes gescbege, also balde wedder reyoigeu, liiiii geliken

schall ock Nemandt der hemlike Nodttroflt gebniken tho ungelegener tidt,

woll dar je^ien den wert schall gestraffet werden.

18. Nheinandt schall sick vordristen ahne befhell in de Kül)uise^)

oder inn de Perofany Kamer tho crann noch den Kock offte Perofany

Mester inn worden odder warckt^u iiüt jenige uui:ele;zenheit tho aver

fallen, woll dar jegen dhonn wenit, schall nha Erkeutlenibbu der daih

gestndlbt werden.

19. So sehall ock Jder mitt syner gewer, Ror undt pulfer vorsicbtlch

umme ghann, dar mitt Ein dem Anderen undt dem Gantzen schepe kerne
ungelucke wedderfare, worde averst Jeinandt befniKlen dp lichtferdich

dar mitt nmme ghaen wurde, schall nha vordenst ereubtlich gestratfet

werden.

20. Nach oldem Rechte schall ock alle Mandacie Recht geholdenn

werden, wen datt schip vor ancker licht, woll dar den Ettwefs gebraken

schall nha deme he vorbrakenn «estraffett werdenn. Hefft Jemandt ock

up denn Anderen Ettweis tho kia^ren d( ni schall de Klage so woll ock

Andtwordt geboret werden und darin ergan watt Becht is undt watt sick

tho Rechte geboerenn will.

21. Wy gebeden ock erenstliche vor unseren Porfalis^) undt synen
Knechten mitt worden edder warcken nicht tbo averfallen, idt sy tho
water edder tlio lande, darvor datt he ehm sin Piecht tjedan hefh utb

befhell defs Capiteins, woll hir je^'cun liandelen v\erdt schall aun synem
Live ?estralT<^t werden. (je.Kciie idt ock nha iiialfs, wen unse Keyse voll-

endet undt datt schip uf gelechL waidL, dat sick alsedeu ahn den Perofaß

edder ann den geringesten siner Knechte Jemandt vorgrifenn worde^ schall

vor Einen Erlosen Schelm geholden werdenn.
Düsse vorjreschreven Artick(dl mit den so Ein Erhnr Hofhwisen

Radtt oder unse Capitein luher her tho dhonn worde, will wy also inn

allen worden undt puncten fajjt undt tniwlicken gehoUlen hebben, woH
dar jegen dhonn werdt schall wo inn den Articull beroret erenstlich ge-

strafifott werdenn, doch datt Ein Erbar Hochwisen Radt sick will vor-

M Segell»ereit
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behokieo iielibeo, Allels nha gelegeubeidt der Sacke tbo mumeren imdt
tho mherenii.

1611
den 5. Maye.

Kapitain Johann von Dunen an den ham-
burg^ischen Rath.

29. April 1628.

Krnveste, Grolsachtbare
,

Hoch'ielarte, Hoch- und Wol weise ^rofs-

gUübtiiJje, gebietende liebe Herren. Dieselben erinnern sieh profsgunstigk

daüs ich fbr zwo Jabreii zue eioeu Capiteiu uü der lieiieu-Scbiff ge-

würdigt und gesetzet worden, für weldie befi^rderung ich ganz unter-

dieiisäieh daackh sage, auch in allen ftir&llenden occasionen Leib tmd
Guet danoaetzen und getreulieb zu verdienen erböttigk undtwilligk er-

funden werden will. Alfs nun für einem Jahre die Enp:lischen SchiflFe

auf der Elbe fzelegen» undt von E. E. Hochg. Herrl. und Gunsten ich

befehligt worden, mit unsem domals abfarendeu Hamburger Schiifen in

die See zu lauffen und selbige zu confoyren, welchs ich auch gerne ge-

than, aber vennnge meinem Eidt undt Pflicht alÜBbalt dagegen berichtet,

dftb elSa nicht rathsam, weiln in dem Schiff» die Achter-Steve, da das

Rader aidiftngt, abgerottet, darumben in der See leichtlich Schadten
nemmen mochte, wie ich denn instendig gebetten haben will, solchs durch

etliche Schitfs-ZiniTTiprlcntc besehen und darvou referiren zu lassen, so

habe ich wieder alles verhoäen, bey allen umbstenden gespurt, dal's ich

von der Zeit an, so wol bei £. E. Hochg. Herrl. undt Gunsten, alfs der

Bürgerschaft in greisen verdacht geraten, alfs wan ich etwa so verzagt

und nicht gnung qualifidrt were, kein Pulver riechen undt nit fechten

woln, da ich ohn allen Ruhm zu melden Ihre KAnigl. May. in Hispanien

gedienet, mit dem Türcken mich geschlafien und wegen solcher dapffer- ,

keit, VihpT alles, mit einer rruldienen Ketten verehT^t wordrn
,

jii wPL^en

meiner ireun diensto noch äecbs Jar darnach in diensten bleibt n iimsson.

Wann aber ich weitleufftigk vernommen, dals mir jetzo unvenuutbiich

ein Schimpff begegnen wtlrde, da ich nicht hoffe, solches mit meinen ge-

treun Diensten verdient zu haben, denn dafs ich jetzo herauff kommen,
ist zue dem Ende geschehen, E. E. Hochg. Herrl. und Gunsten grundt-

lich mit allen Umbstenden undt Apparentz zue berichten, dafs drei

Hollandische Orlofrs-Schiffe undt sieben Königl. dennemärckische Schiffe

uff die Elbe konnnen und bei mir niedergesätzt, und ob ich wol resolut

gewesen mich zu defendiren und Feuer drauff zu geben, bin ich aber

von inen nicht anders alfs mit einem freundlichen Gruis angefochten

worden ; wie ich denn auch uff meine Aviso ordinantz bekommen, mich
gegen inen also zue verhalten, dafs E. E. noch<r. Herrl. undt Gunsten
kein Unglimpff undt ich selbst kein Schimpff davon tragen mochte, in

inalsen mir auch unmaglich gewest, mit dem Kopffe wieder die Maur zu

Hamb. StaatKr»rrhiv.

B**sch, Bamburga CoDToy-Soliiffahrt.
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lauffen und Si-hiff uiul Guth. wieder mein Eidt und Pflicht, au5 leicht-

fertiger Unbesonnenheit iu \ ei-derb undt Verlust zu setzen, habe auch

flolcbe ordinantz jetzo verlassen, dafs auch nichts mangeln solle; so ferne

aber K. E. Hoehg. Henri, undt Gunsten in Warheit erfaren, dafs ich

in einem oder andern nicht getreulich undt wolmeinentlich gehandelt,

leide ich gerne, nicht allein an Giipt, sondern Leib und Blut mich zu

straffen, und kann darneben niit Gott bezeugen, dafs ich bei diesem

dienste iu diesen zweyen Jahren nicht einen Reichsdaller prosperiret undt

erobert habe. Derowegen will ich unterdienstlich gebeten haben,

dafieme ich von meinen Milsganstigen aus lauter bösen AfTecten mit Un-
warheit und Ungrundt ani-efrehen. dafs K. E. Hochg. Hrni. und Gunsten
deme nllen nicht glauben, sondern von solchem wege sich abfuhren und
mich ausser allem bösem verdacht grofsgunstigk erlassen wollen, daferne

auch meine MifsgunsÜge nicht acquiesciren könten undt einigen Mäu$2:el

mir uffzntieiben Vorhabens, zur Gc^n-Yerantwortung mich zu verstatten,

da denn dieselben mit Schimpff, ich alier alfs ein erlicher getreuer Diener

bestehen und gnungsame Satisfaction darthun undt V>eweisen will. Solches

thue ich mich gantz unterdienstlich getrösten , K. K. Hochg. Herrl.

und Gunsten göttlicher Protection getreulich befehlende. Uainburg, den
29. Aprilis A ' 1628.

£. £. Hochg. Herri. und Gunsten
Dienstwilliger und getreuer

Johan von Dunen.

4a.

BestallimfiT für Kapt Jorgen Tamme.
24. April 1630.

Wir Bürgermeister und Raht der Stadt Hamburg thuu kuudt aller-

menniglich, dafs wir den ehrsahmen und mannhaften Jttigen Tammen
nnsem Bttrgem vor einen Schilfi^Gapitein volgender Gontitiou bestellet

und angenommen haben, dafs er nemblich mit seinem ibme anbefohlenen

Schiffe und beyhabenden Bootsleuhten uf der F.]!ip und was sonst zu ver-

richten von uns ihme commanilii<'t und anl)eiohlen wirdt, wie einem ehr-

liebenden, redlichen und getreuen Manne gebühret, bestes fleiss^ ihme
angelegen sein lassen solle. Dagegen wollen wir ihme uf sein gebabriich
verhalten, und wann er seinem uns gethanen Versprechen ein gntkgen
g'^than, die Zeit seines lebens, so lanne er in unserm Dienste petreue
V I hIfMben wirdt, monathlirh ein Hundert Mark lüln'scb von unser Ciliiiorev

gutwillig und gonstig entrichten und bezahlen, auch femer, da Wir seiner

Dienste nicht mehr bedürftig, mit berührter halbmonathlicheu Besoldung
der ftlnfidg Mark labisch b^nstigen, und da er auch auf ein Zeit, sidi

sonsten gebrauchen zu lassen, umb dimission bey uns gebührlich ansuchea
sollte, soll ihme dieselbe, jedoch dafs er sich wieder diese Stadt nicht

gebrauchen lasse, unweigerlich gegeben, und doch seine Besoldung nichts

>) Iti lern handscbriftlichen Sammelbande „Schriften die Admiralit&t betroffend"

(Kommer^bibhothek). Abschiitt.
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desto weniger entrichtet werden. Sollte sich aber 1»egebon und zutragen,

Ms bemelter unser Capiteiu im Gefechte und Streite, das der All-

mächtige verhueteu wolle, das Leben verliehren und dabey zusetzen

mllte, als dann soll seiner Witwen zu ihrem Unterhalt die Zeit ihres

Lebens jfthrll€h fbnfhundert Mark lübiseh von unser Gämerey, und nadl
bemelter Wittiben Todte erst berüluter ÄnfhiindeTt Mark ihren im Leben
hinterprelassenen Kindern zehen Jahr von dato 24. Aprflb dieses
1630. Jahres gevolget und entrichtet werden. Zur l^efestigung und Zevi^-

nufs der Wahrheit ist diese Bestallniifj; mit unser Stadt Sirrnet versie.Lrelt

und genieltem Capitein Jürgen lamnicn zugestellet worden. Geschehea
und vollenzogen den 24. Monathstag April Anno 1G30.

5.

OjrcLre und Befehl, womach sich, unser SchlfllB-

Capltain Carsten Holste zu achten^).

30. September 165S.

1. Eb soll gemelter unser Capitain zufoderst Acht haben, dab sein

untergebenes Schiff mit Manschaft an Boots*Leuten und Soldaten, auch
gehöriger Munition also yersehen sey, dafs er in allem erfodertera faH
zu gnugsahmer Gegenwehr es gebrauchen, auch sein bey sich habendeB
grosses Buot damit besetzen könne.

2. Soll er Acht haben, «lafs die beede Gallioten, so ietzo an liandt

geschatft, ebener Gestaklt niit Geschütz, Munition, Manschaft an Boots-
leuten und Soldaten ersehen, dero behueff ihm alle Notthurfft soll ge-
folget werden.

8. Darauff soll er sich alsofort ar sein ScIiifT begeben, die beede
obge?etzte Gallioten sieh so balde inOizlich folgen lassen, welche dan
seiner Ordre in allem zu folgen schuldig sein sollen.

4. Er soll sich mit seinem Schüfe, <la es geschehen kan. für Kuckes-
hafen legen oder sonsten unten oder oberwerts, da es bey dieser Herbst-
seit sidi sicherst schicken will, wenigst aber die beede OhUlioten nebenst
semem grofsen bohte fQr Kuckeshafen halten.

5. Mit selbigen Gallioten und Bohte die Elbe unterwerts be&hren
lassen, keine Caper ohnangesproehen vorbey lassen, sondern ihn mit

Bescheidenheit ernialnir^n. dal's die Elbe ein freyer Strohni, und im
Heyl. Römischen KeiL'lie belegen, und dafs also sie aller Abnahm und
Plackereyen sich daselbsteu mügen enthalten.

6. Sölten sie auch ohne Plackereyen aufif Glackstadt fahren wollen,

muls er ^e zwar mit voriger Vennahnung fahren lassen, aber die so
woll, so aufTwerts fahren, alfs die, so da unten liegen bleiben, fürder»

liehst wieder zur See zu gehen, und sich aller Plackereyen zu enthalten

erinneren.

7. Und Sölten diesem zageuen wieder einige KauflfraanschilYe, sie

sein welche sie wollen, dieserseits der eusersten Tonnen der Elbe von
einigem Gaper einige Thätligheit fürgenommen werden, und er in Gtthte

ir StaatsarcbiT.
27»
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davon nicht alnteben will, soll er solcbes mit aller Macht, best er kau,

wehren und also Gewaldt mit Gewaldt Btewren.

8. Sülte auch unten oder oben auff der Elbe vom Caper etwas ge-

nommen werden, und derselbe damit wollen wieder zur See gehen. so]l

er es ihme in Gühte oder mit Mnrht, so guef w kan, wieder abnehmen.
9. Da auch ein Cuper die iUbe wollen auüwerts faiiren, muib er

zwar solches geBch^en lassen, aber den Ga])er dahin halten, dab er ihm
anlobe, dais er auff der Elbe keine placquerey verQben wolle; wegert

er sich dessen zu thuen, soll er ihn nicht hiiiauff verstatten.

10. iKifrrn '^ciii i^rosses Schiff zu Kuckeshafen weniger darunter

nicht liegen kau, ^ull er doch in Pcrsohn bey der Gallioten und dem
Bohte sich finden und dort oben däs^ Schiff durch den Lieuteuandt

commendieren lassen.

11. Sölten Caper mit prisen auff die Elbe kommen ^ so auff offner

See genommen, und nach Glückstadt wollen oder sonsten da unten sich

legen ) soll er sie damit zwar fahren lassen und dagegen nichts thuen,

aber mit allen bewegfnden Motiven sie fürderlichst mit VemiahDung sich

aller ThätligkeiL auü dei Kibc zu enthalten wieder zur See verweisen.

12. Sölten Krieges-Sehiffe sieh in solcher Zabll befinden, denen er

nicht bestandt, welches nicht zu hoffen, und einige Tbätligkeit fümebmen,
soll er die Gulite versuchen, und sie YOn allem wiedrigen abmahDen»

aber schleunig davon berichten.

13. "Wie er dan ohne dem alles, wafs fürgehet, fleissig und hest-

mügliehst unls allemaiil von Tage zu Tage soll berichten, dero bebueff

dan ein beeidigter Schrdber ihm soll mitgegeben worden.
Wafs nun gemelter tmser Capitain also nebenst dem bey sich

habenden ihm untergebenen verrirhtpn werde, dessen wollen wir ihn

und sie allerseits noht- iind schadelois halten.

Decretum in Senatu den 30. Septemb. A** 1653.

&a.

Aus dem Protokoll der Admiralität').

X6. August 1662.

Kaufleute tragen vor, wie dafs das Commercium durch die 8 ge-

nommene Schiffe grofse Noth gelitten; nnn liefen noch 7, die dahin

destinirct, laufen nicht weniger Gefahr, denn man kriege Zeitung aug

Spanien» dafs die Vereinigten ^Niederländer ihre transaction mit den
Türken auf 4 Monate prolongiret, hingegen seynd die TOrken stark in

See
;
hflien, dafs sie mit 26 in 30 Schiffen ausgelaufen seyn, sollte diese

Flotte auch Noth leiden, würde das gantze Commercium i^^onisiren,

darum mtlste man bedacht seyn, wie vor der H;ind den abgehenden
Schiffen etwas mehr Sicherheit beschaffet werden uiugte. Erbieten sich

1) Aus der äammluoR zur Geschichte der Admiralität, von Vrot liichcy (Uamb.
StaatMurehiv); die Originiaprotokolle der Admiralittt shid flür diese Zeil nicht mdir
Torhandeo.
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eia Procentum Admiralitaet-ZoU zu geben und ersuchen, dafs in bcx or-

stehender Bürgerscliaft es favorabiliter vor^retra.tjeu werden, und erwclinte

Beystand aus dem Aerario geschehen mö^te; vermeinen, dais man iimen

wol ein paar OHogs-Schiffe adjungiren mOste; so vermeiiiteii äe aueh
g^theoer, dals die Schiffe, die anietzo schon zu Glttckstadt liegen, die

tiiriffen einwarten mögten, damit sie coniunctim ein stftricer Corpus
nachten, und die Orlog-Schiife bey sie bleiben könnten.

Proponitur: dafs das 1 ProCentum nicht viel beitracren will, niögte

iniends 40000 # tragen, hingegen hat jedes Orlog- Schiff wol 70 in

80000 / nothig.

Prop. : dais die Schiffe, die hinunter seyn, auch diesen Zollen mit>

geben mOsten.

Prep.: dals die Güter auf und von Frankreich, Amsterdam, Embden
aaefa mehr Zoll geben mfisten.

Prop.: dais man dem Kaufinann wol IVt oder 2 ProCentum vor-

seUagen mögte.
Prop.: dafs viel Güter auf Holland gehen werden, denn sie können

daselbst 3 a 4 Procent in der asseurance profitiren, man kann daselbst

das Gut für 4 a 5 Procent verassurirot kriegen, hier muis man 8 a 9
anietzo geben.

Prop.: dals die Schiffe, die hinunter und ihre Ladung PrivaIrGüter
seyn, mOasen selbst ihr bestes wissen, die Admiralitaet kann ihnen nicht

gebieten.

Conclusum: Dafs den Kaufleuten anzumuhten, djifs die Güter auf

Spanien und Italien 2' » ä 3 Procent, die auf Enizeliaud und P'rankreich

die Helft« dessen und die auf Holland und Muscau \4 dessen geben
müsten; in die Bürgerschaft sollte es favorabiliter eingebracht werden,
daß sie auch etwas erkleckliches darzu verwilligten; dals die Schiffe,

die schon darunten, die andern einwarten, findet man dienlich, damit
sie sich selbst verstärken und die Convoye mit zu gemessen haben.

Dietrich Vasmer nomine der Kaufleute reaasumiret propositionem,

begehren Abtritt, darüber zu conferiren.

Diptrirli Vasmer: Die Kaufleute erklän n sich, dafs sie ersuchen

eine erkleckliche ContriVmtip in der Bürirerschait zu proponiren. 1 Pro-

centum wollen sie ^ebeu, aullLe das Convoye-Geld so hoch seyn, wurden
fiaine Wahren Ton andern Orten geladen werden; vermeinen, dals denen
Schiffern, so darunter, nur 1 Convoye-Schiff adjungiret werden mögte;
die näheste Woche wQrden mehr fertig seyn, die mögten auch ein

Convoy-Schiff haben.
Dnna praesos : Sie mögen sich weiter erklären, als auf 1 Prorent,

habon sich auch nicht wegen Frankreich, Engellandt und Muscowien-
fahrers erkläret

Dietr. Vasmer: Die andern wurden sieh wol dazu verstehen, aber

auf Holland will nicht <;ewilli^Tt werden, weil schon viel Wahre über

Schwoll gehen, das würde noch mehr geschehen, wenn sie hier sollten

ndt CottToye beschweret werden.

Praeses thut Instance. Kaufleute treten ab, sich noch eins m
besprechen.
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Dietr. Vasmer: Die Kaafieute erklären Bich auf IVs Proceot, wen»
2tt diesen Schiffen 2 Convoyer adjimgiret werden, und solches 80 laigft

als die Convoyers dazu gebrauchet werden, und nicht länfrer.

D"" Praeses: Das Vs*), das sie jetzund zulegen, will nicht viel

bringeui um noch einen Orlogsmann zu halten. £r sähe gerne, dals sie

sich etwas weiter lieraiisHeBseii) so wOide £. E. Rath es mit mehrer
Hoffnung und Naehdruck in die Bürgerschaft bringen.

Dietr. Vasmer ersuchet es Senatui zu referiren. Wird beiiehot

20. August.

D''^' Praeses proponirt den Kaufleuten, wessen sie sich am ver-

gangenen Saouttag erellret und was ihnen zu Gemfithe gefbhret und
angemuthet. Es ist Seuatui relation davon geschehen, der hat sich mit

den Ehrb. Oberalten erkläret, dafs man 2 Orlogschiffe diesen zur Glück-
stadt liesenden Schiffen wolte adjiingiren, die Helfte niögte die CHininf^rey

tragen, die andere Helfie sollte ilie Admiralitaet tragen; weil abr-r l»ey

der Admiralitaet kein Geld, sondern es dazu aufgenommen werden müste
auf Zinsen, so mtlfirte man darauf bedacht seyn, wie die aufgenommene
Gelder wieder abgetragen werden sollen. Vermeinen, dafs sie dero Be-
huef würden einwilligen, dafs sie das IVs continuiren wollten, bis die

Gelder wieder abgetragen woiflen —
Jürjren Schröttering nomiue der Kaufleute reassumit propositionem,

bittet Abtritt zur Rücksprache. — Conceditur.

Jürgen SebrOttering nomine der Kaufleute: Sie haben sich beredet;

Termeinen, wann 1 Orlogh von der Admiralitaet gehalten werden soll»

werde das, wenn ein Jahr durch IVa gegeben wird, es wol wieder ein-

bringen. Di«' nach Frankreich, Rochelle, S. Sebastian und anders nach
Italien, wenn sie die Capo S. Martin vorüber gehen, würdeu auch nicht

ohne Gefahr seyn, wofern sie auch keine assistence von diesen Orlogs-

Schüfen haben in der Buchte; woUten gerne wissen, wieweit die Schiff»

nach der Strafse sollten der Orlogs-Schiffe geniessen.

Prop. Dafs die Admiralitaet nicht anders darin consentiren kann,
es pey dann, dnfs sie einwilliijpn . doii IV'a Zoll zu gehen, bis die Vn-
kosten davon wieder ai)ge tragen ; wie weit die andern auf Italien (der

bis iu die Bugte der Convoye gemessen können, davon wird zu iiatbe

ddiberiret werden müssen.
D"" Praeses. Den Kaufleuten : die Bewilligung des Zollens auf ein

Jahr will nicht zureichen, wir können nicht wissen, ob die Schiffe mit

6 Monat können abgeschattet werden, insonderheit wenn sie nach Capo
S. Martin mitgehen sollen; und der Zoll auf ein Jahr will die Kosteu auf

ein Jdia k«iuin eintragen. Sie werden ihnen belieben lassen, den Zollen

ZU bewilligen, bis die Kosten wieder abgetragen. Die Admiralitftt wird

kein Geld aufnehmen, w( nn sie nicht \v(Hs, wovon es wieder gut gethaa
werden soll. Wieweit die OrloL'sschiffe die andern in der Buchte ron-

vojiren sollen, davon wird man E. E. I^Mtbe referiren mii^^sf^i. Es ist

aber der Ilaupti)u«ct, woferue sichs nicht zum lilacheu [wohl: zei-schlairenj

soll, dafs sie den Zollen willigen bis die Kosteu wieder abgetragen.

*) Im Text steht V4, was aber jedenfiüls ein Schreibfehler ist
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JOigen ScfarOtteriig. Das Vit wird ein ehrlidies anlaufieD; wenn
die auf ffngeHand tu Frankreich mit geben^ wOrde es woll sovid trafen,

dad man würde znkommen können.

D»" Praeses. Es «oll lichtip: Buch davon gehalten werden; so-

bald die Zulajre soviel wird austragen, a1< die Unkosten gewest, SoUen
dieselbe nicht weiter geben, sondern abgesi-li äffet seyn.

Jürgen Schröttering. Kaiüleute acceptireu, dafe von dem 1 pro-

cent möge Buch gehalten werden^ ungleichen werde mau mit der Aus-
lage veilthren, wie die Adnüralitaet angeordnet ist Zueist werden ja
wol nicht mehr als 10000 Thaler nötäg, nachgerade kommen m^r
Schiffe zu Hause, man mögte den ScAiffien u. Volke nnr vorerst 2 Monate
geben, u. meimiriren alles wol.

X)iiM Pnu ^es a t't i)iiret, dals sie willigen den Zull zu contiuuirea,

von dem 1 pruceutuui u. Kosten des einen OrlogbschÜk soll gut Buch
gehalten werden.

Jorgen Schrikttering. Die Kaufleute ersuchen, wenn die Sdnffs

a. Volk angenommen werden sollen, etwa 3 oder 4 ?on der Bdrse mit
dazu gezogen werden mögen.

D'" Praeses. Er wolle davon zu Rathe referiren.

.It^rupu Schrotteriug. Die Kaufleute merken, dafs der grölste Theil

des \ ülks, so von der AdmiralitAt angenommen, herauf in die Stadt

gekommen; £. E. Rath möge ihnen befehlen, dafe sie hinunter gehen
mOssen, damit sie beym Schiffe seyn, wenn ein tempest oder so etwas
vorgehen sollte. Und dafs die Schiffe, so drunten seynd, so lange wachten
mflgen, bis E. £. Rath es gut findet, dals sie abgehen sollen.

]^)iius Praeses hefiehlet dem N. Hild^brnnd, dafs f^ie nicht eher

abgehen sollen, denn bis Senatus es mit tiiidet. Wegen des Bola^Volkes
sollen sie beym Uerm Bürgermeister sprechen.

.5 b.

1662.

Instructlo ^)

darnach sich unser Burgermeister undt Baht der Statt Hamhurg Abge»
sandter, der Ehrenvester Hochgelahrter undt Wolweiser Herr Caspar
Wpstrrmanu, beyder Rrrhton Licentiatus undt unser geliebeter Mitrahtes-

Ireundt zu richten haben wird.

Wan unser Herr Abgesanter nebenst den Herren Abgesanten der

Erbb. von Labeek undt Bremen mittelst Göttlicher Verleihung zu Lenden
in Engelandt glOcklich angekommen ist, wird er ihme bestermassen an-

gelegen sein lassen:

I. die Stahlhoeffssache bey I. K. Maj. der von den 3 Erbb. Statten

Lobeck, Bremen undt Hamburg beliebeter Instruction zufolge zum gueten
Stande befoderen seines ohrts bestmuegelicht mit zu helflFen.

II. Weil auch die Türkische Seereuber, insonderheit die von Aegirs

dieser gueten Statt freyes See Commercium seer turbiren undt demselb^

'> Hamb. SUatearchiv. Durch korrigirtes Koncept. UndAtirt} ?on 1662.
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in vielen wegen nacbtheilig sein, mit welchen doch die Königl. Mij. YOn
Grols Britannien gewissen vergleieh undt fried dero unterthaenen See
cominercio zum besten getroffen : alf^ wirdt unser Ab?:esandter deswegen
special audieuce hey hobest gedachte Küuigl. Maj. suchen, undt dais

diese guete Statt in alhulchen mit denen von Aegiers getroffenen ver-

gleich eomplectiret werden möge instendigBt anhiüten, darzu daa be-
we^ich dienen wird,

1. dafs die Konij?e in Engelandt von altersher je undt alle wege
F F. Raht für dero guete Freunde cehalten, pt^tes rIso an sie pre-

schrieben undt dieser Statt commoda gnadisrst gerne mit iK fodert haben.

2. daiä die uixit^u regierende Königl. Maj. noch iu Anno 1661 den
26. Jul. dieser gueten Statt in specie gnädig versprochen undt durch
ausgegebenes diploma conürniiren lassen, dalk allen Schiffscapitein undt
Commandanten zur See anbefohlen sein solte, unsere Schiffe undt unter-

thaneu allenthall)en zur See, insonderheit auch im Mittelmeer in ihrem
Commercio alfs Freunde an/uuehmen undt gegen manuigliche invasiou

mit aller macht zu schützen.

8. Dafs I. Maj. unterthaenen, so alhie ihr eigen privileg) rtes Haus
undt Court hetten, öffters in unsere schiffe mit redeten, viel sehiffesparte

darin bieleten, auch sonsten ihr Cnnimercium mit der hiesigen Bürger
also eingeflot^htpn undt zusananen hengett hetten, dafs es von denselben

gaer inseparabel, und dafs also L Königl. Maj. uuterthaueu ingesampt

die doch in ziemlicher Anzahl von hier aus mit nicht geringem ihren

Vorteil grosse Handelunge trieben, sich der von I. K. Mi^. erwoitenen
Freyhett zur See nicht recht zu erfreuen haben würden, es weren dan
dieser gueten Statt schiffe undt angehoerige im Vergleich mit ein-

g^chlossen.

Mit wais coüüiüoaen nun solcher Zweck zu erhalten stehen muchte,

wird unser Abgesandter soviel muegelich zu penetriren suchen undt dar-

von fordersahmst zurukk schreiben.

III. Alfs auch die König]. Ms^. in Grofs-Britannien 166| der

Statt Tiübeck , dan auch dieser gueten Statt gnädigst conoediret undt

Freybrieffe dahin ertheilet, dafs sie mit ihren schiffen und schiffsvoUcp.

wie von alters heere gobreuchlich, allerhandt wahren in Engelaud luhren

mochten, non obstante der hiebevor von Vermehrung der schiffe undt
Schiffahrt Ehigeliseher Nation publicirten parlamentßacte : undt haben
höhest gedachte Königl. Maj. unlangest sub dato 29. Jun. lauffenden jaers

ein Placat in öffentlicben druck trcbe!! lassen, vermittelst welchen die

von 7. Maj. aali>gebetene freybneffe, wordurch die Lubekeren von der

in besageter acte enthalteneu straffe frey gesprochen, darumb revuciret

worden sein, dafe gemcAte Lubeker in ihren Schill^ nicht allein die

wahren, so in Teutschland gewachsen, sonderen auch, so aus Norwegen
Schweden, Liffland undt andere ohrter an der Ostsee gelegen, in Enge-
land gebracht; die hiesigen dieser Statt schiffe aber keine Wahren aus

der Ostsee von benanten orten fuhren, diese guete Statt auch nicht dar-

nach gelegen, dafs sie aus der Ostsee wahren an sich ziehn undt be-

quemlicb zuftihren könne: aUs wird unseren Herrn Abgesanten com-
mittiiet, bey I. Maj. unterthanigst undt inständigst anzuhalten undt ziT

werben, dafs dals Königl. Bevocatori . . Edict, so jungst nominatim wieder
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Lnbeksehe aehiffiB ex causa beediehener Zufuhr aus Norwegen, Sebweden,
Lifflant undt anderer Ohrter an der Ostsee belegen, publiciret auff diese

?uete Statt undt dero Schiffe, bey denen die ratio Revocatorii cessiret,

Dirht extendiret, besondern (iiesclbr bey der ^^nediirst orhiltprien KönigL
coDcet^bion geschützet werden nio^'e. Solte fian regeriret werden, dafs

auch unsere schiffe andere alis in Teutschland gewachsene wahre ein-

fthren, undt 2.) unter unsere Freyhett sieh Niederländische undt andere
schiffe mit eintringen, beydes der £ngelischen schiffen undt schilfobrt

undt als«) auch angezogener Parlamentes-Acte zum nachtheil, so were
zu regerireu:

ad 1) dafs solches so weiuig sein wird, dals es ke;zeii Kngeland undt
deren Commercium zu rechnen nicht in consideration konunen oder ge-

merlret werden mag, hingegen sey die einmael gegebene königliche con-
cession d . deren ohne ihr besonders verschulden dvitas amtca nicht
wieder beraubet werden soll.

ad 2. Dafs wir ja nicht weiren anderer Iraudationes zu gravireu

sein. Seebrieffe, Cognoscementen undt andere documenta werden auch
leiclitlieh anzeigen« wer ein Hamburger oder nicht, undt mochten entlich

unsere schiffe, wen de andere d& in Teutachlandt gewachsene oder ge-
machete Wahren in hetten, lieber davon special attestationes von hier
mit sich nehmen.

Den nmdum tractandi thun wir wolgeiuelteu unseren Herrn Abge-
santen bekauter iegalitet undt Discretion lediglich anheimstellen; da er

auch umb beaaeien access nndt befoderung willen ein oder andm ohrles

dniffe Verehrung von [Locke] notig erachten solte, soll er solche zu thun
weil ermachtii:et sein; die reise undt Zehrunjres Kosten wird er anfang-
lich von den 3000 .>^., so die 3 Erbhh. Statte, die anitzo ingesampt
eine le^^ation in Enj^eland abschikken, neiiuieu, wafs weiter Harzu nötig

sein wird, nur a part für dieser gueten Statt rechnung auffiiehiueu undt
darQber wechseil ziehen.

Undt wird er in Fall sich einige besondere beschwierigkeit ereuget,
unfs cito part davon undt furderst allen umbstentlichen bericht so oft

nötig von ;\]]9u bey der ordinarie jtost abstattf^ir

Wals nun unser Gesanter hierin dieser in^triu tion ^remees handeln,

schlieüsen undt bewilligen wird, solches geloben wir steet, veste undt un-

verbrQeblidi, auch denselben gegen jedermanniglich noht undt schadelos
zu halten. Urkuntlich.

a.

1662.

Instruction^),

womach sich unsere Bürgermeistern undt Raht der Statt Hambuig aus

dem löblichen Colleino der Admiralitet, wie auch Cämerey. nacher Holland
Abgeordente, die Ehrenveste undt Wolgeachte Jorgen Becceler, Matthiofs

BarteUs undt Hermen Stubbe, zu richten.

1. Efs sollen gemelte unsere Deputirte sich furdersahmst im Nahmen
undt Geleid Gottes von hier auff Amsterdam begeben.

1) Hamb. Staatsarchiv. Viel durchkorrigirtes Koacept. Undatirt Von 1662.
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2. Daselbfiten oder der ohrten henimb sich nach zwey der besten,

grofsesten undt bequemsten Coiifoje schiff, so zu bekommen sein, best(^

fleisses bewerben, umb vor der Haut die anitzo auff der Klbe lieiieude

Uikdt uacher Spanien destinirte Copvardeyschiffe fOrdersahmst zu be^^leiten.

3. Waa sie selbige ausgesehn undt mit fleUs erkundigung eingezogen,

dafe ihre scbififer in orioehs expeditionen g«Qbet undt mit gueteo nahnien

gebraodiet worden sein undt zum wenigsten ihrer einer eapftbel ist

Admiral zu sein über eine Flotte von 12 undt nieer schiffen in undt

aufserhalb Occasionen undt feientliclieu augrifien zu commendireu. sollen

sie dieselben, undt jedes absonderlich, im Nahmen undt Dienste £. Uoch-

weisen Rahtes von Hanibuqr auflf 6 Monat feste» hernaeher umb dasselbe

Monatgeld auiF Monaten« so lange es £. Hochw. Bähte beliebet, besprechen

undt annehmen, dero gestaldt undt also:

4. DaJis ein jeder auff seinen Kosten sein Schiff mit vernbredptf^n

schweren undt anderen stukken, musquetcn undt aiidritn bewehre,

ammunition, anckeru, siegeltauwen undt aUeu zum cuuiujt: uuilt orlochs

sehiffo zub^orend«! appwtinentien versehen undt dann 100 bils in

180 Bfann an dienlichen matrosen undt Soldaten darauff annehmen» auch
stetes so lang er in dienste ist, halten, salariiren und beköstigen müsse.

5. Alsolche beydp schiffere sollen sich vpr[)flichten so bald nuie<?e-

lioh undt zum lan^esten innerlialb Lück^j wochen mit allen zubehoer undt

Volke klaer zu sein, untb, daierue Gottes wetter uudt wind aick
hindert, in See zu gehen.

6. Sollen sie von unseren Deputirten in wurcklicheu eydt genommen
werden, dafs sie sich eines hnchweisen Rahtes order sul)mittiren, des^^en

betehl , so lan^'e sie in desselben diensten sein, 'jt^horsahmlich pelebeo

undt bey denen ihrer defension anbetrouweten schiffen wie redelichea '

meuuer getreuwlich haudelen, schiff, guet undt blulit bey ihnen auffsetien \

undt, da sie umb einige ihre action bey diesen ihrem dienste vergangen,

welches man jedoch nicht verhoffen will, beschuldiget werden solten, dab
sie alfsdau vor unfs, dem Ralite zu Hamburg', n>cht gehen undt nehmen,
undt zu solchem ende ihrem foro ordinario bestendiget renunciret babeQ
wollen.

7. Welcher unter ihnen beyden nun am bequemesten darzu befunden
vird, derselbe soll von gemdten unseren Deputirten zum Admiral bestellet

werden, undt
8. soll ihr rendevous zu Wi ht in Ensxeland sein, das? 1 besten werden

sie die Hamburger schiffe iur hnden, oder sollen aida ihre ankuult er-

warten.

9. Der Admiral soll anloben, dafs sobald er zur Flotte kompt, er

mit vereinbahruug zugehöriger schüfer eine errenste undt in occasionen,

darin man sich des Erbfeiendes eingriff befahren muls* Qbliche Admiral-

schaft auffrichten undt -^ie sich ke«:en ein ander bey Verlust ehr undt

guetes, leib undt iebenl.s schriftlich verbinden wollen einander nicht zu

verlassen, sondern zu stehen uudt dero gemachten admiralschaft nach-

zukommen.
10. Bey erhandelung dieses sollen unsere Deputirte in allen mesna-

gieren undt erspahren, so viel immer muegelich, undt ist ihnen an-

betrawet, dafs sie darin der Statt undt gemeine bestes, so viel ihnen
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pro re nata thueulich geweel Bach ihren besten wissen ondt verstände

thuen iindt gelhan haben werden.
11. Massen ihnen dan auch Tolmacht gef2:eben wird, dero behneff zu

zahlen, undt auch monatjjeld zu {?ebeii, wafs sie best .tjethan eracbtea

werde II, undt darüber coiupetirende wechsell auff dieser gueten Statt

Cauierey zu ziehen.

Was dan unsere Äbgeordente besage dieser instruction bedingen,

handelen, verrichten, scbUessen undt bewilligen werden, solches geloben
wir Steel feste undt unverbrQehlich, aiidi dieselben gegen jedermennigUdi
delaßüls noht- undt sdiadelofe zu halten. Zu urkunt dessen haben wir
dieser Statt Signet hierunter wissentlich trocken lassen. So geschehen . . •

Vollmacht mr die Schiireralten, 28. Okt. 1062.

Wir zur Admiralität der Stadt Hamburg Deputirte Herren und
Bürger uhrkiiii leii hiemit, wasmafsen wir denen achtbahron Claus Kfthl-

brandt und ilereud Jacobsen ivaipluuger, Schiffer-Alten, iiiid unserer am
Admiralität-Gerichte geliebten Mitcollegen, Vollmacht gegeben, mid
Ihnen frenndtlich eommittiret, sich die Elbe hinunter zu denen nach
Spanien, Portugal and MIttellftndischen See gehenden Hambuigischen
Schiffen zu verfugen, in unseren Nahmon mit nnsem fresetzten Commnn-
deur und Vice-Commandeur eine Admiralschatt unter ihnen anzuordnen,

den Admiralschaft-Brieff von denn gesauipten Schifferen unterzeichnen zu-

lassen uudi iii Besichtigung' der Schiffe, daüs ein jedes mit gebührender
ammoniüoii und andern behueffigen Sachen Teisehen sey, zu adsMeren,
und alles zum guten Stande und Ordnung zur behaltenen glOcUiehen
Beyse so viel muglich befodern zu helffen. Zu welchem allen wir sie

dan kraft diesp? autori^ifTPt nml liiomit legitimieret habru woIIpii. Uhr-
kunritlich unter^edrucketen unserm Admiralit&t-SiegelK Actum Hamburg
den 28. Octobr. A"» 1662.

8.

1662. Okt. 20.

Secrete Artlculen*)
womnrh sirh unser Bilrfrenneister imtJt Rnhtmanne der ?tntt Hamburgk
der nacher Spanien und der Mittrllrmiiscfien iSee gehenden Schiffen zur

Convoy adjungirter Gommandeur und Vice-Commandeur zu richten.

Art. 1.

Solle die hiesige Flotte von Köuigl. Spanischen Commisüfahreru be-

fraget oder angesprenget werden wollen, anzuzeigen, auif was Land undt
ohrter jedes Schiff gehet, soll unser Gommandeur und Vice Gommandeur
mit ziemender Bescheidenheit sagen, dafs sie mit einander auff Königl.

Hispanische Häven rrohcn. Sölten sie darauff nicht acquiesciren, sondern
ein Of!(T nndrrrn visitiren wollen, oder (lewnlt thuen, sollen sie sie mit

aller iieciueniichkeit, auch Ernst davon abmahnen, sie nicht visitiren

lassen, undt endlich Gewalt mit Gewalt wehren.

') Hamb. StaatsarcbiT. Original, mit beigodrucktetn Siegel.

*) UAmb. Htaatanrfthiv Oieichseitige AbMbrüt
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Art. 2.

Sölten unaere Schi£fe unter die Königl. Spanische Flotte kommen
und von selbigor. iiinb Rehde und Antwort ihrer Reyse zu {jeben, befraget

werden, müssen sie nur aperte die Warheit, wohin jedes Schiff destiniret

ist, bekennen, sich gemelter Königl. Flotte submittiieu und Visitation zu-

lassen, sich abor wegen der auff Portugal gehenden Schiffe darauff be-

inffen, dafs die Erbb. Hense-Stedte von Ihr. K5n. Mtt durch deio
Plenipotentiarien mit der Hanse-StÄtte Abgesandten zu Münster A° 1648
artic. 1 verwilligten und durch Ihr. Ert^hertzopl. Dhlt. Leopold Wilhelm
Anno iöoO durch ein express mandat an den Marquis de Lede von
Brüssel aus hestettigten Tractat, denen Vereinigten Niederlanden in

Freyheit der Gominerclen und SchHüfirt verglichen, auch ihnen vermöge
artic. 8 angezogenen Münsterischen, und art 5 & 7 des von Hur. Maytt
mit den Vereinigten Niederlanden in Anno 50 gemachten Tractat, auff

friedliche Häven und Ohrter, die annoch nicht blocquiret, mit Wahren,
so nicht Contrabando, worunter dann Korn und Eysen nicht jremeinet

ist, schiffen und handelen mögen, beziehen, welchen gnädigsten Yer-
willigungen und Goneesaonen sie billich insistiren, ssumablen annodi keine
contrarie köi i^'l Dedaration darüber an uns gekommen, man auch dies

Ohrtes zur Zeit ihrer absiegelung nicht gewust, dafs ein Platz, dahin sie

destiniret, von Ihr. Königl. Mayett. blocquiret were.

Art. 3.

Sölten Portugisische Caper undt Cominifsfahrer an sie kuuimen,
sollen sie sagen, dafs theils Schiffe auü i'oitugal, theilfs auÜ^ Spanien
destiniret weren, und wie die Erbb. Hense StAtte, vermOge königl.

Spanischen Concession frey auff Portugal schiffeten , undt ihrer theils

aufs der Flotte M iircklich dahin ijienjien, also wnrden sie auch frey undt
ungraviret auti Spanien jjrehen und liandelen niöL'en, nachdeniniahleu

Dir. Kön. Maytt. in Portugal sich öffters {znädijzst erkläret, denen Erbb.

Hensc-Stätten frey zu lassen, was Ihr. Mayt. Feiniie ihnen zuliefsen.

Sölten die daraufr nicht acquiesdren, sondern ein oder mehr Schiffe Yiti-

tiren oder ihnen Gewalt anthuen wollen, sollen sie sie davon bescheident»

lieh, auch emstlich, abmahnen, endlich aber die Visitation nicht zulassen,

auch sonsten Gewalt mit Gewalt steuren.

Geschehen und unter unser Statt Signet auiszugeben befohlen den
29. Octobris anno 1662.

9.

11. Nov. 1663.

Instruktion')
wornach Unser Burgermeister undt Raht der Stadt Hamburg über die

nach Portugal und Spanien destinirte Schiffe gesetzter Coinnmiideur, der

Ehrnveste und Mannhafte Marten Holste, dieser Stadt Bürger und Uapitein,

sich zu richten.

1. Soll gemelter Commandeur auff dem Schiffe das Wapeu von

Hamburg genandt, worauff er als Haupt der Schiffe fähret, und unter

) Hamb. Staaturchir. Original mit Papieisiesel.

Digitized by Google



Anhang. 429

sifh habendi bchiöer Carsten Law, uuter (ieii Oilioirera, Soldaten und
Matrosen gute bebörende Ordie uud AuBtald macheü, auch das solches

bey deD anderen Schiffern geeehehe f^ute au&icht haben.
2. Und demnach von £inem Hocfaweysen Raht Capitain Marten

Holste zum Commandeur Ober die von hinnen se^elende Schiffe verordnet,

als soll CT in solcher Qualitet die jederzeit bey sich habende Schiffe

commandiren, auch deren Schiffer und Völcker ihm al^ Unserm bestalten

Conmiaudenr allen respect /u tragen^ auch seinem iieiebl nach zukommen
und zu parireu schuldig bejn.

8. Gestalt dann zwischen dem Commandeur undt denen andern
Schiffern ein Admiralsbrieff aull^erichtet worden, welcher geatalt sie sich

auff derReyse und in allen fürfallenden Dingen verhalten sollen, wie solches

bejjzelefiter Admiralsbrieff mit mehren aufsweyset, undt sollen sie alle-

saniht demselben bey denen darinn benandten poenen und sonsten nach
Befindung willkührlicher Straffe unweigerlich nachzukommen schuldig sein.

4. Soll unser Commandeur aufl^ den 13. Novembris oder 8u]jald der
Windt fugen will und bequem ist, im Nahmen uud Geleite Gottes mit
dehnen bey sich habenden Kauffardey Schiffen die See kiesen, und nach-
dem Er das nach Portugal abfahrend Schiffe so nahe als ea immer die

Fahrt leiden will nach seinem destinirten Ort und Hafen convoyret, seinen

Cours recht zu recht an nach Calis in Hispanien richten und bey sich

habende Schiffe dahin convoyiren.

5. In Calis kommend soll er daselbsten, bifs die mit ihm allda an-

gekommene Schiffe gelosset, iedoch auff das lengste 14 Tage verharren

und alfsdann die bey ihm mk befindende und mm theil gelossete Schiffe

weiter nach Mallaga convoyiren: jedoch fdr seiner Abreise von Galis

den Kauffleuten des Ohrtes andeuten, dafs er auff der Rückreyse von
Mallaga wieder auff der Re<Hle daselbsten einlauffen werde, damit wann
entzwischen irgend einij^e Sclntlt^ allda ankonnnen möchten, sie dieselben

indessen fertig halten, undt Er also auff" seiner Mckreyse, vermöge In-

struction, nicht lange auff sie warten dürfte.

6. Wann nun unser Commandeur mit denen bey sich habenden
Schiffen zu Mallaga anbelanget, sollen die Schiffer sich innerhalb 14 tage

erklären, wie bald sie mit ihm wieder nach Hamburg gehen wollen, und
dafem sie sich alfsdann also erklären würden , dafs sie von solcher Zeit

an in 14 Tafje mit ihrer T.adung könten fertig werden, und der Comman-
deur also in allem niclit über 4 Wochen in Mallaga zu warten bette,

soll er so lange daselbsten verharren und dieselben wieder nacher Ham-
burg coDvoyreo. Dafem sie aber in obgesetzten 14 Tagen sieh nicht

erklären wttrden, oder aber in den 4 Wochen von der Zeit an, da sie zu
Mallaga angelanget, mit ihrer Einladung daselbst nicht fertig werden
könten. soll Fr, wann die 14 Tage yerflossen, sich Ton dannen wieder zu
begeben schul (liiz scyn.

7. Wann nun der Commandeur von Mallaga entweder allein oder

mit denen daselbst befindlichen Schiffen wieder abgesegelt, soll er seinen

Couis zofoderst nach Calis nehmen, und sobald Er selbigen Ohrtes an-

kümpt seine Ankunft den Kauffleuten daselbst notificiren, auch zu be^

sagtem Calis nach denen Schiffm» so noch nicht beladen und reysefertig

seyn, zum lengsten 8 Tage warten und alüsdann seine Beyse gerades
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weges wieder auhero befoUeiu. Sölten liiin aber auff der Keyse oder ia

den. Häven eii^ Hambuiger oder andere fiembde und neutrale Schiffe,

die nicht nach Engellandt oder Holtandt wollen, be^e^rnen und ankommen
undt seines Schutzes undt Convoye begehren, soll Er dieselbe, je<lr)ch

ohne einige Ilinderniis siiuer Reyse, in dir Flotte mit nehmen mugen,
auch soviell dieser Statt Schiflfe betrifft dazu gehalten seyn.

8. Wann die Schiffe, das Gott verhüte, auff der Reyse von den

TOrckischen Corsareu oder sonst andern Seeräubern solten angefochten

werden, sollen der oder dieselben, so selbige See-Rftuber erst ansichtig

werden ; mit einem Stflck Geschützes oder ander im Adniiralsbrieff be-

liebtem Zeichen die gantze Compagnie Wahrschauen, ihr Stiirke darauff

in höchster K\\ ivrixs machen und ihre Völcker zum >tiritpu bereit

halten und tapffer anniahiien, auch ihr Schiff, Guet und Bluet bey einander

aussetzen und bis auff den letzten Manu fechten undt einer den andern
nicht verlassen.

9. Sollen die Schiffer und dehren VOlcker sich auff .ihrer Be3r8e

friedlich unter einander begehen, da aber über Verhoffen einige Streitig-

keiten unter ihnen entstehen möchten, sollen sie alfsdann diesol!)en

ohne Verzug und so bald umglich dem Conunandeur furtrageu, welcher

mit Zuziehung derer dazu gehörigen Officiauteu solche Irrungen schlich-

ten undt in der Gühte beylegen oder aber einem od» anderem, was
ihnen zu thuen gebtthiet, bey emstlicher willkQhrltcher Straff gebieten

undt aubefchlen soll

10. Sonsten soll unser Commandeur gute Ordnung, Disciplin und
Wacht sowoll unter denen Soldaten als Bootsleuten halten, und da Jemand
derselben etwas verbreclien oder sich sonsten wiedei*6pensti;4 undt un-

geborsamb bezeigen würde, den- oder dieselben nach Seeüblicher Manier
und dem ihm mitgegebenem Articnls Brieff mit Zuziehung der Offidanten

abstniffen; da aber das Verbrechen so grofs, dafs der Übelthftter das

Leben, ihrer nuithmassunc: nach, verwürcket, soll bemeldter unser Com-
mandeur denselben woll verwahren lassen undt auff der liückreyse zu

gebührender Straffe mit anhero brin*ren, undt was also von dem Coiiinian-

deur aliiie geordnet, solches soll auch bey den audereu Schiiieru uufi'

ihren Schiffen statt haben.

11. Seite die Flotte unterwegens von TQrekischen Gorsaren oder

andern Seeräubern, das Gott verhüte, angefochten werden, und aber die-

selbe durch Göttlichen Beystand absrlil:i_'en und darüber ein oder mehr
gemeldter Seeräul>er auff ein oder ander der unserigen Schiffon zurücke

bleiben, so soll unser Commandeur, wenn es auff der llinreyse ist, der-

oder dieselbe in See werffen lassen oder nach Beschaffenheit der Sachen
dieselbe mit nach Hispanien nehmen und allda yerkauffen ; were es aber
auff der Herroyse. dieselbe woll verwahren und mit sich anhero zu ver-

wttrckter Straffe bringen.

11V Ml«' die Schiffe, so mit in dieser Flotto fRhron und die Admiral-
schatt unterschrieben, deren Schiffe soll der Coinniandeur besichtigen, ob

sie mit gebührenden Ofticirem und Matrosen, auch Adumnition, Proliant

undt anderer Gmhtsdiaft venehen, und das ermangelendes darauff za

schafiien die Schiffer emstlich vermahnen, auch darauff emsUicbes auff-
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seheii haben, dals die ScbifTe also uudt üiekt mehr heladeu, dais sie ihre

Stücke woll gebnndien können und zum Fechten bequem und
tOcbtig seyn.

13. I)iif(>rn auch unser Commandeur einige Könidiche, Republiquen,

der Herrn Stateu General oder anderer Potentaten Flotte und ürlou

Schiffe in der See bege^^nen solte, soll Er denselben alle Ehr undt Respect

authuen, ihnen seinen Lieuteuampt oiler sousten eine bequänte Persohn,

wenn sie es begehren, an Bord senden, jedoch selber auff seinem ihm
anvertrauten SdiiflG» verbleiben und ihnen seine Seebriefie, Patenten und
Passe sehen lassen.

14. Solte nun über verhotien der Commandeur mit Krauckheit be-

fallen oder, dals Gott verhüte, gar durch den zeitlichen Todt abgefodtri

werden, alik soll dessen Leutenambt an seine stelle tietten und dei'selbe

seine lieutenambts stelle dureh eine qualifidrte Persohn «iederumb er-

setzen und die sftmbtliche SL'Inffsleute und Soldaten dem Leutenambt
und seinem nachj?esetzten nicht wenitrf r als dem vorbin benandten
Commandeur zu pariren und allen Gehorsamb zu leisten schuldi? seyn.

Dafs dieses also unser Befehl undt Wille, dem unser Commandeur
^etrewlich nachzukommen schuldig seyn soll, dessen in Uhrkund haben
Wir unser Statt Signet Sie^l hier unter zu drücken befohlen. Actum
den 11. Novembris Anno 1663.

10.

16. Jan. 1666.

Fernere Ins.truetio]i*),

womach unser Bargermeister und Raht der Stadt Hamburg Uber die

anfe Westen wieder zurOeke kommende Schiffe zur Convoye gesetzter

Commandeur, der Ehmveste undt Mannhaffte Marten Holste, dieser Stadt
'

Borger undt Capitain, sich zu richten.

1. Es soll unser Commandeur alle seine Dinge darnach anstellen,

dafs er d^^n 8. Martij st. n(»vo von Mala^ra absej^ele, den tatr darzu an-
setze und denselben auch den andern hiesiiu'en Schiften tu Malime.

2. Solcher 8. Martij soll zu seiner Absei^eluug berahaiei seyn, wo-
feme die hiesige Schiffe alsofort, wie sie zu Cadix angekommen, nonlidi
den 22. Decembris styl. nov. oder 2 a 3 Tage hernach, Practica gekricht;

haben sie damablen dieselbe noch nicht j^ekricbt, .soll ihre Absegelun^j

von Malaga noch sn lel Tage prolougiret werden als viel tage sie gelegen,

ehe sie Practicii btk jiiinien.

3. Solle duiiii ja praecise am berahmeteu 8. Martij oder oberwehuter

ma&en prolongirten termin ein oder ander Schiff noch nicht fertich seyn,

aoD er noch 3 £i 4 Tage, aber auch nicht länger, nach dem angesetzten

Termin Ilgen und ihrer warten mögen, jedoch darbey die Liegetage so

viel müglich kürtzon undt seine Absepehnvj beschleunigen.

4. Cadix soll er nicht vorbey-, sondern daselbst einlauffen. und ahhi,

wofeme es umb die daselbst verhandene Schiffe mit zu krigeu uüthig,

0 Hamb. StattMichiT. Original, mit Papieniegel.
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8 bis in 12 tage verhauen, auff da(s sie mit kommen, sonsten aber auch

daselbfit seine Liegetage kOrtssen.

5. Weil der König in Engeland ein frey Schiff undt guet confisciiet

hat, blofe danimb, dafe einige HoU&ndiBehe Matmen daraoff gewert, w
Boll er allen Sdiiffern, sowoll zu Malaga als Cadix, sich bey achweier

Straffe derselben zu enthalten undt zu entschlaben anmelden.

6. Sobald er von Gadix auis in See gekommen, undt es die Gelegen-

heit Ipy^^eii will, soll er die fresani}>te Srhiffere an Bordt fodern undt

ihiK II /u ende dieser Instruction enthaiteneü unseru ernsten Beiehl nnii

Verordnung, unib Norden umb zu geben, ablesen undt zu Gemtthte fuhreu,

bifs dahin aber denselben ihnen tieheimb halten.

7. Fis soll keinen Schiffer uiler einigen Bootsleuten, die unwillig

aeyn möchten, Norden mnb zu gehen^ scbotzen, dafe sie, die Schiffere,

keine ordre daau von ihren Prind|ialen haben , oder dafe die Bootsleate

nicht Norden umb ^eheuret seyn; denn der Sdiifier Prindpalen dOrfien

undt möjren nicht F. Ilochw. Rahts zu des Commercii besten angesehenen

Obrigkeitlichen Verordnung wiederstreben. Und den Matrosen, so nicht

Norden umb peheuret seyn, soll ihre Haure nach Betindung der Admiralität

oder Schider-Alten verbessert werden, und soll unser Commaudeur ihnen

aufir den VerwegerungB- oder Wiederaetsnngi-FaU diceen Passnm oder

Articnl Instructionis vorzeigen undt offenbahren.

8. Ea soll unser Gommandeur die Schiffe -ao?!^ mflgUcb sehen hey-

sammen zu halten, undt wenn ein oder ander nicht so woll wie das Seine

segelt, oder sonsten Schaden uimpt, selbiges ein wenijj einwarten, aufs-

helfTen, und soviell ohne Ven iickiinij: der gantzeu Flotte Keyse geschehen

kan, solches oder solciie sehen mit fortzubringen.

Befehl inidt ^'^rordnuI^•: ¥.. Hochw. Rahts

der Stadt Hamburfz an den zur Convoye der aus "Westen auhero destinirten

Schitie gesetzten Commandeur umit an alle in seiner Conv(>}e sich be-

hndeudc hiesige ScbiÜ'ere und Matrosen kund zu machen, jedoch nicht

eher» denn naäideme sie von Cadix ans in offene See gekommen, undt

die Zeit es alfsdann leyden will.

Ein E. Rabt thuet so woll dem Commandeur Marten Holsten alfs

jeden in seiner Convoye gehenden Hamburger Schiffern alles Enistes be-

fehlen, dafs sie ihren Cours nicht durch den Canal, soiuiern Norden uuib,

nehmen undt verfolgen sollen. Solte einig Schiffer oder Bootsmann sich

diesem unsem ernsten Bc^hl wiederBetzen undt ihme nnterstehen, dnrdi

den Canal zu gehen, soH^ der- undt dieselben, obgleich daa Schiff frey

durch- undt anhero mit behaltener Reyse in salvo kommen möchte,

dennoch wegen solchen ihren TT'ngehorsambs undt Verwegenheit von UiiD8,

nach befinden, hilrtiglich gestraft werden.

2. Damit mch die Flotte nicht, wie aulT der Ilinreyse geschekn,

zerstreuet woi lr. so soll nicht allein mit schwerer Geld-Stiaffe, son(^eni

auch, nach Betindung, mit liarter Leibes-Straffe beleget werden derjenige,

von deme befanden wird, dafs er mit wiHen oder aofis Unvorsichtigkeit
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oder ftbel auffinerken aeh von der Flotte veriobren habe. Womacfa sieh

ein jeder ta richten andt ftr Sehaden zu hflten. Geben imter Unsenn
Stadt Signet den 16. JannarQ anno 1666.

IL

2. November 1666.

Secpete Artlculen*),

womacb sich unser Bürgermeister und RahC der Stadt Hamburg denen
nacher Spanien und Portugal gehenden Schiffen zur Coavoy adjuDgirt«r

*

Commandeur zu richten.

Art 1.

Solte anserGommandenr dnigen franliAsiidien KOni(i^.Kriega-SehÜiBn

begegnen, soll er sich gegen selbigen dem frantzösischen See-Bsglement,
80 Ihme deswegen mit gegeben ist, gemees bezeigen, undt wofeme er
selbigem zuwieder graviret werden will, soll er von allen Schaden nndt
ÜQgelegenheiten protestiren.

Art. 2.

Solte die hiesige Flotte von Commissfahrem befragt oder angesprenget
werden wollen, anzuzeigen, auff was Land uudt ohrter jedes Schiff gehet,

soll unser Commandeur mit ziemender Bescheidenheit sagen, daik sie mit
einander auff König), Hispantsrlie Raven undt nach der Strafse gehen.

Sölten sie darauü uiebt aequiescireu, solidem ein oder andern visitiren

wollen, oder Gewalt thun, soll er sie mit aller Bequemlichkeit, auch
Emst abmidmen, nndt endlich Gewalt mit Gewalt wehren.

Art 3.

Wir verstehen unter den Commissfahrem auch frantzosisclie
; Jedoch

wird er dabey discretion gebrauchen, undt wenn eö von den Gouverneum
der PrOTinden aufager&stete Sduffe seyn, denselbigoi wird er seine

legitimation nndt PSrae, wie auch den Passom anis dem mit Dur. KOnigl.

Ibyett getroffenen See Reglement vorzeigen, undt dessen wttrcklichen

Genofs mit ziemender Bescheidenheit treiben. Solte aher solches nicht

geachtet, uinit er oder oiuii: ander Schiff aufs seiner Flotte mit weg-
gefUhret uudt auff^i bracht werden wollen, soll er gewalt mit gewalt,

wenn er sich daizu bastand hndet, abhalten undt wehren.

Art. 4

entspricht genan dem Art 2 der »Secrete Artieulen** y, 1662.

Art 5

entspricht genau dem Art. 8 der „Seerete Artieulen'^ 1652.

Geschehen undt unter unserm Stadl Eignet auJszugeben befohlen den

2. Novemb. 1666.

Hamb. StaatnurduT. Oripnal, mit SiegeL

Bft»>«h, Bttnlmiit Oonvoj-MUUni. 28
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12^).

1666.

Des Comiäercii dienstliche Erinnerunff und Anzeige, wab Capt Hotetei»

Instruction wegen it^i^er ROckreiso von Mallaga und Gadix anbero bey-

zufttgen, doch £. £. Hochw. Rahts besser Bedenckeo unvorgreiftich.

1. Weillu der Sommer uach Yerlauff des Monahts Febr., als wanneer
man die Rchifff zu Mallajia mit Fruchten abgeladen zu sein vpniuihtet,

heran nahet, und die Wrtrnie. aucli das lau^T Lienen der Fluchten \v.

den Schiffen denselben höchst schädlich, als fiinde das Commercium woll

dienlich , den b. Tag MonahtB Martii neuen Styl Capt. Holsten zur Ab-
aiegelung von Mallaga m berabmen, doch dafs ein Tag 8 oder 4 langer

zu warten nicht an^^esehen werden möchte, da es die Noth erfoderte und
einiize Schiffe alsolche Zeit umb nicht fertig zu werden bedürflfen. Sölten

aber die Schiffe ZU erlangunjr der Practica einige Tage oder Wochen
liefjen müssen, wehre billig der Capt. alsolche Zeit seinem vor-

beschriebenem Termino addirte und also den Abfiiegeluugstag umb so

viel mehr prolongirte.

2. Da& ihm, Capt. Holsten, hart iiguBgiret wttrde, zu Cadiz ein-

und nicht fürbey zu lauffen, daselbst» wo es nöhtig, 8 oder 3 a 4 Tage
meer verharre, damit, was dorten zu laden, mit fortgebracht werden
könne.

8. Da ihm, Capt. Holsten, zu Cadix einig Silber oder Coutanten

solte eingegeben werden, dafs damit behutsamb und vorsichtig verfeihreD.

auch den andern Sdiiffsm solches fldlstg zu obeerviren, von ihme errenst-

lich angedeutet werden möge.
4. Wie profse Gefahr daboy, wenn Holländische Völcker um! Güter

auf treyen Schiften lirfunden werden, dnf^ dieselbe bey den P'nglischeii

cunliscabel seyn, ist daraus zü ersehen, weilen dieselbe neulich ein freves

Schitf mit freyen Gütern, so von Londen auhero gewollt, ululö ilaruiuh

confisdret, weilen einige Holländische Matrosen darauff befinden worden;
viel gröfsere Gefiihr wurde darauff stehen, da man feindlich Volck und

Gütere befinden wurde; alfs funde man höchst uöhtig, dafs Capt. Holste

den Schiffern bey schwerer Strafe sich dafür m hüten anzumelden.
5. Wals man für Gefahr von der Englischen Nation, wenn diese

Flot-ScbiiTe durchs Canal kommen, solte zu gewarten, ist klar und am
Tage, und solte es mit f^ankreidi und EngelUmdt, woran fast nicht ge-

zweiffeit wird, zur ruptur kommen, würde gantz keine Fahrt durchs Cansl

sein, suchet man also, stricte Ordre bey Norden umb zu kommen zu e^
theilen.

6. Zur Verhütung aller Nachricht an Englischen und Anderen, auch

Wiederwillen so woll der SchiflPere als Matrosen umb diese Ileise bey

Norden umb zu nehmen, fünde man diensamb, dem Capt. hart auf-

zutragen, den einhält seiner Ordre, bey Norden umb zu kommen,
Niemandt zu entdecken, auch solches erst den SchifTerea, sobald er

GeleL'enheit in See haben kann, wann er von Cadix in See geloffen,

kund zu thun.

Archiv der Handebkanmoier.
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7. Damit auch die Schilfere sich in See nicht zu entschuldigen haben
inv?pn, dals Sie zu alsolcber Beise keinen Befehl von Ihren Principalen

hetten, könte Capt. Holste ihnen seine stricte ordre anzeipfen, mit ver-

melden, wer darinnen nicht pariren und seine reise durdis Canal fort-

Mtzeu wtkrde, dsTs dmtSbt, ohngeaehttt er gleich ungeHwkfltiiM idfaie

ia gut saho kehme, dennoch nach Befindung errenstlick bestnfet werden
goltr ; solte sich aber einer oder der ander damit schützen wollen« daXs sein

Volck dazu unwilli? imd nicht umb die North wollte, könnte alsolchem

Volck verheissen wenieu, dafs ihneu dafür werden sollte, was billig und
ehrbahre Leute würden finden können. Da aber Überdehme ein oder

meer wiederspenstige Matrosen sieh finden selten, kOnte der oder dieselbe

enenstlich, auch mit Bedreuung harter poen dazu geuöhtiget und^ wo
solches nicht verfangen wollte, durch des Ckin^oyers Bediente dazu ge-

zwungen werdm.
8. Mochte der Capt. die Zeit iin Liejzen so viel immer muglich ab-

lumpiren, damit die Reise beschleuiiigel würde.

9. lind damit Terhntet wurde, dals die Schiffe nicht so zertreuet,

wie auff der Hinreise beschehen, ankommen möchten, wehre diensahmh,
sowoll dem Capt. al? don Conpvardey-Schifferen eine Geld- oder höhere

poen anzumelden, darinnen verfallen zu seyn, wann befunden wurde, wer
mit willen oder aus unversichtigkeit oder übell auffmerckeu sich von der

Flöte verlohren hette."

13.

Convoypung"S -Contraet,
Martis 22. Octobris 1667 >).

Heute haben die Herren Oedeputirte der Admiralit&t undt des
Commercii mit Capt. Jürgen Tamme wpgen der vor 8 Tagen auf der
Admiralität ihn concedirten 20 Gcnieine Soldaten zur Convoye von hier

nach Gadiz uudt Mallaga sich folgender Gestaldt vereinbahret:

1. Kistlidi sollen ihm von der Admiralitftt 20 Gemeine Soldaten,

80 er selbst annehmen undt der Admiralität fürstellen magk, auf 4 Monath
von der Admiralität zu besolden und zu beköstigen mit-segeben undt
denselben soforth 2 Monath Gji^e a 4 Thaler, die übrige 2 Monath abpr.

wan sie vollents verdienet, vom Captein bezahlt undt dessen ordre alliie

wieder behändiget werden. Es soll aber das Monathgeldt besagter

20 Soldaten angehen, wann die Sdiartonne fürbey passirt worden und
Tor d u Matrosen anfkngt zu laufen.

2. Wenn die 4 Monathen passirt undt ein jeder der Soldaten

sich so bezeiget, dafs der Captein über ihm nicht zu klap:en undt er

lerner tiewillet mit dem Schiffe zu fahren, so will der Captein denselben

ferner für seine Rechnung beköstigen undt für den angenommenen Sold

beim Schiffe behalten. Wurde aber der eine oder der Ander äch nicht

gebOhrent verhalten oder nicht langer denn obgesetzte 4 Monath dienen

wollen, können der* oder dieselbe zu jeder stunde dinüttirt werden.

Adiiiir.*ProtokoU. Hamb* StaitBirchiv.
28*
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3. Dem Captein sollen alsoforth 600 4^ als die */2 auf Rechnung
der 4 Monath Kostgelder jref?eT)eii, der Rest aber alliie, nach Ablauf der

4 Monath, ao dessen Gomumis ausgezahlt werden.
*

4. VeiBpfieht aieh der Capt Tamme bey Ehr und Treaw, die ietz

fertig liegende Sddfte per Cadiz undt Mallaga unter seinen schütz undt
Convoye fOr den Tfirckischen Gorsaren zu nehmen undt dieselbe ftkr

dehren Gewaldt snvipll ihni rafiqflicli zii prhützen undt zu verteidigen,

auch die letzo mit ihm siegeJende undt andere Hamburper Schiffe ( : wann
er seine Sachen zu Cadiz spedirt

:
) so mit ihm siegeleu wollen, bis nach

Mallaga zn eonvoHim).

14.

Anno 1670. 1. Sept.

Taxation der Wabren, womacb das 1 undt dais halbe Proceut

Gonvoyogeldt zu entrichten ^j.

ß

60\J\j

60
150a, \ß\j

Areenicum .... 1 Valis 45

1000 —
100

. . . l Valslein 50
120 —
30

Bohnen 75
liaickeu von Marckischen Boitze von 5 undt 6 toll undt

16 fuiß 10

"so
20
15

12

.... 1 Fofs 100
27

15
100.

100
Campecho . . . 100 « 25

2000
2000

80

200 oder 1 Sack 150
250

') Hn niVi. ^t:int-nrchiv. Zur Sache vgl. oben S. 108. Za den eWinliiiMi

tiJiehi u. s. w. vgl. Zeiucbriit d. Y. £. hamb. Gesch. IX, 833 £
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1* ßr

. . 1 Boott SOG
dito ... 1 Bpe 250 _

125
—

'

100 —
80 .

600 —

—

60

Delen . . . Sehwedische .... 1 Schock 36
dito. Marckisclie 1 Schock 60
dito Flottcruet ,. . . • . 1 Sdiock 80

1 Kiste 75 ^^^^

700
o\j

fiito von rJorneaux .... OK
£n>

riito von Caen uadt Rouen . 1 Oxhovet 20
dito von St. Martin .... 1 Oxhovet 25
dito vou Nantes et Kochel . 25

2
TOwnlMWitftn Zene 100 « 150

20? ..

^^^^

40
40

dito Farckeii-Flachs .... 25

100
100
20
400

—
1000
100

Gelb Holtz .... 100 « 8
100 _

20
24 —

^

15

15 —
20 —
75

3t>

45
40

600
(S

40
10
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Hupflfen 1 Sack 60 —
Bfirni« 1 Last 800 —
Juchten 1 Packen 600 —
Indigo 1 VaAlem oder 1 Kiste 500 —
iBem 1 Schiffpfund 20 —
Iserdrath 1 Ring 2 —
Irias 1 Fafs 200 —
Ingeber 1 Sack oder 600 U 100 —
Ingeber 1 Tott 20 —
Kalb-Leder . . 1 Ballen 100 -
Kupffer 1 Schiffpfund 200 —
KnpffiBrdntfa 1 Ring 16 —
Kapi)erf8 1 Fafs 80 —
Klipfittb 100« 9 -
Liebte 100 ^ 6 -
Liiiinnpn , 1 Kiste 8 —
Liinonen 1 Pipe 80 —
Latton 1 Fafe 600
Lorberen 100 « 5 —
Matten 100 dobbeldc 85 —

dito 100 enckelde ÄO —
Mandeleo 1 ValaJ. 8 oder 1 Korb 75 —

dito Provance 1 Sack 80 —
dito Anibrosin*) . 1 Sack — —

Messinas drath 1 Rinp 16 —
Malvasier 1 Boott 300 —
Nüsse 50 Bossiaux 100 —
Nagel Canel 1 Holle 50 —
OUe aniis der Pouilic-i 1 Boott 200 -

dito von Cadiz» Maliaga, Libsabuu, Port ... 1 Pipe 180 —
Olieven 1 Boott 80 —

dito 1 Oxhovet 30 —
Ochsenheut«^ 100 Stucke 1000 —
Oranienschelle 1 Sack 25 —
Putasrhe 1 Fiifs 120 —
Pampier®) 1 Ballen 50 —
Pflaumen * .... 1 Quai tel 40 —
Putloth 1 Fais 60 —
Huck 1 Saek 100 -
Pfeffer 1 Sack 2iO -
Pingel 1 WiTslein 100 —

dito . 1 Kiste 50 -

<) Diae Posftioii ist dorebslrielien.

*) Apulien.

*) Papier.
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ff ß
Sack oder 1 Ballen oüü

tAA

ri- 1

90
^ 11 1

400 —
1 Aa4»V 40

8 arrob., 1 Viifsl. 30
6 arrob., 1 Vafsl.

4 arrob., 1 Vafsl. 15
10

300
^Lli'Aeinfsaar 300
L' . Ii' %

tals oder 1 Balleu 1 200
öO
50Oll T 1

100
O • 1 1_ _A 1 \

1 Bahl oder 1 Fafs
1 A T * 1

50
1 • j 1 *

45
dito von Franckreich 4b Scfaotland . 35

20 —

>

3000 —
140
30
9

Alf25
AK
25

50
50

« m
18

fRl^ t _1 IXT A *

10 —
dito von Brasil , .

1 ^11
50

ftl^A Alf! f^onoctfit* vnn C*.Qf^\7 I llOVKlO'tAV* OA/\öOO
100

50
80

1 T 80

75
^ 1_ ^

30
25

dito von Cadiz oder 8t. Lncar . . . . . . 1 Boott 120
100

120

Diese Position ist durchstridMo.
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ßr
^DiToinänffol Q

200
100 ff 40 —

i

. 1 Fafs 125 —
100 « 12 —

800
150 —
300 —
180

1 KiBle 200
150
120
150

60

15.

Capitulatioii von Sclmlte und Heclit«

16. JuH 1674»).

Es haben die zur Admiralltet Deputirte Heneii imd Bttfgere auf
anhalten der Deputlrten des Erbareo Kaufinans, dafe den beyden Schiffei-en

Johan Schulten imd Henrich Hecht , <?o nach die strafse gehen wollen

und im anschlag au der Börse euthalteu gewest, dafs das ConvojeschifF

bis gehen solte, anitzo aber wegen spater Jaerfs Zeit nicht gehen
kann, ad instantiam S' S' Joban Jacob HQbeneiB» Frantx ScUeaen,
Cordt Jastrams, Pauel Panelsseii, Johan Schulte und Ilenrich Schalten
beliebet und geschlossen :

1. Dafs den beyden nach der strafse und an gleiche Ohrtere
gehendpn schiffen zur versterknnfr und meerer ihrer defension mit-

gegeben werden sollen 50 Soldaten, als jedem Scliilie 25.

2. Dieselbe sollen auf 8 Monate auf der Admiralitet kosten auf

jedem schüfe gehalten wm'den, also dafe ihr Kostgeld angehe von Zeit

geschehener Musterung, das Monatgeld von Zdt dals sie die Sehartonne
vorbey sein.

3. Solche mit^renommene Soldaten versprechen obi^enante Intres>r'ntos

und Zwischen Handeler, falls (iott der Almachtij^e gemelte Soldaten luid

schiöe für Unheiel und sonderlieh unglück behuetet, wieder mit anhero

zu bringen.

4. Über gemelte Soldaten soll das grössere Schiff noch an Schiff-

YOlck führen 60 Mann, das kleinere 50 Mann.
5. Solte das ein oder ander Schiff weinifrer Manne als vorerwehnet

führen, soll demselben zu seiner Wiederkunft für so viel Mann Soldaten-

gage und Kostgeld von der löblichen Admiralitet zur strafife abgezogen

0 PratokoU der Admiralität. Hunt». StaatnnhiY.
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werden, als er an Schiffsvolcke weiniger ireführet und mit zu Haus
bringet, es were dan daÜB ihrer jemant unterwegens m sterben oder
flouten zu imglQek kommeii were.

16»).

Capltalation von Hans Dornman,
4. Oktober 1676.

1. Soll der Schiffer Haus Doruuiau selber vor Capitaiu darauf fahren.

2. Gebet fiein Schiff vor seiner Rebder Bisico von allem, was ob

mag übcrkDiiinieu.

3. Weil dieses Scbiff nur 13 Stück Geschütz auf hat, so müssen
ihme die restirende bis 22 ä 24 Stücke von der Statt nebenst dero
ammunition zufiestellet werden.

4. Verobli^ret sich der Capitein 50 Matrosen undt 30 Soldaten zu
beköstigen undt 50 Matrosen, worunter der Capitein, zu besolden.

5. Soll ihnen auf der Stadt Kostuug ein Loets mitgegeben werden,

aber der Capitein soll ihn auf seine Kostung speisen.

6. Ist das Sehif! zwpy Monat feste, jede Monat 4000 J^, alsofoith

zu bezahlen, bedungen worden.

. 17«).

Capltulation von Cordt Jastram.
4. Oktober 1675.

Es ist auf der Adniiralitet mit Cordt Jastram we^^on semes Schifls

„die gekrunete Uoffuung" contrahiret undt geschlossen worden^ daÜB ge-

meltes Sebiff mit einem Capitain, so E. Hochw. Babt darzn nominiren.

wird, soll besetzet werden, undt damit nack die See in der Statt-Dienste

gehen, wie folget:

1. Es aestimiret Cordt Jastram sein Schiff mit dessen Zubehoer auf

21 000 y^, davon die Admiralität den Risico auf sich nimf>t, nach be-

lieben zu lassen versichern oder davon den risico selber zu laufen.

2. Will S' Jastram das Scbiff ausrüsten mit 32 Stocken Geschütz

undt soviel pulver undt ammunition, als anitzo bey dem Schiffe sich

befindet, was davon in Cas von rescontro mochte verschossen werden^

soll ihme laut davon aufgerichteten inventarii wieder gelievert oder nach
arrivement alhie in Hamburg bezahlet werden.

3. Soll S' Jastram 60 Matrosf^n undt 40 Soldaten beköstigen undt

die 60 Matrosen, worunter der Schilfer, besolden.

4. Soll die Stadt oder Admiralität soviel Pulver undt andere am-
munition herausgeben oder herbeyschaffeu, alfs die nohtweudiitkeit erfodert.

5. Soll dieselbe einen Lotsen mit geben auf ihre Kqstung, allein

Jastram soll ihn speisen.

6. Ist das Schiff bedungen vor zwey Monat fest^ jede Monat 4500 ^
yorher aus zu bezahlen.

*) Protokoll der Admiralität. Hamb. Staatsarchiv.

*j Protokoll der Admiralität. Hamb. Staatsarchiv.
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18.

Bestallung:.
11. November 1680 1).

Wir BOrgermeistere undt Raht der Stadt Hamburg thuu kundt allen

in der jOngsten Admiralscbaft mit dem von dieser Stadt anisgerfisteten

ConToye-Schiflfe nach Portigal, Hispanien und andere Ortber gehenden
Schiffern» dafs wir zum Comniondour der Flotte prsptzet haben den
EhrenvestcTi und Tiifliihaften Martin Holst, unsern Btlrgcr, führend dafe

Schiff, das Wapen vuu Hamburg genandt.

Heilaen und befehlen darauf allen Schiffern, Officirern, Soldaten und
MfltroBen, so zu solcher Flotte imd Admiralschaft iKehOren oder sich darin
begeben, dafs sie gedachten Marten Holsten für Conimeiidenr der Flotte

erkennen, ihn dafür rospectiren und gebührende parition erweisen sollen

;

allermafsen wir ihn dan, kraft dieses, zu unserm ältesten^) C nimandeur
der Flotte legitimiret und Ihme gebührenden respeet und parition er-

wiesen baben wollen. Woraacb sich ein jeder bey emster willkfkbriicber,

auch nacb befindung, Leib und Lebens Straffe, zu richten und ftr Scbaden
zu hüten.

ürkundtlich Unsers hierunter gedrückten Stadt Signets.

Actum den 11. Nov. A<* 1680.

Convoyrung^scontract mit Johan Schulte.
18. September iobl.

Es haben die zur Admiralitet Deputirte Herren und Bürgere auf

anhalten der Deputirteu Eines Erbaren Kauffmans zu ersparung der
Unkosten, so sonsten auf der Convoje gangen were, beliebet und mit
Capitein Johan Schulten, der mit seinem Schiffe der Prophet Daniel nadi
die Straise gehen will, sich verglichen, dafs er die hiesigen Copvardey-
schiffe, so von hier nach Portugal und Hispanien gehen woIleiK bis Cadix
und Malaga convoyren und dieselbe in Sicherheit aller ohrten bringen,

auch wenn er mit iiebe wieder zurUcke kompt, die zu Malaga, St. Lucas
und Gadix veibandene hiesige Schiffe wieder zurücke tnhero begleiten

and schützen soll. Yorbingegen sein ibme von der lObHchen Admiralitet

und Camerey versprochen;

1. Zur Versterckung und meerer seiner defension mitzugeben
60 Soldaten aus dieser Stadt gamison.

2. Dieselbe auf 10 Monate und nicht langer auf der Camerey und
Admiralitet» Kosten zu halten und für jeden Mann tftglich zu Kostgelde
zu geben 7 und soll solch ihr Kösfeld angeben von Zeit gesebehener
Munsteruni:.

3. Dieselbe mitgenommene Soldaten verspricht CapU Johan Schulte,

>) Hamb. Staatsarchiv.

') Dies Wort ist nachträglich eingefügt; in einem sonat ^efchlaatendett Diplom
fXa Holste vom 11. Novernh^r 1GG8 finuet es sich nicht.

'} Protokoll der Adiuiraiitui. Hamb. ^Staatsarchiv.
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alB Gott der Almächtige sie und 8chiff filr unheiei und sondeiliehen Un-
glück behütet, wipHer mit anhero zu bringen.

4. Über nielte Soldaten soll dm Schiff iUbreu 100 Mann an see-

fahrenden Leuten.

5. Solte er weiniger seefahrende Leute führen, als vor erwelmet,

wll dem CapHein zu mamt Wiederkanft llr soTiel Mann Soldaten Xort-
gdd von der löblichen Admiralitet zur Strafe abgezogen werden, als er .

an S^f'hifFsvolck weinvü:er geführet nncl mit m Haus bringet, es ^'ere

(iaiiii. dals ihrer jemand uuterwegens zu sterben oder sonsten zu Un-
glücken gekommen were.

20.

Der Bootsmaim Radolph Meneke an tselne Grofis-
mutter. 1688. Oktober 22^).

£iiianael. Mit WOnnrhung aUes Liebes and Gutes jeder Zeit saw.
HertzvielgeUeMe Grob-Mutter, wenn es euch noch woU ergienge, da£s were
mir lieb zu vernehmen, für meine Persohu dancke ich dem lieben Gott,

der mir noch vom Feiirr und Wassers noht orrrttot und hpim Leben
erhalten hat, unsere Mii-Brüder ahei- einen saniteu und sehiijieu Todt
verliehen hat. iiertzvielgeliebte Groüsniutter, ich bitte euch uuib Tausendt
Gottes willen, erschrecket nicht, es ist swar eine traurige Bottachift,

Gott wird uns aber auff eine andere Weise wieder erfiwuen. Hertsliebe

Grolsmutter, wir seind alhier gelegen tot den 10. October und lagen auff

Vertreck nach Mallaga, aber Gott L'^edacht anders. DeBselbiiren Tages
umb 7| Uhr, wir hatten unser gewöhnliches Abend-Geheth szethan, und
der H. Capitain safs Uber die Tajßiel] mit seinem lieben Sohn uud Bruder
Sohn, da kam ein grofses Geschrey: Feuer in die Helle, Feuer in die

Hell. Ein Jeglieher erscliradc sehr, lieffen aber eiligst zu, und wie wir
hinkamen, da schlogen die Flammen auJis der Helle, und dardiehte bey
da war eine Ci-uyt Kammer. Jeder Mann wolte nicht zum Feuer, ich

aber und rlpf? Cnnstapel sein Tochtennaii, wir nahmen Jeder eine Ochsen-
haut und iierieu mls Cappa-(jaht*) und kahmen in die Cruyt-Kammer und
schlogen die Ochsen-Häute umb die Kruttfiges''), da koute dar kein Feuer
aulshelffen; aber wie wir wieder herau&wolten, da kosten wir dals Gath
nicht finden vor Rauch und Dampff und betten schier dann et sticken

möfren, wenn uns Gott nicht wunderhahrlich hette heraufs^'eholffen, dafs

wir sHnem hochbeylijren Nahnn n srfiiildii: sein zu daucken und zu

pn isi ii, so lange unfs Gott das Lehen ertialt. Da wir wieder heraufs-

kameu, da hätten wir besser Muht von wegen das Cruyt und lieffen

eiligst zu mit Wasser und gössen Ober die drey Stunden lang, bis wir
keine Kans"*) mehr sahen, weill es immer gri^lser uud gröfser wurdt, und
das Volck lieff alle bey mir weg auff Caräen nach, der Groise, da langte

'j Dieser Brief findet sich in einer unsefähr gleichzeitigeo Abschrift in dem mit
gAdmiralitftt*' bezeichneU>n Sammelband der KommenblMiothdc (Hamburg^naien).
tkr ^'rbreiber ist in TJsto, die der „Tranrige ZeitOBg etc" lliiunigefügl tat, onter
den Bootsleuten aulgelubrt als Rolff Menck.

^ Kabelgatt, wo Tioweik aufbewahrt wird; Qatfa Loch.
*) PuWert&saer.
*) Chance.
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Carsten mir noch 15 Aininers voll Wassers her, da gin^r er auch weg.

Ich stand noch so lauge bis ich das Wasser bette vergossen, da ging idi

auch weg» und wie ieb bey die grofee Mast kam, ila war das Feoer
oberall, da Haff idi, dafs ich nach boven kam, da waren die Booten und
Schiupen schon weg, da lieff ich in die Cajüt, da stand der Herr Capitain

und rieff: ^Man, Manne, borgt my", da lieff ich wieder weg und sprani?

auff die Seite, die Hammen schlopen mir übern Kopff undt es wehete
* ein starcker Oestwind, ich aber befahl es in dem Schutz des Aller-

höchsten und be&hl meine Seele in a^ne HSude und sprang Ober Borth,

und der liebe Gott eibielte mich mit Schwemmen eine Stunde lang, bi&
ich an einen Fnmfemann kämm, da sprang unser Schiff in Lucht, und
blieben im Wasser undt Feuer 65 Seelen, Gott erfreue sie und verleihe

ihnen am jüngsten Tage eine froliche AufTerstehuug ihres Leilies, undt
uns allen eine selige Nachfahrt; worvon der H. Capitain einer ist, Gott
erfreue seine Seele, undt der Gommandeur von der Soldatesca undt der
Sdireiber undt der Sebimmann undt Jochim In der Oa|ut und Jacob,
das sindt die so ich kenne. Der H. Capitain wurde aber des Morgens
gefunden iindt des dritten Tap:es hernach ehrlich boirraben. Ich aber
undt die beyden Carstens, wir sind in Dreyers Hausr. nssen und trincken

und schlafff^ü hierauf. Ich undt die Iveyden Stüeriiedeu und Careten

Bockholt, wir gedencken negst Gott den 20. mit einem Engeischmann
mit 32 Stocken nach London und von London Ober Landt nach Harn-
hwrgi wir kriegen von hier einen Pafe nach Haus, da6 uns ein Jeder
Guts thun soll, Gott will uns geleiden , dafs wir mögen bey die lieben

Unsrigen kommen Ich bitte nochmahlen, liebe Grofsmutter, trauret

nicht. Ich verhotie in kurtzen wieder bey euch zu sein. Ich wünsche
euch aber einen Guten Tag, undt seydt alle von mir gegrllfset und in

den gnädigen Sehutzann Jesu Christi empfohlen.

Verbleibe

E.[euer] G,[etreuer] 8.[ohnJ

Cadix, Anno 1683 den 22. Oetobris. Rudolph Mencke.

21 >).

Anno 1686 den 12. Octobr.
Zarter von dem Bauw eines Convoye-Schiiis, lanck über Steven

140 Fu&» weit binnen seine haut 36 Fufs.

Das Schiff soll lanck seyn über Steven 140 Fufs, weit binnen der

eufsersten Haut 36 Fufs, holl in dem Raum bey den zweyten Ralcken

bey der p:rofsen Luke 14 FuJs, gemessen von dem festen Kiel bis unter

die Balcken.

Das Verdeck bey der grofsen Mast hoch G^ * Fufs.

Das halbe Verdeck bis an 'die grofse Mast, auch die Back O^/t Fufe

hoch.
a. Von dem Kiel. Der Kiel soll lauck sein 127 Fufs, dick

23 toll, breit 22 toll, von 3 Stucke Holtz a [Lücke] Fufs lanck, 23 toll dick,

23 toll breit a 60 / das Stück lÖO

) Hamb. StaataardÜT. Bei«iiberg*«elie Sumiliiiig.
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Eichen Holtz, wo thunlich in 2 Stücken; da aber nicht, in 3 Stücken,

und murs das SchitT srinn Write haben bi8 an den halben breiten Gang,
ehe es eintrezoG:en werden mufs.

h. Steven. Die Steven auls einem Stücke, dick inwendig der
Haut 18 toll, auIsweDilig 10 toll.

c Die Vorstehe aus einem Stacke 100

d. Das Kaee>) an der VofBtebe.

e. Die Hinteratebe mit ihrem zubeboiigem Boitze * . . 80 -A.

SpiegelP).
t Der Heckbaleke 22 a 24 toll breit, 18 tdl dick, die iAnge naeb

Behör 42 /
pr. Die Billhöltzer 24 Toll breit, 14 a 15 toll dick, 2 Bill-

büluer a 36 / 72 ^
b. Die Baicken in dem Sniegell nach BehOr äUk 8 Baleken

i 12 / • 36 /
i. 2 Kneefs zu dem Hexbalcken 36 ^&

V- £in Krumboltz oder Knee worin die Bilholtzer verbunden
werden 15-A

1. Noch 1 Knee womit die Steve auff dem Kiell bevestiget wirt 21 -fi

Die Verbindung des Spiegels nach rechtmftlhiger Grobe und
Dickte . 21 ^

Das Uthboyent*)»
Von dem Keel bis an die Kimmen^) 4 tobe Planeken, in den

Kimmen 5 tolse, zwischen Windt und Wasser im Mitten des Schifis, bis

an das erste Bar^^ho]tz auff jeder Seite 2 Plani'ken Längte, 5 tolse, den
Best 4 toU^, Plaueken, die Haken oder Scharfen in den Utbboyen sollen

lanck .seyn 5 Fuefe.

p. Buckstücken"). Die Buckstücken in ihrer Mitten dick

18 a 14 Toll, auf den Enden 12 toll dick, 15 a 16 toll breit Die
Bnckstücken sollen 7 a 8 toll von einander liegen.

q. Kdhlsebwein*). Das KOhlschwein anJs 2 Stücken 18 Daumen
dick, 2Vt a 8 Fuefs breit, auff das Köhlschwein mnls eine K16tze sein,

dar die grofse Mast einzustehen kompt.

r. Sitters^). Sollen dick sein unten 12 toll, oben 10 toll,. die

Breite nach BehOr, soUen unten und oben 5 a 6 Fuls verscheten.

Knie ist > in Krummholz zur Verbindang von sw6i Stücken.
') Hinterschiii oder Ueck.
3) Bujon (boUändlBch: boey«n) «= mit Planken betegcn. üthboyent bedeute

wohl die Aufsenplancken
*) Kimm oder Kimming ist der libergaag des Flachs des ächiüs zur Seite; weon

dn Schiff beim Stranden anf die Seite Mt, so kommt es anf seine KinunhiK la
Hegen (Köding I, 840).

*J Bughölt^er, die Innenhölzer, die den Bug des Schiffes bilden (Roding

I, 406).

*) Ist die YentiLrknQg des Kiels, Tri. Qo edel in Manne- Randschan 1896,

S. 544 ff.

^) Sitters die ersten Yerlängerunsen der Bauch- und Pidntfleke; es sind

Stack gebogene Knummht^lser (BAding U, w2)i dentsch: Situr.
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e. U j)1 ;i n irers Die Uplangers sollen in der Mitten des Schiffes

mit ihren Enden auff den Buckstücken ruhen, forue uixi Inute-n aler

nach aller Müglicbkeit au Länge herunter lauHen, das auilaulende i^.ude

aber soll so hochgehen, dafe es mit den zweyten Bai^holtz kan be-

sdriossen und befestiget werden. Die Verwechselung' der untersten und
obersten Auflflanper oder Stuener') soll sein 5 a 6 Fuel's. Die Dickte

von vorbeschriebenen Uplangeren oder Stuenem müssen sein nach Ver-
lauf deB Schiffs.

Weyerungspl a n r ken^).
t Weyerplanckeu in der Mitten 4 tollige, hinten und forue

8Vt tollige.

a. Die dobbelte Kimweyers*) jedes in 3 Langten von 6 Toll nach
YerlopSf die ScharflFen müssen nach Beh()r verscheten.

w. Die B a 1 c k w e y e r s Ihre Breite so viel möglich zu erlangen
stehet, die Dickte aber 7 a 8 Toll.

X. Die Balcken. Die 2 Seyelbaicken*) und noch vier andere
sollen 18 toll didc nnd 24 toll breit seini wovon an jeder Ende 2 Knee,
die bifs an die Kiinweyere reichen, angefopt werden sollen, so sollen

die Balcken auch ;inff beeden Seiten von gleicher Dickte seyn, Hio übriszen

Balcken aber sollen 18 Toll dick und 20 a 2'I Toll l)reit, auch au beeden

Enden gleich dick und fullkantig sein, uu(i sollen alle Balcken auiiser

die Lukenbalcken nicht weiter von einander alfs 3 Füfe liegen, aadi
jeder mit 2 Knee langst Schiff versorget werden, zwischen jeder Balcken
sollen 2 Rieben mit ihren Unteischlflgen liegen, 8 toll hoch, 6 toll breit

Die Fische').
y. Die Fische sollen an Dickte haben 13,12 und 8 toll, die Breite

nach Behör.

Bande. Forne in den Boog sollen 7 gute Bande liegen, auüser-

dehme noch das Fockespoor, die Dickte 14täl, breit 20 toll, dfelftnge
nach Belior.

7 Bande j\ 8 ^ ' 168 ^,
das Forkespohr 12 ^.

Kattspooren''). 8 Katsporen, Elleuholtz ins 4 Kante, a 16 Fu&
lan^' mit ihren Sitters und Aufliangers von den Katsporen bis an die

obei^ten Balcken.

<k 50 jede Katspohr mit Zubehör 400

') Auflanffer (RMing 1, 178) nnd die ÜOher, die eigendlch die Rippen dei
Schiffes ausmiiclieii«

•) Ton dem hoUftiMfiBehen Stuinder (ROdiDs I, lU).
"1 Wovming — Weger, Wegering, Wtigeniig; die innereD Seiteupkntken einet

Schiffes (Höding II, 887). .

*) Die Weser an der Kimming»
J)\v Pohlen oder Plankea an der inneren Schiibieite, die die Deckbalken md

Rippen tragen (Köding I, 238).

•) Die lingsten, in der giefsten Breite dea Schiffa liegenden Balken (RSdlng

1, 235).

') Die dickcü Hälzer, die bei den Öffnungen in den Decken, wodurch die Masten
Q. 8. w. geben, das Dedc stirken (Rftding I, 582).

^) Sind die Spannen, die man zur Ventirkimg dea Schiffii von isaen auf den
Wegeringen anordnet (Röding I, 820).
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Sehl ampholten^).

s. Forne in den Boog an jeder Seite 2 Schlampholten,

aa. Achter den Soot auch an jeder Seite 2 Schlampholten.

Plancken.
bb Avf riops plancken ?uet Keenboltz ohne Spindt und Blauw')

?on 48 ¥uk lang und SVa toll dick.

Die Scherstocken») 7 toll dick, 20 toll breit.

cc Water ho Orden. Die Waterlmorden oder die Leibholtzer^)

sollen dick sein 7 toll, die Länge in 3 Stücken.

Die Scherstocken. 290 Fuls zue Scherstocken ä 7 toll dick,

18 toü breit k \2ß 217 ^ 8^.
dd. Setgang oder Watorgaog 5 toll dick, die Breite nach BebOr.

Barghdltzev*).
ee. ff. Die untersten 9 toll dick, 16 toll breit, die Follnng dar-

fwischen 5 toll.

gg. Breitegaii'-T 4 dueiiise Planckoü.

hh, ii. Die obersten Averlops Balcken 12 toll dick, breit 14, 15,

auch 10 toll, mit ihren guten Kueen.
kk. Die Balckweyers auff den obersten Überlanff 4Vt Daumen.
11. Die Lieffholten 5 toll dick, die Breite nacb Beh5r.
mm. Der Set- oder Wassergang 4 toll dick.

II!! 00. Weyerung untpr dem Deck 3 tolfse plancken, die obersten

Averlops plancken von guten Keenholtz ohne Spindt und Blau 2 ^/a toll.

pp. qq. Die Scherstocken von 5 toll dick, 18 toll breit, die führen

deUen auf dem halben Verdeck von Marekischen Dehleu ohne Spindt
und Blau.

rr. Unter den nötigen Schotten gute Eckene Sehlen mit guten ?er-

kehrten Knees').
Zwey gautze Lagepforten und welche sonsten auch hinte und forne

mochten nötig sein.

SS. Die Barghültzer über den breiten Gang, das erste 8 toll dick,

14 toll breit, das andere 7 toll dick, 13 toU breit

tt. uu. Das Raheholtz^) so lang es zu bekommen, 6 toll dick,

12 toll breit, die Fülluni; darzwischen nach Behör.

Alle Uaecken in den Barghdltzeren sollen 9 Fuela verscbeten.

1) Sind KrommhölEer; holl.: siempbout.
•) Blau am Holz ist eine Art Splint bei Föhrenholz (Köding I, 311; II, 660).

*) Scheer>tocken sind die graden Stücke Holz, die auf die Balken, der grofsen

Achse des Sc-hiDs ungofähr ]»anul«I, gelegt werden und viel dicker sind, als die Deck-
pluken (Kfidinr: II, 434).

*) Watorbord, Leibhölzer oder Scuburd: die aufsefstou Dcckplankon, die zur
Schntzwehr dienen, dafs nichts über Bord falle (Rödinff II, 6121.

*) Berli n]/ 1 in ) die sehr dicken Bohlen, welche an beiden aufseren Schifb-

Seiten liegen luici vsegeo ihrer Dicke vor allen übrigen Seitenplanken hervorragen.
e) verkehrte Knie: Krummhölzer von zwei Armen, deren einer auf dem Deck

ndt einem Deckbalken und der andere mit den Inbölzern verbolzt ist fHoiling I. 678),

Eine Leiste an der äufscren beite des Schiffs, die rund tun dasselbe geht

(Röding n, 830).
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ww. Die Balcken auf das halbe Deck und in der Back sollen dick

sein 10 toll, 14 Toll breit, aufßgenommen der Balcke zum Einfrangre in

der Back und unter dem halben Deck, die sollen dick sein 12 toll und
15 toll breit.

n. Die Kneee an vorbeschriebenen Balcken müssen aus guten ge-

Bimdeii Holtz nach BehOr sein.'

yy. Die Weyerungsplancken unter das lialhe Deck und in der
Backe von eichen 2 tolfse dehlen.

zz. Die Backweyere unter den halben Deck und in der Back von
3' ^ tollse Ekeudehlen.

De Waterbom oder Lieffholter auf das Iialbe Deck und auf der
Back SVa Toll ekene plancken.

aaa. De Setganf? von 3 toll ekene plancken,

bbb. De Scherholter auf den halben Deck und auf der Backe von
3Va tollig Holtz.-

ccc Die Hiiite') soll mit ihrer Zubehör an Balcken und Knees
auch eken Watergange, die aufefoderung aber mit Maikisdien Dehlen
verfertiget werden.

ddd. Auch ist der Ziininernieister schuldig all das andere Werk
nach ErfohdorPD und Verloop allsolchen Schilfe zu verlertiuen, worunter
mit hegririeu ein guet Gallion, Rohr, Hobrpinnen, die beeile bpillen und
so viel Bosterwerk^), alls die Herren Eigener werden für guet und nötig

befinden, item die ^Dmennans Arbeit zu dem Soot, Pumpendahl» Kraut-,
Segell- und Brodtkammer, Boddelerie, Kabelranm, Laufgraben, HdUe*)
und derogleichen nimpt er ebenmäfsig an.

eee. Der Zimmerineister soll das Schiff zu vollen aulszimmem,
derogestaldt wie es zur See fahren mufs, nemblich die behuefige Knechte,
Kreutzholtzer, Klampen, Kraes- und Penterbalcken^) mit ihrm Zu-
behörungen, aUe Luken mit ihren Scherhöltzem und Gerethwerken,
nidits ausgesondert, auch soll er das Schiff inwendig und aulswendig
zweymahl calefateren und einniahl aulk- und einwendig tebreUi auch die

höltzeme Nagell zweymahl dötelen.

So ist auch der Zimmermeister gehalten, die Masten einzusetzen

und zu Sporen, die Fische an Dickte von 13, 12 und 8 toll» die Breite
aber nach Behör zu verfertigen, das Holtz zu allem Bildtwerke, es sey
Eichen oder Föhren Klotzen, Höltzer oder Kuees, es habe Nahmen wie
es wolle, mufs der Zimniemian lievcren, fliegen und fp«tp mafhpn. das
Eichen Holtzwerk, so die Discher möchten nötig haben zu die Si liotten,

Kraut-, Segell- und Brodt Kammer, Cabuise, Boddelerie, auch m den
Schotten, in der Hatte, halbe Deck» Back, ferner auf dem Boog, woor
die Anker auf uud nieder gehen, aufszufutteren und wafe sonsteu nOtjg

muCs der Zimmerman nach Behör beyschaffen.

^) Hötte ist die Kajüte auf dem HinterschifT.

Rösterwerk sind die hölzernen Latteogittcr, mit denen die Luken u. s. w.

bedeckt werden (Röding II, 396).
"'i Hölle i-^t rnr.o Abtlieilimg panz vom im Schiff; in der Hölle brach 1683 auf

dem „Wapen vuü llaiiil arg" bei Cadiz der Brand aus. Vgl. oben S. 443.

*) Penterbalken ist der zur Handhabung des Anken dienende Balken; ancii die
Kiahnbalken dienen daxu (RAding I, 235).
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Ferner bdH der Zimmennan so viel Eisenwerk und Nflgell alfe den
Herren Eigenem es gjiet denebt durch sein Volk an dem StäiiTe aptiren

lassen. Die Herreu Eigener aber schaffen alles fiisenweidE und Nfigell

fttr ihre Rerhmms bey.

ggg. Da uun über vorgesetzeten allen noch einig Zininiermans Arbeit,

Eichen- und Föbren-Holtzweik nutig were, so alhie zu setzen möchte
übergangen sein, ist der Zimmermeister gehalten ( : aulsgenommen zn der
Diseher Arbeit

:
) solches beyzuschaffien und zu verfertigen.

Es verbindet sich auch der Zimmermeister alles Boitzes, sey Eichen
oder Föhren, theils gewabert, theils unsewassert ohne einig roth, spindt

oder feuriÄ, nach Contentenient und Guetbefinden der Herren Eigener
diesem Schiflbbauw anzufügen. Solte er aber etwas tadelbaftes in diesem
Bauw einbringen wollen, bo soll solches Terworfen und er daftlr ein ua-
tadelich Stück wieder an des verworffenen Stelle beyzubringen gehalten
nnd verbunden sein.

Es ist auch der Zimmenneister gehalt*n , sobald das Schiff aufs

Wasser gebracht, dasselbe ohne fernere Auisbauwung auf seinen Kosten
Ton den Tehrhoff bis in den ersten Baum hinter dem Blockhause herein

SU bringen und daselbst ferner anJssubanwen.

22»).

Anno 1692. Febr. 3. Hamburg-.

Calciilirung aber die Zoll und Convny Einnahm von der löblichen

Afiiiiii'iilitPt.

1. Wird für den so geuandten Admiraiiteit Zollen eingefohdert:

Procento vuu allen Wahren, welche keinen gesetzten Zollen haben
und auls und eingescfaiffet werden nach allen Häven in Franckreich, die
gantze Küste lengst binnen die Hafiuen an zu rechnen bifs Bayona in- .

clusive. Procento aber auf Biscayon, Gallicieu, Portugal, Hispanien,

Marsella, Italien, die gantze Mittelaudische See bis Scanderona, ^ie auch

im Golfo vüij Venetia und Arcbipelago, auf Ost- und Westindien und
allen Inäulen in den grofsen Oceau^).

2. Gonvoy-Geld wird eingefodeit, wie folget:

Vfl Proeento von der Würde der Gater auf und von Moscovien, nnd
wenn es geplarotiort wird , 2 auch woll 4 Thaler per jeden Fisch von
Groülandt. Sousten sind alle Orter umb die Noord frey! Es zahlen auch
gemeldete portien alle Wahren auf Engeland, Schotiiaud und Irland (: aus-

genommen die so der Englischen Compagnie angehen : ), wie auch Brabant,

Flandern, Franctoeich bte Bayona.
1 Procento die auf und von dem gantzen Königreich und Provinzien

Hispnnien, Portugal, die gantze liOvant durch und ferner auf alle Örter
in der gantzen West^äee.

1) Hamb. Staatearchiv.

') Dir Angaben Ehrenberg's, Wie wurde Hamburg ffrofs? 1, 2i nhrr den
Admiralitatsi:oll, namentlich ad 2, sind darnach ungenau und irreführend. Das ist

um 80 merkwürdiger, da E. dodi tOS diesem Aktenstück wahrscheinlich die Angabe
Aber dai Convoy^d ftkr 1690 entnommefi hat (a. a. 0. S. 4S» Anm. 1).

BftAseli, Eambavis Convoy-SchWiiihrt. 29
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Vorerwehnte Zoll-Gelder als V« auf Ftankreicli und Vt auf

Hispanien wird in Speties entrichtet und hat in aUens gebracht im

Jahre 1690 t;??: 29 400.

Die Couvoy-Gelfler aber, als das V2 Procento auf Frankreich ete.

und das 1 Procento auf Hispaouien, welches in Krohneu entrichtet wird,

hat be} gebracht 7/^ 60 300.

Wobey zu beobachten stehet, dafs mit weniger diüerentz das und
^/a Proc. auf Engelaud uiui Franckreich jährlich so viel einbringet ^
das und 1 Proc auf Hispanien. Wann nun etwas raehres als dafe

gewöhnliche entrichtet werden solte , so dienete ( : ohn mafsgebung :

)

voll auf eine jede Portion die Wrhöhiing, verstrhe nuf Spanien und
Fraiikr( i('h, zu geschehen, damit Eines dem Anderen übertragen hülfe,

und küuie also praeter propter gleichviel austragen, wau auf Frauckreich

und Engelland V4 Proc.« auf Hispanien aber Vs Proc. Convoy mehr ge-

geben wurde.
Worauf folgendes Caiculum zu machon stünde, dafs wan das 1 Proc

die Hplfte aus 60000 / beyi!( tragen h&tte, wttrde das Vt Proc. ver-

höhung auf Spanien einbringen 15 000
und das Proc. auf Eugeland und Frauckreich auch . . ,1 1 5 000

7/^ 3ü ÜÜO.

Wann aber ^4 Proc. durchgehents sollte Verhöhung geschehen, würden
die Hispanien-Haendeler obngdSehr jährlich heytragen . . 7^ 7 500
Die Franseh- und Englische Eauflente aber .... „ 1 5 000

Tfff 22500,
welches dann ZweifTels ohne unter die Letztere misvergnflgen verursachen
würde, maisen sie ohne dem schon öfters sich beklagen, dafs die Spanien-
fahrer die Convoyen geniessen, sie aber dieselbe entbehren und dennoch
dazu contnbuiren müsten.

23»).

Speeiflkation einer Schiirsladnng* 1692.

In Peter Frese nach Cadix, Alicauten, Genua und Livomo.

Anno 1692.

Der Schiffer 100 sch« ^) Eisen — JuUi 20.

Noch 100 schß Bley *
. . . — , 22.

Henning und Henrich Busch 1 Fals und 4 Packen
Kauffmannschaft 5600^ . 23.

Marcus Funck 3 ]):ii'ken Juchten 1800 ^ , 25.
Henrich Jürgen Müllers Wittibe U Kisten Jau-

risch Leinen 5000 / „ 26.

Hanns Paulus Dimpfell 1 Fafe und 1 Fafsl. . 500 / . 27.

Henrich Jürgen Müllers Wittibe 2 packen Leinen 700 > »28.
der Schiffer 50 sch« Bley — dito.

noch 500 schwedische Diehlen — .30.
1) HMnb. Staattarchiv. Vgl. oben 8. 281, Amn. 4.

•) achCr « BchüQyfind. 1 Sdiüi^Aiiid « S80 FAmd.
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Johannis Tom Loo Wittibe 4 Ffiflser roh Kupffer

12 sch« — Julü 30.

Albert Luttniaun und Comp. 20 BleefafiÜBl. . . — Asigfllrt' 2.

Marcus Funck 18 Blechfiifsl — , 5.

Conrad de bmethe Wittibe 1 Kiste Leineü . . 1800 # „ „

1 Kiste Klingen. . 400 ^ , 6.
Jith:in Bailly Wittibe 1 packen Scblesier Iieinen 700 '

, 8.

Walter Beckhoff 145 packen Leinen .... 19200 / , 10.

Adrian Boon 4 parken Leiuen 2400 / ^
5 Fat^sri Blau 260 / , II,

Heorich JUrpcen Mullers Wittibe 7 Kisteu Jau-
lisdi und 2 packen roh Leinen 4500 # , 12.

Joaebim Lepien 15 Fäfsl. Blau 900 ^ ,
und 16 Fäfsl. Blech — »

Hänn«' Paulus Dimpfeil 2 Kisten und 1 paUen
Kaullinaniischaft 2700 ^ ^ 15.

Abraham de le Boe 2 Itleine Kisten Schlesier Leinen 1 300 / „ 15.

Adrian Boon 5 Fässer Blau 250 ,

1 Fab Arsenic 75 ^ dito.

Lottmann nnd Comp. 1 Fäfsl. RollmesBing . . 500 # . 16.

Adrian Boon 2 Kisten Jaurisch 1000 -/^ , 17.

noch 25 Blechföfsl — ,20.
Johannis Toni Loo Wittibe 4 packen Kaufiniann-

schaften

25 scbwartze a. 23 weilae enckelte BlechMl.
Henrich Mae& 10 boden weifs Wachs. . . .

1 Packen Leinen
Johan Baptista und Wilhplm deHerttoghe ISenefc.

Blechföfsl., 2 Fässer Bettsbühren ....
Joachim Maeneke 6 Kisten Jaurisch Leinen . .

Johannis Tom Loo Wittibe 1 Fab Messer . .

Cornelio Walter Mahiea 2 Itaer Leinen . .

Henrich Jtlrgen Maliers Wittibe 5 Packen roh
u. 1 Kiste Janrisfh Leinen

Anthony Becker 2 Kisten Jaurisch

1 Pack Buhrenwtrck . . .

Isaac de le Boe 1 Packen Leinen

Johann Martin Plojard 2 Packen, darin 3 Kisten
Jaunsch Leinen

noch 10 Tacken und Kisten

Augustin Andreassen 4 Kistea Leinen . . . .

Gustav Dunt 60 Blechfllfsl

Abraham de le Boe 1 Kiäte Scblesier Leinen .

Ottavio Beltgens 6 Kisten Kauffmannsdiaft . .

1 Fafs galir Kupfer 3 sch^ .

Johann de Herttoghe 2 Packen u. 2 Kisten Leinen
Ahraham de le Boe 1 Kiste Scblesier Leinen .

Joa<"hnn Lepien 1 Packen

Claus Roker 100 Flaschen Keller

29

800^

800
» as.

3600 / dito.

3300 / dito.

400^ dito.

4200^ dito.

3000 ^ . 26w
1100 #
35U ^ « 26.

600^ . 27.

1600 dito.

6000 ^'
» 29.

2000 # dito.

3000/ dito.

900/ . 30.

3000/
, 81.

2700 / dito.

900 / Septemb. 1.

800 / dito.

350 / 2.
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Willni AnthoniBsen 4 Fässer mit Nttrnb. Krahm
Wahren Ioim) / Septemb. 2.

I««icolaä Ludewig Rulaud 1 Kiste Kauffinaonsch. <^üu > , 3.

Abndiam de le Boe 1 Kist Schlesier Leinen 800 ^ ^ 8.

JoaelmD Lepien 2 Packen 1600 ^ dito.

Johannis Tom ioo Wittibe 4 Fftsser WadiB
ISsch« 1100^ , 9.

Johan Wrede 5 Packen Leinen ...... 2500 ^ „ 10.

Henrich Honuigbriuck 4 Packen und 1 Gasse . 7250 ^ „ 12.

Gerhard Martens 3 Packen imd 1 Kiste Leineii 9600 > . 14.

Philip de Dobbeler 2 packen Kauffaiannsch. . 2000 » 1^
Johan Krieger 1 Kiste Dröges und 1 Kiste ge*

mein Ohlie ... ... 350/ „ 19.

Ileiinch Willers 2 Kisi« n JauiLsch Leinen . . 1000 ^ dito.

Adam Hübener 16 Faibl. Blech 700 # dito.

Walter Schräder 2 Packen Leinen 1600 ^ dito.

Andreas Muldener 9 Fässer Nümb. Wahren . 475 ^ »20.
Henning und Henrich Busch 2 Cassen und

5 Packen KauffmaniK-rhaften 9400 dito.

Johan Henrich Wentziiard 2 Fj\sser I^einen . . 3000 ^
7 Fässer Nürnberger iiuiUwahren . 1200 -i^

12 FftSBl. Weilit Bleeb, 1 Eiste Horn 25 #
1 FAfil. Provision — dito.

Jobst Boschart 5 Packen Leinen 4000 i ^ 21.

.Toacliim Lejnen 2 Parken 1500 / ^22.
Andreas Leser 7 pallen Kauffmannschaften . . 6000 ^ dito.

Adrian Boen 2 packen Leinen 1600 /
5 Kisten Jauriseh 2500 >
1 Kiste Leinen 400 / , 2$.

AbrnhfiT^^ Dorville 1 Kiste, 2 Packen und
1 Fülsl. Leinen 550 >^ dito.

Ottavio Beltgens 3 Packen und 2 Kisten Kau^-
nuumschaften 8700 ^ ,28.

Thomas Drever 13 Kisten nnd 2 Packen L^nen,
anch ein Packen Ballen 10500/ , 30.

Jürgen Greve 1 Kiste nnd 1 Packen KaiifTm . 1600^ dito.

Gerhard Martens 4 Kisten Jauriseh Leintn und

1 Packen mit Bettsbühren 2600 / dito.

Johan Baiitiflta und Wilhelm de Herttogbe
8 PacJcen mit Leinen 5100 dito.

Joan Gomes Bravo 4 Kisten Jauriseh .... 2000 / Oetober 3.

\fanupl Ximenes 1 Kiste Jauriseh Leinen . . 500 4^ dito,

der Schitfer 5 Kisten Jauriseh Leinen .... 2500 dito.

Joachim Maencke 4 Packen Leinen .... 3600 / , 4.

Johan Bailly Wittibe 1 Packen und 2 Kisten
T.rinen 1900-/ ditO.

Walter B(H'khoff 6 Packen Leinen 7200 / dito.

Adrian Boon 4 Kisten Jauriseh 2000 / dito.
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Hann? Pmiliis Dimpfell 5 Kisten Jauriflch Ldnen 2r>00 ^ October 4,

Hennch Biutols 4 Ballotten Kauliiu 2100 Ji dito.

Philip de Dobbeier 1 Packen und 1 Kiste Leinen 11300 / dito.

Henrich von Somm Dicrcks 3 Packen KaiiÖm. . 2600 / dito.

Peter Petensen 3 Packen Kauffinannsehaften . 1500 , 5.

Walter Schröder 1 Kiste Leinen 1000 / • dito.

Nicolaus Ludewig Ruland 1 Kiste Klingen . . 300 / dito.

Ilaiins Roosen B Kisten Leinen 1700 / dito.

Otta\io Belt^jeiis 4 Kisten Kauffmannsch. . . . 2000-,* ^ 6.

Jacob Melich 2 l acken Leinen 1200 / dito.

Adrian Boen 2 Kisten Leinen 650 ^ « 7.

Cornelio Walter Mahieu 2 Kisten Kanffm. . . 1300 ^ dito.

Friederich Wahn 2 Kisten Leinen 1000 / „ 8.

Gerhard Martens 3 Kisten Jaurisch Leinen . . 1500 # dito.

Johan Martin Plojard 8 Packen oder Kisten . 5250 ^ dito.

Walter Schröder 1 Packen Leinen 1200 H»
Dionys Bailly 2 Kisten und 2 Packen Schlesier

Leinen 2500^ « 12.

Johan de Herttoghe 3 Kisten Leinen .... 2300 / dito.

Waltrr Beckhoff 6 Kisten und 2 Packen. . . 6000 / dito.

Ottavuj lU'ltcrens 2 Packen 1800 / dito.

Rodri^u Vaisijier 5 Kisten Jaurisch .... 2400 # ^ 13.

Philip Verpoorten 1 l acken und 1 Kiste Kauli-

maoBBehaften 1500.^ « 14.

Henrich Bartels 1 Packen und 1 Kiste Kanff-

mannschaften 1300 / dito.

Augiistin Andreassen 3 Gasten misch . . , 1500^ dito.

Johan Appell, Steurnian, 1 Kiste Jaurisch . . 500 4^ dito.

Herr Cai>pur Auckelmann, Rahtsverwanter, 3 kleine

Kisten Kauftnannsdiaften 950 ^ , 15.

Paul Sdir5der 2 Kisten Schlesier Leinen. . . 1400/
2 kleine Balotten 700 /
noch 1 Kiste und 1 Kiste Schlesier Leinen 1200 ^ dito.

Comelis Bereuberg 1 Fafsl. . 1600 / dito.

Johan Wilhelm Buschmann I kleine Kiste Leinen 400 , 20.

Johan de Herttoghe 1 Kiste Leinen .... 750^ „ 25.

Thomas Dreyer 1 Packen und 2 Kisten Leinen 2400 ^ dito.

Joachim Maenke 3 kleine Packen Leinen . . 600^ dito.

Isaac de le ßoe 5 Packen Jaurisch and 1 Kiste

Glatzer Holrken 7300 # dito.

Henrich Miu is 1 Kiste Leinen 600/ „ 27.

Friederich Wahn G Packen leinen 3200 / „ 28.

Isaac de le Boe 1 Packen Leinen 1000 > « 29.

Johan Martin Plojard 2 balotten mit Munster

von Leinen 200/ dito.
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24»).

Aus dem Berloht über die AfliEdre und Anestt-
Tumg der hambiuglaelien Flotte in Bnurland Im

November 1692.
Im Yorbdfiegelii bei den Downs sei «ein Mein Fahraeog nit kteig-

liehe Flaggen auf die Flotte abgekommen, welches von Gapt Schr6(kn
geealutiret Tvorden, alx r nicht bedaucket, besondrni die Flotte rund ge-

segelt, h( rn;ü hct 5 schlisse geschossen, worauf er mit 3 von Schrödem
bedancket worden, und damit von sie geschieden'*. Einige Stunden später

seien sechs Kaper in die Flotte gekommen^ die sich vertbeilt und .aller-

htnd infiolentian mid liOBtiliteiteD verObet hätten; die Gapiteine twi des
Convoyen haben miteneMedlicbs SeHa-Schosse naeh ibM Kuiffardeif-

Leuten, welche zu Lowart aufgelegen, unib abzukommen, gethan. weirbe

aber beliegen l)leiben''; dadurch sei ein Schiff gleich von einem Kaper
erobert Marinseu habe sich bemtiht, es letzterem wieder abzusagen, sei

aker zu entfernt gewesen. Ein Kaper sei von dem Sduff von Einrieb Went
abenogelt woiden, das Volle von letsterem gobofgen. SeMder habo
genug mit den anderen Kapern zu tbun gehabt, sie abzuhalten, „welcbo
er auch mit dem L^ee^chütz so weit penötiget, dafe die Gapiteine davon

an dem Bord des Schiffes Leopoldi kommen müssen, woselhsten sie im

Beysein Gapt. Maheuiseu, welcher durch einen Sena au Bordt gerueöen
vere, befraget worden, warumb sie solche bostiliteiton in der Flotte ge-

bmuebet'*; sie hätten sieh auf ein Papier besofen, es aber nicht vor-

gezeigt; es seien aber „unter der Flotte unterschiedliche Schilfe, wekhe
nach Frnnkreich gedestiniret wehren". J^chröder habe geantwortet . es

St il II alle nach Portugal und Spanien bestimmt. Man habe die KaiitT-

kapitäne wieder freigelassen, „mit der Gonditiou, dafs sie die Flotte

weiter nngemolestiret laaaen sollten". Dann wären sie einige Zeit mit
der Flotte gesegelt nnd hätten sie schliefslich verlassen. Aber ander»
Kaper seien hinzugekommen und wieder andere, die sie belästigt hätten*

Weil mm der Wind südlich geworden, seien dip ITjunburfzer "enöthipt,

auf die Keecle der Downs zu laufen. Hier hätten sich die F i iinlselig-

keiten der Kaper so vermehrt, dais kein Kauffahrteischifif lag und Sachi
Bnbe gehabt habe; es seien sogar Schiffer mit ihran Papieren gewaltsaai
aus ihren S liifTen geholt. „Diesem nun vorankommen, betten die

Gapiteine einen Leutenandt nebst einigen Repralien an den Admiral des

Hävens ^jesandt, ersuchend, die Capere dahin zu halten, dafs sie keine

weitere unpele«?enheit verureachen möchten , welches aucli besairter

Admiral mit aller Höflichkeit gepromittiret. Kurtz hernach aber hatte

er seine Ghaloape gesandt nnd Gapt. SehrOder und Mariusen ennchen
lassen, auf ein wordt zu ihm zu kommen; daselbst erscheinende bette

er ihnen beerien nach woiii'jr>r Conversation an'jeiieutet, dafs sie sich für

ihre Persohnen nmsten -rtallcii lassen, in arrest zu bleiben, und die

Schiffe belangent solte Leopokius nach der Revier von London umi die

Admtralitet von Hamburg nach Portmoyden siegelen; wie dan auch

>) Bamb. Stutaarchlr. Protokoll des CoDvoykolIegs.

4
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BfeM» Tom 25« Kot. ans London melden, dafe das Sdnff Leopoldns and
die beeden Ca{nteme auf dem Admtr. von Dons in der Revier von Londoft

zu Boyn Ohrt genandt amsekommen wätren". Mr. Jaeobsen, nhansea»
tisrher Consiil zu London", Mite sich zwar der Sache anprenommen, die

Kapitäne seieE auch auf freien Fuls fjesteUt, mülsten sich dort aber ver-

antworten, „weilu die Gapere viel scaucialeuse Klagen gegen sie ein-

gebracht, unter andern daXs die Convuyeu des Königs Flagge nicht ge-

leBpectiret, sondern damnch geschossen und dalii viele nach fVankreieli

gedesünirte SchiffB mit unter der Flotte be^iffen wehren*. Jacobsea

habe sich an vomehTiiP Minister pewandt, uud der Rath wolle an deu
König voü England schreiben und um Freigabe bitten, auch Branden-
burg um Vermittelungsschreiben ersuchen, „mafseu uns durch derfzleichen

harten procederes das Commercium kauu gesperrt und alsdan uuinUg-

fidi die AsBignaliones von Duo Kays. Mayt an Hochgedacbten draribnCsa
können besulet werden". Ancfa an den KorfdiBten von Bayern, als

jetsifcen Gouverneur in Brabant, solle geschrieben und er um Vermittelung

in England gebeten werden, Tiiafsen viele Brabanders in dieser Flotte

creiriteressiret sindt und die Comercieu bey dergleichen halten Ver-

Mrungen uninQglich bestehen können". Beim hiesigen englischen

Kesidenten seien Vorstellungen gemacht

25>).

Capltän M. Scliröder an den Hamb. Rath
80. Juli 1693.

Wohl Edle Veste, Hochgelehrte, Hoch undt Wohlweifse, innsonders

Groisgunstige Hochgebietende Herren!

Unter 21. Juni letzthin, von der höhe auff 35 grad schriebe ich an

E. W. E. H. uud W. W. Heni. in eil, vermittelst Hf'rsjenipen Schiffes,

welches der Kiid. Adiiiind abgesandt hatte, um ^Seiner Ikittanischen

Mayestät vuu dem leider 1 denen Englischen, Holl, undt unserer Kauffardey

Flotten dnrcb die Ftanzosen zogestolsenen unheil rapport zu eistatten.

An desselben einlauffung will ieli swar nicht zwei&len, mithin aber um
mehrerer GewiTsheit willen dafs gepaäierte kurzlichen wiederholen: wie
nehndicheii wir mit der sowohl o^rofsen ronfederirten Krieges- flauen

respective Kauffardei l lntteu, den 30. Mai aus Portsmouth abgeseej>elt,

da den 6. Juni obeuerwelmte Kriegsflotte von uns abgegangen, wie in-

gleichen den folgenden 12. ditto Capitain Mannfsen mit denen nach
Porto a Porto nndt Lixboa gedestinirten Schiffen in Gesellschaft noch
zweier Hollendischen Convoyen. Den 16 passirten wir mit der übrigen
durch den Engl. Admiral Herrn Ritter Gt'org Roocke comandirten Flotta,

bestehende in ungefehr 150 Schiffen, worunter 20, so Englisch alJ's Hol-

ländische Kriegs-Schiffc , der mehrere thfil von 30, 40 bifs 50, bicils 4

von 00 bils 70 Stucken, den Capo VineeuLe, undt vermerckten aldar

dmrch das Canoniren derer 2 vorauslaufienden Bnmdtwacbten nnrath.

Deesen ungiMcfatet. gienge der Conrs immer fort, den 17**" frühe ent-

Hamb. Stutatrchiv. Vgl. oben S. 288.
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deckten wir bei ganz stillen Wetter frembde Schüfe, kurz darauff uahme
der Kiid. Adrairal unter dorn Capo Vincento nechst dem Statt Lagos
3 klciiio französische Scbifft' liinweg, 2 andere steckten sich selbsteu iu

dem Brandt, hingegen naiimuu 2 groüse feindliche Kriegs-Scbi£fe einen
HoUftnder imdt Peter Peterben« welche allzuweit voa der Flotte Torans-

geseegelt waren, undt verbrannten sie gleichfalls, oluie dafe es wegen
der schon erwehnten Stille müglich gewefsen were, ihnen zu Htüfe zu
kommen. Gegen Mittag frischete sich <\u^ Luft in etwas auff, wannen-
herd der Adiniral längst defs Wnlies seinen LauÖ coutinuirte, da dann
bald noch eine Flotta von üü bils 70 Schiffen zum Vorschein käme.
Jedermann machte sieh zum Fechten fertig, der Admiral legte sich nebenst
allen Kriegs Schiffen, darunter auch wir. in Schlachtordnung. Kaeh-
mittags käme von denen Frantzen die Itlaue Squadra in etlicli umit
zwan/i? Schiffen alle von 70 bils 80 Sti^k hinterwartvS auff uns an undt
gerielheii am ersten mit einem Ilolliimlisehen Sminienfahrer, uachgeheudts

mit einem Orlog Seliiff undt lirander gleicher Nation ins Gefechte, da
dann diese letztere gegen der feindlichen groben Geschütze viel zu
schwache sich hefandten; ein Hollandisches Kriegs-Sehiffe von 66 Stucken
gienge zwar denenselben zn Hültfe, kunte aber wenipr helffen ; unterdefsen

be<„ninueten die leliewarts gelegene frantzösische Schiffe anrh herbei zu
kommen, worauff der Englische Admiral nicht ratbsamer achtete leuger

zu harren, sondtem richtete seine Seegel scharpff bei dem Windte undt
lieflfo, da es eben dunckel zu werden begnnnte, mit denen noch bei sich

habdiden Schiffen seewärts ein. Nun hatten die Kauffardei-Schiffe alle

oder mebrenithcils beim anfan^ der action gegen dem Walle sich zu-

gewendet, sonder Zweiffei iu meinunp. die Schiffe an Wall zu setzen oder

vielleicht desto ehender uechst demselben hier undt darhin e^chapiureu

zu können; wo nicht etwann auch weilen ihnen dells Feindes Macht un-

bewust gewefsen, presumirende aldar dem ausgang des Gefechtes am
sichersten abwarten zu können, da es doch dem ansehen nach besser ge-

wefsen sein ^ilrdf». w;uin sie bei denen Krieires-Schiffm sioh so nahe
immer mttplich gehalten helten. Wir unsers Orths wendeten zwar allen

möglichen Fleiis an, uns denen beigehabten Schiffen zu uehereu, damit
sie um soviel desto be^r entkommen möchten, indeme doch keine andere
Hoffnung mehr übrig wftre; allein wir befnndten uns von dem Feindte
allerdings abgeschnitten, und also um denselben nicht vorsetzlich in dem
Enchen zu lauffen, gezwungen, wieder naeh den Engl. Admiral zu zu-

wenden, deme wir uns auch in der Nacht beitugetcu, immer der Hoffnung
lebende, es wünien von unseren Schiffen wo nicht alle doch meistens in

fiivor der Nacht mit anderen sich salviret haben. Allein in der Folge
befundte ich leidter, dafs disseits niemandt von uns als Caspar OUrog
entkommen. Bifs 90 Kauffardei- undt 8 Kriegs-Schiffe seindt zurttdr,

44 der ersten nndt 12 derer letzteren seindt entkommfMi
Soviel ich sonsteu vor als nach der Action erfalutn können, so

hatten die den 17**'° frühe geßinglich geuoiuiueue Frautzoseu ausgesaget,

die ÜBindtliche Macht bestOndte in 32 Kriegs-Scbiffien aus Brest nebenst
einigen Kauffardei-Schiffen; nachgehendts aber were ein Brieff bei ihnen

gefunden worden, worrinnen enthalten, dafs die Frantzen mit 60 Krieges-

Schiffen von Brest, 80 anderen von Toulon, 30 Braudtem nebenst mehr
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alfs 100 Transport- und Bombardier-Schiffen zugegen wären, willens

Ctuiix uudt Mallaga zu destiuiren«

Einige Tage hernach bei anhaltendem Nordwindt thate der Admiral
kundt, wie er gedachte wegen bei ein undt anderen sich henrerthaenden
Mangel an Wasser in der losul Madera einzulaufen, um selbigen aldar

zu ersetzen; sodann aber weilen keine Sperantz zu machen stQndte,

die restirendte Schiffe in Cadix und andere behörendte Orther bei so-

tbauer der Sachen bewaudnuls bringen zu können, wiedevuiu zurück
naeber Irrlandt oder Engellandt zu kehren, da dann ich kein besser

Mittel ZQ ergreifen gewust, als ihme bils an ein sicheres Orth zu folgen,

mn sowohl von dem uachgeheudts gepassirten neheren Bericht, als auch
mithin im bf iiini^nen Falle nähere Ordtrc von K. W. E. Tl. undt W.
W. Herd, einzulioleu. Solchergestallt seindt wir den 23. Juni bei Madera
gearriviret, all wo wir bifs den 2(>. ditto verblielien; selbigen Ta^^es frühe

giengeu wir wiedter zu Seegel, hatten meiirerntheils contrari Windt, so

dafii wir erst den 29. Juli, als gestern frtihe« alhier bei Kinsale anlangeten.
Ehe wir einliefen, passierten sowohlen der En^zlisehe Admiral als Hol-
lendische Vice-Admiral , ich informirte mich bei beedten wegen dessen
so passirte undt erlani^te Nachrieht, wie der Admiral Ordre von der

Königin durch hinsiiren Gouverneur empfangen hette, mit denen capablesten

Schiffen, als ueiimiicheu er Admiral, Vice Admiral, Schont bei Nacht undt
7 anderen SchilTen, sich mit der Confederirten Krieges Flotta, welche
noch in dem Occean kieuzete, zu copjungiien, inndessen möchten die übrige
weinige Orlog-SehÜfe undt s&mtlichc Kauffardey-Leute so lange alhier ver-

lileibeii, bifs fernerwerts ordre einlanffen würdte. Frsterwehnte 10 Schiffe

seeiicllen auch so gleich von uns ab, wir mit denen anderen aber lieffeu

in hiesigen Haffen, nun nicht wii'seudte, was zu thuu odter zu lassen.

Allerma^en bekenne, dafs bei sothaner der Sachen bewandtuuls nieiu

Verstandt stille stehet undt ich fast keinen Rath zu eigreifen weifs.

Einerseits ist das Schiffe benötiget» dafbrne es etwann wiedter nach
Spannien gehen solte, ganz aufs neue victualisiret zu werden, gleich E.

W. E. H. und W, W. Ilerrl. \\r<jvn dvr solani: undt trübseeliixen Reilse

leichtlich ermessen können. Wann es addrittura M nacher Haul'se zu gienge,

were wohl nni etwas wenigen zu recht zu komnien, allein hierzu kau
ich nicht resolviren, sintemahlen ich nicht wissen kan, was mit denen
Schiffen nach unfserer Zertrennung gepassiret. undt was etwann auff

jenseits defefalls einlaufende nachricht E. W. E. H. undt W. W. Herrl.

zu ordoniren belieben möchten. Siehe deiunnrb kein anderes Mittel

übrig alfs um dero ferneren Befehl, wie mich weiter zu \erhalteu, unter-

dienstlich anzusuchen undt selbigen hiesiges Orths zu erwarten. Zu so-

thanem Endte schreibe ich gegenwertiges mit der ordinari Post undt
sandte um mehrerer GewiTsheit willen (: weilen den Vernehmen nach es

mit bestellung derer Brieffe dieser Landten unrichtig zugehet :) der«

gleichen durch einen exprefsen sobaldt einen bekommen kan, an Herren
Theodoro .Tacobfsen nach Londten, um eiligst an E. W. E. II undt W.
W. Herrl. ubersandt zu werdten undt bei eiukommender antwort mir
solche sicher undt geschwindte anhero zu verschaffen; unterdessen aber

*) WoU konmmpiit ans »en droituie*, ^eradeewegea.
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mir alhier eineo Freuadt auzuweifsen, von deme aiieafalls die benötigten

Geldter erbeben könne. Neues kan mann von denen znrOckgeblieboMn

Skiffen alhier DichlB sidieies witai, veriiofleiuite in fiambmg werde

hierron die beste (: Gott gebe sowohl wegen der Gewifsheit alfs sonsten

wegen auspang der sache befser als vermutiiendc : ) nach rieht einpelniiffen

sein. Schliefsendte (Tsuche nochmahlen um S(^hlt'uaiL'st mügliche ordre,

derselbigcn will liebts Gott nach eufsersten Verujügen nachleben; in-

mittelät euipieble mich iu dero hocbscbät^bahre Gewogenheit, und verbleibe

unter eigebung der Gottl. Genadte & Protection

Ew. W. E. H. undt W. W. Heni.
Dienstwilliger Diener

Kinsale, d. 30. Juli A"" 1698. Michel Schröder.

26').

Brief Jacob Brommers. 29. Juni 1694.

Hoch-Edeler, Tester und bocbgelahrter, insouderg hochgeehrter

Henr Sindicus,

Ich habe nicht ermangeln wollen, aiiff Ew. Mangnif. Verlancren

schriftlich vorzustellen, wals dehnen Deputirten des Connnercii uuniiLe

E. Ehrbahren KaufTman veranlasset und genöhtiget eine bestendige Convoie

ÜQr diefses Jahr bey Einem Hochw. Raht zu solicitiren und beetendigst

anhalten:

1. Weiln es in genere zu beforderung des (üooUDerdi und dieiser

gutten Statt auffnahm und besten, wie aiifh zn vorbrsspnmfj dofs ge-

meinen Gammergiihts und der löblichen Admiralitaet autfnehmen, wie
;

auch der gantzen Statt Renomee und bestendigen Flohr gereichen und
;

gedeyen werden
2. Da die westpfilhl. Leinen Handelung durch die Brehroer be- I

stendige Convoie sich nuhnmehro fast gantz vou dieser guhten Statt

endtzogen und die Bremer alleine durch den Flohr solcher Westpfähl.

Leinen Handelung ihre Convoie mit ^ 2 pvt" Znlaire oder Zollen alleine

conserviret, wodurch (iieiser ijuliten Statt ein unbeschreiblicher Schade

zuwächset, iudehnie K. Khrb. Kaudtnan vor wenige Jahren ein grolises

an Provision und Intresse, die Meekler an Courtage, der Krahn- und

die Everfuehrer und sogenandte Quartier Leuten und Packers, das Ihrige

an Einnahme und Arbeitslohn, am allermeisten aber der Zollen dadurch

ein 'jrofses verkurtzet und ein merc1<]iclu>rs verkleinert wirdt, da docli

K. Hochw. Raht bey anwefsenheit der Bremer Deputirte K. Ehrb. Kauii-

mans Deputirte expresse versprueheu, ihnen 8eU)st Convoie zu geben,

und mit dehnen Wortten: Mit eigene Oxsen zu pflüegen, versprochen.

8. Ist nuhnmehro bekandt, daüB die Italiaener wegen der hohen

Assecurantz nuhmebro ihre Ruhte zu Lande anhero genommen, die Seiden

Ballon und andere feine Seiden Wahren zu Lande anhero gesandt und

per mare per Engel :i!idt und Holland oxpediret werden, auch hingeges

von Engelandt alle leine Laken und andere Wollen Manufactureu wider

anhero gesandt und so weitter nach Italien si>ediret werden, wodurch

) Hamb. Staatsarchiv. — Adressat ist wahncheiDlicb Syndicas v. Bostel
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dem Zolin ein merckliches zuwäcbset, da sonsten auff Bremen, HoUandt
odfr nnrlpre Orthen die Ruhtp leicht kann verlrcrt werden, wann nicht

ein betjiiiüdiges Convoie per Engelaudt geconsentiret wirdt.

4. Da uuhmnehro die Wollen Manulücturen auXs Engelandt frey aus-

gmefailfet und anbero Yerlahden, so theflis hier verbleiben, theills auch
naeh anderen Orthen in Teutaeblandt veriahden und spediret werden, da*
durch der Zolin ein merckliches verbessert wirdt

5. Ist bekantt, dafs 4 reicli bclnhdene Schiffe, so von Lissabon, wie
auch ein von Portt, mihmehro stUndtlifh in Kn!:olandt vermuhtet werden,
ohne was sonsten alda ankommen mochte, davon ich eben keine nach-

richtung habe, die sich solcher Convoie wider aiiberu bedienen koutleu,

andere aber» so nadi liasahony Portagal oder Hiapanien gehen wollen,

bils so weitt ihre Reilse forttBeteen, 'nnd alda weittere Convoie und guhte
Gelegenheit suchen können.

(5. Wann E. F. Kanffrnan mit mehren Last oder Convoy Geldt auff

Schirt und guehter selten beschwert werden, wurde gewifs solclie Nepotie

von hier noch mehr gewand und von frembden Schiffen wegbgeuommea
wndei^ In anBehnnir von viellen Ortiien bei die&er gelegenheit die negotie
dependiret und die Negotlanten intereflsiren und Altena anffiiahin dadurch
wurde befodert werden.

Diefses wenige habe Ew. Mangnif. m\t wenigen gehorsambst m
ihrer hohen nachsinnen vorstellen, mich aber negst dienst!, gruis empfehlen
wollen.

Verbleibe Ew. Mangnif.

von Haufse, schuldigster Diener

den 29. Junij A« 1694. Jacob Brammer.

27»).

18. November 1695.

Convoyrung*s Vergrlelch

zwischen die Tit H. H. Gedeputirte zur Convoy und Capit. Feter

Schröders Rehdere.

Zu wissen, dafs zwischen die llerreü Gede])utirte zur Couvoye an

einen, und Capit. Johau Schult, Wolter Beckhoff undt Christofifer Anthoni

Lullerioh allh Rehdere und Mltt-Interessentis des Schiffes, der Prophet
Daniel, welches Capit Peter Schröder führet, am andern Theil, nach-

gesetzter Convoyrungs-Contract ist herahniet und vollenzogen worden.

1. Versprechen vorbescfnit i rnr Piohdere, dieses ihr Schiff, der
Prophet Daniel, welches 120 Seelahrende Leutp fiir ihre Rechnun^^ führen

soll, mit 5ö Goetlingen, alfs 4 achtzehen plundige, 14 Zwölffpfündige,

16 achtpfOndige , 6 sechspfOndige, 8 vierpfQndige , 4 dreypfUndige und
4 einpfündige, sampt allen su vorbesagter Artollerey gehörigen Kraut,

Loht, Lunten, Scharp und dergleichen, wie auch die Constabell-Kammer
mit nötigen Gewehr nn I'i^tnhlen, Hauers, Sabellen, Lant^rn. Pieckenetc.

zu besorgen und auiszurüsten, auch dero gestalt das Schiff mit Speise und

) Uamb. Staatäurcbiv. Protokoll den CoDvoykoUegs.
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TräDck zu versehen, das es zu bevorstehender Reise nach Genua und
Livonio undt folgendes anhero zur Gnttge ausgerüstet sein soll.

2. Soll Capit Peter Schröder gehalten sein mit diesem Schiffs, eo

baldt es Wetter und Windt zulassen will, seine Reise fortzusetzen und
die anjetzo sich fortif? findende Schiffe nach Knirellnudt, Lissabon. Cndix,

Mallaga, Alicanten, Genua u. Livonio wolltude und folglich die Ham-
burger Schiffe, welche auf der liückreise an besagte Orter (: ausser

Lissabon :) oostwerts gedestiniret sich fertig finden möchten, uuter seiner

ilafige zn nehmen und dieselbe so viel maglich fikr allen feindtUchen

Unroeg zu schätzen undt zu vertheidigen.

3. Will der G8|»itain die Instruction, die E. E. Hochw. Raht, die

Reise halber, ihme mit geben wirdt, in allem gebührlich nachkommen.

4 Zu besserer Defension und Verstllrckung vor wollbeschriebene

lieneii Gedeputirte zur Convoy dies Schiff mit 50 Mann Soldaten von
hiesiger Stadt Militie, worunter der Gommandeur und Gefreit« mit be-

griffen, ftr Beehnung der lObl. Admiral. n. Gftmerey, jeder zur HeHte
an Kost- und Monatgeldt, auf zehen Monat feste zu verstärcken. Solte

aber diese Reise länger alfs 10 Monat anlauffeu, so soll die übrige Zeit

sovvoll Monatgelt alfs Kostgelt belanjrent für des Schiffs Rechnung sein.

Ferner sollen dem Capitain aufs hif^iL^a Convoy-Arsenal fi)r die

50 Soldaten das Ober- undt Unteigewehr, Kraut, Loht undt 50 ilange-

matten und dennoch 80 Flllisgen Pulfer mitgegeben werden, welches alle

der Capitain bey seiner (: Gott gebe glücklichen:) Heimhkunft wieder
an gehöri.uen Orte einliefern lassen soll, aulfigenommen was in Defensions-

Actionen davon möchte verbrauchet sein.

5. Sollen dem Capitiiiu für jedem der vorlieschriebenen 50 Mann
pro jeden Tsux (S^ 2 ß lultisch Kostjjelt ge{?el)en werden, worvon alsofort

4000 #, der Rest aber nach geendeter Reise ab^jetragen und bezahlet

werden soll.

6. Das Kost- und MonatHGelt dieser 50 Mann soll seinen Anfang
nehmen, so baldt die Munsterung auff die Elbe von die Herren geschehen,
und sich endigen, sobalt dies Schiff zw Wittenbargen wiederumh an-

gekommen. Solte aber, wie bereits erwehuet, diese Reise über 10 Mouat
anlauffen, so ist die übrige Zeit, respectu des Kost- und Monatgeldes für

Beehnung des Schifies und endiget sich, wen des Capitains übrigen Volckfs

Monat Gelder sieb endigen.

Womit also dieser Contract, der in Triplo aufs^^efertiget, voUenzogen
undt von beederseits Contr.ihoTiten eigenhäiiitlich zu fester Haltung
unterBcbrieben worden. Gefichebea in Hamburg den 13. Novembr.
Anno 1695.

Johann Koch Walter Beckhoff
Eibert Tveffhrun Christoffer Anthoni Lutteikh
Hinrich Schovenmark fbr mich und den übrigen
B. Krop sftmbtlichen Bedem.
Paul Pa\ilsen

Johann Helwig Syllm
Johann Prigge

Johann Schmidt
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28»).

Kapitulation mit Kapt. Peter Schröder 1699.
1. Verpflichtet sich Capt. Peter Schroeder mit sein Schiff der

Prophet Daniel gensDt, so mimtiret mit 48 Stocke und 130 Mann, als

90 Matrosen und 40 Soldaten, di^enigen Schiffe , so nach liasabon,
St. Hubes und Gadix gedenken, zu couvoyren, so er andi seine Reise
weiter fortsetzen solte, auf denen Hafen wohin er fjeben würde, die

schiffe 80 dabin prehen auch zu couvoyren und sie vor allen Aufall der
Seeräuber und türkischen Corsaren schützen und vertheidigen und mit
Göttlicher HOllfe in salvo zu bringen.

2. Will er auf ultimo Octobris si^gelfertig und dafeni der Wind
gut und das Wetter es zuUst in See zu gehen und seine Beise fortsu*

setzen gehalten sein.

3. Wann auch in der Noord-See es sey durch Stunii , contrarie

Winde oder andere ZufiUle ein oder mehr von seinen bey sicli habenden
Schiffen von ihm solten abkommen, will er sich nach dem Eyland Wvcht
veiftkgen und allda als auf dem randeTOu 2 Ii 3 Tage mit gutem Wmde
nach denselben Schiffen warten und alsdann seine Reise fortsetzen.

4. So er auch wieder zurück anhero gehen solte und auf die Hafen
Oi]or Rehden, da er möchte anlauffen, einige Hamburgische Schiffe, 80
siegelfärtig, antieffen, so will er solche mit anhero convoyren.

Gonclusum

:

Da Capt Peter Schroeder, nach dem aufgerichteten Contract, die

Schiffe, so omb die West gedenken, convoyren wird, soll ihm daftr von
der löbl. Cämmerey und Admiralitaet ^utgethan und gezahlet werden
6000 / in Cour., davon die Va als 3000 # vor seiner Abreise und die

resUrende Va nach Convoyrung der Schiffe zu Gadix alhie veigUthet
werden soll.

29«).

ca. 1700.

Flag'g'en aul der Convoy.
1 GanLz KrabrotlL Üag vun Achteren bredt 13 Kledt,

lang 19 Ei 247 £1.

1 ditto mit Gro lt Hamboiger Thom bredt 13 Kledt,

lang 19 El., mit Thom 274 «

1 ditto mit klein Thom in de HQck bredt 13 Kledt,

lang 19 El., mit Thorn 252 »

1 flag wird gebraucht umb tho wenden lang 12 El.,

bredt 8 Kledt 96 „

2 Gteyes von TOm mit Hamborger Thom lang 9 £1.,

bredt 6 Kledt, mit die Thoras 128 ^
1 Groten Wümpitel lang 36 El, br( dt 3 Kl. . . . 90 ,

1 ditto lanp 28 El., bredt 3V'2 Kledt 56 „

1 ditto lan«; 24 El., bredt 2 Kledt 108 „

3 flägels, 1 Bütsflagel mit Hamborger Thom « > . ^ j»
'

"

Krabrodt 30 StQck 1319 El.

') Hamb. StaatsarchiT. Admir.-Protokoll.
Hamb. Staatsarchiv. — Berenberg'sc he gfmwiiniig. Die AafiBtellang iat HDr

datirt, stammt von ca. 1700. Vgl oben S. 29Ö.
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1 Soldaten flag mit Arm mit Schwerdt laug 11 £1.,

bredt 8 Kledt ... * 98 El.

1 Scblüps fla^j mit Hamborger Thorn lang 5Va El.,

bredt 4 Kledt 80^
Nackei rodt 3 Stück 128 El.

1 Witte ilag ümb die Schiffers an Bort zu kommen,
lang 18 El., bredt 12 Kledt 216 £1.

Widt 5 Stack.

1 Blauwe flag umb tho brauchen, wan Sie Beylen

wollen, lang 18 £1., bredt 12 Kledt 216 £1.

Blauwe bardock 5 Stück.

Summa: 43 Stück.

do.

Der Convoypredlgrer Titze.

Aus dem Journal Nr. VI, 1701—20-

1701. IVecemher 28.

„Nun ißt dar eeuuig dispüt lubzeu uuis passagirs eude unls Ii. Taster

vorgefallen, ende umt sälde Yortokommen of int gode Ue to loggen, heft

min II Capptn. unfs OffisiaUen lallen in de Kajüt foddern ende gefragt,

wat bio de sack best to don war, um het selfde for to kommen, gclick

de 8. Artickell üetfolggens unfs Instniccion van E. E. H. Weissen Raht.

Aber der H. Paster dftht sieb bedaneken und wolte für unsser Kri^jres-

regt nicht compariereu, allso köntten wir eis nicht vergleicbgeu. Unsser

H. Paater wolt anch nidit in der Kayat kommen zum essen*.

Als dann nach dem Storm die Convoy nach Falmonth zurückkehrte

und der Kapitfin dir Aussap:eii der Officiere u. s. w. über den Zustand
des SchirtVs vrrnonnneu hatte und dariiber an den Rath nach Hambuig
schreiben wollte, heiißt es unmittelbar darauf im Journal:

(Januar 10) „Nu war int schgip van unüs H. Paster sülcken harde
erschrecklicke prädig gedan van dat alte schwack gebrecklicke schgip,

als went nit mogfick wer dat men een nacht darmeer ton Aneker liggen

kun. Wen unfs H. Paster dat aude scbgip in sin präddiireu bit Yolck
in son miscrrdit genoch ut geroppen had ende het nit scliliinmer vom
dag breng^eu künde, dan rip hei alt Volck tot getilg, dal heit har ge-

sagt had ende hei kuu dar auderfs nit an don, he wull eutächuldigt ^)

wAssen an bar blut, ende darum rad hei har alle, dat se sollen de oggen
np don unde spräcken ut de mund, den demast wart to Iaht, den se

worden dat ja sobald nich vergessen habben vid wie efs ging, da wir
in die prosse noht warren. War up irk defe middagfs tegen hem sed,

he sull sin präddiggeut in achgt nammeii nnd latt^n nii 't volck ent

schgip regerren, of.dat sull gen gut don, waut alle ilrummen, die hei

*) Hamb. Sttatsarcliiv. Der Verfiasser, der in erster Person spricht, ist der
Lieatenant Detloff.

s) Unachnldig.
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in sin prftdig ant volck verhalt van alt nngelOck, so nodi Hier unfe

aebgip kämmen sali, ifs nit to bescbriffen."

Am 19. Januar heifst fs: „unfs volck heft defs daggefs frei qwartir

gehad. Defs avenlb kam uiiCs boht met Volck war an bohrt, all war
uniß H. Tääter ock beschumken met an Bort kam undei alle het volck,

ende int ayentgebet kam hei ap 6en tex van een dode mao» die wie int

Bchgip hadden, alTs wen men denseUden bi nacht an stnmdt wilde in-

graffeu ende dat sin nige also an Siek to praektiserren, ock dat hei deb
nachts ofTer keu lirht ?enoch Icreg nm to brennen alfin de ander docke-
ment wissen het klariick an."

Am 20. Januar: Morgens „wie dädent gebet ende, dont gebet ge-

dan war, b^n unJs H. Paster overlud to roppen, dat wie nu Stücken

grotte gefiur for unJs badden, ende hei rip het volek alle tot getfig, wen
de noht her ankam, dat hei allMan darvan wilde entätehCddig getwftssea,

als dat heit unfs nii offcntlirk frenoch gesegt hadde, wull het volck de

og^rea uu nit up den unde stan hie ein an, so wert int kort üm er ge-

daü. den der H. Paster sagt, er whr zwar kein tieuiinner. aber er hat

äoicli ein erschreckliche vorstellin^' disse nacht «gehabt imd dais bcdeut

Aber QD& warlidi ein grois ungelltek. Ja, wen ich sonst nicht vill zu
tun het solt men ein ganis Buch hirvon schreiben."

Am 23. Januar: „dels middags seiden unfs passagirs, dat unls

H. Pasfer tot har gesegt had
, dat ick in de Constoppels Kammer mi

well soude vorsiii, dat dar eeniiige warren, die mi wat anderfs an sin

waiTen. Ick dinde het min H. Gap^ an, nit dat ick dar befrest vor war,

mar iran de sack to ondersoeken. Dar up worden unls effidn gefoddert
Bür np muste alle die genne boven kommen, die in de Kammer spissen

ende schlappen, die all een vor een gefragt ende of gebort, mar geu van
alle dit gehört hadde of dar ttm wust ende ick seift met de lüd tofom
nimme dall met de lud to don gehad heb. Min H. Cap" lit unfs Paster

ock foddern. Dit alles verloggent, want de Paster waud nit um leg-

kommen, musten also uuverrichter sack wär van ein ander gan.**

Am 24. Jannar: „imls H. Paster gat in de Kaiot fragende of bei

well wftr mucht an landt varren. De PI. Cap* seide Ja, mar wille erst

een par wort mit den Paster räden offer dat gen, wat gistem gepassert

war. De Paster wilde nit wachten, mar de son van den Hern Cap" fat

hem hi de man, de H. Paster mugt doch den H. Vattet die er gaben

und ladeu eiu par wort mit ihm. Der U. Paster schrei lauu halis über

dais Volck, fill in der ^) lifs sich ilso schreien hinauf traggen, allh wan
er ein schlag bekommen hette. — Unfs H. Paster for an landt"

Am 26. Jannar: „ick for an landt, um to sin of brif vor min
H. Capp" gekommen warren. T.^nfs IT. Paster kam bie min klagden, dat

hei sttlcken schwarre hlutstortting gehad bade, seide dat sin sq^lagflUfs

BU so dick ende so blau ofer sin helle lif wer Otgeschloggen , als wen
hei met grotte stocker to schlaggen wer. Wen dat en minsch sag sick

el&dan verwundern mnst, ick aUso yort na bohrt, seide het tegen min
H. Capp^y die alsofort order gaf an unfs opperbarbir, dat hei na landt
sande varren en nämmen medicament mit, um unfs Paster alldar to gf^-

brUcken. Mar don de meister an land kam, seide de Paster, dat wer

1) Hier nmA eui Work amgofiilleD setn.
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aUes wär ingeschlaggen, ende waud het idt sin latten. Die mester fragde

an de frou vant hüfs, of se ock blut vernommen hadden ; die darum \si^

ende sr«id, dat hei effeu hadde een guddo luaitit p:edan. Wär an bort

konuiK Ilde ende het selfde teggeu min H. Capp' geseidt, die het well

gewent, war dat de Domine unik wat ralliert."

Am 28. Januar Abends: «mife opper barbir däd het gebet, ma *t

gebet mest üt war, kurapt nnlis H. Paster an Bort, drengt na de platz,

dat de opperbarbir dar van don must, ende hei lels noch een gebet ende
sprock deii sapffren ende seide tot mifsp Jim^rs. dat se mnsten tot hem
kommen ende Bich mit Gott vereenniur n. wmt in(iru;eu wilde hei er het

beilligge nachtmall gäifen ende of (iar noch etziiche vant volck werren,

die oä geresohert warren, künden sick bie hem anmelden, fragden ock
ant Tolck, oft noch aUefe tot scbgip well to ging. Darup trat unb
Untter-Commandor in de Paster sin hüt, sep:gende tot den Domine, dat

hei sin Jung van dai: gestroft had ofer het flocken , dat de Jung kort

van toforren gedau had, het welck un£B U. Faster hell qwadlick van den
Untter-Commandor aufnam."

Am Sonntag 29 Januar: „unüs Junggeufs hebben defs niiddags

comonieirt van dag, met de H. Paster sin 8 prftdiggeo ils ofer 5 ttr

pascert ende 3 mall p^escbgafft, dar met sin de körte daggen ten ende«

nu trock unfs Her Doniine an bi aldiu het also niucht kontinewiren, dan

wilde hei nit vant scbgip gan, mar of liet dar to kam, dat hein sin

prädiggeu geheint worden, dan wull nit upt scbgip bJiffen, ende ock so

had hei een bäddag beloft und wen de nicht vort ging, so mugt wie

Unis Bchgip so sterck macben alfs wie immer künden, so muste bet docb

flmkommen."
Am 30. Januar: „ick wor defs dagfs an land gefoddert offer de

S boddels brandewin, die de H. Paster an land war schuldig bläffen."'

Am 31. Januar: „nu dürt unfs Her Paster sin morg- im( bet ungefer

2 ür, schgelt unde kifit unmanirlick up min H. Cap" ende ock up min,

want ick saud sin klen Jungge schlaggen hebben, net welck imwaiteit

ife, want bet ilb een klein Kind, ock vertalt bei 6 a 7 m^reeklieke
drommen van unfs old schwacke scbgip, wo erbanolick dat het selfde

soll unde mufs umkommen ende to gründe sinckeü. ende dat nich mer
alfs de H. Paster ende noch een of '2 dar van suUen geborgen worden,

wor offer min H. Cap" sick ersclirtcklick alterirte und wart dar ofer so

ungeduldig, dat hei unl's volck so upwiggelte ende het volck so verbast

madce ende dat ttm son gering orsock. Willen dat min H. Gap* selber

mit im hoffen ging, um den Paster to fraggen, wat orsack, mar de Domine
ging in sin hüt, lit den H. Cap" stan ende g.iff gen Andwort. Don konte

ich woll sehen, dafs mit gutte nichts bei im zu tun war. Wir offisjallen

worden achter gefoddert, bewilligten ein auisatz zu machen, allwor der

Paster sich nach regulliren solte, nemlich morgen und abend sein gebet,

sontaggeä ein prädig, dcttderdagls di bfttstunde^ und darbei soUs bleiben.— Defs avenfs undert schafifen ging de Paster um, leg bie alle backen

rund ende hill sin yissentation."

Am 1. Februar: ^undert schgaffrn macht unfs H. Paster sick wär

mn, le'j van achtei n na vorn alle backen to ftssentern. ^'u war dat min

werck um to don, het welck min U. Cap" ser verdrot, seide tegenls min,
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(lat hei *t offisrall mt mer ventan will, dat hei dar kommen sali e&de
dar nit to doD lieff, wen bet volck sdi^fft. Ick ter stout um leg befond

dt' Doinine vor in de boy . frappenrte wat hui dar to don hadde; dat

piiiu' min nit an; ick seiiü» hie ;il din ick heni dar war befond, dat het

hem allkian dar nit welhelMiiiiiuen saiide; mar he jxinek ua boven."

Am 4. Februar: „>)a dat wi t gebet gedau hebben, kumpt unlis

U. Puter binnen upt halbe deek, boud m\ rin band to, bat mi Om
TembiiDg, wafs er mir hatte zuwieder getan» muchgt ich ihm doch ver-

gibben, den er Übt mich wi sein eigen seile, de& zelbige tat ich auch
in presentie n^s^ r officim."

Am 5. Februar: „desse middag dürde unfs gebet oflfer 6 glassen; —
unfs her Paster befft sich het beillig Nahtmalle gafifen, mar mit min
Her Captein sick nit versöhnt."

Am 6. Februar: ^donde dag rat effon begin antobrocken, kumpt
de Kunstappelfsmaht in de Domiue sin Hüt; ick word gewar schgot, dat
de Constabels-Malit de Donnne sin lanpjre mantell in dunckern liad in

de Cunstabels Kaiiimor stiischwig^Tnls hendaü gebracht. Kort darna

kumpt de Domine mu klein Juüg bi min, segt dat de Taster baiitr wer,

dat het villicht ein maud gesen hebben. Wie es ein wennig an bt>uit

to daggen und licht ward, het ich mein Hern Cäp'^ disseb kunt getahn ;

wurden die officiallen gefoddert; komt der H. Paster in de Kayüt, fragt

an den H. Capp^ , ob er im nicht mucht erlauben ein tag oder zwei tag

an land zu varren, mich aldar etwafe zu recolligir wagen meinner
Gesundheit halben. Der H. Cap° sagt, wenfs der H. Paster verlaugt,

wolt er ilim einuen Docktor an bort lassen hollen, den dafs wolt der

Her Domini nicht babcu; wen \umer Obermeister mit ihm ging, und ihm
etwalis gebraugt, kunt er woll wieder geBund wärden. Wie er sae, dals

wir ungern darein bewilligen wolten: „Ei wolt Ihr mein Weib irren man
und mein arme Kinderfs ihrren liben Vatter also berauben; wafs ist euch

mit meinuen tode gedint. Nun, mein Weib und Kindfrf^ wfnfb'n ach und wee
über euch schreien bii's ani jüngsten tag." Musten ihm allsu ^ehen lassen

iiiiL den opperbarbir. Wie er fort war, befunteu wir, dals er allels auis

seiner hfitte anfs landt bette geprackticirt^ aulsgenommen di lang mantell,

die kont er nicht fort kriggen; seinen grossen sommaiium den het er

runt um under sin fofsfodern rock upgeschgort. Furren allso an landt."

Am 7. Februar: ..l'iifs both für um Watter; mein II. Crtj.])" crab mir
Order an landt zu tarren und nach den Domini zu verniimmen, welchefs

gescbgag. Wie ich bei iiun kam, fragt der herr i^aster, wais mau also

fra an& landt machgte. Ich gab zur antwort und fragt, ob er auch
heutte wieder an bohrt kam. Darauff antworttet der H. Paster, neiu»

Ich saü:t, wen er ]»eutt mit an bort ging, wUr der H. Capt im wieder
erlauben. P> wolt von k^'in an bort pehen wissen, er niarcirt vort,

suchirte ein ander qwartir aufs der stadt, dafs unttt-r ein ander «rebit

lag; deu da gedagt er frei zu sein. Ich fant im auf, und weill die

leutte, wo er zuvorn lossirt war, mir sagten, dafs der Domini gelaggent-

heit Bttcbgt nach Lenden m kommen, schickt ich die schalup an bort,

IIb eis den H. Capt wissen , der also vort an& land kam ,
gab mir

Order mit gtU oder die vorze zu gebrauchen, im an bort zu bring?:en.

Wie eis nunmer Abend ward, wolt ich den Dommine gern mit gut mit
Baase h, Hamburg« ConTo^-Hchiffahrt. SO
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habben, bette die scbluproyerls bei mir, wie auch den H. Paster von

VallmÖen. Wolt imsser H. Paster nicht mit vort, scbwfir solche boe

tenire BädeD, wofern er an dafs s( h<j:iff muste, dafs er ai&dan nnsser

mastbaum nicht wolt wider beklcidden, auch hinfürro kein sermonie mer
im schil tuhn. Der man vom hauls wolt im nicht lenfier leiden, auch

der H. Paster von Vallniöen sagte zu mir: Herr Leutnant, Ir liabl uiAtsse

patcencie. Wie der 11. Taister sae, dalß die leutte im nicht schützen

weiten und ich mich an sein Eiden und echwOrren nichts kerte, da
resollvirt er mit zu gehen, aber mit Conditdon, dafs sie im, wen er im
schgif kem, nicht solten til)el traclitieren , welchgefs ich im promitirt

Da wolte erfs erst allefs wieder abtrincken, welchefs geschgag, und must

also mit au l)ort. Nun war der man lialb beschgumken. kont im im

scbgif allso noch nicht loüs wärden, must im noch mit I>ra.udwein erst

lostig besclieneken. Da warren wir die beste Freunde. Ich sagte: Eer
Paster, eis ist zeit zn schlaffen. Da maischcirt er fort Wie ich nach

meinne htu wieder ging, magt er sich in die hüt bei den Untter Co-

mandör. di r schon in die Koie war. Der Her Vnster*) sein bottell aiils

drr t?isrlii4en, er hat auch wort mit den Comandör iJiehabt , dafs wolt er

auch wii'der mit im abtrincken, bifs ich den hoffemeister hiuschgiekt und

Iiis saggen, daSs er solt nach seinuer Koie geben und lassen die leute

auch schlaffisn»"

Am 8. Februar: »Wir offiiqallen worden achter gefoddert bei den

H. Cappt", nnsser aufssagpe zu tun, wie und wafs sich mit unssern H.

Pastf^r an landt getan, win rr gelii^rfrentheit snch^rt, nach Londf'ii zu

kommen, auch dardurg es lluu gehindert worden, welche erschrockliehe

eiden er geschworren, nich wieder gebebt oder Gottefsdinst im sch^iiff

zu verrichten, wofern er an bort rouste, wie er defs Abenfis frischg berom
getruncken, damit wir efe allemall eidlich können atdstiren, wenis von

nöhten wftr. Nun wart der H. Paster auch gefoddert heruntter bei unfs

zu kommen, den der H. Capt° wolt im nur frapfiren, ob er im bette

promittirt, dai's er solte nach Loudeu gehen. Aber wie der H. Paster

dals gewar ward von dem HoflFemeister , macht er sich von dafs halbe

deck, lägt sich in sein Koye und sagt, er käm nicht, er wär kranck.

Der H. Cappt** Kls im saggen, woflfem er nicht also vort heruntt^ kftm,

wolt er ihm durch 2 soldatten hoUen lassen. Hirauff kam der H. Paster.

Da fraixt der II. Cappit. den Paster, ob er ihm woll hetto L'pfrajit, djifs

ei- im hette sollen erlaubnifs gäbcm nat!h Lenden zu farren oder ob er,

der II. Cappt., im all bette freilieit liäben. Der Paster sagt, der Ol>er-

meister hats im gesagt, dafs er wol hin konte gehen. Der H. Paster

wolte sich bei den H. Gaptn. nidersetzen, aber, weill er sich mit solch

gelüggen behilft, beifs im der Her Cappt untter am tischg sitzen. Da
ward der Obermeister auch gefoddert und gefragt, ob er von den 11. Cappt
gf^bort oder zu im gesagt, dals der H. Pn^ter snlt narb Loiifinii izehen

und mit dem Cönig zu spreirgen. Der Obermeisier aniwurttet : nein. Er

ward gefragt, worum eris den zu unsser Domiai gesagt hate. Der Ober-

meister sagte: Das solt im ein sdielm und ein errendip nach rüden, er

hat woll discosiTO mit den Domine geradt, wen im an die reiise so tUI

') fehlt: nahm.
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geläggen und im über 200 dukatten einbringgen kont und er, der Paster,

den H. Gapt. daram ersuchgt, dafs der H. Capt im villeicht woll muchgte
eilauben, aber er bette kein order einnen frei zu gäben, den, wen er

selber mall an landt will, nmfs er zum weinnigsten erst fraggen/

Am 10. Februar: „Unfs H. Vti'^ter war seer kranck, fragde um an
bort to farrren an een schwed Alexander Loverreus. Defs abenfs bald

ick heni wilr af tegent gebet, wie hadden noch een en ander diseorsscn."

Am 12. Februar: »Dels middagfs keff unJs H. Paster iu sm praddig

dar digt offier, dat unfs volck 2 bannen tosam hadden latten bitten,

wordber er saxk ser alterirte."

[Am Abend desselben Tages starb der Kapitän.]

Am 13. Februar wurde „beschlossen unssem H. Pa^ter nicht nier

anls landt zu lassen gehen, umb im alldar zu hütten, wiewohl er, der

H. Paster, dar hardt umb anhilt, habeui's im aber nicht wollen erlauben,*

Am 25. Februar: „hebbe ock forjrestelt, dafs hinflirro keinner sich

untter stehen soll, er sei war er wolle, die dels Pasters hinfürro zu
reppentirren, um defeto besser Fride zu erlauggen und dals gepasdrt

anheinstellen, bib wir wil6 für unfserm Ghiistlichen hon obrigkeit kämmen.*

Am 5. März: „nun lag een Hollands Ganyot met 3 mästen bie unfs,

die w:i!- van Pardeus gekommen, also mnUi der H. Paster den Obermeister
herunter, ob ich den H. Paster die kleiaue schalup nicht mocht erlauben,

dafs der Paster darmit mocht an <ien Franlstader gehen. Ich wolt zwar
nicht resollvirren, den ich wüste, dals erfs hette zu grob gemagt an zwei
sefagiffe, da er zuvom gewftssen war und wafs die Cappit davon erzfllten.

Der Obermeister sagt, er kont kein fnd i&r ihm habben, er niust für

ini bitten, aber ging unverrichtter saggen wid^^r hinfinf P>ald hirauf

fertiget er einnen andern expres ab, uemlich unssem sch tlVi Behn, der

bat auch für im, dafs er nur woite dafs schgiff einmal besehen, dais er

heut oder morgen auch darvon rftden könte. Ich sagte: lafe im gehen,

aber die schallup geleich wieder an bort. Nun hat er sein greisen Jung
mitgenommen, der ihm die buttell nachtrug. Ich befall auch, dafs, wen
ich die schallup hin schmcke, er sich allsdau l)ei rechter Zeit wieder

einzustellen. Defs achtermittagls sch^jickte ich die schallup wieder hin,

den Paster abzuhollen; aber sie tardirten so laug, bÜs eis nuumer Zeit

zum gebat war, da Hill ich ein sehaii aufhissen und 116 ein sdignfe tuhn.

Da lammen er an bort, der Jung bete nur einnen bottel branwein be-
kommen, den er mitbracht, und andere zwei brogt er leddig wieder
zurück. Wie der H. Prtstfr hört , dafs di Klock geleutet ward, magt er

sich hin. dafe lib Abendgeliet zu tuhn. aber ich koute in lanjj^e Zeit nichtels

von im iiorren, alfe: „es feit mir zu schwär, es feit mir zu schwär",

lüb ich dalb gebet durch einnen qwartirmeister tuhn, und broehten

den Paster nach seinner hflt, da» er seinnen leib wieder adsruhete."

Am 17. Mftrz : „ergerlicher schimpfen hab ich langge zeit nicht von
einnen person auf ein ander gehört alfs der H. Paster auff unsser Untter
Comandör Cron Ult, welches der Untter-Comandör horte, aber nicht in

presentcie war, dals der Comandör niclit sivesandt wilr, 3 Schüsse zu

tuim, und ich solte im dog einneu uiorgeu erlauben, dais er die soldatten

eomandiren mttcht, und lassen im die Wacht abschissen, er weite ein

80»
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sehelm sein, wofern er mer alls 3 man haben, und der Ck>iDUid5r nam
wo 5 a 6, und aub den discuis wär er niclit aufe zu bringgeu/

Am 18. März: „sagte der Uiitter CommandÖr: „H. Paster, belibt

Im die Wacht abzuschisseii, es ist zeit, «so mufs er mit sein tertceroll nun

kommeu." Aber weill er nun aufs{.'eschlMttoii hat, wolte erfs nicht tun.

Nun verrirols diis den Lutttr Comandör und bedanckte tlea IL Paßter

für die gutte recommandation, die er im des fonigen abend bette getan."

Am 10. Marz: „unls H. Paster befft grftwelick geBCbulden up unls

Comandör in sin pmdig. — Der Taster bette ftlr 8 tag ein Hundfepradig,

nun wolt er ein teuffelfsprflditr tun."

Am 22, Mfirz: „Defs niiddairl's hat unfs her Paster Freunde an borth,

allwür mit vi sich etwals hat verlustiG:et, den wie iclj au bort kam, \*ar

im die Zuug so schwär, dais ich im uicht versteheu könt. Hernach hört

leb, dafe er den Comandör nicbt bette wollen mit Friden lassen er und
befor dals sie efs betten abgetruncken, und wolten binfür allb brOder ein-

ander üben und beistehen/

Am 26. März: „nu befünd ich unfs Her Paster in de middelhüt

umtrent 12 ür in de narhgt braft' besoflfen in den brandweiu. Ich sagt

H. Paster: „Ei, H. Pustur, heutte habt ir solch ein scharffe prädig getan

über zwei boonen, die sieh beut gebissen habt» welebe ein greullich sQnde dafo

w&r und wie solche kreaturren seufeen und umb räch Uber euch schreien,

welchels ich gewüs auch geleube. Aber ein gestlicbger man und prädi^ier.

där sitzen gehet und sauft so fill brandewein in sich bils mitten in die nacht

hinein und wissen alfsden noch von kein scheiden, aber da liab ich euch

noch nicbt einmall die gansse reifs von prädigen\), nun, her Paster, heut

abend solt ir kein brandwein mer trinckcn, kompt herauls, gehet nach

Euwer Koye^ schlaft disfien erst aufs, allsdan morgen könt Ihr ja von
frisebgen wieder anfanggen." Der H. Paster sagt: wen ich nach der Koye
gehen will, da ward ich euch ja niclit um fraggen, grif nach den glasse

mit brandwein, ich auch, fr wolt dals glais l)rand, ich wolt efs aber nicht

haben, fürt ilim hinauls, wulte nicht nach der Koyt , lifT auflf dals halbe

deck, ich sagte: „H. Paster, Ir seid ja so foll, dals ir nicht stehen oder

rechtsprechen könt^ dafe habt Ir mir nicht gegäben* leb sag, schämt euch

für den volck und schärt mir von halben deck und last euwer schendirres

oder ich werd.euch in kort proces hin hilffen. Da mnrnrt er ab, aber

wie er vermeint, dafs ich wech war. knu« er wieder her mts, «chlofs die

ttthr zu, schendirte braf. Ich scliirkte nieiunen Jung nach der Kayüt

und lifs den H. Capt. ') saggen, wenis ihm belibt, mucht er doch mall

herauff kommen, nun könt er ein weinnich sehen, wie unsser H. Psster

sich aullßirt, wen er foU ist. Mein H. ^pt kam oben; sagt der Paster,

wär ist, da? Der H. Capt. sagte, „H. Paster, behütte Gott, wie ist dafs,

dals Ir so spftt in der uaciit auf seid und nicht schlaffen gehet und magt
so vil lerni." Der Ii. Paster sagte: „H. Cappt., ich liab den schlüsseil

von meiuuer Kayüt verlorren." Der H. Ca])t. fodderte ein lanteru wie

auch den schmit oben. Wie der Paster dais vermerckt, liüs er den

Bcblttssel fallen zwischgen die bein, sagt : „holla, wftr wirft mein schlQssell

') Ausgelassen „hören".

*) Q, ^hröder, der Sohn des am 12. ventorbenoa M. Schröder; vgl. oben S. 179.
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herauf? Haha, dafs luuiä ich wissen, habe ich den Schlüssel gebal, uh
BBiB warhaftig, so war mir gott hüfen aoH" und mer ander teur eiden

und flchwQnen. Der H. Capt. leuchtet ihm unter die äugen , sagende
.b^Ote Grot, wie sehet Ihr auis, gehet hin nach ( iiwer Koie.*' Da mar-
drt er ab, setzet sich in sein Stull und üll in schlaf/ ^)

Demnach £. £. Rahte die Biauer- und Becker-Alten supplicando

zu vernehmen gegeben, was L^ostalt einige hiesige Bürger und Einwohnere,

dieser StaHt Verfassunireii zuwider, dasjenijie, was sie zu Ausrehdung
ihrer nach ( iröiiland und andere Oerter destiuirten Schiffe an Bier, Brodt,

und audere Vietualieii benöhtiget, uicht von ihren Mitt-Bürgern dieses

Orts, sondern auswärtig erbandelten, mit Bitte E. £. Raht geruhete,

selbiges verniitteist eines zulänglichen Mandati aulf das kräftigste zu yer-

vebren; als hat Derselbe sothanen ihren billigniäfsigen Gesuche umb
so viel •hender Statt geben won»'n , da so wol der irpnieinen ^t;uit ;ils

vieler Bürger und Einwohner I' ^trs hieboy gar zu niercklich iute^e^sl^t,

auch uusre \ielföltig confirmirie Statit-iiecesse ausdrücklich im Munde
haben, dafs die Nahrung nicht ans dieser Stadt gebracht, noch Unsem
Borgern und Einwohnern entzogen werden sol.

Solcbemnach wfl E. £. Habt alle und jede Bürger und Einwohner
obrigkeitlich erinnert und emstlich gewarnet haben, dafs keiner knnffti?

die zu Ausrüstung ihrer von liinnen nach frembden Plätzen geheude
Schiffe von andern Orten proviantire, sondern all solche zu der Aus-

reliduü;^ ;;ehörige Victualien und andre Sachen von hiesigen Bürgern und
Einwohnern erbandlen mfisse, mit der Verwarnung, dals, wer daroh be-

treten werden solte, dafs er selbige auswärtig angeschaflt, nicht allein mit
hoher willkührlii'her Straffe bele<rt, sondern auch all solche zum Nach-

theil dieser Stafit unrl dero Bürger und Einwohner von Frembden er-

handelte Wahren t(Hiri>(juiret werden sollen. Woniach sich ein jeder zu

achten und vor Schaden zu hüten hat Actum et Decretuni m Senatu

publicatumque sub Signeto die 17. Mart 1702.

Es hat die alhier residirende löbl. Engl. Societät vor nöhtig erachtet,

Ein löbl. Commercium hiesiger Stadt kund zu thun, dab des von Eng-

land arrivirten Capitains auf Ihro Königl. Ma^. Orlog- Schiff expresse

Ordre sey, sich alhier fünf Ta^'e und nicht länger au&ohalten, in

welcher Zeit die Convoy dieser Stadt sich mit ihm zu conjungiren be-

reit se\n würde. Welches vorgedachte löbl. Societät ein löbl Commer-

*) Weitere An&eiebimiigeii ober den Paator finden eich im Jootnal nicht; er

ing nii iit mit der i^dmintittt* nach Spaaieot sondern mit dem „Leopddiia'' nach

81-).

Mandat. 17. März 1702.

82»).

Ppomemorla. 4. April 1704.

*) Handschrifti. Handatemammlimg der Kommenbibliothek.
*) Prot der Kommefadepatirten (Archiv der Handeldmmmerji
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cium bat oommuoiciien wollen, in der Hoffirang, es werden dieselben

dahin cnoperiron, rtafs vorbedachtes dieser Stadt Orloix - Schiff iu solcher

Zeit werde fertig seyn zu mehrer Sicherheit der von hiimeu nach
Enpdand destinirten Flöte mit abzugehen, augesehn vorgemeldter
Capitain nach vertiiessung sothaner 5 Tage seine Eeise fortzusetzen ver-

pflichtet ist

Hambuig 4. April 1704.

SS»).

Convoyrimgrs-Contraet» 9. April 1705.

Wir Endesbenante s&mptliche Rebdere und Interessentos des ScfalflSes

der Prophet Daniel genant uhrkunden und bekennen hiemit und landt

dieses, mit dem löbl. Couvoy-Collegio iret ontrahiret zu haben, wogen der
DarleiliunL' dieses Schiffes zu einer 8ta(lt>- Convoy von der Elbe nach
Gruulaud uuü vou duuueu wieder anhero folgender gestait und also:

1) Verobligiren wir uns mehrgedachtes Schiff der Prophet Daiiid
genant, darauf Peter Labee für CapitaiD fahren soll, mit allen daza ge-
hörigen Gerehtschaften, Anker und Tauen, Pulver und Ammunition woD
versehen, dicht und fest , dafs es also vollmkommen capahel als ein

Convoy-Schiff in See zu .i^eheu, mit .'»u ^uteu Stücken montiret, den
25. April auf der Elbe, \iu er begehret wird, unib mit dem ersten guten
Winde abzugehen, herzugeben und zu liefern.

2) Wollen wir die Ausrehdung und AusrllRtuDg dieses Schiffes sampt
allem , was darzu gehöret und erfodert wird , es ha]>e Nahmen wie es
wollp, Tiichtes ausizenommen, aus und zu Haus«» über uns nehmen, und
sdli solche auf unsere üefahr und Kosten geschehen, aucli von Uns be-

borget werden, ferner auch die premie vou Assecurantz fui »lie gantze
Reise zu unserer Versehung und Lasten bleiben.

3) So soll dieses Schiff mit 200 Mann, worunter der Capitain (: und
50 Soldaten, so die Stadt lierfriebet :) mit «rerechnet, fahren.

4) Sollen diese 200 Mann auf unsere Kosten aniienommen, das

Monaht und Kost-Geld, bis bie nach volbrachter gantzen Reise auf der

£lbe wiederumb cassiret und abgedanket werden, von Uns bezahlet, mit

Speise und Trank, wie auf anderen Ck>nvoy-Schiffen manieriich und ge-

bräuchlich, woll versehen, auch insgeaainpt mit 2 Monat Gage vor der
Munsterung auf die Hand durch uns Auen gereichet und gegeben
werden.

5) Soll dieses Schilf als eine Stadts-Coavoy alle von der Elbe nach

Grönland gehende Schüfe dahin convoyren, gegen alle feindliche Anfölle

wehrender gantzen Reise, nach aller höchsten Möglichkeit defmdtren,
mitlerweile der Fängst geschieht, daselbst kreutzen oder an einen ge-

wissen Ohrt, wo es (If r Capitain «jutfinden wird, sich aufhalten, auf eine

gewisse Zeit aber au einen ^lewissen Ohrt, worüber man sich wird ver-

einbahret haben, einfinden, auf den beliebten Randevous derer alda bis

auf die bestimpte Zeit sidi einfindende Schiffe erwarten und selbige

wiederumb nach die Elbe convoyren.

>) Hamb. StaatMrdiiT. — Gonvoj-FfotokoU.
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6) Solle dieses Sebiff zum Theil oder gantz und gahr beschiUliget

oder von Feinden (:80 Gott in Gnaden abwende:) genommen werden,
so ist solclies und was demselben überkommen möchte, auch was von
Pulver iniil Ammuniton vorcnnsim^iret wird, ferner mch die Schlitage

vom Scliirt und dessen GereiitH h itn n, ja was davon etwRn jzantz und
gar verlohren ginge, alles für iieiiders Gefalu uud lieciimmg, und soll

zu keiner Zeit weder der Stadt nocb diesem Convoy - Collegio daTon
etwas zu Lasten kommen oder una desiallB die geringste praetension

vorbehalten bleiben.

7) Dahingegen verbiudet sicli das löhl. Convoy - Collejiiuni hiemit,

mehrerwehuten Rehderu für diese p:antze Gröulandisclie Reise wegen
obbesagtem Schiff der Prophet Daniel 50000 77^. in Couraut-Geldt, und
zwar sogleich nach Unterzeichnung dieses 8000 ^ in Cour. Geldt auf
Rechnung zu bezahlen. Solte aber dieses Schiff auf der Hin- oder
Rückreise (:so Gott in Gnaden verhüte:) venin«j:lücken oder gar vom
Feinde genommen werden , so soll denen Herren Rehdern und Inter-

essenten, augesehen der ÜDkosten, so sie in der AuJsrehdung verwant

und das Schi£f mit Pulver, Ammunition und Victualieu für die gantze

Beise yersehen, auch denen Völkern darauf 2 Monat Gage auf die Hand
bezahlt, zu ihrem soulagement zu obigen 8000 ^ annoch 3000 ^ Cour,
bezahlet werden, und wann solches geschehen, keinem Theile an dem
andern keine weitere praetension zustehen. Da aber dieses Sclntf nach

vollbrachter Reise uud gethanen schuldigen devoir glücklieh wieder auf

der Elbe kähme, so verobligiret sich das löbl. Convoy-Collegium hiemit

f^erlichst zu denen obgedachten 8000 ^ den Oberrest der veraccor*

dirten Summa, nehmlich 26000 7!gtl in Cour. Geldt denen Herren Reh-
deren und Interessenten ohnweitrerlich zu entrichten und zu bezahlen,

und wann solches geschehen, so soll damit dieser Gontract völlig er-

loschen uud aufgehoben seyn, alles ohne Arg uud List, und sind also

zwey gleichlautende Oontncta hievon au^erichtet und von beeden Theilen
untergeschrieben worden.

Geschehen Hambuig, Anno 1700 und f&nf den 9. April.

Johan Koch. Christopher Anth. Lutterloh
Adolph Sontum. fXa mich und Herrn Capt

Wir Kndesbenante bekennen hiemit^ dafs wir mit dem löbl. Convoy-
Collegio dieser Stadt wegen einer Convoy nach Archaugel ultimo Juny
Yon hier und ult. September neuen stili von dannen zu vertrecken uns

>) Hainb. StaatsarduT. Ck»Toy-ProtokoIi. TgL oben 8. 182.

l»u tt't ioh Brameyer.
MaiUas Mutzenbecher.
Christopher Anth. Lutterioh.

ITerman Crochmau.
Michael Wilkens.

Jochim Fock.

Johau Schölt.

Michael Wilkens für mich
und Johan Henning.

34').

ConvoyFungrs-Contpact. 15. April 1705.
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also verglichen haben, dafe wir vor dieser Expedition eines Tor alle

zehntausend Reichsthaler in densche Cronen erleben und bezahlen wollen,

worauf der Admiralität über den Ordinarien Zollen zwei ProCento (: wan
soviel wf^ifion erfordert worden, wo nicht, dafs die Godoputirte tiber-

schlag machen uml auf l)etindenden Fall den Zolin weniLrer zu setzen

Macht haben sollen:) von allen was nach und von Archangel verzollet

wird, sollen bezahlet und hierauf abgerechnet werden. Jedoch so dem
Conyoy-Sehiff auf der Reise von liier nach Archaiii^el ein Unglück zu-

stofseu solte, sodafs die Schirte sich desselben in der Zurückkuuft nicht

bedienen könten (: welches Gott crnSdiq: verhüten w(dlo:), so will das

löbl. Convoy - Colle^num sich mit fünftausend Reichsthalern in Cronen
coutentireu, und was an denen 2 Procent extra ausgehenden ZoHen
wird eingelcommen seyn darauf abrechnen und weiter von uns und
denen zurückkommenden Archangelscben Schiffen dieserwegen nichts

fodorn. Da aber das Convoy- Schiff zu Archangcl woll aTr_'f'l iTi<:pt und
auf die bostinipte Zeit wieder ai)zureiseit im Stande seyn wird, es mag
sonsteu die Fahrt glücklich oder un^dücklich gehen, so verbinden wir

uns einer vor alle und alle vor einen in solidum, was nach Abrechnung
der 2 oder des sonsten beliebten Procenti an denen veraccordirten

10000 ^? fehlen wird, auf ult Decembris nechstkommenden ohne einige

einn ir il'^ unsere eigene tromachte Schuld zn bezahlen, bey Verpfilndung

unserer Haal» und Güther und niit Verzeihung aller Rechts -Beneficien.

so dieser Verschreibung zuwiedern sint. Hergegen verspricht das lobl.

Convoy-Collegium ult Decembris nechstkouimeud , eher oder später, so-

bald die Moscowisehen Schiffe gelOschet sein werden, mit Uns abrech-

nung zu halten, und was über 10000 ^ eingekommen s^ wird, uns
alsobald bahr wieder auszuzahlen. Zu Versichennig dessen ist uns ein

Extraft ihres Protocolli zugestellet worden und iu Uhrkund unter-

geschrieben, den 15. April 1705.

Jorgen Greve.

Frans von Som.
Lucas Beckmann.

35»).

Patent für Lrieutenant DanleL 29. Juli I7ii.

Universis et Singulis cujuscunique Eminentiae, Dignitatis, Status

aut Conditionis fiierint, patentes has literas nostras visuris, lecturis seu

le^'i audituris. Nos Procnnsulos et Sf'uatores Civitatis Hamburizensis,

cum ühsequiurum et officionim nostrurum studiosa ac äuiica declaraticme

notum facimus et signihcanius, quo<l praeseutium literaruui ezhibitoreui;

virum honestum et egregium Ericum Daniel, pro tempore Commandeor
substituerinius et ordinaverimus , ut navi nostra Insignia Admiralitatis

Hamburgensia dicta, Civitatis hujus naves mercatorias modo ad Britan-

niani tendentes indeque Hamburtrum reversuras comitetur f^nsqin' ad-

versus invasiones piratarum et armatorum hostilium inimicorumtiue pro

viribus protegat Quo circa omnes et singulos ad quos nomiuatus Prae-

^ HMnb. Staatsarchiv. Original, auf Peigaiii«nc, mit Wacbssiegel.
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fcctus et Capitaneus nosler una cum dicta navi nostra ca&u cousultove
perveuerit , officiose ainiceque roj^ainus, ut iis iu fidem tutelam atque
prftesidium Baum dementer benigneque suMeptis, liberam commeationem
et eonBemtionem in buIb RegniB, Ditlonibus, Portabus ac Temtoriis
permittant, iisque libertatibus, privilegiiB et legitimis consaetudinibus
inter caeteras urbos siib Ilansae Germaninip foedere coraprehensas,
nostrae quoque Civitati donatis libere uti triii(]ue conccdant. Nos
vicissim data occasione id suramo studio ac sin^^ulari auiuioruiii proinpti-

tödine promereri Semper studebimus. In fidem praemissorum Nos Pro-
eonfittles et Senatores supradicti patentes has literas consueto Civitatis

Nostrae Secreto scientes communiri jusslmus. Actum die 2S^ mensis
Juliiy Anno Millesimo Septingentesimo undedmo.

Instraktlon für Capt. O. Schröder. 1712. Juni 90.

Secret- Ai ticuli.

1.

Soll iiDsor Commandeur Geoi^r Schröder dahin äufsersten Fleifses

bemühet se)u, aller unter seiner Convoy befindlicher Schiffe Sicherheit

zu beobachten, auch alle ihnen angemuhtete Gewalt mit Gewalt zu
hinteitreiben, und sich Bestens, so sie feindlich ang^riffen würden, zu
defendiren.

2.

Seite unser Coininnndeur einigen Königlichen, alfs Englischen»

Schwedischen, Dänischeu, oder der Herren General - Stnntni Kriefres-

Schiffen begegnen, soll er sich darauf bfvi(>hen, dafs \Vir l^reuiide wären,

ihnen auch, da nöhtig, seine Legitun.ttion und i*ässe vorzeigen, und
darauf mit Bescheidenheit unaufgehalteu passa^re suchen. Sölten sie

darauf nicht acquiesdren, sondern ein oder anderm Gewalt thun oder
w^^fllhren wollen, soll er Gewalt abhalten und wehren.

3.

Sollten unsere Schiffe einige Königl. Frantzösische Hispanische

KrieffES-Sdiifie oder Commilsfigdirer aufistolE^, hat der Capitain sich zur

^efymiim parat zu machen und sich Bestens, seinem Eyde gemärs, zu

wehren, auch keine Visitation dazulassen, sondern soll die unterhabende

Sdiiffi» in Sicherheit zu bringen ihm Äusserst laJGsen angelegen seyn.

4.

Solte ihm aber eine Königliche FVantiOsiscbe Hispanische Flotte

oder Esquadre zu Gesichte kommen, hat er dch dahin zu bearbeiten,

dafs er selbiger entgehe und mit denen bey sich habenden Schiffen

Sicht rlic it suche, wo er Bestens kan.

Gesehehen und gegeben unter Unserm Stadt Signet den 30. Junii,

Aimo siebenzchen Hundert und zwölffe.

1) Hamb. SUAtsarchiv. Original, mit PapiernegeL
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37.

Aus einer Kostenrechnung, die Capt. G. Schröder 1712 nach der BOck-

icehr yon Archangel aufetellte^):

per Praesent an d. Herrn Govemator m Aicbangel an Car-

narisch, Malvasir, Borjonua, Pontacqwein, Suckerhüte

und geschnitze Ponlpn. zusambt dafs Mahlzeit, dazu
er sich selbst sanibt semeu Cautzeler u. drey Bur^pr-

Meistereu nebst seiner gantzen Suite einladete, u. die

Hamburger Nation mit present war Rub. 80.

—

Dem Cantzeler sein present an wein und aquavit etc. . . Rub. 12.

—

per an d. H. Govemator seine bediente, irie £r mich und
die Nation tractirte. . , Rub. 10.

—

per an uiisik Alte Lutterisclie Kirche die Gebühr . . . Rub. 5.

—

per au dvm l astor unserer Kirchen daselbbt sein present . Rub. 5.

—

14 Tage nach meiner anlandung wurde die Newe Kirche
erriditet, dazu von der gantzen Nation zu Zahlung der
selben collectiret wurde dazu ^^eben Rub. 25,

—

An die Haniburpsche Collecte für die gefangene Schwe-
dische Giaubens^jenossen zahlen lassen Rub. 20.

—

per einen brieff an E. E. iialiL und Hochlobl. Cüüvoy-

CoUegio über mein arrivement zu Archangel brieff port Rub. 5.92

per einen brieff von E. £. Raht zu Archangel empfangen
port lohn Rub.*)

88.

1714. Juli 6.

Ordonanee
wonach sich beede Lieutnauten am Orlogk Schiflf die Adniiralitaet

genant an der Stadt Pfählen liegent zu achten*).

Erstlich sollen beede Lieutnanten gehalten sein, Tag und Nacht
über ihre Wache an bohrt defs Schiffe persöhulich zu halten, vermöge
Ordre von dem Hocblöbl. Ck)uvoy Collegium vom 22. Jun^ h. a., jedoch

solte einen oder dem andern geschfifte halber wafs an Landt zu ver-

richten vorfallen, mOgen selbige unter sich darumb veigMchen, der-
iiinfsen, dafs wann sie praecise an Landt zu thun, einer von sie beeden
immer an Bohrt sey, damit nichts fürpehe, es sey dann mit ihr wissen

und Yorwissen, umb alle wege dem Gapitaiu davon Rede und Autwort
zu geben können, auch wegen Feuer und Brand (:bo Gott verhüte:)

auff die Schiffe, so im Häven liegent, gutte auffsicht gehalten werde.
Zweytens soll der Schiffer- und Steuerleute gehalten sein, eben-

masig ihre Wachten, wie obgedacht, zu verrichten, es sey dann, dafis

Hamb. Staatsarchiv.

*) 27&38 Rabel beracimet Schröder mit 1391 JT 14 fi.

*) Hamb. Stattuffchiv.
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ihnen Geschäfte und Kranckheit halber au Landt wals vorfiele, soll es

denen lieutnanten kundt gemacht werden, damit selbige delsmUs dem
Gapitain Rede und Antwort geben können.

T>rittens, so bleibet es mit denen Unt(^r Officiren, auch andere Be-
diriitr, und sambtliche Matrosen auff dem alten Fufs, neiiiblich dafs die

quartiereu allemahl sich einander nachmittags umb drey Uhr, sowohl

Winter- alfe Sommer Zeit, ablösen, es soll sich aber keiner unterstehen,

bey Verlust seines Dienstes» ohne Mit> und Vorwissen der Lieutenanten,

so an Bohrt sieh befinden, Yon Bohrt zu flehen oder an Landt zu
blei!>f Ti, es sey dann, da& er sehrifUichen Beweila und Licpjize Yom
Capitam vorzeifren könne.

4**^ so soll im Sonmier zu sechs Uhr Vormittages, im Winter aber,

wann der Baum auifgehet, die Chalupe dem Schreiber vom Baum an
Bohrt hohlen, damit derselbe wals den vorigen Tag und die Nacht über
g^assiret, vernehme und dem Gapitain davon schriftlicbe Nachricht

bringen thue. Solte aber wafs extraordinaires fürfallen, sollen die

Lieutnanten gehalten seyn, solches sofort dem Gapitain kundt zu
macheu.

Verordnet dea 6. Juiy 1714 in Hamburg.

39.

Aus der Klagesehrirt des Convoyppedlg'ers
Job, Andreas Geismer, an das Convoycolleg'*)«

1728.

„Teil hatte neniblich beym Antritt meines Anipts auf dem Schiffe

eine Verordnung vori^efunrien, wie es mit denen l'redigten, Beht-Stunden,

Gathechisationibus und andern S^icris daselbst gehalten werden sollte,

dahero ich die äuiserliche Anordnung des Gottesdienstes des H. Gapi-

taios Direction überlassend das Qbrige der in denen hamburgischen
Kirchen gebräuchlichen Ordnung so viel möglich coniirmiren wollen und
in solcher absieht den Donnerst.T^ /nr ordentlichen Catherliisation bo-

stininiet und dieselbe sogleich nach geendigter Behtstunde augestellet,

ohne zu wissen, dass es vor diesen auch also gebräuchlich gewesen;

nachdem mich aber die erfahrung gelehret, dais die hierzu bestimmte
Zeit zu knrt2 falle, indem ausserordentlich zwey Gesftnge gesungen, eine
Bufssermon gehalten, und sonst alles, wie in denen hiesigen Bebtstnnden
gebräuchlich, verrichtet und sodann <lie Litaney gesungen worden, wo-
durch die Schiffsleute von dem sogenannten schaffen und anderer Sein tis-

Arbeit zu lauge abgehalten worden; so habe aus untadelbaften abbchen
mich nacb der Zeit riditen wollen und statt des Donnerstages den
Dingstag und Freytag zu solcher höchst nützlichen Arbeit» zumahl hejf

einer Gemeine, wie diese ist, genommen, nicht anders meinende, alls

dafs, wie anfangs der Donnerstag von mir fius freyen willen und ohne
Jemandes einreden zu solcher Arbeit bestimmt geworden, also auch die

Veränderung der Zeit und Tage mir von Niemanden verarget, weniger

>) Hamb. StaatBarehlv. Berenbengfscifae Sammlong. Vgl. obtn 8. 215.
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gar vor strafflmhr aügeseheü werden würde, gesütlleu denn auch der

H. Gapitain mir derfals nicht das geringste MiÜsfall^ zu erketmen ge-

geben, bifs dafs ich an einem Sonnabend Morgen, war der 15. Nov. a. p.,

gantz unvermuhtet herunter gefordert und daselbst nebst dem H. Capitain

alle Ober-, wie aw^h einige Unterofficiers zum Verhör versammlet ge-

funden, vor wcl('h<'ii ich, ohne den troringsten e;:aid auf mein Ambt zu

haben, gestellet und über verschiedene sub Lit. A angebogene Inquisitional-

Articul vernommen worden, worauf ich anfangs aus respect geantwortet,

als es aber zu viel werden wollen, mit der Anzöge* dais meiner hoben
Obrigkeit in Hamborg meines geführten Ambts halber künftig gebührende
Rechenschaft zu ?phen schulditr und bereit sey, mich beuhrhiubet und
bald darauf ein sehr unfreundliclies Decret, sub Lit. B hiebey angehend,

von dem H. Oberlieutenant msinuiret erhalten , in welchen , wie der

Augenschein giebet, wegen Vorlesung der Strarte-Articul mir imputiret

werden wollen, ob suchte ich mich des Regier-Ambts anzumafsen, welches

mir doch so wenig jemahls in Sinn kommen, als wenig solche Folge aus

der bcy folgender Gelegenheit von mir verrichteten Vorlesung der Straff-

articul herp-eleitet worden mag. Ich hatte neniblich frehöret, dafs einige

Jungens oheii auf dem halben Decke mit denen (iesiiniren ein Gespött

getrieben, worauf ich deueuselbeu den schändlichen Milsbraucli Göttliches

Kahmens emstlich verwiesen und ihnen vorgehalten, da& nicht allein

Gott der Herr diejenigen nicht wollte ungestraft lasBen, die seinen Nahmen
niifsbrauchten , sondern auch weltliche Obrigkeit nachdrückliche Straffen

darnuf ^resetzet hätte, welches ich ihnen durch Vorlesung des 3. Straff-

Articiiis') bewies»'!). Und hiedurcli meine so wenig einpu ein<zriff in des

H. Capitaius Junsidiction gethau zu haben, dafs ich vieiuieiir gäntzlich

davor halte, daß, gleichwie Gesetze geben der Obrigkeit zustehet, also

dieselben der Gemeine einzuachftrfen Lehrern und Predigern allerdings

obliege, folglich ich desfalls ein so hartes Verfahren und unerweifsliche

Bezüchtigunpren nicht verdienet habe, welches alles jedoch ich nicht nur

InTRliPTf) stillschweiijf'nd erduldet, sondern auch gerne verschniertzen und

als em Christ ver^^essen und unter die Füfse treten will, wenn nur von

Ew. — als unser beyder hochgebiehtenden Übni>keit zu Verhütung der-

gleichen kflnftig zu besorgender irr^ulaiitaeten eine hoehgeneigte ver-

ftigung erbitten mag.
Himächst achte ich mich, kraft tragenden Ambts, in meinem Ge-

wissen verpflichtet, noch mit wenigen anzuzeigen, was maßen der

H. Capitain einen 13jührigen Knaben, ohngeachtet auf dessen umständiges

anhalten ich es bey dem H, Capitain vorbehten habe, wieder des Knaben

Willen zu Mallaga zurückgelassen, da ich doch dem H. Capitain anfe

beweglichste yorgestellet, dafe der Knabe in seinem Christenthumb bey

weiten nicht so gegründet sey, dafs man denselben nicht ohne Seelen-

gefahr in einem Römisch Catholischeii Lande lassen könnte, welche Vor-

stellung aber leyder nichts gewürk(K. Nun rühret es mich zwar sonst

nicht, wie und auf was weise der U. Capiüun mit seinen untergebenen

Schifls-Leuten dispouiret und ordnet, gestalten nicht ich, sondern er selbst

solches 2u verantworten bat Allein weU die Seelen derer, so mit mir

TgL Langenbeck S. 108.
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im Schiffe gewesen, mir aavertrauet sind, und ich davor Kechenschaft

geben soll, so bin ich in meinen Gewissen diesfals nicht eher beruhiget,

bis ich diese wieder mein wohlgemeiutes und ßegrünfletes einnihten

imternommene Zurrioklassun?:: meiner höchst^^el)iehteii(l('ii Obriu'kHit ange-
zeiget und mich solcher gestalt der Verantwortung' entlediget habe.

Ob ich nun e^leich ausser diesen noch ein uud anders anzuführen

hätte, gr., dafs der H. Capitaiu, weuu von unsern Glaubeusgeuossen

n Oadix und Mallaga jemand communiciren wollen, die Cajüte dazu zu
räiunen sich entleget, sodafs ich auch sonderlich am letzten Orte ersuchet

worden auf ein ander Schiff zu kommen und die Sacramenta daselbst zu
admim'strirpn , so aber aus respect ^regen den H. Capitain mit der ent-

»•huliiii,'UDii, ich wäre aut dieses Schiff bestellet, abgelehnet, im^Jileichen

ddSs der H. Capitam mir meine Dimission zu geben sich herausnehmen
wollen, da er mich doch nicht vociret bat, des schlechten tractemente

nicht einmahl zu gedenken : so will doch umb sowohl Ew. Hochw. Grofe-

achtb. u. Wohlfürnehm. Herrl. u. Ggsten. durch mehrere Weitleuf&gkeit

nirht verdriefslich zu fallen, alfs auch keinen Anlafs zu Weiteninpren zu

irebeu, es hiehey beweiidru lassen, mit L'eltorsahmbster bitte, Ew. etc.

hoi'hgeueigt freruhen wollen, die lun hultriukeillR-he VeifOpninpr zu machen,

damit, falls es dem Höchsten gefallen sollte, mich noch zu fernem
R^n aufisubehalten, nicht allein der Gottesdienst ordentlich gehalten

und ohne Noht nicht verrücket, sondern auch ich in meinem Ampte und
denen davon abhängenden heiligen Verrichtungen nicht gehindert noch

ppstöhret, auch der H. Capitain alles uuLrelftÜnlichen Betragens gegen

mein Ampt und Tersohn sich zu ftufsem angewiesen werden möge, gleich

ich demselben allen schuldigen Respect und Hochachtung zu erweisen

nie ermangeln werde, damit ein Zwiespalt unter uns denen Übrigen nicht

zur Ärgemils und Anstoß gedeye und etwann mein Ambt bey der mir
anvertrauten Gemeine durch schnöde Verachtung nicht fruditloliB ge-

macht werde. —
Lit. A.

Die luquisitiüDS-Articuln waren folgende:

Art. 1. Wer bat Euch die See-Articul gegeben oder von welchem

habt Ihr dieselbe?

Art. 2. Wer hat Euch die Macht gegeben, solche herzulesen?

Art. 3. Wer hat Euch die Macht gegeben, das Kinder-Examen
vom Donnerstag auf den Dingstag und Freytag zu verlegen?

Lit B.

Dafs Johann Andreas Geismer, verordneter Schiffs-Frediger auf dem
hanibur.Ln sehen Couvoy, jüngst verwichenen Dinfrsta«? nach gehaltenen

Morfien-Gebeht ex proprio motu die CatlK'fbisation und Kinder-Exanien

wiederumb vorgenommen, auch den 2. und 3. Stratfarticul dem Volk

und die Jugendt (:als ob ihm die justice anvertrauet:) aus seinem Gebet-

Buch vorgelesen, mit bedrohen, dafe, dafeme jemand dawieder handelte,

der sollte unaufsbleiblich angesehen und gestraffet werden; gestern, als

am Freytag, hat er wieder zum 2. mahl in dieser Woche die Kinder-
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Verhör voigenommen; da dieses nim contra See- und GoDToyscfaifb-

Usance ist:

So wird demselben in praoscncc sechs mit imtergeschriebenen Offi-

cieiTii hiomit alles Ernstes anbefohlen, dals er keine Neurung mit weh-
lung der Ciitlieehisationstago einführen, sondern von nun au nach See-

uud Schiffs - Gebrauch alle Donuei*btage nach gehaltenen Morgen- und
Buft- Gebet, auch abgesungener Litaney die Klnderezamen halten solL
Auch sich femer nicht unterstehen, die Straifarticuli (.-ohne B^U des
Capit'iius:) von der Rantzel abzulesen und sich des Refiier-Ambts anzu-
malsen. Daferue er aber gesonnen, die Jugend in den Cathechismo und
Bibel zu üben, so will es unter allen mit einer halben Stunde nicht

gethan seyn, und kann er sodann seine überfltlssige mtlfsige Stunden«
welche sonsten mit Toback scbmauchent auf dem halben Decke und
Reckung der Glieder auf denen Bftncken (: contra Seest}d und respect

des Capitains:") zuirebracht. An/n employren, jeden Knaben in >pin

Zimmer vornehmen, in der Setirift und Cathechismo unterrichten und
solche derselben kündig und wissent machen. DaTs dieses unser Will
und Befehl, solches bezeugen kraft unser untergeschriebenen Nahmen.

Gegeben im groJsen Occean den 15. Novemb. im Jahr 1727 im
Schiff das Wapen der Admiralitaet sich bt^findeud op gegiste Latitudo
41 graden 38 minut(>n und 857 graden 20 Minuten Longitudinis.

Als Gezemren
Operk. M. Säbel. G. Schröder.

Schiep» Jacob Strieg

u. Xj. Hans Flindt
Steur. Jasper Goldt.

Onder Steumian Gerd Janssen.

Bofs Mann Gerd Teisen.

40>).

Vlctuallen Rechnung'
ül)er im Jahr A" 1728 im Octobris und Novenibre Monat Ii t-m-jekaufle

Provision im Schiff: das Wapen die Admiralität, drüber nur zu tndes-
unten geschriebener per Condusum von Ein Hoch Edl. Rabt vom
29. July 1729 ist anbefohlen Spedfice Rechnung darzulegen, aUs habe

hiedurcb geborsabmen sollen, und auch wollen, nenilich per

81891 A new angekauft schiffsl^rodt, sambt her fuhrlohn
rbii ch die banck j\ 7 / das 100 ^ JS^ 2282. 6

3000^ alte lieschuit -) so von voriger reyse, da 5000
übrig gewesen , davon 2000 ü an der pfählen

verzehrt, also noch tlbrig geblieben 3000 äJ,

dafbr 8 # 4 per 100 « zahlet habe . . . 247. 8
6062 ^ netto I^otter a 86 ^, die tonne von 224 « . . 974.14
4P6 ü netto dito von voriger Reise a 16 .% gekostet 106, 4

65^£S Botter.

*) Hamb. Staatsarchiv.

*) Biscait, Zwieback.
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28788 « Fleisch, da theiUs die tonne von 200« zu

IS--!?—18, aiieb 19 ^ gekostet, beträgt in aUen jSSgpi 2891. 8

3048 « Yon voriger Reyse It 10 ^ 8^ gekostet 883^
923.—

3300 Islandisch Fisch, so man wieder an mein haufs

gesandt, aber für StadU» rech, bleibet und wie<ier

kauu abgehohlet werden, damahls der preyls 10 #
Spe. das 100 A thut k 19 proe. agio k bß sL 392.11

115 Seheffid newe grQtze mit Unkosten ins baufe klWfi. 805.—
34 Scheffel 9 Spinth dito von Toriger Reyse k 8 -ji 4tß

dafs vorige 1727. Jahr gekostet 285. 2
2 Last kleine Bohnen a 40 Rthlr 240.—

noch 100 «• graue Erbsen gekauft unib deis Fals zu

füllen, weilen keine harte und daurhafte Bohnen
mehr zu bekommen waren, dafttr zahlt . . . - 5.

—

Transportire 8603. 5

Summa henterstehender seilen betragt 71^ 8603. 5

11 Scheffel 12 S])inth' alte Erbsen k hl k"" IUI der
39 scheffel b bpmth Last gekostet 59.15

dito new Erbsen ä 42 165.14
trfigerlobn k 22^l9jB per Last . . 1.14

fubrlohn nach Haius zu bringen , 3.

—

170.12

15[?] Scheffel von k 40 ^ 60.—
50 Bohten Hier ä 10 ,^ 500.—
11 Tonn Bier Essig a4^ 44.—
48Vs Faden Brandt Holtz ä 6 ^ 291.—
100 a Muster saat 12.—

per tonn banden zu binden an Abrah. Law ... 80. 4
14*/» tonn S.Hubes salty, umh alles fleisch um!) -m sf^lt/en,

auch dafs frische einzusaltzeu und bey dem s( hiff(!

auch niit genommen ä 4 Z>^, wie es der Wirth im
Sehiffer Armen Haufe verkaufen thut 58.

—

per 3 Schmacken Fracht, davon eine 2 mahl gefahren, nach
Brockdorp k 17 und die kleine nur einmahl k
12^;. 188.—

per allerhandt fustasie, gleich wie ich an sehl. Peter

Schrodei^s Erben zahlt, da die Anzahl der meinem
Ihm weit Obertrofien, dann Er danuihlfe nur uff kurtze

Reysen uflf London schiffete, berechne also nur . . 800.—
per Bottelirs guth, als Botter Tienen, Saltz um\ Muster

lockjes, öOOLeffelfs, Erbsen, Fisch und Bohnen Bocken,
schleifen, gewigte u. wagschaalen, auch wag Baicken 100.—

per allerhandt kleine Au&gaben, so nicht anotiret, und
ttbeiflflssig vorfiülen» will nur in allen rechnen 50 150.—

11017. 4

Digitized by Google



480

Summa nebigereeits trage anhero 7!^ 11017. 4.

per übergebeuc Muiidkost nn^h. in A° 1728 von primo
bifs den 18. alls den Ta^' der Muusteniu^ dafftr ich

noch keine Zahlnn^' hekoninien, beträgt 739. 6

per Gii^^e von mir selbst von primo Novembris bif-^ 18.

ditü als den Tag der MunsteruDg, so aueh noch nur
nicht bezahlet worden ist . 39.10

7/^ 11796. 4

Cayutb und Hütten Proviant

davon Paul Paulsea uiuis Rede und Antwort geben.

3 tonn alte schon roggen beschult von 70119^ Beyse
ä 800 St. in jede K \ <^ 8 18. 8

8 Oxhofteu darin 6442 st. ä 1 # 8 ^ dafs 100 st 96.10

2U iaiber kleine Bucker beschuit N. 1 a 20. darin

7018 st ä 12;^ h^t Paulsen zu vergOteD. . 52.10
20 Fasser 6 7.8
vor suzukOpen —. S

6 Anckers feines Conjacks Brantw., davon auch nur 2 au

mein Haufs gesandt^ und fbr Stadts rech, wieder
können abgefordert werden, vor denen andern 4 mub
Capt. Paulsen der Stadt Zahlung thuu, obige 6 Anckers

thun 1 Oxhött & 48 # 144. -

6 Ancker fastelfs . . . 6.

—

hinzubringen .... — . 6

HO.

00. 7.

4 halbe tonn Hofe liotter pewocren Netto 997 Ä
ä 16» 4 J^. per 224 U rein ist 223.11

ab von No. 11 die Helfte so meine Fr. davou
genommen, ist 138V 2 U

t* die Helfte ISV a U
mufs Paulsen auch vergüten bleibet 12^^ <g 27.11

196.—

3 Room Kftse ä 13 ^ h, ^ ß hoX Paulsen zu veigaten . 16. 4

6 halbe Ohm Heyn wein, davon 5 st wieder an mein
haufs gesandt, bleiben aber für Stadts rech., sindt

alte gute weine aufe der Gramer Comp, gekauft

Ä 4^ 540,-

Von den 1 halbe Ohm, ^0 ?\\ kiirtz, mufs
Paulsen an der Stadt Zaliluu;; thun per

0 halbe Ohm Filfser hierzu ä 2 / ... 12.

—

552.—

150. 8

Transportire 7/^ 12881. 7

I

t
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Summa hi literstehender seitca . .

halbe Ohm alte Irausche wein smii 2 Oxhoft k 40 J^.

an mem Hanfe gesandt, so auch Ar Stadts lech.

liegen nnd wieder kounen abgefordert werden, da&
eine manquirende halbe Ohm mufs Paul Paulseu der

Stadt bezahlen und veigütea, obige 6 halbe Ohm
belauffen 555^ 240.—

per 6 halbe Ohm dazu a 2 # . . 12«

—

7^ 12881. 7

30 Fftfeer eingemadite StOör kl 4^ %ß
1 Fäfsel Caviar, so 40^ gewogen, bo allein an

IlauJs wietler cresandt und T'juil l'aulsen draufs consu-

mirt hat, dirsps blriht auch für btadts rech- iiixi rauls

solches Paulsen i)ezHlilt'n k bß das ^, so eb gekostet

41 ät. geräucherte Oxen Zungen, davon
26 8t 12 Z^r 19. 8
15 8t gröfsere ä 1 ^ . . . , 15.—

so auch Paul Paulsen der Stadt veiigüten mulB . . .

2 Fafeel mit sucker broden alfs

No. 1 — 43 broden 179 «
No. 2—44 broden 184 «

12. 8

34. 8

87 broden 363 «
k W!t ^ das <lf 80 Panl Panben der Stadt Ter-

goten mnfe 288. 8.

2 Fflsser dazu kZ 4^ 6.—

per 36 st grofse Kulten und jun£?e Capaunen, so mir
Paulsen nur abiienomnien k 10 ß das st. und mir

mit 184 8t sitzen lassen, die 36 st muijs er der

Stadt wieder venßHten

An stein und Glasen Guth, so noch im Schiffe zur Bejse
geblieben, so Paul Paulsen der Stadt wieder Ter*

guten mufe

244. 8

22. 8

12.

Transportire 7^. 13684. 2

1

3
3
3
S
8
j

>umnia nebiger Seite betragt

Flasclien Koller worin 15 Fleseben

. 7/^ 13684. 2

Fleschen mit 9 (V"^ fenchel Aquavit
. 9 (j^^ auuys aquavitdito

dito . . 9 q*"- tili, conralium [?]

dito . . 9 Oanel aquavit .

dito . . 9 q*«^ mit Citron aquavit
Aneker j^edoppelt Fenchel . .

Va Aiioker gedoppelt Kümmel
^ii Äneker gedoppelt Anuys . .

3 halbe Ancker FäTsel k 10 ß ,

dem Arbeitsmann vor hinzuhringen

BsBtob, Eambtuga OoDToy-9«lifJMurt.

/ 9.-
. 9.-
« 22. 8
18.—
13. 8
17. 8
17. 8

17. 8
1.14

~. 4
126.10

81
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alles von Samuel Jäaisch gekauft und bleibt für btadti

lech. und muHs Paul Paulsen solches der Stadt wie-

der Yeneüten 126.10

per 1 Spee. Durat, so ich dem Loots bey abbringung des

Schifls durch dem Altonaer Sandt der gewohnheit

nach gezahlt 7. 4

Auf der Rückseite:

Aufs Victualirungs Conto mdn Capt Geoig Schröder von dem
Schifte das Wai)en der Admir. von der Iteyse nacher Gadix, Malaga &
Lissabon in 1728, betragent

7/^ 13818.

Original C()p>

den 3. Aug. 1729 uberg. au Seu. Glefteker.

41

Der Admiralität Remonstratioii
an E. Hocfaw. liath, dafs ihr unmöglich, das Convoywesen alleine zn

übernehmen, A*" 1729, 21. April übeigeben.

Wenn Ein Hochedler und Hochweiser Rath zu verschiedenen Mahl* n

. dor löbl. Adniiralitapt vortragen zu lassen beliebet, dieselbe sich nicht

i?n Stande zu sein vermeine, das Convoye-Wesen dieser Stadt ?antz an
unci über sich zu nehmen, mithin die löbl. Cämerey von der bisherigen

und derselben zur ^Isen Beschwerde gereichenden Verbindlichkeit zu
entschlafen: auch solcher wegen eine Dnterrehdung zwischen Dominos
Deputatos Amplissimi Senatus und Gedeputirte Herren und Btirgei^e der

' Adniiralitaet frelialten worden: so hat die Adniiralitaet nicht enrianirelt,

diese Sache iu tleifsiper Erwe?rnn<r zu zieljen, und sieh lienuihet, solche

als möglich auszufindeU; damit Eines llucli-Edi. uud llochw. Uuhb liierbey

zum Besten des Kammer-Gutes und daraus entspriefsenden Wohl und
AuffneHmen des gantzen gemdnen Wesens höcbstrOhmlich }it nde Ab-
sicht orreichet werden moclite. Allein es ist zu deroselbeu Leidwesen,

dais hiermit abemiahls anuezeigot werden mufs, wie die Beschaffenheit

der Umstünde das ( leiieullieil ergiehel uud darthut. dafs das Vermügeu
der Admiralitaet nicht verstattet, dieser Verauderung zu aggradiren.

Damit aber £. Hoch-Edl. und Hochw. Rath solcherwegen mehrere Er-
läuterung als bis dahin geschehen, eihalte, nimmt sie die Freyheit fbr-

zustellen

:

1) Dafs die Kosten, welche die ^regenwärtiL^e Zeit, da eiumahl im

Jahr Convoi ausgehet, erfodert, für dw Adiuiraiitaol, obgleich mit der

löbl. Cämerey annoch in Ansehung des ConvoyAVesen associvret, gar

grofs und ansehnlich sind, dann allein diejenige, welche der Ad'minJitaet

allein zu tragen obliegen, ein Vieles sich belaufen, als:

Hamb. StaatsnrchiT. Prot der Admiralittt
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die FeueruDgCü auf dem Neuen Wercke uud Heilgelaude)

davon die Kosten jtthrlieh drca 4^ 12000
die Pilotage, daran jährlich ein ansehnliches zu^esetzet wird,

welches wenifrst zu rechnen ^ 7000
der Beytrag zur Cassa des Coniinercii, die Prnsiones derer

Coiisuls und Airenteu /u l'aris, Madrit und Lissabon,

und die sonst gewoliul. Ausgaben sind wenigst . . . „ 12000
die Unterhaltung derer Arsenale der Admiralitftt zugehörig,

alhier u. Cuxhaegen n 3000
die Salarü derer Bedienten „ 2 700

# 3Ö700
Die Ilelftn der Kosten in Verbindtlichkeit mit der Cammer

ist aber wie folget:

Die Unterhaltung des Convoy-Zeug-Hauses, derer

Gonvoy-Schiffe, die Gage und Mnndkost derer

Capitaine und Lenthe auf die Schiffe während
dafs sie hier liegen # 24000, davon der Ad-
nnrabtat t ' > ^ 12000

Wen die Convoye einiuahl ausgehet, und die

Reise . . Monath währet, sind die Kosten da-

von 66000 wenigst, in der Admir. Vs . .„ 33000
Die Raparation der Schiffe ist wenigst zu rechnen

auf bOOO Admir. h% „ 4000

# 49000
Die Arbeit zu Cuxhaegen hat verwu lien 1728 Jahr

gekostet ^ 10000, davon Aduiir. *,2 . . . „ 5000

^ 54 000

/ y0 700

Dabey ist uocli zu erinnern, dais meist alle Jahre ansehnliche Aus-

gaben zum Dienst der Stadt und Terhoüenden Nutzen des Gommereii
Torzufiiilen pflegen, dafür aber nichts gewisses zu setzen und nur soviel

zu erwehnen ist, dafs in diesen letzteren Jahre solche ^ 7000 sich be-

loffeu ; da nun
2 V die Summe von ^ 90 70U mit / 54 ÜUO als der Camerey ihre

beygetragene ^2 vereiniget wird, körnt die Ausgabe ausser die zuweilen

noch nöhtise [Reparation derer Gebäuden auf 144700, welche die

Admiralitaet bey erfolgender Sei)arjition alleine ZU besorgen hätte.

W;nni aber drittens die Fiimahme derer Zoll- und Convoy-Gelder
aufs allerhögste nicht über 100000 / gerechnet wi nden kann und dant'lien

annoch die wühlgegründete Furcht, dafs solche in Ansehung des erriditeteu

Transites weiter sich verringern wird, so erfolget der gewisse Schlui's,

dals die Adminditaet ihres in denen vorigen Jahren, da keine Convoye
gegangen, gesand)leten Capitael, davon auch nur ein geringer Thril bahr
vorlianden, und welche auch durch Annehniung derer Schiffe, des Arsenals

und darin behndl. Sachen umb ein merckl. geringer werden würde, zu

gleicher Zeit die Beschwerden in Ansehung der Unterhaltung dieser

Sachen sich vermehret, mithin daiimter ein gedoppelter Nacbthell in gar

wenigen Jahren gäntzlich zu setzen und einbfilsen mOste, und wolte auch
81*



484 Anhang.

gleich ein einfaches Grabengeldt bey jedesmahligen Gehen der Convoy
zugestanden werden, se ist doch ein solebes nicht xnreiehend» den Belau
der Aullagaben mit der Einnahme zu balanciren. Es zeiget sich also die

Unmöf?!irhkeit der Übcrnehmunfr alhr^rrits boy daniahlijion Conjuncturen,

da nur allein die Gefahr für die Turckische Seeräuber Convoy erfordert,

und solche auch nicht mehr als einmahl im Jahr zujrestandeu wini,

gaüiz deutlich. Sie wird aber anuoch gröfser uud gleichsahni uuwieder*

sprechlich durch die Erwegung, dafe die Weltlftnjften vieler Veränderung
unterworfen sind, wie dann der gegenwartige schon ungewifs scheinender

Friede in einen Krieg sich verwandeln solte, ohne Zweifel erforderlich

sein würde, die Convoyen in steter Fahrt zu erhalten, i\uch ein neues

Schiff anstatt des bey die 40 Jahre bereits Dienst ^zeleisteteü bchitfe

das Wapen der Adnnraiituet, womit Capt. Paul Paulben anjetzo auf der

Reise sidi befindet, bauen zu lassen, da die Kosten sich denn umb ein gar

merckliches Termehren und zuvor gemachte Rechnung weit abenteigen
mflflsen.''

42*).

„Project weg-en Wider-Au rhelfTungr der last
gänlzlich verlallenen SchlHarth*'

fJuli 1737; am 14. AuLrust von Comm. Dep. überreicht).

Wenn, um der anjf^tzo i^nntz verfallenen Schiffartli wiederum aufzu-

helfen, es bey der löbl. Afiimralität zu erhalten wäre, dafs die nielirere

Equipage au Volk uud Auiuiunition , welche zur Defension gegen die

Türken nöthig, denen Rheedem zur Beyhflife gegeben werden mtehte^
würde es an Liebhabern nicht fehlen, in einige Fregatten zu interessiren,

welche ohne Gefahr um den West, ja mit Securitaet in der Levante
navigiren könnten, auch wohl nach Gelegenheit, wenn dieselbigen an-

wachsen, andere unbemauuete Schiffe in ihrer Gesellschaft mitnehmen
uud convoyiren könnten, solchem nach unmafsgeblich 3 Fregatten zum
Grunde 2u setzen und die Rechnung circa zu machen wftre:

primo) dafs, da eine Ermatte von circa 100 a 120 Last und
20 C&nonen in gesichertem Frieden, so wie gegenwärtig die Englischen

und Holländers, mit 12 a 14 Mann fahren könne, zur Defension gegen

die Tt^rken aber 36 bis 3B ^lann, übri^'c Sei^elagie, Kraut und Lotb mit

dazubehorigem soviel importanter haben müste.

secundo) Eine Fregatte von circa 140 bis 160 i nst, 24 a 26 Canonen,

ohne Feinde Gefahr mit 15 a 16 Mann fahrende, wurde zur Defension

42 a 44 Mann, iibii-f E(juii)ane ä Tadveiiant so viel grOl'ser tiraurhen.

tertio) Lilie Iiegatte vou 180 bis 200 und uielu- Lasteu vüu

30 Canonen ohne Feindes^Gefobr mit 20 a 22 Mann, wttrde zum Defen-

sions-Stand wenigstens 50 a 52 Mann brauchen, Übriges k TadTenant so

viel gröfser.

Weil denn die Frachten jetziger Zeit deigleichen Equipagen zu be-

^) Prot. d«r Kommendep. (Arch. der H.-K.) Vgl oben S. 5&
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streiten uumöglich vennögeu, würde es solche Kheedereyen sehr encou-
ngiren, wenn sie von der lObL AdmiraUtaet für eine Fp^satte von obge-
dachtem ersten Satz jede Reise mit Monalb-Geld and Kosten 8000 4^

oder jeden Monath 060 4^ Hanco , dsniach die Reise kiirtz oder lang
seyn würde, und für eine Fregatte von obgedachtem zweyten Satz jede

4200 / oder per Moiiatli 750 und für eine vom dritten Satz jede
Reise 5100 4^ oder per Monath Ho<> / zu empfangen hätte.

Auch mflste die löbL Admiralitaet die dazu benöthigte Canonen mit
aUem Zubehör ber2u(ieben, wekhen Werth indrea die löbl. AdmiraHtaet
nach Wohlgefallen» gehende und kommende, zu 5^

o könnte versichem
lassen; auf selbigen Fufs iDüste die löl»l. Admiralitaet das Pulver und
Kuffeln aurh }>rvzule?pn und, wenn die Reise vollendet, niiistp vor allem
der lül)l. Adiiiiniiitaet Rechnung gegeben worden, und was von Pulver
und Kugeln zur Defensiou gegen den Feind verschossen, für Kechuuug
der löbl. Admiralitaet seyn, was aber sonsten von dem Pal?er consumiret^
mfiste die Rheederey an die löbl. Admiralitaet bezahlen.

Die Herren Deputati Commercii werden ersuchet, diese Proposition
an F. TT(»i')ipdl. und Hocliweisen Rath gelangen v.w lassen und Dero hoch-

erleuchteten Einsicht anhoim zu geben, ob auf solchen Fuls die anjetzo

gantz verfallene Schiffahrt von denen firembden ab und wieder an hiesige

gute Stadt sn bringen seyn möchte."

43^).

Gedanken über das Prcject vom 14. Auffust 1787.

25. Oct. 1737 eomm. von der AdmiralitAt

Wie sehr auch zu wünschen und eines jeden zur See handlenden
Kauflfmanns Pflicht wftre, der aiqetzo gantz erfolleneo Sehifffohrt auf-

znhelflfett und dieselbe von den Frembden ab wieder an diese gute Stadt
zu brincjcn, so weni]? will doch das von E. Hocbedl. und Hochw. Rfith

der lObl. Admiralität communicirte Project, welches Dep. Coniin. über-

leben, annoch zureichlich scheinen, den darinn intendirten Zweck /n

edaiiicen, angebehen dasselbe nach unserer EinbiciiL nicht einmahl recht

wohl practfeabel ist, sondern vielmehr nur veigebliche und keinen Nutzen
versprechende Unkosten veruisachen wflrde. Wannenhero auch die löbl.

Admiralität, die sonst alle gründliche Vorschläge zum Besten des Com-
mercii anzuhören und vor allen andern hülfliche FTaiul zu leisten so bereit

als verpriichlet ist, sich darauf niclit wohl einlassen kann, bevor die

Projecteurs, welche es an K. Hochedl. unti liochw. Rath zu lassen

ersuchet, dargethan, da& solche Liebhaber wOicklich vorhanden und die-

jeuigen nahmkündig gemacht haben, die in einige Fregatten auf den vor*

gSBcUagenen Fufs zu intorossiren geneigt sind, uro solchergestalt mit
denenselben wpitor darüber tractiren zu können, wie und anf was Weise
ihre gute Absicht müplichst zu unterstützen wäre; denn ujk lachtet ge-

dachte Projecteurs daifür halten, dais es an dergleichen Liebhabern nicht

^) Humb. Staatsarchiv. Vgl. oben S. 56.
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Mlen könnte, so findet man dennoch disseits daran zu zweifeln grosse

Ursache, und stehet in den Gedanken, es mflgten dieselbe, wann auch
die löbl. Admiralität ihnen alles nach ihrem areezeisten Willen zustüiide,

bey genauer Ueberlegung i?elbst ihre liPrhnung riabey nicht Hnden (ubr

wenigstens noch einmahl damit gethauem Versuch sich doch schwerlich

zur ferneren Continuation entscbliessen.

Die Unmöglichkeit zu bewerkstelligen redet, sie schlechterdiniss: Es
kan keine Fregatte von 100—120 Last und 20 Canonen mit 36—38 Mann,
noch eine von 140 a Last und 24 bis 20 Canonen mit 42 a 44 Mann,
ebensowenig eine von 180 bis 200 Last und 30 Canonen nnt 50 bis

52 Mann, fahren und aul solchen Fuls tür zuiuuglich bemannt passiren,

nachdem alle der Schiff-Ausrfistang YerstlUidige festaetzen, data zu jeder

Canon auf das allerwenigste zwey Mann gerechnet werden müssen, ohne
diejenigen, die auf der Seilage Achtung zu geben haben ; und dann solten

doch noch wohl einige wenicre inohr sryn, die auf die Bewegung des
Feindes sehen und diesem da^s Kutern mit Hand-Gewehr verhindern

könten, dergestalt dais i\aa erste Schill von 20 Canonen wenigstens

65 Mann, das zweyte von 24 a 26 Canonen 75 Mann nnd das dritte

von 30 Canonen 90 Mann, in allen, zu seiner Seilage und defension

nothwendig und unumgänglich haben müste. Nun würde man doch der
löbl. Admiralität nicht anmuthen können, dafs sie die verlanirti» resp-

3000 4200/ und 510f) # Bco. nebst der Premie für die Canonen
und Zubfhür, wie auch das l'ulver auf solche Schilfe hazardire, die nicht

nach der See-usanze genugsahm sicher equipiret sind. Und solten die

Rehdere dersell)en den hieroben angezeigten Untei-scheid der Mannaehaft
supliren, wie weiten sie doch woll init ihrer Rhederey und tregen andere
Schiffe, welche die freye Fahrt hai)en, bestehen"? oder, soll die löbl. Admi-
ralitaet solciieu I'nterscbeid der Mannschaft ebenmäfsig tragen, so wiirde

es derselben für die stipulirte drey Schilfe mit jedem nur eine Reise zu
thun wenigstens heynahe 25000 ohne Premie und Pulver zu kosten
kommen, und diese Schiffe darum doch für einen Türken noch nicht
einmahl recht gesichert seyn, wenn gleich derselbe nicht niohr Canonen
als si»' flihrete, weil die Türken gemeiniglich gedoppelt und dnyfach so

stark bemannet sind, ja diese gegenwärtig mehrentheils 50 und mehr
Canonen und 4 bis 50U Mann an ihrem Borth haben, für welche aber
unsere ausgerostete Schiffe doch nur eine Morgen-Suppe seyn warde.
Und wie würde boy solchem betrübten Zufall es auch unserer Sclaven-
Cn^^a 'iehen? Würde dieselbe nirht auf fMniiiahl ruiniret seyn? Dem
aunucli beytritt, dafs ein mit Waaren angefülltes Schiri hvy weiten nicht

80 geschickt zum Fechten ist alfs eines, das expresse dazu ausgerüstet

worden. Und bey so bewandten Umständen dQrften auch wenige Ueb-
haber sich finden, die in ein solches Schiff, das gleichwohl noch so vi^er
Gefahr unterworffen wäre, ihre Güter zu laden Lust hätten, da sie die-

selbe in andere freye Schiffe, ohne die g»'ririL'<t'> Gefahr vor den Türken,
um gleiche Fracht fortschaffen könten; wuvvieder auch keine Statt habon
mag, dalh die Erfahrung zu anderer Zeit gelehret, wie man auf die in

ein Gonvoy-Schiff geladene Güter weniger Premie als auf diejenigen, die

in einen andern, so von demselben convoyret worden, befindlich, habe
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bezahlen dtlrfeD, zumalileii das Gonvoy-Sefaiff alsdann expresse zum Con-
voiiren ausgerüstet gewesen und niemiüds so viel Guter über Bort nehmen
müsseD, dafs diosHbp ihm am Fechten hätten hindern Ixönncn; hin-rp^^en

ein solches Schiff, dais mit Gütern voll gepropfet, iiiclit zu retteu ist,

wenn es eine Kugel etwas tieff unter Wasser bekonit üeberdeni hat

ein Gonvoyschiff wenigstens 40 bis 50 Kanonen und 200 bis 250 Mann
an seinem Boort

;
wogegen keines von obigen dreyen Gattungen zu ver-

gleichen stehet. Und obgleich in Holland von dem Staat Schiffe zu
Admiralschaftcu in Kriegs- Zeiten ausgerüstet werden, so sind es doch
auch nur allein solche die weninstons 50 Stocke führen, aiu'h bvy solchen

Conjuucturen, da die Frachten weit höher zu bedingen, um dadurch die

Unkosten wieder gut zu machen. Doch gesetsst, es wäre thunlich, das
comrounicirte Pk j «

t zur execntion zu bringen, was hfttte den endlich

die gute Stadt für Nutzen davon, den sie doch sn theuer erkauffen soll?

weiter nichts als dafs sie drey Hamburger Schifte hiltte in die Fahrt

gehraclit, womit aber ihrt?r Schiffahrt noch weiiiL' ?eholtien sevu würde,

weil sie uiclits tlesto weniger so viel Hundert autiere frembde Schiffe

müste nebenher fahren lassen. Sölten anch diese Rbedereyen noch weiter

anwachsen, wo wollte dann die löbl. Admir. alle das Geld zu der( n Be-

streitun.G: luM-nehmen; sintenialil, wenn drey Schitie 25 000 Ziischufs

erfordern, zwolff Schiffe nothwendig lOOOOO / kosten müssen; und es

wären dann auch doch nur erst 12 Schifte von Hambuij.' in der Fahrt,

welche gegen die groüse quantitet der frembden Schiffe in keine Con-
sideration kommen; waTs femer das Mitnehmen anderer unbemannten
Schiffe in ihre Gesellschaft betrifft, so lasse man einen jeden urtheilen,

oh der Capitain eines solchen mit Oatem angefüllten Convoy-Schiffes, das

nur halb zum Fi chten ausgerüstet ist, wohl Stand halten solte, wenn er

seinen übermaun heran segeln siehet, und ob derselbe nicht vielmehr

nach dem Exempel vieler Generals seine Retirade bei Zeiten zu nehmen
suchen würde« da er sonst seinen unvermeidlichen Untergang schon vor

Augen zu haben vermeinte, wann auch gleich die ihm zu convoiiren

obliegende unbemante Schiffe im Stich blieben; und endlich würden
nichtsdestoweniirer alle diese Anstalten die löbl. Aflmir. doch nicht von

der Last zu befreyen vermögend seyn, ein oder mehr Couvoy-Schiffe be-

ständig in Bereitschaft zu halten, um damit bey entstehendem Krieg
zwischen andern Puissancen die hiesige Schifle nach Engelland, der
Bucht von Frankreich» Grönland, Archangel pp. convoyron zu können,
oder rtuch nur die Elbe u sonderlich den Tlnffni zn Cuxluiven zu be-

schiitzeu; mitliin, wann et wann ein oder ander Schiff für seinen Feind
dahin seine Zuftueht suciite, zu protegiren. Denn in solchen Conjuncturen
könnten die ftheders von solchen Schüfen, wie das Project angiebt, die-

selbe ungleich besser für sich anderweitig employren, und würden sie

gewiss ohne grofsen Lohn der löbl. Adm. nicht überlassen ; nicht einmahl

zu gedenken, dafs solchergestalt dieselbf^ fd^dfnu von einem Particulirr

dependiren und demselben L'leichsahm unterwurtti- seyn inüste; in mehrerra

Betracht es der Stadt unvermeidlich oblieget, sich allemahl in solcher

Positur zu stellen, den Elb-Strohm u. ihren hiesigen Hafen sicher n.

rein m halten, wofern sie sich nicht in Gefahr sehen will, daJs eine
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frembde Puissanoe ihre Schild-Wache Ihr vor den Hafen hinstelle n. dann
noch wohl gar eine Vergeltung dafBr federe» dab Bie ihre verwahrlosete

Sicherheit mainteniret habe.

44»).

Plan zur Übertragung des Convoye-Wesens
au löbl. Admiralität für 10 Ausrüstungen der CJonvoyschiffe.

Mai 1740*

1.

Die Bännahme des Admiratit&tszoUs und der GenYoye-
Gelder hat man ein Jahr in*8 andere gerechnet, all-

jiUirlich zu seyn befunden Cour. 2^ 114000.

—

Bey der Cämerey sind belefjet 420 000 Banco, hiervon

würden die Interesse durchgängig zu 2Vs pr. Cent

zu atipuliren seyn, welches sich betrüge • • . . a 10500.

—

Was die AdmiraUtftt, von den in Häusern bdegten Capi-

talien genielset, will man nicht etnmahl mitrechnen,

Wftre also derselben feste jahrliche Einnahme .... 29: 124500.—
TL

Die Aus^'abc zu Ausrüstung einer Convoye, hat man nach
sorgfältiger durchsehung voriger Rechnungen, bey
der letzten Reise des Capitain Paulsens folgende
zu sein befuniuion.

Dieses Schiff, genannt das Wapeu der Admiiaiitat, ist

7 Monahte 10 Tage auf der Hin- und Herreise ge-
wesen, hat 250 Mann geführet, ininter 50 Soldaten
jxewesen. An Loots-Geld, und für Ever, das Schiff

in See, und wiederum an die Stadt zu bringen, ist

ausgegeben 606.

—

An halber Gage an den Lapitain imd die guutze Equi-

page von der Stadt bis in die See, und von der
See, in die Stadt :^0]4.i:>

3620.13
An Mund kost in erwehnter Zeit ^ 1980.14
An 7 Mtiii;itli und 10 Tage Gage an d\p K(juipa2:e, so wohl

Officieis und Gemeine, als Soldaten, zufolge der

Rolle, ohne den Capitain, da der Matrose 4^8 a
5 Thlr. des Monahts bekommen , 20780. 8

Transport der Ausgabe voriger Seiten -85832. 8)

An Mundt-Kost ist in allem ausgegeben worden, welches
ungefehr c&. 7 ß des Tages für jeden Mann auskOmt ^ 20000.

—

Für Provision der Cajüte „ 1090,

—

An den Capitain beyni Schiffe 200 Rthl. mit dem Agio
in Cüur _ 696.

—

>) Hamb. SteatMurdÜT. Vgl. oben 8. 108.
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Auf dessen Tratte aas Gadix ^ 1591.—
An Beehmiiigen der Zimmer- Leute, Segellm acher, Mast-

mrifhf'r, Reepschläcrer, Schmiede, Küper, Mahler, Eisen-
Krahmor, Blickensi hläfrer und anderer „ 13286.—

Worunter zwar vieles begriifen, welches nicht eygeutlich

zur Ausrüstung kann gerechnet werden, wenn man
suppomret, dafs ein Schiff an sich selbst in allem fertig,

und versehen seyn mulis. Man hat aber doch diese

gantze Summe lieber aiiswerffen wollen, weil hingegen
auch violo Sachen aus dem Arsenal genommen, und
eben nicht berechnet worden, als Pulver, Lunten, Bley,

Kugeln und dergleichen. An den Capitain sind per

Monaht 50 Tblr. bezahlt, daibr es aber keiner thun
wird, der den Vortheil bey der Mundkost nicht hat

(:vide infra:), ist per 7 Monahte und 10 Tage . . 1100 —
^ 73095. 3

Transport voriger Seite (/ 73095.3J
Hierbey ist noch (^ie Assfunirantz Trämie zu fügen, welche

aus und zu Hause wohl nicht unter 8 proCent wird

zu erhalten seyn, und das Schiff ist wenigstens auf

100000^ SU taxiren, wtee , , 8000.-*

i 81095. 8

Alles was man gefunden hat, da& an dieser Ausgabe zu
menagiren seyn mdgte, wenn die Mannschaft der 250
auf 2Ö0 Persohnen reduciret würde, würde bestellen

50 Matrosen weniger -k 5 Tblr. per Monabt, sind

per 7 Monaht und 10 Ta^re ^ 5500.—
An der halben Gage und Muudkost von der Stadt bifs in

die See und wieder aus der See bis in die Stadt,

betrage sich nach gedachter Propoi-tiou dieErspahrung « 800.

—

Und die Mundkost der erspahrten 50 M uni wHre per

7 Monaht 10 Tage k 1 ß des Tages fui jeden Mann „ 4812, 8
Konnte man aber, wie daran nicht gezweifflet wird, die

von der Admiralität selbst hinkUnftig zu besorgende
Mundkost von 7 auf 5 setzen, so wurden die 2ß
auf jeden Mann wahrender 7 Monaht 10 Tage von
200 Mann sieh betragen . „ 5500.—

16612. 8
bliebe noch übrig, so zur Ausri^stnng einer Convoye auf

etwa 7 Monaht erfordert wurde „ G4482.il

Zu dieser Summe, welche die Ausrtkstung eines Scbififes

etwan kosten würde, wäre noch nun hinbey zu fügen, dafs,

da der Capitain nicht weiter von der Mundkost profi-

tiren soll, er bey einer selcbon Kei'^p wohl nicht wt niger

als 1000 thlr. für seine Muhe werd* ttalu n woll* ii. u.

also zu den vorhin tur den Capitaiu ausgcworHeuen

1100 SSQK noch hinbey zu setzen seyn mögten . • . « 1 900.

—

Auch werden voijetzo die Matrosen unter 7 Thlr. des
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Mouahte uicht ZU haben aeyn, u. solchemDach tod etwan
75 Mann k 2 Thir. einem jeden per Monaht mehr
wehrenden 7*y« Monaht solches betragen .... . 3300.—

^ 69682.11
Doch wären, was die der Admiralität ktinttiu' allein zu Lasten

kommende Kosten betrifft, nach dem i'lan abzuziehen,

was die 50 Mann Soldaten an Ga^e geniessen, denn
diese bleiben der Gämerey billig allein, weil sie, wenn
die Soldaten zu Haiiso sind, solche bezahlen mufs.

Und dieses betrüge sich auf 50 Mann ^ Q ^ß per
Monaht in 7 Monaht . . „ 2275.

—

Folglich bliebe die Ausgabe der Admiralität nach Abzug dieses"]! Ö7 407.11

III.

Die Ausp:abe der Admiralität zur Ausrüstung einer Convoye auf
etwa 7 Monahte belftuft sich nach voriger Seite:, 67 407 ^ l\ ß. Hier-

zu mOlton nun noch die anderweitige von ihr jfihrlich zu bestreitende Aus-
gaben mit beyL'efn^ret weiden, da man denn nach niehniiahligem Ueber-
schhiLT des fdl^^enden Calculi wegen sich vereinbahret liat.

a) Die Feuerung auf dem Helgelaude u. auf dem Neuen-
Wereke kostet, nachdem jetzo ciinen gantsen Monaht
Iftn^rer herdurch geblQset wird, als sonst gebräuchlich

irewesen: / 15 000.—
b) riL.tage „ 7000.—
c) ßeytrag zur Commercieu - Cassa, l\'usioiien lier Con-

suls u. sonstige Extraordiiiaria „ 20000.

—

d) Unterhaltung der Arsenale , . . . „ 3000.

—

e) Salaria der Bediente 3000.

—

f) Unterhaltung der Schiffe n. Mundkost, wenn sie zu
Hause sind 15000.—

g) Reparation der Schifte „ 10000.—
h) Unkosten zu Ritzbüttel, für die Helfte der Admiralität ^ 3000.—

und belieffe sich auch der letzte Post noch einmahl soviel,

wQrde doch dieses zu einer so groisen Rechnung aufi>

machen „ 76000.—
Wäre also die gantzo jahrl. Ausgabe, wonn ein SrhifF aus-

gienge, und die übrigen Kosten mit gerechnet werden „ 143.407.11

IV.

Nach der Ausrechnung in >; I ist die jährl. Eiimahme der

löbl. Admiralität wenigstens Cour. „ 124500.

—

Nach umstehender Ausrechnung in § II et III ist die

jährliche Ausgabe, wenn eine Convaye ausgehen sollte,

mit den übri^ren parcelen „ 148407,

—

Und würden also zu sujjiilinmg soIcIkm- Kosten k 143407
— ausser der Einnahme 124500^ — wenn man
vors erste auf eine Gonvoye im Jahre rechnen wollte,

anderwärts hier erfordert „ 18907.

—

Wollte man aber den Mittel -Weg gehen u. schon gleich

3 Reisen in 2 .lahnui reelinen. so wäre die Ausgabe
zu 3 Convoyen ü t)7407 ^ U jt/ , 202223. 1
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Und die 2jÄhripe anderweitige Kosten k 76000-^ wären 152000.

—

Mithin die pantze Aus'^^aVir in 2 Jahren 354223. 1
Hinpfegen die Finiinluu" in 2 Jahren k 124500^ ...» 249000.—
Bliel)en also /u > Cniiv.>s('n in 2 Jahren zu ei^gäntzen . „ 105 223. 1

Nach nt beiisteheudeiii Gali ulo bliebe zu 3 Convoyen in 2 Jahren
zu ergäntzen: 105 223 / Iß. Wäre also ein Jahr ins andere uerechnet,

alljUirlich zu kurtz 52611 ^ S ß,

V.

Der jetzige Zustand der AdmiralitAts-CasBe ist befunden worden zu
seyn ... 910 S(iO /
Wovon l)ey der Cf^mor« y ^ivhcn 42'J UUO /

Der Posten hei (1( r Canu rey i^t ohm» Zweilfel 420 000/ Ii"''- Mau
will hier aber alles mit Fleils nur zu Gour. halten.

Die Hellte obiger 916800 /, welche die Ädminüitaet, inclusive der
an die Cftmerey (geliehenen Gelder von 420000 / in Gassa hat, w&re
zu Erbauung eines neuen zweiten Convoye Schiffes, wormit nicht zu
zögern seyn dürfte, u. zu andern etwan nufstofsrnflen nussprordentlichen

Ausgaben, bey den I.oots- Schiffern, bey etwauniger Veiinchrung der

Lootsen, bey den Anstalten zu liitzblUtel. l)ey nöhtigrn LriulMTn Ein-

wärbungen a Senatu u. sonsteu sich zutragen könnten, au die Seite zu
setzen.

Die andere Hellte hingegen k 458400 7/7/: bliebe zur Ergüntzung
des Mauirel r(]>t( RS gewidmet, welcher nach obiger Rechnung allj&hrl.

höchstens seyn würde: 52 611 # ^ ß.

Damit aber dio Admiralitaet sich nicht zu st^irk von liaarem Golde
erschöpfe, mtiste biy der Cämerey vorher ausgemacht werden, (bils ^e-^cn

die Belreyung von den Convoye-Ausgaben, welche sie zur Ilelile tragen

mufs, es gehe eine Convoye aus oder nicht, sie der Admiralitaet von dem
aufgenommenen Posten der 420 000 JXjfL, jährlich« u. zwar sowohl in dem
Falle, dafs eine Convoyo aus^^gerüstet würde, ^als wann sie nicht aus-

gerüstet würde, 20000 ^ abtrüge, u. solche von andern wiederauf-
nähme.

Es hätte also .suicbergestalt die Admiralität, wenn jiiiirlu h nur eine

Convoye von ihr bestritten würde, ihren § IV ausgerechneten Mangell-

Posten k 18907 ^ völlig von der Cftmereyi u. dörfte ihr baares Geld
dazu gar nicht angreiifen.

Wären aber 3 Ausrüstungen in 2 Jahren nöbtig, so würde sie zu
den 52 611 / ^ ß, welche sodafi? ^ennöge angezogenen ^ IV ein Jahr

ins andere gerechnet, alljährlich fehlen wftrden. ausser der von der

Cammer in solcher Zeit zu heltentien 20 üUU Je doch nur etwann
30 000 zu kurtz schiessen, überhaupt aber die Hälfte der Cassa

k 458 400 7/^:. wenigstens zu 10 Reisen zureichend seyn, indem man er-

wegen mufs, einmahl , dafs nach der Adniiralitäts-Büiger eigenem Ver-
nnihten vor der Hand scliworlirli mehr denn eine Convoye im Jahre u.

wohl nicht einmahl ininirr werde eifordort werden, dafs hoc |)osito die

Einnahnio der Admiralität iudetisen auch zunehme, u. die AusLialx' kleiner

werde; dafs man die Ausgabe niit Fleils aufs höchste u. die Kinaaiime

Digitized by Google



Anhftng-

auft geringste in diesem gantzen Plan gerechnet, u. dab man Alles nur
für Cour. 0(1(1 angenommen, was die Admiralität bentset

Bewcils dieses Satzes.

Zehn Kelsen h 67 407 U ß belauffen sieb . . . 674 07G Hjß
die andere Ausgaben in 10 Jahren 76 000 ^ . . 760 000^

1 4Ö4U76 ^ H Jß
die Einnahme in 10 Jalireu k 24 500 wäre 1 245 000
die Cammer trüge in solcher Zeit ab . 200 000

1445000
Bliebe nach 10 Jahren der Admiralität Cassa, wenn man auch nur

auf die zu diesem Plan destinirte HiUfte ( § IV) von I'h 400 7///. ijud

ist endlich auch noch zu notabenireu , dal's in dem gantzen Calculo >? V
die 916 800 7/^. sich nur bifs zur Schlufs-Rechnung von 173U verbtehet,

mithin der Zuflufs von solcher Zeit an auch noch mit in computum
komme. Sind aber 3 Gonvoyen in zwey Jahren nOhtig, so ist etwa die

Hellte der 458 400 Z9: durch 10 Reisen völlig absorbiret

VL
WeOen also per supra dedneta mit Tdlliger Zuverifissigkeit nicht

kann vorausgesehen werden, ob es mOglich sej, da& die Admiralität das
Convoye-Wesen beständig über sich nehme u. die Cftmerey gantz davon
befreye: in welchem Falle nuch mit derselben eine sehr beschwerliche

Liquidation iiher ihren Antheil an den Schiften, dem Arsenale u. so ferner,

nöhtig nein würde, welche allein das gantze Werk vielleicht hiutertreiben

könnte, so ist nnumgänglich diese Sache nur zum Versocb u. um die

SchiiTahrt dadurch bey der Stadt wieder zu bringen , zu entrepieniren,

u. die Quaestion: Was nach den 10 AusrOstungen weiter zu tbun seyV
biÜB dahin zu bespahren.

Denn sollte mau iumittelst so glücklieh gewesen seyn, den vorhal)en-

den grolseu Zweck zu erhalten, würden die Deliberationes ratioue futun

aller Orten so viel lichter seyn, als jetzo, da man schon aus der Ge*
wohnheit ist, Convoyen auszuschicken , u. da die die Meynungen Ober
deren Noht- oder Unnohtwendigkeit so getbeilet sind.

m
Und bey diesen Umstfinden wftren die Bedingnisse, unter welchen

die löbl. Admiralität den Versuch zu Übernehmen hfttte u. die Torher
an beböri^en Orten ferner ausfremacht werden müsten, nachdem E. H.
\V. Habt ad relationem seiner Deputatorum solche bereits genehmiget
hat, nachfolgende:

1. Das Directorium des Convoye-Wesens würde der löbl. Admiralität

zum Versuche oberlassen, u. sie machte sich anfaeissig, wenn eine Aus*
rOstung einer Convoye verianget u. a Senatu für nöhtig erachtet würde,

ohne Cnnnjrrontz il» r Cämerev oder anderweiti^ze Geld-Be\ hnlffe 10 Aus-

rüstungen nach einander zu besorgen. Jedoch dafs höchstens in 2 Jahren

nur 3 Ausrüstungen erfordert würden, u. dafs sie in unvernmtheieni

Falle mehrerer Ausrüstungen durch E. H. W. Babts Vennittelung von

£. Borgerschaft ein Graben-Geld zur Eigftntzung des Mangels sich aus-

bitten mOste.
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2. Währender Zeit, dafs solchergestalten die Admiralität das Convoye-
Wesen allein diri^nrte, hat sie die Autorität für sich allein, die Capilaine
zu verkiesen, welche die Reisen thun sollen, auch die Victualisirimp: u.

was der&elbeu anhängig, privative, wie sie es am Vortheiihaftesteu hält,

zu besorgen.

3. Die denen Gapitains Tam u. Schröder Lebenslang zugestandene
Pensioneg werden auf bisherigen Fofs halb von der Admiralität u. halb
von der Cilnierey bezahlt Wenn sie währender Zeit sterben, da die

Admiralität das Couvoye-Wesen allein dirigiret, sollen ihre Stellen nicht
wieder verkauft werden.

4. Auch werden der Aduuralitaet währender solcher Zeit u. bils

selbige die 10 Ausrüstungen, es sey in wie viel oder wenig Jahren es

wolle, besorget, die beide jetzige Gonvoye-Scbiffe, imgleichen das Arsenal
u. was dahin g^öret, ohne Entgeld oder einige kOnftige Liquidation von
der Cämerey zum Gebrauch überlassen. Hingegen nimt die Admiralität

über sich, die Reparation u. Unterhaltung der Arsenale und Schiffe, wie
solche die Nohtweiidi'jkeit , sowohl bev den Reisen als wenn die Schiffe

hier liegen, erlurdern wird, u. rechnet der Cammer desfalls nach ge-

schehener 10 Aasrtlstungen nichts zu Lasten.

5. Weil es ndhtig seyn wird, sonder Verzug auf ein sweytes
CoDvoye SebifT zu gedencken, n. das alte zu verkauifen, so nimt die
Admiralität über sich, die Kosten zu dem neuen Schiffe vorzuschiessen,

u. vor der Hand allein zu tragen, auch difses Schiffes Reparation ii.

Unu rhaltung, wie § 4 erwehnt, in der gesetzten Zeit privative zu be-

streiten, u. der Cammer künftig solcher Reparation u. Unterhaltung halber

Vichts zu berechnen. Hingegen wflrde die Cammer die Helfte der Kosten
künftighin ersetzen müssen, welche zu dem Bau des Schiffes erfordert

werden. Wohincrejien sie andi die Hälfte des aus dem mit ihrem Vor-

wisseu u. Zuziehen zu vcikaufftiiden Schiffe zu lösenden pretii , welche

inmittelst die Admiralitaet einhebet, nachher wieder zu gemessen hat.

6. Die Cämerey hat das von der Admiralitaet bey ihr successive

belegte Capital von 420 000 sp. hinkünftig durchgehendes mit 2*/« pro-

cent zu verzinsen u. alUfthrlich ohne wdtere AufkQndigung, es möigen
Gonvoyen ausgerastet werden oder nicht, 20 000 m^. davon abzutragen,

welches so zu claustiliren wäre, dafs es ohne LoiskOndigung u. Ein-
wärbung j-'eschi'hen luüste.

7. Der Sold der auf die Convoye- Schiffe comniandiilen Soldaten

bleibet zu Lasten der Cammer. Mund-Kost und Provision aber würde
auch der Soldaten halber you der Admiralität in den 10 Reisen allein

bestritten.

8. Die Pacht des Admiralität-Schreibers fliefset selbiger währender
solcher Zeit privative zu. Auch ist es mit dem Campa^nen-Meister, wenn
der jetzii^e inimittclst etwa abdrehen sollte, eben so zu fassen.

9. Die Unkosten zu Cuxhaven u. zu Couservirung dasiger Anstalten

würden, nach wie vor, halb von der Camer u. halb von der Admiralitaet

bestritten.

10. Wenn die löbl Admiralität in pleno diesen Plan approbiren

sollte, wird der Cammer selbiger, soweit nöhtig, ebenfalls communiciret,
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den Dep. Güiumurcii isaclinclit davon gogebeu, u. allenfalls, da die Sache

nichC ohnedem zu fassen seyn mögte, oder aueh die 15bl. Admiralitaet

zu ihrer Sicherheit Selbsten es verlangen sollte, mit den bürgerlieheu

GoUegiis u. der £. Bttrgencbaft die eiforderliche Deliberation angiestellt *

werden müssen.

45 0.

Gectancken über die Ausrüstung* des neuen
Convoy Schiffes. August 1740.

1. Wenn man seine Gedancken auf die Wieder Herstellung der

hiesigen Schiffarth mit eigenen Schilfen richten will, so muls man, deucht

mir, zuf(t(lerst wolil überlegen, wie und auf was Weise dieselbe nach

und iKu Ii von dieser Stadt abgekommen und endlich gar verlobren ge*

gangeil sey.

2. In vorigen Zeiten ging die Convoy zum wenigsten alle Jahr eiu-

mahl von hier nach der Strasse und begleitete die Schiffe nach Engeland,

Franckreich, Portugal, Cadiz, Malaga, Alicüute, bifs gantz nach Genova
und Livoruo, iiaclidehm die Umstände es eiforderten und zuliessen, brachte

auch flirsrlbeii wicflmini zurück.

'A. Zu der Zeit waren die Engeläuder bald hier, bald tla in Krieg

verwickelt und lagen iidt den Regierungen von Algiers, Tunis, Salee etc.

fast bestfindig in den Haaren, bald waren sie Freunde und machten
Bündnisse mit einander, bald waren sie wieder Feinde und hatten bey

dieselben vor andern nichts voraus.

4. Die Holländer wolten auch zwahr irerne mit den Türfki«chen

See-Räubern iu unten ^'er^t;ln(illi^s seyn, diese aber hielten ihnen nieh-

raals ihr Wort, hondeen biaelieu nach erhaltenen Presenten das gemachte

Bttnduifs bey der ersten Gelegenheit wieder, worüber die Hollfinder

endlich ermüdeten und sich um keinen Vertrag mehr bearbeiteten.

5. Bey so bewandten Umständen könton die Hamburger Schiffe

allen anderen Nationen gleich thuu, indehm diese nicht wohlfeiler noch

mit weniger Gefahr als ^;ie, ja zuweilen nicht mahl so sicher fahren

küiiten, weil diesellje mit andern christlichen Mäcliten im Krieg begriffen

waren; darauf erfolgte der Friede, und Engeland blieb in Besitz von

Gibraltar und Port Mahon, wodurch diese Nation denen Türckischen

Sei Räubern näher auf die Fersen kahm und ein sicheres Fundament in

ihre Vorträge legen köute, in mehren Betracht es denen Türckon auch

nicht schiUllich war, eiije Nation in der Nähe zu haben, mit der sie zuni

Trotz der bj)anier trariquiren könte, welche HandliuiL^ zwischen den

Engeländern in Gibraltar und denen Türcken in balec zu Zeiten uucli

recht important gewesen und auch nachero Immer beständig ziemlidi

dauerhaft geblieben. Die Holländer sahen dieses mit scheelen Augen sor

wohl als wir an, musten sich aber mit ihrer Schiffarth so gut behelfen

al^ sie konten, bifs sie auch Mittel fanden, sich mit den Aigens iu

guten Vernehmen zu setzen.

^} Hamb. StaatsardiiT. — BeieichDet mit: voo Sr Peter Höckel 1740 imAagost
Vgl. oben S. 46. 58.
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6. So lange nuu weder Eugelaud noch Holland mit denen TiU'ckcn

Frieden hatten, waren die Hambarger SchÜTe eben in derselbe Freyheit

als sie und konten ihnen prleich thun; da die Engrelftnder auch den Yor-

zuf? bey denen Tflrcken erlanjrten, waren die Hainhtii iror nicht schlechter

als die Holländer, ii. weil die P^nirlische Capitains last durchjjehends einen

Abschen vor die Einfahrt der Ellic hatten, so thaten sie auch im Anfange
der Schiflfarth dieser Stadt eben keinen grolsen Schaden, sondern diese

blieb noch ziemlich im Gan^^e, umb so viel mehr, dafe, wenn ja ein

Englisches Schiff hier kahm, dasselbe nicht sogleich eine Zurück-Lahdung
erhalten konte, indehni jedermann lieber seine Waaren in Haniburiier

Schiffe ladc^to. worinnen solche besser in Acht jrenonimen wurden und

dieselbe nicht so vielo Havarie machten. Ich errinm re mich hierbey, dals

gleich nach erfol^Un i ucdeu, etwann A' 1718, Ider kein eintzi^es Eng-

lisches Schiff nach der Strafse zu bekommen war, und dafs verschiedene

Projecte deswegen nicht zum Stande fxebracht werden kdnten, weil in

denen Häven von Genova nnrh Livorno kein eintzlL^er Kniilisclier Capitain

zu finden war, fler nach der Eibe siegeln wolte, da doL'li deren gar viele

daselbst vorlianden waien. die Fraclit uach Holland suchten. —
7. Da weifs icli nun eiMeutlich nicht, wodurch es mit der Aussendung

unsere Gonvoy Schiffes je Iftnger je schläfriger geworden; die Holländer

waren mit der Farth nach und von ihrem Lande genung beschäftiget,

die Englische Schifft r hingegen gewohnten sich nach und nach nach der

Elbe, hftreten von an(l(>ren und erfuhren auch selbst, wie die Einfarth

nicht gar schwer wäre, als sie sidi dieselbe vorgestellet; sie erfuhren

einer von dem andern^ wie sie hier noch ein oder ander Avantagie an-

treffen, denn sie in Holland nicht finden konten. Zu eben der Zeit fing

zwahr die Handlung der Englischen nach America sich auch sehr zu er-

weitem an, unfl nccupirtc ilire Schiffe sehr viel; weil aber i;i Kngeland

nach gemacliteu Frierleu jiar zu viele Fauh-nzer walir^n . dafs recht der

Erstgebuhrt ebenfals diejenigen, die solches Glück nuiii iiuueu, auf die

eine Arth oder die andere, ihr Brod zu suchen nötigte, so verfielen alle

solche Leute auf die Schiffarfh, wodurch die Seeh dermafsen voller Eng-
lische Schiffe wurde, dafs keine andere Nation gegen di« selbe aufkommen
konte. zu!iiahlen wohl der CToFste Theil der Fncrlischen Capitaiiis, so bald

sie niir ein Schill unter die Vüise kriegten und den Weg zu einem wol-

lüstigen Leben dadurch erlangten, auch zugleich ihre Pflicht und das

Augenmerk verlieisen, ihren Rhedere jemahls Rechnung und reliqua von
ihren Reysen abzustatten, mithin dahero sich zu gar zu wohlfeiler Fracht

anschickten, um nur immer beständig in der Farth zu bleiben. Dinen
Holländern k(»nten sie dadurch woli] /i»'!elich, aber doch nicht iräntzlicli

schaden, indehni dieselbe mehr Gelejjenheit zur Rhederey und Handlung'

hatten, ihre Schiffe im Gange zu halten, da aberdehni unstreitig ist,

dafs diese besser als die Engelftnder auf die eingelahdene Güter Acht
haben. Unsere Schiffarth aber kidim dadurch mehr und mehr unter die

Ft^fse, vornehmlich da es mit ertheilung eines Convoy» -Schiffes immer
mehr Schwirnio^keit setzte und endlich von der Bürgerschaft gantz ab-

g^chlagen wurde.

Dieses nmste also uolitwendig veruhrsachen, dals diejenigen, welche

noch Schifie nach Cadiz, Mallaga etc pflegten zu senden, dieselben nach
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gerade Terkauften und nur noeh einige wenige nach Portugal Qbrigblieben,

die es auf Gottes Beratb mit lücht geringer Gefohr noch for^gesetzet»

aber auch immer weniger geworden, bis itzo, da die Zwisdgkeiten zwischen

Engeland und Spanien wieder entstanden und mehr angeüdischt worden,

ihre Schiffe dahin zu senden.

8. Aus obigen allen siehet man demnach klahr vor Augen, wie

diese Stadt von der Schiffarth abgekommen , aber auch dals die an-

scheinende Coiquncturen dahingegen sehr gegründete Hoffiiung geben,-

wieder dazu zu geUingen, wenn man nur den Weg, auf welchen sie ver-

lohren fraiv-ren, zu dessen Wieder Krlan«?unix zurllck p:eht, angesehen die

Eujrlische Schilfe schon ;rutenteils und nach der Elbe gantz ausser der

Farth sind ; die wollüstitren Capitains verkaufen ihre Schiffe und lassen

ihre Klieders die Rechnung selbst liquidiren^ kurtz, wir finden auf der

Elbe kein eintziges Englisches Schiff mehr in der Farth, und die Holländer

sind rahr, weil sie in Gegen Haltung der Englischen niehmals zu häufig

gewesen, auch jetzo alle Reysen mitthun, welche die Engeländer vorhin

gethan haben, oder dals ich mich besser explirire, die Holländischen Schiffe

sind zu ihrer eigenen Handlung nicht iibeiHüssig, nachdehni ihnen von

denen Engeländern keinen Eintrag mehr geschiehet, und überdehm noch
Reysen tbun können, welche die Englischen vorhin ^than haben.

Allein dals deucht mich sey itzo kein Guus dnbilis mehr, dab jemand
Ton den Kaufleutten kommen und bey Deput. Comm. umb eine Convoy
zu begleitung seines Schilfes ansuchen werde; denn zu der Farth nach

Portufzal allein lohnet es der Mühe um so viel weniger, als die Schiffe

schon in der Gewohnheit sind, obgleich mit mehr Gefahr, dennoch allein

dahin zu siegeln, auch ohnedem schon von Selbsten sich vermehren, und
auf Spanien sind fast gar keine Rhedereyen mehr, sodab wir schon Ober
13 und mehr Jahren dahin fast gantz ausser der Farth sin<l, woraus
den unstreitig folget, dafs derjenige, der noch kein Schiff hat, keine

Convoy verlangen kan, umli auf die Hofnung der ErlanLnrnj; erst ein

Schiff f)auen zu lassen, und hingeL^en auch kein Schiff zu bauen anfan^^en

werden, ehe er versichert ist, dais er eine Convoy dazu bekommen könne.

Folglich molsen Deput Gomm. wohl noch lange warten, wenn sie um
keine Convoj anhalten wollen, bevor der Kaufinann nach alter Gewohnheit
ihnen um eine anfodert

ii. Hey so bewandten Umständen ging also meine unvorgreifliche

Meinung; wohl dahin, dafs die neue Convoy müste vollenkommen al>-

getakelt nach Neuen Mühlen gebracht und zugleich an die Börse an-

geschlagen werden , dafs dieselbe nach Verlauf zweyer Monathen , Wind
und Wetter dienende, unausgesetzt absiegeln solte, nicht allein nach
Tortugiü, sond'i ii, wenn es erfodert würde, auch gantz nach Grenova und
Livorno, zu w(^lcheni Ende sich alle und jede, welche unter dessen Schutz

zu fahren gedächten, innerhalb der ersten 14 Tatren bey dem Convoy
Capt ofier bei dem ältesten Eiürger der Admiralitaet anzugeben und sein

Schift un>iesäumbt in dem Stande zu setzen hätte, dals er Waareu ein-

nehmen könte. Geben sich nun viele Schiffe an, so ist das vorgesetzte

Ziel erreichet; gesetzt aber es fünde sich kein eintziges nach Cadiz und
also noch weniger längst der Strafse bifs nach Livorno, so mufs das

Convoy-Scbiff sofort in ein Kaufardey Schiff verwandelt werden, welches
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dennoch die Schiffe nach roitugal couvuuren, stUi^t nher Guter auf

Fracht vore erste nach Cadiz allein oder Cadiz und MuUuj^a einnehmen

kOnte* Geben sich aber ein oder zwey Schiffe nach der Stralse an, so

mtiia das ConYoy Schiff keine Güter auf solche Hävens anfangen ein-

zunehmen, bevor jene ihre ^ 3 Lahdung am Bord haben, und also dem-
selben nicht mehr hinderlirh seyu könne; und solcher Gestalt mufs die

Eiiiriehtung nach denen Unistiindeu und wie sich Schiffe, auch nach

welchem Orth dieselben sicli augeben, geschehen. Woraus denn ferner

von Selbsten folget, dals auch die ÄusrOstung des Ck>nvoy-SchiffiB8 dar-

nach angestellet werden nmk; soll dasselbe blols als Gonvoy fahren, so

muTs die Equipirung und Victualisirung nehst die Armatur zu einem
Kriegs-Schiff eiuL'eiichtet werden, und da würde, wenn die Engelilnder

allein Meister von der Mittelländischen See wären, so dals hingegen die

Spanische Schiffe noch Capers nicht aus ihre Hävens laufen dürften, mit-

hin dadurch denen Algerius die Thür geöfuet würde, mit ihren grofsen

See Rftnbem auszulaufen, da würde, sage ich, allerdings die Nothwendig-
keit lodern, unser Convoy Schiff nicht nach der alten Weise, sondern

nach Proportion und in Gegenhaltung der jetzigen Türkischen Equijjii-ung

zu bemannen, und in solchem Fall können allerdings auf iinir ('(ui-

voy Schiff gemächlich 250 Mann und noch wohl mehr gesetzt vs( idt ii.

Denn das alte Schiff, ilas VVapeu <ler AilmiraiiLaet, welches hier vor dem
Baum lieget, hat 250 Mann geführet und ist doch nicht mahl so grols

als das neue, wiewohl, so lange die grolsen Türkischen Schiffe in ihren

Nestern gehalten worden, es auch lange so viele Mannschaft nicht bedarf,

sondern mit 200 Mann und noch wn!i1 wpiiiirpr genugsahm bestellet werden
könte. Soll die Convoy nur allem die .schiffe nach Portiitral begleiten,

so mufs sie zwar nicht so viel Güter auf üadiz und Mallaga einnehmen,

dafs ihr hinderlich seyn kan, die Schiffe nach Portugal zu defendiren,

sie kan aber auch mit geringer Ausrüstung zukommen, denn disseits der
Strafse, da sie andere zu beschützen hat, sind die Türkischen Capers

bey geuenw-n-tiirer Conjunctur nicht so leicht zu vermuthen, und jenseits

der Stralse, wo es am gefahrlicli^trn ist, hat sie sich nur allein zu
beschützen, da denn nienumd in Ahnnle s(\vn wird, dafs es ein irar

grolser Unterscheid bey, nur sich allein zu defendiren oder andere zu

protegiren.

10, TVie nun aber die Ausrüstung nach denen vorkommenden Um-
standen und Absichten eingerichtet werden mufs, also mufs es auch mit

dem Schiffe selbst und zwar solcherge^tnU geschehen, dafs dasselbe so

wohl zur Convov als znr Kanfardey dienen könne. Nach hiesiger Ge-

wohnheit wird die Combues (^Küche) mitten in das Schiff angelegt, und
hingegen werden die grofsen Anker, Tauen fernen bey der ßack (Vorder-

tbeil des Schilfe) unter das Deck hinunter gebracht; man begreifet aber
auch zugleich, dals die Combues (Küche) in der Mitte des Schifis gar zu
viel Puium wegnehmen und bey einzuladende Waaren in der Defension

sehr hinderlich seyn müsse, ferner dals ein so groJses dickes Anker Tau
in der kuitzen Distance, bevorab in Winters Zeit, da alles hart gefrohren,

nicht so wohl zu regiren stehet, als wenn es die Distance von Vornen
bis mitten im Schiff hat Die Engelländer, welche es unstreitig allen
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andern Nationen zuvorthun» haben dieseu Vortheil seit Kurtzen wohl au-

gemerkt und dabero alle ihre Kriegs Schiffe auf solchen Fiiüs eiDgerichtet,

dafe die CombQes (EOehe) vorne angelegt, die Anker Tauen aber mitten
im Schiff hinunter gesteckt werden. Man hat daf^egen einzuwenden, die
Coml^ues (Kttclie) könte vorne für so viel Manschaft nicht grofs prenung

werden, und hinderte auch, dafs vier Canonen vorne im Schiff nicht

könten gebraucht werden. Dieses Argument ist aber falsch, denn die

Engellftader sind noch stärker bemannt, und ihre Combues ist dennoch
grofs genung, ohne dafs ^ die Canonen hindere, kurtz, icb TerpflScbte

mich die Küche vorne hinzulegen, dafs 250 Mann gernftchlicb daraus ge-
speyset uihI die 4 Canonen gebraucht werden können.

Ferner wird op^ioniret, solche Einrichtung tritt man l)ey den Entrel-

ländern allein au. Ixy andern Nationen aber nicht Haben wir aber nicht

schon Erfahrung genung, dalh diese denenselben ber^ts in vielen Stocken
nachgeahmet haben, und dahero zu vermuthen, dafs sie solches in diesem
Stück mit der Zeit ebenfalls thun werden.

Weiter, unsre Convoy Schiffe sind von jeher niehmals anders ein-

f^erichtet worden, aber womit beweisen wir, dafs wir niehmals einige

Correction nötig gehabt haben? ich meines Theils iiabe verschiedene

Sachen bey der Convoy gefunden» die eben darum seblecht änd, weil

man bey der alten Methode geblieben und keine bessere Lehre von andern
angenommen hat.

Noch mehr, wir sind gewohnet, die Equipage des Tages dreymahl
mit warmen Essen zu speisen, die Engelläuder hinfze^'en sfeben ihrem
Volck nur eimnahl des Tages warme Kost, aber warum solte mau in einer

Rüche, worinnen man des Tages einmabl warme Speisen kochen kan,
solches auch nicht dreymahl des Tages thim können; doch wird vieleicbt

dacr'\^''ii voT'L'f^schilt 7t , es würde der Orth durch das l)estiuidii:e Feuer
zu s( lir erhitzt, welches ich doch noch nicht für bekand annehme. Wo
sind aber die Pacta zwischen dieser Stadt und der Equipage, dals drey-

malil warme Speysen sollen gegeben werden, oder worum können unsre
Leute nicht gleich denen Engelländem und andern Nationen mehr mit
einmahl des Tages warme Speyse eben so wohl zu recht kommen? Die
Engeländer sind doch nnoh Menschen und es noch wold bpsser als unsre

Leute in der Welt gewdhiit, gewifs das Sdnffsvolck durchgehends siebet

nur auf die Gage, nicht aber sonderlich auf die arth der Beköstigung.

Die Hauptursacbe ist also wohl, dafe man von dem alten Schlenterian

nidit gerne abgeben wUl, weil man ihn einmahl so gewohnt ist, und dafis

diejenigen, denen es oblieget, eine bessere Einrichtung zu machen, dazu
keine Wissenschaft genung haben, auch iu den Gedanken stehen, dafs.

wafs sie selbst wissen, nothwendi? das beste seyn mOste. Bifs hieher

gehen vors erste meine unmalsgebliche Gedanken, und es würde theil»

schwer fallen, tbetts zu verwegen seyn, jetzo schon welter aussehende
projecte festzusetzen; wenn aber Gott Gnade geben wolte, dafs dieFarth
des Convoy Schiffes nur erst glücklich so weit als vor erwehnt im (hame
witre, so weils ich nicht, warum man selbiges nicht mahl eine Reyse «ach
der Levantt\ Scandarona, Smirua ete als ein Kaufardey Schiff solte thun

lassen, und damit eine gute Fracht verdienen. Particulier Leute in

Holland schicken jährlich mehr als ein Schiff dahin, und well wir es
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uicht thun, so müssen wir die von dannen kommende Waaren aus ihren

Händen haben, mithin ihnen den Nutzen zuHiessen lassen. Ich glaube

nicht, dalä es hier au Einladern fehlen werde, und zu einem Algierischen

Passeport habe ich auch schon untenocbt wftren eben&lls auch voU
Mittel, wenn es nur erst mit Nachdrack g^ucht würde. Gantz neulich

{»^t ;ni(*!i das vomiahlijre Projeet vom Graslirock mit prcussischer Flagge
wieder aufgewiirmet worden, und ich habe selbst mit dem Projecteur

darüber ziemlich weitläuftig gesprochen, nach solcher Untersuchung aber

auch gefunden, dafs er uns nicht die geringste Sicherheit mehr procuriren

kan, als die wir selbst schon haben, und wer weil^ ob nicht auch zu-
gleich noch wohl wafe bessers nach denen Philippinisehen Eylanden zu
projectiren wÄre.

Endlich mufs ich auch noch anführen, dafs, wenn Gott ijebe bey er-

folgenden Fahrt des itzigen Gonvoy Schiffes noch ein zweytes dazu er-

fodert wOrde, selbiges mit dem grösten Vortheil nach das alte kOnte
gebauet werden, und solchem nach die Anker, Tauen« Eysen etc ans dem
alten wiederumb zu dem neuen employiret werden.

Die Teutsche Sprache liabe ich weder iwjch <]pm Donat no'^h der

Grammatica irelernet, und dahero auch keinen zureichenden Gnmd, gantz

ohne Fehler zu schreiben; noch lächerlicher aber wäre es, wenn ich be-

hanpten wolte^ daik meine Meinung die beste sey.

45 a.

Bei dem vorstehenden Aktenstück liegt ein Schriftstück, das nicht

unterzeichnet ist und wohl eine Entgegnung auf die von Höckel ver-

fafsteu „(Kilaiiken etc." sein soll. Es lautet:

ad 2. Unsere Stadts-Convoy ißt in keine 50 Jabr weiter als bis

Mallaga gangen, jedoch von A** 1690 bis 1701 fest jährlich; hernach

Iram der Krieg mit Spanien, da die Convoyen anderwerts gebraucht

wurden, die auch nach Sjjanien nicht irehen durften. Nach Emiipning

dieses Kriejj^es fuhren auf Spanien noch viele montirte Hamb. Schilfe, deren

aber doch verschie(ieue von den 'linken genommen wurden, andere

kunten liey der grofsen Equijia^e niclit bestehen, zumalilen da die

Holländer mit den TQrken Frieden machten, der zwar 1715 wieder
gebrochen, aber A<* 1724 (:ni fellor:) wieder geschlossen und bis anhero
gehalten worden.

ad C. England hat in diesem gantzen Soculo mit den Türken (: aus-

genommen Salee:) Friede gehabt, und nani deren Fahrt hauptsächlich

zu, wie Holland von den Türken unfrey war, deswegen man bey ihnen

sicherer ginfir, und sie überall praeferenoe funden. A** 1718 war es schon
l&ogst Friede gewesen, und kamen schon vorher viele Englische Schiffe

anhero.

ad 7. Unsere Convoy ginu' A*^' 1715 und 16 noch nachLix''-); dafs

man riisselbe aber nachhero fast nicht mehr verlangte, war die wahre
Ursache:

1) V^l. oben 8. 4&
*) Lissabon.

82»
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1) Der disput zwischeu die Ca])it. Tamm und Schröder, da ein

Sebiif wieder aufküiuiuen und das andere wieder hiuuQter gehen niuste,

dadurch der Winter einfiel, dals die meiste Schiffe hier befroren und
den gantsen Winter liegen nrasten, die freye Schiffe aber ihre Reise

beförderten

2) Dafs A" 1717 in Capit. Tammen Convoy woll 400 Kisten Zucker

von Lix" gebracht wurden, welche Fracht er den Kauffardey-Schiffen

gleichsam stahl, die mit Saltz vorlieb musten. IJebor beides ist der Zeit

vom Commercio genug geklaget, und ist daher das Couvuyiahren gleichsani

Terabscheaet worden , welches eine gar bekante Sache und der Haupt-
verfall des ConvoyWesens ist, und dadurch ward der Kauffman an frembde
Schiffe gewohnet, weilen er deren sich zu woUfeilen Frachten und prompt
bedienen konte. A" 1727, 28, 29 ging zwar die Convoy wieder aus;

weil aber die Cämerey sich immer wiedersetzte, ihre Helfte herzuschiessen,

sodafs die Zeit verstrich, in welcher die Convoy gehen muste, wurde
der Kauffman endlich müde, umb die Convoy mehr zu verlangen.

ad 8. £8 finden sich noch einige Hamburger Schiffe, so nach Spanien

gehen, zumahlen auf Mallaga; ob sie aber Convoy suchen werden, stehet

dahin; wenn sie aber angeschlagen wird auezugehen, werden sich schon

einige finden.

ad 9. Die Conwoy müste die Schiffe nach Portio, Lix*, Cadix und

Mallaga und nicht weiter begleiten; nach Italien lohnet es die Mühe
nicht. Convoy mulä Convoy bleiben und kein Kaufiardey- Schiff seyn,

welches nicht bey einander stehen kann, zumahlen bey Krieges-Zeiten,

und wenn das neue Schiff mit 160 Matrosen und 40 Soldaten oder äufserst

mit 180 Matrosen und 40 Soldaten besetzt würde, ist es stark genuug
equipiret.

ad 10. Weil die Convoy kein Kauliardey seyn muit>, fällt dieser

Satz gäntzlich dabin, wegen einer besseren Einrichtung des Volks Speisung

ist woll eher eine Verenderung zu wQnschen als zu hoffen, zumahlen es

anjetzo wegen der wenigen Matrosen ^arnirht thunlich ist, die man nun

erst wieder encourasriren mufs, und obschon die Engeländer (h s Taues

nur einmahl wanne Kost haben, so mir unbewust, ko&tet doch ihre

Victualisirung mehr als die unsrige.

NB. Die Erbauung eines 2**° Convoy Schiffes ist bey den jetzigen

Coiquncturen unumbgänglich nöhtig.

46.

Sxtractus Protocolll Senatus Hamburgrensls.
Lunae d. 10. Maji Anno 1745^).

Conclusum et commissum Herrn Amsinck und Herrn Kentzler, denen
Deputirten des Commercii auf deren (Tesurh vom 21. v M. weizen der

von David Frirderirh Klug gegen die Türkischen Seeräuber ausgerüsteten

Fregatte, wieder zur Autwort zu ertheilen:

1) Vgl. oben S. \62S. IbS. 246. Zu dem Folgenden vgl. S. Ib6 flf.

*) Protokoll der Kommeradepattrten. Vgl oben S. 68.
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Ein Hoch -Edler Rath habe derselben VontelluDg bey löblicher

Admiralität untersuchen lassen, und wäre demnächst resolviret worden,
bf'safjtem Barjjer David Friederich Klug:, in seinem Verlangen auf folgende

Weise und Bedingnisse zu willfahren.

1) Dals die auszurüstende Fregatte von einigen Deputirteii der
Adiniralität vorgängig in Augeuschein genommen und examiniret wurde,

ob sie solchergestalt gebauet und mit den nöthigen Canonen von erforder-

licher Callbre, auch kleinem Gewehr, Munition ^ Pulver, Bley, Kugeln,
SprengkSsten und sonst allem übrigen dergestalt wirldidi venehen sey,

dafe sie erfordernden Falls eine rechtschaffene tapfereGegenwehr zu leisten

im Staude wäre.

2) Dafs aufser denen bereits darauf befindlichen 24 CaiiuUiii die

anuoch verlangten vier sechspfündi^itii Stücke von der Admiralität wie

bifehero gewöhnlich sollten hergelieben werden.

3) Dafs, in Ansehung des auf diesem SchilTe ermangelnden Rauuies»

die sonst determinirte Besatzunir von 50 Mann, jedoch nur für dieses

Mahl und ohne Folge, bifs auf 40 Mann, aufser dem Schiflfer, Ober- und
Ünter-iSteuermann, auch Chirurgo, könnte vermindert werden.

4) Dafs löbl. Admiralitaet für die H elfte von solcher Equipage,

nemlieh fbr 20 Matrosen» monathlicb für jede Person, an liOhn und Kost,

Oberhaupt 10 Thaler, und zwar von der Zeit an, und so lange, als das
Schiff die rothe Tonne pafo* und repassiret seyn würde, solange aber
solches in Ladung oder wegen contrairen Windes auf der Klhe liegen

mUfste, ein für allemaU nicht mehr denn 40 Thaler denen Ehedem ver-

gtlten wtkrde.

5) Dafs von der gantzen Equipage der löbl. Admiralität eine richtige

Musterrolle durch den Wasserschout sollte eingeliefert und von dem
Schiffer ausdrücklich die Verpflichtung gefordert werden, ein accurates

und allenfalls eidlich zu l)estrirkendes Journal zu halten, damit, wann
etwa währender Reise einer von der Equipage sterben oder irgend in

eiueni Hafen vuni Scliiff entlaufen, und dessen Platz nicht wieder besetzet

werden mögte, dieser Abgang der Aduuraiitaet zu Gute komnie.

6) Dafe, wenn die Rheder dieses Schiff ausseihalb Landes zu ver-

kaufen sich entschliessen möchten, sodann von dem Tage an, da das

Schiif geliefert und das Volk abgedanket würde, die Admiralität weiter

zu nichts concurrire, sondern sie, Rhedere, die Kosten der Zuriirkrase

des gesanunten bchiff-Volks allein zu tragen hätten. Und endlich

7) Dafs vor Allem der oder diejenigen, welche die Ausrhedung des

Schiffes besorgten, darzuthun verbunden wären, dals Alles was zur

Takelagie» auch zu den Schifib-Gerftthschaften und zu der völligai

Yictualisir- und Proviantining desselben nöthig, in hiesiger Stadt, von
deren Bürgern und Einwfihneni wirklich erhandelt und angekauft worden.

Wenn also v(ubenannter liüri^er zu allem obigen, so viel ihm davon
obläge sich erklären würde, s(t hätte derselbe bey löbliehor Admiralität

behörig sich zu nieldeu, und dieser BeihtUfe augeiuhrlcr mai'seu in der

Ttaat zu verfahren.
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47»).

Instruction
fürdenCap"* Jochim Wilhelm Brockes, welchor mit dem Schiffe, „das Wapen

von Hamburg" genaDot, jiach der Mitteil&udischeii See gehen &o\L (1746).

l.

Soll gedachter Cap"' sofort nach ü:ehalt«ier Mnsterimg die Elbe

bioiinter segeln und einige Tage vor Cuxhaven Hegen bleiben, um die

gesammte aufhabende Mannschaft in dem bendthigten Manoeuvre wohl

zu exerciren.

2.

Jedoch muls sein Verweilen auf der Kliede von Cuxhaven längstens

sieb über acht Tage nieht erstrecken; alsdann er, wofeme nicht etwan

Wind und Wetter zugegen, in See m geben und die naeh Port & Port,

Lissabon , Cadix und Malaga von hier aus destinirte Kauffardey-Schilfe,

welche sich gegen die Zeit zu ihm fügen werden, dahin zu begleiten und
in Sicherheit zu bringen hat

3.

Wann solches geschehen, so hat der Gap"*" Brockes mit t]pm Kreutzen
auf die Türkischen und vornemlich Algierischeu Seprimber den Anfau?

zu machen; wobey er haupü>achlich bemühet seyu wird, soviel als den

ümstftiiden nach möglich seyn will, zu yerhfiten, da& gedachte Seeräuber
nicht durch die Strafse kommen, mithin für die Hambuigiscben Schiflk

die Fahrt in der Spanischen See frey bleibet

4.

Zu dem Ende hat der Gapitaine Brockes seinen ^eutz-Zug regu-

lariter nidit weiter als büs unter das Gap de Gates fortzusetzen; es

wäre denn dafs er allda einen Seeräuber ansichtig würde, welcher

weiterhin zu entflüchteu trachtete; alsdann er denselben biHs unter das

Eyland Yvica verfolgen mag.

5.

Auf diesen jetzt heregten Kreutz-Zügen so wohl als sonst überhaupt

hat der Cap°** Brockes nicht nur dieser Stadt wie auch anderer Euro-

päischer Nationen Kaulfardey-Schiflfe , welche er etwan im Gefechte mit

den Seerftubem oder ff»r von selbi^n schon erobert antreffen möchte^

diesen Seeräubern mit Anspannung seiner ftubersten Krftfte zu entwältigen,

sondern er hat aucli gedachte Seedluber. wo er denselben in der See

beykommen kann, in Gott^ Gahmen anzugreifen und offensive wider

dieselben zu agireu.

6.

Die Sehiffe, welche der Capitaine Brockes den Seeräubern al)zu-

zunehmen das Glück haben möchte, kann derselbe zu Malaga aufbringen,

von deren Gröüse und übriger Besdiaffimheit umständlich an Uns be-

') Prot, der Kommerzdeputirten. (Arcb. D. H.*K.)

Digitizeci by Google



508

richten und darauf T'nst-re Verlialtungs-Befehle derenthalben ^rcwärtiL^on.

In Ausehunp: der Personen aber , deren er in dem Gefechte mit den

Seeräubern sich bemeistern wird, hat er die von sothanen Käubern vorhin

zu Sklaven gemachte Christen sofort in Freyheit zu setzen , die Türken
aber in Spanien, auch allenialis in Portugall bestthuDlich^ m verkauffen,

wofeme nicht vielleicht unter diesen Türken sowohl als Christen sich

einige befünden, durch welche er den etwannitr(^n Abpranp seiner eigenen

Mannschaft zuverlässig ersetzen zu können urtheilen mögte.

7.

Den ihm begegnenden Kriegs-Schiffen fremder PmsRancai hat der

Cap"*" Brockes alle geziemende Ehre und Deference zu bezeigen, auch
auff Verlangen seine Docunienten ihnen durch einen Lieutenant an Bord
zu senden, selbst aber zu deren lieberbriugung sich änderst nicht denn
blols gegen einen Adiniral einer fremden Flotte zu verstehen.

8.

Würden Kriegs-SchifFe oder auch Armateurs der vorjetzo im Kriege

verwickelten Puissancen ihm alsdann becrejinen , wenn sich eben Ham-
burgische oder anderer neutralen Nationen Kauffardey-Schiffe unter seiner

Begleitung befinden, und gedachte Krieges-Schiffe oder auch die Armateurs
diese Kaulfardey-Schiflb Tisitiren wollten: so hat der Capitaine Brockes
solches bestmöglichst zu decliniren; wofeme sie aber durchaus darauf

bestehen, die Visitation, jedoch unter dem Bedinge zu verstatten, dafs

er einen Lieutenant zugleich mit an Bord sende, welcher solcher Visitation

beywohne und alle Unordnung dabey zu verhtUen suche. Falls aber

dieses wider Verhoffeu nicht wollte zugegeben werden, so hat der Cap°*

Brockes die Visitation nicht zu verstatten, auch allenfalls Gewalt mit
Gewalt zu vertreiben. Bey der Visitation hat er nur dieses untersuchen

zu lassen, ob das Kauffardey-Schiff, welches visitiret wird. Contrebande-

Güter geladen hat. Fünde sich dergleichen nicht, der Kaper oder das

Krieges-Schift aber, von (ienen der Kauffahrer visitiret wird, wollten den-

selben unter dem Vorgeben, er hätte Gut geladen, welches den Feinden
ihrer Krone zugehOrete, aufbringen: so hat der CapP* Brockes diesem
Kauffahier allen benöthigten Schutz dagegen zu verleihen und der Auf-

bringung nach iUilserstem Vermögen sich mit Gewalt zu widersetzen.

0.

Die Schiffer von den unter seiner CSonvoy sieh begebenden Ham-
burgischen und anderer neutralen Nationen Eauffiirdey-Schiffien hat der

Gap"' Brockes den Admirals-Brief unterzeichnen zu iisseo, die Anzahl
ihres Geschützes nebst ihren übrigen Umständen zu untersuchen, und
woferne an Ammunition und Provision bey ihnen ein Mangel zu ver-

spüren, sie dazu anzuhalten, dals sie allda, wo sie am ersten einlautfen

können, denselben zu ersetzen sich bemOhen. Desgleichen hat er von
allen diesen Kauffiardey-Schiffen die Connossementen und ttbrige Docu-
menten sich sofort vorzeigen zu lassen und, wenn er findet, dafe daran
etwas mangele, die Schiffer anzuweisen, dafe sie wo immer mOglich es

redressiret zu bekommen sich bemühen.
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10.

So oft als (üp Umstände es vergönnen, hat der Cap°« Brockes sich

auf die Rhede von Malapa zu begeben und eine Chaloupe nach diesem

Orte hiiKMu zu hendeu, weiche die von Uns aB ihn ergehende rescripta

und andere Briefe allda ablange.

11.

Erhält er mm Nachricht, dafs vei-schiedeiie und wenigstens 3 a

4 Sehitie zubauimen um seinen Schutz sich bewerben unci Mch in einem

der zur rendezvous zu bestiumienden Häven, Gibraltar oder I'ort-Mahon,

ZU einer gewissen Zeit sich einfinden wollen: so bat er Fleifs anzuwenden^
dafs er umb die bemerkte Zeit, nach Gelegenheit der Orter, woher solche

Schifte kommen, entweder zu Port-Mahon oder zu Gibraltar eintreffe und
darauf die von Livorno, Mareeille etc. kommende Schiffe von Port-Mahon
hifs an die Strafse. die aus der Spanischen See kommende aber von der

btralse bifs unter das Eyland Yvica zu begleiten.

12.

Aufser diesen Fsllen aber hat der Cap"* Brockes diejenigen Kauf-

fardev-Schiffe, welche schon im September-Monathe ^Veine und Rosinen

zu Malaga zu laden anfangen und hieher destiniret sind, so viel als deren

sich seiner Convoy bedienen und desfalls auf üinander warten wollen,

alle auf einmahl bifs auf die Höhe von Lissabon zu begleiten, darauf in

der Art. 4 bemerkten Gegend, nemlich zwischen der Stralke imd dem
Cap de Gates, wider die Seeräuber seine Kreutzzüge fortzusetzen, im
Februario aber die alsdann von Livorno, Cette, Mar^^eille etc. mit Frtychten

und Weinen retournironden Schiffe von Port-Mahon abzuholen, darauf zu
Malaga, Cadiz und Libsabun, damit die au solchen Orten fertig liegende

Sehiffe sich auch zu ihm fOgen können, zu escaliren und demn&dist
ultimo Februario mit selbigen insgesamt anheio zurück zu kommen.

13.

Der Cap"* Brockes mufs in sein uuterliabeudes Schiff keine Waareu
laden und hat übrigens dahin zu sehen, dals auf demselben sowohl als

auch auf den unter seiner Begleitung befindlichen Kaufiardey-Schiffen

gute Ordnung beständig gehalten werde, und wird zu dem Ende auf den
Articuls-Prief verwiesen: wie er denn auch die dawider handelnde, nach

gescheliener Untersuchung und mit Zuziehung? der Officianten. üehorig

zu bestrafen, wenn aber das Verlirechen einf Pe]»ens-Strafe verdienete,

die schuldig beluudeneu geschloss(ui hiehei zuiuck zu bringen hat.

14.

Der Cap"* Brockes wird sich aiipele<j:en sr vn lassen, tleissii; an Uns
zu referiren, vor allem was ihm auf der Heise be^^eguet ein exactes

Journal zu halten und selbiges nach seiner Gott gebe! glücklichen Zurück-

kuidt der 15U. Gonvey-Deputation bey ?on Üm sodann abzustattenden

Relation zu übergeben.

Urkundlich Unsers hierunter gediuckteu Stadt-Insi^ls und Unsers

Secretarii Untersdirift. Gegeben Hambuig den ...
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43*

Verpfllchtungr des SeliifiQspredierers Seile
23. Marz 1750.

Abseiten der löbl. Convoye- Deputation wird dem Schiff- Prediger

Ehr. Solle hirmit zu seiner Wissenscliidt und Nachlel)uii^r l)ekan(lt {ro-

inacht , wasraassen vermö'jp Cond. d. JH. Martz a. v. ihm die augesuclit(^

Vermehrung seines uionathlicheii Gehalt bis aul 40 / Courant, jrdofli

unter nachfolgende von ihm zu erfüllende Bediiigungeu zugestanden,

1) das gantze Jahr hindurch, so lange der Baum geOffhet, und der
Strohm nicht mit Eis belehret, alle Sonn- und Fest-Tajre und zwar auf

Ostern, Pfinjrston und Weynachten, den 1'^" und 2"*" Feierta^j vor der

Hand bis auf anderweitige Verordnung des Morgens von 10 bis 11 über

die ordentlfehe Evangelia predigen, und wenn er, erheblicher von ihm
jeder Zeit gehörigen Ohrts anzuzeigender Ubisacben halber solches in

Peraohn zu tfaun verhindert würde, durch einen tOchtigen Menschen seine

Tices auf seine e^<If'n^' Kosten vertreten lassen.

2) Soll er alle Donnerstag vor der Beth-Stuude nach der Ordnung
des kleinen Catechismi Lutheri, welcher binnen eines Jahres Frist zu ab-

solviren, ober ein stach aus denselben, eine zu dessen Ausleg- und
Erklftrang dienende kurtze Rede« die aber nicht aber eine halbe Stunde
danren mufs, halten.

3) Ist er verbundon , die Kranko niid seines Zuspniches bedürftige

Convoye Leute auf deren verlangen rieilbig zu besuchen.

Hamburg, d. 2!^ Martii 1750.

Henrique Jencquel

als ältester Bürger der lÖbl. Admiralitaet

49.

"Eid des Lieutenants auf der Coiivoy'*).

Ich N. N. lobe und schwere zu Gott deiu Allmächtigen, dafs ich

E. Hochw. Rahte und dieser Stadt unter dem mir vorgestelten Commandeur
N. N. getreulich dienen, Ihren Befehl gehorsamlicb nachkommen, dem
Articuls-Brieff und Ordnung über meinen Dienst allerdings geleben und
mich darnach richten, als ein redliclier >Taim in vorfallender occasion

fechten, die zu unserer Flotte gehörige bihiüe nicht verlassen, Gut und

Blut bey Ihnen auffset/eu und sie bifs auf den letzten Mann verthädigen

will. Ich will auch, als auf diesem Schiffe bestalter Lieutenant, so viel

an mir ist, unter den Soldaten und Bootsleuten gute Disciplin halten,

und Achtung geben, dafs dieselbe in guter Bereitschaft jeder Zeit leben

und dem Articulsbrieff sich gemäfs bezeigen müssen. Ferner will von
dieser Reise täglich eine richti2:e Verzeichnifs und Journal alles dessen,

was in unser Segellation und sonsten vorgehet, halten und fort nach

geendigter Reise denen Herren Gedeputirten zur Convoye einhändigen.

So wahr mir Gott helffen soll und sein heiliges Wort

') Prot des ConvoykoUegs.
^ Handschriftliches Kidenbuch der Kommerzbibliodiek-, daraus auch die folgea-

deii Eide. Den £id des CoBvoykapitftos vgl. bei Langenbeck S. d40.
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50.

Eid des Schmers auf der Convoy.
Ich N. N. lobe \mi\ schwere zu Gott dem Allmächtigen, dafs ich

E Hochw. Rahte und dieser Stadt will getreu und hold seyn, Ihr Bestes

wissen und Schaden abwendeui auch deroselben und des mir vuigesetzten

Gommandean N. N. Befehl in allem , was diesen mir auff dem Gonvoye
Schifft) Schiffer-Dienst betrifft, geborsamlich naefakommen und getreulich

gnügen thun. Auch will ich bey denen meiner defension mit anver-

trauten Schiffen wie ein redlicher Mann getreulich stehen und handeln,

Gut und Blut bey ihnen uuffsetzen, sie nicht verlassen, aucli sousteu

der beliebten Adniiralbchaft in allem bestes Fleifses nachleben. Ich will

auch von dieser Reise täglich eine richtige Veraeichnils und Jonnal
alles dessen, was in unser Se^^ellation und sonsten vorgebet, halten und
fort nach geendigter Reise denen Herren Gedeputirten zur Convnye ein-

hinKÜpen. AUps bey Verpfändung meiner Haab und Güter, auch bey

hoher wiükulirlicher StraÖe. So wahr mir Gott helf und sein heiliges Wort

51.

Eid des Schreibers auf der Convoy.
leb 2s. ^. lobe und schwere zu Gott dem Allmächtigen, dafs ich

Einem Hochw. Babte und dieser Stadt unter dem mir füigestellten

Commandeur und Capitain getreulich dienen, dessen Befehl gehorsam-

lich nachkommen, den Articuls-BrieflF und ^)rthiun<r über meine Dienste

gemachet allerdinfis geleben und niich darnach richten. Ich will auch

täglich von deme was in unseren Segelen und Vei-segelen passirt und
sonsten in Schiflfegeschäften , es seye was es wolle, vorgehet, eine rich-

tige -VerzeidiniliB und Journal halten, auch nach abgelegter Beise« so-

btdd Idi wieder in die Stadt komme, dasselbe denen Herren Gedepu-
tirten zur Convoye exhibiren und einhändigen. Alles so wahr mir Gott
helffen soll und sein heiliges Wort

Eid des Commandeurs der Soldaten.
Ich N. N. lobe und schwere zu Gott dem Allmilchtigen, dafe ich

£. Hochw. Kahte und dieser Stadt unter dem mir ftlrgestelleten Com-
mandeur und Capitain getreulich dienen, ihren Befehl gehorsamlich
nachkonunen, den Articuls-Brief uud Oninung tlber meinen Dienst aller-

liings geleben und mich darnach richten, als ein redlicher Mann in vor-

fallender occasion fechten, die zu unserer Flotte gehörige Schiffe nicht

verlassen, Gut und Blut bei Ihnen ansetzen und Sie bifs auf den letzten

Mann vertheidigen will. Ich will auch, als über die auff dem Convoy-
Schiff verordnete Soldaten bestalter Commandeur gute Wacht und
Disciplin untn s( lbi«rea halten, Sie zu ihren Kriegsverriehtungen aut!ni

Schiffe fleifsig auweisen, exerciren uud Achtung geben, dais dieselben

in guter Bereitschaft jeder Zeit leben und sieh dem Artieuls-Brieff gemftfe

bezeigen mllsBen» So wahr mir Gott helfien soll und sein heiliges Wort

Zu ergänzen: übeitrageneji.
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53.

Eid der Matrosen und Soldaten aul der Convoy.
Wir lobeu und schwereu zu Gott dem Allmilchti?ien, dafs Wir E.

Hochw. Kaiitc und dieser Stadt unter dem uns vorgestelten Coiumandeur
getreulich dienen^ seinen Befehl behörlich respectiren und gehorsauüich

nachkommeiit dem gednickten AitieolS' Brieff und Ordnung Ober uDflere

Dienste gemachet allerdings geleben und uns darnach richten, als red-

lich' Leute in vorfallender orrnsion fechten, beysammen halten, die ZU
unserer Flotte gehörige Srhitie nicht verlassen, Guet und Blut hey ihnen

auffsetzen und Sie biis aulf den letzten Mann vertbädigen wollen. So
wahr uns Gott helffe und sein heiliges Wort.

54 »).

Bremer ConToy.
Caleulation und Übersdilag, was die neu angelegte Convoy seit Anno 1691

bis dato dem Publieo und Partieularen eingetragen hat

1) Ist an Couvoy-Geld eingenommen und empfangen:

Anno 1Ö91 . . . . 15856: l>/a

» 1692 .... 11526 : 69

, 169S .... „ 11380:50
, 1694 .... „ irnoO: —

Summa J^. 518(55. —
Davon haben hiesige Einwohner vor Monatgelder und Arhoits-

lohn etc. wenigstens genossen Tbeil« und ist bievon in der Stadt

geblieben 39000.

2) Obige Summa des Gonvoy Geldes beyzubringen, seind auf der Con-
voy Kammer an GUbter angegeben worden:

Anno 1691 : ä 1^'4 Procent 1260000
^ 1692:»

„ 169;5:>4 IWa Procent ^ 2400000
„ 1694:'

Und weilen die rückkomnienden Gühter zu besserer Eu-
couragierung der Counnerciirendeu auff der Kammer
leidlldi shid angeschlagen, so rechne solches durch
einander nur auf 10 Procent, ist von 3600000 . 3nnooo

Snmma 4026000
Wan nun die Handlung auf Engeland so wird Cond-

deriret, dafs von dehnen dahin abgehenden und
wieder nnhoro kommenden Gtihter der Scheidt

für frenibder und der ander * soheidt vor hie-

siger Bürger liecbuung ist, so ist au Provision von

Bremer Staatsarchiv. Undaürt; wahrscheinlich von 1695.
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der Fremden Guht durch einander einirekonimen von
2013000 ä 1 Procent ^ 20130.—

Und v(im übrigen V 2 scheid rechne nur 5 IVocent avance
durch einander, ist von 2013000 .4: ^ 100050.—

3) recbiif au Accise Convoy und loiiuen Geld einge-

komnien zu sein von Capital 4026000 J^., die

grobe und leichte wahren durch einander gerechnet

ä * 8 Procent „ 13420.^
4) Ist an T'KMnie der Associiration seit den Ix yden letz-

ten Jahren auf dem Convoyschiffe und den andern

Schiffen und Gühtern wenii^'st in hiesiger Stadt von

diverse Particuiaren gehuheu 4000.—
5) Von solchem Capital der auff der Conroy deda-

rierten Guhter rechne den ' 2 Scheidt auff wechfiel

j)er London, Anisterdain und sonsten einfrezogen zu

sein, wovon die Reniittenten in Conmiission ihre Pro-

vision«' und die Mäkeler ihre Courtagie genossen,

davon rechne» weil auch viel für propre Rechnung
darunter kann {gewesen aeio, nur von 1 600000
k V« Procent „ 8000.—

0) Sothane nacher London abgebende Gtthter dahin zu
hriiijren und die von dannen kommende Wahren
wie(ier anhero zu führen seind laut der Convoy
Rechnungsbuch abgefahren und augekunimen

199 Schiffe, worunter an fremde gewesen
19 ,

Best 180 Schiffs, hiesigen Borgern und Einwoh-
nern zugehörig.

Von densellien haben verschiedene nach London
hin 12 h 1500 .-/|' Fracht verdient, und wieder an-

hero 5 ä 700 .y^, ; wann nun solche Frachtgelder

auf jedes Schiff durch einander k 500 ./^ werden

bmcbnet und davon abgezogen wegen victualie

aufserhalb getahne Unkosten 100 so bleiben

noch über vor jede einfache Reise, welches der

Rhedere, Schiffere, Bf^ots- und Arbeitsleuthe in hie-

siger Stadt genossen haben, per Schiff 400 seiud

von 180 p 72000—
Von den 19 frembdai ist in hiesiger Stadt

an Arbeitslohn und sonsten geblieben per Schiff

100 .^z, seindt , 1900.—
7) An Eichen und Kahnenfracht, Kahr- und Krahngeld,

Packlohn und alle kleinen Ungei(i' rn rechne von
d( u 199 Schiffen durcheinander nur 125 per

Schiff, ist „ 24875.—

Summa bifshero notirter Posten 283975.—.
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55

Commisbrier lur Capltaln WuUsen. 1695. 30. Nov.

Wyr Burfjermeistere und Raht der Kayserlichen fieyen Reichs Statt

Bremen bezeugen biemit und thuen kund jederniänniglich deme dieser

Gommis-Brieff wird Torkommeo, watoafsen unsere Bürgere und trafiqui-

rende Kauffleute Peter Löninp und Jacob von Berckeni der JOngere, fUr

sich und alfs Depiitirte ilircr Mit-Iiitert'Sj^ciiten unfs ^'ebiilirend an^rezeifret,

wie sie entschlossen für ihre Rechnung die Fregat, die Waiirlioit ue-

uaiidt, von ihnen belahdeu uacher Genua und der ohrteu hinzusein len,

da sich m entlahden, demnegst Schirt und eine neue Lahdung wiederunib

hiehin zu bringen, sich aber bey diesen gefilhrlichen Zeiten befürchten

musten, dafs ^eses Schiff im Meer feindsehlig mochte an^^egriffen und
erobert werden, defewegen Sie, implorantes, selbiges nach Notdurft mit
ammunitinn und Mannschaft armiren wollten, wan Wyr daraufT zum
Capitain und Commeodanten Herrn an Wu 11 Isen, hiesigen Hur^jer,

dessen Bequehndieit ihnen wohl bekaut wiire, coiumilLireu und aucto-

risiFen weiten. Da nun dieses unser Bürger Suchen zur Befodenmg
der commercien und erhaltung ihres Schiffes Lahdung und intention

merklich gereichet: aUs haben Wyr denenselben ihre Bitte nicht ab-
schlagen können, sondeni deferiren inttssen; committiren derohalben

hiemit und in Kraft dieses vorbenauteu üerniann Wulfsen, dafs er vor-

bemelt^s Schiff oder Fregat, die Wahrheit genand, als Coniuieudeur und
Capitain zum Besten der Interessenten gouverniren, bey allen feind-

sehligen AnfiLllen mftnnlich defendiren und was er durch göttliche Hülffe

on ihn anfallenden feindlichen Schiffen erobern konte vc rhnndeln und
vereufsern, sich auch dieses unseres Commissions- Brieffes immer zum
Besten dieser Statt, deren Alliirten und Freunden, gegen ihre und deren

Feinde zu gebrauchen, mit nicliten aber gegen hiesige Kauffleute, Ein-

wohner oder einige, womit wir iu alliauce, Freundschaft oder NeutrulitiiL

leben, mit anfo]len oder beschädige sidi mifebrauchen solle. Wollen
derhalben allen diesem Schiffe angehörigen befohlen und ermahnet haben,

mehrgedachten Hecman Wul^n, als von unis diesem Schiffe vorgesetz-
ten Commendeur »md r-ijiitain zu erkennen und zu gehorchen. Darbe-

uebeu ersuchen und bitten wyr auch alle Könige, Fürsten, Republiquen
und andere Standes Personen, in welchen Chargen und dignitäten sie

stehen, untertliänigst, unterthiinig und unterdienstlicb, erwehnten unsern

Capitain Herman Wulfsen in ihren Häven gnädigst, gnädig und hoch-

geneigt auff- und anzunehmen, behülfflich zu seyn und zu allen Privi-

legien, welche von altersher die Ilansee Stätt(^ zu gemessen haben, zu
verstatten. Welches Wyr von denselben in allf n vorfallenden gelegen-

heiten zu verschulden er])5tiir seyn. In ulnkmid der Wahrheit haben
Wyr diesen Brietf mit uuberui geheimen SuiLi^ Siegel befestigen und
vom presidirenden Bürgermeister unterschreiben lassen. So geschehen
Bremen den 30. Novembris des 1695"'*" Jahres.

Melchior Schweling. U. ,1. D.

et Reipubl. Bremensis Consul, *

p. t. Praeses.

*) Bremer StaatsarehiT. Auf Pergameot
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56»).

RationeSt
varumb man alhie zu anlegung der Convoy auf Eogelland resolvirea

mttsseii. (Bremen ca. 1703.)

1) Weil ohne diesselbe bei gegeuweitigen Kriege keine Handlung
yon und aof Engelland zu führen gewest

2) Bei ermangelnder Handlung aber müssen die publique revenuea
hleselbst uicht allein, sondern alle Gbur- und tOasÜ. ZOUe an der Weser
in grolscM' abnähme gerathen.

3) AltsofiHerlich stehen bei luauqueuient von Coiivov keuie retouren

aus Eugelluüd zu erwarten, die sonsten die Weser hinauf und zu Laude
ins gantze Reich weiter ferfbhret werden.

4) Wenn sich die Handlung einmabl verlobren, ist diesselbe nicht

WoU wieder beizubriuL^t ii

5) Zu Unterhaltung der Gonvoj nun mQssen die angesetzte 1 Vi Percent
bezahlet werden.

6) Selbige hören nach erfolgten Frieden und ersetzten Unkosten
wieder auf.

7) Durante belle aber kann ohne diesselbe die Gonyoy nicht unter-

halten werden.

8) Doswepren hat man sorgfelti'j acht zu geben, dafs der Convoy
keine Gühter aus BuMueu von und nach P^nirelland entzou'en werden.

9) Und ist p])en darnnib lidiclit, dais die Gühter, so ohne Convuy
abgehen, deu auderu gleich bezahlen uiüssen, weil die Hebung ausserdem
nicht zureichen wOrde, und ein Jeglicher sich der Convoy zu bedienen
Gelegenheit behält.

10) Wann aber Jemand sein guht mit Haniburjier Convoy von der

Elbe wi]] abireheii la-^s^n. so umfs ein Bürger dennoch 1 PerCf^iit he-

zahlen, einem Freuibden aber wird der Woc: auf HamburGf freist htssen,

jedoch dafs er eidlich erhalten f — erhärtenj muls, daJs kein Bremischer

bürger dabM intr^ret und das Guht recta auf Hamburg gehen solle.

11) Wie es denn auf der Altona nicht kan gelossen werden, weil

von dorten die GQhter der Hamburger so woli als Breischen Convoy
entzogen werden.

12) Die fürst). Unterthanen leiden hierunter auf keiner weifse, weil

diesselbe wenig Gühter inunediate auf Engelland versenden, sondern das

meiste in Bremen verkauffen, da alsdenn bei deren Abschiffüng der

Kftuifer die Convoy bezahlen mufs.

13) Vielmehr würden sie in schaden gesetzet werden, wan keine

Convoy von hier ginge, imnialsen alsdenn keine Commissiones aufs Engel-

land zu pinkauflfmvi c. u. des Linnens zu erwarten, sondern was alsdenn

nach Knjz(>llan(l vt rs uil würde, müste allein von hiesigen Bürgern vor

deren iiecbuuug daiim gehen; in solchem Fall aber, da so viel weniger

Käpffer verbanden, mQssen die Gfihter auch nohtwendig im Preilse fidlen,

Bremer Staatsarchiv. Undatirt; wahrscheinlich von etwa 1708. Vgl. obeo
8. 876ff.
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und die füi-stl. Unterthanen als Verkaufter so viel schlechter Markt
haben, wie ileuD diesses der coutractierenden Kauffleute grofsestes ab-

sehen, dals sie die Handlung solchergestalt allein an sich bringen und
die wahren im PreiJse so viel wollfeUer erhalten mOgen.

14) Die alte Convoy ist zu Unterhaltung eines Gonvoy-Schiffes nicht,

sondern zu AuistieffiiDg der Weser angelegt, auch nidit dazu proportioniref*

67»>.

Ordonnantie en Zeyn-ßrieir

j^emacket, onder het conimando van den Capitain Henrich Loscher, om
te kniyspii vaii de Weser over de Watten, naer ordre van Com-
missie, so gegeveu is van die Heereu Directoreu in Bremen, Anno

170 . -) den . .

Onder den A(iiniral, waer na heni alle Schippers sullen rejzulepren.

by Admiraelschap, vaerende van hier, alles naer ordre, oock den iuhoud

en regel van den Zeyn-Brieff en houden voor ons
Admiral
Vice Adniiraal

bcbout by Kacht.

1.

Ten Kersten als den Capitain begeert Zeyl te gaen, sal syn Ylagge
laaten wayen van achteren, en een Zeyn schoot Schieten.

2.

Oft peviel, dat den Capitain be^'eerde hy Nacht seil te craan , sal

twe vuiren opsteeken, en een Zeyu-Schoot Schieten, dan sal de ordinary

Vlaggeman gehoudeu zyn, oock een vier op te stecken op verbeurte van
2 Ryxdalers.

3.

Of jemandt by Nacht quade Vaartuygeu gewaar wierdt, sal het

kendt maeken an den Cajntain, door een Sehoot van een Musqnet

4.

Of den Capitain inet mist eeuig sins begeerde te anckeren, sal een
Schoot Schieten en dan weer onder Zeyl gaande, een Schoot Schieten,

en in 't seylende mistich Idyvende, flutemet een Schoot sdiieten met
een Husquet

5.

Sal de Schont by Nacht gehouden syn de Schippers het Word af

te vragen, en soo hy het contrary bevindt, sal hy gehouden syn, het den
Capitain bekent te niaken, mar die het willens Contrarii geeft, sal

jedennael verl)eurt hebbeu een Mark voor de Anueu.

M Bremer StaAtsarchiv,

*) Hit Bleistift Ut hier hmsagemgt 3 (?).
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6.

Of hct gebeurde, dat de Schepen van inalkauilei niackten door

doncker of uiist, eu weer by malkaudereu konieude, sal den eeneu

roepeD,h ola ! van war het Schip ? sal by roepen van • . . den ant-

worder dan . . .

7.

En 600 jemand van de Vloot an de grondt quam te Sitten, sal men
gehouden syn twe da^se Tyden dama te wachten, mar ingevalle soo
jemandt sick dieper ladet als 4Vt Voeten, sal het Convoy nich gehouden
syn om te wachten.

8.

Niemandt sal sick (uulerstaeu van de Vloot te loopen, of het sy

saaoko, dat hy is op vm btroom, daer he syne Goederen will brengen»

po i'üeue van 10 Ryxdalers.

9.

En soo den Capitaiu bejjeert te hebben, dat de Schippers aen boort

bulleii koinen, galt seyn syn de Vlagge in een Schyn van achteren laeten

wayen en een Schoot Schieten.

10.

Ku soo den Gapitain de achterste Scheepen begeert in wachten,

sttllen de andere Scbeepen oock gehouden zyn, om te wachten, op
straafie van 2 Ryxdalers.

11.

Niemand sal sick onderstaan de ordinari Vlaggeman by dage of

den Vuyrman by Nacht voorby te zeylen, op Poene van 3 RyzdalerB.

12.

Des schul ile Vlaggeman by dage of Vuynnau by Nachte gehouden
z\'n, op de Convoy te letten, niet verder voor uyt van hem mögen
zeylen, als men met een Musquet kan Schieten, op poene van 4 Ryx-
dalers.

13.

Notanduni is vorder jrerrsnheert. dnt do preone scheepen onder het

kruypende Watt-Convoy ^rehorii'h sick sulleu onderstaan, het kruysende
Wat Cüiivoy Schip te quiteeren uleerse tot*)

en insgelyckeu in de Weeromreise op de Weser gebracht eyn op ver-

beurte van 5 Ryxdalers, de een Helfte an de Convoy* Kammer, en de
andere Helfte voor de Armen.

*) Lacken.
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S. 2. Wenn idi ftdr d!e Niederiande «die erste Redaktion von
Bestimmungen über die Convoyiahrten in dem Plakat vom 25. August
1651" finde, so sind hiermit natürlich nur allgemeine Bestinimun^on

gemeint; für einzelne Fahrten finden sich solche schon früher, so

1622 für die Levante- und die Übt- und JSord- Fahrt (Gr. Plac Beeck
I. 898 ff. 926 ff.). —

Ebenda. Z. 25 von oben lie^ IGGl statt 1662; dieselbe Be-
richtigung hat zu erfolgen fiur 8. 264 Zeile 10 von oben und S. 286
Anm. 1.

S. 23 Anm. l mufe es hdlson: Rp* statt F|»*.

S. 60 muls es 9. Zeile Ton unten heifsen: 89 statt 37.

S. 74. Der hier erwähnte Brief des Ilambuiger Raths an den
Grornmeister der Malteser vom 18. Juli 1747 (abgeschickt 23. Juli)

lautet

:

Emiuentissimam Vestraui ScKMutatem haud penitus lat^'re existimiinius,

quam pertinaciter naves mercatonae Hamburgenses a piratis iurcicis,

praesertim AJgcrianis, in Atlantico aeque ac Mediterraneo mari in-

festentur.

Continuae hae depraedationes nos permOT^nnt ad instruendam
naveni hellicam qiiinqiia?inta tormentis gravem, qu-io inercatoriis iif^stH'^

navigationeni in dicto utro(iae mari a piratarum msultit)us (luodanmiodo
securiorein prae^taret Kavi huic, Insignia Hamburgeusia appellatae,

CSapitaneum praefedmus Joachimum Wilhdmum Brockes, Hambuigensem,
a quo in mare Mediterraneum mox deducetur.

Eminentissimae Vestrae Screnitati consilium nostrum non fore dis-

plicitiirum, eo <[uidprn oonfidoiitius speramus, quod snscipitur haec pxjieditio

adven^ns t>üS(iem hostes, (luii)usrum perpotuo beilare lilustrissimus Meli-

iensium iiierosoi} uiitanus Ordo uou ofhcii duutaxat rationem, sed suinume
etiam gloriae duieit.
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Haud itaque vt iemur, ne molestae sint precea, quibus ab Eminen-
tissinm Vestra Serenitate summa cum vorocundia contendere audeniu?,

ut ( u'iiorosissiniis Ordinis Sui Equitihiis, (fii, ad consectandos Christiiiui

Hominis hostes capitales veutis jaiii vela dodcnint, aut adhue daturi

suut, gratiosissime demandare velit, ut eum supra uominato Capitaueo

Brockes, inter jretum notissime Herculeum et promontoriam Cbaridemum
spmilari piratas jusso, fidenter in commune consulcre, mereatorias naves
Tlanibiirprenses, ubicunque Melitensibus licmibus obviae fiant, a Turriconini

praefloiimrt pffprata immanitate tiieri vi quot earum huc teudeiit ad
Broci\es]um nostrum couiitari uou de<iifiuentur.

Nunquara sane permagni beneficii hujus obliviscemur , quin potius

gavisuri simus summopere, si quae forte occasio noa adeo feliees red*

diderit, ut laculeoter aiguiiicare possimua, quam fnrato animo et quam
sincero demissoque reverentiae cultu perspvpremua."

(Hamb. S.-A. Abschrift)

S. 105. Ijappenborir, Hamb. Chroniken in niederdeutscher

Sprache S. 587, vermuthet, dass die Bezeicimuug „rubrum si^num" —
„vielleicht von einem rothen Schilde oder Fähnlein mit dem Hamburger
Wappen** herrOhre. In einer Chronik von 1528 wird der ,Bode Tollen"
als ein Ort, wo die Bfiiiger zusammenkamen, genannt (a. a. 0.
S. 522. 551).

S. 130 ff. Die Convoy „Die Admiralität von Hamburg" wird oft

auch „Wapen der Admiralität" genannt: so z. B. S. 478 und bei

Langen b eck S. 137; wo dies Schiff aber zuei-st benannt wird, nämlich

im l^otokoU der Gonvoydeputirten 1691, erscheint es unter dem eist-

angefahrten Namen.

S. 142 Anm. 2. Ein Schiff „der FWdericus" wird mir fiunial, im
Juli 171H. im ConvoyprotokoU erwähnt; es sollen 5000 Thaler für den
Ankauf gezahlt werden.

S. 166. Hillebrantsens Beiname wird bald Groot bald Grotte ge-
schrieben.

S. 171. Martin Tamm war Caspar Tamm 's Sohn (nach dem Aum. 2
citirten Manuscript).

S. 177. Georg Schröder starb im März 1748.

S. 208. Der „Doniiue Johannes" ist vielleicht identisch mit „Johannes

Blohme**.

S. 225 Z^le 10 von unten roufs es heifsen: „wird folgendes" statt

.werden folgende*.

S. 254. War in dem zwischen einem Schiffer und seinen Matraeen
abgeschlossenen Ileuerkontrakt ausdrürklirh eine Fahrt obiio Convoy
ausgemacht, so hatten die letzteren aucli keinen Anspruch auf Convoy.

Ein solcher Fall wird 1728 erwähnt. Im Juli dieses Jahres befragte

man in Hambarg den Convoykapitän Schröder, warum der Schiffer

Wilhelm Wagenkneeht, dessen ScbUF von den Barbaresken aufgebracht
sei. von Malaga abgefahren sei, ohne bei der Convoy zu bleiben. Es
stellte sich heraus, dais W. in Malaga zu Schräder gekommen war und
sich l>eschwert hatte, dals seine Leute nicht segeln wollten. Schröder

Digitized by Google



BericbUguDgeQ uud Zusätse. 515

hatte dann des W. Matrosen befragt, .ob sie ohne oder uüt Gouvoie zu
fahren sich von dem Wassersdioiit annehmen lassen; wie sie nnn alle

gestehen mflssen, dals sie ohne Gonvoie zn fahren sich annehmen lassen,

hätte er ihnen bedeutet, dafs sie auch jetzo, wie es der Scliiflfer ver-

laiiiret. ohne Convoie altsoijrln ntiissen". Es ist bemerkenswerth, d^ifs fhs

Falireu oder Nrrhtfahren uutcr Convov überhaupt Gefrenstand einer

heuerkontraktliLMieii A])inarhiin«r seiii koüiite. Ob ein Schiffer, der Matrosen

für eine Fahrt ohne Gouvoy aiigenoimiieu hatte, nun keinen Adniiralsbrief

unterschreiben konnte oder durfte, ist aUerdings eine Frage, die ich

nicht im Stande bin zu beantworten.

S. 263 muls es in der Anm. 2 hei&en: No. 12, statt No. 10.

S. 264. Die hier erwähnte Bestiiiiinuiig der Instruktion von 1668.

Art. 9 (vgl. im Anhang S. 430) findet sich auch in der Instruktion für

Eapit. Michel Schröder 1690 }soy. 5 (Konunerzbibliothek, Mandaten-
Sammlung).

S. 356. Uelier die englischen Gonvoyen 1755 ff. vgl. auch Hasse,
Gesch. der Leipz. Messen S. 324.

33*

Digitizoü by Co



Register.
(Bezieht sich nicht auf den „Anhang".)

Admiral L 255. 2M f

.

Admiralität, Verhältnis der, zur Convoy-
vorwaltung 91— 103.

Adwiraütätsyacht 292.
AdmiralitätszoU 93. f. 11&^
AdmiraJschaft L 49. 55- 152. 2M ff. 284.

2ii^ a2ü f. m ff. 345. ML m
AdiniralschaftÄordnung, Hambnrgische ^

2r,A. iliili ff.

Admiralh- und äignaUBrief 254.

Algier, Verträge mit 14—17. 45. iL M.
Gß. 22f. 25.

Altona 193. 2^4. 364. 328 f.

— , Konkurrenz von 3L 42. 54. 12L
—, Grönlandfahrer 125. 129.

Amsterdam, Admiralität von 222. 274.

352f. 3fiL

Anker 151.

Apollo, Schiff 145,

Arsenal, Convoy- 151.

Artikels-Brief 219. 226. 286.

Auslieger Ififl. ISO.
— , Bremischer 387.

Auster-Haker 53.

Baakenzoll llfi.

Bäcker 129 f.

Barbier-Amt 195,

BeköstigiiDg 222 ff. 341 ff.

— der Passagiere 229.

—,
gualitat der 23Ü ff.

Bergenlahrer 400.

Beurtschiffahrt 222.

Bootsleute, Aufruhr der 22.

Brandenburg, Convoyen 3 f. 369. 312.
— , Kurfürst 23. 364. 369.

Brauer 129 f.

Bremen, Konkurrenz von 29 f. 3L 32. 34.

42 f.

— , Com oysohiffo 29. 3L 32. 34. 36fi ff.

— , Watttüiconvover IiiS5 ff.

—
,
Verwaltung des Convopresens 391 ff.

— , Zuckerraffinerie 393 f.

Buxtehude aiL 323.

Convorfahrt, Gemeinsame von der Elbe
21^ ff.

—
,
Regehnäfsigkeit 3Ö2 ff,

—, Dau. r a23f.
—

,
Anrogting zu der 23ß f.

—, Rückpiuigipniachiin^r '2.S8.

—
, Verhan(lluiia;en über 239.

—
, Anschlag der 2Ü9 ff.

—
, Prolongationen 243 ff.

Convoj-flotte, Zusammf-nsctzung 2fy. ff,

—, Anschlufs 242. 2M. 2ikit. 2iÜfl.
Gröfse 229 ff.

—
, Arrestiruog 3o9.

Convoygeld ßÖ. 12. lÜL lOfi-llfi. 269.

308. 310. 313. 326 ff. 391 ff. 396.
— , Taxa des löS. 393.

Convovgottesdienst im Hamb. Hafen 147.

2li f.

—
,
Ordnung des 215. 21L

—
, Orgel. Kanzel, Glocke des 217.

Convoykapitane, Wahl der IM ff.

— , Verkauf der Dienste der 168—172.
— , Gehalt der 122. lilS. 202 ff.

—
,
Beeidigtug 122.

—
, Abwechselung im Kommando ISL

—, Rechte der, auf Convoyfahrten 184.

—, Tausch der Convoyen 187.

—
,
Abfindung der 189 ff.

—, Unbotmäisigkeit der 96 f.
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Convoykapitäne, Degen der 122: 124.
—

,
Lebensvorsicherung der 173.

—
, Disciplinurische Bestrafung 125 &

—, Tod und Begräbnis 122 ff.

—
, Verpflichtungen '2M ff.

—
, Vorzug vor Kautfahrem 2fiL,

—, AufeicDt über die Kauffahrer 2ß2a

—, Sorge für die Kaumihrer 2fi2 f.

— , ak Schiedsrichter 21ii f.

—
,
Vei^ütung an die 2ß4*

—
, Bevor/tifTinisr 'V^M f.

—
,
Englische ü>i 'ML 2Ifi ff. 3M ff.

— , Holländische 2iL lüü ff. .m 3fi5 f.

Convoykollep;, Errichtiintr ilcs 2iL

—
,
Gescliäftüthatigkeit illS ff.

—
,
Anfang des Protokolls 92^

Convovprediger, Officipre 194.

— , Gehalt 2üiL 21L
—, Ordination 213 ff.

—, Stellnnpr m— Wahl
Convoyrungskontrakte MO ff.

Convoyschiffe, Bau 2ö f. 46 f. 5L 112 ff.

134-146.
-, Verkauf 143 ff.

—, Docken 148,

— , Havarien Lkj f.

— , Geschütze 15Öff.

— , Kosten IIG -120.

—
,
Befrachtung &L 153—16.3.

Besuche 290 ff.

Court. Englischer 21 m 2ßfL 22fi. 222.

3Üii ff m Üü2 f. 3äiL ai2.

Dänemark 32. f. 21 ff. 145.m
—

,
Convoyi,cliiffe 2. 5- 359.

Defensions-Skihe 2.

Desertion

Diebstahl m
Disciplin 21^ ff.

Domine s. Convoyprediger.
DüJikirchen, Kaper 2^ 22iL 224. ^

365. .368. 387.

Elbe, Schutz der 8, 22. ;Ä
Emden, Convovschiffe 3fi2 f. 3ß5. 3fiü ff.

32fif.

—, Afrikanische Kompagnie 369.

England, Convoyschiffe 2. 5. EL 33. 41 f.

142. 24L 265 ff. 2fi2. 223 ff. 225 ff.

2aL aiL MÜ ff. 322. 381. 383 f.

389.

—
, Verträge mit den Barharesken

Uff. ih.
Esperanza, Fregatte 14Q f. 28><.

—, Kommandeure der 173.

Fantfracht 15fi. 344.
>esttage in kathol. Ländern 301.

Fiscbgeld der Grönlamlfahrer 122—128»

Frachtkosten, Berechnung der IM f.

Frankreich, CouToyschiffe 2.

Frankreich, Kaper 22. 2iL 32. 3ß f. 225.m atiü f. 365. 314. ML ML
—

,
Kriegsflotte 2Hi

—, Atlnüral 299.

Frauen aul den Convoyen 227.

Fregattenprojekt 55 f. 62.

FrühschifTe 32fi.

Führung 161.

Gelcifle-Geld löfi.

Gesundheitsbriefe 125.

Gold, Transport von 162.

Grönlandfahrt
, Ausnahmestellung der

121 f.

— , Verbot der freien 22. 124.
— , Bremischf 390.

Guinea-Kompagnie, Dänische 347.

Häfen, Englische 31fi ff.

— , Italienüsche 319.

—, Spanische 312 f.

—
, Portu|2:iesische 32Q ff-

—, Atrikanische 322.
Hannover, Kurfürst 323. 32L 322 ff.

Harburg. Konkurrenz von 12L
Harlingen, Admiralität 2öfi. .'ij7. 3Hfiff.

Herren-Yacht 125.

Holland, Verträge mit den Barharesken
14 ff 45. 4fi.

—, Reederei 346.

—, Schiffsbau 34(L
— , Couvovschiff« 2 f. 5. 3L 142. 265 ff.

272. ^2h2.3D2.35ßff. 32L 325.

382. 513.
— , Getreideausfuhr nach 359. 3ßL
—

,
Abneigung gegen 347.

— , Konkurrenz i£L 'U7.

Holste'sche Wirren HI f. iöl f.

Indigo, Transport von 155. Iß2.

Instruktion tler Convoykapitäne 2iL 22.

aL m 24fiff.

Irische Soldaten 351.

Journale 22Ö f. ,
Juchten, Transport von 157. :303 f.

Kämmerei, Verhältnis der, zum Convoy-
wesen ÜSff.

KajütenseUler 233 f.

Kanipncnemeister IIÜ m. 12fi. 232.
Kauftahrteischiffe, Montirung der 152 f.

—
, Bemannung .152 f.

—, Verhältnis zur Convoy 255 ff.

—
,
Segcltiichtipkeit 2iMl f.

—
,
HülfsbfiliMttigkt'it 2Ü3.

—, (iröfse 2ÜÜ.
—

,
Wegnahme 2Ü3 ff.

— , Inferiorität vor Kriegsschiffen 225 ff.

Kochenille, Transport von 15.'>.



518 Register.

Kontanten 88 f. 132- IM ff. lüL iß3,
Koi nuiisfuhr 22 f. 24i
KoiUbchiffe 1^68.

Kostgeld 222 ff.

— , im Hafen 232.

Kreuzer 22f. 2iLfiS,mi2.TZf. 82.140.
'mi

Kriegsrecht 22fi.

Kriegsschiffe im Gegensatz zu Convoy-
schiffen lÜ.

Laden 3fiö ff.

Lebensmittel, Werth der 229-
— , Ankauf auf der Reise 232 f.

Leineiihundel 31 f. 313- 32D- 324.
Lieutenant auf der Convoy, Stellung des

194. m
—

,
Streitigkeiten des 223 f.

Löschen Ml ff.

Lootsen 842.

—
, Ilelgolander 384-

Lübeck, Convoyen 328 f.

Malteser-Orden 62- 24- 2fi. 82—84. äl3.

Mannschaft der Convoyen, Kleidung 2iK) f.

— , Gesundheit 202.
— , Gut der Verstorbenen 202.

-, Besoldung 202-205.
— , Werbinitr 2Qfi f.

— , \Videri>eulichkeit 221 ff.

—
, Qualifikation liifi.

— , Zahl m ff.

— , Annahme 128 f.

—
, Musterung 122.

—
,
Behandlung 222. 222-

—
, Abmusterung 221.

Marokko, Vertrag mit 45i
Ma,stb:inme 7^ f.

Maü oisczi, Mangel an 52.
— , fremde 82.

Merchants-Adventurers 342.

Navigirung 282^
Norden-Um-Fahrt 318 f.

Ol^rbarbier, Wahl des 124 f.

Officiere der Convoyen, Ernennung 122 f.

—
,
Qualifikation 193.

—
,
Prüfung 123.

Officiere, Schwedische 86—89.

Pässe, Dänische 124 f• 2fi5.

—, fremde 320. 33Ö ff- 33L 4ÖÖ.

Passagiere 152- 234 f.

Passagiergüter IKl
Pest in Hamburg 43.

Porto-Franco 1 12. .">14.

Portugal, Handel mit 3L 4S f-

— , Hof TL
Practica liOi-

Preufsen, König 322 f. 382.

Prisen 2^
Privatadmiralschaft 335.

Privatcouvoyen «-^^(i ff.

—
,
Kapitäne der 332 ff. 348.

— , Nachtheile 332 ff

— , Kosten 339.

—, Kontrakte 340 ff.

—, Soldaten 341 ff.

— , Geschuue Ml ff.

—
, Geldzahlungen 342 f.

—
,
Befrachtung 343 f 34fi.

— , Gratihkalion au ^{45.

— , Nationalitat 346 f.

—, Stärke 347.

Privatsignale 292-

Pulver lüL 221 f. 342. 3ß4. 32L

Ranzionen der Türken 52i
Reederei, Hamburgische 11 f. 18. ^ f-

44—48. 55- 5L fiö f. 63.
Regalirung 222 f.

Regelmäfsigkeit der engl. Convoyen 32t
Reis, Transport von 152,
Reuter-(;eld 323.
Rode-Tollen 104 ff. 513 f.

Rufsland. Ilaiidol mit 32 f.

Rufslaudtahrer, Heitrage der 130—133.

Salutiren 2fll ff.

Sal/.ludung 154- 158 f. 303. 322.
SamÜot L
Sammelplätze 325.

Schiffahrt4.1iDien, Regelmäfsige 5. 241 f.

Schiffer-Alte 138. 140= 254 iT

Schiffsbau 52- 63- 26. 146.
Schmiede 122.

Schonenfahrer 400. ^
Schout-bei-Nacht 255.
Schweden 32 ff. 45. 262.
Secunditcn 356.

Sepelorflre, Geheime 251 f.

Segeltuch 151.

Shetlandfahrer 326.
Signalp 2i>^.

Siguulbriefe 2M. 2üfi- 268 f. 352.
Silber, Transport von 154— 156.

Sklaven-Bücher 42.
Sklaven-Kasse 62.

Sklaverei 42. 52. 6L 123.

Soldaten auf dor Convoy 199 f. 204 f.

Spanien, Privilegien in 302.

— , Kaufleute in 305.

Spedition, Italienische 370.

Stade üüL 376.

Stahlhofssache 14.

Strafen 212 ff.

—
,
Vollzug der 225 f.

Tonnenbojer, Hamburgischer 8f. 12. 117.

- 136 f. KiG. ISO. 329. 337.

—, Bremischer 368. 323.
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Tripolis, Verträge mit 45.

Trunkenheit 22L
Tunis, Vertrag mit 4^

Verproviantinmg der Schiffe 52. 12& bis

130.

Versicherung der Convoyschiffe lfi2 ff.

— der Lebensmittel ^2H.

— der Kauffahrteischiffe 32a ff. 331. 33£L

322.

Vie^kapitiln HS f.

Vicekoüimaudcur 25t5. 8^14.

Völkerrecht und Convoy 2!Iüff.

Vorleser 202.

Walfischfang 122. m. 324 f.

Wanlaston ML
Wattronvoy 2±Lm 35ä ff. 385 ff.

WerkvertUnguug f.

Werkzoll UfL
Weserzölle 3li2.

W^etzlar, Kammergericht 880.

Wimpel 224 ff.

Wintprrcispn '^22 f.

Wüllcu-Maiiufakturen 2L 3Üß- 31Lm
Zollpl.ickpreien 301.

Zucker, Trausport von 158.

Zulage, Freiwillige 112—115.
Zusammenstöfse mit dem Feinde 2S2 ff.
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